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schaftlichenAngelegenheiten ....

— für die Provinzinl-Wein- und Obstbau»
schulen in Trier und Kreuznach, . .

— über den Fonds zur Gewährung von
Viehentschädigungen.......

— für Kunst und Wissenschaft ....
— für gewerbliche Zwecke......
— für die Verwaltung der Provinzial-

museen ...........
Gtatsüberschreitungen, Genehmigung

derselben..........
Ettpen, Angebot eines Terrains für den

Bau einer neuen Prouinzinlanstalt.

F.
Fabriken, Vorausleistungen derselben für

den Wegebau........
Fachkommissionen, Wahl derselben. .

— Konstituirung derselben.....
Fachschulen, gewerbliche, Beihülfen zu

deren Unterhaltung......
Fest, Veranstaltung eines solchen bei An¬

wesenheit Sr. Majestät des Kaisers in
der Rheinprouinz im Jahre 1902 . .

Feuer»Soeietät, Haushaltsplan über die
Verwaltnnglosten derselben ....

— Abändcrungsbedürftigkeit des Regle¬
ments derselben ........

Feuern»el)r»Unfalltafse, Aenderung des
Statuts..........

Fichtenhain, Wahl eines anderen Terrains
für den Bau einer Prouinzialanstalt
für Epileptische und Geisteskranke.

Flickshstem, dessen Anwendung bei der
Unterhaltung der Provinzialstraßen .

Fürsorgeerzieyuug/Mnderjähnger. ,

— Haushaltsplan über die Kosten derselben
— Erlaß von Vorschriften über die Aus¬

führung derselben.......

Galkhause«, Besichtigung der Anstalt durch
Mitglieder des Prouinziallandtags. .

— Aufnahme einer Anleihe für den Bau
der Anstalt daselbst.....

der
Anlagen

33

33

20
82
43

32

49

37

29

43

48

28

28

31,3?

89

19

89

218

177

de«
stenogr»-
philchen
Bericht«

11,26,
34,102

102

97
185

97

218

92,133

17,84
4, 5

7

185

210

76

77

72

253,300

450

450

34 253

72. 92,
128

118
24, 83,

43
43

43,157

69,105

107
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Geisteskranke, Neubau einer Prouinzial-
anstalt für diese, Wahl eines anderen
Terrains.........

Geistliches Pflegepersonal in den Pro-
vinzial-Heil- und Pflegeanstalten . .

Geldern Kreis, Petition um Bewilligung
eines Kleinbahndarlehns unter günsti¬
geren Bedingungen ......

Gemeindewegebau, Haushaltsplan über
die Verwendung des Fonds zur Unter¬
stützung desselben .......

Geologisch-agronomische Aufnahmear¬
beiten, Beihülfe zur Beschleunigung
derselben .........-

Gerichts-Assessoren,Beschäftigungsolcher
bei der Lentralstelle......

Gewerbliche Zwecke, Haushaltsplan für
deren Förderung .......

Giese von, Oberst z, T>., Petition bezüglich
der gemeinnützigen Anlagen zu Sour-
brodt ...........

Gipsabgüsse, Herstellung solcher für die
Ausstellung 1902 .......

Görz, Wahl des Weichselstrom-Naudirektors
zum Landesbaurath für Tiefbau . .

Grafenberg, Aufnahme einer Anleihe für
die Erweiterung der Proninzial-Heil-
und Pflegeanstalt daselbst ....

— Veräußerung einer zu der Anstalt ge¬
hörenden Parzelle an die Stadt Düssel¬
dorf ...........

Grimnitz, Straßenmeister, Petition um
anderweite Feststellung seines Gehalts

vr. Grosse, Wahl zum Landesrath . .
Großpftafter, Aufnahme einer Anleihe

zur Ausführung solcher auf Prouinzial-
straßen ...........

«ru«dftü«te,guständig«keits-,Verfahrens-,
:c. Vorschriften für Theilungen und Ab¬
lösungen ..........

Gnmmersbach, Beihülfe zur Wiederher¬
stellung der euang. Kirche ....

H.
Hanptetat ..........
Hanpthaushattspla« und dazu gehörige

Haushaltspläne, erste Berathung . .
— zweite Berathung.......

der
Sitzung«
prot»l»lle

der
Anlagen

31, 37

49

36

29

43

49

23

34

84

48
23

36

18, 88

41

16, 44

16
44

253,300

232

164

251,258

261

168

262

435

4?2,506>

550

559

l>e«
stenogi»'
phischc»
»eiicht«

72, 92,
128

25, 34

215

122

85

73

185

216

164

64

1N7

110

212
65

120,12?

158

8, 190

8
190

Haushaltsplan fürden Prouinziallandtag,
den Provinzialausfchust und die Central-
Verwaltungsbehörde ......

— zur Zahlung von Pensionen....
— über die Besoldungen «. der bei der

Landes - Versicherungsanstalt beschäftig¬
ten Beamten.........

— über die Verwaltungstosten der land-
wirthschaftlichen Berufsgenossenschaft .

— über die Verwaltungskosten der Pro-
uinzial-Feuer-Societät......

— über die Verwaltungskosten der Landes-
bant...........

— für das Taubstummenwesen ....
— der Prouinzial-Blinden-Unterrichtsan¬

stalten ...........
— der Provinzial-Hebammenlehranstlllt in

Köln..........
— über die Fürsorgeerziehung Minder¬

jähriger ..........
— über milde Stiftungen, Wohlthätig-

keitsanstalten :c ........
— für die Heil- und Pflegeanstalten . .
— für das Landannenwesen.....
— über die Polizeistrafgelderfonds. . .
— für die erweiterte Armenpflege, . .
— für die Prouinzial-Arbeitsanstalt in

Brauweiler.........
— für das Lanoarmenhaus in Trier . .
— über die Kosten der Leitung und Beauf¬

sichtigung der baulichen Unterhaltungs¬
arbeiten in den Prouinzialanstalten .

— für die Straßenuerwaltung ....
— für die Verwendung des Fonds zum

Neubau von Prouinzialstraßen . . .
— für die Verwendung des Eisenbahnfonds
— für die Verwendung des Fonds zur

Unterstützung des Gemeinde- und Kreis¬
wegebaues .........

— für die landwirthschaftlichen Angelegen¬
heiten ...........

— der Wein- und Obstbauschulen in Trier
und Kreuznach ........

— über die Verwaltung der Fonds zur
Gewährung «°n Viehentschädiguugen .

— für Angelegenheiten, welche Kunst und
Wissenschaft betreffen ......

— für die Verwaltung der Prouinzinl-
museen ...........

der
!Sitzung«-
lpiotololle

26
27

27

27

28

26
2»

43

44

19

19
34
19
19
29

19
19

29
36

36
36

36

33

20

32

32

Zeilenzahl

der
Anlagen
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Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke.
Hebamme«, deren Ausbildung und Be¬

aufsichtigung .........
— Fürsorge für dieselben .....

Hebammen-Lehranstalt in Köln, Auf¬
nahme einer Anleihe für bauliche Ver¬
besserungen .........

^ Haushaltsplan für die Lehranstalt in
Köln...........

— Ankauf des Hauses Iakobstraße 35 in
Köln für diese Anstalt.....

— Bau einer neucu in Elberfeld . . ,
Heil» «nd Pflegeanstalten, Haushalts¬

plan für dieselben.......
^ Aufnahme einer Anleihe für Verbesse¬

rungen in denselben und deren Er¬
weiterung ,c..........

Hilden, zweite Rate der Neihülfe für die
Wiederherstellung der euang. Kirche .

Hinterbliebenenversorgung der nicht
tuhegehaltsbcrechtigten Prouinzialbe-
amten, Angestellten, Arbeiter . . .

HohenstaufenvfalzinKaiserswerth.Siche.
rung der Ruine derselben . . . .

»reiber, Regelung der dienstlichen
und Besuldungsuerhältnisse derselben

Ioiote, Haushaltsplan über die Kosten der
Unterbringung derselben , . . .

Invalidenversorgung der nicht rnhe-
gehaltsberechtigten Prouinzinlbeamten,
Angestellten und Arbeiter . . . .

Irrenwesen, Beschaffung des Wartper-
fonals ...........

der
^Sitzung«-
piotololle

43

Kaiserfest, Veranstaltung eines folchen im
Jahre 1902.........

Kaiserswerth, Sicherung der Ruine der
Hohenstaufenpfalz .......

Kaltenborn, Wiederherstellung der Pfarr¬
kirche ...........

Kanal, Erbauung des Dortmund-Ems-
Kanals, Mosel- und Saar-Kanals . -

Kehl, Wiederwahl zum Laudesrath . -
Kircheib, Beihülfe zur Wiederherstellung

der euang, Pfarrkirche ......

Seitenzoyl

d«
Anlagen

34

44

44
4b

34

34

2»

4!»

18

19

29

48

40

41

32,46

22

41

250

574
250,575

253, 57

460

220

464,492

V!l

220

464,492

474,511

196,528
575
160

474,510

be«
ftenogio»
philchen
Bericht«

185

188
189

107

188

194
195

10,104

107

85

42

46

85

IN

210

166

72,172,
198.199

63

Dr. Klein, Landeshauptmann, Ausscheiden
aus dem Dienst........

Kleinbahne«, »uf den Provinzialstraßen
erschweren die Unterhaltung ....

— deren Förderung .......
— Petition des Kreises Geldern um Be¬

willigung eines Darlehns unter günsti¬
geren Bedingungen .......

Kleinpslaster, Aufnahme einer Anleihe
znr Ausführung solcher Pflaster auf
Provinzialstraßen .......

Köln, Einziehung der Neihülfe für die
St. Severinslirche.......

Kommissionen, Wahl derselben . . .
— Konstituituug derselben .....

Kommuualbeamte, Satzungen der
Wittwen- und Waifennerforgungsanstalt
für diefelben.........

Kommunalverbände, Übertragung des
Eigenthums an Prouinzialstrahenstrecken
an engere Kommunaluerbäude . . .

Konservatorium in Köln, Zuschuß für
dasselbe ..........

Konstituirung des Proninziallandtags .
— der Abtheilungen.......
— der Kommissionen .......

Kreise, Uebernahme von Provinzialstraßen
als Kreiswege........

Kreis-Kommunalverbände, Errichtung
einer Nuhegehaltskasse für diefelben .

Kreiswegeba«, Haushaltsplan über die
Verwendung des Fonds zur Unter¬
stützung desselben .......

Kreuznach, Errichtung einer Wein- und
Obstbauschule daselbst ......

— Aufnahme einer Anleihe zur Bestreitung
der Kosten .........

— Wiederherstellung der St, Nikolauskirche
KnnftausstellUUg in Düsseldorf, Her¬

stellung von Gypsllbgüssen verschiedener
Architekturtheile ........

Kunst und Wissenschaft.Haushaltsplan für
diefe betreffenden Angelegenheiten . .

3.
Landarme, Uebernahme von folchen aus

dem Reichsland ........
Landarmenhaus m Trier, Haushalts¬

plan für dasselbe.......

der
Sitzung«»
piotololle

44

S«U«»,<chI

der
Unlogen

87

lü

36

40
16
16

19

32

11,12
13,15

16

19

36

20

34
40

82

19

198

305

307

262

93

239

de«
fte»«gi»>
philchen
«eiichl«

22, 24,
30, 37,
73,193
17, 148
25, 34.

144

120

132

259
466.497

462.482

555
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Landarmenwese«, Haushaltsplan für
dasselbe ..........

Landbürgermeistereien, Regulativ für
die Pensionskasse derselben . . . .

Landesassessoren, Eingehender Stellen
derselben ..........

Landesaufnahme, Beihülfe zur Beschleu¬
nigung derselben .......

Landesbank, Haushaltsplan über die
Verwaltungstostenderselben , . , ,

— Errichtungvon Agenturen . . . .
Landesvanträthe, Bewilligung nicht pen-

sionsberechtigterZulagen an dieselben
Landes-Vaurath, für Tiefbau, Wahl

eines solchen .........
— für Hochbau, Wahl eines solchen . .

Landeshauptmann, dessen Ausscheiden
aus dem Dienst .......

Landesräthe, Wiederwahl der Landes-
ritthe Kehl und Schmidt .....

— Wahl der Aandesräthe Adams, llr.
Große und Appelius ......

— Zulagen für Nbtheilungsdirigentcn .
Landes-Versicherungsaustalt, Anstel¬

lung von Vüreaugehülfenund Hülfs-
schreibern bei derselben .....

— Haushaltsplan über die Besoldungen
und anderen persönlichenAusgaben
der bei denselben beschäftigten Prouin-
zialbeamten .........

Landgemeinden, Regulativ für die Pen»
sionslasse derselben .......

Landtag, Eröffnungdesfelben . . . .
Landwirthschaftliche Angelegenhei¬

ten, Haushaltsplan für dieselben . .

Landwirthschaftliche Verufsgenossen-
schaft, Haushaltsplan über die Ver¬
waltungstostenderselben.....

Landwirthfchaftliches Winterfchul»
Wesen, dessen Organisation . . ,

Landwirthschaststammer, Uebernahme
der landwirthschaftliche»Mittelschulen

Lippetanal, dessen Ausbau .....
Lobberich, Beihülfe zur Wiederherstellung

der alten katholischenPfarrkirche . .
LvNNig, Beihülfe zur Wiederherstellung

der katholischenPfarrkirche . . . .

K«i<<nz«t)l

der
Sitzung««
pi°t°l°lle

der
ÄNlllglN

de«
sienogi».
Phischen
Belicht«

19 — 12. 31,
46

19 78 51

— «68 73

29 232 88

28 7?
28 — 7?

28 — 78

23 164 64
23 168 65

44 188 22, 24,
30, 87,
73,193

22 I6N 63

23 168 65
26. 27 — 74

18 76 42

27 — 75

19 78 51
— — 1

33 — 11, 26,
34.102

27 — 75

33 243 99

33 243 99
46 196,575 199

41 474,509 —

41 470.504 _

M.
Vlalmedy, Stadtgemeinde, Petition um

Zulassung des Austritts aus der
Wittwen^ und Waisenucrsorgungs-
anstalt ...........

Mathias-St., Beihülfe zur Sicherung der
Grabkannnein ........

Merzig, Aufnahme einer Anleihe für die
Erweiterung der Prouinzial-Heil- und
Pflegeanstaltdaselbst ......

— desgleichenfür Grnndstückserwerbungen
Milzbrand, Vorschriften über die Ent¬

schädigung für die an dieser Seuche
gefallenen Thiere .......

Minderjährige, Fürsorgeerziehung der¬
selben ...........

- Haushaltsplan über die Kosten. , .
— Vorschriften über die Ausführung der

Fürsorgeerziehung .......
Mosel» und Taartanal, Nothwendig¬

keit des Ausbaus desselben . . . .
Museen, Haushaltsplan für di« Ver¬

waltung derselben in Bonn und Trier
Museum in Trier, dessen Erweiterung .
M«sit«Konservatorium i» Köln, Zu¬

schuß für dasselbe .......

N.
Vteuba« von Provinzialstraßen. Haushalts¬

plan über den betr, Fonds . , . ,
Neuwied, Aufnahme einer Anleihe für

den Bau einer Provinzial-Nlinden-
nnstlllt daselbst ........

— Haushaltsplan für die Provinzial-
Blindcnanstaltdaselbst ..... -

Neuß, Restauration des Oberthors . . .
Nidegge«, Restauration der Burgruine

daselbst ...........
Niedermanderscheid, Beihülfe zur Er¬

haltung der Burgruine .....

D.
Vberbreislg, Beihülfe zur Wiederherstellung

der lath. Kirche ........
Vberdiebach, Beihülfe zur Wiederherstel¬

lung der euang, St. Moritztirche . .

der
^Sitzung«»
pilltololle

der
Anlagen

48

41

34

21

39

19

39

46

32
32

36

34

43
40

4t

4l

4l

41

48N.525

252,258
254

145

450

450

196,575

241

249

464,488

180.525

472,505

476.512

de«
slenog»»<
»Ilischen
NerilW
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Dber-Erfatzkommisstonen, Wahl u°n
bürgerlichen Mitgliedern und Stellver¬
tretern ...........

Dberthor in Neust, Restauration desselben
Dbstbauschnle«, Errichtung von solchen

in Kreuznach und Ahrweiler. . . .
-^ Reglement über die Leitung und Ver¬

waltung derselben .......
— Haushaltsplan für dieselben Schulen

vrtsarmenverbände, Bewilligung von
Beihülfen an unvermögende . . .

vstrop, Wahl zum Landesbnurath für
Hochbau ..........

bei
!Titzung6»
protol»llc

2t
40

P.
Penstonen, Haushaltsplan zur Zahlung

derselben ..........
Penstonirung des Landesraths, Ge¬

heimen Negierungsraths Adams . .
Pensionstaffe für die Landbürgermeiste-

reien und Landgemeinden, Regulativ ,
Peterslahr, Beihülfe zur Erhaltung der

alten Nautheile der katholischenPfarr¬
kirche ...........

Petitionen, Ueberweisung derselben an
die Kommissionen .......

"- des Gutsbesitzers Güring in München
um Entschädigung von 10 Mark für
den Pächter feiner Mühle.....

-^ wegen Ausgleichung der Einqnrticrungs-
last im Frieden........

-^ der Straßenllufseher um Erhöhung des
Diensteinkommens und Verleihung des
Titels „Strasienmeister".....

— von Beamten um nnderweite Regelung
des Wohuungsgeldzuschusses . . . .

^ des Strastenmeisters Grimnitz um ander-
weite Feststellung seines Gehalts . .

— wegen Untersagung des Geschäftsbetriebs
des blinden Mufiklehrers Engels in
Düren mit Musikinstrumenten . . -

"" der Stadtgemeinde Malmedn um Ge¬
stattung des Austritts aus der Witlwen-
und Waisenversorgungsanstalt . . .

-" der Gemeinde Altendotf um Bewilli¬
gung einer Beihülfe zu Psiasterkosten
und eines Dorlehns aus dem Melio-
rationsfonds........

Seitenzahl

Anlagen

20

21

23

2?

24

19

41

13

3l

43

44

48

48

48

48

48

154
464,488

132

136

168

176

78

476,513

de«
stenogi»»
philchen
Bericht«

61
162

56

58
102

12

65

12, 74

66

51

93

174

193

211

212

212

218

213

Petition des Vorstandes des Solinger
Schützenvereins um Genehmigung zur
Veräußerung einer Parzelle an der
Kaiferstrnste in Solingen.....

— des Kreises Geldern um Bewilligung
eines Kleinuahudarlehus unter günsti¬
geren Bedingungen ......

— von Landwirthen zu Eyll um Beseiti¬
gung von Lhllusseebäumen ....

— des Obersten a. D, von Giese zu Aachen
bezüglich der gemeinnützigen Anlagen
zu Sourbrodl........

Pflasterung der Prouinzialstrasten in
Ortschaften .........

Pflegerhäuser, Bau von folchen bei den
Prouinzial-Heil- und Pflegeaustalten .

Pfleger aus geistlichen Genossenschaftenin
den Proninzial-Heil- und Pflegeanstalten

— die Gewährung von Prämien nn die-
felben ...........

Polizeistrafgelderfonds, Haushaltsplan
Praetipnalbeitriige, für die Strnsteu-

Unterhaltung .........
Praemien an die Pfleger und Pflege¬

rinnen in den Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalten ........

Provinzialabgaben, deren Feststellung

Provinzialanstalt, Neubau einer solchen
für Epileptische und Geisteskranke,
Wahl des Terrains......

Provi«zial°Arveitsanstalt, Haushalts¬
plan für diefelbe.......

Provinzialansschnß, Hanshaltsplan über
die Kosten desfelben ......

— Erfatzwahl für denselben .....

— Wahl des Vorsitzenden .....
— Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden
— Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes

Provinzialbeamten, Aenderung des
Reglements über die dienstlichen Ver¬
hältnisse und des Besoldungsplanes .

— Invaliden- und Hinterbliebenennersor-
gung der nicht ruhegehnltsbercchtigten

Provinzial'NNndenanstalt in Neu-
wied, Aufnahme einer Anleihe für den
Bau derselben .......

der
^Sitzung«,
Protokolle

Keitenzoyl

der
Anlügen

48

49

49

49

19

29

44

3!, 37

19

26

32, 38

32
89
38

18

29

84

255

des
stenogr»»
philchen
Bericht«

218

567

253,300

234,446
448
237

448

76

220

249

214

215

216

216

18

109

25. 34

11,104
48

17, 84

1!, 101
8.21,27,
29,31,
37, 190

72, 92,
!28

11, 49

9, 73
66, 93,

155,156
66, 95
66, 156

155

42

85

107
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Hau«Provinzial-Nlindenanstalten,
haltspläue für dieselbe» .....

Provinzial-Feuev-Societät, Haushalts¬
plan über die Verwnltunastosten der¬
selben ...........

— Reglement derselben bedarf der Ab¬
änderung ..........

Provinzial-Hedamme« - Lehranstalt,
Haushaltsplan für die Anstalt in Köln

— Ankanf des Haufes Iakobstraße 85 für
diese Anstalt .........

— Bau einer neuen in Elberfeld . . .
Provinzal-Heil-undPftegeanstalten,

Beschaffung des Wartpersonals. . .
— Haushaltsplan für dieselben, . . .
— Pfleger aus geistlichenGenossenschaften
— Aufnahme einer Anleihe für Ver¬

besserungen in denselben .....
— in Bonn, Ankauf eines Grundstücks sür

diese Anstalt .........
— in Grafenberg, Tausch eines Grund¬

stücks mit der Stadt Düsseldorf . .
— Deckung der Kosten für Grundstücks-

erwerbungen .........
— Errichtung von Wohnungen für An-

staltsbeamte und Angestellte . , ,
Provinziallandtag, Eröffnung desselben
— Wahl des Vorsitzenden und stellvertr,

Vorsitzenden .........

— Wahl der Schriftführer.....
— Prüfung der Wahlen zu demfelben ,

— jährliche Berufung desselben . . .
— Haushaltsplan über die Kostendesselben
- Verwendung des Dispositionsfonds

desselben ..........
— Schluß desselben .......

Provinzialmuseen, Hanshaltsplan für
die Verwaltung derselben .....

—- in Trier, dessen Erweiterung . . ,
Provinzialstraßen, Ueberlragung des

Eigenthums an denselben auf engere
Kommunaluerbände .......

^ Ausführung von Kleinpflaster auf den¬
selben ...........

— Ausführung von Großpslaster, Brücken
und anderen Bauten......

— Haushaltsplan über den Fonds für den
Neubau von.........

der
2iI)N»n§
piotololle

43

28

28

44

44
45

34

34

48

34

11

I I, 43

12
13, 17,

49

2«

40
54

32
32

Kelten,«hc

bei
Anlagen

32

3«

36

36

574
250,575

248

261

254

255

45»

241

239

262

262

des
ste»o»»ll»
Mschen
«eiicht«

186

76

7?

>88

194
195

10
10,104
25, 34

107

210

IM

l

3, l13,
173
3

5, 217

9, 73
9, 73

161
2>9

97
98

95

119

20,12?

122

Provinzialstraßen, Uebergabe von sol¬
chen an Kreise ........

Provinzial'Htraßenverwaltung,
Haushaltsplan für dieselbe . . . .

— Steigerung der Löhne und Materia-
lienpreise ..........

— Inanspruchnahme der Straßen durch
Fuhrwert mit höherem Ladegewicht .

— Erschwerung der Unterhaltung durch
Kleinbahnen .........

— Größere Ansprüche an die Entwässe¬
rung, Pflasterung :e, der Straßen

— Anwendung des Flicksystems . . .
Provinzial»Taubstummenanstalten,

Haushaltsplan für dieselben . . .
Provinzialvervand, dessen Neudotirung

— dessen Schulden

dessen Vermügensstand

Ravengiersburg, Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der Kirchthürme . , . ,

Nechnungsentlastungen
Reglement über die dienstlichen Verhält¬

nisse der Provinzialbcamten. . . .
— über die Leitung und Verwaltung der

Wein- und Obstbllnschulen , . , .
— über die Enschädigung für an Milz»

brand gefallene Thiere.....
— der Prouinzial-Feuer-Sozietät bedarf

der Abänderung........
Regulativ für die Pensionskasse der

Landbürgermeistereien und Landge¬
meinden, Aenderungen desselben , -

Neichsland, Uebernahme von Landarmen
aus demselben ........

Remage«, Beihülfe zur Instandsetzung alter
Bautheile an der kath. Pfarrkirche

Nentenbant in Münster, Wahl von Kom¬
missaren der Pruuinzialuertretung zur
Mitwirkung bei den Geschäften . . ,

Neuland, Beihülfe zur Wiederherstellung
der Burgruine........

Muhegehaltsberechtignng der Oberbc-
amten der Genossenfchaftfür die Melio¬
ration der Erft-Niedcrung . . . .

der
Vihnnns»
protoI»Ne

dei
Anlagen

36

28

17,28

40
49

18

2l

21

28

19

41

22

41

40

199

199

470,502

76

136

1<!5

78

555

466,494

158

472

458
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Ruhegehaltskasse für die Kreis-Kommu-
rmlverbände und Stadtgemeindeu . .

^ der Landbürgerineistereien und Land¬
gemeinden, Erlaß der Beiträge der
Ehrenbürgermeister.......

^ Aenderungen des Regulativs für die¬
selbe .....'......

S.
Saarbrücken, Beihülfe zur Wiederher¬

stellung der Figuren auf der Ludwigs-
lirche ...........

Saarkanal, Nothweudigleit des Ausbaues
Satzung,,, der Wittwen- und Waifenuer-

s°rgu,lgsanstalt für Künmumalbenmte
-^ der Ruhegehnltskafse für die Kreis-

Kommunaluerbände und Stadlgemein-
den ............

^ der Nuhegehaltskasse der Landbürger-
»neistereienund Landgemeinden . .

Schluß des Prouinziollandtllgs ....
Schmidt, Wiederwahl zum Landesrath .
Schönstadt, Beihülfe zur Erhaltung der

Klostelruine .........
Schriftführer, Wahl derselben ....
Schulden des Provinzialuerbandes . .

Schwarz ° Nheiudorf, Uebernahme der
Kirche in das Eigenthum der Provinz

Siegburg, Beihülfe zur Wiederherstellung
der Reliquienschreine ......

Sitzungssaal künstlerische Ausschmückung
desselben ..........

Sobernheim, Beihülfe zur Wiederher¬
stellung der euangelifchen Pfarrkirche ,

Soliuger Schützenverei«, petitionirt
um Genehmigung zur Veräußerung
einer Parzelle an der Schützenstraße in
Solingen..........

Sourbrodt, Petition wegen Erwerbs der
gemeinnützigen Anlagen dafelbst . .

gemeinden, Errichtung einer Ruhe,
gehaltskasse für dieselben .....

Ständefouds, Verwendung desselben
Siändehaus, Aufnahme einer Anleihe für

die Erweiterung des großen Sitzungs¬
saals ...........

— künstlerische Ausschmückung des Sitzungs<
saales ...........

bei
!Gitzunz»-
protololl^

19

Zeilenzahl

der
Anlogen

50

19

19

19
54
22

41
12

40

4t

43

41

48

49

19
40

43

120

78

41 !48N,522
46 196,575

19 93

des
stenoar»»
phischen
Berichts

53

218

72,199

120 53

78 51
— 219

160 63

526,527 —
— 3
199 23, 31,

37, 79

455 158

480,523 —

529 173

468,499 —

— 214

— 216

120 53
459 161

249 10?

529 173

Statut der Wittwen- und Waisenuer-

forgungsanstalt für Kommunalbeamte
— der Feuerwehr-Unfallkasse ....

Steeg, Beihülfe zur Wiederherstellung der
euongl. Pfarrkirche.......

Stiftungen milde, Haushaltsplan über
die Unterstützung derselben ....

St. Mathias, Beihülfe zur Sicherung
der Grablllmmern.......

Stottern, Einrichtungen zur Heilung des-
felben ...........

Straßenauffeher, Petition um Erhöhung
des Diensteintommmens ». Bewilligung
des Titels „Straßenmeister" . . .

Straßenverwaltuug, Haushaltsplan für
dieselbe .........

— Steigerung der Lohne und Materialien-
preife..........

— Inanspruchnahme der Straßen mit
Fuhrwerk mit höherem Ladegewicht .

— Erschwerung der Unterhaltung durch
Kleinbahnen.........

— größere Anforderungen au die Ent¬
wässerung, Pflastenmg «. der Straßen

— Uebcrtraguug des Oigenthnms an Pro
uinzialstraßen an engere Kommunal-
uerbände..........

— Aufnahme einer Anleihe für deren Zwecke

St. Severiustirche in Köln, Einziehung
der Beihülfe für dieselbe.....

Süchteln, Wahl eines Terrains zum An¬
staltsbau in der Nähe dieser Stadt ,

T.
Taubstumme, Haushaltsplan übe« den

Unterstützungsfunds für Entlassene
Taubstummenerziehung, Einführung

eines 8 jährigen Lehrknrsus ....
Tanbstnmmenwefen, Haushaltsplan

für dasselbe .........
Theilung von Grundstücken, Aenderung

der Zuständigkeits-, Verfahrens- und
Kostenuorschriften .......

Tholey, Restauration der Pfarrkirche . .
Trier, Erweiterung des Provinzialmuse-

ums daselbst .........
— Beihülfe zur Wiederherstellung des

Portals der Liebfrauenkirche....

der
Sitzungs-
Piotololle

19

41

19

41

28

44

36

Keile»z«l>l

der
Anlagen

32
36

40

37

28

28

18, 38
41

32

41

93
177

476,514

460

289
262

460

300

des
sten«»rll°
MI»«»
Berichte

435
478,516

241

480,521

72

46

8l

193

15,117

16, 33

16

!7

17

95
119,120

127

128

80

9, 80

9, 80

153
163

98
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u.
Ulmen, Wicderherstellnng der Kirche da¬

selbst ...........
Umlage, deren Feststellung.....

Unfalltasse der Prouinzial-Feuer-Sozität
Uuterhalluugsarbeiten in den Proviu-

zialanstalten, Haushaltsplan über die
Leitung und Beaufsichtigung derselben

Unterstützungsfonds für entlassene
Taubstumme, Haushaltsplan über
dessen Verwendung ......

— für entlassene Alinde, Haushaltsplan
über dessen Verwendung.....

V.
Veräußerung einer zu der Anstalt

Grafeuberg gehörigen Parzelle an die
Stadt Düsseldorf.......

Nerloosung der Abtheilungen . , . .
NermögensstanddesProvinzialuerbandes
Verwaltuugsbericht für 1898 und 1899,

deren Kenntnißnahme ......
VerWaltUNgstosten, Haushaltsplan über

dieselben bei der Landes-Versicherungs-
austalt ...........

-- bei der Rheinischen landwirthschaft-
lichen Verufsgenossenschaft . . . .

— bei der Rheinischen Prouinzial-Feuer-
Sozietät..........

— bei der Landesbant der Rheinprouinz.
Niehentschädigungen, Haushaltsplan

über die Verwaltung der Fonds zur
Gewährung von solchen.....

Vorausleistungen für den Wegebau, ,
Norbericht zum Haushaltsplan. . . .
Vorschriften über die Entschädigung für

an Milzbrand gefallene Thiere . . .
— über die Ausführung der Fürsorge¬

erziehung Minderjähriger.....
Vorsitzender, des Prouinziallandtags,

Wahl desselben........

— stellvertretender des Proninziallangtags,
Wahl desselben........

der
Sitzung«-
protololle

44

Kellenzayl

Anlagen

des Provinzilllausschusses,Wahl des'
selben ...........

29

28

43

34
12

17,28

16

27

27

28
26

20
29
16

21

39

11

11,43

32

567

177

261

199

218
550

145

450

ftenoar»»
phischen
Bericht«

166

8,21.27,
29, 31,
37,190

72

83

80

186.188

237

110
4

38,79

75

75

76
77

55

17,84

59

43.15?

3

3,113,
173

66, 95

Vorsitzender, stellvertretender des Pro-
vinzialausschusses, Wahl desselben. .

W.
Wahl des Vorsitzenden des Provinzial-

landtags ..........
— des stellvertretenden Vorsitzenden des

Provinziallandtags.......

— der Schriftführer.......
— der bürgerlichen Mitglieder und Stell¬

vertreter der Ober-Orsatzlommissionen,
— von Kommissaren zur Mitwillung bei

den Geschäften der Rentenbank in
Münster..........

— eines Landesbaumths für Tiefbau. .
— „ „ ,. Hochbau .
— der Landesräthe Adams, Dr, Grosse,

Appelius..........
— eines Mitgliedes für den Prouinzial-

ausschuß ..........

— des Vorsitzenden des Prouinzial-
ausschusses ..........

— des stellvertretenden Vorsitzenden des
Prouinzilllausschusses......

— eines stellvertretenden Mitgliedes des
Provinzilllausschusses ......

Wahlen, Prüfung der Wahlen zum Pro¬
vinziallandtag ........

Wauderlehrthum landwirthschaftliches,
dessen Organisation ......

Wandmalereien, deren Ausführung in
Kirchen:c...........

Wassenb«rg,Neihülfe zur Wiederherstellung
der lach. Stiftskirche......

Wegebau, Vorausleistungen für denselben
Wein« und Dbftbaufchulen zu Kreuz-

nach und Ahrweiler, deren Errichtung
— Reglement für die Leitung und Ver¬

waltung derselben.......
— Haushaltsplan für dieselben. . . .
— zu Kreuznach, Aufnahme einer Anleihe

zur Bestreitung der Kosten derselben .
Wesel, Beihülfe zur Wiederherstellung des

Berliner Thor's........
Wiederwahl der Landesräthe Kehl und

Schmidt..........

der
Sitzung«»
Protokolle

Zeilenzahl

der
Anlagen

39

11

11, 43

12

21

22
23
23

23

32. 38

3:!

39

88

13,17,
49

33

41

29

20

21
33

154

158
164
168

166

234,446

237

448

34

22

des
stenogr»'
Phischen
««richt«

66,158

462,48'

466,496
218

132,259

186

259

464.491

160

3, 113
173
3

61

62
64
65

65

66, 93,
155.156

66, 95

66,156

155

5,21?

99

164,168

17.84

56

58
102

10

63
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Wilhelm-Augusta-Stiftung, Haus¬
haltsplan über die Verwendung derselben

Winterschulweseu, landwirthschafttiches,
dessen Organisation ......

Wintersdorf, Beihülfe zum Umbau des
Thurms und der Kapellenanlagen der
Kirche ...........

Wissenschaft und Kunst. Haushaltsplan
für diese betreffende Angelegenheiten .

Wittwen-und Waisengeld-Verechtigung
der Oberbeamten der Genossenschaft
für die Melioration der Erft-Niederung

— Haushaltsplan zur Zahlung derselbenan
Hinterbliebene uon Prouinzialbeamten.

— der Hinterbliebenen nicht ruhegehalts-
berechtigter Prouinzialbeamten . , ,

Wittwen- und WaisenversorgungS-
anstalt für Kommunalbeamte, Sa¬
tzungen derselben .......

— Petition der Gemeinde Malmedy um
Zulassung des Austritts aus derselben

der
Sitzung»«
piotololle

28

33

Keilenzahl

d«
Nnl»gen

be«
ftenoai»»
philchen
Belicht«

— 80

— 99

478,519 —

— 9?

458 160

— 12, 74

220 85

93 52

213

32

40

2?

29

19

48

Wslilthätigteitsanstalte«, Haushalts
plan über die Unterstützung derselben .

Wohnungsfürsorge, für Anstaltsbeamte
und Angestellte ........

Wohnunasgeldzuschuß, Petition nm
anderweite Regelung desselben , , .

X.
tauten, Wiederherstellung der Todtenleuchte

im Hofe des Doms......

3
Zulage«, nicht penfionsberechtigte für

Abtheilungs-Dirigente».....
— nicht pensionsberechtigte für Landes-

bankrathe ..........
ZustäUdigkeits-, Verfahrens, und Kosten-

Vorschriften, deren Aenderung bei Thei
lungen und Ablösungen auf den, linken
Rheinufer ..........

bei
Sitzung««
piotololle

!9

Seitenzahl

bei
Anlagen

48

41

26, 27

28

18, 38

des
stenogl»»
Philchen
Neiichtö

— 46

254

478,518

74, 7L

78

153





Herzeichniß
der

zum 42. Rheinischen Provinziallandtag anwesend gewesenen Mitglieder.

Vorsitzender: Seine Durchlaucht Wilhelm Fürst zu Wied zu Neuwied.
Stellvertretender Vorsitzender: Oberbürgermeister Wilhelm Becker zu Köln,
bezw. vom 13. Februar 1901 ab Seine Excellenz Gisbert Egon Graf von
Fürstenberg-Stammheim auf Schloß Stammheim, Kreis Mülheim a. Rh.

Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Aachen-Land

Aachen-Stadt

Türen

«

Eilelenz

Eupen

Geilenluchen
Heinsberg

^ Regierungsbezirk Aachen.
Dr. Freiherr von Coels von

der Brügghen
Ferdinand Fischer
Karl Theodor Pastor
Heinrich Oster
Ludwig Ioerissen

Philipp Veltman

Maximilian von Breuning

August Klotz
Friedlich Leopold Freiherr

von Geyr-Schweppenburg

I>. msä. Franz Lucas

Theodor Mooren

Heinrich Iorissen
Freiherr Rudolf von Scheib¬

ler

Coblenz

Eschweiler
Aachen

Düren

HllusMüddersheim

Erkelenz

Eupen

Loverich
Haus Hülhoven bei

Dremmen

Königlicher Ober-Präsi-
dialrath.

Bürgermeister.
KöniglicherLandrath.
Kaufmann.
Iustizrath und Rechts¬

anwalt.
Oberbürgermeister und

Mitglied des Herren¬
hauses.

Königlicher Kammerherr
und Landrath.

Bürgermeister.
Königlicher Kammerherr,

Rittmeister a. D.,
Rittergutsbesitzer, Mit¬
glied des Herrenhauses.

Sanitätsrath, praktischer
Arzt, Kreisdeputirter.

Bürgermeister und Mit¬
glied des Hauses der
Abgeordneten.

Gutsbesitzer.
Königlicher Landrath,

Rittergutsbesitzer.



42, RheinischerProvinziallcmdtag, Mitglieder-Verzeichniß,

Wahlbezirk. Vor- uud Zunamen. Wohnort. Stand.

Iillich Lndolf Freiherr von Wenge- Haus Ouerbachbei Königlicher Kammer-
Wulffen Iülich Herr, Major a. D,,

Rittergutsbesitzer.
„ Gottfried Clacssen Isencroidt Gutsbesitzer.

Malmcdy Dr. Kaufmann Malmedt, KöniglicherLandrath.
Moutjoie Dr. von Guörard Moutjoie KöniglicherLandrath,
Schleiden Otto Graf Beissel vouGym- Schloß Freus bei Königlicher Kammerherr

nich Hurrem, Kreis uud Landrath,
Bergheim

!' Emil Kreuser Mcchcruich General - Direktor des
Mechcruichcr Berg-
werkakticn - Vereins,
Bergrath und Kreis-
deputirter.

U Regierungsbezirk Goblenz.
Adenllu

Ahlweiler
Altentilchen

Col>lenz-Land

Coblenz-Stadt

Cochem

Vreuznach

Mnyen

Audreas vou Grand-Ry

Heisiug
Clemens Freiherr uon Hövel

Eduard Klein

vou Narton geu. vou Sted-
man

Jacob Caspers

Julius Wegeler

Franz Josef Moritz

Johann Baptist Engelsmann

Hermann Wanderleben

Wilhelm Linz

Kcttcnis, Kreis
Gupeu

Ahrweiler
Iuukernthal bei

Kirchen
Heinrichshüttebei

Au a. d, Sieg
Coblenz

Vubenhcim bei Kob¬
lenz

Coblenz

Cochem

Kreuznach

Stromberger-Ncu-
Hütte b, Strom¬
berg

Wiesbaden

Rittergutsbesitzeru, Mit¬
glied des Reichstags
und des Hauses der
Abgeordneten.

KöniglicherLandrath.
KöuiglicherKammerherr,

Rittergutsbesitzer.
Kommerzicnrath.

Königlicher Laudrcith und
Major a. D.

Gutsbesitzer.

Geheimer Kommerzieu-
rath.

Direktor der Cochemer
Volksbank.

Weingutsbesitzer uud
Mitglied des Hauses
der Abgeordneten.

Hüttenbesitzer.

Verwaltungsgerichtŝ Di¬
rektor,
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

MlltM Jacob Peters Fressenhof bei Och-
tenduug

Gutsbesitzer,

Meisenheim Friedrich Robinson Meisenhcim Vierbranercibesitzer,
St. Goar von Kruse St. Goar Königlicher «andrath.
Simmern Dr. von Beckcrath Simmern Königlicher Landrath.
Wetzlar Heinrich Beppler Niederkleen Landwirt!) nnd Beigeord¬

neter,
„ Josef Raab Wetzlar Gewerke.

Hell Wilhelm Hüsgen Traben Wcingroßhändler.

c Neaierungsbezirt Köln.
Vtlgheim Eugen Graf von und zn Schloß Türnich Königlicher Kainmcrherr,

Hoensbroech Rittergutsbesitzer.
»! Johann Adolf Breuer Groß-Mönchhof bei Gutspächtcr, Mitglied

Nieder-Auheu des Reichstages und
des, Hanfes der Ab¬
geordneten,

Bonn-Land Theodor Pingen Dikopshof Gutsbesitzer, Mitglied des
Reichstages und des

<'°.'-i. ^ . ; Hauses der Abgeord¬
neten,

» Dr. von Sandt Bonn Königlicher Landrath,
Bonn-Stadt Wilhelm Spiritus Oberbürgermeister und

Mitglied des Herren¬
hauses,

„ Karl Gesscrt » Rentner.
Eustirchen Friedrich Freiherr von „ Königlicher Kammcrherr

Solemach er-Antweiler, undSchloßhcmptmann,
Excellenz Rittergutsbesitzer, Mit¬

glied des Herrenhauses.
„ Josef Freiherr von Ayx Euskirchen Königlicher Landrath und

Geh. Regicrungsrcith,
Gummersbach Johann Gottlieb Viebahn Bonn Knnftwollfpinnereibesitzer.
Köln-Land Jacob Destiee Effercn Gutsbesitzer.

Mathias Esser Rodderhofb,Brühl Gutsbesitzer,
Köln-Stadt August Heuser Köln Geh. Kommcrzienrath.

'' Hermann Kaufen „ Iustizrath, Rcchtsanwalt.
Gustav Michels „ Geh, Kommcrzienrath,

Mitglied des Herren¬
hauses.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Köln-Stadt Dr. Josef Neven-Du-Mont Köln Besitzer der Kölnischen
Zeitung

!» Emil vom Rath " Geheimer Kummerzien-
rath.

„ Theodor Schnürte „ Kaufmann,
Mülheim ». Rhein Eduard von Niesewand Mülheim a. Rh. KöniglicherLandrath,

GeheimerRegierungs¬
rath,

» Paul Andreae Haus Mielenforst Rittergutsbesitzer.
Rheinbach vun Groote Rheinbach KöniglicherLandrath.
Sieg Eugen Freiherr von Loii Siegburg Königl. Landillth, Geh.

Regiernngsrath.
» Albert Dick Quadenhof Bürgermeister, Guts¬

bei Hennef besitzer.
!! Julius Gauhe Eitorf Geheimer Kommerziell-

rath, Fabrikbesitzer.
Wllldbruel Dr. Karl Venn Waldbröl Sanitätsrath, prakt. Arzt.
Wipperfülth Freiherr von Dalwigk zu Wipperfürth KöniglicherLandrath.

Lichtenfels

Bärmen-Stadt

Cleve

Düsseldorf-Land

Düsseldorf-Stadt

»

i> Regierungsbezirk Nüfieldorf.

Gustav Wilkes Barmen
Philipp Barthels

Louis Lekebusch
Rudolf von Monfchaw
Eich

von Kühlwetter

Ferdinand Lieven

Ernst Schieß

Heinrich Lueg

Hermann von Wätjen
Wilhelm Marx

Goch
Eleve

Düsseldorf

Hilden

Düsseldorf

"

"

Rentner.
Geheimer Kommerzien-

rath,
Fabrikant,
Gutsbesitzer.
KöniglicherLandrath, Ge¬

heimer Rcgierungsrath.
KöniglicherLandrath, Ge¬

heimer Rcgierungsrath.
Gutsbesitzer, Kreisdepu-

tirter u. Beigeordneter.
Geheimer Kommerzien-

rath.
Geheimer Kommerzien-

lllth.
Regierungsrath a. D.
Oberbürgermeister und

Mitglied des Herren¬
hauses.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Duisburg-Stadt

Elberfeld-Stadt

Essen-Land

"
»

Essen-Stadt

Geldern

M. Gladbach-Lllnd

M. Gllldbach-
Stlldt

Grevenbroich

Kempen

Karl Lehr

Otto Böninger
Willy Blank
Theodor Dietzc
Adolf Friderichs
Anton Schmitz
August Freiherr von Hüvel

Bruno Schulz Briefen
Heinrich Kirchmann

Friedrich Lange
Erich Zweigert

Heinrich Waldthausen

Ludwig Klüpfel

Wilhelm Graf und Marqui«
von und zu Hoensbroech

Oskar von Nell

Dr. Rudolf von Bönning-
Haufen

Ewald Corty »enior
Karl Schmülder

Theodor Croon

Wilhelm Quack
Vrüning
Wilhelm Meifing
Franz van Beers

Duisburg

Elberfeld

Eoblenz

Düsfeldorf
Gerschebe bei Vor-

deck
Borbeck
Essen

Schloß Haag bei
Geldern

Geldern

M.-GIabbach

Vierfen
Rheydt

M.-Gladbach

Grevenbroich
Iüchen
Süchteln

Oberbürgermeister und
Mitglied des Herren-
haufes.

Kommcrzienrath.
Rentner.
Beigeordneter a. D.
Stadtverordneter,
Rechtscmwalt.
Regierungs - Präsident,

Erbdrost im Stifte
Werden und Erbkäm¬
merer im Stifte Essen.

Generaldirektor.
Gutsbesitzer,

Hüttendirektor.
Oberbürgermeister und

Mitglied des Herren«
Hauses.

Gewerkt und Beigeord¬
neter.

Fabrikdirektor und Kgl.
Württembergischer
Finllnzrath a. D.

Erb-Marschllll imHerzog-
thum Geldern, Mit¬
glied des Herrenhauses.

KöniglicherLandrath,
Gutsbesitzer.

Königlicher Landrath.

Fabrikbesitzer.
Kommcrzienrath,Fabrik¬

besitzer.
Kommcrzienrath, Beige¬

ordneter.
Kommerzienrath,Rentner.
KöniglicherLandrath.
Ehrenbürgermeister.
Kaufmann.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Kempen Tilmann Bönniger Hüls Landwirth.
„ Johann Dingelstad Alst, Post Schaag Landwirth.

Krefeld-Land Prinz Iohanuvon Arenberg, Schloß Pesch, Major ü. Ia snits der
Durchlaucht Bürgermeisterei Armee, Ritterguts¬

Laut besitzer.
Krefeld-Stadt Emil dc Greifs Krcfeld Geheimer Kommerzicn-

rnth.
!> Adolf von Randow „ Bankier.
,, Alfred Molenaar „ Bankier.

Lenuep Eugen Kattwinkel Wermelskirchen Fabrikant.
„ Arnold Hueck Neuhückeswagcu Fabrikant.

Mettmllnu Gottfried Conze Langenberg Geheimer Kommerzicn-
rath.

Gutsbesitzer.„ Karl Kratz Gruiten
,, Scherenberg Vohwinlel KöniglicherLandrath.

Moels Paul von Lacr Moers KöniglicherLandrath.
» Friedrich Schmitz Winnenthal Rittergutsbesitzer.

Mülheima.d.Ruhr Karl Lueg Oberhausen Geheimer Kommerziell-
rath.

Rentner.„ Johann Schönuenbeck Broich
Neuß Theodor Melchcrs Gnadenthal Gutsbesitzer.

!! Hermann Huthmacher Niederloerick Gutsbesitzer,
Rees Louis Bllumann Necserward, Land- Gutsbesitzer.

bürgermeisterei
Rees

» Moritz Schneemann Wesel Gutsbesitzer
Remscheid-Stlldt Karl Friederichs Nemscheid Geheimer Kommerziell-

rath.
» Hermann Böker „ Kaufmannund Fabrikant

Ruhrort Julius Grillo Hamborn Kommerzienrath.
,> August Servaes Ruhrort Kommerzienrath,Hütten¬

direktor.
.. Köttcr „ Königlicher Landrath.

Solingen-Stadt Dicke Solingeu Oberbürgermeister,
» Dr. Franz Stratmann Geheimer Sanitätsrath.

Solingen-Land Freiherr von Diergardt Morsbroich bei KöniglicherKammerherr,
Schlebusch Feideikomnnßbesitzer

» Albert Römer »snioi- Bonn Gutsbesitzer und Rentner.
» Martin Trommershausen Ohligs Bürgermeister.
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Wahlbezirk.

Berntastel

Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Bitburg

Dann
Merzig

Ottwciler

Priim
Saarbrücken

Saarburg

Saarlouis

ü Regierungsbezirk Trier.

LieserDr. Clemens Freiherr von
Schorlemer

Rintelen

Schrakamp
Johann Peter Limbourg
Gfroerer von Ghrenbcrg
Dr, Klein

Rene von Boch
Ernst Wiggert

Freiherr Laur von Münch-
hofcn

Eduard Nels
Ludwig Heinrich Roechling

Karl Rüchling

Louis Vopelius

Maximilian Keller

Helfferich
Schmidt von Schwind

Bernkastel

Trier
Bitburg
Dllun
Düsseldorf

Mettlach
Grube Heinitz bei

Neunkirchcn
Ottwciler

Prüm
St, Johann

Saarbrücken

Sulzbach

Staadt bei Saar¬
burg

Saarlouis
Gschbcrgerhof bei

Saarbrücken

Königlicher Kammerherr,
Ober-Präsidialrath a,
D., Vorsitzender der
Landwilthschllftskam-
mer für die Rhein-
provinz, Mitglied des
Herrenhauses.

KöniglicherLandrath,
Geheimer Regieruugs-
rath.

Köuigl. Rcgierungsrath,
Gutsbesitzer,
Königlicher Landrath.
Landeshauptmann der

Rheinprovinz, Gc«
heimer Ober-Regie¬
rungsrath,

Kommerzienrath.
Bergrath, Bergwerks-

dircktor.
Königlicher Landrath,

Lederfabrik««!.
Gutsbesitzer, Krcisdepu-

tirter und Beigeord¬
neter.

Kommerzienrath, Eisen-
Hüttenbesitzer, Kreis-
deputirter,

Glashütteubesitzer, Beige«
ordnetet.

Oeconomierath, Leder-
fabrikant.

KöniglicherLandrath.
Königlicher Oberstleut¬

nant a. D. und Guts
besitz«.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

St. Wendel von Hagen Trier Königlicher Ober-Re¬
gierungsrath,

„ Nikolaus Blum St. Wendel Kaufmann.
Trier-Land Karl von Beulwitz Trier Hüttenbesitzer,

" Dr. Arthur von Nell St. Mathias bei
Trier

Rittergutsbesitzer.

Trier-Stadt Eduard Laeis Trier Fabrikbesitzer.
Wittlich Jacob Merrem Kirchhof, Gemeinde Oeconomierath und Guts¬

Altrich besitzer.

Es waren entschuldigt:

Neuwied Hermann Radermacher Neuwied Rentner und Beigeord°
neter.

Essen-Land Friedrich Alfred Krupp, Hügel bei Essen WirklicherGeheimer Rath,
Excellenz Mitglied des Staats-

raths und des Herren¬
hauses.

Miilheimll.d.Ruhr Josef Zerwes Mülheima.d.Ruhr Kommerzienrath,Hütten¬
direktor.

Ottweiler Freiherr von Stumm-Hal° Halberg bei Bre» Geheimer Kommerzien¬
beig buch rath, Kreisdeputirter,

Mitglied des Staats-
raths und des Herren¬
hauses.

Notiz: Ein Mitglied für den Kreis Saarbrückenwar noch nicht gewählt.



Prototolle
zu den Sitzungen des 42. Rheinischen Provinziallandtags.





Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Ständehauses zn Düsseldorf

am Sonntaq den 3. Februar 1901.

---------------

Nach Beiwohnung des in beiden HauptkirchcnabgehaltenenFestgottesdienstesversammelten
sich die Mitglieder des auf heute einberufenen42. Rheinischen Provinziallandtags gegen 12 Uhr
im Sitzungssaal des Ständehauses.

Um 12 '/z Uhr trat, von einer Abordnung geleitet, der Königliche Landtagskommissar,
Oberpräsident der Rheinprovinz Excellenz Nasse, in den Saal und eröffnete den Landtag mit
mit einer Ansprache(vgl. stenographischen Bericht),

Als das an Jahren älteste Mitglied des Landtags wurde der AbgeordneteFreiherr
von Wenge-Wulffen ermittelt. Derselbe übernimmt als Alterspräsident den Vorsitz und beruft
die beiden jüngsten Mitglieder des Landtags I)r. von Guornrd uud Dr, Kaufmann als Schrift¬
führer bezw. Stimmzähler.

Bei der auf Anordnung des Altersvorsitzendendurch Namensaufruf stattfindenden Aus¬
zählung des Landtags ergiebt sich die Anwesenheitvon 135 Mitgliedern und damit die Beschluß¬
fähigkeit der Versammlung.

Der Altersvorsitzende fordert die Versammlung nunmehr auf, in Gemäßheit des
§ 32 der Provinzialordnung zur Wahl eines Vorsitzenden zu schreiteu.

Der AbgeordneteFriederichs bringt zur Wahl durch Zuruf deu bisherigen Vorsitzenden
Seine Durchlaucht Fürst zu Wied in Vorschlag, mit Worten des Dankes daran erinnernd,
daß Seine Durchlaucht seit nunmehr 25 Jahren den Vorsitz im Provinziallandtage mit kurzer
Unterbrechunggeführt habe.

Da kein Widerspruch erfolgte, stellt der Altersvorsitzende fest, daß der Landtag
Seine Durchlaucht Fürst zu Wied einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt habe, und richtet
die Frage an ihn, ob er die Wahl annehme.

Unter dem Ausdrucke des Dankes für das erneut bekundeteVertrauen und mit der Ver--
sicherung, seines Amtes auch fernerhin mit gleicher Hingabe zu walten, erklärt Seine Durchlaucht
die Annahme der Wahl.

Nunmehr ersucht der Altersvorsitzende, zur Wahl des stellvertretendenVorsitzenden
überzugehen.

Nach dem Vorschlage des Abgeordneten Friederichs wird in Abwesenheit des bis¬
herigen stellvertretendenVorsitzenden OberbürgermeisterBecker durch Zuruf gewählt, welcher die
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Wahl auch annimmt, aber mit dem Vorbehalt des Rücktritts für den Fall, daß der bisherige
Stellvertreter Excellenz von Fürstenberg-Stammheim doch noch zum gegenwärtigenLand¬
tage erscheine.

Der Altersvorsitzende ersucht nunmehr Seine Durchlaucht Fürst zu Wied, den
Vorsitz einzunehmen,was geschieht.

Der Vorsitzende fordert zunächst die Versammlung auf, dem Alterspräsidenten den
schuldigen Dank für seine Mühewaltung kund zu geben und sich zum Zeichen des Dankes von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Sodann wird zur Wahl der Schriftführer geschritten und werden durch Zuruf gewählt:
Linz, Spiritus, Schrakamp und Pastor, welche sämmtlichdie Wahl annehmen.

Das Schriftführeramt für die heutige Sitzung übernehmen OberbürgermeisterSpiritus
und Landrath Pastor.

Der Vorsitzende macht nunmehr dem Herrn Landtagskommissardie Anzeige, daß der
Provinziallandtag konstituirt sei. Hierauf bringt der Vorsitzende ein dreifachesHoch auf Seine
Majestät den Kaiser und König aus, in welchesdie Versammlung begeistert einstimmte.

Vor Eintritt in die Geschäfte macht der Vorsitzende Mittheilung über die durch Tod
und MllndatsniederlegungeingetretenenAenderungen in der Zusammensetzungdes Landtags seit
seiner Neuwahl. Es sind darnach ausgeschieden:

durch Mandatsniederlegung: BürgermeisterKunz,
durch Tod: GutsbesitzerBaumann,

GutsbesitzerEffertz,
Landrath a. D. Ianßen,
KommerzienrathSeebohm.

Die Versammlung ehrt das Andenkenan die Verstorbenendurch Erheben von den Sitzen.
Der Vorsitzende macht sodann Mittheilung von den eingegangenen Urlaubsanträgen. Es

haben sich entschuldigt für die ganze Dauer des Provinziallcmdtags:
Wirklicher Geheimer Rath Krupp,
Geheimer KommerzienrathFreiherr von Stumm-Halberg,
BeigeordneterRadermacher,
Gutsbesitzervon Monschaw,
KommerzienrathZerwes;

für heute: Freiherr von Genr-Schweppenburg.
Urlaub bis Donnerstag haben erbeten: KommerzienrathCarl Röchling und Landrath

von Nell.

Nunmehr findet die Verloosung des Landtags in die nach der Geschäftsordnung zu
bildenden 5 Abtheilungen statt, wie folgt:

i. Abtheilung:
Blank, Bönniger, Freiherr von Dalwigk, Dietze, Fischer, Freiherr von Geyr-
Schweppenburg, von Groote, Helfferich, Kirchmann, Kratz, von Kruse, I)i>. Üucas,
Merrem, Moritz, Oskar von Nell, Oster, Pastor, Pingen, von Randow, vom Rath,
Rintelen, Robinson, L. H. Roechling, Schneemann, Dr. Freiherr von Schorlemer,

Dr. Stratmann, Trommershausen, Veltman, von Wätjen, Wegeler, Zweigert.
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II. Abtheilung:
Becker, van Beers, Graf Bcissel von Gymnich, Dr. von Bönninghausen, vonBreuning,
Corty 8««., Croon, Freiherr von Diergardt, von Ehrenberg, Engelsmann, Esser, von
Grand-Ry, Graf und Marquis von und zu Hoensbroech, Huthmacher, Kaufen, Keller,
Klüpfel, von Kühlwetter, Freiherr Laur von Münchhofen, Freiherr von Los, I)r.
Arthur von Nell, Dr. Neven Du-Mont, Peters, Radermacher, Schmölder, Freiherr

von Stumm-Halberg, Dr. Venn, Vopelius, Waldhausen, Wiggert, Wilkes.

III. Abtheilung:
Baumann, von Veckerath, Böker, Breuer, Caspers, Claessen, vr. Freiherr von
Coels, Conze, Destr^e, Dick, Dingelstad, Graf von Fürstenberg-Stammheim, Heising,
Heuser, Aug Freiherr von Hövel, Huesgen, I)r. Kaufmann, Kötter, Laeis, von Laer,
Linz, von Monschaw, Nels, von Niescwand, Raub, Dr. von Sandt, Scherenberg,

Schönnenbeck, Schrakamp, Fürst zu Wied, Zerwes.

IV. Abtheilung:
Andreae, Freiherr von Ayx, Beppler, Blum, Böninger, Brüning, Dicke, Eich,
Karl Friederichs, Gauhe, de Greifs, Dr. von Guärard, Graf von und zu Hoens¬
broech, Hucck, Ioerisseu, Iorissen, Kattwinlel, Eduard Kleiu, Klotz, Krcuser, Krupp,
Lehr, Lieven, Limbourg, Marx, Mooren, Römer, Schnürte, Friedrich Schmitz,

Schulz-Briefen, Viebahn.

V. Abtheilung:
Prinz von Arenberg, Barthels, von Beulwitz, von Boch, Adolf Fridrichs, Gessert,
Grillo, von Hagen, Clemens Freiherr von Hövel, Dr. Wilhelm Klein, Lange,
Lelebnsch,Heinrich Lneg, Karl Lueg, Meising, Melchers, Michels, Molenaar, Quack,
Karl Röchling, Freiherr von Scheibler, Schieß, Schmidt von Schwind, Anton Schmitz,
Servaes, Freiherr von Solemacher-Antweiler, Spiritus, von Stedtman, Wandesleben,

Freiherr von Wenge-Wulffen, für den Kreis Saarbrücken zu wählender Abgeordneter.

Der Vorsitzende ersucht die Mitglieder der einzelnen Abtheilungen,morgen Vormittag um
10 Uhr zusammenzutreten, um nach Konstituirung der Abtheilungen die Wahlen für die zu
bildenden Kommissionen:4 Fachkommissionen, die Gefchäftsordnungs-und Wahlpiüfungskommission
vorzunehmen.Die Kommissionenkönnten sich dann um 11 Uhr konstituirenund um 12 Uhr eine
Plenarsitzung stattfinden. Diese Vorschläge finden Zustimmungund wird die weiter unten an¬
gegebene Tagesordnung für die morgige Sitzung gebilligt.

Der Vorsitzende macht schließlich noch folgende Eingänge bekannt:
a) Von dem Herrn Lcmdtagskommissar sind die Verhandlungen über die in den einzelnen

Land- und Stadtkreisen der Provinz stattgehabtenNeuwahlen der Prouinziallandtags-
Abgeordnetensowie über die in den Kreisen Nees, Ottweiler, Grevenbroichund Bern-
kastel stattgefunden«!Ersatzwahlenübersandt worden. Diese Verhandlungen gehen an
die Wahlprüfungskommission,

d) Ueber die eingegangenenPetitionen liegt ein gedrucktesVerzeichnißvor. Dieselben An^
werden den betreffenden in dem Verzeichniß angegebenen Fachkommissionen überwiesen.
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«) Der Vorstand des Künstlervereins „Malkasten" hat die Abgeordnetenzum Besuch der
Vereinsraume eingeladen,

ä) Der Vorstand der Kunsthalle hat Eintrittskarten für den Besuch der Kunsthalle über-
sandt, welche auf den Platzen der Abgeordneten vertheilt sind.

Für die morgige Sitzung gilt die nachstehende Tagesordnung:
1. Eingänge.
2. Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisseder Provinzialverwaltung in den

Rechnungsjahren 1898 und 1899.

3. Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplaue der Provinzialverwaltung sowie zu den zu
demselbengehörendenHaushaltsplänen der einzelnenVerwaltungszweigeund Anstalten

und
Haushaltsplan der genannten Verwaltung sowie die zu demselbengehörendenHaus¬
haltspläne der einzelnen Verwaltungszweigefür die Rechnungsjahrevom 1. April 1901
bis 31. März 1903.

4. Belichtdes Provinzialausschusses, bctrcffeud den Vermögensstanddes Provinzialverbandes.
5. Entscheidung über die geschäftlicheBehandlung der bis jetzt eingegangenenVorlagen.

(Schluß der Sitzuug 1^4 Uhr.
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

Wilhelm, Fürst zu Wied. Spiritus. Pastor.

Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Ständehauses zu Düsseldorf

am Montag, den 4. Februar 1901.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12'/^ Uhr.
Das Geschäftsprotokoll der ersten Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind Verwaltungsgerichtsdircktor Linz und Regiernngsrath

Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingänge.

Ak^is. ^ ^"sitzende macht zunächst Mittheilung von der erfolgten Konstituirnng der
mM^ ^ ' ^ bereits vorgenommenenWahl und Konstituiru g der Kom-
nusswnen. Die Bildung der Abtheilungen und Kommissionenist anach folge de-
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I. Abtheilung:
Vorsitzender: Wegeler; stellvertretenderVorsitzender: Zwcigert; Schriftführer:von Groote;
stellvertretenderSchriftführer:Freiherr von Dalwigk; Mitglieder: Blank, Bönniger, Dietze,
Fischer, Freiherr von Geyr-Schweppenburg, Helfserich, Kirchmann, Kratz, von Kruse,
Dr. Lucas, Merrcm, Moritz, Oskar von Nell, Oster, Pastor, Pingen, von Rcindow,
vom Rath, Rintelen, Robinson, ü. H. Noechling, Schneemann, Dr. Freiherr von

Schorlemer, Dr. Stratmann, Trommershausen, Veltman, von Wätjeu.

II. Abtheilung:

Vorsitzender:Becker; stellvertretender Vorsitzender:von Kühlwetter; Schriftführer:von
Ehrenberg; stellvertretender Schriftführer:von Breuning; Mitglieder:van Beers, Graf
Beisscl von Ghmnich, I)r. von Bönninghauscn, Corth gen., Croon, Freiherr von
Diergardt, Engelsmann, Esser, von Grand-Ry, Graf und Marquis von und zu
Hoensbroech, Huthmacher, Kaufen, Keller, Klüpfel, Freiherr Laur von Münchhofen,
Freiherr von Loö, llr. Arthur von Nell, Dr. Neven Du-Mont, Peters, Radermacher,
Schmölder, Freiherr von Stumm-Halberg, Dr. Venn, Vopelius, Waldthausen,

Wiggcrt, Wilkes.

III. Abtheilung:

Vorsitzender: Eonze; stellvertretender Vorsitzender: Destroe; Schriftführer:Dr. Kaufmann;
stellvertretenderSchriftführer: Kotier; Mitglieder: Baumann, von Beckerath,z Böker,
Breuer, Easpers, Claesscn, Dr. Freiherr von Coels, Dick, Dingelstad, Graf von
Fürstenberg-Stllmmheim, Heising, Heusei, Aug. Freiherr von Hövel, Huesgen, Laeis,
von Laer Linz, von Monschaw, Nels, von Niesewand, Raab, Dr. von Sandt,

Scherenberg, Schönncnbeck, Schrakamp, Fürst zu Wied, Zerwes.

IV. Abtheilung:

Vorsitzender-Limbourg;stellvertretender Vorsitzender: Karl Friedelichs; Schriftführer: Schnürte;
stellvertretender Schriftführer: Dicke; Mitglieder: Andreae, Freiherr von Ayx, Beppler,
Blum Böninger, Brüning, Eich, Gauhe, de Greiff, Dr. von Gu^rard, Graf von nnd
zu Hoensbroech, Hueck, Ioerissen, Iorissen, Kattwinkel, Eduard Klein, Klotz, Kreuser,
Krupp, Lehr, Lieven, Marx, Mooren, Römer, Friedrich Schmitz, Schulz-Briesen,

Viebllhn.

V. Abtheilung:

Vorsitzender- Freiherr von Solcmacher-Antweiler; stellvertretenderVorsitzender:Michels;
Schriftführer-von Hagen; stellvertretenderSchriftführer: Prinz von Arenbcrg; Mitglieder:
Barthels vonBculwitz, uon Boch, Adolf Fridrichs, Gessert, Grillo, Clemens Freiherr
von Hövel Dr Wilhelm Klein, Lange, Lekebusch,Heinrich Lueg, KarlLueg, Meising,
Melchers Moleuaar, Quack, Karl Röchling, Freiherr von Scheibler, Schieß, Schmidt
von Schwind Anton Schmitz, Seruaes, Spiritus, von Stedman, Wandesleben,

Freiherr von Wenge-Wulfscn, für den Kreis Saarbrücken zu wählender Abgeordneter.
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WllhlplüfungökommissiVN:
Vorsitzender: Laeis; stellvertretender Vorsitzender: Nels; Schriftführer: Helfferich; stellvertretender
Schriftführer: Trommershausen; Mitglieder: von Beulwitz, Croon, Grillo, von Gu4rard,

Keller, Ed. Klein, Kötter, L. H. Roechling, Schnürte, Schieß, Vopelius.

Geschäftsoidnungslommission:
Vorsitzender: von Kühlwetter; stellvertretender Vorsitzender: von Niesewand; Schriftführer:
von Groote; stellvertretenderSchriftführer: Dr. Neven-DuMont; Mitglieder: von Beulwitz,
Blank, Eich, Huesgen, Ioerissen, Kreuser, Lekebusch, Pingen, Raab, Servaes, Wittes'

I Fachkommission:
Vorsitzender: Michels; stellvertretender Vorsitzender: von Breuning; Schriftführer: Dr. von Sandt;
stellvertretenderSchriftführer: Scherenberg; Mitglieder: Varthels, Böler, Hueck, Klüpfel,
Freiherr Lllur von Münchhofen, Lehr, Marx, Quack, vom Rath, Veltman, von Wätjen.

II. Fachtommission:
Vorsitzender: Friederichs; stellvertretender Vorsitzender: Conze; Schriftführer: Schralamp;
stellvertretenderSchriftführer: Brüning; Mitglieder: Prinz von Arenberg, Clemens Freiherr
von Hövel, Kattwinlel, Kaufen, Linz, Dr. Lucas, Dr. Arthur von Nell, Oster, Spiritus,

Dr, Stratmann, Dr. Venn.

HI. Fachkommission:
Vorsitzender: Zweigert; stellvertretenderVorsitzender:Freiherr von Scheibler: Schriftführer:
Dr, von Bönninghausen; stellvertretenderSchriftführer: von La er; Mitglieder: von Becke-
rath, Dicke, Freiherr von Diergardt, von Ehrenberg, Aug. Freiherr von Hövel, Klotz,

von Kruse, Molenaar, Rintelen, Friedr. Schwitz, Wandesleben.

IV. Fachkommission:
Vorsitzender:Freiherr von Schorlemer; stellvertretenderVorsitzender:Limbourg; Schriftführer:
Dr. Kaufmann; stellvertretender Schriftführer: Heising; Mitglieder: Andreae, von Boch, Dick,
von Gillnd-Ry, Graf und Marquis von und zu Hoensbroech, Huthmacher, Ioerissen,

Melchers, Merrem, Pastor, von Stedman.

Sodann macht der Vorsitzende folgende Eingänge bekannt:
«,) Der Herr Landtagskommissarhat mitgetheilt, daß er den KöniglichenRegierungs¬

rath I)r. Schultz zu seinem Kommissar bei den Sitzungen des Provinziallandtag«
und der von demselbengewählten Kommissionenbestellt habe.

b) Seitens des Vorstandes des Central-Gewerbe-Vereins für Rheinland, Westfalen
und benachbarteBezirke sind Freikarten zur Besichtigungdes Kunstgewerbe-Museums
«versandt worden.

in den N^n,!n«?^ ^s Provinzialausschussesüber die Ergebnisse der Provinzialverwaltung
m den Rechnungsiahren1898 und 1899 werden durch Kenntnißnahme für erledigt erklärt.

dem öau!t ^2?^°!"' ^ "°" ^ H"m Landeshauptmann erstatteten Vorberichts zu
dem Haupt-Haushaltsplane der Provmzialverwaltung sowie zu den zu demselben gehörenden
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Haushaltsplänen der einzelnenVerwaltungszweige und Anstalten für die Rechnungsjahrevom 1.
April 1901 bis 31. März 1902 und vom I. April 1902 bis 31. März 1903 wird hinsichtlich
der weiteren geschäftlichen Behandlung dieser Gegenstände nach dem Vorschlage des Berichterstatters
beschlossen: den Haupt-Haushaltsplan an die I. Fachkommissionund die Haushaltspläne der
einzelnenVerwaltungszweige ebenfalls an die betreffendenFachkommissionenzur Vorprüfung zu
verweisen.

4. Der Bericht des Provinzialausschusses,betreffendden Vermögensstand des Rheinischen
Provinzialverbandes,wird gleichfallsder I. Fachkommission überwiesen.

5. Die in dem Verzeichnißder Vorlagen für den 42. RheinischenProvinziallandtag A^
Drucksachen. Nr. 39 aufgeführten Vorlagen werden, insoweit über deren geschäftlicheBehandlung^ ^"^
nicht bereits bestimmt ist, an die in der Drucksachebezeichnetenzuständigen Fachkommissionenzur Vor-
berathung verwiesen. Die Tagesordnung war damit erledigt.

Die nächste Plenarsitzung wird auf Freitag Mittag 12 Uhr anberaumt und dem Vor¬
sitzenden die Aufstellungder Tagesordnung überlassen.

(Schluß der Sitzung 2'/, Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm, Fürst zu Wied. Linz. Schralamp.

Dritte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Ständehauses zu Düsseldorf

am Freitag, den 8. Februar 1901.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12'/. Uhr.
Das Geschäfts-Protokollder vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Ein.

ficht offen.
Schriftführer für heute sind OberbürgermeisterSpiritus und Landrath Pastor.
Der Vorsitzende macht zunächst folgende Eingänge bekannt:
»,) Mittheilung des Herrn Landtagskommissais,daß an Stelle des verstorbenen Land¬

raths a. D. Ianßen der Ober-Präsidialrath Dr. Freiherr von Coels von der Brügghen
in Coblenz zum Provinziallandtags-Abgeordnetenfür den Landkreis Aachen gewählt
worden sei.

Die übersandten Wahlakten sollen der Wahlprüfungslommissionzugehen.
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d) Mittheilung von demselben, daß der Herr Minister für Landwirthschaft,Domänen und
Forsten den Generalkommissions-PräsidentenKüster Hierselbstzu seinem Kommissar
ernannt habe behufs Theilnahme an den Verhandlungen des Provinziallcmdtags über
den Gesetzentwurf, betreffend Ausdehnung der für die Zusammenlegungder Grundstücke
im Geltungsbereichedes Rheinischen Rechts geltendenZuständigkeits-,Verfahrens- und
Kostenvorschriften auf die nach der Gemeinheitstheilungsordnung vom 19, Mai 1851
zu behandelndenTheilungen und Ablösungenin den Landestheilendes linken Rheinufers.

«) Petition der Provinzialstrahenaufseher um Erhöhung des Diensteinkommens und
Verleihung des Titels „Straßenmeister."

Dieselbe wird an die I, Fachkommission verwiesen.
cl) Schreiben des AbgeordnetenGraf von Fürstenberg-Stammheim Excellenz, daß er hoffe,

nach Ablauf dieser Woche den Sitzungen des Provinziallandtags beiwohnenzu können.
«) Der Vorsitzende der Industrie- und Gewerbeausstellungin Düsseldorf 1902 Geheim¬

rath Lueg hat eine Anzahl Berechtigungskartenfür den Besuch des Ausstellungs¬
geländes eingesandt,welche auf die Plätze der Landtagsabgeordnetenvertheilt sind.

k) Die Direktion der Gesellschaft „Verein" ladet die Mitglieder des Provinziallandtags
zum Besuch der Gesellschaft ein.

ß) Der AbgeordneteFreiherr von Schorlemer hat für heute Urlaub erbeten.

Es wird in die Tagesordnung eingetretenund findet dieselbe Erledigung wie folgt:

M^5«^, 1. Zu dem Belicht und den Anträgen des Provinzialausschusses,betreffend einige Ab¬
änderungendes Reglements über die dienstlichen Verhältnisse und der Bestimmungen über die
Besoldung der Provinzialbeamten (Drucksachen.Nr. 8) hatte die I. Fachkommissionden An¬
trag gestellt:

„Der Provinzillllandtag wolle zu folgenden Vorschlägen:
1. in Klasse V des Reglements über die dienstlichen Verhältnissehinter dem Worte

„Kanzlisten" einzufügen„Büreaugehülfen",
2. in Klasse VI desselben Reglements die hinter dem Worte „Hülfsschreiber"

stehenden beiden Worte „der Centralstelle" fortfallen zu lassen,
3. im Besoldungsplan unter ^ eine neue Nummer 9», einzufügen„Büreaugehülfen"

mit folgenden Gehalts- und Steigesätzen:
Summe,

«wi«»«.N'«<>^,<. <5«^ 5 l. ""' ""^ "" A"f- Bemerkungen
Mindestgehalt Höchstgehalt rücken von 2 zu 2

Jahren stattfindet, Wohnungsgeldznschuß
1020 1500 120 (432 M.)

4. im Besoldungsplan unter ^ eine neue Nummer 9d einzuschaltenmit der Be¬
zeichnung„Hülfsschreiber"mit folgenden Gehalts- und Steigesätzen:

Summe,

Mindestgehalt Höchstgehalt ^ck«7,u7 ^"^ngen
Jahren stattfindet, Wohnungsgeldzuschnß

1200 1500 100 (180 M.)
feine Zustimmung ertheilen."

Der Antrag der Fachkommission wird zum Beschluß erhoben.
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2. Der Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMinderjähriger in Gemäß¬
heit des Gesetzes vom 2. Juli 1900 für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März
1903 wird nach dem Antrage der II. Fachkommission unverändert angenommen.

3. Desgleichender Haushaltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen und Wohl-
thätigkeitsanstalten,sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von Epileptikern,
Idioten und Blinden aus der Rheinprovinz, welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruch auf
öffentliche Armenpflegehaben, für die Rechnungsjahrevom I. April 1901 bis 31. März 1903.

4. Desgleichender Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmenwesensder Rhein¬
provinz für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

5. Desgleichender Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfondsund des Ehrenbreitsteiner
allgemeinenArmenfonds für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

6. Desgleichender Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für die
Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

?. Desgleichender Haushaltsplan des Landarmenhauseszu Trier für die Rechnungsjahre
vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

8. Der Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialaus- An^ ^
ausschusses,betreffend einige Aenderungeu des Regulativs für die Pensionskasse der Landbürger-
meistereien und Landgemeindender Rheinprovinz, (Drucksachen, Nr. 13):

„Der Piovinziallandtag wolle unter nachträglicherGenehmigung des in Drucksachen.
Nr. 13 unter 1 bezeichneten Beschlusses des Provinzialausschussesvom 20. März 1900
den Satzungen für die Ruhegehaltskasseder Laudbürgermeistercienund Landgemeinden
der Rheinprovinz in der aus der vorbezeichneten Drucksache ersichtliche» Fassung mit
der Maßgabe zustimmen,daß dieselben vom I.April 1900 ab in Kraft getreten sind,"

wird einstimmigangenommen.
9. Desgleichen der Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des.

Provinzialausschusses,betreffend einige Aenderungen des Statuts der Wittwen- und Waisenver¬
sorgungsanstalt für die Kommunalbeamtender Rheinprovinz, (Drucksachen. Nr. 14):

„Der Provinziallandtllg wolle:
1. unter nachträglicherZustimmung zu dem Beschlußdes Provinzialausschussesvom

20. März 1900 die Satzungen der Wittwen- und Waisenversorgungsanstaltfür
die Kommunalbeamtender Rheinprouinz in der aus dem in Drucksachen.Nr. 14
vorliegendenEntwürfe ersichtlichen Fassung mit der Maßgabe genehmigen,daß
diese Satzungen vom 1. April 1900 ab in Kraft treten und daß vom 1. April
1901 ab der im § 3 des Statuts bestimmte. Wittwen- und Waisenkassenbeitrag
auf 4«/« des ruhegehaltsberechtigten Dienstcinkommens oder des Ruhegehaltes fest¬
gesetzt und dem Provinzillllcmdtage über die dauernd erforderlicheHöhe des
Beitragssatzesauf Grund eines von einem Sachverständigeneinzuforderuden Gut¬
achtens weiter berichtet wird;

2. den Provinzialllusschußermächtigen, etwa von dem zuständigenHern Minister
erforderte Abänderungender Satzungen zu genehmigen."

10. Desgleichen der Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht uud Autrag des
Provinzialausschusses,betreffend die Errichtungeiner Ruhegehaltskasse für die Kreiskommuualverbände
und Stlldtgemeinden der Rheinprovinz, (Drucksachen. Nr. 15):

3»



20 42. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 3. Sitzung vom 8. Februar 1901.

„Der Provinziallandtag wolle:
1. die Errichtung einer Ruhegehaltskasse der Kreiskommunalverbändeund Stadtgemeinden

der Rheinprouinz auf Grund der in Drucksachen. Nr. 15 vorliegendenSatzungen ge¬
nehmigen und den Provinzialausschußermächtigen:
«,) etwa an den Satzungen auf Verlangen der zuständigen Herren Minister noch erfor¬

derlich werdendeAenderungen,soweit diese nicht die Grundlage des Umlageverfahrens
betreffen,vorzunehmenund

d) die Eröffnung der Kasse zu beschließen,sobald zu derselben an umlagepflichtigen
Diensteinkommenein Betrag von 1 Million Mark angemeldet sein wird;

2. den Provinzialausschußbeauftragen, nach der Eröffnung der neu zu errichtenden Ruhe¬
gehaltskasse der Kreiskommunalverbündeund Stadtgemeinden der Rheinprovinz Erhe¬
bungen anzustellen und dem nächstenProvinziallandtage darüber Bericht zu erstatten,
ob sich die Aufnahme von bei Gemeindeanstciltenangestellten, indessen nicht zu den
eigentlichen KommunalbeamtengehörendenPersonen, insbesondereder Lehrpersonenan
höheren und mittlerenSchulen der Kommunalverbändeder Rheinprovinz,ermöglichen läßt."

11. Der Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung von Vieh¬
entschädigungen in Folge:

a) von Rotz und Lungenseuche(Reichsgesetz vom 23. Juni 1880, betreffenddie Abwehr
und Unterdrückungvon Viehseuchen, und Ausführungsgesetzvom 12. März 1891),

b) von Milz- oder Rauschbrand(Gesetz vom 22. April 1892, betreffend die Entschädigung
für an Milzbrand gefalleneThiere),

für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903 wird nach dem Antrage der IV,
Fachkommission unverändert angenommen.

UM^^ 12. Zu dem Bericht und den Anträgen des Provinzialausschusses,betreffend die in Aus¬
führung des Beschlusses des 41. Provinziallandtags bezüglich der Errichtung von Provinzial-Wein-
und Obstbauschulenin Kreuznach und Ahrweiler getroffenen Maßnahmen, (Druchsachen.Nr. 26)
hatte die IV. Fachkommission folgenden Antrag gestellt:

„Der Piovinzillllandtag wolle

ä. den Antrag des Provinzialausschussesin folgender Fassung annehmen:
„Der Provinziallandtag wolle
1. durch vorstehendenBericht die vom 41. Provinziallandtage geforderteRechenschafts-

ablegung über die Errichtung der Weinbauschulen in Kreuznach und Ahrweiler entgegen¬
nehmen,

2. über die Errichtung der Provinzial-Wein- und ObstbauschuleAhrweiler nach den vor¬
liegenden Plänen un5 Kostenanschlägen Beschluß fasseil und die Bauarbeiten baldigst
in Angriff nehmen und so beschleunigen, daß die Schule möglichst am 1. Oktober d. I.
in's Leben treten kann,

3. den Provinzialausschuß ermächtigen, die zur Errichtung, sowie zum Unterhalte der
Schule bis zum 1. April 1903 bezw. bis zum Zusammentreten des nächstenPro¬
vinziallandtags erforderlichen bezw. schon verausgabten Geldmittel vorläufig aus
bereiten Beständen zu entnehmen und ihn beauftragen, dem nächsten Provinziallandtage
darüber Rechenschaft abzulegen".

U. die folgendeResolution:
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„Der Provinziallandtag wolle beschließen,die gesummtenKosten des Baues der Pro-
vinzial-Weinbauschulein Kreuznachsowie aller Grundstücke für Rechnung der Provinz
zu übernehmen, und nur die Festsetzung bestehen lassen, daß, wenn innerhalb 10 Jahren die
Weinbauschule wegen mangelnden Besuches eingehen sollte, die Stadt Kreuznachdie
Gebäulichteiteuübernimmt"

dem Provinzialausschuß zur Erwägung überweisen,"
Es wird den Anträgen der Fachkommission gemäß beschlossen.

13. Dem vom Provinzialausschussein dem Bericht und Antrag, betreffend Erlaß eines^A^ ^
Reglements über die Leitung und Verwaltung der Wein- und Obstbauschulen in der Rheinprovinz,
(Drucksachen.Nr. 27), vorgelegten Reglement und der Schulordnung für die Provinzml-Wein-
und Obstbauschulenwird nach dem Antrage der IV. Fachkommissiondie Genehmigung ertheilt.

14. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendAbänderungendes-^H,^^
Reglements von 18. Januar 1893 über die Entschädigung für an Milzbrand gefallene Thiere,
(Drucksachen. Nr. 30.), beantragte die IV. Fachkommission, den Antrag des Provinzialausschusses:

„Der Provinziallandtag wolle dem vorgelegtenabgeänderten Reglement, betreffend die
Entschädigungfür an Milzbrand gefalleneThiere, seine Genehmigung ertheilen"

mit der Maßgabe anzunehmen,daß dem § 5 des in Rede stehendenReglements folgender Zusatz
hinzugefügtwerde:

„Der Thierarzt hat sogleich im Anschluß an die Untersuchungauch sein Gutachten
über den Werth des Thieres abzugeben. Die Abschätzung durch die beiden Schieds-
männer erfolgt nach Abgabe des thierärztlichenGutachtens".

Der Berichterstatterder Fachkommission von Stedman stellte persönlich noch den Zusatzantrag:
„Die Uebelschrift:
Reglement zur Ausführung des Gesetzes vom 22. April 1892, betreffend die Entschä¬
digung sür an Milzbrand gefalleneThiere, zu ändern in:
Vorschriften gemäß Ziffer 2 8 8 der Provinzialordnung zur Ausführung des Gesetzes
vom (u. s. w. wie vor)."

Es wird nach dem Antrage der Fachkommissionin Verbindung mit dem Zusatzantrage
von Stedman beschlossen.

15. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Wahl von-^age^
bürgerlichenMitgliedern bezw. Stellvertretern der Ober-Ersatzkommissionen I und II im Bezirke
der 30, Infanteriebrigade, (Drucksachen. Nr. 32) beantragte die I. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle:
1) für die Ober°Ersatzkommission I im Bezirk der 30. Infanterie-Brigade

als Mitglied:
Kaufmann und Bezirksvorsteher Josef Peiffer, in Köln,

als Stellvertreter:
1. GutsbesitzerC. Kaulen in Lövenich (Landkreis Köln),
2. GutsbesitzerTheodor Melchers in Gnadenthal (Kreis Neuß).
3. GutsbesitzerBernhard Müller in Lange! bei Worringen (Landkreis Köln);

2) für die Ober-Ersatzkommission II im Bezirk der 30. Infanterie-Brigade
als Mitglied:

Rentner Peter Josef Konstantin Schmitz de Pr6 in Hennef (Siegkreis),
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Als Stellvertreter:
1. Gutsbesitzer und Beigeordneter Heinrich Thomee in Neuenhaus (Kreis Mül-

heim a. Rh.),
2. Fabrikant Bernhard Krawinkel in Volmerhausen (Kreis Gummersbach),
3. GutsbesitzerSchurff in Bönnschenhof (Siegkreis),
4. GutsbesitzerKarl Krewel zu Haus Zievel bei Satzvey (Kreis Euskirchen)
wählen;

3) den Provinzialausschuß beauftragen, falls bis zum Zusammentritt des nächsten Pro-
Uinziallandtllgesin dem Bereiche der 2?., 28., 29,, 30., 31., 32. und 80. Infanterie.
Brigade durch Tod, Verziehen, Amtsniederlegung von Mitgliedern der Ober-Ersatz-
kommissionenbezw. durch anderweite Einteilung der Bezirke Ersatzwahlen nöthig
werden sollten, diese Wahlen Namens des Prouinziallandtags zu thätigen und dem
Pruvinzillllllnotllgealsdann in der nächsten Tagung von den etwa stattgehabtenWahlen
behufs Bestätigung Mittheilung zu machen."

Der Vorsitzende stellt die Frage, ob gegen die Wahl durch Zuruf Widersprucherhoben
werde, und erklärt, da dies auch in Bezug auf die Wahlvorschlägeselbst nicht der Fall ist, die
vorgeschlagenen Mitglieder bezw. Stellvertreter für gewählt.

Der Antrag der Fachkommission unter 3 wird sodann gleichfalls angenommen.

N^^^ ^ ^" ^" ^"'^ ""^ ^"^W des Provinzialausschusses,betreffend die Wahl der zur
Mitwirkung bei den Geschäftender Rentenbank für die Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und
die Provinz Hessen-Nassau in Münster berufenen Kommissareder Provinzialvertretung und deren
Stellvertreter, (Drucksachen, Nr. 3). beantragte die I. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle für die Mitwirkung und Kontrolle bei den Geschäften
der Direktion der Rentenbank, welche nach § 5 des Gesetzes über die Errichtung von
Rentenbankenvom 2. März 1850 dem Provinziallandtag obliegt, zwei Abgeordnete
und zwei Stellvertreter auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe wählen,
daß die Wahlen so lange zu gelten haben, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl
vorgenommenhat."

Zugleich schlug die Fachkommission Wiederwahl der bisherigen Kommissare und Stell¬
vertreter vor.

Dem Vorschlagewird nicht widersprochen und stellt der Vorsitzendefest, daß der Landtag
1. als Kommissareder Provinzialvertretung:

die Provinziallandtags-Abgeordneten:KöniglichenLandrath, GeheimenRegierungsrath
Freiherr von Lo8 zu Siegburg und

KöniglichenRegierungs-Präsidenten Freiherr von Hüvel zu Coblenz;
2. als Stellvertreter:

die Provinziallandtllgs-Abgeoidneten:Rentner Johann Schonn enbeck zu Nroich und
Generaldirektor Bruno Schulz-Nriesen in Rotthausen (jetzt in Düsseldorf),

durch Zuruf mit der vorangegebenenMaßgabe wieder gewählt habe.
Die Gewählten nehmen, soweit sie in der Versammlung anwesend sind, auf Befragen

die Wahl an.

Mta^^ ^ 6" b°w. Bericht und Antrag des Provinzialausfchufses,betreffend den Ablauf der Dienst¬
zeit der Landesräthe Kehl und Schmidt, (Drucksachen.Nr. 5), stellte die I. Fachkommission den Antrag:
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„Der Provinziallandtag wolle die Landesräthe Kehl und Schmidt zu Landesriithen
unter folgenden Bedingungen wählen:

1. die Wiederwahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 10. Ja¬
nuar 1903,

2. die Gewählten sind gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschussesdie Geschäfte
als Mitglieder oder stellvertretendeMitglieder des Vorstandes der Landes-Ver-
sicherungsanstalt„Nheinprovinz" im Haupt- oder Nebenamtezu übernehmenoder
sich bei der Cmtralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns zu beschäftigen,

3. die Gewählten haben sich zu verpflichten, ohne Genehmigung des Provinzial¬
ausschusseskein Mandat für eine politifche Körperschaftoder in eine Gemeinde¬
vertretung zu übernehmen, wenn ihnen für letztere ein gesetzlicher Ablehnungs¬
grund zur Seite steht."

Der Vorschlag, die Wahlen durch Zuruf vorzunehmen,findet keinen Widerfpruch.
Der Vorfitzende stellt dies fest, ebenso die Zustimmung der Versammlungzu den sonstigen

Wahlvorschlägen,und erklärt sodann die Landesräthe Kehl und Schmidt unter den in dem Antrage
der Fachkommission enthaltenen Bedingungen einstimmigfür wiedergewählt.

18. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Wahl eines ^n^ 13
Landesbauraths für Tiefbau als Dirigenten der Abtheilung für das Straßenbauwefen, (Druck¬
sachen. Nr. 6), beantragte die I, Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle den Weichselstrom-Baudirektor,KöniglichenRegierungs¬
und Baurath Görz in Danzig zum Landesbaurathe für Tiefbau und Dirigenten
der Abtheilung für das Straßenbauwefen unter folgenden Bedingungen wählen:

1. die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren;
2. das jährliche Gehalt beträgt außer dem reglementsmäßigen Wohnungsgelde

13 000 M;
3. von der bisherigen staatlichenDienstzeit werden 12 Jahre angerechnet, so daß

der Gewählte Ansprüche auf Ruhegehalt und Wittwen« und Waifenversorgung
in der Weife und Höhe erhält, als wenn er bereits 12 Jahre im Rheinischen
Provinzialdienste zugebrachthätte;

4. dem Gewählten werden Umzugtzkosten nach Matzgabe des Reglements über die
Umzugskosten der Provinzialbeamten vom 12. Dezember 1890 gewährt, endlich

5. der Gewählte hat sich zu verpflichten, ohne Genehmigung des Provinzialaus¬
schusses kein Mandat für eine politifcheKörperfchaft oder eine Gemeindever¬
tretung zu übernehmen, wenn ihm für letztere ein gesetzlicher Ablehnungsgrund
zur Seite steht."

Gegen den Vorschlag, die Wahl durch Zuruf vorzunehmen, erhebt sich kein Widerfpruch-
Der Vorsitzendestellt dies fest und erklärt, da den Wahluorschlägenauch im Uebrigen nicht wider¬
sprochen wird, den Königlichen Regierungs- und -Baurath Görz zum Landesbaurath für Tiefbau
und Dirigenten der Abtheilung für das Straßenbauwefen unter den vorangegebenenBedingungen
einstimmigfür gewählt.

19. Zu dem Bericht und den Anträgen des Provinzialausfchufses, betreffend die Wahl ZK,^
von Landesräthcn und eines Landesbauraths für Hochbau, (Drucksachen. Nr. ?), stellte die^
1. Fachkommission folgenden Antrag:
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„Der Provinziallandtag wolle
1. die Landesassessoren Adams und Dr. Große mit einem Anfangsgehalte von 5500 M.

und den LandesassessorAppelius mit einem Anfangsgehalte von 5000 M. zu Landes-
rathen, sowie

2. den Landes-OberbauinfpektorBaurath Ostrop mit einem Anfangsgehalte von 8000 M.
zum Lcmdesbnurathfür Hochbau unter folgenden Bedingungen erwählen, nämlich:
») die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren,
d)das Reglement über die Pensionirung der Provinzialbeamten der Rheinprovinz

findet unter der Bedingung Anwendung, daß die aus dem seitherigen Dienst-
Verhältniß gegen den Provinzialverband von den Gewählten erworbenenPensions¬
ansprüche in Folge der zu thätigenden Wahl nicht verschlechtert werden sollen,

o) die Gewählten haben sich zu verpflichten, ohne Genehmigung des Provinzialaus-
schusses kein Mandat für eine politische Körperschaftoder in die Gemeindevertretung
zu übernehmen, wenn ihnen für letztere ein gesetzlicher Ablehnungsgrund zur
Seite steht,

ä) die zu wählenden Landesräthe sind gehalten, auf Beschlußdes Provinzialausschusses
. die Geschäfte als Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Vorstandes der

Landes-Versicherungsanstaltim Haupt- oder Nebenamte zu übernehmen, oder sich
bei der Centralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns insbesondere auch
unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abtheilungsdirigent fungirt, zu
beschäftigen."

Die Versammlung ist mit der Vornahme der Wahlen durch Zuruf und ebenso mit den
übrigen Wahlvorschltigenin allen Theilen einverstanden. Der Vorsitzendestellt dies fest und
erklärt sodann sämmtliche Wahlen nach Maßgabe der obigen Vorschlägeund Bedingungenvollzogen.

Mlage^, 20. Der Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses,betreffenddie Versetzung des Landesraths, Geheimen Regierungsraths Adams in den
Ruhestand (Drucksachen. Nr. 35):

„Der Provinziallandtag wolle sich mit der Versetzung des Landesraths Adams in den
Ruhestand vom 1. Juli 1901 ab einverstanden erklären und demselben eine auf
8000 M. abgerundetejährliche Pension bewilligen",

wird genehmigt.
Die beiden folgenden Gegenständeder Tagesordnung:

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Vornahme einer Ersatzwahl
für den Provinzialausschuß,und

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie Wahl des Vorsitzenden des
Provinzialausschusses,

werden für heute abgesetztund auf die Tagesordnung für die Plenarsitzung am nächstenMontag
verwiesen.

Die Sitzung wird hierauf vom Vorsitzenden geschlossen,nachdem noch die nächste Plenar¬
sitzung auf morgen Vormittag 10 Uhr bestimmt worden war mit folgender Tagesordnung:

1. Eingänge.
2. Antrag der I. Fachkommissionzum Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den

Provinzialausschuß und die Centtalverwaltungsbehörde für die Rechnungsjahre vom
1. April 1901 bis 31. März 1903.
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3. Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen «, an
Provinzialbeamteund von Wittwen- und Waisengeldernsowie Unterstützungenan deren
Hinterbliebenefür die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

4. Antrag der I. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen
persönlichenAusgaben sür die bei der Landes-Versicherungsanstalt „Rhcinprovinz"
beschäftigtenProvinzialbeamten für die Kalenderjahre vom !, Januar 1901 bis 31. De¬
zember 1902.

5. Antrag der I. Fachkommissionzum Haushaltsplan über die Verwaltungskustendes
Genossenschaftsvorstandesder RheinischenlandwirthschaftlichenBerufsgenossenschaft für
die Kalenderjahre vom 1 Januar 1901 bis 31. Dezember 1902.

6. Antrag der 1. Fachkommissionzum Haushaltsplan über die Verwaltungskostender
Rheinischen Provinzial-Fcuer-Sozietät für die Kalenderjahre vom 1. Januar 1901
bis 31. Dezember 1902.

7. Antrag der I. Fachkommissionzum Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der
Landesbank der Rheinprovinz für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

8. Antrag der I, Fachkommissionzum Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den
Vermögensstanddes RheinischenProvinzialverbandes.

9. Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial-Taubstummen-
anstalten zu Aachen,Brühl, Elberfeld, Essen, Kempen, Neuwied und Trier, sowie über
die Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung und des Unterstützungsfondsfür ent¬
lassene Taubstumme für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

10. Antrag der II. Fachkommission zum Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflegeauf
Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901
bis 31. März 1903.

11. Antrag der II. Fachkommission zum Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeiten in den Provinzialanstalten für die
Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

12. Antrag der III. Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses
über die Ausführung des Gesetzes vom 4. August1891 über die Vorausleistungender
Fabriken lc. für den Wegebau.

13. Antrag der III. Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Invaliden- und Hinterbliebenen-Versorgungder nicht ruhegehaltsberechtigten
Beamten, Angestelltenund Arbeiter der RheinischenPruoinzialveiwaltung,

14. Antrag der III. Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Bewilligung einer Beihülfe zur Beschleunigung der geologisch-agronomischen
Aufnahmearbeitenin der Rheinprovinz

(Schluß der Sitzung 2'/< Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm Fürst zu Wied. Spiritus. Pastor.
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Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Ständehauses zu Düsseldorf

am Samstag, den 9. Februar 1901.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10'/; Uhr.
Das Geschäfts - Protokoll der vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur

Einsicht offen,
Schriftführer für heute sind Verwaltungsgerichts- Direktor Linz und Negierungsrath

Schrakamp.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. An Eingängen liegen vor:

tage »2. »- Ein auf Anregung der II. Fachkommisstongefaßter Beschluß des Provinzialaus-
^^ schusses zu der DrucksacheNr. 20, betreffend die Wahl eines anderen Anstalts-

terrains an Stelle von „Haus Fichtenhain,"
Derselbe wird im Anschluß an die genannte Vorlage an die II, Fachkom¬

missionverwiesen,

llnt^u^ d. Ein Beschluß des Provinzialausschusses, betreffcud Zurückziehung der Vorlage
(Drucksachen. Nr. 10.) wegen Aenderung des Statuts der Feuerwehr-Unfallkasseder
Rheinprouinz.

Geht an die I, Fachkommission.
Mwge^I^ «- Antrag aus der Mitte des Landtags in Betreff der dem Landtage der Monarchie

- vorliegendenKcmalvorlage.
Ueber die geschäftlicheBehandlung dieses Antrages bleibt noch zu befinden.

^SL^-' ^ Bericht der I. Fachkommission zu der Vorlage wcgeu Rücktritts des Herrn Landes¬
hauptmanns,

e. Der AbgeordneteBarthels hat um Urlaub für den 11. d. Mts. nachgesucht.
2. Zu dem Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Prouinzialausschuß und die

Centralverwaltungsbehöioefür die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903 bean¬
tragte die I. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle den vorbczeichnetenHaushaltsplan unverändert annehmen
mit der Maßgabe, daß die im Titel III Nr. 2 der Ausgabe vorgesehenen Gehälter
für die Rechnungsjahre 1901 und 1902 wie folgt gezahlt werden:
1. Landesrath, Geheimer Negierungsrath Klausener, bisheriges Gehalt 10 000 M.

Nicht pensionsberechtigte Zulage für die Stellvertretung des Landes¬
hauptmanns ......... 10yy

Weitere nicht pensionsberechtigte Zulage ......... 900 "
zu übertragen 11900 M.
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Uebertmg 11900 M.
2. Landesrath Kehl, bisheriges Gehalt .......8 000 M.

Erhöhung nach dem Besoldungsplan ...... . 500 „
Nicht pensionsberechtigte Zulage ........ 900 „

zusammen 9 400 „
3. Landesrath Borste r, bisheriges Gehalt ......? 500 M.

Erhöhung nach dem Besoldungsplan ....... 500 „
Nicht pensionsberechtigteZulage ........ 900 „

zusammen 8 900 „
4. Landesbaurath für Tiefbau (Regierungs- und Baurath G örz) . . 13 000 „
5. Landesbaurathfür Hochbau (Landes-Oberbauinspektor,Baurath Ostrop) 8 000 „
6. Landesrath N. N. (Landesassessor Dr. Große) ....... 5 500 „

Summe 56 700 M.
zu 2, 4, 5 und 6 vorbehaltlichder Wahl durch den Provinziallandtag."

Gs wird diesem Antrage gemäß beschlossen.
Der in dem Antrage enthaltene Vorbehalt hatte durch die in der gestrigen Sitzung ge-

thätigten Wahlen Erledigung gefunden,

3. Der Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen :c. an Provinzialbeamte und von
Wittwen- und Waisengeldernsowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene für die Rechnungsjahre
vom 1. April 1901 bis 31. März 1903 wird nach dem Antrage der I. Fachkommission unver¬
ändert angenommen.

4. Der Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen persönlichen Ausgaben für die
bei der Landcs-Versicherungsanstalt„Rheinprovinz" beschäftigten Provinzialbeamtenfür die Kalender¬
jahre vom 1. Januar 1901 bis 31. Dezember 1902 wird nach dem Antrage der I. Fachkommission
mit der Maßgabe genehmigt,daß

1. bei Titel I Nr. 1 der Ausgabe für den Landesrath Brandts einzusetzen ist:
Bisheriges Gehalt .................. 8 700 M.
Erhöhung nach dem Besoldungsplan ............ 500 „
Nicht pensionsberechtigte Zulage .............. 900 „

zusammen10 100 M.
2. die eigenen Einnahmen um 900 Mark zu erhöhensind,
3. der Haushaltsplan in Einnahme und Ausgabe mit 250 200 Mark abschließt.

5. Desgleichen wird der Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossenschafts¬
vorstandes der Rheinischen landwirthschaftlichenBerufsgcnosseuschaftfür die Kalenderjahre vom
1. Januar 1901 bis 31. Dezember 1902 mit der Maßgabe angenommen,daß

1. bei Titel I Nr. 1 der Ausgabe für den Landesrath Schmidt einzusetzen ist:
Bisheriges Gehalt .................. 8 000 M,
Erhöhung nach dem Besoldungsplan ............ 500 „
Nicht pensionsberechtigteZulage .............. 900 „

zusammen 9 400 M.
2. die eigenen Einnahmen um 900 Mark zu erhöhen sind,
3. der Haushaltsplan in Einnahme und Ausgabe mit 110 900 abschließt.

4.
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6. Der Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Rheinischen Provinzial-Feuer-
Sozietät für die Kalenderjahre vom 1. Januar 190 l bis 31. Dezember 1902 wird nach dem
Antrage der I. Fachkommissionunverändert angenommen und zugleich folgende von der Fach¬
kommission beantragte Resolution gefaßt:

„Da eine zeitgemäße, den Grundsätzen der geltenden Provinzialordnung besser
Rechnung tragende Abänderung des zeitigen Reglements für die Provinzial-Feuer-
Sozietät dringend wünschenswert!) erscheint, wird der Prouiuzialausschußbeauftragt, Vor¬
schläge für eine Abänderung des bezeichnetenReglements auszuarbeiten und dem
Provinziallandtage bei seinem nächsten Zusammentreten vorzulegen."

7. Der Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landesbank der Rheinprouinz für
die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903 wird nach dem Antrage der I. Fach¬
kommission mit der Maßgabe genehmigt,daß

a) bei Titel I Nr. 2 der Ausgabe einzusetzen sind:
1. Landesbankrath Caspari:

Bisheriges Gehalt .................? 500 M.
Erhöhung nach dem Besoldungsplan ........... 500 „
Nicht pensionsberechtigte Zulage ............. 900 „

„ ^ . ,. . ^ «„. . zusammen 8900 M.2. Landesbankrath Wieg and:
Bisheriges Gehalt .............7 000 M.
Erhöhung nach dem Besoldungsplan ....... 500 „
Nicht pensionsberechtigteZulage ......... 900 „

zusammen 8 400 „
3. nach dem Vorschlageim Haushaltsplane .......... 5 000 .,

Summe 22 300 M.
d) die eigenen Einnahmen (Titel I Nr. 2) um 1800 Mark zu erhöhen sind,
o) der Haushaltsplan in Einnahme und Ausgabe mit 211800 Mark abschließt.
Zugleich wird folgendevon der Fachkommission beantragte Resolution beschlossen:

„Bei der Zustimmung zu der Errichtung der Agenturen wird von der Erklärung des
Landeshauptmanns Kenntniß genommen,daß die Errichtung der Agenturen nur nach
Anhörung der Verwaltungen der Stadtkreise bezw. in den Landkreisen der Kreisausschüsse
erfolgen und daß den Agenturen die Annahmevon Spareinlagen untersagtbleiben werde"

M"^^ s. Der Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den Vermügensstanddes Rheinischen
Provinzialverbcmdes,wird nach dem Antrage der I. Fachkommission durch Kenntnißnahme für
erledigt erklärt.

9. Zu den Haushaltsplänen der Provinzial - Taubstummenanstalten zu Aachen, Brühl
Elberfeld, Essen, Kempen, Neuwied und Trier, sowie über die Verwendung der Wilhelm-Augusta-
Stiftung und des Unterstützungssondsfür entlassene Taubstumme für die Rechnungsjahre vom
1. April l9Nl bis 31. März 1903 beantragte die II. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle:
1. die vorbezeichneten Haushaltspläne unverändert annehmen,
2. den Provinzialausschuh beauftragen, Erhebungen darüber anzustellen, ob in der

Provinz ein Bedürfniß vorhanden ist, Einrichtungen zu treffen oder weiter zu
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entwickeln, welche die Heilung des Stotterns bezwecken,und im Falle der Bejahung
der Bedürfnißfrage zu erwägen, in welcher Weise die Provinzialverwaltung auf
diesem Gebiete mithelfend thätig sein könnte."

Es wird diesen Anträgen gemäß beschlossen.
10. Der Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflege auf Grund des Gesetzes vom

11. Juli 1891 für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903 wird nach dem
Antrage der II. Fachkommission unverändert angenommen.

11. Desgleichender Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigungder
baulichenUnterhaltungsarbeiten in den Provinzialcmstaltenfür die Rechnungsjahre vom 1. April
1901 bis 31. März 1903.

12. Der Bericht und Antrag des Provinzialausfchussesüber die Ausführung des Gesetzes Anla^ «
vom 4. August 1891 über die Vorausleistungen der Fabriken «. für den Wegebau wird nach
dem Antrage der III. Fachkommission durch Kenntnißnahme für erledigt erklärt.

13. Zu dem Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses,betreffenddie Invaliden- und U^
Hinterbliebenen-Versorgungder nicht ruhegehaltsberechtigtcnBeamten, Angestellten und Arbeiter^
der Rheinischen Provinzialverwaltung hatte die III. Fachkommission folgende Anträge gestellt:

„Der Provinziallandtag wolle:
1) den Antrag des Provinzialausschusses:

„Der Provinziallandtag wolle die Bestimmungen in Anlage I der Drucksache Nr.
23 genehmigen und den Provinzialausschuß ermächtigen, nach denselben zu verfahren,
die hierzu erforderlichenAusgaben für die Haushaltsperiode 1901 und 1902 aus
bereiten Mitteln zu bestreiten und in den für die späteren Perioden aufzustellenden
Haushaltsplan einen entsprechenden Betrag einzustellen"

mit folgendemZusatz hinter Absatz 2 des 8 3 der Grundsätzegenehmigen:
„Der Provinzialausschußist ermächtigt,in geeigneten Fällen von der Anrechnung
der in Absatz 1 aufgeführtenBezüge abzusehen"

und
2) die nachfolgendeResolution beschließen:

„Der Provinzialausschußist ermächtigt,in geeignetenFällen die nach den Grund¬
sätzen, betreffenddie Invaliden- und Hinterbliebenenversorgungder nicht ruhcgehalts-
berechtigten Beamten, Angestelltenund Arbeiter der RheinischenProvinzialverwal¬
tung, den Arbeitern zustehenden Bezüge auch solchen Arbeitern bezw. ihren Hinter¬
bliebenen zu gewähren, welche bereits vor dem 1. April 1901 in Folge von Dienst-
untauglichkeitoder Tod aus dem Dienst der Provinz ausgeschieden sind."

Die Anträge der Fachkommission gelangen einstimmigzur Annahme.
14. Nach dem Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Piovin- z^

zialausschusses. betreffend die Bewilligung einer Beihülfe zur Beschleunigung der geologisch»'
agronomischen Aufnahmearbeitenin der Rheinprovinz (Drucksachen.Nr. 24), wird beschlossen,dem
Antrage des Provinzialausschusses:

„Der Provinziallandtag wolle dem Antrage der Königl. Staatsregierung gemäß,
zunächst auf die Dauer von 6 Jahren vom 1. April 1901 ab, zum Zwecke der thun¬
lichstenBeschleunigungder geologisch-agronomischen Aufnahme-Arbeiten in der Rhein¬
provinz für die geologische Landescmstalt zu Berlin einen Beitrag von 5400 Mark
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jährlich zu den Besoldungen und Tagegeldern für Hülfsgeologen bewilligen und die
Ginstellungdieses Betrages in den Haushaltsplan der Straßenverwaltung genehmigen",

die Zustimmung zu ertheilen.
Die Tagesordnung war damit erledigt. Die nächste Plenarsitzung wird auf Montag

Nachmittag 1 Uhr anberaumt und die Sitzung hierauf vom Vorsitzendengeschlossen.
Für die Plenarsitzung am Montag, welcher um 12 Uhr eine vertrauliche Besprechung

behufs Vorbereitung der Wahlen für den Provinzialausschußvorhergehensoll, gilt die nachstehende
Tagesordnung:

1. Eingänge.
2. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der An¬

gelegenheiten,welche die Förderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen, für die
Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

3. Antrag der I. Fachkommisston zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der Provin-
zialmuseen zu Bonn und Trier, für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis
31. März 1903.

4. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Erweiterung des Provinzialmuseums in Trier.

5. Antrag der II. Fachkommissionzu den Haushaltsplänen der Provinzial-Heil- und
Pflegeanstlllten zu Andernach,Bonn, Düren, Galkhausen, Grafenberg und Merzig für
die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

6. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Aufnahme einer Anleihe von 6'/« Millionen Mark zur Deckung der
vorläufigen Kosten der von dem 39., 40. und 41. Provinziallcmdtage beschlossenen
Bauten, sowie zur Bestreitung einiger weiterer baulicher Bedürfnisse.

7. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffendErmächtigungdes Provinzialausschusseszur Veräußerung einer zu der Pro¬
vinzial-Heil- uud Pflegeanstalt Grafenberg gehörenden Parzelle an die Stadt Düsseldorf.

8. Antrag der III. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan für die Verwaltung und
Unterhaltung der Provinzialstraßen nebst

Anlage ^,, Voranschlag über die Verwendung des Fonds für den Neubau von
Provinzialstraßen,

Anlage L, Voranschlagüber die Verwendung des Eisenbahnfonds,
Anlage <ü, Voranschlag über die Verwendung des Fonds zur Unterstützung des

Gemeinde- und Kreiswegebaucs
für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

9. Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für die Zwecke der Straßenverwaltung.

10. Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Uebertragung des Eigenthums der in die Verwaltung und Unterhaltung
engerer Kummunalverbändeabgetretenen und noch abzutretendenProvinzialstraßenstrecken
an diese Verbände.

11. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Organisation des landwirtschaftlichenWinterschulwesens und des Wander-
lehrthums in der Rheinprovinz.
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12. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der land¬
wirtschaftlichen Angelegenheiten— nebst

Anlage H,, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und Obstbauschulein Trier,
Anlage L, Voranschlag für die Prouinzial-Wein- und Obstbauschulein Kreuznach,

für die Rechnungsjahrevom 1. April 19N1 bis 31. März 1903.
13. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,

betreffend die Wahl eines anderen Terrains für die vom 40. Provinziallaudtag
beschlosseneProvinzialanstalt für Epileptische und Geisteskrankean Stelle von „Haus
Fichtenhain" bei Krefeld.

14. Antrag des Provinzialausschussesauf Vornahme einer Ersatzwahl für den Provinzial-
ausschußund Vornahme der Ersatzwahlselbst.

15. Antrag des Provinzialausschussesauf Vornahme der Wahl des Vorsitzenden des Pro¬
vinzialausschusses und Vornahme der Wahl selbst.

(Schluß der Sitzung 11°/^ Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm, Fürst zu Wied. Linz. Schrakamp.

Mnste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Stündehauses zu Düsseldorf

am Montag, den 11. Februar 1901.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 1^4 Uhr.
Das Geschäfts-Protokollder vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Ein¬

sicht offen.
Schriftführer für heute sind Oberbürgermeister Spiritus und Landrath Pastor.
1. Zu Nr. 1 der Tagesordnung macht der Vorsitzende folgende Eingänge bekannt:
a) Antrag des Abgeordneten Mooren, die Frage wegen der Wahl des Bauplatzes

für die neue Provinzialanstalt für Epileptiker und Geisteskrankean den Provinzial-
ausschuhzur nochmaligenPrüfung und Berichterstattung zurückzuverweisen.

Der Antrag wird mit Nr. 13 der heutigen Tagesordnung zur gleichzeitigen
Behandlung verbunden,

d) GutsbesitzerGoering zu München bittet um 10 M. Entschädigungfür den Pächter
seiner Mühle wegen Wasserentziehungdurch die Provinzial-Straßenverwaltung.

Der Antrag wird dem Provinzialausschuß zur Erledigung überwiesen,
o) Der Abgeordnete von Randow hat für 2 Tage Urlaub nachgesucht und erhalten.
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Der Vorsitzende macht sodann noch wegen der geschäftlichen Behandlung des Kanal-
antrags den Vorschlag, diese Angelegenheitauf die Tagesordnung für übermorgen (Mittwoch) zu
setzen und zum Berichterstatter den Erstunterzeichnerdes Antrags, Geh, Kommerzienrath Carl
Lueg, zu bestimmen,womit die Versammlung einverstandenwar.

2. In Abänderung der Reihenfolge der Tagesordnung, welche auch sonst noch Ver>
iinderungen in der Aufeinanderfolge der Berathungsgegenstände erfuhr, fand nunmehr die vom

<.e 22- Provinzialausschuh in Drucksachen. Nr. 4 beantragte Ersatzwahl für den Provinzialausschuß an
^"^^ Stelle des verstorbenenMitgliedes RittergutsbesitzerFranz Weidenseld für die noch bis zum

1. April 1906 laufende Amtsperiode statt.
Die Wahl fällt auf den bisherigen Stellvertreter des vorgenannten Mitgliedes, den

KöniglichenLandrath, Geheimen Regierungsrath Eich zu Eleve.
Ueber den Wahlvorgang ist ein befonderesWahlprotokoll als Anlage I beigefügt.
3. Im Anschluß hieran erfolgte die vom Provinzialausschuh in Drucksachen.Nr. 33

beantragte Wahl des Vorsitzenden des Provinzialausschussesan Stelle des verstorbenenLandraths
a. D. Ianßen, wobei der bisherige stellvertretendeVorsitzende, Graf Neiffel von Gymnich
zum Vorsitzenden des Provinzialausschussesgewählt wird.

Die Wahl gilt für eine sechsjährigeAmtsperiode, beginnend mit dem Tage der Wahl.
24». Ein besonderesWahlprotokollist als Anlage II beigefügt.

^^— In Folge der Wahlergebnissezu 2 und 3 sind weitere Ersatzwahlenfür den Provinzial¬
ausschuh erforderlichgeworden, deren Vornahme in der morgigen Sitzung stattfinden soll.

.,5 4. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Uebertragung des
^^5^- Eigenthums der in die Verwaltung und Unterhaltung engerer Kommunalverbände abgetretenen

und noch abzutretenden Provinzialstrahenftrecken an diese Verbände, (Drucksachen. Nr. 29),
beantragte die III. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle dem Antrage des Provinzialausschusses:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, den Provinzialausschuh zu ermächtigen, in
den Fällen, wo die Uebertragung der Verwaltung und Unterhaltung von Prouinzial-
strahen bereits stattgefunden hat oder noch stattfinden wird, geeignetm Falls den
betreffendenKreifen, Stadt- und Landgemeinden auch das Eigenthum am Strahen-
korper und den Iuoehörstückenunter den zweckmäßigerscheinendenBedingungen zu
übertragen"

zustimmen."
Der Antrag der Fachtommifsionwird einstimmig angenommen.
5. Der Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche die Förderung

von Kunst und Wissenschaft betreffen,für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März
1903 wird nach dem Antrage der I. Fachkommission unverändert angenommen.

6. Desgleichen der Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen zu Bonn
und Trier für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903

2L. 7 Der Antrag der I. Fachtommifsion zu dem Bericht und Antrag des Provinzialaus-
^"^"^^schusses, betreffenddie Erweiterung des Provinzialmuseums in Trier, (Drucksachen. Nr. 11.)

„Der Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigen,Pläne und Kosten¬
anschläge zur Erweiterung des Provinzialmuseums in Trier anfertigen zu lafsen und
diese dem nächsten Provinziallandtage zur weiteren Beschlußfafsungvorzulegen",

gelangt einstimmigzur Annahme.
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8. Zu dem Bericht und Antrag des Prouinzialausfchusses,betreffend die anderweite U„^
Regelung der Verhältnisse der landwirthschaftlichenWinterschulen in der Rheinprovinz, (Druck¬
sachen. Nr. 28), hatte die IV. Fachkommission den Antrag gestellt:

„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Provinzialausschussesin folgender Fassung
annehmen:

Der Provinziallandtag wolle:
1. die der Drucksache Nr. 28 beiliegenden Grundzüge für die Organisation des land¬

wirthschaftlichen Winterschulwesensund Wanderlehrthums mit der Maßgabe, ge°
nehmigen,daß
») in § 9 Abs. 1 statt der Worte „einem Delegirten des landwirthschaftlichen Vereins

für Rheinpreußen" die Worte „dem Präsidenten des landwirthschaftlichenVereins
für Rheinpreußen" gesetzt weiden,

d)am Schlüsse des § 9 folgender Zufatz beigefügt werde:
„Der Direktor der landwirthschaftlichenHochschule zu Bonn-Poppelsdorf wird zu
allen Sitzungen des Centralkuratoriums mit berathender Stimme eingeladen",

«) in § 15 der Beginn des Vertrages „vom 1. April 1901 an" festgelegt werde;
2. den Provinzialausschußermächtigen:

a) auf dieser vereinbarten Grundlage einen Vertrag mit der Landwirthschaftskammer
zu schließen,

d) das Erforderlichebehufs Lösung des bisherigen Vertragsverhältnissesmit dem land¬
wirthschaftlichen Verein für Rheinpreußen zum 1. April 1901 zu veranlassen".

Der Antrag der Fachkommission wird einstimmigangenommen.

9. Zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirthschaftlichenAngelegenheiten
nebst Anlage ^., Voranfchag für die Provinziell-Wein-und Obstbauschulein Trier und Anlage L,
Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule in Kreuzuach,für die Rechnungsjahrevom
1. April 1901 bis 31. März 1903, beantragte die IV. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle:
1. den vorgenannten Haushaltsplan nebst den bezeichneten Anlagen ^ und L unverändert

annehmen;
2. den nachstehenden Anträgen

») des Provinzialausschusses:
„Der Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigenfür den Fall,
daß die Errichtung von landwirthschaftlichenWinterschuleniu Eleve und St. Vith
für zweckmäßigerachtet weiden sollte, dieser Errichtung au Stelle des Provinzial-
landtllgs zuzustimmenund die dafür erforderlichenMittel aus bereiten Beständen
zu entnehmen",

d) des Abgeordnetenvon Grand-Ry:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen,den Provinzialausschußzu ermächtigen,
aus den Ueberschüssen der Provinzialeinnahmen 50 000 Mark zu entnehmenund
zu Zwecken des Titel I Nr. 5 des Haushaltsplans für die landwirthschaftlichen
Angelegenheitenzu verwenden",

gemäß beschließen".
Es wird den Anträgen der Fachkommission gemäß Beschluß gefaßt.
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10. Die Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu Andernach,Bonn,
Düren, Galkhauseu, Grafenberg und Merzig für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis
31. März 1903 werden nach dem Antrage der II, Fachkommission unverändert angenommen.

<M»E^- ^' ^^ ^nt Antrage der II. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Pro-
vinzialcmsschusses, betreffend die Aufnahme einer Anleihe von 6^2 Millionen Mark zur Deckung
der vorläufigen Kosten der von dem 39., 40. und 41. Provinziallandtage beschlossenen Bauten
sowie zur Bestreitung einiger weiterer baulicher Bedürfnisse, (Drucksachen.Nr. 1?.), wird der
Autrag des Provinzialnusschusses:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
1. sich mit den in Drucksache Nr. 1? aufgeführten baulichen Ausführungen, soweit diese

noch nicht genehmigtsind, einverstandenzu erklären;
2. den Provinzialausschußzu beauftragen:

zur Bestreitung der bei der Landesbank der Rheinprovinz in Drucksachen.Nr. 1?
zusammengestellten baulichen Ausgaben von 6 534 083 M. 25 Pf. bezw. zur Tilgung
der bei der Landesbcmlfür diese Bauausführungen entnommenenVorschüsseein Dar¬
lehen bis zu 6 >/2 Millionen Mark, welches mit 3'/2°/<, zu verzinsen und mit l'/-«/»
nebst den zuwachsenden Zinsen vom 1. April 1901 ab zu tilgen ist, zu entnehmen
und die zu diesem Zwecke erforderliche staatlicheGenehmigungnachzusuchen,"

einstimmigangenommen.

^ 29.^ 12. Nach dem Antrage der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provin-
I3-^ zialausschusses,betreffend Ermächtigung des Provinzialausschusseszur Veräußerung einer zu der

der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg gehörendenParzelle an die Stadt Düsseldorf
(Drucksachen. Nr. 38), wird beschlossen,den Provinzialausschuß seinem Antrage gemäß zu ermächtigen,
falls ein Verlauf auf der in der Drucksache Nr. 38 erwähnten Grundlage nicht erzielt weiden
kann, die Parzelle Fl. 1? Nr. 552/1? in der Gemeinde Ludenberg gegen ein ungefähr gleich
großes und gleichwerthigesGrundstück an die Stadt Düsseldorf abzutreten und alles zu diesem
Zwecke Erforderlichezu veranlassen.

Die noch unerledigten Punkte Nr. 8, 9 und 13 der Tagesordnung werden abgesetzt und
auf die Tagesordnung für die morgige Sitzung verwiesen. Letztere wird auf Vormittags l l Uhr
anberaumt und für dieselbe die nachstehende Tagesordnung festgestellt:

1. Eingänge.
2. Antrag der III. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung und

Unterhaltung der Provinzialstraßen nebst
Anlage ^., Voranschlag über die Verwendung des Fonds für den Neubau von

Provinzialstraßen,
Anlage L, Voranschlagüber die Verwendung des Eisenbahnfonds,
Anlage 0, Voranschlag über die Verwendung des Fonds zur Unterstützung des

Gemeinde- und Kreiswegebaues
für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

3. Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für die Zwecke der Straßenverwaltung.

4. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Autrag des Provinzialnusschusses,
betreffenddie Wahl eines anderen Terrains für die vom 40. Provinziallandtag be¬
schlosseneProvinzialanstalt für Epileptischeund Geisteskranke an Stelle von „Haus
Fichtenhain" bei Krefeld.
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5. Antrag der III. Fachkommission zum Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die
Förderung von Bahnunteruehmungenund die Uebersicht über den Eiseubcchnfonds.

6. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffendden Entwurf eines Gesetzes über die Ausdehnung der für die Zusammen,
legung der Grundstücke im Geltungsbereichedes Rheinischen Rechts geltenden Zu¬
ständigkeit^,Verfahrens- und Kosten-Vorschriften auf die nach der Gemeinheitstheilungs-
Ordnung vom 19. Mai 1851 zu behandelndenTheilungen und Ablösungen in den
Landestheilendes linken Rheinufers.

?. Antrag der I. Fachkommission zu den, Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffendeine Anfrage des Herrn Ministers der geistlichen le. Angelegenheitenüber
die Bereitwilligkeitdes Provinziallandtags, die Kirche zu Schwarz-Rheindorf in das
^genthum der Provinz zu übernehmen,sowie über die Bedingungen, welche etwa an
die Uebernahmegeknüpft werden würden.

8. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend Bewilligungenaus dem Dispositionsfondsdes Provinziallandtags (Ständefonds).

9. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Gewährung des Rechts auf Bezug von Ruhegehalt und Wittwen- und
Waisengeld an den Rendanten und den Kanalinspektor der Genossenschaft für die
Melioration der Erftniederung.

10. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für die
Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

11. Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial'Blinden-Unter-
richtsanstaltenzu Düren („Elisabeth-Stiftung") und Neuwied („Auguste Viktoria-Haus")
sowie über den Unterstützungsfondsfür entlasseneBlinde für die Rechnungsjahrevom
1. April 1901 bis 31. März 1903.

12. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über das Hebammenwesenein¬
schließlich der Hebammen-Lehranstaltzu Köln für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901
bis 31. März 1903.

13. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die nachträgliche Genehmigungzu dem Anlauf des Hauses Iakobstrahe Nr. 35
in Köln nebst Zubehör.

14. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Errichtung einer Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Elberfeld.

15. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend den Erlaß von Vorschriften für die Ausführungder Fürsorgeerziehung Minder¬
jähriger.

16. Vornahme von Ersatzwahleneines Mitgliedes und eines stellvertretenden Mitgliedes des
Prouinzilllansschusses.

17. Vornahme der Ersatzwahldes stellvertretendenVorsitzenden des Provinzialausschusses.
(Schluß der Sitzung 4^2 Uhr.)

V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm, Fürst zu Wied. Spiritus. Pastor.

----------------------------- 5.
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Sechste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssäle des Standehauses zu Düsseldorf

am Dienstag den 12. Februar 1901.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11^4 Uhr.
Das Geschäfts-Protokollder vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Gin¬

sicht offen.
Schriftführerfür heute sind: OberbürgermeisterSpiritus und RegierungsrathSchrakamp.
Zu Nr. 1 der Tagesordnung, Eingänge, wird von dem Vorsitzendenmitgetheilt, daß der

AbgeordnetePingen sich telegraphisch wegen Erkrankung entschuldigt habe.
2. Zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen —

nebst Anlage ^., Voranschlag über die Verwendung des Fonds für den Neubau von Provinzial¬
straßen, Anlage L, Voranschlagüber die Verwendung des Eisenbahnfonds,Anlage 0, Voranschlag
über die Verwendung des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues,für die
Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903 hatte die III. Fachkommission folgende
Anträge gestellt:

„Der Provinzillllandtag wolle den vorbezeichneten Haushaltsplan unverändert annehmen
und den Provinzilllcmsschußermächtigen, im Falle sich die Nothwendigkeit größerer
Mittel schon jetzt ergebensollte, Titel III Nr. 2 a der Einnahmen — Seite 450 der
Drucksachen. Nr. 1 — und Titel IV Nr. 1 der Ausgaben — Seite 470 der Druck¬
sachen. Nr. 1 — um je 200000 Mark zu erhöhen und die betreffende Summe
bereiten Mitteln zu entnehmen."

Ferner wolle der Provinziallandtag beschließen:
„1. den Provinzialausschußzu ermächtigen,zur Stärkung der Mittel für den Kommunal-

wegebau bei Anlage 0 — Seite 494 der Drucksachen,Nr. 1 — aus etwaigen
Ueberschüssen weitere 50 000 Mark zu verwenden,

2. den Provinzialausschußzu ersuchen,bei dem nächstmaligenHaushaltsplan für die
ausreichendereDotirung der Anlage 0 zu sorgen."

Die Anträge der Fachkommission werden einstimmigangenommen.
^°,e 36' 3. In dem Belicht und Antrag, betreffend die Aufnahme einer Anleihe für die Zwecke

der Straßenverwaltung (Drucksachen.Nr. 21), hatte der Provinzialausschuß den Antrag gestellt:
„Der Provinziallandtag wolle die in dem obigen Berichte dargelegtenMaßnahmen und
Vorschläge des Provinzialausschnssesgenehmigenund die Aufnahme einer Anleihe von
2 400 000 Mark für außerordentliche Zwecke der Provinzialstraßenverwaltung bei der
Landesbankder Rheinprovinz gegen 4«/» Zinsen und 2°/« Tilgung beschließen."

Die III. Fachkommission hatte die Annahme dieses Antrages beantragt und wird derselbe
zum Beschlußerhoben.
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4. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Wahl eines ^An^ g,
anderen Terrains für die vom 40. Provinziallandtag befchloffene Provinzialanstalt für Epileptische
und Geisteskranke an Stelle von „Haus Fichtenhain" bei Krefeld (Drucksachen.Nr. 20 und 1 12)
beantragte die II. Fachkommission:

„Der Provinziallllndtag wolle den Anträgen des Provinzialausschussesentsprechend beschließen:
1. mit Rücksicht auf die veränderten Verhältnisse von der Verwendung des Gutes

„Haus Fichtenhain" bei Krefeld für Anstaltsbauten abzusehen;
2. das Angebot der Stadt Süchteln anzunehmen, die vorgelegten Kaufverträge zu

genehmigen und den Provinzialausschußzu ermächtigen,zur Erbauung der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstlllt für Epileptische und Geisteskranke auf dem aufgekauften Gelände
bei Süchteln nach den Beschlüssen des 40. und 41. Provinziallcmdtags alles Weitere
zu veranlassen;

3. den Provinzialausschußzu ermächtigen, zu gelegener Zeit das Gut „Haus Fichtenhain"
bei Krefeld nach pflichtmäßigem Ermessengünstig zu veräußern und über das Ergebniß
zu berichten."

Hierzu liegt folgenderAntrag des AbgeordnetenMooren vor:
„Der Rheinische Provinziallllndtag wolle beschließen:
In Erwägung, daß die Auswahl eines geeigneten Bauplatzes für die in der Rhein¬

provinz projektirteneue Provinzialanstalt für Epileptiker und Geisteskrankevon
der größten Bedeutung ist;

In Erwägung, daß die seitens des RheinischenProvinziallandtags s. Z. getroffene
Bestimmung, diese Anstalt aus der linken Rheinseite des DüsseldorferBezirks
einzurichten, eine Beschränkung in diesem Punkte darstellt;

In Erwägung, daß der Provinzialausschußbei veränderterSachlage jetzt selbst empfiehlt,
das früher von ihm zu diesem Zwecke in Aussicht genommene Gut „Haus
Fichtenhain" bei Krefeld aufzugeben;

In Erwägung, daß der nunmehr als Ersatz vorgeschlageneGrundstückskomplexbei
Süchteln — abgesehenvom Kostenpunkte— durchaus nicht einwandfrei
erfchcint;

In Erwägung, daß namentlichdie Stadt Eupen aus dem ihr überwiesenen Theile des
großenHertogenwaldesin bevorzugter, und hygienisch für immer gesicherten
Lage die erforderlichen Terrains, wenn nicht unentgeltlich, doch zu milden Be¬
dingungenanbietet, wodurch der Provinz nachweisbar mindestens 250 000 Mark
erspart werden;

In Erwägung, daß keine Gefahr im Verzüge liegt;
Aus diesen Gründen wolle der Provinziallllndtag unter Aufhebungseines Beschlusses

vom 16 März 1897 :c. die erwähnte Frage nach vorgenommener örtlicher
Untersuchung zur nochmaligen eingehenden Prüfung und Berichterstattung an den
Provinzialausschußzurückverweisen."

Bei der Abstimmung über den Antrag der Fachkommission«giebt sich für denselben
Stimmenmehrheit, womit der Antrag Mooren also ebenfalls erledigt war.

5. Zu dem Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die Förderung von Bahnunter-^A^ ^
nehmungen und die Uebersichtüber den Eisenbahnfonds(Drucksachen. Nr. 25) beantragte die
III. Fachkommission:
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„Der Provinziallandtag wolle den vorbezeichneten Bericht des Provinzialausschusses
durch Kenntnißnahmefür erledigt erklären und dabei beschließen:

1, Der Provinzialausschußwird in Ergänzung des Beschlusses des Rhein. Provinzial-
landtags vom 3. Februar 1899 ermächtigt,
a) bis auf Weiteres an finanziell ungünstig gestellte Gemeinden, Kreise oder für

diese eintretende Erwerbsgesellschaften sowie in sonst geeignetenFällen unter
anderen, günstigerenBedingungen Darlehen für Kleinbahn-Unternehmungen
zu bewilligen,

d) insbesonderedie aus dem 18 Millionenfonds bisher nicht begebenenBeträge
sowie die bereits wieder eingegangenen und die ferner eingehenden Amortisations-
raten auch ferner gegen 3 «/<, Zinsen und 1"/» Amortisation für Kleinbahn-
Unternehmungenals Darlehen auszugeben.

2. Der Provinzialausschuß wird beauftragt, über eine ausreichendereUnterstützung
des Kleinbahnwesens durch die Provinz dem nächstenProvinziallandtag eine
ausführlicheVorlage zu machen."

In der Verhandlung hierüber stellt der Herr Landeshauptmann den Antrag, die Nr. 1K
des Antrags der Fachkommission wie folgt abzuändern:

„insbesonderedie aus dem 18 Millionenfonds bisher nicht begebenen Beträge sowie
die bereits wieder eingegangenenund die ferner eingehendenAmortisationsraten unter
Bewilligung eines Zinsfußes bis zur Höhe von '/,"/« zu den bei der Landesbank für
ländliche Darlehen jeweilig geltenden Bedingungen für Kleinbahn-Unternehmungenals
Darlehen auszugeben."

Es wird zunächst über diesen Abänderungsantrag abgestimmt und gelangt derselbemit
großer Mehrheit zur Annahme. Der so abgeänderte Antrag der Fachkommission wird alsdann im
Ganzen gleichfallsgenehmigt.

<ane 3^ 6. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den Entwurf eines
-—^ Gesetzes über die Ausdehnung der für die Zusammenlegung der Grundstücke im Geltungsbereiche

des RheinischenRechts geltenden Zustiindigkeits-,Verfahrens- und Kosten-Vorschriftenauf die nach
der Gemeinheitstheilungs- Ordnung vom 19. Mai 1851 zu behandelnden Theilungen und Ab¬
lösungen in den Landestheilen des linken Rheinufers, (Drucksachen. Nr. 31) beantragte die
IV. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle sich mit dem vorgenanntenGesetzentwurfe einverstandenerklären."
Der Antrag der Fachkommission wird einstimmigangenommen.
?. Abweichendvon der Tagesordnung, welche auch noch andere Verschiebungenerfuhr,

wird nunmehr zu Punkt 15, betreffendVornahme von Ersatzwahlen für den Provinzialausschuß,
übergegangen.

Zunächst war an Stelle des in der gestrigenSitzung zum Vorsitzenden des Provinzial¬
ausschusses gewählten bisherigen stellvertretendenVorsitzendenGraf Beissel von Gymnich ein neues
Mitglied aus dem RegierungsbezirkAachen für den Rest der laufenden Amtsperiode zu wählen.

Die Wahl erfolgte durch Stimmzettel und fiel auf den Königlichen KammerherrnLandrath
von Nreuning zu Düren.

25, Ueber die Wahlhandlung ist ein besonderesWahl-Protokoll als Anlage I beigefügt.
^^^ Sodann war ein stellvertretendesMitglied des RegierungsbezirkDüsseldorf zu wählen an

Stelle des bisherigen Stellvertreters Landrath Geh. Regierungsrath Eich zu Eleve, welcher in der
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gestrigen Sitzung für das verstorbene Mitglied Rittergutsbesitzer Weidenfeld als Mitglied des
Provinzialausschussesgewählt worden war.

Gewählt wurde und zwar gleichfallsdurch Stimmzettel der Abgeordnetezum Provinzial¬
landtag Prinz von Arenberg, Durchlaucht auf Schloß Pesch, BürgermeistereiLank.

Ueber den Wahluorgcmgliegt ein besonderes Wahlprotokoll bei (Anlage II). Anlage -,«
8. Bei der sich hieran anschließendenErsatzwahl des stellvertretendenVorsitzendendes ^^-^

Provinzialausschussesschlägt der Abgeordnete Geheimer KommerzienrathCarl Lueg vor, die Wahl
durch Zuruf vorzunehmen, uud bringt gleichzeitigden AbgeordnetenOberbürgermeisterBecker zu
Köln zur Wahl durch Zuruf in Vorschlag.

Den gemachten Vorschlagen wird in keiner Beziehung widersprochen. Der Vorsitzende
stellt das fest und erklärt den OberbürgermeisterBecker sodann einstimmig zum stellvertretenden
Vorsitzenden des Provinzialausschussesfür gewählt.

OberbürgermeisterBecker nimmt auf Befragen die Wahl an, erklärt aber gleichzeitig, daß
er nunmehr das Amt als stellvertretenderVorsitzender des Provinziallandtags niederlegeund zwar
mit Schluß der heutigen Sitzung,damit bei Beginn der morgigen Sitzung die Neuwahl stattfinden könne.

Es soll diese Neuwahl auf die Tagesordnung für morgen als erster Gegestandgesetzt werden.
9. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den Erlaß von Vor¬

schriften für die Ausführung der Fürsorgeerziehung Minderjähriger, (Drucksachen. Nr. 19), beantragte
die II. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Provinzialausschusses:
Der Provinziallandtag wolle:

a) den „Vorschriften für die Ausführung der FürsorgeerziehungMinderjähriger" in
der aus der Drucksache Nr. 19 ersichtlichen Fassung zustimmen;

d) den Provinzialausschuß ermächtigen, die seitens der zuständigenHerren Minister
an den Vorschriftenetwa noch erforderten Aenderungenvorzunehmen

mit den nachstehendfettgedruckten Zusätzen zu M 1, 4 und zu Absatz 3 des § 9 der vor-
bezeichneten, auf Seite 3—6 der Druckfachen Nr. 19 abgedruckten Vorschriftengenehmigen:

8 1.
Die Ausführung der nach vorerwähntem Gesetzedem Provinzialuerbcmde obliegenden

Fürsorgeerziehung erfolgt durch die Organe der Provinzialverwaltung nach den Bestimmungen
der Provinzialordnung, den vom Minister des Innern erlassenenAusführungsbestimmungenund
den nachfolgendenVorschriften.

3 4.
Der Landeshauptmann bestimmt darüber, in welcherWeife der Zögling unterzubringenist.
Die Unterbringung hat unter Beachtung der in dem Gesetzeund den Ausführungs¬

bestimmungenbezüglich der Erziehung der Zöglinge in ihrem BekenntnissegegebenenVorschriften
je nach dem Geschlechte, dem Lebensalter, der geistigen und körperlichen Beschaffenheitund dem
Grade der Verwahrlosung des Zöglings in der Regel durch Aufnahme desselben bei geeigneten,
in der Rheinprovinz ansässigen Familien, Lehrmeisternoder Dienstherrschaftenoder in öffentlichen
oder privaten Erziehungs-, Besserungs- und Handwerkerbildungs-Anstaltenzu erfolgen und zwar
möglichst in größerer Entfernung von dem Heimathsorte des Zöglings.

§ 9, 3. Absatz.
In dem Vertrage ist der Familienvorstand zur Uebernahme der leiblichenPflege durch

Gewährung angemessenen Obdaches, besonderenBettes, gesunder, ausreichender Beköstigung und
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anständiger, reinlicherKleidung, bei eintretender Krankheit durch Gewährung der nöthigen Heil¬
mittel und ärztlichenHülfe zu verpflichten."

Die Anträge der Fachkommission werden einstimmigangenommen».

10. Zu dem Bericht und Antrag des Prouinzialcmsschusses,betreffend eine Anfrage des
Herrn Ministers der geistlichen le. Angelegenheitenüber die Bereitwilligkeitdes Provinziallandtags,
die Kirche zu Schwarz-Rheindorf in das Eigenthum der Provinz zu übernehmen, fowie über die
Bedingungen, welche etwa an die Uebernahmegeknüpft werden würden, (Drucksachen. Nr. 42),
stellte die I. Fachkommission den Antrag:

„Der Provinziallcmdtag wolle die Anfrage des Herrn Ministers, die Kirche zu
Schwarz-Rheindorf in ihr Eigenthum zu übernehmen,verneinen, dagegen den vom
40. Provinziallandtag bewilligten Betrag von 10 000 Mark zur Instandsetzung des
Aeußern der Kirche auf 15 000 Mark unter der Bedingung erhöhen, daß der Rest
der Kosten von anderer Seite aufgebracht, mit den Restaurationsarbeiten alsbald
begonnen und die dauernde Unterhaltung der Kirche vom Staate als dem Eigen¬
thümer derselbenübernommenwerde."

Es wird dem Antrage der Fachkommisston gemäß einstimmigbeschlossen.

11. Nach dem Antrage der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provin-
N^555-33^ zialausschusses,betreffend die Gewährung des Rechts auf Bezug von Ruhegehalt und Wittwen-

und Waisengeld an den Rendanten und den Kanalinspektorder Genossenschaft für die Melioration
der Erftniederung (Drucksachen. Nr. 9), wird beschlossen:

„den jedesmaligenInhabern der Oberbeamtenstellen— Rendant und Kcmalinspcktor —
der Genossenschaft für die Melioration der Erftniederung das Recht auf den Bezug
von Pensionen und Wittwen- und Waifengeld aus dem Haushaltsplan der Rheinischen
Provinzialverwaltung zur Zahlung von Ruhegehältern «. gegen eine Gegenleistung
von 15°/« der laufenden Gehaltsbezüge vom Tage des Beginns der Ruhegehalts¬
berechtigungab einzuräumen."

.^ 12. Zu dem Bericht und Antrage des Provinzialausschusses,betreffend Bewilligungenaus
H^^^^dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds), (Druckfachen.Nr, 12 nnd 41.),

beantragte die I. Fachkommission:
„Der Provinziallandtag wolle:

1. den Betrag von jährlich 6500 M., zusammen 13 000 M., zur weiteren Verfügung
des Provinziallandtags halten;

2. die Ginziehung der Beihülfe zur Wiederherstellungdes Thurmes der St. Severins-
kirche in Köln genehmigen;

3. die unter ^ Nr. 1 und 2 nnd L Nr. 1—8, 10—25, 27—29 aufgeführtenBei¬
hülfen im Gesammtbetragevon 196 254 M. bewilligen mit folgendenMaßnahmen:
«,) zu L Nr. 1. Der Provinzialausfchußwird ermächtigtden beantragten Zuschuß zu

den Kosten der Instandsetzung zu gewähren, falls die Verhandlungen zwecks Frei¬
legung des Thores zu einem befriedigendenErgebnisse führen,

d) zu L Nr. 3. Die Bewilligung wird an die Bedingung geknüpft, daß an dem
Palas keine Zuthaten und thunlichstkeine Anbauten gemachtwerden,

o) zu L Nr. 10. Die Bewilligung erfolgt unter der Bedingung, daß der Restbetrag
von 12 700 M. von anderer Seite zur Verfügung gestelltwird,
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ä) zu L Nr. 11. Die Bedingung, daß der Restbetrag von der Gemeinde oder von
anderer Seite aufgebrachtwerde, wird ausdrücklich aufrecht erhalten,

e) zu L Nr. 12. Der Restbetrag von 3000 M. muß von der Gemeinde aufge¬
bracht werden,

t) zu L Nr. 20. Die Bewilligung erfolgt zur Instandfetzung des Thurmes und
Vorlage eines einwandfreienProjektes;

4. die Gewährung von Beihülfen zu den Positionen L 9 und 26 zur Zeit ablehnen;
5. die vom 41. Provinziallandtage zur Erhaltung der KlosterkirchcnruincSchönstadt

bewilligte Beihülfe von 8000 M. bedingungslos bereitstellen;
6. den Provinzialausschuß bevollmächtigen, nach Benehmen mit der Denkmalpflege-

kommifston,zur Wiederherstellung der Burgruine in Nideggen einen Beitrag bis zu
30 000 M. zu bewilligen.

Die Anträge der Fachkommission werden mit der Maßgabe angenommen, daß einem
Hintrage des Kommissars des Herrn Landeshauptmanns zufolge die Bemerkungin der Druckfache
Nr. 12 zu L Nr. 20 zu streichen ist, wonach also auch in dem Antrage der Fachkommissionunter
3l die Worte „und Vorlage eines einwandfreienProjektes" wegfallen.

Die übrigen, noch auf der Tagesordnung stehenden Gegenständewerden für heute abgefetzt
und auf die Tagesordnung für die morgige Plenarsitzung verwiesen. Letztere wird auf Vormittags
11 Uhr angefetzt mit folgenderTagesordnung:

1. Eingänge.
2. Vornahme der Wahl des stellvertretendenVorsitzenden des Provinziallandtags.
3. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Ausführungdes Beschlusses

des 40, Provinziallandtags in Bezug auf die künstlerischeAusschmückungdes Sitzungs¬
saales.

4. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Petition des RheinischenStiidtebundes, des Vereins der Bürgermeister
der nicht im Städtetage vertretenen Städte und der Landgemeinden in der Rhcin-
provinz :c. um Bewilligung von Zuschüssen zu den Einquartierungslasten seitens der
Provinz an die Gemeinden.

5. Antrag der I. Fachkommission zu den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für die
Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

6. Antrag der II. Fachkommissionzu den Haushaltsplänen der Provinzial-Blinden-
Unterrichtscmstalten zu Düren („Elisabeth-Stiftung") und Neuwied („Auguste Viktoria-
Haus") sowie über den Unterstützungsfondsfür entlasseneBlinde für die Rechnungs¬
jahre vom 1. April 1901 bis 31 März 1903.

?. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über das Hebammenwescnein-
fchließlich der Hebammen-Lehranstalt zu Köln für die Rechnungsjahrevom 1. April
1901 bis 31. März 1903.

8. Antrag der I. Fachkommission zum Vorbericht zu dem Haushaltsplan der Provinzial-
verwaltung der Rheinprovinz sowie zu den zu demselbengehörendenHaushaltsplänen
der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten für die Rechnungsjahrevom 1. April
1901 bis 31. März 1903

(Beschlußfassung über die Höhe der zu erhebendenProuinzialabgaben)
in Verbindung mit
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dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz für die Rech¬
nungsjahre vom 1. April 1901 bis 31, März 1903.

9. Antrag der I. Fachkommission zu dem Schreiben des Landeshauptmanns, Geheimen
Ober-Regierungsraths Dr. Klein bezüglich seines Uebertritts in den Ruhestand.

10. Antrag der I. Fachkommissionzu der Petition verschiedenerStraßenaufseher um
Erhöhung des Diensteinkommensund Verleihung des Titels „Straßenmeister".

11. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die nachträglicheGenehmigungzu dem Ankauf des Hauses Iakobstraße Nr. 35
in Köln nebst Zubehör.

12. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Errichtung einer Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Elverfeld.

(Schluß der Sitzung 4«/. Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm, Fürst zu Wied. Spiritus. Schratamp.

Siebente Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Mittwoch den 13. Februar 1901.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11'^ Uhr.
Das Geschäfts-Protokollder vorigen Sitzung liegt auf dem Tifch des Hauses zur Ein¬

sicht offen.
Schriftführer für heute sind Verwaltungsgerichtsdirettor Linz und Landrath Pastor.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingegangen ist:

ÄM«,eS^ ll) ein von 24 Abgeordnetenunterzeichneter Nbänderungsantrag zu dem die Kanaluorlage
—^ betreffendenAntrag Lueg und Gen.

Derfelbe soll zusammen mit letzterem Antrage in der morgigen Sitzung zur Ver¬
handlung kommen,

d) Antrag des Provinzialausschusses, betreffend den Ankauf einer Landparzelle an der
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn.

Derselbe wird an die II. Fachkommission zur Vorberathung überwiesen,
o) NachgenannteAbgeordnetehaben sich für den Rest der Tagung entschuldigt:

Wandesleben, Freiherr von Diergardt, Schmidt von Schwind,
Freiherr von Wenge-Wulffen.
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2. Die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Provinziallandtags erfolgt durch
Zuruf, Nach dem Vorschlage des AbgeordnetenBecker wird der stellvertretendeVorsitzendein
früheren Landtagen Graf von Fürstenberg-Stammheim Excellenz einstimmigzum Vorsitzenden
des Provinziallandtags wiedergewähltund nimmt derselbedie Wahl an.

3. Zu deni Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Ausführung A,,^
des Beschlussesdes 40. Provinziallandtags in Bezug auf die künstlerische Ausschmückungdes
Sitzungssaales, (Drucksachen, Nr. 37), wird nach dem Antrage der I. Fachkommission beschlossen:

„den Provinzialausfchußzu beauftragen, die Frage der Verbesserung der Akustik weiteren
Berathungenzu unterziehen und erst nach erreichtem befriedigendem Refultat die Frage der
künstlerischenAusschmückungdes Sitzungssaales wieder auf die Tagesordnung zu bringen."

4. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Petition des A„^^
RheinischenStädtebundes, des Vereins der Bürgermeister der nicht im Städtetage vertretenen
Städte und der Landgemeindenin der Rheinprovinz :c, um Bewilligung von Zuschüssenzu den
Einquartierungslasten seitens der Provinz an die Gemeinden, (Drucksachen. Nr. 36), beantragte
die I. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
den Provinzialausschuß zu beauftragen, die erforderlichen statistifchen Erhebungen in
der Provinz über die Höhe der Einquartierungslast anzustellen und auf Grund derselben
nochmals bei der Königlichen Staatsregierung in dieser Angelegenheitbehufs zureichender
Erhöhung der Einquartierungsentschädigungenvorstellig zu werben, die Zuständigkeit
des Provinziallandtags, Ausgaben zur Erleichterung der Einquartirungslasten zu über¬
nehmen, durch Vorlage von Rechtsgutachtenaußer Zweifel zu stellen und dem nächsten
Provinziallandtage unter Mittheilung der Stellungnahme der übrigen Provinzial-
verbände zu dieser Frage behufs endgültiger Entscheidungder vorliegendenPetitionen
eine Vorlage zu machen."

Hierzu ist folgender von dem Abgeordnetenvan Beers und 22 Mitantragstellern unter¬
zeichneter Antrag eingegangen:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Provinzialausschußwird ersucht, dem nächsten Provinziallandtage eine Vorlage zu
machen, gemäß welcher eine Ausgleichungder Einquartierungslasten in Gestalt von
Zuschüssen an die mit der Einquartierung bedachtenGemeinden nach Maßgabe der
Bedürftigkeit herbeigeführt wird."

Es wird zunächst über diesen Antrag als den weitergehendenabgestimmt und bleibt
derselbein der Minderheit.

Der Antrag der I. Fachkommission wird sodann mit großer Stimmenmehrheit angenommen.
5. Der Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901

bis 31. März 1903 wird nach dem Antrage der I. Fachkommissionfestgestellt,welcherAntrag
dahin lautete:

„Der Provinziallandtag wolle in dem vorbezeichneten Haushaltsplan bei Titel I Nr. 3
den Zuschuß von 8000 M. auf 10 000 M. erhöhen und den Titel I Nr. 14 um den
Betrag von 2000 M. ermäßigen, im Uebrigen aber den Haushausplan unverändert
annehmen."

6. Die Haushaltspläne der Provinzial-Nlinden-Unterrichtsanstaltenzu Düren („Elisabeth-
Stiftung") und Neuwied („Auguste Viktoria-Haus") sowie über den Unterstützungsfondsfür ent-
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lassene Blinde für die Rechnungsjahre vom 1, April 1901 bis 31. März 1903 werden nach dem
Antrage der II. Fachkommission unverändert angenommen.

?. Desgleichender Haushaltsplan über das Hebammenweseneinschließlich der Hebammcn-
lehranstalt zu Köln für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

^e 44-, 8. Zum Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung der Rhein¬
provinz sowie zu den zu demselbengehörendenHaushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigc
und Anstalten für die Rechnungsjahre vom 1, April 1901 bis 31. März 1903 (Drucksachen,
Nr. 1) in Verbindung mit dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz
für die Rechnungsjahre vom I.April 1901 bis 31. März 1903 beantragte die I. Fachkommission:

„Der Provinziallllndtag wolle:
1. den Haupt-Haushaltsplan, welcher in Einnahme und Ausgabe mit 19 685 603 M.

02 Pf. abschließt, nebst den Haushaltsplänen für die einzelnenVerwaltungszweigcund
Anstalten festsetzen, ferner

2. genehmigen,daß zur Bestreitung der Ausgaben die bisherige Umlage von 10'/- °/<,
beibehalten und der an der Summe von 6 380 000 M. an eingehendenProvinzial-
abgabcn fehlendeNetrag aus den angesammeltenUcberschüssen aus den Vorjahren in
den Rechnungsjahren 1901 und 1902 entnommenwird,

8. sodann beschließen, daß nach dem festgesetztenHaupt-Haushaltsplan und den zu dem¬
selben gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigc und Anstalten
auch nach dem l. Januar 1903 bezw. 1. April 1903 die Verwaltung solange weiter¬
geführt und die vorstehendzu 2 genehmigteProvinzialabgabe erhoben werde, bis der
Provinziallandtag wieder zusammengetretenund neue Haushaltspläne festgestellt haben
wird, endlich

4. genehmigen,daß die Deckung des Fehlbetrages im Rechnungsjahre
1898 mit ................... 89 163,93 M.
und des Fehlbetrags im Rechnungsjahre1899 mit ..... 103 197,33 „
sowie der im Rechnungsjahre 1900 bei den Landarmenkostensich ergebende Fehlbetrag
aus den Mehr-Einnahmen an Provinzialabgaben erfolgen,und die nach Tilgung dieser
Fehlbeträge verbleibendeSumme an Mehr-Einnahmen aus Provinzialabgaben weiter
zur Verfügung des Provinziallandtages gehalten werden soll."

Es wird zunächst über die Anträge der Fachkommissionunter 1, 3 und 4 abgestimmt
und gelangen dieselben zur Annahme. Sodann wird der Antrag der Fachkommissionunter 2
gleichfallsangenommen(mit allen gegen 4 Stimmen.)

9. Zu dem Schreiben des Landeshauptmanns, Geheimen Ober-Regierungsraths Dr. Klein,
bezüglich seines Ucbertritts in den Ruhestand, wird nachdem der Herr Landeshauptmann sich auf
Wunsch der I. Fachkommission bereit erklärt hat, nach dem nächsten Provinziallandtage noch so
lange im Amte zu verbleiben, bis die Wahl und Bestätigung eines Amtsnachfolgers erfolgt sein
wird, nach dem Antrage der I. Fachkommission beschlossen,damit das Schreiben des Herrn Landes¬
hauptmanns vom 4. Januar 1901 für vorläufig erledigt zu erklären.

10. Bezüglichder Petition verschiedenerStraßenaufseher um Erhöhung des Dienstein-
kommcnsund Verleihung des Titels „Straßenmcister" wird nach dem Antrage der I. Fachkommission
Uebergang zur Tagesordnung beschlossen.

4ü. 1l. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die nachträgliche
^ Genehmigungzu dem Ankauf des Hauses Iakobstraße Nr. 35 in Köln nebst Zubehör, (Dmck-

N^a^
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fachen. Nr. 16), wird nach dem Antrage der II. Fachkommission die Ertheilung dieser Genehmigung
beschlossen.

12. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Errichtung Ans
einer Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Elberfeld (Drucksachen.Nr. 18), wird nach dem Antrage
der II. Fachkommission beschlossen,den Antrag des Provinzialausschusses:

„Der Piouinziallandtag wolle den vorgelegtenPlan und Kostenanschlagfür die Er¬
richtung einer zweiten Rheinischen Provinzial - Hebammenlehranstalt in der Stadt
Elberfeld zur Ausführung genehmigen,"

mit der Maßgabe anzunehmen,daß das Leichenhausvon der Anstalt gesondertausgeführt wird.
Die Tagesordnung war damit erledigt.
Der Vorfitzende Meßt die Sitzung mit der Ankündigung, daß morgen die Schluß-

fitzung stattfinden foll,
Die Tagesordnung für die Schlußsitzung, deren Beginn auf Vormittags 10 Uhr fest¬

gefetzt wird, ist folgende:
1. Eingänge.
2. Antrag der Abgeordneten C. Lueg und anderer, betreffend Stellungnahme des Provinzial-

landtags zur Vorlage der Königlichen Staatsregierung im Landtag der Monarchie
hinsichtlich des Ausbaues von Kanälen.

3. Antrag der I. Fachkommission,betreffend den im Jahre 1902 in Aussicht stehenden
Besuch Seiner Majestät des Kaisers und Königs in der Rheinprovinz.

4. Antrag der II. Fachkommissionzu dem Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
den Ankauf einer Landparzelle für die Nrovinzial- Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn.

5. Antrag der I. Fachkommission zu der Petition von Beamten der Ccntraluerwaltung,
der Landes - Versicherungsanstalt„Rheinprovinz" sowie Taubstummeulehrern an den
Piovinzilll-Taubstummenanstaltenzu Brühl, Elberfeld und Trier, betreffend anderweite
Regelung des Wohnungsgeldzufchufses.

6. Antrag der I. Fachkommission zu der Petition des Straßenmeisters Grimnitz in Dülken
um anderweite Feststellungseines Gehalts.

7. Antrag der I. Fachkommission zu der Petition des Martin Wilden und Genossen in
Düren, betreffendUnterfagung des Geschäftsbetriebsdes blinden Musiklehrers Clemens
Engels in Düren mit Musikinstrumenten.

8. Autrag der I. Fachkommission zur Petition der StadtgemeindeMalmedy um Gestaltung
des Austritts aus der Wittwen- und Waisenversorgungsanstaltfür die Kommunal»
beamten der Rheinprovinz zum 1. April 1901.

9. Antrag der III. Fachkommission zu der Petition der Gemeinde Altendorf(Rheinland) um:
1. Bewilligung einer Beihülfe von 25 000 M. zu den Pflasterkostender von ihr in

Unterhaltung und Verwaltung übernommenenStrecke der ProuinzialstraßeMeidcrich
— Steele von Station 13,i2» bis 15,n6»;

2. Bewilligungeines Darlehns aus dem Meliorationsfonds von 75 000 M, auf 3 Jahre
zinsfrei, dann zu 3^2 °/„ verzinslich.

10. Antrag der III. Fachkommission zur Petition des Vorstandes des Solinger Schützen¬
vereins um Genehmigungzum Verkauf einer in Solingen an der Solingen—Essen—
Horster Provinzialstraße (Station 0,» bis 0,,) — der sogenanntenKaiserstraße—
gelegenenStraßenparzelle zur Größe von ca. 485 c^m, welche zwischen der Bauflucht¬
linie und dem Grundstückdes genannten Vereins belegen ist.
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11. Antrag der III. Fachkommission zu der Petition des Kreises Geldern um Gewährung
eines Kleinbahn - Darlehns von 400 000 M. zu den früher geltenden Bedingungen
(3 °/o Zinsen, 1 °/° jährliche Tilgung).

12. Antrag der III. Fachkommission zur Petition von Landwirthen zu Gyll bei Aldekerk
um Beseitigungvon Bäumen an der Aldekerk—VorsterProvinzialstraße.

13. Antrag der III. Fachkommission, betreffenddie Eingabe des Obersten z. D. von Giese
zu Nachen bezüglich der „gemeinnützigen Anlagen von Sourbrodt".

14. Antrag der Wahlprüfungskommission,betreffend die Prüfung und Gültigerklärung der
für den Provinziallandtag stattgehabten Neu- und Ersatzwahlen.

15. Antrag der I. Fachkommission auf Entlastung von Rechnungen.
16. Antrag der II. Fachkommission auf Entlastung von Rechnungen.
17. Antrag der III. Fachkommission auf Entlastung von Rechnungen,
18. Antrag der IV. Fachkommission auf Entlastung von Rechnungen.

(Schluß der Sitzung 1'/, Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm, Fürst zu Wied. Linz. Pastor.

Achte (Schluß-) Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Donnerstag, den 14. Februar 1901.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10^ Uhr.
Das Geschäfts-Prototollder vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Einsicht offen.
Der Vorsitzende erbittet und erhält die Ermächtigung, das Protokoll der heutigen

Schlußsitzunggemeinschaftlich mit den Schriftführern Namens des Landtags festzustellenund zu
vollziehen.

Schriftführer für heute sind Verwaltungsgerichtsdirektor Linz und Regierungsrath
Schrakamp.

1. Eingegangen ist ein neuer Antrag bezüglich der Kanalvorlage, welcher als Drucksache
laheS^-^' ^ an die Landtagsmitglieder vertheilt ist.

Derselbe soll bei Punkt 2 der heutigen Tagesordnung behandelt werden.
^ .^ ^' ^ "°" ^" Abgeordneten C. Lueg und Genossen (DrucksachenNr. 116) und

M^^^^l)"^"°" Schorlemer und Genossen eingebrachten Anträge in Betreff der Kanalvorlage
waren durch nachstehenden, unter 1 erwähnten Antrag, auf welchen die vorgenannten Antragsteller
sich geeinigt hatten, ersetzt worden, so daß dieser nur mehr allein zu behandeln war
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„Der Provinzialandtllg wolle beschließen:
In Erwägung,

1. daß der Provinziallandtag der Rheinprovinz bereits zweimal, in der Sitzung des
38. Provinziallandtllges vom 2. Juni 1894 und in der Sitzung des 41. Provinzial-
landtages vom 1. Februar 1899 seine Zustimmung zu Verbindungen des Dortmund-
Ems-Kanals mit dem Rhein durch einen im Zuge des Emscherflusses und einen zweiten
im Zuge des Lippe-Flusses zu erbauenden Schifffahrtskanal ausgesprochen hat.

In fernerer Erwägung,
2. daß nach der Auffassung des Provinziallanotages die Interessen des rheinischen Theiles

des Ruhrkohlenbezirkesund der in demselben belegenen großen Kohlen- und Eisen¬
industrie am wirksamsten durch die Erbauung des Emscherlamls gewahrt werden,

3. daß wegen der fortschreitendenBebauung des für diesen Kanal in Frage kommenden
Gebietes die Ausführung eines Emscherlanalsnicht weiter hinausgeschoben werden darf.

In fernerer Erwägung,
4. daß die Erbauung der Verbindung des Dortmund-Ems-Kanals mit dem Rhein durch

die Kanalisiiung der Lippe schou jetzt wünschenswert!)erscheint und demnächst mit
Rücksicht auf den für den Emscher-Kaml zu erwartenden höchst umfangreichen Verkehr
sich als unumgänglichnothwendig erweisen wird,

5. daß die Erbauung des Lippekamls aber im Gegensatzzur Emscher auch in späterer
Zeit noch möglichist.

In fernerer Erwägung,
6. daß für die linksrheinischenTheile der Rheinprovinz und den niederrheinisch - west-

fälifchen Industriebezirkdie Erbauung eines Mosel- und Salltlllllllls dringend geboten ist.
In endlicherErwägung,

7. daß nach der Erklärung des Herrn Reichskanzlersder Landwirtschaft bei den bevor«
stehendenZollvertragsverhandlungenein ausreichender Zollschutzgewährt werden soll,
daß diese Erklärung des Herrn Reichskanzlersdie ungeteilte Zustimmung sowohl der
rheinischen Industrie als auch des rheinischen Landtages findet, und daß daher ange¬
nommen werden kann, daß bei Gewährung eines ausreichenden Iollschutzes die von
landwirtschaftlicher Seite gegen den Kanal geltend gemachten Bedenken als behoben
zu betrachtensind,

erklärt der Provinziallandtag:
I. Bei Annahme der dem Landtage der Monarchie vorliegenden wasserwirthschaftlichen

Vorlage erfolgt die Verbindung des Dortmund-Ems-Kanals mit dem Rheine vorab
am richtigsten durch die Erbauung der Emscherthallinie;

II. Der Ausbau des Mosel- und Saartunals sowie des Lippekanals ist in gleicher Weise
geboten,wie der Ausbau der in der Vorlage der Königlichen Staatsregierung vor¬
geschlagenen Kanäle.

Der Provinzialausschußwird beauftragt, von diesem Beschlussesowohl der Königlichen
Staatsregierung wie den beiden Häusern des Landtags in entsprechenderWeise Mittheilung
zu machen."

In der Verhandlung über den Antrag beantragte der AbgeordneteBarthels: „aus den
Erwägungen Punkt 7 auszuscheiden."

. Es wird zunächstüber den Antrag Barthels abgestimmt, wobei sich nur 2 Stimmen
für denselbenerhoben.
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Sodann wird der Antrag in unveränderter Fassung im Ganzen zur Abstimmung gestellt
und einstimmigangenommen. (AbgeordneterMooren enthielt sich der Abstimmung.)

3. Auf Antrag der I. Fachkommission wird einstimmig beschlossen:
1. „den Provinzialausschuß zu beauftragen, Seine Majestät den Kaiser und König zu

bitten, gelegentlich des im Jahre 1902 in Aussicht stehenden Allerhöchsten Besuches
ein Fest der Provinz anzunehmen,

2, den Provinzialausschuß zu ermächtigen, die Kosten eines würdigen Empfanges
Seiner Majestät feiten« der Provinz aus den bereitesten Mitteln des Haushaltsplans
zu entnehmen."

4. Zu dem Antrage des Provinzialausschusses,betreffend den Ankauf einer Landparzelle
für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn beantragte die II. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle dem Antrag des Provinzialausschussesentsprechend:
5>?^ >55>f> ^?? k>25!

1. den Ankauf der Parzellen- GemeindebannBonn, Flur 11, Nr. -^' ^' ^' ^
in der Größe von 86,72 », zum Preise von 30 000 M, beschließen,

2. den Provinzialausschuß ermächtigen, den vorbezeichnetenKaufpreis aus bereiten
Mitteln zu entnehmen,

3. den Provinzialausschußferner ermächtigen, den von der Stadt Bonn zu zahlenden
Kaufpreis für Grenzstreifenan der Rheindorferstrahe zu weiterem Grunderwerb für
die Anstalt zu verwenden."

Es wird den Anträgen der Fachkommission gemäß beschlossen,
5. Die Petition von Beamten der Centralverwaltung, der Landes-Versicherungsanstalt

„Nheinprovinz" sowie Taubstummenlehrern an den Provinzial-Taubstummenanstalten zu Brühl,
Elberfeld und Trier, betreffendanderweite Regelung des Wohnungsgeldzuschusses,wird nach dem
Antrage der I. Fachkommission abgelehnt.

6. Desgleichendie Petition des Strahenmeisters Grimnitz zu Dülken, betreffend ander¬
weite Festsetzung seines Gehaltes.

7. Desgleichendie Petition des Martin Wilden und Genossen in Düren, betreffend
Untersagung des Geschäftsbetriebsdes blinden Musiklehrers Clemens Engels in Düren mit Musik¬
instrumenten.

8. Desgleichendie Petition der Stadtgemeinde Malmedy, betreffend Gestattung des
Austritts aus der Wittwen- und Waisenuersorgungsanstaltfür die Kommunalbeamtender Nhein¬
provinz zum 1, April 1901.

9. Desgleichen nach dem Antrage der III. Fachkommission die Petition der Gemeinde
Altendorf (Rheinland) auf:

1. Bewilligung einer Beihülfe von 25 000 M. zu den Plasterlosten der von ihr in
Unterhaltung und Verwaltung übernommenenStrecke der Provinzialstrahe Meiderich—
Steele von Station 13,123 bis 15,083;

2. Bewilligung eines Darlehns aus dem Meliorationsfonds von 75 000 M. auf 3 Jahre
zinsfrei, dann zu 3^2°/« verzinslich,

10. Desgleichen die Petition des Vorstandesdes Solinger Schützenvereins auf Genehmi¬
gung zum Verlauf einer in Solingen an der Solingen—Essen—HorsterProvinzialstrahe (Station
0,5 bis 0,7) — der sogenannten Kaiserstrahe — gelegenen Straßenparzelle zur Grüße von
ca. 485 Qu.-Meter, welche zwischen der Baufluchtlinie und dem Grundstück des genannten Vereins
belegen ist.
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11. Die Petition des Kreises Geldern auf Gewährung eines Kleinbahn-Darlehns von
400 000 M. zu den früher geltende» Bedingungen (3°/„ Zinsen, 1°/o jährliche Tilgung) wird nach
dem Antrage der III, Fachkommission dem Provinzialausschuß zur nochmaligen Prüfung überwiesen.

12. Die Petition von Landwirthen zu Eyll bei Aldekerk auf Beseitigung von Bäumen
an der Aldekerk - Vorster Provinzialstraße wird nach dem Antrage der III, Fachkommissiondem
Prouinzialausschusfezur Erledigung überwicfen.

13. Zu dem Antrage des Provinzialausschusscs,betreffend die Eingabe des Obersten z. D.
von Giefe zu Aachen bezüglichder „Gemeinnützigen Anlagen bei Sourbrodt", beantragte die
IV. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle unter Ausspruch der Anerkennung der Verdienste des
Obersten z. D. von Giefe um die wirthfchaftlicheHebung des hohen Venns den
Antrag des Provinzialausfchusfes annehmen und von einem Ankauf der „Gemein¬
nützigen Anlagen bei Sourbrodt" absehen."

Es wird demgemäß beschlossen.

14. Nach dem Antrage der Wahlprüfungskommissionwird die Gültigerklärung sämmt¬
licher für den Provinziallandtag stattgehabten Neu- und Erfatzwahlen beschlossen.

15. Zu den nllchbezeichneten Rechnungen wird durch eu bloo-Annahme der Anträge der
einzelnen Fachkommissionendie Entlastung und zugleich die Genehmigung der vorgekommenen
Etatsüberschreitungenbeschlossen:

a) nach dem Antrage der I. Fachkommission:

1. Rechnung über den Haupt-Haushaltsplan für 1897/98.
2. Rechnung über den Haupt-Haushaltsplan für 1898/99.
3. Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Prouinziallcmdtags, des Provinzial-

ausschusses und der Centralverwaltungsbehürdefür 1897/98.
4. Naturalrechnung über die Schreibmaterialien der Prooiuzial-Centralucrwllltllngsbehörde

für 1897/98.
5. Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Provinziallcmdtags, des Provinzial-

ausfchuffesund der Ceutralverwaltungäbehördefür 1898/99.
6. Naturalrechnung über die Schreibmaterialien der

für 1898/99.
?. Rechnung über den Fonds zur Zahlung von Pensionen:c. an Provinzialbcamte und

von Wittwen- und Wcüsengeldernsowie Unterstützungen an deren Hinterbliebenefür
1897/98.

8. Rechnung über den Fonds zur Zahlung von Pensionen lc. an Provinzialbcamte
und von Wittwen- und Waifeugeldern fowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene
für 1898/99.

9. III. Stückrechnung über das Konto „Erweiterungdes großen Sitzungssaalesim Ständehause."
IN. IV. Stück- und Schlußrechnung über das Konto „Erweiterung des großen Sitzungs¬

saales im Ständehause."
11. Rechnung über den Fonds für die monumentale Ausführung einer Figurengruppe vor

dem Ständehause für 1897/98,
12. Rechnung über die Unterhaltung der Figurengruppe vor dem Stiindehaufefür 1898/99.
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13. V. Stückrechnung über den Fonds zur Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmals
in der Rheinprouinz.

14. Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzialausschussesfür 1897/98,
15. Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzialausschussesfür 1898/99.
16. Rechnung der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät für 1897.
17. Rechnung der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät für 1898.
18. Rechnung über die Verwendung der Uebcrschüsse der RheinischenProvinzial-Feuer-

Societät für 1897/98.
19. Rechnung über den Dispositionsfonds des Prouinziallandtags für 1897/98.
20. Rechnung über den Dispositionsfonds des Prouinziallandtags für 1898/99.
21. VI. Stückrechnung über den Fonds zur Errichtung eines Kaifei-Wilhelm-Denkmals

in der Rheinprovinz.
22. Rechnung über die Verwendung der Ueberschüffeder RheinischenProvinzial-Feuer-

Societät für 1898,99.
23. Rechnung der Landesbanl für 1896/97.
24. Rechnung der Landesbanl für 1897/98.
25. Rechnung der Landesbanl für 1898/99.
26. Rechnung über den RheinischenMeliorationsfonds für 1897/98.
27. Rechnung über den RheinischenMeliorationsfonds für 1898/99.
28 Rechnung der RheinischenlandwirthfchaftlichcnBerufsgenofsenschaftfür 1896.
29. Rechnung der Rheinischenlandwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für 1897.
30 Rechnung über den Fonds zur Förderung von Kunst und Wissenschaft für 1897/98.
31. Rechnung über den Fonds zur Förderung von Kunst und Wissenschaft für 1898/99.
32. Rechnung über den Fonds für die Herausgabe einer Denkmäler-Statistik der Rhein¬

provinz für 1897/98.
33. Rechnung über die Verwaltung der Provinzialmufeen zu Bonn und Trier für 1897/98.
34. Rechnung über die Verwaltung der Provinzialmufeen zu Bonn und Trier für 1898/99.
35. Rechnung über den Fonds für gewerbliche Zwecke für 1897/98.
36. Rechnung über den Fonds für gewerbliche Zwecke für 1898/99.
37. Rechnung über die Pensionskaffe der Landbürgermeistereien und Landgemeindender

Rheinprovinz für 1897/98.
38. Rechnung über die Pensionskasse der Landbürgermeistereienuud Landgemeinden der

Rheinprovinz für 1898/99.
Zugleich wird zu den Nummern 3? und 38 nachträglich genehmigt, daß die ehrenamtlich

verwalteten Landbürgermeistereienvon der Heranziehung zur Umlage für die Pensionskasse der
Landbürgermeistereienund Landgemeinden der Rheinprovinz vom Rechnungsjahre 1897/98 ab
befreit gebliebensind.

K) nach dem Antrage der II. Fachkommission:
1. Rechnung über das Taubstummenwesenfür 1897/98.
2. Rechnung über das Taubstummenwosenfür 1898/99.
3. Geld- uud Naturalienrechnungender Piouinzial-Blindenanstalt zu Düren für 1897/98
4. Geld° und Naturalienrechnungen der Provinzial-Blindcnanstalt zu Düren für 1898/99.
5. II. Stückrechnungüber das Bnukontu „Provinzial-Blindenanstalt Ncuwied."
6. III. Stückrcchnungüber das Bnukontu „Prooinzial-Blindenanstalt Nemuied."
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?. Rechnung der Prouinzial-Hebammenlehranstalt zu Köln für 1897/98.
8. Rechnung der Provinzial-Hebammenlehranstalt zu Köln für 1898/99.
9. Rechnung über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder für 1897/98.

10. Rechnung über die Kosten der Unterbringung verwahrlosterKinder für 1898/99.
11. Rechnung über den Fonds zur Unterstützung milder Stiftungen und Wohlthätigkeits-

cmstaltcn,sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von Epileptikern,
Idioten und Blinden für 1897/98.

12. Rechnung über den Fonds zur Unterstützungmilder Stiftungen und Wohlthätigkeits-
anstlllten, sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von Epileptikern,
Idioten und Blinden für 1898/99.

13. Geld- und Nllturalienrechnungeuder Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Andernach
für 1896/97.

14. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Andernach
für 1897/98.

15. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn für
1897/98.

16. Geld- und Naturaliemechnuugender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn für
1898/98.

17. Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren
für 1897/98.

18. Geld- und Naturalieurechuungen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren
für 1898/99.

19. Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Grafen¬
berg für 1896/97.

20. Geld- und Naturaliemechnungen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Grafen-
berg für 1897/98.

21. Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Grafen¬
berg für 1898/99.

22. Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig
für 1896/97.

23. Geld- uud Naturalienrechnungen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig
für 1897/98.

24. Geld- und Naturaliemechnungen der Prouinzial - Irrenanstalt Mariaberg zu Aachen
für 1896/97.

25. Geld- und Naturaliemechnungen der Provinzial - Irrenanstalt Mariaberg zu Aachen
für 1897/98.

26. Geld- und Naturaliemechnungen der Provinzial-Irrenanstalt Mariaberg zu Aachen
für 1898/99.

27. Rechnung über den allgemeinenBaufonds für 1897/98.
28. Rechnung über den allgemeinenBaufonds für 1898/99.
29. Rechnung über die Landarmenverwaltung für 1896/97.
30. Rechnung über die Landarmenverwaltung für 1897/98.
31. Rechnungüber die Polizeistrafgelderfondsund den Ehrenbreitstein'crallgemeinenArmen-

fonds für 1897/98.
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32. Rechnung über die Polizeistrafgelderfonds und den Ghrenbreitstein'er allgemeinen
Armenfonds für 1898/99.

33. Rechnung über die erweiterte Armenpflegefür 1896/97.
34. Rechnung über die erweiterte Armenpflegefür 1897/98.
35. Geld- und Naturalieurcchnungen der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für

1896/97.
36. Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für

1897/98.
37. Geld- und Naturalienrechnungendes Lcmdarmenhauseszu Trier für 1897/98.
38. Geld- und Naturalienrechnungendes Lcmdarmenhauseszu Trier für 1898/99.
39. IV. Stückrechnuugüber das Konto „Beseitigung baulicher Schäden an den Gebäuden

für Ruhige in der Provinzial-Heil- nnd Pflegecmstalt zu Düren."
4«. V. Stückrcchnungüber das Konto „Beseitigung baulicher Schäden an den Gebäuden

für Ruhige iu der Provinzial-Heil- und Pflegecmstalt zu Düren."
41. I. Stückrechnung über das Konto „Neubau einer Station für irre Verbrecher in Düren."
42. II Stückrechnung über das Konto „Neubau einer Station für irre Verbrecher in

Düren.
43. I. Stückrechnung über das Konto „Erweiterungsbauten der Provinzial-Heil- und

Pflegeanstlllt Grafenberg."
44. II. Stückrechnung über das Konto ..Erweiterungsbauten der Provinzial-Heil- und

Pflegeanstalt Grafenberg,"
45. III. Stückrechnungüber das Konto „Bauliche Aenderungen und Einrichtungen in der

Provin;ial-Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig "
46. IV. Stückrechnuugüber das Konto „Bauliche Aenderungen und Einrichtungen in der

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zn Merzig."
47. I. Stückrechnuug über das Konto „Grweiteruugsbauten der Provinzial-Heil- und

Pflegeanstalt Merzig."
48. II. Stückrechnung über das Konto „Erweiterungsbauten der Provinzial-Heil- und

Pflegeanstalt Merzig."
49. I. Stückrechnung über das Konto „Bauliche Verbesserungen in den Pruuinzial-Heil-

und Pflegeanstalten."

50. II. Stückrechnungüber das Konto „Bauliche Verbesserungen in den Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalten."

51. Rcchnnng über die Kosten der Leitnng nnd Beaufsichtigung der baulichen Unter-
haltuugsarbeiten in den Provinzialanstalten für 1897/98.

52. Rechnung über die Kosten der Leitnng und Beaufsichtigung der baulichen Unter-
haltuugsarbeiten in den Provinzialanstalten für 1898/99.

53. I. Stückrechnung über das Konto „Neubau der Provinzial-Heil- und Pflegcanstalt
Galkhausen."

54. II. Stückrechnung über das Konto „Neubau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Gallhausen."

55. Rechnung über das Konto „Gutswirthschaft Galkhcmseu"für 1897/98.
56. Rechnung über das Konto „Gntswirthschaft Galkhausen" für 1898/99.
57. I. Ttückcechnnng über das Konto „Neubau einer Anstalt für Epileptische."
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58. II. Stückrechnungüber das Konto „Neubau einer Anstalt für Epileptische."
59. Rechnung über das Konto „GutswirthschaftHaus Fichtenhain" für 1897/98.
60. Rechnung über die Landwirthschaftdes Gutes „Haus Fichtenhain" für 1898.

«) nach dem Antrage der III. Fachkommission:

1. Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen für 1896/9?.
2. Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen für 1897/98.
3. Rechnung über den Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen für 1897/98.
4. Rechnung über den Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen für 1898/99,
5. Rechnung über den Reservefondsder Provinzial-Straßenvcrwnltung für 1897/98.
6. Rechnung über den Reservefondsder Provinzial-Straßeiwerwciltung für 1898/99.
7. Rechnung über den Scimmelfouds der Provinzial-Straßenuerwaltung für 1897/98,
8. Rechnung über den Sammelfonds der Provinzial-Straßenuerwaltung für 1898/99,
9 Rechnung über den Eisenbahnfondsfür 1897/98.

10. Rechnung über den Eisenbahnfondsfür 1898/99.
11. Rechnung über den Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde- und Krciswegcbcmcs für

1897/88.
12. Rechnung über den Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaucs für

1898/99.

ä) nach dem Antrage der IV. Fachkommission:
1. Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichen Angelegenheitender Nhein-

provinz für 1897/98.
2. Rechnung über die Verwaltung der lcmdwirthschaftlichen Angelegenheitender Rhein-

Provinz für 1898/99.
3. Rechnung der Provinzial-Wein- und Obstbaufchulezu Trier für 1897/98.
4. Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbcmschulc zu Trier für 1898/99.
5. Rechnung über die Vichentschädigungsfondsfür 1897/98.
6. Rechnung über die Viehentschädigungsfondsfür 1898/99.
7. Rechnung über die Hengstkörgebührenfür 1897/98.
8. Rechnung über die Hengstkörgebühren für 1898/99.
9. Rechnungenüber die Verwaltung des Langcnfeld'er Hofes für 1896/97.

10. Rechnungenüber die Verwaltung des Langenfeld'« Hofes für 1897/98.
11. Geld- und Naturalienrechnungen der Gutsverwaltuug des Langcnfeld'er Hofes für

1898/99.
12. Rechnungen der Landesbanküber das Konto „Lcmgcnfelderhof" für ,898/99 und 1899.

Die Tagesordnung war damit erledigt und Weiteres nicht mehr zu verhandeln.
Der AbgeordneteFriederichs nimmt das Wort, um dem Vorsitzenden und dem ganzen

Vorstande Namens des Landtags den wohlverdientenund pflichtschuldigen Dank auszusprechcu für
die vorzügliche Leitung der Geschäfte, wobei die Versammlung sich zum Zeichen der Zustimmung
von den Sitzen erhob.

Der Vorsitzende dankt im Namen des Gesammtvorstandesfür die so bekundete Anerken¬
nung und macht alsdann dem Herrn Lcmdtagskommissar die Anzeige, daß die Geschäfte des Land¬
tags beendet seien.
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Der Herr Landtagskommissar richtet eine Ansprachean die Versammlung (vgl. steno¬
graphischenBericht), an deren Schluß er den 42. Provinziallandtag der Rheinprovinz für
geschlossenerklärt.

Der Vorsitzende bringt ein dreimaliges Hoch auf Seine Majestät den Kaiser und König
aus, in welchesdie Versammlung begeisterteinstimmt.

(Schluß der Sitzung 12'/. Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Wilhelm, Fürst zu Wied, Linz. Schralamp.



Anlagen
zu den Sitzungsplotolollendes 42, Rheinischen Piovinziallandt»««.





Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1. 57

Anlage 1.

Merzeichniß

an den 42. Rheinischen Provinziallandtaggerichteten Petitionen.



58 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 1.

Lfdc.
Nr. Antragsteller. Inhalt.

t Beamteder Ccntralverwaltung,
der Landes-Versicherungsan»
statt „Nheinprovinz" sowie
Taubstummenlehreran den
Provinzial-Taubstummenan¬
stalten zu Brühl, Glberfeld
imd Trier.

Straßenmeister Grimnitz zu
Dülken.

Martin Wilden,Josef Hüntgen,
Heinrich Hochnnd A. Gall-
mann zu Düren.

StadtgemeindeMalmedy.

Gemeinde Altendorf (Rhein¬
land).

Vorstand des Solinger
Schützenvereins.

AnderweiteRegelung des Wohnungsgeldzuschusses.

Kreis Geldern.

Lnndwirthczn Eyll bei Alde-
kerk.

Oberst z. D. von Gicsc in
Aachen.

AnderweiteFeststellungseines Gehaltes.

Untersagungdes Geschäftsbetriebsdes blinden Musillehrcrs
ClemensEngels an der Provinzial-Blindenaustaltzu Düren
mit Musikinstrumenten.

Gestattung des Austritts aus der Wittwe»- und Waisenver-
sorguugsanstaltfür die Kommunalbccnntender Rhcinprovinz
zum 1. April 1901.

1. Bewilligungeiner Beihülfevon 25 000 M. zu den Plaster¬
losten der von ihr in Unterhaltung und Verwaltung über¬
nommenenStrecke der Provinzialstraße Meiderich—Stecle
von Station 13,12»bis 15,»«»;

2. BewilligungeinesDarlehns aus dem Meliorationsfondsvon
75 000 M. auf 3 Jahre zinsfrei,dann zu 3 ^2 «/<, verzinslich.

Genehmigungznm Verkaufeiner in Solingen an der Solingen
—Wen—Horster Provinzialstraße (Station 0,° bis 0,?) —
der sogenanntenKaiserstraße— gelegenenStraßcnpnrzelle
zur Größe von ca. 485 yin, welche zwischender Bauflucht¬
linie und dem Grundstückdes genanntenVereins belegen ist.

Der Verein will seine an der Kaiseistraße gelegenen
Grundstücke mit der von der Provinz zu erwerbenden, hinter
der Baufluchtlinie liegenden Splißparzelle als Bauplätze
verkaufen, um seine Schulden zu tilgen.

Gewährung eines Kleiubahn-Darlchus von 400 000 M. zn
den früher geltendenBedingungen(3«/« Zinfen, 1 > jähr,
liche Tilgung).

Beseitigungvon Bäumen an der Aldckcrl—VorstcrProvinzial¬
straße.

Ankaufder gemeinnützigen Anlagen bei Sourbrodt durch den
Provinzialvcrbnnd.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1. !.>'

Bemerkungen.
Fach¬

kommission.

Der Provinzialausschußglaubtemit Rücksicht auf die vor 2 Jahren erfolgte Erhöhung
der Gehälter eine Bewilligungnicht befürwortenzn können.

2. Februar ,901 beschlossen,dieDer Provinzialausschußhat in der Sitzung vom
Ablehnungder Petition zu empfehlen.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 2. Februar 1901 beschlossen, die
Petition mit ablehnendemVotum vorzulegen.

Der Provinzialansschußhat in der Sitzung vom 11./12. Dezember1900 beschlossen,
die Petition in das Verzeichniß mit dem Antrag auf Ablehnungaufzunehmen.'

Der Piovinzialausfchußhat in der Sitzung vom 11./12. Dezember19>>0beschlossen,
dem Provinzillllcmdtagedie Petition mit dem Antrage vorzulegen,derselben
keine Folge zu geben.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 15./16 Januar d. IZ. beschlossen,
dem Provinziallandtag vorzuschlagen, es bei der vom Provinzialansschusseam
16./17. Oktober v. Is. beschlossenen Versagung der Geuehmigung zur Ver¬
äußerung der in Rede stehendenParzelle an die Solinger Schützengesellschaft
bewendenlassen zu wollen.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 2. Februar d. Is. beschlossen, den
Antrag abzulehnenund dem Provinziallandtagc Ablehnung dieses Antrags zu
empfehlen.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 2. Februar d. Is. beschlossen,zu¬
nächstErmittelungenüber die Sachlage anzustellen.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 2. Februar d. Is. beschlossen, von
. einem Ankauf der gedachtenAnlagen abzusehen, und stellt den Antrag, der

Provinziallandtag wolle demgemäßbeschließen.

,.

I.

I.

I.

III.

III.

III.

HI.

IV.



60 42. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 2.

Anlage 2.

Berzeichniß
M'l

Vorlagen für den 42. Rheinischen Provinziallandtag.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Pruvinzial-
ansschnsses.

Fach
ton,
mis
sw».

3l

(Anlage 34.)

32
(Anlage 10.)

42
(Anlage 38.)

^. Borlagen der Königlichen Staatsregierung.

Begutachtungeines dem Landtage der Monarchievorzulegenden
Entwurfes eines Gesetzes,betreffend die Ausdehnung der
für die Zusammenlegung der Grundstücke im Geltungs¬
gebiete des Rheinischen Rechts geltenden Zustandigkeits-,
Verfahrens- und Kosten-Vorschriftenauf die nach der
Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 19. Mai 1851 zu
behandelnden Theilungen und Ablösungen in den Landes-
theilen des linken Rheinufers.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl von bürgerlichen Mitgliedern bezw. Stellvertretern
der Ober-Ersatzkommissiunen I und II im Bezirke der 30.
Infanteriebrigllde.

Bericht und Antrag des Provinzialausschnfses,betreffend eine
Anfrage des Herrn Ministers der geistlichen:c. Angelegen¬
heiten über die Bereitwilligkeitdes Provinziallandtags, die
Kirche zu Schwarz-Rheindorf in das Eigenthum der Provinz
zu übernehmen, sowie über die Bedingungen, welche etwa
an die Uebernahme geknüpft werden würden.

Landeshauptmann. IV.

Oberstleutnanta.D.! I.
Schmidt von

Schwind.

Gutsbesitzer
Peters.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2, 61

Nr, Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter Fach-
des lom-

Provinzial- Mis¬
llusschusses. sion.

1
(Anlage 44.)

Zu i,
Seite 1 bis 21

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Seite 28 bis 41

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Seite 43 bis 55

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Seite 57 bis 67

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i,
Seite 69 bis 77

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Seite 79 bis 89

des Heftes
Haushaltspläne.

L. Vorlagen des Wrovinzialausschusses.

Abtheilung i de< Gentvalvevwaltung.

Bericht des Provinzialausschusscs über die Ergebnisse der
Provinzialuerwaltung für das Rechnungsjahr 1898.

Bericht des Provinzialausschusscs über die Ergebnisse der
Provinzialuerwaltung für das Rechnungsjahr 1899.

Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzial¬
uerwaltung der Nheinprovinz sowie zu den zu demselben
gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltuugs-
zweige und Anstalten für die Rechnungsjahrevom 1. April
1901 bis 31. März 1903.

Haupt-Haushaltsplan der Provinzialuerwaltung für die Rech¬
nungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Haushaltsplan für den Provinziallandwg, den Provinzial-
nusschuß und die Centralverwaltungsbehürde für die Rech¬
nungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen :c. an Provinzial-
bccunte und von Wittwen- und Waisengeldern sowie Unter¬

stntzungenan deren Hinterbliebenefür die Rechnungsjahre
vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen persönlichen
Ausgabenfür die bei der Landes-Versicherungsanstalt„Rhein¬
provinz" beschäftigten Provinzialbeamten für die Kalender¬
jahre vom 1. Januar 1901 bis 31. Dezember 1902,

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossenschafts:
Vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufs¬
genossenschaft für die Kalenderjahre oom 1. Januar 1901
bis 31. Dezember 1902.

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät für die Kalenderjahre vom 1.
Januar 1901 bis 31. Dezember 1902.

Oberbürgermeister
Becker.

Derselbe.

Landeshauptmann,

Derselbe,

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Lieven.

Fabrikant Nel



«^ 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 2.

Nr. Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Pruvinzial
ausschusses.

,li

!,

,^

,,!

, ,

,?

18

Zu i,
Seite 9! bis IM

des Heftes
Haushaltspläne.

(Anlage 19.)

36
(Anlage 43.)

3?
(Anlage 42.)

(Anlage II.)

(Anlage 23, 23«.
und 36.)

33
(Anlage 24, 24n

und 35.)

34
(Anlage 18 und

18».)

(Anlage 12.)

(Anlage 13.)

(Anlage l4.)

Haushaltsplan über die Vecwaltungskostcnder Landesbank
der Rheinpiovinz für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901
bis 31. März 1903.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den Vermögens-
stand des Rheinischen Provinzialverbandes.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Petition des Rheinischen Städtetages, des Vereins der
Bürgermeister der nicht im Städtetnge vertretenen Städte
und der Landgemeinden in der Rheinprovinz :c. um Be¬
willigung von Zuschüssen zu den Einquartierungslasten
seitens der Provinz an die Gemeinden.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Ausführuug des Befchlufses des 40. Prouinziallcmdtags in
Bezug auf die künstlerischeAusschmückungdes Sitzungssaales

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Renten¬
bank für die Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die
Provinz Hessen-Nassau iu Münster berufenen Kommissare
der Provinzialvertretung und deren Stellvertreter.

Bericht und Antrag des Prouinzialcmsschusses,betreffend die
Vornahme einer Ersatzwahl für den Provinzialausschuß.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl des Vorsitzenden des Provinzialcmsschuffes.

Mittheilung eines Schreibensdes Landeshauptmanns,Geheimen
Ober-Regicrungsmths Dr. Klein bezüglich feines Uebertritts
in den Ruhestand.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den
Ablauf der Dienstzeit der Landesräthe Kehl und Schmidt.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl eines Üandes-Bauraths für Tiefbau als Dirigenten
der Abtheilung für das Straßenbauwefen.

Bericht und AnträgedesPruvinzialausfchnfses,betreffend die Wahl
von Landesräthen und eines Landes-Bcmraths für Hochbau.

GeheimerKommer-
zienrath Lueg.

Landeshauptmann.

Kommerzienrath
Klein.

Landeshauptmann.

Kommerzienrath
Klein.

Oberbürgermeister
Becker.

Derselbe.

Landeshauptmann.

Derselbe.

Derselbe.



Anlagen zu den Sihungsvrotokollen. Nr. 2. lU',

Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
llusschusses.

Fach-
lom°
mif-
sion.

35
(Anlage 15.)

(Anlage 3.)

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Versetzung des Landesraths, Geheimen Rcgiemngsraths
Adams in den Ruhestand.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses, betreffend
einige Abänderungen des Reglements über die dienstlichen
Verhältnisse und der Bestimmungen über die Besoldung
der Provinzialbeamten.

Bericht und Antrag des Provinzialausschnsses,betreffend die
Gewährung des Rechts auf Bezug von Ruhegehalt und
Wittwen- und Waisengeld an den Rendanten und den
Kanalinspektorder Genossenschaft für die Melioration der
Eritniederung

10 Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses,betreffendeinige
!^"lage 16 und Abänderungendes Statuts der Feuerwehr - UnfMaffe der

Rheinprovinz.

(Anlage 39.)

Zu i,
Seite 53 Ibis 533

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu i,
Seite 535 bis 545

des Heftes
Haushaltspläne

11
(Anlage 2«.)

Zu 1,
Seite547bis54<)

des Heftes
Haushaltspläne.

12
nebst Nachtrag,

Drucksachen. Nr
4l.

(Anlage 40 und
40»..)

13
(Anlage 4).

Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche
die Förderung von Kunst und Wiffenfchaft betreffen, für
die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzicilmuseenzu
Bonn und Trier für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901
bis 31. März 1903.

Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses,betreffend die
Erweiterung des Provinzialmuseums in Trier.

Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für die Rechnungsjahre
vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Bericht und Antrage des Prouinzialausschusses, betreffend
Bewilligungenaus dem Dispositionsfonds des Prouinzial-
lcmdtags (Ständefonds).

Bericht und Antrag des Provinzialausfchuffes,betreffendeinige
Aenderungen des Regulativs für die Pensionskasse der
Landvürgermeistereienund Landgemeindender Rheinpruvinz.

Landeshauptmann

Derselbe.

Gutsbesitzer
Destrse.

Fabrikant Nels.

Konigl. Schloß-
hcmptmanu Graf
vonFürsteuberg-

Stammhcim.

Derselbe.

Derselbe.

Kommerzienrath
Klein.

Königl. Schloh-
hlluptmann Graf
uonFürstenvcrg-

Stammheim.

Geheimer Regie¬
rungsrath Eich.

!



<;>! 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 2.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Pruvinzial-
ansschusses.

:',!

:^

:::;

:^l

üli

^',7

^

N!'

14
(Anlage 5.)

15
(Anlage 6.)

Zu 1,
Seite ^05 bis 1NL

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i,
Seite 165 bis! 89

des Heftes
Haushaltspläne.

ZU 1,
Seite 191 bis201

des Heftes
Haushaltspläne

16
(Anlage 45.)

18
(Anlage 46.)

Zu 1,
Seite 20» bis 2 N

des Heftes
Haushaltspläne,

19
(Anlage 37.)

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend einige
Aenderungendes Statuts der Wittwen- und Waisenversor-
gungsllnstalt für die Kommunalbeamten der Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Errichtung einer Ruhegehaltskaffefür die Kreis-Kommunal-
verbände und Stadtgemeinden der Rheinprouinz.

Haushaltspläne derProvinzial-Taubstummenanstaltenzu Aachen,
Brühl, Elbcrfeld, Essen, Kempen,Neuwied und Trier, sowie
über die Verwendung der Wilhelm - Augusta - Stiftung und
des Unterstützungsfondsfür entlasseneTaubstumme für die
Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Haushaltspläne der zu
Düren („Elisabeth-Stiftung") und Neuwied („Auguste
Viktoria-Haus") sowie über den Unterstützungsfondsfür
entlassene Blinde für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901
bis 31. März 1903.

Haushaltsplan über das Hebammenweseneinschließlichder
Hebammen-Lehranstaltzu Köln sür die Rechnungsjahrevon:
1. April 1901 bis 31. März 1903.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
nachträgliche Genehmigung zu dem Ankauf des Haufes
Illkubstraße Nr. 35 in Köln nebst Zubehör.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Er¬
richtung einer Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Elberfeld.

Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger in Gemäßheit des Gesetzes vom 2. Juli 1900 für
die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den
Erlaß von Vorschriftenfür die Ausführung der Fürsorge¬
erziehung Minderjähriger.

Geheimer Regie-
rungsrath Eich.

Derselbe.

Oberstleutnanta.D.
Schmidt von

Schwind.

Gutsbesitzer
Peters.

Gutsbesitzer
Lieven.

Derselbe.

Derselbe.

Geheimer Rcgic-
rungsrath Eich.

Derselbe.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 65

Drucksachen.
Nr.

Zu 1,
>S«te213bis215

des Heftes
iHaushaltspläne,

Gegenstand.

Haushaltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen und
WolMMgkeitsllnstalten, sowie über die Kosten der Unter¬
bringung und des Unterhalts von Epileptikern, Idioten,
und Blinden aus der Rheinprovinz, welche bezw. deren
Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege
haben, für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis
31. März 1903.

Entlastung der Rechnung über den Haupt-Haushaltsplan für
1897/98.

Entlastung der Rechnung über den Haupt-Haushaltsplan für
1898/99.

Entlastung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben
des Provinziallandtags, des Prouinzialcmsschussesund der
Centralverwaltungsbehördefür 1897/98.

Entlastung der Naturalrechnung über die Schreibmaterialien
der Provinzial-Centralverwaltungsbehördefür 1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben
des Provinziallandtags, des Provinzialcmsschussesund der
Centralverwaltungsbehördefür 1898/99.

Entlastung der Naturalrechnung über die Schreibmaterialien
der Prouinzilll-Centialverwaltungsbehürdefür 1898/99.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung von
Pensionen lc. an Provinzialbeamte und von Wittwen- und
Waisengeldernsowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene
für 1897/98.

Entlastuug der Rechnung über den Funds zur Zahlung von
Pensionen lc. an Provinzialbeamte und von Wittwen- und
Waisengeldernsowie Unterstützungen an deren Hinterbliebene
für 1898/99.

Entlastuug der III. Stückrechnungüber das Konto „Erweite¬
rung des großen Sitzungssaales im Ständehause."

Entlastuug der IV. Stück- und Schlußrechnungüber das Konto
„Erweiterung des großen Sitzungssaales im Ständehause."

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Kommerzienrath
Klein.

Fllch-
tmu«
Mis¬
sion.

II.

!,

I.

I.

!.

I.

I.

I.



42, Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 2.

Nr, Drucksachen.
Nr, Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Fach-
lom»
Mis¬
sion.

5.1 — Entlastung der Rechnung über den Fonds für die monumentale
Ausführung einer Figurengruppe vor dem Ständehause
für 1897/98.

— I.

^ — Entlastung der Rechnung über die Unterhaltung der Figuren-
gruppe vor dem Ständehause für 1898/99.

— I.

53 — Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinziallandtags für 1897/98.

— I.

5-1 Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinziallandtags für 1898/99,

— I.

5.5 —
Entlastung der V. Stückrechnungüber den Fonds zur Errich¬

tung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmals in der Nheinprovinz,

— I.

5.ll Entlastung der Vl. Stückrechnungüber den Fonds zur Ellich'
tung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmalsin der Rheinprovinz.

— I.

ü? "
Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des

Piovinzialausschussesfür 1897/98.

— I.

58 Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinzialausschussesfür 1898/99.

—- I.

59 —
Entlastung der Rechnung der RheinischcN'Prouiuzial-Feuer-

Societiit für 1897.
— I.

60 —
Entlastung der Rechnung der Rheinischen-Plovinzial-Feuel-

Societät für 1898.
— 1.

61 —
Entlastung der Rechnung über die Verwendung der Ueber-

schüssedelRheinischen-Piovinzilll-Feuer-Societatfül 1897/98.

— I.

62 Entlastung der Rechnung übel die Verwendung der Ueber¬
schüsse der Rheinischen-Piuvinzial-Feuer-Societälfür 1898/99.

— I.

63 —
Entlastung der Rechnung der Landesbauk für 1896/87. — I.

64 —
Entlastung der Rechnung der Landesbank für 1897/98. — I.

65 —
Entlastung der Rechnung del Landesbanl fül 1898,99. — I.

66
Entlastung der Rechnung übel den RheinischenMelwlatious-

fonds fül 1897/98.
— I.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 67

Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
kom»
Mis¬
sion.

Entlastung der Rechnung über den RheinischenMeliorations-
fonds für 1898/99.

Entlastung der Rechnung der Rheinischenlandwirthschaftlichen
Verufsgenossenschaft für 1896.

Entlastung der Rechnung der Rheinischenlandwirthschaftlichen
Berufsgenossenschaft für 1897.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Förderung von
Kunst und Wissenschaft für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Förderungvon
Kunst und Wissenschaft für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für die Herausgabe
einer Denkmäler-Statistik der Rheinprovinz für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Provinzial-
museenzu Bonn und Trier für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Provinzial-
museen zu Bonn und Trier für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für gewerbliche
Zwecke für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für gewerbliche
Zwecke für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über die Pensionskasseder Land-
bürgermeistereienund Landgemeindender Rheinprovinz für
1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Pensionskasse der Land-
bürgermeistereienund Landgemeindender Rheinprouinz für
1898/99.

Entlastung der Rechnung über das Taubftummenwesenfür
1897/98.

Entlastung der Rechnung über das Taubftummenwesenfür
1898/99.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provin-
zilll-Blindenanstllltzu Düren für 1897/98.

I.

I.

l.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

II.

II.

II.

9*



68 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 2.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

82

«!'.

«1

»5.

^!«!

«?

^

l^.!

90

91

92

Zu !,
Seite2l7bis34?

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu I,
Seite!«? bis 379

des Heftes
Haushaltspläne,

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provin-
zial-Blindcnannnlt zu Düren für 1898/99.

Entlastung der II. Stückrechnungüber das Vaukonto „Pro-
vinzial-NlindenllnstaltNeuwied".

Entlastung der III. Stückrechnungüber das Baulonto „Pro-
vinzial-Blindenanstalt Neuwied".

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Hebammenlehrcmstalt
zu Köln für 1897,98.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Hebammenlehrcmstalt
zu Köln für 1898,99.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Unterbringung
verwahrlosterKinder für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Unterbringung
verwahrlosterKinder für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
milder Stiftungen und Wohlthätigkeitsanstalten,sowie über
die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von
Epileptikern, Idioten und Blinden für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
milder Stiftungen und Wohlthätigkeitsanstalten,sowie über
die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von
Epileptikern, Idioten und Blinden für 1898/99.

Abtheilung II der Gentralverwaltun«.

Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu
Andernach, Bonn, Düren, Galkhausen, Grafenberg uud
Merzig für die Rechnungsjahre vom l. April 1901 bis
31. März 1903.

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf Gruud des
Gesetzes vom 1!. Juli 1891 für die Rechnungsjahreuu»
1. April !90l bis 31. März 1903

Gutsbesitzer
Lieuen.

Fabrikant Nels.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 69

Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Fach-
tom«
Mis¬
sion,

Iu i,
Seite 443 bis 445

des Heftes
Haushaltspläne.

1?
(Anlage 28,)

20
(Anlage 31 u,32,)

38
(Anlage 29,)

Zu i,
Seite 349 bis 353

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i,
Seite 355 bis 375

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu1,
Seite 381 bis 423

des Heftes
Haushaltspläne,

Z" i,
Seite 425 bis 441

des Heftes
Haushaltspläne.

Haushaltsplan über die Kosten der Leitungund Beaufsichtigung
der baulichen Unterhaltungsarbeiten in den Provinzial-
anstlllten sür die Rechnungsjahre vom 1. April 190 l bis
31. März 1903.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Aufnahme einer Anleihe von 6'/^ Millionen Mark zur
Deckung der vorläufigen Kosten der von dem 39., 40. und
41. Provinziallcmdtagebeschlossenen Bauten sowie zur Be¬
streitung einiger weiterer baulicher Bedürfnisse,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl eines anderen Terrains für die vom 40. Provinzial-
landtag beschlossene Provinzialanstalt sür Epileptische und
Geisteskranke an Stelle von „Haus Fichtenhain" bei Krefeld,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Er¬
mächtigungdes Provinzialausschusseszur Veräußerungeiner
zu der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg ge¬
hörenden Parzelle an die Stadt Düsseldorf.

Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmenwesensder
Rheinprovinz für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901
bis 31, März 1903.

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfonds und des Ehren-
breitsteiner allgemeinenArmenfonds für die Rechnungsjahre
vom 1. April 1901 bis 31. März 1203.

Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Blauweiler für
die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1008.

Haushaltsplan des Landarmenhauses zu Trier für die Rech¬
nungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Andernachfür 1896/97.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungcnder Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Andernachfür 1897/98,

Geheimer Kommer-
zienrath Lueg.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Lieven.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Desträe.

Derselbe.

Derselbe,

Gutsbesitzer
Peters.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.
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Nr, Drucksachen.
Nr.

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Gegenstand.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn für 1897/98.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn für 1898/99.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Düren für 1897/98.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Düren für 1898/99.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Pruvinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Grafenberg für 1896/97.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Grafenberg für 1897/98.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Grafenberg für 1898/99.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig für 1896/97.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig für 1897/98.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Irrenanstalt Mariaberg zu Aachenfür 1896/97.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Prouinzial-
Irrenanstalt Mariaberg zu Aachenfür 1897/98.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Irrenanstalt Mariaberg zu Aachenfür 1898/99.

Entlastung der Rechnung über den allgemeinen Baufonds
für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über den allgemeinen Baufonds
für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über die Landarmenverwaltung
für 1896/97.

Entlastung der Rechnung über die Landarmenverwaltung
für 1897/98.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusfes.

Fach¬
tom-
Mis¬
sion.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II

II.

II.

II.

II.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 71

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
llusschusses.

Fach-

mis-
siou.

119

120

121

122

123

124

125

126

12?

128

129

130

131

132

133

Entlastung der Rechnung über die Polizcistrafgeldersondsund
den Ehrenbreitstein'erallgemeinenArmenfondsfür 1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Polizeistrafgelderfondsund
den Ehrenbreitstein'erallgemeinen Armenfonds für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über die erweiterte Armenpflegefür
1896/97.

Entlastung der Rechnung über die erweiterte Armenpflegefür
1897/98.

Entlastungder Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Arbeitsanstlllt zu Brauweiler für 1896/97.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Arbeitsanstlllt zu Nrauweiler für 1897/98.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen des Land¬
armenhauses zu Trier für 1897/98.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen des Land-
armenhauses zu Trier für 1898/99.

Entlastung der IV. Stückrechnungüber das Konto „Beseitigung
baulicher Schäden an den Gebäuden für Ruhige in der
Provinzial-tzeil- und Pflegeanstalt zu Düren."

Entlastung der V. Stückrechnungüber das Konto „Beseitigung
baulicher Schäden an den Gebäuden für Ruhige in der
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren."

Entlastung der I. Stückrechnung über das Konto „Neubau
einer Station für irre Verbrecherin Düren."

Entlastung der II. Stückrechnungüber das Konto „Neubau
einer Station für irre Verbrecherin Düren."

Entlastung der I. Stückrechnung über das Konto „Erweiterungs¬
bauten der Provinzial-Heil- und PflegeanstaltGrafenberg."

Entlastung der II. Stückrechnung über da« Konto „Erweiterungs¬
bauten der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg."

Entlastung der III. Stückrechnungüber das Konto „Bauliche
Aenderungen und Einrichtungen in der Provinzial-Heil-
unb Pflegeanstalt zu Merzig."

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.
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Nr. Drucksachen.
Nr.

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

14?

148

Berichterstatter
des

Provinzial-
llusschusses.

Entlastung der IV. Stückrechnungüber das Konto „Bauliche
Aenderungenund Einrichtungen in der Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalt zu Vierzig."

Entlastung der I. Stückrechnungüber das Konto „Erweiterungs¬
bauten der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt Merzig."

Entlastung der II. Stückrechnungüber das Konto „Erweite«
rungsbauten der Provinzial-Heil»und PflegeanstaltMerzig."

Entlastung der I. Stückrechnung über das Konto „Bauliche
Verbesserungen in den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten."

Entlastung der II. Stückrechnung über das Konto „Bauliche
Verbesserungen in den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten."

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeiten in den
Provinzilllanstaltcn für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeiten in den
Provinzilllanstalten für 1898/99.

Entlastung der I. Stückrechnung über das Konto „Neubau
der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen."

Entlastung der II. Stückrechnungüber das Konto „Neubau
der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen."

Entlastung der Rechnung über das Konto „Gutswirthschaft
Galkhausen" für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über das Konto „Gutswirthschaft
Galkhausen" für 1898/99.

Entlastung der I. Stückrechnung über das Konto „Neubau
einer Anstalt für Epileptische."

Entlastung der II. Stückrechnungüber das Konto „Neubau
einer Anstalt für Epileptifche",

Entlastung der Rechnung über das Konto „Gutswirthschaft
Haus Fichtenhain" für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Landwirthschaft des Gutes
„Haus Fichtenhain" für 1898/99.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2, 73

Drucksachen.
Nr.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach«
tom-
mis°
sinn.

Zu 1,
Seite 447 bis 495

des Heftes
Haushaltspläne.

21
(Anlage 30.)

22
(Anlage 20.)

23
(Anlage 21.)

24
(Anlage 22.)

29
(Anlage 25.)

25
(Anlage 33.)

Abtheilung m der Gentvalverwaltnng.
Haushaltsplan für die Verwaltung und Unterhaltung der

Provinzialstraßen — nebst
Anlage ^., Voranschlagüber die Verwendung des Fonds

für den Neubau von Provinzialstraßen,
Anlage L, Voranschlag über die Verwendung des

Eiseilbahnfonds,
Anlage 0, Voranfchlag über die Verwendung des Fonds

zur Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues
für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Aufnahme einer Anleihe für die Zwecke der Straßen¬
verwaltung.

Bericht und Antrag des Provinzialausschussesüber die Aus¬
führung des Gefetzes vom 4. August 1891 über die Voraus¬
leistungen der Fabriken :c. sür den Wegebau.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Invaliden- und Hinterbliebenen-Versorgungder nicht ruhe-
gehaltsberechtigtenBeamten, Angestelltenund Arbeiter der
RheinischenProvinzialverwaltung.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Bewilligungeiner Beihülfezur Beschleunigung der geologisch¬
agronomischenAufnahmearbeitenin der Nheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchusses,betreffend die
Übertragung des Eigenthums der in die Verwaltung und
Unterhaltung engerer Kommunalverbiindeabgetretenen und
noch abzutretenden Provinzialstrahenstrecken an diese Verbände.

Bericht des Provinzialausschusses, betreffend die Förderung
von Bahnunternehmungen und die Uebersicht über den
Eisenbahnfonds.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unter¬
haltung der Provinzialstraßen für 1896/97.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unter¬
haltung der Provinzialstraßen für 1897/98.

KöniglicherSchloß-
hauptnillnn Graf
vonFürstenberg-

Stcunmheim.

Landeshauptmann.

Geheimer Kommer-
zienrath Lueg.

Geheimer Rcgic-
rungsrath Eich.

Oberbürgermeister
Becker.

Derselbe.

Derselbe.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

10



71 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 2.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

158

159

160

161

162

163

164
165

166

16?

168

169

Zu 1.
Sette49?bis523

des Heftes
Haushaltspläne

Zu 1,
Seite 5,25 bis 529

des Heftes
Haushaltspläne.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau
von Provinzilllstrahen für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau
von Provinzialstraßen für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über den Neferuefondsder Provinzial-
Straßenverwaltung für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über den Reservefondsder Provinzial-
Straßenverwaltung für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über den Sammelfonds der Provin-
zial-Strahenverwaltung für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über den Sammelfonds der Provin-
zial-Straßenverwaltung für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über den Eisenbahnfondsfür 1897/98'

Entlastung der Rechnungüber den Eisenbahnfondsfür 1898/99.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebaues für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebauesfür 1898/99.

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirthschaftlichen
Angelegenheiten— nebst

Anlage ^,, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulein Trier und

Anlage L, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulein Kreuznach

für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. Würz 1903.

Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung
von Viehentschädigungenin Folge:

«.) von Rotz und Lungenfeuche(Neichsgefetzvom 23.
Juni 1880, betreffend die Abwehr und Unterdrückung
von Viehseuchen, und Ausführungsgesetz vom 12. März
1891),

1)) von Milz- oder Naufchbrand (Gefetz vom 22. April
1892, betreffenddie Entschädigungfür an Milzbrand
gefallene Thiere),

für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

OberstleutnantaD.
Schmidt von

Schwind.

Gutsbesitzer
Lieuen.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 75

Nr. Drucksachen.
Nr.

170

171

172

175

174

175

176

17?

178

179

l80
181
182

183

184

185

26
(Anlage 7.)

2?
(Anlage 8.)

28
(Anlage 27.)

30
(Anlage 9.)

Gegenstand.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffenddie
in Ausführung des Beschlusses des 41. Provinziallandtags
bezüglich der Errichtung von Provinzial-Wein- und Obstbau-
fchulen in Kreuznach und Ahrweiler getroffenen Mahnahmen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendden
Erlaß eines Reglements über die Leitung und Verwaltung
der Wein- und Obstbauschulenin der Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchuffes, betreffend die
Organisation des landwirthfchaftlichen Winterfchulwefensund
des Wanderlehrthums in der Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchuffes,betreffend Ab¬
änderungen des Reglements vom 18. Januar 1893 über
die Entschädigungfür an Milzbrand gefallene Thiere.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der landwirth¬
fchaftlichen Angelegenheitender Rheinprovinz für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der landwirth¬
fchaftlichen Angelegenheitender Rheinprovinz für 1898/99.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Wein- und Obstbau-
fchule zu Trier für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Wein- und
Obstbauschule zu Trier für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über die Viehentfchädigungsfonds
für 1897/98.

Entlastung der Rechnung über die Viehentschädigungsfonds
für 1898/99.

Entlastungder Rechnung über die Hengstkörgebühren für 1897/98.
Entlastung der Rechnung über die Hengstkürgebühren für 1898/99.
Entlastung der Rechnungenüber die Verwaltung des Langen-

feld'er Hofes für 1896/97.
Entlastung der Rechnungenüber die Verwaltung des Langen-

feld'er Hofes für 1897/98.
Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Guts-

verwaltung des Langenfeld'er Hofes für 1898/99.
Entlastung der Rechnungen der Landeslmnk über das Konto

„Langenfelderhof" für 1898/99 und 1899.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschuffes.

Fach-
lom«
nüs»
sion.

Gutsbesitzer
Peters.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Destr6e.

Gutsbesitzer
Lieven.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.
IV.
IV.

IV.

IV.

IV.

10*



76 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 3.

Anlage 3.

Bericht und Antrag
des Provinzialcmsschusses,

betreffend

einzelne Abänderungen des Reglements über die dienstlichen Verhältnisseund der
Bestimmungen über die Besoldungender Provinzialbeamten.

Nach einem zwischen der Provinzicilverwaltungund dem Vorstandder Landes-Versicherungs-
anstatt „Rhcinurovinz" im November 1890 auf 5 Jahre abgeschlossenen und wiederholt unter
jedesmaliger Zustimmung des Provinziallandtag« zuletzt bis Ende 1905 verlängerten Vertrags
verpflichtete sich die Provinzialuerwaltung, dem Vorstände der Landes-Versicherungsanstalt „die
bei dem letzteren zur Erledigung der Bureau-, Kassen-, Rechnungs-, Kanzlei- und Notengeschäfte
erforderlichenBeamten zu gestcllen".

Neben diesen vertraglichen Abmachungenwar es dem Vorstande der Versicherungsanstalt
stillschweigendüberlassen worden, sogenannteHülfsaibciter, deren Verwendung vor Allem in der
Kartcnregistratur stattfand, nach eigenem Ermessen im Bedürfnißfallc anzunehmen, sowie deren
Besoldung zu regeln. Die Zahl der auf diese Weise angenommenennnd beschäftigten Personen
beträgt zur Zeit 31, Ihre Besoldung wird bemessen nach der Dauer der Dienstzeit und den
Leistungen im Einzelfalleund schwankt zwischen 75 Mark und dem Höchstsatz von 125 Mark für den
Monat, Eine Aenderung in diesem Verhältnisse trat mit der Inkrafttretung des Invaliden-
versicherungsgesetzcs vom 13. Juli 1899 ein, welches im § 98 bestimmt:

„Den bei der Versicherungsanstalt und ihren Organen im Hauptamte beschäftigten
Bureau-, Kanzlei- und Unterbcamtensind, soweit sie nicht nach dem für sie geltenden
Landesrecht als Staats- oder Kommunalbeamteanzusehen sind, nach näherer Bestimmung
der Landesregierung die Rechte und Pflichten von Staats' oder Kommunalbeamtcn
zu übertragen."

Nach einem Erlaß der Minister für Handel und Gewerbe und des Innern vom
28. November 1900 gehören die mit dem Kartenfortiren, d. h. in der Kartenregistratur beschäftigten
weiblichen Personen zu den im Gesetze bezeichneten Unterbeamten, wobei es jedoch die Minister
für zulässig erachten,für diese Personen eine besondereKategorie zu schaffen.

In der Kartenregistratur der Landes-Versicherungsanstalt„Rheinprovinz" sind nur männliche
Personen beschäftigt, weil die Thätigkeit dieser Angestelltenauch andere als nur mechanischeDienst¬
leistungen umfaßt. Sie gehören hiernach aber erst recht zu denjenigen Angestelltender Landes-
Versicheiungsanstalt, auf welche sich der 8 98 des Gesetzes b ezieht. Ist dies unbestreitbar richtig.
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so wird es sich ferner fragen, ob den in Rede stehendenBeamten die Eigenschaft von Prouinzial-
beamten zuzuerkennensein wird oder ob es dem Vorstände der Versicherungsanstaltzu überlassen
wäre, diese Beamten als Anstaltsbeamte anzustellenund ihre dienstlichen Verhältnisse zu regeln.
Der Vorstand der Landes-Versicherungsanstaltbefürwortet, den erstbezeichneten Weg zu wählen und
auf die in Frage kommenden Beamten die Rechte und Pflichtender Provinzialbeamtenzu übertragen-

Der Provinzialausschuß glaubte sich dieser Auffassung des Vorstandes schon, aus dem
Grunde anschließenzu müssen, weil es leicht zu Mißständen führen würde, wenn im Bereiche
derselben Dienststellen zwei Kategorieen von Beamten, deren dienstliche,Disciplinar- u. s. w.
Verhältnisseverschiedentlich geregelt sein würden, vorhanden wären.

Wird aber diesen Beamten die Eigenschaft von Provinzialbeamten übertragen, so wird
durch ihre Einordnung in die durch das Reglement für die dienstlichen Verhältnisseder Provinzial¬
beamten vorgeschriebenen Dienstklassenebenso wie durch ihre Besoldungsverhältnisseeine Abänderung
des Reglements über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten sowie der Bestimmungen
über die Besoldung der Provinzialbeamten erforderlich.

Da nun aber die, Beschäftigungdieser Beamten insofern eine verschiedene ist, als die
Thätigkeit der einen sich als eine mehr verantwortungsvolle,als die der anderen darstellt, auch
die Listen- und Iournalführung gewisse Kenntnisse im Gegensatz zu den fast ausschließlich mit dem
Kartensortiren beschäftigten Beamten voraussetzt, so wird die Einordnung und die Besoldung der
Beamten ebenfalls eine verschiedene sein müssen.

Bei dieser Gelegenheit sei auch einer kleinen Anzahl von Hülfsarbeitern Erwähnung
gethan, die an der Centralftelle in ähnlicher Beschäftigungund Stellung sich befinden, wie die
vorerwähntenBeamten in der Kartenregistratur der Landes-Versicherungsanstalt;es dürfte nur der
Absicht der Gesetzgebung sowie der Billigkeit entsprechen,diese Hülfsarbeiter den in der Karten¬
registratur beschäftigten Beamten gleichzustellen.

Es wird daher vorgeschlagen:
1. in Klasse V des Reglements über die dienstlichen Verhältnissehinter dem Worte

„Kanzlisten" einzufügen„Büreaugehülfen",
2. in Klaffe VI desselbenReglements die hinter dem Worte „Hülfsschreiber" stehenden

beiden Worte „der Centralftelle" fortfallen zu lassen.
Es wird ferner vorgefchlagen:

3. im Besllldungsplan unter H. eine neue Nummer 9 a einzufügen„Büreaugehülfen"
mit folgendenGehalts- und Steigungssätzen:

Summe,
Mindestgehalt Höchstgehalt um «eiche ein Auf- Bemerkungen

Jahren stattfindet, Wohnungsgeldzuschuß
1000 M.*) 1500 M. 120 M. (432 M.)

4. im Besoldungöplan unter ^ eine neue Nummer 9d einzuschalten mit der Be¬
zeichnung„Hülfsschreiber"mit folgenden Gehalts- und Steigungsfätzen:

Summe,
Mindestgehalt Höchstgehalt um welche ein Auf« Bemerkungen

rücken von 2 zu 2
Jahren stattfindet, Wohnungsgeldzuschuß

1200 M. 1500 M. 100 M. (180 M.)

*) Durch Beschluß des 42. Provinziallandtagsvom 8. Februar 1901 auf 1020 M. erhöht.
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Der Provinzialllusschußbeehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle zu den vorstehenden Vorschlägen seine Zustimmung
ertheilen."

Düsseldorf, den 15. Januar 1901.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
stellvertretender Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 4.--------"——

Bericht und Antrüge
des Provinzialausschusses,

betreffend

ewige Abänderungen des „Regulativs für die Pensionskasse der Landbürgermeistereien
und Landgemeinden der Rheinvrovinz."

Das am 1. April 1900 in Kraft getretene Gesetz, betreffend die Anstellung und Ver¬
sorgung der Kommunalbeamten,vom 30. Juli 1899 (G. S. S. 141) — abgedrucktin, Handbuch
für die RheinischeProuinzialverwaltung VI. Auflage, S. 100 — macht die Abänderung einiger
Bestimmungen des Regulativs für die Pensionskafseder Landbürgermeistereienund Landgemeinden
der Rheinprovinz vom 14. September 1888 — Handbuch S. 294 — erforderlich.

1. Zunächst gestattet das Gesetz, welches über den bisherigen Nechtszustandweit hinaus¬
gehend den sämmtlichenBeamten der Landbürgermeistereiensowie den Gemeindeeinnehmerneinen
Anspruch auf Ruhegehalt verliehen hat, den Landgemeinden,„die Anstellungs-, Besoldungs- und
Pensionsverhältnisse"ihrer Beamten durch Ortsstatut zu regeln (§ 18 Abf. 1 und 2), wobei die
Zahlungspflicht der Nuhegehaltskafseauch auf die durch Ortsstatuten eingeräumten Ruhegehalts-
ansprüche (§ 25 Abs. 2) erstrecktwird. Während nun das Gesetz für die Beamten der Land¬
bürgermeistereiensowie für die Gemeindeeinnehmerund die Gemeindeforstbeamtenausdrücklich
verfügt, daß diefelben „Pension erhalten nach den für die Pensionirung der unmittelbaren Staats¬
beamten geltendenGrundsätzen" (88 19, 23 und 12), enthält es keine Bestimmungen über die
Voraussetzungen,unter welchen, sowie über die Höhe, bis zu welcherden Gemeindebeamtenein
Anspruch auf Ruhegehalt ortsstatutarisch eingeräumt werden kann, so daß für die Landgemeinden
die Möglichkeit, für ihre Beamten günstigere, als die allgemein gültigen Nuhegehaltssätze zu
beschließen, gesetzlichnicht ausgeschlossen ist. Ein derartiger Beschluß würde aber mit der in dem
Regulativ vorgeschriebenen Art der Aufbringung der erforderlichen Mittel, nämlich der alljährlichen
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Umlegung der gezahlten Ruhegehälter auf die der Kasse angehörenden Landbürgermeisterelen
und Landgemeinden lediglich nach Maßgabe der von diesen gezahlten Gehälter nicht vereinbar
sein, und so hat der Provinzialausschutzbereits am 20. März 1900 vorbehaltlichder Zustimmung
des Provinziallandtags und der Genehmigung des zuständigenHerrn Ministers beschlossen,Ruhe¬
gehälter an diejenigen Beamten, welchen die Nuhegehaltsberechtigungauf Grund Ortsstatut«
zusteht, nur insoweit zu zahlen, als das Ortsstatut sich innerhalb der im § 12 des Gesetzes
gezogenen Grenzen hält.

2. Ferner ist in dem Gesetz (§ 25 Abs. 2) den Provinziallandtagen der Rheinprovinz
und der Provinz Westfalen das Recht beigelegt,mit Genehmigung des Herrn Ministers des Innern
die Kassenverbänd?zu verpflichten:

«,) auch diejenigenPensionen von Beamten der Amtsuerbände (Bürgermeistereien) und
Landgemeindenzu zahlen, welche diesen im Wege der Einzelvereinbarungunter Beach¬
tung der in den §§ 12 Abs. 1, 19, Nr, 2, 23 Nr. 3 oder 25 Absatz 2 Nr. 1d fest¬
gestellten Grundsätze gewährt werden,

d) bei Zahlung der Pensionen auch diejenigen Beträge zu übernehmen, welche sich aus
einer Anrechnung der von den Beamten im Reichs-, insbesondereim Militärdienste,
im Staatsdienste oder im Dienste eines deutschenKommunalverbandes oder einer
anderen öffentlichen Korporation verbrachten Zeit ergeben.

Zu a) Diese Bestimmung ist in das Gesetz nur aufgenommen worden, um dem in der
Provinz Westfalen seither geübten Verfahren, nach welchem die dortige Pensionskasseder Amts¬
uerbände und Landgemeindenunter Überschreitung der ihr gesetzlich eingeräumtenBefugnissenicht
blos die Ruhegehälter der kraft Gesetzes ruhegehaltsberechtigtenBeamten, sondern auch die Ruhe-
gehaltszahlungenfür diejenigenBeamten, welchen das Ruhegehaltsrechtdurch Vereinbarung verliehen
worden war, übernommen hatte, die gesetzlicheAnerkennungzu verschaffen. In der Rheinprovinz
sind von Anfang an andere, als die den Beamten kraft Gesetzes zustehenden Ruhegehälter von der
Kasse nicht gezahlt worden und besteht somit kein Grund, von der Befugnis; Gebrauch zu machen.

Anders verhält es sich aber mit der Bestimmung zu d. Während bei den Gemeinde-
forstbeamtenbereits nach Artikel II des Gesetzes, betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen
wegen der Pensionirung der Gemeindebeamten in den Landgemeinden der Rheinprovinz, vom
21. Juli 1891 (G. S. S. 330) seither schon bei Berechnung des Ruhegehalts auch die Zeit in
Anrechnungkam, „während welcherder zu Pensionirende bei einer anderen Landgemeindein der
Rheinprovinz als Forstbeamter angestellt gewesen ist" und diese Bestimmung in dem Kommunal¬
beamten-Gesetz lediglich bestätigt wurde (8 23), konnte bei den neben den Gemeindeforstbemnten
seither allein ruhegehaltsberechtigtenLandbürgermeistern bei Bemessung des Ruhegehalts nur die
Zeit in Anrechnunggebracht werden, „während welcher der zu pensionirendeBeamte bei anderen
Landbürgermeistereiender Provinz als Bürgermeister angestellt gewesenist" (§ 2? Abs. 1 der
Kreisordnung für die Rheinprouinz vom 30, Mai 1887, G. S. S. 209).

Hierin ist durch das Gesetz eine wesentliche Aenderung dadurch eingetreten, daß bei den
Landbürgermeistern ebenso wie bei den übrigen durch das Gesetz ruhegehaltsberechtigtgewordenen
Kommunalbeamten„auch die Zeit, während welcher der zu pensionirendeBeamte bei anderen Bürger¬
meistereien .(Amtsuerbänden) oder Landgemeinden innerhalb der betreffenden Provinz angestellt
gewesen ist, in Anrechnungzu bringen ist" (8 19 Nr. 2).

Darüber hinaus gestattet nun noch der § 25 Abs. 2 Ziffer 1 b des Gefetzesdie Anrech¬
nung der im Reichs- insbesondere,im Militärdienste, im Staatsdienste, im Dienste eines deutschen
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Kommunalverbandes oder bei einer anderen öffentlichen Korporation verbrachtenDienstzeit, und es
erscheint angezeigt, diese Bestimmung, wie dies auch seitens des Prouinzialverbandes der Provinz
Westfalen geschehen ist, ohne Einschränkungin die Satzungen aufzunehmen.

Soweit die Militärdienstzeit in Frage kommt, ist ihre Anrechnung bei den Gemeinde-
forstbeamtennach einem Urtheil des Königlichen Oberlandesgerichtsin Köln bereits in dem § 10?
des Gesetzes, betr. einige Abänderungen und Ergänzungen der Militärpensionsgesetzevom 27. Juni
1871 u. s. w., vom 22, Mai 1893 (R. G. Bl. S. 171) vorgesehen. Ein Gleiches ist ferner nach
einem Urtheil des Reichsgerichtsvorgeschrieben für diejenigen Kommunalbeamten,ausschließlich der
Landbürgermeister,welche aus dem Stande der Militäranwärter hervorgegangen sind. Die An¬
rechnung der Militärdienstzeit liegt aber auch bezüglich der Bürgermeister und der übrigen, nicht
aus dem Stande der Militäranwärter hervorgegangenenBeamten ganz im Sinne der früheren
Beschlüssedes Provinziallandtags, der in der Sitzung vom 12. Dezember 1892 beschlossen
hat: „an die Königliche Staatsregierung das nochmalige dringende Ersuchenzu richten, möglichst
bald ein Gesetz zu erlassen, durch welches die Pensionsverhältnisseder Kommunalbeamten, ins¬
besondere der Landgemeinden, nach Maßgabe der für die Staatsbeamten geltenden Grundsätze
einer geschlichen Regelung unterzogen werden", worunter also auch die Anrechnungder Militar¬
dienstzeit fiel.

Es besteht aber keinerlei Bedenken, noch einen Schritt weiter zu gehen und die sämmt¬
lichen im Reichs-, Staats- und Kommunaldienste oder bei öffentlichen Korporationen verbrachten
Dienstzeiten anzurechnen, und damit den vielfach ausgesprochenenWünschen der Beamten der
Landbürgermeistereienund LandgemeindenRechnung zu tragen.

Um aber zu vermeiden, daß Beamte, welche aus einer dieser früheren Dienststellungen
schon Ruhegehalt beziehen, nun auch aus der Nuhegehaltskasse nochmals für diese Zeit ein besonderes
Ruhegehalt erhalten, muß bestimmt weiden, daß in solchen Fällen der Betrag des anderweit
bezogenen Ruhegehaltes von dem aus der Kasse unter Berücksichtigungder Zeit der früheren
Dienststellungen zu zahlenden Ruhegehalte in Abzug gebracht wird. Bei den Militüranwärtern
wird schon jetzt unter den Voraussetzungender §8 10? und 108 des vorerwähnten Ergänzungs¬
gesetzes zum Militärpensiousgesetzdie Militärpension von dem Civildienst-Nuhegehalt in Abzug
gebracht. Eine gewisse Einschränkung der nun im Allgemeinen einzuführenden Kürzung eines
anderweitig bezogenenRuhegehaltes ist aber hinwiederum für die aus dem Offizierstandehervor¬
gegangenen,in KommunaldiensteübergetretenenBeamten erforderlich, welche nach dem Artikel 2
(88 33 bis 35) des erwähnten Grgänzungsgefetzeszum Militärpensionsgesetzeihre Militärpension
aus Militärfonds unverkürztweiter beziehen.

Ein früherer Offizier, welcher eine höhere Militärpension bezieht, kann, wenn ihm bei
Berechnung seines Civilruhegehalts die Militärdienstzeit mit berücksichtigt, dagegen die Militär¬
pension von dem so ermittelten Nvilruhegehalt in Abzug gebrachtwürde, sich ungünstiger stehen,
als wenn die Militärdienstzeit außer Betracht bleibt, das Eivilruhegehalt lediglich nach Maßgabe
der zurückgelegten Civildienstzeitberechnet wird und neben der nicht in Abzug gebrachtenMilitär¬
pension zur Auszahlung gelangt. Da nun aber die Anrechnungder Militardienstzeit den Beamten
der Lllndbürgermeistereicnund Landgemeinden lediglich zum Bortheile gereichen soll, eine diese
Beamte ungünstiger stellendeVorschrift der auf Neichsgefetz beruhenden Vorschrift des Artikels 2
des Gesetzes vom 22. Mai 1893 gegenüber an sich unzulässig sein würde, so ist die für die
ehemaligenOffiziere im § 9 Abs. 2 des Regulativs vorgesehene Einschränkunggeboten.
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Im Uebria.cn dürften die neuen Bestimmungen mit Rücksichtdarauf, daß das mehr»
erwähnte Gesetz am 1. April 1900 in Kraft getreten ist, ebenfalls am 1. April 1900 Geltung
zu erlangen haben.

Bedarf nach diesen Darlegungen das Regulativ ohnehin einer Ergänzung, so erscheint
es angemessen, diese Gelegenheit zu benutzen, um in demselben die entbehrlichenFremdwörter zu
beseitigen, das Wort „Landesdirektor" entsprechenddem Allerhöchsten Erlaß vom 14. April 189?
überall durch das Wort „Landeshauptmann" zu ersetzen,überflüssig gewordene Uebergangs-
bestimmungenzu entfernenund noch einige andere Bestimmungenden im Laufe der Zeit gemachten
Erfahrungen anzupassen. Die in diesen Beziehungenetwa erforderlichen Aufklärungen finden sich
bei den in der Begründung zu den einzelnenParagraphen mitgetheilten Bemerkungen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernachzu beantragen:
»Der Provinziallllndtllg wolle unter nachträglicherGenehmigung des oben unter 1
bezeichneten Beschlusses des Provinzialausschussesvom 20. März 1900 den Satzungen
für die Ruhegehaltskasseder Lcmdbürgermeistereienund Landgemeinden der Rhein¬
provinz in der aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung mit der
Maßgabe zustimmen, daß dieselbenvom 1. April 1900 ab in Kraft getreten sind."

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

11
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Bisherige Bestimmungen. Neue Bestimmungen.

Regulativ
für die

Pensionstasse der Landbürgermeistereienund
Landgemeinden der Rheinprovinz.

Auf Grund des § 2? Abs. 4 der Kreis¬
ordnung für die Nheinprovinz vom 30. Mai
188? (G. S. S. 209) wird für die Pensions¬
kasse der zu einem Kassenvcrbande ver¬
einigten Landbürgermeistereienund Landgemeinden
dieser Provinz nach Anhörung des Provin-
ziallandtags das nachstehende Regulativ
erlassen:

3 1,
Die Kasse hat ihren Sitz in Düsseldorf und

wird unter Aufsicht des Provinzialausschusses
vom Landesdirektor mit Hülfe von Prouinzial-
beamten verwaltet.

§2.
Soweit der Bedarf der Kasse nicht aus den

ihr etwa gemäß § 2? Abs. 5 der Kreisordnung
von der Provinzialvertretung überwiesenen Zu¬
schüssen gedeckt wird, kommt derselbe auf die
Landbürgermeistereienund Landgemeinden nach
Verhältniß des penfionsberechtigten Dienstein¬
kommens der von ihnen besoldeten Beamten
zur Vertheilung. Diejenigen Landbürger¬
meistereien, welche im Ehrenamte ver¬
waltet werden, haben hierzu nach Maßgabe
eines von dem Kassenvorstan.de festzu¬
setzenden fingirten Diensteinkommens bei¬
zutragen. Bei dieser Festsetzung ist von
demjenigen Betrage auszugehen, welchen
die Landbürgermeistereien nach ihrem Um¬
fange, ihrer Seelenzahl und ihrer Leistungs¬
fähigkeit im Vergleich zu anderen, ins¬
besondere benachbarten Bürgermeistereien
ihrer Art einem besoldeten Bürgermeister

Satzungen
für die

Ruhegehllltstasseder Landbürgermeistereien
und Landgemeinden der Nheinprovinz.

—

Auf Grund des § 2? Abs. 4 der Kreis¬
ordnung für die Nheinprovinz vom 30. Mai
188? (G. S. S. 209) werden für die Ruhe¬
gehaltskasse der vereinigten Landbürgermeister¬
eien und Landgemeinden dieser Provinz nach¬
stehende Satzungen erlassen:

8 i
Die Kasse hat ihren Sitz in Düsseldorfund

wird unter Aufsicht des Provinzialausschussesvon
dem Landeshauptmann mit Hülfe von Pro-
vinzialbeamten gegen Erstattung der Selbst¬
kosten verwaltet.

§ 2.
Soweit der Bedarf der Kasse nicht aus den

ihr etwa gemäß 8 2? Abs. 5 der Kreisordnung
von der Provinzialvertretung überwiesenen Zu¬
schüssengedeckt wird, kommt derselbe auf die
Landbürgermeistereien und Landgemeinden nach
Verhältniß des ruhegehaltsberechtigten Dienst¬
einkommens der von ihnen besoldetenBeamten
zur Vertheilung.

Auch wenn eine Stelle vorübergehend nicht
besetzt ist, muh dennoch der Stellenbeitrag ent¬
richtet werden.

Diejenigen Bürgermeistereien, bei
welchen ein Ghrenbürgermeister an der
Spitze steht, haben für die Vürgermeister-
stelle und zwar nach dem zuletzt gezahlten
Diensteinkommen beizutragen, wenn und
solange die Kasse noch Verpflichtungen
für die betreffende Bürgermeisterstelle zu
erfüllen hat. Hierbei wird, wenn die
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Begründung.

Zu § I. Bei dem großen Umfange, den die Kasse angenommen hat, ist e« zweckmäßig, ausdrücklich
festzustellen, daß sie die Kosten der Verwaltung zu tragen hat.

Zu § 2, Die Bestimmung,daß auch die ehrenamtlichverwalteten Bürgermeisterstellenzu dem Bedarf
der Kasse beizutragenhaben, ist immer als eine Härte empfunden worden, weil den Leistungen
zur Kasse Gegenleistungenseitens der Kasse nicht gegenüberstehen. Mit der Beseitigung dieser
Bestimmung hat sich der Herr Minister des Innern bereits durch Erlaß vom 26. Februar 1898
einverstandenerklärt und sind seit dieser Zeit Beiträge nicht mehr erhoben worden. In der ganzen
Rheinprovinz werden etwa nur 30 Bürgermeisterstellenehrenamtlichverwaltet.

Man wird indessen nicht so weit gehen dürfen, die ehrenamtlichverwaltetenStellen voll¬
ständig von der Beitragsleistung zu befreien,vielmehr wird man, um für die Aufwendungen der
Kasse einen Ersatz zu erhalten, bestimmen müssen, daß der betreffende Kommunalverband den
Beitrag wenigstensso lange entrichtenmuß, als der früher besoldet gewesene BürgermeisterRuhe¬
gehalt aus der Kasse bezieht.

ii»
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Bisherige Bestimmungen. Neue Bestimmungen.

an Diensteinkommen vermuthlich würden
zu zahlen haben. Gegen den Festsetzungs¬
beschluß findet innerhalb 2 Wochen die
Beschwerde an den Bezirksausschuß statt.
Auch wenn eine Stelle vorübergehendnicht besetzt
ist, muß dennoch der Stellendeitrag entrichtet
werden.

Die Beiträge der einzelnen Landbürger-
meistereienund Landgemeindenwerden alljährlich
auf Grund von den Landräthen aufzustellender
Nachweisungender im ersten Monat des betreffen¬
den Etatsjllhres maßgebenden Diensteinkommens-
beträgc vom Landesdirektor festgestellt.

Verpflichtung der Bürgermeisterei im
Laufe eines Rechnungsjahres wegfällt,
das angebrochene Rechnungsjahr als voll
gerechnet.

Die Beiträge der einzelnen Landbürger-
meistereienund Landgemeinden werden alljährlich
auf Grund von den Landräthen aufzustellender
Nachweisungender im eisten Monat des betreffen¬
den Rechnungsjahres maßgebenden Dicnst-
einkommensbeträgevon dem Landeshauptmann
festgestellt.

3 3.
Der gemäß § 2 zur Vertheilung kommende

Gesmnmtbedarfder Kasse, der Gesammtbetragdes
gezahlten und gemäß § 2 festgesetzten fin-
girten Diensteinkommensund der hiernach zu
berechnende,von den Landbürgermeistereienund
Landgemeinden als Beitrag zu entrichtende
Prozentsatz des letzteren,werden jährlich vom
Landesdirektor durch die Amtsblätter der Pro¬
vinz bekannt gemacht.

8 3.
Der gemäß § 2 zur Vertheilung kommende

Gcsammtbedarf der Kasse, der Gesammtbetrag
des gezahlten und gemäß § 2 Absatz 3 in Be¬
rechnung zu ziehenden Diensteinkommensund
der hiernach zu berechnende, von den Landbürger¬
meistereien und Landgemeinden zu entrichtende
Beitrag des letzteren, werden jährlich von dem
Landeshauptmann durch die Amtsblätter der
Provinz bekannt gemacht.

8 4.

Soweit das pensionsfähige Dienstein¬
kommen Emolumente enthält, welche ihrer Natur
nach steigend und fallend sind (§ 10 zu Nr. 2
des Gesetzes vom 27. März 1872 — G. S.
S. 268 — und Gesetz vom 30. April 1884 —
G. S, S. 126), ist ein Dritttheil ihres Iahres-
betrages als zum Ersatz baarer Auslagen bestimmt
außer Berechnungzu lassen.

Die übrigen zwei Dritttheile werden, unbe¬
schadet der näheren Ermittelung des pensions-
berechtigten Diensteinkommens bei Eintritt des
Falles der Pensionsregulirung, mit einem
Pauschalsatz in Rechnung gestellt, welcher von
3 zu 3 Jahren einer Revision unterworfen
werden kann.

s 4.
Soweit das ruhegehaltsberechtigte Dienst¬

einkommen Nebenbezüge enthält, welche ihrer
Natur nach steigend und fallend sind (§ 10 zu
Nr. 2 des Gesetzes vom 27. März 1872 — G. S.
S. 268 — und Gesetz vom 30. April 1884 —
G. S, S. 126), ist ein Dritttheil ihres Iahres-
betrages als zum Ersatz baarer Auslagen bestimmt
außer Berechnungzu lassen.

Die übrigen zwei Dritttheile werden, unbe¬
schadet der näherenErmittelung des ruhegehalts¬
berechtigten Diensteinkommens bei Eintritt des
Falles der Ruhegehaltsfestsetzung mit einem
Durchschnittssatz iu Rechnung gestellt,welcher
von 3 zu 3 Jahren einer Prüfung unterworfen
werden kann.
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Begründung.

Zu § 3. Vergleiche die Bemerkungzu Z 2.

.
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Bisherige Bestimmungen.

ß 5.
Von der seitens des Landesdirektors fest¬

gestellten Beittagssummeist den einzelnen Land-
bürgermeistereien und LandgemeindenMittheilung
zu machen.

Beschwerden über die Feststellung sind binnen
zwei Wochen bei dem Landesdirektor anzu¬
bringen und von diesem dem Provinzialausschusse
zur Entscheidungvorzulegen. Durch diese Ent¬
scheidung wird dem ordnungsmäßigen Austrage
von Streitigleiten über Pensionsansprüchc in
keinem Falle vorgegriffen.

8 6.
Die Beiträge der Lanbbürgermeistereienund

Landgemeindensind halbjährlich portofrei von
den Bürgermeisterei- bezw. Gemeindekassen an die
Pensionslasse abzuführen.

Neue Bestimmungen.

8 5.
Von der seitens des Landeshauptmanns

festgestelltenBeitragssumme ist den einzelnen
Landbürgermeisteieienund Landgemeinden Mit¬
theilung zu machen.

Beschwerden über die Feststellung sind binnen
zwei Wochen bei dem Landeshauptmann anzu¬
bringen und von diesem dem Provinzialausschusse
zur Entscheidungvorzulegen. Durch diese Ent¬
scheidung wird dem ordnungsmäßigen Austrage
von Streitigkeiten über Ruhegehaltsansprüche
in keinem Falle vorgegriffen.

Die Beiträge der Landbürgermeistereienund
Landgemeindensind jährlich portofrei von den
Bürgermeisterei- bezw. Gemeindekassenan die
Kasse abzuführen.

8 ?.

Die Kasse leistet die Zahlung der ge¬
setzlich zustehenden Pensionen an die berech¬
tigten Empfänger auf Grund einer von der
Gemeindebehörde aufzustellenden, vom
Landrathe zu prüfenden, auch hinsichtlich
der Richtigkeit zu bescheinigenden und
von dem Landesdirektor festzusetzenden
Pensionsnachweisung.

3 6.
Die Kasse zahlt an die berechtigten Em¬

pfänger die den Beamten gemäß der §818ff.
des Gesetzes, betreffend die Anstellung und
Versorgung der Kommunalbeamten, vom
30. Juli 1899 zustehenden Ruhegehälter;
bei denjenigen indessen, welchen die Ruhe-
gehaltsberechtigung auf Grund Ortsstatuts
zusteht, nur insoweit, als das Ortsstatut
sich innerhalb der im 8 12 des angeführten
Gesetzes gezogenen Grenzen hält.

8 ?.
Die Ruhegehalts-Nachweisung ist von

der Gemeindebchörde aufzustellen, vom
Landrathe zu prüfen, auch hinsichtlich der
Richtigkeit zu bescheinigen und von dem
Landeshauptmann festzusetzen.

8 8.
Wird bei der Regulirung eines Pen¬

sionsfalles oder aus sonstigem Anlaß ermittelt,

8 8.
Wird bei der Festsetzung eines Ruhe¬

gehaltes oder aus sonstigem Anlaß ermittelt,
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Begründung.

Zu § 5. Die Beiträge sind bisher jährlichnach Ablauf des Rechnungsjahresin einer Summe einge¬
fordert worden und haben sich Schwierigkeiten hierbei nicht ergeben. Eine Einziehungder Beitrage
in halbjährlichen Theilbeträgen würde einen nicht unerheblichen, die Verbände wiederumbelastenden
Zinsverlust herbeiführen.

Die Zufammenzichungder bisherigen§8 5 und 6 zu einem z 5 dürfte sich empfehlen.

Zu § 6 und ? neu. Vergleiche das oben in dem Bericht unter Nr. 1 Gesagte.
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Bisherige Bestimmungen. Neue Bestimmungen.

daß das der Beitmgsberechnung zu Grunde gelegte
pensionsberechtigte Diensteinkommen zu hoch oder
zu niedrig bemessen gewesenist, so steht der be¬
treffenden Gemeinde- bezw. der Pensionskasse
der Anspruch auf Zurückzahlungder zu viel ge¬
zahlten bezw. Nachzahlungder zu wenig gezahlten
Beiträge zu. Dasselbe findet in dem Falle statt,
wenn der Anspruch auf Pension nachträglich
einen: Beamten zuerkannt wird, dessen Dienst-
einkommen bei der Veitheilung der Beiträge nicht
in Rechnung gezogen worden war.

Die in diesen Fällen erforderlicheAusglei¬
chung erfolgt durch Nachzahlungbezw. Erstattung
derjenigen Prozentsätze des pensionsberech¬
tigten Diensteintommenö,welche in den zur Be¬
rechnung zu ziehenden Jahren auf die Land¬
bürgermeistereien und Landgemeinden umgelegt
worden sind (§ 3). Der Zeitraum, für welchen
derartigeNachforderungengeltend gemacht werden
können, wird auf die letzten fünf Jahre beschränkt.

8 9.
Die Kasse übernimmt die Zahlung der

sämmtlichen zur Zeit des Inkrafttretens
dieses Regulativs zahlbaren Beamten-
Pensionen, insoweit solche den Empfangs¬
berechtigten auf Grund gesetzlicher Be¬
stimmungen zustehen.

Die Kasse übernimmt ferner außer der Zah¬
lung der eigentlichen Pensionen auch die Zahlung
derjenigen Beträge, welche in den Fallen des
8 16 zu Nr. 2 des Gesetzes,betreffend die Dienst¬
vergehen der nichtrichterlichen Beamten, vom 21.
Juli 1852 aus dem Amte entfernten Beamten
als Unterstützung verabreichtwerden.

daß das der Beitragsberechnungzu Grunde gelegte
ruhegehaltsberechtigte Diensteinkommenzu hoch
oder zu niedrig bemessen gewesen ist, so steht der
betreffenden Gemeinde-bezw. der Ruhegehalts-
lasse der Anspruch auf Zurückzahlungder zu viel
gezahlten bezw. auf Nachzahlung der zu wenig
gezahltenBeiträge zu.

Das Gleiche findet in dem Falle statt, wenn
der Anspruchauf Ruhegehalt nachträglich einem
Beamten zuerkannt wird, dessen Diensteinkommen
bei der Veitheilung der Beiträge nicht in Rech¬
nung gezogen worden war.

Die in diesen Fällen erforderliche Ausglei¬
chung erfolgt durch Nachzahlungbezw. Erstattung
derjenigen Sätze des ruhegehaltsberechtigten
Diensteinkommens,welche in den zur Berechnung
zu ziehenden Jahren auf die Landbürgermeistereien
und Landgemeindenumgelegt worden sind (§ 3).

Der Zeitraum, für welchen derartige Nach-
forderungen geltend gemacht werden können, wird
auf die letzten fünf Jahren beschränkt.

8 9.
Die Kasse übernimmtbei Zahlung der Ruhe¬

gehälter auch diejenigen Beträge, welche
sich aus einer Anrechnung der von den Be¬
amten im Reichs-, insbesondere im Mili¬
tärdienste, im Staatsdienste oder im
Dienste eines deutschen Kommunalver-
bandes oder einer anderen öffentlichen
Korporation verbrachten Zeit ergeben;
jedoch wird die hiernach sich ergebende
Summe um den Betrag eines für die ge¬
nannten Dienstzeiten etwa anderweit zu
beziehenden Ruhegehaltes gekürzt.

Bei den aus dem Offizierstande her-
vorgegangenen Beamten findet die Mili¬
tärdienstzeit gemäß vorstehender Bestim¬
mungen nur dann Berücksichtigung, wenn
die Beamten bei Anrechnung der Militär¬
dienstzeit sich gegenüber der Aerechnungs-
art nach den für sie bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen günstiger stehen würden.
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Begründung.

Zu § 9. Vergleiche das oben in dem Bericht unter Nr. 2 Gesagte.

12
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Bisherige Bestimmungen. Neue Bestimmungen.

8 10.
Die Kasse leistet die ihr nach Z 9 ob¬

lieg endenZahlun gen vom I.Oktober 1888 ab.
Für die Zeit vom 1. April bis 30. Sep¬

tember 1888 werden diese Zahlungen in
bisheriger Weise durch die betreffenden
Land bürg er meistereien und Landgemeinden
vorschußweise bestritten. Die von denselben
seit 1. April 1888 verauslagten Betrage an
Pensionen undUnterstützungen (§9) werden
aus der Pensionskasse erstattet.

Die Umlegung und Einziehung der zu
diesem Zwecke erforderlichen Beiträge er¬
folgt nach Maßgabe des 8 2 nachträglich.

Die Kasse ist auch nach dem 1. Oktober
befugt, die zum Pensionsverbande der Land-
bürgermeistereienund Landgemeindender Nhein-
provinz gehörigen Gemeindekassenmit der vor¬
schußweisen Auszahlung der weiter fällig
werdenden Pensionen zu beauftragen.

8 ii.
Die vorschußweise gezahltenBeträge werden

vierteljährlichunter Einrcichungder Quittungen
gegen die Pensionskasse zur Erstattung
liquidirt.

Die Quittung muß von der Ortspolizei¬
behörde des Wohnortes unter Beidrückung des
Dienstsiegelsdahin bescheinigt sein, daß der Be¬
zugsberechtigte dieselbe eigenhändig unterschrieben
hat und noch am Leben ist, auch durch ander¬
weite Anstellung im Staats- oder Kommunal¬
dienste ein Einkommen oder eine Pension nicht
erworben hat.

Die Kasse übernimmt ferner außer der Zah¬
lung der eigentlichen Ruhegehälter auch die
Zahlung derjenigenBeträge, welche in den Fällen
des 8 16 zu Nr. 2 des Gesetzes, betreffend die
Dienstvergehender nichtrichterlichen Beamten, vom
21. Juli 1852 aus dem Amte entfernten Be¬
amten als Unterstützungverabreicht werden.

8 10.
Die Kasse ist befugt, die zum Ruhegehalts¬

verbande der Landbürgermeistereien und Land¬
gemeindender Rheinprovinz gehörigenGemeinde-
kassen mit der vorschußweisenAuszahlung der
Ruhegehälter zu beauftragen.

s 11.
Die vorschußweise gezahltenBeträge werben

vierteljährlichunter Einreichung der Empfangs¬
bescheinigungen gegen die Nuhegehaltskasfe
aufgerechnet.

Die Empfangsbefcheinigung muß von
der Ortspolizeibehördedes Wohnortes unter Bei¬
drückungdes Dienstsiegelsdahin bescheinigt sein,
daß der Bezugsberechtigte dieselbe eigenhändig
unterschriebenhat und noch am Leben ist, auch
durch anderweite Anstellung im Staats- oder
Kommunaldiensteein Einkommenoder ein Ruhe¬
gehalt nicht erworben hat.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 4.______________ 91

Begründung.

Zu § 10. Abs. 1, 2 und 3 sind entbehrlichgeworden.
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Bisherige Bestimmungen. Neue Bestimmungen.

8 12.
Abänderungen dieses Regulativs werden

nach Anhörung des Provinziallandtags von dem
Minister des Innern angeordnet.

Berlin, den 14. September 1888.

8 12.
Abänderungen dieser Satzungen werden

nach Anhörung des Provinziallandtags von dem
Minister des Innern angeordnet.

Berlin, den

(I.. 8.) Der Minister des Innern.
gez.: Herrfurth.

(I.. 8.) Der Minister des Innern.
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Anlage 5.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

einige Abänderungen des „Statuts der Wittwen- und Waisenversorgungsanstalt für
die Kommunlllbeamten der Rheinprovinz".

Zunächst ist durch das Gesetz, betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten,
vom 30. Juli 1899 (G. S. S. 141) — abgedruckt im Handbuchfür die Rheinische Provinzial-
verwaltung VI. Auflage S. 100 — ein Anspruch auf Hinterbliebenen-Fürsorge,welche den
Kommunalbeamtenbisher nur freiwillig zugewendet werden konnte, den Beamten der Stadt¬
gemeinden, der Landbürgermeistereien,den Gemeindeeinnehmernund Gemeindeforstbeamten,sowie
endlich den Kreiskommunalbeamteneingeräumtworden (§§ 15, 19, 21 und 23) und kann für die
Beamten der Landgemeindendurch Ortsstatuten festgesetztwerden (§ 18).

Von einer Verpflichtungder Beamten, für die hiernach ihren Hinterbliebenenzustehenden
Bezüge irgend eine Abgabe zu entrichten, ist in dem Gesetz nirgends die Rede und so sind die¬
jenigen Bestimmungendes Statuts der Wittwen- und Waisenuersorgungsanstaltfür die Kommunal¬
beamten der Rheinprovinz (HandbuchS. 297), welche sich auf die Beitragspflicht der Beamten
selbst beziehen, hinfällig gewordenund mußten noch rechtzeitig vor dem Inkrafttreten des Gesetzes,
dem 1. April 1900, abgeändert werden, was Seitens des Provinzialausschussesvorbehaltlichder
Zustimmung des Provinziallandtags und der Genehmigung des Herrn Ministers des Innern am
20. März 1900 geschehen ist.

Sodann sind die Bestrebungen auf Herabsetzung des Beitragssatzes zur Wittwen- und
Waisenuersorgungsanstalt(vergl. den dem 40. RheinischenProuinziallandtagc erstatteten Bericht,
S. 438 der Verhandlungen) in der neueren Zeit nach Erlaß des oben bezeichneten Gesetzes be¬
sonders lebhaft wieder hervorgetreten. Fiir die zahlreichen, im Dienste der Kommunalverbände
stehenden Personen, welche durch das Ges< einen Anspruchauf Versorgung ihrer Hinterbliebenen
erlangt haben, müssen nach § 2 Absatz 2 und § 3 des Statuts die Beiträge zu der Wittwen-
und Waisenuersorgungsanstaltentrichtet werden, und die hierdurchden Kommunalverbände»ent¬
standenen nicht unerheblichenAusgaben werden um so drückender empfunden, als, wie bereits
bemerkt,die Kommunalverbändeauch für diejenigenihrer Beamten, welche seither schon Mitglieder
der Versorgungsanstalt waren, die Beiträge jetzt allein tragen müssen.

In Folge dessen hat namentlich der RheinischeStädtebund eine erneute Prüfung der
Frage, welcher Beitragssatz für die Lebensfähigkeitder Anstalt ausreichendsei, beantragt und ist
daraufhin der Vorsteherdes Rechnungsbüreausim Reichs-Versicherungsamt,Dr. Pietsch, gutachtlich
gehört worden. Derselbe hat nun zwar erklärt, daß er nach den von ihm bei anderen derartigen
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Kassen gemachten Erfahrungen und angestellten Berechnungenden für die Anstalt festgesetztenSatz
von 5°/« der gezahlten Diensteinkommenals nicht zu hoch bezeichnen müsse, daß er aber zu einem
abschließenden Urtheil nur gelangen könne mittels einer eingehendenBerechnung, welcher genaue
Unterlagen über die Zahl und das Alter der zu der Anstalt gehörendenBeamten, über das Ver¬
hältniß der verheiratheten zu den unverheiratheten Beamten und namentlich über die Starke des
fortgesetztenZuwachses an noch in jüngerem Lebensalter stehenden Beamten zu Grunde zu
legen seien.

Demgegenüber ist in einer Besprechung,welche mit Vertretern des Städtebundes, der
Landbürgermeistereienund Anderenstattgefunden hatte, darauf hingewiesen worden, daß auch andere
Anstalten, so die von Westfalen, von Ostpreußen und von Westpreußenin der letzten Zeit zu einer
Herabsetzung des Beitragssatzesbis auf 3°/« übergegangenseien, und daß doch die für die Kommunal¬
verbände, welche bisher bereits ein Vermögen von rund 1 Million Mark für die Anstalt ange¬
sammelt hätten, durch das Kommunalbeamtengesetz geschaffeneLage eine alsbaldige Berücksichtigung
unabweisbar mache.

Die finanzielleEntwickelungder Anstalt seit ihrer am 1. Januar 1892 erfolgten Er¬
öffnung bis zum 3l. März 1900 ist folgende:

Rech¬
nungs¬

jahr

Höhe
der

Gehälter

Einnahme
einschl. der
Vinkaufs-

gelder und
der Zinsen

Ausgaben Vermögen

1 2 3 4 b

1892 1388 003 81160 1494 ??24l
1893 1773115 94 061 3 904 158187
1894 2 011234 116513 9 398 265 299
1895 2 440 651 142 77? 14161 393 915
1896 2 692 968 154 336 22 745 525 189
189? 2 949 410 184 906 34 290 675 805
1898 3 330 366 200 310 42 931 833 768
1899 3 475 456 216 504 52 315 996 79?

Aus dieser Uebersicht,insbesondereaus dem nur sehr langsam erfolgenden Ansteigen der
Ausgaben in Spalte 4 geht hervor, daß die Einnahmen aus den am 31. März 1900 beitrags¬
pflichtigen Gehältern, ohne die Einkaufsgelderund die Zinsen des Vermögens, zur Deckungder in
den nächsten Jahren fällig werdendenWittwen- und Waisengelderbestimmt ausreichenwerden auch
dann, wenn der Beitragssatzetwas herabgesetzt wird.

Die Uebersicht zeigt aber ferner, daß die Ausgaben der Anstalt, weil sie bei ihrem Ins-
lebentretenkeine Verbindlichleitenübernommenhatte, in den ersten Jahren im Verhältniß zu den
Einnahmen ganz außerordentlich gering waren. Die letzteren bezifferten sich in den 3 ersten
Jahren auf nahezu 300 000 Mark bei noch nicht 15 000 Mark Ausgaben.

Dieser Vorgang wird sich aber bezüglich der seit dem 1. April 1900 der Anstalt neu
hinzugetretenenBeamten wiederholen. Gehörten an diesem Tage der Anstalt 572 Kommunal-
verbiindemit 1349 Beamten und 3 475 456 Mark Diensteinkommenan, so zählte die Anstalt am
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10 Dezember1900 bereits 672 Kommunaluerbändemit 2515 Beamten und 5 024 834 Mark
Dimsteinkommen,und da diese neu hinzugekommencnbeitragspflichtigen1^/« Millionen Mark die
Einnahmen der Anstalt erheblich vermehren, während die Ausgaben für die neuen Mitglieder
wiederumnur verschwindend gering sein werden, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß das Ver¬
mögen der Anstalt in den nächstenJahren auch bei einem geringerenBeitragssatznicht unbeträchtlich
anwachsen wird.

Mit Rücksicht hierauf dürfte es unbedenklich sein, den auf eine Ermäßigung des Beitrags¬
satzes von 5 °/o auf 3 °/„ drängenden Kommnnalverbändenin etwa entgegenzukommen und den Satz
vom 1. April 190 l ab auf 4«/« herabzusetzen mit der Maßgabe, daß, sobald die auf Grund des
Kommunalbeamtengesctzes erfolgendenBeitrittserklärungen der Kommunaluerbändeabgeschlossensein
werden, was etwa zum 1, April 1901 zu erwarten steht, ein Gutachten über den für die Lebens¬
fähigkeit der Anstalt dauernd erforderlichen Beitragssatz eingefordert und dem Provinziallandtagc
alsbald berichtet wird.

Endlich sind noch einige Aenderungen des Statuts erforderlich geworden durch das am
1. Januar 1900 erfolgte Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches und erschienes angezeigt,
bei dieser Gelegenheitdie entbehrlichen Fremdwörter zu beseitigen und einigen Bestimmungeneine
genauere Fassung zu geben.

Indem im Einzelnen auf die dem Entwürfe beigegebeneBegründung verwiesen wird,
beehrt sich der Provinzialausschußzu beantragen:

„Der Provinziallandtllg wolle unter nachträglicher Zustimmung zu dem Beschlußdes
Provinzialausschussesvom 20. März 1900 die Satzungen der Wittwen- und Waisen-
uersorguugsllnstaltfür die Kommunalbeamtender Rheinprovinz in der aus dem nach¬
stehenden Entwürfe ersichtlichen Fassung mit der Maßgabe genehmigen, daß vom
1. April 1901 ab der im § 3 des Statuts bestimmte Wittwen- und Waisenkassen-
beitrag auf 4 "/» des ruhegchaltsberechtigtenDieusteinkommensoder des Ruhegehaltes
festgesetzt und dem Prouinziallandtage über die dauernd erforderliche Höhe des Bei¬
tragssatzesauf Grund eines von einem Sachverständigen einzuforderndenGutachtens
weiter berichtet wird.

Düsseldorf, den 12. Dezember 1900.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlassen zu den Sitzungsprototollen. Nr, 5. 9?

Bisherige Bestimmungen.

Statut
der

Wittwen-und Waisenversorgungsanstaltfür
die Oommunlllbellmtender Rheinprovinz.

I. Sitz und Bestimmungder Bersorgungsanstalt.
8 1.

Die Wittwen- und Waisenversorgungsanstalt
für die Kommunalbeamtender Rheinprovinzbe¬
zweckt die Gewährungvon Wittwen- und Waisen-
geldern an die Hinterbliebenender pensions¬
berechtigten Beamten der Kreise, Stadt- und
Landgemeindender Rheinprovinz.

Die Anstalt hat die Rechteeiner juristischen
Person und wird von den Organen des
Provinzialverbandes nach Maßgabe der
Bestimmungen der Provinzialordnung un¬
entgeltlich verwaltet. Die Vertretung der
Anstalt nach außen und vor Gericht erfolgt
durch den Landeshauptmann.

Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf.

§ 2.
Mitglieder der Anstalt sind die Kommunal-

verbände,nicht die einzelnenBeamten.
Der Beitritt eines Kommunalverbandesmuß

für alle zur Zeit des Beitritts angestelltenund
später noch anzustellendenBeamten erfolgen,
welchemit dem Rechte auf ein lebensläng¬
liches Ruhegehalt oder mit der Aussichtauf
die Erlangung eines folchen Rechtesnach Ablauf
eines gewissenZeitraumes angestellt sind, ohne
Unterschied, ob sie verheirachetoder unverheirathet
sind.

Ausgenommenvon dieserBestimmungbezw.
dem Beitritte sind Beamte, welchen erst nach dem
Eintritt des Verbandesdas Rechtauf ein lebens-

Abgeänderte Bestimmungen.

Satzungen
der

Wittwen-und Waisenversorgungsanstaltfür
die Kommunlllbeamtender Rheinprovinz.

I. Sitz und Bestimmungder Veisorgungsanstalt.

§ 1.
Die Wittwen- und Waisenversorgungsanstalt

für die Kommunalbeamtender Rheinprovinzbe¬
zwecktdie Gewährungvon Wittwen- und Waisen¬
geldern an die Hinterbliebenenderjenigen Be¬
amten der Kreise, Stadt« und Landgemeinden
der Rheinprovinz, welchen ein Anspruch auf
Hinterbliebenen-Fürforge auf Grund Ge«
fetzes zusteht.

Die Anstalt hat die Rechteeiner juristischen
Person und hat ihren Sitz in Düsfeldorf.

s 2.
Mitglieder der Anstalt sind die Kommunal¬

verbände,nicht die einzelnenBeamten.
Der Beitritt einesKommunalverbandesmuh

für alle zur Zeit des Beitritts angestelltenund
späternoch anzustellendenBeamten erfolgen, welche
mit dem Rechte auf Hinterbliebenen-Fürforge
oder mit der Aussicht auf die Erlangung eines
solchen Rechtesnach Ablauf eines gewissen Zeit«
raumes angestelltsind, ohne Unterschied,ob sie
uerheirathetoder unverheirathetsind.

Ausgenommenvon dieser Bestimmungbezw.
dem Aeitritte sind Beamte, welchen erst nach dem
Eintritt des Verbandes das Recht auf Hinter¬
bliebenen-Fürforge oder die Aussichtauf die

Begründung.

Zu Z 1. Darauf, ob der Beamte ..ruhegehaltsberechtigt"ist, kommt es nicht an, sondern vielmehr
darauf, daß er einen Anspruch auf Hinterbliebenen-Fürforgehat. Nach dem Kommunalbeamtengefetz
haben allerdings alle Beamten der Stadtgemeindenund der Landbürgermeistereien,ferner die Ge-
memdeemnehmerund die Gemeindeforstbeamtcn,sowie endlich auch die Kreiskommunalbeamten
Anspruch sowohl auf Ruhegehalt, als auch auf Hinterbliebenen-Fürforge.Bei den Beamten der

Landgemeindenaber können „die Anstellungs-,Besoldungs-und Pmsionsverhältnisse,fowie die
Ansprüche ihrer Hinterbliebenenauf Wittwen- lind Waisengelddurch Ortsstatut geregeltwerden"
(8 18 des Gesetzes) und ist hiernachdie Möglichkeit,einem Landgememdebeamtenwohl die Nuhe-
gehaltsberechtigung,nicht aber gleichzeitig auch einen Anspruchauf Hinterbliebenen-Fürsorgezuzu¬
wenden,gesetzlichnicht ausgeschlossen.

Die Nestimmungenüber die Verwaltung der Anstalt, wonachsie von den Organen des
Provinzialverbandes verwaltet und von dem Landeshauptmannvertreten wird, gehören in den
V. Abschnitt„Verwaltung der Anstalt".

Zu § 2. WegenErsetzungder Worte „lebenslänglichesRuhegehalt" durch die Worte „Hinterbliebenen-
Fürsorge" vergl. Bemerkungzu § 1.

13
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Bisherige Bestimmungen.

längliches Ruhegehalt oder die Aussichtauf
die Erlangung eines solchen Rechtesnach Ablauf
eines gewissen Zeitraumes verliehen wird, wenn
sie zur Zeit dieser Verleihungbereitsdas fünfzigste
Lebensjahrüberfchrittenhaben.

Eine Verpflichtungder Kommunalverbände
zum Beitritt für Lehrer und Lehrerinnenan den
öffentlichenVolksschulensowie für die an den
mittleren und höheren öffentlichenSchulen an¬
gestellten katholischenGeistlichenbesteht nicht;
ebensowenig für diejenigen zur Zeit des
Beitrittes des betreffenden Kommunal-
verbandes bereits angestellten Beamten,
welche sich nicht bereit erklärt haben, die
ihnen aufzulegendenWittwen-und Waisen-
kassenbeiträge zu zahlen (§ 3 Abs. 2). Eine
Zulassung der Kommunalverbände für
diefe Beamten kann spater nur noch binnen
Jahresfrist nach dem Beitritt des Ver¬
bandes mit Zustimmung des Provinzial-
ausschusses erfolgen, wenn auf Erfordern
des Landeshauptmanns die Gesundheit
dieser Beamten durch ein Attest des zu»
ständigen Kreisphysikus nachgewiesen wird.

Beamte, welche schon in den Ruhestandge¬
treten sind, werden von der Betheiligung aus¬
geschlossen.

II. Wittwen-und Waisentassenbeitriige.
8 3.

Der Kommunalverbandist verpflichtet,für
jeden Beamten, hinsichtlich dessen der Beitritt zur
Versorgungsanstalterfolgtist, einen Wittwen-und
Waisenkassenbeitragvon 5°/, des pensionsberech¬
tigten Dienfteinkommensdes Beamten und nach
erfolgter Penfionirung desselben 5"/» der
Pension an die Versorgungsanstalt zu zahlen
und zwar auch für die Zeit, in welcher nach dem
Tode des Beamten den Hinterbliebenen dessen
Diensteinkommenoder Pension fortzugewähren
ist (Gnadenquartal,Gnadenmonat).

DemKommunalverband bleibt es über¬
lassen, die Wittwen- und Waisengeld-

Abgeanderte Bestimm ungen.

Erlangung eines solchen Rechtes nach Ablauf
eines gewisfen Zeitraumes verliehen wird, wenn
sie zur Zeit diefer Verleihungbereitsdas fünfzigste
Lebensjahr überschrittenhaben.

Eine Verpflichtungder Kommunalverbände
zum Beitritt für Lehrer und Lehrerinnenan den
öffentlichenVolksfchulenfowie für die an den
mittleren und höheren öffentlichenSchulen ange¬
stelltenkatholischen Geistlichenbestehtnicht.

Beamte, welche schonin den Ruhestand ge¬
treten sind, werden von der Betheiligung aus«
gefchlossen.

II. Wittwen-und Wnisentassenbeitriige.
8 3.

Der Kommunalverband ist verpflichtet, M
jeden Beamten, hinsichtlich dessen der Veitritt z«l
Versorgungsanstalterfolgt ist, einen Wittwen- «nd
Waisenkassenbeitragvon ü"/» des ruhe gehaltn
berechtigtenDiensteinkommensdes Beamten und
nach erfolgter Versetzung in den Ruhestand
desselben5«/„ des Ruhegehalts an die Vel'
sorgungsanstllltzu zahlen und zwar auch für d"
Zeit, in welcher nach dem Tode des Beamte"
den Hinterbliebenendessen Diensteinkommenoder
Ruhegehalt fortzugewährenist (Gnadenquartal,
Gnadenmonat).

Begründung.

Bezüglichder Streichung des Schlußtheiles im ersten Satze, sowie des ganzenzweiten
Satzes im Absatz 4 vergleichedas in dem BerichtGesagte.

Zu § 3. Wegen Streichungdes Absatzes 2 vergleiche das in dem Bericht Gesagte.
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Bi sheri ge Bestimmun gen.

beitrüge theilweise, jedoch höchstens bis zu
2'/2°/° von den Bezügen des Beamten
bezw. seiner Hinterbliebenen (vergl, Schluß
des Abs. 1) in Abzug zu bringen.

s 4.
Die Wittwen- und Waisenkassenbeiträgesind

für jedes Vierteljahr bis spätestensden 15. des
ersten Monats desselbenvon den beigetretenen
Kommunaluerbändenfür ihre betheiligten Beamten
portofrei an die Landesbankder Rheinprovinzab¬
zuführen. Wird die Zahlung über diesen Zeit¬
punkt verzögert,so sind 5°/« Verzugszinsenvon
Beginn des Vierteljahrs bis zum Zahlungstage
zu entrichten.

s 5.
Die Verpflichtungzur Zahlung der Wittwen-

und Waisenkassenbeiträgeerlischt für die der Ver-
sorgungsanstaltbeigetretenenKommunalverbände:

1. mit dem Tode des Beamten, vorbehaltlich
der im § 3, Absatz 1, getroffenenBe¬
stimmung ;

2. mit dem Ablauf des Monats, in welchem
ein Beamterohne Pension aus dem Dienste
scheidet, oder mit Bewilligungeines Theiles
derselben oder unter Bewilligung einer
Pension auf bestimmte Zeit aus dem
Dienste entlassenwird;

3. hinsichtlich desjenigen Beamten, welcher
weder uerheirathet ist, noch uuuerheirathete
eheliche oder durchnachfolgende Ehe legiti-
mirte Kinder unter 18 Jahren besitzt, mit
dem Zeitpunktder Versetzung in den Ruhe¬
stand;

4. hinsichtlicheines pensionirten Beamten
mit Ablauf desjenigenMonats, in welchen«
die unter 3 bezeichneteVoraussetzung eintritt.

Durch eine nach der Pensionirung ge¬
schlosseneEhe oder durchdas Vorhandenseinvon
Kindern aus einer solchen wird das Aufhören der
Verpflichtungnicht gehindert.

Abgeänderte Bestimmungen.

s 4.
Unverändert.

8 5.
Die Verpflichtungzur Zahlung der Wittwen«

und Waisenkassenbeiträge erlischt für die der Ver¬
sorgungsanstaltbeigetretenenKommunalverbände:

1. mit dem Tode des Beamten, vorbehaltlich
der im 8 3 getroffenen Bestimmung;

2. mit dem Ablauf des Monats, in welchem
ein Beamter ohne Ruhegehalt aus dem
Dienste scheidet, oder mit Bewilligungeines
Theiles desselben.oder unter Bewilligung
eines Ruhegehalts auf bestimmteZeit
aus dem Dienste entlassenwird;

3. hinsichtlichdesjenigen Beamten, welcher
weder verheirathet ist, noch unverheirathete
ehelicheoder durchnachfolgende Ehe legiti-
mirte Kinder unter 18 Jahren besitzt, mit
dem Zeitpunktder Versetzung in den Ruhe¬
stand;

4. hinsichtlicheines in den Ruhestand ge¬
tretenen Beamten mit Ablauf desjenigen
Monats, in welchem die unter 3 bezeichnete
Voraussetzungeintritt. Durch eine nach der
Versetzung in den Ruhestand ge¬
schlosseneEhe oder durch das Vorhandensein
von Kindern aus einer solchen wird das
Aufhören der Verpflichtungnicht gehindert.

Begründung.

Zu § 5. Die Worte „Absatz1" in Nr. 1 müssen, da der § 3 aus nur mehr einem Satze besteht,
gestrichenwerden.
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Bisherige Bestimmungen.

III. Wittwen- und Waisengeld.
8 6.

Die Wittwe und die Hinterbliebenen ehelichen
oder durch nachfolgendeEhe legitimirten Kinder
eines Beamten, für welchen zur Zeit seines Todes
ein Kommunaluerband der Rheinprovinz zur
Zahlung von Wittwen- und Waisenkassenbeiträgen
an die Versorgungsanstaltverpflichtetgewesen ist,
haben einen Anspruchauf Wittwen- und Waisen¬
geld nach Maßgabe der folgendenBestimmungen,

8 7.

Das Wittwengeld besteht in vierzig vom
Hundert derjenigen Pension, zu welcher der
Verstorbenegesetzlich berechtigtist oder berechtigt
gewesen sein würde,wenn er am Todestag in den
Ruhestandversetzt worden wäre. Das Wittwen¬
geld soll jedochvorbehaltlich der im § 9 angeord¬
neten Beschränkung mindestens216 M. betragen
und 2500 M. nicht überschreiten.

8 8.
Das Waisengeldbeträgt:
») für Kinder,deren Mutter lebt und zur

Zeit des Todes des Beamten zum Bezug
von Wittwengeldberechtigtwar, ein Fünf¬
tel des Wittwengeldesfür jedes Kind;

d) für Kinder, deren Mutter nicht mehr
lebt ober zur Zeit des Todes des Be¬
amten zum Bezugvon Wittwengeldnicht
berechtigt war, ein Drittel des Wittwen¬
geldes für jedes Kind.

Abgeänderte Bestimmungen.

III. Wittwen- und Waisengeld.
8 6.

Unverändert.

8 ?.
Das Wittwengeld besteht in vierzig vom

Hundert desjenigen Ruhegehalts, zu welchem
der Verstorbenegesetzlich berechtigtist oder berech¬
tigt gewesensein würde, wenn er am Todestag
in den Ruhestand versetztworden wäre. Das
Wittwengeld soll jedoch vorbehaltlichder im § 9
angeordneten Beschränkungmindestens 216 M
betragen und 2500 M nicht übersteigen.

Bei denjenigen Beamten, welchen ein
Anspruch auf Ruhegehalt zusteht auf Grund
Ortsstatuts im Sinne des § 18 des Ge¬
setzes, betreffend die Anstellung und Ver¬
sorgung der Kommunalb eamten, vom 30.Iuli
1899 (G. S. S. 141), wird das Ruhegehalt
der Berechnung des Wittwengeldes nur in«
soweit zu Grunde gelegt, als das Orts-
statut sich innerhalb der im 8 12 des ange¬
führten Gesetzes gezogenen Grenzen hält.

§8.
Unverändert.

Begründung.

Zu § 7, Das Gesetz,betreffend die Anstellung und Versorgungder Kommunalbeamten,vom 30, Juli 1899
(G, S. S. 141) hat für die Beamten der Landbürgcrmeistereieuund der Kreiskommunalvcrbändc,
ferner für die Gemeindeeinnehmerund die Gemeindeforstbeamtenausdrücklichverfügt,daß dieselben
„Pension erhalten nach den für die Pensionirung der unmittelbaren Staatsbeamten geltenden
Grundsätzen"(M 19, 21, 23 und 12); dagegenüber die Voraussetzungen,unter welchen, und die
Höhe,bis zu welcher den Gemeindebeamtenein Anspruchauf Ruhegehaltortsstatutarischeingeräumt
werdenkann, nichts bestimmt,so daß die Möglichkeit der Zuwendunggünstigerer,als der allgemein
gültigen Ruhcgehllltssätzean die Gemeindebeamtengesetzlich nicht ausgeschlossenist. Da aber die
Kassenbeiträge für alle Fälle auf 5 "/o des Diensteinkommenssich belaufen,so dürfendie Leistungen
der Kasse auch nur nach einheitlichenGrundlagenberechnetwerdenund ist hiernachdie Bestimmung
im Absatz 2 erforderlich.
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Bisherige Bestimmungen,

8 9.
Wittwen- und Waisengeld dürfen weder

einzelnnoch zusammenden Betrag der Pension
übersteigen,zu welcher der Verstorbeneberechtigt
gewesenist oder berechtigtgewesensein würde,
wenn er am Todestag in den Ruhestand versetzt
worden wäre.

Bei Anwendung dieser Beschränkungwird
das Wittwen- und WaisengeldverlMnißmäßig
gekürzt.

8 io.
Im Fall des § 9, Absatz 2, erhöht sich bei

dem AusscheideneinesWittwen- oder Waisengeld-
Berechtigtendas Wittwen- oder Waisengeldder
verbleibenden Berechtigten von dem nächstfolgenden
Monat an insoweit,bis sie sich im vollen Genusse
der ihnen nach 83 7 bis 9 gebührendenBeträge
befinden.

3 11.
War die Wittwe mehr als 15 Jahre jünger

wie der Verstorbene,so wird das nach Maßgabe
der 88 7 bis 9 berechnete Wittwengeldfür jedes
Jahr des Altersunterschiedesüber 15 bis ein¬
schließlich25 Jahre um '/2N gekürzt; jedes ange¬
fangeneJahr wird für voll gerechnet.

Diese Kürzung des Wittwengeldesbleibt auf
den nach § 8 zu berechnendenBetrag des Waisen¬
geldesohne Einfluß.

Nach fünfjährigerDauer der Ehe wird für
jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem
gekürztenBetrage '/ü« des nach Maßgabe der
88 7 und 9 zu berechnenden Wittwengeldesso¬
lange hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder
erreicht ist.

8 12.
Keinen Anspruchauf Wittwengeld hat die

Wittwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenenBe¬
amten innerhalb 3 Monate vor seinemAbleben,
oder wenn die Ehe nach seiner Versetzung in den
Ruhestand geschlossenwordenist.

Abgeänderte Bestimmungen.

8 9.
Wittwen- und Waisengeld dürfen weder

einzeln noch zusammenden Betrag des Ruhe¬
gehaltes übersteigen,zu welchem der Verstorbene
berechtigtgewesen ist oder berechtigtgewesen sein
würde, wenn er am Todestag in den Ruhestand
versetzt worden wäre. Hierbei findet die Be¬
stimmung im 8 ? Absatz 2 entsprechende
Anwendung.

Bei Anwendung dieser Beschränkungwird
das Wittwen- und Waisengeld verhältnißmäßig
gekürzt.

8 10-
Unverändert.

3 11-
Unverändert.

8 12.
Keinen Anspruch auf Wittwengcld hat die

Wittwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenenBe¬
amten innerhalb 3 Monate vor seinemAbleben,
oder wenn die Ehe nach seiner Versetzung in den
Ruhestand geschlossenworden ist.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 5. 105

Begründung.

Zu 8 9. Vergl. das oben zu 8 7 Gesagte.

14
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Bisherige Bestim mungen.

In dem einen wie dem anderen Falle fällt
auch der Anspruchauf Waisengeldfür die aus
einer solchen Ehe stammendenKinder fort. Der
Provinzialausschußist ermächtigt,im eisten Falle
des Absatzes 1 Wittwen- und Waisengeldzu be¬
willigen. Keinen Anspruchauf Wittweugeldhat
die Wittwe, wenn auf Antrag des Mannes
entweder die Ehe gerichtlichgeschiedenoder die
Trennung uon Tisch und Bett ausge¬
sprochen war, oder endlich die Ehe auf
Grund wechselseitiger Einwilligung ge¬
schieden war. Im Falle der Wiederverheirathung
des geschiedenen Mannes hat die zweite Frau
keinen Anspruch auf Wittwengeld.

§ 13.
Der Provinzialausschußist berechtigt, in den

Fällen, wo ein der Versorgungsanstaltangehörender
Beamter vor Ablauf der seine Pensionsberechti«
gung bedingendenZeit gestorbenist, Wittwen-
und Wnisengclderzu bewilligen,welche aber iu
keinem Falle 2/» derjenigenBeträge übersteigen
dürfen, welcheden Hinterbliebenenbei der Er¬
langung der Pensionsberechtigung Seitens des
Verstorbenenzugestandenhaben würden.

8 14.

Die Zahlung des Wittwen- und Waisen¬
geldesbeginnt mit Ablauf desjenigenTages, bis
zu welchem dem Verstorbenenoder seinen Hinter¬
bliebenenein Diensteinkommenoder eine Pension
zn gewähren war oder aus Billigkeitsrücksichten
gewährtwird.

8 15.
Das Wittwen-und Waisengeldwird monat¬

lich im Voraus an denjenigen Kommunalverbnnd,
welchem der verstorbeneBcamte angehört hat, gezahlt.

Nicht abgehobene Theilbeträgeder Wittwen-
und Waisengelderverjährenbinnen 4 Jahren von
dem auf den Tag der Fälligkeitfolgenden 81. De¬
zember an gerechnet, zum Vortheil der Versor«
gnngsllnstalt.

Abgeänderte Bestimmungen.

In dem einen wie dem anderen Falle fällt
auch der Anspruch auf Waisengeld für die aus
einer solchen Ehe stammendenKinder fort. Der
Provinzialausschußist ermächtigt,im ersten Falle
des Absatzes 1 Wittwen- und Waisengeldzu be¬
willigen.

Keinen Anspruchauf Wittwengeld hat die
Wittwe, wenn auf Autrag des Manues die Ehe
gerichtlichgeschieden oder auf Aufhebung der
ehelichen Gemeinschaft erkannt war. Im
Falle der Wiederverheirathungdes geschiedenen
Mannes hat die zweiteFrau keinenAnspruchauf
Wittwengeld.

8 13.
Der Provinzialausschußist berechtigt,iu den

Fällen, wo ein der Versorgungsanstaltangehören¬
den Beamter vor Ablaufder seine Ruhegehalts-
berechtigungbedingendenZeit gestorbenist, Wittwen«
und Waisergelder zu bewilligen,welcheaber in
keinem Falle 2/» derjenigen Beträge übersteigen
dürfen, welche den Hinterbliebenenbei der Erlan¬
gung der Ruhegeh nltsbercchtigung Seitens des
Verstorbenenzugestandenhaben würden.

8 14.
Die Zahlung des Wittwen- und Waisen-

geldes beginntmit Ablauf desjenigenTages, bis
zu welchem dem Verstorbenenoder seinen Hinter¬
bliebenen ein Dienstcinkommenoder ein Nuhe^
geh alt zu gewähren war oder aus Billigkeits¬
rücksichtengewährt wird.

8 15.
Das Wittwen- und Waisengeldwird monat¬

lich im Voraus an denjenigenKommunalverband,
welchem der verstorbeneBeamte angehört hat, gezahlt'

Nicht abgehobeneTheilbeträgeder Wittwen-
und Waisengelderverjährenbinnen 4 Jahren, von
dem auf den Tag der Fälligkeit folgenden l.IanucN
an gerechnet, zum Vortheilder Versorguugscmstalt.

Begründung.

Zu § 12, Nach dem BürgerlichenGesetzbuchgiebt es eine Trennung uou Tisch und Bett, sowie eine
Scheidungder Ehe auf Grund wechselseitigerEinwilligungnicht mehr; dasselbe kenntvielmehrnur
noch eine Scheidung der Ehe aus besonderenGründen, sowie eine Aufhebung der ehelichen
Gemeinschaft.

Iu § 15. Die Meinung ist die, daß die Verjährung eingetretensein soll, wenn 4 Kalenderjahreabge¬
laufen sind, von denen das erste dasjenigeist, welches auf den Tag der Fälligkeit folgt. Dies
wird aber durch die Worte „1. Januar" klarer zum Ausdruck gebracht.
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Bisherige Bestim mungen.

8 16.
Wenn das Wittwen- oder Waisengeldver¬

pfändet, abgetretenoder sonst übertragen wird, so
erlischt mit demselben Augenblickdie Verpflich¬
tung der Versorgungsansta.ltzur Zahlung der be¬
treffendenRaten desselben.

8 1?.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen-

und Waisengeldeserlischt:
«,) für jeden Berechtigtenmit dem Ablauf des

Monats, in welchemer sich verheirathet
oder stirbt;

b) für jede Waise außerdemmit dem Ablauf
des Monats, in welchemsie das 18. Lebens¬
jahr vollendet,

§ 18.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen-

und Waisengeldesruht:
») wenn und solange der Berechtigteim Reichs-,

Staats-, Provinzial- oder Kommunaldienst
ein Diensteinkommenoder eine Pension
bezieht, insoweit als diese den doppelten
Betrag des Wittwen- oder Waisengeldes
übersteigen;

b) wenn der Berechtigtedas deutsche In-
digenat verliertbis zur etwaigen Wieder¬
erlangungdesselben.

8 19.

Den Betrag der zu zahlendenWittwen- und
Waisengelderhaben die betreffendenKommunal-
verbiinde,unter Verantwortlichkeitfür die Richtig¬
keit ihrer Angaben, dem Landeshauptmannanzu¬
zeigen und zu begründen.Die Bestimmungdarüber,
ob und welchesWittwen- und Waisengeld zu
zahlen ist, erfolgt durch den Landeshauptmann.
Gegen die Festsetzungdes Landeshauptmanns
können sowohl der betreffendeKommunalverband,
wie die Hinterbliebenendes verstorbenenBeamten
innerhalb 4 Wochendie Entscheidungdes Provinzial-
ausschusses anrufen. Bis zu dieserEntscheidung

Abgeänderte Bestimmungen.

8 16.
Wenn das Wittwen« oder Waisengeld ver¬

pfändet, abgetretenoder sonst übertragenwird, so
erlischt mit diesem Augenblickdie Verpflichtung
der Versorgungsanstaltzur Zahlung der betreffen¬
den Theilbeträge.

8 17.
Unverändert.

8 18.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen-

und Waisengeldesruht:
a) wenn und solange der Berechtigte im Reichs-,

Staats-, Provinzial- oder Kommunaldienst
ein Diensteinkommen oder ein Ruhegeh alt
bezieht, insoweitals diese den doppelten
Betrag des Wittwen- oder Waisengeldes
übersteigen;

d) wenn der Berechtigtedie deutsche Staats¬
angehörigkeit verliert bis zu ihrer
etwaigenWiedererlangung.

8 19.
Unverändert.

Begründung.
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Bisher ige Best immungen.

weiden nur die von dem Landeshauptmannfest¬
gesetztenBeträge gezahlt.

Die Beschreitungdes Rechtswegessteht den
Betheiligtenoffen,doch muß die Entscheidung des
Provinzialausschussesder Klage vorhergehen.

Die Kommunalverbändesind bei eigener Ver¬
antwortungverpflichtet, dem Landeshauptmannvon
dem Eintritt derjenigenThatsachen,welchenach
ß§ 16 bis 18 das Erlöschenoder Ruhen des
Anspruchsauf Weiterzahlung des Wittwen- und
Waisengeldeszur Folge haben, rechtzeitigvor dem
nächstenZahlungsterminAnzeige zu machen.

IV. Reservefondsund Einkaufszeit».
s 20.

Der nach Zahlung des Wittwen-und Waisen-
geldes und der etwaigen Verwaltungstosten(§ 22,
Absatz2) übrig bleibende Theil der Jahresbeiträge
wird zur Bildung eines Reservefondsvelwendet
und bei del Landesbank rentbar angelegt.

Dem Beschlusse des Provinziallandtagsbleibt
es vorbehalten, zu bestimmen,ob, in welchem
Betrage und für welchen Zeitraum die Jahres¬
beiträge der Kommunalverbändeherabgesetztweiden
können.

Wenn die nach § 3 vorgeschriebenenBeiträge
in einemRechnungsjahrezur Deckungder statuten¬
mäßigen Ausgaben nicht hinreichen,so ist der
Fehlbetrag aus den Zinsen des Reservefondszu
entnehmen.

Wird hierdurchder Fehlbetrag des Jahres
nicht gedeckt, so sind die der Versorgungsanstalt
beigetretenenKommunalverbändeverpflichtet,nach
Verhältniß der von ihnen zu zahlendenBeiträge
das Fehlendenachträglich aufzubringen.Die von
den Kommunalverbänden ihren Beamten
auferlegten Jahresbeiträge dürfen aus
diesem Grunde nicht erhöht werden.

Z 21.
Tritt ein Kommunalverbandder Versorgungs¬

anstalt erst nach Ablauf eines Jahres nach deren

Abgeänderte Bestimmungen.

IV. Reservefondsund Einlaufsgeld.
8 20.

Der nach Zahlung des Wittwen- und Waisen¬
geldes und der etwaigenVerwaltungskosten(ß 22,
Absatz 2) übrig bleibendeTheil der Jahresbeiträge
wird zur Bildung eines Reservefondsverwendet
und nach den Vorschriften der §§ 1807 und
1808 des Bürgerlichen Gefetzbuches angelegt.

Dem Beschlussedes Provinziallandtags bleibt
es vorbehalten, zu bestimmen, ob, in welchem
Betrage und für welchen Zeitraum die Jahres¬
beiträge der Kommunalverbändeherabgesetztwerden
können.

Wenn die nach § 3 vorgeschriebenenBeiträge
in einemRechnungsjahrezur Deckung der satz¬
ungsmäßigen Ausgaben nicht hinreichen,so ist
der Fehlbetrag aus den Zinsen des Reservefonds
zu entnehmen.

Wird hierdurchder Fehlbetrag des Jahres
nicht gedeckt, so sind die der Versorgungsanstalt
beigetretenenKommuualverbändeverpflichtet,nach
Verhältniß der von ihnen zu zahlendenBeiträge
das Fehlendenachträglichaufzubringen.

§ 21.
Tritt ein Kommunalverbandder Versorgungs¬

anstalt erst nach Ablauf eines Jahres nach deren

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 5. 111

Begründung.

Zu § 20. Um eine größereBeweglichkeitin der Anlegungdes Anstaltsvermögensh«beizufühlcn,elscheint
es angezeigt, die Anlegungin der im BürgerlichenGesetzbuchfül die Untclblingungvon Mündel-
geldeln vorgeschriebenenWeise zuzulassen.

Wegen Streichungdes letzten Satzes im Absatz 4 vergl. das in dem Bericht Gesagte.
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Bisherige Bestimm ungen.

Eröffnung bei, so hat er ein Einkaufsgeldzu
zahlen, welches sich aus den von ihm seit der
Gründung der Anstalt bis zu seinem Eintritt
erspartenJahresbeiträgen zusammensetzt.

Ebenso ist das Einkaufsgeld zu entrichten
für Beamte, welche nach dem Beitritte eines
Kommunalverbandesunter Anrechnungrückliegen-
der Dienstzeitenzur Anstellung gelangen, oder
denen die Pensionsberechtigung mit rückwirkender
Kraft verliehen worden ist. Das Einkaufsgeld
ist nicht zu entrichten für die vor dem Eröffnungs¬
termine der Anstalt— dem 1. Januar 1892 —
liegendenDienstzeiten.

Der Landeshauptmannist befugt,den Kom-
muualuerbändendie ratenweise Zahlung dcsEin-
kaufsgeldesauf Antrag zu gestatten, sofern die
Finanzlage der Antragsteller dieses angezeigt
erscheinenläßt.

An Stelle des Einkaufsgeldes kann die
Zahlung eines Zuschlages zu den Wittwen-
und Waisenkassenbeiträgen und zwar,
wenn der Beitritt bis zum 1. April 1900
erfolgt, in Höhe von 1,» °/n, wenn der Bei¬
tritt nach dem 1, April 1900 erfolgt, in
Höhe von 2 «/o der den Beiträgen zu Grunde
liegenden Diensteinkommen, auf die Dauer
von 20 Jahren übernommen weiden.

Abgeände rte Bestimmungen.

Eröffnung bei, so hat er ein Einkaufsgeld zu
zahlen, welches sich aus den von ihm seit der
Gründung der Anstalt bis zu seinem Eintritt
erspartenJahresbeiträgen zusammensetzt.

Ebensoist das Einkaufsgeldzu entrichtenfür
Beamte, welche nach dem Beitritte eines Kommu¬
nalverbandesunterAnrechnungrückliegenderDienst»
zeiten zur Anstellung gelangen, oder denen die
Ruhe geh alt sberechtigungmit rückwirkenderKraft
verliehenworden ist. Das Einkaufsgeldist nicht
zu entrichten für die vor dem Eröffnungs Zeit¬
punkte der Anstalt — dem I. Januar 1892 -^
liegendenDienstzeiten.

Der Landeshauptmannist befugt,den Kom¬
munalverbänden die Zahlung des Einkaufsgeldes
in Theilbeträgen auf Antrag zu gestatten,
soferu die Vermögenslage der Antragsteller
diesesangezeigterscheinen läßt.

An Stelle des Einkaufsgeldes kann
von den bis zum 31. März 1901 beitretenden
Kommunalverbänden die Zahlung eines
Zuschlages zu den Wittwen- und Waisen¬
kassenbeiträgen in Höhe von 1,«°/» der den
Beiträgen zu Grunde liegenden Dienstein¬
kommen, auf die Dauer von 20 Jahren
übernommen werden.
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Begründung.

Zu § 21, Abs. 4. Die Vergünstigung,das nach den Bestimmungender Absätze I und 2 geschuldete
Einkaufsgeldin Gestalt eines Zuschlagsin Höhe von 1,» bezw.2«/,, der Diensteinkommenzu ent¬
richten, war von dem 40. Provinziallandtag in seiner Sitzung vom 15. März 1897 beschlossen
worden,um den Kommunalverbändenden Beitritt zu der Anstalt zu erleichtern, sie also auf diesem
Wege der Verleihungdes Anspruches auf Hinterbliebenen-Fürsorgean ihre Beamten geneigterzu
machen. Nachdeminzwischenaber die Kommnnalverbändezu der Hinterbliebenen-Fürsorgefür ihre
Beamten gesetzlich verpflichtet find, bedarf es einer derartigen Bestimmungum so weniger,als der
Landeshauptmannnach Absatz 3 nach wie vor den Kommunalverbändenin allen erforderlichen
Fällen Theilzahlungcnzu gestattenbefugt ist.

Kann hiernach die ganze Bestimmungunbedenklich für die Zukunft in Wegfall kommen,
so hat andererseitsder Provinzialausschußes für angemessen erachtet, die Uebernahmeeines Zu¬
schlages in Höhe von 1,5 «/<> bis zum 31. März 1901 zuzulassen,um den Kommunalverbänden
das Einlebenm die neue, für sie durchdas KommunalbeamtengesetzgeschaffeneLage nach Mög¬
lichkeit zu erleichtern.

15
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Bisherige Bestimmungen.

V. Verwaltung der Anstalt.
8 22.

Die Verwaltungder Versorgungsanstaltwird
durch die Organe des Prouinzialverbandesder
Rheinprovinznach Maßgabe der Bestimmungen
der Provinzialordnung unentgeltlich geführt.
Der Landeshauptmannverkehrt mit den betheilig¬
ten Beamten und deren Hinterbliebenendurch
Vermittelungder Kommunalverbände.

Die nöthigen sachlichen Ausgaben sind
zu Lasten der Versorgungsanstalt.

§ 23.
Die der Versorgungsanstaltbeitretenden Kom¬

munalverbändehaben dem Landeshauptmannein
vollständiges Verzeichniß ihrer Beamtenunter An¬
gabe der Personalienderselben und ihrer Familien,
der Anstellungsbedingungenund der Besoldungs¬
etats einzureichen,sowiealljährlichzu einembe¬
stimmten Termine über die eingetretenenVer¬
änderungenMittheilung zu machen.

8 24.
Die Iahresrcchnungender Versorgungsanstalt

sind nach ihrer rechnerischenPrüfung den bethei¬
ligten Kommunalverbändenwährend 4 Wochen,
nach vorherigerBekanntmachungdurch die Amts¬
blätter, in den Geschäftsräumendes Landeshaupt¬
manns zur Einsicht offen zu legen, bevor die
Rechnungendem Provinzialausschußzur Beschluß¬
fassung über deren Entlastung vorgelegtwerden.

Alljährlichist der Rechnungsabschlußnebst
einer Uebersichtüber das Vermögender Anstalt
durch die Amtsblätterder Provinz zu veröffentlichen.

8 25.
Der Provinzialausschußentscheidet endgültig

über etwaige Einwendungen und Beschwerden,
welche seitensder betheiligtenKommunalverbände
gegen die Rechnung oder in anderen, die Ver¬
waltung der VersorgungsanstaltbetreffendenAn¬
gelegenheiten vorgebracht werden.

Ab geänd erte Bestimm ungen

V. Verwaltung der Anstalt.
8 22,

Die Verwaltungder Versorgungsanstaltwird
durch die Organe des Provinzialverbcmdesder
Rheinprouinznach Maßgabe der Bestimmungen
der Provinzialordnung gegen Erstattung der
Selbstkosten geführt.

Die Vertretung der Anstalt nach
außen und vor Gericht erfolgt durch den
Landeshauptmann,

Der Landeshauptmannverkehrtmit den be¬
theiligten Beamten und deren Hinterbliebenen
durch Vermittelung der Kommunalverbände.

8 23.
Die der Verforgungsanstaltbeitretenden Kom¬

munalverbändehaben dem Landeshauptmann ein
vollständigesVerzeichnißihrer Beamten unter An¬
gabe der Personalienderselben und ihrer Familien,
der Anstellungsbedingungenund der Besoldungs¬
pläne einzureichen sowiealljährlichzu einembe¬
stimmten Zeitpunkte über die eingetretenen
VeränderungenMittheilung zu machen.

8 24.
Unverändert.

8 25.
Unverändert.

Begründung.

Zu § 22. Hier sind die oben aus § 1 entferntenBestimmungenüber die Verwaltung der Anstalt
aufgenommen.

Bei dem großenUmfang, den die Geschäfteder Anstalt angenommenhaben, empfiehlt
es sich, ausdrücklichfestzustellen, daß die gesummten, für die Anstalt im Uebrigennicht erheblichen
Selbstkostenvon dieser zu tragen sind.
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Bisherige Bestimmungen.

VI. Schließungder Anstalt. Ausscheiden einzelner
Kllmmnnlllverbiindcaus der Anstalt.

8 26.
Der Landeshauptmannist mit Zustimmung

des Prouinzialausschussesbefugt,nach Ablauf von
10 Jahren nach Eröffnungder Versorgungsanstalt,
die Schließung derselben bei dem Provinzial¬
landtag zu beantragen, wenn er mindestensein
Jahr, bevor die Beschlußfassungüber diesenAntrag
erfolgen soll, denselben durch die Amtsblätter
der Provinz zur öffentlichenKenntnißgebracht hat.
Wird die Schließung der Anstalt von dem Pro-
uinziallandtagebeschlossen,so hat dies zur Folge,
daß von demjenigenTermin ab, mit welchem
die Anstalt als geschlossen geltensoll, Kommunal-
verbände,nicht mehr als Mitglieder in dieselbe
aufgenommenwerden können, und von den der
Anstalt angehörendenKommunalverbändendie An¬
meldung von Beamten nicht mehr angenommen
wird. Dagegenwird für diejenigenKommunal,
verbände,welche der Anstalt vor ihrer Schließung
beigetreten sind, rücksichtlich ihrer vor diesemTer¬
mine angemeldeten Beamtendie Anstaltnach den
Bestimmungendieses Statuts fortgeführt, bis
alle von derselbeneingegangenenVerpflichtungen
erfüllt sind.

Sobald die Schließung der Versorgungs¬
anstalt angeordnetist, bedarfes der weiteren Ver¬
stärkungdes Reservefonds für den Fall nicht, daß
die Jahresbeiträgeder Mitglieder zur Deckung der
statutenmäßigen Ausgabennicht ausreichen. Es
können vielmehrfür diesenFall sowohl die Zinsen
des Reservefonds,wie der Kapitalbestanddesselben
zur Deckungder laufenden Ausgaben mit ver¬
wendetwerden. Wennnach Abwicklung aller Ver¬
pflichtungender Anstalt von den Beständen des
Reservefondsnoch ein Rest verbliebenist, so hat
der Provinziallandtagüber denselbenzu Gunsten
einer oder mehrerer innerhalb der Provinz be¬
stehenden milden Stiftungen zu verfügen.

Begründung.
Abgeänderte Bestimmungen.

VI. Schließungder Anstalt. Ausscheiden einzelner
Kommunalverbiindeaus der Anstalt.

8 26.
Der Landeshauptmannist mit Zustimmung

des Prouinzialausschussesbefugt,nach Ablauf von
10 Jahren nach Eröffnungder Versorgungsanstalt,
die Schließungder Anstalt bei dem Provinzial¬
landtag zu beantragen, wenn er mindestensein
Jahr, bevor die Beschlußfassungüber diesen Antrag
erfolgensoll, letzteren durch die Amtsblätter der
Provinz zur öffentlichenKenntniß gebracht hat.
Wird die Schließung der Anstalt von dem Pro-
vinzillllandtagebeschlossen,so hat dies zur Folge,
daß von demjenigenZeitpunkt ab, mit welchem
die Anstalt als geschlossengelten soll, Kommunal¬
verbände nicht mehr als Mitglieder in die An¬
stalt aufgenommenwerden können, und von den
der Anstalt angehörendenKommunalverbändendie
Anmeldungvon Beamten nicht mehrangenommen
wird. Dagegen wird für diejenigenKommunal-
verbände,welche der Anstalt vor ihrer Schließung
beigetreten sind, rücksichtlich ihrer vor diesem Zeit¬
punkte angemeldetenBeamten die Anstalt nach
den BestimmungendieserSatzungen fortgeführt,
bis alle von derselben eingegangenenVerpflicht
tungen erfüllt sind.

Sobald die Schließung der Versorgung^
anstatt angeordnetist, bedarf es der weiterenVer¬
stärkungdes Reservefonds für den Fall nicht,daß
die Jahresbeiträge der Mitglieder zur Deckung
der satzungsmäßigen Ausgaben nicht ausreiche»-
Es könnenvielmehr für diesen Fall sowohl die
Zinsen des Reservefonds,wie der Kapitalbestand
desselben zur Deckungder laufenden Ausgaben
mit verwendet werden. Wenn nach Abwicklung
aller Verpflichtungender Anstalt von den Be¬
ständen des Reservefondsnoch ein Rest verbliebe«
ist, so hat der Provinziallandtag über denselben
zu Gunsten einer oder mehrerer innerhalb del
ProvinzbestehendenmildenStiftungen zu verfüge«-
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Bishe rige Bestimmungen. Abgeänderte Bestimmungen.

3 27.
Die der Anstalt beigetretenenKommunal¬

verbände sind berechtigt,nach Ablaufvon 10 Jahren
nach ihrem Beitritt mit dem Ende eines Rechnungs¬
jahres nach 6 Monate vorher eingelegterKündi¬
gung von der Anstalt mit der Wirkungzurückzu¬
treten, daß sie hinsichtlichder nach Ablauf dieses
Termins angestelltenBeamten an der Anstalt
nicht mehr betheiligtsind. Soll sich der Rücktritt
des Kommunlllverbandesauch auf die seitheran¬
gestellten Beamten erstrecken,so ist dies nur dann
zulässig, wenn der Verband den Nachweis
führt, daß er sich mit seinen Beamten
hinsichtlich aller Ansprüche derselben voll¬
ständig abgefunden hat. Ansprüche auf Rück¬
zahlung gezahlterBeiträge hat ein solcherKommunal¬
verband nicht. Mit gleicherWirkung kann der
Landeshauptmann mit Zustimmung des Pro-
vinzilllausfchusseseinem Kommunalverbanddie
Netheiligungan der Anstaltfür feine feiner anzu¬
stellendenBeamten 6 Monate vor Ablauf eines
Rechnungsjahres aufkündigen, vorbehaltlichdes
dem betreffendenKommunalverbandzustehenden
Rechtes,binnen 4 Wochen nach Behandlung der
Kündigungdie Berufungan den Provinziallandtag
einzulegen.

Die Berufung hat auffchiebendeWirkung.
Die Entscheidung des Prouinziallcmdtagsist

endgültig.

8 27.
Die der Anstalt beigetretenenKommunal¬

verbände sind berechtigt,nach Ablaufvon 10 Jahren
nach ihrem Veitritt mit dem Ende eines Rechnungs¬
jahres nach 6 Monate vorher eingelegterKündi¬
gung von der Anstalt mit der Wirkungzurückzu¬
treten, daß sie hinsichtlich der nach Ablauf dieses
Zeitpunktes angestellten Beamten an der Anstalt
nicht mehr bctheiligtsind. Soll sich der Rücktritt
des Kommunlllverbandesauch auf die seither an¬
gestelltenBeamten erstrecken,so ist dies nur dann
zulässig, wenn der Verband in rechtsverbind¬
licher Form erklärt, die Anstalt für alle
Ansprüche der Beamten schadlos zu halten.
Ansprüche auf Rückzahlung gezahlter Beiträge
hat ein solcher Kommunalverbandnicht. Mit
gleicher Wirkung kann der Landeshauptmannmit
Zustimmung des Provinzialausschusses einem
Kommunalverbanddie Betheiligungan der Anstalt
für seine ferner anzustellendenBeamten 6 Monate
vor Ablauf eines Rechnungsjahres aufküudigen,
vorbehaltlich des dem betreffendenKommunal¬
verband zustehendenRechtes, binnen 4 Wochen
nach Behändigung der Kündigung die Berufung
an den Provinziallandtag einzulegen.

Die Berufunghat aufschiebendeWirkung.
Die Entscheidungdes Piovinzinllandtags ist

endgültig.
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Begründung.

Zu § 27. Eines Nachweisesdarüber, daß zurücktretendeKommunalverbändesich mit ihren Beamten
hinsichtlichaller Ansprüche derselbenabzufindenhätten, bedarf es, nachdem die Kommunalverbände
durch das Kommunalbeamtengesetzzur Hinterbliebenen-Fürsorgeverpflichtetsind, nicht mehr, und
genügt es, wenn die Erklärung abgegeben wird, daß sie die Anstalt für alle Ansprüche der Be¬
amten schadlos halten würden.
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Anlage «.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Einrichtungeiner Ruhegehaltskasse der Kreiskommunalverbände und Stadtgemeinden
der Rheinprovinz.

<^,..,ddI?,?^ ""d Landgemeindender Rheinprovinz bereits ans
S 7^ ^ . ^' 7 3??"""' lür die Nheinprovinz vom 30. Mai 1887 (G. S.

!?. n^H 7 r^H""^^ ^"' ^ Rheinische ProvinzialverwaltungVI. Auflage S. 106
v^riMe s,fd 'm ^'^7^'^^°^" lind, welcher es obliegt, den in de, Ruhestand

l Drucks ^ ^" ^'^"'" ^'"ände die ihnen zustehenden Rnhegehälterzu zahlen
?' ^'^'^ ^' ''nd nachdem ferner bereits seit dem 1. Januar 1892

eme Wittwen- und Wa.senversorgungsanstaltfür die Kommunalbeamtende Rheinprooinz (also für
,e Beamten mcht nur der Landbürgermeistereien nnd Landgemeinden,sondern anch w St e nmd

^,33en77^Be2? '?!"' 3? die Gewährnng von Wittwen- nnd Wmse.^n"e
N ? aa r O dm, /?".^?"'^ ^zweckt (vergl. Drucksachen Nr. 14 bezw. Anlage
,.^> d.11« .rk . ' "? ^ ^' Kreiskommnnalverbände nnd die Stadtgeineindender Provinz
3b^d^ ^e 'ur7m^' Nnhegehaltskasse der Landbürgermeistereienund Lmwgemei^n

^ „"« ? ? ^7 8«ne nsamen Tragung der ihnen obliegenden Ruhegehaltszablnngeneinzu-
3 ^stl. ° "°^'m^ """^^ ^ das am 1. April 1900 in Kraft , t e ene G ^ e reffmdAnMung und Versorgungder Kommnnalbeamten,vom 30. Juli 1899 (G SS 141 ^

abgedruckt :m Handbuch für die Rheiuische Provinzialverwaltung Vl. Auflage 5 100 die

w^war^^^^ und Kreisverbä^ ^vermehrt
ruwde Rnhegehaltskasse^der Land^e^^^^^ 3^s^ ''

eueren Z^e^ Krei^ü^ände und
den nicht zn unterschätzenden Vortheil ei Ver ..„7 ^7^? '7.'"'?"' Beamtenschaft
die breiteren Schultern der Gesammthe.tund ^ "' ^nzelnen au
unter Umstand?,,n,.^ s^v»-,. m»s.^.. ^ ^ H-eruhaltung vuu schwankenden und

«nf der H^^ Gemeindehaushalte bringen würd, liegt
das Geb3 der gm e P v ^ trüber, daß eine solche Kasse sich auf
zu sein, sowohl die3eis^ von vornehereinauch lebensfähig
Beiden hinsichtlich ihrer Beamten auch best^nd.«^ .. . ^'''"^"'' "°b der zwischenden
müssen. gleichzeitigwürde umfassen

zufolge, eine Anfragee , s <3 n dk meh Ht ^ ^ Provinzialausschussesu ner,e,t2 an o,e mehrgedachten Verbände über ihre Bereitwilligkeit, der geplanten
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Einrichtungbeizutreten,und andererseitsan den Herrn Ober-Präsidenten über die Stellung der
Königlichen Staatsregierung zu der von dieser zu ertheilendenGenehmigung.

Von den befragten Kommunalverbandenantworteten 34 Landkreise, 1 Stadtkreis und 56
Städte, also im Ganzen 91 Kommunalvcrbiindemit 869 Beamten und rund 1940 000 Mark
Gehältern im bejahenden Sinne, so daß die Lebensfähigkeit des Kassenverbandes nach dem Vorgange
der Ruhegehaltskasseder Laudbürgermcistereienund Landgemeinden, bei welcher die beitrags¬
pflichtigen Gehälter sich zur Zeit ihrer Eröffnung auf rund 1 400 000 Mark beliefen und gegen¬
wärtig stark 2 Millionen Mark betragen, gesichert sein würde.

Von den Herren Ministern des Innern und der geistlichen, Unterrichts-und Medizinal-
Angelegenheiten wurde indessen verfügt, daß, obwohl im Allgemeinendie Gründung einer Ruhe¬
gehaltskassefür die Kreise und Stadtgemeinden der Rheinprouinz, namentlich im Interesse der
kleinen und schwächerenVerbände sehr erwünscht sei, sie sich doch nicht in der Lage sehen würden,
die auf der Grundlage des Umlageverfahrensin Aussicht genommene Kasse zu genehmigen. Bei
diesem Verfahren erscheine die Lebensfähigkeitdes Unternehmens von vornherein nicht genügend
gesichert;vielmehrsei die damit verbundene spätere erhebliche Steigerung der auf die einzelnen
Verbände entfallenden Beiträge geeignet, gerade die leistungsfähigsten Verbände zum Wiederaustritt
aus der Kasse zu veranlassen und hierdurch die zurückbleibenden mit geringerLeistungsfähigkeit
in finanzielle Bedrängniß zu bringen. Dies sei um so mehr zu befürchten, als Bestimmungenüber
die Ansammlnngeines Reservefondsfür Nothfälle nicht vorgefchen seien. Es empfehle sich daher,
gleichbleibende, nach versicheiungstechnischenGrundsätzen berechnete Beitrüge festzusetzen.Anträge
nnf Genehmigung solcher auf dem UmlageverfahrenberuhenderKasseneinrichtnngcn seien daher in
letzterer Zeit abgelehnt worden, falls nicht durch Uebernahmeder Haftpflichtfür die Verpflichtungen
der Kasse durch öffentliche Korporationen besondere Garantien geschaffenwürden, was jedoch bei
der geplanten Ruhegehaltskasse uicht zutreffe.

Bei einer hierauf mit 5 Landräthen, und zwar je einem aus jedem Regierungsbezirk, und
>'» von dem RheinischenStädtebundc benannten Bürgermeistern abgehaltenen Besprechungwurde
allseitig der Befürchtung,daß die Kasse auf einer anderen Grundlage als der des Umlageverfahrens
nicht zu Stande kommen würde, Ausdruck gegeben. Man verwies ciucrfcits auf die mchrerwähute
Ruhegehaltskasse für die Landbürgermeistcreienund Landgemeinden,bei der das Umlageverfahren
anf Grund gesetzlicherAnordnung bestehe und zu Klagen noch keine Vercmlussnng gegeben habe,
und andererseits auf die bei der Wittwen- und Waisenversorgungsnnstaltgemachten Erfahrungen,
die hinlänglich bewiesen, wie wenig beliebt das Kapitnldeckungsverfahrcnbei den Kommuual-
Verwaltungensei; habe sich doch bisher noch fast jeder Prouinziallaudtag mit Anträgen auf Herab¬
setzung der für diese Anstalt zu entrichtenden Beiträge befassen müssen, und sei nur die jetzt — vcrgl.
DrucksachenNr. 14 (Anlage Nr. 5) — in Aussicht genommene Ermäßigungdes Beitragssatzes geeignet
dem sonst znm 1. Januar 1902 nach § 27 der Satzungen zulässigen und bestimmtzu erwartenden
Wiederausschcidcu größerer Kommunalvcrbändcvorzubeugeu. Zudem sei bei dem Kapitaldeckuugs-
verfahren der spätere Veitritt von Kommunalverbandenwegen der zu dem bereits angesammelten
Reservefondszu leistendenhohen Nachzahlungensehr erschwert.

Die Thcilnehmer der Besprechung vermochten übrigens auch den gegen das Umlagevcrfahren
gerichteten Ausführungendes Ministcrialcrlassesuicht beizupflichten.

Man hob hervor, daß, wenn in der That späterhin durch das Wicderansscheiden größerer
Kommunalvcrbändeder Fm tbcstandder Kasse in Frage gestellt werden sollte, die in derselben zurück¬
gebliebenenVerbände nicht ungünstigergestellt sein würden, als jetzt, wo noch keine Kasse bestehe,

1«
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Wenn das Kommlinalbeamten-Gesetzden Angestellten der Kommunalverbändeeinen Anspruch auf
Ruhegehalt und Wittwen- und Waisenvcrsorgungeingeräumthabe, so habe man doch damit diese
Verbände zur Tragung der hieraus entstehenden Lasten für stark genug gehalten und so könne von
einer finanziellen Bedrängniß für die in der Kasse zurück bleibenden Verbände nicht wohl die Rede
sein. Auch würde die Sachlage durch Schaffung besonderer Garantien im Wege der Uebernahme
der Haftpflicht für die Verpflichtuugen der Kasse durch öffentliche Korporationen nicht geändert
werden. Denn wenn besondersleistungsfähigeVerbände der zu hohen Umlagen wegen aus der
Kasse wieder auszuscheiden beabsichtigen,so sei es für ihre Entschließungenohne Belang, ob noch
em besondererGarantieverband für die Verpflichtungender Kasse bestehe oder nicht.

Auf der anderen Seite war man der Meinung, daß in Würdigung der seitens der
Herren Munster hervorgehobenen Bedenkenzunächst die Ansammlung eines Reservefondsfür Noth¬
falle vorzuschreiben und sodann auch das Ausscheiden von Kommuncilverbändenmöglichst zu
erschweren s«, und hoffte mit diesen Abänderungen die Genehmigungdes Umlaqeverfahrensdoch
noch zu erwirken.

Eine diesen Darlegungen entsprechendeEingabe ist an den Herrn Ober-Präsidenten bereits
abgegangen.

Im Uebrigen stimmte die Versammlung den nachstehendenSatzungen zu, welche im
wesentlichen den Satzungen der bereits mehrfach erwähnten Ruhegehaltskasseder Landbürger-
meistereienund Landgemeinden entnommen sind und nur in einigen Punkten ergänzt weiden
mußten, well die neue Ruhegehaltskasse nicht, wie die alte, auf gesetzlicherAnordnung sondern auf
einer freiwilligenVereinbarung beruht. In Folge dessen waren Bestimmungenaufzunehmenüber
den spateren Beitritt sowie das Wiederausscheiden von Kommunalverbändenund über eine Schließung
der Kasse, für welche die entsprechenden Vorschriften in den Satzungen der Wittwen- und Waisen-
uerjorgungsanstaltder Kommunalbeamtender Rheinprovinz verwerthet werden konnten.

Bezuglich der Einzelheiten wird auf die dem Entwürfe der Satzungen beigegebene
Hegrundung verwiesen. Darüber, in welchem Maße die Umlagen jährlich anwachsen werden und
wann der Beharrungszustand erreicht sein wird, läßt sich, da hierfür auch anderwärts ausreichende
^yllyrungen mcht vorliegen, nichts sagen. Aus der Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereien
und Landgemeindender Rheinprovinz können die folgenden,immerhin einigen Anhalt gewährenden
Ziffern mitgetheilt werden. ^ u ^
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Es bezifferte sich die Höhe so daß an Umlagen
der umlagepflichtigcn der gezahltenRuhe¬ erhobenwurden auf je

Dicnsteinkommen gehälter*) 100 Mark Dienstein-

auf auf kommeu

^e ^ ^

1888 1 40,'> 360 10 350 0,74
1889 1510 360 19120 1,2?
1890 1559 310 24170 1,55
1891 1 642 090 45 090 2,75
1892 1722 960 67 070 3,89
1893 1781440 81720 4,59
1894 1 818 250 105 500 5,80
1895 1868 970 121180 6,50
1896 1938 380 149 540 7.71
189? 1971650 161830 8,21
1898 2 060 480 187 910 9,12
1899 2146 710 177 590 8,2?

*) Nach Abzug der von der Kasse aus früherer Zeit her übernommenen Ruhegehälter (die neue Kasse
soll nur die Ruhegehälter derjenigen Beamten übernehmen, welche erst nach der Eröffnung der Kasse in den
Ruhestand versetzt werden).

Mit Rücksicht darauf, daß die unten folgenden Satzungen den Herrn Ministern noch nicht
vorgelegen haben, wird der Provinzinlausschußzu ermächtigen sein, etwa noch erforderliche Aende¬
rungen vorzunehmen, und ferner wird dem Provinzinlausschußdie Befugniß beizulegensein, die
Eröffnung der Kasse auszusprechen, sobald ein genügenderBetrag von umlagepflichtigen Dienstcin-
kommen, der mit 1 Million Mark reichlich gegriffen sein dürfte, angemeldetsein wird.

Hiernach beehrt sich der Provinzinlausschußzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Errichtung einer Ruhegehaltskasse der KreiskommunnI-
verbändeund Stadtgemeindender Rhcinprouinzauf Grund der nachstehenden Satzungen
genehmigen und den Provinzinlausschußermächtigen
a) etwa an den Satzungen auf Verlangen der zuständigen Herren Minister noch

erforderlich werdendeAenderungenvorzunehmenund
d) die Eröffnung der Kasse zu beschließen, sobald zu derselben an umlagepflichtigen

Diensteinkommen ein Betrag von 1 Million Mark angemeldetsein wird."

Düsseldorf, den 15. Januar 1901.

Der Provinzinlausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich,
stellvertretender Vorsitzender.

Dr. Klein,
Landeshauptmann,

16*
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Satzungen
der

Ruhegehllltslllsse der Kreis-Kommnml-
uerbiinde und Studtgemeiudeuder Rhein¬

provinz.

8 i.
Die Ruhegchaltskasscder Kreis-Kommunal-

uerbände und Stadtgemeindcn der Nheinprovinz
bezweckt die Gewährung der Ruhegehälter an die
rnhcgehaltsberechtigtenBeamten der bezeichneten
Kommuualverbändc.

Die mit dem Rechte einer juristischenPerson
ausgestattete Kasse hat ihren Sitz in Düsseldorf.

8 2.
Mitglieder der Kasse sind die Kommunal-

vcrbcinde, nicht die einzelnen Beamten.
Letzteren erwachsen durch den Beitritt des

Kommnnaluerbandes, bei welchem sie angestellt
sind, keinerlei Rechte gegen den Kcisscuverbcmd,
und regeln sich ihre Nuhegehaltsausprüchclediglich
nach den für sie maßgebenden gesetzlichen Vor¬
schriften und den Bestimmungen ihrer Anstellungs-
Urkunde.

Der Veitritt eines Kommnnaluerbandesmuß
erfolgen für alle seiue Beamten, welche mit dem
Rechte auf ein lebenslängliches Ruhegehalt zur
Zeit des Beitritts des Kommnnaluerbandesbereits
angestelltsind oder noch angestelltwerden.

Der Beitritt zu der 'Kasse ist für die Kom-
nmnaluerbändcein freiwilliger.

8 3.
Die der Kasse beitrctcuden Kommunalverbände

haben dem Landeshauptmann einen rechtsuerbind-
lichen Beitrittsbeschluß mit einem vollständigen
Verzeichniß der Dienststellen unter Augabe der
Personalien der jeweiligen Stellcninhaber, sowie

Begründung.

Zu 8 i.
Vergl, den 8 1 des Statuts der Wittwen-

und Waiscnversorgungsanstaltfür die Kommunal-
beamtcn der Rheinprovinz.

Rnhegehaltsberechtigtim Sinne der Satzun¬
gen sollen nur diejenigen Beamten sein, welchen
ein Anspruch auf Ruhegehalt auf Grund gesetz¬
licher, oder auf Grund statutarischer, auf Gesetz
beruhender Bestimmungenzusteht.

Zu 8 2.
Vergl. ß 2 Nbs. 1 des oben bezeichneten

Statuts.
Diese Bestimmung ist erforderlich,um zum

Ausdruck zu bringen, daß zwischen dem Kassen-
verbändeund den einzelnen Beamten der Mitglieder
des Kassenucrbllndes keinerlei Rechtsbcziehungen
bestehen.

Vergl. ß 2 Abs. 2 des oben bezeichnete»
Statuts.

Zu 8 3.
Vergl. 8 23 des oben bezeichneten Statuts,
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Satzungen.

die Ortsstatuten über Anstellungs-, Besoldungs¬
und Ruhegehaltsverhaltnisseihrer Beamten ein¬
zureichen und alljährlich zu einem bestimmten
Zeitpunkte über die eingetretenen Veränderungen
Mittheilung zu machen.

8 4.
Der jährliche Bedarf der Kasse, einschließlich der

Mr Bildung eines Reservefonds (8 16) erforder¬
lichen Mittel und der Verwaltungskosten (§ 18) kommt
auf tue bethciligtmVerbände nach Verhältniß der
l.ewclügen "hegehaltsbcrechtigtenDiensteinkommen

" von ihnen besoldeten Beamten zur Vertheilung.

8 5.
Für vorübergehendnicht besetzte Stellen ist

0°s Anfangsgehaltder betreffendenStelle in die
Rechnung einzufetzen.

§ 6.
Die Beiträge der einzelnen Kommunalverbände

werden alljährlich auf Grund von ihnen aufzu¬
stellender Nachweifuugen der im ersten Monat des
betreffenden RechnungsjahresmaßgebendenDienst-
emkummensbeträgevon dem Landeshauptmann
festgestellt.

Der gemäß § 4 zur Vertheilung kommende
Gesammtbedarfder Kasse, der Gcsammtbetragdes
gezahltenund gemäß 88 4 und 5 in Berechnung
3« ziehenden Diensteinkommensund der hiernach
zu berechnende, von den Kommunalverbänden zu
entrichtende Beitrag des letztereu werden jährlich
von dem Landeshauptmann durch die Amtsblätter
der Provinz bekannt gemacht.

8 8.
Die Kasse übernimmt nur die Zahlung der

Ruhegehälter für diejenigenBeamten, welche nach
der Eröffnung der Anstalt bczw. nach dem Bei-
tntte zum Kassenverbandein den Ruhestand ver¬
setzt werden.

Begründung.

Zu 8 4.
Hiermit ist ausgesprochen,daß die Aufbrin¬

gung der Mittel im Wege des Umlageucrfahrens
stattfinden soll.

Vergl. auch 8 2 Abs. 1 des Regulativs für
die Pcnsionskllfseder Landbürgcrmeistcrcicnund
Landgemeindender Rheinprovinz.

Iu§ 5.
Diese Bestimmung entspricht der der Vor¬

schrift im § 2 Abf. 2 des oben bezeichneten
Regulativs gegebenenAuslegung.

Vergl.
Regulativs.

8 2
Zu 8 6.

Abf. 4 des obcu bezeichneten

Vergl.
Zu 8 ?.

3 des oben bezeichneten Regulativs.

Zu § 8.

Die Kasse soll nicht, wie dies bei der Pcu°
sionskasseder Landbürgeimeistcreicn und Land¬
gemeindender Nheinpruvinz s. Z, der Fall war,
die auf den einzelnen Kommunalverbänden gegen¬
wärtig bereits lastenden Ruhegehälter übernehmen.
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Satzungen.

s 9.
Die Kasse zahlt an die berechtigten Empfänger

die ihnen gesetzlich zustehenden Ruhegehälter, wobei
dieselbe bei den nicht auf eine bestimmte Zeit
angestelltenBeamten auch die Zahlung derjenigen
Beträge übernimmt, welche sich aus einer An¬
rechnung der von den Beamten im Reichs-, ins¬
besondere im Militärdienste, im Staatsdienste
oder im Dienste eines deutschen Kommunalver¬
bandes oder einer anderenöffentlichen Korporation
verbrachten Zeit ergeben. Die hiernach sich
ergebende Summe wird jedoch um den Betrag
eines für die genannten Dienstzeiten etwa ander¬
weit zu beziehenden Ruhegehaltes gekürzt.

Die Kasse übernimmt ferner, außer der
Zahlung der eigentlichen Ruhegehälter, auch die
Zahlung derjenigenBeträge, welche in den Fällen
des 8 16 zu Nr. 2 des Gesetzes, betreffenddie
Dienstvergehender nichtrichterlichenBeamten, vom
28. Juli 1852 aus dem Amte entfernten Beamten
als Unterstützungverabreichtweiden.

Begründung.

§ 10.
Gehaltserhöhungenaus dem letzten, der Ver¬

setzung in den Ruhestand vorhergehendenJahre
bleiben bei der Berechnung des Ruhegehaltes
außer Ansatz, es sei denn, daß die Gehaltserhöhung
auf Grund eines feststehenden Besoldungsplanes
bewilligt wurde, oder daß der Eintritt in den
Ruhestand die Folge eines erst nach der Gehalts¬
aufbesserung vorgekommenenUnglücksfalles oder
einer Krankheitwar.

Zu 8 9.
Der Kasse sollen neben den nach den ge¬

wöhnlichen Bedingungen — nicht auf Lebenszeit
— auf Grund der §8 8—10 und 21 des Ge¬
setzes, betreffend die Anstellung und Versorgung
der Kummuualbeamten,vom 30. Juli 1899 (G.
S. S. 141) angestellten städtischenund Kreis-
kommunalbeamten auch die stets nur auf 12
Jahre — uergl. § 30 der Städtordnung für die
Nheinprovinz von 15. Mai 1856 (G. S. S.
406) angestelltenBürgermeisterund Beigeordneten
angehören. Für einen Ausschluß dieser Beamten,
wenngleich dieselben nach ganz anderen Be¬
dingungen ein Ruhegehalt beziehen können, als
die übrigen Beamten, hat sich die oben in dem
Berichte erwähnte Versammlung nicht aussprechen
können. Dagegen soll es mit Rücksicht auf die
bei diesen Beamten obwaltenden eigenartigen
Verhältnisse bezüglich ihrer Ruhcgehaltsansprüche
lediglich bei den bestehenden gesetzlichenBestim¬
mungen, also dem § 59 der Städtcordnung und
dem § 14 des Kommunalbeamtengesetzesver¬
bleiben, während den übrigen Beamten aus den
in der Drucksache Nr. 14 (Anlage Nr. 5) bezüglich
der der Pensionskasse der Landbürgermeistereien
und Landbürgermeistereien und Landgemeinden
dargelegten Gründen auch die in anderen Dienst-
stellungen verbrachten Zeiten sollen angerechnet
werden dürfen. (Vergl. auch 8 12 Abs. 2 des
Kummunlllb eamtengesetzes).

Wegen des letzten Absatzes vergl. 8 9 Abs. 3
des oben bezeichneten Regulativs.

Zu § 10.
Die Bestimmung ist getroffen, um der Ve-

nachthciligungvorzubeugen,welche ans ungerecht¬
fertigten Gehaltserhöhungen kurz vor der Ver¬
setzung eines Beamten in den Ruhestand für die
Kasse entsteht.

In dem Regulativ der Pensiunskassefür die
Landbürgermeistereienund Laudgcmeinden findet
sich zwar eine derartige Bestimmung nicht und die
bisher gemachten Erfahrungen haben die Noth-
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Satzungen.

8 11.
Die Ruhegehalts° Nachweisungist von dem

Vertreter des Kommunalvcrbandes — Lcmdrath,
Bürgermeister — aufzustellen, hinsichtlich der Rich¬
tigkeit zu bescheinigen und mit den Ausweise« über
die Dienstzeiten dem Landeshauptmann einzusenden.

Letzterer setzt das Ruhegehalt nach den gesetz¬
lichen Vorschriften und den für die Beamten nach
^" ^stellungsurkunde in Betracht kommenden
Bestimmungen fest und bleibt es den Kommunal-
vcrbänoen überlassen, falls die Beamten mit der
"Uhcgehciltsfestsetzungnicht einverstandensind und
MMe Ansprüche erheben, gegen die Kasse klagbar
i" werden.

8 12.
Wird bei Festsetzung eines Ruhegehaltes oder

aus sonstigem Anlaß ermittelt, daß das der Bei-
tragsberechnungzu Grunde gelegte ruhegehalts-
^"chtigteDiensteinkommcn3« hoch oder zu niedrig
^messen gewesen ist, so steht dem betreffenden
«ommunlllverbandeoder der Nuhegehaltskasseder
Anspruch auf Zurückzahlungder zu viel gezahlten
°°er auf Nachzahlung der zu wenig gezahlten
Beiträge zu.

Das Gleiche findet in dem Falle statt, wenn
b« Anspruch auf Ruhegehalt nachträglich einem
Beamten zuerkannt wird, dessen Diensteinkommen
°" der Vertheiln»«, der Beiträge nicht in Rechnung
gezogen worden war.

Die in diesen Fälleu erforderlicheAusgleichung
"folgt durch Nachzahlung bezw. Erstattung der-
ttnigen Sätze des ruhegehciltsberechtigtenDienst-
emlommens, welche in den zur Berechnung zu
gehenden Jahren auf die Kommunalverbändeum¬

worben sind (8§ 4 und 5).

Begrü ndung.

wendigkeiteiner solchen bisher auch nicht ergeben;
die Bestimmung ist indessen jetzt von verschiedenen
Seiten als wünschenswerthbezeichnet worden.

Zu 8 11-
Vergl. § ? des oben bezeichneten Regulativs.

Durch diese Bestimmung soll auch hier, wie
oben im 8 2 Abs. 2 geschehen ist, außer Zweifel
gestellt werden, daß der einzelne Beamte Ansprüche
nur gegen den Kommunalverband,bei welchemer
angestellt war, hat.

Bei der Pensionskasse der Landbürgermeistereien
und Landgemeindenist die Rechtslage eine andere
denn diese Kasse zahlt auf Grund gesetzlicherAn¬
ordnung den in den Ruhestand versetztenBeamten
die ihnen zustehendenRuhegehälter, und steht
daher die Kasse zu ihnen in einem unmittelbaren
Nechtsverhältniß.

Zu 8 12.
Vergl. § 8 des oben bezeichneten Regulativs.
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Satzungen.

Der Zeitraum, für welchen derartige Nach¬
forderungen geltend gemacht werden können, wird
auf die letzten 5 Jahre befchränlt.

ß 13.
Die Auszahlung der Ruhegehälter erfolgt

durch die Landesbank der Rheinprovinz, jedoch ist
die Nuhegehaltskasse befugt, die zum Kassenverban.de
gehörendenKassen mit der vorfchußweifenAus¬
zahlung der Ruhegehälterzu betrauen. In diesem
Falle sind die vorschußweisegezahlten Betrage
vierteljährlich gegen die Landesbank aufzurechnen.

8 14.
Die der Landesbank zum Schlüssedes Rech¬

nungsjahres unaufgefordert einzusendende Em¬
pfangsbescheinigungmuh von der Oitspolizei-
behörde des Wohnorts des Nuhegehalts-Empfängers
unter Beidrückung des Dienstsiegels dahin be¬
scheinigt sein, dah der Bezugsberechtigte die
Empfangsbescheinigungeigenhändig unterfchrieben
hat, noch am Leben ist und die deutsche Staats¬
angehörigkeitbesitzt, auch durch anderweite An¬
stellung im Staats- oder Kommunaldiensteein
Einkommen oder ein Ruhegehaltnicht erworben hat.

8 15.
Nicht abgehobeneBeträge der Ruhegehälter

verjähren binnen 4 Jahren von dein auf den
Tag der Fälligkeit folgenden 1. Januar an ge¬
rechnet zum Vortheil der Nuhegehaltskasfe.

§ 16.
Der Kasfenvcrband hat einen Reservefonds

anzusammeln. Zur Bildung desselbenwird von
vornherein auf die Dauer von 10 Jahren der
jährlichen Umlage 1«/» der beitragspflichtigen
Gehälter zugeschlagen, mindestens aber werden
2«/« erhoben.

Der Reservefonds ist nach den Vorschriften
der §8 1807 und 1808 des BürgerlichenGesetz¬
buches anzulegen. Die in 10 Jahren erwachsenden
Zinsen fließen dem Kapitalbestandezu. Während
der 10 Jahre dürfen weder der Kapitalbestand
noch auch die Zinsen des Reservefondsangegriffen
werden.

Begründung.

Zu 3 13.
Vergl. § 10 des oben bezeichneten Regulativs.

Zu 8 14.
Vergl. § 11 des oben bezeichneten Regulativs.

Zu § 15,
Diefe Bestimmung entspricht den Vorschriften

der 88 19? und 201 des BürgerlichenGefetzbuches'

Zu 8 16-
Zur Bildung eines Nefervefonds soll also

über den jährlich zur Deckung der gezahltenRuhe¬
gehälter und der Verwaltungskostenumzulegenden
Betrag hinaus 1"/„ der beitragspflichtigen Ge¬
hälter, mindestens aber im Ganzen 2«/o erhoben
werden, so daß, wenn zur Deckung der Ruhe¬
gehälter und der Verwaltungskostm weniger als
1°/» erforderlichfein follte (was im ersten Iah"
des Bestehens der Kasse vielleicht der Fall s""
wird), der Unterschiedebenfalls noch dem Reserve-
fonds zufliehen würde. .

Der Reservefonds wird auf diefe Weife nach
Ablauf von 10 Jahren einen Bestand von '""
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Satz ungen.

Nach Ablauf von 10 Jahren dürfen die
Zinsen und der Kapitalbestand in Nothfällen ver¬
wendet werden, indessen nur nach näherer An¬
ordnung des Provinzialausschusses,der auch über
die alsbllldigc Wiederergänzung des Kapital¬
bestandes Bestimmung zu treffen hat. Abgefehen
hiervon dürfen nach dem Ablauf von 10 Jahren
die Zinfen des Nefervefonds benutzt werden zum
Ausgleichder in den einzelnen Rechnungsjahren
^ch ergebendenVerschiedenheiten.

8 17,
Tritt ein Kommunalverband der Kasse erst

'wch Ablauf eines Jahres nach deren Eröffnung
""' so hat er zu dem Reservefondseinen Veitrag
^ leisten, welchersich aus den von ihm seit der
Gründung der Kasse bis zu feinem Eintritt hin-
"chtlich des Nefervefonds ersparten Jahresbei¬
trägen zufammenfetzt.

Ebenso ist der Beitrag zu entrichten für
Veamte, welche nach dem Beitritte eines Kommu¬
nalverbandes unter Anrechnung rückliegenderDienst¬
zeiten zur Anstellung gelangen, oder denen die
Nuhegehllltsberechtigungmit rückwirkender Kraft
verliehenworden ist. Das Einkaufsgeld ist nicht
^ entrichten für die vor dem Eroffnungszeit-
punkte der Kasse liegenden Dienstzeiten.

Der Landeshauptmann ist befugt, den Kom-
nmnalverbllndendie Zahlung dieses Beitrages in
Theilbeträgen auf Antrag zu gestatten, sofern die
Vermögenslageder Antragsteller dieses angezeigt
«scheinenläßt.

s 8 18-
Die Verwaltung der Kasse wird von dem

Landeshauptmann nach Maßgabe der Bestim¬
mungen der Provinzialordnung gegen Erstattung
°°r Selbstkostengeführt.

Die letzterenwerden von dem Landeshaupt¬
mann festgesetzt und findet ein Einspruch dagegen
nicht statt.

Die Vertretung der Anstalt nach Außen und
vor Gericht erfolgt durch den Landeshauptmann.

Begründ ung.

destens 10"/., der beitragspflichtigen Gehälter,
ohne Hinzurechnungder ihm zuwachfenden Zinsen
und Zinseszinsen, erreichen und damit als zur
Deckungvon Nothfällen ausreichend fein.

Zu 8 17.
Spater beitretendeKommunalverbiindemüssen,

da sie der Vortheile des inzwischen von den früher
beigetretenen Kommunalverbiinden bereits ange¬
sammelten Reservefonds theilhaftig werden, zu
diefem Reservefondseinen Beitrag leisten, für dessen
Bemessungdie Bestimmungen im § 21 des oben
bezeichneten Statuts verwerthbar erscheinen.

Zu 8 18.
Vergl. § 22 des oben bezeichneten Statuts.

1?
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Satzungen.

Der Landeshauptmann verkehrtmit den betheilig¬
ten Beamten durch Vermittelung der Kommunal¬
verbände.

8 19.
Die Iahresrechnungen der Nuhegehaltskasse

sind nach ihrer rechnerischen Prüfung den bethei¬
ligten Kommunaloerbändenwährend vier Wochen
nach vorheriger Bekanntmachungdurch die Amts¬
blätter in den Geschäftsräumen des Landeshaupt¬
manns zur Einsicht offen zu legen, bevor die
Rechnungendem ProvinzialauSschuhzur Veschluh-
fassung über die Entlastung vorgelegt werden.

Alljährlich ist der Rechnungsabschlußnebst
einer Uebersicht über die Hohe des Reservefonds
durch die Amtsblätter der Provinz zu veröffent¬
lichen.

8 20.
Der Provinzialausschuß entscheidet endgültig

über Einwendungenund Beschwerden, welche gegen
die Rechnung oder in anderen, die Verwaltung
der NuhegehaltskassebetreffendenAngelegenheiten
vorgebrachtwerden.

8 21.
Die der Kafse beigetretenen Kommunalver¬

bände sind berechtigt, zum ersten Male nach Ab¬
lauf von 15 Jahren nach ihrem Beitritt und
sodann stets in Zwischenräumenvon fünf zu fünf
Jahren mit dem Ende eines Rechnungsjahresnach
fechs Monate vorher eingelegter Kündigung von
der Kasse mit der Wirkung zurückzutreten,daß
fernere Beiträge von ihnen nicht mehr erhoben
werden, sie dagegen die etwa von ihnen her¬
rührenden laufenden Nuhegehaltszahlungen über¬
nehmen. Ansprüche auf Erstattung gezahlter
Beiträge huben folche Kommunalverbände nicht.

Mit gleicher Wirkung kann der Landeshaupt¬
mann mit Zustimmung des Provinzialausschusses
einem Kommunalverbanddie Netheiligung an der
Kasse sechs Monate vor Ablauf eines Rechnungs¬
jahres aufkündigen, vorbehaltlichdes dem betref¬
fenden Kommunalverbände zustehenden Rechtes,
binnen vier Wochennach Nehandigung der Kün-

Begründung.

Zu § 19.
Nergl. 8 24 des oben bezeichneten Statuts.

Zu § 20.
Vergl. § 25 des oben bezeichneten Statuts.

8 21.
Durch diese Nestimmungendürste das Wieder-

ausscheiden von Kommunalverbändengenügender¬
schwert sein. Vergl. das oben in dem Berichte
Gesagte.

Vergl. 8 2? Abs. 1 Satz 3 des oben be¬
zeichnetenStatuts.
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Satzungen.

dignng die Berufung an den Provinziallandtag
einzulegen.

Die Berufung hat aufschiebende Wirkung
Die Entscheidungdes Provinziallandtags ist

endgültig.
§ 22.

Der Landeshauptmann ist mit Zustimmung
des Prouinzialausschussesbefugt, nach Ablauf von
!5 Jahren nach Eröffnung der Nuhegehaltskasse
ihre Schließung bei dein Provinziallandtag zu
beantragen, wenn er den Antrag mindestens ein
I"hr, bevor die Beschlußfassungdarüber erfolgen
°ll, durch die Amtsblätter der Provinz zur öffent-

Un'm Kenntniß gebracht hat. Wird die Schließung
°« Kasse beschlossen, so hat dies zur Folge, daß
"°" demjenigen Zeitpunkte ab, mit welchem die
Kasse als geschlossen gelten soll, Kommunalver-
bnnde nicht mehr als Mitglieder aufgenommen
werden können, und von den der Kasse angehören¬
den Kommunalverbänden die Anmeldung von
Dienststellen oder Beamten nicht mehr angenom¬
men wird. Dagegen wird für diejenigen Kom-
"unalverbllnde, welche der Kasse vor ihrer
Schließungbeigetreten sind, rücksichtlich ihrer vor
"°sem ZeitpunkteangemeldetenBeamten die Kasse
nach den Nestimmungen dieser Satzungen fort¬
geführt, bis alle von ihr übernommenen Ver¬
pflichtungen erfüllt sind, und bleiben, solange die
Stellen, welche am Tage der Schließung der
"asse vorhanden waren, mit den zu diesem Zeit¬
punkte gezahlten Gehältern beitragspflichtig.

8 23.
Abänderungen dieser Satzungen unterliegen

°" Beschlußfassungdes Provinziallandtag« und
°« Genehmigung der zuständigen Minister.

Begründung.

Zu s 22.
Vergl. 8 26 des oben bezeichneten Statuts.

1?»
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Anlage 7.

Bericht und Anträge
des Provinzilllllusschusses,

betreffend

die in Ausführung des Beschlusses des 41. Provinziallandtags bezüglich der
Errichtung vou Provinzial-Wein- und Obstbauschuleu in Kreuznach und Ahrweiler

getroffenen Maßnahmen.

Der 41. Rheinische Provinzillllandtag hat in seiner Sitzung vom 9. Februar 1899 ent¬
sprechend den Anträgen der Fachkommission III. Ii:

1. Die alsbaldige und gleichzeitigeErrichtung von zwei weiteren Wein- und Obstbau¬
schulen, und zwar einer für das Rothweinbaugebietmit dem Sitze in Ahrweiler und
einer sür Oberrhein und Nahe mit dem Sitze in Kreuznachbeschlossen,

2. den Provinzialausschußbeauftragt, mit den für die Errichtung der Schulen gewählten
Kreisen ein Abkommen über die von denselbenzu übernehmenden,in dem Berichtedes
Provinzilllllusschussesnäher angegebeneuLeistungenbaldigst abzuschließen, die nöthigen
Gebäulichkeiteuund Grundstücke für die Schulen zu erwerben bezw. zu errichten, das
erforderliche Lehrpersonal anzustellenund die Schulen sobald wie thunlich zu eröffnen,
sowie in Anlehnung an den für die Weinbcmschule in Trier festgesetztenEtat verwalten
zu lassen, sodann

3. den Provinzialausschuß weiter beauftragt, mit der Königlichen Stantsrcgierung wegen
Gewährung eines Zuschusses zur Errichtung und Unterhaltung beider Schulen in Ver¬
handlung zu treten, und

4. den Provinzialausschuß ermächtigt,die zur Errichtung und zum Unterhalt der Schulen
bis zum 1. April 1901 erforderlichenGeldmittel zunächstaus bereiten Beständen zu
entnehmen mit der Verpflichtung,dem nächstenProvinziallandtage über dlls von dem
Prouinzilllausschussein dieser AngelegenheitAusgeführte Rechenschaft abzulegen.

Dem letzterenAuftrage des Provinziallandtags wird in Nachstehendementsprochen.
In Ausführung des vorstehendenBeschlussessind zunächst mit den betheiligten Kreisen

Kreuznach und Ahrweiler Verhandlungen wegen der Errichtung der Schule und des Erwerbes des
dazu erforderlichenGeländes gepflogenworden.

I.

Hinsichtlich des Kreises Kreuznach haben dieselbenzu dem Ergebniß geführt, daß der
Provinzialausschuß in seiner Sitzung vom 2Ü./26. Juli 1899 den Anlauf folgender Flächen:



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen . Nr. 7.________________ 133

») 2 iill 6? «, 51 <zm von Erben Marcus in Krcuznach zum Preise von 29 000,— M.
K) __ „ 28 „ 64 „ von Koßmann in Kreuznachzu ..... 7 500,— „
^) __ ^ 24 „ 16 „ von Dielmann in Kreuznachzu ..... ? 500,— „
<1) __ ^ 97 „ 22 „ von Ruppert in Kreuznachzu .... .___15448,40 „

zusammen 4 lia 17 «, 53^m M 59 448,40 M.
für die Provinz beschlossen hat, wozu Stadt und Kreis Kreuznachje einen Zuschuß von 15 000 Mark,
zusammen30 000 Mark geleistethaben, so daß aus Provinzialfonds noch 29 448,40 Mark zu
zahlen blieben. , ^

Ferner hat der Provinzialausschuß beschlossen, die ersorderlichenAnstaltsgebaudc nach
den von ihm festgesetztenPlänen durch die Stadt Kreuznachauf deren Kosten errichten zu lassen,
wogegen die Provinzialvcrwaltung eine Verzinsung des Vaukapitals zu 4'/» °/° übernahm und
sich das Recht vorbehielt, die Gebäude jederzeit nach dem gezahlten Grundstücks- und Bauwerthe
eigenthümlich zu übernehmen. Andererseitshat sich aber auch die Provinz das Recht vorbehalten,
im Falle des Eingehens oder der Verlegung der Schule, das ihr gehörige, zum Bau benutzte
Twain und die Schulgebäude selbst an die Stadt Kreuznach zu übertragen, welche letztere sich
M Uebernahmederselben in diesem Falle verpflichtethat.

Die Gesammtsumme,über welche eine Abrechnung zur Ze.t noch mcht vorliegt, wird
voraussichtlich den aus ca. 120 000 Mark bemessenen Voranschlagmcht überschreiten

Der Bau, zu welchem eine an das Provinzialterrain anstoßende Parzelle der Stadt
Kreuznach im Selbstkostenwerthevon 18 756 Mark, welche diesseits ebenfalls mit 4'/- °/° zu ver¬
zinsen sind, herangezogenwurde, ist im Oktober 1900 fertiggestelltworden.

Die innere Ausstattung der Anstalt mit Mobilar, Keller-
Handwerkszeug,Gerathen für den Wein-, Obst- und Gemüsebau, Inventar für das Laboratorium
Bibliothek,Lehrmitteln Büreaubedürfnissen:c. hat bis jetzt einen Kostenaufwand°on 16 500 Mark
erfordert. Für die erste Einrichtung der neu anzulegenden Gärten sonne der Weinberge smd
zunächst rund 10 000 Mark erforderlich. Die Königliche Staatsregiernng hat zu den Kosten der
ersten Einrichtung einen Beitrag von 7260 Mark gezahlt und sich auch bereit erklart, zur Bestreitung
der Besoldung der zugleichals Wanderlehrer fungirenden Fachlehrer "n Jahre der Eröffnung der
Anstalt 1290 Mark und bis auf Weiteres für die nächstenJahre ie 2580 Mark zu bewilligen.
Zum Direktor der Schule ist mit dem 1. Juli 1900 der bisherige Wembauwanderlehrer Schulte
zu Engers ernannt, als 2. Fachlehrer ist der Schule der bisherige Obergartner Brosms aus Sayn
Überwiesen, zu Hü fslehrern sind die Elementarlehrer Fuchs und Bernhard aus Kreuznachbestellt
worden, während die Ertheilung des Religionsunterrichts dem katho ischen Pfarrer und Dechanten
Kirsch und dem evangelischenPfarrer Iosten, beide in Kreuznach,übertragen würd. Die B, düng
d°« Kuratoriums der Schule hat der Provinzialausschuß in der Sitzung «m^/8. August 1900
W der Weise vorgenommen,daß der Landeshauptmann zum Vorsitzenden das M tglied des Provm-
Mlausschusses, Gutsbesitzer Peters zu Fressenhof bei Ochtendungzum stell^rtretenden Vorsitzenden
und zu Mitgliedern die WeingutsbesitzerI. B. Engelsmann "Kreuznach, C. Spath m Kreuz¬
nach und M Preuv in Oberwesel sowie der Königliche Landrath, Geheimer Regierungsrath
Agrieola in Kreuznach gewählt wurden. Die Schule ist am 11. Oktober 1900 mit 21 Schülern
eröffnet worden. Die feierliche Einweihung derfelbenfand am 18. Oktobe d. Is m Gegenwart des
Ober-Präsidenten der Nheinprovinz, der Mitglieder des Provinzialausfchusfesund des Kuratoriums,
d« Vertreter der Stadt Kreuznachund der zum Schulgebiete gehörendenKreise, sowie einer Reihe
sonstiger geladener Personen statt.
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Die der Provinzialuerwaliung durch die Errichtung der Schule und den Unterhalt der¬
selben bis zum I. April 1901 entstandenen bezw. noch erwachsenden Küsten sind hiernach folgende:

1, Grunderwerbskosten,abzüglich des Zuschusses von Stadt und Kreis
Kreuznach ................... ,29448,40 M.

2, Verzinsung des Baukapitals von 120 000 Mark für die Zeit vom
1. Oktober 1900 bis 51, März 1901 zu 4'/° "/<, ...... 2 700— „

3, Verzinsung des von der Stadt Kreuznachzum Bau der Schule zur
Verfügung gestelltenGrundstücks 18 756 Mark zu 4'/."/" - - - 841— „

4, Kosten der ersten Einrichtung mit Mobilar, Lehrmitteln, Kellerei-
gcräthschaften :c. 16 500 Mark, abzüglich des Staatszuschusscsvon
7260 Marl .................. 9 240,— „

5, Kosten der eisten Einrichtung der Weinberge und Gärten . . . 10 000,— .,
6, Gehälter des Direktors Schulte und des Fachlehrers Brosius bis

zum 31. März 1901 3202,50 Mark bezw. I<N2 Mark zusammen
4834,50 Mark abzüglichdes Staatszuschusscsvon 1290 Mark. . 3 544,50 „

?. UnvorhergeseheneAusgaben und Ausgaben der Unterhaltung der
Schule bis 31. März 1901 als Reisekosten, Formular-, Insertions-
tosten, Lohn eines Aufsehers und Hausarbeiters, Kosten der Reini¬
gung, Heizung, Beleuchtung, Remunerationen der Hülfslehrer :e.
veranschlagtzu ................. 7277,68 „

Insgesammt 63 054,58 M
Die Deckung dieses Betrages durch die Aufnahme einer Anleihe wird mit besonderem

Bericht des Piovinzialausschussesvom 16. Oktober 1900 (Drucksachen Rr, 17) beim Provinzial¬
landtag beantragt, während für die spätere Verwaltung der Schule ein besondererHaushallsplan
(Anlage 1! zum Haushaltsplau für die Verwaltung der landwirthfchaftlichenAngelegenheiten)zur
Genehmigung des Prouinziallcmdtags vorliegt.

II.

Die Verhandlungen mit dem Kreise Ahrweiler bezüglich dessen Leistungen für die dort
zu errichtendeProuinzial-Wein- und Obstbauschule sind von folgender Grundlage ausgegangen:

1. Der Kreis Ahrweilerverpflichtet sich zur unentgeltlichenHergabe der Grundstückefür die
Errichtungder erforderlichen Gebäude,Obstgärten und Rcbfchule in der Größe von etwa 5'/« Morgen,

2. Derselbe verpflichtet sich ferner, bis zum 1. Juli 1900 ein Wcinbcrgsareal in Größe
von 6 Morgen zu beschaffen,wofür dem Kreife der Kaufpreis bis zur Höhe von 3« 000 Mark
von der Provinz vergütetwird. Der Kreis hat eine etwaigeMehrausgabe zu tragen, wogegen eine
Minderausgabe für diesen Zweck der Provinz zu Gute kommt. Die Weinberge dürfen im Durch¬
schnitt nicht über annähernd 1 Km von der Weinbauschuleentfernt und die einzelnen Parzellen
in der Regel nicht unter 12 », groß sein.

3. Die Prüfung der Grundstückeund Weinberge durch Sachverständige bleibt der Provinz
vorbehalten und für die Auswahl des nach 1 und 2 zu beschaffenden Terrains soll die Entscheidung
des Provinzialausschusscsmaßgebend sein.

4. Die Provinz errichtet ans ihre Kosten das Gebäude, doch soll der Kreis Ahrweiler
berechtigtund in dem Falle, daß die Schule eingehenoder von Ahrweiler verlegt werden sollte,
verpflichtet sein, das Gebäude nebst den Grundstücken zum Selbstkostenpreisezu übernehmen.
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Der Provinzialausschuß,welcher sich mit dieser, auch vom Kreistage des Kreises Ahrweiler
angenommenenGrundlage in der Sitzung vom 25./2<i. Juli 1899 einverstanden erklärte, hat in
der Sitzung vom 14./15. November 1899 die vom Kreise Ahrweiler angebotenen Grundstücke:

») für das Gebäude :c. annähernd 1 Ka 50 » zum Preise von 27 000 Mark,
d) für Weinberge und Obstgärten annähernd 1 li» 54 a zum Preise von 43 360 Mark

angenommenund beschlossen, daß die Provinzialverwaltung zum Ankauf dieser Grundstücke einen
Gesammtbeitrag bis zu 38 180 Mark leiste. Der Ankauf der in Rede stehendenParzellen ist
daraufhin erfolgt, der Besitz derselbengeht nach der Weinlese 1900 auf die Provinz über. Die
im Bureau der Provinzialverwaltung ausgearbeiteten Pläne für den Neubau einer Wein- und
Obstbauschule in Ahrweiler, deren Kosten auf rd. 120 000 Mark veranschlagt sind und auch die
Billigung des Kreisausschusses zu Ahrweiler gefunden haben, sind dem Provinzialausschussein der
Sitzung vom 8 August d. Is. vorgelegt worden. Derselbe hat sich mit dem aufgestelltenBau¬
projekte einverstandenerklärt, jedoch beschlossen, dem nächstenProuinziallcmdtage die Entscheidung
üb« das Projett uud den Kostenanschlag,sowie über den Beginn der Bauarbcitcn zu überlassen.
Nach den vorgenommenenErmittelungen erscheint es im Falle einer zustimmendenErklärung des
Vwvinziallandtags möglich, den Schulbau bis Herbst 1901 fertig zu stellen und die Schule als-
da>M zu eröffnen Die Königl. Staatsregicrung hat sich auch für die Schule zu Ahrweiler bereit
«klärt, zu den Kosten der ersten Einrichtung einen Beitrag bis zur Höhe von 7260 Mark, sowie
-M Besolduna der zugleich als Wanderlehrer fungirenden Fachlehrer im Jahre der Eröffnung der
Anstalt 1290 Mark und bis auf Weiteres für die nächsten Jahre 2580 Mark zu bewilligen.

Die Kosten der Errichtung einer Provinzial-Wein- und Obstbauschulein Ahrweiler würden
sich wie folgt stellen:

1, Grunderwerbskosten,soweit dieselben von der Provinz zu tragen sind, 38 180 M.
2. Neubau der Schulgebäude .......... 120000 ,.
3 Kosten der ersten Einrichtung mit Mobilar :c. 16 500 Mark abzüglich

des Staatszuschussesvon 7260 Mark - ^„' ..... "^
4, Kosteu der ersten Einrichtung, der Wemberge und Garten .... 10000

----------- ^.,...... zusammen 185 000 M.

Nach dem bereits oben erwähnten besonderenBerichte des Provinzialauöschusseswürde
die eine spätere Anleihe zurückzustellensem Neber die
vorläufige D ckmm dieser Kosten, sowie der Kosten der einstweilige»Unterhaltung der Schule
bis 7um 1 Am 1903 beM bis zum Zusammentreten des 43. RheinischenProvmziallaudtags
diirft^ber Hon jetz7 in Änlicher Weise, wie seitens des 41. RheinischenProvmziallaudtags
geschehen ist, Bestimmung zu treffen sem.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demnachfolgende Anträge zu stellen:
„Der Proviuziallandtag wolle: «> ^ ^-.

1 durch vorstehenden Bericht die vom 41. Provinziallandtag geforderte Rechenschaft -
' ablcgung über die Errichtung der Weinbauschulenzu Krcuznach und Ahrwe.ler ent-

2 übe7die^Errichtung der Provinzial-Wein- und ObstbauschuleAhrweiler nach den vor-
' liegendenPlänen und Kostenanschlägen sowie über den Beginn der Bauarbeiten Beschluß

fassen,
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3. den Provinzialausschuß ermächtigen,die zur Errichtung, sowie zum Unterhalte der
Schule bis zum 1. April 1903 bezw. bis zum Zusammentretendes nächsten Provinzial-
lcmdtags erforderlichenbezw. schon verausgabten Geldmittel vorläufig aus bcrcitcu
Beständen zu entnehmen,und ihn beauftragen,dem nächsten Proviuziallaudtage darüber
Rechenschaft abzulegen."

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

An lage 8.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Erlaß eines Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-Wein-
und Obstbauschulen in der Rheiuvrovinz.

Das für die Leitung und Verwaltung der Provinzial-Weinbauschule in Trier bestehende
Reglement hat sich in seinen einzelnen Bestimmungen im Allgemeinen bewährt. Mit Rücksicht
darauf, daß inzwischenin Kreuznach eine zweite Provinzial-Wcin- und Obstbaiischulc eröffnet
worden ist und die Gründung einer dritten Schule in Ahrweilcr in Aussicht steht, erscheint es
erforderlich, ein Reglement für alle Provinzial-Wein- und Obstbauschulenin der Rhcinprovinz zu
erlassen. In der Anlage ist der Entwurf zu einem folchenunter Gegenüberstellungdes für Trier
geltenden Reglements beigefügt.

Die vorgeschlagenenAenderungen sind hauptsächlichredaktionellerNatur. Im einzelnen
wird Folgendes bemerkt:

Zu 8 1 Abs. 2 des Reglements.

Es hat sich als wünschenswerth herausgestellt, ein Zeugniß der Weinbauschulean die
nach zweijährigemerfolgreichem Besuch abgehendenSchüler, welches die Befähigungzum Weinbergs'
verwaltcr ausdrücklichausspricht, nicht zu ertheilen. Diese Befähigung hängt nicht allein von
den Leistungen in der Schule, sondern hauptsächlichauch vou ausreichender Erfahrung in der
Praxis ab, welche den Schülern meistens noch nicht zu Gebote steht. Die Ertheilung eines Zeug¬
nisses der Bniihigung zum Weinbergsvcrwaltcr würde daher meistens sowohl bei den Schülern.
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wie bei dem Publikum, leicht falsche Vorstellungen über die Qualifikation des Inhabers des Zeugnisses
erwecken, welche vermiedenwerden müssen.

Zu 8 4 des Reglements.

Mit Beschluß des 41. Provinziallaudtags ist aus den Reglements der übrigen Provinziell-,
anstalten die der Nr. ? im 8 4 des bisherigen Reglements der Wcinbauschulcentsprechende Be¬
stimmung als entbehrlichund, weil sie zu BedenkenVeranlassung gegeben hat, fortgelassen worden.
Es empfiehltsich, diese Bestimmung auch hier in das neue Reglement nicht mehr aufzunehmen.

Zu ß 11 des Reglements.

Da zu dem Gebiete einer Wcinbauschulcin der Regel mehrere Kreise gehören und es
wünschenswerthist thunlichst aus allen diesen Kreisen sachverständige Persönlichkeiten als Mitglieder
3« gewinnen so 'empfiehlt es sich, die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Kuratoriums von
fünf auf acht zu erhöhen, da es bei der bisherigen Zahl nicht möglich war, obigem Wunsche
Rechnungzu tragen.

Zu 8 1 der Schulordnung.

Da neuerdings Wein- und Obstbcmschulcn ohne Internat errichtetwerden, so muß die
Schulordnung in ihren Bestimmungendiesem Umstände Rechnung tragen.

Ferner empfiehlt es sich, die Zahl der in einem Internat unterzubringendenSchüler
'"cht durch die Schulordnung, sondern durch den Haushaltsplau festzustellen.

Zu § 4 der Schulordnung.
In der Höhe des Lehr- und Kostgeldes sind Aenderungennicht vorgeschlagen, nur wird

^ für angezeigt erachtet, dasselbe für Ausländer zn erhöhen. Die Festsetzung der Höhe des
Lehr- und Kostgeldesfür dicsc wird zweckmäßiger Weise dem Provmz.alcmsschuhüberlassen.

Zu § 9 Abs. 2 der Schulordnung.

Vergleichedie Erläuterung zu 8 1 Abs. 2 des Reglements.

Der Provinzialausschuß stellt hiernachfolgenden Antrag:
Der Provinziallandtag wolle dem beiliegendenReglement und der Schulorduung für

die Provinzial Wein- und Obstbauschulenseine Genehmigung ertheilen.

Düsseldorf, den 11. Dczcmber 1900.

Der Provinzialausschuß:
^ <. Dr. Klein,Ianhcn,

Landeshauptmann.
Vorsitzender.

18
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Bisherige Fassung. Neue Fassung.

Reglement
über die

Leitung und Verwaltung der Prouinzial-Wein-
bauschule zu Trier.

I. Zweck der Anstalt.
8 i.

Die Anstalt verfolgt den Zweck, angehenden
Winzern namentlich den Söhnen der mittleren
und kleineren Winzer, eine bessere theoretische,
vornehmlichaber praktische Ausbildung zu Theil
werden zu lassen, die sie befähigt, den väterlichen
und demnächst ihren eigenen Weinbergden höheren
Anforderungender Zeit gemäß mit besserem, wirth-
schaftlichem Erfolge zu bebauen. Auch sollen Vor¬
arbeiter und Verwalter auf der Anstalt ihre Aus¬
bildung erhalten können.

Der Lchrkursusist auf eine einjährigeDauer
mit 10 Lehrmonatcn festgesetzt,jedoch mit der
Maßgabe, daß die Vrthcilung des Befähiguugs-
zeuguisses als Weinbergsvcrwaltervon zweijährigem,
erfolgreichemBesuche der Anstalt abhängig ge¬
macht wird.

Der Obst-, Acker- und Gemüsebau werden
als Ncbcncrwerbszweigedes Winzers mit in den
Bereich des theoretischenund praktischenUnter¬
richts hereingezogen.

8 2.
Neben dem zehnmonatlichcn Kursus zur Aus¬

bildung jüngerer Winzer finden in der Anstalt
alljährlich kürzere — ein- bis vierwöchcntlichc
— Speziallurse für Wcin^ und Obstbau für
ältere Personen, wie Weinbergbesitzer,Verwalter,
Winzer u. s. w. statt, um die Gelegenheitzu bieten,
sich in kürzerer Zeit im Wein- und Obstbau u.
zu vervollkommnen.

Reglement
über die

Leitung und Verwaltungder Pruviuzial-
Wein- und Obstbauschulcn in der

Rhcinvrovinz.
------------

I. Zweck der Anstalten.

Die Provinzial-Wein- und Obstbau-
schulcn verfolgen den Zweck, angehendenWin-
zcrn namentlich den Söhnen der mittleren und
kleineren Winzer, eine bessere theoretische, vor¬
nehmlich aber praktische Ausbildung zu Theil
werden zu lassen, die sie befähigt, den väterliche»
und demnächst ihren eigenen Weinberg den höheren
Anforderungen der Zeit gemäß mit besserem,
wirthschnftlichem Erfolge zu bebauen Auch sollen
Vorarbeiter und Verwalter auf deu Anstalten ihre
Ausbildung erhalten tonnen.

Der Lchrtursus ist auf eine einjährige Dauer
mit 10 Lehrmonatcn festgesetzt, jedoch mit der
Maßgabe, daß diejenigen Schüler, welche
sich als Weinbergsvcrwalter ausbilden
wollen, die Anstalt mindestens 2 Jahre
besuchen müssen.

Der Obst-, Acker- und Gemüsebau werden
als Nebenerwerbszweigedes Winzers mit in den
Bereich des theoretischenund praktischen Unter¬
richts hereingezogen.

8 2.
Neben dem zehnmonatlichen Kursus zur Aus¬

bildung jüngerer Winzer finden in den An¬
stalten alljährlich kürzere Speziallurse für Wem-
und Obstbau für ältere Personen, wie Weinberg'
besitzer, Verwalter, Winzer u. s w, statt, um die
Gelegenheit zu bieten, sich in kürzerer Zeit
Wein- und Obstbau :c. zu vervollkommnen.
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Bishe ri g^F assun g-

II Leitung und Verwaltung der Schule.

8 3.
Die Leitung und Verwaltung der Prouinzial-

Wcinbauschule wird von dem Provinzialausschussc
und dem Landcsdircktor,sowie den diesem zugeord¬
neten oberen Beamten in Gcmähhcit der Pro¬
vinzialordnung, sowie der erlassenen Geschäfts-
ordnung für den Provinzialausschuß und der
^eschäftsanwcisungsür den Landcsdircktor und
^'c ihm zugeordnetenoberen Beamten geführt

Dem Landcsdircktorsteht außer den in der
Ptovinzicilurduungund den besonderen Bestim¬
mungen vorgesehenen Befugnisseninsbesonderezu:

l> die Vorprüfung der von dem Anslalts-
direktorzu entwerfendenEtats nnd vorzu¬
legendenIahresrechnungen der Anstalt zum
Zwecke der Mittheilung an den Provinzial¬
ausschuß,

2- die Uebcrwcisuug der etatmäßigen Mittel
an die Anstalt,

3> die Entscheidung über die Aufnahme und
Entlassung der Zöglinge,

4- die vorläufige Annahme von Beamten nach
Anhörung des Anstaltsdircktors und nach
Vorschrift des § 5 des Reglements über
die dienstlichen Verhältnisse der Beamten
der Proviuzialuerwaltung,

^ die Festsetzung aller Liquidationen der oberen
Anstaltsbcamten gegen die Anstaltsverwal¬
tung und der letzteren gegen erstere,

U- die Bestimmung über die Art der Be¬
schaffungvon Verpflegungsbcdürfmsscnund
Vergebung der letzteren,

?- die Genehmigung von Verträgen über
dauernde Verpflichtungen der Anstalt,
über An- und Verpachtungen von
Grundstücken, über Lieferungen und
Leistungen, welche «00 Mark über¬
steigen. Sofern bei den vorgedachten
Geschäften der Gegenstand des Inter-

Neue Fassung .

II. Leitung und Verwaltung der Schulen.

§3.
Die Leitung und Verwaltung der Provinzial-

Wein- und Obstbauschulcn wird von dem Pro-
vinzialausschusse und dem Landeshauptmann,sowie
den diesem zugeordnetenoberen Beamten in Gc-
mäßheit der Provinzialordnung,sowie der erlassenen
Geschäftsordnungfür deu Provinzialansschuß nnd
der Geschäftsanweisungfür den Landeshauptmann
nnd die ihm zugeordnetenoberen Beamten geführt.

§4.
Dem Landeshauptmann steht außer den in

der Provinzialordnung und den besonderen Be¬
stimmungenvorgesehenen Befugnissen insbesondere
zu:

1. die Vorprüfung der von den Anstaltsdnck-
toren zu entwerfenden Haushaltspläne
und vorzulegenden Iahresrechnungen der
Anstalt zum Zwecke der Mittheilung an den
Provinzialausschuß,

2. die Ueberwcisungder im Haushaltsplan
vorgesehenen und der sonst bewillig¬
ten Mittel an die Anstalten,

3. die Entscheidungüber die Aufnahme und
Entlassung der Zöglinge,

.j. die vorläufige Annahme von Beamten nach
Anhörung des Anstaltsdircktors und nach
Vorschrift des § 5 des Reglements über
die dienstlichenVerhältnisse der Beamten
der Prouinzialuerwaltung,

5. die Festsetzung aller Zahlungsberech¬
nungen der oberen Anstaltsbeamten gegen
die Anstaltsuerwaltung und der letzteren
gegen erstere,

6. die Bestimmung über die Art der Beschaf¬
fung von Verpflegungsbedürfnisscnund Ver¬
gebung der letzteren,

?. Prüfung der von dem Anstaltsdirettor monat¬
lich einzureichenden Verhandlungen über
die Revision der Anstaltskasse, sowie
der Veköstigungsnachweise.

13"
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effes des Prouinzialverbandes die
Summe von 3000 Mark übersteigt,
ist die Beschlußfassung bezw. die Ge¬
nehmigung des Prouinzialausfchuffes
erforderlich.

8. Prüfung der von dein Anstaltsdirettormonat¬
lich einzureichenden Anstaltskassen-Revisions-
protokolle,fowie der Neköstigungsnachweife.

8 5.
Die Beaufsichtigungder Anstaltsgebäude in

baulicher Hinsicht, sowie die geschäftlicheBchand-
lung der Reparaturen und Ergänzungsbauten bei
denselben erfolgt in Gcmäßheit des von dem
Provinzialcmsschuß erlassenen besonderen Regle¬
ments.

8 6.
Die unmittelbare Leitung und Verwaltung

der Anstalt innerhalb der Grenzen des Etats
und des gegenwärtigen Reglements ist dem An-
staltsdircktor unter der durch die Dienstanweisung
angeordneten Mitwirkung der übrigen Anstalts-
bcamten anvertraut.

8 ?.
Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter

der Anstalt nächster Vorgesetzter des gesammten
Lehr- und Dienstpersonals. Derselbe ist für die
ordnungsmäßige Verwaltung der Anstalt verant¬
wortlich und verpflichtet, uach jeder Richtung das
Interesse der Anstalt zu wahren und auch inner¬
halb der dem Provinzialausfchusse und Landes-
diretlor zustehenden Competenzen vorläufige An¬
ordnungen in Dringlichkeitsfällen, vorbehaltlich
der fofurtigcn Anzeige an den Landesdirektorzu
treffen.

§8.
Neben der Leitung der Schule und Ertheilung

von Unterricht liegt dem Anstaltsdirettor ob, als
Wanderlehrer durch Vortrüge über Weinbau und
Kellerwirthfchllft,soweit seine Zeit nicht durch die
Schule in Anspruchgenommen wird, der länd¬
lichen Bevölkerungmit Rath und That zur Seite

Neue Fassung.

8 5.
Die Beaufsichtigung der Anstaltsgebäude in

baulicher Hinsicht, fowie die geschäftliche Behand¬
lung der Reparaturen und Ergänzungsbauten bei
denselben erfolgt in Gcmäßheit des von dem Pro-
vinzialausschuß erlassenen besonderenReglements.

8«.
Die unmittelbare Leitung und Verwaltung

der Anstalt innerhalb der Grenzen des Haus'
Haltsplans und des gegenwärtigen Reglements
ist dem Anstaltsdirektor unter der durch die
Dienstanweisung angeordneten Mitwirkung der
übrigen Anstaltsbeamten cmvertrcmt.

8 ?.
Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter

der Anstalt nächster Vorgesetzter des gesanunten
Lehr- und Dienstpersonals. Derselbe ist für die
ordnungsmäßige Verwaltung der Anstalt verant¬
wortlich und verpflichtet, nach jeder Richtung das
Interesse der Anstalt zu wahren uud auch inner¬
halb der dem Prouinzialausschusfe uud Landes¬
hauptmann zustehenden Befugnisse vorläufige
Anordnuugen in Dringlichkeitsfällen, uorbehaltM
der sofortigen Anzeige an den Landeshauptmann,
zu treffen.

8 8. .
Der Direktor und die sonstigen Fa^'

lehrer der Anstalt sind verpflichtet, ^
Wanderlehrer durch Vortrage über We'"'
bau, Kellerwirthschaft, Obst- und G^
müsebau der ländlichen Bevölkerung «"
Rath und That zur Seite zu stehen-
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zu stehen. Auch ist der Obergärtner in Betreff
des Obst-, Acker- und Gemüsebaues zu dergleichen
Wanderlehrthätigkeit verpflichtet. Die näheren
Bestimmungendarüber werden im Einvernehmen
mit den Organen der Staatsregierung besonders
festgesetzt.

8 9.
Die weiter anzustellendenLehrkräfte bezw.

Beamten werden nach Zahl und Besoldung durch
b°" Anstaltsetat bestimmt.

8 10.
Der Direktor und der Obergärtner werden

"ach einer Probezeit auf Lebenszeit, die sämmt-
Mn übrigen Beamten auf Zeit unter dem Vor¬
halt einer dreimonatlichen Kündigung nach

Maßgabe des Reglements über die dienstlichen
Verhältnisseder Provinzialbeamten der Nhcin-
pl°vinz angestellt.

8 11-
Zur Unterstützung des Direktors in allen

Angelegenheiten,welche die Ausbildung und den
Unterricht der Zöglinge und die zu diesem Zwecke
i« treffendenEinrichtungen der Schule betreffen,
sowie zur Theilnahme an der Aufsicht und Leitung
"eser Anstalt nach Maßgabe der vom Provinzial¬
ausschuß zu erlassenden besonderen Geschäfts¬
ordnung wird ein Kuratorium bestellt. Dasselbe
besteht außer dem Landesdirektorbezw. dem von
'hm beauftragten Landesrath und dem Direktor
°er Weinbauschuleaus fünf Mitgliedern, welche
""«, Provinzialllusschuß gewählt werden, von
welchen letzteren drei zur Beschlußfassung anwesend
s"n müssen.

Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter
werden vom Provinzialausschuß gewählt.

8 12.
Außer den von dem Landesdireltor bezw.

°em zuständigen Abtheilungsdirigenten vorzu¬
nehmendenRevisionen findet von Zeit zu Zeit

Neue Fassung.

Die näheren Bestimmungendarüber weiden
in Einvernehmen mit den Organen der Staats¬
regierung besonders festgesetzt.

8 9.
Zahl und Besoldung der anzustellenden

Lehrkräfte und Beamten werden durch den
Anstalts-Haushaltsvlan bestimmt.

s 10.
Der Direktor und die Fachlehrer werden

nach einer Probezeit auf Lebenszeit,die sämmt¬
lichen übrigen Beamten auf Zeit unter dem Vor¬
behalt einer dreimonatlichen Kündigung nach
Maßgabe des Reglements über die dienstlichen
Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rhein-
prouinz angestellt.

8 11-
Zur Unterstützung des Direktors in allen

Angelegenheiten,welche die Ausbildung und den
Unterricht der Zöglinge und die zu diesen: Zwecke
zu treffenden Einrichtungen der Schule betreffen,
sowie zur Theilnahme an der Aufsicht und Leitung
der Anstalt nach Maßgabe der vom Provinzial¬
ausschuß zu erlassenden besonderen Geschäfts¬
ordnung wird für jede Provinzial-Wein-
und Obstbauschule ein Kuratorium bestellt.
Dasselbe besteht außer dem Landeshauptmann
bezw. dem von ihm beauftragten Landesrath,
dem Vorsitzenden der Landwirthschafts-
kammer und dem Direktor der Wein- und Obst¬
bauschuleaus acht Mitgliedern, welche vom Pro¬
vinzialausschußgewählt werden, von welchen letz¬
teren drei zur Beschlußfassung anwesend sein müssen.

Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter
werden vom Provinzialausschuß gewählt.

8 12.
Außer den von dem Landeshauptmann bezw.

dem zuständigen Abtheilungsdirigenten vorzu¬
nehmenden Revisionen findet von Zeit zu Zeit



142 42, RheinischerProvinziallcmdtag. Nr. 8.

B is herige F assung.

eine Revision der Anstalt seitens des Provinzial«
ansschusses statt.

8 13.
Das gegenwärtige Reglement tritt alsbald

nach Genehmigung durch den zuständigenHerrn
Minister in Kraft.

Schulordnung.
8 1,

In das Internat der Provinzial - Weinbau-
schule können zwölf Zöglinge gegen Zahlung eines
KostgeldesAufnahme finden.

Richt in der Anstalt wohnenden Zöglingen
ist die Theilnahme am Unterricht gestattet, soweit
die räumlichen Verhältnisse dies zulassen.

8 2.

Die Aufnahme in die Anstalt soll in der
Regel nicht vor dem zurückgelegten 17. Lebens¬
jahre und bezüglichsolcher junger Leute erfolgen,
die bereits in der Landwirthschaft längere Zeit
praktisch thätig gewesen und voraussichtlichbe¬
fähigt sind, dem theoretischen und praktischen
Unterricht in der Anstalt mit Erfolg beizuwohnen,

8 3.
Die Anmeldung zur Aufnahme ist an den

Anstaltsdirektor zu richten und durch folgende
Schriftstücke zu belegen:

a) das Attest einer Behörde, aus welchem er¬
sichtlich ist, daß die im 8 2 festgestellten
Aufnahme-Bedingungenerfüllt sind,

1») den Impffchein,
«) ein ärztliches Attest, welches nachweist,daß

der Zögling weder an einem seiner Bildung
hinderlichenGebrechen, noch an einer an¬
steckenden und unheilbaren Krankheit leidet,

<t)die Einwilligung der Eltern oder sonstigen
gesetzlichenVertreter des Zöglings,

«) die Erklärungderjenigen Person oder Körper¬
schaft, welche das Lehr- und Kostgeld für
den Zögling zu entrichten sich verpflichtet.

Neue Fassung.

eine Revision der Anstalt seitens des Provinzial-
ausschussesstatt.

3 13.
Das gegenwärtige Reglement tritt alsbald

nach Genehmigung durch den zuständigen Herrn
Minister in Kraft.

Schulordnung.
8 1.

Die Aufnahme in die Provinzial-Wein-
und Obstbauschulen soll in der Regel nicht vor
dem zurückgelegten17. Lebensjahre und nur be¬
züglich solcher junger Leute erfolgen, die bereits
in der Landwirthschaftlängere Zeit praktisch thätig
gewesen lind voraussichtlichbefähigt sind, dem
theoretischen und praktischen Unterricht in der
Anstalt mit Erfolg beizuwohnen.

Soweit mit der Schule ein Internat
verbunden ist, kann eine bestimmte Zahl
von Zöglingen, die jedesmal durch den
Haushaltsplan festgesetzt wird, darin
gegen Zahlung eines Kostgeldes Aufnahme
finden.

8 2.
Die Anmeldung zur Aufnahme ist an den

Anstaltsdircktor zu richte» uud durch folgende
Schriftstückezu belegen:

a) das Attest einer Behörde, aus welchem er¬
sichtlich ist, daß die im § 1 festgestellte«
Aufnahme-Bedingungenerfüllt sind,

d) den Impfschein,
«) ein ärztliches Attest, welches nachweist, daß

der Zögling weder an einem seiner Bildung
hinderlichenGebrechen, noch an einer an¬
steckenden und unheilbaren Krankheit leidet,

ü) die Einwilligung der Eltern oder sonstige«
gesetzlichenVertreter des Zöglings.

«) die Erklärung derjenigen Person oder Kölpe^
schuft, welche das Lehr- und eventl. Kostgeld
für den Zögling zu entrichten sich verpflichtet-



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 8. 143

Bisherige Fassung.

Ueber die Aufnahme wird in der Regel nach
Eingang aller Meldungen und nach Ablauf des
für diese festgesetztenTermines entschieden,wobei
w Falle des Bedürfnisses über die Befähigung
bei Angemeldeten (8 2) durch eine Prüfung zu
entscheiden ist.

8 5.
Das Lehrgeld beträgt 3 Mark für den

Monat, außerdem haben die Schüler, welche in
d« Anstaltverpflegt werden, für Kostgeld 2? Mark
^ den Monat zu entrichten. Für Bekleidung
h«ben die Zöglinge selbst zu sorgen. Die Leib-
""He wird in der Anstalt gereinigt.

8 6-
Unbemittelten Schülern können ganze oder

theilweise Freistellen durch den Provinzialausschuß
"«liehen weiden.

Das Schuljahr zerfallt in zwei Semester und
beginnt im Monat Oktober. Beginn und Schluß
°« Semester sowie die Dauer der Ferien weiden
^jährlich durch besondereVerfügung bestimmt.

Die Ferien dauern in der Regel vom 20.
August bis 1. Oktober, die Weihnachts- und
Pfingstfciertugeund vom Samstag vor Palm¬
sonntag bis nach Ostern.

s 8.
Beurlaubungen der Zöglinge außerhalb der

Ferien erfolgen durch den Direktor.

Vor Schluß jeden Semesters w,rd eme
^üfung der Zöglinge abgehalten, welche be-
stunmt ist, über die Leistungen und Fortschritte

Neue Fassung.

s 3.
Ueber die Aufnahme wird in der Regel nach

Gingang aller Meldungen und nach Ablauf des
für diese festgesetzten Termines entschieden, wobei
im Falle des Bedürfnisses über die Befähigung
der Angemeldeten (§ 1) durch eine Prüfung zu
entscheiden ist.

s 4.
Das Lehrgeld beträgt 36 Mark für das

Jahr. Au denjenigen Provinzial-Wein-
und Obstbauschulen, welche ein Internat
besitzen, ist von den in demselben unter¬
gebrachten inländischen Schülern ein Lehr»
und Kostgeld von zusammen 300 Mail
jährlich zu entrichten. Ausländer haben
ein vom Provinzialausschuß festzusetzendes
Lehr- und Kostgeld zu zahlen. Die be¬
treffenden Zahlungen sind vierteljährlich
im Voraus zu leisten.

8 5.
Unbemittelten Schülern können ganze oder

Theil-Freistellen oder Geldbeihülfen oder
Schulgeld-Erlaß durch den Provinzialausschuß
bewilligt weiden.

8 6.
Das Schuljahr zerfällt in zwei Semester und

beginnt im Monat Oktober, Beginn und Schluß
der Semester sowie die Dauer der Ferien werden
alljährlich durch besondere Verfügung bestimmt.

Die Ferien dauern in der Regel von Mitte
August bis Anfang Oktober, sowie zu Weih¬
nachten, Ostern und Pfingsten eine ange¬
messene Zahl von Tagen.

8 ?-
Beurlaubungen der Zöglinge außerhalb der

Ferien erfolgeu durch den Direktor.

8 8-
Vor Schluß jeden Semesters wird eine

Prüfung der Zöglinge abgehalten, welche bestimmt
ist, über die Leistungenund Fortschritte derselben
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derselben Kenntniß zu verschaffen. Von dein
seitens des Landesdirektors festzusetzenden Ter¬
min der Piüfuugen werden die Mitglieder des
Kuratoriums benachrichtigt, um ihnen die Theil¬
nahme an den Prüfungen zu ermöglichen.

8 10.
Beim Verlassen der Anstalt nach Ablauf

zweier Semester wird dem Zögling ein Zeug^
niß über seine Leistuugen auf deu verschiedenen
Arbeitsgebietender Schule ausgestellt.

Das Zeugniß über die Befähigung als
Weinbergsverwalter kann nur durch zwei¬
jährigen erfolgreichen Besuch der Anstalt
und Bestehen der Schlußprüfung erworben
werden.

§ 11.
Die Zöglinge sind verpflichtet, die in der

Anstalt eingeführten und ihnen aufgegebenen
theoretischenund praktischen Arbeiten fleißig und
gewissenhaftzu erfüllen und alle Bestimmungen
der Schul- und Hausordnuug genau zu beobachten
und etwaigen dnrch sie schuldhafter Weise ver¬
ursachtenSchaden zu ersetzen.

s 12.
Schwere Verletzungender Schul- und Haus¬

ordnung tonnen nach den Umständen des Falles
die Entlassung aus der Anstalt nach sich ziehen.

Neue Fassnng.

Kenntniß zu vcrschaffeu. Von dem feitens des
Landeshauptmanns festzusetzendenTermin der
Prüfungen werden die Mitglieder des Kura¬
toriums benachrichtigt,nm ihnen die Theilnahme
an den Prüfungen zu ermöglichen.

8 9.
Beim Verlassen der Anstalt wird dem Zög¬

ling ein Zeugniß über seine Leistungen auf den
verschiedenenArbeitsgebietender Schule ausgestellt.

§ 10.
Die Zöglinge sind verpflichtet, die in der

Anstalt eingeführtenund ihnen aufgegebenen theo¬
retischen und praktischen Arbeiten fleißig und
gewissenhaft zu erfüllen, alle Bestimmungen der
Schul- und Hausordnung genau zu beobachten
und etwaigen durch sie schuldhafter Weise ver¬
ursachtenSchaden zu ersetzen.

s 11.
Schwere Verletzungender Schul- und Haus¬

ordnung können nach den Umständen des Falles
die Entlassung aus der Anstalt nach sich ziehe«.
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Anlage 9.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Abänderungendes Reglements vom 18. Iannar 1898 über die Entschädigung
für an Milzbrand gefallene Thiere.

Der 41. Rheinische Proviuziallandtag hat in !"««.Plenarsitzung ^ 3. Februar 1899

nach dem Initiativ-Antrage^3« dahin
' d« V e^ das Recht gegeben wird, die Resul-

o^2^?«^^^ °^1 die.ntfchäd«.
^er .iehier^^ "^^'t «n Staatsregierung

2. den Pr°vi«zmlausschun «eu^ b^twg^ m «^ ,^ ^^.^ ^
!°r3 m7w^^ ^gedachte Vergütung in anderer

. ^?'/3n^ zu 1 näher bezeichneten Rechtes an die Viehuersichemngs-
Znr Verleihung des "°'I«° »" . ' ^ ' /^ Lungcnseuche einer Aenderung bezw.

lasse bedarf es bezüglich der ^ntsch wgungen für ^ '^ ^'^ ^ ^^ ^,^^ ^ ^,,^
Ergänzung des Staatsgesetzevmu ,'^^' ' ^ Md Rauschbrm^ nur eine Abänderung
auf die Behandlnng der Entschad.gungsmttage l« ^'lz m° ^ ^ ^ ^, ^ ,,^^
des provinziellen Regwnents nnd N°tz für die Pro-

Paragraphenm der b'shengenPraxis zw v ' ^ 2 Reglementsiu einer uorge-

neue Vorschriftenhinzugekommen sind. „,,^f.!s,rt-

wnd ^n'P"^^ °w !». "t«..° Thi«. dichr «°..un,.,., w..che s,ch
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bei der tierärztlichen Obduktion als mit Milz- oder Nauschbrcmdbehaftet erweisen, von dem
Provinzialverbande eine Entschädigungzn gewähren ist. Hierin war auch die Zuliissigkeit der Vor¬
nahme der Obduktion durch eineu approbirten privaten Thierarzt und die Verpflichtung des
Prouinzialverbandes zur Entschädigungslcistungauf Grund des Urtheils eines solchen festgelegt.
Da aber einerseits bei den privaten Thierärzten nicht immer dieselbenGarantien für eine gründ¬
liche, den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechende Untersuchunggegeben sind, wie bei den
beamteten Thierärzten, andererseits aber auch in §§ 10, 12 des Reichsgesetzes vom I. Mai 1894
den Polizeibehörden vorgeschriebenist, bei Eingang einer Anzeige' über den Ausbruch des Milz¬
brandes sofort den beamteten Thierarzt behufs sachverständiger Ermittelung des Seuchencmsbruchs
zuzuziehen, so erscheint es angezeigt, auch die Verpflichtung des Provmzialvcrbcmdes zur Ent¬
schädigungsleistungzunächst nur von der Entscheidung des beamteten Thierarztes abhängig zu
machen, welcher ohnehin mit der Obduktion staatsscitig befaßt wird. Auf diese Weise wird auch
eine doppelte Obduktion durch den privaten und beamteten Thierarzt vermieden.

Zu § 5. Die Bestimmungen des 8 5 sind vielfach irrthümlich dahin ausgelegt und
angewendetworden, daß die darin angezogenenH§ 18, 19, 20 und 21 des Preußischen Gesetzes
vom 12. März 1881 mit ihrem ganzen Inhalte in analoge Anwendung gebrachtwurden, während
doch nur bezüglich: „der Zusammensetzung, Berufung, Verpflichtung und Thätigkeit der
(Abschätzungs-)Kommission" die Paragraphen maßgebend sein sollen. Hiernach gehört namentlich
der letzte Absatz des 8 21, wonach in Rotz» und Lungenseuchefällen durch die gutachtliche Erklärung
des beamteten Thierarztcs der Krankt) eitszustand des getödteten Thieres in Beziehung auf die
Entschadigungsfrageendgültig festgestelltwird, überhaupt nicht in den § 5 des Reglements, der
lediglich die Abfchätzungs-Kommission betrifft, welche mit der Feststellung der Seuche selbst aber
gar nichts zu thun hat, sundern nur den Werth der Thiere ermittelt. Es erscheint daher empfehlens-
werth, die Einbeziehungdieses § 21 aus dem 8 5 des Reglements wegzulassen und die zutreffenden
Bestimmungen desselben als neuen 8 5a aufzunehmen.

Zu § 5a. An die hier in übersichtlicher Weise aufgenommenenBestimmungendes mehr¬
genannten § 21 a. a. O. schließensich als Absatz 5 und 6 die Bestimmungen im Sinne des
Eingangs zu 1 erwähnten Prouinziallandtagsbeschlusses. Der letztere findet seine Begründung
zunächst in der bedeutendenHöhe der Entfchädiguugen,welche in den letzten Jahren für an Milz-
und Raufchbrand gefalleneThiere gezahlt worden sind. Diese Entschädigungenbetrugen:
1895 für 27 Pferde 11876,33 M, für 532 Rindviehstücke 1l8 368,68 M, zus. 130 245,01 M
1896 „ 1? „ 8 488,74 „ „ 682 „ 136173,46 ,. „ 144 662,20 „
1897 „ 15 „ 7 863,48 ., „ 705 „ 134 837,40 „ „ 142 700,88 „
1898 .. 2? „ 14 288,94 „ „ 748 „ 166 441,03 „ „ 180 729,9? .,
1899 ., 12 „ 4 613,76 „ „ 723 ,. 156 760,64 „ ,. 161374,40 ..

Berücksichtigt man neben diese» hohen Ziffern noch den Umstand, oaß nach der amtlichen
Statistik verschiedenerJahre vor Erlaß des Reglements über die Milzbrand-Entschädigungennur
80—100, im Höchstfalle 160 Milz- und Rauschbrandfälle in einem Jahre in der Rheinprovinz
gezählt worden sind, nach Erlaß des Reglements aber deren Zahl auf mehr als 700 sich gesteigert
hat, so drängt sich unwillkürlichder Gedanke auf, daß die angemeldetenFälle unmöglichsämmtlich
Milz- und Rauschbrandfällegewesen sein können, daß vielmehranscheinend manches verendete Vieh als
an diesen Seuchen gefallen betrachtet wurde, wenn nicht ein andere Todesursache zu erkennen war.
Auch iu verschiedenen Konferenzen der Landesdirettoren ist dieser Umstand zur Sprache gebracht
worden, und wurden ernste Bedenken gegen viele, das Vorhandenseinvon Milz- oder Rauschbrand



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.____________________147

anerkennendeAnssprttche der Thierärzte erhoben. In der Rheinprovinz waren in den ersten Jahren
nach Einführung der Milzbrand-Entschädigungviele Thierarzte überhaupt nicht in der Lage, Milz-
und Rauschbrand zweifelsfrei festzustellen, weil sie entweder keine oder nur ungenügendeMikroskope
zur Verfügungund im Mikroslopiren keine Uebung hatten. Diesem Mangel hat auf diesseitige
Vorstellung die Königliche Staatsregierung durch Ginrichtung eines mikroskopischen Kursus und
erleichterte Beschaffungvon Mikroskopenfür die Krcisthierärzte inzwischen abzuhelfengesucht.

Viele sonstige, sich bei Prüfung der einzelnen Entschädigungsanträgeergebende Bedenken
haben sodann dazu geführt, daß unter Zustimmung des Herrn Landwirthschaftsministersfür die
diesseitige Provinzialverwaltung im Jahre 1896 ein technischer Berather in Viehseuchen-Angelegen¬
heiten in der Person des Departementsthierarztes Dr. Lothes zu Köln angenommen wurde. Diesem
werdeu seitens der Provinzialverwaltung die thierärztlichenObduktionsberichte,für welche em beson¬
deres nach Benehmen mit dem Herrn Ober-Präsidenten festgesetztes Formular eingeführt ,st, zur
Begutachtung überwiesen,falls der Inhalt der Berichte zu Bedenken Veranlassunggiebt insbesondere
eine Verletzungder amtlichen Vorschriften über das Obduktionsverfahrendaraus ersichtlich ,st. Bei
dieser Behandlung der Entschädigungsanträgehaben sich in zahlreichen Fallen die schwerwiegendsten
Bedenken gegen die thierärztlicherseits getroffene Seuchendiagnoseherausgestellt von welchen e.ne
Reihe von Beispielen in der Sitzung der Fachkommission III. L. des 41. Provmzmllcmdtags

Mitgethei^ ^ ^ ^ zur Zeit bestehende Verfaß
stellung des Milz- nnd Nauschbrandes keine sichere Unterlage ur d.e Gewährung w Entschad.-
gungcn bietet und daß namentlich die Viehversicherungskasse durch d,e augenbl.ckl.chen Zustande
sch^ g^ig^rd Weil sie nicht in der Lage ist, bei der Fes^
n Uuwirken während dies sowohl dem Besitzer des Viehs, wie der Staatsbehörde gesetzl.ch möglich
ist" Betheiligten - Staat, Viehbesitzer, Viehverstchernngskasse-
entbehrt der inneren Begründung und macht im Hinblick auf die große finanzielle Belaswng der

B^che^afie MEntschädigungsfälleneine Aenderung der Bestimmungenm der Richtung

"'""«37 ^i ^^^ Rücksicht auf die Unmöglichkeit
fin die Blichen ^ bieder einzeln.: ärztlichenUntersuchung des Viehs selbst mitzuwirken,

ertheilt würde, das Resultat der ohne ihre M'twirkuug vorgenommenenl,"ul,n mc ocll,ui>.,u«»u ? wlcber Beanstandung wäre dann dasselbe Ver-

Untersuchung des f« « ^ ^ Besitzer schon jetzt Platz
^.u2ch di'e Herbe M En cheidung'dertechnischenDeputation für das Veterinärwesen,
greift, nämlich d' H«' ^ ^ jedoch darcmf hingewiesen, daß es ungewiß sei, ob
dieses da es keinem Zweifel unterliege,daß die Veter^

erg3 Obduktions-Vefuuden der beamteten Dhierärzte nicht immer eme
hinr chend U läge für ein Messendes Obergutachten finden wer e e.ne Ergänzung des
Materials ^ von Kadavertheilenbei der Natur des Mchbrandes aber nur ganz
aus h^ köime. Der Herr Minister hat demgemäßder Erwagmig anheimgestellt,
°b es nch '^« s", ahnlich wie in der Provinz Ostpreußen eme Nachprüfung der thier-
är^. /?? «m.de.sein von Milzbrandlautenden Obduktionsbefundeeintreten zu lassen,

3^ "iit Genehmigung des Ministers besonders zu
beschließm l,a^ I der Pr°vi»z Ostpreußen ist die Sache so geregelt, aß die eamteten Th.er-
«te b^ j^ ' ^ u t n m«s MWrandkadaversein Ausstrichpräparat anzufertigen und dieses,
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sowie ein Stückchen der Milz an ein von der Provinzialuerwaltung eingerichtetesLaboratorium
einzusenden haben, das eine mikroskopische und bakteriulugische Untersuchungveranlaßt. Erst durch
den Ausfall der letzteren wird die Seuchendiagnose rücksichtlich der Entschädigungspflichtder
Provinz festgestellt.

Es dürfte sich empfehlen,in ähnlicherWeise auch in der Rhcinprovinz vorzugehen,jedoch
nicht die Nachprüfung der Scuchendiagnose für alle Falle obligatorischzu machen, sondern nach
näherer Bestimmung des Pruvinzialausschusses auf die Fälle zu beschranken,in welchen sich
Bedenken gegen die Milzbrand-Diagnose ergeben. Die Nachprüfung würde in solchen Fällen in
einem der in der Provinz vorhandenen Laboracorien auf Kosten der Viehvcrsichcruugskasse erfolgen
können und die Ausgaben für dasselbe sich voraussichtlichsehr bald durch Abnahme der eutschadi-
gungspflichtigcnSeuchcnfällcbezahlt machen.

Zu 8 6. Dieser Paragraph, betreffend die Vergütung für die Schiedsmcinncr,welcher
sich in der Praxis bereits länger als einer Abänderung bedürftig erwiesenhatte, ist der Ermächti¬
gung des Provinziallllndtags entsprechend mit Genehmigung des Herrn Ministers bereits in Kraft
getreten. Zur Erläuterung der durch den Prouiuzialausschuß getroffenenEntscheidungsei indessen
Folgendes angeführt:

Unter Zugrundelegung der bisherigen Vcrgütungssatzesind an Abschätzungskosten gezahlt:
sür Rindvieh, in Summe

l 1 077,60 M. I l 911,10 M.
14 349,40 „ 15 301,^ „
14 043— „ 15 081,- „
IN 671,20 „ 1« 410,60 „
17 5,72,10 „ 18 824,10 „

d. i. rund 10 "/<> der Gesammtentschädigungenfür Milz- und Rauschbraud. Die Gebühren er¬
schienenzu hoch, namentlich in den Fällen, in welchen das gedachte Geschäft nur die Dauer
einiger Stunden in Anfprnchnahm nnd die zurückzulegende Entfernung nnr ein Geringes mehr als
2 Iliu betrug. In diesen weitaus meistenFällen betrug die Entschädigung im einzelnen Falle aii Reisekosten
abgerundet 16 Kin Landweg zu 40 Pf. -- 6,40 M. und 9 M. Tagegelder, zusammen 15,40 M.

Es war daher zu erwägen, in welcherWeise die Gebühren der Schiedsmänner für die
Folge zu bemessen seien, und erschien es empfehlenswert!),nachfolgendeSätze einzuführen:

„Bei Abschätzungen am Wohnorte oder in Entfernung bis zu 2 Kni von demselben eine
Vergütnng nach Maßgabe der erforderlichen Zcitucrsänmniß von 1 M. für jede ange¬
fangene Stunde und bei Geschäften an entfernteren Orten, neben Erstattung der
wirklichen Reisekosten,eine Vergütung von 5 M, für den halben und 9 M. für den
ganzen Tag",

welche denn auch in die neue Fassung des 8 6 aufgenommenwurden sind.
Der Provinzialllusschußstellt hiernachfolgenden Antrag:

„Der Provinziallandtag »volle dem beiliegenden abgeänderten Reglement, betreffend
die Entschädigung für an Milzbrand gefalleneThiere, seine Genehmigung ertheilen".

Düsseldorf, den 11, Dezember 1900.

Der Provinzialllusschuß:

Ianßen, ,^ Klein,
«°°Wnder. Landeshauptmann.

sür Pferde,
1895 833,50 M.
1896 951,60 „
189? 1038,- .,
1898 1739,40 „
1899 1252.- „
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Aeglement
zu«

Ausfüwmq des Gesetzes vom 22. April 1892, betreffend die Entschädigung
für all Milzbrand gefallene Thiere.

Alte^Fassung^

Zur Ausführung des Gesetzes, betreffenddie
Entschädigungfür an Milzbrand gefallene Thiere,
v°m 22. April 1892 wird für die Rheinpromnz
das nachstehende Reglement erlassen:

8 1.

Für an Milzbrand oder Nauschbraud gefallene
Pferde und Nindvichstücke oder für getödtete Thiere
dieser Gattungen, welche sich bei der thierärztlichen
Obduktwu als mit Milzbrand oder Nauschbraud
behaftet erweisen, wird von dcmProviuzialuerbande
«ne Entschädigung nach folgenden Grundsätzen
gewährt.

§2.
Die Entschädigungbeträgt:

1- bei Pferden dreiuiertel,
2- beim Rindvieh vierfünftel des durch Schätzung

festgestelltengemeinenWerthes, ohne RückM
auf den Mindcr'werth, welchen das Thier da-
durch erleidet, daß es mit der Seuche behaftet ist.

Auf die zu leistendeEntschädigungwird d,e
°us Privatverträgen zahlbare Versicherungssumme
angerechnet uud zwar bei Pferden zu dreiviertel,
b"m Rindvieh zu vierfünftel.

Neue F a ssung.

Zur Ausführung des Gesetzes, betreffenddie
Entschädigungfür an Milzbrand gefallene Thiere,
vom 22. April 1892 wird für die Rheinprovinz
das nachstehende Reglement erlassen:

8 1.

Für an Milzbrand oder Rauschbrand ge¬
fallene Pferde nud Nindvichstückeoder für getödtete
Thiere dieser Gattungen, welche sich bei der von
dem beamteten oder dem mit dessen Geschäften
beauftragten Thierarzt vorgenommenen Obduktion
als mit Milzbrand oder Nauschbraud behaftet
erweisen, wird von dem Provinzialverbando eine
Entschädigungnach den in diesem Reglement be¬
stimmten Grundsätzengewährt.

8 2.

^Bleibt bestehen.)
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Alte Fassung.

8 3.
Zur Bestreitung der Entschädigungsowie der

Kosten der Erhebung und Verwaltung der Bei¬
träge und der Schätzung sollen vorläufig die in
Gemiihheit der Bestimmungen in den §§ 15 ff.
des Gesetzes vom 12. März 1881 (Preußische
GesetzsammlungSeite 128) zu Entschädigungen
für wegen Rotzlrankheitoder Lungenseuchegetüdtete
Pferde bezw Rinder zur Erhebung kommenden
Abgaben mitverwendetwerden mit der Maßgabe,
daß die von den PferdebesitzernerhobenenBei¬
träge nur zur Entschädigung für Pferde, die von den
Rindviehbcsitzern erhobenen Beiträge nur zur Ent»
schiidigung für Rindvieh verausgabt werde» dürfen.

Mit der nämlichen Maßgabe können auch
die Zinsen der aus den vorbezeichneten Abgaben
angesammeltenFonds verwendet werden.

Auch kann innerhalb des Verbandes, nach
Maßgabe des vorhandenenPferde- und Rindvieh¬
bestandes, von den sämmtlichen Pferde- und Rind¬
viehbesitzern nach Bedürfniß eine besondere Abgabe
erhoben, erforderlichen Falles auch die mehrmalige
Erhebung der Abgabe in einem und demselben
Jahre angeordnet werden.

8 4.

Die Ausschreibungetwaiger Abgaben erfolgt
auf den Beschlußdes Provinzialausschusscs.Ihre
Erhebung regelt sich nach den für die Erhebung
der Abgaben zu Entschädigungenfür Rotzkrankheit
bezw. Lungcnseuche geltenden Vorschriften.

8 5.
Die Schätzung des gemeinen Werthes der

Thiere erfolgt durch eine Kommission,welche aus
einem beamteten oder einem approbirten privaten
Thierarzt und zwei Schiedsmännern gebildet wird.
Bezüglich der Zusammensetzung,Berufung, Ver¬
pflichtungund Thätigkeit dieser Kommissionfinden
die Bestimmungenin §8 >8, 19, 20, 21 des Ge¬
setzes vom 12. März 1881 (G.-S. S. 128) mit
der Maßgabe Anwendung, daß der Absatz 3 des
§ 21 durch folgende Bestimmungen ersetzt wird:

Neue Fassung.

8 3.

(Bleibt bestehen.)

8 4.
(Bleibt bestehen.)

8 5.
Die Schätzung des gemeinen Werthes der

Thiere erfolgt durch eine Kommission, welche aus
einem beamteten oder einem avprobirten privaten
Thierarzt und zwei Schiedsmännern gebildet wird.
Bezüglich der Zusammensetzung,Berufung, Ver¬
pflichtung und Thätigkeit dieser Kommissionfinden
die Bestimmungen in §§ 18, 10 und 20 des
Gesetzes vom 12. März 1881 (G. S. S. 128)
Anwendung.
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Alt^Fassung^
Die Sachverständigen haben sich gutachtlich

darüber zu erklären, ob durch den Gelammtbcfund
ein Fall von Milzbrand oder Rauschbrand be,
den gefallenenoder getödteten Thieren festgestellt
ist, sowie ob Umstände vorliegen, welche nach Ar¬
tikel 1 Ziffer 2 des Gesetzes vom 22. April 1892
eine Entschädigungausschließen.

Neue Fassung.

§ 5a.
Falls der Verdacht des Milzbrandes oder

Rauschbrandesbegründet ist, muß möglichst bald
nach der Tödtung oder dem Eingehen eines
Thieres der Krankheitszustanddesselben rücksicht¬
lich der Entschädigungsleistungfestgestellt werden.

Die Untersuchungerfolgt nach Maßgabe der
bestehendengesetzlichen und sonstigen, von den
zuständigen Behörden erlassenen Bestimmungen
durch den beamteten oder den mit dessen Ge¬
schäften beauftragtenThierarzt und den etwa von
dem Besitzer zugezogenen Sachverständigen(Thier-
arzt) (§ 16 des Reichsgesetzcsvom 23. Juni 1880).

Macht der Besitzer von dem ihm zustehenden
Rechte, auch seinerseits eiueu approbirten Thicrarzt
zu dieser Untersuchunghinzuzuziehen,Gebrauch,
so haben die Sachverständigen (Thicrärzte) sich
gutachtlich darüber zu erklären, ob durch den
Gcsammtbefund ciu Fall von Milzbrand oder
Raufchbrand bei dem gefallenen oder getödteten
Thiere festgestellt ist, sowie ob Umstände vorliegen,
welche nach Artikel I Ziffer 2 des Gesetzes vom
2^. April 1892 eine Entschädigung ausschließen.

Ergiebt sich hierüber eine Meinungsverschieden¬
heit zwischendem beamteten Thierarzt und den
von dem Besitzer zugezogenen Sachverständigen,so
ist das Obcrgutachtcnder technischen Deputation
für das Vetcrinärweseneinzuholen.

Der Provinzialverwaltung bleibt in allen
Fällen das Recht vorbehalten, die Resultate der
thierärztlichen Obduktion einer Nachprüfung zu
unterziehen, von dereu Ausfall die Entscheidung
darüber abhängt, ob ein die Gntschadigungspflicht
begründenderScuchcnfallvorliegt.

Ueber die Art dieser Nachprüfung und das
dabei zu beobachtendeVerfahren beschließtder
Provinzialausschuh unter Genehmigung des Mi¬
nisters für Landwirthschaft, Domänen und Forsten.
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Me Fassung

8 6.
Die den Schiedsmännern als Ersatz für

Reisekostenund Auslagen zu gewährende Ver¬
gütung wird festgesetztwie folgt:

I. Der zu einer Schätzung an seinem Wohn¬
orte oder in einer Entfernung von nicht mehr als
2 Kni von demselben zugezogeneSchiedsmann
erhält für seine Leistungen nach Maßgabe der
erforderlichenZcitvcrsäumuiß eine Vergütung von
2 Mark für jede angefangeneStunde, Die Ver¬
gütung darf jedoch den Betrag von 9 Mark für
den einzelnen Tag nicht übersteigen.

Als versäumt gilt für den Schiedsmann auch
die Zeit, während welcher er seine gewöhnliche
Beschäftigungnicht wieder aufnehmen kann.

II. Für Reisen behufs Vornahme von
Schätzungen nach Orten, die mehr als 2 Km
von seinem Wohnorte entfernt sind, erhält der
Schiedsmann:

1. an Reisekosten:
»,. wenn die Reisen auf Eisenbahnen oder

Dampfschiffen zurückgelegt werden können, für
jedes angefangeneKilometer 10 Pf und für
jeden Zu- und Abgang 2 Mark;

d. wenn die Reifen nicht auf Eisenbahnenoder
Dampfschiffen zurückgelegt werden können,
für jedes angefangeneKilometer 40 Pf,
Die Reifekostenwerden für die Hin- und

Rückreise besonders berechnet. Hat jedoch ein
Schiedsmann Schätzungenan verschiedenen Orten
unmittelbar nacheinander ausgeführt, fo ist der
von Ort zu Ort wirklich zurückgelegte Weg unge¬
teilt der Berechnung der Reifekostcnzu Grunde
zu legen, insofern Hin- und Rückreise nicht auf
demselbenWege erfolgt.

Bei Reisen von 2 bis 8 Km werden die
Fuhrtosien für 8 Km berechnet.

2. An Tagegeldern den Betrag von 9 M.
für den Tag.

Die Liquidationen der Schiedsmännerwerden
von dem Landeshauptmann festgesetzt.

Reue Fas sung.

8 6.
Die den Schiedsmännern zu gewährendeVer¬

gütung wird festgesetztwie folgt:
Bei Abschätzungenam Wuhnorte oder in Ent¬

fernung bis zu 2 Km von demselben erhält der
Schiedsmann eine Vergütung nach Maßgabe der
erforderlichenZcitvcrsäumniß von einer Mark für
jede angefangeneStunde und bei Geschäften an
entfernteren Orten neben Erstattung der wirklichen
Reisekosten eine Vergütung von 5 Mark für den
halben und 9 Mark für den ganzen Tag,
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Alte Fassung. Neue Fassung.

8 7. s 7.
Die Ortspolizeibehörde oder eintretenden (Bleibt bestehen.)

Falles der bestellte Seucheukommisfariushat der
Provinzinluerwaltung von jedem Falle, welcher die
Entschädigungspflichtdes Provinzialverbandes für
an Milzbrand gefallene bezw. getödtete Pferde
oder Ninduiehstücke begründet, unter Mittheilung
des sachverständigenGutachtens über den Krank¬
heitszustand des Thieres Kenntniß zu geben.
Zugleich haben dieselben zu bescheinigen,daß keiner
der Fälle vorliegt, in welchen nach Artikel I Nr. 2
des Gesetzes vom 22. April 1892 keine Entschä¬
digung geleistet wird oder jeder Anspruch auf Ent¬
schädigungfortfällt, sowie ferner, daß nicht er¬
mittelt werden konnte, daß der Besitzereine aus
Piioatvertriigen zahlbare Versicherungssummefür
das vorbezeichnete Thier zu fordern berechtigtist.

Eventuell ist die Höhe der aus Pnvatver-
trägen zu erhaltenden Summe anzugeben.

s 8,

Die Auszahlung w Entschädigungen und (Bleibt bestehen.)
der Liquidationen der Schiedsmänner erfolgt
durch die Provinzialuerwaltung, welche dazu dre
Vermittelung der Kreis- oder Gemeindebehörden
i" Anspruch nehmen kann.

§9.
^' . >, K«« ae° (Bleibt bestehen.)

Die Verwaltung der Fonds und das g> ^
sammle Rechnungswesenerfolgt nach den für me
Provinzialverwaltung bestehenden Vorschriften.

Alljährlich ist eine Nebersicht der Einnahmen
und Ausgaben der Fonds von dem ProumM-
ausschusse durch die Amtsblätter zur öffentlichen
Kenntniß zu bringen.

20
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Anlage 10.

Bericht und Antrag
des Provinzialllusschusses,

betreffend

die Wahl von bürgerlichen Mitgliedern bezw. Stellvertretern
der Ober-ErsatzkommissionenI und II im Bezirk der 30. Infanterie-Brigade.

Durch das umseits abgedruckte Schreiben vom 14. Dezember 1900, Nr, 22127, hat
Seine Excellenzder Herr Ober-Präsident ersucht, für die Ober-ErsatzkommissionenI und II im
Bezirk der 30. Infanterie-Brigade eine Neuwahl der bürgerlichenMitglieder und deren Stell¬
vertreter durch den nächsten Provinziallandtag für eine am 1. April 1901 beginnende dreijährige
Amtsdaucr herbeiführen zu wollen.

Eine Uebersicht der bürgerlichen Mitglieder bezw. der Stellvertreter der in Betracht
kommendenOber-Ersatzkommissionenist dem Berichte beigefügt.

Der Proninzilllausschuh beehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle
1. die hiernach erforderlichenNeuwahlen vornehmen,
2. den Provinzialausschuh beauftragen, falls bis zum Zusammentritt des nächsten

Provinziallandtag« in dem Bereiche der 2?., 28., 29,, 30,, 31., 32. und 80. Infanterie-
Brigade durch Tod, Verziehen, Amtsniederlegung von Mitgliedern der Ober-Ersatz-
kommissionenbezw. durch anderweite Einthcilung der Bezirke Ersatzwahlen nöthig
werden sollten, diese Wahlen Namens des Provinziallandtags zu thätigen und dem
Provinziallandtag« alsdann in der nächsten Tagung von den etwa stattgehabten
Wahlen Mittheilung zu machen."

Düsseldorf, den 15. Januar 1901.

Der Provinzialausschuh:

O. Graf Beiffel von Gnmnich, ^ Allnii
stellvertretender Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Ober-Präsident der Rheinprovinz. Coblenz, den 14. Dezember 1900.
I.-Nr. 22127,

Die Wahlperiode der nach dem gefalligen Schreiben vom 24. März und 30 April 1897

ch^s N^ ^ ^?erlich'e ^val/durch den nächsten Provinziallandtag siir
eine »ml April 1901 beginnendedreijährige Amtsdauer herberfuhren zu «ollen.

<5s fungiren: .^ ^ ^^.^.
als Mitglied:

Stadtverordneter Theodor Schnürte in Köln-Deutz,
als Stellvertreter:

1 GutsbesitzerC. Kaulen in Lövenich,
2. GutsbesitzerJohann Komp in Vochem,
3. GutsbesitzerTheodor Melchers m Gnadenthal.

im II. Bezirk:
als Mitglied:

Nentner Peter Josef Constantin Schmitz de Pr« in Hennef,
als Stellvertreter:

i Gutsbesitzerund Beigeordneter Heinrich Thom6e in Neuenhaus,

2. Faoniu > Bönnschenho bei Oberplns.

,. <3utsbe,'tzer̂ ^ ^ ^ ^ h,^ ich um Feststellung
Die H°nen Neg'erun ^ ^.^^.. ^^,, z„ Wahrnehmung des

ersucht, welche der für die l""s"°e '^,,^^ E^chzeitig habe ich den Herren Neglerungs-
betreffenden Amtes auch fernerhin v"° ' ^ ^^ ^ ^^ Amtes geeignete und bereite Bezirks-
Präsidenten aufgegeben, eventuell andere zu
Eingesessene mir namhaft zu '""chen. Mittheilung vor.

Ueber das Ergebniß dieser FestMung belMte lch^^ ^ I^,^ne-Brigade die Kreise
Schließlich bemerke ich noch, daß d ' ,^^.^ ^ II. Bezirk die Kreise Mül-

37^ W^p"^^ "°el, Bonn-Stadt, Bonnen, Archen
und Nheinbach umsaht. ^^ Vertretung:

v. Coels.

An

den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovmz
Düsseldorf. 20»
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^>!Ueber-
der bürgerlichenMitgliederbezw. Stellvertreterder Ober-

Namen
Infanterie Landwehr- Aushcbungs- Rcgicrungs- der bis zum 31. März 1901 gewählten

Brigade Bezirke Bezirke Bezirkc bürgerlichenMitglieder bezw. Stell¬

i. 2. 3. 4.
vertreter der Obcr-^rsatzkommissionen

5.

30. Ncuß Kreis Neuß
I Düsseldorf

Mitglied:
I. Bezirk „ Grevcubruich Stadtverordneter Theodor Schnürte

„ Bcrgheim in Köln-Deutz,
Köln Stadt Köln

LandkreisKöln
Köln

Stellvertreter:

1. Gutsbesitzer(5. Kaulen in Löuc-
nich (LandkreisKöln),

2. Gutsbesitzer Johann Komu iu
Vochem (Landkreis Köln) fbittct
von seinerWiederwahlabzusehenj,

3. GutsbesitzerTheodor Melchcrs in
Gnadenthal (Kreis Ncuß).

30. Dcutz Kreis Mülhcima./RH.X Mitglied:
II. Bezirk

Sicgburg

„ Wippcrfttrth
„ Gummcrsbach

Siegkreis
Kreis Waldbrocl > Köln

Rentner Peter Joses Konstantin
Schwitzde Prl> in Hcnncf (Sieg-
kreis),

Bonn Stadt Bonn
LandkreisBonn
Kreis Euskirchen

Stellvertreter:

1, Gutsbesitzer und Beigeordneter
Heinrich Thom6e in Neucnhans

„ Rheinbach (Kreis Mttlheim a. Rh.),
2. Fabrikant Bernhard Krawintel

in Volmerhauscn(Kreis Gummcrs¬
bach),

3. Gutsbesitzer Schurfs inBönnscheu-
Hof (Siegkrcis),

4. Gutsbesitzer von Pellen in
Hcnncf (Siegkrcis) >gestorbenj.
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ficht
Ersatztommissionenim Bezirke der 30. Infanterie-Brigade.

Vorschläge.

Mitglied:
Stadtverordneter Theodor Schnürte

in Köln-Deutz,

Stellvertreter:

1. GutsbesitzerC. Kaulen in Löue-
nich (LandkreisKöln),

2. Gutsbesitzer Theodor Melchcrs
in Gnadenthal (Kreis Neuß),

5 GutsbesitzerBernhard Müller in
Lcmgelbei Worringen (Landkreis
Köln).

Mitglied:
Nentner Peter Josef Konstantin

Schmitzdc Pr6 in Hcunef (Sieg¬
kreis),

Stellvertreter:

1- Gutsbesitzer und Beigeordneter
Heinrich Thomoc iu Ncuenhnus
(Kreis Mnlheim n. Rh.),

2- Fabrikant Bernhard Krnwinkel
i'i Vulmcrhauscu(Kreis Gummers-
bnch),

^ Gutsbesitzer Schurff inBönnscheu-
h°f (Siegkrcis).

Bemerkungen.

(Wiederwahl.)

(Wiederwahl.)

(Wiederwahl.)

(Neuwahl.)

(Wiederwahl.)

(Wiederwahl.)

(Wiederwahl.)

^Wiederwahl.)
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Anlage 11.

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Nentenbank für die Provinz
Westfalen, die Nheinvrovinz und die Provinz Hessen Nassau in Münster berufenen

Kommissare der Provinzialuertretnng uud deren Stellvertreter.

Der 41. RheinischeProvinziallandtag hat in seiner Sitzung vom ?. Februar 1899 zur
Mitwirkung bei den Geschäftender Ncntenbank für die Provinz Westfalen, die Rheinpruvinz und
die Provinz Hessen Nassau in Münster

1. als Kommissareder Pruvinzialvcrtretung:
die Provinziallandtngs-Abgeordneten: Königlichen Landrath, Geheimen Regierungsrath

Freiherr von Loü zu Sicgburg und
KöniglichenRegierungs-Präsidcnten Freiherr von Hövel zu Eoblenz;

2. als Stellvertreter:

die Provinziallandtags-Abgeordneten: Rentner Johann Schönnenbeck zu Vroich und
GeneraldirektorVruno Schulz-Briesen in Rotlhauseu (jetzt in Düsseldorf)

auf die Dauer von 2 Jahren mit der Maßgabe gewählt, daß die Wahlen jedenfalls so lange zu
gelteu haben, bis der Proumziallandtag eine Neuwahl vorgenommenhat.

Der Provinziallandtag wird demnachNeuwahlen vorzunehmen haben.
Hinsichtlich der den KommissarenobliegendenGeschäfte wird Folgendes bemerkt.
Die Mitwirkung und Kontrolle, welche nach dem § 5 des Gesetzes über die Errichtung

von Notenbanken vom 2, März 1850 (G. S. S. 112 ff) dem Provinziallandtage obliegt, soll
nach dem von den Ministern der Finanzen und für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten zur
Ausführung des Gesetzes unter dem 8. August 1851 erlassenenRegulativ durch zwei Abgeordnete
bezw deren Stellvertreter, die der Provinziallandtag ans seiner Mitte erwählt, ausgeführt werden
und hauptsächlich darin bestehen, daß die Abgeordneten sich an der Auslosung und Vernichtung
der zu amorl.sirendenRentenbriefe (§ 4? des Gesetzes, und an der im Anfange jeden Jahres
aus Grund des jährlichen Finalabfchlusses vorzunehmenden Revision der Rentcnbank- Kasse
bethell.gen, auch berechtigt sind, an den ordentlichenmonatlichen Revisionen der genannten Kasse
«,n! ^^"?""!>.^^" ^""'^^'^ ^ "ngelöstenRentenbriefe erfolgt in gleicher Weise unter
Zuziehung der Abgeordneten auch d.e Vernichtung der unbrauchbaren Formula e zu Renten-
D7e7ba7o d5t'e7"r!f l^/2 der Geschäftsanweisungfür die Rentenbankm v m 12. Juli 1850),
D,e Abgeordnetenerhalten em Exemplar der von der Nentenbcmkdireltionhalbjährlichaufzustellenden
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summarische» Geschäftsübersichten sowie ein Exemplar des .ahrl.chen Fmalabschln es der Reutenbank-
Kasse mit der bel der
halbiäbrlicken Revision der Formularbestände und bei der lMiahrlichen Auslosung der zu amortl-

Renteubankdirektiousämmtliche Bücher und Kontrollen über die in

d« wre^ DmM erfolgte Ausfertigung und Ausgabe von Rentenbnesen und d. von der
Rente u diesen: Termine übernommenen Rente., sow:e beziehungsweised:e halbzahnge
Ano sa wsw und die zum Zwecke der näheren Prüfung der emzelnenPostt.onen der°
" "°":,a wnsberechmmg H ^,d Kassenordreszur Einsicht vorgelegt,
selben „nd mit der Notenbank der Provinz Westfalen ver-

D:e ur d.e ,.„ «uf die am rechten Ufer des Rheins gelegenen
mugte Rentenbank er treckt ihr ^M ke ' Provinziallandtagen auf den Vor-

s^^der ^Rhe^ ^glieder^d^ Provinziallandtags zu erfolgen haben.

'":^ '«"e bei den Geschäften
«"che nach s 5 des Gesetzes über die Errichtung von

der Duett um d«/entmv , ^^ P^.inziallandtag obliegt, zwei Abgeordnete
^7' 7S ellv7treter a w Dauer von zwei Iahreu mit der Maßgabe wähle,,

3äß °"en haben, bis der Provinziallaudtag eine Neuwahl
vorgenommenhat".

Düsseldorf, den H. Dezember 1900.

Der Provinzilllllusschuß:
Dr, Klein,

IanßeN, Landeshauptmann,
Vorsitzender.
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Anlage 12.

Bericht und Antr««
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Ablauf der Dienstzeit der Landesräthe Kehl und Schmidt.

Der 36. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung von: 11. Dezember 1«W
den Staatsanwalt Kehl und den RegierungsassessorSchmidt auf die Dauer von 12 Jahren zuLandesräthen gewählt und

1. den Gewählten bis zur Erwerbung eines reglemenlsmcißigcnPensionsanspruchesals
Provinzialbeamte, im Falle sie vorher dienstunfähigwerden oder hinscheiden sollte»,
die ihrer bisherigenamtlichen Stellung entsprechenden staatlichenAnsprachezn wahren,
bezw. denselben Pensionscmsprüchc wie Wittwen- und Wnisengcld zuzusichernbeschlossen, sowie

««,'.«7 °7°» "° "in« "«pst> d»tz die,elbe„ ,eh»Ue« ,!,,".
7.1 «7,7 P'°»MMl«Ichchcs di. «,e,ch»i!e M Wi.giiede, od« s!el,»e.
'2 I '« /' ^ "°"'°"^ ^' »„»»lidi!».«.>,„d «llt°r««°.fiche„„„«»„,«!,i«,

k.7^ü"77d^^"'"' "' '« b" w «e„..».s„.,e »„ch«„°.d ...... «
«,„ I» ^!,^7»?/7 '?' 7°7"" "' '"" "°«U"« "»' bem S.nnizdiens.e echnl.e,, h»li»,

2',.p»„« wieder ,„!»n.„.e,',tt..e,,«ird^ie'«^ 3ch7id7 t7^"2,«ch, "!

^c^7 ^^N^7^i^"""'""
,,„„„«,, «"" ^^7°°°^' bei leiden Owlemnte» wi,d. d» dieielbe» nnch M,n„! l,«

::°r^.e7:ri'd«:3^^^:««»^^«»w" ^i^^»..
!»»«„ !»„.,, d»7».,7„, 7 ? » 7" '"'°!w>°, »len ,,„!ee I «wähnte «°din»„„, °ll,

!»m.en, d eg.„ w ,de d,e »edemchl «,te. i°l,enden «edi„„„,,e» z„ geschehe,, <»l>^
2 !! 3^M.°, .wd°"s? " """" °°" " 2»h.e„, beginnend » . w In,,,« >.«

^^^I^2^2 ^ —«°w,ch. w
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3. die Gewählten haben sich zu verpflichten,ohne Genehmigungdes Provinzialausschusses
kein Mandat für eine politische Körperschaftoder in eine Gemeindevertretung zu
übernehmen, wenn ihnen für letztere ein gesetzlicherAblehnungsgrundzur Seite steht.

Der Provinzinlansschuß beehrt sich unter Beifügung einer Nachweisung über die persön¬
lichen und dienstlichen Verhältnisse der Herren Landesräthe Kehl und Schmidt bereits jetzt den
Antrag zu stellen: '

„Der Provinziallandtag wolle die Landesräthe Kehl und Schmidt unter den vor¬
aufgeführtenBedingungenzu Landesräthen wieder wählen."

Düsseldorf, den 12 Dezember 1900.

Der Provinzialausschuß:

O, Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
stelluertroteudl'r VurMender. Landeshauptüiann.

21
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Anlage.
. Mach-

über die persönlichenund dienstlichenVerhältnisse

Der Beamten
Zeitpunkt

Nr.
Vor- und Zunamen,

Amtscharakter,
Geburtsort,

Geburtsdatum.

der Ernennung
zum

Gerichtsassessui.

Konfession.
Familien-

ucrhllltnisse.

1 Kehl, Gustau,
Landesrath.

Wesel,
20. Dezember 1854

l!j, September
1882

eunngelischverheiralhel,
2 Kinder

2 Schmidt, Georg Heinrich,
Landesrath.

Eublenz,
27. Januar 1854

21. Februar
188Ü

lathulisch verheirathet,
5 Kinder

Anlagen zu den
163

Weisung
der LlmdesriitheKehl nnd Schmidt.

Bemerkungen.

^ >> « ^ « <s n ..« ?? Dezember187? als Referendar vereidigt worden. Seit 13. Sep-
Laudesrat Kehl's^^ ^,^ ,^ „, ^z ^r Staatsanwaltschaft in Duis-

^r. ^lss rbe er bk^^^ 5« Hagen, Duisburg nnd Bochnm, uom
Hülfsarbeiterbei der Staatsanwaltschaftzu Bochum,uom 1. Juni

1. Mai 188^ ab 't°"^ '^^ . ,^^ z„ Stade. Vom 36. Rheinischen Provinziallandtag

w w Pl^^"^." '«" 'um Landesrath auf zwölfjährigeAmtsdauer
g^wMt^am 1«. Ianmr 1891 in das Amt emgefuhrt.

^. >> » .< <-^ ^ s. .m 5>6 Mai 1878 als Referendar zu Coblenz vereidigt worden. Seit
^ 1. August 1885 Regierungsassessorbei der

21. Februar ^«^.^ ^«^N , H^f^Heiter bei dem Künigl. Eisen-
Mnigl, Eisenbal^-DneM zu ^b eld, ^^ ^.^^^ ^^ ^^.^^^^ ^ , ^^
betnebsmnt '« H«f« '^ ^ , ' «^ ^^^ ^^ ^^ ^ RheinischenProvinzial-
vorgenanntenE's"'b"hu^ttMlo , Landesrath auf zwölfjährige
landtag in der,,^narst^ ^'^^^ in das Amt eingeführt.Amtsdmiergewählt und am I«. ^anuln

21-
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Anlage 13.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl eines Landesbaurathes für Tiefbau als Dirigenten der Abtheilung
für das Straßenbauwefen.

In der dem 40. Provinziallandtage unterbreiteten Denkschrift,betreffend die cmdcrweite
Einrichtung der Cenlraluerwnltungsbehurde, war vorgesehen,daß im Anschlüsse an den Geschäfts¬
kreis der von dem Provinziallandtage eingesetzten drei Fachkommissionendie Angelegenheitender
Eentralverwaltungsbehörde in drei Abtheilungen bearbeitet werden sollten. Bei dieser Eintheilung
waren der Abtheilung III die landwirthschaftlichenAngelegenheiten und die gesummteSlraßen-
verwaltung überwiesenworden. Gegen die Vereinigung dieser beiden Materien war bereits bei
Vorlage der Denkschrift in der Fachkommissiondas Bedenken laut geworden, es wurde dadurch
die III. Abtheilung eine allzugroheAusdehnung erhalten und darunter insbesonderedie landwirth¬
schaftlichen Angelegenheitenleiden können. Das zwischenzeitlich eingetretene Anwachsen der Ge¬
schäfte sowohl auf dem Gebiete des Straßenwesens wie der landwirthschaftlichenAngelegenheiten
hat das hervorgehobeneBedenken wesentlichverstärkt und die Trennung der landwirthschaftlichen
Angelegenheitenvon der Strnßenverwaltnng wünschenswcrtherscheinen lassen. Als äußerer Grund
hierfür tritt hinzu, daß der 41. Provinziallandtag eine besondereFachkommissionfür die land¬
wirthschaftlichen Angelegenheitenbereits eingesetzt hat und daß somit die Herstellung einer Ueber¬
einstimmungder Fachkommissionen mit den Abtheilungen der Ecutralverwaltuug die Bildung einer
besonderenlandwirthschaftlichenAbtheilung erheischt. Von diesen Gründen geleitet hat der Pro-
vinzialausschnß beschlossen, die landwirthschaftlichenAngelegenheiten von der Straßenverwaltung
zu trennen und erstere mit der landwirthschaftlichenBerufsgenossenschaftals Abtheilung IV zu
vereinigen. Es wird beabsichtigt, dem bisherigen Dirigenten der Abtheilung III, Landcsrath Kehl,
welcher die landwirtschaftlichen Angelegenheitenbereits seit Jahren, insbesondere auch vor dercu
Bereinigung mit der Straßeuverwaltung bearbeitet und auf diesem Gebiete eiuc große Erfahrung
erworben hat, die neugebildeteAbtheilung IV zu überweisen.

Für die Straßenabtheilung muß alsdann ein neuer Dirigeut bestellt werde». Da nach
Abtrennung der landwirthschaftlichenAngelegenheitendie Abtheilung III vorzugsweise eiueu tech'
nischcn Charakter erlangt, so erachtet der Provinzialausschuß für zweckmäßig,an die Spitze dieser
Abtheilung einen tüchtigenTechniker zu berufen, welcher die ebenfo schwierige wie umfangreiche
diesseitigeStrahenverwaltung nach einheitlichenGrundsätzen leiten und die ihm uutergeordneten
Laudesbauiuspeltorenauf Grund eigener technischenKenntnisse zu einer rationellen und sparsamen
Verwaltung anhalten kann.
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Die Gewinnung einer für diesen verantwortungsvollenPosten geeigneten Persönlichkeit
war um deswillen mit besonderenSchwierigkeitenverknüpft, weil überwiegendeGründe dagegen
^.i um ocswme,. ... ^ ^^ Beamten zu be etzcn.

"" Grund sorgfältiger, von dem Landeshauptmanne

eingezoge.^^ Weichselstrom-Baudirektor,Negierungs- und Baurath Görz

zu Danzig die geeignete ^ g^stmden zu^ ^ ^ ,^ ^^ ^ ^^
Der Genannte ^^ we.s P « y Verwaltungsbeamter wie als

wgreuhen Verw"ttmg «nd ^^^^^ ^^ Hbe auch bisher auf dem Gebiete des praktischen
Techmker auf das Best bewahr, ^enn , ^^ hervorragendenKennt-
Straßenbaues nicht that.g ^«eft ^ la M cy I , ^ ,^ ^,^ ^^ ^.^
.usse als TichautechnM mtt «e^^^ ^^ ^ ^
schlangen techn.chen Fa en mf dem ^ ^^^ ^.^ ^^ ^^ Wahl zum Landes-

baurathe der Straßenabtheilung unter folgenden Bedingungen
anzunehmen: ,„ c> ^

, <r>- «l^<,f ^fntat auf die Dauer von 12 Jahren;
. ?)1/G2t beträgt anßer dem reglementsmäßigenWohnungsgelde13000 Mark;

3. von der b,shr,gen ^"^ « ^^^ ^^ Waisenversorgungin der

Wche'und N^^ " « bereits 12 Jahre im Nheinischen Provinz.,
dienste zugebracht hätte; ^ ^ ^ ^^ Reglements über die Um-

4. dem 'vom 12. Dezember 1890 gewährt, endlich
zugstosten der P«""Ml ^ „,.^,^ ^,e Genehmigung des Provinzialausschusses

5. der Gewählte hat W z ^ Körperschaftoder eine Gemeindevertretungzu über-
le,n Mandat für em V >'^ ^^^.^^ Ablehnungsgruudzur Seite steht,
nehmen, cw„ Nachweis iiber die Personalverhältnissedes Strom-

Indem der den Antrag zu stellen:
baudireltor« Görz Strombaudirektor Görz unter den voraufgeführten

„Der P«""zlaNandt^ w^^^ ^^ ^,^^ ^ ^^.^^^ ^.^ ^^^luug für

dus Straßenbauwcscn wählen".

Düsseldorf, den 12. Dezember 1M0.

Der Provinzialausschuß:
« «;^ Dr. Klein,

O. Graf Beissel von Gyminch, ^.deshauptmann.
siellvcrtrctcndcr Vorsitze»»«.
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Anlage.
Flach-

über die persönlichenund dienstlichenVerhältnisse des Weichselstrom-

Nr.

Des Vorgeschlagenen

Name
jetzige

Dienst¬
stellung

Geburtsort

und

Geburtsdatum

Zeitpunkt
der

Ernennung
zum

Baumeister

Konfession
Familien-

Verhältnisse

Gurz, Max, Regierung?-
und

Baurath,
Weichsclstrom

Acmdircktor

Iohannisburg
(Ostpreußen)
19. August

1849

10, Juni
1878

evangelisch vcrhcirathct,
drei Kinder im

Alter von
19—13 Jahren

Anlaaen zu den SitzMgsprot^n^Nr^13.
16?

Weisung
Bandirettors,König!.Regiernngs-und VauraW Görz in Tanzig.

Bemerkungen.

Regicrungs-und Baurath Görz war 5
Jahre bei der Weichsclstrom»Nauverwaltungals Bau-

,s- und Baurath Gorz "" '^ s' ^,,i„spettor zur Direktiou dieser Verwaltung, in
meister thätig, kam a sdcmn "' '^ ^ f^ z^e. Nach sechsjährigerBeschäftigung
welcherer als Vertreter ^ -"" ^ Bauamts Rendsburg beim Bau des
erfolgte seiue Versetzunga s ^> ^ ^.^^,^ ^,^ ^auamts wurden ver-
Kaiser-Wilhelm-Kanals. ^ '"/ ^ I,h« 1895 wurden Görz die Geschäftedes
schiedeneBrückenbautenansgc m - Regierungs- uud Vaurath übertragen.
Weichselstrom-Baudirektors und des Rothen Adlerordens III. Klasse
Er ist im Besitze des Kroncnoroe.«
mit der Schleife.
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Anlage 14.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl von Landesräthen und eines Landesbaurathes für Hochbau.

Es sind zur Zeit im Bereiche der Rheinischen Provinzialverwaltung noch drei Landes¬
assessorenund zwar die LandesassessorenAdams, seit dem 15. Mai 1892, und Appelius, seit
dem 23. Movcmbei 1894, bei der Landcs-Versicherungsanstaltund LandcsassessorDr. Große,
seit dem 1. November 1893, zunächst bei der Versicherungsanstaltund dann als Justitiar bei der
Abtheilung III beschäftigt. Die genannten Beamten haben sich während ihrer Beschäftigung bei
der Provinzilllverwnltung durch Fleiß und Tüchtigkeit ausgezeichnet; es sieht sich deshalb der
Prouinzialnusschuß veranlaßt, die Wahl derselbenzu Landesräthen in Vorschlagzu bringen und
damit die Dienstklasseder Landesassessoren,welche sich nicht in dem erwarteten Maße bewährt
hat, zu schließen. Da die Landesassessoren Adams und Dr. Große 2 Fahre früher, wie Landes-
asscssor Appelius, als Lcmdesassessoren ernannt worden sind und auch ein höheres Gehalt, wie der
Letztere, beziehen, so würden dieselben eine Gehaltsstufe höher, wie der Letztere, als Landcsräthe
einzureihensein.

Ferner schlägt der Provinzialausschußvor, den Lmides-OberbauinspettorVaurath Ostrop
zum Landesbaurath für Hochbau zu wählen. Der Genannte ist seit dem Jahre 1879 bei der dies¬
seitigen Provinzialverwaltung auf dem Gebiete der Hochbauten thätig und hat sich durch Fleiß,
Umsicht und Geschick bei der baulichen Unterhaltung der Provinzialinstitute sowie der oberen
baulichen Leitung der umfangreichen und schwierigen Neubauten der lctzteu Jahre der Beförderung
zum Landcsbaurathc würdig gemacht. Lcmdes-Obeibauiuspektor Ostrop bezieht zur Zeit 7050 Mark
Gehalt und würde nach dem geltenden Nesoldungsplcmein seiner jetzigen Stellung am 1. April
1901 in ein Gehalt von 7550 Mark aufrücken, welchesGehalt bei seiner Wahl zum Laudcsbau-
rath auf 8000 Mark abzurunden vorgeschlagen wird.

Nach der Wahl der Landesassessoren Adams, Dr. Große und Appelius zu Landesrätheu
sowie des Lllndes-OberbauinspektorsOstrop zum Landesbaurath für Hochbau würdeu iu der
diesseitigen Provinzialverwaltung 8 Landesräthe und 2 Landesbauräthe angestellt sein, wovon
3 Landesräthe ausschließlich bei der Landes-Versicherungsanstaltthätig sind, so daß für das eigent¬
liche Gebiet der Provinzialverwaltung 5 Landesräthe und 2 Landesbauräthe verbleiben gegen
5 Landesräthe und 3 Landesbauräthe bei der ersten Einrichtung der Provinzialverwaltung im
Jahre 1877. Die Zahl der diesseits angestelltenoberen Beamten hat demnach mit dem bedeuten¬
den Anwachsender Verwaltung und der Zuweisung großer neuer Aufgaben,wie der Zwangs-
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erziehnng, der erweiterten Armenpflege und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaftnicht
gleichen Schritt gehalten und bleibt dieselbe auch nach Annahme der vorstehendenVorschläge, wie
die beigefügteNachweisimg crgicbt, noch hinler den übrigen Provinzen zurück. An/^

Hinsichtlich der auf Abtheilung III noch beschäftigten zwei Landes-Oberbauinfpettoren
müssen weitere Vorschläge bis nach dem Eintreten des neuen LaudcsbaurathcZfür Tiefbau vor¬
behalten bleiben.

Unter Anschlußder Personalnachwcisc der vorgeschlagenen Beamten beehrt der Provinzial- U„^
nusschuß sich, den Antrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle:
1. die Landcsllsscssorcn Adams und Dr. Große mit einem Anfangsgchaltcvon 5500 Mark

und dcu Laudcsasfcsfor Appclius mit einem Anfangsgchaltc von 5000 Mark zu
Landcsräthcn,sowie

2. den Landcs-OberbauinspcktorBaurath Ostrop mit einem Anfangsgchaltvon 8000 Mark
zum Laudcsbaurath für Hochbau uuter folgenden Bedingungen erwählen, nämlich:
a) die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren,
d) das Reglement über die Pensionirung der Prouinzialbcamten der Rhcinprouinz

findet unter der Bedingung Anwendung, daß die aus dem seitherigen Dienst-
Verhältniß gegen den Provinzialvcrband von den Gewählten erworbenenPcnsions-
ansprüche in Folge der zu thätigcndcn Wahl nicht verschlechtert werden sollen,

e) die Gewählten haben sich zu verpflichte», ohne Genehmigungdes Provinzialcms-
schusscs kein Mandat für eine politische Körperschaft oder in die Gemeindevertretung
zu übernehmen,wenn ihnen für letztere ein gesetzlicherAblchnungsgrundzur Seite
steht,

ä) die zu wählenden Landesräthe sind gehalten, ans Beschlußdes Provinzialausschusscs
die Geschäfte als Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Vorstandes der
Landcs-Versichcrungsanstaltim Haupt- oder Ncbcnamte zu übernehmen, oder sich
bei der Centralstellc nach Anordnung des Landeshauptmanns insbesondereauch
unter cincm anderen oberen Beamten, welcherals Abtheilungsdirigentfungirt, zu
beschäftigen."

Düsseldorf, den 12. Dezember 1900.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veissel von Oymnich, Dr. Klein,
stellvertretender Vorsitzender. Landeshauptmann.

32
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Anlage ^. Meber-
über die Zahl der etatmäßigen oberen Beamtenbei

(Zusammengestelltnach dem Handbuchüber

ficht
den Provinzilllvermaltnugender Monarchie.

den PreußischenHof und Staat ^1900^.)

Prozentsatz
der

Nr. Provinz, Bevölkerung.
Bevölkerung zu

derjenigen der
Rhcinprovinz.

°/o

1 Ostpreußen ......... 2 «06 689 39,8
2 Wcstprcußcn ........ 1 494 360 29,2
3 Brandenburg ....... 2 821 695 55,»

4 Pommern....... 157414? 30,8
5 Posen . . . 1828 658 35,«
6 Schlesien . . . 4 415 309 86,°
7 Sachsen ...... 2 698 549 52,»

8 Schleswig-Holstein 1286 416 25,2
9 Hannover ....... 2 422 020 47,.

1« Westfalen..... 2 701420 52,»

11 Hessen-Nassau ....... 1756 802 34,4
12 BezirkKassel ....... 850 50? 16,7
13 Bezirk Wiesbaden . , ... 906 295 17,7
14 Rheinprovinz...... 5 106 002 100

Nach der neuen Vorlage . .

Zahl Zahl
der

Landcsriithc bei

der

Lcmdesräthe bei Landesiäthc. Landcsbauräthe. Lllndesasscssorcn.

der Prouinzialvcr- der Landes-Vcr-

waltung sichcrungsanstalt.
zusammen

3 3 6 1 —

1 1 2 1 1

2 2 4

1 Oberstleutnant a. D.
als Vorsteherb. landiu.
Verufsgenossenschaft.

1 3

3 3 6 1 . —

3 3 6 1 —

6 4 10 2 —

4 4
1 Geh. Ressierungs-

rath als Hulfjarbeiter.

8 1

2 2 4 1 —

2 2
5 Hülfsarbeiter.

4 3

3 3 6 2 "

3 3 — —

3 — 3 1 —

2 — 2 1 —

5 I 6 — 3

5 3 8 2
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Anlage 13.
Nach-

über die persönlichenund dienstlichen Verhältnissedes 1. Landes.
3. LandesassessorsDr. Große,

Der Vorgeschlagenen Geburtsort
Zeitpunktder

Ernennungzum
Nr.

nnd a. Ncgicrungs- Kon¬ Familien«
Geburts¬ baumeister, fession Verhältnisse

Namen jetzige Dienst¬ datum d. Regicruugs-
stellung assessoi

I Ostrop, Heinrich,Königl.
Baurath

Landes - Ober-
Vauinspcllor

Holthausen,
(Westfalen)

25. Febr. 1846

a. 19. Okt. 1878 katholisch vcrhcirathcl

2 Adams,Clemens, Josef,
Bernhard, Friedrich

Landcsassessor Mayen,
I I. Jan. 1864

d. 27. Juni 1891 katholisch vclheirathct

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 14. 173

Weisung
OberblluinsvettorsBanrath Ostrop, 2. AndesassessorsAdams,
4. Landesllssessors Appelius.

Bemerkungen,

p. Ostrop hat im Jahre 1868 die Abiturientenprüfung am Gymnasium zu Recklinghausenab¬
gelegt und im Jahre 1873 nach absolvirter vorschriftsmäßigerStudienzeit auf der Bau¬
akademiezu Berlin die Bcmführerprüfungbestanden,war sodann bei Brücken- und Hoch¬
bauten praktischthätig und ist nach bestandener Prüfung im Oktober 1878 zum Regierung«-
bnumeisterernannt worden. Dem NcgierungsbaumcisterOstrop ist sodann im Dezember1878
die Leitung der Provinzial-Irrenanstaltsbauten in Merzig übertragen worden, welche er am
7. Januar 1879 übernommenhat. Seitdem ist Ostrop ununterbrochen,also 22 Jahre,
im RheinischenProuinzialdiensteund zwar bis Juli 188N bei der Leitung der genannten
Irrenanstaltsbauten, von da ab an der hiesigenCentralstellemit Proseltirungs- :c. Arbeiten
beschäftigt. Am 1. April 1885 ist p. Ostrop definitiv zum Landesbauinspektorfür Hoch¬
bau ernannt und ihm vom 1. Januar 1894 ab unter Erucuuung zum LandesOberbau-
inspektor die Bearbeitung der technischenHochbauangelegenheitender Prouinzialvenualtung
nach nähererAnweisung des Landeshauptmannsmit eigenerVerantwortlichkeitübertragenworden.

Landesassessor Adams ist als Referendar am 28. Februar 188? bei dem Königl. Landgerichtin
Coblenzvereidetworden, war als Gerichtsassessor vom 1. August bis 30. September 1891
bei der Invaliditäts- und Altersuerficherungsanstalt„Rheinprovinz" zunächstvertretungs¬
weise thätig, vom 1. Oktober bis 31. Dezember1891 bei dem Königl. Amtsgericht in
Düsseldorfbei Anlegungder Grundbüchernnd vom 1. Januar 1892 ab ebenda mit der selbst
ständigenBearbeitung der Konkurssachen und der Zwangsvollstreckungin das unbewegliche
Vermögenbeschäftigt. Seit dem 15. Mai 1892 ist p. Adams als wissenschaftlicherHülfs¬
arbeiter bei dem Vorstand der Landes-VersicherungsanstaltNheinprovinz in Dienst und
vom 1. April 1895 ab als Landesassessor definitiv angestelltworden.
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Der Vorgeschlagenen

Nr.

Namen

Dr. Große, Paul

Appelius, Franz

jetzige Dienst¬
stellung

Zeitpunktder
Geburtsort Ernennungzum

und g. Regierungs-
Geburts- baumeister,

datum d. Regierungs¬
assessor

Kon¬

fession

Familien-

Verhältnisse

Landesasscssor

Üandesassessor

Dürrenberg,
(Prov. Sachsen)
8. Sept. 1862

Berlin,
20. Juni 1866

d.14.Ian.1891

d. 14. Okt. 1893

evang.

evang.

unverheir.

verheirathet

Anlagen zu den Sitzuugsprotokolleu. Nr. 14. 175

Bemerkungen.

Am 24. Juli 1886 als Referendar vereidigt uud als Gerichtsassessor — abgesehenvon einer
vorübergehendenBeschäftigungvom 1. Februar 1891 bis 20. Juni 1891 als Oberbeamter
bei dein Rheinisch-WestfälischenLlovd, Transport-Verficherungs-Aktiengesellschaftzu M.-Glad-
vach — bei dem Amtsgerichtezu Aachenthätig und insbesondereseit dem 1. Oktober 1892
als Hülfsricbtermit der Grundbuchanlegungin der GemeindeAachenbeauftragt. D,-. Grohe
ist am 1. November1893 als wissenschaftlicherHülfsarbeiter bei dem Vorstandeder Landes-
Vcrsicherungsanstalt„Rheinprovinz" eingetreten,wurde vom 1. April 1895 ab definitivals
Laudesassessorangestellt und als solcher am 1. April 189? zur Prouinzial-Centralver-
waltungsbehürdeversetzt.

Am ?. Juli 1889 als Referendar vereidigt. War seit dem 1. März 1894 bei der König!.
Staatsanwaltschaft in Berlin, vom 2. April 1894 bis Ende August 1894 bei der
Provinzialverwaltungder Provinz Brandenburg, bis zum 15. September vertretungsweise
bei einen: Ncchtsanwaltzu Charlottenburg, vom 24. September ab vertretungsweisewieder
2 Monate bei der genannten Provinzialverwaltung und vom 8. Oktober 1894 ab wieder
bei der König!. Staatsanwaltschaft in Berlin beschäftigt. Am 23. November1894 ist
Appelius sodann in den RheinischenProvinzialdienstund zwar als wiffenschaftlicherHülfs¬
arbeiter bei dem Vorstände der Landes-Versicherungsanstalt„Nheinprovinz" eingetreten,
wurde am 1. April 189? als Landesasfefsordefinitiv angestellt.
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Anlage 15.

Bericht und Alltrag
des Provinzialausschusses,

betresfmd

die Versetzungdes Landesraths Geheimen Regierungsraths Adams in den Ruhestand.

Der am 9. August 182? geborene, zur Zeit als Landesrath an der Zentralstelleder
Provinzialuerwaltung der Rheinprovinzin Düsseldorfangestellte Geh. Regierungsrath Johann Ernst
Adams trat am 29, September 1849 als Auscultator beim Landgericht in Coblenz in den König-
lich Preußischen Staatsdienst,dem er bis zum Jahre 1860 augehörte. Im letztgenannten Jahre
übernahm er als Bürgermeister die Verwaltung der BürgermeistereiMnyen, in welcher Stellung
er bis zum Jahre 1875 verblieb.

Am 28. August 1875 wählte ihu der Provinzialuerwaltungsrathzum Inspektor der
Rheinischen Provinzial-Feuer-Eocietat auf die Dauer von 12 Jahren, nach dereu Ablauf er im
Jahre 1887 vom Provinzialuerwaltungsrath in gleicher Eigenschaft mit dem zwischenzeitlich vcr-
liehenen Titel „Oberinspektor" definitiv auf Lebenszeit ernannt wurde.

Der 35. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner geheimenSitzung vom 15. Dezember
1888 „den bisherigen Oberinspektorder Provinzial-Feuer-SocietätAdams mit seinem bisherigen
Einkommenzur Eentralstellc versetzt, bezw. für die im Etat mit 660N M. anfgcführte Landcsralh-
stelle auf Lebenszeitgewählt."

Geheimer RegierungsrathAdams hat unter'm 24. Dezember 1900 dem mitunterzeich-
neten Landeshauptmann den Antrag auf Versetzung in den Ruhestand vom I. Juli 1901 ab
unterbreitet. Nach den Bestimmungen des Reglementsüber die Pensiouirnngder auf Lebens-
zeit lc. cmgestelltcu Beamten beziffert sich die Pension des p. Adams auf "/«„ des Einkommen-
betrags, in dessen Genuß derselbe sich am I.Iuli 1901 befindet. An diesem Tage wird das Ein¬
kommen des p. Adams unter Hinzurechnungdes Wohnungsgeldzuschnsses von 660 Mark im Ganzen
10 460 Mark betragen, mithin seine Pension 7845 Mark.

Es dürfte sich empfehlen, mit Rücksicht auf die lange Dienstzeit des p. Adams sowie seine
treu geleisteten Dienste eine Abrundung der Pension auf 8000 Mark eintreten zu lassen.

Der Provinzialausschnßbeehrt sich hiernachzn beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle sich mit der Versetzung des LandesrathsAdams in den
Ruhestandvom 1. Juli 1901 ab einverstanden erklären und demselben eine auf
8000 Mark abgerundete jährlichePension bewilligen."

Düsseldorf, den 15. Januar 1900.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein
stelluertrewldcl'Vorsivmdcr. Ulludeshauptmann.
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Zulage Kl.

Npricklt nnii Untran)Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

einige Abänderungen des „Statuts der Feuerwehr-Unfallkasse der Rheinprovinz".
_________

Das durch Beschluß des 3?, RheinischenProvinziallcmdtags vom 9. Dezember 1892
genehmigte und von dem Herrn Minister des Innen, am 17, Januar 1893 bestätigte Statut
der Fcuerwehr-Unfallkasschat sich, nachdem die Kasse seit dem 1. Januar 1893 in Wirksamkeit
steht, in einigen Bestimmungen als ändcrnngSbedürftiggezeigt. Die Aenderungen, welche sich auf
die 88 8, 9 und 21 des Statuts erstrecke», sind umseits besonders ersichtlichgemacht. Es
wird außerdem vorgeschlagen,die Bezeichnung„Statut" an allen vorkommendenStellen durch
„Satzungen" zu ersetzen.

Indem der Provinzialansschuß auf die dcu einzelne» Aenderungenbeigegebcnc Begründung
Bezug nimmt, beantragt derselbe:

„Der Proviuziallaudtag wolle die Oinführuug der Bezeichnung „Satzungen" statt
„Statut", sowie die zu den 88 8, 9 und 21 der Satzungen der Feuerwehr-Nnfallkassc
der Rhcinprovinzvorgeschlagenen Abänderungen genehmigenund festsetzen,daß dieselben
an Stelle der seitherigenBestimmungenin Kraft treten sollen".

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Provinzialansschuß:

Ianhen, Dr, Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

*) Die Vorlasse ist durch Beschluß des ProuinMlausschusses uom 8, Februar 1W> uor der Beschluß
faffmni seitens des ProUinziallandwgeS zurüctssezonM worden.
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Bisheriges Statut. Abgeänderte Satzungen,

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 16.

Bemerkungen.

179

Statut
der

Satzungen
der

Feuerwehr-Unfulllasseder Rheiuprovinz. Feuerwehr-Unfulltasseder Rheinprovinz.

8 i.
Zweck der Kasse.

Von der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät
wird unter Beitritt der Gemeindender Provinz,
innerhalb deren organisirteFeuerwehrenbestehen,
eine Feuerwehrunfallkassefür die Rheinprouinz
zu dem Zweckeerrichtet,den beim Feuerloschdienste
oder bei den dafür angeordnetenUebungen(8 8)
beschädigten oder verunglückten Feuerwehrmännern
und deren Hinterbliebenen nach Maßgabe der
BestimmungendiesesStatuts Entschädigungzu
gewähren. Die Kasse führt den Namen Feuer-
wehrunfalllasseder Rheinprovinz und hat ihren
Sitz in Düsseldorf.

8 2.
Mittel der Kasse.

Als Stammkapital wird der Kasse von der
Rheinischen Provinzial - Feuer< Societät aus den
Uebelschüssen des Jahres 1890 der Betrag von
30 000 Mark überwiesen.

Die Zinsen dieses gemäß § 39 der Bormund-
schaftsordnungvom 5. Juli 1875 zinsbar zu
belegendenStammkapitals und die nach 8 6 dieses
Statuts zu leistenden Beiträge bilden die ordent¬
lichen Iahreseinncchmender Kasse. Reichendie¬
selben zur Bestreitung der Ausgaben nicht aus,
so ist der fehlende Betrag dem Stammkapital
zu entnehmen;ergeben sich Ueberschüsseder Ein¬
nahmen, so sind solche dem Stammkapital zuzu¬
schreiben.

8 1.
Unverändert.

8 2.
Unverändert.

I^!'
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Bisheriges Statut,

§ 3.
Ist das Stammkapital bis zur Summe von

50 U00 Mark angewachsen,so kann eine Ermäßigung
der Jahresbeiträge oder eine Erhöhung der Ent
schädigungssätze eintreten. Erweisen sich dagegen
die Jahresbeiträge als unzureichendund ist das
Stammkapital durch die aus demselbengezahlten
Zuschüssebis auf 20 000 Mark verringert, so
kann eine Erhöhung der Beiträge oder eine
Ermäßigung der Entschädigungssätzebeschlossen
weiden.

Die Beschlußfassungsteht in beidenFällen
dem Beirath stz 11) mit Genehmigungdes Kura¬
toriums der Piouinzial-Feuer-Societät zu.

Mitgliederder Kasse.
Jede Gemeinde,welche den in ihremBezirke

bestehenden Feuerwehren die nach diesem Statut
zu gewähreudcnEntschädigungensichern und sich
dagegenzur Zahlung der statutgcmiißenBeiträge
verpflichtenwill, ist berechtigt,der Kasse beizu¬
treten.

Als Feuerwehrengelten nur solche freiwillige
Pflicht-oder Berufswehrcn,welcheein geschlossenes,
durch Statut organisirtcs nnd dnrch Uniform
oder bestimmte AbzeichenerkennbaresCorps bilden,
das sich zur Hülfeleistungbei Bränden verpflichtet
hat, mit den nöthigen Gerathen dazu ausgerüstet
ist und zu seiner AusbildungregelmäßigeUebungen
hält.

s 5.
Ob und unter welchen BedingungenWehren

selbständigohne Vermittelungder Gemeindender
Kasse bcitrctenkönnen,entscheidetder Vcirath,

8 6,
Beiträge zur Kasse.

Die der Kasse beitretendenGemeindenbczw.
Wehren (8 5) haben an Beiträgen für jedes
aktive Mitglied der Feuerwehren60 Pf. jährlich
im Voraus zu zahlen.

Abgeänderte Satzuugeu,

3 3.
Unverändert,

§ 4.
Unverändert

8 5.
Unverändert.

s 6.
Unverändert.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 16. 181

Bemerkungen.
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Bisheriges Statut.

Die Provinzial- Feuer - Societät zahlt als
Jahresbeitrag die Hälfte der von den Gemeinden
bczw.Wehren eingezahltenBeiträge.

Die Jahresbeiträge der Gemeinden bezw.
Wehren sind im Monat Januar im Voraus für
das ganze Geschäftsjahrzu zahlen. Der Zahlung
ist ein namentlichesVerzcichnißder aktivenMit¬
glieder der Wehr nach dem Beständeam 1. Januar
beizufügen. Der Beitritt taun nur mit sammt,
lichen aktiven Mitgliedern der Wehr, nicht auch
mit einzelnenAbtheilungenderselbenerfolgen.

Wird die Zahlung der Jahresbeiträge uw
geachtet dcsfallsigcr Mahnung über 4 Wochen
hinaus verzögert,so hört jede Verbindlichkeit der
Kasse der betreffendenGemeinde oder Wehrgegen¬
über auf.

Gemeinden bczw. Wehreu,welche im Laufe
des Geschäftsjahresder Kasse bcitretcn,haben die
Beiträge vom Anfangedes Monats an, in welchem
der Beitritt erfolgt, ratirlich zn zahlen.

Eine Vermehrung oder Verminderungder
Mitgliederzahl einer Wehr im Lanfe des Jahres
ändert die für das letzterezu entrichtende Bci-
trngssumme nicht. Die im Laufe des Jahres
der Wehr beitretcndcn Mitglieder gelten als
versichert.

8 8.
Entschädigung,welche die Kasse gewährt.
Die Kassegewährt an Entschädigungfür

Verlctznngcnoder Erkrankungen,welche sich Mit¬
glieder der der Kasse bcigctrctcnenFeuerwehren
im Fcucrlöschdiensteoder bei den dafür ange¬
ordnetenUebungenznziehen.

ll) wenn dadurch eiuc zeitweise Erwerbsun¬
fähigkeit eintritt, für einen Berheirathcten
täglichmindestens1,50 Mark und höchstens
3 Mark,

für einen Unverhcircithetcntäglich min¬
destens 1 Mark und höchstens 2 Mark.

Abgeänderte Satzungen.

8 ?.
Unverändert.

§ 8.

Entschädigung,welche die Kasse gewährt.
Die Kasse gewährt an Entschädigungfür

Verletzungenoder Erkrankungen,welche sich Mit¬
glieder der der Kasse bcigctretcncnFeuerwehren
im Fcncrlöschdicnsteoder bei den dafür ange¬
ordnetenUcbnngenznziehen:

ll) wenn dadurch eine zeitweise Erwerbsun¬
fähigkeit eintritt, für einen Vcrhcirathctcn
täglich mindestens 2 Mark lind höchstens
4 Mark,

für einen Unvcihcirathctentäglich min¬
destens 1,50 Mark und höchstens 3 Mark,

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr, 16. 183

Bemerkungen.

-

Zu tz 8 Die IN diesem s unter 2, b und « vorgeschlagenen Aenderungenenthalten Erhöhungen der
' zu gewährendenEntschädigungssätzeund Renten. Nach der Entwickelung,weichere Feuerwehr-

UufMasse während ihres 7 jährigen Bestehensgenommenhat. und nachdemder ^tammsonds der
Kasc in diesem Zeitraum von 80 000 Mark auf 130 000 Mark angewachsenist, erscheintdie
von den Feuerwehren wiederholt angeregte und beantragte Erhöhung der Leistuugeuder Kasse
zulässig Die im Einzelnen vorgeschlagenen Erhöhungenentsprechenden Verhältnissen.
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Bisheriges Statut. Abgeänderte Satzungen,

Dauert die Erwerbsunfähigkeitlänger
als 1<i Wochen, so wird für die fernere
Zeit der Erwerbsunfähigkeiteine Reute nach
den nachstehend unter I> angegebenen Sätzen
gewährt,

l)) bei dauernderErwelvsunfiilngteiteine lebens¬
länglicheRente, welche, wenn die Erwerbs¬
unfähigkeiteine vollständigeist, mindestens
30 Mark und höchstens 60 Mark monat¬
lich, wenn die Erwerbsunfähigkeitnur eine
thcilweise ist, mindestens 20 Mark und höch¬
stens 40 Mark monatlichbeträgt.

An Stelle der Rente kann eine einmalige
Abfindunguereinbartwerden,

c) Hat der Unfall den Tod des Feuerwehr¬
mannes zur Folge, so steht der Wittwe
des Getödteten, solange sie im Wittwen-
stcmdcbleibt, eine Rente von mindestens
12,50 Mark und höchstens25 Mark monat¬
lich und jedem der hinterlassenenKinder
bis zum vollcudcteu15. Lebensjahre eine
Unterstützungvon mindestens 4,50 Mark,
und höchstens U Mark monatlichzu. War
der Getödtetc uiwerheirathet und der ein¬
zige Ernährer hülfsbcdürftigerAscendcnten
oder Geschwister unter 15 Iahreu, so kam,
für diese die gleiche Unterstützung,wie für
die Wittwe und Kinder zugebilligtweiden.
— An Stelle der fortlaufenden Renten
kann durch Vereinbarung eine einmalige
Abfindungtreten.

ck) die Kur- und Beerdigungskostenbis zur
Höhe von je 50 Mark, soweit für die¬
selbennicht Kranken-oder Sterbekassenauf¬
zukommen haben.

Die Höhe der zu gewährendenEntschädi¬
gungen nnd Renten wird in jedemeinzelnen Falle
nach den Erwerbs-, Vermögens- uud Familien-
vcrhältnissen des Verunglückten,bezw. seiner Hinter¬
bliebenen, sowie unter Berücksichtigung der aus
anderen Kassenoder Fonds denselbenzufließenden
Entschädigungenoder Unterstützungenbemessen.

Dauert die Erwcrbsuufähigkcitlänger
als 26 Wochen, so wird für die fernere
Zeit der Erwerbsunfähigkeiteine Reute uach
dcu nachstehendunter li angegebenen Sätzen
gewährt.

I)) bei dauernderErwerbsunfähigkeiteine lebens¬
länglicheRente, welche, wen» die Erwerbs¬
unfähigkeiteine vollständigeist, mindestens
40 Mark und höchstens 70 Mark monatlich,
wenn die Erwerbsunfähigkeitnur eine thcil¬
weise ist, mindestens 20 Mark und höchstens
50 Mark monatlichbeträgt.

An Stelle der Rente kann eine einmalige
Abfindungvereinbartwerden.

«) Hat der Unfall den Tod des Feuerwehr¬
mannes zur Folge, so steht der Wittwe
des Getödteten, so lange sie im Wittwcn-
standc bleibt, eine Reute von mindestens
15 Mark uud höchstens30 Mark monat¬
lich und jedem der hinterlassenen Kinder
bis zum vollendeten 15. Lebensjahre eine
Unterstützungvon mindestens 4,50 Mark,
und höchstens 9 Mark monatlichzu. War
der Getödtcte uiwerheirathet uud der ein¬
zige Ernährer hülfsbcdürftigerAscendentcu
oder Geschwisterunter 15 Jahren, so kanu
für diese die gleiche Unterstützuug,wie für
die Wittwe und Kinder zugebilligtweiden.
— An Stelle der furtlaufeudeu Renten
kann durch Vereinbarung eine einmalige
Abfindungtreten.

ä) die Kur- und Beerdigungskostenbis zur
Höhe von je 50 Mark, soweitfür dieselben
nicht Kranken- oder Sterbetassenaufzukommen
haben.

Die Höhe der zu gewährenden Entschädigungen
und Renten wird in jedem einzelneuFalle nach
den Erwerbs-, Vermögens- uud Familienverhält-
nisscn des Verunglücktenbezw. seiner Hinter¬
bliebenen, sowie unter Berücksichtigungder aus
anderenKassenoder Fonds denselbenzufließenden
Entschädigungenoder Unterstützungcubemessen.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 16. 185

Bemerkungen.

Die Ausdehnung der Frist, für welche die Entschädigungenin Zukunft geleistet werden
sollen, von 16 auf 26 Wochen entsprichtähnlichenBestimmungenin der Krankcnverficherungs-
Gesctzgcbuug.Es wird dadurchzwar eine erhebliche Mehrbelastungder Unfallkasse entstehen,sie
enthält aber auch eine den Interessen der Feuerwehr-Mitgliederdienendesehr wesentliche Ver¬
besserung.

24
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Bisheriges Statut.

Treten in den Verhältnissen,nach denendie
Entschädigungbemessen worden ist, Verände¬
rungen ein, so können die bewilligten Beträge
den anderweitenVerhältnissenentsprechend erhöht
oder herabgesetztwerden.

In besonderen Fällen tonnen ausnahmsweise
auch höhere Sätze, als uursteheudfestgesetzt,gc-
währt werden.

8 9.
Der Entschädigungsauspruchfällt fort:

H) wenn der Unfall uon dem Beschädigtenab¬
sichtlich herbeigeführtworden ist,

d) wenn der Unfall eine Folge von Ungc-
horsam,Trunkenheitoder grober Fahrlässig«
kcit des Beschädigten war,

u) wenn der letztere seine Genesung durch
Fahrlässigkeitoder Nichtbeachtungärztlicher
Vorschriftenbehindert oder verzögert,oder
wenn er durchunwahre Angabenüber die
Veranlassung nud Art seiner Verletzung
oder Erkrankung die Kasse zu hintergehen
versucht.

Verwaltung der Kasse.

8 1«.
Die laufende Verwaltung der Kasse wird

unter Mitwirkung eines Beirathes (8 11) durch
den Direktor der Prouinzial-Fcuer-Soeictät ge¬
führt und die Unfallkassedurch denselbennach
außen vertreten.

8 11-
Der Beirath bestehtunter dem Vorsitze des

Direktors der Societät aus 4 Mitgliedern,von
denen 2 aus Vertretern der der Kasse angehören¬
den Gemeindenund 2 aus Mitgliedern der be¬
teiligten Feuerwehrenvon dem Kuratorium der
Provinzial-Feuer-Societät jedesmal auf 3 Jahre
ernannt werden. In gleicher Weise sind 4 Stell¬
vertreter zu ernennen.

Abgeänderte Satzungen.

Treten in den Verhältnissen,nach denen die
Entschädigungbemessenwordenist, Veränderungen
ein, so könnendie bewilligtenBeträge den ander-
weiten Verhältnissenentsprechenderhöht oder herab¬
gesetztwerden.

In besonderenFällen tonnen ausnahmsweise
auch HöhcrcSätze, als vorstehendfestgesetzt,ge¬
währt werden.

8 9-
Der Entschädigungsanspruchfällt fort:

:>.) wenn der Unfall von dem Beschädigten ab
sichtlich herbeigeführtworden ist,

d) wenn der Unfall eine Folge von Ungehorsam,
Trunkeuhcitoder grober Fahrlässigkeitdes
Beschädigtenwar,

<>) wenn der letztere seine Genesung durch Fahi>
lässigkcit oder NichtbeachtungärztlicherVor¬
schriften behindertoder verzögert,oder wenn
er durch unwahre Angabe» über die Ver¬
anlassungund Art seiner Verletzung oder Ei>
krankungdie Kasse zu hintergehenversucht,

ä) wenn der Verletzte sich weigert, einer
für nothwendig erachteten Kur in
einer Klinik, einem Krankenhause «.
sich zu unterziehen.

8 Itt-
Unverändert.

8 11,
Unverändert.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 16. 1«?

Bemerkungen.

Zu § 9. Dem Paragraphen ist unter <1 ein Zusah gegeben. Das Fehlen der vorgeschlagenen Vestim
mnng ist seitherin zahlreichen Fällen sehr zum Schaden der Unfalllasscempfundenworden.
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Bisheriges Statut. Abgeänderte Satzungen.

Von den aus den beteiligten Feuerwehren
zu entnehmenden Mitgliedernbezw. Stellvertretern
muß ein Mitglied bezw. Stellvertreter dem Fcucr-
wchrvcrbandder Rhcinprovinz,so lange ein solcher
aus mindestens50 Wehren in der Provinz be¬
steht, angehören.

8 12.
Der Bcirath wird mittelst schriftlicher,die

Tagesordnung enthaltender Einladung von dem
Vorsitzendenberufenund faßt seine Beschlüsse»ach
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheitgiebt
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Der Bcirath ist beschlußfähig,weun außer
dem Vorsitzenden zwei Mitglieder anwesendsind.
In eiligen Sachen kann die Beschlußfassungauf
schriftlichemWege herbeigeführtwerden,

8 13.
Ueber die Bewilligungenvon zeitweise«Ent¬

schädigungen, sowieüber Vergütung von Kur- und
Beerdigungskostenentscheidet der Soeietätsdircktor.
Gegen die Entscheidungdes letzteren steht die
Beschwerde an das Kuratorium der Societät offen
und gegendessenEntscheidungdie Berufung an
den Prouüizinlausfchuß. Ueber alle anderen Be¬
willigungenentscheidetder Beirath; die Beschwerden
gegenseine Entscheidungengehen an das Kura¬
torium der Societät uud die Berufung gegendie
Entscheidungendes letzteren an den Provinzial-
cmsschuß.

Der Rechtswegist überall ausgeschlossen.

8 14.
Von jedem Unfälle, für welchen eine Ent¬

schädigung beanspruchtwird, ist von dem Bürger¬
meisteroder von dem Vorstande der Feuerwehr
durch Vermittelung des Bürgermeisters binnen
längstens 8 Tagen nach dem Unfälle dem Direk¬
tor der Societät Anzeige zu erstatten, und ist
derselbenein Bericht über Art und Anlaß des
Unfalles, geeignetenfallsunter Beifügung eines
ärztlichenAttestesbeizufügen. Außerdemist durch

8 12.
Unverändert.

8 13.
Unverändert

8 14.
Unverändert,

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 16. 189
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Bisheriges Statut,

Vefcheinigung des Bürgermeisters oder in sonstiger
Weise der Nachweis über die Höhe der Einbuße,
welche der Verletzte durch den Unfall in seinem
täglichen Verdienste erleidet und über sonst durch
denselben ihm erwachsende Nachtheile zu er
bringen; bei Lohnarbeitern ist außerdem der
Durchschnittsbetrag des im letzten Vierteljahr ge¬
zahlten Lohnes durch den Arbeitgeber zu be¬
scheinigen. Auch ist der Societätsdirektor befugt,
alle zur Veurtheilung der Entschädigungspflicht
nothwendigen Ermittelungen, insbesondere auch
die ärztliche Untersuchung des Beschädigten auf
Kosten der Kasse vornehmen zu lassen.

Die Zahlung der Entschädigung erfolgt,
fobald dieselbe festgestellt ist, in der Regel direkt
an den Beschädigten bezw, an die Angehörigen
des Getödteten unter gleichzeitigerBenachrichtigung
des betreffenden Bürgermeisters. — Renten werden
monatlich im Voraus, Kur- und Beerdigungs¬
kosten nach Vorlage der bezüglichen, von der
Ortsbehürde für ihre Nichtigkeit befcheinigten
Rechnungen gezahlt.

s 16.

Die gewählten Mitglieder des Beirathes
erhalten für die Theilnahme an den Sitzungen
außerhalb ihres Wohnortes Erfatz der Reisekosten
und 9 Mark Tagegelder aus der Unfallkasse.

Der letzteren fallen auch die durch die Ver¬
waltung der Kasse entstehenden Portokosten zur
Last; alle übrigen mit der Verwaltung verbun-
denen Kosten trägt die Provinzial-Feuer-Societät.

8 17.

Als Rechnungsjahr der Kafse gilt das Ka¬
lenderjahr.

Die Kassengeschäftewerden nach Anweisung
des Societätsdirektors von der Kasse der Societät
besorgt; letztere hat über die vorkommenden Ein¬
nahmen und Ausgaben gesondert Buch und Rech¬
nung zu führen und die Iahresrechnung zu legen,

Abgeänderte Satzungen.

8 15
Unverändert.

8 16.
Unverändert.

8 17.
Unverändert.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 16.

Bemerkungen.
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Bisheriges Statut. Abgeänderte Satzungen.

welche nach Prüfung durch den Beirath dem
Kuratorium der Societät zur Entlastung vor¬
zulegenist.

Die Ergebnisseder Icchresrcchnungsind den
der Kasse angehörendenGemeindenund Wehren
mitzutheilen,

8 18.
Austritt aus der Kasse.

Jeder zur Kasse gehörendenGemeindeoder
Wehr steht mit dem Ablaufe des Geschäftsjahres
nach vorausgegangenerdreimonatlicherKündigung
der Austritt aus der Kasse frei. In gleicher
Weise kann durch Beschluß des Beiraths jeder
Gemeindeoder Wehr die Mitgliedschaftzur Kasse
unter Angabe der Gründe gekündigt werden.
Ueber Beschwerdengegen diesen Beschluß ent¬
scheidetdas Kuratorium der Societät endgültig.

AusscheidendeGemeindenoder Wehrenhaben
auf das vorhandeneVermögen der Kasse keinen
Anspruch.

8 19.
Aenderungendes Statuts.

Aenderungendes Statuts können nach An¬
hörung des Beiraths und des Kuratoriums der
Provinzial-Feuer-Societätdurch Beschluß des Pro-
uinziallandtags erfolgen und bedürfen der staat¬
lichenGenehmigung. Dieselben treten mit dem
nächstenGeschäftsjahrein Kraft, nachdemsie vor¬
her durch die Amtsblätter der Provinz öffentlich
bekanntgemacht worden sind.

8 20.
Auflösung der Kasse.

Die Auflösungder Kasse kann durch den
Provinziallandtag beschlossenwerden.

Der Auflösungsbeschluß bedarf der staatlichen
Genehmigung.

Die vorhandenenMittel der Kassesind als¬
dann zunächstzur Deckung der Verbindlichkeiten
der letzteren,insbesonderezur Leistung der statut-
gemaß festgestellte«Entschädigungenund Renten
zu verwenden.

8 18.
Unverändert.

s 19.
Unverändert.

8 20.
Unverändert
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Bisheriges Statut. Abgeänderte Satzungen. Bemerkungen.

Von dem etwa noch verbleibendenUeber¬
schuß ist zunächstdas von der Provinzial-Fcuer-
Societät der Kasse überwiese,« Stammkapital (§ 2)
zu erstatten, der alsdann noch übrig bleibende
Rest aber nach Maßgabe der geleistetenBeiträge
unter die Gemeindenund Wehren und die Pro-
vinzial-Feuer-Societät zu «ertheilen.

§ 21.
Vorübergehende Bestimmung.

Die Kasse tritt in Wirksamkeit, so¬
bald die Betheiligung von mindestens 3000
Feuerwehrleuten erklärt und gesichert ist

Der Zeitpunkt des Beginnes ihrer
Thätigkeit, ebenso wie dieses Statut,
werden durch die Amtsblätter der Provinz
öffentlich bekannt gemacht.

§ 21.
Fällt fort.

Zu 8 21. Nachdemdie Feuerwehr-Unfallkasseseit dein I. Januar 1893 in Wirksamkeit ist, kann die
Uebergangsbestimmungdes tz 21 entbehrtwerden.

25»
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Anlage 16».

Beschluß
des Provinzialausschusses

in der Sitzung vom 8. Februar l9ttl

zur Vorlage,

betreffend einige Aenderungen des Statuts der Feuerwehr-Unfallkasse der Rheinprovinz.

„Der Provinzialausschußbeschließt, dem Provinziallandtage mitzutheilen,daß er die Vor¬
lage, betreffendeinige Aenderungendes Statuts der Feuerwehr - Uufallkasseder Rheinprovinz, in
Folge eines Schreibens Seiner Excellenz des Herrn Ober ^ Präsidenten vom 4. Februar d. Is.
Nr. 210? zurückzieht,"

Düsseldorf, den 8. Februar 1901.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,

stellvertretender Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage^?

Antrag.

Der Provinziallandtag wolle beschließen:
In Erwägung,

1, daß der Provinziallandtag der Rheinprovinz bereits zweimal, in der Sitzung des
88. Prouinzillllandtllges vom 2, Juni 1894 und in der Sitzung des 41. Plovinzial-
landwges vom 1. Februar 1899, seine Zustimmung zu Verbindungen des Dortmund-
Ems-Kcmals mit dem Rhein durch einen im Zuge des Emscherflusses und einen zweiten
im Zuge des Üippe-Flusseszu erbauenden Schifffahrtslanal ausgesprochen hat.

In fernerer Erwägung,
2. daß nach der Auffassungdes Provinziallcmdtagesdie Interessen des rheinischen Theiles

des Ruhrkohlenbezirkesund der in demselben belegenen großen Kohlen- und Eisen¬
industrie am wirksamsten durch die Erbauung des Emscherlanals gewahrt werden.
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3. daß wegen der fortschreitenden Bebauung des für diesen Kanal in Frage kommenden
Gebietes die Ausführung eines Emschcrkanalsnicht weiter hinausgeschoben werden darf.

In fernerer Erwägung,
4. daß die Erbauung der Verbindung des Dortmund-Ems-Kcmals mit dem Rhein durch

die Kanalisirung der Lippe schon jetzt wünschcnswertherscheint und demnächst mit Rück
sicht auf den für den Emscher-Kanalzu erwartenden höchst umfangreichenVerkehr sich
als unumgänglichnothwendig erweisen wird,

5. daß die Erbauung des Lippela nals aber im Gegensatz zur Emscher auch in späterer
Zeit noch möglich ist.

In fernerer Erwägung,
6 daß für die linksrheinifchen Theile der Rhemprovinz und den niederrheinisch- west¬

fälischen Industriebezirk die Erbauung eines Mosel- und Saarkanals dringend
geboten ist.

In endlicher Erwägung,
?. daß nach der Erklärung des Herrn Reichskanzlersder Landwirthschaftbei den bevor¬

stehendenZolluertragsverhandlungenein ausreichender Zollschutz gewährt werden soll,
daß diese Erklärung des Herrn Reichskanzlersdie ungeteilte Zustimmung sowohl der
rheinischen Industrie als auch des RheinischenLandtages findet, und daß daher ange¬
nommen werden kann, daß der Landwirthschaftein solcher Zollschutzgewährt weiden
wird, welcher von ihr selbst als ausreichendanerkannt wird, und daß dadurch die von
landwirthschaftlicherSeite gegen den Kanal geltend gemachten Bedenken als behoben
zu betrachtensind,

beschließt der Provinziallandtag:
den Provinzialnusschußzu beauftragen,

I. der KöniglichenStaatsregierung und dem Landtage der Monarchie mitzutheilen,
daß nach der Meinung des Rheinischen Provinziallandtages die Interessen der Rhein¬
provinz die Annahme der dem Landtage der Monarchie vorliegendengroßen wasscr-
wirthschaftlichcnVorlage erheischenund daß insbesonderedie Verbindung des
Dortmund-Ems-Kcmals mit dem Rheinc vorab am richtigstendurch die Erbauung
der Emschcrthallinicerfolgt;

II, der KöniglichenStaatsregierung und dem Landtage der Monarchie mitzutheilen,
daß nach der Meinung des Rheinischen Provinziallandtages der Ausbau des Mosel-
und Saarkanals sowie des Lippekanals in gleicher Weise geboten ist, wie der Aus¬
bau der in der Vorlage der Königlichen Staatsregierung vorgeschlagenen Kanäle.

Düsseldorf, den 9 Februar 1901.

Die Antragsteller:

C. Lueg. Kaufen, Gustav Michels. Zweigert. Freiherr von Hövel. Rintelen.
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Anlage 18 . Düsseldorf, den 14. Januar 1901.

Der Unterzeichnetebeehrt sich Namens des Provinzialausschusses das untenstehende
Schreiben des Landeshauptmanns I)i-, Klein vom 4. Januar d. I. dem Piouiuziallcmdtagczur
Kcnutnißncihmc und weiteren Beschlußfassung vorzulegen.

Der stellvertretende Vorsitzende des Provinzialausschusses:
O. Graf Beifsel von Gymnich.

Düsseldorf, den 4. Januar 1901.
An

den stellvertretendenVorsitzenden des Provinzialausschusses
Herren Grafen Beissel von Gymnich

Hochgeboren
zu Schloß Frens .

Nuer Hochgeborenbeehre ich mich ganz ergebenst mitzutheilen,daß ich mit Rücksicht auf
mein vorgerücktesLebensalter sowie meinen leidenden Gesundheitszustandden Wunsch hege, bei
Gelegenheitdes nächstfolgenden Provinziallandtages in den Ruhestand zu treten.

Ich werde bis dahin das 69. Lebensjahr erreichen, ein Alter, welches in Verbindung mit
einem chronisch gewordenenBronchialkatarrhden ausgesprochenen Wunsch bei der Schwierigkeit und
dem Umfange meines Amtes wohl als gerechtfertigterscheinen läßt.

Ich bitte, dieses Schreiben dem jetzt zusammentretendenProvinzicillandtage vorzulegen,
damit dieser in der Lage ist, dem Provinzialausschussedie nöthigen Aufträge behufs Vorbereitung
der Wahl meines Amtsnachfolgersfür den nächstfolgenden Pruvinziallandtag zu ertheilen.

Hochachtungsvoll
Dr. Klein,

Lcmdeshcuiptmnmi der Rhmiprouinz.

Anlage 18».

Düsseldorf, den 8. Februar 1901.

Nachdem Herr Landeshauptmann Klein sich auf Wunsch der I. Fachkommissionbereit
erklärt hat, nach dem nächstenProvinziallandtage noch so lange im Amte zu verbleiben, bis die
Wahl und Bestätigung eines Amtsnachfolgerserfolgt sein wird, beantragt die I. Fachkommission:

„der Provinziallandtllg wolle beschließen,damit das Schreiben des Herrn Landes¬
hauptmanns vom 4. Januar 1901 für vorläufig erledigt zu erklären."

Die 1. Fachkommission:

Gustav Michels, i)r. von Sandt,
Vorsitzender. Schriftführer.
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A Anlage 19.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Vermögensstllnd des Rheinischen Provmzialverbandes.

Der Prouinzialllusschußbeehrt sich, dem Provinziallandtage die umseitige Zusammen¬
stellung des am I.April 1900 vorhandenenVermögens und der Schulden des Provmzialverbandes
der Rheinprouinz zur geneigten Kenntnißnahme vorzulegen.

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen,
Vorsitzender,

Dr. Klein,
Landeshauptmann,
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Zusammen-
des am 1. April 1900 vorhandenen Vermögens und

H.. Centralverwaltung und
Anstalten:

»,) Hauptverwaltung......
d) Verwaltungsgebäude.— Stände-

Haus und Dienstwohnung des
Landeshauptmanns .....

Fonds zur Zahlung von Pensionenan
Provinzialbenmtcund von Wittwen»
und Waisergeldern :c. an deren
Hinterbliebene.......

Ständefonds. — Veifügungsfonds
des Provinziallandtages ....

Fonds zur Errichtung eines Kaiser-
Wilhelm-Denkmals .....

Ucberschüsseder Provinzial - Feuer-
Societät zur Verfügungdes Pro-
Uinzialausschusses ......

Fonds für die monumentale Aus¬
führung einer Figurengruppe vor
dem Ständehause......

Fonds für die Herausgabe einer
Denkmälerstlltistik......

Pruvinzial-Museenzu:
1. Vonn .........

Zu übertragen

Vermögenstheilc.

Werth
der

Gebäude.

1

Werth
der

Grund»
stücke.

.,<!'
2

1 538 500

320 200

1858 700

150 000

Werth
des

Inventars,

3

327 600

81200

231 200

28 550

35ss150

Kapitalvermögen.

Wcrthpapierc.

.^ !^

Sonstige
Forderungen,

650 426

70 000

42 608

90 000

746

82

06

28

858 7«! 16
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ftellung
der Schulden des Provinzialverbandes der Rheinvrouinz.

Andere
Ver-

MUgeNs-
Vestand

theile.

6

Suulme
des

Vermögens.

650 426
(31,5 821

2 016100
(2 016 100

70 000
(105 000

42 608
(40134

90 000

5 746
(7 755

429 950
(429 950

3 304 831
(2 914 761

«2
26)'

)

-)

0«!

28
78)

-)

16
50)

Schulden.

8

111095
(108 544

165 000
(800 000

276 095
(908 544

00

20)

00

20)

Zu
Spal

tc

Bemerlungen.

Barbestand bczw. Uebcrschuß am 1. April 1900. (Vergl. S. 29 des
Ncrwaltungsbcrichts für das Rechnungsjahr 1899.)

Werth des Stnndehauses 1413 500 M,
Werth der Dienstwohnung des Landeshauptmanns, Elisabeths

straße Nr. 11, etwa 125 000 M.
Werth des Bauplatzes des Ständehanses etwa 90 000 M.

Werth des Bauplatzes der Dienstwohnung des Landeshauptmanns
etwa 6U UUU W.

Hierin sind 2000 M, Werth des Inventars des Rcchnungs-Rcvifions.
bürcaus, welches sich im Landesbnntgcbaude befindet, mitenthaltcn.

Noch zn deckendeNautostcn der Erweiternng des großen Sitzungs¬
saales ?c.

Der Fonds hatte einen Banrbcstand von 62 767 W. 86 Pf., welcher
znr Verwendung in das Rechnungsjahr 1900 übernommen ist.

Rentbar angelegter Betrag. Außerdem war beim Kassenabschlußam
18. Inli 1900 ein Naarbcstand von 6038 M. 51 Pf. vorhanden.
Der Fonds ist voll belastet.

Bnarbcstand des Fonds am 1. April 1900.
Bei der Landesbnnt der Rheinprovinz entnommene Vorschüsse,welche

sich znr Zeit ans 83 32? M. 18 Pf. vermindert haben.

Rentbar angelegter Betrag. Außerdem war beim Kassenabschlußam
18. Juli 1900 ein Naarbestllnd von 400 M. 37 Pf. vorhanden.
Der Fonds ist fast zur Hälfte belastet.

Rentbar angelegter Netrag.

Beim Kassenabschluß am 18. Juli 1900 war ein Baarbestand von
4745 M. 40 Pf. vorhanden, welcher in das Rechnungsjahr 1900
übertragen ist.

Nach den Baukosten.
Grunderwerbslosten.
Kosten der Beschaffungdes Inventars.

Die eingeklammerten Zahlen betreffen die Snmme des Vermögens bez«. der Schulden nach dem Stand vom

,1. April 1898. 2ß
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10
11

12,

Vermögensthcile.

Werth
der

Gebäude.

1

Ucbcrtrag

2. Trier

13!

Aufscherhaus zu St. Barbara zu Trier

Fonds für gewerblicheZwecke. . .
Wittwen- und Waiscnvcrsorgungs-

nnstalt der Kommuncilbcamtender
Rhcinprovinz .......

Provinzial-Taubstummenanstaltzu:
1 Aachen ........

2. Brühl........

3. Elberfeld ......

4. Essen .........

5. Kempen ........

6. Neuwieo ........

7. Trier.........

Unterstützungsfonds für entlassene
Taubstumme .......

Zu übertragen

1858 700

392 600

5 700

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

40 000

47 700

71000

112 862

39 000

36 000

90 000

2 693 562

231200

25 550

Werth
des

Inventars.

8

7 300

19100

58 000

4 500

32 000

21000

398 650

356150

27 930

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

^ !<5

3 000^

5 493

7 000

8 400

3 620

5 000

10 000

1 023 !>00

16 250

4 700

24 600

Sonstige
Forderunge».

858 781

426 593 1069 450

16

443

133

110

90

20

82

859 469,08

Andere
.

Bei-
mogens«

Summe
des Schulden. Bemerkungen.

Bestand- Vermögens Zu
theile. Splll-
^ ,5 ^ , ^ ^ ,^. tc

6 7 8

3 304 831 16 276 095 60
(2 914 761 50) (908 544 20)

— _. 446 080 — — — 1 Summe der Baulostcu.
(446 080 -) 2

3

Werth des seitens der Stadt Trier unentgeltlichhergegebenenBau¬
platzesabzüglich des von derselben zurückgenommenenTerrains.

Kosten der Beschaffungdes Iuvcutars.

5 700
(5 700 -)

1 Nach den Baulostcu.

(1000 -)
7 Nie Aktien der Gesellschaftfür Dreherei und Schreinereiin Hcimbach

find iufolgc Liguidatiouder Gesellschaftwerthlosgewordennnd zu-
rückgezogen.

^- 1 023 900
(640 000 -)

— — 4 3'/2°/«ige RhciuproviuzMuIeihcschcinc(Nennwcrth).Außerdem war beim
Kasscnabfchluß am 18. Juli 1900 ein Naarbestandvon 10 722 M.
57 Pf. vorhanden.

— 59 693
(60 15,0

90
59)

— — 1 n. 3 Nach überschläglicherSchätzung. Das Grundstückist Eigenthumder
Stadt Aachennnd muß dcrfclbc»bei auderweiterVerwendungder
derzeitige Werth erstattetwerden.

> 4u,5 Antheil an Vermächtnissen,
5 Depositen.

— — 60 493 — — 1 Verficherungsfummebezw. nachSchätzung,
(60 493 -) 2

3
Nach Schätzungbezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpicifes.
Ucbcrfchläglichnach dem Feuciversichcrunqsbetrage,

— ...... 97 100 — — — 1u.2 Summe der Bau- und Grunderwerbstostcn.
(97 100 ^) 3 Nach Schätzung.

— 179 262
(179 262 -)

— — 1u.2
3

Nach den Nautostenbezw. nach Schätzung,
Nach Schätzung.

— _., 47 120 __ __ — l Vcrfichcruugsfummc bezw. nachSchätzung,
(47 120 -) 2

3
Nach Schätzung bezw. uuter Berücksichtigungdes Kaufpreises,
Ueberschläglich»ach dem Fcuerucrficherungsbetrage.

— — 73 000 — — — l Summe der Baukosten.
(73 000 -) 2

3
Nach Schätzung,
Nach dem sseucruersichcrungsbetrage.

— 125 833 20 __ 1. 2
(121 600 -) und 3

4u,5

5

Wie bei der Tanbstummeuanstaltzu Neuwied,
Stiftungen zur Verwendungder Zinsenfür die Weihnachtsbescheeinng

der Zöglingeund zur Unterstützungsür entlassene Taubstumme.
Depositen.
Die Cüppers'Stistung ist bei Nr, 13 ausgefchieden und hier zugesetzt.

— — 24 710 82 — — 5 Depositen. Vergl. Bemerkungzu Nr. 12. 7. Trier.
,_____ (27 326 -) '

—- — 5 44? 724 08 276 095 60
(4 673 599 09) (906 544 20)

1«»
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42. Rheinisch«Prouinziallandtag. Nr. 19.

Uebertrag
Provinzial-Blindenunterrichtsanstalten

zu:
1. Düren (Elisabeth-Stiftung). .

2. Neuwied(AugusteViltoria°Haus)

Unterstützungsfonds für entlassene
Blinde .........

Prouinzilll-Hebammenlehranstalt zu
Köln ..........

Central - Hebammen«Unterstützung«,
fonds ..........

Fonds zur Unterstützung milder
Stiftungen «........

Irrenanstalts-Bauschuld.....

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten
zu:
1. Andernach .......

2. Bonn

Zu übertragen

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

.^
1

Werth
der

Grund¬
stücke.

2 693 562

372 600

356159

2

341000

1 885 600

2 528 000

398 650

21100

81180

Werth
des

Inventars,

3

Kapitalvermögen.

Werthpapicrc,

4

426 593

102 600

441 900 65 000

1 069 450

81700

111573 256343

247 013

8 176 921 1301416

296 100

13 000

24 200

1 146 636

Sonstige
Forderungen,

5

859 469 08

66 056 ll!

1188 350
._

925 525!21

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 19. 205

Andere
Ner-

mugens-
Äestand-

theile.
^ >4

6

Summe

Vermögens.

?

Schulden.

^ ,<t-

5 447 724
(4 673 5,99

(496 3M

437 339
(152 850

147 756
(95 556

847 900
(787 9U0

13 000
(12 918

24 200

2 253 516
(2 248 165

3071113
(3 026 513

12 738 848
(11 493 801

08 276 095
U9) (908 544

")
43? 339

^) (152 850

13 346
31) (180

-)
55 278

-)

4 597 815
(4 767 033

16 084
-) (9 60(1

119 548
-) (62 000

21 5 502 50?
40) (5 900 20?

00

20)

Zu
Spul

te

0?

15

0?

13)

59
-)

79

«7

33)

1 u. 3
2

1
2
8

4
5
8

Bemerkungen.

Nach Schätzung,
50facher Netrag des Kawstral-Neinertrages.

Naulosten bis 1, April 1900,
Kaufpreis.
Darlehn bei der Landesbo.nl zur Deckungder Baukosten :c.

7? 700 M. 3'/. '/«ige und 4000 M. 4°/«ige Rheinprovinz-Anleihescheine.
Hypothetenforderung gegen den Blindenfürsorge-Verein.
Lasten aus dem Ertenswnt'schen und dem Grohmann'schenVermächtnisse.

Nach Schätzung uuter Hinzurechnung des Werthes des neuen Leichen»
Hauses und des angekauften Hauses Ialobstraße Nr. 35.

Der Werth ist für die Quadratruthe zu 1000 M. angenommen.
Nach dem Fcueruersicherungsbctrage,
Kaufpreis des Haufes Ialobstraße 35, — Vorschußbei der Landesbanl. —

Antheil an dem Großmann'schen Nermächtniß.

Von der am 1. April 1895 vorhandenen Schuld von 5 000 000 M. sind
inzwifchen mit 1»/.»/» und erfparten Zinfen 402 184 M. 93 Pf. ab
getragen.

Koste» der Bauten bei Eröffnung der
Anstalt......... 1 828 668,45

Für Vermehrung und Verbesse¬
rung der Gebäude...... 56 931,55

M,
1 885 600 M.

Kosten des eisten Grunderwerbs . .
Später angelaust sür ....

Kosten des ursprünglichen Inventars
Zugang infolge Vermehrung der

Belegstarle um 250 Köpfe . . .
Vorschuß bei der Landesbanl zu 3>/,

Maschinen, Mobilicn, NeNeidungs

80 644,35
30 928,65

137 649,45

:i 111 573

256 343
118 693,55
°/° Zinsenfür Grunderwerb,

und Lllgerungsgegenstände?c.

Wie bei Andernach. 2 437 450,30 M, -^ 90 549,70 W. --- 2 528 000 M.
„ „ „ 102 073,49 „ ^144 939,51 „ - 247 013 „
,. „ „ 160 002,79 „ ^136 097,21 „ -- 296100 „

(sür 340 Köpfe)
Vorschuß bei der Landesbanl zu 3>/,»/» Zinsen für Grunderwerb»,

bauliche Verbesserungen, maschinelle Anlagen, Nelleidungs- und
Lageiungsgegenstände lc.
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<

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

Uebertrag

3. Düren

21

22

23

4 Galkhausen. . .

5. Grafenberg . . .

1

8 176921

2 682 700

1 65? 270

3 043 665

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

1301416

258 833

215 628

248 800

Werth
des

Inventars.

8

6. Vierzig

Aachen . .

Unterstützungsfondsfür entlasseneIne:
AngesammelterFonds ....

Richcntz-Stiftnng.......

Nasse-Stiftung .......

Zu übertragen

2 780 798

l

I

__

275 834

18 34135412 300 511

1146 636!-

300 000

122111

298 000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

1188 350

22

277 371

Sonstige
Forderungen.

^ !4-

925 525

2144118 22

3 000

1191350

21

11579

1778

10

40

938 882!?1

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 19. 207

Andere
Ver-

mögens-
Vestllnd-
theile.

6

Summe
des

Vermögens

12 738 848
(11 49!-! «01
3 241533

(3 076 583

1 995 "09
(338 400

3 590 465
(3 U41 800

2i
40)

3 334 003
(2 899 100

(26 UllU

11579
(11 579

1778
(1778
3 000
(3 UM

24 916 215
(20 886 991

Schulden.

8

5 502 507
(5 900 207
261570

(85 700

22
.....)

-)

!0
>")

4"

8?
38)
75
-)

1995 009
(880 000

985 783
(404 00«

598 850
(226 600

92 9 343 721
(6 896 507

Zu
Spal¬

te

22

,<l!

i!<)

90
33)

Bemerkungen.

18 048 665 M,

Wie bei Andernach. 2 434 093,89M. 4. 248 606,61 M. -- 2 682 700 M.
„ „ „ 216 821,4? „ -<- 42 511,58 „ -- 258 838 „
„ „ „ 163 892,74 „ s 136107,26 „ - 300 000 „

(für 398 Köpfe)
Vorschußbei der Landesbankzu 3>/> °/„ Zinsen für Gruuderwerb,

Errichtung des Vewahrungshanses,bauliche Verbessernngcn,Wege
Verlegung, Vetlcidungs und LagerungsgegenstHudc?c.

Wirkliche Ausgabensür Gebäude.
„ „ „ Grundstücke.
„ „ „ Inuentaigegenstände.

Vorschuß bei der Landesbankzu 3>/»°/»Zinsen zur Deckung der Aus¬
gabenin den Spalten 1, 2 und 8.

Wie bei Andernach.
2 186 229,06 M. ! W2 870,94M. -- 2 289100 M.
Dazu für Erweiterungder Anstalt
auf 750 Köpfe ........ 754 565

Wie bei Audernach.84143,87 M. > 164 656,18M. -- 248 800 M.
„ „ „ 157 729,95 „ > 140 270,05 „ ^-298 000 „

(für 450 Köpfe)
Vorschußbei der Landesbankzu 3'/, »/„ Zinsen für Grunderwcrb,

Erweiterungsbauten, bauliche Verbesserungen,Nerieselungsanlage,
Mobilien,Velleidungs-und Lagerungsgegcnstande«.

Wie bei Andernach. ^
1 977 319,14M. ^ 293 180,86 M. -^ 2 270 500 M. ! ^ 7^, ^c^ y>>
Dazu für Erweiterungder Anstalt >
auf 750 Köpfe ........ 510 298 „ >

Wie bei Andernach.106 438,21M. > 169 395,79 M- - 275 884 M.
„ „ „ 137 956,23 „ ^ 139 414,77 „ ^ 277 371 „

(für 520 Köpfe)
Vorfchußbei der Landesbankzu 8»/« "/<, Zinfen für Grunderwerb,

Erweiterungsbauten,bauliche Verbesserungen, Maschinen,Dampfkessel,
Netleidungs und Lagcrungsgegenstandc:c.

Das Inventar im Werthe von 26 000 M. ist infolgeUebergangsder
Irrenanstalt zu Aachenin den Vefitzder Stadt Aachenan die
übrigen ProvinzialHcil- nnd Psiegeanstaltenvertheilt luordcn.

Depositen. Zu gleiche» Theilenfür die Prouinzial°.heil°und Pflege-
anstaltenzu Andernach,Bonn, Düren, Grasenbergnnd Vierzigznr
Verwendungder Zinsenfür entlassene geheilte Irre.

Depositen. Für die Provinzial-Heil-und Pflegeanstaltzu Nonu zur
Verwendungder Zinsen als UnterstützungunbemittelterGenesener.

Für die Provinzial-Heil-und Pflegeanstaltzn Vonn zur Verwendung
der Zinsen als Unterstützung entlassener unbemittelterGeisteskranken.
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29
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,!!

32

33

42. RheinischerProvinziallandtag, Nr. 19. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 19. 209

Uebertrag

Pelmcm-Stiftung. . .

Erich Schleicher-Stiftung

Schramm-Stiftung ......

Pelmcm-Stiftung .......

Unterstützungsfondsfür das Pflege¬
personal:

Iacobi-Stiftung.....

Provinzialfondsfür Epileptische
(Fichtenhain) .......

ArbeiterlolonicUrft ......

Landnrmenverwaltung .....

Polizeistrafgelderfondsund Ehren-
breitsteinerallgemeiner Armenfonds
(Stllllts-Nebenfonds).....

Provinzial-Arbeitsanstlllt zu Brcm-
weiler .... . . .

Zu übertragen

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

l

18 341 354

9? 400

40 000

1214 525

19 693 279

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

2 300 511

262 323

>9 200

101275

2 723 309

Werth
des

Inventars.

3

2 144 118

45 000

520 250

2 709 368

22

22

,Kapitaluerinöstcn.

Wertpapiere.

4

1191350

5 000

15 000

5 000

3 000

6100 —

3 450

1 228 900

Sonstige
Forderungen

^ !4

938 882

445 69

153

733 064

1 672 546

71

93

66

99

Andere
Ver¬

mögens-
Bestand¬
theile.
^ ,4.

6

Summe
des

Vermögens

!<t-

24 916 215
(2U 886 891

5 000
(5 000

15 000
(15 000

5 000
(5 0N0
3 000
(3 000

6 545
(6 545

404 723
(248 800

99 200
(98 200

3 603

733 064
(733 064

1836 050
(1 730 075

0ü
90)

-)

-)

-)

-)

00

69)

Schulden.

^ ,^.

9 343 721

(6 896 5U7

28 02? 403
(23 732 67?

21
25)

369 723
(248 800

96 118
(98 208

93

00
66)

00

33)

-)

02
-)

85 400
(85 400

9 894 963
(7 328 915

Zu
Spal¬

te

4

4

4

4

4 u, 5

1 u. 2
8

4u. 5

Bemerkungen.

89
33)

Für die Provinzial-Heil- und Pstegcanstalt zu Bonn zur Verwendung
der Zinsen im Interesse der Kranken.

Für die Prouinzial-Heil- nnd Pslegeaustalt zu Düreu zur Vcrweudung
der Zinsen als Unterstützunst von in dürftisten Verhältnissen ent¬
lassenen stencsenenGeisteskranken.

Für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zn Grafenberg zur Ver
weudung der Zinsen für entlassene arme Geisteskranke,

Für die Prouinzial Heil nud Pstcgeanstalt zu Grafenberg zur Ver°
Wendung der Zinfen für ein Somnierfest für die Geisteskranken,

Zn gleichen Theilen für die Prouinzial- Hei! und Pflegeanstalten zn
Andernach, Vonn, Düren, Grafenderg und Vierzig znr Verwendung
der Zinfen als Prämien für pflichttreues Pflegepersonal.

Depositen.

Nach einer bantechnifchenTaxe.
Wirkliche Ausgaben. Gegen die letzte Vermögensnberficht 120 923 M.

mehr.
Vieh, Ackersseräthennd 2 Willionen Ziegelsteine.
Vorfchuß bei der Landesbant zn 3»/«°/^ Zinsen zwecksBestreitung der

Ausgaben in den Spalten 1 nnd 2 sowie uon 15 000 W. in Spalte 3,
Werth des Vermögens übersteigt die Schuld um 35 000 W. wegen

des Werths der lagernden Ziegelsteine und der von den Vorschüssen
abgeschriebenenErträge der Landwirthschaft.

Nach Schätzung uud dem Ankaufspreis.
Schuld bei der Landesbant zu 3»/,°/» Zinfen und l°/„ Amortifation zu

Lasten des Landarmenverbandes.

Nebenfouds des Lcmdarmcnucrbandes zu Zweckender Irrenpflege.
Depositen.

Depositen. Außerdem war beim Finalabfchluß am 18. Juli 1900 ein
Vaarbestand von 12 518,88 M. vorhanden.

Nach der Feucruerfichernngsfummc uon 1078 75,0 M, unter Hinzu
ziehuug des Werthes der Fundament nud Kellermnnerwerte von
135 775 M. Der Werth der Gebäude hat sich erhöht.

Nach dem 25fachcn Betrage des Katastral-Neinertrages.
Nach der Feuerversicherung. Der Werth des Inventars hat sich feit

der letzten Zufammenstellung um 79 250 M. erhöht,
Vorfchuß bei der Landesbank zu 3'/,»/, Zinsen für Grunderwerb.

27
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210 42. RheinischerProuinziallandtag. Nr. 19.

Uebertrag

Landarmenhauszn Trier

AllgemeinerBaufunds . . .

Provinzial-Straßeuverwaltnng.

Viehentschädigungsfonds.....

Provinzial-Wein-u Obstbauschnlcnzu:
1, Trier.........

2. Kreuzncich.......

Lehrer-Pcnsionsfondsder Üandwirlh-
schaftsschnlenzu!
1. Aitburg ........

2. Cleve .........

Zu übertragen

Vermögens! heile.

Werth
der

Gebäude.

19 693 279

785 000

30 300

«8 000

20 596 579

Werth
der

Grund¬
stücke.

.,5

2

2 723 309

628 250

369 100

74 500

59 448

3 854 607

Werth
des

Inventars.

3

2 709 368

152 580

243 100

16 500

3 121548

22

22

Kapital« er müssen.

Werthpapiere.

4

Sonstige
Fordernngen-

.X'

1 228 900

24 900

72 500

1 326 300

1672 546

31625

889 -!00

763 839

470

493

3 358 775

99

01

!'!

96

04

16

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 19. 211

Andere
Nei-

' »wssens

Summe
des Schulden. Bemert» uge n.

Vestnnd
theile.

Vermögens Zu
Spal¬

^ ,4.
6 7 8

te

28 027 403 21 9 894 963 89

(23 732 677 25) (7 328 915 33)
1 597 455
(I 597 455

01
01)

I, 2
und 3

5
Nach Schätzmiss.
Neserpefonds von 19 625,01 M. bei der Landesbank zu 2>/,,°/, Zinsen

hinterlegt.
Eiserner Bestand von 12000 M. bei der Landarmenhauskasse.

—

(9 259 13)
808 58 8 Vorschuß. Die TilssUNss ist in der dem 42. Rhein. Prouinziallandtage

ssemachtcnVorlage über die Aufnahme einer Anleihe berücksichtigt.

1 532 300
(1 680 400 ^)

1, 2
und 3

Diese Anssabenberuhen auf ciucr im Monat Juni 190» vorgenommenen
Ermittelung; die Grundstücke sind hiernach zum Theil im Preise
ssestiegen,der Werth des Inventars hat sich insolsse Verlaufs uou
Dampf und Pferdcwalzen fowie infolsse Abnutzung der vorhandenen
Geräthc verrinssert.

5 Depositen bezw, Be
«,, des Tammelfo
d. des Neservefui
e. des Fonds für
ä. des Eifcubahn
«, des Fonds znr

Kreiswessebane

rund 889 800

lande:
nds ..........124 806,53 M.
ds .... 82545,26 „
den Neubau vou Provinzialstraßen 31 699,97 „
onds ..........95 626,29 „
Unterstützung des Gemeinde und

Summe 889 804,79 M.
M.

Der Fonds zn u ist theilweise, der zu c voll, der zn <I grüßten
theils nnd der zn s nahezu voll belastet.

-^ 763 839
(608 839

16
16)

— — 5 Depositen. Außerdem war beim Rindvieh-Versicherungsfonds beim
Finalabschlnß am 18. Juli 1900 ein Naarbestand von 4627,68 M.
vorhanden.

— — 179 000
(160 NNO-)

— — 1 u. 2

3

Nach Schätzung unter Berücksichtissnnssdes Kaufpreifes. Der Werth
der Grundstückeist durch den Anwiif von Gartenterrain gestiegen.

Nach Schätzung unter Berücksichtissnnssder Fenerversichernng.

-—' — 59 448 "- — —- 2 Nach den, Kaufpreifc.

— — 25 370
(25 370

96
96)

— — 4 u. 5 .Bei Uebernahme dieser Fonds hat der Provinzialverbnnd die Vcr
Pflichtung znr Zahlung uou Pensionen, Wittwen nnd Wniscngcldern
für die Lehrer dieser Schulen bezw. deren Hinterbliebene über
noimncn. Das Kapital der Stadt Cleue ist innerhalb 3!» Jahren

' nach der Uebernahme wieder zurückzuzahlen,falls die Schule nnßer
halb des Kreises Lleve verlegt wird oder eingeht. — Die Fonds
sind, soweit möglich, in Werlhpaviere» augelegt worden.

72 993
(72 993

04
04)

5 1 Depositen.

^.
-- 32 257 809 38 9 895 772',4?

(27 887 594 55) (7 328 915 33)
27*
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,

Uebertrng

40 Rittergut Desdurf

41 Laugenfclderhofbei St. Wendel . .

Vcrmögcnstheile.

Werth
der

Gebäude.

1

20 596 579

60 700

Summe ^ Nr. 1—41 und zu übe»
tragen ......... 20 657 279

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

3 854 60?

101362

Werth
des

Inventars,

^ >4

3 121548

3 955 969

22

3 121 548122

Kapitalvermögen'

Werthpapiere.

4

Sonstige
Fordernuge».

^ !4

1 326 300

15 500

134! 800

3 358 775 16

3 358 7?5> 16

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr, 19. 213

Zu
Spal¬

te

Andere
Ver¬

mögens»
Bestand¬
theile.
^ ,4

6

Summe
des

Vermögens.

7

Schulden.

^ ! <l
8

Bemerkungen.

— ^

32 257 809
(27 88? 594

177 562
(162 062

38
55)

-)

9895 772
(7 328 915

47
33)

t
2
4

Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.
25fachcr Betrag des Kataftral-Reinertrages.
Ansammlungder Pachterträgezu einemFonds zwecks Errichtungeiner

Ackerbauschulc.Außerdemwar beim Finalabschlußam 18. Juli 1900
ein Naarbestllndvon 405,86 M vorhanden.

(431146 -) (131 146 -)
Das Gut ist verlaust und der Kaufpreisvon 350 000 M. zur Deckung

der Schuldenverwendet »norden,währendder Restbetragder letzeren
aus Iinsüberschüssender Landesbanlgedeckt wordenist.

32 435 371
(28 480 802

38
55)

9895 772 47
(7 760 061 33)

darunter
346 6?
(!80 -)

Iahresrente.

Nach Abzugder Schuldencrgiebt sich ein Vermügensstandvon rund
22 539 600 M.

(20 720 700 M.)

,
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Ueber trag

Abgesetzt die Nrn. 1l, 13, 15, 17,
18, 21—28, 31, 32, 3? und 39,
das sind Wittwen- und Waisen¬
fonds der Kommnnnlbeamten,
Staats-Nebcnfonds, Viehentschädi-
gungsfonds, Pensionsfonds der
Landwirthschaftsschulen und die
verschiedenen Unterstützungsfonds,
als Fonds, welche diesseits ledig¬
lich verwaltet werden ....

Bleiben die Nrn. 1—10, 12, 14,
16, 19, 20, 29—30, 33—36, 38,
40 lind 41 für Hauptverwaltung,
Ständehaus, Dienstwohnung des
Landeshauptmanns, Ständcfonds,
Kaifcr - Wilhelm - Denkmal, Ueber-
schüsseder Feuer-Societät, Fouds
der Figurengruppe, Denkmäler-
statistik, Provinzial-Museen, Auf-
seherhaus in St, Barbara, Fonds
für gewerbliche Zwecke, Taub-
stummen- und Blindenanstalten,
Hebammen - Lehranstalt, Irren-
anstalts - Vaufchuld, Heil- und
Pflegeanstalten, Provinzialfonds für
Epileptische(Fichtenhain), Arbeiter¬
kolonie,Arbeitsanstalt, Landarmen-
haus, allgemeiner Baufonds,
Straßenverwaltung, Wein- und
Obstbauschulen, Rittergut Desdorf
und Langenfclderhuf.....

Vermügcnsthcilc.

Werth
der

Gebäude.

20 657 279

20 65? 279

Werth
der

Grund-
stücke.

.6

3 955 969

3 955 969

Werth
des

Inventars.

3

3 121 548 ^2

3121548

Kapitalvermögen.

Wcrthpapicre.

4

1341 800

1305 350

Sonstige
Fordernugeu.

3 358 775 16

1577 991,8!»

36 450 1780 783 27

Andere
Ver-

mögens-
Vcstand
theile.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 19. 21!

Summe
des

Vermögens.

4

32 435 371
(28 480 802

2 883 341 89

38

Schulden.

,,?

8

9895772
(7 760 061

darunter
346
(!8N

Jahresrate.

Spal^
tc

(2 266 971 88>

346 >6?
(l«ui—)

Inhrcsrcnte.

29 552 0^9 19
(26 218 8:!! 28)

9895 425,80
(7 759 88! >83)

Bcmerlungcn.

Dir lediglichzur Verwaltung überwiese!«!!Fonds betragen rund
2 888 NUN W.

^2 266 800 M.)

Mch Adzngder ,zur Vmualtung überwiesenen Fonds ergicbt sich ««
Veriuögensbcstnnddes Provinzialuerbandcsvon rund 9 l>5'<><>M ^
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L. Landesbanl der Rhein-
Provinz ........

6. Rheinischer Meliorations-
fondö .........

I). Provinzial-Feuer-Societät .

Vermügenstheile.

Werth
der

Gebäude.

i

340 000

340 000

285 000

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

100 000

100 000

Werth
des

Inventars.

3

40 000

40 000

15 000

Kapitalvermögen.

Wcrthpapierc,

4

Sonstige
Forderungen.

Andere
Ver¬

mögens.
Bestand¬
theile.

6200 921 !?1

2003 800

8204 721

6562 538

7!

Summe
des

Vermögens

.^.

6 680 921
(8 680 921

2 003 800
(2 003 800

8 684 721
(8 684 721

6 862 538
(6 985 000

71

-)

71
71)

88

Schulden.

^

(249 65?

(249 65?

>U!)

46)

Zu
Spal¬

te

Vemerlungen.

Werth der Gebäude,
„ Grundstücke.

Versicherungssumme der Mobilien.
Die Summe in Spalte 5 besteht:

». aus dem Stammfonds von.......3 000 000,—M.
d. „ „ Reservefonds H. von......3000000— „
°. ,. ,. ., L......' - 200921,71 „

Summe 6 200 921,71 M.
Die in der vorigjährigen Uebersichtaufgeführte Forderung des Reserve¬

fonds ^ an das Immobilien- nnd Mobilicn-Konto von 249 657,46 M,
(Rest der Vaulosten des Landcsbankgebäudes) ist inzwifchen getilgt
worden.

Das Agio-Konto hatte am 1. April 1900 einen Bestand von
49 573,01 M. Diefes Konto unterliegt naturgemäß steten Schwan-
tungen und ist demnach hierneben nicht aufgeführt.

Das Vermögen des Meliorationsfonds bestehtzur Zeit in dem Stamm-
fonds von 2 000000 M. und in Darlehnsforderungen von 3800 M.

Rentbar angelegte Fond«. Gegen die Uebersichtvom 1. Apnl 1898
sind 122 461,12 M, weniger vorgetragen, die zu der >m Jahre 1899
beschlossenenRückgewähr von 10^ der Jahresbeiträge mttverwendet
worden sind.
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Zusammenstellung.

Es beträgt da« Vermögen:
^V. der Lentralvcrwaltung und Anstalten rund ........... 22 539 600 M.

(20 720 700 „)
darunter die diesseits lediglich verwalteten Staats-Nebcnfonds, Spar- und
Nnterstützungsfondsmit ............ 2 883000 M.

(2 266 800 „)
L, der Landesbank der Rheinprovinz rund ............ 6 680 900 M.

(«431300 „)
<ü. des RheinischenMcliorationsfonds .............. 2 003 800 M.

(2 003 800 „)
zusammen 31224 300 M.

(20 155 800 „)
Mit Hinzurechnungdes Vermögens

v. der Provinzial-Feuer-Societät von rund ............ 6 862 500 M.
(6 985 000 „)

ergiebt eine Gcsammtsummevon 38 086 800 M.
(3« 140 800 „)

An lage 20 .

Bericht und Antrag
des Prouinzinlausfchusses,

betrrsfeüd

die Ausführung des Gesetzes vom 4. August 1891 über die Vorausleistuugen der
Fabriken :c. für deu Wegebau.

Der 41. Rheinische Proviuzmllandwg hat in seiner Sitzung vom 8. Februar 1899 zu
dem Berichte und Antrage des Provinzialmisschusses,betreffend die Ausführung des Gesetzes vom
4. August 1891 über die Vorausleistungender Fabriken :c für den Wegebau, fast einstimmigdie
nachstehendenGrundsätze cmgeuommeu,welche in Zukunft bei der Festsetzung und Erhebung von
Vorausleistungenmaßgebend sein sollen:

1. Die Vorausleistuugen werden erhoben für erhebliche Abnutzung derjenigen Straßen, auf
welche das Gesetz vom 4. August 1891 nach der Rechtsprechung des Obervcrwnltnngs-
gcrichtsAnwendung findet.
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2. Die Einfurdcrung der Beiträge geschieht für das Kalenderjahr; die Einstellungderselben
in den Etat erfolgt für das mit dem I. April beginnendeNechunngsjahr,welches aus
das eben erwähnte Kalenderjahr folgt.

3. Bei Festsetzungder Beiträge soll eine billige Rücksicht sowohl ans die Interessen der
Prouinzinl Straßcnverwaltnng als anch auf die der Beitragspflichtigen genommen werden

4. Kleinere Betriebe sind mit Beiträgen thunlichstzn verschonen, es hat demgemäßeine
Heranziehung erst dann zn erfolgen,wenn der zur Straßcnnnterhaltung cinznfordcrnde
Beitrag mehr als 200 Mark beträgt.

5. In allen Fällen ist daranf hinzuwirken,daß zwischen der Prouinzialverwaltung und
dem Beitragspflichtigen ein Abkommenfür mehrere Jahre getroffenwird, in welchem
sich der letztere verpflichtet, jährlich seine Verfrachtungenanzugebenund einen verein¬
barten Einhcitsfatzfür das Tonnenkilometerzn bezahlen.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätzesind für die Zeit vom 1. April bis 31. Dezember
1898 ^ 133 Betriebe mit 76 843,25 M.

und für das Jahr 1899 ^ 140 „ „92 307,8«,,
zur Zahlung aufgefordertworden.

Von den vorerwähnten 140 Betrieben haben für das letztere Jahr bis jetzt 104 Betriebe
auf Gruud der mit ihnen getroffenen Verträge eineil Betrag von 65 024,39 Mark an Voraus¬
leistungen gezahlt. Im Uebrigen haben 12 Unternehmer ohne Vertrag auf diesseitige Aufforderung
hin die Snmmc von 5549,67 Mark gezahlt, so daß für 1899 bisher 70 574,06 Mark Beiträge ein¬
gegangen sind. Die rückständigen24 Netriebsuntcrnehmcr müsseu für Beiträge von insgesammt
21733,80 Mark bei den Bezirksausschüssen bezw. den Lcmdgerichten verklagt werden.

Durch den Abschluß von Verträgen, deren Anzahl in den letzten beiden Jahren von 57
auf 104 gestiegen ist, sind die Klagen wegen Zahlung von Vorausleistungen immer mehr einge¬
schränkt worden, so daß zur Zeit uur noch gegen 37 Bctriebsunteruchmerwcgeu des Gcsammt-
bctrages von 62 987,31 Mark das Strcitverfahren bei den Bezirksausschüsscu bezw, bei dem König¬
lichen Obcrvcrwaltungsgcrichtcschwebt.

Die bei dem Abschluß von Verträgen gewährte Ermäßigung des Einheitssatzeshat zur
Folge gehabt, daß die Einnahme an Vorausleistungsbcträgcnsich verringert hat. Die Erhebung
der Beiträge hat sich indessen weiter bewährt, indem sie ihren Zweck erfüllte, nämlich die
rücksichtsloseBenutzung der Straßcu verhütet bezw. eingeschränkt hat. Wenn in den letzten Jahren
wieder viele Betriebe sich Bahnanschluß verschafft haben, so wird in mehreren derartigen Fällen
gerade diese Bcitragsleistnng die Veranlassung gewesen sein. Allerdings ist auch deshalb ein
Ausfall an Einnahmen herbeigeführt worden, so daß in Zukunft die bisher im Haushaltsplan
vorgesehene Summe von 100 000 Mark für das Rechnungsjahr nicht mehr eingehenwird. Dessen
ungeachtet ist'dieser Betrag in dem vorliegenden, mit dem 1. April 1901 in Kraft tretenden
Haushaltsplan noch beibehalten wurden, da zu erwarten steht, daß die aus den Jahren 1891—1898
noch eingeklagtenBeiträge in Höhe von 4l 253,51 Mark nach Erlaß der Urtheile der Berwal-
tnugsgenchtc im Laufe der beiden nächsten Rechnungsjahre jedenfalls theilwcise eingehen,so daß
uoranssichtlich die Snmme von 100 000 Mark noch erreicht werden wird.

Der 4l. Prouinziallandtag beschloß ferner, mit Rücksicht auf das Vorgehen der Provinz
Hannover, im Sinne der ausgleichendenGerechtigkeit wiederholt nnd zwar durch eine Deputation
bei der KöniglichenStaatsrcgierung zn beantragen, daß das Gefetz vom 4. August 1891, betreffend
die Voranslcistungen der Fabriken :e. für den Wegebau, auch auf die früheren Staatsstraßen aus-

28*
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gedehnt werde. Dieser Beschluß ist dem Königlichen Herrn Ober-Präsidenten mit der Bitte vorge¬
legt worden, denselben den zuständigenHerren Ministern zu übermitteln und zwar mit Rücksicht
darauf, daß sich auch in der Rheinprovinz das Bedürfniß geltend gemacht habe, das bestehende
Gesetz auf sämmtliche Provinzialstraßcn gleichmäßigzur Anwendung zu bringen. Inzwischenist
vom Herrn Ober.Präsidenten die Antwort eingegangen,daß er den erwähntenLandtagsbcschlußden
Herren Ministern befürwortend unterbreitet und auf ein diesseits an ihn gerichtetesferneres
Schreiben nochmals bei den Herren Ministern in dieser Angelegenheitvorstelliggewordensei.

Sodann haben der Vorsitzende des Provinzialausschusscsund der Landeshauptmann diese
Angelegenheit den zuständigen Herren Ministern seiner Zeit mündlich vorgetragen und um Er¬
ledigung im Sinne des Landtagsbeschlusses gebeten.

Inzwischen ist die Angelegenheitauch auf der im Juli 1899 in Breslau stattgcfundenen
Konferenz der Landesdircktoren eingehend besprochenund dort einstimmig der Beschluß gefaßt
worden, die Staatsregierung zu bitten, die bestehenden Vorausleistungsgesetzeauf die sämmtlichen
in der Unterhaltung der Provinzialverwaltungen stehenden Straßen auszudehnen.Mit der Ausführung
dieses Beschlusses war die Provinz Schlesien beauftragt, welche demgemäß einen bezüglichen Antrag
gestellt hat. Wie der Herr Landeshauptmann der genannten Provinz in der vom 19. bis 21.
Juni 1900 in Stettin stattgefuudcnen Konferenz der Landesdirektoren mittheilte, ist auf den
gestellten Antrag ein Bescheid der Staatsregierung bisher nicht eingegangen. Es bleibt daher
zunächst das weitere Vorgehen der KöniglichenStaatslegierung abzuwarten.

Der Provinzialcmsschußbeehrt sich hiernach folgenden Antrag zu stellen:
„Der Prouinzillllandtag wolle von der in diesem Berichte dargelegten Ausführung
seiner Beschlüsse hinsichtlich der Heranziehung zu Vorausleistungen für Wegebauten
Kenntniß nehmen."

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Provinzialausschuß:
Ianhen, Dr. Klein,

Vorsitzender. Londeshouptn, mm.

Anlage 21.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusscs,

betreffend

die Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung der nicht ruhegehaltsberechtigten Beamten,

Angestellten und Arbeiter der Rheinischen Provinzialverwaltung.

Für die Angestellten,Arbeiter und einen Theil der Beamten der Rheinischen Provinzial¬
verwaltung ist bisher eine Invaliden- und Hinterbliebenenversorgungnicht vorsehen. Auch diesen
Personen eine derartige Versorgung zukommen zu lassen, erscheint angebracht, weil sie ein wirksames
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Mittel bildet zur Erlangung und Erhaltung eines festen Stammes von tüchtigen,zufriedenenund
mit ihren Obliegenheitendurchaus vertrauten Arbeitern, ein Umstand, der besonders für die Rheiu-
provinz von Bedeutung ist, in welcher namentlich in den letzten Jahren bei der gesteigertenNach¬
frage nach Arbeitskräften und der starken Aufwärtsbewegung der Löhne es für die Provinzial-
Verwaltungmit den größten Schwierigkeitenverknüpftwar, geeigneteArbeiter zu bekommenund
zu behalten.

Eine Reihe sowohl von industriellenUnternehmern als auch vou kommunalenVerbanden
und Städten hat bereits für ihre Augestellten und Arbeiter bezw, für deren Hiuterbliebeue
Fürforgemaßregelngetroffen.

Von den kommunalenVerbänden und Städten seien folgende erwähnt:
Berlin gewährt städtischen Straßenreinigcrn bei Invalidität Unterstützungenvou 400

bis 600 Mark.
Breslau hat für städtische Arbeiter nach 20 Jahren bei Invalidität eine Unterstützung

bis zu ^/Z des Lohnes vorgesehen.
Darmstadt giebt nach 10jähriger Dienstzeit 25°/» Ruhegehalt, steigendmit 1'/2°/u

bis ?5 °/°. Mindestbetrag 240 Mark. Wittwengeld 25 "/« des Ruhegehalts des Mannes, ebenso
für eheliche Kinder unter 18 Jahren.

Dresden hat eine Unterstützungskassc für die städtischen Bedienstetenund deren Hinter¬
bliebene errichtet; die Bedienstetenmüssen während ihrer Dienstzeit gewisse Beiträge zahlen.

Düsfeldorf giebt nach 10 jähriger Dienstzeit ein Inualidengeld von 25°/, des letzten
Diensteinkommens,steigend mit jährlich 1 °/° bis zum Höchstbetrage von 65 "/«; Mindestbetrag
300 Mark. Das Wittwengeld beträgt 50°/«, das Waisengeld15"/« des Inualidengeldes des Vaters,
zahlbar bis zum volleudeten 14. Lebensjahre. Invaliden-, Alters- :c. Renten kommen in Abzug.

Essen giebt nach 10jähriger Dienstzeit 20°/° des letzten Diensteinkommens,steigendmit
1'/2°/° bis zum Höchstbetragcvou 75"/»; Mindestbetrag 240 Mark. Wittwen erhalte» 50«/«,
Halbwaisen bis 14 Jahre 10°/«, Vollwaisen 15°/« der Pension des Vaters.

Frankfurt a, M. zahlt uach 10jähriger Dienstzeit 20°/« des letzten Diensteinkommens,
steigend mit 1'/2°/« jährlich bis 75"/«, Mindestbetrag 240 Mark, Wittwengeld 20°/« des letzten
Diensteinkommens des Mannes, mindestens 180 Mark; für Halbwaisen bis zum vollendete»
15 Jahre 5°/°, für Vollwaisen 10°/° des Dieusteiukommensdes Vaters.

Karlsruhe gewährt den ständigen Arbeitern nach 10jähriger Dienstzeit im Falle der
ArbeitsunfähigkeitRuhegehalt, im Falle des Todes den HinterbliebenenWittwen- und Waisengeld.
Das Ruhegehalt beträgt nach 10 Jahren 40°/» des Iahresarbeitsuerdieustes, steigend mit jedem
Kalendervicrteljahrum 1°/° bis 70°/°.

Köln gewährt Unterstützung bei Arbeitern erst nach 20jähriger Dienstzeit; dieselbe
beträgt alsdann 35°/« des durchschnittlichen Iahreslohnes, steigend um 1'/2°/« jährlich bis zum
Hüchstbetragevon 65"/«. Das Wittwengeld beträgt 40°/« der Unterstützuug des Mannes, das
Waisengeld für Halbwaisen, 15°/°, für Vollwaisen 20"/° des Wittwengeldes; Invaliden- und
Altersrente kommen in Abzug.

Mainz gewährt bei mindestens 10jähriger Dienstzeit Zuschüssezu den auf Grund der
Reichsgesetze gewährten Renten. Der Zuschuß beträgt 20"/° des Diensteinkommens,steigend in
jedem Jahr um 1«/» bis 40«/», Mindestbetrag 240 Mark. Das Wittwcngeld beträgt 20°/,
des Diensteinkommensdes Mannes, mindestens 180 Mark; das Waisengeld beträgt 10"/« des
Diensteinkommensdes Mannes. Mehrere Kinder erhalten zusammenhöchstens 20 °/<>.
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Offenbach giebt 20°/« des letzten Die»stci»kommcns,steigend mit l "/<> bis 40"/«,
Mindestbetrag 210 Niark. Das Wittwengcld beträgt 20"/» des Dieusteinkommensdes Mannes;
Kinder erhalten beschränktes Waiscngeld

Der Bczirksverband Wiesbaden gewährt den ständigen Wegebauarbeitern im
Falle der Arbeitsunfähigkeitnach 10jährigcr Dienstzeit 20°/« des letzten Iahreslohnes, steigend um
1"/,, bis 50"/«; Mindestbctrag 200 Mark, Das Wittwengcld beträgt 20"/« des Iahreslohnes
des Mannes, mindestens 150 Mark. Waiscngeld lämt bis zum vollendeten 15, Lebensjahre und
beträgt für Halbwaisen 5"/«, für Vollwaisen 10"/« des letzten Iahreslohnes des Vaters, Die auf
Grund der Rcichsgesetze zustehenden Renten kommen in Abzug,

Hinter den gleichartigen Veranstaltungen der Großindustrie und anderer öffentlicher
Korporationen, insbesondereinnerhalb der Rhcinprovinz, kann die Rheinische Provinzialverwallnng
als die größte der öffentlichen Korporationen der Provinz nicht zurückstehen.

Die in der Anlage I beigefügtenBestimmungen, betreffend die Invaliden- und Hinter-
bliebencnversorgnng der nicht rnhegehaltsberechtigtcn Beamten, Angestellten und Arbeiter der Rheinischen
Provinzialuerwaltung, schließen sich im Allgemeinenan die Reglements, betreffend die Pensionirnng
der Provinziabeamten nnd betreffend die Fürsorge für die Wittwen nnd Waisen der Provinzial-
beamten der Rheinprouinz, an Wesentliche Abweichungenuon jenen Reglements bestehennur iu
folgendenPunkte»:

1. Die Leistungen,welche auf Grund der umstehenden Bestimmungenerfolgen sollen, sino
freiwilligerNatur. Ein Rcchtsanfprnch auf Gewährung der Unterstützung (Inualidengcld)
nnd des Wittwen- und Waisengeldes wird nicht eingeräumt; auch die eiumal zuge-
sprocheue Unterstützungsowie das Wittwen- und Waisengeld find jederzeitwiderruflich.

Diese Abweichung ist zunächst gerechtfettigt durch die Erwägung, daß bei den
hier in Betracht kommenden Personen, im Gegensatze zn den mit Pensionsan spruch
ausgestatteten Beamten, deren ganze Vorbildung fast ausschließlich auf die Ausübnug
des Amtes abzielt, eine besondere Vorbildung oder der Nachweis besondererFähig
leiten in der Regel uicht «erlangt wird, uud daß die überwiegende Zahl der in Frage
kommenden Personen nach ihrer Ausbildung auf deu Wechsel der Arbeitsstellen
angewiesen ist nnd vielfach auch im Dieuftc der Pruuinzialuerwaltung nur eine
Uebergangsstclluugsteht.

Sodann ist zu bedenken, daß die durch Eid verpflichtetenBeamten nur in
dem Falle Ruhegehalt erhalten, wenn sie bis zum Ende ihrer Dieustzeit ihren Vcr-
pflichtungentreu uachgetommensind, daß sie im Falle schwerer Vergehen durch Dis-
eiplinarnrtheil auch ihrer Pension ucrlustig werde», daß es aber gegenüber den
Arbeitern an dieser Möglichkeit fehlt. Bei Einräumung eines Rechtsanspruchesauf
Ruhegehalt würden daher auch im Falle fchwerer Vergehen mit dem betreffenden
Arbeiter langwierige gerichtliche Prozesse geführt oder das Ruhegehalt gezahlt werden
müssen. Aus diese» Gründen empfiehlt es sich, die Gewährung einer Unterstützung
lediglich als Belohnung für treue langjährige Dienste zn behandeln und sie in jedem
Falle von der Bewilligung des Prouinzialausschussesabhängig zn mache». Dieselbe»
Erwägnngen rechtfertigen auch die Widerrnflichkcit der einmal gewährte»Unterstützungen
wenn später Umstände eintreten, welche ihre Bewilligung ausgeschlossen haben würde».



Anlagen zu den Sitzlingsprotokollen, Nr. 21. 223

2. Die Hohe der zu gewährendenUnterstützung(Invalidengeld) bleibt hinter derjenigen
des Ruhegehalts der Beamten zurück. Während das letztere nach 10jähriger Dienstzeit
">/«» ---- 25 Prozent des Einkommens beträgt und jährlich um '/»« bis zum Höchst'
betrage von "'/«« - 75 Prozent steigt, soll die Unterstützung (Inualidengeld) nach
10 jähriger Dienstzeit mir 20 Prozent betragen und jährlich um 1,5 Prozent bis zum
Huchstbctragvon 65 Prozent steigen.

Es schien angebracht,auch in dieser Beziehung die hier in Betracht kommenden
Personen nicht den Beamten gleichzustellen, einerseitsmit Rücksicht auf ihre Stellung,
anderseits auch deshalb,weil die nicht ruhegehaltsbcrechtigtcu,auf Kündigung angestellten
Personen zum Theil in deu Lohubezügcugünstiger gestellt sind, als die dauernd und
mit RuhcgehllltsauspruchangestelltenBeamten.

Die gemäß den beiliegendenBestimmungen zu gewährendenUnterstützungensollen nur
einen Zuschuß bilden zu den Reuten und ähnlichen Bezügen, welche auf Grund der sozialpolitischen
Gesetzgebung des Reiches gezahlt werden. Diese Renten und Bezüge sind daher bei Berechnung
der Höhe der Unterstützungin Anrechnungund Abzug zu bringen.

Bezüglichder Invaliden- uud Altersrente ist hierbei zu bemerken, daß uach der Auslegung,
welche das Rcichs-Versicheruugsamtdem 8 48 Abs. 2 des 13. Juli
1899 gegeben hat, das Recht auf Bezug der Invaliden- uud Altersrente solange und soweit ruht,
als von anderer Seite gewährte Bezüge — z B Unterstützungender Art, wie sie iu den bei¬
liegenden Bestimmungenvorgesehen sind — unter Hinzurechnungder Rente den ?'/«fachen Grund¬
betrag der Invaliden- und Altersrente übersteigen. Mit Rücksichtauf diese Praxis des Reichs-
Vcrsicheruugsamtcskann die als Zuschuß zu einer Invaliden- oder Altersrente zu gewährende
Unterstützung nur soviel betragen, daß sie mit der Rente zusammen nicht über den 7'/-fachen
Grnndbelrag der Invaliden oder Altersrente hinausgeht. Der ?'/2fachc Grundbetrag beträgt:

für die 1. Lohntlassc(Iahresarbcitsvcrdienst bis 350 M.) 450 M.
2. „ ( » 350— 550 „ ) 525
3. ( „ 550- 850 .. ) 600
4. ( „ 850 — 1150 „ ) 675
5, " ( " über 1150 .. ) ?50

Um einen Ueberblick darüber zu gewinnen,welche finanziellen Anforderungendurch die in
Aussicht genommenenFürsorgemaßregelu der Proviuzialvcrwnltuug erwachsen werden, ist in der
Anlage II zunächst zusammengestellt wurden, wieviel Beamte, Angestellte und Arbeiter innerhalb
der letzten 6 Jahre (1. April l894 bis 1. April 1900) aus dem Dienste ausgeschiedensind,
welche selbst bezw. deren Hinterbliebene bei Anwendung der vorgeschlagenenGrundsätze für die
Unterstützungbezw. das Wittwen- uud Waisengeld in Betracht gekommen wären.

Ferner ist eine Aufnahme der zur Zeit im Dieuste der RheinischenProvinzialuerwaltuug
befindlichenBeamten, Angestellten und Arbeiter, auf welche sich die Bestimmungen beziehen,
veranlaßt worden. Die Aufnahme ist für die eiuzelneuAbtheiluugeu, Anstalten u. s. w. getrennt
erfolgt. Die Anlage III enthält eine Gesammtübcrsicht.
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Die Gesammtzahl der in Betracht kommenden Personen beträgt darnach 1737.
1438 sind männlichen,299 weiblichen Geschlechts.
Verheirathet sind 1018. Auf jede Familie kommen durchschnittlich 2,23 Kinder unter

15 Iahreu.
Das Gesammtdiensteinkommenbeläuft sich auf 1 325 676,70 Mark, der durchschnittliche

Iahreslohn auf 763,20 Mark, der durchschnittliche Tagesverdienst auf 2,54 Mark. Wie lange die
einzelnen Personen im Dienste der Pruvinzialverwaltuug stehen, besagt die Spalte 4 der
Gesammtübersicht.

362 sind weniger als ein Jahr, l10? weniger als 10 Jahre im Provinzialdienst.
Vermögen besitzen 905.
In 16 Fällen ist die Frau mit erwerbsthätig.
Renten beziehen 27.
Auf Grund dieser Zusammenstellungen lassen sich auch nur einigermaßenzuverlässige

Verechuungendarüber, welche Kosten durch die Fürsorgemahregelnvoraussichtlicherwachsen werden,
nicht anstellen. Alle Versuche,welche in dieser Hinsicht bei ähnlichenEinrichtungennoch gemacht
worden sind, müssen als vergeblich bezeichnetwerden Nur soviel läßt sich mit Bestimmtheit
annehmen, daß die Lasten im Verhältniß erheblich geringer sein werden, als diejenigen,welche
durch die Pensionirung und Hinterbliebenenuersorgungder pensionsberechtigten Provinzialbeamtcn
erwachsen,insbesondere auch deshalb, weil alle auf Grund der Reichsgesetzeüber Unfall-, Invnliditäts-
und AltersversicherungerfallendenBezüge in Anrechnungund Abzug kommen.

Der Provinzialllusfchnh beehrt sich in der Anlage die Bestimmuugen, welche für die
Invaliden- und Hinterbliebenenuersorgungder nicht ruhegehaltsberechtigtenBeamten, Angestellten und
Arbeiter der Rheinischen Provinzialuerwaltung maßgebend sein sollen, mit dem Antrage vorzulegen:

„Der Provinziallandtag wolle diese Bestimmungen genehmigen und den Provinzial-
cmsschuß ermächtigen, nach denselbenzu verfahren, die hierzu erforderlichen Ausgaben
für die Haushaltsperiode 1901/1902 aus bereite« Mitteln zu bestleiten und in den
für die späteren Perioden aufzustellenden Haushaltsplan einen entsprechenden Betrag
einzustellen."

Düsseldorf, den 15. Januar 1901.

Der Proviuzialausschuh:

O. Graf Beissel von Gymnich,. Dr. Klein,
stellvertretender Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Grundsätze,
betreffend

die Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung der nicht rnhegehaltsberechtigten
Beamten, Angestellten uud Arbeiter der Rheiuischcn Provinzialverwaltung.

__________

Der Prouinzialansschuß wird ermächtigt, uom 1. April 1901 ab den im Dienste der
Rheinischen Provinzialvcrwaltnng befindlichen Beamten, welchen nach dem Reglement, betreffend
die Peusiunirung der Prouinzialbcamten der Rhcinprouinz, ein Anspruch auf Ruhegehalt nicht
zusteht, fowie den bei der Provinzialverwaltung beschäftigtenAngestellten und Arbeitern ohne
Begründung eines Rechtsanspruchesund jederzeitwiderruflich:

a. bei unverschuldeter,durch körperlicheoder geistige Gebrechen eingetretenerdauernder
Unfähigkeitzur Vcrschungdes Dieustes eine Unterstützung(Invalidengeld),

1». im Falle des Todes für die Hinterbliebenen der männlichen Personen ein Wittwen-
und Waisengeld,

für die ehelichen Kinder einer weiblichenPerson, die zur Zeit des Todes allein¬
stehend oder die in jenem Zeitpunkte zwar vcrhcimthct war, aber wegen Erwerbs¬
unfähigkeitdes Ehemannes den Lebensnuterhalt ihrer Familie ganz oder überwiegend
bestrittcn hat, ein Waisengeld

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungenzu gewahren.

3 2.
Noraussetzuug der Unterstützung (Invalidengeld) bezw. des Wittwen« und Waisengeldes

lst eine mindestens zehnjährige ununterbrochene Dienstzeit des Beamten, Augestellten bezw.
Arbeiters bei der Rheinische« Proviuzialverwaltuug.

Uuterbrechungeudurch Kraukheit oder militärische Uebungen kommen nicht in Betracht.
Einbcrnfnngenbei einer Mobilmachungbilden gleichfallskeine Unterbrechung.

8 3.
In solchen Fällen, in denen Personen aus Mitteln des Reiches, anderer staatlicher oder

tonnnnnalcr Verbände sowie auf Grund der Reichsgesetzeüber Unfall-, Inualiditäts- und Alters¬
versicherungBezüge gewährt werden, wird die Unterstützungals Zuschuß und zwar nnter voller
Anrechnungjener Bezüge und nur infoweit gegeben, daß ein Ruhen des Rechtes auf jene Bezüge
nicht eintreten kann.

Die Berechtigten sind zur Stellung und Verfolgung der Anträge auf Reute event, auch
im Rechtsmittelwegeverpflichtet.

s 4.
Die Unterstützung (Invalideugeld) beträgt nach 10jähriger Dienstzeit 20 Prozent

des Illhresdiensteinkommensund steigt mit dein Ablaufe eines jeden weiteren Dienstjahres um
1,5 Prozent bis zum Höchstbetrage von 65 Prozent.
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8 5.
Der Berechnung wird dasjenige Iahresdicnsteinkommenzu Grunde gelegt, welches der

Beamte, Angestelltebezw. Arbeiter zuletzt bezogenhat.
Naturalbezüge, namentlich freie Dienstwohnung sowie die anstatt derselben gewährte

Micthsentschädigungkommen zur Anrcchnnng, wenn diese Bezüge in den Haushaltsplänen auf¬
geführt siud. Die Anrechnungerfolgt insoweit als der Werth der Naturalbezügein den Haushalts¬
plänen zu ciucin festen Geldbeträge veranschlagt ist. Insofern eine solche Veranschlagungdes
Werthes nicht stattgefunden hat, erfolgt die Festsetzung des Betrages, mit welchem die Natural¬
bezüge zur Anrcchuuug zu briugen sind, durch dcu Landeshauptmann, Zufällige Dicnstciukünfte
kommennicht zur Anrechnung,

8 6.
Der Mindestbetrag der Unterstützung (Invalidengeld) beträgt 2N0 Mark jährlich. Der

z 3 findet entsprechende Anwendung.
8 7-

Die Zahlung der Unterstützung (Invalidengcld) beginnt mit dem Zeitpunkte des Aus¬
scheidens aus dem Dienste in Folge der im H 1 unter s. aufgeführtenUrsachen; sofern aber nach
jenem Zeitpunkte auf Grund des KrankenucrsicheruugsgcsctzesKrankengeld gewährt wird, beginnt
die Zahlung der Unterstützung(Invalidengcld) erst mit dein Ablauf der Zeit, für welche dasselbe
gezahlt wird.

Die Zahlung endigt mit dem Ablaufe des Mouats, iu welchem der Empfänger stirbt
oder in welchem demselbendie Unterstützungnach § 1? entzogenwird,

8 8.
Die Gcwährnng der Untcrstütznng (Invalidengeld) fällt fort, wenn ein Beamter, An¬

gestellterbezw. Arbeiter, welcher nach dem Ermessenseiner vorgesetztenDienstbehördefür seine bis¬
herige Stelle nicht mehr geeignet ist, sich weigert, eine seiner Ausbildung und Leistungsfähigkeit
entsprechende andere Dienststelluugbei der RheinischenProvinzialuerwaltnng zu überuchmen.

Ist diese Stellung weniger gut bezahlt, so soll sich gleichwohl eine etwaige, später zu be¬
willigendeUnterstützung(Invalidengeld) nach der frühere», besser bezahlten Stellung richten.

8 9.
Das Wittwengeld beträgt 40"/,, derjenigen Summe, welche der verstorbeneEhemann

am Todestage als Unterstützung <Invalidengeld) bezogenhat bezw, bezogen haben würde, wenn
anstatt des Todes der Fall der Erwerbsunfähigkeiteingetretenwäre. Der tz 3 findet entsprechende
Anwenduug,

8 10.
Waisengeld erhalten die ehelichen und lcgitimirten Kinder bis znm vollendeten 14. Lebensjahre,
Das Wniscngeldbetrügt für jedes Kind bei Halbwaisen '/«, bei Vollwaisen '/« desjenigen

Betrages, welcher als Wiltwcngcld gezahlt wird, bezw, beim Vorhandensein einer Wittwe gezahlt
worden wäre.

8 11-
Der Mindestbetrag des Wittwengeldesbeträgt 150 Mark. Der Höchstbctrag des Wittwen-

und Waisengcldcszusammen oder des Waisengeldes allein darf den Betrag der Unterstützung
(Invalidengeld), welche dem Ehemanne gewährt worden wäre, nicht übersteigen. Bei Anwendung
dieser Beschränkungwerden das Wittwen- und Waisengeld verhältnißmäßig gekürzt.
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8 12.
Kein Wittwengeld erhält die Wittwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenen Beamten

Angestelltenoder Arbeiter innerhalb dreier Monate vor seinem Ableben oder wenn die Ehe erst
nach dem Ausscheiden aus dem Dienste der Provinzialuerwaltung geschlossenist. In diesen Fallen
fällt auch der Anspruchauf Waisengeld für die aus einer solchen Ehe stammendenKinder fort.
Kein Wittwengeld erhält die Wittwe, wenn auf Antrag des Mannes die Ehe gerichtlich aufgelöst
oder die Aufhebung der ehelichen Gemeinfchaftausgesprochenund die Ehefrau für den schuldigen
Theil erklärt war.

Ist auf Antrag der Frau die Ehe gerichtlich aufgelöst oder die Aufhebung der ehelichen
Gemeinfchaftausgesprochenund der Ehemann für den schuldigen Theil erklärt, so erhält die Frau
Wittwengeld. In diesem Fall erhält bei der Wiederuerheirathung des geschiedenenMannes die
zweite Frau kein Wittwengeld. Der Bezug des Wittwengeldes hört mit der Wiederverheirathung
der Wittwe auf.

§ 13.
Die Zahlung des Wittwen- und Waifengeldesbeginnt mit dem Ablaufe desjenigen Tages,

bis zu welchen: dem Verstorbenenein Diensteinkommenoder eine Unterstützung(Invalidengeld)
zu gewähren war.

8 14.
Der Bezug des Wittwen- und Waisengeldes hört auf:
1. für die Wittwe mit dem Ablauf desjenigen Monats, in welchem dieselbe stirbt oder

sich wieder verheirathet,
2. für jede Waise mit dem Ablaufe desjenigen Monats, in welchem dieselbestirbt oder

das 14. Lebensjahr vollendet. Beim Tode (oder der Wiederuerheirathung) einer
Wittwe tritt mit dem unter Ziffer 1 bezeichnetenZeitpunkte eine Erhöhung des
Waifengeldes von ^/b auf ^/» ein.

8 15.
Die Unterstützung(Invalidengeld) und das Wittwen- und Waisengeld kann auch bei

einer kürzerenals zehnjährigen Dienstzeit ausnahmsweise gewahrt werden, wenn:
1. die Dienstunfähigkeitoder der Tod die Folge einer Krankheit,Verwundung oder sonstigen

Beschädigungist, welche der Beamte, Angestellteoder Arbeiter bei Ausübung seines
Dienstes oder aus Veranlassung desselben ohne eigene Verschuldungsich zugezogen
hat, oder

2. bei vorhandener Bedürftigkeit außer in den Fällen der Ziffer 1, wenn ein Beamter,
Angestellter oder Arbeiter ohne sein Verschulden dienstunfähigund deshalb entlassen wird.

In diefen Fällen beträgt die Unterstützung(Invalidengeld) in der Regel 20 Prozent des
Iahresdiensteinkommens;der Berechnungdes Wittwen- und Waisengeldes ist ein dementsprechender
Netrag zu Grunde zu legen. Die Höhe der Unterstützung kann niedriger als die in den H§ 6
und 11 angegebenenMindestbeträgeberechnetwerden.

§ 16.
Alle Zahlungen auf Grund der vorstehenden Bestimmungenerfolgenmonatlich im Voraus.
An wen die Zahlung zu leisten ist, bestimmt der Landeshauptmann.
Die Unterstützung (Invalidengeld) sowie das Wittwen- und Waisengeld können weder

übertragen, noch verpfändet, noch gepfändet werden.
29*
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8 17.
Ueber die Zubilligung der Unterstützung(Invalidengeld) oder des Wittwen- und Waisen¬

geldes beschließt in jedem einzelueu Falle der Provinzialausschuß.
Der Beschlußfassungdes letzteren bleibt auch die Bestimmung darüber vorbehalten, ob

der Bezug der Unterstützung(Invalidcngeld) oder des Wittwen- und Waisengeldesruhen soll:
1. wenn ein Empfänger eine die Dauer von einem Monate übersteigendeFreiheitsstrafe

verbüßt, oder
2. wenn ein Empfänger die deutsche Staatsangehörigkeit verliert.

Anlage II.

Gelammtüberstcht
über

die in der Zeit vom 1. April 1894 bis 1. April 1900 ausgeschiedenen, nicht
ruhegehaltsberechtigten Beamten, Angestellten und Arbeiter der Rheinischeil

Provinzialverwaltung.

Zahl
der

Ausgeschiedenen:

In Folge Todes 30

Zahl

Wittwen 30

In Folge
Dienstuufähigkeit

40

der Kinder
unter 15
Jahren

35

Alter
20—30 31—35 36—40 41-45 46-50 5 t—55 56—60 61—65 66—70 71-75 76- -80 Durch

schnitt.

der Ausgeschiedenen

beim Ausscheiden: 2 1 2 3 7 10 15 14 IN — — 54,7 8

1—9 K,—15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40 41—45 46-50 5,-55 56- -60 Durch
schnitt.

Tienstjllhle:
13 11 9 11 8 6 3 1 — — 17,57



Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn. Nr. 21. 229

Anlage III.

chesammtüberstcht
über

die zur Zeit bei der Rheinischen Provinzialverwaltung beschäftigten,nicht

ruhegehaltsberechtigten Beamten, Angestellten und Arbeiter.
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1. Anzahl der nicht ruhegehalts-
berechtigten Beamten, Angestellten

und Arbeiter:
1737

Unter 20 Iahreu. 21 bis einschl, 25 26 bis einschl. »0. 81 bis einschl,35

2, Alter:
102 294 223 236

Verheirathet beM, uerwittwet

3. Familienstand:
1018

1 Jahr und
darunter 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Tienstjahre im Dienste der
Provinzicilverwaltung:

362 173 116 93 82 90 76 66 49 44 40 48 32 54 36

Insgesammt werde« an Iahresluhn gezahlt Mark:

5. Lohnverhältnisse:
1 325 676,70

unter 1lX>0 Wart Mische»
1000 und 20U0 Mark

Mischen
2UUU und 3000 Mart

6. Vermögenbesitzen:
339 234 145

?. Ehefrau crwcrbsthätig:
Zahl

-
16

8. Rentenliezug:
Z°hl

27

männlich weiblich

GtMeml:
1438 299

36 bis einschl,40 4l bis einschl,45 46 bis einschl, 50 51 bis einschl. 55 56 bis einschl.60 über 60 Jahre

252 194 135 104 99 98

Kinder nntcr 15 Jahren Mithin auf jede Familie Kinder durchschnittlich

2277 2,2 8

16 1?

27

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

4

33

10

34 35 36 37 38 39 40
und darüber

31 28 19 33 19 27 28 17 22 16 11 12 9 7 8 9 5 4 2 1 3 24

Darnach betragt:

der durchschnittlicheIahreslohu:

Wart

763,20

der durchschnittlicheTageslohn: *)

Wart

2,54

Mischen
^000 und 4000 Wart

63

Mischen
4000 und 5000 Mark

56

über 5000 Mark

68

Kein Vermögen besitzen

832

*) Das Jahr zu 300 Arbeitstagen gerechnet.

'
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Anlage 22.

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffcnd

die Bewilligung einer Beihülfe zur Beschleunigung der geologisch-agronomischen
Aufnahme-Arbeiten iu der Rheinpruvinz.

Auf Anregung des Herrn Ministers für Landwirthschaft,Domänen und Forsten hat der
Herr Ob «»Präsident am 18. Mai 1899 und am 12. Februar 1900 den Antrag gestellt, zur
Beschleunigungder geologisch-agronomischen Aufnahmearbcitender geologischen Landesanstalt in der
Rheinprovinz möglichst auf eine längere Reihe von Jahren die für zwei Geologen anf etwa
10 800 Mark ingesammt zu veranschlagenden Ausgaben auf Provinzialfonds zu übernehmen.
Der Provinzialausschuß glaubte diesen Antrag, weil durch die Bewilligung des jährlichen Zuschusses
die Provinz auf lange Jahre mit einer erheblichen Ausgabe belastet würde, selbst nicht bewilligen
zu tonnen, und beschloßdeshalb, eine entsprechende Vorlage dem Provinziallandtage zu unter¬
breiten.

Die geologische Landesanstalt zu Berlin beschäftigtin den einzelnen Provinzen gewöhnlich
je einen Geologen mit Vodenuntersuchungen. Das Ergebnis; wird in Mehtifchblätter, von denen
jedes ungefähr 131 ykin oder 2,» m Meilen darstellt, farbig eingetragen. Diese Karten werden im
Buchhandel für den Preis von 2 Mark, welchernicht entfernt die Kosten der Herstellungdeckt,
verkauft. Da die Nheinvrovinz einen Flächeninhalt von 26 994 ylcin hat, fo würden 206 volle
Metztischblätterzur vollständigen Aufnahme gehören; die geologisch-agronomischen Untersuchungen
sollen jedoch nur auf etwa 16? derartige Blätter ausgedehnt werden.

Als Anhaltspunkt für den bisherigen Fortschritt der Arbeiten sei hier erwähnt, datz nach
dem Berichte der geologischen Landesanstalt im Jahr 1899 der Landesgeologe Grebe die Aufnahme
der Blätter Malmedy und Recht beendete, ProfessorI)r. Holzapfel die Aufnahmen in der Umgegend
von Aachen auf den Blättern Eupen, Aachen, Stolberg und Nötgen und auf den Blättern Weilburg
fortsetzte,während der Bezirksgeologe Dr. Lepvla die geologisch-agronomische Untersuchungder
Domäne Simmern ausführte. Im Jahre 1900 follte Professor Dr. Holzapfel die Aufnahmenin
der Umgegendvon Aachen weiterführen und versuchen, einige der betreffenden Blätter zum Abschluß
zu bringen. Am Schlüsse des Jahres 1899 waren folgendeBlätter im Drucke erschienen, nämlich:
Gemünd, Mettendorf, Oberweis, Bitburg, Landscheid, Wallendorf,Bollendorf,Welschbillig, Schweich,
Trier, Pfalzel, Sch'önberg, Morscheid,Oberstein, Winchringen, Saarburg, Schillingen, Hermeskeil,
Nuhlenberg, Nirkenfeld,Beuren, Freudenburg, Losheim, Wadern, Nohfelden,Freifen, Perl, Merzig,
Wahlen, Lebach, Ottweiler, St. Wendel, Hemmersdorf, Saarlouis, Heusweiler, Friedrichsthal,
Neunkirchen, Ittersdorf, Bous, Saarbrücken, Dudweilcr, Lauterbach, Emmersweiler, Hanweiler
und Coblenz.
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Hiernach sind
45 Meßtischblätter im Druck erschienen,

6 „ befinden sich im Druck,
21 „ sind fertig geognostisch kartirt,
30 „ stehen iu geognostischer Kartirung.

Es sind demnach 102 „ zur Untersuchunggelangt,
während 167 „ voraussichtlichim Ganzen bearbeitet werden sollen.

Es bleiben daher 65 Meßtischblätter vollständig zu untersuchen. Bei einer durchschnittlichen
Leistung eines Geologen von einem Meßtischblattim Jahre könnte diese Arbeit also nicht vor 65 Jahren
zu Ende geführt werden.

Mit einem so langsamen Fortschreiten dieser Untersuchungenist indessen der Industrie
und der Landwirthschaftnicht gedient. Die geologischen Spezialkarten lassen den Untergrundund
somit das Auftreten von Mergel-, Sand- und Thonlagern, das Vorkommenvon Basalt-, Kalk-,
Sandstein und anderem nutzbaren Gestein erkennen. Hierdurch lernen die Besitzer den Werth ihrer
Grundstücke erst kennen und werden die Unternehmer auf günstige Gelegenheitenzur Gewinnung
brauchbaren Materials aufmerksam gemacht. Insbefondere sind diese Karten auch von der höchsten
Wichtigkeit für die Beurtheilung der Bodenverhältnissebei vorzunehmendenlandwirthschaftlichen
Meliorationen. Der Einzelne, der gezwungen ist, sich diese genauere Kenntniß der Bodenverhältnisse
auf anderem Wege zu verschaffen, muß hierfür verlMtnißmäßig fehr hohe Kosten aufwenden. Ferner
ist besonders das große Interesse hervorzuheben,welches die Straßenverwaltung an der geologischen
Kartirung hat, die aus derselbendie voitheilhaftestenBelehrungen über das Vorkommender für
den Straßenbau wichtigen Gesteinsarten schöpfen kann.

Der Herr Minister für Handel und Gewerbe hat sich bereit erklärt, eine kräftigereFörde¬
rung der geologisch-agronomischen Arbeiten durch Entsendung von vier Geologen in die Rhein-
Provinz herbeizuführen, wenn ans Provinzialfonds die obenerwähnte Beihülfe von 10 800 Mark
bewilligtwird, indem hierbei gleichzeitig in Aussicht gestellt worden ist, daß die Hälfte der alljährlich
entstehenden Kosten aus Fonds der landwirthschaftlichenVerwaltung erstattetwürde, falls nach dem
Staatshaushaltsetat entsprechendeMittel zur Verfügung ständen. Hiernach würden seitens der
Provinz alljährlich 5400 Mark zu zahlen sein.

Aehnliche Anerbieten haben die Provinzen Ost- und Wcstpreußen,sowie Hannover auf
die Dauer von 5 Jahren angenommen.Dieselbenerstattender Landesanstalt,welche die betreffenden
Beträge vorschußweiseleistet, die persönlichenAusgaben für Remuuerirung und Tagegelder für
zwei Geologen. Die sämmtlichen,durch die Beschäftigungvon vier Geologen entstehenden sächlichen
Kosten, z, V. für Vergrößerung der Räumlichkeiten,fowie für die zeichnerischenund lithographischen
Arbeiten, für die Herausgabe der Druckauflageder Karten und der hierzu gehörigenErläuterungen
übernimmt die Landesanstalt. Wie aus dem Bericht des Provinzialausschussesder Provinz Ostpreußen
vom 8. Februar 1899 an den 23. Provinziallandtag hervorgeht, wurde durch die Gewährungdes
Zuschusses thatsächlichder Fortschritt der Aufnahmearbeitenwirksam gefördert.

Der Provinzialausschuß trägt deshalb keine Bedenken, zur Beschleunigung der betreffenden
Untersuchungenbeizutragen, und ist der Ansicht, daß die obenerwähnteSumme von 5400 Mark
der geologischenLandesanstalt für den mehrerwähnten Zweck überwiefen wird. Er beantragt
demgemäß:

„Der Provinziallandtag wolle dein Antrage der Königl. Staatsregierung gemäß, zunächst
auf die Dauer von 6 Jahren vom 1. April 1901 ab, zum Zwecke der thunlichsten

80
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Beschleunigung der geologisch-agronomischen Aufnahme-Arbeitenin der Nheinprovinz
für die geologischeLandesanstalt zu Berlin einen Beitrag von 5400 Mark jährlich
zu den Besoldungen und Tagegeldern für Hülfsgeologcnbewilligen und die Einstellung
dieses Betrages in den Haushaltslpau der Straßenverwaltung genehmigen."

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Provinzialansschuß:

Ianhen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 23.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusscs,

betreffend

eine Ersatzwahlfür den Provinzialausschnß.

Der 41. Prouinziallandtag hat in der Sitzung vom 7. Februar 1899 den Ritterguts¬
besitzer Franz Weidenfcld zu Vüttgcn wm 1. April l900 ab auf eine 6jährige Amtsdaucr
zum Mitglied des Pruuinzialausschusses gewählt. Herr Weidenfcld hat durch Schreiben uum
24. September 1899 gebeten, ihn endgültig von den Arbeiten des Pruvinzialausschusfeszu ent¬
binden, da sein leidender Zustand es zu seinem Bedauern nicht mehr zulasse, sich so an den Ver¬
handlungen zu bethciligcn, wie er es wünschen möchte. Im Dezember 1900 ist Herr Weidenfcld
sodann gestorben. Es ist deshalb eine Ersatzwahlfür den Provinzialansschußerforderlich geworden.

Der Provinzialansschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Prouinziallandtag wolle ein Mitglied des Pruvinzialausschusscsfür eine bis zum
I. April 1906 laufende AmtZperiudc wählen."

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Provinzialausschnß:

Ianßen, l)r. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 23» .

Verhandelt Düsseldorf, den 11. Februar 1901.

Gegenwärtig: Se, Durchlauchtder Fürst zu Wied und von 154 gewählten 145 aus
der Wählerliste hervorgehendeAbgeordnete,

Zu der heute unter dem Vorsitze Sr. Durchlauchtdes Fürsten zu Wird zur Wahl
eines Mitgliedes des Prouinzialcmsschussesabgehaltenen Sitzung des Provinziallandtags waren
sämmtliche Mitglieder unter spezieller Angabc des Gegenstandesvorher eingeladen. Auf Vorlesung
der Bestimmungen der Provinzialordnung und des zu diesem Gesetze gehörigenWahlrcglements
(Ges. S. S. 252 u. ff.) wurde einstimmigverzichtet.

Sodann wurden die stimmberechtigtenProvinziallandtagsmitglieder in der Reihenfolge
verlesen,wie sie in der Wählerliste verzeichnet sind.

Hierauf erfolgte die Bildung des Wahlvorstandes.
Die Versammlung wählte zu Beisitzern die Abgeordneten1. Landrath Pastor, 2. Ober¬

bürgermeisterSpiritus.
Der Vorsitzende ernannte aus der Zahl der Beisitzer zum Protokollführerdcu Abgeordneten

Spiritus, verpflichtete die Beisitzer resp, den Protokollführer mittelst Handschlagsan Eidcsstatt
und constituirtc fo den Wahluorstaud.

Auf dem Tische, an welchem der WahlvorstandPlatz nahm, wurden verdeckteGefäße zum
Hineinlegen der Stimmzettel (Wahlurne) aufgestellt, nachdem sich der Wahluorstand überzeugt
hatte, daß dieselben leer seien.

Hierauf wurde zur Wahl des Mitgliedes des Provinzialausfchussesgeschritten.
Nachdem die Vertheilungder Stimmzettel an die Anwesenden stimmberechtigten Provinzial¬

landtagsmitglieder erfolgt war, rief der Protokollführer die Namen der Wähler zur Abgabe ihrer
Stimmzettel in der Reihenfolge der Wählerliste nacheinanderauf.

Die Aufgerufenen traten an den Tifch, an welchem der Wahlvorstand saß, und warfen
ihre zusammengefallenenStimmzettel in die Wahlurne.

Der Protokollführer vermerkte die erfolgte Stimmabgabc jedes Wählers, indem er neben
dem Namen desselbenin der dazu bestimmtenRubrik der Wählerliste ein Kreuz machte.

Nach Beendigung des Geschäftesfragte der Vorsitzende des Wahlvorstandes, ob noch ein
Wähler seinen Stimmzettel abzugeben habe. Als sich Niemand weiter meldete, erklärte er die
Abstimmungfür geschlossen.

Die Stimmzettel wurden von dem Vorsitzendenaus der Wahlurne genommenund von
einem Beisitzer uneröffnet gezählt.

Die Zahl derselbe«betrug 145.
Dieselbe stimmte mit der Zahl der nach dem Abstimmungsvermerke in der Wählerliste

abgegebenen Stimmzettel überein.
Sodann eröffneteder Vorsitzende die Stimmzettel einzeln,verlas die darauf verzeichneten

Namen und ein Beisitzer zählte dieselben laut.
Der Protokollführer nahm den Namen jedes Kandidaten, welcher Stimmen erhielt, in das

Protokoll auf und vermerkte nebeu demselbeu jede dem Kandidaten zufallendeStimme.
80*
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In gleicher Weise führte der Beisitzer eine Gegenliste,welche ebenso, wie die Wählerliste,
bei dem Schlüsse der Verhandlung von dem Wcchlvorstandc (dem Vorsitzenden,den Beisitzern und
dem Protototullführer) unterschrieben und dem Protokolle beigefügt wurde.

Die Zahl der abgegebenenStimmzettel betrug 145
für ungültig erklärte Stimmzettel waren vorhanden —

Die Zahl der gültigen Stimmen beträgt also 145.
Es haben erhalten:

Gehcimrath Eich: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, IN, 1l2, 11!'', l14, 1t5, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, zusammen........140 Stimmen

Geheimrath Kühlwetter: 1, 2................2
Landrath von Brüning, Düren: 1............... 1 „
üueg, Oberhausen: 1 .................... 1 „
Graf Bcissel: 1 ....................___1____^^

im Ganzen wie oben 145 Stimmen.

Da der Landrath Geheimer Regierungsrath Eich aus Eleve die absolute Stimmenmehr¬
heit d. h. mehr als die Hälfte der abgegebenengültigen Stimmen erhalten hatte, so wurde er,
als zum Mitglied des Prouinzialcmsschussesgewählt, der Versammlung bekannt gemacht. Er
erklärte, da er in der Versammlung anwesendwar. auf Befragen, daß er die Wahl annähme, und
unterfchriebznm Zeichen dessen.

Eich.

Gegenwärtige Verhandlung ist vorgelesen, von dem Vorsitzenden,den Beisitzernund dem
Protokollführer überall genehmigtund, wie folgt, vollzogen.

V. w. o.

Der Vorsitzende: Der Beisitzer: Der Protokollführer:

W. Fürst zu Wird. Pastor. Spiritus,

,_________ „_______________________,
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Anlage 24

Bericht und Autrag
des Provinzmlansschuffes,

betreffend

die Wahl des Vorsitzenden des Prouinzialausschusses.

Der Kömgliche Landrath a. D. Ianhen, welcher vom 41. RheinischenProvinziallandtag
in der Plenarsitzung vom ?. Februar 1899 einstimmigzum Vorsitzenden des Proomzialausschusses
gewählt worden, ist am 16. Dezember1900 gestorben.

Es ist demnach eine Wahl an Stelle des Verstorbenenvorzunehmen.
Bezüglich der Wahl bestimmt die Provinzialordnung im Z 47, daß der Vorsitzende von

dem Provinziallandtag gewählt werde, und im ß 48, daß die Wahl des Vorsitzendenauf die
Dauer von sechs Jahren zu erfolgen habe. Wählbar ist jeder zum Provinziallandtag wählbare
Angehörigedes Deutschen Reiches, von der Wählbarkeitausgeschlossensind nach § 4? der Provinzial¬
ordnung der Ober-Präsident, die Negierungs-Präsidenten sowie sämmtlicheProvinzialbeamte.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Wahl des Vorsitzendendes Prouinzialausschusses
auf eine fechsjährige Amtsperiode, beginnend mit dem Tage der Wahl, vornehmen."

Düsseldorf, den 15. Januar 1901.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beiffel von Gymnich, Dr. Klein,
stellvertretenderVorsitzender. Landeshauptmann.

-----------------------

Anlage 24^.

Verhandelt Düsseldorf, den 11. Februar 1901.

Gegenwärtig: Se. DurchlauchtFürst zu Wied als Vorsitzender und 145 weitere Abge¬
ordnete, deren Namen sich aus der Abstiiumungslisteergebe».

Zu der heute unter dem Vorsitze Se. Durlaucht des Fürsten zu Wied zur Wahl des
Vorsitzenden des Proomzialausschusses abgehaltenen Sitzung des Provinziallandtages, waren
sämmtliche Mitglieder unter spezieller Angabc des Gegenstandesvorher eingeladen. Auf Vorlesung
der Bestimmungen der Provinzialordnung nnd des zu diesem Gesetze gehörigen Wahlreglements
(Ges. S. S. 252 u. ff.) wurde einstimmigverzichtet.
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Sodann wurden die stimmberechtigtenProvinziallandtagsmitglieder in der Reihenfolge
verlesen, wie sie in der Wählerliste verzeichnet sind.

Hierauf erfolgte die Bildung des Wcihlvorstandes.
Die Versammlungwählte zu Beisitzern die Abgeordneten: 1. Landrath Pastor, 2. Ober¬

bürgermeisterSpiritus,
Der Vorsitzendeernannte aus der Zahl der Beisitzer zum Protokollführer den Abgeord^

neten Oberbürgermeister Spiritus, verpflichtetedie Beisitzer resp, den Protokollführer mittelst
Handschlagesan Eidesstatt und constituirteso den Wahlvorstaud.

Auf dem Tische, an welchem der WahlvorstcmdPlatz nahm, wurden zwei verdeckteGefäße
zum Hineinlegen der Stimmzettel (Wahlurne) aufgestellt,nachdemsich der Wcchluorstand überzeugt
hatte, daß dieselben leer seien.

Hierauf wurde zur Wahl des Vorsitzendendes Provinzialausschusscsgeschritten.
Nachdemdie Vcrtheilung der Stimmzettel an die anwesenden, stimmberechtigten Prouin¬

ziallandtagsmitglieder erfolgt war, rief der Protokollführer die Namen der Wähler zur Abgabe
ihrer Stimmzettel in der Reihenfolge der Wählerliste nacheinanderauf.

Die Aufgerufenentraten an den Tisch, an welchem der Wahlvorstand saß, und warfen
ihre zusammengefallenenStimmzettel in die Wahlurne.

Der Protokollführer vermerkte die erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers, indem er neben
dem Namen desselbenin der dazu bestimmtenRubrik der Wählerliste ein Kreuz machte.

Nach Beendigung des Geschäftes fragte der Vorsitzende des Wahlvorstcmdes,ob noch ein
Wähler seinen Stimmzettel abzugeben habe. Als sich Niemand weiter meldete, erklärte er die
Abstimmungfür geschlossen.

Die Stimmzettel wurden von dem Vorsitzendenaus der Wahlurne genommen und von
einem Beisitzer uneröffnet gezählt.

Die Zahl derselbenbetrug 146.
Dieselbe stimmte mit der Zahl der nach dem Avstimmungsvermerkcin der Wählerliste

abgegebenenStimmzettel überein.
Sodann eröffneteder Vorsitzende die Stimmzettel einzeln, verlas die darauf verzeichueten

Namen und ein Beisitzer zählte dieselben laut.
Der Protokollführer nahm den Namen jedes Kandidaten, welcher Stimmen erhielt, in das

Protokoll auf und vermerkte neben demfclbenjede dem Kandidaten zufallendeStimme.
In gleicher Weise führte der Beisitzer eine Gegenliste,welche ebenso, wie die Wählerliste

bei dem Schlüsse der Verhandlung von dem Wahluorstcmde (dem Vorsitzenden,den Beisitzern,
und dem Protokollführer) unterschrieben und dem Protokolle beigefügtwurde.

Durch Beschluß des Wahlvorstandes wurden für ungültig erklärt: Nach Nr. 1 § 6
des Wahlreglements 4 Stimmzettel, die unbeschrieben waren.

Die sämmtlichenuorbezeichueten Stimmzettel wurden ebenso wie die übrigen Stimmzettel
dem Protokolle beigefügt.

Die Zahl der abgegebenenStimmzettel betrug 146
für ungültig erklärte Stimmzettel waren vorhanden 4

Die Zahl der gültigen Stimmen beträgt also 142^
Es haben erhalten:
Graf Beissel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
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42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, zusammen. . 130 Stimmen

Freiherr von Schorlcmer: 1, 2, 3..............3 „
Geheimrath von Kühlwetter: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.........8
OberbürgermeisterBecker: 1, ................. 1 „

im Ganzen wie oben 142 Stimmen.

Da der Landrath Graf Bcisscl von Gymnich auf Schloß Frens bei Horrem die ab¬
solute Stimmenmehrheit d. h. mehr als die Hälfte der abgegebenengültigen Stimmen erhalten
hatte, so wurde er als zum Vorsitzendendes Provinzialcmsschussesgewählt der Versammlung
bekannt gemacht. Er erklärte, da er in der Versammlung anwesendwar, auf Befragen, daß er
die Wahl annähme, und unterschriebzum Zeichendessen.

Graf Beissel.

Gegenwärtige Verhandlung ist vorgelesen,von dem Vorsitzenden,den Beisitzern und dem
Protokollführer überall genehmigt und, wie folgt, vollzogen.

V. w. o.

Der Vorsitzende: Der Beisitzer: Der Protokollführer:

W. Fürst zu Wied. Pastor. Spiritus.

Anlage 25.

Bericht und Antrag
des Provinzialaussclmsses,

betreffend

Übertragung des Eigenthums der in die Verwaltung und Unterhaltung engerer
Kommunalverbände abgetretenen und noch abzutretenden Prouinzialstraßenstrecken an

diese Verbände.

Der Provinzialausschußhat von der ihm durch den Beschluß des 26. Rheinischen Provinzial-
landtags vom 5. Mai 1879 verliehenen Befugniß, die Verwaltung und Unterhaltung der dem
Provinzialverband auf Grund des § 18 des Dotationsgesetzesvom 18. Juli 1875 überwiesenen
Straßen auf engere Kommunaluerbande zu übertragen, Gebrauch gemachtund bis jetzt au den
Kreis Wetzlar und eine Anzahl Stadt- und Landgemeinden rund 478 1cm Provinzialstraßen
abgetreten.
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Das Eigenthum an den abgetretenen Straßenstrecken hat sich die Prouinzialverwaltung
in allen Fällen vorbehalten, weil Absatz 3 des § 18 des obengenannten Gesetzes nur von der
Berechtigung spricht, die Unterhaltung und Verwaltung zu übertragen, ohne hierbei ausdrücklich
die Möglichkeit der Veräußerung des Eigenthums zu erwähnen. Inzwischen ist hier bekannt
geworden,daß andere Provinzen mit der Verwaltung und Unterhaltung ihrer Straßen auch das
Eigenthum am Straßenkörper übertragen und zwar auf Grund eines Erlasses der Herren Minister
der öffentlichen Arbeiten und des Inneren vom 7. Februar 1900 an den Herren Ober-Präsidenten
in Cassel.

In dem fraglichen Erlasse wird erklärt, daß nichts dagegen zu erinnern ist, wenn in den
betreffendenFällen die Uebereignung an Chausseestreckcn,sofern sie nachweislich sowohl im Interesse
der Provinz als auch der Kommunaluerbändeliegt, vorgenommenwird; insbesonderewürde eine
solche Uebereignungnicht zu beanstandensein, wo es sich um solche Chausseestreckenhandelt, welche
durch die Art ihrer Bebauung bereits den Charakter städtischerStraßen angenommen haben.

Da den engeren Kommunaluerbänden mit der Unterhaltung der Straßen zugleich auch
die wichtigsteu Verfügungsrechte über letztere, z. B. Konccssionsertheilungenzu Gas-, Wasfer-
leitungs-, Kanal- und elektrischen Anlagen, Kleinbahnen :c. eingeräumt werden, so hat das dem
Provinzialverbandevorbehaltene nackte Eigenthumsrechtam Straßenkürper wenig Werth. Anderer¬
seits haben schon manche Städte den Wunsch geäußert, auch das Eigenthum an den Straßen zu
erhalten, da der Mangel der Verfügungsgewalt über dieses ihnen oft hinderlichwar. Es wird
daher auch diesseits kein Bedenkengetragen, die Übertragung des Eigenthums der Straßen in
den dazu geeigneten Fällen zugleich mit der Uebergabe der Unterhaltung und Verwaltung zu
bewirken. Es ist indessen hierbei nicht beabsichtigt,überall eine uneingeschränkteAbtretung des
ganzen Eigenthums stattfinden zu lassen, sondern es soll je nach der Lage des Falles z. B. das
Eigenthum an Pertinenzstücken,welche für die Unterhaltung der Straße nicht nothwendig sind,
oder an Materialienlagerplätzenlc. vorbehalten werden. Auch soll das Eigenthum an den neben
der Straße liegenden Grundstücken, wie z. V. früheren Baumschulen,Sandgruben, bebauungsfähigen
Streifen hinter der Baufluchtlinie und fonstigen Parzellenabsplisfen :c. nicht ohne Weiteres,
sondern in geeignetenFällen nur unter besondern Bedingungen oder entsprechenderGegenleistung
Seitens des übernehmendenKommunalverbandes,an denselbenübertragen werden.

Der Provinzialausfchuß stellt hiernach folgenden Antrag:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen,den Provinzialausfchußzu ermächtigen, in den
Fällen, wo die Übertragung der Verwaltung und Unterhaltung von Promnzialstraßen
bereits stattgefunden hat oder noch stattfinden wird, geeignetenFalls den betreffenden
Kreisen, Stadt- und Landgemeindenauch das Eigenthum am Straßenkörper und den
Zubehörstücken unter den zweckmäßig erscheinenden Bedingungen zu übertragen."

Düsseldorf, den 16. Januar 1901.

Der Proviuzialllusschuß:

O. Graf Beifsel uon Gymnich, Dr. Klein,
stellvertretenderVorsitzender. Llmdcchanptmmm,
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Anlage 26.-------------------

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Erweiterung des Proviuzialmuseums in Trier.

_________

Der im Jahre 1889 vollendeteNeubau des Provinzialmuseumsin Trier mußte bei der
Fülle der vorhandenen Alterthümer schon bei seiner Eröffnung in einzelnen Abtheilungensehr enge
bestelltwerden. Inzwischenhaben sich die Sammlungen derartig vermehrt, daß viele Säle geradezu
überfüllt sind.

Die Aufucchmeweiterer, außerordentlich werthuoller Stücke, welche zur Uebernahme
angeboten sind und uur noch der Aufstellung harren, sowie der voraussichtlich reichen Funde,
auf welche bei der iu Angriff genommenen Kanalisation der Stadt Trier gerechnet werden
darf, ist nicht möglich, theils, weil verfügbare Räume überhaupt nicht mehr vorhanden sind,
theils weil die Mouumente wegen ihrer Größe in den vorhandenen Räumen nicht aufgestellt
werdeu können.

Der Provinzialmisschußhat sich deshalb veranlaßt gesehen, der wiederholtennachdrücklichen
Anregung der Museumsverwaltung Folge zu geben und der Frage der Erweiterung des Museums¬
gebäudes näher zu treten.

EingehendeVerhandlungen und Erwägnngen haben zu dem Vorschlag geführt, zuuächst
eine große, verlMnißmäßig hohe Halle zur Unterbringung von Stcimnonnmenten und großen
Gypsabgüssen zu errichten und diese so mit dem vorhandenen Gebäude zu verbinden, daß
die schon im ursprünglichenPlane vorgesehene Möglichkeiteiner späteren Erweiterung des Haupt¬
gebäudes durch den Anbau vou Seiteuflügeln und eines nach hinten abschließendenQuer¬
flügels gewahrt bleibt, d. h. daß diese Halle einen überdachtenTheil des so entstehende!: Innen¬
hofes bildet.

Zu dieser Idee hat in erster Linie geführt das hochherzige Anerbieten des Herrn Konsuls
Nautenstrauch, dem Museum ein großes, herrlichesRenaissanecmonumentaus dem Jahre 1531,
welches bis zum Jahre 1862 in der Liebfrauentirchezu Trier gestanden hat, seitdem aber im Freien
aufgestellt ist und unter der zerstörendenGinwirkung von Witteruugseinflüsscnund Erdfeuchtigkeit
dem vollständigenRuin in absehbarerZeit entgegengeht,zu schenken, wenn für dasselbe eine
geschützte und gute Aufstellung geschaffen wird.

Der hohe künstlerische und kuustgeschichtlichcWerth dieses Mouuments erhellt aus der
Thatsache,daß seitens der Berliner Musccu dafür die Summe von 25 000 M. nnd die Herstellung

31
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einer Kopie, die mindestens die gleiche Summe kosten würde, geboten ist. Dieser architektonische
Aufbau in Form eines römischen Triumphbogens umschloßehemals eine Grablegnngsgruppe, die
sich noch heute in der Liebfrauenkirche befindet,und war in sinniger Weise mit einer Auferstehungs¬
gruppe gekrönt.Die Figuren der letztgenannten Gruppe, welche sich in Privatbesitz befinden, sind ebenfalls
bis auf zwei geschenkweiseangeboten, wenn das Hauptmonument in das Museum über¬
geführt wird; für die zwei übrigen Figuren ist zwar eine geschenkweise Ueberlassuugnoch nicht
gesichert, aber auch nicht ausgeschlossen.

Sachverständigesind der Ansicht, daß die Gewinnung eines so hervorragend werthvollen
Denkmals Trier'er Herkunft sür das Museum ein Ereignih bedeute und daß damit die Abtheilung
der nllchrömischen Skulpturen, die bis jetzt wenig Bedeutendes auszuweisen hat, sich zu einem neuen
Anziehungspunktgestalten werde.

Aber in den vorhandenen Räumen des Museums kann das etwa 8 in hohe Monnment,
um welchesein Umgang von mindestens 2 in auf allen Seiten bleiben müßte, schon wegen seiner
Höhe nicht Aufstellung finden, es wird deshalb die Errichtung der vorerwähnten Halle in
Vorschlaggebracht,die — bei ausreichend groß gewählter Grundfläche — den weiteren Vortheil
bieten würde, ein ebenfalls verhältnißmäßig großes und hohes Monument aus den Ncumagen'er
Funden in seinem thurmartigen Aufbau nach Art der Igel'er Säule vorzuführen, welches bis jetzt
aus Mangel an einem genügend hohen Raum in einzelne Schichten zerlegt werden mußte,
das aber — wieder aufgebaut — mit einem Blick den großartigen Todtenkultus der reichen
römischen Weinbauern des Mosellandes zeigen und so ein wahres Zugstück für die Museumsbesucher
bilden würde.

Bezüglichder oben erwähnten, ebenfalls in der vorgeschlagenen Halle unterzubringenden
Gypsabgüssewird bemerkt, daß es im Plane der DüsseldorferAusstellung vom Jahre 1902 liegt,
die hervorragendstenPortale der rheinländischenKirchen abformen zu lassen. Es erscheint nicht
ausgeschlossen, daß nach Schluß der Ausstellung das Trier'er Museum die seinen Bezirk betreffenden
Abgüsse kostenloserhält, wenn es dafür den erforderlichen Raum zur Verfügung hat. Damit wäre
dann der Anfang gemachtzu einer schon längst ersehntenSammlung von Gypsnachbildungender
wichtigeren mittelalterlichen Steinmonumente des Trier'er Bezirks, die vor und nach, entsprechend
den verfügbaren Mitteln, erweitert werden könnte.

Die mehrerwähnte Halle soll hinter dem Museumsgebäude, in der Hauptaxe des«
selben, auf dem Grundcigenthum der Provinz, errichtet werden und eine Länge von 3? in, eine
Tiefe von 20 in, eine lichte Höhe von 12 in erhalten. Ihre Ausnutzung ist so gedacht, daß
als Hlluptausstellungsstückedie beiden großen Steinmonumente von Nautenstmuch und Neumagen
einander gegenübergestellt werden. Auf der einen Seite fänden weitere römische Steinmonumente,
insbesondere das berühmte Welschbilligcr Bassin mit seinen Hermengeländern, ans der anderen
Seite die Steindenkmäler des Mittelaltcrs und der Neuzeit, sowie die obeuerwähnten Gyps¬
abgüsse Platz. Zwischen den Monumeuten würden die römischen Mosaiken dein Publikum als
Gänge dienen.

Auf eine reichere architectonische Ausstattung kann sowohl im Aeuheren wie im Inneren
verzichtet werden. Durch Anbringung alter römischer Säulen und Kapitale sowie minderwerthiger
Steinmonumente aller Art an den Außenwänden, umrankt von wildem Wein und Gpheu, wird
sich ein malerisches Bild erzielen lassen, während das Innere lediglich durch gute Verhältnisseund
günstig gewählte Farbentöne wirken könnte.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich hiernachden Antrag zu stellen:
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„Der Prouinziallandtag wolle den Provinzialcmsschußermächtigen, Pläne nnd Kosten¬
anschläge zur Erweiterung des Provinzialmuscums in Trier anfertigen zn lassen und
diese dem nächsten Provinziallandtage zur weiteren Beschlußfassung vorzulegen".

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 27.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Organisation des landwirtschaftlichen Winterschulwesensnnd des Wanderlehrthnms
in der Rheinprovinz.

Der Piovinziallcmdtag hat sich zum letzten Male mit der Organisation des landwirth-
schaftlichen Winterschulwesensund Wanderlehrthnms im Jahre 1895 befaßt und in der Plenar¬
sitzung vom 4. Mai 1895 eine Abänderung des im Jahre 1885 festgesetzten Statuts für die
landwirthschaftlichcnWinterschnlenin der zur Zeit noch gültigen Fassung beschlossen. (S. 595 ff.
des Handbuchs für die Rheinische Provinzialverwaltung.) Maßgebend für die damalige Ab¬
änderung des Statuts für die landwirthfchaftlichenWintcrfchulen,welche lediglich Unternehmungen
des landwirtschaftlichen Vereins für Nheinvreußen waren, war zunächst der Umstand, daß das
Winterschulwesenin der Rheinproviuz eine ungeahnte Ausdehnung uud große Bedeutung für die
Zukunft der rheinischen Lcmdwirthschaftgenommen hatte. Während im Jahre 1885 in der
Rheinprovinz 12 Winterschnlen bestanden, die einen jährlichenZuschuß von 45 000 Mark erfor¬
derten, war die Zahl derselben im Jahre 1895 auf 23 gestiegen, die mit 72 200 Mark jährlich
unterstützt wurden. Unter diesen Verhältnissen erschien es geboten, dem Provinzialverbande in
erster Linie auf Grund seines gesetzlichenRechtes (§ 14 des Dotationsgesctzcsvom 8. Juli 1875),
dllnu aber auch in Rücksicht auf seine großen finanziellen Leistungen für die Schulen einen
größeren Einfluß auf die Verwaltung der Winterfchulcuzu schaffen.

Im § 25 des im Jahre 1895 festgesetzten, mit dem landwirthschaftlichcnVerein für
Nheinvreußen vereinbarten Statuts ist nun für den Fall der Errichtung einer Landwirthschafts¬
kammer für die Rheinprovinz die alsbaldige Kündigung des Vertrages mit einjähriger Frist in
Aussicht geuommcn. Demgemäß hat auch die Landwirthschaftskammerbald nach ihrem Insleben-
trcten den Wunschzu erkennengegeben, die Winterschnlenin ihre Verwaltung zu übernehmenund

31*
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mit Schreiben vom 27. Juli 1900 die Neuregelung des Winterschulwesens in einer gemeinsamen
Besprechungzwischen Vertretern der Kammer, des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen
und der Provinzialverwaltung in Anregung gebrachtund dabei bemerkt, daß nicht verkannt werden
könne, „wie die Provinzialverwaltung, deren Zuschüsse das Bestehenund die gedeihlicheEntwickelung
der landwirthschaftlichenWinterschulen bisher ermöglicht haben, einen maßgebenden Einfluß bei
der Leitung und weiteren Ausgestaltung dieser Schulen auch fernerhin berechtigter Maßen ver¬
langen kann."

Nach weiteren Verhandlungen hat diese Besprechung am 20. Dezember 1900 stattge¬
funden und das Resultat ergeben, daß die im Entwürfe beiliegendenneuen Grundzüge als an¬
gemesseneGrundlage der Organisation des landwirthschaftlichenWinterschulwesensallseitig an¬
genommenwurden.

Alle wesentlichenbisherigen Rechte der Provinzialverwaltung an den Schulen sind in
diesen Grundzügen erhalten und zum Theil weiter gesichert. Den Bestimmungen des § 14 des
Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875 über die gesetzliche Berechtigung und Verpflichtung des Pro-
vinzialverbcmdeshinsichtlichder niederen landwirthschaftlichen Lehranstalten und der Entscheidung
der Herren Minister für Landwirthschaftund geistliche :c. Angelegenheitenin dem Rescripte vom
29. Dezember 1880, wonach die Ucberwachungund Förderung der Schulen auch dann Sache
der zunächst betheiligtcn Provinzialverwaltung bleibt, falls dieselbe einer anderen Korporation,
z. B. einem landwirthschaftlichenEentralverein die Errichtung nnd Leitung solcher Schulen über¬
trägt, ist namentlichin den §ß 2 und 13 vollständig Rechnung getragen worden.

Der Provinziallandtag beschließt über die Errichtung neuer Anstalten oder die Verlegung
vorhandener Anstalten außerhalb des Schulbezirks, der Provinzialausschuß über Verlegung von
Anstalten innerhalb des Schulbezirks, beide unter Zustimmung der Laudwirthschaftskammer(§ 4).

Die Provinz gewährt für jede Schule einen Zuschuß von 2500 Mark (bisher 2500—
3400 Mark), übernimmt dagegen die Pensions- und Hinterbliebenenversorgungder Direktoren und
Wanderlehrer unter Verzichtauf Beiträge der Landwirthschaftskammer(§§ 5 und 6).

Die Feststellungdes Normalbesolduugsplaucsunterliegt der Zustimmung des Pruvinzial-
ausschusses (§ 12).

Die Verwaltung der landwirthschaftlichen Winterschulenwird geführt durch den Vorstand
der Landwirthschaftskammer,welchem das Eentralkuratorium beigegebcn ist.

Der Vorstand der Landwirthschaftskammer führt die ihm obliegenden Geschäfte nach Maß¬
gabe der für ihn bestehenden Bestimmungen(z 8) und nach Maßgabe des Statuts.

Das aus 7 Mitgliedern bestehendeCentralknratorium, in welchem die Provinzialver¬
waltung durch 4 Mitglieder vertreten ist, hat die Aufgabe, den Vorstand der Laiidwirthschafts-
kmnmer bei der Verwaltung des landwirthschaftlichen Winterschulwesensin allen wichtigenAn¬
gelegenheiten zu berathen und zu unterstützen<M 9 und 11).

Der Vertrag ist zunächst für die Dauer vou 10 Jahren vom 1. April 1901 ab, jedoch
mit jederzeitzulässigerdreijähriger Kündigung vorgesehen (8 15).

Der Provinzialausschuß hat in seiner Sitzung vom 15. Januar 1901 diese Grundzüge
nach dem beigefügtenEntwürfe angenommen und empfiehlt dieselben dem Provinziallandtag zur
Genehmigung. Da aber die gedachten Bestimmungen am 1. April er. schon ins Leben treten
sollen, bis zum Zusammentritt des Prouinziallandtags aber die erforderlichen Beschlüsse im Vor¬
stand und Plenum der Landwirthschaftskammernicht herbeigeführt werden können, und demnach
auch ein Vertrag mit der Landwirthschaftskammerbis dahin nicht abgeschlossen werden kann, stellt
der ProvinzialausschußfolgendenAntrag:
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„Der Provinzillllandtag wolle:
1, die beiliegenden Grundzüge für die Organisation des landwirtschaftlichen Wintcr-

schulwesens und Wanderlehrthums genehmigen,
2. den Provinzilllausschußermächtigen:

»,, auf dieser vereinbarten Grundlage einen Vertrag mit der Landwirthschaftskammer
zu schließen,

ti. das Erforderliche, behufs Lösung des bisherigen Vertragsverhältnissesmit dem
landwirthschaftlichen Verein für Rheinpreußen zum 1. April 1901 zu veranlassen,"

Düsseldorf, den 16. Januar 1901.

Der Provinzilllausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,

stellvertretender Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage.

Grundzüge
für die

Organisation des landwirthschaftlichen Winterschulwesens und des Wanderlehrthums
in der Rheinprovinz.

s 1.
Die landwirthschaftlichenWinterfchulen in organischer Verbindung mit dem Wanderlehr-

thum haben den Zweck, die landwirtschaftliche Bevölkerung mit den naturwissenschaftlichen und
volkswirthfchaftlichenelementaren Grundlagen aller Zweige des landwirthschaftlichenGewerbes,
sowie auch mit den in Theorie und Praxis gemachten Fortschrittenbekannt zu machen und damit
zur allgemeinenEin- und Durchführung eines rationellen Wuthschaftsbetriebesanzuregen. Die
sittlicheund religiöseErziehung der Schüler soll zugleich Gegenstandder Fürsorge sein.

s 2.
Die landwirthschaftlichenWinterschulen unterstehen der Landwirthschaftskammerfür die

Rheinprovinz. Sie werden auf Grund des § 14 des Dotationsgesetzes vom 8. Juli 1875 von dem
Prouinzialverbandc der Rheinprovinz unterstützt. Die Verwaltung der Schulen erfolgt durch die
Landwirthschaftskammerin Gemäßheit der folgendenBestimmungen.

8 3.
Die Direktoren der landwirthschaftlichen Winterfchulenund die Wanderlehrer sind Beamte

der Landwirthschaftskammer,aber auch dienstlich verpflichtet, Auftrage des Landeshauptmauns,
welche ihnen durch den Vorsitzenden der Landwirthschaftskammer zugehen, zu erledigen.

s 4.
Die Errichtung neuer Anstalten oder die Verlegung vorhandener Anstalten außerhalb

des Schulbezirts erfolgt durch Beschluß des Provinziallaudtags unter Zustimmung der Land¬
wirthschaftskammer Die Verlegung von Anstalten innerhalb des Schulbczirks erfolgt auf Beschluß
des Prouinzilllausschusscsebenfalls unter Zustimmung der Landwirthschaftskammer.



246 42. RheinischerProvmziallandtag. Nr. 2?.

§ 5.
Die Provinz gewährt für jede der zur Zeit bestehenden Wintcrschuleneinen Zuschuß

von 2500 Mark.
8 6.

Die Provinz übernimmt ferner die Pensions- und Hinterblicbcuenversorgungder Direktoren
der landwirthschaftlichcnWiuterschnlcnsowie der Wanderlehrer einschließlich der Wcinbcmwcmder-
lehrcr nach Maßgabe der Bestimmungen für die Provinzialbcamtcn unter Nerzicht auf Beiträge
der Laudwirthschaftskcuumer.Die üblichen Beiträge au den Pcusious-Haushaltsplan der Provinzial-
verwaltung übernimmt der Haushaltsplan über die Verwaltung der landwirthschaftlichcn Angelegen¬
heiten der letzteren.

8 ?.
Die Verwaltung wird geführt durch:

a) den Vorstand der Landwirthschaftskammerund
d) das Ccutralkuratorium für das laudwirthschaftlichcWintcrschulwescnund Wanderlehrthum,

8 8.
Der Vorstand der Landwirthschaftskammer führt die ihm obliegenden Geschäfte nach Maß¬

gabe der für die Landwirthschaftskammcrbestehenden gesetzlichen nud anderweiten Bestimmungen,
sowie nach Maßgabe dieser Satzungen.

8 9.
Das Ceutmlkuratoriumfür das landwirtschaftlicheWintcrschulwescn und Wanderlehrthum

besteht aus 7 Mitgliedern, nämlich:
dem Vorsitzenden der Landwirthschaftskammcrfür die Rhcinprovinz,
dem Vorsitzenden des Proviuzialcmsschnsses,
dem Landeshauptmann der Rhcinprovinz,
einem Dclcgirtcn*) des landwirthschaftlichcn Vereins für Rhcinpreußcn sowie
einem Vertreter der Landwirthschaftskammeruud
zwei Vertretern der Provinzialverwaltung.

Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bezeichnen. Den Vorsitz führt der Vorsitzende
der Landwirthschaftskammer,in seiner Verhinderung der stelluertreteudc Vorsitzende dieser Kammer.

Das Centralkuraturium tritt vierteljährlicheinmal, sonst nach Bedürfniß oder auf Antrag
des Landeshauptmanns zusammen. In eiligen Sachen ist schriftliche Abstimmungzulässig.

Das Kuratorium ist beschlußfähig bei Anwesenheitvon 4 Mitgliedern.
Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzendenbezw. des stellvertretenden

Vorsitzenden den Ausschlag.
8 10.

Der Vorstand der Landwirthschaftskammerführt die laufenden Geschäfte der Winter¬
schulen und des Wanderlehrthums sowie diejenigen Geschäfte selbstständig,bei denen durch diese
Satzungen die Mitwirkung anderer Organe nicht vorgesehen ist, im übrigen nach den Bestimmungen
dieser Satzungen.

In dringenden Fällen ist der Vorstand befugt, auch in denjenigen AngelegenheitenVer¬
fügung zu treffen, zu denen die Zustimmung des Centralkurntoriums erforderlich ist, jedoch vorbe¬
haltlich nachträglicher Mittheilung an das Kuratorium und Genehmigung durch dasselbe.

*) Nach dem Beschlussedes Provinziallandtagesuom 11. Februar 1901 ist statt „einem Delegirten"
zu setzen: „dem Präsidenten".
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8 11.
Das Centralluratorium für das landwirthschaftlicheWintcrschulwesenund Wcmderlchr-

thum hat die Aufgabe, den Vorstand der Landwirthfchaftstammcrbei der Verwaltung des lcmd-
wirthfchaftlichen Winterschulwesens in allen wichtigenAngelegenheiten zu berathenund zu unterstützen.

Insbesondere liegt demselbenob:
1. die Aufstellung und Ausführungdes Normal-Lehrplancsund des Stoffvertheilungsplanes,
2. die Einrichtung zweier aufsteigender Klassen an Winterschulen,
3. die Feststellungder Dienstanweisungfür die Direktoren und Wanderlehrer,
4. die Aufstellungdes Normal-Besoldungsplanesder Direktoren und Wanderlehrer,
5. die Wahl der von dem Vorsitzenden der Landwirthschaftskammerzu berufenden Winter¬

schuldirektoren und Wanderlehrer, die Festsetzungund Abänderung der Anstellungs¬
bedingungenfür dieselben,

6. die Feststellungder Gehalts-, Reisekosten- :c. Bezüge der Direktoren und Wanderlehrer
innerhalb des Normal-Besoldungsplanes,

7. die Beschlußfassungüber die vom Vorsitzenden der Landwirthschaftskammer auszufprcchendc
Entlassung der Winterschuldirektoren und Wanderlehrer mit oder ohne Pension,

8. die Feststellungder Pensionen und Hintcrbliebencnbezüge,
9. die Begutachtungder Haushaltspläne über das landwirthschaftlicheWinterfchulwesen,

10. die Entgegennahmeund Prüfung der Revisionsberichtc,
11. die Erledigung sämmtlicherVorlagen des Vorsitzenden der Landwirthschaftskammer und

der Provinzialvcrwaltung.
« 12.

Die Feststellungdes Normnl-Besoldungsplanesunterliegt der Zustimmungdes Provinzial-
ausschusses.

ß 13.
An der Ueberwachungder Verwaltung des Winterschulwesensund Wanderlehrthums

nimmt die Provinzialverwaltung, abgesehen von den in den vorliegenden Satzungen bereits besonders
aufgeführtenBestimmungen,in folgender Weife Theil:

1. Die Haushaltspläne der landwirtschaftlichen Winterschulensind vor Festsetzung durch
die Landwirthschaftskammerdem Provinzialausschussezur Kcnntnißnahme vorzulegen,
damit derselbe in der Lage ist, etwaige Bedenken bezüglich dieser Haushaltspläne
geltend zu machen.

2. Die Rechnungsabschlüsse über sämmtlicheEinnahmen und Ausgaben für das Wintcr¬
schulwesen und Wcmdeilehrerthumsind dem Landeshauptmann alljährlich mitzutheilen

3. Der Provinzialcmsschußsowie der Landeshauptmann sind berechtigt, jederzeit selbst
oder durch Delegirtedie Winterschulcn, nach vorheriger Benachrichtigungdes Vorsitzenden
der Landwirthschaftskammer,einer Besichtigungzu unterziehen.

4. Die Provinzialverwaltung ist berechtigt, über alle Angelegenheitender Winterschulen
und des Wanderlehrthums von den Organen der LandwirthschaftskammerAuskunft
zu erbitten,

s 14.

Die Bestimmungenüber die Ortskuratorien, ihre Zusammensetzungund Befugnissesowie
die staatlicheAufsicht bleiben bestehen.
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s 15.
Der Vertrag wild auf die Dauer von 10 Jahren vom 1901 an mit

der Maßgabe abgeschlossen, daß sowohl der Landwirthschaftskammerwie der Proviuzialverwaltuug
das Recht zusteht, denselben jederzeit mit dreijähriger Frist zu kündigen.

Anlage 28.

Bericht und Antrag
des Provinzialcmsschusses,

betreffend

die Aufnahme einer Anleihe von 6^2 Millionen Mark zur Deckung der vorläufigen
Kosten der von dem 39., 40. und 41. Proviuziallandtage beschlossenen Bauteu sowie

zur Bestreituug einiger weiterer baulicher Bedürfnisse.
________

Der 39., 40. und 41. Provinziallandtag hat die Ausführung verschiedener Bauten
beschlossen und den Provinzialausschuh beauftragt, die erforderliche»Kostenbeträgevorläufig aus
bereiten Mitteln oder vorschußweise von der Landesbank zu entnehmen und dem folgenden Pro¬
viuziallandtage eine Vorlage wegen Aufnahme eines Darlehens bei der Landesbankzu unterbreiten.

Da die jetzt ausgeführten oder noch in der Ausführung begriffenen Arbeiten einen
bestimmtenAbschnitt des gesammtenBauprogramms darstellenund die in Gemäßheit der Landtags-
bcschlüsse noch weiter auszuführendenBauten (namentlichder Bau der Epileptischen-und Irren¬
anstalt) noch einen Zeitraum von mindestens 3—4 Jahren in Anspruch nehmen werden, so
empfiehlt es sich, zur Zeit nur eine Anleihe in Höhe des augenblictlichenBedürfnisses vorzusehen
und nach Abschlnß der noch ausstehendenBauten eine zweite Anleihe in Höhe der Nestsummein
Aussicht zu nehmen. Hierfür spricht auch der Umstand, daß die jetzige Anleihe, da sie im
Wesentlichen zur Deckung der Vorschüssedienen soll, welche bei der Lanbesbank zu einer Zeit
aufgenommen worden sind, wo der Zinsfuß noch auf 3'/«°/» stand, noch zu 3'/2°/„ Zinfen
abgeschlossen werden kann, während für die weiter aufzunehmende Anleihe der jetzige höhere
Zinsfuß in Betracht kommenmuß.

In die jetzt zu beschließende Anleihe werden gleichzeitig noch Ausgabenfür solche Arbeiten
cinzubeziehensein, welche der Provinzialausschuß wegen ihrer Dringlichkeitunter Voraussetzung
der nachträglichen Zustimmung des Provinziallandtags einstweilen aus bereiten Mitteln fchon
ausgeführt hat (vergl. Abschnitt XI unten) oder auf Grund neuer Bedürfnisse zur Ausführung
für die nächste Zeit in Vorschlag bringt (vergl. AbschnittXII unten).

Zur Vollständigkeitund zur Gewinnung einer klaren Uebersichtweiden in der nach¬
folgenden Darstellung auch alle diejenigen Bauten und deren Kosten aufgeführt werden, welche
für die spätere Anleihe zurückgestellt werden sollen.
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^. Mauten aus dem Geschäftsbereiche der Abtheilung I der
Gentralverwaltung.

I. Erweiterungdes großen Sitzungssaales im Stiindehausc.
Der 39. Provinziallandtag beschloß in seiner Sitzung vom 4. Mai 1895:

Das von dem Provinzialausschuß vorgelegte Projekt, welches eine Verlängerung des
Sitzungsaales um ? m vorsieht, zu genehmigen, den Provinzialausschuß mit der
Ausführung zu beauftragen und denselben zu ermächtigen,die erforderliche Kosten¬
summevon 100 000 Mark vorläufig aus bereiten Mitteln zu entnehmen.

Der 40. Provinziallandtag genehmigte sodann den Haupt-Etat sür die Provinzial-
verwaltung für die Etatsjahre 1897/99, in welchem die erforderlichenZinfen für die aus einer
demnächst zu bcfchaffenden Anleihe zu deckenden Kosten der Erweiterung des großen Sitzungssaales
eingestellt find.

In Folge nachträglichhervorgetretenenunabweislichenBedürfnisses bewilligte ferner der
Prouinzialllusfchuß in feiner Sitzung vom 12./13. Januar 189? die Mittel für Herstellung eines
Kohlenaufzuges im Ständehause und in seiner Sitzung vom 15./16. Juni 189? die Mittel zur
Verbesserungder Elofetanlagen dafelbst im Gefammtbetrage von 12 200 Mark mit der Maßgabe,
daß diese Kosten noch dem Conto für Erweiterung des großen Sitzungfaales zur Last fallen sollen.

Die Gesammtausgo.bebetragt ...........111 095 M. 60 Pf.
(Entlastung ist ertheilt von dem 41. Provinziallandtage in der Sitzungvom9. Februar 1899,

Seite 49 der gedruckten Protokolle.)

II. Neubau der Provinzial-Blindenanstalt zu Neuwied.
Der 40. Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vvm 13. März 189? (S. 2? der

gedr. Protokolle) nach dem Antrage der II. Fachkommission beschlossen:
zur Erbauung einer Blindenanstalt zu Neuwied eine Summe von 401 000 Mark zu
bewilligen.

Bis zum 31. März 1900 waren zur Anschreibunggelangt:
für Grundcrwerb und Gerichtskostcn 84425 M. 55 Pf.
an eigentlichen Baukosten .... 323352 „ 10 „
„ Einrichtungskosten ..... 25461 „ 58 „

Lehrmitteln ....... 3 923 „ 44
zusammen------ 437 162 M. 6? Pf.

An weiteren Ausgaben stehen noch hervor:
für Zukauf von Gelände ca. . . . 12 000 M. -Pf.
„ Architekten-Honorar .... 500 „ — „
„ Einfriedigungskosten .... 5 000 „ — „
„ kleinereAusgaben und Unvorher¬

gesehenes ........ 1400 „ — „
zusammen------ 18 900 .. - ..

im Ganzen — 456 062 M. 6? Pf.
oder rund 456100 M. - Pf.

Ueber die Verwendung diefer Mittel wird noch befondereRechnung gelegt werden.



250 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 28.

IN. Bauliche Verbesserungenin der Provinzial-Hebammenlehranstalt zu Köln.

In Folge uuabwcislichcu Bedürfnisses hat der Provinzialausschuß in seinen Sitzungen
vom 14./15. November 1899 und 20./21. März 1900 beschlossen:

a. das bis dahin cmgcmiethctc Haus Iakobstraße Nr. 35 in Köln zum Preise von
55 000 Mark anzukaufen,da eine Verlängerung des Miethsvertrages nicht zu erreichen
war, das Haus aber wegen seiner Lage und zur Unterbringung von Schülerinnen auch
nach Fertigstellung einer zweiten Hebammculchranstaltnicht entbehrt werden kann,

d. für den Anschluß der Aboitc an die Kanalisation der Stadt Köln und für einige
Nebenarbeiten einen Kredit von 16 500 Mark bereit zu stellen und dem Provinzial-
landtagc zu empfehlen,den sich hiernach ergebendenGesammtbetrag
von 55000 ^ 16500 ^ ............. 71500 M.
auf die Anleihe zu übernehmen,

IV. Erbauung einer zweiten Hebammcnlchranstalt zu Elberfeld.

Der 41. Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 8. Februar 1899 (S. 43 der
gedruckten Protokolle)

1. die Errichtung ciucr zweiten Provinzial-Hebammenlehranstalt in der Rheinprovinz
beschlossen und den Pruuinzialansschnß ermächtigt, die dicscrhalberforderlichenVer¬
einbarungen zn treffen,

2. den Provinzialnusschuh beauftragt, Pläne und Kostenanschlägefür den Bau dieser
Anstalt ausarbeiten zn lassen nnd dem nächste» Provinziallandtagc vorzulegen,

3. als Sitz dieser Anstalt die Stadt Elberfeld bestimmt.
Nach der auf Gruud dieser Beschlüsse dem Provinziallandtagc zngchcndcn besonderen

Vorlage werden die Baukostendieser Anstalt rund 600 000 Mark betragen.
Da der Bau erst bevorsteht, so sind die Kosten nach dem im Eingang Gesagten auf die

spätere Anleihe zu verweisenund erscheinen hier nur nachrichtlich.

Die zu berücksichtigendenSummen zu I^III belaufen sich also
auf 111095 Mark 60 Pf. 4- 456100 Mark > 71500 Mark ^ . . 638 695 M. 60 Pf.

II. Mauten aus dem Oeschästsvereicheder Mtheilung II der
Oentral'verwaltung.

Nach deu maßgebendenÜandtagsbefchlüsfcnvom 16, März 189? (S. 36, 3? der ge¬
druckten Protokolle» und vom ?. Februar 1899 (S. 3? der gcdrucktcu Protokolle) hat der 40.
und 41. Provinziallandtag folgende Anordnungen getroffen:

a. die Provinzinl-Irrenanstalten zu Grafcnberg und Mcrzig
nach den vorgelegtenBauplänen um je 200 Betten zn er¬
weitern, veranschlagtzu??0 000 ^ 510 000 Mark ^- . . 1 280 000 M.

I>, eine neue 6. Rheinische Provinzial-Irrcnanstnlt auf
dem Gute Galkhausen nach dem vorgelegten Bauplan für
800 Betten zu erbauen, veranschlagtzu ....... 3200000 „

zu übertragen 4 480 000 M-
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Uebertrag, 4 480 000 M.
o. eine besondereAbtheilungfür irre Verbrecher („Bcwahrungs-

haus") bei der Provinzial-Irrennnstalt zu Dürcn nach dem
vorgelegtenBaupläne zu erbauen, veranschlagt zu ... . 160 000 „

cl. die von dem Piouinzialciusschuß als zunächst dringlich vor¬
geschlagenenbaulichen Verbesserungen in den 5 alten
Provinzial-Irrcncmstllltcn zu genehmigen,veranschlagtzn . . 550 000 „

o. nach Fertigstellung der zu d genannten Irrenanstalt eine
Provinzial-Evileptischcn- und Irrenanstalt auf dem Gute
Haus Fichtenhain bei Krefeld nach dem vorgelegtenBau¬
plan zu erbauen, veranschlagtzu ......... 3200000 „

f. die zur Vorbereitung der vorstehendenBaupläne entstandenen
vorschußwciscn Ausgaben zu genehmigen,veranschlagt(einschl.
des Ankaufs des sogen. „Püdlerhofs" bei Grafenberg zu
104 98? Mark 50 Pf.) zu..........._________ 200000 „

zusammen --- 8 590 000 M.
3. den Provinzialausschußzu beauftragen, die zur Bestreitung dieser Bauten vor¬

gesehenen Summen zunächst vorschußweise bei der Landesbank gegen 3'/2 °/o
Zinsen zu entnehmen und dem nächsten Provinziallandtagc eine Vorlage zur
Aufnahme eines mit 3'/ü"/n zu verzinsenden und mit 1'/2°/<> vom 1. April
1901 ab zu tilgenden Darlehens bei der Landesbank zu unterbreiten. —

Ueber die Ausführung dieser Unternehmungen bis zum Herbst 1898 ist dem 41. Pro¬
vinziallandtagc bereits ausführlicher Bericht erstattet (Drucksachen.Nr. 26 des 41. Provinzial-
landtagcs; dazu beistimmenderBeschlußvom ?. Februar 1899, S. 3? der Protokolle). Für die
Aufnahme der Anleihe ist nunmehr bei Zugrundelegung der zu Eingang aufgestelltenGrundsätze
festzustellen, welche Bauten bis jetzt zu einem wesentlichen Abschluß gelangt, welche Summen hier¬
nach für die zum 1. April 1901 aufzunehmendeAnleihe auszuwerfen und andererseits, welche
Summen für die spätere Anleihe zurückzustellen stud. Der schnelleren Uebersicht halber mögen die
einzelnenBauten in der Zahlenfolge des AbschnittsH sich hieran anschließen:

V. Erweiterungen der Prouinzilll-Irrenanstalten zu Grafenberg nnd Merzig um je 200 Betten.
(Vergl. oben La.)

Zur Zeit der Aufstellung der Vorlage (August 1900) lag uoch keine vollständigeAb¬
rechnungüber diese annähernd fertig gestelltenArbeiten vor.

Für die Erweiterung der Anstalt Grafenberg um 200 Betten hat der 40. Provinzial-
landtag bewilligt die Summe von 770 000 Mark. (S. 160 der Anlagen zu den
Sitzungsprotokolleu).

Es siud bereits verausgabt (am 1. August 1900) . . 830 912 M 46 Pf.
Nach den vorliegendenAufstellungenwerden noch aus¬

zugebensein ................___^!^9_ „ 10 „
so daß sich eine Gcsammtansgabevon ........902271 M 56 Pf.
ergiebt, mithin eine Ueberschreitung des Anschlagesvon . . 770 000 „ — „

nm rund ^ 132 000M. — Pf.
32"
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Diese Ueberschreitung,welche rechnungsmäßignoch s. Z. genau zu rechtfertigen
bleibt, hat ihren Grund wesentlichin der seit 1896 eingetretenenstarken Steigerung
der Materialienpreise (um ca. 15«/») und der Schwierigkeit der Veranschlagungder
Kosten des Umbaues der älteren Gebäude.

Zu den s, Z. veranschlagtenKosten treten ferner neu hinzu die von dem
Provinzialausschuß für nothwendig erkannten Ausgaben für folgende Ausfüh¬
rungen:
Einrichtung einer Wachabtheilung . 8 000 M, — Pf.

„ „ Krankenvilla im
alten Verwalterhause .... 5500 „ — „

Erbauung eines Kohlenschuppcns . . 6 000 „ — „
„ einer Bäckerei .... 11100 „ — „

für weitere Bauleitung, Unvorher¬
gesehenes :c. « ........ 60 00 „ — „

so daß hinzutreten^ 36 600 M. — Pf.
Hierzu die obige Summe von .......... 902271 „ 56 „
ergiebt einen Gesammtbctrag für die Erweiterung von Grafen-
bcrg von ................. 938871 M. 56 Pf.

2. Für die Erweiterung der Anstalt zu Merzig hat der 40. Provinziallandtag bewilligt
(S. 160 der Anlagen zu den Sitzungsprotokollen)510 000 Mark,

Es sind bereits verausgabt (am 1. August 1900) 558 442 Mark 20 Pf,
Nach den vorliegendenBerechnungen werden erforder¬

lich sein ................. 589 809 M. 75 Pf.
so daß sich eine Ueberschreitungvon 79 809 Mark 75 Pf.
ergiebt. (Vergl. das bei Grafcnberg Ausgeführte.)

Dazu treten für nicht veranschlagte,vom Provinzial¬
ausschuß(Sitzung vom 5. und 6, Juli 1898) als nothwendig
erkannte Umbauten?c.............. 23000 „ — „
nebst Einrichtung des alten Verwalterhauses zu ciucr Kranken-
Villa zu .................. 4 500 „ — „
für weitere Bauleitung, Unvorhergesehenes :c. « ..... 4 000 „ — „
so daß sich für Mcrzig ein Gcscunmtbedarf der Erweiterungs¬
bauten ergiebt von .............. 621309 M. 75 Pf.

VI. Neubau der 6. RheinischenProvinzial-Irrenanstalt auf dem Gute Galthansen
bei Langenfeld,Rheinl. (Vergl. oben L^)

Bis zum 1. August 1900 waren von der Anschlagssummevon 3 200 000 Mark nach
den geführtenKontrollen verausgabt ............ 2 132474 M. 31 Pf.

Hiervonsind abzusetzen die auf das Vurschuhconto von 200 000 Mark
(oben unter LY verrechnetenVorarbeiten mit ......... 3^0'^___„^^_ „
so daß als thatsächlichverausgabt zu Lasten des Baucontos verbleiben: 2100 448 M 09 Pf.
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Da der weitaus größte Theil der Anstalt vollendet und bereits belegt ist, so besteht
begründeteHoffnung, daß eine Ucberschrcitnng der Anschlcigssummenicht eintreten wird. Es wird
vorgeschlagen, die jetzt verausgabte Thcilsnmmemit rnnd ...... 2 100 000 M.
auf die gegenwärtigeAnleihe zu übernehmen.

Es würde dann der s. Z. auf Grund der endgültigen Abrechnungen noch zu ermittelnde
Restbetrag der Anschlagssummevon schätzungsweise 1 100 000 Mark der späteren Anleihe vor¬
zubehalten sei».

VII. Neubau der Abtheilung für ine Verbrecher(sog. „Vewahrungshaus") bei der Provinzial-
In'emustlllt zu Düreu. (Vergl. obeu L«)

Dieser vollständig fertig gestellte Bau hat eine buchmäßige
Ausgabe von .................... 189273 M. 11 Pf.
verursacht.

Davon sind abzusetzen .............. 2 336 „ 53 „
des Contos L toben, so daß .............. 186 936 M. 58 Pf.
wirkliche Ausgabe des Baucontos verbleiben. Die Uebcrschreitunggegenüber der Anschlagssumme
von 160 000 Mark ist, abgesehen von den erhöhten Materialpreisen, den durch den Bau bedingten
Kosten einer Straßenverlegung sowie der im Interesse größerer Sicherheit nachträglichals noth¬
wendig erkannten Verstärkung einiger Ausführungen zuzuschreiben.

VIII. Bauliche Verbesserungenin den 5 alten Prouinzial-Irrenanstalteu.
(Vergl. oben La.)

Die von dem 40. Provinziallandtage zur Verfügung gestellte
Summe von .................... 550000 M.
war nach den gegebenen nähereu Nachweisen dazu bestimmt,vorläufig die dringendstenBedürfnisse
der in ihren hygienischenund Betriebseinrichtungcnvielfach veralteten Provinzial-Irrennnstalten
zu Andernach,Bonn, Düren, Grafenbcrg und Merzig zu befriedigen (vergl. die Zusammenstellung
S. 251 und 256 ff. der Anlagen zu den Sitzungsprotokollen der Verhandlungen des 40. Pro-
viuziallandtags).

Der ausgeworfeneBetrag ist zur Zeit bis auf einen Rest von 48 288 Mark 90 Pf.
erschöpft. Zur Fortsetzung der Arbeiten in den nächsten Jahren wird unter XII ein weiterer
Kredit erbeten.

IX. Neubau einer Provinz«! -Epileptischen- und Irrenanstalt »nf dem Gute Haus Fichtenhain.
(Vergl. oben 13«)

Da dieser Bau erst im Jahre 1901 in Angriff genommen und nicht vor 3—4 Jahren
beendigt werden kann, so wird vorgeschlagen, die vorgesehene Bausumme uou 3 200 000 Mark der
späteren Anleihe zuzuweisen.

X. Vorschußcontofür die s. Z. entstandenenVorarbeiten. (Vergl. oben Lt.)

Der verausgabte Betrag von ............ 200000 M.
ist selbstverständlich mittelst der jetzigen Anleihe zu decken.
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XI. Ausgaben, welche der Provinzialausschuß als dringliche einstweilen aus bereiten
Mitteln beftritten hat.

1. Grundstückseiwerbungen.

Es trat in den letzten Jahren an den Provinzialausschuß mehrfachdie Nothwendigkeit
heran, den Grundbesitz der älteren Anstalten zur Verhinderung der Errichtung lästiger Nachbar-
Ansiedelungen sowie zur Ausdehnung der landwirthfchaftlichenBeschäftigungder Anstaltsinsassen
durch gelegentliche Ankäufe zu erweitern.

Es wurden gekauft:
fül die Provinzilll-Heil-mid durch Beschluß des Prouinzial-

Pflegeanstalt: llusschusscs vom: ^ :öße Preis:
Andernach: 5./6. März 1895 40 ,',,!' 62 hiu für 1963 M. 83 Pf.

8./9. Mai 1900 33 „ 50 „ „ 1500 „ — „
4./5. Juli 1900 2? „ 12 !! !! 2 800 „ — „
3./4. März 1896 27 „ 15 „ „ 1335 „ — «

Bonn: 13./14. August 1895 123 „ 12 „ „ 10 073 „ 78 „
20./21. März 1900 50 ,, 16 » " 13 09? „ 70 »

DÜren (aus Anlaß eines 3./4. März 1894 25 — 401 „ 90
Prozesses):

Merzig: 28./29. April 1896
6. März 189? !

28. April 189? > 1075 » 11 .. ., 80 000 „ — .

15. Dezember 189?
?./8. März 1899 2? „ 76 >! » 2 300 „ — ,,

für die Prov.-Arbeitsllusllllt
Brauweiler: 23./24. Februar 189? 1390 „ 14 „ >! 58 271 „ 80 „

20./21. März 1900 342 » 84 ,' ,. 14 090 „ 64 .,

zufammen: 31 Ii«. 62 ar 52 <im für 185 834 M. 65 Pf.
(Rund 126 Morgen, mithin durchschnittlich1474 M. für
den Morgen.)

2. Sonstige auherordentliche bauliche Ausgaben.

In verschiedenenFällen war es erforderlich,für bauliche Bedürfnisse, welche außerhalb
der ordentlichenetatsmäßigen UnteilMungslast lagen, alsbald Mittel bereit zu stellen.

Der sogenannte „allgemeine Vaufonds", welcher für solche Zwecke besteht und sich etatsmäßig
aus den Ersparnissen einzelner Nnstaltsbctriebeergänzt, verfügte nicht über ausreichende Deckungs¬
mittel, fo daß die Arbeiten ö, «onto der bevorstehendenAnleihe verrechnetweiden müssen.

Wenn von den kleineren Aufwendungen abgesehen wird, so bleiben an größeren Aus¬
führungen zu erwähnen:

Die aus hygienischen Rücksichtengebotene Herstellung von Berieselungsanlagen und
Kanalanschlüssenbei der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren (8764 M. 71 Pf.) und der
Provinzial-Albeitsanstalt zu Vrauweiler (6900 M); die Erbauung eines Veamtenwohnhausesfür
den Maschinenmeisterund den Gärtner bei der Anstalt zu Bonn (18420 M. 53 Pf.), die Er¬
weiterung der Gasfabrik und Erneuerung des Daches dafelbst (4306 M. 32 Pf.), welche mit
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Rücksicht auf die sehr gesteigerteBelegung dieser Anstalt unaufschiebbar Ware»; Erneuerung ma¬
schineller Aulagen, Aufstelluugvou Fuhrwertswaagen:c.

Diese Ausführungen,über welche besondere Stückrechnungeuzur Vorlage gelaugen, haben
insgesammteinen Kostcuaufwaudverursachtvon ......... 93380 M. 53 Pf.

XII. Weitere bauliche Ausführungen, welche auf Grund «euer Bedürfnissefür die nächsten Jahre
in Vorschlag gebracht werden.

1. Wuhnnngsfürsorge für Anstaltsbeamte und Angestellte.

Es liegt in der socialen Entwicklungder Zeit, daß sich die Fürsorge des Staates und
der öffentlichen Verbände wie der privaten Wohlthätigkeitsbestrebungenin steigendem Maße mit
der Herstellungvon Wohnungen für die Angestelltenund Arbeitnehmerbefaßt hat. Keine größere
Korporation, kein namhafter Industrieller kann sich heutzutage dieser Aufgabe ganz eutziehen.
Die Erfahrungen der Provinzialanstalten haben zudem bestätigt, daß trotz aller Maßnahme« der
Verwaltung zur Aufbesserung der Lage des Pflege- und Aufsichtspcrsonals(vergl. Beschlüssedes
40. Provinziallcmdtages vom 16. März 189? unter V, S. 3? der gedrucktenProtokolle) die
Schwierigkeitender Gewinnung nnd Erhaltung zuverlässiger Krankenpflegernicht wesentlich geringer
gewordensind und daß namentlich dem Abgänge geschulter Kräfte nur dadurch vorgebeugt werden
kann, daß ihnen Gelegenheit geboten wird, sich auch im Anstaltsdienste einen eigenen Heerd zu
gründen.

Es erscheint deshalb geboten, trotz der erheblichenfinanziellen Tragweite einer solchen
Entschließungden eisten Schritt auf diesen: Wege nicht zu scheuen uud nunmehr vorläufig für
die nächste» Jahre die Errichtung eiuer kleiucrenAnzahl von Wohnungen für das Pflegepersonal
bei den 6 Pruvinzial-Heil- uud Pflegcaustalten iu Aussicht zu uchmen.

In Verbindnng mit den Wohnungsbedürfuisseudes Pflegepersonals mögen gleichzeitig
die bei einzelnen Anstalten hervorgetreteucn Anforderungen wegen Errichtung oder Erueuerung
von BeamtendicnstwohnungeuErwähnung finden. Die Aussichtender jüngeren, noch in Assistenz¬
arztstellen befindlichen Psychiateran den Rheinischen Heil- und Pflegcaustaltenhaben sich wegen der ver-
hältnißmäßig große» Auzahl vu» Assistenzärzten und geringen Anzahl von definitiv angestellten Ober-
und III. Aerzten ungünstig gestaltet, so daß es schwierig ist, für die Besetzung der Assistenzarzt-
stellen geeignete Bewerber zu erlangen. Es ist deshalb vorgeschlagen, an denjenigenAnstalten,
welche noch keine ctatsmäßigen III. Aerzte haben, diese vorzusehen (Audcruachund Bonn). Als¬
dann weiden bisherige Assistenzärzteznr Anstellung gelangen können. Hierdurchwird indeß die
Erbauung von Dienstwohnungennothwendig; ebenso bei der Anstalt Düren, wo der uuihcmdeue
III, Arzt noch eine Dicnstwohnnngentbehrt und in einer städtischenMicthwohnuuguntergebrachtist.

Ferner werden, wenn den nicht beamteten Pflegern Wohnungen geboten werde» sollen,
vor allem den beamtetenStationspflegern (in jeder Anstalt 4—5) Dieustwohnungenzu schaffen sein.

Als grundsätzlicher Unterschied der Wohmmgsfiirsurgefür Beamte und Nichtbeamtedürfte
festzustellen sein, daß Beamte die Wohnungen nnentgcltlich als Dienstwohnungen,dagegen Nicht¬
beamte gegen einen mäßigen Miethpreis zugcwiefcn erhalten. Ein Rechtsanspruchauf Gewährung
einer Wohnung soll den Nichtbeamte»überhaupt nicht zustehe»; auch den Beamtenklassen,denen
nach dem Vesoldungsplan eine Dienstwohnungnicht znstcht, kann nur nach Maßgabe der verfüg¬
baren Dienstwohnungen aus freier Entfchlicßung der Verwaltung die Vergüustigung gewährt
werden, während den »icht Berücksichtigte» Wohmmgsgeldzuschußz»zubilligeuist.
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Die Pflegelwohnungen sollen im Allgemeinen den Verhältnissen einer Normal-Arbeiter-
Wohnung(3 Zimmer einschl. Küche nebst Speicher und Keller lc.) nach Maßgabe der sehr zahl¬
reich vorhandenen Muster der Wohnungsfürsorge-Vereine, Industriellen «. angepaßt werden,
im Einzelnen dagegen den verschiedenen BedürfnissenRechnung tragen. Danach werden nach den
vorhandenen reichlichen Erfahrungen Doppelhäuser für 2 Pfleger zu 8—12 000 Mark, durchschnitt¬
lich zu 10 000 Mark herzustellensein. Vorläufig wird es genügen,bei jeder der 6 Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalten 3 Pflegehäuser ü, 2 Familien zu errichten; außerdem je ein Haus für je
2 Stlltionspflegerfamilienmit etwas reichlicheren Raumverhältnissenzu je 16 000 Mark.

Es ergeben sich nach dem Ausgeführten folgende Vorschlägefür die einzelnenAnstalten:

8,. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Andernach:
Dem III. Arzt soll hier aus besonderenGründen die Dienstwohnung des Rendanten

überwiesenund für den Rendanten und den Verwalter, dessen Wohnung für administrativeZwecke
dringend benöthigt ist, eine neue Dienstwohnung nach dem bei Galkhcmsen,Merzig und Grafen-
berg verwendetenMuster erbaut werden zu dem Kostenbetragevon ..... 40000 M.

1 Stationspfleger-Doppelhaus zu ............ 16000 „
3 Pflegerhäuser ü. 10 000 Mark zu ........... 30 000 „

d. Provinzial-tzeil- und Pflegeanstalt Bonn:
1 III. Arzt-Wohnung zu............... 28 000 „
1 Wohnung für den Oberpfleger(fehlt hier noch) und 1 Stationspfleger 20 000 „
1 Stationspfleger-Doppelhaus zu ............ 16000 „
3 Pflegelhäuser 5 10 000 Mark zu........... 30000 „

«. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Düren:
1 III. Arzt-Wohnung zu............... 28 000 „
1 Stationspfleger-Doppelhaus zu ............ 16000 „
3 Pflegelhäusel K 10 000 Mall zu........... 30 000 „

ä. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhauseu:
1 Stationspflegel-Doppelhaus zu ............ 16 000 „
3 Pflegerhäuser ü. 10 000 Mark zu ........... 30000 „

«. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg:
1 Stationspfleger-Doppelhaus zu ............ 16000 ,.
3 Pflegerhäuser ü. 10 000 Mark zu ........... 30 000 „

k. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Merzig:
1 Stationspfleger-Doppelhaus zu ............ 16000 „
3 Pflegerhäuser ü, 10 000 Mark zu ........... 30 000 „

so daß fül die 6 Provinzial-Heil» und Pflegeanstalten zusammen^ .....392 000 M,
einzusetzen sind.

In der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brcmweiler hat sich ferner der Provinzialcmsfchnß
gelegentlich seiner am 8. Juli 1899 vorgenommenenaußerordentlichenRevision davon überzeugt,
daß die Wohnuugsverhältnisseder dortigen Beamten dringend der alsbaldigen Abhülfe bedürfen
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und hat deshalb in seiner darauf folgenden Sitzung vom 25,/26. Juli 1899 beschlossen, die sog.
alte Kaserne, in welcher der evangelische Geistlicheund der Oberaufseherwohnen, niederzulegen
und umzubauen, mit Magazinräumen im Erdgeschoß und Wohnungen für den evangelischen Geist¬
lichen, den Oberaufseherund den Hausvater zu versehen, Kostenbetrag .... 45000 M.
ferner ein Haus mit zwei Wohnungen für den Oekonomieverwalterund den Lehrer

zu erbauen, Kostenbetrag ................. 30 000 „
das nördliche,sehr feuchte Aufseherhausdes Klosterhofesabzubrechen und als zwei¬

stöckiges Wohnhaus für 6 Aufseherfamilien aufzubauen,Kostenbetrag . . . 45 000 „
darauf das südliche Haus in derselben Weise für 6 Aufseherfamilieneinzurichten,

Kostenbetrag .................... 45 000 „
so daß sich für die Brauweiler Wohnungsbedürfnisseeine Gesammtsummeergeben

würde von ..................... 165000 M.
Die betr. Pläne und Kostenanschläge werden zur Vorlage gelangen.

Hierzu gerechnet die obige Summe für die Wohnungsverhältnisseder Heil- und
Pflegeanstalten mit .................. 392 000 „

ergiebt einen Gesammtbedarfvon ................ 55? NNO M.

2. Fortsetzung der von dem 40. Provinziallandtage beschlossenen Verbesserungen
und Erneuerungen der Einrichtungen der älteren Provinzialanstalten.

(S. 256 ff. der Anlagen zu den Sitzungssirotokollen.)
Die Bewilligungendes 40. Provinziallcmdtageszur Herstellung zeitgemäßer Einrichtungen

in den älteren Anstalten sollten ausdrücklich nur den vorläufigendringendstenBedürfnissenabhelfen.
Es ist nunmehr noch weiteren Anforderungenzu entsprechen, um einen gleichmäßig befriedigenden
Zustand herbeizuführen.

Für die einzelnen Anstalten ergeben sich hiernach folgende Vorschläge auf Grund der
vorzulegendenBerechnungenund Nachweise:

ll. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Andernach:
Fortsetzungder Verbesserung und Erweiterung der Koch- und Spüleinrichtungcn im Küchengebäude

einschl. baulicher Aenderungenin diesem Gebäude ......... 24 000 M.
Fortsetzungder Erneuerung der Abort-, Bade-, Wasch- und Spüleinrichtungenin

den Krankenabtheilungen ................. 25 000 „
Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen ............. 15 000 „
Erneuerung und Ergänzung der Wäschereieinrichtungen ......... 20 000 „
Bau und Einrichtung einer Bäckerei ............... 15 000 „

„ „ „ „ Dcsinfektionsllnlage ........... 8 000 „
Bauliche Aenderungenbehufs Einrichtung vou Wachsälen ........ 20 000 „

Summe a -- 127 000 M.

b. Provinzial-Heil- uud Pflegeanstalt Bonn:
Fortsetzungder Verbesserungder Koch- und Spüleinrichtungen ....... 10 000 M.

„ Abort-, Bade-, Wasch- uud Spüleinrichtungen in
den Krankenabtheilungen ................. 10 000 „

zu übertragen 20 000 M.

33
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Uebertrag 20 000 M.
Fortsetzungder Verbesserungder Wäschereieinrichtungen ......... 8 000 „
Bau und Einrichtung einer Bäckerei ............... 15 000 „

„ Desinfektionsanlage............ 8 000 „
Erneuerung abständiger Dampfkessel .............. 20 000 „

Summe d ---- 71 000 M.

o. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Düren:
Fortsetzungder Verbesserungder Koch- und Spüleinrichtungen ....... 10 000 M.

„ „ „ „ Abort-, Bade- und Wascheinrichtungenin den
Krankenabtheilungen ................... 20000 „

Fortsetzung der Umbaute» der alten Isolirgcbäude ........... 15 000 „
NachträglicheUcberwölbungverschiedener Kellelräume in den Krantengebäudenund

Auswechselungder hier befindlichen schadhaftenHolzbalkendecken .... 10000 „
Erneuerung abständiger Dampfkessel ................ 20 000 „
Erweiterung und Umbau der Schweineställe ............. 5 000 „

Summe e -- 80 000 M.

ä, Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg:
Fortsetzungder Verbesserungder Koch- und Spüleinrichtungen ....... 10 000 M,

„ „ „ Abort-, Bade- und Wascheinrichtnngenin den
Krankenabtheilungen ................... 10 000 „

Umbau der alten Häuser für Nuhige behufs Einrichtungvon Wachsälm in denselben 35 000 „
Einrichtung einer vorschriftsmäßigenDesinfektionsanlage ......... 8 000 „

Suuinle <!---- 69 000 M.

«. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Merzig:
Fortfetznug der Verbesserungder Koch- und Spüleinrichtungen ....... 24 000 M.

„ „ „ „ Abort-, Bade- und Wascheinrichtuugen in den
Krankenabtheilungeu .......... 10 000 „

„ „ „ Wäschereieinrichtungen ......... 10 000 „
Einrichtung einer vorschriftsmäßigenDesinfektionsanlage ........ 80 00 „

Summe « ---- 52 000 M.
Wiederholung.

Summe Ä ^- 127 000 M.
., d--- 71000 „

c ^ 80 000 „
ä - 69 000 „

„ e -- 52 000 „
Summe ^—s ^.........399 000 M.

Die zu berücksichtigendenSumnien zu Abschnitt V—XII belaufen sich also auf
1500181 Mark 31 Pf. -s- 2100 000 Mark -> 186 936 Mark 58 Pf. ->- 550 000 Mark -^
200 000 Mark ^ 185 834 Mark 65 Pf. -s. 93 380 Mark 53 Pf. > 557 000 Mark ^
399 000 Mark, zufammen also für Abschnitt «auf......5832333 M. 0? Pf.
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(. Mauten aus dem Geschäftsbereiche der Abtheilung III der
Oentralverwaltung.

XIII. Erbauung von Weinbauschulenzu Kreuznach und Ahrweiler.
Der 41. Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 9. Februar 1899 (S. 47 der

gedruckten Protokolle) beschlossen:
1. die alsbaldige und gleichzeitige Errichtung von 2 weiteren Wein- und Obstbauschulen

und zwar einer für das Nothweinbaugebietmit dem Sitze in Ahrweiler und einer
für Oberrhein und Nahe mit dem Sitze in Kreuznach in Angriff zu nehmen,

2. den Provinzialausschuß zu ermächtigen, die zur Errichtung sowie zum Unterhalt der
Schulen bis zum 1. April 1901 erforderlichen Geldmittel zunächst aus bereiten
Beständen zu entnehmen mit der Verpflichtung,dem nächstenProuinziallandtage über
das von dem Provinzialausschuß in dieser Angelegenheit Ausgeführte Rechenschaft
abzulegen.

Indem im Allgemeinen auf die dein Landtage hierüber zugehende besondere Vorlage
verwiesenwird, sei hier in finanzieller Beziehung vermerkt, daß an Kosten für die Schule zu
Kreuznachfolgende Beträge entstanden sind:
Grunderwerbskosten.................. 29448 M. 40 Pf.
Verwaltungs- und Einrichtungskosten unter Zurechnung der bis zum

Iahresfchlutz bevorstehendenAusgaben .......... 33 606 „ 18 „
Gesammtbetrag ----- 63 054 M. 58 Pf.

Die Kosten der Weinbauschule zu Ahrweiler, die auf etwa 185 000 Mark zu ueranfcblagen
sein werden, müssenfür die spätere Anleihe zurückgestellt bleiben, da der Beginn der Bauaus¬
führung noch nicht feststeht.

Wiederholung

der Endsummen der einzelnen Abschnitte.

^- I. Erweiterung des großen Sitzungssaales 111095 M. 60 Pf
II. Neubau der Blindenanstalt in Neuwicd 456 100 „ — ,.

III. Bauliche Verbesserungen in der Heb-
ammenlehmnstaltKöln ..... 71500 „ — ,,

Summe ä. ----- 638 695 M. 60 Pf.
^- V. Erweiterung der Provinzial-Heil- und

Pflegeaustalten:
1. Grafenberg ....... 938871 M. 56 Pf.
2. Merzig ......... 621309 „ 75 „

VI. Neubau der Provinzial-Heil-und Pflege-
anstalt Gnlkhausen ...... 2 100 000 ., — ., __________________

zu übertragen 3 660181 Vi731 Pf. 638 695 M. 60 Pf.
83»
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Uebertrag 3 660181 M. 31 Pf. 638 695 M. 60 Pf.
VII. Neubau der Abtheilung für irre Ver¬

brecher zu Düren.....
VIII. Bauliche Verbesserungen in den Pro-

vinzial-Heil- und Pflegeaustalten . 550 000 „ —
200 000 „ —
185 834 „ 65

186 936 „ 58 „

X. Vorschußkonto zu Vorarbeiten «.
XI. 1. Grundstückserwerbuugen. .

2. Außerordentlichebauliche Ausgaben 93 380 „ 53
XII. I. Wohnuugsfürsorge...... 55? 000 „ —

2. Fortsetzungbaulicher Verbesserungen 39 9 000 „__—
Summe L -. 5 832 333 „ 0? „

ci. XIII. WeinbauschuleKreuznach..... 0 ^ 63054 „ 58 „
Summe ^—0 -- 6534 083 M. 25 Pf^

Für eine spätere Anleihe würden nach obigen Ausführungen zurückzustellen sein:
^. IV. Neubllusunune HebammenlchranstaltTl-

berfeld mit ........ 600000 M.
Ii. VI. RestbausummeGalkhauseu .... 1100 000 „
„ IX. Neubllusumme der Prouinzial-Epilep-

tischen «. -Anstalt ...... 3 200000 „
^. XIII. Neubausummcder Weinbauschule Ahr-

weilcr .........._______ 185 000 „
Summe ---- 5 085 000 M.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich hiernach folgende Anträge zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

1. sich mit den vorstehend cmfgeführteubaulichen Ausführungen, soweit diese noch
nicht genehmigtsind, einverstandenzu erklären;

2. den Provinzilllausschußzu benufttagen:
zur Bestreitung der bei der Landesbank der Rheinprovinz oben zusammen¬
gestellten baulichenAusgaben von 6 534 083 Mark 25 Pf. bezw. zur Tilgung
der bei der Landesbank für diese Bauausführungen entnommenen Vorschüsse
ein Darlehen bis zu 6^ Millionen Mark, welches mit 3'/2°/<» zu verzinsen
und mit 1'/2°/« nebst den zuwachsenden Zinsen vom 1. April 1901 ab zu tilgen
ist, zu entnehmenuud die zu diesem Zwecke erforderliche staatliche Genehmigung
nachzusuchen."

Düsseldorf, den 16. Oktober 1900.

Der Provinzilllausschuß ^
Ianßen, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 29.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusscs,

betreffend

Ermächtigungdes Provinzialausschusseszur Veräußerung einer zu der Proviuzial-
Heil- und PstegeanstaltGrafenberg gehörenden Parzelle an die Stadt Düsseldorf.

Die Stadt Düsseldorf hat den Antrag gestellt, ihr die zu dem Grundbesitzeder Anstalt
Grafenberg gehörendeAckerparzelle Fl. 17 Nr. 552/17 in der Gemeinde Ludenberg, 2 Kk 55 a
56 <;m groß, zu verkaufen, um diese Fläche, welche getrcunt von dem übrigen Anstaltsgebiete in
dem s. g. „Iodesbusch" liegt, aufzuforsteu und durch angemesseneWegeanlagen den Spazier¬
gängern zu erschließen.

Wenn auch das Bestreben der Stadt Düsseldorf, ihren Waldbesitz abzurunden und zu
erweitern, aus öffentlichen Rücksichten thunlichst unterstützt werden kann, so gestatten andererseits
die Interessen der Anstalt Grafenberg eine Veräußerung größerer Ackerflächennur unter der Voraus¬
setzung, daß es gelingt, an Stelle derselbenuud thunlichst im Anschluß an die Anstaltsländereicn
ungefähr gleichgroße und glcichwcrthige Ersatzgrundstücke zu einem annehmbarenPreise zu erwerben,
da die Anstalt im Verhältniß zu ihrer Bevölkerung ohnehin einen beschränktenGrundbesitz hat.
(46 lik 5? a Gälten, Acker und Wiese bei ctatsmäßig 934 Kranken uud Angestellten.)

Nach den angestellten Ermittelungen würden 3000 Mark für den Morgen ein ange¬
messener Kaufpreis sein, weun es der Verwaltung auch bis jetzt nicht gelungen ist, zu diesem Preise
annähernd ein geeignetesTauschobjekt ausfiudig zu machen. Die Stadt Düsseldorf glaubt aber
diesen Preis als zu hoch uicht bewilligen zu könneu und empfiehlt mittelst Schreibenvom 22. Januar
d. I. einen Austauschgegen ein von der Stadt Düsseldorf ihrerseits noch zu ermittelndes gleich-
werthiges Grundstück.

Da dieser Vorschlagkeinerlei Bedenken gegen sich hat, die Verhandlungen nach dieser
Richtung indeß noch einige Zeit in Anspruch uehinen dürften, wird empfohlen,

„den Provinzialausschußzu ermächtigen, falls ein Verkauf auf der erwähnten Grund¬
lage nicht erzielt werden kann, die Parzelle Fl. 1? Nr. 552/1? in der Gemeinde
Üudcuberggcgeu eiu ungefähr gleich großes und gleichwerthigcsGrundstück an die
Stadt Düsseldorf abzutreten und alles zu diesem Zwecke Erforderlichezu veraulasseu."

Düsseldorf, den 2. Februar 1901.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
stellvertretender Vorsitzender. Landeshouptumnn,
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Anlage 30.

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

die Aufnahme einer Anleihe für die Zwecke der Straßenverwaltung.

Nachdem der 40. RheinischeProuinziallandtag in seiner Sitzung vom 15. März 189?
aus eigener Initiative den Beschluß gefaßt hatte, die znr Unterhaltung der Provinzialstraßen erfor¬
derlichenMittel für die Zukunft zu erhöhen, hat der 41. Prouinziallandtag am 3. Februar 1899
neben der Erhöhung des ordentlichen Haushaltskredites die Aufnahme einer Anleihe für die Her¬
stellung von Kleinpflasterund eine weitere Anleihe für die Herstellungvon Großpflaster,Brücken¬
bauten und anderen größeren Bauausführungen beschlossen.Diefer Befchlußfand feine Begründung
zunächst in dem immer stärker gewordenenVerkehr auf den Provinzialstraßen, der nicht nur das
vorhandene, bereits starl verbrauchtePflaster noch weiter angegriffenund theilweise zerstört, sondern
auch die Unterhaltung mancher Strahenstrecken mit Chaussirung unmöglichund den Uebergang
zum Grohpflllster nöthig gemacht hatte. Die Verwendung des billigeren Kleinpflasters konnte
nicht überall empfohlenwerben, da dasselbe Großpflaster nicht zu ersetzen vermag und seine Dauer¬
haftigkeit und mithin seine Rentabilität noch nicht ausreichenderprobt ist. Insbesondere gilt dies
von denjenigen Gebieten der Provinz, in denen die für das Kleinpflastergeeignetste Steinart, der
Bafalt, wegen feiner hohen Transportkosten vom Gewinnungsorte her die Herstellungvon Klein¬
pflaster so vertheuert, daß seine Rentabilität äußerst zweifelhaftund die Anlage von Grohpflaster
daher richtig erscheint. Besonders ungünstigeErfahrungen in diefer Beziehung hat die Straßen-
verwaltung im Gebiete des Landesbauamtes Saarbrücken gemacht, wo zuerst größere Strecken
Kleinpstaster aus dem dort gewonnenenMelaphnr hergestelltwurden, die sich aber zum Theil bei
dem herrschendenschweren Verkehr als unhaltbar erwiesenhaben und infolgedessen durch Groß-
pflllster ersetzt werden müssen. Dagegen hat das aus Basalt hergestellteKleinpflastersich im
Bezirke anderer Landesbauämler, insbesondereaber in den Gegenden mit starkemRübenbau, wie
im Landesbauamt Düren, auf das Neste bewährt. Die Gründe, welche im Jahre 1899 dem
Provinziallandtag die Aufnahme einer Anleihe für Grohpflaster und größere Bauausführungen
geboten erscheinenließen, haben sich inzwischen nicht vermindert, sondern noch verstärkt. Neben
dem immer weiter gewachsenen Straßenverkehr, welcher der hochgesteigerten industriellen Entwicke¬
lung mit ihrer regen Bauthätigkeit auf dem Fuße folgte, haben auch andere Umstände eine stärkere
Inanspruchnahme der Mittel der Straßenbauuerwaltung herbeigeführt.

Insbefondere sei hier der zahlreichenEinrichtungengedacht, welche die Entwässerungder
Straßen bewirken, der Gräben, Rinnen, Durchlässe,Kanäle :c. Die Ansprüche,welche gerade
hier in den letzten Jahren an die Straßenverwaltuug gestellt wurden,haben Veranlassunggegeben,
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diese Angelegenheitbei der Königlichen Staatsregicrung zur Sprache zu bringen und insbesondere
darauf hinzuweisen,daß die mißbräuchliche Mitbenutzungder Straßengräben seitens der Anlieger,
besonders in Ortschaftenund bei fortschreitenderBebauung auf den freien Strecken, fortwährend
Verfumpfungen der Straßengräben und Rinnen zur Folge haben, welche im sanitären Interesse
große Bedenkenverursachen. Bei der gesteigertenFürsorge aber, welche man gerade in den letzten
Jahren der Hygiene zwecks Hebung der Volksgesundheitund Bekämpfung der Seuchen zuwendet,
hat die Strahenverwaltung oft Vorwürfe darüber entgegen nehmen müssen, daß die Entwässerungs-
einrichtungen der Straßen die der Volksgesundheitdrohenden Gefahren vergrößern oder gar
verursachen. Wenngleich diese Vorwürfe «,, soweit die Strahenverwaltung in Betracht kommt,
im Allgemeinenals berechtigt nicht angesehen werden können, so ist doch nicht zu verkennen, daß in
vielen Fällen die vor Jahrzehnten geschaffenenEntwasserungseiurichtuugender Straßen den
erhöhten Anforderungen der Gegenwart nicht mehr genügen. Es ist daher oft nothwendig, daß
die Provinzialverwaltung sich an größeren Kanalisations- oder ähnlichenUnternehmungen der
Gemeinden, denen in ersten Linie die Verpflichtungzur Abhülfe der durch die Bebauung hervor¬
gerufenen Uebelständeobliegt, betheiligt, indem sie einen Theil der Kosten jener Kanäle:c. trägt,
welche auch zur Entwässerung der Straße nutzbar gemachtwerden.

Ein weiterer Grund für die stärkere Belastung der Stratzenuerwultung ist serner in dem
Bau von Kleinbahnen zu finden. Wenngleichder Provinzialausschuh schon seit Jahren bestrebt
ist, die Hergabe der Straßen zum Bau vou Kleinbahnen, soweit als möglich, zu beschränken und
insbesonderenebenbahnähnlicheKleinbahnen mit stärkerem Güterverkehr von der Straßenbenutzung
in der Regel ausschließt,so kanu der letztere doch nicht ganz verhindert werden und ist besonders
bei strahenbahnähnlichen Kleinbahnen oft gar nicht zu vermeiden, wenn ein dem öffentlichen
Interesse einsprechendesBahnunternehmen nicht überhaupt unmöglichgemachtwerden soll. Die
Strahenverwaltung sichert in solchen Fällen ihre Interessen in der Regel dadurch, daß sie als
Bedingung der Straßenbenutzung den Bahnunternehmern die Pflasterung eines entsprechenden
Theiles der Straße auferlegt. Die Strahenverwaltung wird dann aber in vielen Fällen gezwungen,
auch ihrerseits den übrigen Theil der Straße mit Pflaster zu versehenund dazu erheblicheKosteu
aufzuwenden.

Sehr oft ergiebt sich auch bei Eisenbahnbautenauf oder au Straßen die Nothwendigkeit,
Umbauten an den Straßen vorzunehmen,z, B. zu starke Steigungen auszugleichen, zu enge Stellen
zu crbreitern, Entwäsfelungseiniichtungenund Brücken zu änderu. Solche Maßnahmen sind dann
stets auch im Interesse des allgemeinen,nicht des Kleinbahn-Verkehrs allein, und ost schon seit
langer Zeit als Bedürfniß gefordert worden, bis der Bahnbau sie dann plötzlich zur unabweisbaren
Nothwendigkeitmachte.

Endlich ist als Ursachestärkerer Anspannung der Mittel der Strahenverwaltung auch der
Sicherheitseinrichtungen,Schutzmauern, Geländer :e. zu gedenken, welche von dem Verkehr gesordert
werden. Die Rechtsprechung der Gerichtehat bei Unglücksfällenan öffentlichen Straßen oft eine
sehr ungünstige Stellung gegenüber den Straßenuerwaltungen eingenommen und die Anforderungen
hinsichtlichder Anbringung jener Schutzmittel, namentlichim Gebirge, sehr hoch gestellt. Wenn
nun auch durch die Benutzung der Rechtsmittel in den höheren Instanzen oft ein günstigeresUrtheil
für die Strahenverwaltung erzielt wurde, so ist es doch stets für eine mit Wahrnehmung der
öffentlichen Interesfen betraute Verwaltung nicht erwünfcht, wenn sie durch Urtheile der Gerichte
für Unglücksfälle verantwortlichgemacht wird, die sie angeblich durch bessere Schutzvorrichtungen
hätte vermeidenkönnen. Die öffentliche Meinung neigt dann meistens ebenfalls zu einer Verur-
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theilung der Straßenuerwaltung, und es ist oft sehr schwer, den dafür vorgebrachtenGründen mit
Erfolg entgegenzutreten,da bei Fragen dieser Art dem snbjectivcnErmessenein so außerordentlich
weiter Spielraum gelassen ist und der Eine die Schutzvorrichtungfür dringend nothwendig, der
Andere sie für überflüssig hält.

Alle diese Verhältnissehaben die Strnßenucrwaltung dazu geführt, im Jahre 1900 eine
umfassende Enquete über die in den drei nächsten Haushaltsperioden voraussichtlicherforderlichen
Neu- und Umpflasterungenuud sonstigen größeren Bauten auf den Pruuinzialstraßen nach einheit¬
lichen Grundsätzenvorzunehmen. Das Resultat der Ermittlungen der Lcmdesbauamtcrist bei der
Centralverwaltung auf die Durchführung einheitlicherGrundsätze technisch eingehend geprüft und
in der beiliegendenNachwcifung niedergelegt.

^2^- Indem im Allgemeinen auf dieselbe Bezug genommen wird, muß dazu Folgendes
6- ^ bemerkt werden:

Die vorgesehenen Bauprojektestellen nur die größeren Unternehmungen dieser Art mit
einem Einzelkostenanschlage von in der Regel mindestens5000 Mark dar. Die kleineren Unter¬
nehmungen mit geringerenKostenbeträgensollen in der Regel aus dem Ordinarimn des Haus¬
haltsplans der Straßcnverwaltung, Titel IV Nr. 1, gedeckt werden.

Die für die einzelnen Jahre vorgesehenen Bauten werden voraussichtlich uach Maßgabe
der bisherigen Erfahrungen über Verschleiß uud Verkehr der Straßen und ihrer Zubehürungenund
nach wirthschaftlichen Grundsätzen in den betreffenden Jahren erforderlich sein. Die Vorschläge
beruhen daher auf Schätzungen, welche zum Theil durch die Verhältnisse der Zukunft torrigirt
werden, so daß der eine Bau vielleicht früher, der andere später, als angenommenwar, zur Aus-
führung kommt. Die wirklich zur Ausführung kommenden Bauten werden erst alljährlich vor Beginn
des Baujahres im Einzelnen bestimmt. Dazu treten dann stets noch Bauten, welche jetzt in der
Liste noch nicht vorgesehenund durch unvorhergeseheneUmstände, seien es Naturereignisse—
Nrückeneinsturz durch Wolkenbruch — oder andere Ursachen — Bahnbauten :c. — veranlaßt sind.
Die Nachweisnngbildet daher nur eine allgemeineGrundlage für das voraussichtliche Bedürfniß
der Verwaltung, aber keinen erschöpfendenund im Einzelnen bindenden Arbeitsplan, der vielmehr
alljährlich besonders festgestelltwird. Dabei mag z. B. bemerkt werden, daß erst in den letzten
Wochen seitens des Herrn Regierungspräsidentenzu Düsseldorf eiue längere Reihe von Straßcn-
streckenals der Pflasterung dringend bedürftig bezeichnetist, die zum Theil in der beigefügten
Nachwcifungnicht aufgeführt sind und noch einer besonderenPrüfung unterzogen werden. Aus
solchen und ähnlichenVeranlassungen wird sich daher in Zukunft manche Abänderung der jetzt
aufgestelltenProjekte hinsichtlich der Zeit und Art der Ausführung ergeben.

Bezüglichder Höhe der erforderlichen Mittel giebt die der Nachwcifung beigefügte Tabelle
(Seite ?—34) eine Uebersicht. Danach ist im Dnrschnitt der nächsten sechs Rechnungsjahreein
Iahresbetrag von 682 484 Mark erforderlich,zu dessen Deckung zunächst die im Haushaltsplan
vorgesehene Summe von 290 000 Mark jährlich zur Verfügung steht, welche unter L Titel I Nr. 1«,
der außerordentlichenAusgaben des Haushaltsplans der Straßcnverwnltuug uorgescheu ist. Es
fehlen mithin 6 X (682 484 — 290 000), d. h. 6 x 392 484 -^ rd. 2 354 000 Mark, welche
zweckmäßig auf 2 400 000 Mark abzurunden und nach den von dem letzten Provinziallaudtag
angenommenenGrundsätzen durch eiue Anleihe zu decken sind, da es sich in allen Fällen um
Bauten handelt, welche nur selten wiederkehren und wegen der Höhe der Herstellungskosten aus den
laufenden Haushaltsmitteln nicht bestritten werden können.
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Zunächst ist indessen festzustellen, ob nicht auch noch anderweiteDeckungsmittel vorhanden
sind. Dies trifft zu hinsichtlich eines Bestandes von ca. 215 633 Mark 03 Pf., welcher noch aus
der vom 41. Provinziallaudtag bewilligten Anleihe für Großpflastcrungen:c. zur Verfügung steht.
Auf diese ist daher zunächst kurz einzugehen.

Der Provinzialausschußbeantragte beim 41. Prouiuziallcmdtag:
1. die Aufnahme einer Anleihe für Kleinpflastcrin einer Gesammthöhevon 2 000 000 Mark,

von welcher in einer sechsjährigen Periode alljährlich ein Drittel Million Mark zur Ver¬
wendung kommen sollten,

2. eine Anleihe für Großpflaster und Brückenbautenzur Gesammthöhe von 1 231195 Mark,
ohne die für die einzelnen Jahre nothwendigenBeträge zahlenmäßigfestzulegen, sich vielmehr
wegen deren Höhe die Entschließungvorbehaltend. Hiernach war es möglich, von der Anleihe
für Großpstaster in den ersten Jahren mehr zu verwenden, später geringereAnleihe-Beträge
einzustellen oder auch allein den aus dem Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Betrag —
für jedes Jahr 290 000 Mark — zu verwenden. Der Provinziallandtag beschloß dann auch
„seinem (d. h. des Provinzialausschusscs)Antrage entsprechend", machte jedoch den Vorbehalt,
daß in den Rechnungsjahren1899 und 1900 der Betrag von je 500000 Mark nicht überschritten
würde. Da dieser Vorbehalt sich nach der Fassung des Beschlusses auf beide Anleihen —
für Kleinpflaster und Großpflaster — erstreckte,so würden bei wörtlicherAnwendung dieses
Beschlusses für Großpflaster und andere Arbeiten (Brücken :c.) nur 500000 — 333 333 Mark
33 Pf. -- 166666 Mark 6? Pf. für das Jahr übrig geblieben sein. Dieser Betrag reichte dem
bestehenden Bedürfnisse gegenüber nm so weniger aus, als unerwartet eine Reihe größerer
außerordentlicher Ausgaben zu bestreitenwar, für welche nur Deckung in der Anleihe gefunden
werden tonnte. Hierher gehören 108125 Mark 20 Pf. für einen Bergsturzund für Woltenbruch-
schädcn in den Bauämtern Siegburg, Kreuznach, Coblenz, Düren, sowie ein Betrag von
55000 Mark für eine von der Stadt Saarbrücken auf einer abgetretenenProvinzialstraßc
ausgeführte Pflasterung. Unter diesen Umständen, sowie den dringendenAnforderungengegen¬
über hielt es der Provinzialausschuß nach pflichtmäßigemErmessen für geboten,von dem
gedachten Beschlusse des Prouinziallandtags in der ihm gegebenen Form abzuweichen und
denselben dem Sinne seines Antrages mehr entsprechend so auszuführen,daß der vom Provinzial¬
laudtag gemachte Vorbehalt der Begrenzung auf 500000 Mark nur auf Großpflasterbezogen
wurde. Die demgemäßin den Rechnungsjahren1899 und 1900 aus der Anleihefür Groß¬
pflaster erfolgten Verwendungensind in der Anlage (Seite 295—299) näher angegebenund
beziffern sich auf 1015 561 Mark 97 Pf.

Nach Abzug dieser Summe sind von dem ganzen bewilligtenAnleihebetragcvon
1231195 Mark, wie oben angegeben,noch 215 633 Mark 03 Pf. übrig, wovon die Hälfte —
107 816 Mark 51 Pf. — als Iahresbctrag in den Haushaltsplan aufgenommen ist, um zu dem vom
Provinziallandtag bestimmten Zwecke in der nächsten Rechnungsperiodeverwendetzu werden.
Neben dieser Summe sollen dann von der neuen Anleihe von 2400000 Mark in den ersten
beiden Jahren je 300000 Mark, in den späteren Jahren je 400000 Mark für die angegebenen
Zwecke zur Verwendung kommen. Gegenüber der in der Anlage I gegebenenNachweisung
eines Bedürfnissesvon 6 X 392484 -- 2354904 Mark werden also zur Verfügung stehen
aus der früheren Anleihe^215633 Mark 03 Pf., aus der neuen Anleihe 2400000 Mark,
zusammen 2615633 Mark 03 Pf., d. h. 260729 Mark 03 Pf. mehr als in der Nachweisung
angegeben. Nach den obigen Darlegungen kann es aber keinem Bedenken unterliegen,

34
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auch diesen Betrag in die neue Anleihe aufzunehmen, da es sehr erwünscht ist, für den sechs¬
jährigen Zeitraum noch einen Reservefonds zur Verfügung zu haben, aus dem in unvorher¬
gesehenen und Nothfällen Bewilligungen erfolgen können.

Was die Tilgung der Anleihe von 2 400 000 Mark betrifft, so soll damit entsprechend
den Beschlüssen des letzten Prouinziallandtags verfahren werden und eine Tilgung von 2°/«
eintreten, während entsprechenddem zur Zeit bestehendenZinsfüße von 4°/«, zu welchem die
Landesbank ihre Betriebsmittel im Wege der Anleihe ebenfalls beschaffen muß, eine Verzinsung
mit 4«/<> einzutreten hat.

Hiernach beantragt der Prouinzialausschuh:
„Der Provinziallandtag wolle die in dem obigen Berichte dargelegten Maßnahmen
und Vorschläge des Provinzialausschussesgenehmigenund die Aufnahme einer Anleihe
von 2 400 000 Mari für außerordentlicheZwecke der Prouinzialstraßen-Veiwaltung bei
der Landesbankder Nheinvrovinz gegen 4°/o Zinfen und 2°/« Tilgung beschließen."

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Prouinzialausschuh:

Ianhen, Dr. Klein,
Vorsitzender, Uandeshmipttnann.
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Anlage I.

Zusammenstellung
der

sür die Zeit vom 1. AM 1901 bis 31. Mmz 1907 für jedes Jahr veranschlagten
„Außerordentlichen Ausgaben", welche entstehen durch die folgenden Ausführungen:

u,) Neu- und Umpflllsterungen,
1») Brücken- :c. Bauten,
c) Umwandluug von Grohpstaster in Chaussirung.

34*
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Lfde.
Nr.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
1?
18
19
20

21
22

23
24

25
26

Name und Nummer
der Straße

Strecke

von
Km

bis
Km

Länge

Km

Bezeichnung der Ausführungen.

4, Saarbrück—Vingen
do.

2, Saarbrück—Vusendorf
8, Saarlouis—Niedaltorf

14, St. Johann—
Brebach—Fcchingen

4, Saarbrück—Binnen
do.

?, Saarlouis—Birkenfeld
4, Saarbrück—Vingen

do.
16, Trier—Saarlouis
4, Saarbrück—Vingen
13, Ottweiler—Lebach

20, Merzig—Waldwies
14, St. Johann —
Vrebach—Fechingen

16, Trier—Saarlouis
4, Saarbrück—Vingen

2, Saarbrück—Vusendorf
18, Merzig—Birkenfeld

14, St. Johann—
Vrebach—Fechingen

do.
1, Trier—Saarbrück—

Saargcmünd
16, Trier—Saarlouis
1, Trier—Saarbrück—

Saargemünd
2, Saarbrück—Vusendorf
18, Merzig—Birkenfeld

2,08!) 2,500 0,4,1
3,400 4,00 0,600

27,080 28,100 1,020
2,600 3,400 0,800
0,379 0,800 0,421

7,000 8,000 1,000
1,984 2,089 0,105

16,122 16,800 0,678
29,000 29,400 0,400

9,280 10,000 0,720
21,128 2!,463 0,335
38,700 38,880 0,180
16,850 17,520 0,670

0,000 0,200 0,200
2,3 2,6 0,300

20,160 20,855 0,195
27,700 28,524 0,824
24,595 25,060 0,465

0,000 0,700 0,700
4,0 4,7 0,700

4,731 5,400 0,669
55,800 56,000 0,200

20,00 20,160 0,160
84,555 85,100 0,545

22,250 23,400 1,150

11,670 12,000 0,330

1. <-5andes-Bauamt
Neupflasterungin St, Johann
desgl. in Iägersfreude
desgl. in Saarlouis
desgl. in Wallerfangen
Kleinpflaster in Großpflaster am Halberg in

St. Johann
Ncupflastcrungin Dudweiler
Kleinpflasterin Grohpflaster
Ncupflnsterungin Lebach
Umpflastcrungin Ottweiler
desgl. in Sulzbach
Nenpflasterungam Bahnhof Merzig
Umpflasterungin St. Wendel
Neupflasterungin Dirmingen
desgl, am Güterbahnhof Merzig
Umwandlungvon Klempflasterin Grohpflaster

hinter Brebach
Umpflasterungin Merzig
Neupflasterungin Ottweiler
Umpflasterungin Saarlouis
desgl. in Merzig
Umwandlung von Klempflasterin Grohpflaster

hinter Brebach
Neupflasterungin Fechingen
desgl. in Lebach

desgl. in Merzig
desgl. in St. Arnual

desgl. in Fraulautern
Umpflasterungin Losheim

Summe

6 7 8 9 10 11 12 13

Kosten Die Ausführungensind vorgesehenfür die Jahre:
der

Ausführung 1901 1902 1903 1904 1905 1906

^

Saarbrücken.
18 000
27 000
42 000
32 000
18 000

40 000
4 000

27 000
14 000
24 000
15 000

7 000
27 000

8 000
13 000

7 000
33 000
16 000
24 000
28 000

21000
8 000

6 000
24 000

46 000
10 000

539 000

18 000
27 000
42 000
32 000

18 000

40 000
4 000

27 000

119 000

14 000
24 000
15 000

7 000
27 000

8 000

89 000

13 000

7 000
33 000
16 000
24 000
28 000

95 000 121000

21000
8 000

6 000

35 000

24 000

46 000
10 000

80 000



270 42. RheinischerProvinziallaiidtaa. Nr. 30. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen^Nr. 30^, 271

1 2 3 4 5

Lfde.
Nr.

Name und Nummer
der Straße

Strecke

von bis
Km 1cm

Lange

Icm

Bezeichnung der Ausführungen.

3
4

2, Trier—Loblenz

12, Cöln—Luxemburg
3, Trier—Berntaste!

9,198 10,044 0,846

142,44 143,4 0,960
12,7«? 13,832 0,565

II, Moselstraße
2, Trier—Bernkastel—

Büchenbeuren
5, Prüm—Bernkastel

8, Dreis—Traben

9, Longkamp—Trarbach

2, Trier—Bernkastel—
Büchenbeuren

9, Longkamp—Trarbach

1, Bingen—Kirn—Vä-
renbach

8, Köln—Mainz

do.
11, Ningen—Trarbach

8, Köln—Mainz
II, Bingen—Trarbach

5, Kirn—Cllstellaun
1, Bingen—Kirn—Bä¬

renbach

12,690 13,027 0,33?
40,448 40,578 0,130
44,960 45,080 0,120
33,498 33,680 0,182

11,30 11,315 0,015

9,400 9,556 0,156

49,3 49,4 —

149,645 149,834 0,1895

135,131 135,344 0,213
0,600 1,000 0,400

143,272 143,454 0,182
34,419 34,607 0,188
16,8 16,9 —

40,943 4l,lU2 0,159
47,4 47,515 0,115

2. <Fandes-Bauamt
Umwandlungvon Moselwackenpflasterin Kopf-

steinpflllstcr bezw. Chaussirungin Kleinvflasw'
Umwandlung der Chaussirungin Großpflast^
Umwandlung von Moselwackenpflaster in Kops"

steinpflaster
Summe

3. ^andes-Mauamt
Umpflasterungin Enkirch
l Umpflasterungin Bernkastel
< desgl. in Lieser
Umpflasterung der Hemmeiather Straße in

Wittlich
Umbau der Widerlager und Erneuerung der

Gewölbeder Lieserbrücke in Dann
Umwandlungder bestehendenKiesdeckenin Groß'

Pflasterin der Stadt Trarbach
Erneuerung von Stützmauern an verschiedenen

Stellen im Bauamtsbezirke
Summe

4. slandes-Mullmt
Umbau der Hombrückerbachbrücke

Umwandlung der Chaussirung in Großpflaster
in Bingerbrück

Um- und Neupflasterungin Bacharach
Umwandlung der Chaussirung in GroßpflaM

vor Bingerbrück
Um- und Neupflasteruugin Trechtingshanse»
Um- und Neupflasterungin Simmern
Umbau der Brückein Nhaunen
Um- und Neupflasterungin Martinstci» u»d

Kirn
Zu übertrage"

Arier.
3 400 3 400 — — '—

29 000
17 500

— 11000 9 000 9 000
9 500 8 000

49 900 3 400 11000 9 000 9 000 9 500 8 000

Bernkastel.
15 000 7 500 7 500 — — — —

8 000 4 000 4 000 — — —

5 000 2 500 2 500 — — —

8 200 — — 8 200 ^

7 000 — — — 7 000 — —

14 000 — — — — 10 000 4 000

8 000 — — 5 000 3 000 — —

65 ^00 14 000 14 000 13 200 10 000 10 000 4 000

Areuznach.
15 000 15 000 — — — — —

12 000 12 000 — — — —

7 500 7 500 __ — — — —

22 000 11000 — — 11000

8 000 8 000 — — — —

9 500 — 9 500 — — —

«000 — 6 000 — — — —

8 000 — 8 000

88 000 45 500 31500 — 11000 — —



272 42. RheinischerPromnziallandtag. Nr. 30. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 30. 273

Lfde. Name und Nummer
Nr. der Straße

1, Vingen—Kirn—Bä¬
renbach

8, Köln—Mainz

10. Bacharach—Rhein-
böllen

1, Ningen—Kirn—Bii.
renbach

13 20, Offenbach—Glan
9, Boppard—Sobern-

heim
15 11, Vingen—Trarbach
16 4, Meisenheim—Kirn

1, Vingen-Kirn—
Biirenbach

8, Köln—Mainz

1 1, Coblenz—Trier
2 do.
3 2, Köln—Mainz
4 3, Moselstraße
5 do.

10, Cochem—Kelberg

12, Ehrenbreitstein—
Niederlahnstein

do.
9 13, Ehrenbreitstein—

Montabaui

Strecke

von
Km

15,2

0,208

0,00

4,500

7,814
35,9

15,970
2,0

8,5

116,438

bis
Km

15,53

0,40?

0,236

4,824

8,015
36,0

16,07«
2,1

8,6

118,373

Länge

Km

0,330

0,198

0,238

0,324

0,201

1,933

Bezeichnung der Ausführungen.

1,75 2,N 0,250
4,45 4,55 0,100

72,45 72,6 0,150
0,646 1,054 0,40»

50,5 50,916 »
55,812 56,06? ? 1,125
66,440 67,740 !

0,3 3,7
2,7754,8 5,1

18,4 18,9
0,439 0,618 0,179

1,09 2,0 0,310
0,2 0,386 0,186

Uebertrag

Umwandlung der Chaussirung in Großpflaster
am Ausgang von Krcuznach

Umwandlung der Chaussirung in Grohpflaster
in Bingerbrück

Um- und Neupflasterungin Bacharach

Um- und Neupflasterungin Laubenheim

desgl. in Offenbach
Umbau der Simmerbachbrücke

Erneuerung einer baufälligenFuttermauer
Umbau der Brückeüber den Ieckenbach im Orte

Vreitcnheim
Umbau der Guldenbachbrückebei Langcnlonsheim

Erneuerungalter baufälligerHolzgeländer in Eisen
Summe

5. ^andes-Mauaint
Umwandlung von Kleinpflasteiin Grohpflast"
UmPflasterungin Metternich
Umwandlungvon Chaussirungin Großpflastcr
desgl. in Zell

Umwandlungvon Holzgeländcrund SchutzsteincN
in eisernesGeländer

UmwandlunguonHolzgeländerin eisernes Geländer

Umwandlung von Chaussirungin Großpfiast"
in Ehrenbreitstein

desgl. in Pfaffcndorf
Umpflcisterung in Ehrenbreitstein

Zu übertragen

Kosten
der

Ausführung

88 000
21000

11000

7 000

14 500

6 000
12 000

19 000
6 000

25 000

5 200
214 700

soßlenz.

10 11 12

Die Ausführungensind vorgesehenfür die Jahre -

1901

45 500

1902

31500

45 500 31 500

1903 1904

21000

11000

32 000

11000

7 000

14 500

32 500

1906

6 000
12 000

19 000

37 000

6 000

25 000

36 200

13

11500 11500 — — — — —

5100 5 100 — — — — —

5 800 5 800 — — — — —

16 700 16 700 — — — —

11500 11500 — — — — —

14 000 14 000 — — — — —

5 300 5 300 — — — — —

12 500 12 500 — — — — —

5 500 5 500

87 900 87 900 — — — — —

35



274 42. Rheinischer Prouinziallcmdtag. Nr. 30.

1 2 3 4 5 ^_

Strecke
Lfde. Name und Nummer Länge Bezeichnung der Ausführungen.Nr. der Straße von bis

lcm Icm lliu

Uebertrag
10 1, Ehrenbreitstein—

Montabaur
0,88t! 0,750 0,364 Ncupflasterung

10a 1, Coblcnz—Trier 1.365 1,750 0,385 Umwandlungvon Chcmssirung in Grußpflaster
11 do. 3,85 4,242 0,392 desgl.
12 3, Mosclstraße 16,85 17,221

>
18,7 19,1 > 1,068 Umwandlung von Holzgeländer in eisernes Geländer
20,3 20,7 j

13 11, Loblenz—Olpe 5,464 5,8 0,336 Umwandlungvon Ehanssirungin Großpflastel
14 do. 5,2 5,3 — Umbau der gewölbtenBrücke in Ballend«
15 12, Ehrenbreitstein—

Niederlllhnstcin
0,010 0,439 0,399 Umwandlung von Clmussirungin Großpflastel

in Ehrenbreitstein
1« I, Coblenz—Trier 1,136 1,365 0,229 Umpflastcrungin Lützel—Coblenz
17 do. 3,4 3,85 0,450 Umwandlungvon Ehcmssirung in Großpflastel
18 2, Köln- Mainz 74,6 75,4 0,800 dcgl. von Kleinpflastcrin Großpflaster
19 do. 85,2 85,603 0,403 desgl.
20 3, Moselstraße 10,7 '0,8

> 1,04812,1 12,2 UmwandlungvonHolzgeländerineisernesGelände
13,8 14,8 l

21 9, Faid—Driesch 0,6 1,7
3,2
5 r>

3.7
6,3
2,92

^> 1.955 desgl. auf vorhandeneBasaltpfosten

22 1, Cublenz—Trier 2,25
1

0,670 Umwandlungvon Kleinpflasterin Großpflastel
23 2, Köln—Mainz 73,679 73,959 0,280 Umpflastcrungin Weißeuthurm

Umwandlung von Chaussirungin Großpftast"24 5, Boppard—Zell 33,078 33,461 0,383
in Zell

25 11, Coblenz—Olpc 5,255 5,420 0,165 Umpflastcrungin Vnllendar
26 14, Ballcndar—Höhr 0,0 0,5 0,5,00 desgl.
2? 2, Köln—Mainz 75,4 76,3 0,900 Umwandlungvon Kleinpflastcrin Großpftast"
28 do. 84,8 85,2 0,400 desgl. von Ehanssirungin Großpflaster
29 do. 96,185 96,4 0,2!5 Umpflasterungin Rhcns
30 3, Moselstraße 63,670

67,440

64.085

67,950

69,050 69,180
Umwandlungvon altemHolzgeländerin eiserne69,920 70,!70 ' 1.765

74,780 74,935 Geländer

78,095 79,490 «u übertrage"

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 30. 275

6 7 8 9 10 11 ,2 13

Kosten
der

Ausführung 1901

Die Ausführungen sind i

1902 1903

lorgesehenfür die Jahre

1904 1905 1906

87 900 87 900 __

9 000 9 000 — — — — —

17 500
18 000

— 17 500
18 000

— — —

—

5 500 — 5 500 — — — —

13 500
10 000
15 000

—
13 500
10 000
15 000

—

—

— —

12 700
19 500
24 000
18 000

—
—

12 700
19 500
24000
18 000

— —
—

5 300 — — 5 300 — — —

7 000 — — 7 000 — — —

30 500
10 400
14 600

—

14 600

—
30 500
10 400 — —

6 000
14 000
27 000
18 000

9 000

—

__

6 000
14 000

27 000
18 000

9 000

—

9 000 — — — — 9 000 —

,___.
401 400 96 900 94100 86 500 09006 63 000 —

N»



Lfde.
Nr.

N5.

276 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 30, Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 30. 27?

Name und Nummer
der Straße

11, Coblenz—Olpe
1, —Trier
2, Köln—Mainz

du.

du.

l, Bendurf—Honnef
do.

17, Bendorf—Grenz-
hmifen

3, Coblenz-Olpe
1, Bendorf—Honnef

l 3, Bonn—Trier
:; do.
:! 1, Köln-Mainz
'< 8, Brohl -Oberzissen
5 1, Köln—Mainz
N do.
? do.
« 3, Bonn—Trier

'.' 6, Linz—Altcnahr
i» 3, Bonn—Trier
I 8, Brohl-Oberzissen
^: 6, Linz—Menahr

Strecke

von
Km

0,980
2,920

76,8
84,1

85,608

bis
l«n

9,, 8
25,219
25,570

1,080
1,874
9,470

11,475,

1,474
3,4

77,05
84,8

85,878
-j- 15? m

Mehrlängc
der Ncr

lessmic,.

9,896
25,824
25,«85

1,192
1,500
9,500

11,700

Länge

lim

0,544
0,480
0,750
0,700

0,427

Bezeichnung der Ausführungen.

0,76«

0,220

0,288

0,024

0,225

Uebertrag
UmPflasterungin Ehrenbreitstein
Umwandlungvon Klcinpflasterin Grußpflaster
desgl.
desgl. von Chaussirung und Klcinpflaster >»

Großpflaster
Umpflasternngder Muselbrücke

Sumwe

6. ^andes-Bauamt
Umpstasteruugder EngerserStraße in Neuwieb

desgl. der Hauptstraße in Hönningcn

Neupflasterungin Bendorf

UmPflasterungder Hauptstraße in Irlich
Summe

7. ^landes-Vauamt
1 7,041 17,307 0,266
62,019 62,239 0,220
51,9 52,495 0,595

0,5 0,670 0,170
42,210 42,534 0,818
57,367 57,536 0,169
36,890 37,18? 0,197
12,435 12,667

! 0,411
12,941 13,120

4,542 4,859 0,317
34,519 34,747 0,228

6,037 6,725 0,688
16,118 16,366 0,24!

Umpstasterungin Gelsdorf
desgl, in Kelberg
desgl. in Sinzig
desgl. in Brohl
desgl. in Oberwinter
desgl, in Niederbreisig
desgl. in Mehlcm

desgl. in Meckenheim

desgl. in Bodendorf
desgl. in Hönningen
desgl. in Burgbrohl
desgl. in Walporzheim

Zu übertrage»

6 7 6 ! 9 10 11 12 13

Kosten Die Ausführungensind vorgesehen sür die Jahre:
der

Ausführung 1901 1902 1903 1904 1905 1906

401 400 96 900 94100 86 500 60 900 63 000 —

14 400 — — — — 14 000 —

22 000 — — — — — 22 000
22 500 — — — — — 22 500
21000 — — — — — 21000

10 000 — — — — — 10 000

491 300 96 900 94100 86 500 60 900 77 400 75 500

Ueuwied.
32 000 16 000 16 000 — — — —

9 000 — — 9 000 — — —

15 200 — — — 7 600 7 600 —

6 000 — — — 6 000

62 200 16 000 16 00« 9 000 7 600 7 600 6 000

Bonn.
12 000 12 000 —
14 000 14 000 —
16 000 8U00 8 000

5 000 — 5 000

8 000 — 8 000

5 000 — 5 000

8 000 — 8 000

17 000 — —

12 000 __ —

9 000 — —

17 000 — —

11000 — —

134 000 34 000 34 000

17 000

6 000
9 000

32 000

6 000

17 000

23 000
11000
11000



278 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 30. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 30. 279

Lfde.

!4

,5,

Name und Nummer

der Straße

5,Nheinbach—Hemmcssen
4, Essig—Mehlein

8, Vrohl—Oberzissen

Strecke

von

17, Prüm—Dockweiler
23, Prüm—Verncastel

2, Vütgenvach—Spa

5, Malmedy—Eupen

2,74«
2,65?

10,834

bis

! 1, Köln—Luxemburg 59,267
6, Hauscheid—Gemünd 26,881

i 2, Köln—Trier 30,800

:: 1, Köln—Luxemburg 65,103
l 2, Köln—Trier 44,56

'. do. 44,716
<-. 6, Hauscheid—Gemünd 26,654

? 1, Köln—Luxemburg 64,9
« 7, Montjoie—Schleiden 23,4
u 2, Köln—Trier 31,669

32,233
10 4, Bonn- Commern 23,463
11 16, Aachen—Trier t>8,5
12 2, Köln—Trier 47,5
13 13, Losheim—Dreis N,3
14 10, Ahrstrahe 19,4
15 12, Dollendorf—Hilles-

heim
16,6

3,! 43
26,901

11,105

Länge

0,897
0,3!!!

0,27 l

Bezeichnung der Ausführungen.

59,634
26,891 l 0,197

31,669 0,859

65,233 0,180
44,716 0,156

45,150 0,434
26,860 0,206

65,0 —

23,5 —

31,900
32,802

l 0,300

23,847 0,384
58,6 —

47,6 —

N,4 —

19,5 —

16,7

20,538 20,78 0,250
5,6 5,775 0,115
5,8 5,850 0,050

14,591 15,566 0,477
(mit Unter»
biechung)

0,100 0,500 0,400

Uebertrag

Umvflasterungin Wormersdorf
Umwandlung von Chaussirungin Grohpflastel

in Mehlem
Umpflasterungin Niederbreisig

Summe

8. ^5andes-Bauamt

Um- und Neupstasterungin Gemünd

Umwandlung von Chaussirung in Grohpflastel
in Euskirchen

Um- und Neupstasterungin Schleiden
Umwandlungvon Chaussirungin Grohpflastel

zwischen Stadt und Bahnhof Münstereifel
Um- und Neupstasterungin Münstereifel
Umwandlung von Chaussirung in Grohpflastel

in Gemünd
Neubau einer Dieffenbach-Brückein Schleiden
desgl. wie vor

Um» und Neupflasterungin Euskirchen

desgl. in Cuchenheim
Umbau einer Warschebrücke
Neubau einer Erstdrucke
desgl. einer Kyllbrücke
desgl. einer Ahrbrücke
desgl. einer Kyllbrücke

Summe

9. ^andes-Uauamt
Neupstasterungin Gerolstein

? Umpflasterungin Kyllburg

desgl. in Malmedy

Neupflasterungam Ausgange von Malmedy
Zu übertrage"

6 7 8 9 10 11 12 13

Kosten Die Ausführungensind vorgesehensür die Jahre:
der

Ausführung 1901 1902 1903 1904 1905 1906

134 000 34 000 34 000 32 000 23 000 11000 —

18 000
14 000

—
— —

18 000
14 000

8 000 __ — — — 8 000

174 000 34 000 > 34 000 32 000 23 000 29 000 22 00

Guskirchen.

8 000

46 500

5 500
5 500

14 000
10 500

6 500
6 000

13 000

13 500
18 000

5 000
20 000
13 000
20 000

8 000

22 000

205 000

Briim.

24 500

5 500

30 000 30 000

12 000 12 000 — — — — —

7 000 7 000 — — — — —

26 000 — 13 000 13 000 — — ^

21000 9 000 12 000 — — —

66 000 19 000 22 000 25 000 — — —



280 42. RheinischerProuinziallandtag. Nr, 30. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 30. 281

Lfde.
Nr.

!2

I

Name und Nummer
der Straße

21, Prüm—Pronsfeld
24, Vianden—Wirtlich

1, Trier—Aachen

2, Aachen—Köln
3, Weiden—Eschweiler—

Vorweiden
7, Birk—Eupen—

Neersen
15, Montjoie—Schleiden
19, Aachen—Noermond

do.
1, Aachen—Trier

22, Düren—Iülich—
Heinsberg

19, Aachen—Noermond
3, Weiden—Eschweiler
18, Aachen—Krefeld

21, Aldenhoven—Sittard
18, Aachen—Krefeld

24, Köln—Luxemburg
16, Düren—Aldenhoven

2, Aachen—Köln
2, Aachen-Köln

do.
1, Köln-Aachen
5, Köln—Düren
2, Aachen-Köln

do.

3 4

Strecke

Lange
von bis

Km lllN Km

0,0 0,2 0,200
30,323 30,547 0,224
27,5 27,630 0,130

Bezeichnung der Ausführungen.

15,632
18,925
20,871
20,0
19,2
29,24
18,735
36,55
36,85
35,732

15,804
19,2!N
21,300
20,871
20,0
28,558
19,378
36,«5
38,8
36,550

0,172
0,265
0,429
0,871
0,800
0,682
0,643
0,100
1,950
0,818

3,8 4.4 0,673
0,0 0,37? 0,37?

3,62? 3,709 0,082

0,280 0,0 0,280
24,623 25,003 0,380

3,098 4,6 1,502
10,234 10,425 0,191
35,907 36,395 0,488

18,3 20,486 2,186
6,425 7,045 0,620
4,950 6,098 1,148

13,675 14,459 0,784
29,722 30,679 0,95?

Uebertrag

Umpflllsterungim Prüm

desgl. in Bitburg
Summe

1«. <Fandes-Mauamt
Um- und Ncupflllsterungin Haaren

> desgl. in Neersen

desgl. der Aue—Nurstraße in Montjoie
desgl. in Geilenkirchen
desgl.
Neu- und Umpflasterungin Cornelnmünfter

in Randerath

!

Umwandlung von Großpstasterin Chaussirung
Um- und Neupflasterungin Eschweiler
desgl. in Neuhaus
desgl. in Geilenkirchen
desgl. in Cörrenzig

Summe

11. ^andes-Kauamt
Um- und Neupflasterungin Liblar
Umwandlung von Grohpflaster in Basalt'

chaussirung
Um- und Neupflasterungin Altenhoven
Umwandlung von Großpflaster in Basaltchausswmg
Um- und Neupflasterungin Elsdorf
desgl. in Kerpen

Umwandlungvon Pflaster in Chaussirung

Umpflasterungin Steinstraß
Zu übertrage"

6 7 8 ! 9 10 11 12 13

Kosten Die Ausführungen sind vorgesehen für die Jahre
der

Ausführung 1901 1902 1903 1904 1905 1906

66 000 19 000 22 000 25 000 — — —

5 000 — — — 5 000 — —

15 000 — — — — 10 000 5 000

86 000 19 000 22 000 25 000 5 000 10 000 5 000

Aachen.
23 000 23 000 — — — — —

18 000 18 000 — — — — —

12 000 12 000 __ __ —

16 000 — 16 000 — —- — —

67 000 — 37 000 30 000 — — —

9 000 — — 9 000 — — —

17 500 — — 7 500 10 000 — —

23 200 8 000 15 200 — —

23 000 — — — 23 000 — —

43 000 ... — — 6 000 20 000 17 000

33 000 — — — — 33 000 —

37 500 — — — '— 37 500

322 200 53 000 53 000 54 500 54 200 53 000 54 500

Züren.
8 000 8 000 — — — — —

10 000 10 000 —

39 000 28 000 11000 — — — —

10 000 10 000 — — — — —

34 000 — 16 000 18 000 — — —

30 000 — 30 000 — — — —

20 000 — — 20 000 — — —

20 000 — 20 000 — — —

171000 56 000 57 000 58 000 — — —

^',
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Lfde.
Nr.

!0
!!
1^

Name und Nummer
der Straße

15, Vormagen—Lechenich
23, Nideggen—Schmidt

3, Iülich—Düsseldorf
2, Aachen—Köln

Strecke

von

36,«
2,"
3,819

26,2

bis

36,9
2,1
4,775

26,3

Länge

0,95«

Bezeichnung der Ausführungen.

1 2, Köln—Düren 9,450 9,78« 0,636
'^ 1, Köln—Aachen 13,iaa 13,521 0,42!
:: 17, Schlebusch—Wies-

dorf
1,6 4,3 2,700

4 20, Ovladen—Vurscheid 0,0 0,300
! 2,30019, Düsseldorf—Köln 23,« 25,600

,', 13, Mülheim—Wipper-
fürth

8,479 9,080 0,60!

0 19, Düsseldorf—Köln 23,907 24,0«, 0,174
? do. 24,5 24,7 0,200
« 13, Mülheim—Wipper-

fürth
10,509 1l,0 0,493

!» do. 3,0 3,9 ! 1,800
4,7 5,6 s

10 8, Mülheim—Nlten- 18,4 18,8 0,400
kirchen

11 5, Köln—Trier 9,764 9,845 0,081
12 11, Köln—Olpe 2,804 3,870 1,066

1 5, Veuel—Overath 0,2 1,6 1.4

2 2, Beuel—Honnef 3,8 4,575 0,775
3 do. 13,24« 13,395 0,147

Uebertrag

Neubau der Neffelbachbrückcin Kerpen
Umbau der Fahrbahn der Rurbrückein Brück
Umpflastcnmgin Merfch
Neubau der Rurbrückeund des Wehrs in Iülich

Summe

12. ^andes-Mauamt
Umpflasterungin Frechen
desgl. in Königsdorf
Schaffung besserer Norfluthverhältnisse durch

Anlage von Fluthgräben

Beihülfe zur Entwässerungin Ovladen

Neupflasterungin V. Gladbachsowie
Um- und Anlegung eines erhöhtenBanketts
Umpflasterungin Ovladen
Umlegungdes Pflasters
NeupflasterungoberhalbV. Gladbacheinschl.Um¬

legen der vorhandenenRinnen und Verlän¬
gerung des Banketts

Für Ninnenanlllgeund Verbesserungder Vor-
fluthaulllgenin Schnellweideund in Dellbrüs

Entwässerungsanlageim Dorfe Spich

Umpftasterungin Nrühl
Entwässerungskanalin Höhenberg

der Baukosten, deren andere
Gemeindeträgt

als Hälfte
Hälfte die

Summe

13. slandes-Wauamt
Zuschußzu einer von der Gemeinde geplante"

Entwässerungsanlagein Beuel
Umvflasternngin Obercassel
desgl. in Honnef

Zu übertragen

6 7 8 9 IN 11 ,I 13

Kosten Die Ausführungen sind vorgesehensür die Jahre
der

Ausführung 1901 1902 1903 1904 1905 1906

171000 56 000 57 000 58 000
7 000 — — — 7 000 — —

10 000 — — — 10 000 — —
20 000 — — — 20 000 — —

130 000 — — — 20 000 55 000 55 000
338 000 56 000 57 000 58 000 57 000 55 000 55 000

Köln.
23 000 10 000 8 000 5 000 — — —-
23 000 10 000 13 000 — — — —

5 000 — 5 000 — — — —

10 000 — — 10 000 — — —

30 000 — — 15 000 15 000 — —

3 500 __ __ — 3 500 __
4 000 — — — 4 000 — —

22 000 — — 11000 11000

8 000 — — — — 8 000 —

6 000 — — — — 6 000 —

5 200 — __ — 5 200
30 000 — — — — — 30 000

169 700 20 000 26 000 30 000 22 500 25 000 46 200

Kiegburg.
20 000 20 000 —

31000 __ 31000
6 400 — —

57 400 20 000 31000

6 400
— — —

6 400 — — —

36"
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Lfdc. Name und Nummer
Nr. der Straße

5
<l
7

3

?

2, Beuel—Honnef
do.
do.
do.

1, Mülheim—Alten¬
kirchen

1, Küln-OIpe
do.
do.

2, Gummersbach-
tzückeswagen

16, Engelskirchen-
Wipperfürth

2, Gummersbach-
Hückeswagen

16, Merscheiderstraße

do.
do.

35, Steele—Nierenhof
10, Schlebusch—Neuen

bürg
5, Elberfeld—Radevorm-

wllld
6, Solingen—Lenuep

10, Schlebusch—Beyen-
bürg

20, Wermelslirchen—
Bliedinghausen

11, Born—Hückeswagen

1, Düsseldorf—Barmen

Strecke

von
Km

12,980
8,4
^4
9,350

25,510

bis

13,248
8,725
3,8
9,623

25,75«

Länge

lirn

0,268
0,325
0,400
0,273
0,246

Bezeichnung der Ausführungen.

Nebertrag

Umpflasterungin Honnef
desgl. in Königswinter
Neupftasterungin Obercasfel
desgl. in Königswinter
Umpflasterungin Siegburg

Summe

59,4 59,545 0,145
30,727 31,479 0,752
27,896 29,200 1,304
23,99 24, wo 0,110

20,937 21,018 0,081

23,500 23,590 0,090

14. ^andes-Mauamt
Neupflasterungin Bergneustadt
Umwandlungvon Pflaster in Chauffirung
desgl.
Umpflasterungin Wipperfürth

desgl.

desgl.
Summe

15. ^andes-Aauamt
0,641 0,680 1
0,695 0,900 > 0,244

0,391 0,64! 0,240
0,10« 0,391 0,285
5,968 6,332 0,364

18,658 18,800 0,147

22,762 23,130 0,368

7,414 7,593 0,179
18,800 18,915 0,115

0,0196 0,844 0,324

6,280 6,820 ^
7,130 7,220 i 0,630

32,03 32,092

Neupflasterungin Ohligs

Umpflasterungin Ohligs
Neupflasterungin Ohligs
Umpflasterungin Kupferdreh
Neupflasterungin Wermelslirchen

Umpflasterungin Radevormwald

desgl. in Burg

Umpflasterungin Wermelskirchen

desgl. in Hückeswagen

Veitrag der Verwaltungzum Umbauder Haspel"
Brücke über die Wupper an der Grenzezwische"
Elberfcldund Barmen

Sum"°

6 7 8 j 9 10 11 12 13

Kosten Die Ausführungensind vorgesehenfil r die Jahre
der

Ausführung 1901 1902 1903 1904 1905 1906
^

57 400 20 000 31000 6 400 — —

13 600 — — 13 600 — — —

19 000 — — — 19 000 — —

22 500 — —- — — 22 500 —

16 000 — — — — — 16 0„0
12 000 — — — — — 12 000

140 500 20 000 31000 20 000 19 000 22 500 28 000

Oummersvach.
8 000 8 000 — — — — —

5 000 5 000 — — — — —

9 000 — 9 000 — — — —

5 300 — — 5 300 — — —

5 000 — 5 000 — —

5 000 — — — — 5 000 —

3? 300 13 000 9 000 5 300 5 000 5 000 —

Olverfeld.
11400 11400

7 700 7 700
13 300 —

9 400 —
9 000 —

12 200 —

5 200 —

14 200 —

22 600

—

105 000 19100

13 300

13 300

9 400
9 000

18 400

12 200

5 200

17 400

14 200

14 200

22 600

22 600

Hohebe»V»tr»g
läßt sich»och M

angeben.
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> ^ 3 >! 5

Strecke
Lfde. Naine und Nummer Länge Bezeichnung der Ausführungen.Nr. der Straße von bis

Kill 1cm IlN!

16. ^andes-Bauamt
1 18, Aachen—Rocrmond 37,2 37,3 — Umbau der hölzernenBrückebei Heinsberg
2 15, Erkelenz—Iackerath 0,o 0,404 0,404 Neupflasterungin Erkelenz
3 29, Voisheim—Noer-

mond
6,6 7,076 0,476 desgl. in Brüggen

4 3, Neuß—Iülich 13,919 14,509 0,590 Um- und Neupflasterungin Orken
5 1, Düsseldorf-Neuß—

Köln
24,35 25,234 0,884 desgl. in Vormagen

6 14, Heinsberg—Erkelenz
21, Wassenberg—

Nothenbach

5,741
0,00

5,980
0,143

0,239
0,143 ^ Um- und Neupflasterungin Wassenberg

/ 2, Neuh—Iülich l 4,509 14,942 0,433 Neupflasterungzwischen Orken und Elsen
,''! 24,Viersen-Kaldenkirchen 3,906 4,246 0,340 Um- und Neupflllsterungin Dülken
',» 24, Viersen—Kalden-

kirchen
9,140 9,421 0,281 Um- und Neupflllsterungin Boisheim

10 5, Odenkirchen—Dülken 7,240 7,606 0,366 desgl. in Nheindahlen
11 2, Neuh—Iülich 14,984 15,414 0,430 Neupflllsterungzwischen Elsen und Fürth
12 24, Viersen—Kalden-

kirchen
12,968 13,360 0,392 Um- und Neupflllsterungin Breyell

13 13, Vierwinden—
W. Grevenbroich

4,100 4,929 0,829 Neupflllsterungin Wevelinghouen

14 14, Heinsberg—Erkelenz 4,0 4,1 — Umbau der hölzernenNoerbrückebei Orsbeck
15 24, Viersen—Kalden-

kirchen
17,65 17,910 0,260 Um- und Erneuerungspfiasterin Kaldenkirche»

16 16, Erkelenz—Kalden- 20,856 21,393 0,537
>kirchen , 7,076

^ 7,138

7,130 0,054 ? desgl. in Brüggen
9, Voisheim—Roermond 7,248 0,110 !

1? 14, Heinsberg—Erkelenz 8,752 8,905 0,153 Erneuerungspfiasterin Myhl
I« 9, Nheydt-Wickrath-

Wanlo
4,616 4,761 0,145 Umpflasteiungin Wickrath

I!» 1, Düsseldorf—Neuß—
Köln

24,045 24,350 0,305 desgl. in Dormllgen

^» 23, Neuß-Köln 16,105 16,35 0,480 desgl. in Worringen
:!! 24, Viersen—Kalden-

kirchen
14,095 14,321 0,226 desgl. in Bieth

'^ 16, Erkelenz-Kalden-
tirchen

25,784 26,220 0,436 desgl. in Bracht
Zu Übertrag

6 7 8 > 9 > 10 11 !^ 13

Kosten Die Ausführungen sind vorgesehenfür die Jahre
der

Ausführung 1901 1902 1903 1904 1905 1906
^

M. Oladbach.
10 000
22 000
23 800

10 000
12 000

23 800

10 000
— — — —

25 000
32 000

12 500
32000

12 500 —
— —

—

16 000 — 8 000 8 000 — — —

22 000
14 500
12 000

— 22 000
14 500

12 000

— —
—

15 500
20 000
17 000

—
—

15 500
20 000
10 000 7 000

—

44 000 — — 15 000 15 000 14 000 —

90 000
11500

— —. 90 000
11500

—

29 000 — — — 10 000 10 000 9 060

6 800
5 600

—
— —

6 800
5 600

—
—

20 000 — — — — 10 000 10 000

10 000

9 000

— — —
—

10 000
9 000 —

21000 — — — 11000 10 000

476 700 90 300 67 000 170 500 55 900 64 000 29 000
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Lfde.
Nr.

Name und Nummer
der Straße

26

27

10
11

12

14, Heinsberg—Erkelenz
5, Odenkirchen—Dülken

3, Neuß—Nheydt
4, Heinsberg—Erkelenz

9, Nheydt—Wickrath-
Wanlo

I, Grefrath—Hüls

20, Geldern—Krefeld
7, Gladbach—Straelen

14, Kempen—Venlo

?, Gladbach—Straelen

8, Viersen—Kaldenkirchen
5, Aachen—Krefeld

?, Gladbach—Straelen

II, Grefrath—Hüls
11, Grefrath—Hüls
13, Aldekerk—Vorst
I, Krefeld—Osterath

7, Gladbach—Straelen

9, Krefeld—Süchteln
9, Krefeld—Süchteln
II, Grefrath—Hüls

21, Geldern—Rheinberg

24, Moers—Aldekerk

3 4

Str ecke
Länge

von bis
Kiu IlNI IllN

0,10 0,200
0,a 0,230 0,230
5,416 5,700 0,284
0,4 0,5 —>

4,8 4,9 —

Bezeichnungder Ausführungen.

13,060
13,095
21,784
25,846
10,1
10,173

7,693
8,182
0,000

64,670
65,012
17,448
17,770

0,000
6,370
8,692
8,029
8,194

11,092
11,818
14,79?
10,002

1,910
22,125

7,005

13,083
13,33«
22,130
25,900
10,162
10,200

8,001
8,288
0,200

64,860
65,122
>7,680
17,888

0,24?
6,610
8,917
8,072
8,435

11,100
11,565
14,809
10,186
2,258

7,289

Uebertrag
Umbau der Fluthgrabenbrückebei Heinsberg
Um- und Erneuerungspflllsterin Odenkirchen
desgl. in Glehn
Umbau der hölzernen Steinbachbrücke bei Heins¬

berg
Umbau der Niersbrückebei Wickrath

Summe

17. slandes-Aauamt

0,258

0,346
0,554

0,089

0,414

0,200

0,300

0,350

0,247
0,240
0,225

0,284

0,265

0,012
0,184
0,348

0,284

Neupflasterungin Hüls

Pflastererneuerungn. Neupflasterung in Wankm»

desgl. in Viersen

Neupflasterungund Pflastererneuerungin Neersen

> Pflllstererneuerungu. Neupflasterung in Grefrath

desgl. in Kempen

Pstastererneuerungin Osterath

»Neupflasterungu. Pflastererneuerungin Süchteln

desgl. in Vorst
Pflastercrneuerungin Mülhausen
Neubauder Brückeüber den Mörsbachb"

Nhelnberg
Pflastererneuerungin Vlunn

Summe

Arefeld.

22 000 22 000 —

20 000 20 000

21800 — 21800

10 500 — 10 500

20 000 — —

15 700 — —

10 500 — —

10 000 — —

6 300
11900

7 000

9 400 —

165 100 42 000 32 300

20 000

15 700

35 700

10 500

10 000

6 300

26 800

!

11900

11900

7 000

9 400

6 7 8 9 10 11 12 !3

Kosten
der

Ausführung 1901

Die Ausführungen sind

1902 1903

vorgesehenf>

1904

zr die Jahre

1905 1906

476 700 90 300 67 000 170 500 55 900 64 000 29 000
8 000 — — — — 8 000 —

10 000 — — — — — 10 000
12 000 — — — — — 12 000

8 000 — —- — 8 000

10 000 — — — — — 10 000
524 700 90 300 67 000 170 500 55 900 72 000 69 000

16 400

37
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Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 30. 29 l

Lfde.
Nr.

Name und Nummer
der Straße

Bezeichnung der Ausführungen.

1 2, Düsseldorf—
Mülheim—Münster

-» 3, Düsseldorf—Barmen

3 9, Werden—
Kettwig v. d. Br.

4 30, Essen—Gelsenkirchen

5. 3, Düsseldorf—Barmen
l! 8, Kettwig—Steele
7 21, Fliegenbusch—

Plankenschemm

8 3, Düsseldorf—Barmen
!' 6, Solingen—Essen—

Horst
10 14, Velbert—Zurstrah
11 2, Düsseldorf-Mülheim-

Münster
12 14, Velbert—Zurstrah
13 10, Kaiserswerth—

Ratingen—Wülfrath

15, Geldern—Xanten

d°.

9, Düsseldorf—Emmerich
2, Wefel—Borten

12, Düsseldorf—Eleve
du.

13, Geldern—Emmerich

0,363

1,233
1,455
2,852

16,493
13,880

1,1463

16,690
28,839
28,94«

5,245
11,315

6,185
7,900

20,5
20,275

1,9

35,950
3,389

55,520
70,301

9,050

1,145

1,895
2,07?
2,900

16,633
14,180

1,386

16,893
28,910
29,182

5,410
11,522

6,400
8,300

20,9
20,340

2.0

38,200

56,065
70,699

9,330

0,782

1,032

0,140
0,300
0,2397

0,203

0,813

0,lL5
0,207

0,215
0,400

18. ^andes-Mauamt
Strahenverlegung bei Cromford

Beitrag der Prouiuz
Strahenfenkung bei Grafenberg

Beitrag der Provinz
Neuvflafterung

desgl. in Stovpcnberg

Umpflasteruug
Neuvflasterung
Umvflasterung i» Borbcck,Beitrag andic Genie»

für 1903 bewilligt

Umvflasterungin Mettmann

desgl, in Werden

Neuvflasterungin Heiligenhaus
Umvflasterungin Eromford

„be

desgl. in Heiligenhaus
Neupflasterungin Ratingen

SuM""

19. ^5andes-Vaualnt

0,4727

0,544
0,420
0,276

Neuvflasterungin Xanten vom Markt 3«'" ^^
desgl. in der Richtung zum Bahnhof in Xa
Umbau von 2 Brückenan der Mühle am Scy

Haag über die Niers .,,
Beitrag zur Eanalisationder Gemeinde Ham
Neubau der Isselkanalbrücke
Umpflasteruugin Xanten
desgl. in Ealkar
desal. in Kevelaer _

Zu Übertrag«"

6 7 8 9 10 11 12 13

Kosten Die Ausführungen sind vorgesehenfür die Jahre,
der

Ausführung 1901 1902 1903 1904 1905 1906
^

Züsseldorf.
9 000

37 600

36 600

51600

5 900
15 000

5 000

8 500

9 400

8 500
7 300

10 800
18 000

223 200

Mesel.

9 000

37 600

12 000 12 600

12 400

5 900
15 000

i8 600 45 300

12 600

19 600 19 600 — —

— — — —

5 000 —, — —>

— 8 500 — —

— 9 400 — —

— 8 500 — —
— — 7 300 —

10 800 —
— — — 18 000

37 200 46 000 18 100 18 000

FUl 19U» war ein
>Beitr»gvon «»»»

M»rl bewilligt.

14 800 14 800 — — — — —

10 900 10 900 — — — — —

28 000 14 000 14 000 — — — —

10 000 ,— 10 000 — — — —-

18 500 __ 18 500 — — — —

16 700 — 16 700 — — —

^1300 — — 11300 — — —

N0 200 39 700 42 500 28 000 — — —

37»



292 42. RheinischerProvinziallcmdwg. Nr. 30.

Lfde. Name und Nummer
Nr. der Straße

8 12, Düsseldorf—Eleve
9 13, Geldern—Emmerich

10 do.
11 9, Düsseldorf—Emmerich

21, Dinslaken—Dorsten
12 4, Hamminkeln^Ringen-

berg
5, Bienen—Anholt—

Wertherbruch

Strecke

von

56,065
8,9
9,38

44,074
0,u
1,312
1,316

11,254
11,593

bis
Iciu

56,344
9,050
9,624

44,374
0,110
1,316
1,616

11,489
11,636

Länge

Km

0,279
0,150
0,2998
0,300
0,110

0,304

0,2785

Bezeichnung der Ausführungen.

Uebertrag

Umpflasterungin Xanten
desgl. in Kevelar

desgl.

Neupflasterungin Dinslaken

Neu- und Umpflasterungin Ringenberg

Neupstasterungin Isselburg
Summ«

Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr, 30. 293

6 7 8 9 10 11 12 13

Kosten
der

Ausführung 1901

Die Ausführungensind '

1902 1903

vorgesehen für die Jahre

1904 1905 1906

110 200 39 700 42 500 28 000 __

9 500
6 300

12 200
— — —

9 500
6 300

12 200
— —

23 700 — — — — 23 700 —

11400 — — — — — 11400

8 600 — __ — — — 8 600
181 900 39 700 42 500 28 000 28 000 23 700 20 000
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Wiederholung.
1 2 3 4 !> 6

Nach den Voranschlägen der Bauämter unt der
Nach

Spalte 3
Der

Haushalts¬
Also durch¬
schnittlich

Lau¬

fende
Num¬

Landesblluamt

technischen Revision durch die Eentralverwaltung

werden für größere Pflasterungen lc, auö dem Extra-
Ordinarium verlangt:

werden im
Durch¬

schnitt der
6 Jahre
aus dem

plan sah
bisher

für das
Extra-

Ordina-

für das
Jahr
mehr

verlangt
und aus

mer Extra-
Ordina-

rium uor:
280 000

der
Anleihe

1901 1902 1903 1904 1905 1906 rium
verlangt:

M. zu decken:

^ ^ ^ ^ ^f ^ ^ ^ ^

1 Saarbrücken. . 119 000 89 000 95 000 121000 35 000 80 000 89 833
2 Trier.... 3 400 11000 9 000 9 000 9 500 8 000 831?
3 Bernkastel . . 14 000 14 000 13 200 10 000 10 000 4 000 10 867
4 Kreuznach . . 45 500 31500 32 000 32 500 37 000 36 200 35 783
5 Coblenz . . . 96 900 94100 86 500 60 900 77 400 75 500 81883
6 Neuwicd . . . 16 000 16 000 9 000 7 600 7 600 6 000 10 367
7 Bonn .... 34 000 34 000 32 000 23 000 29 000 22 000 29 000
8 Euskirchen . . 30 000 30 000 30 000 30 000 32 000 53 000 3416?
9 Prüm. . . . 19 000 22 000 25 000 5 000 10 000 5 000 14 333

10 Aachen . . . 53 000 53 000 54 500 54 200 53 000 54 500 53 700
11 Düren . . . 56 000 57 000 58 000 57 000 55 000 55 000 56 333
12 Köln .... 20 000 26 000 30 000 22 500 25 000 46 200 28 283
13 Siegburg. . . 20 000 31000 20 000 19 000 22 500 28 000 2341?
14 Gummersbach . 13 000 9 000 5 300 5 000 5 00« — 621?
15 Elberfeld. . . 19100 13 300 18 400 17 400 14 200 22 600 17 500
Ül M. Gladbach . 90 300 67 000 170 500 55 900 72 000 69 000 87 450
17 Kreseld . . . 42 000 32 300 35 700 26 800 11900 16 400 27 517
1» Düsseldorf . . 58 600 45 300 37 200 46 000 18100 18 000 37 200
!',» Wesel. . . .

Gesammtsumme

39 700 42 500 28 000 28 000 23 700 20 000 30 31?

290 000 392 484789 500 718 000 789 300 630 800 54? 900 619 400 682 484

Ben>el'

klinge"'
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Anlage II.

' Machwersung
der

im Rechnungsjahre 1899 bereits fertig gestellten und der im Rechnungsjahre 1900
in der Ausführung begriffeneil größeren Pstasteruugen, Brückenbauten lc., deren Kosten
aus der dafür vom 41. RheiuischeuProviuziallaudtage bewilligten Anleihe im Betrage

von 1 231 195 Mark bestritten werden.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Saarbrücken

VI

VIII

IX

X

Coblenz

Bonn

»

Euskirchen

Prüm

4. Im Jahre l»9» sind zur Ausführung gelangt:
». Neu- und Umpftastenmgen.

Herstellung von Pflaster an Stelle von Chaussirung in
Sl. Wendel, Straße Saarbrück — Bingen, Station
3?,?9n/38,l52 ..............

Um- und Neupflasterung in Dudweilcr, Strahe Saar¬
brück—Bingen, Station 6,827/6428 ......

Normalpflaster an Stelle von Chaussirung vor Dudweiler,
Straße Saarbrück—Bingen, Station 5,»/6,82? ....

Desgleichenwie vor in Neunkirchen,Strahe Saarbrück —
Bingen, Station 20,?85/20,854 .........

Desgleichenwie vor am sogen. Hallbergc, Strahe Saar¬
brück—St. Ingbcrt, Station 2,»/3,,......-

Neupflasterung in Weihenthurm, Strahe Köln-Mainz,
Station ?2,<°/?3,°88 und 73,95?/?4,« ......

Nmpflasterungin Rheinbach, Strahe Ossig-Mehlem, Sta-
tion 5,«»8/6,i .............

Neupflastcrung an Stelle von Ehaussirungin Brohl, Strahe
Brohl—Oberzissen,Station 0,,/0,87 8 . ......

Nmpflasterung in Commern, Strahe Koln-Luxemburg,
Station 44,«/45,»»8 ............

Nmpflasterung in St. Vith, Strahe Malmedy-St. Vith,
Station 16,955/1?,uö8 und Aachen-Luxemburg, Station
16,15?/17.292..............

Zu übertragen

10 999

3 799

18 106

2 030

31 200

29 635

14 637

11350

19 006

35

56

31

76

«5.

10 292!?!
151058 58
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Lfd. Landesbauamt Geld¬

Nr. bezirk.
Gegenstand der Ausführung. betrag.

Uebertrag 151058 58
11 XI Aachen Umpflasterungvon der Stadtgrenze von Aachen ab, Straße

Aachen—Roermond,Station 1,84»/2,«?ß ..... 20 396 29
12 XIII Köln Umpflasterung, sowie Neupflasterungan Stelle von Chaussirung

in B. Gladbach, Straße Mülheim—Wipperfürth, Station

XIV Siegburg
9,858/9,4 UNd 9,80,/10,2 .......... 22 452 01

13 Umpflasterungin Nieder-und Oberdollendorf,Straße Nieder-
dollendorf—Kircheip,Station 0,n/0,4»n ...... 13 93? 73

14 !! » Umpflasterung in Oberpleis, Pleisthalstraße, Station
9,86»/9,«2!iund Straße Niederdollendorf—Kircheip,Sta-

22 905 74
15 XV Gummersbach Umpflasterung in Wipperfürth,Straße Gummersbach—Hückes-

wagen, Station 23,5»n/23,8»4......... 12 618 7?
16 XVI Elberfeld Umpflasterungin Wermelskirchen, Straße Schlebusch—Beyen-

9 225 55
1? » „ Umpflasterungin Lüttringhausen, Straße Elberfeld—Rade-

vormwald, Station 11,85n/12,.,5« ........ 6 628 45
18 „ « Umpflasterung in Wülfrath, Straße Hochdahl—Friedrich-

XVII M. Gladbach
Wilhelm, Station 10,?/11,3.......... 15 651 15

19 Umpflasterungin Baal, Straße Aachen—Krefeld, Station

» //
6 599 90

20 Umpflasterungin Erkelenz, Straße Aachen—Krefeld,Station
39,558/39,822 . . 9 999 49

21 „ „ Neupflasterung an Stelle von Chaussirung in Heinsberg,
Straße Aachen—Roermond,Station 36,24/36,8,5 . . 7 999 34

22 XVIII Krefeld Um- und Neupflasterung an Stelle von Chaussirung in
Viersen, Straße Gladbach-Straelen, Station 6,?8«/?,»,°
und Viersen—Schwarzenpuhl,Station 0,°/0,° .... 31372 10

23 ,/ " Pflaster-Erneuerung und Neupflasterung an Stelle von
Chaussirung in Nheinberg, Straßen Düsseldorf—Cleve,
Station 38,?«°/39,i»° und Geldern—Xanten, Station

XIX Düsfeldorf
22,24?/22,»n° . . 21065 05

24 Normalpflaster zwischen Düsseldorf und Eller, Straße Düssel¬

„ »
dorf Köln, Station 3,4/4,5 . , . 42 789 34

25 Neupflasterungin Bredeney, Straße Solingen-Essen—Horst,
Station 32,85/33,22 . 15 328 03

26 » .. Normalpflasterin Werden,Straße Werden—Kettwig,Station
12 999 28

Zu übertragen I 423 026 80
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Lfd.
Nr.

2?

Landesbauamts-

bezirk. Gegenstand der Ausführung.
Geld¬

betrag.

_H

XIX

V

VI

XII

XVII

Uebertrag
Düsseldorf Normalpflaster in Meiderich, Straße Duisburg—Ruhrort—

Meiderich, Station 4,848/5,««»und 6,i»»/6,k«8 . . .

I>. Blückenblluten«.

Kreuznach Erneuerung und Umbau alter Holzgeländer in Eisen auf
der Rheinseite der Straße Köln—Mainz, Station
131,052/131,2,2, Station 131,8,n/133,«4n und Station
140,8«8/146,,b? .............

Coblenz Desgleichenzwischen Lau und Dieblich an der III. Mosel¬
straße, Station 75,8/77,2,2 ..........

Düren Herstellung einer Futtermauer nebst Geländer, Erneuerung
von 6 Durchlässenund Herstellung zweier Querdurchlässe
in Horrem, Straße Müderath— Ichendorf, Station 3,6/3,8

M. Gladbach Umbau der Schwalm-Brückebei Brüggen, Straße Erkelenz—
Kaldenkirchen, Station 20,8/20,9 ........

Außerdem:

Saarbrücken Die Abfindungssummefür Pflasterung der von der Stadt¬
gemeindeSaarbrücken übernommenenStrecken der Straße
Saarbrück—Metz und Trier—Saarbrück—Saargemünd

Die Beseitigung der Wolkenbruchschädenauf verschiedenen
Straßen hat erfordert in

Kreuznach ..............16 161,49 M.
Coblenz ..............1282.38 ,.
Düren .............. 50 684,52 „

Siegburg ..............37 337M
im Ganzen

Summe

423 026

40 000

14 436

10 34?

5 999

6186

»l»

55 000

52

25

^2

105 465
660 461

02
'.'7

.',«
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Lfd.
Nr.

Landesbauamts-

bezirk. Gegenstand der Ausführung.
Geld¬
betrag.

ll Für das Jahr lUtttt find in der Ausführung begriffen:
1 1

2 //
:: »

4 "

5 »

<l III

7 IV

8 V

',> "

10 VI

11 «

12 '/

13 VII

14 VI11

15 "

16 IX

1? X

18 "

Saarbrücken

Trier

Nernknstel

Kreuznach

Coblenz

Ncuwied

Bonn

Euskirchen

Prüm

Neupflasterung an Stelle von Chaussiruug in Vurbach,
Straße Saarbrück—Busendorf, Station 5,°/5,5 . . .

Desgleichen in Nockershausen derselben Straße, Station 6,5/?,8
Desgleichenin Fraulautern, Straße Saarlouis—Virkenfeld,

Station 0,»/0,n, I. Nate...........
Desgleichen in Altenwald, Straße Saarbrück —Viugen,

Station 11,5,/11,84............
Desgleichenin Illingen, Straße Ottweiler—Lebach,Station

1N,l>I?/10,°4N UNd 1l,l>»4/11,N',N........
Neupflasterungin Ehrung, Straße Trier—Coblenz, Station

9,,»8,/10,<.<4, II, Rate ...........
Herstellung einer Brüstuugsmauer, Straße Reinsport—

Winterich, Station 0,o/4,? ..........
Pflasterung in Bingerbrück, Straße Vingen—Trarbach,

Station 0,225/0,« .............
Desgleichen in Kirn, Straße Bingen—Kirn—Närenbach,

Station 46,7l»/47,i ............
Neupflllsterung in Weihenthurm, Straße Köln — Mainz,

Station ?2,<5/?2,9!>4,II. Rate .........
Schutzgelander auf Straße Köln—Mainz, Station

103,984/104,52, und 104,8«l>/105,8-,«-- 1043 lfd. in .
Neupflllsterungan Stelle von Chaussirung iu Weitzenthurm,

Straße Weißenthurm—Neuwied,Station 0/,/0,« . . .
Pflasterung in Neuwied, Straße Neuwied—Dicrdorf,Station

0,n/0,2?4................

Umpflasterung iu Hersel, Straße Köln—Mainz, Station
19,»8°/21,n ...............

Neupflasterung in Neuenahr, Ortsstrahe, Station 0,»/0,85
und 0,5n»/0,»«8..............

Pflasterung in Zülpich, Straße Köln—Luxemburg,Station
18,n/18,x ................

Umpflasterung in St. Vith, Straße Aachen—Luxemburg,
Station 16,,5,5/1?,2«2 und Straße Malmedy—St. Vith,
Station 16,,»52/1?,0585, II. und letzte Rate ....

Neupflasterung an Stelle von Chaussirung in Gerolstein,
Straße Prüm—Dockweiler,Station 19,?«,/20,?8», I. Rate

Zu übertragen

17 800
46 200

18 800

11100

19 100

6 500

3 750

21200

19 800

9 000

7 000

11600

13 400

18 000

9 000

13 000

11400

15 000
271650
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Landesbauamts-
bezirk.

Gegenstand der Ausführung.
Geld¬
betrag.
^

XI

XIII

„

XIV

XV

XVI

Aachen

Köln

«

Sicgburg

Gmnmersbach

Elberfeld

do.

Uebertrag
Pflastcrcrncucrnngin Haaren, Straße Aachen—Köln,Station

3,454/4,«<,n, I. Rate............
Pflasterung der Comesstraßcin Brühl, Straße Wefseling—

Liblar, Station 4,6/5,« 2» ...........
Pflasterung bei B. Gladbach, Straße Mülheim—Wippcr-

fürth, Station 9,n/9,»............
Umpflasterungin Siegburg, Straße Mnlheim—Altenkirchcn,

Station 26,2<-.2/26,«Lu............
Erneuerung der Futtermcmer in Waldbroel, Straße Wichl-

münden—Roth, Station 24,«/24,? ........
Entwasferungsanlagcin Waldbroel, Straße Wiehlmnndcn—

Roth, Station 24,,8°/24,»,3 als Beitrag.....
Pflasterung in Lindlar, Straße Engelskirchen—Wipperfürth,

Station 6,»/6,4?l.............
Neupstasterung in Ohligs auf der Mcrschcid'er Straße,

Station 0,l°°/0,nn,.............
Umpstasterung iu Ohligs auf der Mcrschcid'er Straße,

Station 0,»9l/<),«<«.............
Summe

Wiederholung.

^. Im Jahre 1899 sind zur Ausführung gelangt. . . .
L, Für das Jahr 1900 sind in der Ausführung begriffen .

Snmme

271650

10 000

14 900

11300

18 200

1250

1200

5 300

13 300

8 000
355 100

660 461
355100

1 015 561

9?

!>7

5!!^
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An lage 31.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl eines anderen Terrains für die von dem 40. Provinziallandtage beschlossene
Provinzialanstalt für Epileptische und Geisteskrankean Stelle von „Haus Fichtenhain"

bei Krefeld.

Auf Grund der Vorlage vom 20. Oktober 1896 hat der 40. Provinziallandtag in seiner
Sitzung vom 16. März 189? (S. 185 ff, des stenogr. Berichts über die Verhandlungen des
40. Provinziallandtags) beschlossen, nach Vollendung der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Galkhausen bei Langenfeld (Nheinl.) als vorläufigen Schlußsteinder neuen Organisation der provin¬
ziellen Fürsorge für die in dem Gesetz vom 11. Juli 1891 erwähnten Hülfsbedürftigen eine Pro¬
vinzialanstalt für 800 Epileptiker und Geisteskranke zu errichten und den Provinzialausschuß zu
beauftragen, ein geeignetesBauterrain anzukaufen, die Pläne und Kostenanschlägedieser Anstalt
anfertigen zu lassen und dem nächsten Provinziallandtage vorzulegen.

Diesen Beschlüssenwurde durch die dem 41. Provinzallandtage unterbreitete weitere
Vorlage vom 18. Oktober 1898 (Anlage Nr. 2? S. 402 ff. der Verhandlungen des 41. Pro¬
vinziallandtags) entsprochen. In seiner Sitzung vom 7. Februar 1899 (S. 3? der Sitzungs¬
protokolle)ertheilte der 41. Provinziallandtag den vorgelegten Bauplänen und Kostenüberschlägen
für die Erbauung einer Provinzial-Epileptischen-und Irrenanstalt auf dem Gute „Haus Fichtenhain"
bei Krefeld seine Genehmigung und beauftragte den Provinzialausschuß, die speziellen Bauprojekte
festzustellenund danach die Bauten zur Ausführung zu bringen und zwar — entsprechend dem allge¬
meinen Baupläne für die von dem 40. Provinziallandtage in Aussicht genommenen Bauaus¬
führungen — fobald der Bau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen zum Abschluß
gelangt sein werde. —

Bevor dieser Zeitpunkt eingetreten war, kam es zur Kenntniß der Verwaltung, daß von
einem kapitalkräftigenFinanzkonsortium das Terrain, welches sich nordwestlich und nördlich von dem
Gute „Haus Fichtenhain" nach der Stadt Krefeld erstreckt, in bedeutender Ausdehnung mit einem
Kostenaufwandevon l'/-—2 Millionen Mark zu dem Zwecke der Anlage von industriellenWerken
namentlich der Eisenindustrie,nebst den zugehörigenArbeiterwohnungensowie behufs Verkaufs an
weitere Industriegesellschaftenerworben worden sei. Eingezogene amtliche Erkundigungenbestätigten
diese Nachrichtund erbrachtennähere Einzelheiten. (Bl. 15 ff. der vorzulegendenGrunberwerbs-
akten Tit. VI.)
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Die von dem Provinzialausschuß an Ort und Stelle angestellten Erhebungen und
VorgenommenenBesichtigungenließen Zweifel darüber entstehen, ob unter diesen Umständen das
sür den Bau einer großen Provinzialanstalt erworbene Terrain bei der unmittelbaren Nachbarschaft
geräuschvollerund mehr oder weniger Rauch und Staub verbreitender Fabrikanlagen auch serner
noch zu diesem Zwecke sich eigne. Nach eingehenden Erwägungen wurde es für richtig erachtet, dem
Prooinziallandtage die Entscheidungüber diese Frage zu überlassen und sür den Fall, daß eine
Verlegung der geplanten Anstalt auf ein günstigeres Gelände beschlossenwerden sollte, den Pro-
vinziallllndtag durch entsprechende Vorschläge in den Stand zu setzen, an Stelle von „Haus
Fichtenhain" sogleich ein bestimmtes, besser geeignetes Gut zu erwerben. Diese Stellungnahme
erschien um so unbedenklicher, als die Inangriffnahme des Baues der Epileptischen-Anstalt im Hinblick
auf die noch nicht abgeschlossenen Bauten in Galkhausen nicht vor dem Jahre 1901 zu erwarten war.

Für die Auswahl eines Ersatzgutes waren dieselben Bedingungenmaßgebend,welche s. Z.
bei „Haus Fichtenhain" entscheidend gewesen waren, nämlich im Wesentlichenfolgende:

u,) Lage auf der linken Rheinseite des RegierungsbezirksDüsseldorf,
d) zusammenhängendeFläche von 400—500 Morgen leichterer Bodenart mit mindestens

150—200 Morgen Ackerland,
o) nicht zu große Entfernung von einer größeren Ortschaft und gute Eifenbahnverbindung

nach allen Seiten, wo möglich unter Geleiseanschluß,
ä) Sicherstellungder AbwässerungsuerlMtnisse,sowie
e) einer ausreichendenMenge (300 ot»iu täglich) guten Wassers,
k) schöne landschaftliche Lage,
ß) angemessener Kaufpreis.

Die erlassenenAusschreibungenhatten über 30 Angebote zur Folge. Zur Prüfung der¬
selben wurde eine besondere Kommission bestellt, welche 8 Güter zur engeren Wahl stellte und
besichtigte, während die übrigen ihrer geographischen Lage nach oder wegen sonstiger Eigenschaften
als nicht zweckentsprechendzurückgestellt werden mußten.

Auf Grund eingehender Prüfung kann hiernach nur ein von der Stadt Süchteln
gemachtes Angebot als allen Anforderungen voll genügend bezeichnet und zur Berücksichtigung für
den Fall der Aufgabe von „Haus Fichtenhain" empfohlenwerden.

Das betreffende Terrain liegt in unmittelbarer Nähe westlich von der Stadt Süchteln
und fällt von dem Gipfel der s. g. Süchtelner Höhen mit etwa 48 m Erhebung über der Ebene
fllnft ab bis zur Stadt. Die landschaftliche Lage ist in Folge dieser Bodenerhebungund schöner
Wllldbestandeeine der unmuthigsten am Niederrhein.

Die Stadt Süchteln hat vermittelst vier Lokalbahnlinientäglich etwa 50 Anschlußzüge
an die Staatsbllhn. Die projektirte „ElektrischeKreis-KempenerKleinbahn" soll das in Rede
stehende Gebiet berühren. Die Aussicht auf Anschlußgleisefür Personen- und Güterverkehr ist
gegeben, ebenso die Gelegenheitzur Licht- und Kraftentnahme.

Die angebotene Gesammtfläche umfaßt 480 Morgen. Sie bildet ein arrondirtes
zusammenhängendesGanzes von 303 Morgen Ackerlandund 17? Morgen Wald- und Haideland,
das erstere mit zum Theil forstmäßig angeflanztem20 jährigem Kiefern« :c. Bestand; am Fuße
der Höhen befindet sich schöner Vuchenbestandmit etwa 80 jährigen Bäumen. Während auf der
Höhe geringer Boden vorwiegt, weifen die Abhänge und namentlichdie Niederung nach der Stadt
fruchtbaren Letteboden(meist II. Klasse)auf.
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Für die Bemessungdes Kaufpreises sind 3 verschiedene Lagen ermittelt:
a) eine Flache von 344 Morgen 115 Ruthen (enthaltend 196 Morgen Acker und 148

Murgen 115 Ruthen Wald und Haide) auf und an den Süchtelner Höhen zum Preise
von 412 Mark für den Morgen einschließlich Holzbestand,

K) eine Fläche von 75 Morgen 15 Ruthen (enthaltend 4? Morgen Acker und 28 Morgen
15 Rntheu Wald) am AbHange unterhalb der Süchtelner Höhen zum Preise von 879 Mark
für den Morgen einschließlich Holzbcstcmd,

«) eine Flache von 60 Morgen 48 Ruthen Ackerland II. Klasse in der Niederung bis zur
Stadt hin sich erstreckend zum Preise von 1318 Mark für den Morgen.
Hiernach stellt sich der Preis des ganzen Terrains (480 Morgen) auf 287 420 Mark

oder für den Morgen auf 600 Mark im Durchschnitt.
Einbegriffen in diesen Preis ist der Ankauf des an der nördlichen Grenze belegenen

„Kothhufcs" mit 37 Morgen Ackerland und 20 Morgen Wald- und Haideboden. Die Gebäude
sind mit 9900 Mark versichert.

Des Näheren wird auf die vorzulegendenPläne und Karten verwiesen.
Die Wasserverhältnisse sind nach den angestelltenBohrvcrsucheuund den Gutachten

des Ingenieurs Ehlert-Düsseldorf,Nauraths Thiem-Leipzigund des Vorstehers des Untersuchungs¬
amtes M. Gladbach Dr. Nattermaun nach Menge und Beschaffenheit des Wassers günstig.

Die Entwässerung soll mittelst Rieselanlagen erfolgen,von welchen das geklärte Wasser,
sofern folchcs überhaupt noch abläuft, einem Graben der Nicrsmclioration zustießt. Das Nähere
hierüber ergiebt das Gutachten des Königlichen Meliorationsbcamten, Regierungs- und Bauraths
Graf in Düsseldorf.

Das angeboteneTerrain gehört einer Reihe von Besitzern, welche sich durch Vermittelung
der Stadt zu deu Verkäufe«bereit erklärt haben und mit welchen sämmtlich biudendeKaufverträge
unter Vorbehalt der Genehmigungdes Pruvinziallandtags abgefchlossen sind. Die Verträge liegen
zur Einsicht bereit.

Die gesundheitlichen Verhältnisse der Stadt Süchteln sind günstig. Der Ort ist
reinlich und die Bevölkerungist wohlhabend. Industrien, welche mit Geräusch oder gesundheits¬
schädlichen Wirkungen verbunden sind, sind nicht vorhanden. Die Lage der Anstalt würde ruhig
sein uud den Kranken reichliche Gelegenheit zu ungestörten Spaziergängen und Ausflügen bieten.
Besorgnisse gegen ein Andrängen lästiger Industriezweigedürften hier nach menschlichem Ermessen
für absehbareZeit nicht gegeben sein; auch würde hierzu bei der Ausdehnung des Anstaltsareals
von der Höhe bis zur Stadt kaum Raum verfügbar bleiben.

Wenn nun ein Vergleich des Süchteln'er Angebots mit der Besitzung „Haus
Fichtenhain" angestelltwird, so dürften die wesentlichsten Eigenschaften eines Anstaltsgutes, wie
sie oben aufgeführt sind, bei beiden gleichmäßig zu finden sein bis auf die gesundheitlichen Vorzüge,
welche Süchteln zweifellosgegenüberdem in dieser Beziehung durch seine Nachbarschaft gefährdeten
Fichtenhain in höheremMaße aufzuweisenhat. Auch läßt sich nicht verkennen, daß der land¬
schaftliche Reiz der Umgebung von Süchteln ein größerer ist.

Das finanzielle Ergebniß des Ankaufs von „Haus Fichteuhaiu" war ein sehr günstiges.
Es wurden erworben (einschl. kleinererZukaufe) 490 Morgen zu 361000 Mark --- 73? Mark
für den Morgen.

Der Ankauf des Süchteln'er Gebietes würde 48" Morgen zu 28? 420 Mark -- 600 Mark
für den Morgen ergeben.
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Es würde also im letzterenFall derselbe Zweck mit einer Ersparniß an Grnnderwcrbs-
kosten von rund 70 000 Mark zu erzielen sein, falls Fichtenhainnur zum Selbstkostenpreise wieder
veräußert werden könnte. Das unerwartete Erscheinen der Industrie unmittelbar an der Grenze
des Gutes hat aber den Werth desselben selbstverständlich günstig beeinflußt. Bei der gegenwärtigen
Lage möchte sich vorläufig ein vorsichtiges Abwarten der weiteren Entwicklungder Verhältnisse
empfehlen; immerhin dürfte es geboten fein, den Provinzialausfchußbei Annahme des Süchteln'er
Angebots mit ausreichendenVollmachtenfür den Fall zu versehen,daß nach seinem pflichtmäßigcn
Ermessenein geeigneter Zeitpunkt zu einem günstigenVerkaufe des Gutes Fichtenhain gekommen ist.

Eine Verwendung der auf „Haus Fichtenhain" durch Brauweiler Kommandos bereits
hergestelltenZiegelsteine (ca. 5 Millionen) für das Süchteln'er Terrain ist nicht ausgeschlossen
Event, ist auch bei Süchtelu guter Ziegelbodeu zur Sclbstfabrikation vorhanden. —

Es wird nach Vorstehendem anheimgestellt,über die Zweckmäßigkeit einer Aufgabe des
Gutes „Haus Fichtenhain" für Anstaltszwecke zu Guusten des von der Stadt Süchteln angebotenen
Terrains zu befinden und beantragt:

I. „Der Provinziallandtag wolle entscheiden,ob mit Rücksicht auf die veränderten
Verhältnisse von der Verwendung des Gutes „Haus Fichteuhain" bei Krefeld für
Anstllltsbcmtenabgesehen werden soll."

II. „Für den Fall der Bejahung der Frage zu I wolle der Provinziallandtag beschließen:
1. das Angebot der Stadt Süchteln anzunehmen,die vorgelegtenKaufverträge zu ge-

nehmigen und den Provinzialausschußzu ermächtigen, zur Erbmumg der Prouinzial-
Heil- und Pflegeanstalt für Epileptischennd Geisteskrankeauf dem angekaufte»
Gelände bei Süchteln nach den Beschlüssendes 40. und 41. Provinziallandtags
alles Weitere zu veranlassen;

2. den Provinzialausschußzu ermächtigen, zn gelegenerZeit das Gut „Hans Fichten¬
hain" bei Krefeld nach pflichtmäßigem Ermessengünstig zu veräußern uud über das
Ergebniß zu berichteu."

Düsseldorf, den 11. Dezember1900.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 32.

Beschluß
des Provinzilllllusschufses

in der Sitzung vom ». Februar 190<

auf Anregung der II. Fachkommission

zur Vorlage

betreffend die Wahl eines anderen Terrains für die von dem 40. Provinziallandtage

beschlossene Provinzialanstalt für Epileptische und Geisteskranke an Stelle von „Haus

Fichtenhain" bei Krefeld.

„Der Provinzialausschußbeschließt, dem Provinziallandtag vorzuschlagen:
I. unter den jetzt obwaltenden Verhältnissen von dem Bau einer Provinzialanstalt

auf dem Gute „Haus Fichtenhain" bei Krefeld abzusehen;
II. im Uebrigen die Anträge in der Drucksachen.Nr. 20 unter II. 1 und 2 aufrecht

zu halten.

Düsseldorf, den 8. Februar 1901.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein.
stellvertretenderVorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 33.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Förderung von Bahnunternehmungen und die Uebersicht über den Eisenbahnfonds.

Nach Ziffer IV der Beschlüssedes 41. RheinischenProvinziallandtags in Betreff der
Förderung von Bahnunternehmungen hat der Provinzialausschuß jedem Provinziallandtage eine
Uebersicht über den Eisenbahnfonds vorzulegen. In Ausführung dieses Auftrages ist Folgendes
zu berichten:

Dem Provinzialausschusse war durch die Beschlüsse des 38. Rheinischen Provinzial-
landtags vom 2. Juni 1894 und des 40. Rheinischen Provinziallandtags vom 15. März 189?
ein Gesmnmtbetrcig von 1 8 Millionen Mark zur Verfügung gestellt und derselbe ermächtigt worden,
zur Förderung von Bahnunternehmungen die zur ordnungsmäßigen Herstellungund Ausrüstung
der dem öffentlichen Verkehr dienendenBahnen erforderlichen Geldmittel als Darlehen zur Ver¬
fügung zu stellen.

Dieser Fonds ist nunmehr abgeschlossenund aus der nachstehenden Zusammenstellungdas
Nähere hierüber zu ersehen.

Datum
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Bahnbau, für welchen das
Darlehen gewährt ist

Betrag des
Darlehens

.//

Zins¬
fuß

4. Oktober 1894

2?./28. April 189?
22./2I. Januar 1895
21./22. „ 1896
22./23. „ 1895
9./10. Iuui 1896
6. Mai 1895
2?./28. April 189?
25./26. Januar 1898

Stadt Saarlouis

desgl.
Kreis Gummersbach

desgl.
Landkreis Aachen

desgl.
Kreis Bergheim

desgl.
desgl.

Ensdorf-Scmrlouis-
Wllllerfangen

desgl.
Engelskirchen-Marienheide

desgl.
Kreisbahnen
Forst-Brand
Kreisbahnen

desgl.
desgl.
Zu übertragen

701500

223 500
700 000

52 000
300 000
200 000

1300 000
450 000
250 000

3°/°

4177 000

,!!.
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Datum
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Bcchnbau, für welchen das
Darlehen gewährt ist

Betrag des
Darlehens

Zins¬
fuß

Uebertrag 4177 000
13./14. August 1895 Kreis Euskirchen Kreisbahnen 1960 000 3«/°
22./23. Oktober 1895 Stadt Oberhausen Oberhausen-Mülheim(Ruhr) 650 000
27./28. April 189? desgl. desgl. 225 000
23. August 189? desgl. desgl. 125 00« „
18./19. Oktober 1898 desgl. desgl. 150 000 „
22./23. Oktober1895 Stadt Mülheim a d. Ruhr Mülhcim-Oberhausen 1000 000 „
22/23. März 1898 desgl. In Mülheim sowie nach

Heissen und Dümpten
600 000 "

22./23. Oktober1895 Kreis Kreuznach Kreuznach- Winterburg
bezw. Wallhausen

650 000 /,

1./2. Dezember 1896 desgl. desgl. 150 000 „
14./15. Dezbr. 189? desgl. desgl. 346 000 „
28./29. April 1896 Stadt Nees Rees-Empel 200 000
28./29. „ 1896 Stadt Solingen Elektrische Kleinbahnen 690 000 „
15./16. Juni 1897 VorgebirgsbahnKöln-Bonn Drcmsdorf-Güterbcchnhof 1400 000 „

unter Garantie der bethei¬
ligten Stadt-und Landkreise

Bonn und Rheinuferbahn
Köln-Bonn

14./15. Dezbr. 189? Stadt M.-Gladbach Bau von Kleinbahnen 1250 000 ^
14./15. „ 189? Stadt Rheydt desgl. 1000 000
25./26. Januar 1898 Kreis Bernkastel Bulllly-Trier 375 000 „
25./26. „ 1898 BürgermeistereiWissen Wissen-Korb 30 000 /'
22./23. März 1898 Kreis Geilenkirchen Alsdorf-Wchr 1260 000
22./23. „ 1898 Kreis Geldern Kempen-Straelen-Kevelaer 400 000
16. Oktober 1900 Kreis Zell Bullay-Drier 230 000
16. „ 1900 Stadt Zell desgl. 50 000 ^
16. „ 1900 Gemeinde Burg desgl. 6 000
16. „ 1900 Gemeinde Enkirch desgl. 15 000 „

Außerdem wurden zur Bestreitung von Grund erwerbskostcn bewilligt:

30./31. Mai 1893
2?./28. April 189?

Kreis Gummmmersbach
desgl.

l Staatsbllhn Wiehlbrück-
Wiehl bezw. Osberg-

^ hllusenWiehl
Summe

100 000
25 000

17064 000

Die ferner noch vorliegendenDarlehensanträge:
ll) Der Dürener Dampfstraßenbahn-Aktiengesellschaftzu Düren zum Bau der Kleinbahn

Birkesdorf-Merkenim Betrage von 120 000 Mach
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b) des KreisesGeldern zum Bau der Kleinbahn Kempen-Straelen-Kevelacr im Betrage
von 400 000 Mark

konnten nicht unter den für den 18 Millionenfonds geltenden Bedingungen, sondern mit Rücksicht
auf die verändertenVerhältnisse nur uach Maßgabe der Bedingungendes Beschlussesdes 41. Prouinzial-
lcmdtags bewilligtwerden, während das dem Kreise Vierzig gewährte Darlehen von 392 000 Mail
zum Bau der Kleinbahn Merzig-Büschfeldanderweit erledigt worden ist.

Auf Grund der zur Zeit maßgebendenBeschlüsse des 41 Rheinischen Provinziallandtags
sind folgende Darlehen bewilligt worden:

Datum
der Bewilligung Darlehnsnehmer Bahnbau, für welchen

das Darlehen gewährt ist

Betrag des
Darlehens

Zins¬
fuß

Ein¬
maliger
Beitrag

zum Dis-
llgiofonds

17. April 1899 Stadt Rees Rees-Empel 150 000 3'/2 3°/«

24. Juli 1899 Kreis Gummersbach Engelskirchen-Marien¬
heide

24 000 3^2
°/o

«

4./5 Oktober 1899 Düren'er Dampfstraßen¬
bahn-Aktiengesellschaft

Birkesdorf-Merken 120 000 4°/« "

zn Düren
19. März 1900 Stadt Obcrhcmsen Ob erhcmsen-Mülhcim

a. d. Ruhr «.
1150 000 " 2>

20./21. März 1900 Stadt Köln Nheiuuferbahn Köln-
Bonn, Brühl-Wesseling
und Dransdorf-Güter-

bahnhof Bonn

1000 000

8./9. Mai 1900 Kreis Geldern Kempen Straelen- 400 000 »
Kevelaer

?./8. August 1990 Aktiengesellschaft
der Köln-Bonn'erKreis¬

Köln-Bonn'er Kreis»
bahnen

I 000 000 " »

bahnen in Köln
15. Oktober 1900 Stadt Mülhcima./d.Ruhr In Mülheim sowie

Mülheim-Oberhausen:c.
180 000 '' 3°/«

15. Oktober 1900 Kreis Nergheim Bergheim-Rheidt,
Rheidt-Rommerskirchen,

I 000 000 "

Bedburg-Bergheim-
Mödrath und Bcrgheim-

Elsdorf
Summe 5 024 000

Der Provinzialausschußhat in seiner Sitzung vom 4./5. Oktober 1899 ferner beschlossen,
sich an dem vom Kreise Merzig geplanten Unternehmen zur Herstellung und Ausrüstung einer
normalspurigenKleinbahn von Merzig nach Büschfeldnach Maßgabe der letzterwähntenBeschlüsse
unter II 3 mit einem Drittel des Anlagekapitals, ausschließlich der Kosten des Grunderwerbs, in

39*
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Höhe von 331 890 Mark in gleicher Weise und unter denselbenBedingungen zu beteiligen, wie
solches von der Stacitsregierung geschehenwird. Die Form der Betheiligung steht noch nicht fest,
da die bezüglichen Verhandlungen mit dein Kreise Vierzig und mit der Staatsregierung noch nicht
zum Abschlüssegebracht sind. Es wird indessenvoraussichtlich entweder eine Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung gebildet werden, bei der Kreis, Staat und Provinz als Gesellschafter auftreten,
oder das Nahnunternehmenwird formell Kreis-Angelegenheit,die aber nach näherer Bestimmung
von Staat und Provinz mit verwaltet wird.

Nach Vorstehendemsind den Kleinbahn-Unternehmungenan Darlehen und an Beihülfe
im Ganzen 22 419 890 Mark bewilligt worden.

Die vom Pruvinziallllndtage für die Benutzung von Prouinzialstraßen zu Kleinbahnen
festgesetztenNormativ-Bedingungen haben sich im Allgemeinenbewährt und sind den Straßen-
benutzungs-Verträgenmit den Bahnunternehmernzu Grunde gelegt. Dieselbensind nur in den¬
jenigen Punkten modifizirt worden, in welchen solches auf Grund der seit dem Bestehen der Klein¬
bahnen gesammeltenErfahrungen nothwendig erschien, um die Provinz vor Nachtheilenzu schützen.
Erfahrungsgemäß werden durch die Anlage der Bahnen auf dem Straßenkörper die Unterhaltung
und Entwässerungder Straßen erschwert,sowie der Verkehr erheblich belästigt, Der Provinzial-
ausschuh hat daher seit einigen Jahren thunlichst darauf hingewirkt, daß bei Anlage von Klein¬
bahnen, besondersbei nebenbahnähnlichenKleinbahnenmit stärkeremGüterverkehr, die Straße frei
bleibt und die Bahn auf eigenem Bahnkörper hergestelltwird; indessen läßt sich letzteres nicht
vollständigerreichen, weil sonst oft dem öffentlichen Interesse dienende Bahnen unmöglichgemacht
würden. Die erwähnten Umstände erfordern nun u. A. öfter die Umwandlung der vorhandenen
Ehaussirungder Fahrbahn in Pflaster, wodurchnicht unerhebliche Kosten entstehen,zu welchen die
Bahnunternehmer entsprechend beitragen müssen.

Die Ausdehnung des Kleinbahn-Netzesin der Provinz und insbesondere die Benutzung
der Provinzialstraßen durch die Kleinbahnen ist aus der beigefügten Zusammenstellungersichtlich.

Die Förderung des Kleinbahnwesenswar seit Inkrafttreten des Kleinbahngesctzes vom
28. Juli 1892 wiederholt der Gegenstand der Berathungen auf den Konferenzen der Landes-
direktoren der Monarchie. Hierbei ist der Wunschhervorgetreten, die auf diesem Gebiete mittler«
weile gemachten Erfahrungen zu sammeln und sich gegenseitigzugänglichzu machen. Mit dieser
Aufgabewurde in der Konferenzder Landesdirektorenzu Breslau im Juli 1899 eine Kommission
betraut, in welcher die Provinzen Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Westfalen und Rheinland
unter dem Vorsitze des unterzeichneten Landeshauptmanns vertreten waren.

Diese Kommissionhat über das gewonneneMaterial eine Denkschriftausgearbeitet und
dieselbe in der Konferenz der Landesdirettoren der Monarchie zu Stettin vom 19. bis 21.
Juni 1900 vorgelegt.

Die Denkschrift, wovon ein Exemplar beiliegt, ist nach Feststellungim Drucke erschienen
und dem Herrn Reichskanzlersowie den zuständigenHerren Ressortministernmit der Bitte über-
sandt worden, die darin niedergelegtenWünsche in wohlwollendeErwägung zu nehmen.

Düsseldorf,den 11. Dezember 1900.

Der Provmzialllusschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zusammenstellung
der

bis zum 31. Dezember 1900 in der Rheinprovinzssenehmigtenbezw. im Ban
bestriffenen,dem öffentlichen Verkehr dienenden Bahnen mit Ausnahme der

Staatseisenbahnen.

Anm erkung. Die Zusammenstellung enthält:
u) diejenigen Bahnen, welche nach Erlaß des Kleinbahngesetzes vom 28, Juli 1892

neu eutstllndcu und, sei es auf Grund dieses Gesetzes, sei es auf Grund des
Eiscnbahngesctzes vom 3, November 1838, genehmigt worden sind;

b) auch alle derartige bereits vor Erlaß des Kleinbahugesctzes, sei es auf Grund
allgemeiner polizeilicher Vorschriften, sei es auf Gruud des eben erwähnte» Eisenbahn-
gesetzes genehmigte Bahnen, gleichgültig ob das Unternehmen bis jetzt dem Klein-
bahngesetzcunterstellt worden ist oder nicht.
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Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Anlagen zn den Sitzungsprotolollcn. Nr. 33. 311

Genehmigung

am auf auf Grund

Düren-Birkesdorf
uud

Virkesdorf-Hovcn-Merken

»,. Aachen'« (Stadt-) Straßen¬
bahnen innerhalb der Stadtbe¬
zirke Aachen und Burtscheid

b. Aachen-Monheimsallee
c Aachcn-Linzenshäuschcn

d. Aachcn-Laurcnsberg

Landkreis Aachener Kleinbahnen:
».. Haaren-Weiden-Lindcn

d. Oppen-Bardenberg

o. Rothe Erde-Eilendorf

Düren'er Dmnpfstiaßeu-
bahn-Akticngesellschaft

zu Düren

Aachen'er Kleinbahn-
gescllschaftzu Aachen

desgl.
desgl.

desgl.

Landkreis Aachen

desgl.

desgl.

I. Regierungsbezirk

Betriebs-
zweck

(Personen-
und Güterucr
lehr oder einer

derselben)

Betriebs-
kraft Spur¬

(thierische
Kraft, Dampf,
Elektrizität)

weite

12

9 10

Regierungs-Präsident

desgl.

desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

l. 2. Dezember
1891 als

Dampfstraßcn-
bahn für den
Güterverkehr,

d.19.Mlli1894

als Kleinbahn
fürdenPersonen-
undGüterverkehr

o. 9. September
189?

8. November
1894

8. August 1899
26. Februar

1900
16. Januar

1900

12. November
1895

desgl.

desgl.

bis 31. Mz
1936

einbcl

gemeiner polizeilicher
Vorschriften

^Gesetzes über Klein¬
em uud Priuatan-
^Mahnen vom 28. Juli

U»t nachdemsich das

bis I. I""'"
193?

desgl.
desgl,

desgl

"«nehmen in Gemäß-
" des § 53 den Be¬

dungen dieses Gesetzes
unterworfen hatte

° des Kleinbahngesetzcs

^s Klcinbahngcsetzes

desgl.
desgl.

50 Jahre v°"

Tage der M^
eröffnung l".

August 1896) "b
desgl-

vom 12, M°b"
1896 ab

desgl.

desgl.

desgl.

Personeu-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl,
desgl.

desql.

desgl.

desgl.

desgl.

Dampf

Elektrizität

desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,009

1,000

desgl. 1,000

Zu übertragen

Länge
der

Bahn

!,

Davon

auf
eigenem
Vahn
lorper

12

auf Straßen

überhaupt

,-l

ans
Provin^

zmlstraßen

!!

Am
1. November

1900
waren im
Betriebe

15

Betrag
des

von der

Provinz be¬
willigten
Darlehns

i«

11141,« 200 10 941,«
nnd auf
fremdem
Gelände

4 910 11141,« 120 000

23 225 — 23 225 14 570 23 225

1100
4 500

1100
4 500 — ^

—

900 — 900 900

6 260

4 350
> — 13 620 10 720 13 620 >500 000

einschließ¬
lich 3ä

3010

54 486,« 200 54 286,« 31100 4? 986.« 620 000
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Bezeichnung der Bahn

cl. Forst-Brand

e. Gressenich- Cschwcilcr- Kinz -
weiler-Alsdorf

f. Mariadorf-Linden
3. Eilendorf-Stolberg
K. Stolberg-Vicht
i. Eschweiler-Röhe-Pumpe-Ntsch

K. GschweilerRathhaus-Eschweilcr-
Rhein. Bahn

Ä. VouderGemeindegrenzeAachen-
Laurensberg nach Richterich

d. von Richterichüber Pannesheide
nach Herzogenrath

0. von Kircheich über Vorscheid
nach Kohlscheid

Von Euven (Gasfabrik) bis zur
Grenze mit Belgien

Alsdorf-Geilenlirchen-Wehr

Unternehmer

Landkreis Aachen

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Gupen'er Kleinbahngescll-
schaft zu Vupen

Kreis Geilenlirchen,
Bau- und Betriebsunter-

nchmer: Lenz >K Cie. zu
Berlin und Westdeutsche

Eisenbahn-Gesellschaft
zu Köln

Genehmigende

Behörde

Regierungs-Präsidcnt

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigung 'I' "heilt

am

18. Februar^
6. April

27. Februar
1897

<>. April

desgl
desgl
desgl,
desgl,
desgl

6. Oktober
1900

desgl.

28. August
1896

26. September
1899

auf nuf Grund

50 Iah« u°!»
Tage der N-
triebseröffnuns

vom 1. Ottob"
1898 ab
50 Jahre

desgl,
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl

desgl.

desgl-

99 Iah"

50 Iah«

^ Klcinbllhngchtzes

desgl,

desgl.
desgl,
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Betriebs-
zweÄ

«.Personen-
und Gütervcr
kehr oder einer

derselben)

Personcn-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

> Personen-
<und Stiick-

! gutverkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Betriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Danipf,
Elektrizität)

Spur¬

weite

10

Elektrizität

Uebertrag

1,00U

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Dampf

desgl.

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,435

1,000

Zu übertragen

Lange
der

Bahn

11

54 486,«
4160

18 000

3 000
4150
7 411
6 300
2105

2 489

7 679

2 700

1500

38 100

152 080,s

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

200

12 800

2 850
900
800

200

37 910

660

auf Straßen

überhaupt

18

54 286,«
4160

5 200

3 000
1300
6511
5 500
2105

2 489

7 679

2 700

1300

190

96 420,«

auf
Provin

zialstraßen

14

31100
4160

3 000
1300
5211
3 750

585

2 489

7 679

190

59 464

Am
1. November

1900
waren im
Betriebe

u,

4? 986,«
4160

18 000

3 000
4150
7411
6 300
2105

1500

38100

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

N!

620 000

132 712,«

1 260 000

1 880 000

40
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Bezeichnung der Nahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmigung

am

Von Henncfnach Asbach
(oergl. Nr, 63).

EoblcnzcrStraßenbahn:
a. Von der Cublenzcr Schiffbrücke

bis Capellen

d. Von Coblenz nach Coblenz-
Neuendorf

e. Von Coblenz nach Ehrenbrcit-
stcin

Von Ehrenbreitsteinnach Arcnbcrg

Von Vallendarnach Nicderlahnstein

Krahnenberg-Bahu(von Andernach
nach dem Krahuenberge)

Vom Bahnhof Brannfels der
Naffcmischcn(5iscnbahu nach der

Stadt Braunfels

Von Raffelsteinnach Augustcnthal

Vom Bahnhof Neuwicdder Vifen-
bahn Köln-Deutz-Obcrlahnstein

nach Rasfclstein

II. Regierung^

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen,Nr. 33.

Betriebs-
zweck

(Personen-
und Güterver¬

kehr oder einer
derselben)

«

Betriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

10

Länge
der

Bahn

,,

Davon

auf
eigenein
Bahn¬
körper

12

auf Straßen

überhaupt

U!

auf
Prouin-

zialstrahcn

I !

Am
I. November

1900
waren im
Betriebe

15

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Dnrlchns

Brölthaler Cisenbahn-
Micngcsellfchaftzu
Hennefa. d. Sieg

CoblcnzerStraßcnbnhn-
Attiengefellfchaft

zu Coblenz

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Firma Hager & Lausberg
zu Köln

Ernstbahngescllschaft
zu Brannfels

Fr. Boefenerzu
Augustenthal

RaffelsteincrEisenwerks-
gefellfchaftzu Rafselstein

AllerhöchsteKonzes-
sions-Urkunde

».. Polizeidircktion

d. Landrnth

Regierungs-Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

27. Oktober
1889

I. April 1887
(für die Strecke
von der Schiff¬

brücke bis
Laubach)

7. Mai 1887
(für die Strecke
von Laubach
bis Capcllen)
13. April 1897

15. Septbr. 1899

24. April 18 97
28?Februar 189»

31. Juli 1897
2«. Februar 189»

15. Sept br. 189 8
'20. Februar 1899

II. Dezember
1895

5. Juni 18 94
28. Februar 1899

21. November
1894

4. November
1895

daueind

45 Iah"

30 Iah"

50 Iah"

99 Iah"

99 Iah"

50 Iah"

50 I°h"

50 I°h"

50 Iah"

desgl'

Asches über dieEisen-
^Unternehmungen's- November1838

"gemeinerpolizeilicher
^ Vorschriften

°°s Klcinbllhngcfetzes

^ Klcinbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Pcrsonen-
und Güter

verkehr

desgl.

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl.

Personen¬
verkehr

desgl.

Güterverkehr

desgl.

Dampf

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Drahtseile

Dampf

desgl.

desgl.

Uebertrag
0,785

I,0N0

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,800

1,485

1,435

16

Zu übertragen

152 080,8 55 660 96 420,« 59 464 132 712,« 1880 000
11600 11600 11600

9 770 — 9 770 3 200 9 770 —

2 100 2 100 464 2 100

2 620 1200 1420 960 2 620 —

3 815 — 3 815 3815 — —

10 640 783 9 85? 7 453 — —

514 514 — — 514 —

3 900 1o60 2 510 — 3 900 —

3 400 3 400 — — 3 400 —

1900 1900 — — 1900 —

202 339,« 76 41? 125 922,« 75 356 168 516,« 1880 000

10'
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Bezeichnung der Bahn

Von Kreuznachnach Wintcrburg
mit Abzweigungnach Wallhauscn

Von Vrohl über Nicderzissen
nach Weibern mit Fortsetzung

nach Kempenich

Von: Mahlberg zum Rhcinufer
bei Nheinbrohlmit Abzweigung

nach Hönnmgen

Von Zell nach Vullav
(vergl. Nr. 81)

DüsseldorferStraßenbahn:
1. innerhalb des Stadtbezirkes

2. Strecken außerhalb des
Stadtbezirkes:

a. Vom Bahnhof Düsseldorf-
Grafenbergnach Rath

K. Von Rath nach Ratingen

Von Düsseldorfnach Duisburg

Unternehmer

Kreis Kreuznach,
BetriebsUnternehmer:
WestdeutscheEisenbahn-

Gesellschaftzu Köln

Brohlthal-Eisenbcchn-Ge-
sellschaftzu Köln

ContinentaleEisenbahnbau-
und Betriebsgcscllschaft

zu Berlin

Moselbahn-Aktiengesellschllft
zu Köln

StadtgemeindeDüsseldorf

Genehmigende
Behörde

Regierungs-Präsident

AllerhöchsteKonzes¬
sionsurkunde

Regierungs-Priisident

desgl.

am

10.Novbr.1895
4. April 1898,

28. Februar
1899

19. August 1895

27. Juni 1898
und

27. Sept. 1900

5. September
1899

Genehmigung

auf auf Grund

50 Iah" ^ Kleinbahngesetzes

dauernd ^ Asenbahngesetzcs

50 Iah" ^ Kleinbahngesetzes

99 Iah" desgl.

Strcißenbahndirektor
von Tippelskirch

zu Düsseldorf
desgl.

Düsseldorf'Duisburg'er
Kleinbahn-Gesellschaft

zu Kaiserswerth

a. Stadt Düsseldorf
1>. Regierungs-

Priisident

Ncgierungs-Präsident

desgl.

III. Regierungsbez"
dauernd

oder strecke"^Iah"

29.Äugust1875,
2. April 1895,
20. Juni 1898,
2. Sept. 1899,
17.Ianuar1900

^6. April 1895
und

>23, Juni 1899

28, März 1899

auf 75

eldorf.
'^Meinerpolizeilicher
^Urschriften

6 Kleinbahngesetzes

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güteruer
kehr oder einer

derselben)

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Güter¬
beförderung

Personen-
und Güter¬

verkehr

Betriebs¬
kraft

(thierische
Kraft, Dampf.
Elektrizität)

Spur¬
weite

10

Dampf

desgl.

desgl.

desgl.

Ueb ertrag
0,750

1,000

N,?50

1,000

unbestimmteZ" > ez Kleinbahngesetzes

40 Iah"

60 Iah"

desgl,

desgl.

Personen¬
verkehr

Personen¬
verkehr

desgl.

Personen-
und Stück-
güterverkehr

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl.

Länge
der

Bahn

,!

1,435

1,435

1,435

1,435

202 339,°
27 200

6 014

100

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

auf Straßen

überhaupt

,!!

76 41?
27 070

24 794

4 240

100

125 922,°
130

706

1774

auf
Prouin-

zialstraßen

l>

75 356

130

706

1774

Am
1. November

1900
waren im
Betriebe

!l,

168 516,«
27 200

300

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

,li

1880 000

1146 000

dem Kreis Zell
230 000 W,,

der Stadt Zell
50 000 M,,

der Oemeiude
N!»ss«!0U0M,,
der Gemeinde
Entirch>5 000

W.

Zu übertragen

28 818 28 818 28818

3 230 3 200 30 — 3 230

3 820 540 3 280 3 280 3 820 —

24 000 — 24 000 13 980 24 000

326 021,° 141 361 184 660,« 95 226 260 884,° 3 327 000
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Bezeichnung der Bahn

Krefeld-UerdingerLokalbahn.
Strecken:

«.. Krefeld-Uerdingen
d. Krefeld-Hüls
o. Krefeld-Fischcln

Duisburg'Rnhrort'cr Straßenbahn

Duisburg-Nroich'erStraßenbahn

Von Wermelskirchen nach Bnrg

Von Ronsdorf nach Müngsten

Unternehmer

KrefelderStraßenbahn-
Aktiengesellschaftzu Krefeld

AllgemeineLokal-und
Straßenbahn-Gesellschaft

zu Berlin

desgl.

Nonsdorf-Müngsten'er
Eiscnbahngesellschaft

zu Ronsdorf,
Betriebsunternchmer:

Westdeutsche Eisenbahn-
gesellschaftzu Köln

desgl

Genehmigende
Behörde am

Negiernngs-Präsident

desgl.

desgl.

«. AllerhöchsteKonzes
sions-Urknnde

1i. Regierungs-
Präsident

a. AllerhöchsteKonzef
stons-Urkunde

d. Regierungs-
Prästdent

14. Juni 1881
9. August 1899

16. Oktober
1881

12. April 1882
für die Strecke

Duisburg-
Monning,

8. August1883
und 19. März
1888 für die
ganze Strecke
21, Juli 1888

auf

unbestimmteZ"

1938

bis 22. ZU« 193« °^,

bis 16. SepteN'b"
1938

dauernd

5. April 1897,
21, Juni
27. Mai 1898,
23. Juni 1899

18. November
1889

5. April 1897.
21. Juni
27, Mai 1898,
23. Juni 1899

desgl.

'"heilt
Vetriebs- Betriebs¬

kraft
(thierische

Kraft, Dampf
Elektrizität)

Spur¬
weite

Länge
der

Bahn

Davon Am
l. Novembei

1900
waren im
Betriebe

Betrag
des

auf Grund

zwcck
(Personen-

und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

auf
eigenem
Bahn¬
körper

auf Straßen von der

überhaupt
auf

Prouiu-
ziolstraßen

Provinz be¬
willigten
Dnrlehns

IN IN IN IN IN IN ^e
^-------7 8 9 IN 11 12 13 14 U> 16

», Ucbcrtrag 326 021,« 141 361 184 660,« 95 226 260 884,« 3 327 000

Kleinbahngcsctzes Personen- Dampf IM)
und Güter¬

verkehr
(ans einer
Strecke von
etwa 2 Km 7 500 500 7 000

^ 7 108

7 500 .^
innerhalbder
Stadt Krefeld

findetder
Betrieb mit
Pferdenstatt)

6 800
3 200 —

6 800
3 200

6 800
3 200 —

desgl. Personen¬
verkehr

Elektrizität 1,4N 5 000 5 000 1256 5 000

deiner polizeilicher
Vorschriften

desgl. desgl. 1,4N 7 600 7 6»0 7 600

, ^ Tismbahngesetzes,Personen- desgl. 1,000 1 1 200 4 700 6 500 6010 11200

^^/lcinbahngesetzes,
'ehw" s?ch das Untcr-
ltz z"> 'n Gemäßheit
<n dm Bestim-
«3 d'e es Gesetzes
""worfen hatte

und Güter¬
verkehr

a, desgl. desgl. Dampf 1,000 15 100 1800 13 300 4210 15100 —

^- desgl.

Zu übertragen 382 421,« 148361j 234 060,«! 113810 317 284,« 3 327 000
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Bezeichnung der Bahn

Von der Station Thalsperre der
Wermelstirchen-Burg'erKleinbahn

nach Remscheid

Essen'erStraßenbahn:
1, Streckeninnerhalb des Stadt¬

bezirks

2. Streckenaußerhalbdes Stadt¬
bezirks:

ll. Von Essenüber Altenessen nach
Nordstern und von da bis zur
Kreisgrenze

K. Von Essenüber Altendorfnach
Borbeck

o. Von Essennach Rüttenscheidt

ä. Von Rüttenscheidt nach Bredeney

Unternehmer

3

L. Von Borbeckbis zur Grenze
der StadtgemeindcOberhausen

Ronsdorf-Müngsten'er
Eisenbahngesellschaft

zu Ronsdorf,
Bctriebsunternehmer:

WestdeutscheEisenbahn-
gesellschaftzu Köln

Eigenthümer:Stadt Essen,
Bau- und Betriebsunter-
nchmer: Eisenbahn-Kon-

sortium Darmstadter Bank
zu Darmstadtund Hermcmu

Bachsteinzu Berlin

Süddeutsche
Eisenbahngesellschaft

zu Darmstadt
desgl.

desgl.

Eigenthümer:Gemeinde
Zweihonnschaften, Bau- und

Betriebsunternehmei:
Eisenbahn-Konsortium
Darmstadter Bank zu

Darmstadt und Hermann
Bachsteinzu Berlin

GemeindeBorbeck,
Bau- und Betriebsunter-

nehmer wie bei ä

Genehmigende
Behörde

Regierungs-Priisident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigung

am

25. September
1899

20, Juli 1896,
24. November

1897

18. Juli
15.Dezember

18«,

31. März 1892

9. April
5. August ^^
2?. März 1896

desgl. 29. August 1896

auf

50 Iah"

dauernd

desgl>

desgl.

desgl.

desgl-

desgl-

'"heilt
Betriebs¬

zweck
(Personen-

und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Betriebs¬
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

Länge
der

Bahn

Davon Am
1. November

1900
waren im
Betriebe

Betrag
des

auf
eigenem
Bahn¬
körper

auf Straßen von der

auf Grund
überhaupt

auf
Provin-

zilllstrnßen

Provinz be-
willigten
Darlehns

ni IN IN IN IN IN ^
'--------- ? 8 9 10 11 12 13 14 15 16

^ Kleinbahngesetzes
Uebertrag 382 421,« 148 361 234 060,° 113810 31? 284,« 3 32? 000

Personen- Dampf 1,000 3 440 3 440 — — 3 440 —
und Güter¬

verkehr

desgl. Personen¬
verkehr

Elektrizität 1,000 1940 — 1940 — 1940

^ gemeiner polizei-
!, H« Vorschriften
' °^ Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

1,000

1,000

9 220

7 310 1000

9 220

6 310

36
(auf Stra¬
ßenbrücken)

9 220

7 310

^ Kleinbahngesetzes desgl. desgl. 1,000 3 440 — 3 440 — 3 440 —

desgl. desgl. desgl. 1,000 1800 1800 1530 1800

desgl. desgl. desgl. 1,o<x>

Zu übertragen

5 840 340 5 500 — 5 840 —

415 411.« 153 141 262 270,« 115 376 350 274,° 3 327 000

41
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Bezeichnung der Bahn

k. Von Essen nach Gelsenkirchen
mit Abzweigungnach Katernberg

F. Von Essennach Steele

K. Von Essennach Frohnhausen

Von Borbeck nach Bottrop

K. Von der Grenze zwischen der
Provinz Westfalen und der Nheiw
Provinzbei Ecnnap nach Horst

Barmer Bergbahn:
Strecken:

a. Zahnradbahn von Barmen nach
Tüllethurm

l». Reibungsbahn von Tüllethurm
nach Runsdorf

Remscheid'er Straßenbahn

Straßenbahn iu Barmen

Unternehmer

Stadt Essenund Land¬
gemeindenStoppenberg,

Schonnebeck,Katernbergund
Rotthausen, Bau- und Be°
triebsunternehmerwie bei ä
Städte Essenund Steele

owie LandgemeindeHuttrop,
Bau- und Betriebsunter

nehmerwie bei 6.
Stadt Essenund Gemeinde

Altendorf,Bau- und
Betriebsunternehmer

wie bei ä
GemeindenBorbeck und

Bottrop, Bau- und Betriebs
Unternehmerwie bei ä

GemeindeHorst,
Bau- und Betriebsunter¬

nehmerwie bei ä

AktiengesellschaftBarmer
Bergbahn zu Barmen,
Bauunternehmerfür

Strecke a: Siemens <K Halste
zu Berlin

Remscheid'erStraßenbahn-
gesellschaftzu Remscheid

Stadt Barmen

Genehmigende
BeHürde

Regierungs-Präsident

desgl.

dcsgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigung'' '«h^^

am

24. Juli
15. Septemb

I8W

28. Mai 1896

28. Mai 1896

3. November
1896

23. September
189?

19. Januar
1892,

22. Juli 1898
28. Juni 1889

13. August1892

17. April 1894,
30 . April
b. Septemb.̂ ^
26. Oktober ^
2«.Dezemb.!>1«W,
28.Dezeml>.1

?. Juni 189?

auf

dauernd

desgl-

desgl.

desgl'

40 Iah"

dauernd

desgl.

desgl-

">f Grund

Betriebs-
zweck

(Persouen-
und Gütervcr
kehr »der einer

derselben)

8

Kleinbnhngcsetzes

desgl.

desgl.

de^gl.

desgl.

Personen¬
verkehr

desgl.

Betriebs
kraft

(thierische
Kraft, Ncnnpf,
Elct'trizitüt)

Spur¬
weite

lu

Uebertrag
Elektrizität I 1,000

«Kn,,

^"« polizeilicher
^"fchrifteu

desgl.

desgl.

desgl.

"Nbahngesches

desgl.

Personen
und

Güterverkehr
Personen

verkehr

dcsgl.

dcsgl.

dcsgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Zu übertragen

Länge
der

Bahn

ii

415 411,«
10 490

5 220

3 640

5 870

950

1630

4 320

9 287

9 300

Davon

auf
eigenen!
Bahn
tür,pcr

12

153 141

466 118,«

anf Straßen

überhaupt

13

auf
Prouiu

zialstraßeu

14

Am

1. November
1900

waren im

Betriebe

ik

262 270,«
10 490

220

3 640

5 870

950

1 180

2 620

156 94l

450

1700

9 28?

9 300

3091??,«

115 376
8 43?

118813

350 274,«
10 490

220

3 640

5 870

950

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Dnrlehns

^ ____
l«

1630

4 320

9 28?

9 300

400 981,«

3 32? 000

3 32? 000

41*
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Nr. Bezeichnung der Bahn

31

32

5!l!

34

35

Vom Bahnhof nach dem Orte
Schlebusch

Straßenbahn Nord-Süd in Elberfeld

Unternehmer

36

Barmen-Elberfeld'er Straßenbahn

Von Rees nach Empel

Straßenbahnen der Stadt Oberhausen
». In Oberhausen

I). Von Oberhlluseu nach Sterklade

o. Von Oberhausen nach Osterfeld

Kreis Ruhrort'er Straßenbahnen:
ll. Von Ruhrort nach Nteiderich,
d. Von Ruhrort (Waage) nach

Ruhrort (Bahnhof), La«, Beeck,
Bruckhausen,

o. Von Meiderich (Bahnhof) nach
Mühlenfeld, Laar bis zur Ein¬
mündung in die Strecke zu d,

ä. Von Ruhrort nach der Hom-
berger Fähre

Gemeinde Schlebusch

Stadt Elberfeld,
Bau- und Betriebsunter»

nehmer: Elektrische Straßen¬
bahn Barmen-Elberfeld,

Aktiengesellschaft zu Elberfeld

ElektrischeStraßenbahn
Barmen-Elberfeld,

Aktiengesellschaft zu Elberfeld

Stadt Rees'er Anschlußbahn,
Gesellschaftmb.H. zu Rees

Stadt Oberhausen

desgl.

desgl.

Kreis Ruhrort'er Straßen¬
bahn-Aktiengesellschaft

zu Ruhrort

Genehmigende

Behörde

Regierungs-Präsidcnt

desgl.

«..Städte Barmen und
Elberfeld

d. Regierungs-
Präsident

Regicruugs-Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigung

am

9. Februar 1895

8. Oktober 1895

auf auf Grund

dauernd

desgl

dez
ahngesetzes

desgl.

im Jahre 1872

5. Dezember
1895

10.Dezbr.1895,
23. Juni 1899

3. April 189«
21. Septbr. 1887

2. Novbr. 189«
21. Septbr. 189?

desgl.

17. Mlli 1896
23. Juni 1899

20 Iah"

bis Ende 1^

60 Iah"

dauernd

desgl,

desgl,

t>ez

deiner polizeilicher
^schuften

ahngesetzes

Kleinbnhngesetzes

desgl.

desgl.

desgl.

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Betriebs¬
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

8

bis 16. Septe
193s

F

Personen-
und Güter¬

verkehr

Personen¬
verkehr

desgl.

desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

Personen¬
verkehr
desgl.

desgl.

desgl.

Spur¬
weite

10

Dampf

Elektrizität

Uebertrag
1,000

Pferde

Elektrizität

Dampf

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl.

1,000

Länge
der

Bahn

11

1,435

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

466 118,«
3 540

4 261

11800

6 370

7 400

3 700

1300

16 000

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

auf Straßen

überhaupt

13

156 941

Zu übertragen > 520 489,« 157 191

250

309 1??,«
3 540

4 261

auf
Provin-

zilllstratzen

14

118 813

3 400

11800

6 370

7 400

3 700

1300

15 750

363 298,«

Am
1. November

1900
waren im
Betriebe

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

15

1 129

4 073

127 415

400 981,«

4 261

11800

6 370

7 400

3 700

1300

16 000

16

3 327 000

451 812,«

350 000

^2300 000

5 977 000
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Nr. Bezeichnung der Bahn

l5?

!!,^

::>,,

!!,

,,

^.!

Unternehmer

1^!

Straßenbahn in der Stadt Mül-
heim (Ruhr) sowie nach Styrum,

Hcissen und dem Kahlcnbcrgein
Holthausen

ElektrischeStraßenbahn von Steelc
über Kray und Notthauscn nach
Gelsenkirchcn mit Abzweigungvon
Rutthauseunach dem Wiehagen,sowie

von Stecle nach Spillcnburg

Elektrische Straßenbahn von Barmen
nach Schweln: und nach dem

Schwelm'crBrunnen

Kleinbahnvon Mnlhcim am Rhein
nach Leverkusen

SchwebebahnBarmen-Elbcrfcld-
Vohwinkel

ElektrischeStraßenbahn der Stadt
Solingen

einschließlichSolingen-Höhschcid

a. Von Elberfeldüber Nevigcsnach
Velbertmit Abzweigungvon Neviges

nach Langenberg
d. Velbert-Heiligcnhaus-Hösel

Genehmigende
Behörde

Stadt Mülhcim a. d. Ruhr

Stadt Steelc und Land¬
gemeinde»:Kray und Rott¬
hausenbczw.Aktiengesell¬

schaftder Bochum-Gclscn-
kirchen'er Straßenbahnen,
Bau- und Betriebsunter-

nehmer:Siemens & Halste
zu Berlin

Städte Bnrmcn und
Schwelm

Firma Farbenfabriken vorm.
Fr. Bayer <K Cic., Aktien¬

gesellschaftzu Elberfeld

KontinentaleGesellschaftfür
elektrischeUnternehmungen

zu Nürnberg

Stadt Solingen,
Betricbsunternehmer:

Union Elcktrizitätsgescllschaft^
zu Berlin

Aktiengesellschaft
Bergische Kleinbahnen

zu Elberfeld
desgl.

Rcgicrungs-Präsidcnt

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

am

8. Juli 1896
23. Juni 1899

25. August 1896
28. August ,899

26. Oktober
1896

23. Juni 1899

31.Oktbr.1896,
23. Juni 1899

30. Dezember
1896,

17. August

21. Mai 1897
23. Iuui 1899

19. Juni 1899

Genehmigung

auf

desgl.

99 Iah"

75 Iah"

dauernd

45 I°h"

desgl-

auf Grund

Betrievs-
zweö

(Personen-
und Güterver
kehr oder einer

derselben)

8

Betriebs
kraft

(thierische
Kraft, Dampfs
Elektrizität)

dauernd d?g

desgl.

Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Personen¬
verkehr

desgl.

Spur¬
weite

10

Elektrizität

desgl.

Uebertrag
1,uoo

I
desgl.

Pcrsonen-
und Güter¬

verkehr

Personen¬
verkehr

desgl.

desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Dampf

Elektrizität

desgl.

desgl.

Elektrizität
und Dampf

Zu übertragen

1,ooa

1,435

1,485

1,000

1,000

1,000

Davon
Lange

der

Bahn

11

520 489,»
14 000

9 680

auf
eigenem
Nllhn-
türper

auf Straßen

12

157 191

9 200

6 000

13 300

7 120

überhaupt

13

6 000

21 175

13 776

614 740,«

363 298,»
14 000

9 680

9 200

auf
Provin«

zialstraßen

14

Am
1. November!

1900
waren im
Betriebe

15

127 415

1120

3 505

13 300

7 120

20 0l

10 271

4 600

451812,«
14 000

9 680

930

19 520

7 717

167 816! 446 924,°> 16018^

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

16

5 977 000
1780 000

9 200

6 000

7 120
>

21 175

13776

690 000

532 763,« 8 447 000
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Nr. Bezeichnung der Bahn

44

>tt.

,<!

!?

<<!-'

49

.'.!

Velbcrt-Werden

Düsseldorf-Bcnrath-Vohwinkel
mit Abzweigungvon Hilden nach

Ohligs

Von Solingen über Merscheid,
Ohligs und Wald nach Zentral und
zurücknach Solingen mit Abzweigung
von Zentral über Gräfrath nach

Vohwinkel

Düsseldorf-Krefeld

». Straßenbahn in M.-Gladbach

d. von M.-Gladbach nach Hardt

a. Straßenbahn in Rheydt
t>. von Rheydt nach Gicscnkirchen
o. von Rheydt nach Odenkirchen

Von Kaldenkirchen nach Brüggen

Meiderich-Ncumühl-Dinslalen
mit Abzweigungnach Walsum

Unternehmer

GemeindeSiebenhonn-
schafteu, Stadt Werden

und Stadt Bewert.
Bau- und Betriebsunter-
nehmer:ContinentaleGe¬
sellschaft für elektrische

Unternehmungenzu
Nürnberg

AktiengesellschaftBergische
Kleinbahnenzu Elbcrfeld

Gemeinden Solingen,Ohligs,
Wald, Gräfrath und Voh¬
winkel, Bau- uud Betriebs-
Unternehmer:Union Clek-
trizitätsgcsellschaftzu Berlin

Rheinische Bahngesellschaft
zu Düsseldorf

Stadt M.-Gladbach

desgl.

Stadt Rhehdt
desgl.
desgl.

ContinentaleEisenbahn
Bau- und Betriebsgcsell-

schaft zu Berlin

desgl.

Genehmigende
Behörde

Genehmigung '!>

am

Regierungs-Präsideut

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

5.^Oktober^887
23. Juni 1899

1. Dezember
1898

5. November
1898

4. November
1898

10. Februar
1900
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

auf

45 Jahre

desgl,

50 Jahre

?5 Jahre

60 Jahre

desgl.

desgl.
desgl.
desgl-

Genehmigungist noch '"'
cht

1. Juni 1900 60 Iah"

Mheilt
Betriebs-

zweck
(Personen-

und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Betriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬

weite

Länge

der

Bahn

Davon Am

1. November
1900

waren im

Betriebe

Betrag
des

auf
eigenem
Bahn¬
körper

auf Straßen von der

aus Grund überhaupt
auf

Prouinzilll-
straßen

Provinz be¬
willigten
DarlchnZ

^^^ IN IN

11
IN IN IN IN ^

"--^. 7 8 9 10 12 18 14 15 10

Uebertrag 614 740,« 167 816 446 924,« 160 182 532 76 ;,° 8 447 000

^ Kleinbahugcsctzes Personen¬
verkehr

Elektrizität 1,000 8130 8 130 6 830 8 130

desgl. Personen-
und Stück-

desgl. 1,000 28 550 1100 27 450 26 098 28 550 —

güterverkehr

desgl. Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl. l,«oo 19 700 19 700 18 670 19 700

desgl. desgl. desgl. 1,435 22 450 17 900 4 550 — 22 450 —

desgl.

desgl.

Personen¬
verkehr
desgl.

desgl.

desgl.

1,000

1,000

7 433

5 714

— 7 433

5 714

4 508

5 714

7 433

^ 1 250 0N(

desgl.
desgl.
desgl.

"»HM.

desgl.
desgl.
desgl.

Güterverkehr

desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

1,000
1,000
1,000

1,435

6 285
2 00?
2 516

13 009 13 000

6 285
2 007
2 516

9

5 485
2 00?
2 516

9

6 285
2 007
2516

(im Bau
begriffen)

> 1 000 000

'^ Kleinbahngesetzes Personen¬
verkehr

desgl. 1,ooa

Zu übertragen

15 366 — 15 366 10 576 10169 —

745 900,« 199 816 546 084.« 242 595 640 003,« 10 697 000

^
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Bezeichnung der Vahu

Kempcn-Straclen-Kevclaer

». Llberfeld-Kronenbcrg

d. Kronenfeld-Nemscheid

Unternehmer

Kreis Geldern

UnionElektrizitätsgesellschaft
zu Berlin

desgl.

Genehmigende
Behörde

Negierungs-Präsident

desgl.

desgl.

Genehmigung'!' ertheilt

am

10. Juli 190U

24. Septbr.

!«!«1 5. Dczbr.
19. Nezbr.

25. Januar
1899

auf auf Grund

75 Iah« bcz Klcinbahngesetzcs

bis zum 3l. ^'
zembcr1946

desgl.

Kölnische Straßenbahn:
a. Innerhalb der Stadt

d. Von Kölil (Neumarkt) nach
Sülz (Klcttenberg)

o. Von Köln (Nemnnrkt)bis zum
Schlachthof

ä. VonKöln-Ehrenfcldnach Bieten-
dorf

Zahnradbahn von Königswintcr
nach dem Drachenfels

Zahnradbahn von Königswinter
nach dem Petersbergc

Straßenbahn in der Stadt Bonn
fuwienach Kcsscnichund uach

Poppclsdorf

Kölnische Straßeubahn-
gesellschaftzu Brüssel

desgl.

desgl.

desgl.

AllgemeineLokal- und
Straßenbahugesellschaft

zu Berlin

PetersbergerZahnradbahn¬
gesellschaftzu Königswinter

Rheinisch-WestfälischeBahn-
gcscllschllftzu Berlin

Negierungs-Präsident
bczw.Polizei-Präsident

zu Köln
Polizei-Präsident

zu Köln
desgl.

desgl.

Negieruugs-Präsidcut

desgl.

Ä. Oberbürgermeister
zu Bonn

d, Negierungs-
Präsident

IV. Regier
15. März 18??,
29. Juli 1879

unssbezttl

12. Februar
1895

13. Mai 1895

28. März 1896

29. August 1881

14. November
1888

im Jahre 1890

24. Juli 1900

25 Iah"

bis 31, ^
1916

bis 31. ^

bis 18. Dezent
1924

unbestimmt̂ "

15 Jahre

40 Iah"

bis 22. Augs
1930 bezw. "'

29.Noveml>eN

desgl.

desgl.

^ allgemeinerpolizci-
lichcr Vorschriften

' desKleinbahngcsetzcs
^ Klcinbahiigcsctzcs

desgl.

desgl.

^ Unternehmenhat
'"h dem Kleinbahn-

«esetze unterstellt

desgl.

Betriebs-
zweck

^Perfonen-
und Güteruer
lehr oder cm«

derselben)

«

Personen-
und Güter¬

verkehr

Personen¬
verkehr
desgl.

Betriebs
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,
Elektrizität)

Spur¬

weite

in

Uebertrag
Elektrizität 1,noo

desgl.

Personen¬
verkehr

desgl.

desgl.

desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Personen¬
verkehr,
auf der
Strecke

Bonn-Kesse-
nich auch

Marktgüter-
verkehr

desgl.

desgl.

Pferde

desgl.

desgl.

desgl.

Dampf

desgl.

Pferde

1,000

1,(100

1,435

1,435

1,435

1,435

1,000

1,000

1,000

Länge
der

Bahn

,,

745 900,«
33110

2 370

219?

Davon

auf
eigenem
Bahn-
torper

,!i

199 816
24 493

ans Straßen

überhaupt

13

546 084,°
861?

2 370

2197

auf
Pnwin

zialstraßen

l,

242 595
570

2 370

2197

Am
1. November

1900
waren im
Betriebe

15

640 003,«

2 370

2 197

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

i<;

10 697 000

800 000

Zu übertragen

X

^ 61393 — 61393 3 900 61393 —

1520 1520 — 1520 —

1400 1400 — — 1400 —

6 550 6 550 6 550

854 440,« 227 229 627 211,« 251632 715 433,« 11497 000

«'-
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Nr.

«.0

6!

Bezeichnung der Bahn

HeisterbacherThalbahn (vom Nhein-
ufer bei Niederdollendorfund dem

dortigen Bahnhöfe nach Heister
bacherrottund Grcngclsbitze)

Von Bonn über Godesberg
nach Äiehlem

Von Frechennach Köln mit
Abzweigung»ach dem Güterbahnhofe

Ehrcnfeld

Von Beuel über Hcuncf
nach Wnldbroel

Von Niederpleisnach Oberplcis

Von Hcnnefnach Asbach
(vergleicheNr. ?)

Von Nicdcrplcis nach Sicgbnrg

Unternehmer

Nrülthaler Eisenbahn-
Aktiengesellschaftzn Hcnnef

n. d. Sieg

Rheinisch-WestfälischeVahn-
gcsellschaftzu Berlin

GemeindeFrechen,
Betriebs-Unternehmer:

Lokalbahn-Bau-und
Betricbsgescllschaft

Hiedemcmn & Cie, zu Köln

Brölthalcr Eisenbahn-
Aktiengesellschaft

zu Hennef n. d, Sieg

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigende
Behörde

«,. Negierungs-
Präsident

K. AllerhöchsteKonzes-
sions-Urkunde

Regierungs-Präsident

desgl.

Allerhöchste Konzes-
sions-Urkundc

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigung»' eitheilt

am

a 28. Juli 1889
d. 21, August

1893
20. August 190U

a. 18. August
1891

d. 14. August
189?

«.24. Juli 1900

5. Juni 1893

27. Oktober
1889

13. November
1890

27. Oktober
1889

7. April 1897

aus
nuf Grund

bis 1. September
1934 ^ allgemeiner Polizei¬

lich« Vorschriften
^ des Kleinbcchnge«

setzcs, nachdem sich
das Unternehmen
demselben unter¬
stellt hat

bis22.Angust^ dcs Kleiubahngesetzes

bis 31. Dezent
1923

dauernd

desgl,

desgl.

desgl.

desgl.

Betriebs¬
zweck

(Personen«
und Güter» er
lehr oder einer

derselben)

8

Betriebs-
krast

(thierische
Kraft, Dninpf,
Elektrizität)

Spur¬

weite

10

Personen
nud Güter¬

verkehr

^'senbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl.

Personen^
verkehr

Personen^
und Güter^
verkehrauf
der Haupt¬
linie, nur

Güterverkehr
auf der

Güterbahu

Persouen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl.

desgl.

Dampf
Uebertrag

0,750

desgl,

desgl.

1,000

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

1,435
für die

Güterbahn
Frechen-

Ehrenfeld
1,000

für die
Personen»

bahn
Frechen-

Köln

0,785

0,785

0,785

0,785

Zu übertragen

Länge

der

Bahn

ii

854 440,«
11 000

12 040

13 889

Davon

auf
eisseuei»
Nahn
torper

12

22? 229
4 050

92?

3 35?

45 900

8 600

12 000

3 300

961 169,«

12 699

7 570

12 000

3 078

auf Straßen

überhaupt

13

627 211,°
6 950

6 113

10 532

33 201

1030

auf
Prouin

zinlstraßeu

14

251 632
6 330

1300

6 158

222

275 910 ! 685 259,«

31601

1030

210

Am
1. November

1900
waren im
Betriebe

15

715 433,°
11000

12 040

13 889

45 900

8 600

12 000

3 300

298 2611 822162,«

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

!<!

11497 000

11497 000
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Nr. Bezeichnung der Nahn

65

<!6

«i?

Von Herccsbach nach Nostingen und
von Oberpleis nach Herresbach

Von EngelÄiichen nach Marienhcidc

Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmigung
'"heilt

am

<!'-'

69

70

Kleinbahnen des Kreises Euskirchen:
ll. Von Liblar nach Vnskirchen
l>. Von Arloff nach Mittheiln zum

Anschlüssean die Linie unter »

Vorgebirgsbahn Köln-Bonn

Von Beuel nach Honnef

Vom Bahnhofe Bonn über die neue

Rheinbrücke bis zum Fuße der öst¬
lichen Rampe derselben bei Beuel

Brülthaler Eifenbahn-
Aktien-Gesellschaft

zu Hcunef a. d. Sieg

Kreis Gummersbach,
Bau- und Bctriebsunter-
nehmer: Lenz & Co. zu
Stettin durch die West¬

deutsche Eisenbahngesellschaft
zu Köln

Kreis Cuskirchen,
Bau- uud Betriebsunter¬
nehmer wie unter Nr, 66

Aktiengesellschaftder
Köln-Bonn'er Kreisbahnen

zu Köln

Die GemeindenVilich,
Obercassel,Nieder- und Ober-
dollendorf, Königswinterund

Honnef

Stadt Bonn

<i, Regiernngs-
Präsident

b. Allerhöchste
Kunzessions-Urknndc

Regieruugs-Präsident

29. August
1893

20, August
1900

30. September
1895,

19. Januar
1899

desgl.

Allerhöchste
Konzessions-Urkunde

Regierungs-Präsident

13. April 1894,
29. Oktober

1898

4. August1894

desgl.

9. Juni 1896,
19. Januar

1899

11. März 1898

auf

dauernd

)0 Jahre

desgl.

dauernd

;0 Jahre

45 Iah«

auf Grund

Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

^'senbahngesetzes

^ Kleinbahngesetzes

desgl.

Betriebs-
zweck

(Personen-
und Güteruer
lehr oder einer

derselben)

Personcn-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Personen¬
verkehr

Betriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

10

11 ebertrag
Dampf 0,785

desgl.

desgl.

desgl.

Elektrizität

desgl.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Zu übertragen

Länge
der

Bahn

11

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

auf Straßen

überhaupt

13

961 169,« 1 275 910 685 259,« 298 261 822 162,«

auf
Pronin-

zilllstraßeu

14

Am
1. November

1900
waren im
Betriebe

!>>

18400

56 900

3? 020

13 976

1833

I 089 298,«

noch nicht bekannt

1900

32116

24 160

770

16 500

24 784

12 860

13 206

1833

334 856 754 442,«

15 942

19 600

5 420

13 206

352 429

18 400

)6 900

37 020

934 482,«

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

16

11497 000

776 000

1 960 000

der Aktien¬
gesellschaft
2 400 000,

der Stadt Köln
I 000000

17 633 000
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____^ .________

Jenehmigung >>' "theilt Davon Am Betrag

Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

^-------^----^' ^-«--^— Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr oder einer

Betriebs¬
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Spur¬

weite

Länge

der

Bahn

1. November
1900

waren im

des

am auf auf Grund

auf
eigenem
Bahn¬

auf Straßen von der
Nr.

überhaupt
auf

Provinzial-
Provinz be¬

willigten
derselben)

Elektrizität) körper straßen Betriebe Dllilehns
^_^—^" ^__^ m NI

11
IN NI IN IN ^

i 2 3 4 5 6—>"^ >»____ 7 8 9 10 12 13 14 1b 16

71 Kleinbahnendes KreisesBergheim:
^ Kleinbahngefetzes

Uebertrag 1 089 298,« 334 856 754 442,« 352 429 934 482,« 17 633 000

«.. Von Flechen über Müdrath Kleis Berghcim, NegicrungsPräsident 16. November 50 Jahre Personen- Dampf 1,000
nach Kerpen Bau- und Betriebsunter-

nehmer: Lenz & Co. zu
Stettin dmch die West¬

deutsche Eisenbllhngescllschllft
zu Köln

1895 und Güter¬
verkehr

d. Von Müdrath über Horrem desgl. desgl. 15. Februar desgl. desgl. desgl. desgl. 1,000 > 59100 54 980 4120 4120 55 100 3 000 000

und Berghcimnach Vlsdurf 1896
«, Von Bergheimnach Bcdbnrg desgl. desgl. desgl. desgl. desgl. desgl. desgl. 1,000
ä. Von Berghcim nach Nheidt desgl. desgl. 24. Juli 1896 desgl. desgl. desgl. desgl. 1,000
u Von Kerpen nach Blatzheim desgl. desgl. 14. Januar

189?
desgl- desgl. desgl desgl. 1,900

f. Von Bedburg über Kirchherten desgl. desgl. 28. Mai 1898, desgl. desgl. desgl. desgl. 1,000
nach Ameln 19. Januar

2. Februar ^°"^

72 Von Bricht nach Wesseling-Godorf Aktiengesellschaftder
Köln-Bonn'er Kreisbahnen

zu Köln

desgl. 7. Februar189? desgl. desgl. desgl. desgl. 1,000
und
1,435

6 850 6 850 4 700

73 Von Müdrath nach Liblar WestdeutscheEisenbahn-
gesellschaftzu Köln

desgl. 3. Juli 189? desgl. desgl. desgl. desgl. 1,000 12 300 12 300 — — 12 300 —

74 Von Liblar nach Brühl desgl. desgl. 22. April 1898 desgl- desgl. desgl. desgl. 1,000 8 300 8 300 " voraussichtlich
8 300

für Güter
75 Von Beuel nach Großenbufch Industriebahn-Aktiengesell¬

schaft zu Frankfurt a. M.
desgl. 30. Januar

1900
desgl- desgl. Güterverkehr desgl. 1,000 7 300 7 300 ^

-

V. Regierungsbez" ^ier.

76 Pferdebahnzu Trier Elektlizitllts-Aktien-Gesell- Oberbürgermeister 29. November 50 Jahre "^"einei polizeilicher
Vorschriften

Personen¬ Pferde, 1,000 4 600 — 4 600 — 4 600 —

schaft Helios zu Trier 1889 verkehr demnächst
zu Köln-Ehlenfeld Elektrizität

Zu übertragen 1 187 748,« 424 586 763 162,« 356 549 1019 482,« 20 633 000

43
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??

7^

?<,»

«,!

81
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Bezeichnung der Bahn

a. Straßenbahn St. Johann-Wal¬
statt Burbach - Louisenthal und
St. Iohcmn-Brebach

I). Von Malstatt über Saar¬
brücken nach St. Arnual

Ensdorf-Saarlouis-Wallerfangen

Philippsheim-Binsfeld

Saarlouis-Fraulautern

Von Trier nach Zell (im Anschluß
an die Bahn Zell-Bullay,
RegierungsbezirkCoblenz

lfde. Nr. 18)

Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Gesellschaftfür Straßen¬
bahnen im Saarthal,

Aktiengesellschaftzu
St, Johann a. d. Saar

desgl.

Stadt Saarlouis, Bau-
und Betriebsunternehmer:

Vering & Wächter zu Berlin

AllgemeineDeutsche
Kleinbllhngescllschaft,

Aktiengesellschaftzu Berlin

Stadt Saarlouis, Bau-
und Netriebsunternehmer

wie unter Nr. 78

Moselbahn-Aktieu-Gesell-
schaft zu Köln

Regierungs-Präsident

,

desgl,

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

am

ll. 8. Juni 1890,
29, März 1894,
247Sept, 189^

o. 20,September
1899

24. Sept. 1897,
14.Dezbr.1898

10, Dezember
1895,

12. Dezbr,

22, Febr. 1898,
26. Januar

1899

^F" 189812, Dezbr.

27. September
1899

auf auf Grund

bis 1. April

desgl.

40 Iah"

99 Iah"

40 Iah"

99 I°h"

allgemeinerPolizei-
licher Vorschriften
des Kleinbahngesetzes

Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl

desgl.

Betriebs¬
zweck

^Perfonen-
und Güterver
lehr oder einer

derselben)

8

Personen¬
verkehr,

demnächst
auch Stück-
güterverkehr
Personen¬

verkehr

Pcrsonen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Personen-,
Gepäck-und
Stückgüter¬

verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

Netriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf

Elektrizität)

Spur¬

weite

iu

Elektrizität
Uebertrag

1,uoo

desgl.

Dampf

desgl.

desgl.

desgl.

1,000

1,435

0,750

1,435

I,uoo

Summe

Länge
der

Bahn

11

118? 748,«
11250

5 850

6 462

8 098

3 300

98 000

1 320 708.«

Davon

auf
eigenem

Vcchn
türper

12

424 586

2 231

8 068

98 000

532 885

auf Straßen

überhaupt

l.'l

763 162,«
11250

5 850

4 231

30

3 300

78? 823,«

auf
Prcwin

zialstraßen

14

356 549
11250

1471

4 231

30

3 200

376 731

Am
1. November

1900
waren in:
Betriebe

15

1019 482,«
11250

5 850

6 462

^098

3 300

1 054 442,«

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

l«!

20 633 000

925 000

dem Kreis
Nerninstel

375 000

21933 000

Ferner sind gewährt worden:
1. dem Kreise Gummersbachzur Bestreitung der Grunderwerbskostenfür

die Staatsbahn Wiehlbrück-Wiehlbezw. Osberghausen-Wiehlals Darlehen 125000 M.
2. der BürgermeistereiWissenfür die KleinbahnWissen-Korbals Darlehen 30 000 „
3. dem Kreise Merzig für die Kleinbahn Merzig-Büschfeldals Betheiligung

eine Beihülfevon .................. 331 89 0 „
Zusammen 22 419 890 M.

43*
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Die Preußischen Provinzialverbändeund die Kleinbahnen.
Denkschrift der PreußischenLandesdirektoren,

festgestellt in der Iahreskonferenz zu Stettin vom 19. bis 21. Juni 1900.

I. Zas Verhältniß der Kleinbahnen zu den Ataatsbahnen und zur
Staatsbahnverwaltung.

Nachdem das Gesetz vom 28. Juli 1892 über Kleinbahnen und Privatanschluhbahnen
die preußischenProvinzialverbände durch eine Reihe von Bestimmungen auf die Förderung von
Kleinbahnunternehmungenhingewiesenhatte, haben sich die Landesdirektorender Monarchie in ihren
Iahreskonferenzen wiederholt mit dieser Materie beschäftigt. Nicht nur die Neuheit dieser letzteren
und der Mangel an Erfahrungen auf diefem Gebiete, fonbern befonders auch die große wirth-
schaftliche Bedeutung der Kleinbahnen und ihr Einfluß auf die Entwickelung der einzelnen Landes¬
theile drängten die Vertreter der preußischenProvinzialverbände zu gemeinsamerErörterung der
wichtigsten Fragen des KleinbahnwesenI.

In besonders eingehenderWeise geschah dies im Jahre 1897 auf der Landesdirektoren¬
konferenz zu Wiesbaden, wobei namentlich das Verhältniß des Staates zu den Kleinbahnen einer
Prüfung unterzogen und eine gemeinsame Eingabe der Landesdirektorenan den Herrn Minister
der öffentlichenArbeiten beschlossenwurde. Nachdemder Letztere im Jahre 1898 eine Antwort
auf diefe Eingabe und die darin hervorgehobenenKlagen und Bitten gegeben hatte, andererseits
auch das Interesse der Provinzen an den Kleinbahnunternehmungendurch mancherleiUmstände
inzwischenweiter gewachsen war, befaßten sich die Landesdirektorenbei ihrer Jahresversammlung
zu Breslau im Juli 1899 abermals mit dieser Angelegenheit. Es trat hierbei der Wunsch hervor,
die gesummten Erfahrungen der Provinzialverwaltungen auf dem Gebiete des Kleinbochnwefenszu
fammeln und sich gegenseitigzugänglichzu machen,sowie die bestehenden Wünsche bezüglich der
Weiterentwicklungdes Kleinbahnwesensdurch die Provinzen zu formuliren.

Mit dieser Aufgabe wurde eine Kommifsionbetraut, zu welcher die Provinzen Ostpreußen,
Pommern, Schlesien, Westfalenund Rheinland Vertreter entsenden sollten. Seitens der Kommission,
welche im Oktober 1899 und April 1900 zusammen trat, wurde zu den Berathungen auch der
Vertreter der Provinz Brandenburg hinzugezogen,in deren Landeshausedie Sitzungenstattfanden.

An der letzten Berathung der Kommifsion,welche sich mit dem Verhältnisse des Staates
zu den Kleinbahnen befaßte, nahmen auf einen, dem Herrn Minister der öffentlichenArbeiten
unterbreiteten Wunsch zwei Kommissaredes Letzteren, die Herren Geh. Ober-Negierungsrath Just
und Geh. Regierungsrath Kabierske Theil.

Das von der Kommission zu bearbeitende Material wurde zunächst in der Weife ge¬
fummelt, daß die einzelnen Provinzialverwaltungen diejenigen Fragen, auf deren Behandlung sie
Werth legten, bei der Kommission anmeldeten. Diese Fragen wurden dann nach Materien ge¬
ordnet und in vier Abtheilungen zerlegt, von denen jede besonderenBerichterstattern zugewiesen
wurde. Hiernach ergab sich folgende Stoffvertheilung:
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I. Das Verhältniß der Kleinbahnen zu den Staatsbahnen und zur Staatsbahuverwaltung.
Referenten: Rheinland und Westfalen.

II. Die Finanzirung der Kleinbahnen. Referenten: Pommern und Brandenburg.
III. Bau und Betrieb der Kleinbahnen. Referenten: Ostpreußen und Pommern.
IV. Verhältniß der Kleinbahnen zu den Straßenverwaltungen. Referenten: Schlesien,

Westfalen, Rheinland.
Die Referenten fammelten, soweit erforderlich,durch Umfrage oder auf anderem Wege

weiteres Material und erstatteten im April 1900 ihre Berichte der Kommission,die dieselben
prüfte und in der hier vorliegenden Weife feststellte, um sie der, im Juni 1900 in Stettin statt-
sindenden Konferenz der Landesdirektorcnzur Beschlußfassungzu unterbreiten.

Vor Eintritt in die Erörterung der Materie erscheintes erwünscht, über den augenblick¬
lichen Stand des Kleinbahnwesens in den einzelnen Provinzen und insbesonderedarüber einen
allgemeinen Uebcrblickzu erhalten, in welcher Weife die Prouinzialverbände sich zn den Klein¬
bahnen verhalten und sie finanziell oder auf andere Weise gefördert haben. Die Angaben sind
zum Theil dem Auffatzein Nr. 2 der Zeitschrift für Kleinbahnen 1900 entnommen, welcher im
Ministerium der öffentlichen Arbeiten verfaßt ist, zum Theil sind sie von den Provinzen direkt
angegeben.

Die folgende Tabelle giebt zunächsteinen Ueberblick über die Gesammtlängender sämmt¬
lichen Kleinbahnen in den preuhifchen Provinzen, soweit sie bereits im Betriebe und in der
Ausführung begriffen sind, und nach der Eintheilung in Straßenbahnen oder nebenbahnähnliche
Kleinbahnen und nach dem Verkehrszweck.

Oe sammt»
, »»hlder vor»
handenen

«der
wenigftcn«
genehmig»
ten Klein¬

bahnen
am «0,

September

Oe»
sammt¬
lange

siimml»
licher
Klein«

bahne»
an>

»0. Sep»
tember

18»»

Von den in Spalte 2 aufgeführten Bahnen

Bezeichnung

der

Provinzen

befinden sich gehören zur Klaffe der entfallen auf Bahne« für

im

Betriebe

in der
Aus.

führung

Straßen¬
bahnen

nebenbahn-
ähnlichen

Klein¬
bahnen

Personen
verkehr

Güter

verkehr

Peisonen-
und Güter¬

verkehr

An¬
zahl

mit An»
z°hi

mit An»
zahl

mit An¬
zahl

mit An¬
zahl

mit An¬
zahl

mit An»
»»hl

mit

^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 11 12 13 14 15 16 17

Ostpreußen ......
Westpreußen.....
Berlin (Oejchästsbezirt des

Polizeipräsidenten) . .
Vranoenburq .....
Pommeru ......
Posen
Schlesien . . .
Sachsen . .
Schleswincholstein - , -
Hannover
Westfalen . .
Hessen-Nassnu .....
Nheinprovinz .....
Hohenzollern'sche Lande .

10
9

8
34
24
11
22
32
19
20
23
25
69

I

358.,
209,5

277,»
620,7

1207,5
428,»
514,5
594,»
334,»
565,»
361,»
295,,

1076,7
38.5

6
7

6
30
24

9
15
24
18
14
13
21
54

219,«
11«..,

251,«
465,5

1207,5
363,.
331„
376,o
323,,
393,5
215,,
192,5
798,,

4
2

2
1

2
7
8

6
10
4

15
1

138,«
93„

25,.
155,,

65,«
183,4
218,<.

11,5
172,,
145,o
102,7
278,4
38.5

3
7

8
13

1
2
7

13
11

4
13
15
38

34.7
49.»

27?,«
107.,

35,7
18,«

135,»
115,7
91„

152,«
155,.
117.«
521,5

7
2

21
23

9
15
19

8
16
10
10
31

1

324,o
160,5

513,»
1171,«

410.«
3?8.o
479.,
243.4
413.4
206.5
177.«
555,,

38,5

2
4

8
9
1

6
9
6

11
12
27

24,4
33,5

277,»
58„
35„

119.«
93.o
65,o

146,«
74.o

355„

1

4

1
2
3

2

6

1,«

47,i

6,«
5.»

26„

7,°

24.«

8
4

21
23
11
15
21
IN
20
10
13
36

1

334.»
174,,

515,5
1171,«
428„
388,.
496,o
242,.
565,«
207.4
221.,
696.7
38.5

Summe 30? 6883,9 2411 5255,»> 66 1628.0 j135 1811,» 172! 5072,» I 95 1284.« 19 118.7 193 5480.0
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Eine nähere Angabe des Verkehrszweckes sowie der Person des Unternehmers und der
Form des Unternehmens giebt folgende Tabelle:

Von den in Spalte 2 aufgeführten Bahnen

dienen entfallen auf

Bezeichnung

der

Srsvinzen

dem Personen¬
verkehr,

vorzugsweise
iu Städteu
und deren
Umgebung

dem
Frcmdcn-
(Nade)
Verkehr

vorzugsweise
für Handel

und
Industrie

vorzugsweise
für laudwirth

schnjtliche
Zwecke

annähernd iu
gleichemMnße

sür Handel
und Industrie

sowie für
Land»

wirthfchaft

Gesell-
schasts.
unter¬

nehmen

Unter¬
nehmen

von
Kom

NUUIlll
ver¬

bänden

Unter

nehmen

fonsti

gcr Art
An¬
zahl

mit
Km

An¬
zahl

mit An-
zahl

mit
llNI

An
zahl

mit
Km

An- mit
zahl! wn

44 45 46 47 48 49 50 51 52 j 53 54 55 56

Ostpreußen , . .
Westprensien . .
Berlin (Geschäfts-

bezirk des Polizei
Präsidenten) . ,

Brandenburg . .
Pomniern . , .
Posen .....
Schlesien ....
Sachsen ....
Schleswig >Holstein
Hannouer . . .
Westfalen . . .
Hessen Nassau . .
Rheiuprouinz . .
Hohenzollern'sche

Lande ....

3
5

8
9
I
2
6

1t
6
2

13
?

27

34,7
43,«

2?7,»
58„
35.,

119,«
155,«
73,.

146,»
155,.

73,.
371,,

2
1
3
3

7
3

23,«
2.«

23,.
17,»

26,°
3,<

!
1

9

9
5
5
2
4
4

32

1

2«
1,«

136,.

182.4
65,o
41.«
1«.«
29.«

105.,
399.«

38.5

5
2

11
20
9
4

13
5

12
3
2
1

273,2
160,,

31N„
1017,«
410,«
143,»
340,«
197,.
365,.
m.«

37.5

1
!

5
3

1
2

1
3
5
6

48..
3.«

115,5
154,o

44,5
30,«

l8,<
85,.
73,5

264,7

8
7

22
19
4

20
21
11
13
15
21
44

1

2
1

11
5
7
1
2
6
5
8
4

21

1

1

1
9
2
2

4

Summe IM 1561,« 1!» W,° 73 1N21.« 87 3365.« 28 838,« 214 73 20

Die Betheiligung der Prouinzialverbände an Kleinbahnunternchmenhat sehr verschiedene
Formen gezeigt Sie war in der Hauptsacheeine finanzielle und alsdann entweder eine unmittel¬
bare indem der Provinzialverband einen Theil des Anlagekapitals als Aktionär oder Inhaber
eines Geschäftsantheils gewährte, oder eine mittelbare. Eine solche mittelbare Betheiligung
geschah durch Gewährung meist niedrig verzinslicher Darlehn, Uebernahme von Zmsgarantien,
Leistung von Zuschüssen zur Deckung von Betriebs-Defizits oder zur Verzinsung des Anlage¬
kapitals oder endlich durch Beihülfen 5 tonä« porän. - Eine andere Art der Förderung von
Kleinbahnunternehmenerfolgte Seitens der Provinzen durch Uebernahmeder Vorarbeiten, Prüfung
und Feststellung der Projekte und Kostenanschläge, Ueberwachung der Bauausführung und endlich
durch Ueberlllssung der Provinzialstraßen für die Linienführung der Kleinbahnen.



344 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 33.

Die nachstehendeTabelle zeigt die Höhe der Beträge, welche Seitens der einzelnen
Provinzialverbände für Kleinbahnen in irgend einer Form — Darlehn, Aktien, Geschäftsantheilc:c.
— zur Verfügung gestellt sind und die kilometrischen Bahnlängen, welchen diese Summen zu¬
geflossen sind; sodann giebt die Tabelle an, wie viele Kilometer Provinzialstraßen von Kleinbahnen
überhaupt benutzt werden.

Provinzen

Ostpreußen. . .
Westpreußen . .
Brandenburg . .
Pommern . . .
Posen ....
Schlesien . . .
Sachsen ....
Schleswig-Holstein
Hannover . . .
Westfalen . . .
Hessen.Nassau. ,
Rheinprovinz . .

Länge der unterstützten
Kleinbahnen

auf
Provinzial-

straßcn

im
Ganzen

Km

600
420,<
506,87

106?
373
380,7
320,,8

396
195

150,«
613

Km

23

13.

22,8
15,«

85
9,«
0,«

130

Lange der von
Kleinbahnen
überhaupt
benutzten

Prouinzial^
straßcn

Km

23

46,2

22,8
56,9

85

83,7
71,8

459

Es siud
zur Verfügung

gestellt

4 666 666
1 988 305

12 000 000
9 500000
3 703 052
2182 224
6 000 000
1 945 800

25 000 000
2 694 500
4 033 333

27 188 890

100 902 770

Diese Aufstellung zeigt, in welch' großem Umfange die preußischen Provinzialverbände
bereits jetzt an den Kleinbahnunternehmenmittelbar und unmittelbar betheiligt sind und welche
erhebliche wirthschaftliche Interessen diese Betheiligungen aller Art darstellen.

Die allgemeinenBestimmungender einzelnen Provinzialverwaltungen über die Förderung
des Kleinbahnwesensin finanzieller und sonstigerHinsicht sind in ihren wesentlichen Theilen in
den AbschnittenII, III und IV dieses Berichtes besonders behandelt.

^.

Da nach dem Kleinbahngesetz die Herstellung und der Betrieb einer Kleinbahn der
staatlichenGenehmigung unterliegen, so stehen die Kleinbahnunternehmungenvom Beginn ihrer
Entwicklungan unter dem steten Einfluß der Staatsbehörden. Derselbe gewinnt für sie dadurch
noch eine besondereBedeutung, daß die, jenen Ginfluß ausübenden Behörden zum Theil zugleich
die Organe der Staatseisenbahn-Verwaltung sind, an deren Schienennetzedie Kleinbahnen den
Anschluß des Verkehrs vermitteln sollen und mit welchem sich daher zahllose gegenseitige Beziehungen
entwickeln. Das Verhältniß der Kleinbahnen zu den Staatsbahnen und zur Staatseisenbahn-
Verwaltung bildet daher meistens eine wichtige Grundlage des wirthschaftlichenBestehens und
Gedeihens eines Kleinbahnunternehmcns, so daß dieses, falls es hier auch nur an einem wesent¬
lichen Punkte krankt, oft im Ganzen dem Siechthum verfällt.

Da nun die Provinzen nach den oben mitgetheilten Nachweisungenbereits mit sehr
erheblichen finanziellenund anderweiten Interessen an den Kleinbahnen betheiligt sind, so erwächst
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ihnen die Wicht, auch diesen wichtigenBeziehungen der Kleinbahnen zu den Staatsbahnen ihre
besondereAufmerksamkeit zu widmen und zu prüfen, ob diese Verhältnissein einer für die Klein¬
bahnen gedeihlichen Weise geordnet sind. Schon im Jahre 189? haben daher die Landesdirektoren
auf ihrer Icchrcskonferenz zu Wiesbaden gerade diese Fragen eingehend behandelt und auch zum
Gegenstandeder Erörterung in der, dem Herrn Minister eingereichten Denkschrift gemacht. Wenn
trotz der damals vom Herrn Minister ertheilten Antwort jetzt erneut seitens der Provinzial-
verwllltungcn auf diese Angelegenheitzurückgegriffenwird, so ist der Grund hierfür lediglich in
dem Umstände zu suchen, daß die Beziehungen zwischenden Staats- und Kleinbahnen nach der
übereinstimmenden Ueberzeugungder Vertreter der Provinzen bisher noch keineswegs in durch¬
weg befriedigenderWeise gestaltet, ja zum Theil so geordnet sind, daß sie die weitere Entwicklung
des Kleinbahnwesens nachtheilig beeinflussen. Die erhobenenKlagen sind in erster Linie darauf
zurückzuführen,daß die §Z 1 und 2 des Kleinbahngesetzcsseitens der Staatseiscnbahnbehörden
eine zn enge und den Kleinbahnen wenig wohlwollendeAuslegung und Handhabung erfahren.
Nach diesen Bestimmungensind Kleinbahnen, deren Herstellung und Betrieb staatlicher Genehmigung
bedarf, „die dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen, welche wegen ihrer geringen Be¬
deutung für den allgemeinenEisenbahnverkehr dem Gesetze über die Eisenbcchnunternehmuugen vom
3. November 1838 nicht unterliegen". Hat hiernach der Gesetzgeber auf eine positive Bestimmung
des Begriffs der Kleinbahnen verzichtet uud auch in dem Gesetze von 1838 eine Definition der
unter dieses Gesetz fallenden Eisenbahnen nicht gegeben,so ist damit der Auslegung dieser Gesetze
ein sehr großer Spielraum, und zwar in dem Maße gelassen, daß die Genehmigung einer Klein¬
bahn in sehr vielen Fällen fast vollständig in dem freien Ermessender Behörden steht. Dazu
kommt dann, daß nach Einführung des Staatsbahnsystems über die Genehmigung der Kleinbahnen
diejenigenBehörden entscheiden, welchen in erster Linie die Wahrung der Staatseisenbahninteressen
anvertraut ist, welche bei den vielfachen gegenseitigenBeziehungen nicht immer mit denen der
Kleinbahnen identisch zu sein scheinen. Eine gewissenhaftePrüfung wird aber darthun, daß eine
richtige Auffassungder gegenseitigen Interessen niemals einen Konflikt, sondern eine Harmonie der
Interessen der Staats- und der Kleinbahnen ergeben wird.

Bei der Handhabung der §ß 1 und 2 des Kleinbahngesetzesdurch die Staatsbahn-
behörden wirkt nun scheinbarnoch heute die Entstehung der Kleinbahnen in ihren eisten Anfängen
nach. Man denkt dabei noch zu viel an die Straßenbahnen in Städten und benachbartenGemeindc-
bezirken, die ersten Kleinbahnen im heutigen gesetzlichen Sinne, und wird in dieser Auffassung
anscheinendunterstützt durch § 1 Absatz 2 des Kleinbahngesetzes,der als Beispiele von Klein¬
bahnen „insbesondere" solche Bahnen anführt, „welche hauptsächlichden örtlichen Verkehr
innerhalb eines Gemeindebezirts oder benachbarter Gemeindebezirkevermitteln, oder welche nicht
mit Lokomotivenbetrieben werden." Der Gesetzgeber hat aber mit diesem Absätze sicherlich keine
allgemeineDirektive für die Auslegung und Feststellung des Begriffes der Kleinbahnen geben,
sondern nur die Bahnunternehmen engsten lokalen Charakters bezeichnenwollen, auf welche das
Gesetz mit seinen erleichterten Zulassungsbcstimmungenjedenfalls Anwendung finden solle. Ein
Blick auf die oben mitgetheiltenTabellen beweistdenn auch, daß die straßenbahnähnlichenAnfänge
des Kleinbahnwesenslängst überwunden sind und insgesammt schon jetzt 5072,6 Km nebenbahn¬
ähnlicheKleinbahnen bestehen gegenüber 1811,3 Km straßenbahnähnlichenKleinbahnen, d. h. daß
die ersteren ca. 72°/, der Gesammtlänge der Kleinbahnenausmachen,während sie etwa den sechsten
Theil der Gesammtlänge der preußischenStaatsbahnen — 30 596 Km — darstellen und in der
Provinz Pommern das Verhältniß z. B. so liegt, daß den 1709 Km Staatsbahnliinge des

44
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DirektionsbezirksStettin 1171,8 Km nebenbahnähnlicheKleinbahnen der Provinz Pommern gegen¬
überstehen. Unter den Kleinbahnen befinden sich schon jetzt Unternehmungen,welche für sich allein
ein Schienennetzvon mehr als 10N Km haben, bei denen alfo von dem straßenbahnähnlichen
Charakter der ersten Kleinbahnen keine Rede mehr ist. Der weitaus grüßte Theil der Kleinbahnen
Preußens ist danach heute nicht mehr wie die ersten Kleinbahnen ein Ersatzmittel für die früheren
Omnibus-, Post- und sonstigen Fuhrunternehmungen,sondern er ist neben den Haupt- und Neben¬
bahnen ein wichtiges öffentliches Verkehrsmittel geworden, das in feinem Gebiete bedeutende
wirthfchaftlicheAufgaben zu erfüllen hat. Die Staatseisenbahnverwaltung hat nun diese starke
Entwickelungder Kleinbahnen keineswegs verkanntund auch eingesehen, daß größere Unternehmungen
eine wirthschaftliche Nothwendigkeitwaren, die durch den § 1 des Kleiubahngesetzes nicht beseitigt
werden konnte. Andererseits fand sie sich nach ihrer Angabe in dem Bestreben, größere Unter¬
nehmungen zu fördern, behindert durch die Rücksicht auf das Eisenbahngesetz von 1838, beziehungs¬
weise die Bestimmung des Kleinbahngesetzes,das den Kleinbahnen nur diejenigenLinien zuweist,
welche „für deu allgemeinenEisenbahnverkehrgeringe Bedeutung" haben. Daß diese Bestimmungen
außerordentlich dehnbar und einer freien Auslegung durchaus fähig sind, liegt ebenso auf der
Hand, wie die Thatsache, daß die Kleinbahnen auch bei stärkster Entwickelungdes Verkehrs im
Vergleich zu den Staatsbahnen immer eine geringfügigeBedeutung und im Allgemeinenimmer
nur die Aufgabe der Zubringer für die großen Staatsbahnen und der Verkehrsvermittlei in
denjenigenGebieten haben werden, für welche die kostspieligen Staatsbahnen in absehbarer Zeit
nicht erbaut weiden können.

Lag es hiernach für die Staatsbahnbchörden durchaus im Bereiche der Möglichkeit,
ohne Verletzung der genannten Gesetze auch größere Kleinbahnen als solche zu genehmigen,so ist
es zu bedauern, daß man diese Genehmigung — in der Absicht der Vermeidung einer angeblichen
Gesetzesverletzung— in sehr vielen Fällen an sehr einschränkende Bedingungen geknüpft hat.
Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat die in dieser Beziehung noch heute geltenden

Nnwge ^ Grundsätzein dem Erlasse vom 25. Januar 189? niedergelegt,dessen Bestimmungenin der Anlage
abgedruckt sind. Danach wird die Genehmigungzahlreicher Kleinbahnen an Bedingungen folgender
Art geknüpft:Beschränkungder räumlichen Ausdehnung einer Kleinbahn uud Verbot des Zusammen¬
schlusses mit einer anderen Kleinbahn oder einer Staatsbahn, Beschränkungdes Verkehrs zwischen
den Endstationen der Kleinbahn oder zwischenStationen der letzteren und der Staatsbahnen;
Ausschluß des Güterverkehrs, besonders des Wagenladungsvcrkehrs uud alleinige Zulassung des
Stückgutverkehrs; Beschränkungder Spurweite, besonders Verbot der Normalspur; Beschränkung
der Betriebskraft z. B. durch Verbot der Dampftraft und alleinigeZulassung der elektrischenKraft.

Nachdem diese ministeriellen Grundsätze jetzt seit längerer Zeit praktisch gehandhabt
werden, war es von Interesse zu erfahren, ob dieselben sich in der Praxis bewährt und
welchen Einfluß dieselben auf die Entwickelungdes Kleinbahnwesensgehabt haben. Eine durch

M^ge?^ beiliegendesRundschreibenbewirkte Umfrage in allen Provinzen hat das übereinstimmendeResultat
ergeben, daß von dem, durch jene Grundsätze geschaffenen Zustande schließlich Niemand befriedigt
ist und daß die eingeführtenBeschränkungenals ein Hinderniß für eine gedeihliche Entwicklung
des Kleinbahnwefens betrachtet werden. Es kann hier nicht auf die überaus große Zahl der
Beispiele näher eingegangen werden, welche zur Erhärtung dieses Urtheils von den einzelnen
Provinzen beigebracht worden sind, vielmehr soll nur auf einige Fälle hingcwicfcnwerden, die
die Art der Handhabung der Bestimmungen bei Zulassung von Kleinbahnen besonders grell
hervortreten lassen.
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Der erste Fall betrifft die Ausschließungdes Güterverkehrs zwischen den Endpunkten
einer Kleinbahn, welche zugleich Eisenbahnstationen sind. Die Staatsbahnverbindung zwischen
diesen Endpunkten ist 70 Km lang und ist keine Betricbseinhcit, indem in der Mitte sich der
Uebcrgaug der Betriebsmittel von einer Hauptlinie auf eine andere vollzieht. Die Kleinbahn
zwischen diesen Punkten ist nur 49 Kni lang, bildet eine Betricbseinhcit,wird ohne jeden Zuschuß
von den Gemeinden gebaut und schließt eine überwiegend land» und forstwirthschaftlich benutzte
Gegend auf, an deren Rändern aber auch Bergwerks- und Hüttenindustrie vorhanden ist. Die
größere Hälfte der Linie ist seit etwa einem Jahre im Betrieb, hat aber einen sehr bescheidenen
Güterverkehr uud so geringe Einnahmen, daß nur eine durchaus unzureichendeVerzinsung des
Anlagekapitals erzielt wird. Es wird nun die Genehmigung der Fortsetzung der Bahn bis zu
den Endpunkten an folgende Bedingungen geknüpft: Ausschluß des Güterverkehrs zwischenden
Endpuukten selbst mit Ausnahme von landwirthschnitlichen und gärtnerischen
Produkten und Stückgutscudungen, ferner Ausschluß des Güterverkehrs zwischen den an
den Endpunkten gelegenenStationen und darüber hinaus, Ausschlußdes Güterverkehrs zwischen
Staatsbahnstatioueu und den Endpunkten der Kleinbahn, Versagung von Anschlüssen von Berg-
und Hüttenwerken an die Kleinbahn. Hieraus ergeben sich folgende Verhältnisse: die Ent¬
wicklung des Lokalvertchrs der Kleinbahn wird dauernd unterbunden und deren Rentabilität
in Frage gestellt; die Kleinbahn kann das Verkchrsbcdürfniß ihres Gebietes nur in un>
vollkommener Weise befriedigen und die wirthfchaftlichc Entwicklung desselben wird damit
gehindert.

In einem anderen Falle versagt man einer bestehenden Kleinbahn die Verlängerung von
einigen Kilometern und damit den Anschluß an die Staatsbahn, obwohl derselbefür das ganze
Unternehmen uud besonders für eine Kuhlengrube von größter Wichtigkeit ist, lediglich deshalb,
weil damit die Kleinbahn die Bedeutung einer unter das Gesetz von 1838 fallendenBahn erhalten
würde. Nun hat diese Kleinbahn schon an sich die sehr ansehnliche Länge von circa 60 Kin und
es ist nicht einzusehen,wie eine so geringfügige Verlängerung den Charakter des ganzen Unter¬
nehmens fo wesentlichverändern soll. Dagegen ist der Schaden, welcherans dem Verbot der
Verlängerung entspringt, ein sehr erheblicher. Denn die Interessenten müssen jetzt auf Umwegen
weiter ihre Güter zunächstbis zu einer weit 'entfernt liegenden Staatsbahnstation mittelst Fuhr¬
werks oder Kleinbahn bringen und müssen dann von hier aus aus der Staatsbahn für gewisse
Transporte die Güter ebenfalls große Umwege zurücklegenlassen, was eine erheblicheFracht¬
vertheuerung zur Folge hat, die der Staatsbahn zu gute kommt, die Interessenten aber schwer
schädigt. - Demselben Bcchnunternehmen, das die Meterspur hat, wird die Einlegung einer
3. Schiene zur Erlangung der Normalspur untersagt, weil auch hierdurch die Bahn über den Rahmen
einer Kleinbahn hinauswachsenwürde. Nun können aber die in, Gebiete der Bahn zur Ver¬
frachtung kommenden Produkte zum Theil das Umladen nicht vertragen, weshalb ein Wagen¬
wechsel unzulässig erscheint und die Verfrachtung nach Staatseisenbahnstationen nur iu Staats-
bahnwagen möglich ist. Diese können aber auf der Meterspur der Kleinbahn nicht verkehren,
womit eine bedeutende wichtige Industrie von dem Kleinbahn«erkehrso gut wie ausgeschlossen ist.

Man erkennt aus diesen, Landwirthschaftund Industrie gleichmäßigtreffendenBeispielen
die Auffassungder Staatseisenbcchnverwaltungüber wichtige Beziehungender Staatsbnhuen zu den
Kleinbahnen und wird nicht fehlgehenmit der Annahme, daß in manchen Fällen ein Uebelwiegen
der fiskalischen Rücksichten die Beschlußfassung der Behörden bestimmt. Nun soll das einträgliche,
einmal angenommene Staatsbahnsistem durchaus unangetastet bleiben und keineswegs geleugnet

44*
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werden, daß durch Genehmigung von Kleinbahnen ohne gewisse Beschränkungen in manchenFällen
den Staatsbahnen Flachtausfälle entstehen werden. Auch ist es durchaus geboten, daß die
Behörden des Staates den fiskalischen Gesichtspunkt in diesen Angelegenheitennicht außer Acht
lassen. Aber was bedeuten diese lokalen Frachtausfällc gegenüber den hohen Frachtcinnahmen,
welche den Staatsbahnen durch die Zufuhr von nud nach den Kleinbahnen im ganzen Gebiete
des Staates zufließen! Eine Statistik dieses Wechselverkehrszwischen Staats- und Kleinbahnen
ist noch nicht bekannt gemacht, jedoch zur Zeit auf Seiten der Interessenten in Vorbereitung
begriffen. Wir möchten, daß einmal die Staatsbahnbehöidcn selbst dieses Material sammelten und
veröffentlichten,um den amtlichenNachweis zu erbringen, was die Staatsbahncn den Kleinbahnen
verdankenund noch weiter verdankenwerden!

Uns liegen in dieser Beziehung z. Z. nur wenige Zahlen vor, aus denen wir die einer
einzigen Kleinbahngesellschaftmit mehreren Linien herausgreifen wollen. Deren Verfrachtung mit
den Staatsbahnen wird allein für das Jahr 1899 angegebenmit: 209 000 Tonnen und mit
einer Frachteinnnhmc für den Staat von ca. 879 000 Mark. Diefe Zahlen reden für sich
und lassen auf die Gesammt-Einnahmendes Staates aus den Kleinbahnenwichtige Schlüsse ziehen.
Dagegen lassen sie aber auch die Forderung der Interessenten gerechtfertigt erscheinen, daß der
Staat nicht wegen geringer finanzieller Nachtheile im Einzelnen, die gegenüberden großen Vor¬
theilen aus den Kleinbahnen gar nicht ins Gewicht fallen, die Kleinbahnen in ihrer Entwicklung
und im Dienste der wirthschaftlichen Hebung der berührtenLandestheiledurch lästige Beschränkungen
hemmen. Denn das ist doch das Ergebniß dieser Betrachtung über die Handhabung des § 1 des
Kleinbahngefetzes bei größeren Unternehmungen: In Wirklichkeit sind die Kleinbahnen schon längst
über die lokale Bedeutung hinausgewachsen,haben wegen ihrer starken Gtttcrzufuhr von und zu
den Staatsbahnen bereits eine wesentliche Bedeutung für den allgemeinen Eisenbahnverkehr
gewonnen. Um nun trotzdemBahnen dieser Art als Kleinbahnen noch genehmigenzu können,
weiden ihnen bei der Genehmigung oft Beschränkungen der oben geschilderten Art cmfcrlegt, welche
ihre Bedeutung durch geradezu künstliche Mittel einschränken

Die Folge davon ist, daß Bahnen dieser Art den Ansprüchendes Verkehrs, welche der
berührte Lcmdestheil an sie stellen muß, nicht genügen, daß die wirtschaftliche Entwicklung
gehemmt wird und endlich, daß die Rentabilität der Bahnen in Frage gestelltwird. Der Bau
unrentabler Bahnen aber wird auf die Dauer wenig Liebhaber finden. Wenn sich bis jetzt noch
viele Kommnnalverbände, durch die Noth getrieben, damit befaßt haben, unrentable Bahnen zu
bauen, so geschah dies wohl in der Hoffnung, daß mit der Zeit eine günstigere Auffassungsich bei
den Staatsbehörden geltend machen werde. Sollte dies nicht eintreten, so wird der anfängliche
Eifer im Bau von Kleinbahnen bald merklichnachlassen. Wie sehr bescheiden bisher aber that¬
sächlich die Rentabilität der Kleinbahnen im Allgemeinenwar, geht aus den Nachweisungen hervor,
welche die Centralstellc der preußischen Landwirthschaftskammernaufgestellt hat. Danach haben
von 7? untersuchtenKleinbahnen einige baare Zuschüsse erfordert, die meisten unter 3«/», wenige
3»/<> und mehr als 3"/« Zinsen ergeben.

Wir haben bei dieser Sachlage aber das Vertrauen zu den Staatsbehörden, daß sie diesen
Erwägungen Rechnung tragen und die Hoffnungen der Landesthcile nicht täuschen werden, welche
wegen ihrer Lage zu den bestehendenStaatsbahnlinicn und wegen ihrer wirthschaftlichenVerhält¬
nisse den Van von kostspieligen Hauptbahnen nicht erwarten dürfen, aber deshalb wenigstenseinen
thunlichst vollwerthigen, jedenfalls ihren Bedürfnissen entsprechendenErsatz in einer Kleinbahn
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wünschen. Andernfalls wäre die Lage dieser Landestheile im jetzigen Zeitalter des Verkehrs und
ihre Aussichtin die Zukunft eine hoffnungslose.

Wenn der Herr Minister der öffentlichenArbeiten in seinem Erlasse, mit dem er die
Denkschrift der Landesdirektorenvom Jahre 189? beantwortete, darauf hinwies, daß „die Anwend¬
barkeit des § 1 des Kleinbahngesetzes ihre Grenze finde in der verfassungsmäßigenZuständigkeit
des Reiches zur Beaufsichtigung der für den allgemeinenVerkehr bestimmtenund geeigneten Bahnen,
die in Preußen dem Gesetze über die Eisenbahnunternehmungenvom 3. November 1838 unter»
stehen", so mögen hierzu folgende Bemerkungengestattet sein:

Nach Artikel 4 Nr. 8 der Reichsverfassungunterliegen der Beaufsichtigungund Gesetz¬
gebung des Reiches „das Eisenbahnwesenund die Herstellung von Land- und Wasserstraßenim
Interesse der Lcmdesuertheidigungund des allgemeinen Verkehrs". Im Interesse der Landes¬
vertheidigung wird bereits jetzt die Reichsaufsichtzum Theil in sehr energischer Weise ausgeübt,
z. B. durch das Verbot der 75 «m°Spur und das Gebot der Meterspur bei Kleinbahnen in
Grenzbezirken,sowie durch eine große Reihe von Theils sehr lästigen Auflagen, die bei Kleinbahnen
im Bereicheoder in der Nähe der Festungsrayons den Unternehmern gemachtwerden.

Auch im Interesse der Reichspost- und Telegraphenverwaltung sowie der Reichszollver-
wllltung und der Bekämpfung der Viehseuchenfehlt es nicht an zahlreichenBestimmungen und
Auflagen für die Kleinbahnen. Falls nun auch im Interesse des „allgemeinenVerkehrs" Bestim¬
mungen für die Kleinbahnen von Reichswegen für nöthig gehalten werden füllten, so ist nicht
einzusehen, weshalb die Kleinbahnen dagegen Einspruch erheben sollten. Bei der großen Bedeutung,
welche die nebenbahnähnlichenKleinbahnen bereits jetzt erlangt haben, wird es auf die Dauer
ohnehin unvermeidlichsein, daß das Reich seine verfassungsmäßigeZuständigkeit zur Aufsicht über
die nebenbahnähnlichenKleinbahnen ebenso geltend macht, wie für die Nebenbahnen selbst, die zur
Zeit in Preußen eine Netriebslänge von circa 10000 Km haben gegenüber 5072 Km Nebenbahn-
ähnlichenKleinbahnen. Dabei müßte natürlich der Eigenthümlichkeitder Kleinbahnen in technischer
und wirthschaftlicher Hinsicht in geeigneterWeife Rechnung getragen werden, wie dies auch z. B.
der Artikel 9 des Eisenbahnpostgesetzes vom 20. Dezember 1875 hinsichtlich der Bahnen mit
schmalererals der Normalspur in Bezug auf die Leistungenfür die Reichspost thut. Es ist daher
zu erwägen, ob nicht den Organen der Reichslegierungbereits jetzt anheimgegeben werden soll, die
Frage der Rcichsaufsicht über die nebenbahnähulichenKleinbahnen einer Prüfung und eventuellen
Regelung zu unterziehen, die im Interesse der Kleinbahnen durchaus nicht ohne Weiteres von der
Hand gewiesen werden soll.

Noch eine weitere Ausführung in dem Erlaß des Herrn Ministers an die Landesdirek¬
toren vom Mai 1898 kann hier nicht Übergängen werden, da sie für die Stellung der Klein»
bahnen im Gesammtorganismus des Verkehrswesensvon größter Bedeutung ist. Es wird nämlich
in diesem Erlasse die Anschauung vertreten, daß die Kleinbahnen «nur dem örtlichen Verkehr
dienen" und daß sie „als „gewerbliche Anlagen" genehmigt seien. Beiden Behauptungen muß
widersprochenwerden. Wie wenig die nebenbahnähnlichenKleinbahnen mit ihren mehr als
5000 Km Betriebslänge und ihren einzelnen großen Bahnnetzen von mehr als 100 Km sowie
mit ihrer starken Güterzufuhr an die hauptsächlichdem allgemeinenVerkehr dienenden Staats-
bahuen nur dem örtlichen Verkehr dienen, ist oben dargelegt worden und bedarf keines weiteren
Beweises. Noch weniger aber kann weiter zugegeben werden, daß die Bahnen in erster Linie
oder auch nur hauptsächlich als „gewerbliche Anlagen" genehmigtseien, demnachdie Geneh¬
migung lediglich einen bau- und gewerbepolizeilichen Charakter habe. Dem steht entgegen, daß
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die Kleinbahnenunmittelbar und ausschließlichdem öffentlichen Verkehr dienen und staatlich eben¬
soweniglediglich vom bau- und gewerbepolizcilichenStandpunkt ans behandelt werden können
und werden, wie die Haupt- und Nebeneisenbahnen,die ja auch gewerbliche Unternehmungensind.
Man mag die bekannte und vielerörterte Rechts- und Streitfrage nach dem rechtlichen Charakter
der staatlichen Genehmigung einer Kleinbahn — ob polizeiliche Genehmigung oder Privileg —
und die Frage, ob die Staatsbahnen gewerblicheUnternehmungenseien, auf sich beruhen lassen.
Daß aber der Staat den Kleinbahnen, diesen wirthschaftlichhochbedeutendenVerkehrsfaltoren
gegenüber nicht lediglich den Standpunkt des Inhabers der Polizeigewalt einnehmenkaun, liegt
ebenso klar zu Tage wie die Thatsache, daß der Herr Verkchrsministerim Uebrigeu bisher den
Kleinbahnen gegenüberdiesen Standpunkt nicht vertreten hat. Hiernach kann angenommen werden,
daß dieser Auffassungder Kleinbahnenals gewerbliche Unternehmungenkeine weitere Folge gegeben
werden wird.

L
Von besonderer Wichtigkeitfür die Kleinbahnen und ihr Verhältniß zu den Staats-

bahnen sind die gegenseitigen Tarifbeziehungen und die damit im Zusammenhang stehenden
Kosten und ihre Vertheilung auf die, bei dem Transport betheiligten Bahnen. Die Ausdehnungs¬
fähigkeit des Verkehrs einer Bahn und damit des von ihr bedienten Landestheiles hängt in der
Hauptsachedavon ab, in welchem Maße und unter welchenBedingungen sie die Güter über ihr
eigenes Gebiet hinaus in die Bezirkefremder Bahnen bringen kann. Wird der Wechselverkehr mit
diesen durch lästige Auflagen beim Uebergang auf andere Bahnen oder durch hohe Kosten erschwert,
so wird damit die Wettbewerbsfähigkeitder Güter auf dem Markte vermindert oder gar aufgehoben
und der Bahn eine sonst mögliche Frachteinnahme entzogen. Diese Verhältnisse wirken bei den
Kleinbahnen besondersstark, weil deren eigenes Frachtzufuhrgebiet in der Regel klein ist und sie
in der Hauptsachedarauf angewiesen sind, als Zubringer zu den Hauptbahnlinien diesen die Güter
ihres eigenen Gebietes zur Weiterbeförderungzuzuführen.

Aus diesen Gründen ist dann von der Entstehung der Kleinbahnen an schon sehr bald
der Wunsch der Interessenten laut geworden, direkte Tarife mit den Staatsbahnen zu bekommen,
d. h. Tarife, in welchen die Gesammtfrachten zwischen den Stationen der Staats- und Kleinbahnen
enthalten sind und eine direkte Expedition der Güter — d. h. ohne Umexpeditionauf den Ueber-
gangsstationen — möglich ist. Mit der direkten Expedition verbunden ist dann in der Regel
noch die direkte Kartirung und Abrechnung,vermöge deren die betheiligten Bahnen ihre Fracht¬
antheile nicht jede für sich, sondern von der Versandstation für die ganze Strecke berechnenund
von der Empfangsstation bei Ablieferung des Gutes an den Empfänger einziehenlassen. Dieses
Verfahren hat aber zur Voraussetzung,daß die Frachtsätzeder beim Transport beteiligten Bahnen
bei der Empfangsstation bekannt sind. Falls dies nicht zutrifft, so kann die Empfangsstation nur
bis zur Uebergangsstationdie Fracht berechnen und muß auf letzterer eine neue Kartirung, die
sogenannteUmkartirung, stattfinden, welche die Fmchtberechnungfür die neue Strecke aufstellt.

Es ist begreiflich, daß die Kleinbahnendieses, im Wechselverkehr der deutschen Eisenbahn-
Verwaltungenseit langer Zeit vorzüglich funktionirende System auch für ihren eigenen Wechsel-
Verkehr mit denselbenanstrebten und zwar besonders auch deshalb, weil damit in der Regel eine
Kostenersparnitz verbunden ist, indem die bei dem Transporte betheiligten Bahnen gegenseitig nur
einen Theil der Abfertigungsgebührberechnen, womit die Transportkostenerheblich vermindert werde«.

Die Abfertigungsgebührals Theil der, in Abfertigungsgebührund Streckensatzzerfallenden
Fracht soll nämlich im Wesentlichendie Kosten decken, welche bei der Beförderung des Gutes auf
den Versand- und Empfangsstationen durch das Verladen, Kartiren, Bestellen des Gutes entstehen.
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Wenn letzteresnun mehrere Bahnen zu passiren hat, so wird an sich jede Bahn zur Berechnnng
der Abfertigungsgebührfür sich berechtigtsein und die Fracht dadurch erheblich vertheuert werden.
Um dies zu vermeidenund da thatsächlich auch die Abfertigungskostmauf den Uebergangsstationen
nicht so hoch sind, als bei der Bestellung des Gutes an den Empfänger, so sind die deutschen
Eisenbahnverwaltungenübereingekommen,in ihrem Wechselverkehrdie Abfertigungsgebührenfür
den ganzen Verkehrnur einmal zu erheben und jeder einen Theil, meist die Hälfte der Abferti¬
gungsgebühr, nachzulassen. Dies gilt besonders auch als Regel für den Verkehr der preußischen
Staatsbahnen mit den privaten Nebenbahnen. Im Verkehrmit den Kleinbahnen dagegen hat
der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten bisher die generelle Einfühlung direkter Tarife und
den Erlaß eines Theiles der Abfertigungsgebührfür den Wechselverkehr mit den Kleinbahnen
abgelehnt. Die entsprechendenGrundsätze sind in dem Ministerial-Erlaß vom 9. Juni 1894
niedergelegt,welcherin der Anlage abgedruckt ist. An diesem Erlaß hat der Herr Minister auch Ani««« <-,
in seinem Antwortschreibenan die Landesdirektoren vom Jahre 1898 festgehalten und dazu ^—-^
Folgendes gesagt:

„Die Gewährung direkter Tarife und die Einrechnung oder Auflassungeines Theiles der
Abfertigungsgebührzu Gunsten der Kleinbahnen anlangend, so würde das in der Denkschrift
gewünschte regelmäßige und grundsätzliche Zugeständniß einer solchen Vergünstigung eine Gleich¬
stellung der nur dem örtlichen Verkehr dienenden und als gewerbliche Anlagen genehmigtenKlein¬
bahnen mit den nach der Reichsverfassungund der auf Grund der letzteren erlassenen Verkehrs-
und Betriebsordnung als einheitliches Netz zu betreibenden, dem allgemeinen Verkehr dienenden
Eisenbahnen bedeuten. Zu einer derartigen Maßregel kann ich mich auch nicht aus den in der
Denkschrift erörterten praktischen Gründen, die auf eine allgemeinefinanzielle Unterstützungder sehr
verschieden rentirenden Kleinbahnen hinzielen, verstehen. Dem allgemeinen Verkehrsinteresse wird
durch das bisherige Verfahren genügt, wonach beim Vorhandenseineines solchen Interesses, wenn
etwa für einzelne Güter die Bewilligung ermäßigter Ausnahmetarife erforderlich sein sollte, eine
Ermäßigung des normalen Tarifs durch Nachlaß eines Theiles der Abfertigungsgebührim Verkehr
mit einer Kleinbahn gewährt werden kann."

Die augenblickliche Sachlage ist hiernach folgende:
1. Direkte Tarife zwischenStaats-und Kleinbahnensind in der Regel ausgeschlossen

und nur ausnahmsweise zugelassen.
2. Der Erlaß eines Theiles der Abfertigungsgebühr beim Wechselverlehrzwischen

Staats- und Kleinbahnen ist ebenfalls in der Regel ausgeschlossen und wird nur
dann ausnahmsweise den Kleinbahnen gewährt, wenn die Voraussetzungen
vorliegen, unter denen sonst Ausnahmetarife für bestimmte Güter und Verkehrs¬
beziehungengewährt werden.

Zur Begründung der Ablehnung direkter Tarife wird in dem Ministeiial-Erlaß vom
9. Juni 1894 bemerkt, daß schon Zweckmäßigkeitsgründedafür sprächen, insofern die Einrichtung
zur Voraussetzunghaben würde, daß die Kleinbahnen das „für ihre Verhältnisse ungeeigneteund
kostspielige Abfertigungs- und Rechnungswesen der Hauptbahnen" auch bei sich einführten. Trotz
dieser wiederholten Abweisungder Wünscheder Kleinbahnen haben die Interessenten die Sache
noch weiter verfolgtund haben insbesondere die preußischen Landwirthschaftskammern die Angelegenheit
in einer Eingabe vom 31. Juli 1899 an den Herrn Eisenbahn-Minister zur Sprache gebracht. Anl«^ ^
Die Lllndesdirektoren,welche von diesem Vorgehen unterrichtet waren, haben in ihrer Konferenz zu '^"""-^
Vreslau im Juli 1899 beschlossen,in dieser Frage thunlichstmit der Centralstelle der Landwirth-
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schaftskammernHand in Hand zu gehen. Demgemäß wird auf diese in der Anlage abgedruckte,
im Uebrigen aber auch den einzelnen Provinzen bereits übermittelte Denkschrift Bezug genommen,
welche auch in der Kleinbahnkommissionder Landesdirektoren vorgelegen und durchweg lebhafte
Zustimmung gefunden hat. Dieselbe kommt im Wesentlichen zu folgenden Resultaten:

1. Da die meisten Kleinbahnen landwirthschaftlicheGegenden erschließenund von der
lllndwirthschaftlichenBevölkerung mit vielen Opfern errichtet und auch am meisten
benutzt weiden, so hat die Landwirthschaft auch ein besonderes Interesse an dem
wirthschaftlichen und finanziellenGedeihen der Kleinbahnen. Dasselbe wird aber wesentlich
beeinflußt durch die Gestaltung des Wechselverkehrs mit den Staatsbahnen.

2. Eine Gleichstellung des Eifenbahn-Kleinbahn-Uebergangsverkehrsmit dem direkten
Eisenbahnverkehr der deutschen Eisenbahnen unter sich ist daher im Interesse der Klein¬
bahnen erstreb enswerth.

3. Darüber, in welcher Art diese Gleichstellungzu erreichen ist, herrscht bei den Kleinbahnen
zur Zeit noch getheilte Meinung; wenn auch die Erstellung direkter Tarife mit den
Kleinbahnen das vollkommenste Mittel ist, so haben doch viele Kleinbahnverwaltungen
Bedenken gegen das damit verbundene komplizirteAbfertigungs- und Rechnungswesen
geltend gemacht und Beibehaltung der Umkartirungauf den Uebelgangsstationengewünscht.
Wo indessendie Kleinbahnverwaltungendiese Bedenkennicht haben und direkte Tarife
unter Uebernahme der damit verbundenen Lasten wünschen,soll die Staatseisenbahn-
verwaltung dem entsprechen.

4. Die Frachten des Eisenbahn-Kleinbahn-Uebergangsverlehrsstellen sich bei Anwendung
der preußischen Staatsbahnsiitze um so viel theurer, als im direkten Verkehr, wie die
Summe der beiderseitigenvollen Abfertigungsgebühren die einfache Gebühr für die
Gesammtstreckeim direkten Verkehr übersteigt. Die Unterschiedegestalten sich ver¬
schieden, je nachdem die Abfertigungsgebührenund Streckensätzegestaffelt sind oder
nicht und werden dadurch noch größer, daß auf sehr vielen Kleinbahnen höhere Tarife
gelten, als auf den Staatsbahnen und die Kleinbahnen gar nicht in der Lage sind,
ihre Sätze noch weiter herabzusetzen, da die ohnehin schon sehr geringe, theilweiseganz
fehlende Rentabilität der Bahnen dies nicht zuläßt. Es ist daher zum Ausgleich der
Frachterhöhung die Auflassungeines variablen Bruchtheiles der Abfertigungsgebühr im
Verkehr der Staatsbahnen mit den nebenbahnähnlichenKleinbahnen erforderlich.

5. Demgemäß wird Seitens der Centralstelle der preußischen Landwirthschaftskammern
der Antrag gestellt:

„die nebenbahnähnlichenKleinbahnen in tarifarifcher Hinsicht gleich Neben-
eisenbahnenzu behandeln und ihnen demgemäß auf ihren Antrag direkte Tarife
oder Umkartirungstarife mit Auflassung eines Theiles der Abfertigungsgebühr
zuzugestehen."

Die Landesdirektoren können sich diesem Antrage in allen seinen Theilen anschließenund
dazu Folgendes bemerken:

Die in den Provinzen veranstaltete Umfrage hat auch in dieser Beziehung ergeben, daß
der von den Landwirthschafts-KammernbeklagteUebelstand auch in allen anderen Interessenten¬
kreisen lebhaft empfunden wird, ja, daß die Regelung dieser Frage im Sinne der oben mit¬
getheilten Anträge der Landwirthschaftgeradezu eine Lebensfrage für die Kleinbahnen im Ganzen
ist und daß es nicht möglich sein wird, auf anderem Wege die wirthschaftlicheEntwicklung des
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Landes, das auf die Kleinbahnen als die Seitenvcrästeluugen des großen Staatsbahnnetzes ange¬
wiesen ist, besser zu fördern, als indem man ihren Produkten den Weg auf den Markt an die
Stellen der Nachfragefrei macht.

Das thatsächliche Material, das zu dieser Frage aus den einzelnenProvinzen beigebracht
wurde, ist ein geradezu erdrückendes und beweist, wie Lcmdwirthschaft und Industrie gleichmäßig
unter den augenblicklichen, unbefriedigendenZuständen leiden. Aus dem eingegangenenMaterial
sollen nur zwei Fälle herangezogenwerden, die darthun, sowohl welche bedeutendewirthschaftliche
Intcrcsseu in dieser Frage stecken, als auch daß die Kleinbahnen selbst ihrerseits auch zu Opfern
bereit sind, um die Tariffrage in günstigemSinne zu lösen.

In dem einen Falle liegen an einer Kleinbahn zahlreiche,sehr ergiebigeSteinbrüche mit
uorzüglichemMaterial an Pflaster- und Bruchsteinensowie Wegebau-Materialien. Während die
hochwertigen Pflastersteine zu den bestehendenTarifsätzen mit voller Abfertigungsgebühr der
Staatsbahnen noch Beförderung finden, können Bruchsteine und Wegebanmaterialien bei ihrem
geringen Marktwerth die hohe Fracht nicht tragen. Die Kleinbahn hat nun schon ihrerseits die
halbe Abfertigungsgebührim Uebergangsverkehr mit der Staatsbahn nachgelassen, damit aber einen
Erfolg nicht erzielen können, weil erst ein solcher eintreten kann, wenn auch die Staatsbahn das¬
selbe thut. Dies ist aber abgelehnt, weil ein allgemeinesVerlehrsbedürfnißnicht vorliege. Es ist
nicht zu erkennen, weshalb lediglichdas letztere entscheiden soll, da es doch auf das hoher stehende
allgemein wirthschaftlichc Bedürfniß des Landes in erster Linie ankommt, dieses aber besonders jetzt
in der Zeit so hoch gesteigerter Bcmmaterialienpreiscein stärkeres Angebot an solchen sehr wünschens¬
wert!) macht.

In einem anderen Falle besteht das Bestreben, für den Versand von roher Braunkohle
direkte Tarife mit den Staatsbahnen zu erlangen. Die Kleinbahn hat ihrerseits hierfür Tarne
erstellt, welche eine halbe Abfertigungsgebührund die niedrigsten Streckensätze des Rohstoff-Tarifes
der Staatsbahn enthält. Der Verkehr kann aber nur ermöglichtweiden, wenn auch die Staats¬
bahn die halbe Abfertigungs-Gebühr im Betrage von 3 Mark 50 Pf. pro lO Tonnen nachläßt,
was aber abgelehnt wird. Im Falle der Genehmigung aber würde folgender Zustand sich ergeben:

Die Staatsbahn würde auf ihren Linien, welche vom Ruhrrevier zu den, jenem Braun¬
kuhleurevier benachbarten Bezirken führen, jährlich vielleicht ca. 15000 Dovpelwaggons Ruhr-
Steinkohlen weniger fahren, dagegen auf einer anderen Staatsbahnlinie, welche von dem Braun-
kohlenreuiereher die Kuhlenzufuhr erhielte, etwa 45000 Doppelwaggons Braunkohlen-Frachten
neu erhalten, da zum Ersatz von Steinkohlen etwa die dreifache Menge an Braunkohlen nöthig
ist. Trotzdem würden die Industrien bei Verwendung von Braunkohlen noch ca. 20 Mark pro
Doppelwaggon ersparen. Die Staatsbahn aber würde damit die enorm belasteten Linien des
Ruhrreviers entlasten, den Ausfall an Steinkohlenfracht auf anderen Linien dreifach decken und
schließlich die Entwicklungder Braunkohlen-Industrie mächtig fördern: ein sehr wesentliches Moment
in der augenblicklichen Zeit der Kohlennoth und Kohlentheuerung! —

In dem uns zugegangenenMaterial sind wir häufiger auf das Beispiel der Süddeutschen
Staatseisenbahnverwaltungen in ihrem Verhalten zu den Nebenbahnen hingewiesen, welche dort
auch die bei uns bestehenden Kleinbahnen einschließen. In einem Falle hat die Württemberg'sche
Staatsbahn, welche im Uebrigen durchaus nicht so gut prosperirt wie die preußische, der
anschließenden preußischen Kleinbahn ohne Bedenkendie halbe Abfertigungsgebührfür einen Verkehr
erlassen, der ihr auch schon bisher, wenn auch auf anderem Wege zugeführt wurde. Sie that es
in der Ueberzeugung,daß dieses Opfer sich durch Verstärkung des Verkehrs bald ausgleichen werde.

4S
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Insbesondere wird uns aber das Vorgehen der badischen Staatsbahnen als sehr nach¬
ahmenswert!)hingestelltund, wie folgt, geschildert.

1. Für den Güterverkehrder Nebenbahnen mit den badischen Staats- und Nebenbahnen
bestehen direkte Tarifsätze.

2. Für den Güterverkehrder Nebenbahnen mit auherbadischen Stationen ist folgendes
Umkartirungsverfahreneingeführt:

Gütersendungen mit direkten Frachtbriefennach und von einer badischen Nebenbahn sind
ans die Uebergangsstlltionder badischen Staatsbahn abzufertigen. Die für die Hauptbahnstrecke
zu berechnendenFrachtsätze werden um die, auf die Uebergangsstation fallenden Abfertigungs¬
gebühren gekürzt,z. B. bei Eilgut um 20 Pf., bei Stückgut um 10 Pf., bei den übrigen Tarif-
Nassen um 6 Pf. für 100 Kß. Für die Nebenbahnstreckeerfolgt dann besondere Abfertigung
zwischen Uebergangs- und Nebenbahnstatiunzu Frachtsätzen, die ebenfalls um die, auf die Ueber¬
gangsstation fallende Abfertigungsgebührgekürztweiden.

Es wird nun vorgeschlagen,für den preußischen Eisenbahn-Kleinbahn-Uebergangsverkehr
etwa folgendes Verfahren einzuschlagen.

1. Für alle Swtionsuerbindungen zwischen Kleinbahnen und Staatsbahnen mit einer
Gesmnmt-Entfernung bis 100 Km werdeu direkte Tarife und Abfertiguug eingeführt, weil in den
bezüglichen Frachtsätzen nach den Entfernungen gestaffelteAbfertigungsgebühreneingerechnet sind,
deren Kürzuug eine besondere Abrechnungnöthig macht,

2. Für alle Stationsverbindungen zwischen Kleinbahn und Staatsbahnen über 100 K,n
Gesammt-Entfernnug treten getrennte Abfertigungen und Umkartimngssätzefür die Uebergangs-
statiun nach badischem Muster in Wirksamkeit.

TechnischeBedenken gegen Umkartimngssätzedürsten nicht bestehen, da schon heute für
den Verkehr der preußischen Staatsbahnen mit einer nicht direkt tarifirten fremden Station ein
allgemeinerUmkartimngstarif im Gebrauch ist.

Es wird von Interesse sein, diesen Vorschlag zur Erwägung der Staatseisenbahnverwaliung
zu stellen.

Nach diesen Ausführungen kann man den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten nur
dringend bitten, die Angelegenheitin wohlwollendsteErwägung zu ziehen und im Sinne des oben
wiedergegebenenAntrages der preußischen Laudwirthschaftskammernzu entscheiden. Derselbe hat
ja bereits in der Sitzung des Abgeordnetenhausesam 20. Februar 1900 erklärt, daß er eine
besondere Kommissionzur Prüfung der Frage berufen habe, unter welchen Bedingungen den Klein¬
bahnen direkte Tarife unter Auflassungeines Theiles der Expeditionsgebührgewährt werden können.
Den Vorschlägendieser Kommissionsieht der Herr Minister entgegen und hat die Hoffnung ausge¬
sprochen, daß dies dahin führen werde, „in höherem Maße als es bisher der Fall gewesen ist, die
direktenTarife mit den Kleinbahnen zu vereinbaren"; allgemein aber sei es nicht möglich, die
Sache nach einem festen schematischen Grundsatz zu ordnen. Gegenüber diesen Erklärungen des
Herrn Ministers wird zuuächst abzuwarten sein, welche Anordnungen durch denselben auf Grund
der Beschlüsse seiner Spezialkommissiongetrosten werden.

Die Regelung der Anschluhbeziehungeu der Kleinbahnen zu den Staats-
bahnen, insbesondere die Einführung der Kleinbahnen und namentlich die hierbei entstehenden
Kosten sowie ihre Vertheilung auf die Betheiligten ist seit Entstehung der Kleinbahnen stets als
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eine besonders wichtigeAngelegenheitbehandelt und auch in der Denkschrift der Lcmdesdirektoren
vom Jahre 189? erörtert worden. Lagen doch gerade auf diesem Gebiete aus allen Theilen der
Monarchie lebhafte Klagen darüber vor, daß die Staatsbahnbehörden diese Anschlüsse durch Ver¬
zögerungen und zu harte Bedingungen erschwerten,sodaß der Herr Minister in seinem Antwort¬
schreibenan die Landesdirektoren vom Jahre 1898 sich veranlaßt sah, eine allgemeineRegelung
dieser Anschlußbeziehungcuzwischen Staats- und Kleinbahnen in Aussicht zu stellen. Diese
Regelung ist inzwischen erfolgt durch eiuen Erlaß des Herrn Ministers vom Januar 1900, der
„AllgemeineBedingungen für die Einführung von Kleinbahnen in Staatsbahnstationcn" aufgestellt
hat, die in einem besonderenAbdruck beiliegen.

Mit diesem Erlaß ist, wie anerkannt werden soll, ein sehr dankenswerthcrFortschritt
und eine Erleichterung der Anschlüsse für die Kleinbahnen eingetreten. Andererseits darf aber
nicht verschwiegenwerden, daß ein, mich von den Lcmdesdirektorenim Jahre 189? geäußerter
Wunsch in der Kostenfrageseine Erfüllung in den neuen Bedingungen noch nicht voll gefunden
hat. Jener Wunsch ging dahin, daß die bei Ginführung von Kleinbahnen in Staatsbahnstationen
erforderlichwerdenden Veränderungen, Umbauten und Erweiternngen der Staatsbahncmlagcn lc.
auf Kosten der Staatsbahnverwaltung hergerichtet würden, da ja die Staatsbahn dieselbe auf
andere Weise nämlich durch Verkehrszuwcichs und damit erhöhte Frachteinnahmenbezahlt erhalte.
Auf diesen letzteren Standpunkt hat sich leider auch der neue Erlaß nicht ganz zn stellen vermocht,
wenngleich anzuerkennen ist, daß er wenigstens einen Anfang dazu macht. Die betreffenden
Bestimmungendes Erlasses finden sich besonders in den 88 3 und 8, welche die leitenden Grund¬
sätze enthalten.

Der § 3 bestimmt über die Kosten der ersten Anlage folgendes: „Der Kleinbahn¬
unternehmer trägt die gestimmten Kosten der für die Einführung der Kleinbahn erforderlichen
Anlagen und zwar einschließlich der Kosten der erforderlichen Aenderungen und Er¬
weiterungen der Anlagen der S tacitseisenbahn. Auf die letzteren können jedoch nach
billigem Ermessen der Staatseiscnbahnverwaltung die Vortheile ans den in Folge dieser Aende¬
rungen oder Erweiterungen etwa eintretenden Verbesserungender Staatsbahnanlagen oder die
Ersparnisse an sonst erforderlichenAusgaben iu Anrechnunggebrachtwerden."

In gleicher Weise trifft der § 8 Verfügungen über die Kustenpflicht bei Aenderung und
Erweiterungder Einfnhrungscmlagenund namentlich auch für die Fälle, wenu sie durch spätere
Erweiterungen der Kleinbahnen, d. h. stärkerenVerkehr und vermehrte Güterzufuhr vou der
Kleinbahn zur Staatsbahn verursacht werden. Diese Bestimmungen können nicht ganz gebilligt,
vielmehrmuß gewünscht werden, daß in Fällen dieser Art der Staat die Kosten der Erweiterung
seiner eigenen Anlagen selbst übernimmt, wenn er dafür durch höhere Frachteinnahmenentschädigt
wird. EZ Hilde,, diese Kosten dann doch keine Geschäftsunkosten,sondern sind Anlagekapitalund
zwar werbendes Kapital, das seine Zinsen reichlich einbringt. Wenn sich der Staat dieses Anlage¬
kapital nun auch uoch von den Kleinbahnen geben läßt, so erhält er doppelte Entschädigung.

Es ist daher zu wünschen, daß der Erlaß in diesem Sinne später eine Erweiterung
"sahre, was um so mehr zu hoffen ist, als dieselbe lediglich eine logische Folge einer bereits vorhandenen
Bestimmung des Erlasses wäre. Auf die fraglichenvon den Kleinbahnen zu tragenden Anlage-
^sren sollen nämlich nach obiger Bestimmung nach billigem Ermessen der Staatseiienbahn-
verwllltuugangerechnetwerden „die Vortheile aus Verbesserungender Staatsbahnanlcigen oder die
Ersparnisse an sonst erforderlichen Ausgaben." Wenn es also hiernach zulässig erscheint,
Ersparnisse an sonstige,: Ausgaben der Staatsbahnen den Kleinbahnen anzurechnen,so muß es
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ebenso erlaubt, gerecht und billig erscheinen, auch die viel größeren Einnahmen aus dem Verkehrs-
zuwachs der Staatsbahneu, den Kleinbahnen gutzuschreibeu. Diese wirklichen Mehreinnahmen
würden sich voraussichtlichnoch viel leichter in den Rechnungen der Staatseiscnbahnuerwnltung
nachweisen lassen als jene negativen „Ersparnisse an sonst erforderlichen Ausgaben". Im Ucbrigcn
muß, nachdemder Erlaß des Herrn Ministers über die Anschlußbezichungen erst kürzlich ergangen
ist, zunächst abgewartet werden, wie derselbe sich in der Praxis bewährt und ob die Kleinbahnen
seine Wirkungen im günstigen Sinne verspüren werden.

Dasselbe gilt von den, einen Theil der Anschlußbezichungen bildenden Bestimmungen
über den Wagenübergang, der jetzt im 8 l9 behandelt wird und über welchennach den Aeuße¬
rungen eines Ministerial-Kommissars demnächst ebenfalls neue allgemeine Normen zu erwarten
sind. Zum Schluß soll noch der Hoffnung Ausdruckgegeben werden, daß durch die neuen bereits
erlassenen oder noch zu erwartenden Bestimmungen auch die Klagen der Kleinbahnen darüber
gegenstandslos werden, daß von denselbenverlangt wird, die Wagen in rangirtem Zustande und
nach Richtungen und Gruppen geordnet und gekuppelt den Staatsbahngeleisen zuzuführen,was
eine Abwälzung des Rangirgeschästesder Staatsbahn auf die Kleinbahn bedeutete.

v.
Die Zulässigkeitder Niveaukreuzungen der Kleinbahnen mit Swatsbahncn ist wieder¬

holt Gegeustand von Klagen der ersteren gewesen und besondershervorgehobenwurden, daß die
Anschauungendarüber bei den einzelnen Eisenbahn-Direktionenaußerordentlichverschiedenseien.
Nnn ist zuzugeben,daß vielleicht keine Materie sich mehr einer Regelung durch allgemeine
Grundsätze entzieht, als gerade diese, bei welcheres stets aus die Oertlichkeit des ciuzelnenFalles
aukommt und die Sicherheit des Betriebes für beide Bahnen in erster Linie in Frage steht. Nichts¬
destowenigerkönnen wir die vielen, an uns hcrangetrctencn Klagen ans diesem Gebiete nicht
übergehen. Danach hatte man in dieser Beziehung wohl allgemein gehofft, daß die an viele»
Stelleu gegen derartige Kreuzungen bestehenden Bedenken in der Abnahme begriffen seien, daß
insbesondere bei Straßenbahnen ohne Güterverkehr die Kreuzung der Vollbahn mit einem oder
zwei elektrischen Wagen für nicht gefährlicher angeschen werden möchte, als die Kreuzung mit
ungezählten Lastwagen. Diese Erwartung ist indessen nicht eingetroffen; im Gegentheil, die
Bedenken scheinen in letzter Zeit noch gewachsen zu sein; denn anschciuend werden jetzt derartige
Kreuzungen von Kleinbahnen mit Vollbahnen oft grundsätzlichverweigert, was besonders bei
Straßenbahnen auf Straßen, die von einer Hauptbahn gekreuzt werden, deren Ausführbarkeit
bezw. Rentabilität vollständig in Frage stellt. Nach einem in der Provinz Westfalen vorgekom¬
menen Falle scheint die Staatsciscnbahnvcrwaltung ferner auch das Recht zu beanspruchen, jede
Kreuzung, nicht allein die Kreuzung in Schiencnhöhe,sondern auch die Kreuzung mittelst Unter-
uder Ueberführung, wenn auch nicht verbieten, aber doch ihrer Prüfung und Entscheidungunter¬
ziehen zu müssen. Wäre diese Auffassung richtig, so würde die Staatseisenbahnverwaltung mit
jeder ihrer Eisenbahnlinien eine Schranke durch's Land ziehen,die ohne ihre Zustimmung nicht
zu durchbrechen ist, eine Zustand, der wohl als unhaltbar bezeichnetwerden müßte. Auch die
Konzessiunsdlluerfür die Niveaukreuzungen,die Widcrruflichkeitder ganzen Anlage zu Gunsten
der Stllatsbllhn, die Bewachung des Ucberganges und seine Kosten, die Haftpflicht für Unfälle,
die Unterhllltungspflichtdes Ueberganges und der dadurch bcdiugten Bauwerke sowie endlich die
Konstruktion der Gleiskreuzuugeu,insbesonderedie Zulässigkeitdes Einschncidcnsder Staatsbahn-
schienen sowie die Regelung des Betriebes bei Kreuzungensind sehr oft Gegenstand von Klage«
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der Kleinbahn-Interessenten. Ohne dieselben im Einzelnen durchweg für berechtigt erklären zu
wollen, darf man doch wohl annehmen, daß sich jedenfalls für eine große Zahl dieser Fragen
allgemeine Gesichtspunkte gewinnen ließen, die einer einheitliche»Regelung gewisser Materien
durch Mnistcrial-Entschciduug zu Grunde zu legen wären. Damit würde der augenblicklich
bestehendenRechtsunsichcrhcitin vielen Fällen eine Ende gemacht, die um so mehr zu beklagen
ist, als die Anordnungen der Staatsbahnen heute zum Theil so starke finanzielleLasteu für die
Kleinbahnen zur Folge haben, daß die Rentabilität der Bahn in Frage gestellt, letztere sogar
selbst häufig unmöglichgemacht wird.

U.

1) Von vielen Seiten wird darüber geklagt, daß die Anforderungen, welche an die
technischen Unterlagen für die polizeilichePrüfung eines Kleiubcchnprojekts gestellt werden, zu
hoch sind nnd insbesonderehervorgehoben,daß dieselben höher sind als die Anforderuugen an die
Unterlagen für die allgemeine Prüfung des Plans zu einer Voll- oder Nebenbahn. Während
nämlich für die allgemeinen Vorarbeiten zu den letztgenannten Bahnen Lage- und Höhenplänc
verlangt werden im Maßstabe 1 : 10 000 bczw. 1 :500, verlangt die Ausführuugsanweisungzu § 5
des .Weinbahngesetzes unter d, die uorgeunnntcn Pläne in einem viermal größeren Maßstabe, also
in demjenigenMaßstabe, welcherfür die Spczialpläne zu Vollbahnen vorgefchrieben ist.

Freilich ist diese Forderung keine allgemeine,aber die Bediuguugen,unter denen sie zutrifft,
werden — falls es sich nicht um eine reine Straßenbahn handelt — wohl sehr selten fehlen. Diese
Forderung verursacht aber für die Anfertigung der ersten Pläne einen erheblichenAufwand an
Zeit nnd Kosten, welcher — wenigstenstheilweisc — nutzlos ist, wenn bei der polizeilichen Prüfung
Gesichtspunktesich Geltung verschaffen, die eine theilweiscUmarbeitung der mühevoll angefertigten
Pläne bedingen. Da ein solcher Fall keineswegs zu den Seltenheiten gehört, so ist durchaus zu
wünschen,daß wenigstens für die polizeilichePrüfung Lage- uud Höhenplänc im Maßstabe von
1: 10 000 bezw. 1:500 als ausreichendangesehen und nur ausnahmsweisePläne in größerem
Maßstabe verlangt werden dürfen. Dann können die bei der polizeilichen Prüfung als bcachtens-
werth anerkannten Gesichtspunktebei der weiteren Planbearbeituug Berücksichtigung finden. Von
anderer Seite wird hervorgehoben,daß sich dem gerügten Uebclstcmde in Etwas dadurch abhelfen
^sse, daß bereits vor definitiver Aufstellungdes Projekts die Vertreter sämmtlicher, bei demselben
bctheiligtcn Behörden und Interessenten die Angelegenheit in gemeinschaftlicherBereifungbehandelten,
die Grundzügc desselben erörterten und feststellten und erst dann nach dem Ergebniß dieser Ver¬
handlungen das Projekt aufgestelltwürde. Allerdings hat die Erfahrung in einer Reihe von Fällen
gelehrt, daß dieses Verfahren die ganze Angelegenheitwesentlichfördert und insbcfonderespätere
erhebliche Aenderungender Projekte oft vermeidet.

2) Nach ß 42 des Klcinbahngejetzcs haben die Kleinbahnen auch Verpflichtungengegen¬
über der Postvcrwnltuug, die in folgender Weise normirt sind:

1. „Die Unternehmer haben auf Verlangen der Postuerwaltung mit jeder für den
regelmäßigen VeförderungsdicnstbestimmtenFahrt einen Postunterbcamten mit einem
Briefsacknnd, soweit der Platz reicht, auch cmdere zur Mitfahrt erscheinende Unter-
beamtc im Dienst gegen Zahlung der Abouucmentsgebühr oder, falls solche nicht
besteht, der Hälfte des tarifmäßigen Personcngcldcs zu befördern.

2. Die Unternehmer solcher Bahnen, welche sich nicht ausschließlichmit der Personen¬
beförderung befassen, sind außerdem verpflichtet, auf Verlangen der Postuerwaltung
mit jeder für den regelmäßigenBeförderungsdienstbestimmtenFahrt:
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») Postsendungen jeder Art durch Vermittelung des Zugpersonals zu befördern und
zwar Briefbeutel, Brief- und Zcitungspcickete gegen eine Vergütung von 50 Pfennig
für jede Fahrt, die anderen Sendungen gegen Zahlung des Stückguttarifsatzes
der betreffenden Bahn oder, sofern dieser Betrag höher ist, gegen eine Vergütung von
2 Pfennig für je 50 ^ und das Kilometer der Veförderungsstreckenach dem
monatlichen Gcsmnmtgewichtder von Station zu Station befördertenPoststücke;

d) in Zügen, mit welchen in der Regel mehr als ein Wagen befördert wird, eine
Abtheilung eines Wagens für die Postseudungm, das Begleitpersonal und die
erforderlichen Postdienstgcräthe, gegen Zahlung der in den Artikeln 3 und 6 des
Reichsgesetzes vom 20. Dezember 1875 (Reichsgesetzblatt S. 318) und den dazu
gehörigen Vollzugsbestimmungenfestgesetzten Vergütung, sowie gegen Entrichtung
des halben Stückguttariffatzesder betreffendenBahn einzuräumen.

3. Die Postvcrwaltung ist berechtigt, auf ihre Kosten an den Bahnwagen einen Brief¬
kasten anbringen und dessen Auswechselungoder Leerung an bestimmten Haltestellen
bewirkenzu lassen."

Die Ausführung dieser und der dazu erlassenen Vollzugsbestimmungenhaben bei den
Kleinbahnen fast durchweg den Gegenstand von Klagen gebildet, welche darin übereinstimmen,
daß die festgesetztenVergütungen in den meisten Fällen nicht die Höhe der Selbstkostenerreichen,
welche den Kleinbahnen durch diese Verpflichtungen erwachsen,durchweg aber jedenfalls viel zu
gering bemessen sind, in erster Linie die Zeit- und Laufmiethe, welche für die Fälle des § 42
Nr. 2b für den Postabtheil entrichtetweiden, welcherder Postvcrwaltung von den Kleinbahnen
eingeräumt wird. Bezüglichdieser Zeit- und Laufmiethe sind folgende Klagen vorgebrachtworden:
„Sie ist dem Uebereinkommen betreffenddie gegenseitige Wagenbenutzungim Bereichedes Vereins
deutscher Eisenbahnverwaltungenentnommen. Während nun die unter dem Wagcnübereinkommen
von einer Eisenbahnverwaltung an eine zweite Eisenbahnverwaltung gezahlte Zeit- und Lauf¬
miethe dieser, der Eigcnthümerin des Wagens, für die Zeit der Abwesenheit des Wagens nur
zur Verzinsung des Beschaffungswerthcs,zur Dotimng des Erneuerungsfonds uud für einen Theil
der Reparaturkostcn zu dienen hat, soll die Kleinbahn aus der von der PostVerwaltungzu bezah¬
lenden Lauf- und Zeitmiethe folgendes bestreiten: Die Verzinsung des Anlagekapitals, die Erucuc-
rungsrücklagen,die gesammten Reparaturkostenund zwar nicht nur für den Wagen, sondern an¬
theilig auch für Oberbau:c,, die Schmierung und äußere Reinigung und die Beförderungskosten
des Postabtheils und der Postbeamten.

Die Zeitmiethe beträgt beispielsweisefür ein Postabtheil gleich der Hälfte des
Postgcpäckwllgens,für welchen rund 100 Km als mittlere Tagesleistung angenommenfeien, pro
Kilometer ......................... 0,5 Pfg.

Die Laufmiethc für dieses Postabtheil gleichfallspro Kilometer . . 0,° ^ ,
Somit crgiebt sich, wenn ein zweiachsiger Postgepäckwagen vorausgesetzt wird, "

die Einnahme aus Zeit- und Laufmiethe pro Achskilometer zu ...... 1/) Pfg-
Für die Beförderung der Packete bezahlt die Postvcrwaltung die halbe Stückgutflacht

der betreffenden Bahn. Der Packetverkehr ist in ländlichen Distrikten mit wenig bemittelter
Bevölkerunggering und demnach ist auch die Ginnahme der Kleinbahn aus dem Packetverkehr
meist sehr gering.

Unter allen Umständen aber kann die oben berechnete, aus der Zeit- und Lanfmiethe sich
ergebendeVergütung von 1 Pfennig pro Achskilometer als eine auch nur angenähert ausreichende
Entschädigungfür die ausgefallene Hälfte des Stückguttarifes nicht anerkannt werden.
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Eine Härte liegt noch in der Handhabung des Gesetzes insofern, als die Ober-Post-
direktionensich nicht dazu verstehen,Fahrten zu bezahlen, auf welchen die Postabtheile nicht benutzt
werden, aber doch mitgeführt werden müssen, sei es, um bei der Rückfahrt von der Post benützt
zu werden, sei es deswegen, weil der Betricbsmittclbestandund der Betriebsplan der Kleinbahn
das Stehenlassen des Gepäck-und Postwagens auf einer Station und dafür das Einrangieren
eines eigenen Gepäckwagensnicht zuläßt,

Gs sollte also mindestensdie Lanfmicthefür die, durch deu Benntzungsplcmdes Post¬
abtheil bedingten, unvermeidlichenLeerfahrten seitens der Post gezahltwerden."

Es sind dann noch einige Beispiele mitgetheilt, die die Geringfügigkeit der Entschädi¬
gungen darthun:

Die Vergütung für die Beförderung von Postbcuteln durch das Zugpersonal betragt laut
Kleinbnhngesctz 50 Pfennig pro Fahrt.

Dies mag angemessensein für den Fall, daß ein oder mehrere Briefbeutel dem Zug-
personale an einer Station übergebenund an einer anderen Station abgenommenwerden.

Wenn aber — wie thatsächlich auf einer circa 50 Km langen Kleinbahn geschieht, —
seitens der Post dem Zugpersonal« während einer Fahrt an 3 Stationen zusammen 13 Bricf-
veutel zur Ausgabe an 5 anderen Stationen übergeben werden, so liegt hier eine Inanspruch¬
nahme der Kleinbahn vor, welche an und für sich schwer zn erfüllen ist, namentlich im Hinblick
auf die Verantwortlichkeitdes Zugbcamtcn, und welche jedenfalls mit 50 Pfennig für eine solche
Fahrt nicht genügend bezahlt ist.

Eine Bahn erhielt für 1899 für 1000 Achskilometer des Postabtheils: 14 Mark 56 Pf.
gegenüber 60 Mark 89 Pf. eigenen Unkosten, eine andere Kleinbahn 12 Mark 69 Pf. gegen
61 Mark 09 Pf. Unkosten; eine dritte Bahn bekam 4 Mark 50 Pf. pro Tag bei viermaliger
Pncketbeförderungund täglicher Inanspruchnahme des Postabtheils auf 136 Km. In einem
anderen Falle wurden einer Kleinbahn für 4 Monate für Postpacketbeförderung11? Mark 89 Pf.
gezahlt, wofür 616? Km gefahren winden, d, h. pro Wagenkilometer1,9, Pfennig gezahlt wurden.
Da das Postabthcil circa den dritten Theil des Wagens einnimmt, so würde sich für einen ganzen
Wagen eine Einnahme von noch nicht 6 Pfennig pro Wagenkilometerergeben. Diesen Ginnahmen
stehen reine Betriebsausgaben von eirca 50 Pfennig gegenüber. Es ist dabei zu bemerken,daß
die Post an Zeit- und Laufmiethe für den Postabtheil nur nach Verhältniß dessen Länge zum
ganzen Wagen bezahlt, was für die Kleinbahnenfehr nachthciligist, da dabei die theueren Bestand¬
theile des Wagens — Achfen, Räder, Untergestell, Bremsen — nicht mit berücksichtigt werden
Nun wird aber grade dnrch die Ginrichtung eines Postabthcils oft eine kostspieligere Konstruktion
des Wagens erforderlich, weil die bei Kleinbahnen vielfach üblichenkurzen zweiachsigen Wagen sich
zur Einrichtung eines Postabtheils nicht eignen und deshalb eine kostspieligere vierachsige Konstruk¬
tion gewühlt werden mnß. Da die Wagen der Hauptbahnen nur mit 2, höchstens 3 Achsen aus¬
gerüstet siud, so ist die Vergütung für diese im Verhältniß höher als für die Wage» der Klein¬
bahn. Es ist erklärlich,daß unter solchen Umständen die Leistungender Kleinbahnen für die Post
als sehr lästig empfundenwerden und die Bitte auf Abänderung dieser Bestimmungen laut wird.
Wir können dieselbe nur wohlwollenderErwägung der Postverwaltung empfehlen.

3) Die Beschwerden der Kleinbahn-Interessenten über Vcrzögeruugcu des Verfahrens
bei den mit der Behandlung der Angelegenheitbetrauten Behörden der Staatsverwaltung sind
ebenfalls noch vielfach hervorgetreten, wenn auch aucrkannt wird, daß in mancher Beziehung eine
Besserung darin eingetreten sei. In dieser Beziehung kaun nur mit Dank der Förderung gedacht
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werden, welche der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten einer schnelleren Erledigung der Klein¬
bahnsachen zu Theil weiden ließ, indem er die Nachgeordneten Behörden mit entsprechendenAn¬
weisungenversah. Wenn aber trotzdem die Klagen nicht verstummen,so ist es natürlich, daß man
den Ursachen derselbennäher nachforscht und Abhülfemittel in Vorschlagbringt. Die erste Ursache
der stets beklagten Verzögerung des Verfahrens, das der Herstellung einer Kleinbahn voran¬
zugehen pflegt, liegt wohl in dem Umstände, daß immer eine Reihe von Behörden verschiedener
Ressorts neben den oft sehr zahlreichen Interessenten an dem Verfahren Theil nehmen müssen,
außer den BeHürdender allgemeinenStaats- und der Eisenbahnvcrwaltungdie Vertreter der Post-
und Telegraphenverwaltung,Militärverwaltung, Strombauverwaltung, Provinzialverwaltung u. s. w.
Dabei liegt die Leitung des Verfahrens formell in der Hand der allgemeinen Staatsverwaltung,
während die wichtigsten Fragen oft bei der Staatseisenbahnverwaltung zu entscheiden sind und im
Falle der Straßenbenutzung auch mit den Wegeunterhaltungspflichtigenzu verhandeln ist, Die
Zuständigkeit der Behörden ist hiernach z. I. in sehr komplizirtcrWeise geregelt und es fehlt an
einer einheitlichen Leitung in einer Hand. Es ist deshalb erklärlich, daß der Wunsch nach einer
solchen von vielen Seiten rege gewordenist und von den Einen die Wiedererrichtungder Eisenbahn-
Kommissariate,von den Anderen die Einrichtung einer besonderenAbtheilung für Kleinbahnen bei
den Eisenbahn-Direktionenund im Ministerium gefordert wird, von Anderen noch andere Vorschläge
gemacht werden, während alle übereinstimmend die augenblickliche Organisation für eine verfehlte
halten. Wenn auf Seiten der Staatseisenbahnbehördenbefürchtet wird, daß die Wiedererrichtung
der Eisenbahnkommissariateeine neue Instanz schaffen und den Gang des Verfahrens noch mehr
complicircnwürde, so könnte dieses Bedenkenvielleicht dadurch beseitigt werden, daß eine Reihe
von Zuständigkeitenvon der Regierung und Eisenbahndirektionz. B. im Genehmigungs- und
Planfeststellungsuerfahrendiesen Kommissarenüberwiesenwürde, daß diese Kommissareals ständige
Vertreter der Regierung und der Eisenbahndirektionzu fungiren, das ganze Verfahren zu leiten
und nach Durchführung der Instruktion mittels Berichts die Entscheidung jener beiden Behörden
einzuholenhätten. Mit der Ginführung dieser Kommifsciriate könnte nach Bedürfniß vorgegangen,
je nach der fortschreitendenEntwicklungdes Kleinbahnwesenseine Stelle errichtet oder auch dem¬
nächst wieder eingezogen werden, falls man sie nicht zur dauerden staatlichen Beaufsichtigung der
Kleinbahnen verwendenwill.

Wenn dann diese Kommissarebei Eingang eines Antrages auf Genehmigung einer Klein¬
bahn sobald wie möglich sämmtliche betheiligten Behörden und Interessenten (Vertreter der bauenden
Gemeinden, Kreise, Gesellschaften :c.) zu gemeinsamerBerathung an Ort und Stelle laden und
erst auf Grund diefer Besprechung das Projekt aufgestelltwird und auch bei dem weiteren Gang
des Verfahrens ein stetiges Zusammenwirkender Behörden und Interessenten durch diese Kommissare
vermitteltwird, so würde damit eine wesentlicheFörderung des ganzen Verfahrensherbeigeführt werden.

Neben den, in der augenblicklichen Behörden-Organisation und Zuständigkeit liegenden
Schwierigkeitenwird als Grund der Verzögerung des Verfahrens der Umstand angeführt, daß
über die dasselbeleitenden Grundsätze verschiedene Ansichten bei den BeHürden bestehen und daß
die eine dieselbe Frage in diesem, die andere in jenem Sinne entscheide. Es ist erklärlich, daß
in den ersten Jahren nach Erlaß des Kleinbahngcsetzes bei den Staatsbehörden noch eine gewisse
Unsicherheitin der Behandlung dieser neuen Materie bestand und daher verschiedeneEntschei¬
dungen bei den verschiedenen Behörden in derselbenFrage möglich wurden. Nachdem nun aber
das Gesetz seit 8 Jahren in Kraft steht, muß doch verlangt weiden, daß über alle wichtigen
Punkte Klarheit besteht. Nachdem der Herr Minister neuerdings in der wichtigen Frage der
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Anschlußbeziehungen zwischen Staats- und Kleinbahnen endlich allgemeine Normen erlassen und
in der Tariffrage solche in Aussichtgestellt hat, ist zu wünschen,daß über die ganze Materie des
Kleinbahnwescnsbald eine, alle Grundsätze zusammenfassende Darstellung erscheinenwerde, und
zwar nicht nur von Seiten der Eiscnbahnverwaltung,sondern auch der allgemeinenStaatsverwal¬
tung. Denn auch bei letzterer besteht iu mancherwichtigenBeziehung eine verschiedeneAuffassung,
z. B. hinsichtlich der Gewährung des Enteignungsrechtcsfür Kleinbahnen,die oft so lange auf sich
warten läßt, daß dadurch schwere Schädigungen der Klcinbahnuntcrnehmerentstehen.

Ebenso ist die Genehmigungsdcmerfür die Kleinbahnen iu den Konzessionsurkundensehr
verschieden geregelt und die Anwendung gleichmäßigerGrundsätzesehr erwünscht.

Endlich aber darf nicht verschwiegenwerden, daß sehr viele Klagen der Kleinbahn-
Interessenten über Mangel an Wohlwollen, Verzögerungdes Verfahrens :c. darauf zurückgeführt
werden, daß die Organe der Staatseisenbnhnvcrwaltung in erster Linie die Interessen dieser im
Auge haben und geringe Schäden und Unbequemlichkeiten für die Staatsbahn, die durch die Klein¬
bahn entstehenmögen, zu hoch anschlagenund der letzterenzur Last legen. Es erscheint daher
allerdings erwünscht, daß Organe geschaffen werden, welche besondersder Förderung der Klein¬
bahnen dienen sollen, den BeHürdender Staatsciscnbahnverwaltuug mit etwas größerer Freiheit
gegenüber,den Interessenten selbst aber näher stehen.

Bei der fortwährenden Berührung zwischen Staatsbahncn und Kleinbahnen und den örtlich
scheinbar öfter entgegengesetzten Interessen derselben fehlt es nicht an Meinungsverschi cden-
heiten und Konflikten. Das Kleinbahngcsctz hat auch die Entscheidungüber diese geregelt und
den Instanzenzug festgestellt. Insbesondere gilt dies bei dem Verfahren über die Genehmigung
von Kleinbahnen als solchen, d. h. den Charakter einer Bahn — ob Kleinbahn oder Eisenbahn
nach dem Gesetzevon 1838 —, wobei das Staatsministcrimn als oberste Instanz gegen die
Entscheidungdes Ministers der öffentlichen Arbeiten angerufen werden kann. In anderen Fällen
entscheidet der Minister der öffentlichen Arbeiten allein, so z. B. bei Anschlüsse»von Kleinbahnen
an Staatsbllhneu über Ort und Art des Anschlusses, die Verhältnisse beider Bahnen zn einander.
Von Seiten der Kleinbahninteressentenwird nun überall darüber geklagt, daß es außerordentlich
schwer sei, den Organen der Staatseisenbahnverwaltung gegenüber die Rechte der Kleinbahnen,die
diesen eine freie Entwicklung und eine gerechte Beurtheilung ihrer Ansprüchesichern, mit Erfolg
zu vertreten, weil die Entscheidung bei den Staatseisenbahnbehörden selbst liege, die den aus-
zutrageudeu Streitigkeiten gegenüber von vornherein Stellung genommen und das ihrerseits in
erster Linie wahrzunehmendeInteresse der Staatsbahn vorzugsweise im Auge haben. Man ver¬
langt daher für die vielfachen Streitigkeiten mit den Staatsbehörden Entscheidungsinstanzen,die
außerhalb der zunächst betheiligten Behörden liegen. Es wird also auch hier der Ruf nach Rechts-
kontrolcn der Verwaltung erhoben, welche im Eisenbahnwesenden Interessenten die Sicherheit
gerechter Behandlung durch die Staatsverwaltuugsbehörden gewährleisten sollen. Insbesondere
gilt dies für das Gebiet der oben erwähnte» Fragen der Zulassung einer Kleinbahn und des
Anschlusses einer solchen an eine Staatsbahn, sowie auch für die Tariffragen.

Die Vorschläge,die hier zur Besserung der beklagtenUebelstände gemacht werden, sind
sehr mannigfaltig. In erster Linie wünscht man die Schaffung einer Centralbehörde, welche an
Stelle des preußischen Staatsministeriums gegen die Beschlüssedes Eisenbahmninistcrs anzurufeu
sei und hat hier den Bundesrath oder das Neichseisenbahumntin Vorschlaggebracht. Für die
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Schaffung des Bundesraths als Centralinstanz würde dessen hohe Stelle im öffentlichen Recht
nnd im Staatsorgcmismns fowie der Umstand sprechen, daß derselbe bereits jetzt mit einer großen
Reihe von Eisenbahnfragenbefaßt nnd insbesondere auch schon als höhere Gntscheidungsinstanz bei
gewissenStreitfragen berufen ist, z. V. bei Meinungsverschiedenheitenzwischen Post- und Eiscn-
bahnverwaltnng über die Bedürfnissedes Postdicnstes, die Natur und die Erfordernissedes Eisen¬
bahnbetriebes,serner über die Verpflichtnngender Eisenbahnen im Interesse der Rcichstelegraphen-
verwaltung u. s. w. Für das Reichscisenbahncimt als Centralbehördcwird geltend gemacht, daß
es bereits jetzt das dem Reiche zustehendeAufsichtsrecht über das Eisenbahnwesenwahrzunehmen
und auf Abstellung der Mängel und Mißstände in demselben auch den Stcmtsbahnen gegenüber
hinzuwirkenhabe.

Von anderer Seite wird vorgeschlagen, an Stelle des Eisenbahnministeriumsbei Streitig¬
keiten in Kleinbahnllngclegenheitcnandere preußische Ministerien mit der Entscheidungzu betrauen,
etwa die Ministerien des Handels und des Innern oder für Landwirthschaft, während Andere
schon von der Errichtung einer besonderen Abtheilung für Kleinbahnen im Eisenbahnministerium
eine Besserung der jetzigen Zustände erhoffen. Wieder andere Vorschläge greifen auf die Ver-
waltungsgcrichte als Entfchcidungsinstnnzenfür Streitigkeiten in Klcinbahnsachcn zurück nnd
bezeichnendie Bezirksausschüsse und das Oberverwaltungsgericht,einige auch den Provinzialrath
als geeigneteSpruchbehürden.

Wie schon aus der Vielgestaltigkeitder Vorschlägehervorgeht, sind die Anschauungen
über diese Fragen noch keineswegsgeklärt; die Lösung derselben gestaltet sich noch schwieriger,
wenn man versucht, die Materien im Einzelnen genau zu bezeichnen,die einer Entscheidungdurch
die vorgeschlagenenBehörden zu unterbreiten wären. Im Allgemeinen aber ist zu konstatiren,
daß die Ueberzeugungvon der Nothwendigkeitvon Rechtskontrolenim Verhältniß von Staatsbahnen
zu Kleinbahnen zum Schutze der berechtigtenAnsprüche der letztereneine allgemeineist, daß jedoch
die Angelegenheitzu einer endgiltigen Entscheidungz. Zt. noch nicht reif ist.

Es könnte sich daher jetzt nur darum handeln, ob es geboten erscheint,vorläufige
Maßregeln vorzuschlagen,die einer endgiltigen Regelung die Wege ebnen. Dies wäre möglich,
wenn man weitere Kreise für die Entwicklung der Kleinbahnen interessirte und Vertreter der
Kleinbahnen in bereits bestehenden Körperschaftenamtlich zum Wort verstattete. Es ist hierbei
an eine Vertretung der Kleinbahnintercssentcnin den Bezirkseiscnbahmäthenund im Landes-
eiscnbahnrathegedacht, und es wäre thatsächlichschon ein großer Vortheil, wenn die wichtigsten
Klcinbahnfragcn, insbesonderedie über Zulassung von Kleinbahnen mit und ohne Beschränkungen,
über die Tarifangelegenheiten und die Anschlußbeziehungenin den genannten Eisenbahnräthen
erörtert werden könnten. Dasselbe wäre rechtlich um so weniger bedenklich, als dabei die Staats-
cisenbnhnenselbst stets interesstrt sind, für deren Behörden ja jene Beircithe geschaffen sind, nnd
als es ferner keine Schwierigkeitenmachen kann, Vertreter von Kleinbahnen in den Vertretern
des Handclsstcmdes,der Industrie, der Land- und Forstwirtschaft zu finden.

Das Gesammtergebniß der vorstehenden Erörterungen läßt sich in folgende Leitsätze
zusammenfassen:

^. 1. Die bisher geübte Auslegung und Handhabung der HZ 1, 2 des Kleinbahngesetzcs
Seitens der Behörden der Staatseisenbahnvcrwaltung ist eine zu enge und hindert
deshalb eine gedeihliche Entwicklungder Kleinbahnen als gesetzlichanerkannter öffentlicher
Verkehrsmittel. Insbesondere sind die Seitens der Eisenbahnverwaltungbei Genehmigung
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von nebenbahnähnlichenKleinbahnen auferlegten Beschränkungenoft geeignet, die Wirth-
schaftliche Entwicklung der berührten Landcstheile zu hemmen und eine ausreichende
Rentabilität der Kleinbahnen unmöglichzu machen.

2. Im Rahmen der heute bestehendenGesetze erscheint es zulässig nnd für die wirthschaft-
liche Entwicklung der auf die Kleiubahnen angewiesenenLandestheilc nothwendig, daß
bei der Zulassung von Kleinbahnen Seitens der Staatseisenbahn-Verwaltnng erleich¬
terte Grundsätze zur Anwendung gelangen, welche die Entwicklung der Kleinbahnen
weniger beschränkenals bisher nnd etwaige dadurch verursachte Frachtausfälle der
Stlllltsbahnen durch die größeren Einnahmen der letzteren aus dem Gesannntverkehrder
Kleinbahnen für kompensirtansehen.

3. Sollten solche Maßnahmen nach Ansicht der Staatsbehörden nicht ohne Aenderung der
Gesetze thunlich erscheinen, so ist eine solche in die Wege zu leiten.

L. 4. Die Seitens der Staatseisenbahnverwaltung bisher geübte grundsätzliche Vcrsagung des
direkten Tarifverkehrs zwischen den Staats- und Kleinbahnen und der Auflassung eines
Theiles der Abfertigungsgebühr verhindert viele Kleinbahnen, die Frachtgüter ihres
Verkchrsgebietcsauf den Markt und zum Absatz zu bringen und schädigt damit die
wirthschaftlicheEntwicklung des betroffenen Lcmdestheilcs und die Rentabilität der
Kleinbahnen.

5. Gs wird deshalb in Uebereinstimmung mit den preußischenLandwirthschaftskammern
als dringend erforderlich bezeichnet, die ncbcnbahncihnlichen Kleinbahnen in
tarifarifchcr Hinsicht als Nebcncisenbahnen zu behaudclu und ihnen demgemäß
auf ihren Antrag direkte Tarife oder Umkartirungstarifc mit Auflassung eines Theiles
der Abfertigungsgebührzuzugcstcheu.

(1 6. Nachdemdurch den Erlaß des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 31. Januar
1900 die Anfchlußbczichungcn zwischen Staats- und Kleinbahnen durch „Allgemeine
Bedingungen für die Einführung von Kleinbahnen in Staatsbahnstationcu" neu geregelt
sind und dieselben in manchenPunkten Erleichterungen für die Kleinbahnen eingeführt
haben, muß der Erfolg dieser Bestimmungenfür die Kleinbahnen in der Praxis zunächst
abgewartet werden.

?. Schon jetzt muß indessen der Wunsch ausgesprochen werden, daß die Kosten der
Aenderung und Erweiterung der Staatsbahnaulagen, wenn dieselben durch
wesentlicheVermehrung der Güterzufuhr von den Kleinbahnen zu deu Staatsbahncu
verursacht werden, ebenso von der Slaatsbahuverwaltung zu tragen sind wie in dem
Falle, daß durch jene Neuanlagen Ersparnisse an sonst erforderlichenAusgaben der
Stlllltsbahnen herbeigeführtwerden.

I). 8. Ueber die Zuläfsigkcit von Nivenukreuzuugcn zwischenStaats- und Kleinbahnen
herrschenbei den verschiedenen Organen der Staatseisenbahnverwaltung anscheinend weit
auseiuandergehendeAnschauungen. Wenngleich für die Zuläfsigkciteiner Niveaukreuzung
in erster Linie die Ocrtlichkeitdes einzelnen Falles und die Betriebssicherheitmaßgebend
sein müssen, so ist es doch wünschenswerth,daß über gewisse Punkte, welche eine starke
finanzielle Belastung der Kleinbahnen zur Folge haben, thunlichst einheitliche Grundsätze
seitens der Eisenbahn-Eentralbehürdeaufgestelltwerden.

N. 9. Die Anforderungen an die technifchen Unterlagen für die polizeiliche Prüfung
eines Kleinbahnprojekteswerden vielfach zu hoch gestellt; es empfiehlt sich zur thunlichstcn
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Vermeidung größerer Umarbeitungen eines Projektes dasselbe erst dann aufzustellen,
wenn thunlichst alle bei der Bahn bethciligtcn Behörden und Interessenten über die
Gestaltung des Projekts, die Führung der Linie:c., an Ort und Stelle, gemeinsam
berathen haben und über die wichtigsten Punkte eine Einigung erzielt ist.

19. Die von der Ncichspostvcrwaltung an die Kleinbahnen gezahlten Entschädigungen
für die Leistungender letzteren für die Post werden durchweg als viel zu niedrig und
vielfach niedriger als die Selbstkostenbezeichnet.Die diescrhalb Seitens vieler Kleinbahnen
vorgetragenenWünsche werden dem Reichspostamtznr wohlwollendenErwägung übermittelt.

11. Die Klagen über starke Verzögerungen in Erledigung der Kleinbahn-Angelegenheiten
bei den Staatsbehörden sind noch immer häufig und zum Theil aus die zur Zeit
bestehende Behördenorganiscitionund Kompctenzrcgulirung,zum Theil auf die noch viel-
fach bestehende Unklarheit und mangelnde Uebereinstimmungüber die wichtigstenGrund¬
sätze im Klcinbahnwcscnzurückzuführen.

12. Es wird daher der Erwägung der Staatsbehörden anheimgegeben,baldigst eine Verein¬
fachung des Verfahrens, das der Herstellung einer Kleinbahn vorhergeht, eintreten zu
lassen, die wichtigsten Grundsätze über die Kleinbahnen und ihr Verhältniß zu den
staatlichen Interessen und Organen einheitlich zusammenzufassenund insbesondere im
Ministerium die Ginrichtungeiner Stelle zur Erledigung der Kleinbahnangclegcnheitcnin
Erwägung zu nehmen. '

V. 13. Die Entscheidung von Meinungsverschiedenheitenund Streitigkeiten zwischen den Vertretern
der Staatsbahn- und der Kleinbahn-Interessen liegt zur Zeit in der Hauptsachein der
Hand der Staatsbahnbehördcn, wodurch es an den nothwendigenNechtskontrolcngegenüber
diesen Entscheidungenfehlt und die Klcinbahnintcressennicht genügend gewahrt erscheinen.

14. Bei der stetig zunehmendenBedeutung der Kleinbahnen als wichtiger öffentlicher Ver¬
kehrsmittel und Förderern der Landcswohlfnhrt ist die Einrichtung eines geordneten
Nechtsgangcsfür bestimmte Materien des KIcinbahnwesensgeboten uud daher zu erstreben.
Zunächst ist eine Anordnung dahin zu wünschen, daß die Bezirksciscnbahnräthcnnd der
Lllndcscisenbahnrathauch mit der Prüfuug wichtiger Fragen der gegcnfeitigen Beziehungen
zwischen Staats- und Kleinbahnen befaßt werden mögen.

II. Jinanzirung der Kleinbahnen.
Die Erörterung darüber, in welcher Weise die Provinzialverbände bei der Aufbringung

der Mittel für den Bau von nebcnbcihnähnlichcn Kleinbahnen helfend eingreifensollen, führt zur
Aufstellungder drei Fragen:

^.. unter welchenVoraussetzungen,
L. in welcherArt und
<ü. in welcher Form

die Förderung zu gefchehen hat.
^. Voraussetzungen.

1. In erster Linie als Voraussetzung aufzustellen, daß dem Kleinbahn-Unternehmen
keine Kosten für Grunderwcrb und an Entschädigungenfür Nutzungs- und Wirthschafts-
erschwernissc erwachsen dürfen.
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Wenn der Staat bei den von ihm zu erbauenden Nebenbahnen mit Rücksicht auf ihre
lokale Bedeutung diese Forderung erhoben hat und noch erhebt, so ist es, da bei den Kleinbahnen
der lokale Charakter noch mehr zu Tage tritt, durchaus gerechtfertigt,daß Seitens der Nächst-
betheiligtcn der erforderlicheGrund und Boden u, s. w. unentgeltlich hergegebenwird. Ob die
hierdurchentstehendenKosten von dem Kreis-Kommunalvcrbandeauf seine Schultern übernommen
werden oder ob er die Last auf die Gemeinden und einzelnen Grundbesitzerabwälzt, daran hat
der Provinzialverband kein Interesse. Trotzdem nun sämmtlicheProvinzen und der Staat über¬
einstimmendals Bedingung für ihre Betheiligung die freie Hergabe des Geländes stellen, so muß
doch anerkannt werden, daß die starre Durchführung dieses Prinzipes zu Härten führen kaun. In
einem Spczialfallc, wo die Kleinbahn an einem Kanal entlang geführt werden mußte, war es
unerläßlich, daß ein Theil eines werthvollen Fabrilgrundstückes erworben wurde. Die dadurch
entstehendenbedeutendenKosten den Interessenten aufzuerlegen,wäre unbillig gewesen. Aehnlich
liegt die Sache, wenn in dem Gemeindebezirk,in welchem der Anschluß der Kleinbahn an die
Vollbahn erfolgen muß, beträchtlicheKosten für den Gmnderwcrb aufzuwendensind, welche in
keinem angemessenenVerhältniß stehen zu den wirthschaftlichenVortheilen, welche der an der
Vollbahnstation belegenenGemeinde aus der Kleinbahn erwachsen. Es empfiehlt sich daher, daß
die Möglichkeitgeschaffen wird, ausnahmsweise und mit Rücksicht auf ganz besondere Umstände
einen Theil der Grunderwerbskostcnauf das Baukapital zu übernehmen.

2. Auch über eine fernere Voraussetzungsind die Prouinzialuerbände einig, nämlich darin,
daß die engeren Kommunalverbäude sich au der Aufbringung des Baukapitals
mindestens in derselben Höhe betheiligen müssen, wie die Provinz. Die Regel wird,
wenigstens in den rein landwirthschaftlichenProvinzen des Staates, bilden, daß der Kreis den
entsprechenden Theil der Baukosten ganz oder doch zum größesteuTheile überuimmt, Aber selbst
in den gencmnteuLandestheilen kommenFälle vor, in denen das Interesse des Kreis-Kommunal-
Verbandesau einer Kleinbahn ein so geringes ist, daß füglich nicht verlangt werden kann, der Kreis
solle ^'4 oder l/« des Baukapitals aufbringen, sondern daß dies vielmehr den an dem Bau der
Kleinbahn hervorragend interessirtenStädten oder Gemeinden zu überlassenist. Die Bedingung
muß daher nicht nur von den Kreisen, sondern auch durch die Gemeinden, also die engeren
Kommunalverbäudeüberhaupt, erfüllt werden könneu.

In der Förderung des Kleinbahmvcsensist der Staat hinter den meisten der Provinzen
nicht unerheblichzurückgeblieben.Erst mehrere Jahre uach dem Inkrafttreten des Kleiubahngesetzes
wurde durch Gesetz vom 8. April 1895 eine Summe von 5 Millionen Mark zur Förderung des
Kleinbllhnwescnsbewilligt. Maßgebend war die Erwägung, daß die finanzielle Mitwirkung der
Provinzen allein nicht ausreicht, um die Kleinbahnennamentlich in den vorzugsweise Landwirtschaft
treibendenLandestheilcn so kräftig zu fördern, wie dies zur Hebung der wirthschaftlichen Verhältnisse
derselben, insbesondere der Rentabilität des landwirthschaftlichbenutzten Grundbesitzeserforderlich sei
Der mehrfach verstärkteFonds ist bestimmt,Kleinbahnen, deren Herstellung im öffentlichen Interesse
liegt, aber wegen mangelnder Leistungsfähigkeit der Bctheiligten, einschließlich der zunächst heran¬
zuziehenden Kommunaluerbände, ohne Staatsbeihülfe nicht erfolgen kann, mit Geldmitteln zu
unterstützen. Regelmäßig wird die Bewilliguug der staatliche« Beihülfe an die Bedingung einer
entsprechenden Unterstützung Seitens der betreffendenhöheren Kommunalverbändeund der kostenfreien
Hergäbe des Grundes und Bodens geknüpft. Bei der Gewährung der Unterstützungenist außer¬
ordentlichverschieden verfahren worden. Im Allgemeinenist das Prinzip aufgestellt,daß der Staat
nicht mehr geben wolle und solle als die Provinz. Dieser Grundsatz ist indessen neuerdings durch-
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brochen und zwar allein bisher zu Gunsten der Provinzen Ost- und Westprcußen und Posen.
Hier hat der Staat in verschiedenen Fällen sogar das Doppelte dessen bewilligt, was die Provinzial-
verbände zuschießen. Ob sich die Beschränkungdieser an sich erfreulichenwohlwollendenPraxis
auf die genannten drei Provinzen rechtfertigenläßt, ist zweifelhaft, und begreiflicherweise werden
Seitens anderer Provinzen, die gleichfallswesentlich auf Ackerbau angewiesensind, Anstrengungen
gemacht werden, damit auch den Kleinbahnen dieser Provinzen staatsscitigmehr Kapital zugewendet
wird, als der Prouinzialverbcmd beiträgt. Dabei muß anerkannt werden, daß eine verschiedenartige
Behandlung der Provinzen je nach dem Grade ihrer Leistungsfähigkeitdurchaus berechtigt ist.
Unter allen Umständen ist aber daran festzuhalten, daß, wenn die Hülfe des Staates überhaupt
angerufen wird, der Staat ebenso wie die engeren Kommunalverbände mindestens
dasselbe leistet, wie die Provinz.

3. Als dritte Voraussetzung ist aufzustellen, daß dem Provinzialuerbande ein aus¬
reichender Einfluß auf Projekt, Kostenanschlag und Bauausführung sowie auf Betrieb
und Verwaltung der Bahn eingeräumt wird. Wo nicht schon die Aufstellung der Projekte
durch die Provinz erfolgt, da wird sich der gewünschte Erfolg am besten in der Art erreichen lassen,
daß der Provinzialansschußdie Bewilligung der Beihülfe erst ausspricht,nachdemdas Projekt und
der Anschlagdurch einen Provinzial-Sachverstäudigen geprüft und festgesetzt ist. Ein Einfluß auf
die Betricbsführuug und die Verwaltung wird vorzubehalten seiu, u. A. aus dem Gruude, damit
dem bisweilen zu weit gehenden Streben der Vertreter des Kreises und der Interessenten, Fahrplänc
und Tarife lediglichnach den lokalen Wünschen ohne Rücksicht auf die finanziellen Folgen für die
Kleinbahneinzurichten, wirksam entgegengetreten werden kann. Insbesondere darf auch eine wesentliche
Erweiterung oder Umgestaltuug des Unternehmens unter Belastung desselbenmit Schulden oder die
Vereinigung mit anderen Unternehmungennicht ohne Zustimmung der Provinz erfolgen. In welcher
Weise dieser Einfluß auszuüben ist, wird unten bei ll. erörtert werden.

Erwähnt muß nur hier noch werden die Konkurrenz des Staates in seiner Eigen¬
schaft als Mitbeteiligter an der Bahn. Bisher ist wohl überall so verfahren, daß der
Staat die Prüfung der Projekte und Kostenanschläge,soweit dies für nöthig befunden wurde, bei
Bewilligung der Stcmtsbeihülfe eintreten ließ, und die Eiuwirkung auf die Ausführung des Baues
und die Kontrolle des Betriebes und der Verwaltung in ähnlicher Weise übte, wie die Provinzen,
nämlichdurch einen Kommissarim Aufsichtsrathoder in der etwa eingesetzten Kleinbahn-Verwaltungs-
kommission, oder in der Form, daß er die wichtigsten Akte der Ausführung (Unternehmerverträge),
der Verwaltung und des Betriebes der Bahn an seine Zustimmung gebundenhat — bei kommunalen
Unternehmungenauch die endgültige Höhe der Staatsbeihülfe nach Prüfung der Bauausführuugs-
kosten bestimmt hat. Neuerdings aber will sich der Staat nicht mehr mit denselbenRechten
begnügen,wie sie dem Provinzialverbcmde zustehen,sondern er beansprucht weitergehendeRechte.
Wenigstensist in Pommern und Brandenburg ein solches Bestreben hervorgetreten. Der Minister
der öffentlichenArbeiten hat die Gewährung einer Beihülfe aus dein staatlichen Fonds zur
Erweiterung eines PommerschenKleinbahnunternehmensan die Bedingung geknüpft, daß abgesehen
von dem Rechte der Genehmigung des Planes für den Bau und die Ausrüstung der ueuen
Kleinbahn sammt dem Kostenanschläge,sowie zu Abweichungen davon, zu Verträge« über die
Herstellung und Ausrüstung der Bahn, zur Abnahme der Bahn auf Grund der vorgenannten
Verträge, des Bauplanes und Kostenanschlages,zur besseren Sicherung der fiskalischen Interessen
an dem Gesammtunternehmen însbesonderezur Verhütung einer unwirthschnftlichcn Geschäftsführung
im Statut die besondere staatsseitige Genehmigung vorgesehen werde:
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1. zu Veräußerungen und Erweiterungen der Bahnanlage und zur Vermehrung der
Betriebsmittel,

2. zu Verträgen über die Herstellung solcher Veränderungen :c.,
3. für die Zahl der einzustellenden Züge und für die Beförderungspreiseim Persunen-

und Güterverkehr,
4. für den Etat der Betriebsausgaben und desfcn Überschreitung,
5. für Verträge, durch welche der Betrieb der Bahnen Dritten übertragen oder mit

anderen Bahnunternchmen vereinigt werden soll.
Der Landeshauptmann von Pommern ist dagegen im Ministerium der öffentlichen

Arbeiten vorstellig geworden und hat ausgeführt, daß der Einfluß, welcherdem Provinzialverbande
auf die einzelnen Kleinbahmmtcrnehmcneingeräumt sei, nach den gemachten Erfahrungen voll¬
kommenausreiche,um eine uuwirthschaftliche Geschäftsführungzu verhüten. Die Aufrechterhaltung
der Bedingungen muffe das Gefühl der Verantwortlichkeitund die Selbständigkeit des Aufsichts¬
raths lahm legen. Die bethciligten Herrn Minister haben darauf die gestellten Bedingungen
fallen laffen unter der Voraussetzung, daß durch das Statut der Actiengesellschaft die Be¬
schlußfassung über die oben erwähnten Angelegenheitenfür die die ausdrücklicheGenehmigung des
Staates vorgesehen werden sollte, dem Aufsichtsrathezugewiesen wird, und daß iu den AufsichtS-
rath so viele Vertreter des Staates und des Provinzialuerbandes gewählt werden, daß dieselben
zusammendie einfache Mehrheit haben, also in den beregten Angelegenheitenden Ausfchlag geben
können. Diese in Pommern mit Freuden begrüßte Lösung der streitigen Frage ist nach der
gegebenenAufklärung uur für Pommern nachgelassen und zwar wesentlich aus dein Grunde, weil
der Staat mit seiner finanziellen Betheiligung an der Förderung des Kleinbahnwesens erheblich
hinter dem Provinzialverbande zurückgebliebenist. Prinzipiell muß aber davon ausgegangen
werden, daß auch in den anderen Provinzen dem Staate, lediglich auf Grund seiner finanziellen
Betheiligung an den KleinbahnunternehmungenweitergehendeRechte nicht eingeräumt werden als
dem Provinzialverbande.

13. Art der Förderung.

Die Förderung der Kleinbahnen durch die Provinzialverbande erfolgt bisher auf 4 Arte»
und zwar durch:

1. Gewährung von Darlehen,
2. Antheilige Uebernahmeder Zinsen des Baukapitals oder Leistung von Betriebsznschüssen,
3. Zahlung von Beihülfen ü. tonäs peräu,
4. direkte Betheiligung an den Unternehmungen.
Durchweg erfolgt die Unterstützung durch Beschluß des Prouinzialcmsschusses(nach den

vom Proviziallandtage festgesetzten Grundsätzen), nur iu Schleswig-Holstein ist die Entscheidung
dem Provinzillllandtllge vorbehalten.

Zunächst mag kurz erwähnt werden, welche dieser Arten der Unterstützung in den einzelnen
Provinzen bezw. Bezirkenzulässigsind.*)

*) Die betreffenden Beschlüsseder Prouinzial- und Kommunallandtagesind in der Zeitschrift filr Klein«
bahnwesen wie folgt abgedruckt:

Ostpreußen:1884 Seite 308, 1896 S. 301, 1897 S. 325, 1899 S. 357. — Westpreuße»: 1896 S.
lt«2, 1898 S. 363. — Posen: 1894 S. 817, 1895 S. 306, 1897 S. 327, 1899 S. 358. — Schlesien: 1894
E. 381, 18N5 S. 306, 1897 S. 389, 1899 S. 358. — Brandenburg: 1894 S. 314, 1895 S. 303, 1696 S.
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Vorweg ist zu bemerken, daß in der Provinz Posen der Provizialausschußganz frei steht,
und unter Berücksichtigung des Einzelfalles die Entscheidungdarüber zu treffen hat, von welchen
Bedingungen und Vorbehalten die Bewilligung von Unterstützungenan Kleinbahn-Unternehmen
abhängig zu machen ist. Derselbe hat in den ersten Jahren der Kleinbahneutwickelungden Kreisen
Beihülfen «, touäs peiäu bewilligt, seit 1895 aber nur Darlehen bis zu ^/« des in dem revidirten
Kostenanschläge festgestellten Bcmkapitalsohne Grunderwerb gegen 2°/u Zinsen und 1°/« Amortisation.

1. Darlehen gewähren die Provinzen Schlesien,Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein,
Hannover, Westfalen, Rhcinprovinz und die Vezirksverbändevon Kassel und Wiesbaden.

In Schlesien erhalten die KommunaluerbändeDarlehen bis zur Höhe von 10 000 Mark
pro Kilometer aus der Provinzial - Hülfskasse gegen 2 "/« Verzinsung und 1 °/„ Tilgung. Der
Provinzilllverband schießt 1°/. °/u jährlich zur Verzinsung zu. Steigt der Reinertrag der Bahn
über die den Darlchnsnehmern obliegendejährliche Zins- und Amortisationsrate, so gebührt der
Mchrertrag und zwar bis zur Höhe der von der Provinz übernommenen einjährigen Zinsdifserenz
der Provinz, der Rest ist zur stärkerenTilgung zu verwenden. Ist der Staat betheiligt, so wird
der Ueberschuß nach Maßgabe der Aufwendungenvertheilt.

Brandenburg bewilligt Darlehen an Gemeinden, Gutsbesitzerund Kreise bis zur Höhe
der von ihnen für Kleinbahn-UnternehmungenaufzuwendendenKosten. Die Darlehen sind in der¬
selben Höhe zu verzinsenund zu amortisiren, wie die diesem Zwecke dienende Provinzial - Bahn-
anlcihe. Die Provinz stellt insoweit lediglichihren Kredit in den Dienst der engeren Kommunal¬
verbände. Gutsbesitzerhaben Sicherheit zu bestellen »ach Maßgabe der Bestimmungen, die für
Darlehen aus dem Landes - Mcliorationsfonds gelten. Ausnahmsweise hat der Provinzial-
landtag einem Kreise für seine ohne Betheiligung der Provinz ausgeführten Kleinbahnen nach¬
träglich ein Darlehn zu mäßigen Zinsen gleich dem Staate unter Bedingungen wie die für Schlesien
angeführten gewährt.

In Sachsen werden Darlehen gegen Verzinsung und Tilgung gewährt. Kreisenund
anderen Korporationen gegenüberkann ausnahmsweisezeitweilig auf Verzinsung verzichtet werden,
bei Ausleihung an andere Unternehmer wird Sicherheit verlangt. Das Reincrträgniß des Unter¬
nehmens ist, soweit es den landesüblichenZinsfuß und den vereinbarten Tilgungssatz übersteigt,
zunächst zur Schadloshaltung der Provinz zu verwenden dergestalt, daß ihr der gesummteetwaige
Zinsuerlust ersetzt wird.

Die Provinz Schleswig-Holstein giebt als Beihülfe unverzinsliche, aber tilgungs-
pflichtige Darlehen bis zur Höhe von >/< der Anlagekosten.

Seitens des Provinzialverbandes Hannover kann 2/2 des gesammten Bau- und Betriebs-
Kapitals als unkündbares, mit 3"/« verzinslichesund mindestens mit '/«"/« zu tilgendesDarlehen
gewährt werden. Ergiebt der Betrieb nach Abrechnung der Betrage für Verzinsung und Amorti¬
sation einen Reinertrag, so ist dieser zur Erhöhung der zu zahlenden Zinsen bis zu dem von der
Provinz selbst für ihre Eisenbahn-Anleihedurchschnittlich zu entrichtenden Zinsfuße, sowie gegebenen¬
falls zur Hälfte zur rascherenTilgung der Schuld zu verwenden. Daneben ist der Provinzial-

3U2, 1898 S. 364, 1899 S. 857. — Pommern: 1894 S. 316, 1895 S. 305, 1897 S. 326, 1899 S. 358. —
Sachsen:1894 S. 427, 1895 S. 361, 1896 S. 353. - Hannover: 1894 S. 217, 1895 S. 365. 1896 S. 354.
— Schleswig-Holstein: 1894 S. 429, 1895 S. 362. - Westfalen: 1894 S. 429, 1895 S. 366, 1896 S. 355,
1898 S. 364, 1899 S. 358. — Nheinpromnz: 1894 S. 479, 1895 S. 368, 1897 S. 392, 1899 S. 358. —
Vezirksverbanddes RegierungsbezirksKassel: 1895 S. 366, 1896 S. 355, 1897 S. 39U. 1899 S. 358. -^
Nezirtsoerbanddes Regierungsbezirks Wiesbaden: 1894 S. 478, 189? S. 390.
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llusschuß ermächtigt,Unternehmernvon Kleinbahnen, denen nach Maßgabe der erwähnten Bedin¬
gungen 2/» der Baukosten gewährt sind, gegen ausreichendeSicherheit auch das fehleude Drittel
des Bau- und Betriebskapitals unkündbar als Amortisations-Darlehenzu demjeuigenZinsfuße zu
gewähren,welchen der Provinzialverbcmdfür seine Anleihen zu zahlen hat.

In Westfalen erhalten Kreife und Gemeinden aus der Landesbank in der Regel '/«
der Baukosten zu 3°/8«/<, Verzinsung und 1«/« Amortisation. Davon zahlen die Darlehns-
nehmer 3^"/°, während der Provinzialverbcmd1 ^8 °/o trägt. Ergiebt der Iahresertrag der
Bahn eine mehr als 2 ^2«/«ige Verzinsung,so sind die Darlehne bis zur Verzinsungder letzteren
mit 3°/4°/o an dem Ueberschusse im Verhältniß ihrer Höhe zum Gesammtanlagekapitalfür die
nach dem Tilgungsplane sich ergebendeTilgungszeit gleichmäßig betheiligt.

Die Rheinprovinz verleiht an Kommunalverbände und Unternehmungen, für welche
Kommunlllverbändevolle Gewähr leisten, die erforderlichenGelder aus Mitteln der Landesbank
uuter den jeweiligen für ländliche Darlehen geltenden Bedingungen, an andere Unternehmerda¬
gegen zu von der Landesbank festzusetzendenBedingungen.

Der BezirksverbandKassel giebt unkündbare Darlehen bis zu '/s des Vaulapitals gegen
mindestens 1'/»«/« Zinsen und ^2°/» Amortisation. Ergicbt sich nach Abrechnung einer Verzinsung
des sonstigen Vaulapitals mit 3 ^2 °/« und nach Erzielung einer Abtragung von '/««/u ein Rein¬
ertrag, so ist Seitens der Dcirlehnsnehmerdie Iinsleistung an den Bezirksverbandin den Grenzen
dieses Reinertrages, jedoch nur bis zu demjeuigenZinsbetrage zu erhöhen,welchen der Bezirksver¬
band selbst für seine Bahnauleihen zu zahlen hat. Das Darlehen kann an die zum Bau und
Betriebe der Bahn gebildete Gesellschaftgegeben werden gegen Verpfändung der Kleinbahn zur
ersten Stelle, an Kreife und Gemeinden ohne Sicherheitsleistung.

Der Bezirksverband Wiesbaden gewährt, falls er selbst mit einem leistungsfähigen
Unternehmerwegen der Erbauung einer Kleinbahn abschließt, an die gebildete Aktiengesellschaft
Darlehen bis zu ^3 des Anlagekapitals gegen mindestens 2°/« Verzinsung und ^2»/» Tilgung,
übernimmt auch unter deu gleichen Bedingungenund in derselben Höhe festverzinslicheObligationen.
Falls Kreise oder Gemeinden den Bau und Betrieb an einen Unternehmerübertragen unter eigener
Betheiligung aber ohne Betheiligung des Bezirksverbandes,so kann der Bezirksverbandden Kreisen
und Gemeinden Darlehen bis '/» des Bcmkapitals bewillige«. Das Gleiche ist zulässig, wenn
Kreise und Gemeinden an einer für den Bau und Betrieb gebildeten Aktiengefellschaft betheiligt
sind. Schließlich ist es zulässig au Unternehmeruud Gesellschaften, die den Bau und Betrieb einer
Kleinbahn auf eigene Kosten und Gefahr ohne Betheiligung des Bezirksverbandesübernehmen,
unverzinslicheDarlehen bis zur Höhe des mit 25 kapitalifirteu Betrages der jährlichenErsparung
an Chausscc-Uuterhaltungskostcnzu bewilligen. Sobald das Unternehmen eine Rente von mehr
als 5°/o abwirft, ist der überschießende Betrag zur Tilgung des Darlehns zu verwenden.

2. An der Aufbringung der Zinsen des Vaulapitals bethätigen sich, abgesehen von
den Provinzen Schlesien und Westfalen, bezüglich deren es fchun unter 1 erwähnt ist, nur Ost-
und Westpreußenund Sachsen. Ostpreußen gewährt jährliche Zuschüssevou 1 '/8 bis höchstens
1 '/-> °/° des Anlagekapitals bis zur Tilgung, aber nicht länger als 43 Jahre und zwar in der
Regel an einen Kreis nicht mehr als 15 000 Mark jährlich.

Westpreußeu übernimmt von der Verzinsungdes wirklich verwendeten vollen Anlage¬
kapitals einen in jedem Falle festzusetzendenTheilbetrag, jedoch höchstens 1 '/2«/«. Die Höhe der
Jahresleistungen ist abhängig von dem Reinerträge der Bahn- Falls der letztere 4^°/o nicht
erreicht, so übernimmt die Provinz den aus der Höhe der Gesammtgarantien sich ergebenden Antheil

4?



870 42. RheinischerProvmziallcmdtag. Nr. 33.

mit der Maßgabe, daß ihre Leistung den Satz der übernommenen Zinsgarantie nicht übersteigt.
Die Zuschüsse werden nicht über 43 Jahre hinaus geleistet.

Sachsen übernimmt die Bürgschaft für Verzinsung und Tilgung des Bcmkapitals bis
höchstens 4"/, oder auch unter Beschränkung auf eine bestimmte Reihe von Iahreu für die Ver¬
zinsung allein mit 3 >/» °/„, und zwar in beiden Fallen bis zur Hälfte des Anlagekapitals.

3. Die Gewährung von Beihülfen ö, kunäs poi-äu ist (immer abgesehen von Posen)
nur zulässig in Schlesien, Schleswig-Holsteinuud Westfalen.

In Schlesien wird die Bedingung gestellt, daß, falls das Unternehmen ein Reingewinn
von mehr als 5"/«, abwirft, aus dem Mehrcrtragc die von der Provinz gezahlten Hülfsgelder
ratenweise zurückerstattet werden. Ebenso wird die vorherige Rückzahlungstipulirt, für den Fall,
daß das Unternehmenin den Besitz des Staates übergeht.

Schleswig-Holstein giebt Zuschüsse ü. kunä» psicku bis zu '/» des Baukapitals. Rück¬
zahlung hat dann zu erfolgen,wenn die Bahn veräußert wird.

Westfalen behält sich die Rückzahlung ohne Zinsen und in Raten für den Fall vor,
daß die Rentabilität eine bestimmte Höhe erreicht.

4. Die direkte Betheiligung an den Vahnunternehmungen kennen die Provinzen
Ost- und Westpreußen,Brandenburg, Pommern, Sachsen, Westfalen, Nheinprovinz, Wiesbaden im
Ganzen, von 13 Verbänden 8.

Ostpreußen übernimmt Aktien in der Höhe von '/4 bis >/-, des Anlagekapitals, inner¬
halb eines Kreises in der Regel jedoch nicht mehr als 333 333 Mark. Insoweit eine solche
direkte Betheiligung stattfindet, verringert sich die Befugnih des Proviuzialausschusses,fortlaufende
Zuschüssezu zahlen, in der Weise, daß ein Kapital von 1000 Mark einem Zinszuschußvon 45 Mark
jährlich gleichkommt.

Westpreußen darf Aktien oder Geschäftsantheilebis zu '/4 des Anlagekapitalserwerben.
Die Provinz Brandenburg betheiligt sich durch Uebernahmevon Aktien oder Geschäfts¬

antheilen bis zu >/», bei wesentlich kommunalemCharakter des Unternehmensbis '/< des Kapitals,
und zwar, falls nicht über die Hälfte in bevorzugten Aktien oder Geschäftsantheilen ausgegeben
wird, durch Uebernahme von nicht bevorzugten Papieren. Sie gewährt ferner an kommunale
Verbände bis '/^ des Vaukapitals unter der Bedingung, daß von dem Reingewinn vorab dem
kommunalen Unternehmer 2"/,. seines Bahnaufwcmdes zufallen, der Ueberschußden betheiligten
öffentlichen Verbänden - - und dem Staate — bis zu 2"/., ihrer Beihülfen überwiesenwird, der
weitere Ueberschußbis zu l'/«"/« ihrer Autheile am Bcmaufwande unter die mit Beihülfen
betheiligten Verbände vezw. dem Staate und den Unternehmern vertheilt, ein etwa noch ferner sich
ergebender Ueberschuß aber dazu verwendetwird, daß um so viel alle Antheile am Bauaufwcmde
sich vermindern.

Pommern übernimmt Aktien u. s. w. bis zur Höhe von 8000 Mark für das Kilometer.
Es kann zugestandenwerden, daß einem Theile des Anlagekapitals bis zu '/» ein Vorrecht hin¬
sichtlich der Netheiligung an dem Neingewinn eingeräumt wird. Werden derartigePrioritäts-Nktien
u. s. w. ausgegeben, so hat der Provinzialcmsschußmöglichst darauf zu sehen, daß die Hälfte der
Aufwendungendes Pruvinzialuerbandes in Prioritätsaktien angelegt wird.

Sachsen betheiligt sich mit Aktien bis zu '/» des Kapitals.
In Westfalen ist die Betheiligung zulässig ohne Beschränkungauf eine Höchstgrenze.
Die Rheinprovinz, welche anfänglich nur die Hergäbe von Darlehen kannte, unterstützt

seit 1899 auch unter den bei der KöniglichenStaatsregierung für die finanzielle Förderung von
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Kleinbahnen geltenden Bedingungen. Sie ist demnach nunmehr in der Lage, sich direkt an Klein¬
bahn-Unternehmungenzu betheiligen.

Im Bezirk Wiesbaden schließlich übernimmt der Verband für Bahnen, welche nicht
hauptsächlich dem Personenverkehrin der Nähe der großen Städte dienen sollen, sondern wesentlich
Meliorationszweckeverfolgenund Seitens der Bctheiligten ins Leben gerufen werden, in der Regel
bis zu '/» des Aulagekapitals und, falls Kreise, Gemeinden oder Privat-Interessenten, die sich mit
dem Aezirksverbllndezum Bau einer Kleinbahn vereinigt haben, die auf sie entfallenden 2/8 des
Anlagekapitals nicht ohne schwere finanzielleOpfer aufzubringenim Stande sind, bis zur Hälfte
des Aulagekapitals mit dem uneingeschränkten Rechte auf Betheiligung am Reingewinn.

Die Prüfung der Frage, welche Art der Förderung des Kleinbahnwesens für die Pro-
vinzialverbäudc die cmpfehlenswerthesteist, führt darauf hm, daß die direkte Betheiligung an
dem Unteruehmeu sich allmählich immer mehr Anhänger erworben hat. Diese Art der Unter¬
stützung hat allerdings das gegen sich, daß die zu erwartenden Einnahmen unsicher und zumeist
wenigstens in den ersten Betriebsjahren, hinter den Schätzungen der Rentabilitätsberechnuugen
zurückbleiben. Andererseitssind die Provinzialverbände nun auch iu der Lage, von den steigenden
Ueberschüssen der sich günstig entwickelnden Kleinbahnen uneingeschränkten Nutzen zu ziehen. Vor
allem aber gestattet die direkte Betheiligung die Ausübung eines weitgehendenEinflusses auf das
Unternehmen,was im wirthschaftlichcn Interesse desselben von hoher Wichtigkeit ist. Auch wird
es durch diese Art der Betheiligung außerordentlich erleichtert werden, wenn, was gewiß einer
sorgfältigenPrüfung uud Erwägung werth sein und iu Brandenburg bereits zur Bedingunggestellt
wird, die Oberleitung des Betriebes sämmtlicheraus öffentlichen Mitteln unterstütztenKleinbahnen
in der Provinz durch den Provinzialverbcmd übernommen werden soll. In erster Linie muß
hiernachdie direkte Betheiligung empfohlenwerden.

Die Förderung durch Hergabe von Darlehen zu ermäßigtem Zinsfuße hat zweifellos
den Vortheil, daß mit zwar geringen, aber sicheren Einnahmen gerechnet werden kann, wobei aller¬
dings vorausgesetzt wird, daß die Darlehen entweder an die Kreise gewährt oder durch sie garantirt
werden, d. h. daß das Einkommen der Zinsen zweifellos ist. Sie hat den Nachtheil, daß die
Provinz von den steigendenErträgen der sich gut reutircnden Bahnen keinen oder doch nur einen
beschränkten Vortheil ziehen kann. Am meisten aber spricht dagegen, daß die Ginräumung eines
wesentlichen Ginflusses auf die einzelnenKleinbahnen nicht gut verlangt und kaum eingeräumt
Werden kann. Diese Art der Unterstützungist daher ebenso wie die durch Gewährung von Iins-
zuschüssen, auf die das eben Gesagte im Wesentlichen Anwendung findet, weniger zu empfehlen.
Die letztere Art der Förderung ist für die ärmeren Provinzen auch aus dem Grunde schwer an¬
wendbar, weil es in den meisten Kreisen unmöglichsein wird, das Baukapital aufzubringen,wenn
nicht der Provinzialverbaud einen Theil übernimmt, ganz abgesehen davon, daß auch der Staat
seine Hülfe mit Kapital versagt, wenn die Provinz nicht dasselbe leistet.

Auszuschließen ist die Gewährung von Beihülfen il ionä» peräu. Es mag in ein¬
zelnen Fällen für den Provinzialverband von Vortheil sein, einmalig eine nicht zu bedeutende
Summe zu opfern, dann nämlich wenn anzunehmenist, daß die Kleinbahn nicht leicht eine Rente
abwerfenwird oder wenn damit in Etwas der Vortheil abzugeltenist, welcher dem Provinzial¬
verbände aus'dem Unternehmen durch Verminderung von Chausseeunterhaltuugskostenerwächst.
Abgesehen jedoch von dieseu jedenfalls nur seltenen Fällen, ist kein Grund ersichtlich, weshalb der
Provinzialverband Mittel aufwendensollte, ohne jede Aussichtauf Verzinsung,während der Staat,
d<e Kreise und die sonstigen Betheiligten eine Rente für ihre Aufwendungenbeziehen. Auch hier

47»



872 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 33. ________________

gilt aber das oben Gesagte. Noch weniger als in Füllen der Gewährung von Darlehen oder
Zinszuschüssenwird sich die Einräumung des im öffentlichen Intereffe dringend wünfchenswerthen
Einflussesauf das Unternehmen erreichen lafscn.

Erwähnung mag noch finden, daß der Minister der öffentlichen Arbeiten bereits in dem
Erlaffe vom 25. April 1895 an die Ober-Präsidenten, betreffend die staatlicheUnterstützungvon
Kleinbahnen (Zeitschriftfür Kleinbahnwcsen1895 S. 27? ff.), die Form der Zins» und Ertrags-
garantie für ausgeschlossen und die Gewährung von Darlehen nur da für zulässig erklärt, wo
besondereGründe gerade für diese Form der Beihülfe sprechen. Ebenso soll die Zahlung von
Beihülfen ü, konäs perän nur in ganz besonderen Fällen und auch dann nur in mäßigenBeträgen
in Aussicht genommenwerden. Die Regel soll vielmehr für die staatliche Förderung des Klein¬
bahnwesens die direkte Betheiligung an dem Unternehmen und damit an dem Ertrage
der Bahn bilden.

0. Form der Durchführung.
Die Frage, in welcherForm die durch den Provinzialverbcmd unterstütztenKleinbahn-

Unternehmungenam besten zur Durchführung zu bringen sind, kann nur da mit Fug intercssiren,
wo eine direkte Betheiligung der Provinz stattfindet. In denjenigen Fällen, in welchen ausschließlich
Provinz, Staat, Kreis und Gemeinden an dem Unternehmen betheiligt sind, ist es das Einfachste,
wenn der Kreis Träger des Unternehmens wird.

In Brandenburg gestaltet sich die Sache fo:
Die Bahn ist alleiniges Eigenthum des Kreifes, die Verwaltuug wird alfo durch die

gesetzlicheVertretung des Kreises geführt. Aber unter den an der Bahn bethciligten kommunalen
Verbänden und dem Staate entsteht für die Verwaltung des Unternehmens uud die Vertheilung
feiner wirthfchnftlichcn Ergebnifseeine vertraglich geregelte Gemeinschaft, die in verschiedenenFormen
zur Durchführung gelangt.

Diese Gemeinschaftbesteht — in der Regel - ausschließlichzwischen Kreis, Provinz
und Staat.

Die engeren kommunalenVerbände (Gemeinde- und Gutsbezirke) treten in diese Gemein¬
schaft nicht ein, weil ihr Verhältniß zum Kreise zumeist cmderwcitig geordnet wird. Entweder
übernehmensie vertragsmäßig dem Kreise gegenüberaußer den Kosten des Grunderwerbs, soweit
der erforderlicheBoden nicht unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, eine Garantie für die
Betriebskostenund wohl auch für eine mäßige Verzinsung des vom Kreise für das Unternehmen
aufzuwendendenKapitals. Oder der Kreis überträgt dicfc Lasten in der von ihm als angemessen
erachteten Höhe als Präzipualleistungen auf die engeren kommunalenVerbände, welche von dem
Unternehmenden wirthschaftlichen Vortheil haben.

Die Folge ist. daß der Kreis mit der Hälfte, Provinz und Staat je mit einem Viertel
an dem Bahnaufwand betheiligt ist, auch hat der Kreis für fpätere Erweiterung der Bahnanlagen
oder Vermehrung der Betriebsmittel die Kosten allein aufzubringen. Im Verhältniß zu Provinz
und Staat hat der Kreis ferner allein für die Betriebskosten einzutreten, wie auch immer sein
Verhältniß zu den engeren kommunalenVerbänden geordnet sein mag.

Mit Rücksicht hierauf nun und in Würdigung des Umstcmdes, daß es häufig — wie bei
Ehaussecbauten— recht schwierig wird, den Kreistag für ciu Kleinbahnunternehmenzu gewinnen,
daß mehr oder weniger ausschließlicheinem kleinerenTheil des Kreises, vielleicht obenein einem
der wirthschaftlich ohnehin bevorzugtenTheile des Kleifes, zu Gute kommt, wird den Kleisen von
Provinz und Staat die Entschließungmöglichst erleichtert, einmal durch Einräumung eines Vor-
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zugrechtes bei Vertheiln»»,des Reingewinnes in mäßiger Höhe (2 v. H. uergl. zu li 4), so daß
bei einigermaßenprosperirendenBahnen die difserenzielle Behandlung bald verschwindet und sodann
durch Festsetzungeiner allmüligen Tilgung des gcsammtcuBcchncmfwcmdes mit dem etwa über
eine 3 ^2 «/«ige Verzinsung hinaus erzielten Reingewinne (uergl. zu L 4), Das Risiko des Kreises
hinsichtlich des Zinsenausfalles wird auf Gruud seiner größerenKapitalsbetheiligungauch bei einer
— zumeist doch nur mäßigen — Zinsgarautie der engeren kommunalenVerbände in der Regel
immer noch größer sein als das von Provinz und Staat, aber dafür kann er bei denjenigen
Unternehmungen,welche eine gedeihlicheEntwickelungerwarten lassen, darauf rechnen, sie im Laufe
der Zeit kostenlos und frei von allen EinwirkungenDritter als wichtige kommunaleVerkehrswege
zu erlangen. Je bereitwilligerdie Kreise sich zur Uebernahmevon Kleinbahnen entschließen, desto
sicherer gelingt es, diesen ihren kommunalenCharakter zu wahren und zu verhüten, daß sie Gegen¬
stand finanzieller Spekulationen werden.

Im Uebrigen wird, wie der Provinz, so auch dem Staate ein ausreichenderEinfluß auf
die Durchführung der Kreisuuternehmungengesichert, insofern sowohl der Plan der Bahn — auch
für spätere Grweitcruugeu — als auch die wichtigsten Akte des Betriebes und der Verwaltung
ihrer Zustimmung bedürfen. Das gilt insbesondere für die Erweiternng der Bahnanlagen und
die Vermehrung der Betriebsmittel, wenn deren Kosten Provinz und Staat gegenüber in den
(bevorzugten)Bahnanfwcmddes Kreises eingerechnet werden sollen, für die Zahl der einzustellenden
Züge und die Befürderungspreiseim Personen- und Güterverkehr, für die Verpfändung der Bahn
und für die Ueberlassuugdes Betriebes an einen Dritten und dergl. Das Zusammenwirkenvon
Staat und Provinz auf diesem Gebiete ist iu durchaus befriedigenderWeise geordnet. Das oben
unter H, am Schlüsse crwähute neuerliche Hiuausgreifcn des Staates über die bisher pari passn
mit der Provinz in Anspruch genommene Einwirkung auf die wirthschaftlicheVerwaltung der
Kleinbahnen ist den Kreisunternehmnngcn gegenübernicht hervorgetreten.

Noch führen in Brandenburg verschiedene Privateiscnbahnen, an deren Verwaltung der
Prouinzialverbllnd betheiligt ist, den Betrieb der in ihrem Gebiete belcgenen Kreisbahnen für
Rechnung der Kreise. Aber das ist nur zeitweilig und widerruflich von dem Herrn Minister
zugelassen worden. Die Unterstellung der Bahn unter die oberste Betriebsleitung der Provinz,
sobald diese mit einer entsprechenden Einrichtung vorgeht, ist Bedingung für die Provinzialbeihülfe.

Sofern das Bedürfniß dazu sich geltend macht, wird die Provinz sich dem nicht entziehen
können,die obere Betriebsleitung auch der Kreisbahnen in die Hand zu nehmen. Gerade iu dem
Maugel geeigneterKräfte für den Betrieb der Bahnen liegt die Hauptschwierigkeit für die Kreise.

Uebrigens erfährt das Kreisnnternehmenmannigfache weitere Ausgestaltungen. Ein benach¬
barter Stadtkreis, in welchem die Bahn mündet, oder ein großer Industrieller, dem die Bahn
besondere Vortheile bringt, betheiligen sich an der Aufbringung des Kapitals, indem sie dem Kreise
Beträge zuwendennicht ü. lonä» psräu, sondern unter Vorbehalt einer gewissen Betheiligung am
Reingewinn, vielleicht auch an der eventuellenKapitalstilgnng. Das bedarf besonderer Regelung,
da sonst nur das vom Kreise aus eigenen Mitteln für die Bahn aufgewendeteals dessen Bahn-
aufwcmd in Frage kommt. An einer mehrere Kreise durchlaufendenKleinbahn übernimmt jeder
Kreis die in seinem BezirkebclegeneStrecke und dann schließensie untereinander einen Vertrag
über eine Betriebsgemeinschaft,da die Provinz die Durchführung eines einheitlichen Betriebes zur
Bedingung für ihr Beihülfe setzt.

In Pommern steht die Bahn im gemeinschaftlichen Eigenthum der verschiedenen Korpo¬
rationen, nach außen aber erscheint das Unternehmen lediglichals das des Kreises,die Verwaltung
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wird also durch die gesetzlicheVertretung des Kreises geführt. Der Einfluß, welchen die Provinz
sich vorbehalten hat, wird durch eine Kommisston ausgeübt, die aus Vertretern der einzelnen
Korporationengebildet wird, und über alle wichtigeren Angelegenheiten Beschlußzu fassen hat. Diese
Beschlüsse ist der Kreisausschußauszuführen verpflichtet. Thut er das nicht oder handelt er sonst
gegen die Bestimmungendes auch für den Fall der Einsetzungeiner Verwaltungskommissionab¬
zuschließenden Vertrages, so ist auf Verlangen die Beihülfe der Provinz Seitens des Kreises
zurückzuzahlen.

Diese Form der Kreisunternehmungist die einfachste und auch billigste,da so gut wie gar
keine kostspielige Formalitäten in der laufenden Verwaltung zu erfüllen sind. Sie ist aber nur
dann angängig, wenn nicht in weiterem Maße, als vorher bemerkt worden, ein Privater und
namentlich ein Bauunternehmer mit Kapital betheiligt ist. Die Heranziehung des Bauunternehmers
zu der Aufbringung des Kapitals ist an sich unerwünscht. Einmal beansprucht er in den meisten
Fallen Vorrechtehinsichtlich der Verzinsung für sein Kapital, legt also vorweg Beschlag auf einen
Theil des Ueberschusses.Sodann aber ist es, weil die Finanzirung des Unternehmens der Aus¬
führung des Baues vorhergehenmuß, klar, daß man an die Vcmfiima gebunden ist, welche sich
bereit erklärt hat, für den Fall, daß ihr der Bau — vielleicht auch zeitweilig der Betrieb —
übertragen wird, einen Theil des Kapitals zu übernehmen. Man ist also mehr oder weniger in
der Hand der Firma. In der eigenenUnternehmung ist der Kreis in der Lage, etweder durch
seinen Kreisbaumeister,falls er qualifizirt ist, oder einen engagirten Ingenieur die Bahn bauen zu
lassen oder aber den Bau einem nicht mit Kapital bctheiligten Unternehmer zu übertragen. Beides
ist in Pommern sowohl wie in Brandenburg mit sehr gutem finanziellen Erfolge erprobt worden;
natürlich, denn der den Vaufonds belastende Unternehmergewinnmuß größer sein, wenn der Unter¬
nehmer Kapital hergiebt, als wenn er Nichts riskirt. Es kann aber andererseits nicht verhehlt
werden, daß in vielen Kreisen das Zustandekommen der Kleinbahnen nur dadurch ermöglicht
worden ist, daß die Baufirma einen beträchtlichen Vruchtheil des Kapitals übernommen hat.

In diesen Fällen, wo neben Korporationen Private betheiligt sind, oder wenn der Kreis
es vorzieht, sich nur mit einem bestimmtenKapitalsbetrage an dem Unternehmen zu betheiligen, ist
die Bildung einer besonderenmit juristischer Persönlichkeitausgestatteten Gesellschaft unerläßlich.
Am besten wird die Form der Aktiengesellschaft oder der Gesellschaftmit beschränkter Haftung
gewählt. Auch hier wird die Provinz sich den nöthigen Einfluß auf den Bau, Betrieb und die
Verwaltung der Bahn sichern müssen. Dies kann entweder in der Weise geschehen, daß — wie
in Brandenburg — durch Statut für bestimmte Angelegenheitendie Genehmigung des Landes¬
hauptmanns oder, wo es sich um Beschlüsse der Generalversammlung handelt, eine solche Mehr¬
heit vorgeschrieben wird, daß eine Uebeistimmungdes Provinzialverbcmdesin Verbindung mit dem
Staate ausgeschlossen ist. In der Provinz Pommern wird der Einfluß dadurch ausgeübt, daß 1
bis 2 Beamte in den Aufsichtsrathder Aktiengesellschaftengewählt werden. Dies Verfahren hat
sich durchaus bewährt, es ist mit hierdurcheine gewisse Einheitlichkeit in der Verwaltung der vielen
Kleinbahnen erzielt worden. Gmpfehlenswerthist nur, in das Statut eine Bestimmung hinein¬
zubringen,wonach,so lange sich der Provinzialverband im Besitz einer bestimmten Anzahl von
Aktien befindet, ein oder zwei Vertreter desselbenin den Aufsichtsrath gewählt werden müssen.
Allerdings ist es nicht unbestritten,ob die Aufnahme einer solchen Bestimmung in das Statut mit
dem Handelsgesetzbuche vereinbar ist. Deshalb wird in Brandenburg das Interesse von Staat und
Provinz gesichert durch eine Bestimmung im Gesellschaftsvertrage,nach welcher Beide berechtigt
sind, durch einen Kommissaran den Berathungen des Anfsichtsrathsund seiner Konnnissionen ohne
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Stimmrecht Theil zu nehmen, falls nicht ein Vertreter von ihnen Mitglied des Aufsichtsrathes
ist. In Pommern hat der Provinzialverband dieses Recht selbst dann, wenn Vertreter desselben
Mitglieder des Aufsichtsrathssind. Offen zu halten ist in beiden Fällen die Frage, ob einem
Theile des von den Korporationen hergegebenen Kapitals ein Vorrecht auf die Erträge der Bahn
einzuräumenist.

In Brandenburg geschieht dies, wie schon oben unter L 4 erwähnt, in der Weise, daß
den kommunalenUnternehmern eine Vorabverzinsung ihrer Aufwendungen mit 2«/<> zugestanden
werden kann und die Gründe hierfür siud vorher dargelegt worden.

Der Provinzmlllusschußvon Pommern vertritt dagegen den Standpunkt, daß die engeren
Kommunalvcrbändeals diejenigen,welche in erster Linie den Nutzen von der Kleinbahn haben,
mindestens dieselben, wenn uicht mehr Lasten tragen müssen wie der Proomzialverband. Den
Kreisen ist deshalb ein Vorrecht nicht zugestanden,vielmehr hat die Provinz in geeigneten Fällen
die Bedingung gestellt,daß sie die Hälfte ihrer Betheiligung in bevorrechtetenAktien erhält, was
für den Fall der Betheiligung des Staates das gleiche Verlangen desselben zur Folge hat,
während die engerenKommunalverbändesich stets mit Stammaktien begnügen müssen.

Welches von beiden Prinzipien das zu wählende ist, wird nach Lage der Verhältnisse in
den einzelnenProvinzen und des einzelnenFalles zu entscheiden sein.

Die vorstehendenAusführungen lassen sich in folgendenLeitsätzen zusammenfassen:

^. Voraussetzung für die Förderung des Kleinbahnwcfcns durch den Provinzialverband
in finanzieller Hinsichtist:

1. daß dem Unternehmenkeine Kosten für Grunderwerb und an Entschädigungensin Nutzungs-
und Wirthschaftserschwernisse erwachsen,

soweit nicht ausnahmsweise mit Rücksicht auf ganz besondere Umstände hiervon abgesehen wird;
2. daß die engeren Kommuncilverbände

und
der Staat, falls dieser überhaupt herangezogenwird, sich an der Aufbringungdes Baukapitals
mindestens in derselbenHöhe bethätigen wie der Provinzialverband;

3. daß dem Provinzialverbnndeein ausreichender Einfluß auf das Projekt und den Kosten»
anschlug, den Bau, Betrieb und die Verwaltung der Bahn eingeräumt wird.

Für den Fall der Betheiligung des Staates sind demselben in seiner Eigenschaft als Mit-
bethciligten (Miteigentümer, Aktionär u. s. w.) der Bahn nicht weitergehendeRechte
einzuräumen,als dem Provinzialverbnnde.

L. Art der Förderung.

1. Es empfiehlt sich die unmittelbare Betheiligung des Provinzialverbandes an dem Kleinbahn-
Unternehmen.
Weniger zu empfehlen ist

2. die Gewährnng niedrig verzinslicherDarlehen und
3. die Uebernahme von Zinsgarantien und die Leistung von Zuschüssenzur Deckung von

Bctriebsdefizits oder zur Verzinsung der sür das Kleinbahnuntcrnehmenaufgenommenen
Kapitalien.

4. Auszuschließen ist die Gewährung von Beihülsen K konä» peräu,
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0. Form der Durchführung,

1. Erstrebenswert!)ist in erster Linie, daß die Kleinbahn Unternehmendes engeren Lommunal-
verbcmdes (des Kreises) ist.

2. Wo das nicht zu erreichen ist, empfiehltsich die Form der Aktiengesellschaftoder der Gesell¬
schaft mit beschränkter Haftung.

III. Mau und Betrieb der Mahnen.
Allgemeines.

Vor näherer Erörterung der einzelnen Punkte des Abschnittes III., welcherdie Vorarbeiten,
den Bau und den Betrieb der Kleinbahnenund deren Spurweite umfaßt, erscheinteine kurze Angabe
nothwendig, in welchen Grenzen sich die weiteren Ausführungen in der Erwägung bewegen werden,
daß der umfangreiche Stoff nur insoweit in die Berathung zu ziehen sein wird, als die Interessen
der Prooinzilllverbändeunmittelbar berührt werden, und eine Stellungnahme derselben von praktischer
Bedeutung ist.

Die Entwickelungdes Kleinbahnwesensist zweifelsohnein mehrfachen Beziehungen eine
andere geworden, als bei der Feststellungdes Gesetzes über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen
vom 28. Juli 1892 vorausgesehenwar.

Das Gesetz bezeichnet als Kleinbahnen in der Regel solche Bahnen, welche hauptsächlich
den örtlichen Verkehr innerhalb eines Gemeindebezirkes oder benachbarterGemeindebezirke vermitteln,
sowie Bahnen, welche nicht mit Lokomotivenbetrieben werden. Die Ausführungsanweisung vom
13. August 1898, welche eine wesentliche Ergänzung des Gesetzes bildet, stellt dagegen der that¬
sächlichen Entwickelung entsprechend die zum Betriebe mit Maschinenkrafteingerichteten Kleinbahnen
in den Vordergrund und unterscheidetnach ihrer Zweckbestimmung und Ausdehnung zwei Klassen.
Die eine umfaßt die städtischen Straßenbahnen und solche Unternehmungen, welche trotz der Ver¬
bindung von Nachbarorten infolge ihrer hauptsächlichen Bestimmung für den Personenverkehrund
ihrer baulichen und Betriebseinrichtung einen den städtischen Straßenbahnen ähnlichen Charakter
haben. Der zweiten Klasse sind diejenigen Kleinbahnen zuzurechnen,welche darüber hinaus den
Personen- und Güterverkehr von Ort zu Ort vermitteln und sich nach ihrer Ausdehnung, Anlage
und Einrichtung den nach dem Gesetze über die Eisenbahnunternehmungenvom 3. November1838
konzessionirten Nebenbahnennähern. (NebenbahnähnlicheKleinbahnen.)

Insbesondere diese letztere Klasse von Kleinbahnen erscheint für die Provinzialverbände
von erheblicher Bedeutung, und für den Versuch geeignet, gewisseNormen für die Betheiligung der
Provinzialverwaltungen an den Vorarbeiten, dem Bau und dem Betriebe der Bahnen, sowie an
der Festsetzung der Spurweite festzustellen. Für die Kleinbahnen ohne maschinellen Betrieb sowie
für die straßenbahnähnlichenKleinbahnen liegen die Verhältnisse derartig, daß feste Normen für
die Einwirkungdes Provinzialverbandes, wenigstens in Bezug auf die Vorarbeiten, den Bau
und Betrieb nicht erreichbarsind, außerdem erscheinen diese Bahnen auch für die größeren Ver¬
bände von erheblich geringerer Bedeutung als die weitere Verkehrsgebieteberührenden nebenbahn¬
ähnlichenKleinbahnen. Es werden jene ersteren, rein lokalen Interessen dienenden Bahnen in
weitaus den meisten Fällen durch Privatkapital oder unter Zuhilfenahmedes Kreditesder zunächst
betheiligten Gemeindeverbändezur Ausführung gelangen können, und es wird nur ausnahmsweise
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hier eine Betheiligung der Provinz geboten erscheinen. Von der Voraussetzung ausgehend, daß
eine Betheiligung der Provinzialverbiinde im Allgemeinennur bei Bahnanlagen einzutreten haben
wird, welche für ein größeres Verkehrsgebietvon Bedeutung sind, beschranken sich daher die wei¬
teren Ausführungen auf die nebenbahnähnlichen Kleinbahnen.

Das allgemeineInteresse erfordert, daß feitens der Provinz die durch die Anlage von
nebenbllhnähnlichen Kleinbahnen mindestens in gleichem Maße wie durch Chausseebautenbe¬
dingte Verkehrsentwickelungder einzelnen Landestheile geregelt und dem Hervortreten von Sonder-
interefsenin geeigneter Art und Weise vorgebeugt wird. Die Provinz wird dieser Aufgabe nur
gerecht werden können, wenn sie sich den genügenden Einfluß auf den Ausbau und den Betrieb
der in ihren Grenzen entstehendennebenbahuähnlicheu Kleinbahnen sichert. Dabei wird der
Provinzialverband nicht das eigene finanzielle Interesse in den Vordergrund zu stellen, sondern
insbesonderedort einzutreten haben, wo durch die Erschließungneuer Verkehrswegedie Hebungder
Wohlfahrt bisher zurückgebliebener Landestheile angestrebt wird. Je geringer von vornherein die
Aussichtenauf eine alsbaldige höhere Rentabilität eines Vahnunternehmens sind, für dessen Durch¬
führung allgemeineInteressen sprechen, um so mehr wird es Sache der Provinzialverwaltung sein,
ihren Einfluß dahin geltend zu machen,daß sür das Unternehmen unter Vermeidung unnöthiger
Aufwendungeneine lebensfähige Grundlage geschaffen wird.

Zur Erreichung dieser Ziele wird die Provinz bereits bei den ersten Schritten für die
Verwirklichung eines Kleinbahnunternehmensmitwirkenmüssen.Es wird bei den ersten Erörterungen
über die Anlage einer nebenbahnähnlichen Kleinbahnin Rücksicht zu ziehen sein, ob eine Verbindung
mit bereits bestehenden oder später zu erbauendenKleinbahnen im allgemeinen Interesse in Aussicht
zu nehmen ist, und es erscheint hiernach die Mitwirkung der Provinz bereits bei den Vorarbeiten
unbedingt erforderlich.

Diese Erwäguug führt zu der Frage, in welcher Weise gute, für die Bauausführung
geeigneteund für die Finanzirung klare Vorarbeiten am besten beschafft werden können.

Vorarbeiten.

Die Ausführung der Vorarbeiten läßt sich ermöglichen:
a. durch Generalunternehmer, welchen der Bau übertragen wird,
d. durch Firmen, welche nur die Ausführung der Vorarbeiten übernehmen,
e. durch besondershierzu angestellteProvinzialtechniker.

Für die Prüfung, welche Art der Ausführung bei nebenbllhnähnlichen Kleinbahnen
den Vorzug verdient, ob eine derfelben in allen Fällen als die empfehlenswertheste zu bezeichnen
ist, kommen im Wesentlichenfolgende Punkte in Betracht.

Es ist zuvörderstzu beachten, daß die Vorarbeiten nicht nur die Beschaffung der technischen
Unterlagen für die Ausführung des Projektes, insbesonderedie Ermittelung der technisch günstigsten
Linienführung, die örtliche Aufnahme des Terrains, die Entwurfsbearbeitung und Veranschlagung,
unter Feststellungder zu wählenden Spurweite, der Betriebsmittel und aller sonstigen Einzelheiten
bau- und betriebstechnischer Art, umfassen,sondern sich, und zwar in erster Linie auf die Feststellung
des zu erwartenden Verkehrs und die Beschaffung der nöthigen Grundlagen für eine überschlägliche
Rentabilitätsberechnungerstrecken müssen. Es wird darauf ankommen annähernd festzustellen, welche
Mittel erforderlichwerden, und wie die Aufbringung derfelben sich ermöglichen lassen wird, bezie¬
hungsweisewelche Beträge verfügbar gemacht werden können, und welche Art der Ausführung unter
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Berücksichtigung der Höhe der möglichen Aufwendungen und der erforderlichenLeistungsfähigkeit
der Anlage für das Projekt gewählt werden kann. Es wird dabei in Betracht zu ziehen sein,
welche Leistungen die nächststehendcnInteressenten, insbesondere auch durch freie Hergabe des
Grund und Bodens zu übernehmengewillt sind, uud in welchem Maße ein Eintreten der weiteren
Verbände, der Gemeinden, der Kreise, sowie der Provinz und auch des Staates, nach Lage der
Verhältnissedes einzelnen Falles angezeigt erscheint.

Der Grundsatz, daß für die Theilnahme des größeren Verbandes an einem Kleinbahn¬
unternehmen die zuuorige Betheiligung des engeren Verbandes mit entsprechendenLeistungen die
Voraussetzungbildet, ist bisher meistens festgehaltenund erscheint durchaus berechtigt. Es ergiebt
sich hieraus für alle Kleinbahnuntcrnehmnngen,an welchen ein Provinzialverbcmdsich betheiligt die
Betheiligung des Kreises beziehungsweisevon Gemeinden des Kreises, in welchen die Kleinbahn
zur Ausführung kommt, als Voraussetzung, und damit ein Zusammenwirken der Provinz mit
diesen Korporationen,bereits bei den ersten vorläufigen Ermittelungen für ein Kleinbcchnunternehmen.
Zur Aufrechterhaltungder erwünschten Einheitlichkeitin der Behandlung der Kleinbahnprojekte ist
es dringend erwünscht,daß Seitens der Provinz die weiteren Verhandlungen geführt werden,
insbesondereauch ihrerseits die Aufstellungder technischen Vorarbeiten, in fortlaufendem Benehmen
mit den bethciligtenVerbänden herbeigeführtwird. Die Provinz muß die Entscheidung über die
Art der Ausführung der weiteren Vorarbeiten, der Aufstellung der Projekte und der Kostenanschläge
in der Hand behalten, um von vornherein hinsichtlich der Linienführung, der Spurweite, der Wahl
des Oberbaues und der Betriebsmittel eine möglichst gleichmäßige Behandlung des Kleinbahn¬
wesens wenigstensinnerhalb ihrer Grenzen herbeizuführen.

Die Provinzialverwllltung wird sich diese Stellung verschaffen,wenn sie ihrerseits die
Kosten der Vorarbeiten ganz oder wenigstens zum Theil übernimmt. Zur Verhütung unbegrün¬
deter Anträge auf Ausführung von Vorarbeiten wird es sich empfehlen an diesen Kosten die
Antragsteller,etwa zur Hälfte, oder bis zu einem Höchstsätze zu betheiligen, wie es bereits in
mehreren Provinzen üblich ist.

Das Hauptgewicht ist jedenfalls darauf zu legen, daß die Provinzialverwaltung bei der
Bestimmung über die Ausführung der Vorarbeiten für nebcnbcchnähnlicheKleinbahnendie ausschlag¬
gebendeStelle bildet und die Durchführung derselbenveranlaßt. In welcher der oben angegebenen
drei Arten, durch Generalunternehmer,besondereFirmen oder eigene technische Kräfte die Provinz
die Ausführung der Vorarbeiten, deren eingehendePrüfung und Feststellung sie sich unter allen
Umständenvorzubehaltenhat, bewirkt, erscheint demgegenüberminder wichtig und wird von den in
den einzelnen Provinzen vorliegenden Verhältnissen, insbesondere auch davon abhängig sein, in
welcher Form der Bau der Kleinbahn zur Durchführung gebracht und der Betrieb derselben demnächst
geregelt werden soll. Wenn die Provinz bei Erörterung der generellenLinicnführnng und an der
Festsetzung der Grundlagen des Unternehmens, sowohl in finanzieller wie in technischer Hinsicht,
von vornherein Theil nimmt, beziehungsweise die Leitung übernimmt, ist eine erhebliche Bedeutung
nicht darauf zu legen, ob die örtliche Vermessung,Berechnung und Veranschlagungder Kleinbcchn-
anlagc durch im eigenen Dienste der Provinz stehende Techniker,oder durch geeignete Firmen, oder
durch einen Generalunternehmer erfolgt, dessen Betheiligung an dem Bau und Betrieb der Bahn
etwa schon in Aussicht genommenist.

In allen Fällen muß jedoch die Provinz geeignete obere technische Kräfte zur Prüfung
und Feststellung der Projekte und Anschlägeselbst zu ihrer Verfügung haben, welche bereits bei
der örtlichenPrüfung und Festsetzungder Linienführung in maßgebender Art mitwirken müssen,
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um sich für die demnächstige Prüfung und Feststellungdes Entwurfs und des Anschlagsdie noth¬
wendige eingehende örtliche Kenntniß zu verschaffen.

Auf eine möglichst genaue Aufstellung der Vorarbeiten und eine zutreffende Veran¬
schlagung wird besonders hinzuwirken sein. Die Prüfung der unter Mitwirkung der Provinz
von besonderenFirmen oder dem zukünftigenGeneraluuternehmeraufgestelltenEntwürfe wird bei
einfachen baulichen Verhältnissen,wie solche bei den nebcnbahnähnlichenKleinbahnen, wenigstens
in den östlichen Provinzen im Allgemeinen vorliegen, ohne zu erheblicheSchwierigkeitensich er¬
möglichen lassen.

Je schwierigereVerhältnisse hinsichtlichder rein technischen Ausarbeitung und Durch¬
führung der Kleinbllhnprojcktcin einer Provinz vorliegen, um so mehr wird für diese der Anlaß
vorhanden sein, die Bearbeitung der Entwürfe vollständigdurch eigene Kräfte vornehmenzu lassen,
um für die Feststellungder Kostenanschläge möglichst sichere Unterlagen zu erhalten.

Ausführung.

Es steht weiter die Frage zur Erörterung, in welcher Art die sachgemäße und billige,
Ausführuug der Kleinbahnen zu sicheru ist.

Die Ausführung kann entweder
a durch Gencralunternehmer oder
d. in eigene Regie

erfolgen.
Welche Form der Ausführung vorzuziehenist, kann allgemein nicht entschiedenwerden,

ist vielmehr von den gesummtenVerhältnissen, unter welchen das Bahnuutcrnehmen zu Stande
kommt, abhängig und hängt insbesondereauch mit der Gestaltung des Betriebes der ausgebauten
Kleinbahnen eng zusammen.

Will ein Verband den Betrieb der in seinen Grenzen liegendenKleinbahnen selbst in die
Hand nehmen, so wird er zweclmäßigerweise seinerseits mit eigenen Kräften auch den Bau, wie
bereits die Vorarbeiten, durchführen. Es wird alsdann das Unternehmenmöglichst unabhängig von
fremden Einflüssenzur Durchführung gebrachtwerden können, es sind Abänderungen wahrend der
Ausführung leichter möglich, und lassen sich die in der Uebertragung der einzelnenLeistungenan
die geeignetsten Unternehmer liegenden Vortheile des Regiebcmescmsnntzen. Andererseits trägt der
Verband das volle Risiko und wird häufig nicht in der Lage sein, die geschäftlichenKonjunkturen
für die Beschaffungder die wesentlichsten Kostenbeträge erfordernden Oberbau-Materialien, der
Betriebsmittel ?c. in einem Maße auszunutzen wie große, mit den Eisenwerken«, in engerer
Verbindung stehende Unternehmerfirmen.

Eine allgemeine Durchführuug des Rcgiebaues durch die Provinzen würde zur Voraussetzung
haben müssen,daß die Provinzen für die fraglichenKleinbahnen ihres Bezirks nicht nur den Bau,
sondern auch deu Betrieb zu übernehmen gewillt sind.

Hiergegen liegen aber nicht unerhebliche Bedenken vor, insbesondere nach der Richtung,
daß der Verwaltung nicht die leichte Beweglichkeitwird gegeben werden können, welche bei der
Betriebsführung durch einen Privatunternehmer möglichist.

Wenn eine sorgfältige Aufstellung und Prüfung der Projekte und Anschläge stattfindet
und für die Bauausführung zuverlässigeund leistungsfähigeGencralunternehmer gefunden werden,
welche für eine technisch gute Ausführung der Anlagen Gewähr bieten, wenn ferner durch zweck¬
entsprechende Festsetzung des Bauvertrages ciue ausreichendeKontrolle durch Beamte der Provinz
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gesichert wird, so bietet die Ausführung nebenbahuähnlicher Kleinbahnanlagen im Wege des General¬
unternehmens nach den bisherigen Erfahrungen keine Bedenken.

Dabei werden allerdings als Generalunternehmer nur solche Firmen heranzuziehensein,
welchen nachweislich erfahrene technischeKräfte für die Durchführung des Baues zu Gebote stehen.

Der Negiebau wird sich im Wesentlichendort empfehlen, wo der Verwaltung eisenbahn-
technisch gebildeteKräfte zur Verfügung stehen. Es wird sich alsdann die Ausführung des Baues
häufig mit geringerer Kostenaufwendungals durch einen Generalunternehmer bewirkenlassen.

Betrieb.

Hinsichtlich der Gestaltung des Betriebes kommt
a. die Betriebsführung in eigener Regie und
d. die Betriebsführung durch Bctriebsgesellschaften in Frage.

Die Betriebsführung in eigener Regie erscheint für solche nebenbahnähnlicheauf weitere
Verkehrsgebietc sich erstreckende Kleinbahnen, für welche im wesentlichen die Mittel von Verbänden
aufgebrachtwerden nur dann vortheilhaft, wenn als Träger des Unternehmens eine Gemeinde oder
ein Kreisverband auftritt und dabei das Unternehmen eine solche Ausdehnung und Rentabilität
besitzt, daß es die Heranziehung sebstständigertechnisch und kaufmännischgeschulter Kräfte für die
obere Betriebsleitung tragen kann. Es wird dies nur in seltenen Fällen zutreffen, in welchen
eine größere Anzahl gut rentabler Bahnen im Bereicheeiner größeren Verwaltung zur Ausführung
kommt. Eine Verpachtung fertig gestellter Kleinbahnen an besondere Betriebsgesellschaftcnwird
nur bei günstigenRentabilitatsverhältnissen in Betracht kommen, es wird ein solches Vorgehen
aber auch in diesem Fall nicht allgemein empfohlen werden können, da hierbei der Einfluß der
betheiligten Verbände auf die Gestaltung des Betriebes und die Unterhaltung der Bahnanlagen
auf ein geringes Maß sich vermindern wird.

Es ist jedoch zweifellosvon Wichtigkeit,daß sich die an der Aufbringung der Baumittel
betheiligten Verbände andauernd einen ausreichenden Einfluß auf den Betrieb der Kleinbahnensichern.

Die Uebertragung der Betriebsleitung an denselbenUnternehmer, welcher den Van aus¬
führt, für Rechnung der gebildeten Kleinbahngesellschaft,gegen Gewährung eines entsprechenden
Antheils an den Betriebsüberschüssen, hat sich, soweit bisher Erfahrungen darüber bekannt geworden,
nicht als ungünstig erwiesen, und bietet die Möglichkeit,den betheiligten Verbandenden erforderlichen
Einfluß auf die Feststellung der Tarife und Fahrpläne in ausreichendemMaße zu sichern.

Spurweite.
Wird schließlich zu der Frage, welche Spurweite für Kleinbahnen zu wählen ist

übergegangen,so erscheint es dabei zweckmäßig, die Normalspur von 1,435 m zunächst den sämmt¬
lichen nach dem Gesetze zulässigen Schmalspuren von 1 m, 0,75 iu und 0,60 iu gegenüberzu stellen.

Die Normalspur wird nur zu wählen sein, wenn der zu erwartende Verkehr die Auf¬
wendung der erheblich höheren Mittel für die Anwendung der Normcilfpurrechtfertigt,oder sonstige
Verhältnisse, wie kurze Verbiudungsstrecken,zwischenbestehenden normalspurigen Bahnen und
dergleichen Umstände den Ausschlag geben. Bei weniger günstigen VerkehrsverlMtnisscnwird stets
im Auge zu behalten sein, daß es nicht rationell ist, höhere Mittel aufzuwenden als es die
Erreichungdes Zweckes erfordert, und daß die Leistungsfähigkeitder Schmalspurbahnen, wenigstens
der 1 m und der 0,75 m Spur bei richtiger Wahl des Oberbaues und der Betriebsmittel auch
für stärkerenVerkehr sich als völlig ausreichend erweist. Es wird daher die Frage sich meistens
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darauf erstrecken, welche der drei Schmalspurweitenzu wählen ist. Entgegen der bei Beginn der
Kleinbahnbauten gehegtenErwartungen ist die 60 «in Spur nur in verhiiltnißmäßigwenig Fällen
zur Anwendung gekommen. Die Erfahrungen haben ergeben, daß der Verminderung der Anlagc-
kosten, welche diese kleinste Spurweite ermöglicht, erheblich höhere Unterhaltungskostendes Bahn-
geleises und der Betriebsmittel gegenüberstehen. Wird ferner in Betracht gezogen, daß die Ge¬
staltung der Betriebsmittel, insbesondere der Lokomotiven bei der 60 oiu Spur in vielen Beziehungen
eine ungünstige ist, so kann eine allgemeineEinführung dieser Spurweite nicht als zweckmäßig
bezeichnet werden.

Das Hauptgewichtist zweifellosdarauf zu legen, daß in größeren Verkehrsgebieteneine
einheitliche Spurweite zur Durchführung gelangt, die 60 om Spur ist hierzu keinesfallsgeeignet
und es beschränktsich darnach die Frage, welche Schmalspur für die von den Provinzen zu
unterstützendennebenbahnähnlichcnKleinbahnen in den Fällen, in welchen von der Normalspur
abzusehen ist, zu wählen angezeigt erscheint, auf die Wahl zwischen der 1,0 m und 0,75 in Spur.

Beide Spurweiten haben ihre besonderenVorzüge. Es ist zuzugeben, daß namentlichfür
einen starken Personenverkehrdie Betriebsmittel der 1,0 m Spur geeignetersind, auch den Loko¬
motiven eine größere Leistungsfähigkeitgegebenwerden kann.

Es ermöglichtdie Anwendung der 1,0 m Spur auf nebenbahnähnlichenKleinbahnen den
direktenUebergang auf die zum größten Theil mit dieser Spur zum Ausbau kommenden straßen-
bllhnähnlichen Kleinbahnen, was in vielen Fällen von Vortheil ist. Andererseitsgenügt die Leistung
der 75 ein Spur selbst für erheblichen Verkehr, die Anlagckostensind immerhin niedriger als bei
1,0 m Spur, auch bieteu die schmalere Spur und die kleinermAbmessungen der Betriebsmittel in
manchen Beziehungenz. V. bei dem Durchgangdurch ländliche Ortschaften, nicht unwesentlicheVortheile.

Da sowohl die 1,0 in Spur wie die 75 cm Spur bereits bei dem Bau einer großen
Anzahl von Bahnen zur Anwendung gekommen siud, wird es nicht angängig sein, eine derselben
in Zukunft auszuschließen. Es wird sich vielmehr empfehlen, daß die Provinzen, welche sich für
eine derselben entschlossen haben, auch in Zukunft an der gewähltenSpurweite festhalten und inner¬
halb ihrer Grenzen neben der Normalspur, thunlichstnur die eine Schmalspur, sei es von 0,75 iu
oder 1,0 iu zur Durchführungbringen, während von der weiteren Anwendung der 60 om Spur
für alle nebenbahnähnlichenKleinbahnen Abstand zu nehmen sein wird.

Leitsätze.
Diese die Vorarbeiten, den Bau und den Betrieb von nebenbahnähnlichenKleinbahnen

sowie die Wahl der Spurweite berührenden Ausführungen lassen sich in folgenden Sätzen
zusammenfassen:

1. Es ist im allgemeinenVerlehrsinteressewünschcnswerth,daß die Provinzialverwaltungen bei
den in ihren Bezirkenzur Ausführung kommenden nebenbahnähnlichen Kleinbahnen,sowohl
bei den Vorarbeiten, wie bei der Bau- und Vetriebsführung sich möglichst einen maßgebenden
Einfluß sichern.

2. Zu diesem Behufe ist bei Betheiligung der Provinz
a. die Prüfung und Feststellungder Projekte und Anschläge in jedem Falle durch technische

Beamte der Provinz zu bewirken,
d. die Uebertragung der Bauausführung von der Entscheidungder Provinz abhängig zu

machen, welcher die Kontrolle der Bauausführung und die Abnahme der fertiggestellten
Bahnnnlage vorzubehaltenist.
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o. Der Vorbehalt einer besonderenKontrolle bezüglich der Führung des Betriebes und der
Bahnunterhaltung durch die Provinz erscheint nicht erforderlich, insoweit der Provinz aus¬
reichende Rechte hinsichtlichder Festsetzungder Tarife und der Fahrpläne durch ihre
Betheiligung an dem Unternehmen in dem Aufsichtsrathe, bezw. entsprechenden Stellen,
eingeräumt sind.

3. Eine sachgemäßeAusführung des Baues kann sowohl in Regie wie durch Generalunter-
nehmer herbeigeführt werden. Die Ausführung in Regie empfiehlt sich zwar der Billigkeit
wegen, jedoch nur uuter der Voraussetzung,daß geeignete Techniker zur Verfügung stehen.

4. Die Übertragung des Betriebes und zwar vorzugsweise an die mit der Bauausführung
betraute Baugesellschaftfür Rechnung des Kleinbahnunternehmens gegen Gewährung eines
entsprechendenAntheils an den Vetriebsüberschüssen,unter Wahrung eines entsprechenden
Einflusses der Provinz ist der Verpachtung vorzuziehen. Sofern günstige Rentabilitäts-
verhältnifse vorliegen und gleichzeitig völlig geeignete Kräfte zur Verfügung stehen, ist Selbst¬
betrieb nach Lage der Verhältnisse zu empfehlen.

5. Es empfiehlt sich neben der Normalspur innerhalb einer Provinz thunlichst nur eine
Schmalspur, und zwar entweder von 0,75 in oder 1,0 in, zur Ausführung zu bringen und
von der Anwendung der 0,60 in Spur für alle nebenbahnähnlichenKleinbahnen in Zukunft
abzusehen. Es empfiehlt sich die Betriebsmittel für die verfchiedenen Schmalspurweitennach
einheitlichenGrundsätzen zu gestalten.

IV. 3as Verhältniß der Kleinbahnen zu den Straßenverumltungen.

1. Empfiehlt es sich, die Chausseen von den Kleinbahnen benutzen zu lassen,
oder ist die Herstellung eines eigenen Planums für die Kleinbahnen
und für den Chausseevertehr vortheilhafter?

Den nachfolgendenErörterungen sei die Bemerkung vorausgeschickt, daß dieselben sich nicht
auf die Straßenbahnen in den Städten, sondern auf die im Referat III näher erläuterten neben¬
bahnähnlichenKleinbahnen beziehen. Letztere sind es recht eigentlich, welche Prooinzial-Chausseeu
in Anspruchnehmen und bei welchen überdies gewisse gleichmäßige Voraussetzungen obwalten,
währenddie eigentlichen Straßenbahnen in Anlage und Betrieb zumeist von einanderverschieden sind.

Wenn man die Frage, ob es für die nebenbahnähnlichenKleinbahnen zweckdienlicher ist,
einen eigenen Bahnkörper zu besitzen, oder zu diesem Zwecke öffentliche Straßen und Wege zu
benutzen, objektiv prüft, so ergeben sich überwiegende Gründe dafür, von der Benutzung öffent¬
licher Straßen als Aahnplanum abzusehen.

Zunächst zwingt die Benutzung vorhandenerWege oft zu einer Linienführung, welche den
technischen Grundsätzenund Regeln der Gisenbahnbaukunstwiderspricht. Sodann ist sie für das
verkehrende Publikum lästig und trotz aller Sicherheitsmaßregeln, auch wenn der Ministerial-Erlaß
vom 8. März 1881 (Centralblatt der Bauverwaltung 1881) genau beobachtet wirb, immerhin
nicht ohne Gefahr. Weiter wird die Instandhaltung des Bahnkörpers durch den konkurrirenden
Straßenverkehr erschwert und die Geschwindigkeit der Züge verringert, da höchstens20 lcin in der
Stunde nach dem erwähnten Ministerial-Erlaß zugelassen sind. Endlich aber — und das ist für
den Standpunkt der Kleinbahnunternehmerwohl die Hauptsache — wird der Bahnbau durch die
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Inanspruchnahme öffentlicher Straßen auch nicht wesentlichverbilligt. Denn die Rücksicht auf die
Sicherheit und Bequemlichkeit des Straßenverkehrs verlangt erheblich höhere Anforderungen an den
Kleinbahnbau, als wenn die Bahn einen eigenen, lediglich für ihre Zwecke gefchaffenenBahnkörper
hat. Es fei hier nur an die Nothwendigkeiteiner stärkeren Befestigung der Fahrbahn längs der
Schienen, an das Erforderniß stärkerer Schienen, damit dieselben durch den Wagenuerkehrnicht zu
stark abgenutztwerden, an das Gebot der Ueberwachungbelebter Straßenübergänge :c. erinnert.

Trotz dieser unleugbaren Nachtheile für die Kleinbahnen bei Benutzungöffentlicher Straßen
wird gleichwohl in Schlesien und wohl auch in allen übrigen Provinzen gleichmäßigdie Erfahrung
gemacht, daß fast bei allen Kleinbahnen auf die Inanspruchnahme öffentlicher Wege als Bahn¬
körper nicht verzichtet wird. Das Motiv für diese Erscheinungmag wohl einmal in der Absicht
liegen, bei dem Vahnbau möglichst zu sparen und sodann in dem Verlangen zu finden sein, den
Bahnbau möglichst rasch zu vollenden, ein Wunsch, der im Interesse des Kleinbahnunternchmers
berechtigterscheint und bei Anlage eines eigenen Bahnkörpers nicht so leicht zu realisiren ist, weil
die Verhandlungen mit den Interessenten wegen des Grunderwerbs oft sehr weitläufig sind und,
wenn das Enteignungsverfahren nöthig wird, durch Verfügung der Bauerlaubniß seitens eines
Interessenten dem Weiterbau erhebliche Schwierigkeitenbereitet werden können.

Muh sonach der Wegeeigenthümerund speziell die Provinz auch iu Zukunft damit rechnen,
daß von den Kleinbahnen die öffentlichenWege als Vahnvlanum bevorzugt werden, fo frägt es
sich, wie diese Bahnen auf der Straße zu traciren sein werden. Die bisher gemachten Erfahrungen
haben ergeben, daß es nicht zweckmäßig ist, den Kleinbahnen die Benutzung der eigent¬
lichen Fahrbahn zu gestatten. Einmal beeinträchtigen die Instandsetzungsarbeiten an den
Geleisen den gesammten übrigen Verkehr fehr erheblich, sodann sind Unfälle, namentlich infolge
des Scheuens der Pferde vor den Lokomotiven, nicht ausgeschlossen,weiter wird der Fuhruerkehr
von den Schienengeleisenweg nach dem andern Theil der Straße gedrängt, das Spurfahren be¬
günstigtund die Unterhaltung dieses Straßentheils infolge des verstärkten Verkehrs eine kostspieligere,
endlich ist die Entwässerung der Straße eine schwierige.

Aus allen diesen Gründen sind bereits einzelne Provinzialverwaltungen dazu übergegangen,
im Prinzip das Kleinbahngeleiseaus der eigentlichen Chausseefahrbahnzu verlegen und demselben
einen Platz jenseits der Baumreihe anzuweisen,soweit solches die Verhältnisse gestatten, also ins¬
besondereaußerhalb der bebauten Ortslagen. Dieses Verfahren erfcheint im allgemeinen Verkehrs-
iuteresse zweckmäßig und wird daher zur allgemeinenNachachtungempfohlen.

Im Einzelnen gestaltet sich die praktische Ausführung diefes Prinzips dahin, daß je nach
den lokalen Terrainverhältnissen die Bahn auf das Terrain des zugeschüttetenChausseegrabens
rerlegt, eventuell, falls ein Graben nicht entbehrt werden kann, ein Theil des Banketts mitbenutzt,
oder dem Unternehmeraufgegebenwird, die innere Böschung des Ehausseegrabens anzufchüttenund
für den Graben Terrain anzukaufen. In allen diesen Fällen besitzt die Kleinbahn thatsächlich
einen eigenen, von dem Chausseeverkehr gesondertenBahnkörper und ist in der Konstruktionihres
Oberbaues und in ihrer Bewegungsfreiheit durch nichts behindert. Seitens der Kleinbahnunter-
»ehmer sind gegen solche Anordnungen der Chausseeuerwaltungbisher Einwendungen nicht erhoben
worden. Sie werden auch nicht fo leicht erhoben werden, da ja die Sonderung der Kleinbahn
von dem eigentlichenChausseeverkehr im eigenstenInteresse des Unternehmers selbst liegt. Sollte
eine Einigung zwischenKleinbahn und Wegeeigenthümer über die Tracirung auf der Straße
wirklicheinmal nicht stattfinden, so müßte gemäß s 7 des Kleinbahngesetzeseine Entscheidung
durch den Provinzialrath und in letzter Instanz durch den Eisenbahnminister erfolgen, welche



384 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 33.

BeHürdenwohl nicht anstehen werden, den Standpunkt der Provinz, welchernur durch das öffent¬
liche Interesse diktirt wird, auch zu dem ihrigen zu machen.

2. Verhalten der Kleinbahnunternehmer bei Ausübung des ihnen von den
Straßenverwaltungen ertheilten Chausseenutzungsrechts.

Die Gestattung der Benutzung von Chausseeterrainfür Kleinbahnzwecke erzeugt eine Menge
rechtlicher und thatsächlicherBeziehungenzwischen der provinziellen Chausseeverwaltungund dem
Kleinbahnunternehmer. Die Straßen werden dauernd für eine ihren ursprünglichenZwecken fremde
Verkehrsanlage in Anspruchgenommen,sie müssen hierfür besonderspassend hergerichtet, in Bezug
auf Befestigung der Fahrbahn und Entwässerung häufig verändert, zuweilen ganz verlegt werden.
Ferner bedingen die Unterhaltungsarbeiten an der Kleinbahn, die Reinigung des Bahnkörpers u. s.w.
ein stetes Nebeneinander auf der Chaussee von Chausseeverwaltung und Kleinbahn. Nach den
bisher in den einzelnen Provinzen gemachten Erfahrungen kommen die Kleinbahnunternehmerihren
Pflichten inbezug auf Wiederherstellungund Unterhaltung des von ihnen benutztenChausseetheiles
wohl im Allgemeinennach, doch kommt es hier vorzugsweiseauf die Persönlichkeitdes Bauunter¬
nehmers und des Leiters der Kleinbahn an und es sind deshalb in einzelnen Fällen auch bittere
Klagen über mangelnde Vertragstreue laut geworden. Um daher unliebsamenWeiterungen und
Verzögerungen,sowie etwaigeBenachtheiligungder Provinz zu vermeiden,empfiehltes sich angesichts
dieser Verhältnisse, auf eine möglichst sorgfältige und ins Einzelne genaue Vereinbarung
der^dem Unternehmer obliegenden Leistungen auf ChauffeeterminBedacht zu nehmen
und die Vertragstreue Erfüllung dieser Verpflichtungenin geeigneterWeise zu sichern.

3. Vertragliche Regelung des den Kleinbahnen eingeräumten Straßen-
Nutzungsrechtes.

Der 8 6 des Kleinbahngesctzes, welcher die rechtliche Grundlage für das Verhältniß zwischen
Chausseverwaltungund Kleinbahn bildet, geht von der Voraussetzungaus, daß die aus der Klein¬
bahn-Anlage auf Chaufseeterrainsich ergebendenBeziehungen zwischen der Straßen- und Kleinbahn-
Verwaltung durch Vereinbarung, also durch Vertrag geregelt werden. Denn nur „Mangels ander¬
weitiger Vereinbarung" legt er subsidiär dem Unternehmerdie Unterhaltungs- und Wiederherstellungs¬
pflicht des benutzten Wegctheiles auf. Demgemäß werden auch wohl in allen Provinzen mit dem
Unternehmer Verträge über die Benutzung von Wegeterrain für Kleinbahnzwecke abgeschlossen.Nur
insofern walten Verschiedenheiten ob, als in einzelnen Provinzen die Bedingungen, unter denen die
Straßen den Kleinbahnen zur Benutzungüberwiesenwerden, allgemein normirt sind, und auf diefe
Normativbestimmungen in dem Vertrage Bezug genommenwird, während andere Provinzen von
Aufstellung allgemeiner Bedingungen Abstand genommen haben und die Verhältnisse in den Ver¬
trägen von Fall zu Fall besonders regeln. Aber auch bei dieser letzterenPraxis ergeben sich mit
Nothwendigkeit gewisse, allgemeine,stets wiederkehrende Gesichtspunkte.

Geht man nun zu den einzelnen Bedingungen über, welche den Kleinbahnenbei Benutzung
von Provinz ialstrahen aufzuerlegenfind, so lassen sich dieselben in verwaltungsrechtliche und technische
Bedingungen scheiden.

In letzterer Beziehung sind auf Grund gemeinsamerBerathungen der Landesbauriithe
von Brandenburg, Ostpreußen, Pommern, Rheinprovinz und Schlesien eine Anzahl von Leitsätzen
aufgestellt worden, welche am Schlüsse des Referats aufgeführt find.
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Die verwaltungsrechtlichenBedingungen betreffen-.
^. theils die Perfon des Unternehmers,
L. theils den Inhalt des ihm eingeräumten Rechts,
<ü. theils die demselben obliegenden Gegenleistungen,
v. theils die Geltendmachung der vertraglichen Rechte und Pflichten.

^. In ersterer Beziehung wird allgemein verlangt:
a. der Unternehmermuß einen Wohnsitz im Inlande haben und vor einem bestimmten

inländischenGerichte Recht nehmen, sowie einen bevollmächtigtenVertreter im Inlande
bestellen, falls Unternehmer Ausländer ist, Die Haftbarkeit des Unternehmers für Hand¬
lungen feines Vertreters folgt aus §§ 278, 831 des bürgerlichenGesetzbuches;

b. das Recht zur Straßen-Nutzung wird nur einem bestimmtenUnternehmer ertheilt. Tritt
ein Wechsel in der Person des Unternehmers durch rechtsgeschäftlicheVerfügung ein, so
bedarf der Rechtsnachfolger zum Eintritte in das Vertragsverhältniß der Genehmigung
des Landeshauptmanns.

L. Anlangend den Inhalt des dem Unternehmer eingeräumten Straßennutzungsrechtes, fo ist, wie
dies bereits von einer Reihe von Provinzialuerwaltungen geschieht,
N. das Recht der Straßenbmutznng zweckmäßigin dem Vertrage dahin näher zu umgrenzen,

daß die Provinz befugt ist, auch anderen Kleinbahnendie Benutzung derselben Chausseestrecke
einzuräumenund daß Unteruehmer verpflichtet ist, dritten Kleinbahnendie Kreuzung
seiner Geleise gegen angemessene Vergütung zu gestatten.

Die Berechtigungder Provinz zu einem solchen Vorbehalt folgt aus dem Eigen¬
thum an den Straßen. Das Eigenthum ist rechtlich unbeschränktund Einschränkungen
desselben durch Einräumung fremder Rechte sind nur infoweit wirksam, als solche Ein¬
schränkungen zugestandenwerden.

Ein solcher ausdrücklicher Vorbehalt im Vertrage erscheint, trotzdem er bereits
aus dem Gesetze folgt, zweckmäßig, um Differenzenzwischen der Provinz und dem ersten
Kleinbllhnunternehmer,wie solche bereits in einzelnenProvinzen stattgefundenhaben, aus¬
zuschließen.

Aus demselben Grunde ist auch zu empfehlen, die dem zweiten Kleinbahnunter¬
nehmer aus Anlaß der Geleiskreuzung obliegendeEntschädigung an die ältere Kleinbahn
möglichst genau zu umgrenzen und zur Vermeidung ungemessenerAnsprüchedes ersten
Unternehmers ausdrücklich zu beschräukeu auf den Ersatz der etwaigen, durch die Kreuzungs¬
stelle nothwendig werdende!,Aufwendungen,wie z. B. Pflasterung, Beleuchtung, Bewachung
der Kreuzungsstelle,sowie auf die antheilige Tragung der Unterhaltungskosten für die
Gemeinschafts-Anlage.

Von mehreren Provinzialverbäuden (Rheinland, Schlesien, Hessen,) wird der
Kleinbahnunternehmcr auch verpflichtet, die Mitbenutzung feines Geleises einer
anderen Kleinbahn auf kürzereStrecken zu gestatten. Die Zweckmäßigkeiteiner solchen
Abrede ist nicht zu bestreiten,denn die Beschaffenheit der Straße kann es unter Umständen
bedingen, daß ein zweiter Unternehmer die Geleise oder Weichenanlagen einer bereits
bestehendenKleinbahn auf kurze Strecken mitbenutzenmuß. Das Kleinbahngesetzsieht
allerdings in den §§ 28, 29 nur ein Anschlußrecht und eine Anschlnßpflicht von Kleinbahnen
an andere Bahnen vor, kennt aber ein Mitbenutzungsrechtder Bctriebseinrichtungeneiner
anderen Bahn nicht. Eine gesetzliche Unterlage hat also die dem Kleinbahnunternehmcr
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auferlegte Verpflichtung, seine Geleise und Weichen erforderlichenfallsvon einer anderen
Kleinbahn mitbenutzen zu lassen, nicht, doch wird eine solche Abrede wohl meistens nicht
auf Schwierigkeitenstoßen, wenn dem alteren Kleinbahnunternehmerein angemessenesvon
dem neuen Unternehmer zu zahlendes Entgelt zugesichert wird. Es empfiehlt sich ferner,
den Anspruchdes älteren Unternehmers auf Schadloshaltung für die Mitbenutzung seiner
Geleise nur im Prinzip auszusprechen,und bei dem Mangel einer gütlichenVerständigung
der beiden Interessenten dem Landeshauptmanndie Feststellung der Entschädigung, eventl. nach
obligatorischerAnhörung beiderseitigerSachverständigerzuzuweisen,vorbehaltlichdes gegen
diese Feststellungzulässigen Rechtsweges— eine Regelung, wie sie der § 28 des Klein-
bahngesetzetzesfür gleichartigeVerhältnisse in ähnlicherArt vorsieht —.

li. Daß im Falle einer wesentlichen Aenderung derjenigen Verhältnisse, auf Grund
deren die Zustimmung des Wegeunterhaltungspstichtigenerfolgte, eine erneute Zustimmung
des Wegeherrn erforderlich ist, wie auch für wesentliche Erweiterungen und Aenderungen
des Unternehmens, der Anlage und des Betriebes eine neue Genehmigung der zuständigen
Staatsbehörde erforderlichist, folgt bereits aus 8 3 letzter Absatz des Kleinbahngesetzes.
Gleichwohlist eine diesbezügliche Abrede in dem Vertrage mit dem Kl«inbahnunternehmer
zweckmäßig,namentlich,wenn in derselbendie genehmigungspflichtigenFälle einer Erwei¬
terung oder Aenderung der Bahnanlage näher erläutert werden, z. B. Aenderung des
Motors, der Spurweite.

c Die Provinz hat ein begreifliches Interesse, aus einer solchen neuen Anlage auf ihrem
Strahenterrmn nicht neue Laste« zu überkommen, insbesonderenicht ihre Schadens«
ersatzpflicht vermehrt zu sehen. Diesem Gedanken entsprichtdie bei allen Provinzen gleich¬
mäßig wiederkehrendeVertragsabrede, daß Unternehmer für allen Schaden aufkommen
muß, welcher der Provinz an Weg und Zubehör durch Bau und Betrieb der Kleinbahn
erwachsen sollte, daß er ebenso die Provinz gegen alle Ansprüche Dritter, deren Rechte an
dem Straßenkörper durch die Kleinbahn etwa verletzt werden, zu vertreten hat und daß
Unternehmer selbst sich für eine zeitweiligeStörung oder Beeinträchtigungder Kleinbahn
durch Chausseearbeitenoder durch den Chausseeverkehr an der Provinz nicht regressiren kann.

ä. Nach 8 6 des Kleinbahngesetzes ist dem Wegeuntcrhaltungspflichtigen das Recht
eingeräumt, sich den Erwerb der Kleinbahn im Ganzen nach Ablauf einer bestimmten
Frist gegen angemessene Schadloshaltung des Unternehmers vorzubehalten.

Von diesem Heimfallsrechtewird nach der gehaltenenUmfrageseitens der Provinzen
ein sehr verschiedener Gebrauch gemacht.

Während eine Reihe provinzieller Kommunalverbände für die Ausübung dieses
Heimfallsrechteseine Frist von 10 bis 30 Jahren nach Inbetriebsetzung der Kleinbahn
festsetzen(Rheinland, Nassau, Westfalen,) reservirensich andere Provinzen dieses Recht nur
für den Fall, daß die Konzessionabläuft, oder die Konzessiongemäß 88 23, 24 des
Kleinbahngesetzeserlischt oder zurückgenommenwird, (Schlesien) und eine Anzahl von
Provinzen (Pommern, Posen,) verzichten auf ein solches Heimfallsrechtgänzlich.

Jedenfalls liegt es im Interesse der Provinz, sich des Heimfallsrechtesder Klein¬
bahnen auf den Provinzialstraßen im Prinzip zu versichern. Ein solcher Vorbehalt belastet
die Provinz nicht, da ihr allein das Wahlrecht zusteht, ob sie das Recht ausüben will oder
nicht und andererseits kann bei der zur Zeit noch nicht zu übersehendenEntwickelungdes
Kleinbahnwesensdieses Recht unter Umständen in Zukunft werthvoll weiden. (Es sei hier
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nur an den § 38 Abs. 2 des Kleinbahngesetzes gedacht!) Ist hiernach die Aufnahme einer
diesbezüglichenAbrede in den mit dem Kleinbahnunternehmer abzuschließendenVertrag
auch zn empfehlen, so ist doch ein Generalisiren der Voraussetzungen,unter welchen das
Heimfallsrcchtder Provinzen ausgeübt werden soll, nicht rathsam, vielmehr wird nicht um
in den einzelnen Provinzen, sondern zuweilen auch bei den Kleinbahnen derselbenProvinz
das Heimfallsrechtvon verschiedenen Voraussetzungen,je nach der Kostspieligkeit der Anlage,
dem Verkehrsbedürfnißu. s. w., abhängig zu machen sein.

0. Die dem Kleinbahnunternehmervertraglich auferlegten Gegenleistungenlassen sich unter dem
Gesichtspunkte einer möglichst vollwerthigeuAusgleichung für die der Straßenverwaltung aus der
Kleinbahnanlage erwachsenden Erschwernisse und Nachtheilezusammenfassen.Es sind gewöhnlich
theils Arbeitsleistungen,theils Zahlungen, welche von dem Unternehmerbeanspruchtwerden,
a. Arbeitsleistungen: Der § 6 des Kleinbahngesetzes legt dem Unternehmer die Instand¬

setzung und Unterhaltung des benutztenWegetheiles auf. Unter Instandsetzung fallt zu¬
nächst die Herstellung des Weges in eine den verändertenVerkehrsverhältnissen entsprechende
Art. Das Nähere hierüber enthalten die technischen Leitsätze §§ 3, 4, Dieser Anspruch
der Straßenverwaltung wird gestützt durch den Grundsatz, daß die Wegebaulastder Provinz
durch die Kleinbahnanlage nicht erschwert werden soll. Eine solche Erschwerungwürde aber
bei chaussirter oder gar unbefestigter Fahrbahn mit Nothwendigkeiteintreten. Denn die
Verlegung der Geleise in die weiche Straßendecke ohne Anpflasterung hätte zur Folge,
daß neben den Schienen alsbald Geleise ausgefahren würden, welche ein fortwährendes
Ausbessernder Chaussirung erforderlichmachten. Dadurch aber würde der gesammteVer¬
kehr auf die entgegengesetzte Seite der Straßenfahrbahn gelenkt und diese Strecke durch
ihre intensivereBenutzung erheblich größere Unterhaltungskostenerfordern, als bisher.

d. Auf demselben Grunde beruht die häufig wiederkehrendeAbrede, daß der Kleinbahn¬
unternehmer der Provinz Ersatz zu schaffen hat für die durch die Bahnanlage etwa ver¬
loren gehenden Materialienlagerplätze. Solcher Verlust wird zum Beispiel eintreten,
wenn eine Kleinbahn auf dem Materialienbankett verlegt wird. In diesem Falle wird von
dem Unternehmer je nach Lage des Falls entweder die Beschaffung anderweitiger geeig¬
neter Materialienlagerplätze,nebst bequememZugang zu denselben, oder die unverzüglich
auf Erfordern der Straßenverwaltung erfolgende uud unentgeltlicheAufuhr der Wegebau-
materialien von den entfernter gelegenenMaterialienplätzcu zu verlangen sein.

o. In diesen Rahmen fallt weiter die Stipulation, daß Unternehmer der Provinz für alle
Kosten aufzukommen hat, welche durch Einrichtungen entstehen,die dem Wegennter-
haltungspflichtigen seitens der Chausseepolizeiaus Aulaß der Kleinbahnanlage aufgebürdet
werden, wie z. B. die Herstellungerhöhter Fußwege. Geht man nämlich von dem Prinzip
aus, daß die Wegebaulast durch die Kleinbahnanlage nicht erschwert weiden soll, so ergiebt
sich als Folge, daß alle durch die Kleinbahn veranlaßten Mehraufwendungenund Neu-
anlagen auf Kosten des Unternehmers gehen.

6. Der § 6 des Kleinbahngesetzes legt dem Unternehmer weiter die Unterhaltung des
benutztenWegetheils auf. In den technischenLeitsätzen ist die Unterhaltnngspflichtin den
8s ? bis 9 näher erörtert.

e. Da begrifflichdie Reinigung der Straße unter die Unterhaltung fällt, so würde Unter¬
nehmer mangels einer besonderenAbrede auch nur den von ihm benutztenWegetheil zu
reinigen haben. Eine solche Beschränkuug würde aber den Wegeeigenthümerin ungerecht-
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fertigtet Weise belasten. Denn die Kleinbahnanlage macht oftmals die Herstellung be¬
sonderer Entwässerungsanlagen (Rinnsteine :c.) erforderlich,welche nicht in dem von der
Kleinbahn benutzten Wegetheile zu liegen brauchen. Diesem Umstände trägt ß 9 der
technischenLeitsätze Rechnung.

An pekuniären Leistungen werden von dem Unternehmer gefordert:
«. die Bestellung einer Kaution, welche für die Erfüllung aller Vertragsverbindlichkeiten

haftet, deren Höhe sich gewöhnlichnach der Länge der in Benutzung genommenen
Straßenstreckerichtet und von welcher in der Regel Abstand genommen wird, wenn
ein KommunalverbandUnternehmer der Kleinbahn ist.

Eine solche Kantion fordern die Provinzen Ostpreußen, Westfalen,Rheinprovinz,
Schlesien und die Kommunalverbändevon Hessen und Nassau.

Diese Kaution ist nicht identisch mit der nach § 6 des Kleinbahngesetzes von dem
Unternehmerbei der Regierung zu hinterlegendenSicherheit,welche lediglich die Erfüllung
der dem Unternehmer nach öffentlichemRechte obliegendenUnterhaltungspflicht der
Straße gewährleistensoll.

Wird hiernach auch die Seitens der Provinz vertraglich geforderteSicherheits¬
leistung nicht durch das Gesetz begründet, so ist eine solche Sicherheitsbestellungan die
Provinz doch zweckmäßig und bei der verschiedenartigen Leistungsfähigkeit der einzelnen
Kleinbahnunteinehmer oft nicht zu umgehen. Jedenfalls genügt die bei der Staats¬
behörde hinterlegte Kaution nicht in allen Fällen auch zur Sicherung der Provinz.
Denn einmal legen die in dem Straßenbenutzungsvertragevereinbarten Leistungendes
Unternehmersdemselben zuweilen weitergehendePflichten auf, als sie die nach öffent¬
lichem Rechte dem Unternehmer obliegendeUnterhaltungspflichtin sich schließt, z, B.
die Pflasterung einer chaussirten Strecke, und es würde in solchen Fällen bei Verzug
oder Weigerung des Unternehmers ein Eingreifen seitens der Landespolizei wohl nicht
zu erlangen sein. Sodann würde die Straßenverwaltung, wenn sie im Falle von
Säumniß des Unternehmers gewisse demselbenobliegende Arbeiten an der Straße durch
ihr Personal ausführcu ließe, sich nicht ohne Weiteres an die der Staatsbehörde be¬
stellte Sicherheit halten können. Denn die Straßenverwaltung hat an dieser Kaution
kein Pfandrecht, sondern könnte nur, wie jeder Dritte, die Forderung des Unternehmers
auf Herausgabe der Kaution pfänden lassen, nachdemsie sich einen vollstreckbaren Titel
verschafft hätte. Bei dieser Rechslage könnte aber die Straßenverwaltung bei Zahlungs¬
schwierigkeiten der Unternehmersehr oft Dritten nachstehen müssen, wenn sie sich nur
an die bei der Regierung hinterlegte Sicherheit halten könnte;

/3. ein jährlich zu zahlendes Entgelt. Dasselbe wird nach verschiedenen Grundsätzen
festgestellt:

Einige Provinzen berechnen dieses Entgelt nach der Kilometerzahl der für die
Kleinbahn benutztenChaussecstreckeund setzen für das Kilometer einen bestimmten Satz
fest. Derselbe variirt gewöhnlich zwischen 100—300 Mark.

Von anderen Provinzicilverwaltungen wird der jährliche Brutto - Ertrag der
Kleinbahn als Grundlage für die Abmessungder zu zahleuden Gebühr angenommen.
So beanspruchtz. B. Westfalen:

bis zu einer Iahres-Brutto Einnahme bis 6000 Mark pro Km Bahnlänge . 1"/"
bei einer Brutto-Einnahme von 6000—8000 Mark pro Km ..... 2°/«,
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bei einer Bruttu-Eiunahmc von 8000—10 000 Mark pro Kin .... 3«/«,
bei einer über 10000 Mark pro 1cm herausgehenden Iahres-Brutto-Einuahme 4°/<>.

Bei Bemessungdes Icchrcs-Entgclts nach feststehenden Kilometersätzenempfiehlt
es sich, diese Vergütigung nicht für die ganze Dauer der Chaussecbenutzung festzulegen,
sondern einer Nachprüfung nach gewissen Zeitabschnitten zu unterwerfe». Dieses Prinzip
der Veränderlichkeitder Gebühr entspringt der Erwägung, daß eine Kleinbahn sich
zuweilen über Erwarten entwickelt und Ertrage abwirft, zu welchen die ursprünglich
festgesetzteGebühr in gar keinem Verhältnissesteht.

Die zweite Art der Berechnungder Gebühr auf Grundlage der Iahres-Nrutto-
Ginucchmc der Bahn schließt das Moment der Veränderlichkeitbereits in sich. Doch
dürfte es sich hier im Interesse der Straßeuucrwaltung empfehlen, in den ersten 2 bis 3
Jahren an Stelle der Bemessungder Gebühr nach den Brutto-Erträgcu der Bahn eine
feststehende Vergütigung zu stipnliren, da oftmals die Einnahmen der Kleinbahn in
erster Zeit kleine sind und erst allmählich,nachdemdie Verhältnisse stabiler geworden,
Vorurtheile überwunden sind uud sich das Publikum an diese Vcrkehrseinrichtuug
gewöhnt hat, wachsen. Diese von den Provinzen beanspruchte Gebühr ist nicht sowohl
für die Inanspruchnahme des Weges durch die Kleinbahn,also nicht als Miethszins für
die Benutzung der Straße, sondern nach richtiger Ansichtals Ausgleich für die durch
die Kleinbahn erschwerte und vermehrte Wegcbaulast zu zahlen. Denn das Entgelt
für die Benutzung des Weges ist die dem Unternehmer zur Last fallenden sachgemäße
Einrichtung,Unterhaltung und Reinigung des von ihm benutzten Wegetheiles. Dagegen
zeitigt trotz dieser Unterhaltungspflicht des Unternehmers der Betrieb der Kleinbahn
auf Caussectcrrainnoch eine ganze Anzahl nachtheiligerFolgen für den Unterhaltungs¬
pflichtigenWegeeigenthümer,welche eben anderweitig ausgeglichen werden müssen, wie
z. B. die Erscheinung, daß der Wagenvertehr sich von der Kleinbahn ab und ans
die entgegengesetzteSeite der Straße zieht, wodurch die Unterhaltung dieses Straßen¬
theils erheblich ucrthcuert wird, daß die Lagerimgder Materialien erschwertwird, u. s. w.

Bei dieser Gelegenheitsei es noch gestattet, den Erlaß des Herrn Ministers zu
erwähnen, nach welchem die Ausbcdingung eines bacnen Entgelts von dem Kleinbahn-
Unternehmerfür die Wegebenutzung für unzulässigerklärt wird, wenn es sich um die
Benutzung ehemaliger Staats-Chausseen handelt. Der Minister hat dies bekanntlich
dadurch motivirt, daß die Befugnis;, Entgelt zu erheben, einen billigen Ausgleich für
die zur Herstellung des Weges gemachten Aufwenduugcu ermöglichensoll. Aufwen¬
dungen dieser Art seien aber von den Provinzen für die vormaligen Staats-Chcmsseeu
nicht gemacht worden, auch seien sie mit Fonds znr Unterhaltung dieser Straßen stants-
scitig ausgerüstet worden. Der Erlaß geht also von der Auffassungaus, daß die
Wegc-Unterhaltungslastder Provinz nicht erschwertwird, wenn Unternehmerdie ihm nach
§ 6 des Kleinbahngesetzcs obliegende Unterhaltung des für Kleinbahnzweckebenutzten Wege»
theils übernimmt, — eine Auffassung, welche durchaus uicht der Wirklichkeit entspricht.—

Es sei hier zunächst bemerkt, daß der Miuisteral-Erlaß insofern eine über die
sonstige Bedeutung derartiger Veröffentlichungender Centralinstanz hinausgehendeBe¬
rücksichtigung verdient, als nach § ? des Kleinbahngesctzes der Minister bei Differenzen
zwischen Provinz und Kleinbahnunternehmerin letzter Instanz — und zwar unter Ausschluß
des Rechtsweges— über die an den Unternehmer gestellten Ansprüchedes Wegeunter-
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haltungspstichtigenentscheidet. In der Sache selbst aber wird von dem Minister nur ein
Entgelt für die Benutzung des Weges für unzulässig erklärt, über die Berechtigung,eine
Erstattung der durch den Kleinbcchnbetriebbedingten Mehrkosten für die Wegeunter¬
haltung in einer jährlichenRente zu fordern, hat der Minister sich gar nicht geäußert.
Mit Rücksicht hierauf erscheintes zweckmäßig, die von der Kleinbahnzu zahlende Jahres»
rente in dem Vertrage ausdrücklich als „Ausgleich für die durch die Kleinbahnanlage
entstehende Erschwerungder Wegebaulast" zu bezeichnen, im Uebrigen aber eine Ent¬
scheidung durch den Minister möglichst zu vermeiden.

?. Vertragsstrafen. Der § 11 des Kleinbahngesetzes sieht zur Sicherung der Staats¬
behörde neben der Kaution auch die Festsetzung von Geldstrafen gegen den Kleinbahn-
Unternehmervor. Ein Gleiches empfiehlt sich für die Provinzen, um ein vertragswidriges
Verhalten des Unternehmers auszuschließen,oder die Höhe eines der Provinz durch
Verschulden des Unternehmers entstehendenSchadens zu begrenzen. Solche Vertrags¬
strafen werden in den einzelnen Provinzen stipulirt, theils bei Zuwiderhandlungengegen
die Bedingungen des mit der Provinz abgeschlossenen Vertrages, theils bei Rücktritt
des Unternehmers vom Vertrage. Letztere Vertragsstrafe rechtfertigt sich durch die Auf¬
wendungen an Zeit, Arbeitsleistungenund Reisekosten, welche die Provinz durch die
Verhandlungen mit dem Unternehmer, Prüfung des Projekts, Aufstellung der Bau-
bedingungcnund des Vertrages u. s. w. gehabt hat.

O. Geltendmachungder vertraglichenRechte und Pflichten.
Zur Vermeidung langwieriger Prozesse empfiehlt es sich, alle Streitigkeiten, aus Anlaß

des Chausseebenutzungsvertrageseinem Schiedsgericht vertraglich unterzuordnen.

4. Kreuzungen von Wegen durch Kleinbahnen.
Nach der zur Zeit wohl allgemein geltenden Auffassung unterliegen Wegekreuzungcn,

welche durch Kleinbahnen erfolgen,dem § 6 des Kleinbahngesetzesnicht. Es bedarf daher nicht
der öffentlich rechtlichen Zustimmung des Chausseeunterhaltungspflichtigen und braucht dieselbe
dem Regierungs-Präsidentenvor Ertheilung der Konzession nicht nachgewiesen zu werden. Dagegen
ist diese Anlage, da sie nicht unter den gemeinen Gebrauch des Weges fällt — § 7 II. 15 H.. 1^. It.
— vielmehr eine Verfügung über den Straßenkörper enthält, welche ausschließlich für den Gebrauch
der Kleinbahn getroffen wird, von der privatrechtlichenEinräumung dieses Rechtes durch den
Wegeeigenthümer abhängig.

Anlangend die Unterhaltung der Kreuzungsstelle, so ist nach der konstanten Rechtsprechung
des Oberverwaltungsgerichts der Bahnunternehmer stets zur Unterhaltung des Kreuzungsstücks
verpflichtet, weil dieses Stück in erster Linie dem Transportzwecke der Bahn dient und seine
Unterhaltung sich daher nach den Anforderungen des Bahnbetriebes richten mnß. Bezieht sich
diese Rechtsprechung bisher auch nur auf Eisenbahnen,so wird doch nichts entgegenstehen, dieselben
Grundsätzeauch auf Kleinbahnen auszudehnen.

Indessen wird trotz dieser Rechtsprechung der Wegeeigenthümerbei Gestattung der Niveau¬
kreuzung wohl auch die Untcrhaltungsfragc einer privatrechtlichenVereinbarung unterziehen.

Für diese vertragliche Regelung werden die oben erörterten Vertragsabreden analog
anzuwendensein. Es wird insbesondere Vorsorge zu treffen sein, daß durch die Kreuzungdie Wcgc-
baulast nicht erschwert, also bei chcmssirter Fahrbahn und SommerwegPflasterung verwendet wird,
daß Unternehmer die Kreuzungsstelleunterhält und reinigt, Kaution für seine Verbindlichkeiten
bestellt und unter Umständen eine jährliche Anerkennungsgebührentrichtet.
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VorstehendeAusführungen werden in folgendenLeitsätzen zusammengefaßt:
H,. Die Benutzung der Provinzialstraßen durch nebenbahnähnlicheKleinbahnen erscheint im All¬

gemeinen nicht erwünscht; jedenfalls aber sind die Kleinbahnen nach Möglichkeit aus der
direkten Fahrbahn zu verlegen.

L. Eine genaue vertragliche Festlegung der dem Kleinbahnunternehmerhinsichtlich der Provinzial-
straßen zustehenden Rechte und Pflichten ist dringend zn empfehlen.

0. Für die Regelung des Verhältnisses zwischen Provinz und Kleinbahn (L) kommen haupt¬
sächlich folgende Gesichtspunkte in Betracht:
1. Hinsichtlich der Person des Unternehmers:

»,. Gerichtsstanddes Unternehmers,
d. Rechtsnachfolgein den Vertrag nur mit Genehmigungder Provinz.

2. Hinsichtlich des Inhalts des eingeräumten Rechtes:
a. Genaue Umgrenzungdes Nutzungsrechtes(Kreuzungender Kleinbahn, theilweises Mit¬

benutzungsrecht der Weichen und Schienen für dritte Kleinbahnen),
l>. Heimfallsrechtder Provinz,
o. Schlldloshaltung der Provinz und Dritter bei Beeinträchtigung durch die Kleinbahn

und Ausschluß von Schadenersatzansprüchendes Unternehmers bei Maßnahmen der
Wegeunterhaltung.

3. Hinsichtlich der dem Unternehmer obliegenden Leistungen:
a. Unterhaltungs-und Reinigungspflichtdes Kleinbahn-Unternehmersan der Provinzialstraße,
d. baares Entgelt an die Provinz,
o. Kaution,
ä. Vertragsstrafen,

4. Hinsichtlich der Geltendmachung der vertraglichen Rechte und Pflichten:
Schiedsgericht.

D. Technische Leitsätze.
§ 1. Die Anfertigung der technischen, dem Antrage nach § 5 des Kleinbahngesetzesbeizufügenden

Unterlagen hat durch einen geeigneten Techniker in revisionsfähigerForm zu erfolgen.
§ 2. Die Anlage der Kleinbahngeleifesoll derartig stattfinden, daß der Verkehr auf der

Straße, die Entwässerung des Straßenkörpers und die Vorfluthverhältnissenicht
beeinträchtigtwerden.

§ 3. Die durch Chaussirung oder Pflasterung befestigte Fahrbahn soll, falls sie durch die
Kleinbahn eingeschränkt wird, auf eine für den Fuhrverlehr ausreichende Breite er«
gänzt werden. . . . „

Liegt das Geleis in der Straßenfahrbahn (Chaussirung, Sommerweg), so soll
dieser Straßentheil in einer dem Bedürfniß entsprechenden Breite befestigt werden.

Bei der Lage des Geleifes neben der Fahrbahn auf dein Bankett soll auf
Verlangen der Provinzialverwaltung die Fläche zwischen der inneren Schiene und der
Fahrbahnkante besonders befestigt werden.

An allen Halte- und Ausweichestellen muß die gegenüberliegende Straßenfläche
in der von der Provinzialverwaltung zu bestimmendenWeise und Breite für den
Straßenverkehr befestigt werden.

8 4 Kreuzungender Straße durch ein Kleinbahngeleisfollen möglichst senkrecht zur Straßen-
axe stattfinden. Das in der Fahrbahn (Chaussirung,Sommerweg) liegende Kreuzungs-



392 42. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 83.

stück soll in der ganzen Breite der Fahrbahn durch Pflasterung oder Chaussirung
zwischen den Schienen und beiderseitsaußerhalb derselbenin einer von der Provinzial-
verwaltung nach Bedürfniß zu bestimmendenBreite befestigt weiden.

Bei spitzwinkeligen Kreuzungen oder bei Ueberführung des Geleises von einer
Straßenseite auf die andere soll die vorstehend vorgesehene Befestigung mindestens 50 om
vor dem Punkte beginnen, wo die erste Schiene die Fcchrbahnkantcberührt und
mindestens 50 om hinter der Stelle endigen,wo die letzte Schiene die Fahrbahn verläßt.

Es erscheint nothwendig, die Befestigungen stets senkrecht zur Straßcnaxc
auszuführen.

§ 5, Für das im Pflaster in der Längsrichtung liegendeKleinbahngcleiserscheint die An¬
wendung von Rillenschienenoder ein anderes Doppclschienensystem ohne Querschwellen
zweckmäßig.

Falls die innere Schiene näher als 0,5 in an die Fahrbahnkante zu liegen
kommt, soll nur ein Oberbau ohne Qucrschwellengestattet sein.

Bei Kreuzungensollen Rillenschienennicht gefordert werden, bei Querschwellen-
oberbau tiefliegendeQuerschwellcnzur Verwendung kommen.

§ 6. Eine Schienenüberhöhuugin Kurven soll nur ausnahmsweise und zwar nur dann
gestattet werden, wenn durch geeignete Maßnahmen z. B. Heben oder Senken der
Fahrbahn der Straßenverkehr nicht erschwert oder gefährdetwird.

§ ?. Die Unterhaltungspflichtdes Unternehmers (einschließlich Reinigung) soll sich in der
Regel auf den Raum zwischen den Schienen und mindestens je 50 oiu außerhalb
derselben erstrecken. An den Ausweichestellen ist die ganze Flache zwischen den beiden
Geleisen ebenfalls von dem Unternehmer zu unterhalten.

Wo das Geleis außerhalb der Fahrbahn und zwar auf dem Bankett liegt, ist
in geeignetenFällen die Unterhaltungspflichtdes Unternehmers auf dieser Straßenseite
bis zur Straßengrenze also einschließlich des Grabens und dessen Böschungenauszu¬
dehnen. Liegt die nächste Schiene nicht weiter als 1 m von der Fahrbahnkante, so ist
dieser ganze Streifen in der für denselbenbei der Anlage verlangten Vefestigungsart
auch zu unterhalten.

§ 8. Bei der dem KleinbahnunternehmerobliegendenUnterhaltung soll in den chaussirten,
wie in den gepflastertenStrecken das gleiche Material verwendetwerden, welches vom
Provinzialverbande zur Verwendung gelangt.

Es ist zweckmäßigden Unternehmer zu verpflichten, in dem Falle, daß die
Provinz dazu übergeht, chaufsirte Straßcnstreckenmit Pflaster (Kleinpflaster) zu ver¬
sehen, auch seinerseits auf dem vou ihm zu unterhaltenden Straßenthcil dasselbe
Pflaster auf eigene Kosten herzustellen.

8 9. Die Unterhaltung und Reinhaltung der in Folge der Kleinbahn neu herzustellenden
Brücken,Durchlässeund sonstigenAnlagen liegen dem Unternehmer im ganzen Um¬
fange ob.
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Zusammenstellungder Leitsatze.

Zu I.: Das Verhältniß der Aleinöaynen zu den Staatsbaynen und zur
AtaatsbaynVerwaltung.

^. 1. Die bisher geübte Auslegung und Handhabung der §§ 1, 2 des Kleinbahngesetzes
Seitens der BeHorden der Staatseisenbahnverwaltung ist eine zu enge und hindert
deshalb eine gedeihliche Entwicklungder Kleinbahnen als gesetzlich anerkannter öffentlicher
Verkehrsmittel. Insbesondere sind die Seitens der Eisenbahnverwaltungbei Genehmigung
von nebenbahnähnlichenKleinbahnen auferlegten Beschränkungenoft geeignet, die wirt¬
schaftliche Entwicklung der berührten Landestheile zu hemmen und eine ausreichende
Rentabilität der Kleinbahnen unmöglichzu machen.

2. Im Rahmen der heute bestehendenGesetze erscheint es zulässigund für die wirthschaft¬
liche Entwicklung der auf die Kleinbahnen angewiefenen Landestheile nothwendig, daß
bei der Zulassung von KleinbahnenSeitens der Staatseisenbahn-Verwaltung erleich¬
terte Grundsätze zur Anwendung gelangen, welche die Entwicklungder Kleinbahnen
weniger beschränken als bisher und etwaige dadurch verursachte Fracht ausfälle der
Staatsbahnm durch die aroheren Einnahmen der letzterenaus dem Gefammtverkehrder
Kleinbahnen für kompensirtanfehcn.

3. Sollten solche Maßnahmen nach Ansicht der Staatsbehörden nicht ohne Aenderung der
Gesetze thunlich erscheinen, so ist eine solche in die Wege zu leiten.

L. 4. Die Seitens der Staatseisenbahnuerwaltung bisher geübte grundsätzliche Versagung des
direkten Tarifuerkehrs zwischen den Staats- und Kleinbahnen und der Auflassungeines
Theiles der Abfertigungsgebühr verhindert viele Kleinbahnen, die Frachtgüter ihres
Verkehrsgebietesauf den Markt und zum Absatz zu bringen und schädigt damit die
wirthschaftliche Entwicklung des betroffenen Landestheiles und die Rentabilität der
Kleinbahnen.

5. Es wird deshalb in Uebereinstimmung mit den preußischen Landwirthschaftskammern
als dringend erforderlich bezeichnet,die nebenbahnähnlichen Kleinbahnen in
tarifarischer Hinsicht als Nebeneisenbahnen zu behandeln und ihnen demgemäß
auf ihren Antrag direkte Tarife oder Umkartirungstarife mit Auflassung eines Theiles
der Abfertigungsgebühr zuzugestehen.

N. 6. Nachdemdurch den Erlaß des Herrn Ministers der öffentlichenArbeiten vom 31. Januar
1900 die Anschlußbeziehungen zwischen Staate und Kleinbahnen durch „Allgemeine
Bedingungen für die Einführung von Kleinbahnen in Staatsbahnstationen" neu geregelt
sind und dieselben in manchen Punkten Erleichterungenfür die Kleinbahnen eingeführt
haben, muß der Erfolg dieser Bestimmungen für die Kleinbahnen in der Praxis zunächst
abgewartet werden.

50
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7. Schon jetzt muh indessen der Wunsch ausgesprochenwerden, daß die Kosten der
Aenderung und Erweiterung der Staatsbahnanlagen, wenn dieselben durch
wesentliche Vermehrung der Güterzufuhr von den Kleinbahnen zu den Staatsbahnen
verursacht werden, ebenso von der Staatsbahnverwaltung zu tragen sind wie in dem
Falle, daß durch jene Neuanlagen Ersparnisse an sonst erforderlichen Ausgaben der
Staatsbahnen herbeigeführtwerden.

v. 8. Ueber die Zulässigkeit von Niveaukreuzungen zwischenStaats- und Kleinbahnen
herrschenbei den verschiedenen Organen der Staatseisenbahnverwaltung anscheinend weit
auseinandergehendeAnschauungen. Wenngleichfür die Zulässigkeiteiner Niveaukreuzung
in erster Linie die Oertlichkeitdes einzelnen Falles und die Betriebssicherheitmaßgebend
sein müssen, so ist es doch wünschenswerth,daß über gewisse Punkte, welche eine starke
finanzielleBelastung der Kleinbahnen zur Folge haben, thunlichst einheitlicheGrundsätze
Seitens der Eisenbahn-Centralbehördeaufgestelltwerden.

L. 9. Die Anforderungen an die technischen Unterlagen für die polizeiliche Prüfung
eines Kleinbahnprojetteswerden vielfachzu hochgestellt; es empfiehlt sich zur thunlichsten
Vermeidung größerer Umarbeitungen eines Projektes dasfelbe erst dann aufzustellen,
wenn thunlichst alle bei der Bahn betheiligten Behörden und Interessenten über die
Gestaltung des Projekts, die Führung der Linie:c., an Ort und Stelle, gemeinfam
berathen haben und über die wichtigstenPunkte eine Einigung erzielt ist.

IN. Die von der Reichspostverwaltung an die Kleinbahnen gezahlten Entschädigungen
für die Leistungender letzteren für die Post werden durchweg als viel zu niedrig und
vielfach niedriger als die Selbstkosten bezeichnet. Die dieserhalbSeitens vieler Kleinbahnen
vorgetragenenWünsche werden dem Neichspostamt zur wohlwollenden Erwägung übermittelt.

11. Die Klagen über starke Verzögerungen in Erledigung der Kleinbahn-Angelegenheiten
bei den Staatsbehörden sind noch immer häufig und zum Theil auf die zur Zeit
bestehende Behördenorganifation und Kompetenzregulirung,zum Theil auf die noch viel¬
fach bestehende Unklarheit und mangelnde Uebereinstimmungüber die wichtigstenGrund-
fiitze im Kleinbahnwefenzurückzuführen.

12. Es wird daher der Erwägung der Staatsbehörden anheimgegeben, baldigst eine Verein¬
fachung des Verfahrens, das der Herstellung einer Kleinbahn vorhergeht, eintreten zu
lassen, die wichtigsten Grundsätze über die Kleinbahnen und ihr Verhältniß zu den
staatlichen Interessen und Organen einheitlich zusammenzufassenund insbesondere im
Ministerium die Einrichtung einer Stelle zur Erledigung der Kleinbahnangelegenheitenin
Erwägung zu nehmen.

?. 13. Die Entscheidung von Meinungsverschiedenheitenund Streitigkeiten zwischen den Vertretern
der Staatsbahn- und der Kleinbahn-Interessenliegt zur Zeit in der Hauptsachein der
Hand der Staatsbahnbehörden, wodurch es an den nothwendigenRechtskontrollen gegenüber
diesen Entscheidungen fehlt und die Kleinbahninteressennicht genügend gewahrt erscheinen.

14. Bei der stetig zunehmenden Bedeutung der Kleinbahnen als wichtiger öffentlicher Ver¬
kehrsmittel und Förderern der Landeswohlfahrt ist die Einrichtung eines geordneten
Rechtsgangesfür bestimmte Materien des Kleinbahnwesensgeboten und daher zu erstreben.
Zunächst ist eine Anordnung dahin zu wünschen, daß die Bezirkseisenbahnrätheund der
Landeseisenbahnrathauch mit der Prüfung wichtiger Fragen der gegenfeitigenBeziehungen
zwischen Staats- und Kleinbahnen befaßt werden mögen.
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Zu II.: Jinanzirung der Aleinöaynen.
, Voraussetzung für die Förderung des Kleinbahnwcsens durch den Provinzialverband

in finanziellerHinsicht ist:

1. daß dem Unternehmenleine Kosten für Grunderwerb und an Entschädigungenfür Nutzungs¬
und Wirthschaftserschwernisse erwachsen,

soweit nicht ausnahmsweisemit Rücksicht auf ganz besondereUmstände hiervon abgesehen wird;
2. daß die engeren Kommunalverbände

und
der Staat, falls dieser überhaupt herangezogenwird, sich an der Aufbringungdes Baukapitals
mindestensin derselbenHöhe betheiligenwie der Provinzialverband;

3. daß dem Provinzialverbande ein ausreichender Ginfluß auf das Projekt und den Kosten¬
anschlag, den Bau, Betrieb und die Verwaltung der Bahn eingeräumt wird.

Für deu Fall der Betheiligung des Staates sind demselbenin seiner Eigenschaft als Mit-
betheiligten (Miteigenthümer, Aktionär u. s. w.) der Bahn nicht weitergehende Rechte ein¬
zuräumen, als dem Provinzialverbande.

L. Art der Förderung.
1. Es empfiehlt sich die unmittelbare Betheiligung des Provinzialverbandes an dem Kleinbahn-

Unternehmen.
Weniger zu empfehlenist

2. die Gewährung niedrig verzinslicherDarlehen und
3. die Uebernahmevon Zinsgarantien und die Leistung von Zuschüssenzur Deckung von Betriebs,

defizits oder zur Verzinsung der für das KleinbahnunternehmenaufgenommenenKapitalien.
4. Auszuschließen ist die Gewährung von Beihülfen 5 loncks peräu,

(ü. Form der Durchführung.

1. Erstrcbeuswerth ist in erster Linie, daß die Kleinbahn Unternehmen des engeren Kommunal¬
verbandes (des Kreises) ist.

2. Wo das nicht zu erreichen ist, empfiehlt sich die Form der Aktiengesellschaftoder der Gesell¬
schaft mit beschränkter Haftung.

Zu III.: Bau und Betrieb der Bahnen.

1. Es ist im allgemeinenVerkehrsinterssewünschenswerth,daß die Provinzialverwaltungen bei
den in ihren Bezirken zur Ausführung kommenden nebenbahnähnlichen Kleinbahnen,sowohl
bei den Vorarbeiten, wie bei der Bau- und Betriebsführung sich möglichst einen maßgebenden
Einfluß sichern.

2. Zu diesem Behufe ist bei Betheiligung der Provinz
a, die Prüfung und Feststellungder Projekte und Anschlägein jedem Falle durch technische

Beamte der Provinz zu bewirken,
d. die Uebertraguug der Bauausführung von der Entscheidungder Provinz abhängig zu

machen, welcher die Kontrolle der Bauausführung und die Abnahme der fertiggestellten
Bllhnanlage vorzubehaltenist.
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o. Der Vorbehalt einer besonderenKontrolle bezüglichder Führung des Betriebes und der
Bahnunterhaltung durch die Provinz erscheiut nicht erforderlich, insoweit der Provinz aus¬
reichende Rechte hinsichtlichder Festsetzungder Tarife und der Fahrpläne durch ihre
Betheiligung an dem Unternehmen in dem Aufsichtsrathe,bezw. entsprechendenStellen,
eingeräumt sind.

3. Eine sachgemäße Ausführung des Baues kann sowohl in Regie wie durch Generalunternchmer
herbeigeführt werden. Die Ausführung in Regie empfiehlt sich zwar der Billigkeitwegen,
jedoch nnr unter der Voraussetzung,daß geeignete Techniker zur Verfügung stehen.

4. Die Uebcrtragung des Betriebes und zwar vorzugsweisean die mit der Bauausführung be¬
traute Ballgesellschaft für Rechnung des Kleinbahnuntcrnehmensgegen Gewährung eines ent¬
sprechenden Antheils an den Betriebsüberschüssen,unter Wahrung eines entsprechenden Ein¬
flusses der Provinz ist der Verpachtungvorzuziehen. Sofern günstige Reutabilitätsvcrhältnisse
vorliegen und gleichzeitig völlig geeignete Kräfte zur Verfügung stehen, ist Sclbstbetrieb nach
Lage der Verhältnisse zu empfehlen.

5. Es empfiehlt sich neben der Normalspur innerhalb einer Provinz thunlichstnur eine Schmal¬
spur, und zwar entweder von 0,75 in oder 1,0 in, zur Ausführung zu bringen und von der
Anwendung der 0,60 in Spur für alle nebenbahnähnlichenKleinbahnen in Zukuuft abzusehen.
Es empfiehlt sich die Betriebsmittel für die verschiedenen Schmalspurweiten nach einheitlichen
Grundsätzenzu gestalten.

Zu IV.: Zas Verhältniß der Kleinbahnen zu den Straßenverwaltungen.
^.. Die Benutzung der Provinzialstraßen durch nebenbahnahnlicheKleinbahnen erscheint im All¬

gemeinen nicht erwünscht; jedenfalls aber sind die Kleinbahnen nach Möglichkeitaus der
direktenFahrbahn zu verlegen.

L. Eine genaue vertraglicheFestlegung der dem Kleinbahnunternehmerhinsichtlich der Provinzial¬
straßen zustehendenRechte und Pflichten ist dringend zu empfehlen.

0. Für die Regelung des Verhältnisses zwischen Provinz und Kleinbahn (L) kommen haupt¬
sächlich folgende Gesichtspunkte in Betracht:

1. Hinsichtlich der Person des Unternehmers:
»,. Gerichtsstanddes Unternehmers,
d. Rechtsnachfolgein den Vertrag nur mit Genehmigung der Provinz.

2. Hinsichtlich des Inhalts des eingeräumten Rechtes:
a. Genaue Umgrenzung des Nutzungsrechtes(Kreuzungen der Kleinbahn, theilweises

Mitbenutzungsrechtder Weichen und Schieilen für dritte Kleinbahnen),
K. Heimfallsrechtder Provinz,
o. Schlldloshaltung der Provinz und Dritter bei Beeinträchtigungdurch die Kleinbahn

und Ausschlußvon Schadenersatzansprüchen des Unternehmers bei Maßnahmen der
Wegeunterhaltung.

3. Hinsichtlich der dem Unternehmer obliegenden Leistungen:
a. Unterhaltung^- und Reinigungspflicht des Kleinbahn-Unternehmers an der Pro-

vinzialstraßc,
d. baares Entgelt an die Provinz,
«. Kaution,
ä. Vertragsstrafen.
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4. Hinsichtlich der Geltendmachung der vertraglichen Rechte und Pflichten:
Schiedsgericht.

v. Technische Leitsätze.
§ 1. Die Anfertigung der technischen,dem Antrage nach § 5 des Kleinbahngcsetzesbeizufügenden

Unterlagen hat durch einen geeigneten Techniker in revisionsfähigerForm zu erfolgen.
8 2. Die Anlage der Kleinbahngeleisesoll derartig stattfinden, daß der Verkehr auf der

Straße, die Entwässerungdes Stmßenkörpers und die Vorfluthverhältnissenicht beein¬
trächtigt weiden.

8 3. Die durch Chaussirung oder Pflasterung befestigte Fahrbahn soll, falls sie durch die
Kleinbahn eingeschränkt wird, auf eine für den Fuhrverkehr ausreichende Breite ergänzt
werden.

Liegt das Geleis in der Straßenfahrbahn (Chaussirung,Sommerweg), so soll
dieser Straßcntheil in einer dem Bedürfniß entsprechenden Breite befestigtwerden.

Bei der Lage des Geleises neben der Fahrbahn auf dem Bankett soll auf Ver¬
langen der Provinzialveiwaltung die Fläche zwischen der inneren Schiene und der Fahr-
bahnkante besondersbefestigt werden.

Au allen Halte- und Ausweichestellenmuß die gegenüberliegende Straßenflächc
in der von der Provinzialverwaltung zu bestimmendenWeise und Breite für den
Straßenverkehr befestigt werden.

8 4. Kreuzungender Straße durch ein Kleinbahngclcissollen möglichst senkrecht zur Straßen-
axc stattfinden. Das in der Fahrbahn (Chaussirung,Summerweg) liegende Krcuzuugs-
stück soll in der ganzen Breite der Fahrbahn durch Pflasterung oder Chaussirungzwischen
den Schienen uud beiderseitsaußerhalb derselbenin einer von der Provinzialverwaltung
nach Bedürfniß zu bestimmendenBreite befestigt werden.

Bei spitzwinkeligen Kreuzungen oder bei Neberführung des Geleises von einer
Straßenseite auf die andere soll die vorstehend vorgesehene Befestigungmindestens 50 om
vor dem Punkte beginnen, wo die erste Schiene die Fahrbahnkanteberührt und mindestens
50 cm hinter der Stelle endigen,wo die letzte Schiene die Fahrbahn verläßt.

Es erscheint nothwendig, die Befestigungen stets senkrechtzur Straßenaxe
auszuführen.

8 5. Für das im Pflaster in der Längsrichtung liegende Kleinbcchngeleiserscheintdie An¬
wendung von Nillcnschienenoder ein anderes Doppelschienensystemohne Querschwcllen
zweckmäßig.

Falls die innere Schiene näher als 0,5 ,n an die Fahrbahnkante zu liegen
kommt,soll nur ein Oberbau ohne Querschwellengestattet sein.

Bei Kreuzungensollen Rillenschieuennicht gefordert werden, bei Querschwclleu-
oberbau tiefliegendeQuerschwellen zur Verwendung kommen.

8 6. Eine Schienenüberhöhung iu Kurven soll nur ausnahmsweise und zwar nur dann
gestattet werden, wenn durch geeignete Maßnahmen z, B. Heben oder Senken der
Fahrbahn der Straßenverkehr nicht erschwert oder gefährdetwird.

8 ?. Die Unterhaltungspflichtdes Unternehmers(einschließlichReinigung) soll sich in der Regel
auf den Raum zwischenden Schienen und mindestens je 50 em außerhalb derselben
erstrecken. An den Ausweichestellenist die ganze Fläche zwischen den beiden Geleisen
ebenfalls von dem Unternehmerzu unterhalten.
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Wo das Geleis außerhalb der Fahrbahn und zwar auf dem Bankett liegt, ist
in geeignetenFällen die Unterhaltungspflicht des Unternehmers auf dieser Straßenseite
bis zur Straßengrenze also einschließlich des Grabens und dessen Böschungenauszu¬
dehnen. Liegt die nächste Schiene nicht weiter als 1 m von der Fahlbahnkante, so ist
dieser ganze Streifen in der für denselben bei der Anlage verlangten Befestigungsalt
auch zu unterhalten.

8 8. Bei der dem Kleinbahnunternehmer obliegenden Unterhaltung soll in den chaussirten,
wie in den gepflastertenStrecken das gleiche Material verwendet werden, welches vom
Provinzialveibande zur Verwendung gelangt.

Es ist zweckmäßig den Unternehmer zu verpflichten, in dem Falle, daß die
Provinz dazu übergeht, chaussirte Straßenstreckenmit Pflaster (Kleinpflaster)zu versehen,
auch seinerseits auf dem von ihm zu unterhaltenden Straßentheil dasselbe Pflaster auf
eigene Kosten herzustellen.

§ 9. Die Unterhaltung und Reinhaltung der in Folge der Kleinbahn neu herzustellenden
Brücken, Durchlässe und sonstigen Anlagen liegen dem Unternehmer im ganzen Um¬
fange ob.

Anlage ^.

Ministerium d. ö. A.
_____ Berlin, den 25. Januar 189?.

Die Beschränkungen, unter denen ich mich vielfach, insbesondere hinsichtlichder Betheiligung
am Durchgangs-Güter-Verkehr mit del Genehmigung von Kleinbahnen einvelftanden erklärt habe,
sind, wie ich aus einer Reihe von Anträgen und Berichten entnehme, die Veranlassung zu einer
irrigen Auffassung von dem Zwecke und der Bedeutung der angeordnetenMaßnahmen geworden. Zur
Beseitigung derartiger Mißverständnisseund zugleich zur Berücksichtigung bei der Berichterstattung
über die Zulassung von Kleinbahnen weise ich ergebenstauf folgende bei diefer Zulassung maß¬
gebendeGesichtspunktehin.

Für die Entscheidungder Frage, ob eine Schienenverbindung als Kleinbahn nach Maß¬
gabe des Gesetzes vom 28. Juli 1892 zugelassen werden kann, lassen sich allgemeine Regeln nicht
aufstellen. Es ist vielmehr nach Lage des Einzelfalles gemäß § 1 a. a. O. zu untelfuchen,ob die
geplante Bahn vorwiegend den Interessen des allgemeinenVerkehrs oder denjenigen des örtlichen
Verkehrs dienen würde.

Hierbei sind die räumliche Ausdehnung, Linienführung, Spurweite und Betriebskraft, sowie
der Betriebszweck und die Betriebsart mit in Berücksichtigungzu ziehen. Wird dieser Gesichts¬
punkt streng festgehalten, so würde eine Reihe von Kleinbahnen in dem geplantenUmfangenicht als
solche zugelassen werden können; es müßte vielmehr häufig Zurückweisungder Anträge erfolgen,weil
in Berücksichtigung aller in Erwägung kommenden Faktoren das betleffendeUntnnehmen als über
den Rahmen einer Kleinbahn hinausgehend zu erachtenist. In vielen Fällen wird indessen durch
eine geeignete Beschränkung,sei es in dem Veilehrsumfange,oder in der Wahl der Spur, der
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Betriebskraft «,, die Zulassung von Schienenverbindungenals Kleinbahnen zu ermöglichen sein.
Weit entfernt davon, hierdurch eine Beeinträchtigung der Kleinbahnentwicklungherbeizuführen,
bezweckt dieses Verfahren im Gegentheil das Zustandekommen gerade derjenigen zahlreichen und
umfangreichenKleinbahnen, welche sich von den eigentlichen Eisenbahnen(Voll- oder Nebenbahnen)
kaum noch unterscheiden und ohne solche Beschränkungen als Kleinbahnenüberhaupt nicht zugelassen
werden könnten,

Die Frage der Betheiligung der Kleinbahnen am Durchgangsverkehrmuß bei diesen
Erwägungen mit ganz besondererSorgfalt behandelt werden. In der Regel wird die Betheiligung
am Durchgangs-Güterverkehrder Eisenbahnendem wirthschaftlichen und rechtlichen Charakter einer
Kleinbahn nicht entsprechen. Unter Durchgangsverkehrist hierbei jedenfalls derjenigeVerkehr zu
verstehen, der sich von einer vor der Kleinbahn gelegenenEisenbahnstation unter Benutzung der
Kleinbahn als Mittelglied nach einer hinter der letzteren gelegenen Eisenbahnstationbewegt. Dagegen
wird nicht ohne Weiteres darunter auch derjenige Verkehr verstanden,der innerhalb der Kleinbahn,
also von einem zum andern Endpunkt derselben,stattfindet und unter Umständen auch dann nicht,
wenn das Gut von einer Eisenbahn auf die Kleinbahn übergeht und bis zu dem Endpunkt der
letzterenzum Verbleib daselbst befördert wird oder wenn es von der einen Endstation der Klein¬
bahn herstammend auf der andern Endstation zur Weiterbeförderung einer Eisenbahn aufgegeben
wird. Wenn nun auch im Allgemeinen gegen die Betheiligung der Kleinbahn an diesem Verkehr
zwischenden Endpunkten grundsätzliche Bedenkennicht vorliegen, so können doch einzelneFälle
eintreten, namentlichwenn beide Endstationen der Kleinbahn zugleich Eisenbahnstationensind, und
eine Schienenverbindung mit letzteren verlangt wird, in welchen der vorgenannte Güterverkehr
zwischen den beiden Endpunkten der Kleinbahn wegen seiner großen Bedeutung und Ausdehnung
und wegen der Lage der Kleinbahn zu den vorhandenen Eisenbahnen auszuschließen ist, damit der
Charakter der Kleinbahn gewahrt bleibe.

Dagegen wird der Verkehrvon Zwischenstationender Kleinbahn, die nicht zugleichEisen¬
bahnstationen sind, mit den anschließenden Eisenbahnenniemals einer Beschränkungin der Ge-
nehmigungs-Urkundczu unterwerfen sein, da es sich hier stets um Befriedigung örtlicher Verkehrs-
bedürfnisse durch Gewährung eines seither nicht vorhandenen Bahnanschlusseshandelt.

Hierzu bemerke ich schließlich, daß die etwaige Gewährung oder Versagung direkter Tarife
und die Einrechnung oder Auflassungeines Theils der Abfertigungsgebührseitens der Staatsbahn-
verwaltung eine von der Zulassung der Kleinbahn und von der Betheiligung derselben am
Durchgangsgüterverlehr durchaus unabhängige Frage bildet, welche bei der Genehmigung der
Kleinbahn völlig ausscheidet.

Die mehrfachangeregtenZweifel hinsichtlich der Bedeutung des Ausschlusses des Durch¬
gangsverkehreshaben mir Anlaß gegeben, eine Erläuterung der einzelnen, jenen Ausschluß an¬
ordnenden Zulassungscrklärungen,soweit erforderlich, auch für die Vergangenheit in die Wege zu leiten.

IH gliche 6"' Durchlaucht^^vmst, die Königlichen Regierungs-Präfidenten bezw. den

hiesigen KöniglichenPolizei-Präsidenten auf diese allgemeinenGesichtspunkteaufmerksammachen
zu wollen.

Die KöniglichenEisenbahndirektionenerhalten Abschrift dieses Erlasses.
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Anlage L.

III. I.-Nr . 14 387.
Düsseldorf, den 12. Dezember 1899.

In Ausführung der Beschlüsse der, von den Herren Landesdirektoren eingesetzten Klein¬
bahnkommission in ihrer Sitzung zu Berlin am 16. und 17. Oktober d. I. ersuche ich die Herren
Kollegenum gefällige Erledigung der nachstehenden Punkte.

I. Zunächst ist es von Interesse zu erfahren, in welcherArt und in welchem Umfange
die einzelnen Provinzialverwaltungen bisher sich an Kleinbahnunternehmungen betheiligt haben,
insbesondere welche Kapitalien bei denselbenangelegt sind, in welcher Form dies geschehenist
— Beihülfen il land» peiäu, Darlehen, Betheiligungen, Aktien, Gefchäftsantheile«. — und in
welcherWeife die Provinzen etwa an der Verwaltung von Kleinbahnen direkt betheiligt sind.
Die hierüber zur Zeit bestehenden allgemeinen Normen bitte ich hierher mitzutheilen. Auch ist es
erwünscht zu erfahren, welche finanziellenErfolge die Provinzen bisher bei Betheiligungenan Klein-
bahi'.untcrnehmungenerzielt haben, ob diese Erfolge den landesüblichen Zinsfuß erreichen oder
überschreitenund welchenEinfluß die finanzielle Betheiligung der Provinzen auf das Entstehen,
die Entwickelung und das Gedeihen der Kleinbahnunternehmungengehabt haben. Ein Verzeichnih
derjenigen Kleinbahnen, bei welchen eine finanzielle Betheiligung der Provinzen bisher stattgefunden
hat, würde daher mit Angabe der betreffenden Anlagekapitalienaufzustellenund hierher einzusenden
sein. Ferner würde in dein Verzeichnihanzugebensein, welchen Kleinbahnen auch die Prouinzial-
strahen zur Benutzungüberwiesen sind und ein Exemplar der allgemeinenBedingungen beizufügen
sein, unter denen heute die Straßen den Kleinbahnen zur Benutzung überwiesen werden.

Der Zweck des hiernach gewünschten statistischen Materials besteht in dem, der Staats-
rcgierung und anderen Faktoren gegenüberzu führenden Nachweise, daß die Provinzen bereits jetzt,
wenige Jahre nach Erlaß des Kleinbahngesetzes mit sehr bedeutendenSummen an Kleinbahnen
betheiligt sind und an dem weiteren Gedeihen derselbenein erheblichesWirthschaftliches, besonders
finanziellesInteresse haben. Dies gilt besonders im Hinblickdarauf, daß eine Reihe von Provinzen
neuerdings die Absicht bekundethat, sich in erweitertemMaße als bisher an Kleinbahnunternehmen
selbst zu betheiligen und Bau und Betrieb selbst zu übernehmen.

H. In der Denkschriftder Landesdirektorenvom Jahre 189? ist gegenüber der Staats-
Eisenbahnverwaltungdarüber geklagt worden, daß Seitens der letzteren bei der Zulassung von
Kleinbahneneine zu enge Auffassung hervortrete, daß dadurch manche Kleinbahnenunmöglichgemacht
würden, andererseits aber dem Verkehrsbedürfnisse durch Bau einer Nebeneisenbahnoder Hauptbahn
an Stelle der abgelehnten Kleinbahn Seitens des Staates nicht entsprochen werde. Der Herr
Minister der öffentlichen Arbeiten hat demgegenüberdarauf hingewiesen, daß die Anwendbarkeit
des tz 1 des Kleinbahngesetzes ihre Grenze in der Zuständigkeit des Reiches zur Beaufsichtigung
der für den allgemeinen Verkehr bestimmtenBahnen finde. Es sei daher unzulässig, Bahnen
dieser Art als Kleinbahnenzuzulassen und sie damit der Neichsaufsicht zu entziehen.Jedoch erklärte
der Herr Minister, daß er in seinem Runderlasse vom 25. Januar 1897 Grundsätze aufgestellt
habe, welche es ermöglichen,auch umfangreichere Unternehmungen als Kleinbahnen zuzulassen.
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Diese Grundsätze beruhen bekanntlich im Wesentlichen darauf, daß solchen Vahnunternehmungen
bei der Genehmigung Seitens des Staates gewisse Beschränkungen auferlegt werden, z. B. in dein
Verkehrsumfange,der Wahl der Spur, der Vetriebskmft u, s. w.

Da diese Grundsätze des Herrn Ministers inzwischen fast 3 Jahre lang in der Praxis
angewendetworden sind, so ist es erwünscht, zu wissen, ob sich dieselben im dortigen Bezirk
bewährt haben, oder ob trotz dieser, die Zulassung einer Kleinbahn erleichternden Bedingungennoch
Klagen über Ablehnung von Kleinbahnen oder ungerechtfertigte Beschwerung mit lästigen Be¬
schränkungenaufgetreten sind. Insbesondere aber interessirt es, ob nicht grade durch jene er¬
leichternden Grundsätze bei Zulassung von Kleinbahnen andere Nnzuträglichleiten herbeigeführt
worden sind. Ich bemerke dabei, daß in der Nheinprovinz die Klagen über die Anwendung jener
Grundsätze häufig sind und oft dringend Abhülfe gewünfchtwird.

Es ereignet sich hier der Fall, daß ein Unternehmen in Wirklichkeitgrößere Bedeutung
für den allgemeinen Verkehr hat und deshalb eigentlich dem Gesetz vom 3. November 1838 zu
unterstellen und als Vollbahn zu errichten wäre. Um dasselbe aber noch als Kleinbahn zulassen
zu können, wird ihm eine so große Zahl von Beschränkungen auferlegt, daß es nun seinem Zwecke,
der Befriedigung des wirklich vorhandenen, bedeutenden Verkehrsbedürfnisses, nicht entsprechen kann.
Eine weitere Folge davon ist gewöhnlich mangelnde Rentabilität des Unternehmens, das wegen
seiner großen Ausdehnungauch große Kosten verursacht hat, eine erträglicheRente aber eben wegen
jener Verkehrs- und anderer Beschränkungennicht abwerfen kann.

Es entstehen hieraus insbesondere folgende Fragen:
1. Wie haben sich die Grundsätze des ministeriellenRunderlasscs vom 25. Januar 189? in

den einzelnen Provinzen bewährt? Ermöglicht derselbe eine weitere freie und gedeihliche
Entwicklung der Kleinbahnen, eventuell welche Nachtheile hat derselbeim Gefolge gehabt?
Die Angabe bestimmten thatsächlichenMaterials aus dem Bereicheder dortigen Erfah¬
rungen ist erwünscht.

2. Laßt nicht die Fassung des § 1 des Kleinbahngesetzes in Verbindung mit der jetzigen
Auslegung und Handhabung desselben durch die Staatsbehörden den Wunsch nach einer
gesetzlichen Abänderung des § 1 berechtigt erscheinen? Diese Abänderung müßte den
äußerst schwankenden Begriff der „geringenBedeutung einer Eisenbahn für den allgemeinen
Eisenbahnverkehr"(8 1 des Kleinbahngesetzes),der heute die Vorbedingung der Zulassung
der Kleinbahn bildet, anderweit festlegenoder überhaupt beseitigen. Insbesondere würde
festzustellen sein, daß eine finanzielle Schädignng der Staatseisenbahnen durch die zu¬
zulassende Kleinbahn und ihren Wettbewerb für die Ablehnung der letzterenallein nicht
maßgebend sein darf.

3. Sind die in den Genehmigungsurkundenfür Kleinbahnen häufig angeordneten Verkchrs-
beschränkungen im dortigen Bezirke von besonderer Bedeutung für die Entwicklungund
die Rentabilität der Kleinbahnen, eventuell welche Beschränkungensind als besonders
lästig empfunden? Es gehören hierher die Fragen der Betheiligung der Kleinbahn am
Durchgangsverkehr,insbesonderedem Durchgangsgüterverkehr.
Unter dein letzteren wird zunächst verstanden:
»,, derjenigeVerkehr, welcher beginnt an einer Station der Staatsbahn, letztere eine Strecke

lang benutzt, dann auf die Kleinbahn und demnächst wieder auf die Staatsbahn über¬
geht, so daß die Kleinbahn ein Mittelglied zwischen verschiedenen Strecken der Staats-
bahn ist. Unter Durchgangsverkehrwird ferner

51
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d. häufig auch derjenige Verkehr verstanden, der innerhalb einer Kleinbahn, von einem
zum anderen Endpunkt derselbenstattfindet, namentlich dann, wenn die beiden End¬
stationen der Kleinbahn zugleich Staatseisenbahnstationensind. Ferner gehören hierher
die Fälle, in denen:

o. das Frachtgut von einer Staatseisenbahn auf die Kleinbahn übergeht und bis zu
deren Endpunkt befördert wird, um daselbst zu verbleiben,ferner

ä. das Gut auf der einen Endstation der Kleinbahn aufgegeben und auf der anderen
Endstation zur Weiterbeförderungder Staatsbahn übergebenwird. Endlich ist

e. desjenigen Falles zu gedenken, in dem Güter von Zwischenstationen der Kleinbahn, die
nicht Stlllltseisenbahnstationensind, nach Stationen der letzteren befördert werden.

Während in dem Falle zu o gruudsätzlich Seitens der Staatsbahnverwaltung keine
Bedenkengegen den Durchgangsverkehrerhoben werden, ist dies in den Fällen zu «,—ä mehr oder
minder, je nach Maßgabe der Umstände der Fall; in dem Falle zu ». ist sogar in der Regel der
Durchgangsverkehrausgeschlossen.

Weiter ist die Frage der Iulassuug des Güterverkehrs überhaupt oder der Beschränkung
desselben auf bestimmte Güter, z. B. Stückgüter unter Ausschluß des Wagenladungsverkehrsund
besondererGüterzüge von hohem Interesse, indem die Zulassung gewisser Bahnen als Kleinbahnen
oft von derartigen Beschränkungenabhängig gemachtwird, welche dann die Rentabilität der Bahn
stark in Frage stellen und letztere häufig unmöglichmachen.

Besonderer Erwähnung bedarf endlich noch eine andere Verkehrsbeschränkung,welche darin
besteht, daß den Kleinbahnen untersagt wird, ihre Geleise in einen Staatsbahnhof einzuführen.
Es handelt sich in solchem Falle nicht um einen Anschluß einer Kleinbahnim Sinne der §§ 28, 29
des Kleinbahngesetzes, den die Kleinbahn unter Umständen auch von der Staatsbahn verlangenkann,
sondern um einen Anschlußim Sinne des § 45 des Eisenbahngesetzes vom 3. November1838, der
der ministeriellenGenehmigung nach § 4 des letzteren Gesetzes, nicht nach ß 2 des Kleinbahngesetzes
bedarf. Ein Anschluß im Sinne des § 29 des Kleinbahngesetzes setzt einen unmittelbaren Geleis-
anschlußvon Kleinbahnen an Staatseisenbcchnen bei gleicher Spurweite der beiden Bahnen
voraus; bei Einführung der Schmalspnr der Kleinbahn in einen Staatsbahnhof oder bei einem
nicht unmittelbaren Geleisanschlußeiner gleichspurigen Kleinbahn an eine Eisenbahn liegt gewisser¬
maßen ein besonderes,nach dem Gesetze von 1838 zu beurtheilendes Unternehmen vor. In den
Genehmigungsurkunden zu Kleinbahnen ist nun diese Einführung in einen Staatsbahnhof in
einzelnenFällen untersagt worden und damit dem Verkehrsbedürfnissedes an die Kleinbahn ange¬
schlossenen Ücmdestheilesebensowenigentsprochen, wie der Rücksicht auf die Rentabilität des Bahn
Unternehmens. Endlich wird auch über die Beschränkung in der Spurweite, namentlichdas Verbot
der Normalspur geklagt, die besonders in höher entwickelten Industriegegendeu oft die allein mögliche
ist, wenn ein ausreichenderuud rentabler Betrieb verlangt wird.

Es ist von Interesse, zu erfahren, in welcherArt und in welchem Umfangedie vorbezeichneten
Verhältnisseauf die Entwickelungder Kleinbahnen im dortigen Bezirk eingewirkt haben und nach
welcher Richtung Abänderungen gewünscht weiden.

Endlich bitte ich um Auskunft darüber, ob im Falle der Ablehnung der Zulassung einer
Kleinbahn das Verkehrsbedürfnißdurch den Bau von Haupt- oder Nebenbahnen von Seiten der
Stlllltseisenbahnverwaltungbefriedigt wird.

An die technischen Unterlagen sür die polizeiliche Prüfung eines Kleinbahn-Planes
werden höhere Anforderungen gestellt, als an die Unterlagen für die allgemeinePrüfung des Plans
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zu einer Voll- oder Nebenbahn, Während nämlich für die allgemeinenVorarbeiten zu den
letztgenanntenBahnen Lage- und Höheplauenverlangt weiden im Maßstabe von 1: 10 000 bezw.
1:500, verlangt die Ausführungsanweisungzu § 5 des Kleinbahngesetzes unter b. die vorge¬
nannten Pläne in einem viermal größeren Maßstabe, also in demjenigen Maßstabe, welcher für die
Spezialpläne zu Vollbahncn vorgeschrieben ist.

Freilich ist diese Forderung keine allgemeine, aber die Bedingungen,unter denen sie zutrifft,
werden — falls es sich nicht um eine reine Straßenbahn handelt — wohl sehr selten fehlen.
Diese Forderung verursachtaber für die Anfertigung der ersten Pläne einen erheblichenAufwand
au Zeit und Kosten, welcher— wenigstens theilweise— nutzlos ist, wenn bei der polizeilichen
Prüfung Gesichtspunktesich Geltung verschaffen, die eine theilweise Umarbeitung der mühevoll
angefertigtenPläne bedingen. Da ein solcher Fall keineswegszu den Seltenheiten gehört, so ist
durchaus zu wünschen, daß wenigstensfür die polizeiliche Prüfung Lage- und Höhenpläneim Maß¬
stabe von 1:10 000 bezw. 1:500 als ausreichend angeschen und nur ausnahmsweise Plane in
größerem Maßstabe verlangt werden dürfen. Dann können die bei der polizeilichen Prüfung als
beachtenswcrthanerkanntenGesichtspunkte bei der weiteren Planbearbeitung Berücksichtigung finden.

Sodann ist zu ermitteln, ob auch iu deu letzten Jahren noch Klagen über Verzögerungen
in der Behandlung der Kleinbahnsachcnhervorgetreten sind, oder ob in dieser Beziehung die
Anweisungendes Herrn Ministers zur beschleunigten Bearbeitung befolgt sind, welche er in dem
Antwortschreibenvom Jahre 1898 au die preußischen Landesdirektoreuerwähnt hat.

III. Einen wichtigenTheil der vielfach erhobenenBeschwerden über das Verhältniß der
Kleinbahnen zu den Staatsbahncn bilden die Klagen über die Gewährung von Anschlüssen an die
Staatsbllhncn. Auch die Denkschriftder Landesdirektoren vom Jahre 189? hat diesen Punkt
berührt uud auch iu dem mehrfach erwähnten Schreiben des Ministers eine Antwort erhalten.
Die von dem letzterendabei in Aussicht gestellte „anderweite und umfasseudc Ausgestaltung der
allgemeinen Anschlußbcdiugungen"hat bis jetzt scheinbar noch nicht stattgefunden, und ist uoch
immer im Wcsculichen die Verfügung des Herrn Ministers vom 9. Juni 1894 iu Geltung.
Inzwischen mehren sich die Klagen der Kleinbahnunternehmer gerade auf diesem Gebiete sehr.
In erster Liuie stehen auch hier Beschwerde»über Verzögerungen der Verhandlungen über die
Anschlüsse und die überaus hohen und drückenden Anforderungen,die den anschlnßsuchendeu Klein¬
bahnen auferlegt werden. Namentlich wird über die Höhe der Kosten geklagt, die allein und
maßgeblich vou der Staatsbahnverwaltung festgefetzt werden uud gegen welche die Kleinbahn
machtlos ist. Dies bezieht sich uicht nur auf die erste Anlage des Anschlusses, sondern auch die
späteren Erweiterungen, welche in Folge wachsenden Verkehrs auf der Kleinbahn und demgemäß
stärkererGüterzufuhr zur Staatsbahn erforderlich werden. Es dürfte ferner zu ermitteln sein, ob
in dortiger Provinz auch die Kosten der aus anderen Gründen erforderlichenErweiterungen und
Veränderungen der Staatsbnhnanlagen deu Kleinbahnen in gewissenFällen auferlegt weiden
und ob der Staatsbahn vorbehalten wird, die Anlagen des Kleinbahncmfchlusscs für ihre eigenen
Zwecke uucntgeltlichmitzubeuutzen. Besondershart aber soll es in den Interessenkreisen empfunden
werden, daß die Staatsbahn nach Ablauf der erste» Vetriebsjahrc, iu denen sie nur die durch den
Anschluß begründeten Mehrkostenfür die Mitbenutzung der vorhandenen Anlagen der Staatsbahn'
Verwaltung uud für die Dienstleistungen der Staatseisenbahnbeamteu zu Guusten der Kleinbahn
fordert, eineil Antheil an den laufenden Kosten der Unterhaltung der Anschlußaulagen fordert,
dessen Höhe „uach Maßgabe der Inanspruchnahme der Anlagen durch die Kleinbahn und unter
billiger Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit"endgültig vom Minister bestimmt wird. Iu den

51'
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meisten der oben erwähnten Fälle liegt also die Sache so, daß die Kleinbahn der Stantsbahn
wachsende Gütermengen znm Transport zuführt, die Stantsbahn in Folge dessen erheblich höhere
Fillchteinnahmen zu verzeichnenhat und daß sie trotzdem erhöhte Kosten für diese, ihr ohnehin
schon so einträglichenKleinbahnanschlüsse erhebt.

Schon bei der ersten Prüfung des ganz allgemein gehaltenen Planes würden zweck¬
mäßiger Weise auch die Fragen bezüglich etwaiger Anschlüsse an Stcmtsbahncn zu behandeln und
thunlichstklarzustellensein.

Von derartigen Verhandlungen ist aber nur danu eine Förderung und eine Beschleunigung
der nöthigen Vereinbarung zu erwarten, wenn für Herstellung und auch für die Benutzung der
Anschlüsse von: Minister der öffentlichen Arbeiten allgemeineGrundsätzeaufgestelltwerden.

Geschieht dieses, dann würde auch die Frage, ob man es mit dieser oder jener Eiseubahn-
direktiun zu thun hat, von geringerer Bedeutung sein als jetzt, wo ganz gleichartige Angelegen¬
heiten von den verschiedenen Direktionen oft ganz verschiedenartig behandelt werden.

In den Fällen, in welchen für die Gestaltung und demnächstige Benutzung des Anschlusses
die ministerielleGenehmigung erforderlichist, würde die Wahrnehmung des Termins durch einen
Ministerialkummissarsehr zu wünschen und geeignetsein, eine vertraglicheFestlegung der Anschluß¬
bedingungen zn beschleunigen. Die grundsätzlicheRegelung der Frage bezüglich der Anschlüsse
würde sich auch auf das Uebergabegeschäft zu erstrecken haben. Hierbei würden dann voraus¬
sichtlich andere Bedingungen zur Geltung kommen, als z. Z. meistens üblich sind; von vielen
Eiscnbahndirektiuucnwerden den Kleinbahnunternehmungen dieselben Bedingungen gestellt, wie
bei Fabrik- und anderen Priuatanschlüssen,also Bedingungen, die dem Charakter der Kleinbahnen
als öffentliche Verkehrsmittelkeineswegsentsprechen.

Ferner erscheint es dringend geboten, bezüglich der Massigkeit der Kreuzung der Klein¬
bahn in Schienenhöhemit der Vollbahn, also u. A. mit der Stacitsbahn, Klarheit zu schaffen.

In dieser Beziehung hat man wohl allgemein gehofft, daß die an vielen Stellen gegen
derartige Kreuzungen bestehenden Bedenkenin der Abnahme begriffen seien, daß insbesondere bei
Straßenbahnen ohne Güterverkehr oie Kreuzung der Vollbahn mit einem oder zwei elektrischen
Wagen für nicht gefährlicherangesehen werden möchte, als die Kreuzung mit ungezähltenLastwagen.

Diese Erwartung ist indessennicht eingetroffen; im Gegentheil, die Bedenkenscheinen in
letzter Zeit noch gewachsen zu sein; denn anscheinend weiden jetzt derartige Kreuzungen von Klein¬
bahnen mit Vollbahueu grundsätzlichverweigert, was besonders bei Straßenbahnen auf Straßen,
die von einer Hauptbahn gekreuzt werden, deren Ausführbarkeit bezw. Rentabilität vollständig in
Frage stellt. Nach einem in der Provinz Westfalen vorgekommenenFalle fcheint die Staatseisen-
bahnverwaltung ferner auch das Recht zu beanspruchen, jede Kreuzung, nicht allein die Kreuzung
in Schienenhöhe, sundern auch die Kreuzung mittelst Unter- oder Ueberführnng,wenn auch nicht
verbieten,aber doch ihrer Prüfung und Entscheidungunterziehen zu müssen. Wäre diese Auffassung
richtig, so würde die Staatseisenbahiwerwnltung mit jeder ihrer Visenbahnlinien eine Schranke
durchs Land ziehen, die ohne ihre Zustimmung nicht zn durchbrechen ist, ein Instand, der wohl
als unhaltbar bezeichnetwerden müßte, zumal die Berufungsinstanz auch hier der Minister der
öffentlichen Arbeiten sein würde.

Im Hinblicke auf die vorgefchilderten Verhältnisse erscheint die Beibringung von weiterem
Material zu den angeregten Fragen behufs Anregung einer baldigen gründlichenAbhülfe gewiß
angezeigt. Ich bitte deshalb, gefälligstdie Erfahrungen auf diesem Gebiete in dem dortigen Bezirke
zur Kenntniß zn bringenund stelle insbesondere ferner zur Erwägung anheim, ob es nicht zweckmäßig
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wäre, einmal für einige Kleinbahnen des dortigen Bezirks statistisch feststellen zu lassen, welche
Güterzufuhr den Staatsbahnen in den einzelnenJahren seit Bestehen der Kleinbahn durch diese
erwachsen ist. Hieraus würde voraussichtlichder große Nutzen klar erhellen, den die Kleinbahnen
den Staatsbahnen dauernd und stetig wachsend verursachen.

Bei der Frage der Kosten der Anschlüsse von Kleinbahnen an Staatsbahnen nnd dem
Wechselverkehr mit den letzterenist auch die sogenannteUeberführungsgebührzu erwähnen, welche
die Staatsbnhu verlangt, wenn von ihr ein Wagen der Stcmtsbahn nach dem Bahnhöfe der
Kleinbahn zwecks Ent- oder Beladung befördert wird, und zwar nicht nur für Wagcnladungs-
sondern auch für Stückgüter. Wie wird diese Angelegenheitim dortigen Bezirk gehandhabt und
erscheint der Wegfall der Gebühr nicht berechtigt?

IV. Besonderes Interesse für das Gedeihen der Kleinbahnen hat die Regelung der Fragen
über die Gewährung direkter Tarife mit den Staatsbahnen uud den Erlaß eiues Theiles der
Abfertigungsgebühr.' Auch diese Fragen sind bereits in der Denkschrift der Landesdirektorenvom
Jahre 189? und in der darauf ertheilten Antwort des Herrn Ministers bchcmdelt. Letzterer hat
bekanntlich entschieden,daß ein regelmäßiges und grundsätzlichesZugeständniß der Ginführung
direkter Tarife und des Erlasses eines Theils der Abfertigungsgebührunthunlich sei, weil damit
eine Gleichstellungder Kleinbahnen, die nur dem örtlichen Verkehr dienen und „als gewerb¬
liche Anlagen" genehmigtseien, mit den Staatsbahnen, welche Glieder des einheitlichen Netzes
der Eisenbahnen Deutschlands seien, ausgesprochen würde. Nach der Ansichtdes Herrn Ministers
genügte vielmehr das bisherige Verfahren, wonach beim Vorhandensein eines allgemeinen Vcrkchrs-
interessesder Erlaß eines Theiles der Abfertigungsgebührgewährt wird, wenn für einzelne Güter
die Bewilligung ermäßigter Ausnahmetarife erforderlich wird.

Inzwischen hat nun bekanntlichdie Eentralstellc der preußischen Landwirthschaftskammcrn
diese Frage, welche namentlich für Kleinbahnen mit überwiegend landwirtschaftlichenInteressen
von besondererVedentnng ist, eingehend behandelt und anch am 31, Juli 1899 eine Denkschrift
au den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten gerichtet. In dieser, den Herren Landesdirektoren
zugänglichgemachten Denkschrift wird der Antrag gestellt: „die nebenbahnähnlichcnKleinbahnenin
tarifarischerHinsicht gleich Ncbeneisenbahncnzu behandeln und ihuen demgemäßauf ihren Antrag
direkte Tarife oder Umkartirungstarife mit Auflassung eines Theiles der Abfertigungsgebühr
zuzugestehen." ^. , _. <^ ,,,

Ich darf mir wohl gestatten, auf die sehr beachtenswerthen Ausführungendieser Denkschrift
und die derselbenbeigefügtenMaterialien hiermit Bezug zu nehmen, enthalte mich weitererZusätze
und bitte, sich auch dortseits zu den berührten Fragen zu äußeren und die m, dortigen Bezirk
vorgekommenen Klagen und ihre thatsächlichen Grundlagen zu behandeln.

V. Auf Verlllnlassung der Hannover'schenProvinzialverwaltung bitte ich sodann noch
Mitzutheilen,ob hinsichtlich

1. der Vergütung für Leistungenzn Gnusten der Postverwaltung,
2 der Erschwerungdes Betriebes durch die Vorschriftenüber Desinfektion

im dortigen Bezirke besondere Beobachtungen gemacht, inwieweit Klagen znr Kenntniß gebracht
sind und nach welcherRichtung eine Abänderung der bestehenden Zustände gewünscht wird.

VI Bereits in der Denkschriftder Landesdirektorenvom Jahre 189? ist darauf hin¬
gewiesen worden wie schwer es für die Kleinbahnen sei, bei Meinungsverschiedenheitennnd
Interessengegensätzenmit der Staatsbahnverwaltuug mitunter den eigenen Standpunkt gegenüber
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der letzteren mit Erfolg zu vertreten, da die Entscheidung letzter Instanz lediglich stets beim
Ministerium der öffentlichen Arbeiten bezw. beim Staatsministerium liege, in dem das erstere als
Referent fungire und doch zugleich als Interessent für die Staatsbahnverwaltung wesentlichan der
Sache betheiligt sei, besonders in Finanzfragen oft direktes eigenes Interesse habe und dasselbe
bereits durch Vorentscheidungenausdrücklichbekundethabe. Ich stelle zur Erwägung anheim, ob
nicht dieser Anregung weitere Folge zu geben und etwa der Vorschlagzu prüfen ist: bei Meinungs¬
verschiedenheiten zwischenKleinbahnen und Staatseisenbahn für gewisse, näher zu bestimmende
Falle eine Beschwerde- und Entscheidungsinstanzzu schaffen, welche außerhalb des preußischen
Staatsministeriums liegt. In erster Linie würde hier wohl an das Reichseisenbahnamt zu
denken fein, welches bereits jetzt auf Grund der Neichsverfassungund des Neichsgesetzesvom
27. Juni 1873 die Aufsicht über das Eisenbahnwesender Einzelstaaten zu führen hat; allein die
großen Bedenken, welche voraussichtlichgegen einen solchen Vorschlag erhoben werden dürften,
lassen sich nicht verkennen und die Rcalisirung dieses Gedankens recht zweifelhafterscheinen. Als
Materien, welche der Entscheidungdes Rcichseiscnbcchnamtcszu unterbreiten wären, würden in
erster Linie die Bestimmungender §Z 1 und 30 des Kleinbahngesctzes in Frage kommen, nämlich
die Zulassung einer Kleinbahn als solche und die Uebernahme einer bestehenden Kleinbahn als
Stcmtsbahn wegen ihrer Bedeutung für den öffentlichen Verkehr, In diesen Fragen entscheidet
augenblicklich das Staatsministerium, Ferner wäre es erwünscht, wenn die neu zu schaffende Instanz
auch die letzte Entscheidungüber die Gewährung von Anschlüssenan die Vollbahnen und deren
Kosten, Niveaukreuzungen,die Gewährung von direktenTarifen lc, in der Hand haben könnte.
Die Fälle, in welchen bei Streitigkeiten zwischen Klein- und Staatsbahnverwaltung die Entscheidung
der neuen Instanz angerufen werden könnte, müßten gesetzlichgenau umgrenzt werden.

Indem ich diese Fragen der Erwägung der Herren Kollegenhiermit unterbreite, verkenne
ich nicht die großen Schwierigkeiten,die sich der Lösung derselben entgegenstellenwerden. Wenn
ich trotzdem nicht von der Erörterung derselbenAbstand genommenhabe, so sind hierfür die that¬
sächlich sehr großen Mißstände maßgebend gewesen, die sich z. Zt. auf dem bezeichneten Gebiete
einer gedeih n'chen, den Anforderungendes Verkehrs entsprechenden Entwicklungdes Kleinbahnwesens
entgegenstellen. Eventuell bitte ich um andere Vorschläge.

VII. Die Erledigung des vorstehendenSchreibens bitte ich thunlichst zu beschleunigen
und wenn möglichbis Ende Januar 1900 bewirkenzu wollen.

Der Landeshauptmannder Rheinprovinz:
Dr. Klein,

Geheimer Ober-Negierungslllth,

An die

Herren Landesdirektorenund Landeshauptleute

der Monarchie.
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«n> ^ ;. - c« Anlage dMmistermm d. u, A. --------"-------

Berlin, den 9. Juni 1894.

Mit Rücksicht aus die erst in den Anfängen befindlicheEntwickelungdes Klcinbcchnwesens
und den Mangel au Erfahrungen über die Beziehungcu der Kleinbahnen zu den Eisenbahnen
empfiehlt es sich, von einer einheitlichen Regelung des Verhältnisses der Staatseiscnbahnen zu
anschließendenKleinbahnen, soweit eine solche bei der Verschiedenheitder örtlichenVerhältnisse
überhaupt möglichist, noch abzusehen. Der Anregung auf Feststellung allgemeinerGesichtspunkte
für die Verhandlungen über den Anschluß von Kleinbahnen kann daher nur vorbehaltlich der
Aendernngeu Folge gegeben werden, welche auf Gruud der zu sammelndenErfahrungen uud bei
Fcsthaltung des Grundsatzes, daß bei der Regelung des beiderseitigenVerhältnisses vor allem die
möglichste Förderimg der öffentlichen Verkchrsinteressenmaßgebend sein muß, erforderlichwerden
sollten.

Mit diesem Vorbehalte wird auf die gestelltenFragen Folgendes erwidert:
1. Wenn auch das Recht der Kleinbahnen, auf Grund des 8 29 des Gesetzesvom 28. Juli

1892 den Anschlußan Eisenbahnen zu verlangen, die Möglichkeitdes unmittelbaren Ueber-
gangs der Betriebsmittel von der einen auf die andere Bahn zur Voraussetzunghat, so ist
doch die Herstellung von Einrichtungen zur Ueberladung von Gütern aus Wageil einer
schmalspurigenKleinbahn in Eisenbahnwagenoder umgekehrt ein Bedürfniß. Es empfiehlt
sich daher, solche Einrichtungenthunlichstzu fördern, soweit nicht die Rücksicht auf die Sicher¬
heit und Regelmäßigkeitdes Eisenbahnbetriebesentgegensteht.

2. Für die Beantwortung der Fragen
a. ob die Kleinbahnen zu veranlassen sind, sich hinsichtlich ihrer Beziehungenzu den Eisen¬

bahnen vollständig an die KöniglicheEisenbahndirektionanzuschließen,in deren Bezirk sie
gelegen sind,

In. ob und in welchem Umfange direkte Tarife mit den Kleinbahnen einzurichten sind,
«. ob der Verkehr der Kleinbahnen ohne Weiteres den Bestimmungen der Verkehrsordnung

unterliegt,
ä. ob den Kleinbahnen, welchen direkte Tarife gewährt werden, die Einführungder Abfertigungs¬

und sonstigenVorschriften der deutschen Eisenbahnen auferlegt werden sollen,
ist von entscheidender Bedeutung, daß die dem Gesetze vom 28. Juli 1892 unterliegenden
Kleinbahnen weder im Sinne des Gesetzes vom 3. November 1838 noch im Sinne der
ReichsuerfassungEisenbahnen sind, und daß die Verkehrsordnung auf Kleinbahnen keine
Anwendung findet, Wenn demnachvon den EisenbahnenGüter zur Beförderung übernommen
werden deren Bestimmungsort nicht an der Eisenbahn, sondern an einer Kleinbahn gelegen
ist, so sind für die Beförderung über die letzte Eisenbahnstationhinaus, an welche die Klein¬
bahn anschließt, die Bestimmungenmaßgebend, welche auf Grund der Artikel 430 und 431
des Handelsgesetzbuchesin dem 8 68 Abs. 3 und 4, sowie 8 ?6 Abs. 1^-3 der Verkehrs¬
ordnung für Guter, deren Bestimmungsort nicht an der Eisenbahn liegt, getroffen sind.
Danach ist die Eisenbahn, gleichviel ob in dem Frachtbriefe als die Station, auf welcherdie
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Ablieferung an den Empfänger stattfinden soll, die letzte Eisenbahnstationoder eine Station
der Kleinbahn bezeichnet ist, — im ersteren Falle unter der Voraussetzung, daß nicht uom
Versender oder Empfänger anderweitige Verfügung getroffen ist, — berechtigt, die Güter
mittelst eines Spediteurs oder einer anderen Gelegenheit nach der Bestimmungsstation auf
Gefahr und Kosten des Absenders weiter befördern zu lassen (V.-O. § 68 Abs, 4), also auch
die Güter der Kleinbahn zur Weiterbeförderung zu übergeben. Im ersteren Falle haftet die
Eisenbahn für die Sorgfalt eines ordentlichenKaufmanns (H.-G.-B. Art. 282), im letzteren
hat sie die Verpflichtungen eines Spediteurs (V.-O. § 76 Abs. 1). In beiden Fällen ist
Voraussetzung, daß die Eisenbahn nicht etwa in Gemäßheit des § 68 Abs. 3 der Verkehrs-
ordnung Einrichtungen für die Weiterbeförderungnach der als Bestimmungsort angegebenen
Kleinbahnstation getroffen, z. B. die Kleinbahn als Unternehmer eigens zu diesem Zweck
bestellt hat. Soweit dies geschehen sollte — wozu aber ein Anlaß nicht vorliegt — würde
die Eisenbahn als Frachtführer auf dem ganzen Transport bis zur Kleinbahnbestimmungs-
station haften (V.-O. § 68 Abf. 3 und § 76 Abs. 2). Es ergiebt sich hieraus, daß es
unbedenklich ist, durchgehende Frachtbriefe nach Kleinbahnstationenzuzulassen, und es empfiehlt
sich im Verkehrsinteresse,dies zu thun. Im Verkehr von Kleinbahnen sind dagegen nur
Frachtbriefe anzunehmen, welche in Gemäßheit des § 51 der Verkehrsordnuug ausgestellt
und nach ß 54 Abs. 1 mit dem Stempel der Eisenbahn- (nicht Kleinbahn-) Versandstation
zu versehen sind. Für die Vorfrüchten der Kleinbahnen ist Nachnahmeprovisionnicht zu
berechnen.

In den rechtlichen Beziehungen der Eisenbahn zum Versender und Empfänger tritt
durch die Einrichtung direkter Tarife mit Kleinbahnen eine Aenderung nicht ein; es ist recht¬
lich unerheblich,ob die Eiseubahnfrachteinschließlichoder ausschließlich der für die nachfolgende
oder vorausgehende Beförderung auf andere als Eisenbahnstrecken zu erhebenden Beträge im
Tarife aufgeführt ist. Nagegen empfiehlt es sich schon aus Zweckinäßigkeitsgründen,um die
Kleinbahnen nicht mit dem für ihre Verhältnisseungeeigneten und kostspieligen Abfertigungs¬
und Rechnungswesender Hauptbahnen zu belasten, von der Einrichtung direkter Tarife bis
auf Weiteres abzusehen. Aus dem gleichen Grunde sind auch die Kleinbahnen nicht zu
veranlassen, sich den Einrichtungen des Vereins deutscher Eisenbahnuerwaltungenanzuschließen.

Was die Frage betrifft, ob für die auf Kleinbahnenübergehendenoder von denfelben
übergebenen Güter die vollen Frachtsätzeder Eisenbahnanschlußstationenzu berechnen oder ob
dieselbenum einen Theil der Abfertigungsgebühr zu kürzen sind, so sind bis auf Weiteres
die vollen Frachtsätzezu erheben; ein Abzug von der Abfertigungsgebühr würde nur insoweit
in Frage kommen iünnen, als etwa für einzelne Güter die Bewilligung ermäßigter Ausnahme¬
tarife im öffentlichenVerkehrsinteresseerforderlichfein sollte.

3. Da die Kleinbahnen dem öffentlichen Verkehr dienen, so können die „AllgemeinenBedingungen
für die Herstellung,Bedienung u. s. w. von Privatanschluhgleisen" bei Verträgen über den
Anschlußvon Kleinbahnen allgemeine Anwendung nicht finden. Dagegen ist gegen die Ueber¬
nahme von Bestimmungen der AllgemeinenBedingungeninsbesonderederjenigen über Pausch-
vergütungen, wenn und insoweit sie auf das Verhältniß zu den Kleinbahnen passen, in die
Anschluhverträgeder Kleinbahnen nichts zu erinnern. Für die Bereitstellung von Wagen auf
den Uebergabe-und Umladegeleisender Kleinbahnen ist eine Gebühr nur unter denselben
Voraussetzungenzu erheben, in welchendies im Verkehr der Eisenbahnen untereinander (bei
größeren Entfernungen der Uebergabegeleise,Verbindungsbahnen u. s. w.) geschieht;insoweit
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hiernach Gebühren zu erheben sind, empfiehlt es sich, dieselbennach Maßgabe der Anschluß¬
frachten zu berechnen, da diese unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Selbstkostenfest¬
gestellt sind. Die Benutzung von Eisenbahngrundstückenfür Zwecke der Kleinbahn ist bei
ertraglosen Grundstückenunentgeltlich gegen Aucrkennungsgebühr,bei nutzbringendenFlachen
(Dienstland u. s. w.) gegen die ortsübliche Pacht zu gestatten. Für Anlagen, welche zum
Zwecke des Anschlusses der Kleinbahn von der Eisenbahn ausgeführt werden, sind die Selbst¬
kosten zu berechnen.

4. Für die Mitbenutzuug von Eisenbahnanlagen durch Kleinbahnen, sowie für Dienstleistungen
der Eisenbahnen zu Gunsten der Kleinbahnen sind innerhalb der ersten fünf Jahre nach der
Betriebseröffnung der Kleinbahnnur die entstehenden Mehrkostenzu vergüten; eine Vergütung
ist also nicht zu berechnen, wenn die für Eisenbahnzweckeerforderlichen Anlagen und das
vorhandene Personal auch für die Zwecke der Kleinbahn ohne Mehraufwand an Personal
und Kosten nutzbar gemacht werden tonnen. Nach Ablauf diefes Zeitraums ist ein dem
Maße der Inanspruchnahme durch die Kleinbahn entsprechender,unter billiger Berücksichti¬
gung ihrer LeistungsfähigkeitfestzusetzenderTheil der Kosten zu berechnen. Für Abweichungen
in besonderenFällen ist die ministerielle Genehmigung nachzusuchen.

5. Die Frage, ob für Kleinbahnen mit eigenen normalspurigcn Wagen die Anwendung der
einschlägigenBestimmungen des Wagenübereinkommenszu vereinbaren ist, entzieht sich einer
allgemeinen Regelung und muß im Einzelfalle je nach den Verhältnissenund der Zulänglichkeit
des Wagenparks der Kleinbahnen entschieden werden.

Bei Kleinbahnen ohne eigene normalsvurige Wage» ist, falls beladene Wagen auf
die Kleinbahn übergehen oder leere Wagen zur Beladung auf der Kleinbahn gestellt werden,
verschieden zu verfahren, je nachdem die Kleinbahn bereit und im Stande ist, die ihr übergebenen
Wagen allgemein innerhalb der für die Anfchluhstationgeltenden Ladefristen zurückzugeben
oder aber längere Benutzungsfristenbeansprucht. Im ersteren Falle ist keine Wagenmiethezu
erheben, dagegen beim Ueberschreiten der Ladefristen Standgeld zu berechnen. Im zweiten
Falle ist eine Güterwagemniethe von 1 Mark für die ersten 24 Stunden und von 10 Pfg.
für jede angefangeneweitere Stunde ohne Erhebung von Verzögerungsgebührenzu vereinbaren.

6. u. ?. :c.
8. Die im Vorstehenden getroffenen allgemeinenBestimmungen sind nicht ohne Weiteres und

unterschiedslos,sondern stets nur insoweit anzuwenden, als dies nach den im einzelnenFalle
in Betracht kommendenUmstanden angemessen erscheint.

9. Schließlichwird empfohlen,bei allen Verhandlungen imt Kleinbahnen im Auge zu behalten,
daß eine gedeihliche Entwickelungdes Kleinbcchnwefens nur bei den einfachsten,den örtlichen
VerhältnissenmöglichstangepaßtenEinrichtungen der Kleinbahnen zu erwarten ist; bei den an
Kleinbahnen zu stellenden Anforderungenist daher stets dieser Maßstab und nicht der größere
und vielgestaltigereVerkehr der Eisenbahnen zu Grunde legen.
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A nlag e I).

Centralstelle
der Preußischen Landwirthfchafts-Kammern

— Verkehrsstelle—
Berlin, den 31. Juli 1899.

I.-Nr. 233/99 0. V.

An

den KöniglichenStaatsminister nnd Minister der öffentlichenArbeiten Herrn Thielen Excellenz
in Berlin.

Betrifft:
Tarifuerhältnifse im Eisenbahn-Kleinbahn-Uebergangsverkehr.

Ew. Excellenz bittet die Centralstelle der preußischenLandwirthschaftskammern— Ver¬
kehrsstelle — ehrerbietigst,

„die nebenbahnähnlichenKleinbahnen in tarifarischer Hinsicht gleich Nebeneisenbahnen
zu behandelnund ihnen demgemäß auf ihren Antrag direkte Tarife oder Umkartirungs-
tarife mit Auflassung eines Theiles der Abfertigungsgebühr zuzugestehen.

Begründung:
Die Grundsätze für den Verkehr zwischen Eisenbahnen und Kleinbahnen sind gesetzlich

nicht festgelegt. Im Verwaltungswege haben Ew. Excellenzden Eisenbahnen die einzunehmende
Stellung im Erlaß vom 9, Juni 1894 vorgeschriebenund Tarifgemeinfchaft mit den Kleinbahnen
untersagt. Der dadurch geschaffene Zustand entspricht den Bedürfnissen des Verkehrs z. Zt. nicht
mehr. Obgleichdies in vielfachenPetitionen von Kleinbahnverwaltungen, Frachtinteressentenund
der gemeinsamenEingabe aller preußischenLandesdirektorenund Landeshauptleute zum Ausdruck
gebracht ist, haben Ew. Excellenzeine Aenderung bis jetzt nicht eintreten lassen. Neuerdings sind
Anregungen und Aufforderungen aus landwirtschaftlichen Kreifen an uns ergangen auf eine
andere Stellungnahme der Staatseifenbahnverwaltung hinzuwirken. Da die meisten Kleinbahnen
landwirthschaftlicheGegenden erschließen, die Landwirthe und Landgemeinden erhebliche Opfer an
Geld und Geldeswerth dafür gebracht haben, und die Landwirthe die hauptfächlichsten Benutzer
derselbensind, so haben sie das doppelte unmittelbare Interesse als Frachtzahler und Subvenienten.
Das berechtigtund verpflichtetdie berufenen Organe der Landwirthfchaft die Sache zur ihrigen
zu machen. Demgemäß haben wir eingehende Erhebungen angestellt, deren Ergebniß in Ueber¬
einstimmungmit sämmtlichenpreußischenLandwirthschaftskammernzu obigem Petitum geführt hat.

Nach dem oben erwähnten Erlaß foll im Güterverkehr zwischen Eisenbahn und Kleinbahn
bis auf Weiteres von Errichtung direkter Tarife abgesehen und bis zur Uebergangsstation die
volle Fracht — ohne Kürzung an der Abfertigungsgebühr — erhoben werden. Ausnahmen sollen
unter besonderen Umständen statthaft fein, sind jedoch bis jetzt so selten gemacht worden, daß man
die vereinzeltenFälle außer Acht lassen kann. Es stellen sich z. Zt. die Frachten des Eisenbahn-
KleinbahuUebcrgangsverkehrsregulär, d. h. bei Anwendung der preußischen Staatsbahnsätze auf
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den Kleinbahnen um so viel theuerer als im direkten Eisenbahnverkehr, wie die Summe der beider¬
seitigenvollen Abfertigungsgebührenfür die Antheilstiecken die einfache Abfertigungsgebührfür die
Gesammtentfernungübersteigt. Die Unterschiedegestalten sich verschieden infolge Staffelung der
Abfertigungsgebührenund auch der Streckensätze. Von letzteren abgesehen reicht die Spannung
vou ^5 bis l/2 der beiderseitigen Abfertigungsgebühren. Der absolute Höchstbetragder Fracht-
verthcucruug wird erreicht, weun auf beiden Seiten Strecken über 100 Km betheiligt sind. In der
Praxis dürfte dies z. Zt. wohl nicht vorkommen,weil die Kleinbahnstationcnnicht soweit von den
Uebergangsstationenentfernt liegen. Unter der Annahme, daß die Kleinbahnen im Uebergangs-
verkehr durchschnittlich mit 20 Km betheiligt sind, haben wir nach den wirklichen Frachtsätzen der
Kilomctertariftabellender preußischen Staatseiscnbahntarife die Differenzen für eine Anzahl Ent¬
fernungen und für die Normalgüterklcissensowie verschiedene Ausnahmctarife (1 bis 5) in der I« .
Anlage I ermittelt. Daraus ist ersichtlich, daß die Umkartirungssätzcgegenüber den regelrecht^^-dH
gebildeten direktenFrachtsätzen in allen Tarifklasscn mit ungestaffcltenAbfertigungsgebührenum
'/2 bis '/-< der Abfertigungsgebührenund bei Tarifklaffen mit gestaffelten Abfertigungsgebühren
um '/2 dieser Gebührenhoher sind. Gestaffelte Abfertigungsgebührenwerden in allen Normalklassen
nnd dem Ausnahmetarife 1 (Holz), ungcstaffelte bei den Ausnahmctarifen 2 (Rohstoffe), 3 (Kali-
tarif), 4 (Düngekalktarif), 5 (Wcgebaumatcrialien)eiugerechnet.

Bei deu Massengütern stellt sich die Vertheuerung in der Praxis meistens auf 6 Mark
pro 10 t-Ladung. Das ist immerhin eine bedeutendeMehrfracht, welche die Kleinbahn-Adjacentcn
in der Wettbewerbsfähigkeiterheblich schwächt und die Erschließungder Gewinuuugsstätten gering-
wcrthiger Naturprodukte beeinträchtigt. Auch die Kleinbahnvcrwaltungen selbst werden durch die
gegenwärtigeTarifpolitik geschädigt. Manche Transporte müssen unterbleiben, viele müssen nach
wie vor der Landfracht überlasten werden. Die Kleinbahnen können unter diesen Umständen die
auf sie gesetzten Erwartungen zum eigenen Nachtheile nnd dem der Interessenten nicht erfüllen.
Vou beiden Seiten werden Klagen darüber geführt, deren Berechtigung durch ein Beispiel der
täglichen Praxis bewiesen werden möge.

1 Wagen Getreide ist ans einer Strecke von 140 Km (120 Kni Eisenbahn und 20 Km
Kleinbahn)zu befördern. Er kostet ans der Hauptbahn bis zur Uebergangsstation (120 Km) --- 66 Mark,
würde bei direkter Tarifimng bis zur Empfangsstation (140 Km) ^ 75 Mark kosten. Die
Differenz für die 20 Km Kleinbahn beträgt 9 Mark (bei einem Einnahmeantheil der Klein¬
bahn von 15 Mark). Z. Z. kostet die Befördcruug bis zur Uebergangsstation (120 Km) --
66 Mark, von da bis zur Empfangsstation (20 Km) - 15 Mark, in Summe 81 Mark (bei eben¬
falls 15 Mark Antheil der Kleinbahn). Der thatsächliche Frachtunterschicd würde zwar nur 6 Mark
betragen. Dieser ist aber für die Konkurrenzfähigkeitder Kleinbahnen mit dem Landfuhrwerkund
für die Frage, ob die Benutzung der Kleinbahnen durch die Interessenten noch vortheilhaft ist,
nicht maßgebend. Hierfür ist vielmehr die Differenz zwischender Loko-Fracht der Hauptbahn
bis zur Uebcrgangsstation und der Gcsammtfracht bis zur Endstation auf der Kleinbahn allein
bestimmend.

Wenn diese Differenz bei direktem Tarif in vorstehendem Beispiel auf 20 Km nicht größer
ist als 9 Mark von der Uebcrgcmgs-bis zur Kleinbahustation, so bleibt eine Konkurrenz durch
Landfnhrwerk so gut wie ausgeschlossen, während die Gefahr solcher mit der Vergrößerung dieser
Differenz wächst und bei 15 Mark schon sehr wohl möglich ist.

Besonders ungünstig wirkt der Mangel direkter Frachtsätze oder entsprechender Verbilligung
bei Stückgutsendungenvon geringem Gewicht oder auf kürzere Entfernungen, weil nach den Tarif-
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bestimmungcn,sobald das Produkt von Gewicht und Tarifsatz einen geringeren Betrag als 30 Pf.
«giebt, dennochdieser lctzerc erhoben wird. So würde z. B. eine Stückgutsendungdes sehr häufig
vorkommendenGewichtesvon 20 Kx, welche auf der Hauptbahn 100 Km auf der Kleinbahn 20 Km
befördert werden soll, bei direktemTarif noch zu dem Minimalsatzvon 30 Pf. für die ganze Strecke
von 120 Km befördert werden. Mangels direkter Tarife aber wird für die gleiche Sendung an
Fracht erhoben:

für die 100 Km auf der Hauptbahn der Minimalsatz von . . 30 Pf.
„ „ 20 „ „ „ Kleinbahn „ „ ., . . 30 „

zusammen60 Pf.
Es tritt also in letzerem Falle eine Frachtverthcuerung von 30 Pfennig oder 160«/« ein. Diese
wird noch größer, wenn das Interesse an der Lieferung deklarirt oder das Gut mit Nachnahme
belastet ist. Die Fracht für die obige Stückgutsendungwürde dann betragen:

bei direktemTarif für 120 Km Minimalfracht ...... 30 Pf.
Nachnahmeprovision............... 10 „
Intercfsedeklaration ............... 40 „

Summe 80 Pf.
Mangels direkter Tarife kommenje 80 Pf. für die Hauptbahn und für die Kleinbahn zur
Erhebung, also 80 Pf. mehr.

Bei allen vorstehendenBerechnungengalt die Annahme,daß die Kleinbahnendie preu¬
ßischenStnatsbahnslltze angenommen haben. Das trifft aber in vielen Fällen nicht zu.

I^ "A In der Anlage II sind von ?? ncbcnbahnähnlichcnKleinbahnen, deren Tarife uns
^b^^^ vorliegen, die Frachtkostenfür gewisse landwirtschaftliche Massengüter den preußische« Staatsbahu-

frachteu gegenübergestellt. Die Frachtsätze wie die Tarifklassen lassen sich nicht vergleichen,darum
mußten die Frachten für 5 und 10 t von diesen Artikeln ermittelt werden.

In Tabelle 1 sind die Kleinbahnfrachtcnfür den Wechselverkchr mit den Eisenbahnen,in
Tabelle 2 die Sätze des Binnenverkehrs von denjenigen Kleinbahnen, bei denen Wcchselvcrkehr
und Binnenverkehrverschiedene Sätze ausweisen,mit den preußischenStaatsbahnfrachten verglichen.
Man ersieht hieraus, daß auf den Kleinbahnen fast durchweghöhere Tarife gelten, durch welche
die Fillchtzahler noch außer obigen Differenzen betroffen werden.

Die Kleinbahnen sind gänzlichaußer Stande, die Mehrfrachten durch alleinige Tarifherab-
setzungen zu beseitigen.

Zwecks Erlangung eines zuverlässigenUrtheils über die Rentabilität der nebenbahn¬
ähnlichenKleinbahnen haben wir bei allen Verwaltungen solcher angefragt, wie hoch sich das
Reineinkommenin Prozenten des Anlagekapitals stellt. Die Antworten ergeben das überraschende
Resultat, daß eine nicht geringe Anzahl baare Zuschüsse erfordert, nur wenige eine Verzinsung
von 3«/« und darüber erreichen, die grüßte Anzahl hinter 3°/« zurückbleibt.

Nach Ansichtaller Interessenten, und wie wir glauben dargcthan zu haben, ist der gegen¬
wärtige Zustand'unhaltbar. Bei dem Kleinbahngesetze,sowie dem Eingangs bezeichneten Erlasse
Ew. Excellenz mag man, wie dies durch Aeußerungen besonders des Herrn Finanzministcrs bei
Berathung des Klcinbahugesctzes im Landtage bestätigt wird, auf Kleinbahnen von der Größe und
Qualität, wie sie heute bestehe», nicht gerechnet haben. Die Ausführungsanweisung von 1892
läßt das gleichfallserkennen, Durch die neuere vom August v. I. werden jedoch die an Umfang
und Betriebsart den Nebenbahnen nahestehenden Kleinbahnen den ersteren abgesehen von der
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abweichenden Form der Genehmigung im wesentlichen gleichgestellt. In der äußeren Erscheinung,
Art und Umfang des Betriebes sind die normalspurigen Kleinbahnen von den Nebenbahnen auch
nicht zu unterscheiden. Die wirthschaftlicheuBedürfnisse der Kleinbahnadjacentcn erfordern von
diesen Kleinbahnen gleiche Verkehrsleistungen,wie von Nebenbahnen, Vielfach werden die Klein¬
bahnen direkt als Ersatz für solche Nebenbahnengebaut, dereu Bedürfniß von der Regierung aner¬
kannt ist, deren Ausbau aber staatsseitig z, Z. aus irgend welchenGründen noch nicht erfolgen
kann. Es ist deshalb dringend erforderlich,sie in tarifarischerHinsicht,ihren thatsächlichen Verhält¬
nissen entsprechend, nicht nach dem formalen Umstände ihrer Konzcssionirungzu behandeln, wenn
nicht der Form zuliebe der Zweck geopfert weiden soll.

Wenn auch leider der Pflege des Verkehrs mit den Kleinbahnen keine gesetzliche Fürsorge
gewidmetist, wie im Artikel 44 der Reichsverfassungdem nationalen, in den deutschen Handels¬
verträgen dem internationalen Eisenbahnverkehr, so bleibt seine Förderung deshalb doch keine
minderwichtigeAufgabe. Iu daukcuswertherWeise hat die Königlich preußische Staatsregienmg
bisher Mittel zu Bauunterstützungen für Kleinbahnen flüssig gemacht. Aber das Zugestandn iß
direkter Tarife oder gleichwerthigerFrachtvcrbilligungcn ist deren Entstehen und Gedeihen eine
ebenso werthvolle und uueutbchrlichcHülfe als jene Subventionen; es ist direkt eine Lebensfrage
für die Kleinbahnen.

Den Eisenbahnenwächst durch die Kleinbahnen eine Vcrkehrsmengezu, die sie sonst nicht
gehabt hatte, und die sich mit der gewünschten Verbilligung des Verkehrs noch erheblich steigern
wird, Privatgeschllftlich betrachtet dürfte dieses Zugestauduiß deshalb auch im Interesse der Eisen¬
bahn liegen. Es würde auf dem Gebiete des Verkehrs die Konsequenz sein aus der Erkcuutniß,
welche in technischer Beziehung durch die Ausführungsanweisuug vom August v. I. schon ihren
Ausdruck gefunden hat.

Ew. Excellenz haben eine Abänderung der bezüglichenVorschriften des Erlasses vom
9. Iuui 1894 vornehmlichaus folgenden Gründen abgelehnt:

1. Die grundsätzliche und regelmäßige Gewährung direkter Tarife uud Einrechnung oder
Auflassung eines Theiles der Abfertigungsgebührbedeute eine Gleichstellungder nur
als gewerbliche Anlagen koncessionirten Kleinbahnen mit den Eisenbahnen.

Diese Konsequenzaus der öffentlich-rechtlichen Stellung der Kleinbahnen entspricht nach
unserer Ueberzeugungnicht der Zweckmäßigkeit,welche bei so rein wirthschaftlichen Fragen allein
maßgebend sein muß. Wir zweifelnauch nicht, daß die Gesetzgeber schon für entsprechende Sicher¬
stellung der berechtigtenAnsprüche des verkehrstreibcnden Publikums Sorge getragen haben winden,
wenn ihnen diese spätere Anschauungder Regierung bekannt gewesen wäre. Hierfür sprechen die
zahlreichenInterpellationen im Landtage, zu welchen der fraglicheErlaß vom 9. Juni 1894 schon
Anlaß gegeben hat. Die gesetzliche Rechtsstellung der Kleinbahnen würde durch Erfülluug unseres
Petitums nicht geändert und deshalb hoffen wir, daß Ew. ExcellenzMittel und Wege zu seiner
Durchführung finden werden.

2. Eine derartige Maßregel ziele auf eine allgemeine finanzielle Unterstützung der sehr
verschieden rentirenden Kleinbahnen hin.

Gegen dieses finanziell-wirthschaftliche Bedenkenerlauben wir uns die Einwendung, daß bei
der Gewähiuug der fraglichenVergüustiguug Vortheile den Kleinbahnverwaltungen nur mittelbar
und beschränkt zukommen. Auch sind die Kleinbahnen, wie oben schon gesagt, durchwegnoch recht
wenig rentabel, sodaß ihnen eine Verbesserungwohl zu gönnen wäre. Unmittelbar würde das
verkehrstreibendePublikum, das sind sowohl die Frachtzahler, als auch diejenigen, welche wegen
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der hohen Frachten z. Z, nicht versendenkönnen, unterstützt. In Anbetracht, daß diese sich erst
mit eigenen Opfern das Verkehrsmittelschaffen mnßten, welches ihren Konkurrentenan Eisenbahnen
schon seit Jahren zu Gute gekommen und unentgeltlich wie ein Stciatsgefchcnkzugefallen ist, dürfte
eine folche Gleichstellung in tarifarifcher Hinsicht von Seiten der Staatseifenbahnuerwaltung gewih
nicht ungerechtfertigtfein. Wenn dieselbenKleinbahnen als Nebenbahnen koncessionirt wären, so
würde ihnen fragliche Vergünstigung ja auch ohne Rücksicht auf die Rentabilität zustehen.

Wie eine solche Gleichstellung des Eifenbahn-Kleinbahn-Uebergangsverkehrsmit dem direkten
Eisenbahnverkehrim Interesse der Kleinbahnen — den Frachtinteressenten kommt es ja lediglich
auf die Verbilligung allein an — am Vortheilhaftestenzu erreichensein würde, darüber hat die
Umfrage bei den Kleinbahnverwaltungen ergeben, daß die Meinungen getheilt sind. Am voll¬
kommensten und bezüglich der Frachtantheile für die Kleinbahnen vortheilhaftestenjedenfalls durch
Erstellung direkter Tarife! Indessen aus den in fraglichem Erlasse bereits bezeichneten Gründen
wird dieses Verfahren nicht allgemeingewünscht.Man hält vielfach auch den Nachlaß eines Theiles
der Abfertigungsgebührenunter Belastung der Umtartirung auf der Uebergangsstationfür praktischer.
Ein solches Verfahren hat jedenfalls den Vorzug der Einfachheit in der Ausführung und ist auch
bereits im Verkehr mit verschiedenen schmalspungenNebenbahnen angewandt.

Wie aus der Anlage I ersichtlich,ist zum Ausgleich de6 Unterschiedes der direkten und
gebrochenen Frachtberechnungdie Auflassung eines variablen Vruchtheiles der Abfertigungsgebühren
erforderlich. Eine Kongruenz der Frachten mit denen des direkten Verkehrs ist so in den Klassen
mit gestaffelten Streckenfätzenkaum herzustellen. In der Praxis würde deshalb vielleicht ein
Durchschnittgewählt werden können, welchermeist unter ^ bleibt. Eine solche Ermäßigung auch
ohne direkte Tarifsätze, würde theilweise in thatsächlichenErsparnissen der Eisenbahn ihre Recht¬
fertigung finden und schon von diesem Gesichtspunkteaus billig erscheinen. Die Abfertigungs¬
gebühren follen nur die Selbstkostenfür die Behandlung der Sendung auf der Versand- und
Empfangsstation decken. Nun sind aber diese beim Ucbergange der Sendungen von und zur Klein¬
bahn thatsächlichniedriger, als denn Uebergange vom und zum Publikum. Die Eisenbahn braucht
im ersteren Falle nicht so ausgedehnteLadegleiseund Schuppen, erspart an Arbeit für ladegerechte
Aufstellung der Wagen, Entladung und Lagerung der Stückgüter, an Abnutzung der Ladestrahen,
Geräthe, Schuppen, an Veanfsichtigung,und endlich ist das kassen- und rechnungsmäßigeSchluß¬
abfertigungsgeschäfteinfacher. Der zugeführt« Verkehrszuwachsermöglicht eine intensivere Aus¬
nutzung der Eisenbahn. Wo der Staatsbahn auf den Uebergangsstationen durch Einstellung
erforderlicherHilfskräfte Mehrkosten erwachsen, wird deren Löhnung von der Kleinbahn getragen,
obwohl es sich zum Theil nur um Verschiebung des schon vorhandenenVerkehresanderer Stationen
handelt. Bei sonstigemVerkehrszuwachskann eine derartige Kostenabwälzungauf die Empfänger
bezw. Verfender gar nicht erfolgen. Sollte die Eisenbahn dennoch anfangs vielleicht Opfer zu
bringen haben, so würden diefelben jedenfalls weit geringer fein, als diejenigen der Kleinbahnen
und verschwindend im Vergleich zu dem allgemeinen öffentlichenNutzen der Maßregel.

Bei direktenTarifen würde die übliche Auflassung der halben Abfertigungsgebührenstatt¬
zufinden haben.

Ew. Excellenz bitten wir dringend die Eisenbahnen zu ermächtigen, daß sie dem obigen
Petitum gemäß in Tarifgemeinfchaft mit den Kleinbahnen eintreten dürfen und zwar ohne Ein¬
schränkung. Wenn eine solche aber für nöthig gehalten werden sollte, so bitten wir sie nickt aus¬
zudehnen auf die Spezialtarife, Ausnahmetarife allgemeinerArt (1—5, Ausnahmetarif 6 >Brenn¬
stoffs, 10 sGetreidch und die Seehafen-Ausnahmetarife.
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Eingedenk der Erklärung Ew. Excellenz in der Sitzung des Abgeordnetenhauses am
7. Februar 1895:

„Sie (»o. Kleinbahnen) bedürfen viel weniger des Gensdarmen, der sie revidirt, als der
freundlichenund wohlwollendenHülfe seitens der Staatseisenbahnverwaltung; sonst kommensie
nimmermehr auf einen grünen Zweig. Daß meinerfeits und auch unzweifelhaft von allen meinen
Nachfolgerndafür gesorgt werden wird, daß nicht staatsfinanzielleBedenkenungerechtfertigterArt
oder bureaukratifcheAllüren sich hier einschleichen, ich glaube, davon können Sie überzeugt sein,
meine Herren!" —

glauben wir uns der Hoffnung hingeben zu können, dah unsere Bitte wohlwollend
geprüft und das Bedürfniß nach baldiger Abhülfe anerkannt werden wird.

Einem gütigen Vefcheide sehen wir ehrerbietigst entgegen.

Das Kuratorium.
Der Vorsitzende.
G. v. Arnim.

Allgemeine Bedingungen
für die Einführung von Kleinbahnen in Ktaatsbaynstationen.

§ 1. Geltung der allgemeinen Bedingungen.
Die allgemeinenBedingungen für die Einführung von Kleinbahnen in Staatsbahnstationen

finden auf alle Arten von Kleinbahnen ohne Rücksicht auf deren Spurweite, und zwar auch dann
Anwendung, wenn keine Vorrichtungen zum Uebergange von Wagen oder zur Ueberladung von
von Gütern getroffen werden.

§ 2. Ginführungsanlagen.
Der zur Ausführung bestimmteEntwurf für die Einführung der Kleinbahn ist den w

sonderen Vertragsbedingungen in Abzeichnungbeizufügen. Ebendafelbst ist festzustellen,welche
Theile des Entwurfs auf Kosten des Kleinbahnunternehmers,welche auf Kosten der Staatseiseubahn-
Verwaltung und welche etwa auf gemeinsame Kosten auszuführen sind, in welcher Weise m letzterem
Falle die Kosten zu vertheilen sind, wer in jedem Falle die Ausführung zn besorgen hat und m
wessen Eigenthum die hergestellteilAnlagen übergehen.

§ 3. Verpflichtung zur Tragung der Anlagekosten.
Der Kleinbahnunternehmerträgt die gesäumten Kosten der für die Einführung der Klein¬

bahn erforderlichenAnlagen, und zwar einfchließlichder Kosten der erforderlichenAenderungen
und Erweiterungen der Anlagen der Staatseisenbahn. Auf die letzteren können zedoch nach billigem
Ermessender Staatseisenbahnverwaltung die Vortheile ans den in Folge dieser Aenderungen oder
Erweiterungen etwa eintretendenVerbesserungender Staatsbahnanlagen oder die Ersparnissean
sonst erforderlichenAusgaben in Anrechnunggebracht werden.
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8 4. Ausführung des Entwurfs.
Die zur Einführung der Kleinbahn erforderlichenAenderungen und Erweiteruugen der

Anlagen der Staatseisenbcchn, einschließlich der Eiuführungsweicheund derjenigen Anlagen, welche
zur Sicherung des Betriebes dienen, werden der Regel nach von der Staatseifenbnhnverwaltung
ausgeführt.

Die Ausführung aller anderen Anlagen bleibt in der Regel dem Kleinbahmmteruehmer
überlassen,der jedoch die auf eisenbahnfiskalischem Gelände belegenen Anlagen nur im Einvernehmen
mit der Staatseisenbahnucrwaltung ausführen darf.

§ 5. Berechnung der Anlagekosten.
Insoweit die Staatseisenbahnverwaltung die zur Einführung der Kleinbahn erforderlichen

Anlagen auf Kosten des Kleinbahnunternehmersherstellt, sind ihr von diesem die Selbstkostennach
den bei der Stcmtseisenbahn jeweilig geltenden Bestimmungen zu erstatte».

Zur Deckungder nicht besonders nachweisbarenSelbstkostenallgemeiner Natur (General-
kusten) werden außerdem 5"/,, der ganzen Summe, welche für die von der Staatseiscnbahnuerwaltung
ausgeführten Anlagen zur Verausgabung gelangt, in Rechnung gestellt.

§ 6. Bauvorschüsse.
Die Kosten der von der Staatseisenbahnverwaltuug für Rechnung des Kleinbahn¬

unternehmers auszuführendenAnlagen sind von Letzteremvor Beginn der Arbeiten vorzuschießen.
Bei größeren Bauausführungen kann ihm die Einzahlung des Vorschusses in Theilbeträgen gestattet
werden, die indessen mindestens so hoch zu bemessen sind, daß die von der Staatseiscnbahn-
verwaltnng Dritten gegenüber eingegangenenVerpflichtnngenjederzeit gedeckt werden können.

Eine Verzinsung der Vorschüsse findet seitens der Staatseiscnbahnuerwaltung nicht statt.

s ?. Benutzung von Grundstücken der Staatseisenbahnverwaltuug.
Die Benutzung von Grundstückender Staatseisenbahnvcrwaltung für Zwecke der Kleinbahn

wird nur unter dem Vorbehalte des Widerrufs für den Fall eigenen Bedarfs gestattet, und zwar
in der Regel bei ertraglosenGrundstücken unentgeltlich gegen Anerkennungsgebühr,bei nutzbringenden
Flächen (Dienstland, Lagerplätze) gegen die ortsübliche Pacht.

§ 8. Aenderung und Erweiterung der Einführuugsanlagen.
Die aus Betriebs- oder Verkehrsrückstchten erforderlichenAenderungen oder Erweiterungen

sowohl der Stcmtseisenbllhnals der Einführungsanlagen der Kleinbahn kann die Staatseisenbahn¬
verwaltuug jeder Zeit anordnen. Dem Kleinbahnunternehmersteht ein Anspruchauf Entschädigung,
insbesonderewegen der dadurch veranlaßten Erschwerungenoder zeitweiligenUnterbrechungendes
Betriebes nicht zu.

Der Kleinbllhuunternehmerträgt die Kosten der Aenderungen und Grweiteruugen der
Kleinbahnanlagen in jedem Falle. Bezüglichder Aenderungenund Erweiterungender Staats-
eisenbllhnanlagen ist zu unterscheiden:

»,) Werden sie durch Aenderungen oder Erweiterungen der Kleinbahn bedingt, so trägt
der Kleinbahnunternehmerihre Kosten in vollem Umfange.

^) Im Uebrigen fallen ihm diese Kosten nur insoweit zur Last, als sie durch die Bei¬
behaltung oder betriebssichere Bedienung der Einführungsanlagen erforderlichwerden.
Auch letztere Kosten übernimmt die Staatseisenbahnverwaltuug, wenn in den ersten
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10 Jahren seit der erstmaligenHerstellung der Einführungsanlagen, deren Aenderung
oder Erweiterung wegen einer beim Vertragsabschlüssedem Kleinbahnunternehmernicht
angekündigtenAenderung oder Erweiterung der Staatseisenbahn erforderlichwird.

Insoweit nach vorstehendenGrundsätzen die Kosten von Aenderungenund Erweiterungen
der Staatsbahnanlagen vom Kleinbahnunternehmerzu tragen sind, können hierauf nach billigem
Ermessen der Staatseisenbahnverwaltung die Vortheile aus den in Folge dieser Aenderungen
oder Erweiterungen etwa eintretenden Verbesserungender Staatsbahnanlagen oder die Ersparnisse
an sonst erforderlichenAusgaben in Aurechuunggebrachtwerden.

Die Staatseisenbahnverwaltnng hat vor jeder Aenderung oder Erweiterung der Staats-
eiscnbcchn,bei welcher eine Aenderung der Kleinbahnanlagenin Frage kommt, dem Kleinbahnunter¬
nehmer einen Anschlag über die ihn treffendenKosten, jedoch ohne Gewähr für dessen Einhaltung,
sowie einen Gleisplcm mitzutheilen. In gleicher Weise ist der Kleinbahnunternehmer verpflichtet,
für alle von ihm beantragten Aenderungenoder Erweiterungen der Einführuugsanlage der Staats¬
eisenbahnverwaltung einen Plan zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Die Kosten für die
ausführlichenEntwürfe werden nach den im Absatz 2 aufgestelltenGrundsätzengetragen.

Bei Aenderung oder Erweiterung der Einführungsaulagcn finden im Uebrigen die in den
88 4 bis 6 in Betreff der erstmaligenHerstellungund die im 8 33 in Betreff der Wegräumung
der Einführungsanlagen im Falle der Aufhebung des AnschlussesgetroffenenBestimmungensinn¬
gemäße Anwendung, die letzterenmit der Maßgabe, daß eine Entschädigungfür Verbreiterungen
des Bahnkörpers, die auf Kosten des Kleinbahmmternehmersausgeführt wordeu sind, nach Ermesse»
der Staatseisenbahnverwaltung gewährt werden kaun, soweit sie der Verbreiterung für ihre eigenen
Zwecke bedarf.

§ 9. Bewachung, Bedienung uud Unterhaltung der Einführungsanlagen.
Die Kosten der Bewachung, Bedienung und Unterhaltung der Einführungsanlagen ein¬

schließlich der Einführungsweicheuud derjenigen Anlagen, welche zur Sicherung des Betriebes der
Staatseisenbahn gegenüberdem Kleinbahnbetriebedienen, sowie der ausschließlich Kleinbahnzwecken
dienenden Anlagen der Staatseisenbahn fallen dem Kleinbahnunternehmerzur Last; die der gemein¬
schaftlichen Anlagen werden gemeinschaftlich getragen.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, so wird die Bewachung,Bedienung und Unterhaltung
der Einführnngsweicheuud der vorbezeichneten Sichenmgsanlagen cmf Kosten des Kleinbahmmter¬
nehmers von der Staatseisenbahnverwaltung, die der gemeinschaftlichenAnlagen auf gemeinschaftliche
Kosten gleichfalls von ihr, die der übrigen Anlagen dagegen vom Kleinbahnunternehmerüber¬
nommen. Wie die Kosten der Bewachung, Bedienung und Unterhaltung der gemeinschaftlichen
Anlagen vertheilt werden, wird in den besonderenVetragsbedingungenbestimmt.

Soweit hiernach die Staatseisenbahnverwaltung die Bewachung, Bedienung und Unter¬
haltung der Anlagen, sei es auf Kosten des Kleinbahmmternehmers,sei es auf gemeinschaftliche
Kosten ausführt, sind von ihr die in den nachstehenden Paragraphen angegebenen Beträge in Rech¬
nung zu stellen.'

ß 10. Pauschvergütung für die Bewachung und Bedienung.
Innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Eröffnung des Kleinbahubetriebessind nur die

ber Stantseisenbahnverwaltuug für die Bewachung und Bedienung der Einführuugsanlage er¬
wachsenden, in den besonderenVertragsbedingungen näher festzusetzendenMehrausgaben von dem
Kleinbahnunternehmerzu erheben.
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Nach Ablauf dieses Zeitraumes ist für jeden ausschließlich für Rechnung der Kleinbahn
beschäftigten Wärter oder Weichensteller der Staatseisenbahnverwaltung eine jährliche Pauschsumme
von 1200 Mark zu vergüten, in welcher Summe zugleich die Entschädigung für alle sonstigen
Aufwendungender Staatseisenbahnverwaltung aus Anlaß der Bewachung und Bedienung der Ein-
führungscmlagenenthalten ist. Für jeden zugleich für die Zwecke der Staatseisenbahnverwaltung
beschäftigtenWärter oder Weichenstellerist nur ein angemessenerTheil der Pauschsumme von
1200 Mark in Rechnung zu stellen.

Eine Ermäßigung dieser Sätze bis zuin Betrage der gemäß Absatz 1 innerhalb der ersten
fünf Jahre in Rechnung zu stellendenwirklichen Mehransgaben kann bewilligt werden, falls dies
bei billiger Berücksichtigung der Leistungsfähigkeitder Kleinbahn nothwendig erscheint.

8 11. Pauschvergütung für die laufende bauliche Unterhaltung der Gleise.
Für die zur laufenden baulichen Unterhaltung der Gleise und Weichen erforderlichen

Arbeiten werden für das laufendeMeter und Jahr 20 Pfg., geschrieben: zwanzig Pfennig, vergütet,
wobei die Weichengleisebis zum Stoß vor der Zungenspitze in beiden Strängen durch¬
gerechnet werden.

In diesen Sätzen sind enthalten die Arbeitslöhne der Rotten und Rottenführer für Stopfen,
Heben, Richten der Gleise, Auswechselnder Schienen, Schwellen nnd des Kleineiscnzeuges,sowie
der Kosten der Unterhaltung der Geräthe, der Beaufsichtigungder Nutten durch den Bahnmeister,
Vertretung des Letzterenund die allgemeinenVerwaltungskosten.

8 12. Pauschvergütung für die Gangbarhaltung, Schmierung, Erleuchtung der
Weichen, Kreuzungen, Drehscheiben u. s. w.

Für die Gangbarhaltung, Schmierung und Erleuchtung der Weichen und Kreuzungennebst
Stellvorrichtung, Weichensignalenund Gleissperren, sowie der Drehscheiben(einschließlichHergabe
der zum Schmieren und Erleuchten erforderlichenMaterialien) werden neben der gemäß 8 ll und
s 13 1i, e zu leistendenVergütung nachfolgendeBeträge jährlich in Rechnung gestellt:

8,.

in den

Hauptgleisen
der Staats¬

eisenbahn,

in den Nebmgleisen
der Staatseisenbahn
und in den Klein-
bahnssleisen, welche
von Lokomotiven
befahrenwerden.

o.
in den

übrigen
Kleinbahn¬

gleisen.

„ „ einfache Kreuzungsweiche . . , .
„ „ doppelte Kreuzungsweiche ....
„ „ Kreuzung (ohne Unterschied des Nei-

„ ein Weichenkreuz (bestehend aus 4 ein-

„ eine Blauel'sche Weiche......
„ „ Drehscheibe........

45
«0
75

120

20

150
5

35
25

20
25
35
50

10

70
5

25

12
20
25
40

5

45
3

25
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§ 13. Besonders zu berechnende Unterhaltungskosten.
Besonders werden in Rechnung gestellt:

«,) die Kosten für die außergewöhnlicheUnterhaltung der Gleise und Weichen, insbe-
besondere die durch außergewöhnliche Naturereignisse,z. B. durch Schneeverwehungen
verursachten Aufwendungen,

d) die für die Unterhaltung der Gleife und WeichenerforderlichenErsatzmaterialien,
einschließlich des Stopfkieses,

«) die für die bauliche Unterhaltung des Bahnkörpers, der Böschungen,Parallelwege,
Nampen, Wegeübergänge, Brücken, Buden nebst Geriithfchaften, der Drehscheiben,
Prellböcke, Gleissperren und aller sonstigen Bahnanlagen erforderlichen Aufwendungen,

ck) die Kosten für die bauliche Unterhaltung sowie für die Gangöarhaltung, Schmie¬
rung und Erleuchtung der Sichcrungs- lind Signalanlagen — bei gemeinschaftlicher
Benutzung antheilig gemäß befonderer Festsetzungdurch die Staatseisenbahnver-
waltung.

In geeignetenFallen sind in den besonderenVertragsbedingnngen für die unter «, bis ä
aufgeführten Kosten Paufchvergütungen zu vereinbaren.

Zur Deckungder nicht besonders nachweisbarenSelbstkostenallgemeinerNatur (General¬
tosten) werden 5 °/„ von der Gesammtsumme aller im Einzelnen nicht nach vereinbarten Pauschal¬
sätzen zu berechnenden Kosten in Rechnung gestellt.

§ 14. Gesammtpanschvergütung.
In geeigneten Fällen kann für die sämmtlichenvom Kleinbahnunternehmcrauf Grund der

8§ ? und 10 bis 13 zu leistendenZahlungen in den besundcrenVertragsbedingungeneine jährliche
Gesammtpanschvergütungvereinbart weiden.

Die Aufhebung einer derartigen Abrede kaun von beiden Theilen nach vorangegangener
dreimonatiger Kündigung verlangt werden.

8 15. Prüfung der Kostenrechnung durch den Kleinbahnunternehmer; Fälligkeit
der Zahlungen.

Die Rechnungen über die Kosten der Herstellung, Aenderung und Erweiterung der Ein-
fühmngsanlage, suwie die Rechnungenüber die besonders zu vergütendenUnterhaltungskosten(§ 13)
unterliegen nur einer rechnerischen Prüfung des Klcinbahnunternehmers.

Die von dem Klcinbahnuntcrnehmcr auf Grund der ß§ ? und 10 bis 14 zu leistenden
Zahlungen sind, soweit nicht ein Anderes vereinbart, in vierteljährlichenTeilbeträgen am 1. April,
1. Juli, 1, Oktober und 2. Januar - und zwar die festen Vergütungen im Vorans ohne jedes¬
malige besondereAufforderung— zu zahlen.

ß 16. Betriebsleitung,

Auf den von der Kleinbahn mitbenutztenStationen nud Gleisen der Staatseiseubahn-
v«waltung steht die Regelung und Leitung des gestimmten Betriebes ausschließlich der letzterenzu.
Auf Uebergabe- und Ueberladegleisenwird der Ucbergabe- und Betriebsdienst von der Staats-
eiscnbahnverwllltungnach Benehmen mit dem Kleinbahnunternehmcrgeregelt.

Für den Betrieb der Kleinbahn auf den mitbenutzten Gleisen der Staatseisenbahn-
verwaltung, sowie auf den normalspurigen Uebergabe- und Ueberladegleisengelten die Betriebsvor-
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schiiften der Staatseisenbahnverwaltung. Die Bediensteten der Kleinbahn unterstehen innerhalb
dieses Betriebsdienstesden zuständigenAngestellten der Staatseisenbahnverwaltungund müssen deren
Anordnungen Folge leisten. DiejenigenKleinbahnbcdienstetcn,welche solchen Anordnungenzuwider¬
handeln, sind auf Verlangen der Staatseisenbahnverwaltung aus diesem Betriebsdienstezu entfernen.

tz l7. Uebernahme des Stations- und Abfertigungsdienstes der Kleinbahn auf der
Anschlußstation durch die Staatseisenbahn.

Uebernimmt die Staatseisenbahnverwaltung den Stations-, Abfertigung^, Kassen-,
Rechnungs- oder Ladedienst der Kleinbahn auf der Anschlußstcitiun,so gelten hierfür die nach¬
stehendenBestimmungen:

»,) die Höhe der von dem Kleinbahnunternehmeran die Staatseisenbahnverwaltung zu
zahlenden Vergütung für die Wahrnehmung des Dienstes und die Mitbenutzungvon
Anlagen und Einrichtungen wird in den besonderenVertragsbedingungen festgesetzt.

In den ersten fünf Jahren nach der Eröffnungdes Kleinbahnbetriebeswerden
nur die der Staatseisenbahn erwachsenden Mehrausgaben in Rechnung gestellt. Nach
Ablauf dieses Zeitraums ist ein dein Maße der Inanspruchnahme durch die Klein¬
bahn entsprechender,unter billiger Berücksichtigungihrer Leistungsfähigkeitfestzu-
setzender Theil der Kosten zu berechnen,

d) die Bediensteten der Staatseisenbahn handeln hierbei ausschließlich als Beauftragte
des Kleinbahnunternehmers;aus ihren Handlungen können daher von der Kleinbahn
Ansprüchegegen die Staatseisenbahnverwaltung nicht erhoben werden;

Q) eine Disziplinarbefugniß steht dein Kleinbahnuntcrnehmer gegenüber den Staats-
bahnbcdiensteten nicht zu. Den Kleinbcchndienstbetreffende Anordnungen dürfen
den Bedienstetender Staatseisenbahnverwaltung nur durch Vermittelung der letz¬
teren ertheilt werden;

ä) die aus Defekten in gemeinschaftlichen Kassen oder aus sonstigenim gemeinsamen
Verkehrsdienstverübten Schadenshandlungen ungedecktbleibenden Beträge werden
von beiden Verwaltungen — nach Verhältniß der Einnahmen aus den einschlägigen
Verkehrstheilen(Personen-, Gepäck-, Güterverkehr) innerhalb des der Entdeckung
vorhergegangenenKalenderjahres oder, wenn ein solches noch nicht verstrichen ist,
innerhalb des der EntdeckungvorhergegangenenZeitraumes seit Einrichtung des
gemeinschaftlichen Dienstes —- gemeinsam getragen. Als Einnahmen in diesem
Sinne gelten die Baarerhebungen auf der Staatsbahucmschlußstation.

§ 18. Haftung ans dem Betriebe.
Die Haftpflicht der Verwaltungen unter einander regelt sich nach den gesetzlichenBestim¬

mungen mit der Maßgabe, daß jede Verwaltung für das Verschulden ihrer Bediensteten haftet.
Hierbei gelten Bedienstete der einen Verwaltung als solche der anderen, so lange sie eine dieser
Verwaltung obliegendeThätigkeit ausüben.

§ 19. Wagenübergang.
Ein Uebergang von Eisenbahnwagen auf die Kleinbahn ist nur zulässig, wenn deren

Oberbau die Beförderung von Wagen mit mindestens6 Tonnen Raddruck gestattet.
Die Bedingungen, unter denen ein Wagenübergang von der Staatseisenbahn auf die

Kleinbahn und umgekehrtgestattet und insbesondereauch die etwaige Gestellung leerer Wagen für
die Kleinbahn von der Staatseisenbahn übernommenwird, sind Gegenstandbesonderer Vereinbarung.
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§ 20. Verpflichtung der Kleinbahn zur Uebernahme von Sendungen.
Die Kleinbahn ist verpflichtet, alle ihr von der Staatsbahnanschlußstatiun übcrwiesenen

Sendungen zur Weiterbeförderung zu übernehmen, fofern sie zu deren Beförderung berechtigt ist
und hierfür ausreichendeEinrichtungen besitzt.

§ 21. Gepackverkehr.
Findet auf der Staatsvahnanschlußstation eine Uebcrgabe vou Reisegepäck statt, so erfolgt

sie, sofern nicht anderes vereinbart ist, gegen Quittung des übernehmendenBediensteten,

§ 22. Viehverkehr.
Findet auf der Kleinbahn eine Beförderung von lebenden Thieren statt, so sind bezüglich

der letzeren die nachfolgendenBestimmungenfür den Güterverkehrsinngemäß anzuwenden.

§ 23. Güterververkehr. »,) Frachtbriefe und sonstige Begleitpapiere,
Den von der Kleinbahn auf die Staatsbahn übergehenden Sendungen müssen Fracht

bliese, Zoll- und sonstige Begleitpapierebeigegebcn sein, wie sie für die Verfrachtung auf dcu Eisen¬
bahnen jeweilig vorgeschriebensind. Für Mängel der Begleitpapiere haftet die Kleinbahn der
Staatseisenbahnverwaltung in demselben Umfange, wie der Absendereiner nnmittelbar aufgelieferten
Sendung.

Die Frachtbriefe für Sendungen nach Klcinbahnstatiunen müssen stets die Angabc der
Eisenbahnstationenthalten, auf welcherdie Kleinbahn abzweigt und ihr die Sendung zu übergeben
ist, es sei denn, daß ausuahmsweiscein direkter Tarif mit einer Klcinbahnstation eingerichtet ist.

§ 24. d) Uebergabe der Sendungen.
Die Ucbergabe und Uebernahme von Gütern geschieht mangels anderer Vereinbarung

auf Grund der Frachtbriefe und der für jede Uebergabe zn fertigendenUeberweisungskarten(Z 26):
»,) bei Stückgütern auf dem Güterschuppender Staatsbahnanschluhstation,
d) bei Wagenladungen in dem Uebeigabe- oder Umladegeleis.
Sollen für eine Station bestimmte Stückgutmcngcn von mindestens 2000 Kz? Gewicht

übergeben werden, so können sie nach Vereinbarung in einem besonderenWagen verladen nnd in
diesem übergebenwerden.

Die zur Uebernahmennd Uebergabe ermächtigten Bediensteten sind gegenseitigbekannt zu geben.

ß 25. o) Verwiegung der Stückgüter.
Bei Stückgütern, die in Mengen von mindestens 2000 Kg für eine Bestimmunngsstation

in einem Wagen von der Kleinbahn übergebenwerden, kann die Staatseisenbahnverwaltung von
der Ginzclverwiegungabsehen.

Bei solchen Sendungen hat die Kleinbahn die Einzelgewichtevor der Uebergabe festzu¬
stellen und diese in die Frachtbriefe einzutragen. Die Gewichtsangabe wird von der Staatseisen¬
bahnverwaltung als richtig anerkannt, sofern nicht eine der Staatseisenbahnverwaltung jederzeit
freistehende Nachwäguug ein abweichendesGewicht crgiebt.

Wird die Gewichtsfeststelluug sciteus der Kleinbahn unterlassen oder unrichtig bewirkt, so
haftet die letztere für alle hieraus sich ergebendenFolgen, namentlich mich für alle Ansprücheans
Verlust, Minderung und Beschädigungdes Gutes, sofern sie nicht nachweist, daß der Schaden erst
nach der Uebergabe an die Staatsciscnbahn entstanden ist.



422 42. RheinischerProvinziallandtag. Ni. 33.

Z 26, ä) Uebcrweisuugskarten.
Erfolgt die Uebcrgabe der Güter auf Grund von Uebcrweisungskcirten (ß 24), so ist vor¬

behaltlich anderer Vereinbarung für jede Ucbergabc von der übergebendenBahn vermittelst Durch¬
schrift eine Ueberweisungskartcin doppelter Ausfertigung herzustellen,worin alle Sendungen einzeln
aufzuführensind.

Die Uebcrweisungskartensind monatlich fortlaufend zu nummerircn, in ihren Gewichts
und Geldspalten aufzurechnenund von den Uebergabe- und Ucbernahmcbedicnstclenin beiden Aus¬
fertigungen zu unterschreiben. Die übergebende und übernehmende Bahn erhalten je eine Ausfertigung.

Die bei der Uebcrgabe festgestellten Schaden, Mängel, Gcwichtsabweichungcnu. s. w, sind
in beiden Kartenausfertiguugen zu vermerken und die Vermerkevon beiden Uebcrgabcbcdienstetcu
handschriftlich zu vollziehen.

§ 27. s) Lagerfristen für Stückgut,
Die Kleinbahn hat die ihr zur Weiterbeförderungbereit gestelltenStückgüter zu deu be¬

sonders vereinbarten Uebergabezeiten und innerhalb der für die Eisenbahncmschlußstationallgemein
festgesetztenFristen zu übernehmen. Bei längerer Lagerung hat die Kleinbahn das im Tarif der
Stcmtsciscnbahn festgesetzteLagergeld zu eutrichten.

8 28. f) Nachnahmen.
Für die Auszahlung der Nahnahmen an die Versender durch die Kleinbahn gelten die

bei der Staatseisenbahnvcrwaltung jeweilig bestehendenBestimmungen. Der Kleinbahnunternehmer
haftet für alle Nachtheile,die durch eine unberechtigteoder verfrühte Auszahlung entstehen.

Für Vorfrachten wird im gegenseitigen Verkehr Nachnahmeprovisionnicht erhoben.

§ 29. Abrechnung der Verkchrseinncihmcn.
Zur Erleichterung des Gcldvcrkehrs werden die auf den Sendungen ruhenden Frachten,

Nachnahmen und sonstigenGebühren gegenseitig monatlich gestundet. Der Klcinbahnuntcrnehmcr
unterwirft sich in dieser Beziehung den bei der Staatsciscnbahnvcrwaltuug jeweilig geltenden
Vorschriften.

ß 30. Verfahren bei Ablieferungshindernissen.
Können Sendungen, die von der Kleinbahn der Staatseisenbahn zur Weiterbeförderung

übergeben worden sind, dem Empfänger nicht ausgeliefert werden, so vermittelt die Kleinbahn
zwischen der Staatsbahnanschlußstation und dem Versender wegen anderweitiger Verfügung
über das Gut.

8 3l. Haftung für das Gut.
Die Haftung der Verwaltungen untereinander für das Gut beginnt und endet mit der

vollzogenen Uebcrgabe und Uebernahme.
Für die nach der Uebergabc festgestellten Schäden und Mängel haftet, abgesehen von den

im § 25 behandelten Fällen, die übernehmende Verwaltung, sofern sie nicht beweist,daß die Schäden
schon bei der Uebernahmevorhanden waren.

Weiden auf Grund des Frachtvertragesgegen die StaatseisenbahnvcrwaltungEntschädigungs-
forderungcn geltend gemacht, für die der Kleinbahnunternehmcrhaftet, so hat dieser anf Verlangen
der Staatseisenbahnverwaltung die Feststellung und Regelung des Anspruches zu übernehmen.
Erfolgt die Erledigung des Anspruchesdurch die Staatscisenbahnvcrwaltuug, so erkennt der Klein-
bahnunteinehmer diese Regelung als für sich bindend an.
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Werden bei Wagenladungen oder bei den in verschlossenen Wagen übergebencnStück-
gutscuduugennach der UebernahmeMangel oder Schaden entdeckt, so hat die entdeckende Station
unverzüglicheine Thatbestcmdsaufnahmcunter Benutzung des bei der Staatscisenbnhn gebräuchliche,,
Musters anzufertigen und der Anschluhstation,welche die Seudung übergebe,, hat, mitzutheilen.
In gleicherWeise ist auch bei Einzclstückgutzu verfahren, wenn von der entdeckenden Station
vermuthet wird, daß der Schaden schon vor der Ucbergabeauf der Anschlußstatioubestanden hat.

Wird der Abfertigung^ und Lndcdiciist der Kleinbahn auf der Anschlußstatiouvon der
Staatscifenbahnucrwaltung wahrgenommen,so beginnt die Haftung des Kleiubahnunternchmcrsfür
die auf der Stantseisenbahu ankommenden und auf die Kleinbahn übergehendenStückgüter mit
dem Zeitpunkt ihrer Bereitstellung auf dem Schuppen, bei Wngenladuugcn und den in verschlossenen
Wagen übergehende»Stückgutscndungcnmit der Bereitstellung im Uebergabc- und Ucbcrlcidegleis,
Sie endet bei den auf die Stantscisenbahn übergehenden Gütern umgekehrtzum gleichen Zeitpunkt.

8 32. Aushebung des Vertrages.
Die Aufhebung des Vertrages kann beiderseits durch eine sechs Monate vorhergehende

Kündigung herbeigeführtwerden.
Die Stantscisenbahnvcrwaltung ist außerdem befugt, nach Ermessen den Vertrag ohne

vorgängige Kündigung sofort aufzuheben,die Einführungsanlagenoder deren Benutzungeinzuschränken
oder den Betrieb auf dem letztereneinzustellen:

»,) wenn die Kleinbahn ihren Betrieb einstellt;
d) wenn der Kleinbahnuntcrnchmcrausdrücklicher Aufforderungungeachtet es unterläßt,

die an die Staatseisenbahnverwaltung zu vergütende,, Kosten zu zahlen oder sonstigen
vertragsmäßige,, Verpflichtungenuachzukommcn.

Im Falle der Aufhebuug des Vertrages hat der Klcinbahnnnternehmer, abgesehenvon
dem im § 33 Bestimmten, nur das Nccht auf Rückgabeder etwa für den Bau der Einführungs-
anlagen der Staatseisenbahnvcrwnltung gegebenen und ausweislich der abzuschließenden Rechnungen
noch nicht verausgabten Geldbeträge.

ß 33. Wcgräumung der Einführungsanlagcn.
Bei Aufhebung der Einführungsanlage hat die Staatseisenbahnverwaltung das Recht, die

Anlage entweder ganz, jedoch nur soweit sie auf ihrem eigenen Gelände liegt, oder thcilweise gegen
Erstattung des derzeitigenWerthes in ihr Eigenthum zu übernehmen.

Will sie von diesem Rechte keine» Gebrauch machen, so hat der Klcinbahnuutcrnehmcr
»innen einer vou der Staatscisenbahnvcrwaltuug festzusetzende,, angemessenen Frist diejenigenAn¬
lagen, welche sich auf deren Eigenthum befinden, zu beseitigenund den früheren Zustand wieder
herzustellen,widrigenfalls diese Arbeiten auf Kosten und Gefahr des Kleinbahuunternchmcrsdurch
die Staatseisenbahnverwaltung erfolgen. Letzterer steht es jedoch in jedem Falle frei, diejeuigcn
Anlagen, wie z. B. der Gleife, Weichen, Drehscheibenu. s. w,, welche nicht ohne gleichzeitige
Störung der Anlage,, der Stantseisenbahu entfernt werden können, auf Gefahr und Kosten des
Klcinbahnunternehmcrs unter Wiederherstellungdes frühereu Zustcmdcs zu beseitigen oder gegen
Vergütung des zeitigen Werthes zu übernehmen.

Sind behufs der Herstellung der Giuführungsanlageu Verbreiterungen des Bahnkörpers
auf Kosten des Kleinbahuunternehmers ausgeführt worden, so ist ebenfalls der frühere Zustand
wieder herzustellen,sofern nicht die Staatseisenbahnverwaltuug darauf verzichtet.
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§ 34. Zeit und Ort der Zahlungen.

Alle Zahlungen, die von dem Kleinbahnunternchmerzu entrichtensind, müssen postfrei bei
der von der Staatseisenbahnuerwaltung jeweilig bestimmten Kasse geleistetwerden. Einwendungen
gegen die Berechnungen, auf Grund deren die Zahlungen gefordert werden, dürfen letztere
nicht aufhalten.

8 35. Sicherhcltslelftung.

Um den richtigen Eingang der Zahlungen (§ 34) zu sicheru, kann die Staatseisenbahn¬
uerwaltung zu jeder Zeit die Leistung einer Sicherheit von dem Kleinbahnunternchmerfordern.

Die Sicherheit kann durch Bürge» oder Pfänder bestellt weiden; durch Bürgen jedoch
nur mit Einwilligung der Staatseisenbahnuerwaltung. Der Bürge hat einen Bürgschcinnach An¬
ordnung der letzterenauszustelleu.

Die Höhe der zu bestellendenPfänder beträgt fünf vom Huudert der Vertragssumme,
soweit nicht ein Anderes bestimmt ist.

Die Staatseisenbahnuerwaltung kann die Hinterlegung eines Gcneralpfandes zulassen,
das für alle von dem Kleinbahnunternchmer im Bereiche der KöniglichPreußischen Eisenbahn¬
direktionenund der KöniglichPreußischen und GroßherzoglichHessischen EisenbahndirektionMainz
vertragsmäßig übernommenenVerpflichtungenhaftet.

Die Staatseisenbahnvcrwllltung behält sich das Recht vor, das Generalpfand jederzeit bis
höchstens zum Gesammtbetrageder Einzelpfänder, an deren Stelle es bestellt ist, zu erhöhen, sofern
es zur Sicherstcllung der Verbindlichkeitendes Kleinbahnunternehmersnach ihrem Ermessen nicht
genügt. Sie ist berechtigt, ihr Einuerstänoniß mit der Bestellung eines Gcneralpfandes jederzeit
zurückzuziehenund zu verlangen, daß an dessen Stelle innerhalb der von ihr zu bestimmenden
Frist die erforderlichenEinzelpfänder hinterlegt werden. Die Freigabe des Generalpfandes erfolgt
in diesem Falle nicht vor Stellung sämmtlicherEinzelpfänder.

Zum Pfande können bestellt werden entweder Forderungen, die in das Reichsschuldbuch
oder in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaates eingetragen sind, oder baares Geld, Werth-
Papiere, Depotscheine der Reichsbank,Sparkassenbücheroder Wechsel.

Hinterlegtes baares Geld geht in das Eigenthum der Staatseisenbahnuerwaltung über.
Es wird nicht verzinst. Dem Kleinbahnunternchmer steht ein Anspruch auf Rückerstattungnur
dann zu, wenn er aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat.

Als Wertpapiere werden angenommen die Schuldverschreibungen,welche von dem
DeutschenReiche oder von einem DeutschenBundcsstaatc ausgestellt oder gewährleistetsind, sowie
die Stamm- und Stamm-Prioritäts-Akticn und Prioritäts-Obligationcn derjenigen Eisenbahnen,
deren Erwerb durch den Preußischen Staat gesetzlich genehmigt ist, zum vollen Kurswerthc, die
übrigen bei der DeutscheuReichsbankbelcihbareuEffekten zu dem daselbst vclcihbarcn Vruchtheil
des Kurswerthes.

Depotscheine der Reichsbank über hinterlegte verpfändnngsfähigcWerthpapiere (vergl.
Absatz 8) werden angenommen, wenn gleichzeitigeine Verpfändungsurkunde des Kleinbahnunter¬
nehmers nach Anordnung der Staatscisenbahnverwnltung und eine Aushändigungsbescheinigung
der Reichsbanknach Anordnung der Staatseisenbahuvcrwaltung überreichtwird.

Sparkassenbücher werden nach dem Ermessen der Staatseisenbahnuerwaltung an¬
genommen. Gleichzeitig ist über das Sparkasscnguthabeneine Verpfimdungsurkundcnach Anordnung
der Staatseisenbahnuerwaltung auszustellen.
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Wechsel werden nach dem Ermessender Staatseisenbahnverwaltung angenommen, wenn
sie an den durch die zuständige Verwaltungsbehördevertretenen Fiskus bei Sicht zahlbar, gezogen
und acceptirt sind, eigene Wechsel nur, wenn sie bei Sicht zahlbar und avalirt sind und wenn
als Wechselnehmer der Fiskus bezeichnet ist.

Die Ergänzung einer Pfandbestellung kann gefordert werden, falls diese in Folge theil¬
weiser Inanspruchnahme oder eines Kursrückgangesnicht mehr genügend Deckungbietet.

Die Befriedigung aus den verpfändeten Schuldbuchforderungen,Werthpapieren, Depot¬
scheinen, Sparkassenbüchernund Wechselnerfolgt nach den gesetzlichenBestimmungen. Die Staats-
eiseubahnverwaltungbehält sich das Recht vor, jederzeit an Stelle einer in Wechseln oder Bürg¬
schaften bestellten Sicherheit anderweit Sicherheit zu fordern.

Zinstragenden Werthpapieren sind stets die Erneuerungsschcinebeizufügen.
Zins-, Renten- und Gewinnantheil-Scheine können dem Kleinbahnunternehmerbelassen

werden. Andernfalls werden sie, so lange, als nicht eine Veräußerung der Weithpapicre zur
Deckungentstandener Verbindlichkeiten in Aussichtgenommenwerden muß, zu den Fälligkeitstagen
dem Kleinbahnunternehmerausgehändigt.

Die Staatsciscnbahnverwaltung überwacht nicht, ob die ihr verpfändeten Wertpapiere,
Depotscheine,Sparkassenbücherund Wechsel zur Auszahlung aufgerufen, ausgeloost oder gekündig
weiden, oder ob sonst eine Veränderung betreffs derselben eintritt. Hierauf zu achten und das
Geeignete zu veranlassen, ist lediglich Sache des Vervfändcrs, den auch allein die nachtheiligen
Folgen treffen, wenn die nöthigen Maßregeln unterbleiben.

Die Rückgabe der Pfänder, soweit sie für Verbindlichkeitendes Kleinbahnunternchmcrs
nicht in Anspruchzu nehmen sind, erfolgt, falls sie nicht als Generalpfand bestellt sind, nachdem
der Kleinbahnunteinchmerdie ihm obliegendenVerpflichtungenvollständig erfüllt hat.

Allgemeine Bedingungen

für die Zulassung von Urivatanschlüssen.

§ 1. Zweck der Privatanschlüsse.
Die Privatanschlüssedienen zum Anbringen und Abholen von Gütern in Wagenladungen

zu und von der Staatseisenbahn, und zwar nur für die eigenen Zwecke des Anschluhinhabers.Für
die Versendung und den Bezug von Stückgütern, sowie für die Zwecke Dritter (§ 7) darf der
Anschlußnur auf Grund besondererVereinbarung benutzt werden.

8 2. Herstellung der Anschlußanlage.
Wenn leine andere Vereinbarung getroffen ist, so bewirkt die Stantseisenbahnverwaltung

auf Kosten des Anschluhinhabers die Ausführung des auf Bahncigenthum belegencn Theils des
Anschlusses und die Lieferung der hierzu erforderlichenMaterialien sowie die Herstellung aller nach
ihrem Ermessen erforderlichenSignal- und Telegraphenanlagcn, dagegen der Anschlußinhaberselbst
für eigene Rechnung die Herstellung der übrigen Theile des Anschlusses.
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Bei der Ausführung von Anschlußanlagcuhat der Anschlußinhabcrden Anordnungen der
Staatscisenbahnvcrwalluug und des mit der Beaufsichtigung der Bauausführung beauftragten
Beamten Folge zn leisten. Insbesondere ist für diejenigen Theile der Anschlußcmlagc,welche
demnächst von der Staatsciscnbahnvcrwnltung zu uutcrhaltcn sind, nur solches Material zu ver¬
wenden, mit welchem sich die Staatsciscnbahnvcrwaltung einverstandenerklärt hat,

§ 3. Berechnung der zu erstattenden Anlagekostcn.

Bei Berechnung der zu erstattenden Kosten des Anschlusses sind zu berücksichtigen:
l»,) die Kosten für die Herstellung der Anschlußanlcigenselbst;
d) die Kosten für die durch jene Anlagen bedingten Aenderungen und Erweiternden der

Anlagen der Staatsciscnbahn;
o) die nicht besonders nachweisbarenSelbstkosten allgemeiner Natur (Gcncralkosten)mit

5°/„ der zu n, und K berechnetenBeträge.
Für das Grundeigeuthum der Staatseisenbahnverwaltuug, welches zur Herstellung und

Benutzung des Anschlusses hergegebenwird, jedoch mit Ausnahme der von der Äbzwciguugsweichc
aus den Staatsbahngleisen bis zum Merkzeichen in Anspruchgenommenen Fläche, hat der Anschluß-
inhaber eine laufendeEntschädigung zu zahlen, welche in den besonderen Bedingungen des Anschluß-
Vertrages festgesetztwird.

§ 4. Zahlung der zu erstattenden Anlagekostcn.

Die Kosten der von der Stantscisenbahnverwaltung für Rechnung des Anschlußinhabers
auszuführenden Anlagen sind von Letzterem vor Beginn der Arbeiten vorzuschießen.

Bei größeren Bauausführungen kann dem Anschlußinhaberdie Einzahlung des Vorschusses
in Thcitbeträgen gestattet werden, die indessen mindestens so hoch zu bemesscu sind, daß die von
der Staatseisenbahnvcrwaltung Dritten gegenüber eingegangenen Verpflichtungen jederzeit gedeckt
werden können,

Eine Verzinsung der Vorschüsse findet seitens der Staatseiseubahnverwaltung nicht statt.

§ 5. Rechtzeitige Inbetriebnahme des Anschlusses.

Der Anschlußinhabcr übernimmt die Verpflichtung, gleichzeitigmit den nach § 2 oder
besondererVereinbarung uou der Staatseisenbahnverwaltnng herzustellendenTheilen des Anschlusses
auch die von ihm selbst auszuführenden Anlagen fertig zu stelle» und in Betrieb zu uehmcn.

Kommt er jener Verpflichtungnicht rechtzeitignach, so ist die Staatseisenbahnverwaltnng,
falls sie es nicht vorzieht, auf Kosten des Anschlußinhabers die Arbeiten selbst fortzusetzen,befugt,
nach fruchtlosem Ablauf einer von ihr zu bestimmenden angemessenen Frist zur Fertigstellung der
rückständigen Arbeiten, von dem Vertrage zurückzutreten,sämmtlicheAnlagen auf ihrem Gelände
zu beseitigen, deu früheren Zustand wieder herzustellenund die Erstattung der entstandenen Kosten
zu verlangen.

8 6. Aenderung oder Erweiterung der Anschlußanlagen.

Die aus Betriebs- oder Verkehrsrücksichtcn erforderlichenAenderungen und Erweilcmngcn
der Anschluß-sowie der Stnatseiseubahnaulagen kann die Staatseisenbahnverwaltuug jederzeit an¬
ordne». Den, A»schlußi»habersteht ei» Anspruchauf Entschädigunginsbesonderewegen der dadurch
etwa veranlaßten Unterbrechungoder Störung seines Betriebes nicht zu.
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Der Anschlußinhaberträgt die Kosten der Aenderungenund Erweiterungen der Anschluß-
anläge selbst in jedem Falle. Bezüglichder Aenderungenund Erweiterungen der Staats eiseu-
bahnnnlagen ist zu uuterscheidcn:

a) Weiden sie durch Aeuderungen oder Erweiterungen des Anschlussesbedingt, so trägt
der Anschlußinhaberihre Kosten in vollem Umfange,

d) Im Uebrigcn fallen ihm diese Kosten nur insoweit zur Last, als sie durch die Beibe-
Haltung oder betriebssichere Bedienung des Anschlusses erforderlich werden. Auch diese
Kusteu (unter d) übernimmt die Staatseiscubahuucrwaltnng, wcuu in den ersten 10
Jahren seit der erstmaligen Herstellung des Anschlusseseine Aenderung oder Er-
weitcrnng wegen einer beim Vertragsabschlußdem Anschlußiuhabcr nicht angekündigten
Aenderung oder Erweiterung der Staatseisenbahn erforderlichwird.

Insoweit nach vorstehenden Grundsätzen (uuter a und li) die Kosten von Aenderungen
und Erweiterungen der Staatsciscubahn vom Anschlußiuhabcrzu tragen sind, können hierauf
nach billigem Ermessen der Stnatseisenbahnverwaltung die Vortheile aus den in Folge dieser
Aenderungenoder Erweiterungen etwa eintretenden Verbesserungender Staatseiscnbahnaulngcn oder
die Ersparnisse an sonst erforderlichenAusgaben in Anrechnunggebrachtwerden.

Die Stnatseisenbahnverwaltung hat vor jeder Aenderung oder Erweiterung der Staats-
ciscnbllhu, bei welcher eine Aenderung der Anschlußanlagenin Frage kommt, dem Anschlußinhaber
einen Uebcrschlag über die ihn treffendenKosten, jedoch ohne Gewähr für desscu Einhaltung, sowie
einen Gleisplan mitzutheilen. In gleicher Weise ist der Anschlußiuhabcrverpflichtet, für alle von
ihm bccmtragten Aenderungen oder Erweiterungen der Anschlußanlagcn der Staatscisenbcchnver
waltuug ciueu Gleisplatt zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Die Kosten für die ausführlichen Entwürfe werden nach den im Abs. '2 aufgestellten
Grundsätzengetragen.

Bei der Aenderuug oder Erweiterung des Anschlussesfinden im Uebrigcu die in den
88 2 bis 5 in Betreff der erstmaligen Hcrstclluug des Auschlusscs uud die im § 22 in Betreff
der Wegräumuug des Anschlusses im Falle seiner Aufhebung getroffenen Bestimmungensinngemäße
Anwendung, die letzteren mit der Maßgabe, daß eine Entschädigung für Verbreiterungen des
Bahnkörpers, welche auf Kosten des Auschluhinhabcrsausgeführt wurden sind, nach Ermessender
Stnatseisenbahnverwaltung gewährt werden kann, soweit sie der Vcrbreitcruugen für ihre eigenen
Zwecke bedarf.

8 7. Mitbenutzung der Anschlußanlagen durch die Stantsciseubahnverwaltung
oder durch Dritte.

Der Anschlußiuhabcr ist verpflichtet, die Mitbenutzung der Anschlußanlagc, jedoch mit
Ausnahme des auf dem eigentlichenWerkhofc liegenden Theils, fowohl der Staatseiscnbnhnvcr-
waltuug für ihre eigenen Zwecke,wie Andern, und zwar ohne oder mit Abzweigung besonderer
Anschlußanlagen(„Nebenanschluß") zu gestatten, sofern dadurch nicht der regelmäßigeBetrieb auf
dem Anschlüsse geschädigt wird. Bei Meinungsverschiedenheitenin letztererBeziehung ist die Ent¬
scheidung des Ministers der öffentlichen Arbeiten allein maßgebend.

Eine außergewöhulicbeund kurze Mitbeuutzuug seitens der Staatsciscnbahnvcrwaltuug hat
der Anschlußinhaberunentgeltlich zu gestatten. Die Entschädigungfür eine gewöhnliche nnd längere
Mitbenutzung wird in Ermangelung einer gütlichenVereinbarung von dem Minister der öffentlichen
Arbeiten nach billigem Ermessenfestgesetzt.
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Handelt es sich um eine Mitbenutzung durch Dritte, so setzt die Staatseisenbahnverwaltung
mangels einer Einigung nnter den Betheiligten für die Mitbenutzung eine Vergütung durch Schieds¬
spruch fest. Hierbei wird sie einerseits die Kosten der Anlage, Unterhaltung, Erneuerung, Bedienung
und Bewachung des mitbenutztenAnschlußtheilsund andererseits die Anzahl der für jeden Einzelnen
auf der gemeinschaftlich benutztenAnlage befördertenbeladenen Wagen in Betracht ziehen.

8 8. Bewachung, Bedienung und Unterhaltung des Anschlusses.

Die Bewachung, Bedienung und Unterhaltung der Anschlußanlageubis zu und einschließ¬
lich der Einmündung in die Staatseisenbahn uud aller zugehörigenVorrichtungen geschieht, soweit
nicht ein anderes vereinbart ist, durch die Staatseisenbahnverwaltung auf Kosten des Anschluß-
inhabers.

Auch wenn vereinbart ist, daß die Anschlußanlagenoder ein Theil derselbendurch Leute
des Anschlußinhllbcrsbewacht,bedient und unterhalten werden sollen, so muß doch den Anordnungen
der Staatseisenbahnuerwaltung und den Weisungen der zuständigen Bediensteten derselbenFolge
geleistetwerden.

§ 9. Pauschvergütung für Bewachung und Bedienung.
Werden die für die Bewachung und Bedienung der Anschlußcmlagen erforderlichen Wärter

und Weichenstellervon der Staatseisenbahnuerwaltung gestellt, so sollen dabei thunlichst solche
Einrichtungen getroffen werden, daß diese Bediensteten keine anderen Dienste zu leisten haben.

Ob und in welchemUmfange der Anschlußinhaberdiese Angestellten während deren dienst¬
freien Zeit zu anderen Geschäften heranzuziehenbefugt sein soll, bleibt besondererVerständigung
mit der Staatseisenbahnverwaltung vorbehalten.

Für jeden solcher Weise ausschließlichfür den Dienst der Anschlußbahn beschäftigten
Wärter oder Weichenstellervergütet der Anschlußinhaber der Staatseisenbahnuerwaltung jährlich
eine Panschsummevon 1200 Mark, geschrieben:„ZwölfhundertMark", in welcher Summe zugleich
die Entschädigung für alle Aufwendungender Staatseisenbahnwaltung aus Anlaß der Bewachung
und Bedienung enthalten ist.

Sind die örtlichen Verhältnisse der Anschluhanlagc der Art, daß eine Betheiligung der
Anschlußweichensteller oder Wärter an dem Dienste der Staatseisenbahn zulässig und aus Erspar-
nißrücksichten wünschenswertherscheint, so wird dem Anschlußinhaber nur ein im Verhältniß zur
Thätigkeit des betreffenden Beamten für den Anschluß stehender Theil der Pauschsumme von
1200 Mark in Rechnung gestellt werden.

s 10. Pauschvergütung für die laufende bauliche Unterhaltung der Gleise.

Für die zur laufenden baulichen Unterhaltung der Gleise und Weichen des Anschlusses
erforderlichenArbeiten werden für das laufende Meter und Jahr 20 Pfg., geschrieben: „zwanzig
Pfennig", vergütet, wobei die Weichengleise bis zum Stoß vor der Zungenspitzein beiden Strängen
durchgerechnet werden.

In diesen Sätzen sind enthalten die Arbeitslöhne der Rotten und Rottenführer für
Stopfen, Heben, Richten der Gleise, Auswechseln der Schienen, Schwellen und des Kleineisenzcuges,
sowie die Kosten der Unterhaltung der Geräthc, der Beanfsichtigung der Rotten durch den Bahn¬
meister, Vertretung des Letzteren und die allgemeinenVerwaltungskosten.
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§ 11. Pauschvergütung für die Gangbarhaltung, Schmierung und Erleuchtuug der
Weichen, Kreuzungen, Drehscheiben u. s. w.

Für die Gangbarhaltung, Schmierung und Erleuchtungder Weichen und Kreuzungennebst
Stellvorrichtung, Weichcnsignalenund Gleissperreu sowie der Drehscheiben(einschließlich Hergabe
der zum Schmieren und Erleuchte» erforderliche» Materialien) werden neben der gemäß § 10 und
8 12 d. «. für die bauliche Unterhaltung zu leistenden Vergütung nachfolgende Beträge jährlich in
Rechnung gestellt:

in den
Hauptgleisen
der Staats¬

eisenbahn.

1).

in den Nebengleisen
der Swatseiseubah»
und in den Anschluß-
gleisen, welche von

Lokomotiven befahren
werden.

in den
übrigen

Anschluß¬
gleisen.

Für eine einfacheWeiche .......
„ „ Doppelweiche ........
„ „ einfacheKreuzungsweiche . . . .
„ „ doppelte Kreuzungsweiche. . . .
„ „ Kreuzung (ohne Unterschieddes Nei¬

gungswinkels) .......
Weichenkreuz(bestehend aus 4 ein¬

fachen Weichen) ......
einfaches Herzstück ......
Blauel'sche Weiche ......
Drehscheibe ........

» em

eme

60
75

120

20

150

20
25
35
50

10

70
5

12
20
25
40

45
3

25

§ 12. Besonders zu berechnende Unterhaltungskosten.
Besonders werden in Rechnung gestellt!

ll) die Kosten für die außergewöhuliche Unterhaltung der Gleise und Weichen, ins¬
besondere die durch außergewöhnlicheNaturereignisse,z. B. durch Schneeverwehungen
verursachtenAufwendungen;

d) die für die Unterhaltung der Gleise und Weichen erforderlichenErsatzmaterialien,
einschließlich des Stopfkieses;

o) die für die bauliche Unterhaltung des Bahnkörpers, der Böschungen, Parallelwcge,
Rampen, Wegeübergange, Brücken, Buden nebst Gertithschaften,der Drehscheiben,
Prellböcke, Gleissperrenund aller sonstigen Bahnanlagen erforderlichen Aufwendungen;

ä) die Kosten für die bauliche Unterhaltung sowie für die Gaugbarhaltung, Schmierung
und Erleuchtung der Sicherungs- und Signalanlagen, bei gemeinschaftlicher Be¬
nutzung antheilig gemäß befouderer Festfetzung durch die Staatseifenbahnverwaltuug.

In geeignetenFällen sind in den besonderenVertragsbedingungenfür die unter a bis ä
aufgeführtenKüsten Pauschvergütungeuzu vereinbaren.

Zur Deckungder nicht besondersnachweisbarenSelbstkostenallgemeinerNatur (General-
kosten) werden 5 "/<> von der Gesammtsummealler, im einzelnennicht nach vereinbarten Pauschal
sähe,: zu berechnenden Kosten in Rechnung gestellt.
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§ 13. Gesammtpauschvergütung.
In geeignetenFällen kann für die sämmtlichen vom Anschlußinhaber auf Gruud der

88 3 und sß 9—12 zu leistenden Zahlungen in den besonderenVertragsbedingungeneine jährliche
Gesammtpauschvergütungvereinbart werden.

Die Aufhebung einer derartigen Abrede kanu von beiden Theilen nach vorangegangener
dreimonatiger Kündigung verlangt werden.

§ 14. Prüfung der Kostenrechnung durch den Anschlußiuhaber, Fälligkeit
der Zahlungen.

Die Rechnungenüber die Kosten der Herstellung, Aenderung und Erweiterungder Anschluß¬
anlage sowie die Rechnungenüber die besonders zu vergütenden Unterhaltungskosten(§ 12) unter¬
liegen nur einer rechnerischen Prüfung des Anschlußinhabers.

Die von dem Anschlußinhaber auf Grund der 88 3 und 8s 9—13 zu leistenden
Zahlungen sind, soweit nicht ein anderes vereinbart, in vierteljährlichenTeilbeträgen am 1. April,
1. Juli, 1, Oktober uud 2. Januar — und zwar die nach den 88 3 und 8s 9—11, 12
Abs. 1 Satz 2 und 8 13 zu entrichtendenfesten Vergütungen im Voraus ohne jedesmaligebesondere
Aufforderung — zu zahlen.

§ 15. Betricbsführung auf dem Anschlüsse.
Die Staatseisenbahnuerwllltuugist berechtigt, aber, sofern nicht ein anderes vereinbart, nicht

verpflichtet,den Betrieb auf dem Anschlüsse zu führen oder zu überwachen. Auch dann, wenn sie
die Betriebsführung vertragsmäßig übernommen hat, kann sie jederzeit verlangen, daß der Betrieb
ganz oder theilweise vom Anschlußinhaberübernommen werde, und zwar nach Ablauf einer an¬
gemessenen, mindestens sechswöchigen Frist, sofern der Betrieb ohne Maschincnkmftbewirkt werden
tanu, andernfalls nach Ablauf von 6 Monaten. In jedem Falle sind für die Art der Betriebs-
führnng ebenso wie bezüglich der Aufstellungund Benutzung des Betriebsmaterials die Anordnungen
der Staatseisenbahnverwaltung und die Weisungender zuständigen Bediensteten zu befolgen.

Die Staatseisenbahnverwaltung bezeichnet diejenigenStellen (Gleise), wo die angebrachten
und abzuholenden Wagen aufzustellensind („Uebergabeglcise"). Ist die Zustellung wegen Ueber-
fülluug der Anschlußanlagennicht möglich, so gilt sie mit dem Zeitpunkt des Eingangs des Wagens
als erfolgt. Der Staatseisenbahnverwaltung bleibt auch überlassen, in solchem Falle die Wagen
auf dem öffentlichenLadegleis zur Entladung bereit zu stellen. Der Zeitpunkt des vollendeten
Anbringcus uud begonnenenAbholcns zu oder von der Ucbergabestelleist, sofern nicht ein anderes
vereinbart, für die Beurtheilung der Ladefristen(§ 16) und der Haftpflicht (8 17) maßgebend.

Die zur Abholung bereit gestelltenWagen müssen sämmtlich ordnungsmäßig gekuppelt
sein. Der Anschlußinhaberhat die abzuholendenWagen mit der Bestimmungsstationzu bezeichnen,
die Nummern der Wagen in die Frachtbriefe einzutragen und allen sonstigenVorschriften für den
Verkehrmit dem Anschlüsse, welche die Staatseisenbahnverwaltung zur Erleichterung und Sicherung
ihres Betriebes für erforderlichhalt, uachzukommcn.Insbesondere behält sich die Staatseisenbahn-
verwaltuug das Recht vor, zu verlangen, daß die Wagen gemäß den Bedürfnissenihres Betriebes
geordnet übergebenwerden.

Sofern der Anschlußinhaberdiesen Anordnungen nicht nachkommt, kann die Uebergabe oder
Uebernahmeder Wagen seitens der Staatseisenbahnverwaltung verweigert und für den daraus ent¬
stehendenAufenthalt in deren Benutzung in gleicher Weise wie bei verzögerter Be- und Entladung
dem AnschlußinhaberWagenstaudgeld - 8 16 — berechnet werden.
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Dem Anschlußinhabersteht ein Anspruchauf Entschädigungfür Unterbrechung oder Störung
des Betriebes auf dem Anschlüsse in Folge von Unterhaltnngs- und Grncucruugsarbeiten oder
sonstigenHinderungsgründen auf der Staatseiscnbahn oder der Anschlußanlagenicht zu.

ß 16. Ladefristen.
Die Ladefristenwerden von der Staatscisenbahnverwaltung uuter Berücksichtiguug der Be-

dienungszcitenund der besonderenVerhältnisse des Anschlusses,jedoch nicht unter 4 Stunden, be¬
sonders festgesetzt.Soweit auf den angeschlossenen Werken ein ununterbrochenerBetrieb stattfindet,
kann die Ve- und Entladung der Eisenbahnwagen auch während der Nachtzeit gefordert werden.

Für die Ueberschreitungder festgesetztenFristen hat der Anschlußinhaberdas tarifmäßige
Wagenstandgeld zu entrichten. Dieses Standgeld wird auch dann erhoben, wenn für den Anschluß
eingegangeneWagen wegen Ueberfüllung der Auschlußanlagen auf diesen nicht zugestelltwerden
können — vergl. § 15 —.

Für die Ermittelung des Zeitraums, in welchen:ein Wagen zur Verfügung des Anschluß¬
inhabers gestanden hat, sind ausschließlich die Angaben der mit der Leitung des Anschlußbetricbcs
beauftragten Beamten der Staatseisenbahnvcrwaltung maßgebend.

Falls der Anschlußinhabcrdie dem Werke zur Be- oder Entladung überwiesenenWagen
ohne besondereGenehmigung der Staatseisenbahnverwaltung zu anderen Zwecken, insbesonderezu
Beförderungeninnerhalb seines Werkes benntzt oder falls diese Benutzung durch seiuc Angestellten
und Arbeiter mit oder ohne sein Vorwissen erfolgt, verfällt der Anschlußinhaberfür jeden Fall
dieser mißbräuchlichenBenutzung in eine Strafe von 100 Mark für den Wagen.

8 1?. Unfallmeldung, Haftpflicht.
Der Anschlußinhabcr hat — bei Vermeidung einer Strafe von 100 Mark für den

Einzelfall — von jeder auf dem Anschlußgleise erfolgten Entgleisung, auch wenn eine Beschädigung
von Wagen nicht stattgefunden hat, nuverzüglich, jedenfallsvor Rückgabe der Wagen, dem Vorstande
der Anschluhstation bezw. bei den aus freier Strecke abzweigendenAnschlüssender Bcdienungs-
station Meldung zu machen.

Beschädigungen,welche an Eisenbahnfahrzeugenbei deren Abholung von den Uebergabe-
gleisen — § 15 — sich vorfinden, hat der Anschlußinhabcr zu vertreten, soweit solche uicht
schon bei der Zuführung nach den Uebergabcgleiseudem begleitenden Beamten gegenüber als
vorhanden festgestellt und von dem letzteren anerkannt worden sind. Die Kosten der von der
Staatseisenbahnverwaltung zu veranlassendenWiederherstellungder Eisenbahnfahrzeugewerden dem
Anschlußinhaber nach den unter den deutschen Eisenbahnvcrwaltuugen für ihre gegenseitigen Be¬
ziehungen jeweilig vereinbarten Sätzen, oder, wenn solche nicht bestehe», nach den nach deu
Staatsbahngrundsätzen zu ermittelnden Beträgen in Rechnung gestellt.

Im Uebrigen bewendet es bezüglich der Haftpflicht für Unfälle nnd Schäden bei den
gesetzlichen Bestimmungenmit der Maßgabe, daß der Anschlußinhaber der Staatseisenbahnverwaltung
gegenüberüberall für seine Leute haftet.

s 18. Befngniß der Staatseisenbahnverwaltung zur Ausschließung von Bediensteten
des Anschlußinhabers vom Anschlußdienst.

Wenn der Anschlußinhabcrzur Bewachung, Unterhaltung oder Betriebsführnng eigenes
Personal verwendet, so steht der Staatseisenbahnverwaltung die Befngniß zu, diejenigen Bediensteten
von dem Anschlußdienstauszuschließen,welche den Anordnungen der Angestellten der Staats-
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eisenbahnverwaltungnicht nachkommenoder sich wiederholt Vernachlässigungenihrer Verrichtungen
zu Schulden kommenlassen.

§ 19. Vergütung für die Bedienung des Anschlusses (Anschlußfracht, Statiuusfracht).
Bei den aus freier Strecke abzweigendenAnschlüssen bleibt die Festsetzung der Vergütung

für die Bedienung des Anschlusses besondererVereinbarung vorbehalten.
Bei den übrigen Anschlüssen wird für die Beförderung von Wagen zwischen der Station

einerseits und der Uebergabestelle— § 15 — andererseits, eine Anschlußfrachterhoben. Die
Höhe dieser Anschlußfrachtrichtet sich nach der Entfernung von der Mitte des Stationsgebäudes
der Anschlußstation bis zur Mitte der Uebergabegleise— § 15 —. Ausnahmsweise kann
auf großen Bahnhöfen der Staatseisenbahnverwaltung als Ausgangspunkt für die Berechnungder
Entfernung ein bestimmterPunkt des Güterbahnhofs festgesetzt werden.

Die Anschlußfracht (Abs. 2) beträgt bei einer Entfernung:
bis 1 Km einschließlich ......... —,50 M.
über 1 bis 2 Km einschließlich ...... -70 „

»",,"<! ,, ...... ,"0 „
.. 3 „ 4 „ .. ...... 1,10 ..
.. 4 „ 5 ., .. ...... 1,30 „
,, 5 „ 6 „ „ ...... 1,50 „

6 7 1 70
» ' » " » „ ...... 1,»0 „

für jedes weitere angefangeneKiu —,20 Mark mehr.
VorstehendeGebühren verstehen sich für jeden beladenenWagen; die Bewegung der leeren

Wagen erfolgt mit der Maßgabe unentgeltlich, daß für leere Wagen, welche zur Beladung zuge¬
führt, aber nicht innerhalb der bestimmtenLadefrist beladen werden und daher leer zurückgeholt
werden müssen, außer dem Wagenstandgeldedie Anschlußfrachtzur Erhebung kommt.

Die Anschlußfrachtist nur für einen Wagen zu erheben, wenn in Ermangelung eines
Wagens von mindestens10 000 l^ Ladegewicht mehrere Wagen mit mindestens10 000 Kß Gesammt-
ladegewichtgestellt werden. Ein Paar Schemel- oder Kuppelwagen gilt für die Berechnung der
Anschlußfracht als ein Wagen.

Besondere Anschluhfrachtenkommen dann nicht zur Erhebung, wenn die Tarife die Be¬
stimmungenthalten, daß in dem betreffenden Verkehr, außer den veröffentlichten Frachtsätzen,Zechen-
oder Anschlußgebührennicht erhoben werden.

Für den Fall der Uebernahme der Beförderung von Wagen von einem Anschlußwerke
bis zu der zugehörigenStation oder umgekehrt, oder zwischenzwei an dieselbe Station ange¬
schlossenen Werken wird — außer den für den einzelnen Fall maßgebenden Anschlußfrachten—
die jeweilig tarifmäßige Stationsfracht erhoben.

8 20. Frachtstundung.
Der Anschluhinhaberist auf Verlangen der Staatseisenbahnverwaltung verpflichtet, bei

der Güterabfertigung, bei welcher die Abfertigungder Anschlußsendungen stattfindet, unter den dafür
jeweilig geltendenBedingungen Frachtstundung zu nehmen.

§ 21. Aufhebung des Anschlußuertrages.
Die Aufhebungdes Anschlußvertrageskann beiderseits durch eine sechs Monate vorher¬

gehendeKündigung herbeigeführtwerden.
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Die Staatseisenbahnverwaltung ist außerdem befugt, nach Ermessen den Anschlußvertrag
ohne vorgängige Kündigung sofort aufzuheben, die Aulagen des Anschlusses oder deren Benutzung
einzuschränken oder den Betrieb ans dem Anschlüsse einzustellen:

1. wenn das Werk usw., zu dessen Gunsten der Anschluß bewilligt ist, seinen Betrieb ein-
stellt oder in Konkurs geräth;

2. wenn sie aus Rücksichten für die Sicherheit des Betriebes es für erforderlicherachtet;
3. wenn der AnschlußinhaberausdrücklicherAufforderungungeachtetes unterläßt, die an

die Staatseisenbahnvcrwaltung aus dem Anschlußverhältnißzu vergütendenKosten zu
zcchleu oder soustigenvertragsmäßigen Verpflichtungennachzukommen.

Im Falle der Aufhebungdes Vertrages hat der Anschlußinhaber,abgesehen von dem im
§ 22 Bestimmten, nur das Recht auf Rückgabe der etwa für den Bau des Anschlusses der Staats
eisenbcchuvcrwaltung gegebenen und ausweislich der abzuschließende«Rechnungen noch nicht vcr^
nusgabteu Geldbeträge.

tz 22. Wegräumung der Anschlußanlagen.
Bei Aufhebung des Anschlusses hat die Staatseisenbahnverwaltung das Recht, die Anlage

entweder ganz, jedoch nur bis zur Grenze des eigentlichen Werkhofes — vergl. § 7 — oder
theilweisc gegen Erstattung des derzeitigen Werthes in ihr Eigenthnm zu übernehmen. Will die
Staatseisenbahnverwaltung von diesem Rechte keinen Gebrauch machen, so hat der Eigenthümer
binnen einer von der Staatseisenbahnverwaltung festzusetzenden angemessenenFrist diejenigen
Anlagen, welche sich auf dem Eigenthum der Staatseisenbahnverwaltung befinden, zu beseitigen
und den früheren Zustand wieder herzustellen,widrigenfalls diese Arbeiten auf Kosten und Gefahr
des Auschlußinhabers durch die Staatseisenbahnverwaltung erfolgen. Letzterer steht es jedoch in
jedem Falle frei, diejenigen Anlagen des Anschlusses — Gleise, Weichen, Drehscheibenusw. —,
welche nicht ohne gleichzeitige Störung der Anlagen der Staatseisenbahn entfernt werden können,
auf Gefahr nnd Kosten des Anschlußiuhabers unter Wiederherstelluugdes früheren Zustandes zu
beseitigen oder gegen Vergütung des zeitigen Werthes zu übernehmen. Sind behufs der Her¬
stellung des Anschlusses Verbreiterungen des Bahnkörpers auf Kosten des Anschlußinhabersaus¬
geführt worden, so ist ebenfalls der frühere Zustand wieder herzustellen,sofern nicht die Staats¬
eisenbahnverwaltungdaranf verzichtet.

§ 23. Zeit und Ort der Zahlung.
Alle Zahlungen, welche nach den vorstehenden allgemeinen oder den vereinbarten

besonderen Bedingungen von dem Auschlußinhaber zu leisten sind, müssen postfrei bei der
zuständigen Königlichen Eisenbahnkassegeleistet werden. Einwendungen gegen die Berechnungen,
auf Grund welcherdie Zahlungen gefordert werden, dürfen letztere nicht aufhalten, sind vielmehr
nachträglichanzubringen.

§ 24. Sicherheitsleistung.
Um den richtigen Eingang der Zahlungen (§ 23) zu sichern, kann die Staatseisenbahn¬

verwaltung zu jeder Zeit die Leistung einer Sicherheit von dem Inhaber des Anschlusses fordern.
Die Sicherheit kann durch Bürgen oder Pfänder bestellt werden; durch Bürgen jedoch

nur mit Einwilligung der Staatseisenbahnverwaltung. Der Bürge hat einen Bürgschein nach
Anordnung der Staatseisenbahnverwaltung auszustellen.

Die Höhe der zu bestellenden Pfänder wird nach dem Ermessen der Staatseisenbahn¬
verwaltung festgesetzt. 55
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Die Staatseisenbllhnverwaltung kann die Hinterlegung eines Generalpfandes zulassen,
das für alle von dem Anschlußinhaberim Bereiche der KöniglichPreußischen Eisenbahndirektionen
und der Königlich Preußischen und GroßherzoglichHessischen EisenbahndirektionMainz vertrags¬
mäßig übernommenen Verpflichtungenhaftet.

Die Staatseisenbahnverwaltung behält sich das Recht vor, das Generalpfand jederzeit bis
höchstens zum Gefammtbetrage der Einzelpfänder, an deren Stelle es bestellt ist, zu erhöhen, sofern
es zur Sicherstellungder Verbindindlichkeiten des Anschlußinhabersnach ihrem Ermessen nicht genügt.
Sie ist berechtigt, ihr Einverständniß mit der Bestellung eines Generalpfandes jederzeit zurück¬
zuziehen und zu verlangen, daß an dessen Stelle innerhalb der von ihr zu bestimmendenFrist
die erforderlichenEinzelpfänder hinterlegt werden. Die Freigabe des Generalpfandes erfolgt in
diesem Falle nicht vor Stellung sämmtlicher Einzelpfander.

Zum Pfande können bestellt werden entweder Forderungen, die in das Ncichsfchuldbuch
oder in das Staatsfchuldbuch eines Vuudesstaates eingetragen sind, oder bcmres Geld, Werth-
Papiere, Depotscheine der Reichsbank,Sparkassenbücheroder Wechsel.

li) Hinterlegtes baares Geld geht in das Eigenthum der Staatseisenbllhnvcrwnltungüber.
Dasselbe wird nicht verzinst. Dem Anschlußinhabersteht ein Anspruch auf Rücker¬
stattung nur dann zu, wenn er aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat.

d) Als Wertpapiere werden angenommen die Schuldverschreibungen,welche von dem
DeutscheuReiche oder von einem deutschen Bundesstaate ausgestellt oder garcmtirt
sind, sowie die Stamm- und Stamm-Prioritäts-Aktien und Prioritäts-Obligationen
derjenigen Eisenbahnen,deren Erwerb durch den preußischen Staat gesetzlichgenehmigt
ist, zum vollen Kurswerthe, die übrigen, bei der deutschen Reichsbank beleihbaren
Effektenzu dem daselbst beleihbaren Bruchtheil des Kurswerthes.

c) Depotscheineder Reichsbanküber hinterlegte verpfändungsfähige(vergl. zu d) Werth-
Papiere werden angenommen,wenn gleichzeitig eine Verpfändungsurkundedes Anschluß-
inhabers und eine Aushändigungsbescheinigungder Reichsbank nach Anordnung der
Staatseisenbllhnverwaltung überreichtwird.

ä) Sparkassenbücherwerden nach dem Ermessen der Staatseisenbllhnverwaltung ange¬
nommen bei gleichzeitiger Verpfändung des Sparkafsenguthabens durch Verpfänduugs-
urkunde nach Anordnung der Staatseiscnbahnverwaltung.

e) Wechsel werden nach dem Ermessender Staatseisenbahnverwaltung angenommen,wenn
sie an den durch die zuständigeKönigliche Eisenbahndirektionvertretenen Königlichen
Eisenbahnfiskusbei Sicht zahlbar, gezogen und acceptirt sind, eigene Wechsel nur,
wenn sie cwalirt sind und wenn als Wechselnehmerder Eisenbahnfiskusbezeichnet ist.

Die Ergänzung einer Pfandbestellung kann gefordert werden, wenn sie in Folge theil¬
weiser Inanspruchnahme oder eines Kursrückgangesnicht mehr genügend Deckungbietet.

Die Befriedigung aus den verpfändeten Wertpapieren, Depotscheinen,Sparkassenbüchern
und Wechsel,! erfolgt nach den Bestimmungendes Bürgerlichen Gefctzbuchs.

Die Staatseifenbahnverwllltung behält sich das Recht vor, jederzeit an Stelle einer in
Wechseln oder Bürgschaftenbestellten Sicherheit anderweit Sicherheit zu fordern.

Zinstragenden Wertpapieren sind die Zins-, Renten-, Gewinnantheil- und Erncuerungs-
fcheine beizufügen, infoweit bezüglichder ersteren in den besonderen Vertragsbedingungen nicht etwas
anderes bestimmtwird. Die Zinsscheinewerden so lange, als nicht eine Veräußerung der Wert¬
papiere zur Deckungentstandener Verbindlichkeitenin Aussicht genommen weiden muß, an den



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 43Ü

Fälligkeitsterminendem Anschlußinhaberausgehändigt. Die Staatseisenbahnverwaltung überwacht
nicht, ob die ihr verpfändetenWertpapiere, Depotscheine,Sparkassenbücherund Wechsel zur Aus¬
zahlung aufgerufen, ausgeloust oder gekündigt werden, oder ob sonst eine Veränderung betreffs
derselbeneintritt. Hierauf zu achten und das Geeignete zu ocranlassen, ist lediglich Sache des
Verpfänders, den auch allein die nllchtheilig.cn Folgen treffen, wenn die nöthigen Maßregeln
unterbleiben.

Die Rückgabe der Pfänder, soweit dieselben für Verbindlichkeitendes Anschluhinhabers
nicht in Anspruchzu nehmen sind, erfolgt, falls sie nicht als Generalpfand bestellt sind, nachdem
der Anschlußinhaber die ihm obliegendenVerpflichtungen vollständig erfüllt hat und infoweit die
Pfänder zur Sicherung der Verpflichtung zur Gewährleistungdienen, nachdem die Gewährleistungs¬
zeit abgelaufen ist. In Ermangelung anderweiter Verabredung gilt als bedungen, daß die
Pfänder in ganzer Höhe zur Deckung der aus der Gewährleistung sich ergebendenVerbindlich¬
keiten einzubehalten sind.

§ 25. Gerichtsstand.
Wegen aller aus dem Anschlußvertrage entstehenden Rechtsstreitigkeitenhat Anschluß¬

inhaber bei demjenigen Gerichte Recht zu nehmen, in dessen Bezirk die vertragschließendeKönig¬
liche Eisenbahndirektionihren Sitz hat.

Anlage 34 .

Bericht und Antrag
des Proviuzilllausschusses,

betreffend

den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Ausdehnung der für die Zusammenlegung
der Grundstücke im Geltungsgebiete des Rheinischen Rechts geltenden Zuständigteits-,
Verfahrens- und Kosten-Vorschriften auf die nach der Gemeinheitstheilungs-Ordnung
vom 19. Mai 1851 zu behandelnden Theilungen und Ablösungen in den Landes-

theilen des linken Rheinufers.

Mit der durch Allerhöchste» Erlaß vom 26. März 19N0 ertheilten ErmächtigungSeiner
Majestät des Königs hat die Königliche Staatsregierung mittels des beiliegendenSchreibens des
Herrn Ober-Präsidentender Rheinprouinzvom 2. November 1900 den oben bezeichnetenGesetzentwurf
hierher vorgelegt, um eine gutachtliche Aeußerung des RheinifchenPiuvinziallcmdtags zu demselben
herbeizuführen.

Der Provinzialausfchuß hat diesen Gesetzentwurfauch feiuerfeits einer Prüfung uud
Bercithuug unterzogen und beehrt sich, auf Grund derselbenden Autrag zu stellen:

„Der Proviuzillllandtag wolle dem beiliegendenEntwurf eines Gefetzes,betreffenddie
Ausdehnung der für die Zusammenlegung der Grundstückeim Geltungsgebiete des

55»
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RheinischenRechts geltenden Zuständigkeit^-,Verfahrens- und Kosten-Vorschriftenauf
die nach der Gemeiuheitstheilungs-Ordnuug vom 19. Mai 1851 zu behaudeluden
Theilungen und Ablösungen in den Landestheilen des linken Rheinufers, seine Zu¬
stimmung ertheilen."

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Provmzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Ober-Präsident der Rheinprovinz.

I.-Nr. 19142.
Coblenz, den 2. November 1900.

Provinziallandtllg-Gesetzesuorlage,
betreffend Aufhebung des Gesetzes vom 19. Mai 1851.

-----------------

Seine Majestät der Kaiser und König haben mittelst der in beglaubigter Abschrift an-
^ liegenden Allerhöchsten Ordre vom 26 März d. I. zu genehmigen geruht, daß der Gesetzentwurf,

betreffend die Ausdehnung der für die Zusammenlegung der Grundstückeim Geltungsbereichedes
RheinischenRechts geltenden Iustäudigkeits-, Verfahrens- nnd Kosten-Vorschriftenauf die nach der
Gemeinheitstheilungs-Ordnnngvom 19. Mai 1851 zu behandelnden Theilungen nnd Ablösungen
in den Landestheilen des linken Rheinufers, den: Provinziallandtage der Rheinprovinz zur Begut¬
achtung vorgelegt werde.

Im Auftrage des Herrn Miuistcrs für Landwirthschaft:c. ersuche ich, deu iu 6 Druck-
exemplaren beigefugtenGesetzesentwurfnebst der demselben beigefügtenBegründung dem nächsten
Proviiizillllcmdtagzur Berathung und Aeuhcruug zugehen zulasseu.

An den Verhandlungen des Provinziallandtags wird der Generalkommifsiuns-Präsident
Küster als Kommissardes Herrn Ministers theilnehmen.

gez.: Nasse.
An

den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz
in

Düsseldorf.

_____________
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Beglaubigte Abschrift.

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 28. Februar 1900 ertheile Ich hierdurch
dem Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten und dem Iustizministcrdie Ermächtigung,
den nebst der Begründung anliegend zurückfolgendcn Entwurf eines Gesetzes,betreffenddie Aus¬
dehnung der für die Zusammenlegung der Grundstückeim Geltungsgebiet des RheinischenRechts
geltenden Zuständigkeit«-, Verfahrens- und Kosten-Vorschriftenauf die nach der Gemeinheits-
theilungs-Ordnung vom 19. Mai 1851 zu behandelnden Theilungen und Ablösungen in den
Landestheilen des linken Rheinufers, dem Prooinziallandtage der Nheinprovinz bei feinem nächsten
Zufammentreten zur Begutachtung vorzulegen.

Berlin, den 26. März 1900.

gez. Wilhelm 1i,

ggez. Freiherr von Hammerstein. Schönstedt.

An

den Minister für Landwirthfchaft, Domänen und Forsten
und den Iustizministcr

Zu I. O. 2638.

Entwurf eines Gesetzes,
betreffend

die Ausdehnuug der für die Zusammenlegung der Grundstücke im Geltungsgebiet des
Rheinischen Rechts geltenden Zuständigkeits-, Verfahrens- und Kosten-Vorschriften
auf die nach der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 19. Mai 1851 zu behandelnden

Theilungen und Ablösungen in den Landestheilen des linken Rheinufers.

Wir Wilhelm,
von Gottes Gnaden König von Preuhen:c. verordnen mit Zustimmung der beiden Häuser des
Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

8 1.

Das Gefetz,betreffenddas Verfahren in den nach der Gemeinheitstheilungs-Ordnungzu
behandelnden Theilungen und Ablöfungen in den Landestheilen des linken Rheinufers, vom
19. Mai 1851 (Gefetz-Samml.S. 383) und der 8 31 Abf. 1 des Gefetzes über das Grundbuch-
wesm und die Zwangsvollstreckung in das unbeweglicheVermögen im Geltungsbereich des
RheinischenRechts vom 12. April 1888 (Gesetz-Samml.S. 52) werden aufgehoben.
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An ihre Stelle treten die Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Zusammenlegung der
Grundstücke im Geltungsgebiete des Rheinischen Rechts vom 24. Mai 1885 (Gesetz-Samml.
5. 156) in Ansehung der Zuständigkeit der Auseinandersetzungsbehördeund des Verfahrens
(§8 12, 13, 15).

Hinsichtlich derjenigen Grundstücke,für welche das Grundbuch noch nicht als angelegt
anzusehen ist, kommen die Vorschriften der §§ 14, 16 bis 19 des Gesetzes,betreffend die Zu¬
sammenlegung der Grundstücke im Geltungsgebiete des RheinischenRechts, vom 24, Mai 1885
zur Anwendung. Die Frist zur Wahrung des dem abgefundenenMiteigenthümer oder Nutzungs¬
berechtigten zustehendenPrivilegiums (H 20 Abs, 4 der Gemeinheitstheilungs-Ordnung) beginnt
mit der öffentlichenBekanntmachungder Bestätigung des Rezesses, welche einmal im Amtsblatt«
derjenigen Negierung zu bewirken ist, in deren Bezirk die der Ablösung oder Theilung unter¬
worfenen Grundstückeliegen.

In Ansehung des Kostenwescusfindet der § 20 des Gesetzes, betreffend die Zusammen¬
legung der Grundstücke im Geltungsgebiete des RheinischenRechts, vom 24. Mai 1885 ent¬
sprechendeAnwendung. Das Gesetz, betreffend die Kosten des gerichtlichenVerfahrens in den
nach der Gemeinheitstheilungs-Ordnung zu behandelnden Theilungen und Ablöfungen in den
Landesthcilen des linken Nheinufers, vom 21. April 1852 (Gesetz-Samml. S. 118) und der
8 105 des Preußischen Gerichtskosten-Gesetzesin der Fassung der Bekanntmachung vom
6. Oktober 1899 (Gesetz-Samml, S. 326) werden aufgehoben.

8 2.
Ist in dem Auseincmdersetzungsplanc eine Veräußerung vorgesehen, so findet der Verkauf

Mangels einer anderweiten Vereinbarung der Parteien im Wege der Zwangsversteigerung gemäß
§§ 180 bis 184 des Reichsgcsetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung in
der Fassung der Bekanntmachungvom 20. Mai 1898 (R.-Gesetz-Vl. S. 713) statt.

Hinsichtlich der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Grundstückefindet der Verkauf nach Maßgabe
des Gesetzes, betreffend das Theilungsvcrfahren und den gerichtlichenVerkauf von Immobilien im
Geltungsbereichdes RheinifchenRechts, vom 22. Mai 188? (Gesetz-Samml. S. 136) statt. Der
Auseinandersetzungsplanmuß alsdann die Verkaufsbedingungenenthalten und den Notar bestimmen.

8 3.
Die Sachen, in denen der Rekurs wegen Zulässigkcit des Antrags auf Theilung oder

Ablösung oder wegen Massigkeit des Antrags auf Ausdehnung des Verfahrens bei dem Landgericht
schwebt, werden zur Entscheidung an das Oberlandeslulturgericht, diejenigen, in denen der
Theilungs- oder Ablösungsvertrag dem Landgerichtzur Bestätigung und zur Erklärung der Voll'
strcckbarleit vorliegt, an die Generalkommissionzum Abschlüsse des Verfahrens abgegeben.

Die Generalkommissionhat das Verfahren in den Sachen, in welchen die Klage auf
Theilung oder Ablösung nach beendetemVorverfahren noch nicht erhoben ist, einzustellen, sofern
nicht innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren nach Beendigung des Vorverfahrens die Fort-
fetzung des Verfahrens bei ihr beantragt wird.

Ist bei dem Landgerichtedas Prozeßverfahren wegen Theilung oder Ablösung anhängig,
so wird der Prozeß bei der Auseinandersetzungsbehördefortgesetzt und, wenn von dem Landgericht
noch nicht erkannt ist, von der Generalkommissionist erster Instanz enschieden; ist aber darüber
von dem Landgerichtschon erkannt, so weiden die spruchreifen Akten zur Entscheidung in zweiter
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Instanz an das Obcrlandeskulturgcrichtübcrsandt. In diesen Fällen sind die im lcmdgcrichtlichen
Verfahren entstandenen Gebühren und Auslagen des Prozcßbevollmächtigtender obsiegenden Partei
zu crstatttcn.

s 4.
Der § 6 Abs. 3 des Gesetzes über gemeinschaftliche Holzungen uom 14. März 1881

(Gcsctz-Samml. S. 263) wird aufgehoben.
Urkundlichlc.
Gegeben . . .

Begründung.
Das Verfahren in den nach der Gcmcinhcitstheilnngsordnung für die Rheinprovinz :c.

vom 19 Mai 1851 (Gcsctz-Samml. S. 371) zu behandelndenTheilungen und Ablösungen(§ 1)
ist für den Geltungsbereich dieser Gcmcinheitstheilungsordnungiu der Rheinprovinz verschieden,
je nachdemdie belasteten oder zu theilenden Grundstücke auf dem rechten oder dem linken Rhein-
uicr belegen sind. In den ünudestheilen des rechten Rheinufers findet das altländischeAus-
einandersetznngsvcrfnhrenAnwendung, während für die Landesthcilc des linken Rheinnfers
nach § 23 der Gemeiuheitsthcilungsordnnngdas Gesetz, betreffend das Verfahren in den nach der
Gemeinheitstheilungsordnung zu behandelnden Theilungen und Ablösungen in den Üandcsthcilen
des linken Nheinufcrs, vom !9. Mai 1851 (Gesetz-Samml. S. 383) erlassen ist. Aber auch in
den Laudestheilcn des linken Rheinufers ist dieses Verfcchrensgcsetznicht mehr allgemeinanwendbar,
da nach 8 22 des Gesetzes, betreffend die Zusammenlegungder Gruudstückcim Geltungsgebiete des
RheinischenRechts, vom 24. Mai 1885 (Gcsctz-Samml.S. 163) die Vorschriften dieses Gesetzes in
Ansehung der Zuständigkeit der Anscinandcrsetzungsbehörde,des Verfahrens uud des Kostcnwesens
(§8 12 bis 20) fortan auch in den nach der Gemeinheitstheilnngsordnunguom 19. Mai 1851
zu behandelnden Theilungen und AblösungenAnwendung finden, soweit solche in Verbindung mit
einer Zusammenlegungbewirkt werden.

Das Verfahren nach dem Gefetzc vom 19. Mai 1851 weicht von dem altländischen Ver-
fahren in feiner Ausgestaltung erheblichab. Beide Verfahren stimmen insofern überein, als die
Anträge ans Theilung und Ablöfung bei der Generalkommisstonanzubringen sind. Dlesc ernennt,
falls sie den Antrag sin zulässig erachtet, einen Kommissar,der an Ort und Stelle mit den Be¬
teiligten zu vcrhandclu und das Sach- und Rechtsucrhältniß aufzuklärenhat.

Ergeben sich hierbei keine Streitpunkte, oder werden die erhobenen Widersprüchegutlich
beigelegt so fertigt der Kommissarden Theilungs- bezw. Ablösungsplan an. Dieser Plan bedarf
der Bestätigung nnd hierbei tritt der erste Unterschiedzwischen den beiden Verfahren zu Tage.

Während nach altländischem Verfahren die mit der Leitung und Beaufsichtigung der
Thätigkeit des Kommissars befaßte Gcneralkommissiondie Auseinandcrsctzungsrczcssc zu prüfen, zu
genehmigen und für deren Ausführung Sorge zu tragen hat, ist im linksrheinischen Rechtsgebicte
das Landgerichtdie znr Prüfung und Genehmigung berufene Behörde. Insoweit tue in Frage
stehendenGrundstückedem Gruudbnchrcchtunterliegen, hat das Landgericht anch die Ausführung
des Planes herbeizuführen(§ 31 Abs. 1 des Gesetzes vom 12. April 1888 über das Gmndbuch-
weseu im Rheinischen Rechtsgebiet,Artikel 33 Nr. 10 des Ausführungsgcsetzcs zur Grundbuchordnung
vom 26. September 1899, Gesetz-Samml. S. 307).
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Gänzlich verschiedengestaltet sich dagegen das Verfahren, wenn eine Einigung der Ve°
Heiligten seitens des Spezialkommissarsnicht erzielt wird.

Nach altländischen:Verfahren bereitet der Spczialkommissar die Entscheidung der Streit¬
punkte durch sachgemäße Erörterungen und Aufklärung des Sach- und Ncchtsvcrhältnissesvor.
Ueber die Streitpunkte entscheidet alsdann die Generalkommisiunals Prozeßgcricht erster Instanz.
Das Verfahren ist schriftlich und wird uuabhängig von den Anträgen der Vcthciligtcuvon Amtswcgeu
betrieben. Alle für die Entscheidung wesentlichen Punkte siud zur Verhandlung zu ziehen und sull
letztere auf Ermittelung der Wahrheit unter Benutzung aller zulässigenBeweismittel gerichtet sein.

Das Gesetz vom 18. Februar 188U hat dieses Verfahren den Vorschriftender Deutschen
Eivilprozehurdnung insoweit angepaßt, als dies mit Rücksichtauf die Eigenthümlichkeitendes
Verfahrens angängig erschien.

Gegen die erstinstanzlichen Entscheidungender Generalkommissionist das Rechtsmittel der
Berufung beziehungsweise der Beschwerde zum Ober-Landeskulturgcrichtgegcbcu.

Die für das erstinstanzlichc Verfahren maßgebenden Grundsätze gelten auch in der Be¬
rufungsinstanz. Ueber Streitigkeiten, welche Fragen der Auseinandcrsetzungsgesctzgcbung betreffen,
entscheidet das Ober-Landeskulturgerichtendgültig.

Revision zum Reichsgerichtfindet nur bezüglich solcher Rechtsverhältnissestatt, welche vor
den ordentlichenGerichten hätten verhandelt werden können, wenn deren Entscheidungnicht durch
die Spczialgesetzgcbungan die Auseinandcrsctzungsbchördcverwiesen wäre.

In dem linksrheinischenRcchtsgebiete hingegen werden die von dem Spczialkommissar
aufgenommenenVerhandlungen beim Landgerichte hinterlegt. Diese Vorverhandlungen vertreten
die Stelle eines erfolglosen Sühncversuchs. Das Gericht wird mit der Sache erst dnrch eine auf
Theilung oder Ablösung gerichtete Klage eines Vcthciligtcn befaßt. Das Verfahren ist dem früheren
Kullokationsvcrfllhrcnnachgebildet. Der ernannte Richterkommissarleitet die Verhandlungen, wobei
die Vorverhandlungen als sachgemäße und nützliche Unterlage dienen. Streitigkeiten werden zur
mündlichenVerhandlung verwiesenund in dem gewöhnlichen Prozcßwegc entschieden. Der wesent¬
liche Unterschied springt sofort in die Augen.

Die altländischenAuseinandersetzungsbchördenvereinigen in sich verwaltende und richter¬
liche Befugnisse. Sie leiten das Verfahren von Amtswcgcn nnd entscheiden über alle Rechtsfragen
gleichzeitig als richterliche Behörden. Ihre gcsammtcverwaltende wie richterliche Thätigkeit ist auf
den einen Endzweck gerichtet, die Theilung herbeizuführen. Bei dieser, wenn auch an sich ver¬
schiedenen,so doch auch wieder einheitlichen Thätigkeit besitzen sie in dem technisch wie juristisch
ausgebildeten Spezialkommissarein ebenso geeigneteswie zuverlässigesOrgan.

Im linksrheinischen Rcchtsgebieteist dagegen die leitende Thätigkeit des Nichtcrkummissars
streng geschieden von der rein richterlichen Thätigkeit der Gerichte. Das Verfahren gleitet nicht
in der einheitlichen Nahn daher, die bei dem altländischenVerfahren gegebenist.

Man hat das Mißliche und Unzweckmäßige einer derartigen Trennung der leitenden und
entscheidenden Behörden bei Erlaß des Gesetzes vom 19. Mai 1851 wohl empfunden. Indessen
glaubte man bei der Vorliebe der linksrheinischen Bevölkerung für ihre Gcrichtsinstitutioncnden
ordentlichenGerichten die Verhandlung und Entscheidung der im Thcilungsvcrfahrcn entstehenden
Streitigkeiten belassenzu sollen, zumal eine andere geeigneteSpruchbehördc uicht vorhanden war
und die Einsetzung einer solchen wegen der voraussichtlichunzulänglichenBeschäftigungbedenklich
erschien (Drucksachen der zweiten Kammer 1850/51 Nr. 200, Drucksachender ersten Kammer
1850/51 Nr. 248). Diese Gründe treffen heute nicht mehr zu. Das rheinisch-französischeProzeß-
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verfahren ist durch die Civilpiozeßordnungersetzt. Zwar ist das Verfahrensgesetz vom 19. Mai 1851
durch die Zß 1, 4 und 30 des Ausführungsgesetzeszur Deutschen Civilpiozeßordnung vom
24. März 1879 den allgemeinen Vorschriftender Civilprozeßordnungin Ansehung des Zustellungs¬
wesens :c. äußerlich angepaßt. Die grundsätzlichen Bestimmungendes Gesetzes vom 19. Mai 1851
sind aber unberührt geblieben. Ferner ist das Kollokationsverfahrendurch das Gesetz über das
Verfahren bei Verthcilung von Immobiliarpreisen im Geltungsbereichdes Rheinischen Rechts vom
18. April 188? (Gesetz ^ Samml. S. 117), das Thcilungsuerfahrcn zunächst durch das Gesetz,
betreffenddas Verfahren bei Theilungen und bei gerichtlichenVerkäufenvon Immobilien im Bezirk
des Appclationsgcrichtshofeszu Köln, vom 18. April 1855 (Gesctz-Samml. S. 521), sodann durch
das Gesetz, betreffend das Thcilungsuerfahrcn und den gerichtlichen Verkauf von Immobilien im
Geltungsbereichedes RheinischenRechts, vom 22. Mai 188? (Gesetz-Samml. S. 136) anderweit
geregelt. Das gerichtlicheVerfahren nach dem Gesetz vom 19. Mai 1851 ist demnach ein
Uebcrrest cincr der Gegenwart unbekannt gewordenenGesetzgebung; seine Formen sind den Gerichten
und den Parteien nicht mehr geläufig.

Andererseits besteht seit dem Jahre 1886 für die Rhcinprovinz eine Generalkommission,
deren verwaltende und richterliche Thätigkeit sich in den Formen des nltländischenAuseinander-
sctzungsverfahrensabwickelt. Es kann daher nicht mehr behauptet werden, daß dieses Verfahren
dem RheinischenRcchtslebcn fremd sei, vielmehr muß aus dem stetigen Anwachsen der Geschäfte
der Gcneralkommissionzu Düsseldorf gefolgert werden, daß sich das altländische Auscinandersetzungs.
verfahren auch in der Rheinprovinz bewährt hat.

Aber auch sachliche Gründe sprechen für die Aufhebungdes Gesetzes vom 19. Mai 1851.
Es ist bereits hervorgehoben,daß der Vorzug des altländischcnVerfahrens darin besteht, daß die
nämliche sachknndige Behörde zur Leitung des gesummtenVerfahrens einschließlich der Entscheidung
etwaigeraus Anlaß desselben entstehenden Streitigkeiten berufen ist. Dadurch ist eine Einheitlichkeit
des Verfahrens gesichert,die gerade bei Gcmcinhcitsthcilungcnaußerordentlichwünschcnswcrth erscheint.
Ein Bedenken, der nämlichen leitenden Behörde auch die Entscheidungder Rcchtsstreitigkeitenzu
überlassen, kann umdeßwillcn nicht durchschlagend sein, weil die Mitglieder dieser Behörde juristisch
ausgebildet sind und sich in den übrigen Provinzen Mißständc nicht ergebenhaben.

Im linksrheinischen Rcchtsgebietewird dagegen die Einheitlichkeit des Verfahrensbei jedem
Widersprüchein der Regel unterbrochen. Der mit der Leitung des Verfahrens beauftragte Richter-
kommissar besitzt durchwegnicht diejenigen technischen Kenntnisse, wie solche dem Spezialkommissar
zu Gebote stehen. Bei Aufstellungdes Planes ist derselbe daher stets auf das Gutachten Sach¬
verständiger angewiesen. Der technisch vorgebildeteSpezialkommissar ist weit besser m der Lage,
unter Beihülfe der ihm bcigegcbcncn Beamten einen den Sach- und RechtsverhältnissenRechnung
tragenden Plan auszuarbeiten.

Auch bei Erledigung der Streitigkeiten sind insofern die Auseinandcrfetzungsbehorden durchaus
geeignete Organe als sie die in Betracht kommenden wirthschaftlichen Verhältnissedurchweg besser
zu beurtheile» vermögen, als der rechtsgclehrteRichter. Der Letztere ist mit Rücksichtauf seine
Vorbildung mehr geneigt, lediglichden strengen RcchtsgrundsätzenRechnung zu tragen, ohne den
wirthschMichcn Verhältnissen das erforderlicheGewicht beizulegen. Bei Beurtheilung von wnth-
schaftlichcn Fragen ist der Richter in zu hohem Maße auf das Gutachten der Sachverständigen
angewiesen wodurch das Auscinandcrsetzungsucrfahrenfelbst beeinträchtigtwerden kann.

Durchaus ungeeignet für die Zwecke des Gcmeinheitstheilungsuerfahrensist der in dem
linksrheinischen Verfahrensgesetz durchgeführte Anwaltszwang und der Prozcßbetricbdurch die Parteien.

b6
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Der dein altländischenVerfahren eigenthümliche Offizinlbetrieb gewährleistet eine schnellereund
einfachere Erledigung der Auseinandersetzungen.Hauptsächlichkommt aber auch in Betracht, daß
das Prozeßverfahren vor den Landgerichten,in welchem nach § 105 des Preußischen Gerichtskosten-
gcsetzes in der Fassung der Bekanntmachungvom 6. Oktober 1899 (Gesctz-Smnml. S. 326) das
Deutsche GerichtstustengesetzNnwendung findet, erheblich kostspieliger ist, als die Führung der Prozesse
bei den Auseinandersetzungsbehürdcn,bei denen die Kosten nach dem Gesetze über das Kustenwescn
iu Auseinandersetzungssachcnvom 24. Juni 1875 (Gesetz - Samml. S. 395) eingezogen werden.
Zum Beispiel würde bei einem Theilungsobjekteim Werthe von 10 000 Mark der Prozcßkosten-
pauschsatz nach dem Kostengesetzcvom 24. Juni 1875 (§ 4 Nr. 3) 89,50 Mark betragen, während
bei einer Entscheidung des Landgerichtsdie Gerichtskosten nach dem Gerichtskostcngesetz (§§ 8 und 18)
sich auf 3 x 90 Mark —270 Mark, die beiderseitigen Anwalts gebühren nach der Gebührenordnungfür
Rechtsanwälte (R. Gesetz-Bl. von 1898 S. 692 §§ 9, 13 und 1?) auf 3 X 64 Mark ^ 192 Mark
X 2 — 384 Mark beziffernwürden. Bei dieser Berechnung sind die Gebühren für die im land¬
gerichtlichen Prozeßverfahren nothwendig zu vernehmendendrei Sachverständigen nicht mitgerechnet,
weil auch im Streitverfahren vor der AuseinandersetzungsbehördeSachverständige vernommen
werden können, wenngleiches hier nur ausnahmsweisevorkommtund dann regelmäßig nur zwei
Sachverständigegehört werden, da der Kommissar selbst landwirtschaftlicher Sachverständiger ist.
Die Kosten würden also jedenfalls geringer sein, als im landgerichtlichenProzeßverfahren.

Ferner sind die Reisekosten des Richterkommissarsund der Anwälte der Parteien nicht in
Ansatz gebracht,weil auch die vom instruircndenKommissarzu liquidirendenReisekosten als Neben¬
kosten außer den Pauschsätzen zu erhebeu sind. Hiernach sind also, ohne die Kosten der Sach¬
verständigenund die zuletzt erwähnten Nebenkostenzu rechnen, schon allein die Prozchkostenin
dem obigen Beispiele 7 '/< mal so hoch, als sie im Streitverfahren vor der Auseinandersetzungs¬
behörde sein würden. Es liegt kein Grund vor, die Interessenten bei Ablösungen und Theilungen
auf dem linken Rheinufer allein von den Vortheilen des Kostengesetzes vom 24. Juni 1875 aus¬
zuschließen. Es kann nicht zweifelhaftsein, daß gerade die hohen Gerichtstostcn die Betheiligten
bislang von Provokationen abgehalten haben. Trotzdem nämlich noch zahlreiche ablösbare Serui-
tuten und theilbare Gemeinheiten vorhanden sind, sind in den Jahren 1886 bis 1896 nur
30 Sachen, also jährlich durchschnittlich nur 3 Sachen anhängig geworden.

Endlich darf nicht außer Acht gelassen werden, daß in einem einheitlichenStaatswesen
überall da, wo nicht ganz erhebliche Bedenkenentgegenstehen, thunlichst für Rechtseinheit zu sorgen
ist. Nachdem bezüglich des Zusammenlegungsverfahrensdiese Rechtseinheit nunmehr seit einer
Reihe von Jahren erreicht ist, kann es keinem Bedenkenunterliegen, sie auch auf dem verwandten
Gebiete des Gemeinheitstheilungsvcrfahrensanzubahnen.

Ueber den Umfang der Rechtsverhältnisse,deren Regelung nach dem Vcrfahrensgesetze zu
erfolgenhat, sind im Jahre 1896 in denjenigen29 Kreisen Erhebungen veranstaltet, in welchen
die Anwendbarkeitdes Verfahrensgesctzes voraussichtlicham häufigsten vorkommenwird. Sie haben
ergeben,daß in diesen Kreisen:

^ in 121 Gemeinden Dienstbarkeiten, welche nach § 1. I. der Gemeinhcitsthcilungs-
Ordnung ablösbar sind, noch ausgeübt werden; belastet find in n»,:

Acker Wiese Weide Wald Oedland Haide im Ganzen
1192 l68 335 23 376 420 393 25 884;
N, in 164 GemeindeuGemeinschaften,welche unter den § 1. II. der Gemeinheitstheilungs-

Ordnung fallen, bestehen;gemeinsamsind in n»,:
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Acker Wiese Weide Wald Oedlcmd Schiffellcmd im Ganzen
1419 175 718 12010 143 70 14535.

Die Zahl und der Umfang der noch zu regulirenden Sachen laßt eine Aufhebung des
Vcrfahrensgesctzes um so mehr angezeigterscheinen, als der größte Theil der belastetenoder gemein¬
schaftlichen Flache (35 386 Ka von 40 419 Ka, in den hauptsächlich in Betracht kommenden Kreisen)
Wald ist, so daß das Theilungs- und Ablösungsverfahrennur in den seltensten Fällen in Ver¬
bindung mit einer Zusammenlegung nach den Vorschriften des Gesetzesvom 24. Mai 1885
erfolgen wird, weil nach 8 4 dieses Gesetzes forstmäßig bewirthschaftete Waldgrundstückenur mit
Einwilligung aller Betheiligten in die Zusammenlegunggezogen werden können.

Im Einzelnen ist folgendes zu bemerken:

Zu § 1.
Sämmtliche Paragraphen des Gesetzes vom 19. Mm 1851 sind aufzuheben. An die

Stelle der 88 1 bis 25, welche sich anf das Vorverfahren beziehen, treten die das Regulirungs-
verfahren betreffendenBestimmungen der altländischenGesetze,wie sie für die Zusammenlegung
durch die §8 12 bis 19 des Gesetzes vom 24. Mai 1885 eingeführtsind. Hierbei war der seit
dem Erlaß des Gesetzes vom 24. Mai 1885 erfolgten Einführung der Grundbuchgesetzgebung im
Gebiete des RheinischenRechts (Gesetz vom 12. April 1888) insofern Rechnung zu tragen, als
diejenigen Bestimmungendes Gesetzes vom 23. Mai 1885, die nur mit Rücksicht auf das damals
geltende Immobiliarrecht getroffen sind, (§8 14, 16 bis 19), auch nur für die noch nicht unter
GrundbuchrechtstehendenGrundstückeeingeführtwerden. Dieses ist in Absatz 2 und 3 zum Aus¬
druck gebracht.

Die auf das gerichtliche Verfahren sich beziehendenVorschriftender 88 26 bis 6? des
Gesetzes vom 19. Mai 1851 werden durch die das Streitverfahren betreffendenBestimmungender
altländischenGesetze ersetzt.

Der § 68 ist bereits durch den § 30 Abs. 1 Satz 2 des Ausführungsgesetzcs zur Deutschen
Eivilprozeßordnungaufgehobenworden. Die Bestimmung des § 69, daß Vormünder und eman-
cipirte Minderjährige zum Antrage auf Theilung oder Ablösung der Ermächtigung des Familien-
lllthes bedürfen, besteht nicht mehr zu Recht, weil der Familienrath im Sinne des § 69 durch
den § 92 Absatz 2 und ß 102 der Vormundschaftsordnungvom 5. Juli 1875 aufgehobenist.
Es gelten jetzt die Bestimmungendes Bürgerlichen Gesetzbuchs, nach denen eine Genehmigung des
Vormnndschaftsgcrichtsnicht erforderlich ist, weil nach § 1821 eine folche nur bei rechtsgeschäftlichcn
Verfügungen über Grundstückeoder Rechte an Grundstückenoder bei Verträgen, die auf den entgelt¬
lichen Erwerb eines Grundstücksoder eines Rechtes an einen, Grundstücke gerichtet sind, nothwendig
ist. Die in § 69 enthalteneBestimmung,daß Gemeindenoder öffentlicheAnstaltender Ermächtigung
des Kreisausschnsses oder der Aufsichtsbehörde bedürfen, erscheint entbehrlich. Nach den allgemeinen
gesetzlichenVorschriften bedürfen Gemeinden und öffentliche Anstalten der Genehmigung nur bei
freiwilliger Veräußerung von Grundstücken. Diese Bestimmungenbeziehen sich aber nicht auf solche
Veränderungen in den Grundeigenthumsuerhältnisscn,die in einem durch die Gesetze geordneten
Verfahren vor einer staatlichenBehörde sich vollziehen, welche von Amtswegen die Rechte der
beteiligten Gemeinden und öffentlichen Anstalten wahrzunehmen, Benachtheiligungen zn verhüten
und die Angemessenheit und Zweckmäßigkeit der Entschädigungenzu prüfen hat. An Stelle des 8 69
Absatz 2 tritt der 8 13 des Gesetzes vom 24. Mai 1885. Die Beibehaltung des 8 70 empfahl
sich im Interesse der gleichmäßigenBehandlung der Auseinandersetzungssachcn in der Rheinprovinz

56*
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nicht, obgleich seine Bestimmung weiter geht, als die nunmehr in Kraft tretenden allgemeinen
gesetzlichenBestimmungen, nach denen für Vormünder, Gemeinden und öffentliche Anstalten die
Genehmigung von Vergleichen erforderlich ist. Die §§ 71 und 72 enthalten Uebergangs- und
Ausführungsbestimmungen,die ohne Weiteres in Wegfall lommen.

Mit der Aufhebung des Gesetzesvom 19. Mai 1851 hört die im 8 31 Aufatz 1 des
Gesetzes vom 12. April 1888 vorgesehene Thätigkeit der Landgerichteauf, fo daß auch diese Be¬
stimmung aufzuhebenist.

Die Bestimmung des § 1 Absatz 3, letzter Satz des Entwurfes, ist dem § 22 Satz 2 des
Gesetzes vom 24. Mai 1885 nachgebildet.

Bezüglich des Kostenwesenssind die für die Zusammenlegungen und die mit demselben
verbundenen Gemeinheitsthcilungen geltenden Vorschriften einzuführen und das Gesetz vom
21. April 1852 und der § 105 des Preußischen Gerichtskostengesetzesin der Fassung der
Bekanntmachungvom 6. Oktober 1899 (Gesetz-Samml. S. 326) aufzuheben,

Zu § 2.
Die hier getroffene Bestimmung tritt an die Stelle des § 16 des Gesetzes vom

19. Mai 1851. Dieser entspricht den Artikeln 953 und 970 des ooäo ä« pruoöänrs civile,
daß beim Verkauf von Immobilien eine Versteigerung vor einen: Mitgliede des Gerichts oder
einem Notar vorgenommenwerden muh.

Auch hier ist der verschiedene Rechtszustand, je nachdem die der Gemeinheitstheilung
unterliegenden Grundstückeunter Grundbuchrechtstehen oder nicht, zu berücksichtigen.

Das mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchesin Kraft tretende neue Recht
kennt einen gerichtlichenVerkauf von Immobilien im Sinne der §8 25 ff. des Gesetzes vom
22. Mai 188? nicht mehr. An die Stelle desselbentritt vielmehr die Zwangsversteigerung nach
den §8 172 ff. des Reichsgesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom
24. März 189? (vergl. die Begründung des Preußischen Gesetzes über die freiwillige Gerichts¬
barkeit vom 21. September 1899 S. 249). Insbesondere ist die zur Aufhebung einer Gemein¬
schaft erfolgende Zwangsversteigerung in den H 180 ff. des Neichsgesetzesüber die Zwangs¬
versteigerung und die Zwangsuerwalmng in der Fassung der Bekanntmachungvom 20. Mai 1898
(R-Gesetz-Bl. S. 713) geregelt. Auf diese Bestimmungen ist daher Bezug zu nehmen, soweit es
sich um Grundstückehandelt, die unter Grundbuchrechtstehen.

Hinsichtlich derjenigen Grundstücke,für die das Grundbuch noch nicht angelegt ist, erfolgt
der Erwerb und Verlust des Eigenthums :c. nach Artikel 189 des Einführungsgcsetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuch« nach den bisherigen Gesetzen. Der gerichtliche Verkauf dieser Grundstücke
erfolgt nach den Vorschriften des im Uebrigen durch Artikel 144 Ziffer 20 des Preuhifchen
Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeitvom 21. September 1899 aufgehobenenGesetzes vom
22. Mai 1887. Nach §§ 13, 25 dieses Gesetzes erfolgt der freiwilligeVerkauf von Liegenschaften,
soweit er nach den bestehendenBestimmungen gerichtlich stattfindet, im Wege der öffentlichen Ver¬
steigerung, durch den hierzu bezeichnetenNotar. Wenn nun auch der Eigenthumserwerb durch
eine Gemeinheitstheilung nicht zu den freiwilligen Veräußerungen zu rechnen ist, so hat sich doch
die Mitwirkung des Notars bei Veräußerungen von Immobilien in der Nheinprouinz so ein«
gebürgert, daß ihre vollständige Ausschließungnicht zweckmäßig erscheint. Andererseits ist es auch
nicht angezeigt, sie als Regel festzusetzen,weil die Kosten des notariellen Verkaufs, welche die
Antheile der Betheiligten am Erlöse schmälern, möglichst zu vermeiden sind. Einigen sich daher
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die Betheiligten über eine andere Art des Verkaufs (z. B. vor dem Spezialkommissar),so würde
es hierbei bewenden; nur mangels einer Einigung würde der Verkauf vor dem Notar stattzufinden
haben. Für den Fall des notariellen Verkaufs muß der Auseinandersetzungsvlandie Verkaufs¬
bedingungen und die Bezeichnungdes Notars enthalten.

Die Bestimmungen des § 16 des Veifahrensgesetzes,daß eine etwaige Looseziehung vor
dem Kommissar zu erfolgen hat, ist als selbstverständlich nicht in den § 2 aufgenommenworden,
denn die Looseziehungbildet einen Theil des vom Kommissar in allen Theilen von Amtswegen
zu leitenden Theilungs- und Ablösungsuerfahrens.

Die Bestimmung des § 16, daß Verkauf und Looseziehungerst nach Bestätigung des
Planes vorgenommenwerden können, ist nicht in den z 2 aufgenommenworden, weil sie in das
altlänoische Verfahren nicht hineinpaßt. Die Bestätigung des Planes nach dem Gesetze vom
19. Mai 1851 entpricht der Nezeßbestätigung des altländischenVerfahrens. In diesem ist aber
eine Ausführung der Theilung oder Ablöfung bereits vor der Nezeßbestätigung auf Grund des
Auseinandersetzungsplaneszulässig.

Zu 8 3.

Für die noch im Stadium des kommissarischen Vorverfahrens befindlichen Sachen bedarf
es im Allgemeinenbesonderer Nebergangsbestimmungennicht: sie sind lediglichnach Maßgabe der
altländischenVorschriftenweiter zu führen. Die Entscheidungüber die bei den Landgerichtenetwa
schwebenden Rekurse wegen Zulässigkeitdes Antrags auf Theilung oder Ablösung oder wegen Zu-
lässigkeitdes Antrags auf Ausdehnung des Verfahrens war dem Ober-Landeskulturgerichtals
Beschwerdeinstanzgegen Bescheide der Generalkommissionin streitigen Auseinandersetzungs-Ange-
legeuheitenzu übertragen. Ferner erschien es zweckmäßig,die Sachen, welche den Landgerichten
zur Bestätigung und Erklärung der Vollstreckbarkeitdes Planes vorliegen, an die Generalkom¬
mission zum regelmäßigen Abschlußder Sache abzugeben.

Eine besondereRegelung ist für diejenigen Sachen erforderlich, in denen das kommissa¬
rische Vorverfahren wegen mangelnder Einigung der Vetheiligten beendet ist.

Nach den bestehenden Bestimmungen ist in diesem Falle jeder Betheiligte zur Klage auf
Theilung oder Ablösung berechtigt, es steht jedoch in seinem Belieben, ob er klagen will oder nicht;
nur verliert das Vorverfahren seine Wirksamkeit,wenn nicht innerhalb eines Zeitraumes von drei
Jahren nach seiner Beendigung die Klage erhoben wird. Dieses Klagerecht muß den Parteien
gewahrt bleiben. Die im Absatz 2 getroffene Bestimmung überläßt es deshalb nach wie vor dem
Ermessender Vetheiligten, ob sie die Sache weiter verfolgen wollen oder nicht.

Die Regelung der Abgabe der bei den Landgerichten angebrachtenKlagen auf Theilung
oder Ablöfung an die Auseinandersetzungsbehördeist den Bestimmungendes 8 9 der Verordnung
vom 20. Juni 181? wegen Organisation der Generalkommissionenlc. (Gesetz-Samml. S. 161)
und des § 9 der Verordnung vom 30. Juni 1834 wegen des Geschäftsbetriebesin Angelegen¬
heiten der Gemeinheitstheilungen:c. (Gesetz-Samml. S. 96) nachgebildet.

Hinsichtlich der von den Gerichtenan die Auseinandersetzungsbehördenabzugebenden Sachen
bedarf es im Uebrigen einer besonderenBestimmung wegen der in dem gerichtlichen Verfahren
bereits entstandenenKosten nicht. Nur erscheint im Hinblick auf § 8 Absatz 2 des Gesetzes, be¬
treffend das Verfahren in Auseinandersetzungsangelegenheiten(Gesetz-Samml. 1899 S. 403), zur
Vermeidung von Zweifeln die Bestimmung zweckmäßig, daß die in dem landgerichtlichen Verfahren
entstandenen Gebühren und Auslagen des Prozehbevollmächtigten der obsiegenden Partei zu
erstatten sind.
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Zu § 4.
Eine nothwendige Folge der Aufhebung des Verfahrensgesetzes ist die Aufhebungdes ß 6

Absatz 3 des Gesetzes über gemeinschaftliche Holzungen vom 14. März 1881 (Gesetz-Samml.S. 263),
Der § 6 oit. enthält im Absatz 1 die Voraussetzungen,unter denen eine gemeinschaftliche Holzung
in Natur getheilt werden darf; im Absatz 2 wird die Entscheidung über die Statthaftigkeit der
Theilung der Auseinandersetzungsbehördeüberwiesen. Alsdann bestimmt der Absatz 3:

In den Landestheilen des linken Rheinufers ist zur Theilung, wenn sie nicht in dem
durch das Gesetz vom 19. Mai 1851 (Gesetz-Samml. S. 383) geordneten Verfahren
erfolgt, die Genehmigung der Aufsichtsbehördeerforderlich.

In der Begründung des Entwurfes des Gesetzes (Drucksachen des Hauses der Abgeordneten
XIV. Legislaturperiode II. Session 1880/81 Nr. 15) ist dazu bemerkt,

daß die obrigkeitliche Genehmigung, da in den Landestheilen des linken Nheinufers
eine eigentliche Auseinandcrsetzungsbehürdenicht vorhanden sei, der Bezirksregierungzu
übertragen sei.

Dieser Grund ist mit der Errichtung der Generalkommission für die Rheinprovinzweggefallen.
Wird das Verfahrensgefetzaufgehoben,fo würde in allen linksrheinischen Forsttheilungen, da keine
Theilung mehr in dem durch dieses Gesetz geordneten Verfahren erfolgen würde, über die Statt¬
haftigkeit der Theilung die Regierung entfcheiden,während in allen übrigen Landestheilender Monarchie
hierfür die Auseinanderfetzungsbehördenzuständig sind. Ein Grund für diefe Ungleichheitbesteht
aber nicht mehr.

Anlage 35.

Verhandelt Düsseldorf, den 12. Februar 1901.

Gegenwärtig: Se. Durchlaucht der Fürst zu Wied und von 154 gewählten 133 aus
der Wählerliste hervorgehendeAbgeordnete

In der heute unter dem Vorsitze Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied zur Ersatzwahl
eines Mitgliedes des Provinzialausschussesabgehaltenen Sitzung des Provinziallnndtags waren
sämmtliche Mitglieder unter spezieller Angabe des Gegenstandes vorher eingeladen. Auf Vorlesung
der Bestimmungen der Provinzialordnung und des zu diesem Gesetze gehörigen Wahlreglements
(Ges,-S. S. 252 u. ff.) wurde einstimmigverzichtet.

Sodann wurden die stimmberechtigtenProvinziallandtagsmitglieder in der Reihenfolge
verlesen, wie sie in der anliegenden Wählerliste verzeichnet sind.

Hierauf erfolgte die Bildung des Wahlvorstandes.
Die Versammlung wählte zu Beisitzern die Abgeordneten 1. OberbürgermeisterSpiritus,

2. Regierungsrath Schratamp.
Der Vorsitzende ernannte aus der Zahl der Beisitzer zum Protokollführerden Abgeordneten

Schrakamp, verpflichtete die Beisitzer resp, den Protokollführer mittelst Handschlagesan Eidesstatt
und constituirte so den Wahlvorstand.
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Auf dem Tische, an welchem der WahlvorstandPlatz nahm, wurden verdeckte Gefäße zum
Hineinlegen der Stimmzettel (Wahlurne) aufgestellt, nachdem sich der Wahlvorswnd überzeugt
hatte, daß dieselben leer seieu.

Hierauf wurde zur Ersatzwahl des Mitgliedes des Provinzialausschussesgeschritten.
Nachdem die Verthcilungder Stimmzettel au die Anwesenden stimmberechtigten Prouinzial-

lnndtagsmitglieder erfolgt war, rief der Protokollführer die Namen der Wähler zur Abgabe ihrer
Stimmzettel in der Reihenfolge der Wählerliste nacheinanderauf.

Die Aufgerufenen traten au den Tisch, an welchem der Wahlvorstaud saß, und warfen
ihre zusammengefllltenenStimmzettel in die Wahlurne.

Der Protokollführer vermerkte die erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers, indem er neben
dem Namen desselbenin der dazu bestimmtenRubrik der Wählerliste ein Kreuz machte.

Nach Beendigung des Geschäftesfragte der Vorsitzende des Wahlvorstandcs, ob noch ein
Wähler seinen Stimmzettel abzugeben habe. Als sich Niemand weiter meldete, erklärte er die
Abstimmung für geschlossen.

Die Stimmzettel wurden von dem Vorsitzendenaus der Wahlurne genominenund von
einem Beisitzer unerüffnet gezählt.

Die Zahl derselbenbetrug 133.
Dieselbe stimmte mit der Zahl der nach dem Abstimmnugsuennerkcin der Wählerliste

abgegebenenStimmzettel überein.
Sodann eröffneteder Vorsitzende die Stimmzettel einzeln, verlas die darauf verzeichneten

Namen und eiu Beisitzer zahlte dieselbenlaut.
Der Protokollführer uahm den Namen jedes Kandidaten, welcher Stimmen erhielt, in das

Protokoll auf und vermerkte neben demselben jede dem Kandidaten zufallende Stimme.
In gleicher Weise führte der Beisitzer eine Gegenliste, welche ebenso, wie die Wählerliste

bei dem Schlüsse der Verhandlung von dem Wahlvorstande (dem Vorsitzenden,den Beisitzern und
dem Prototokullführer) uutcrschrieben und dem Protokolle beigefügt wurde.

Durch Beschluß des Wahlvorstandes wurden für uugültig erklärt: Nach Nr. 1 § 6 des
Wahlreglements die Stimmzettel Nr. 1 und 2.

Die beiden vorbezeichnetcn Stimmzettel, in Betreff deren es einer Beschlußfassungdes
Wahlvorstandes bedurft hatte, wurden mit fortlaufenden, den vorstehendangegebeneu entsprechenden
Nummern versehenund ebenso wie die übrigen Stimmzettel dem Protokolle beigefügt.

Die Zahl der abgegebenenStimmzettel betrug 133
für uugültig erklärte Stimmzettel waren vorhanden___ 2

Die Zahl der gültigen Stimmen beträgt also 131.
Es haben erhalten:

1. Landrath von Breuning: 1, 2,3,4,5,6.7,8,9, W,N^ 12,13, 1^,15.16, 17,18,19,20,21,

....... iiu Wnmmen
118, 119, zusammen ........... ^

2. Geheimrach Keßelkaul: 1, 2, 3, 4, ü ........2 ',. ' ' '"^"T^I^^/ ^ ^ Zu übertragen124 Summen
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Uebertrag 124 Stimmen
3. Iörrissen: 1, 2, 3 ................... 3
4. Prinz Arenberg: 1................... 1 „
5. OberbürgermeisterVeltmcin: 1, 2, 3.............. 3

im Ganzen wie oben 131 Stimmen.

Da der Landrath von Breuning aus Düren die absolute Stimmenmehrheit d. h. mehr
als die Hälfte der abgegebenengültigen Stimmen erhalten hatte, so wurde er, als zum Mitglied
des Provinzialausschussesgewählt, der Versammlung bekannt gemacht. Er erklärte, da er in der
Versammlung anwesendwar. auf Befragen, daß er die Wahl annähme, und unterschrieb zum
Zeichen dessen.

von Breuning.

Gegenwärtige Verhandlung ist vorgelesen, von dem Vorsitzenden,den Beisitzern und dem
Protokollführer überall genehmigt und, wie folgt, vollzogen.

V. w. o.

Der Vorsitzende: Der Beisitzer: Der Protokollführer:
W. Fürst zu Wied. Spiritus. Schrakamp.

______________

Anlage 36.--------------------
Verhandelt Düsseldorf, den 12. Februar 19N1.

Gegenwärtig: Se. Durchlaucht der Fürst zu Wied als Vorsitzender und von 154 ge¬
wählten 131 aus der Wählerliste hervorgehendeAbgeordnete.

In der heute unter dem Vorsitze Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied zur Ersatzwahl
eines stellvertretendenMitgliedes des Provinzialausschussesabgehaltenen Sitzung des Provinziab
landtages, waren sämmtliche Mitglieder unter spezieller Angabc des Gegenstandes vorher eingeladen.
Auf Vorlesung der Bestimmungen der Provinzialordnung und des zu diesem Gesetze gehörigen
Wcchlreglements(Ges. S. S. 252 u. ff.) wurde einstimmigverzichtet.

Sodann wurden die stimmberechtigtenProvinziallandtagsmitgliedcr in der Reihenfolg
verlesen, wie sie in der anliegenden Wählerliste verzeichnet sind.

Hierauf erfolgte die Bildung des Wahlvorstandes.
Die Versammlungwählte zu Beisitzerndie Abgeordneten:1. OberbürgermeisterSpiritus,

2. Regierungsrath Schralamp.
Der Vorsitzendeernannte aus der Zahl der Beisitzer zum Protokollführer den Abgeord¬

neten Schralamp, verpflichtete die Beisitzer resp, den Protokollführer mittelst Handschlages an
Eidesstatt und constituirteso den Wahlvorstand.

Auf dem Tische, an welchemder Wahlvorstand Platz nahm, wurden verdeckte Gefäße
zum Hineinlegen der Stimmzettel (Wahlurne) aufgestellt,nachdem sich der Wahlvorstand überzeugt
hatte, daß dieselben leer seien.

e
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Hierauf wurde zur Ersatzwahl des stellvertretendenMitgliedes des Provinzialcmsschusses
geschritten.

Nachdemdie Vertheiln««,der Stimmzettel an die anwesenden, stimmberechtigten Provin-
ziallandtagsmitglicder erfolgt war, rief der Protokollführer die Namen der Wähler zur Abgabe
ihrer Stimmzettel in der Reihenfolge der Wählerliste nacheinanderauf.

Die Aufgerufenentraten an den Tisch, an welchem der Wahlvorstand saß, uud warfen
ihre znscnnmengefaltenen Stimmzettel in die Wahlurne.

Der Protokollführer vermerktedie erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers, indem er ueben
dem Namen desselbenin der dazu bestimmtenRubrik der Wählerliste ein Kreuz machte.

Nach Beendigung des Geschäftesfragte der Vorsitzende des Wahlvorstandes, ob noch ein
Wähler seinen Stimmzettel abzugeben habe. Als sich Niemand weiter meldete, erklärte er die
Abstimmungfür geschlossen.

Die Stimmzettel wurdeu vo» dem Vorsitzendenaus der Wahlurne genommen und von
einem Beisitzer uuerüffnet gezählt.

Die Zahl derselbenbetrug 131.
Dieselbe stimmte mit der Zahl der nach den: Abstimmungsvermerkein der Wählerliste

abgegebenenStimmzettel überein.
Sodann eröffneteder Vorsitzende die Stimmzettel einzeln, verlas die darauf verzeichneten

Namen und ein Beisitzer zählte dieselbenlaut.
Der Protokollführer nahm den Namen jedes Kandidaten, welcher Stimmen erhielt, in das

Protokoll auf uud vermerkte neben demselben jede dem Kandidaten zufallendeStimme.
In gleicher Weise führte der Beisitzer eiue Gegenliste,welche ebenso, wie die Wählerliste

bei dem Schlüsse der Verhandlung von dem Wahluorstcmde (dem Vorsitzenden,den Beisitzern,
und dem Protokollführer) uuterschriebeu und dem Protokolle beigefügtwurde.

Durch Beschluß des Wahluorstandes wurde für ungültig erklärt: Nach Nr. 1 § 6
des Wahlreglcments der Stimmzettel Nr. 1.

Der vorbczcichnete Stimmzettel, iu Betreff dessen es einer Beschlußfassungdes Wahl-
voistandes bedurft hatte, wurde mit Nummer 1 versehen uud ebenso wie die übrigen Stimmzettel
dem Protokolle beigefügt.

Die Zahl der abgegebene»Stimmzettel betrug 131
für ungültig erklärte Stimmzettel waren vorhanden____̂

Die Zahl der gültigen Stimmen beträgt also 130.
Es haben erhalten:

1. KommerzienrathEroon: 1, 2, 3, 4, '., 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42 43 44 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 54, 55, 56,
57, 58,'zusammen ................... 58 Stimmen

2- Prinz von Areuberg: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 19 20 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33,34.
35, 36' 3?' 38^ 39. 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
53, 54, 55' 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 69,
70, 71, 72. zusammen ................. '^^ --------ü—

im Ganzen wie oben 130 Stimmen.
(1 weißer Zettel.)

5?
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Da Se. Durchlaucht der Prinz von Arenberg die absolute Stimmenmehrheit d. h.
mehr als die Hälfte der abgegebenengültigen Stimmen erhalten hatte, so wurde er, als zum
stellvertretendenMitgliede des Proviuzialausschusses gewählt, der Versammlung bekannt gemacht.
Er erklärte, da er in der Versammlung anwesendwar, auf Befragen, daß er die Wahl annähme,
und unterschriebzum Zeichen dessen,

Johann Prinz von Arenberg.

Gegenwärtige Verhandlung ist vorgelesen,von dem Vorsitzenden,den Beisitzern und dem
Protokollführer überall genehmigt und, wie folgt, vollzogen.

V. w. o.

Der Vorsitzende: Der Beisitzer: Der Protokollführer:

W. Fürst zu Wied. Spiritus. Schrakamp.

Anlage 37.

Bericht und Antrüge
des Provinzialausschusses,

betreffend

Erlaß von „Vorschriften für die Ausführung der Fürsorgeerziehung Minderjähriger."

Nach § 1? des am 1. April 1901 in Kraft tretenden Gesetzes über die Fürsorgeerziehung
Minderjähriger vom 2. Juli 1900 (G. S. S. 264) — abgedruckt im Handbuch für die Rheinische
Provinzialverwaltung VI. Auflage, S. 324 — haben die Provinziawerbände für die Ausführung
der Fürforgeerziehung Vorfchriften zu erlassen,welche der Genehmigung der Minister des Innern
und der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheitenin Betreff derjenigenBestimmungen
bedürfen, die sich auf die Aufnahme, die Behandlung, den Unterricht und die Entlassung der
Zöglinge beziehen.

Demzufolge sind die nachstehenden Vorschriften ausgearbeitet worden, in welchendie im
Lause der Jahre bei der Ausführung des am 1. April 1901 zur Aufhebung gelangendenGesetzes,
betreffenddie Unterbringung verwahrlosterKinder, vom 13. März 1878 (G. S. S. 132) gemachten
Erfahrungen verwerthet sind und die eine sachgemäheDurchführung der dem Provinzialverbande
durch das Fürforgeerziehungsgefetzüberwiesenen Aufgabengewährleisten, ohne die in der Behandlung
der Einzelfälle erforderlicheBewegungsfreiheit des Landeshauptmanns unnöthig einzuschränken.

Dem Letzteren muh es überlassen bleiben, im Wege besonderer Ausführungsbestimmungen
eine Geschäftsanweisungfür die Fürsorger über das Verhalten derselben bei der Auswahl geeigneter
Familien, der Beaufsichtigung, in Erkrankung«-, Beurlaubungs- und Sterbefällen der Zöglinge,
über den fchriftlichen und sonstigen Verkehr derselben mit anderen Behörden u. s. w. zu erlassen.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 37. 451

Mit Rücksicht darauf, daß durch § 23 des Filrforgeerziehungsgefetzesdas vorerwähnte
Zwangserziehungsgesetzzum 1. April 1901 aufgehoben wird und die zu diefem Zeitpunkte in
Zwangserziehung bereits befindlichen Zöglinge ohne Weiteres dem Fürforgeerziehungsgefetzunter-
fllllen, ist zunächst die Aufhebung des zur Zeit noch gültigen „Reglements über die Zwangs¬

erziehung verwahrloster Kinder vom ^^M^M^ (M. d. I. S. I. 500; M. d, g, A. Nr. III
^. 591) zum 1. April 1901 zu beschließen und sodann auszusprechen,daß die neuen Vorschriften
auch Anwendung finden auf die zu dem mehrerwähnten Zeitpunkte noch in Zwangserziehung
befindlichen Zöglinge.

Im Uebrigen wird der Prouinzialausschuh zur Vornahme derjenigen Aenderungender
Vorschriftenzu ermächtigenfein, welche seitens der zuständigen Herren Minister etwa noch gefordert
werden sollten.

Der Prouinzialausschuh beehrt sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

3,) den „Vorschriften für die Ausführung der FürsorgeerziehungMinderjähriger"
in der aus der nachstehenden Zusammenstellungersichtlichen Fassung zustimmen;

I») den Provinzialausschuß ermächtigen,die seitens der zuständigenHerren Minister
an den Vorschriften etwa noch erforderten Aenderungenvorzunehmen."

Düsseldorf, den 16. Januar 1901.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
stellvertretend« Vorsitzender. Landeshauptmann,

Vorschriften
für die

Ausführung der Fürsorgeerziehung Minderjähriger.
(§ 17 des Gesetzes vom 2. Juli 1900. G. S. S, 264.)

8 1.

Die Ausführung der nach vorerwähntem Gesetze dem Provinzialverbande obliegenden
Fürsorgeerziehungerfolgt durch die Organe der Provinzialverwaltung nach den Bestimmungender
Provinzialordnung und den nachfolgenden Vorschriften.

3 2.

Nach Zustellung eines Beschlusses des Vormundfchaftsgerichtshat der Landeshauptmann
W prüfen, ob die Anordnung oder Ablehnung der Unterbringung zur Fürsorgeerziehungden
gesetzlichenBestimmungen entspricht und geeignetenFalles die sofortige Befchwerde zu erheben.
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Sobald ein die Unterbringung anordnenderBeschlußvollstreckbar gewordenist, übersendet
ihn das Vormundschaftsgerichtmit den Gerichtsakten dem zuständigenLandrath bezw. in Städten
mit mehr als 10 000 Einwohnern und in Stadtkreisen dem Gemeindevorstande;letztere übermitteln
den Beschluß und die Gerichtsakten alsdann dem Landeshauptmann unter Beifügung folgender
Papiere und zwar für jeden Zögling besonders:

1. Personalnachweisung,
2. Geburtsurkunde,
3. Taufschein,
4. Impfschein (bei Zöglingen im impfpflichtigenAlter) bezw. Wiederimpffchein,
5. Aerztliche Gesundheitsbescheinigung,welche sich auch darüber auszusprechenhat, ob der Zögling

an einer ansteckendenKrankheitleidet, sowie ob körperliche oder geistige Mängel vorhanden sind,
6. Vermögcnsbescheinigungbezw. Angabe über die Veitragsfähigkeit der Angehörigen,
?. Lehrerbericht (bei schulpflichtigen Zöglingen) und
8. etwa sonst noch vorhandenePapiere des Zöglings wie Arbeits- und Dienstbücher,Quittungs¬

karten, Zeugnisse:c.
H 4.

Der Landeshauptmann bestimmtdarüber, in welcher Weise der Zögling unterzubringen ist.
Die Unterbringung hat unter Beachtung der in dem Gesetze bezüglichder Erziehung der

Zöglinge in ihrem BekenntnissegegebenenVorschriften je nach dem Geschlechte, dem Lebensalter,
der geistigenund körperlichenBeschaffenheitund dein Grade der Verwahrlosung des Zöglings in
der Regel durch Aufnahme desselben bei geeigneten, in der Nheinprouinz ansässigen Familien,
Lehrmeistern oder Dienstherrschaften oder in öffentlichenoder privaten Erziehungs«, Besserungs¬
und Handwerkerbildungs-Anstaltenzu erfolgen und zwar möglichst in größerer Entfernung von
dem Heimathsorte des Zöglings.

Vor der Unterbringung des Zöglings ist festzustellen,daß der Aufnahme desselben an
dem zukünftigen Aufenthaltsorte, insbesonderebei schulpflichtigen Zöglingen seitens der Ortsschule,
keinerlei Schwierigkeitenentgegenstehen.

In besonderen Fällen kann in Ausführung einer eingeleiteten Fürsorgeerziehungdie Unter¬
bringung des Zöglings auch in der eigenen Familie desselben stattfinden, sofern diejenigen Verhält¬
nisse dieser Familie, auf welche die Verwahrlosung des Zöglings zurückzuführenist, beseitigt sind.

s 5.
Von der getroffenen Auswahl der Unterbringung wird der Landrath, in Städten mit

mehr als 10000 Einwohnern und in Stadtkreisen der Gemeindevorstand benachrichtigtund um
Einlieferung des Zöglings durch die Polizeibehörde des Aufenthaltsorts ersucht.

Bei den vor der ersten Einlieferung flüchtig gewordenen oder verborgen gehaltenen
Zöglingen hat die Polizeibehörde des bisherigen Aufenthaltsorts deren Ermittelung und Rück¬
führung zu bewirken.

§6.
Die Ueberführung hat durch einen zuverlässigenBegleiter in bürgerlicher Kleidung, und

bei weibliche«Zöglingen, wenn möglich,durch weibliche Begleiter zu erfolgen. Bei der Abholung
des Zöglings ist dessen neuer Aufenthaltsort seinen Angehörigen nicht mitzutheilen, vielmehr sind
diese mit bezüglichenAnfragen an den Landeshauptmann zu verweisen, damit dieser darüber
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befinden kann, ob nach Lage der Verhältnissebei Ertheilung der gewünschtenAuskunft der Zweck
der Fürsorgeerziehungnicht gefährdet erscheint.

Die Zöglinge müssen bei der Ueberführung gehörig gereinigt, frei von ansteckenden Krank¬
heiten, wie Krätze, Kopfgrind u, f. w,, fowie frei von Ungeziefer und mit einem geeigneten, der Jahreszeit
entsprechenden AnzügeeinschließlichKopf- und Fußbekleidung verfehen sein, widrigenfallsdie Reinigung
Heilung und Ausstattung auf Kosten des verpflichteten Ortsarmenverbandes nachträglich vorgenommen
werden wird. Sodann muß dem Begleiter eine polizeiliche Abmeldebescheinigung und bei schul¬
pflichtigenKindern ein Schulentlassungs-(Abgangs-) Zeugniß für den Zögling mitgegebenwerden.

8 ?.
Die Ortsarmenverbände sind verpflichtet,zur Beschaffungder weiteren ersten Ausstattung

der Zöglinge zu leisten:
») bei Zöglingen unter 14 Jahren den Vauschbetrcigvon 40 Mark,
b) „ „ über „ „ „ „ „ 50

und für die rechtzeitige Ueberfendung des betreffendenBetrages an den zuständigen Fürforger
(vergl. § 10 dieser Vorschriften) bezw. an den AnstaltsvorsteherSorge zu tragen.

s 8.
Nach erfolgter Einlieferung des Zöglings ist über dessen Unterbringung dem Vormund-

schaftsgenchte, welches den Ueberwcifungsbefchluherlassen hat, fowie bei den nicht in Anstalten
untergebrachte»Zöglingen auch der Ortsbehörde und dein Ortsgeistlichendes neuen Aufenthaltsorts
Mittheilung zu machen.

Eine gleiche Mittheilung hat auch bei anderweitiger Unterbringung zu erfolgen.

8 9.
Im Uebrigen sind nur solche Familien als zur Erziehung geeignet anzusehen,welche sich

eines unbescholtenenRufes erfreuen, in geordneten Verhältnissen leben und Gewähr dafür bieten,
baß sie die ihnen anvertrauteu Zöglinge gewissenhafterziehen, fowie angemessen unterbringen und
pflegen werden.

Mit dein Vorstände der Familie ist ein der Genehmigung des Landeshauptmanns unter¬
liegender Vertrag abzuschließen,in welchem dem Lcmdeshauptmaun das Recht der jederzeitigen
Zurücknahmedes Zöglings und der Lösung des Vertrages vorzubehalten ist.

In dem Vertrage ist der Familicnvorstand zur Uebernahme der leiblichen Pflege durch
Gewährung angemessenen Obdaches, gesunder, ausreichenderBeköstigung und anständiger, reinlicher
Kleidung, bei eintretender Krankheitdurch Gewähruug der nöthigen Heilmittel und ärztlichen Hülfe
W verpflichten.

Der Familienvorstand ist ferner zu verpflichten,die Erziehung in Gottesfurcht und guter
Sitte gewissenhaftund treu zu führen, die ihm anvertrauten Zöglinge zum regelmäßigen Besuche
der Kirche und - soweit nöthig — der Schule, sowie mit Strenge zur Ordnung und Arbeitsamkeit
anzuhalten, die Arbcitsverrichtungenbezw. Leistungen der Zöglinge ihrem Alter, Geschlecht und ihren
körperlichen Kräften anzupassen,die Vaterlandsliebe in ihnen zu wecken und sie vom Besuche staats-
und kirchengefährlicher Vereine und Verfammlungen fern zu halten.

Hinsichtlich der Lehrlinge sind bei Abschließung des Lehrvertrags die Bestimmungen der
s§ 126—132». der Gewerbeordnung,Reichsgefetzvom 26. Juli 189? (R.-G.-Bl. S. 663) zu beobachten.

Die Anstalten sollen einen konfessionellen Charakter haben; einer Anstalt sollen, soweit
möglich, nur Zöglinge desselbenBekenntnissesanvertraut werden,
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Die Anstaltsvorständehaben, im Falle sie Zöglinge beiderlei Geschlechts aufnehmen,für die
nöthe Trennung der Geschlechter innerhalb der Anstalt in ausreichendem Maaße Vorsorge zu treffen.

Für die Anstaltsvorständesind die vorstehenden Vorschriften für Familienvorständeu. s. w.
ebenfalls maßgebend. Dieselben dürfen ferner die Seelforge und den Religionsunterricht nur durch
Geistliche des betreffendenBekenntnisses, die Ertheilung des Unterrichts in den Elementarschul-
kenntnissen nur durch solche Personen wahrnehmen lassen, die nach den bestehenden staatlichen
Bestimmungen die Befähigung zur Ertheilung dieses Unterrichts besitzen, und sind ferner verbunden,
solche Schuleinrichtungen zu treffen, welche die Erreichung der Ziele und Aufgaben der öffentlichen
Volksschulevollständig sichern.

§ 10.
Die Beaufsichtigung der untergebrachten Zöglinge erfolgt durch den Landeshauptmann,

welcher sich hierbei der Mitwirkung geeigneter Personen als Fürsorger, sowie der Ortsbehörden,
Waisenräthe und Erziehungsvereine bedienen kann.

Die Fürsorger haben den Landeshauptmann in der Ueberwachungder Zöglinge zu unter¬
stützen, ihm Mängel und Pflichtwidrigkeiten, welche bei der körperlichenoder sittlichen Erziehung
oder der Pflege wahrgenommen werden, gewissenhaft anzuzeigen und auf Erfordern über die
Zöglinge Auskunft zu geben.

Der Landeshauptmann wird über das sittliche Verhalten, fowie über die geistige und
körperliche Entwickelungder Zöglinge fortlaufend Nachrichteneinziehen,auch durch örtlicheVefuche
sich von der Zweckmäßigkeitder Unterbringung überzeugen und über die Erziehung, sowie die
handwerksmäßigeund sonstige Ausbildung der einzelnen Zöglinge mit Rücksicht auf deren Neigung,
Anlagen und Fähigkeiten Entscheidungtreffen.

8 11.
Während der Dauer der Fürsorgeerziehungsteht dem Landeshauptmann hinsichtlich sämmt¬

licher Pflege-, Lehr-, Arbeits- und Dienstverhältnisseder Zöglinge das alleinige Verfügungsrecht
zu, und sind insbesondere Eingriffe der Angehörigen nicht zulässig. Auch hat Niemand einen
Anspruch auf Herausgabe der Lohn- oder sonstigen Ersparnisse der Zöglinge. Um den letzteren
nach erlangter Grohjährigkeit zur Gründung einer gesicherten Lebensstellungbehülflichzu sein, kann
der Landeshauptmann bei Einziehungen der während der Fürsorgeerziehung entstandenen Kosten
aus vorhandenem Vermögen ober später zugefallenenErbfchaftsantheilen der Zöglinge diesen Ver-
mögensbcträge bis zu 300 Mark belassen. Der Landeshauptmann hat das Erforderliche wegen
sicherer Anlegung diefer Beträge und hinsichtlich der Kontrolle über dieselbenzu veranlassen.

Der Landeshauptmann hat im Uebrigen von den zu dem Unterhalte der Zöglinge Ver¬
pflichteten,insbesondere von den Eltern derselben, die Kosten für den Unterhalt der Zöglinge mit
aller Strenge ganz oder, fofern die Vermögenslage der Erfatzpflichtigeneine Veitreibung der vollen
Kosten nichtangezeigt erscheinen läßt,wenigstenstheilweiseimVerwaltungszwangsuerfahrenbeizutreiben.

8 12.
Der endgültigen oder widerruflichen Aufhebung der Fürforgeerziehung vor beendigter

Minderjährigkeit durch Beschluß des Landeshauptmanns hat bei Familienerziehung die Anhörung
oes bestellten Fürsorgers, bei Anstaltserziehung die Anhörung des Anstaltsvorstandesvorauszugehen.
Die Aufhebung soll in der Regel nur auf Widerruf stattfinden und jedenfalls nur erfolgen, wenn
das Verhalten des Zöglings die Aufhebung rechtfertigt und ein angemessenesUnterkommensicher¬
gestellt ist.
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Die Ablehnung der Aufhebung erfolgt durch den Landeshauptmann mittelst eines mit
Gründen zu verfehendenBefcheides.

Von jeder endgültigenAufhebungder Fürsorgeerziehung eines Zöglings ist dem zuständigen
VormundschaftsgerichteMittheilung zu machen.

Wenn das Verhalten des Zöglings wahrend der Fürsorgeerziehung hinsichtlichseiner
zukünftigen ordnungsmäßigen Führung zu erheblichen Besorgnissen Anlaß giebt, so sind der
zuständige Landrath bezw. der Gemeindeuorstand,sowie das Pfarramt des zukünftigen Aufenthalts¬
orts des Zöglings von der Beendigung der Fürforgeerziehung in Kenntniß zu fetzen.

8 13.
Der Landeshauptmann ist befugt, in allen die Ausführung des Fürforgeerziehungsgefetzes

betreffenden Angelegenheiten die Kreis-, Orts-, Polizei- und Gerichtsbehörden in Anspruchzu
nehmen und zur Ausführung dieser Vorschriften noch befondereBestimmungen zu erlassen.

8 14.
Die Vorfchriften finden auch Anwendung aus diejenigen Zöglinge, welche auf Grund des

Gesetzes, betreffenddie Unterbringung verwahrloster Kinder vom 13. März 1878 (G. S. S. 132)
zur Zwangserziehung überwiesen, am 1. April 1901 aber noch nicht aus dieser ausgefchieden sind.

. , ^ . ^ ^ ,<-,«. l. 4. Dezember 1890
Das Reglement über die Zwangserziehung verwahrloster Kmder vom 20. März 189t"

(M. d. I. S. I. 500; M. d. g. A. N. III ^. 591) tritt zu dem genannten Zeitpunkt außer Kraft.

Anlage 38.

Bericht und Antrag
des Provinzilllausfchusses,

betreffend

eine Anfrage des Herrn Ministers der geistlichen :c. Angelegenheiten über die Bereit¬
willigkeit des Provinzillllcmdtags, die Kirche zu Schwarz-Rheindorf in das Eigenthum
der Provinz zu übernehmen, sowie über die Bedingungen, welche etwa an die Ueber¬

nahme geknüpft werden würden.

Unter'm 29. Januar dss. Is. ersuchte der Königliche Ober-Präsident der Rheinprovinz im
Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen lc. Angelegenheitenden Landeshauptmann, einen
Beschlußdes Provinziallandtags darüber herbeizuführen, ob die Provinz bereit fein würde, die
Kirche zu Schwarz-Rheindorf in ihr Eigenthum zu übernehmenund welche Bedingungen etwa an
die Uebernahme geknüpft werden würden.

Diefer Anfrage liegt folgender Thatbestand zu Grunde. Die feit dem Jahre 1815 im
Eigenthum des Staates stehende Kirche zu Schwarz-Rheindorf wurde als Gmbkirchefür den Erz-
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bischof Arnold II, von Wied in den Jahren 1149—1151 erbaut. Der hervorragende künstlerische
Werth dieses Denkmals ist so bekannt, daß auf eine nähere Beschreibung der Kirche und ihrer
inneren Ausschmückung umsomehr verzichtet werden kann, als die Instandschung derselben bereits
den 40. Provinziallandtag, wie später des Näheren erwähnt werden soll, eingehendbeschäftigt hat.

Nach einer gründlichen Restauration im Jahre 1747, die in Folge der Stürme des
dreißigjährigen Krieges nöthig und vom Kölner Kurfürst und Erzbischof Clemens August aus¬
geführt worden war, verfiel die Kirche im Laufe der Zeiteu wiederum derart, daß sie im Anfang
des 19. Jahrhunderts nur noch als Pferdestall nnd Scheune zu dieucu gceiguct war.

In den Jahren 1830—1832 wurden hierauf, um die Kirche als Gotteshaus in geeig¬
neter Weise wieder herzustellen,an derselben Sicherungsarbeiten vorgenommen, deren Kosten aus
dem Allerhöchsten Dispositionsfonds bestritten wurden.

In der bezüglichen Allerhöchsten Kabinetsordre ist ausgesprochen,oaß des Königs Majestät
die Kosten der baulichen Herstellung des Aeußeren der Kirche unter der ausdrücklichenBedingung
übernommen habe, daß die Gemeinde Vilich nicht nur die dermalige Instandsetzung des Innern,
sondern auch für die Zukunft die ganzen Unterhaltungskostender Kirche zu tragen habe. Die
Gemeinde Vilich hat zur Zeit diese Bedingung angenommen. Da aber die Kirchengemeinde
Schwarz-Nheindorf nur einen ganz geringen Theil der Civilgcmeinde Vilich darstellt, die nicht
weniger als 5 Kirchengemeindenumschließt, so haben die Angehörigen der übrigen 4 Kirchen¬
gemeindennaturgemäß sehr wenig Neigung, sich an den Arbeiten in Schwarz-Nheindorf in erheb¬
lichem Maße zu betheiligen. Inzwischen ist daher auch die Kirche im Innern und im Aeuheru in
einen so trostlosen Zustand gerathen, daß die Kosten der Instandsetzungsarbeiten bei Streichung
der entbehrlichen Mehrausgaben für die malerische Innenschmückung nach einem desfallsigen
Kostenanschlagsich immer noch auf die Summe von 37 800 Mark beziffern.

Zur Tragung dieser Kosten ist die GemeindeVilich nicht im Stande. Der 40. Provinzial-
landtag hat daher in Berücksichtigungdieses Umstandes zur Deckung der vorerwähnten Instand¬
setzungskosten behufs Entlastung der Gemeinde Vilich den Betrag von 10 000 Mark bewilligt,
jedoch an diese Bewilligung die Bedingung geknüpft, daß der Staat als Eigenthümer der Kirche
und die Eivilgemeinde Vilich auf Grund der von ihr unternommenen Unterhaltuugüpflichtden
Restbetrag decken. Die CivilgemeindeVilich hielt diesen Augenblick für geeignet, sich von der
befagten drückendenVerpflichtung loszukaufen. Es verstand sich von selbst, daß sie bei den jetzt
bevorstehendenArbeiten nicht in genauer Befolgung ihrer früher eingegangenen Verpflichtungen
belastet werden tonnte und sie erklärte, daß sie einen Betrag von 10 000 Mark aufbringen
würde, jedoch unter der Bedingung, daß sie damit von der auf ihr lastenden Verpflichtung der
Unterhaltung für die Folge entbunden würde.

Die sich hieran anknüpfenden und bis in die letzte Zeit fortgeführten Verhandlungen
haben zu einem Resultate nicht geführt. Ein im Laufe des Monats November 1900 Seitens des
Ministers der geistlichen :c. Angelegenheiten an den Herrn Finanzministcr gestellter Antrag, in
welchem vorgeschlagen wurde, in die Ablösung der Unterhaltungspflichtder Kirche durch die Eivil¬
gemeindeVilich zu willigen, ist bisher, soviel hier bekannt, unbeantwortet geblieben.

Hiernach liegt die Sache so, daß der Staat Eigenthümer der Kirche, die Eivilgemeinde
Vilich nutzungsberechtigtund unterhaltungspflichtigist. Diese Verpflichtung der Gemeinde Vilich
ist aber wegen der finanziellen Lage derselbenuuausführbar. Es dürfte demgemäß der Billigkeit
entsprechen, daß der Staat mit Beihülfe der Gemeindeund der Provinz dicfc Unterhaltungspflicht
übernähme. Hierfür spricht auch noch folgender Umstand. Nach den vom 37. Provinziallandtag
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im Jahre 1892 gefaßten Beschlusse über die Seitens der Königlichen Staatsregierung in Vorschlag
gebrachte Organisation der Denkmalpflege in der Rheinprovinz sollen die staatlichen Denk¬
mäler auch fernerhin aus Staatsmitteln unterhalten werden, während für die Pro-
vinzialkummissionnur die den Kommunalvcibänden und den Privaten gehörendenDenkmäler in
Betracht kommen sollen.

Wenn also diese ministeriellenDirektiven bereits im Jahre 1830 Geltung gehabt hatten,
so würde zweifellosdem Staat und nur ihm allein die Verpflichtungzur Unterhaltung der Kirche
obgelegenhaben.

Feiner bieten die hier einzig maßgebenden Bestimmungen des Dotationsgesetzesvom
8. Juli 1875 keinerlei Handhabe, um den Provinzialverband berechtigt erscheinenzu lassen,
Denkmäler zum Zwecke ihrer Unterhaltung zu erwerben. Selbst wenn unter dem Ausdruck „Denk¬
mäler" auch Baudenkmäler zu verstehen sein würden, was an der Hand der Gesetzesmotive aus¬
geschlossen erscheint, so würde nur die Bewilligung von Zuschüssen nicht aber der Eigenthumserwerb
eine gesetzlicheUnterlage finden.

Sodann würde durch den Erwerb eines solchen Denkmals ein bedenklicher Priicedenzfall
geschaffen und zweifellosuuter Hinweis auf diefes Vorgehen in kurzer Zeit der Verwaltung eine
Summe gleichartigerAnträge unterbreitet werden, die ohne den Vorwurf der Inconfequenz auf
sich zu laden, nicht abgewiesen werden könnten.

Endlich liegt es im Interesse d« staatlichenDenkmalpflege,daß all' und jegliches, selbst
die kleinste Herstellung und Aenderung an diesem wichtigenMonument unter staatlicher Kon¬
trolle erfolge.

Andererseits soll nicht in Abrede gestellt werden, daß die Provinzialverwaltung auf Grund
der ihr obliegendenAufgaben ein großes Interesse an der Erhaltung diefes einzig merkwürdigen,
in seiner Substanz fo gefährdeten Denkmals hat. Eine Erhöhung des Beitrags von 10 000 M.
auf 15 000 M. dürfte hiernach unter der Bedingung gerechtfertigterfcheinen, daß der Nest der
Kosten der Instandsetzung von anderer Seite, sowie die dauernde Unterhaltung seitens des Staates
gewährleistetwird.

Der Provinzialausschuß beantragt daher:
„Der Provinziallandtag wolle die Anfrage des Herrn Ministers, die Kirche zu Schwarz-
Nheindorf in ihr Eigenthum zu übernehmen,verneinen,dagegen den vom 40. Provinzial¬
landtag bewilligtenBetrag von 10 000 M. zur Instandsetzungdes Aeuhern der Kirche
auf 15 000 M. unter der Bedingung erhöhen, daß der Rest der Kosten von anderer
Seite aufgebracht und die dauernde Unterhaltung der Kirche sicher gestellt werde."

Düsseldorf, den 2. Februar 1901.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
stellvertretender Vorsitzender. Landeshauptmann.

I>^
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Anlage 39.

Bericht und Antrag
des Provinzmlausschusses,

betreffend

die Gewährung des Rechts auf Bezug von Ruhegehalt und von Wittwen-
und Waisengeld an den Rendanten und den Kanalinspektor der Genossenschaft

für die Melioration der Erftniederung.

----------------

Der Vorstand der Genossenschaft für die Melioration der Erftniederung hat im Juli 1900
beschlossen, dem Provinziallandtag durch Vermittelung des Prouinzialausschusses den Antrag zu
unterbreiten: „die jedesmaligenInhaber der beiden Oberbeamtenstellender Genossenschaft — Rendant
und Kanalinspektor— für pensionsberechtigt nach den für die Beamten des Provinzialverbandes
bestehenden Pensions- und Wittwen- und Waisenkasseneinrichtungen unter der Zusage entsprechendet
Gegenleistungerklären zu wollen."

Der Prouinzialausschuh hat beschlossen,den vorerwähnten Antrag bei dem Provinzial¬
landtag zu befürworten.

Die Gründe hierfür sind folgende:
Die Genossenschaft für die Melioration der Erwiederung hat den Zweck, die in den

Kreifen Eustirchen, Bergheim, Grevenbroich und Neuß gelegenen Grundstücke gegen Ueber-
schwemmungen zu schützen, im Innern zu entwässernund, soweit die« möglichund erforderlich,zu
bewässern. In Berücksichtigungdieser ausgedehnten und umfangreichenZwecke der Genossenschaft
hat die Provinzialverwaltung in Ausübung der ihr im § 4 Nr. 2 des DotationZgesetzes auferlegten
Verpflichtung nicht nur an dem Fortbestehenund der Fortentwickelungder Genossenschaft, fondern
auch an ihrer sachgemäßen Verwaltung das größte Interesse. Dies Interesse hat sie bisher durch
Gewährung von Darlehen und namhafte laufende Unterstützungen in Form von Zinszuschüssen
bekundet,und würde dasselbe in Zukunft durch Mitwirkung der Provinzialverwaltung bei Besser¬
stellung der Genossenschaftsbeamtenauf's Neue zum Ausdruck gelangen.

Wenn es erfahrungsmäßig fchon schwierig ist, eifrige und schaffensfreudigeBeamte zu
gewinnen, welche mit den erforderlichenSach- und Fachkenntnissenversehen der Erledigung der
schwierige«Aufgaben, wie sie die Ausführung von Meliorationen bei einer so großen Anzahl von
betheiligten Interessenten mit sich bringt, gewachsen sind, so werden diese Schwierigkeitennoch um
ein Bedeutendes vermehrt, wenn die Genossenschaft diefen Beamten ein Recht auf den Bezug eines
Ruhegehaltes für den Fall ihrer Dienstunfähigkeit, fowie ein Recht auf die Versorgung ihrer
Hinterbliebenen im Todesfalle nicht in Aussicht stellen kann. Bei der nächsten sich darbietenden
Gelegenheitwerden diese Beamten ihre Stellen mit anderen, welche günstigereAussichten eröffnen,
zu vertauschensuchen und hiermit die Genossenschaft jedes Mal vor die Nothwendigkeitstellen, auf
Kosten des Unternehmens mit der Unerfahrenheit eines jüngeren Nachwuchses rechnen zu müssen.
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Die Einrichtungen, wie sie für die Provinzialbeamten in dieser Hinsichtbestehen,bieten
zur Lösung dieser Frage die beste Gewähr. Zur Deckung der Kosten und zur Ausgleichungdes
Risikos hat sich der Genossenschaftsvorstanderboten, einen Beitrag von 15 «/» der jedesmaligen
Gehaltsbeträge in die Pensionskasse der Provinzialbeamten von dem Tage ab zu zahlen, von
welchem die Pensionsberechtigungder beiden Beamten beginnen soll. Im Uebrigen finden alle
Bestimmungendes Reglements, betreffend die Pensionirung der Provinzialbeamten, sowie desjenigen,
betreffenddie Mrforge für die Wittwen und Waisen der Provinzialbeamten der Rheinprouinz,
sinngemäße Anwendung.

Der Provinzialauschutz beehrt sich demgemäß, dem Provinziallandtag den Antrag zu
unterbreiten:

„Der Provinziallandtag wolle den jedesmaligen Inhabern der Oberbeamtenstellen—
Rendant und Kanalinspektor — der Genossenschaftfür die Melioration der Erft-
niederung das Recht auf den Bezug von Pensionen und Wittwen- und Waisengeld
aus dem Haushaltsplan der Rheinischen Provinzialverwaltung zur Zahlung von
Ruhegehältern :c. gegen eine Gegenleistungvon 15 «/» der laufenden Gehaltsbezüge
vom Tage des Beginns der Ruhegehaltsberechtigungab, einräumen."

Düsseldorf, den 11. Dezember 1900.

Der Provmzmlausschuß:
Ianßcn, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 40 .

Bericht und Anträge
des Provinzilllausschusses,

betreffend

Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds).

^. Für verschiedeneAngelegenheiten.
V. Für Erhaltung von Denkmälern.

Die Mittel des zur Verfügung des Provinziallandtags stehendenFonds berechnensich
wie folgt:

1. Der Fonds hatte am 1. April 1900 (S, 84 des Vcrwaltungsbcrichts für das Rech¬
nungsjahr 1899) einen Bestand von ...... - 66 038 M. 54 Pf.

Zu übertragen 66 038 M, 54 Pf.
58*
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Uebertrag
2. Hierzu treten im Laufe des Rechnungsjahres 1900:

».) als Zuschuß aus dem Haupt-Haus¬
haltsplan .........60 000 M. — Pf.

d) als Zinsen von vorübergehendrentbar
angelegten Beständen etwa .... 500 ,, — „

3. Außerdem treten weiterhin im Lause der Rechnungsjahre1901
und 1902 hinzu:
»,) als Zuschuß aus dem Haupt-Haus¬

haltsplan je 120 000 M.....240 000 M. — Pf.
b) als Zinsen etwa je 2000 M. . . 4 000 „ — „

66 038 M. 54 Pf

60 500 !' "

244 000

Summe 370 538 M. 54 Pf.
Hierauf lasten:
»,) die S. 84/85 des vorangegebenen Ver-

waltungsberichts nachgewiesenenBe¬
willigungen von 125 966 M. 13 Pf.
Hiervon soll die vom 31. Provinzml«
landtage bewilligte Beihülfe von
5000 M. zur Wiederherstellung des
Thurmes der St. Severinskirche in
Köln in Gemiihheit des Vorschlages
des Provinzialausschusses in der Sitzung
vom 4./5. Juli 1900 in Wegfall
kommen, weil nach einer Mittheilung
des Kirchenvorstandesdie Ausführung
der Wiederherstellungsarbeitenfür eine
nahe gelegeneZukunft nicht beabsichtigt
wird, so daß bleiben 125966 M. 13 Pf.
weniger 5000 M. --.....120 966 M. 13 Pf.

d) Es sind aber als zweite Rate zur
Wiederherstellung der evangelischen
Kirche in Hilden zufolge Beschlusses
des 41. Prouinzillllandtllgs in der
Sitzung vom 3. Februar 1899 noch
einzustellen......... 5 000 „ — „

macht zusammenwieder 125 966 „ 13 „
Zur Verfügung des 42. Provinziallandtags stehen mithi n 244 572 M, 41 Pf.

Auf Grund der Berathungen des Provinzialausschusses nach Anhörung der Provinzial-
lommissionfür die Denkmalpflegebeehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:
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„1, den Betrag von jährlich 24 000 Mark, zusammen 48 000 Mail, zur weiteren
Verfügung des Provinziallandtags zu halten;

2. die Einziehung der Beihülfe zur Wiederherstellungdes Thurmes der St. Severins-
kirche in Köln zu genehmigen;

3. die unter ^. Nr. 1 und 2 und L Nr. 1 bis 29 aufgeführten Beihülfen im Gesammt-
betrage von 196 254 Mark zu bewilligen."

Düsseldorf, den 12. Dezember 1900.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich,
stellvertretenderVorsitzender.

Dr. Klein,
Landeshauptmann.
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Zusammen
der Anträge auf Bewilligungvon Beihülfenaus dem Dispositionsfonds des

1 2 3

Nr.

Gemeinde

und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Düsseldorf.
H.. Mr verschiedeneAngelegenheiten.

Antrag des Komites zur Vorbereitung der deutsch-nationalen
Kunstausstellung zu Düsseldorf im Jahre 1902 auf Gewäh¬
rung einer Beihülfe insbesondere zu den Kosten der Her¬
stellung von Gipsabgüssen rheinifcher Architekturtheile,
Portale, Denkmäler u. f. w.

Der Antrag ist als Anlage abgedruckt.

Antrag des Provinzialtonservators auf Bewilligung weiterer
Mittel für die Aufnahmen gothischer Wandmalereien.
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ftellung
Provinzilllllludtags(Ständefonds)zur Erhaltung von Kunst- und Baudenkmälern.

4 5 6 ? »

Vermögens» erhaltnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder fonstiger

Bau- bezw.Unterhaltungspflichtiger.

Ver¬

anschlagte

Gesummt

kosten.

Nenn-

tr«gte

Beihülfe.

Vorschlag

des

Prouinzilll

llusschusses.

Be¬

merkungen.

Der Provinzilllausfchußhat in der Sitzung vom 9./10.
Januar 1900 nach Anhörungder Provinzialkommission
für die Denkmalpflegebeschlossen:„den Antrag dem
Provinziallandtage mit dem Antrage auf Bewilligung
einer einmaligenSumme von 20 000 M. in der Er¬
wartungvorzulegen,daß sich auch die KöniglicheStaats¬
regierungin entsprechender Weise an den Kosten des
Unternehmensbetheilige.Dabei wurde vorausgesetzt,daß
keinerleiNachforderungenan die Provinz gestellt werden."

51000 20 000 20 000

3 000 Zur Unsertiauüg
r>on Kopien
mittelalterlicher
Wandmalereien
hat der Provin»
zialausschusiseil
demJahre !»95
insgesammt«U»U
M, bewilligt.

Summe H,. 23 0N0
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1 2 3

Gemeinde

Nr. und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

L. Zur OrßaNung von Baudenkmälern.
1 Neuß. Antrag auf Vereitstellung einer Beihülfe zur Wiederher¬

stellung des Oberthores in Neuß.
Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-

lonservators.

2 Wesel,
Kreis Rees.

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung des Berliner Thores in Wesel.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

3 Kaiserswerth,
KreisDüsseldorf.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Sicherung der
PalaS-Ruine der Hohenstaufenpfalz in Kaiserswerth.

-

Hierzu da« als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
tonservators.
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Vermögensverhaltnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw.Unterhaltungspflichtigcr.

Ver¬

anschlagte

Gesnmmt

kosten.

Bean¬

tragte

Beihülfe,

Vorschlag

des

Provinzial

llusschusses.

Be¬

merkungen.

Seelenzahl der Stadtgemeinde2? 995, welche aufbringen':
162 536 M. Einkommensteuer,
41278 „ Ergänzungssteuer,
57175 „ Gewerbesteuer,
68 693 „ Grund- und Gebäudesteuer.

Kommunalumlage: 413 349 M. oder 115«/« der
Staatssteuern.

Gemeindevermögen,»,. Grundbesitz:275 Ka 78 »,
46 ym Aeckcr,Wiesen, Gärten und Bauplätze;d. Kapital:
91242 M.

Gesammteinnahmen aus dem Gemeindevermögen:
122 606 M.

Schulden: 745 894 M.
Seine Majestät der Kaiser und König haben mittels

AllerhöchstenErlasses vom 5. Februar 1900 eine
weitere Beihülfein Höhe eines Drittels der 25 000 Mark
betragendenMehrkostenbis zur Summe von 8 200 Mark
aus Allerhöchst Seinem Dispositionsfondszu bewilligen
geruht.

Die Ruine ist Eigenthum der Stadt Kaiserswerth.
Zur Vornahme von Vorarbeiten für die Wiederher¬

stellung der Ruine sind bisher bewilligt:
von der Künigl. Staatsregierung... 600 M.

„ „ Provinzialverwaltung. ... 1300 „
„ dem KreiseDüsseldorf.....1^0 „
„ der Stadt .. .....^000 „
.. „ „ Krefeld......1""" «
„ „ „ Kaiserswerth .... 600 „
„ „ „ Uerdingen.....500 „

Zu übertragen

45 000 30 000

25 000
Mehrlosten

18 000

für Eiche-
rnnsss
arbeiten,
2UUU M.

für die Aus
nahmen

nnd deren
Verviel¬

fältigung.

8 200

18 000

15 000
als erste uon
zwei gleichen

Raten.

8200

12 000
in 2 Icchres-
thcilbeträgen,

Außerdemwer
den Uon der
Stadt Neuß
550UU M, sür
den Ankauf
und für die
Freilcguuss
der Nachbar-
grundstücke
aufgewendet.

Der 4U. Rhei-
nischeProuin
ziallandtag
hat2N0U0W.
als erste Rate,
der 41. Pro¬
vinzialland¬
tag 5>UU0 W.
als zweite
Rate bewil¬
ligt.

Die Bewillig
nng soll nnter
der Beding¬
ung erfolge»,
dah an dein
Palas leine
Zuthaten und
keine Zusätze
an den An
bunten ge¬
machtwerden.

35 200 I
-,,.
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Nr.

Gemeinde

und

Kreis.

Remagen,
Kreis Ahrweilcr.

Wllfsenberg,
Kreis Heinsberg.

Kreuznach.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Erhaltung und
Instandsetzung der alten Bautheile beim Neubau der katho¬
lischen Pfarrkirche in Remagen.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

lntrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Stiftskirche in Wafsenberg.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konfervators.

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der St. Nikolauskirche in Kreuznach.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 40. 46?

Vermögensverhältnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw.Unterhaltungspflichtiger.

Ver¬

anschlagte

Gcscunmt

kosten.

Bean¬

tragte

Beihülfe,

Vorschlag
des

Provinzial

ansschnsses.

Be¬

merkungen.

Uebertrag
Seelenzahl etwa 2500, welche zu einer Gesammteinkommen-

stcuer von 9 882 M. eingeschätztsind. AIs Kommunal-
Umlage werden 130«/»derEinkommensteuer und 180°/»
der Nealsteuern erhoben.

Kirchenvermögen: 46 355 M. Kapital, außerdem
einige Ackerstncke mit einem jährlichen Pachtertwge von
28 M. Gesammtcinnahmc aus dem Kirchenvermögen
2l82 M,, mit 2717 M. Ausgaben belastet; die Minder¬
einnahmen werden durch freiwillige Gaben gedeckt.

Der angesammelte Vaufonds stellt sich ans etwa
N5 000 M., 60 000 M. sollen durch Umlage beschafft
weiden, fo daß sich der anderweit zu deckendeFehl¬
betrag auf 36 000 M. stellt.

Seelenzahl 955, welche 7415 M, Stcmtsstcueru aufzu¬
bringen haben. AIs Kommnnalzufchläge werden erhoben:
130 °/„ von der Einkommensteuer, 180 "/« «on den
Nealsteuern und 50 °/» von der Vetriebssteuer. Kirchcu-
steuern werden 1218 M. oder je 28«/» der Einkommen-,
Grund- und Gebäudesteucr erhoben.

Kirchenvermögen.
2, Grundbesitz: 31lin.,bis auf 5 llll mit Stistuugen belastet.
^. Kapital: 45 794 M., davon 34113 M. Stiftungs-

kapitalien.
Einnahmen aus dem Kirchenvermögcn 3333 M.,

Schulden sind nicht vorhanden.

Seelenzahl der Ciuilgemeiude 20 841, der Kirchengemeinde
8143, welch' letztere aufzubringeu haben:

43 328 M. Vinkoulmensteuer,
10 742 „ Ergänzungssteuer,
3 284 „ Grundsteuer,

15 240 „ Gebäudesteuer,
9 520 „ Gewerbesteuer;

Zu übertragen

Nenban-
kosten

2110UUM.,
davon

2900NM.
zur Erhal¬
tung der

alten
Nauthcile.

Die »ochaus»
stellenden Ar>
bcilcu crfor»
der» einen

Aufwandvon
»8 ONOVl.,
davon ent-
fallen rund
20000 M.

auf die Iu-
st»udsel)»ng«>
arbeiten im

Interesse der
Denkmal

Pflege.

23 446
lveitere
Kosten.

Der erste
Kosten¬
anschlag

schloßmit
810NNM.

ab.

20 000

eine ent¬
sprechende
Veihnlse.

10 000

35 200
10 000

10 000

8 00«

63 200

AI« Bedingungen
wiirden an die
Beihülfe zu
knüpfenfein:
1. daß die Um¬

fassungsmauer
des Kastell« bis
zum Anschluß an
den Nenbau er»
halten bleibt,
2, daß das alte

romanifche Kirch¬
hofsvortal in der
ursprünglichen
Form wieder her¬
gestellt und mit
einem Schutzdach
überbaut werde.

Der 40. Rheinische
ProUinziallano-
tag hatte als
Beihülfe bereits
20000«!. bewil¬
ligt, die auch zur
Auszahlung ge»
langt sind.
Die Bewilligung
soll unter der Be¬
dingung erfolgen,
baßdieseBeihulfe
lediglich zu Nr-

59'



46« 42, RheinischerProvinziallandtag. Nr. 40.

Nr.

Gemeinde

und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Billuweiler,
Kreis Köln.

Sobernheim,
Kreis Kreuznach.

Antrag auf Bewilligung der Mittel zur Ausmalung der Abtei¬
kirche in Biauweiler.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Prouinzial»
kouservators.

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder»
Herstellung der evangelischen Kirche in Sobernheim.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Provinzml-
konservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr, 40. 469

Vermögensverhältnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger,

Uebertrag
als Kommunalnmlagewerden erhoben: 145«/, der
Staatssteuern, 190°/» von den Nealsteuernund 90°/<>
von den Betriebssteuern;ferner 83'/»«/° der Staats¬
steuern als Kirchensteuer.

Kirchenvermögen:
a. Grundbesitz:1 Ka 41 n. 7 im (der Pllchtcrtwg dient

zur Aufbesserungdes Pfarrgehaltes),
K. Kapitalbesitz:76 362 M., wovon rund 57 000 mit

Stiftungen belastet.
Gesammteinnahme au« dein Kirchenvermögen:

3706 M.
Schulden der Kirchengemeinde:263 194 M.

Mit dem Kirchenvorstandeist unterm 5,/l0. Juni 1900
ein Vertrag abgeschlossen worden, nach welchem der
Kirchenuorstanddem Provinzialverbande der Nhein-
prouinz die Mitbenutzung der Kirche zu den Gottes¬
diensten für die Insassen der dortigen Provinzialarbeits-
llnstalt vom 1. Januar 1901 ab auf die Dauer von
40 Jahren eingeräumt hat, als Gegenleistungüber¬
nimmtder Provinzialverbanddie stilgerechteAusmalung
der Kirche im Innern nach Planen, die von der Provin-
zialkommission für die Denkmalpflegefestzustellen sind.

Seelenzahlder Civilgemeinde3266, der Kirchengemeinde
2167. Von der Letzterenwerden aufgebracht:

Einkommensteuer ......15 519 M.
Ergänzungssteuer ..... 5 075 „
Kommunalumlage ..... 3? 696 „ oder

1«0°/« der Einkommensteuer,150°/» der Grund- und
Gewerbesteuer;

Kirchensteuer3928 M. oder 35 °/° der Staatssteuern.
Kapitalvermögen700 M.
Schulden 69 500 M

Zu übertragen

Ver¬

anschlagte
Gesammt-

kosten.

Bean¬

tragte

Beihülfe.

Vorschlag
des

Provinzial
llüsschusscs.

15 040

Dergesammte
Aufwand

stellt sich auf
»800» M.

gegen
<i 50OM.de«

Kosten»
anfchlage«,

wovon
«5 «WOM

gegen
17 «25 M.

»uf d!° An«<
gaben Im

Interesse bei
Denlmal»

Pflege
entfallen.

63 200

15 040

10 000 5 000

83 240

Be¬

merkungen,

leiten im Intel»
esseder Denlmal»
pflege,zunächst
zumAu«lau der
Marltfeite der
Kircheund »icht
zu der Errichtung
dezThurniesve!'
wendetwird, so»
wie daß die von
lwnemann ge>
lieferten «l°«-
fenfter im Lang»
hau« «efeitigt
oder entsprechend

verändertwerden.

Der 22, und
der 31. Pro-
vinzialland-
tllg haben zur
Wiederher¬
stellung der

Kirche
17 500 M, als
Beihülfen be¬
reits bewil¬
ligt.

Der 41. Pro¬
vinzialland¬

tag hat
100N0M.be.
willigt.
5000M, sollen
dem nächsten
Provinzial¬
landtag vor¬
geschlagen
werden.
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1 2 3

Gemeinde

Nr. und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

9 Elllcar, Antrag auf Gewährung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
Kreis Cleve. der St. Nikolai-Pfarrkirche in Enlcar,

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Provinzial-
konservators.

10 Navengielstiulg,
KreisSimmern.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der beiden Thürme der Kirche zu Ravengiersburg.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachtendes Prouinzial-
konservators.

11 Lonnig,
KreisManen.

Autrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstel¬
lung der katholischen Pfarrkirche in Lonnig.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Prouinzial-
konservatllis.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 40. 471

Vermögensverhältnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeinde oder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger,

Uebertrcig

Seelenzahl der Kirchengemeinde 1988, der Civilgemeinde
2148. An Steuern kommen auf:

7 568 M. Einkommensteuer,
2 429 „ Ergänzungssteuer,

Kommunalumlage 10 270 M. ^68°/« bis 90°/» der
Staatssteuern. Kirchensteuern werden nicht erhoben.

Kirchenvermögen:
a. Grundbesitz: 62 da 51 » 60 yiu, zum Theil mit

Stiftungen belastet;
b. Kapital: 45 139 M. für Meß- und Armenstiftungen.

Einnahmen aus dem Kirchenvermögen 6001 M.
Schulden 5493 M.
Um die Einführung von Kirchensteuern zu vermeiden,

sind Banksitze zum Iahresertmge von 3453 M. ver¬
miethet.

Seelenzahl 357.
Steueraufkommen:
588 M. Einkommensteuer,
598 „ Grund- und Gebäudesteuern,
Kommunalzuschläge werden mit 100°/° bis 180 °/° der
Staatssteuer erhoben. Kirchensteuer1133 M. ---136 °/°.

Seitens der Königl. Regierung wird ein Allerhöchstes
Gnadengeschenkzu den Baukosten erbeten werden, sobald
seitens der Provinz ein entsprechenderBeitrag bewilligt
sein wird.

Seelenzahl 1096.

Einkommensteuer ........2 099 M.,
außerdem 542 M. fingirte,

Ergänzungssteuer .......1180 „
Realsteuern .........4 334 „
Kirchensteuer ......... 264 „
Kommunalumlllgc..... . 10 404 „
Gemeindevermögen: 22 na 95 » Wald;
Schulden: 18 079 M. _ ,.. ,

Zu übertragen

Ver¬

anschlagte

Gesammt-

tosten.

100 000
wovon

50 000 M.
im In

teresse der
Denkmal-

pflege.

Bean-

tragte

Beihülfe.

Hohe nicht
angegeben

Vorschlag
des

Provinzial-

ausschusscs.

83 240

Be¬

merkungen.

24 500

8 200

eme

bestimmte
Summe
ist nicht
genannt.

5 000

11800

5 000

100 040

15 000 M.
sollen dem
nächstenPro-
uinziallnud-
tag vorge¬
schlagen wer-
den.

Seitens des
Provinzial-
nusschusses
sind zur Aus¬
führung der
nothwendig¬
sten Siche-
nmgsarveitcn
in den Jahren
t894undt«95
zusammen
1700 M. be¬
willigt,

Die Gemeindehat
e« ad»elehnt,
zur Wiederher¬
stellung den Be»
trog von 3«uo M,
zu bewilliaen.
DieVevoilligu»«
soll unter der «e>
dingungerfolgen,
d»h der «eslbe»
tl»„ von »2«<!M,
von der Gemeinde
oder Von anderer
Seite »ufo.edr»cht
wird.
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Nr.

Gemeinde

und

Kreis.

12 Oberbreisig,
Kreis Ahrweiler.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

lü Gummersbllch.

14 Neuland,
Kreis Malmedy.

lntrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstel¬
lung des Thurmes der katholischen Kirche in Oberbreisig.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe für die wiederher¬
gestellte evangelische Kirche in Gummersbach.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der Burgruine Neuland.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn. Nr. 40. 473

Vermögensverhältnisse

der Pfarr- oder Ciuil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger.

5

Ver¬

anschlagte

Oesauunt-

tosten.

Nenn-

tragtc

Beihülfe.

Vorschlag

des

ProUiuzinl^

cmsschusscs.

Be¬

merkungen.

Uebertrag
Seelenzahl der Kirchengemeinde611. Höhe der direkten

Staatssteuern 625 M. Als Kommunalmnlagewerden
125 «/„ der Einkommensteuerund 150°/« der Grund-
nnd Gebäudesteuererhoben. An Kirchensteuernwerden
gegenwärtig 40°/« erhoben, welche vom Jahre 1901
ab auf etwa 50—60°/« erhöht werden müssen.

Kirchenvermögen:
Grundbesitz:1 li» 87 a 78 ciiu;
Kapital: 9934 M.
Einnahme aus dem Kirchenvermögen:718 M.

Seelenzahl 8000, welche ausbringen:
47 383 M. Einkommensteuer,
21000 „ Nealsteuern,

110 200 „ Kommunalumlage,
14 900 „ Kirchensteuer---^31,4°/« der Einkommen¬

steuer ausschließlichder fingirten Satze.
Kirchenvermögen:

a) Grundbesitzrund 4 In, d) Kapital 115152 M.
Einnahme aus dem Kirchenvermögen4370 M.
Schulden 60 000 M.

Seelenzahl 2185, welche aufbringen:
2498 M. Einkommensteuer,

Ergänzungssteuer,
Grundsteuer,
Gebäudesteuer,
Gewerbesteuer,

«"" „ Betriebssteuer,
Kommunalmnlage14 75? M.-^ 250 °/« der belegbare!,
Staatsstcuern. Die Vetriebssteuerwird nur mit 100 °/«
belegt.
Einnahmen aus Gemeindevermögen:331 M.
Schulden: 16 413 M.

Zu den Wiederherstellungskostenwird der Kreis
Malmedu 500 M., der Eifelverein 100 M. beitragen.

Zu übertragen

933
1918
900
342
225

7 000

67 000

eine cnt
sprechende
Beihülfe.

100 040

4 000

15 000 7 500

als erste uon
zwei gleiche»

Raten.

5 000 4 400 4 400

115 940

Die Vewillig
»ng füll nuter

der Bedingung
erfolgen, daß
dasPorwlam
Thnrm uer»
ändert wird
und noch
einigetleincrc
Korrekturen
an dem Bau-
wert vorge-
uommen
werden.

m
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Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

!5 Lobberich,
Kreis Kempen

16 Kirchcib,
Kreis Alten¬

kirchen.

I? Klllttllboril,
Kreis Adenau,

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der alten katholischen Pfarrkirche in Lobberich.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachtendes Prouinzial-
konseroators.

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der evangelischen Pfarrkirche in Kirchcib.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachtendes Provinzialkonser-
uators.

Antrag auf Bewilligung eiucr Beihülfe zur Wiederherstellung
des Thurmes der katholischen Pfarrkirche in Kaltcuborn.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachtcudes Provinzial-
konseruators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 40. 475

4 5 6 7 «

Ver¬ Vorschlag
Vermögens Verhältnisse Bean

anschlagte des Be¬
der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger Oesammt

tragte

Beihülfe.
Prouinzial

merkungen.
Bau- bezw.Unterhaltungspflichtiger. wstcu. nusschusscs.

^ ^ ^

Uebcrtrag 115 940

Seelenzahl 7752, darunter 7433 Katholiken. 6 200 eine bc 4 500
An Steuern wurden aufgebracht: außerdem stimmte

52 078 M. Einkommensteuer,
9 284 „ Ergänzungssteuer,

sind schon
auf¬

gewendet

Summe
ist nicht
genannt.

4 942 „ Grundsteuer, t3«;?0M.,
10 670 „ Gebäudesteuer, zu l>e<
11058 „ Gewerbesteuer, gleichen

655 „ Netriebssteuer, sind noch

Kommunlllumlage:112 641 M., 144°/« der Einkommen¬
ausstehende
Rechnun¬

steuer, 195«/«der Realsteuern,100»/«der Betriebssteuer. gen im Be¬
Kirchensteuer16 225 M, --- 39,5°/» der Einkommen¬trage von
steuer. etwa

Kirchenvermögen:132 000 M., Schulden 225 000 M.,
24NNM.

deren Verzinsung nnd Tilgung jährlich 11625 M.
erfordern.

Die Mitglieder der evangelischenGemeindebrmgcn ans:
748 M. Einkommensteuer,

14 800 4 000 4 000 Der Proumzi'
alausschußbe¬
willigte in

326 „ Realsteuern, der Sitzung
40 „ Gewerbe-und Vetriebssteuern. vom 31. Mai

Kommnnalzuschlägewerden 18!)» eine

245«/« zur Einkommensteuer,
258°/« zur Nealsteuererhoben.

borlttnfigc
Beihülfe von
1UUU M.

Die arme Eifelgemeinde hat aufzubringen: 188 M. 3 800 5 900 3 800

Grund- und Gebäudesteuer,21 M. Einkommensteuer, für den

dazu singirte 112 M. Thurm nnd

Durch den Pfarrhaus-Neuball ist die Gemeindeauf
2l()>! W.

für den Er¬
lange Jahre mit hohen Kirchensteuernbelastet. weite¬

rungsbau
der

Sakristei.
Zll übertragen 128 240

60*
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Nr.

!«

!!)

lemeinde

und

Kreis.

Obcrdiebach,
Kreis St. Goar.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Peterslahr,
Kreis Altenkirchen.

^«»

2!

Tieltwrf,
Kreis Neuwied.

Steeg,
Kreis St. Goar.

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der evangelischen St. Moritzkirche in Obcr¬
diebach.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Antrag auf Bewiligung einer weiteren Beihülfe zur Erhal¬
tung der alten Vautheile der katholischen Pfarrkirche in
Peterslahr.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zum Neubau der
evangelischen Kirche in Dierdorf.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederher¬
stellung der evangelischen Kirche in Steeg.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 40. 17?

Vermögen so erhaltnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger.

Vcr

nnfchlngte

Oesnnuut
kosten.

Bean¬

tragte

Beihülfe.

Vorschlag
des

Prouiuzial-

cmsfchnsses.

Be¬

merkungen.

Uebertrag
Seelenzahl 907, welche aufbringen:

1133 M. Ginkommensteuer,
1355 „ Grund- und Gebäudesteuern.
Als Kommunalzuschlägcwerden 200 °/° zur Ein¬
kommen-, 300"/» zur Realsteuer erhoben. Kirchen¬
steuer 1115 M. ---- 98 "/« der Einkommensteuer.

Schulden 12 150 M.

Seelenzahl 600, welche aufzubringenhaben:
700 M. Einkommensteuer,
??6 „ Grund- und Gebäudesteuern,
75 „ Gewerbesteuer.

An Kommunlllzuschlagcnwerden erhoben 254 "/,. bis
406 "/« der Einkommen-und der Nealsteuern.

Schulden annähernd 80 000 M., dazu 12 400 M.
Schulbauanleihe.

Seelenzcihlder Kirchengemeinde1905
Höhe der Einkommensteuer . .

„ „ Betiiebssteuer . . -
„ „ Nealsteuern ....

Kommunalumlage .....
Schulden der Civilgemeinden. .

Für den Kirchenbausoll ein AllerhöchstesGnaden¬
geschenk von 4000 M. erbetenwerden.

Seelcnzahl der Kirchengemeinde1136, der Civilgemeinde
1203.

Höhe der Staatssteuern .....^» M.,
„ „ Realsteuem ......2162 „

Kommunalumlage12254 M.-150"/« der Staatssteuern,
Kirchensteuer 3780 M.-- 106«/4°/» der Staatssteuern.

Schulden: 18 500 M. (Pfarrhausbauschuld.)
3000 M. sind aus dem AllerhöchstenDispositions¬

fonds bewilligtworden.
Zu übertragen

5166 M.,
290 „

5 888 „
23 485 „

100 696 „

3 542 1142

7 200 nicht
angegeben

4 000
fUr den Neu.
bau, davon
»»<«> Vl.

zur Instand^
fetzung des

Thurme«, der
für die Denb

malpfiege
»Uei»»»Frage

lammt.

10 000
ür eigent¬

liche
Wiederhcr-
stclluugs-
arbeiten.

128 240
1140

1500

4 000
lediglich

zur Zustand-
schnng des
Thurmes.

3 000

137 880

Der 38. Pro¬
vinziallandtag
bewilligteals

Beihülfe
1U0U0 M.

Der Provinz!«
lllausschuß

hat in der
Sitzung vom

21. März
1W<» als Bei
hülfcNUUM.
bewilligt.

Die Bewilligung
soll unter der
Ncbingung er»
folgen, daß der
Provinziallom»
Mission für die
Denlmalpsiege
ein ganz neue«
einwandfreies
Projekt fUr den
NeubaudesLang-
Hanfes vorgelegt
wird.
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Nr.

Gemeinde

und

Kreis.

^-! Tlioley,
Kreis Ottweiler.

23 Xanten,
Kreis Mors.

^! Winteisdorf,
LandkreisTrier.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstel¬
lung der katholischen Pfarrkirche in Tholey.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachtendes Provinzial-
konseruators.

Antrag auf Bewilligung von Mitteln zur Wiederherstellung
des Hochkreuzcs(Todtenleuchte)imHofe desDomeszuXanten.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachtendes Provinzial-
konservators.

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zum Umbau
des Thurmes und der Kapellenanlagen der Kirche in
Wintersdorf.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachtendes Provinzial-
konservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 40. 479

4 5 0 7 8

Ver¬ Vorschlag
Vermögensverhältnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeinde oder fonstiger
anschlagte

Gesummt-

Bean¬

tragte

Beihülfe.

des

Provinzial

Be¬

merkungen.
Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger. tosten. ansschusscs.

^ ^ ^

Uebertrag 137 880

Das Vermögen der Pfarrgemeinde stellt sich auf 8766 M 115 000 20 000 10 000

Stiftungen, 1? 051 M. Sparkasseneinlagen mit 980 M. wovon als erste von

Einnahmen.
92 000 M.

im In¬
teresse der

zwei gleichen
Raten.

In den letzten 30 Jahren hat die Gemeinde
58 36? M. zur Erhaltung des Vaudeukmals aufge¬ Denkmal»

wendet. Zu den Kosten der Wiederherstcllungsarbeiten pflege.

will die Kirchengemeinde 20 000 M. im Wege einer
Anleihe aufbringen.

Seelenzahl der Kirchengemeinde 4309, 13 400 10 000 10 000 Der Prouinzi«
alausschuß

der Civilgemeinde 4630. Hntunterm14.

Staatssteuern .........15 002 M. August 1895
schon5000 M.
zur Wieder¬

Kirchensteuern werden nicht erhoben. herstellung
von Glasqc-

Kirchenvermögen: a) Grundbesitz 84 iis., d) Kapital mctlden als

244 100 M. Beihülfe be¬
willigt.

Einnahme aus dem Kirchenvermögen 19 640 M.
Schulden sind nicht vorhanden.

Die Bestimm¬
ung über den
Verbleib des
Originales soll
der nochmali¬
gen Begut¬
achtung der
Provinzial-
tommission
für die Denk¬
malpflegevor¬
behalten
bleiben.

Seelenzahl 299, welche aufzubringen haben: 8 000 10 000 8 000 Der Provin-
zialauschusi

200 M. Einkommensteuer saußerdem 146 M. ftngnt),
?22 „ Nealsteuern,

bewilligte
schon in der
Sitzung vom

12 „ Gewerbesteuer,
IN „ Vetriebssteuer,

21. Oktober
1896 einen
Kredit von

Kommunalzuschlllg 2263 M. - 270°/« zur Real- 2000 Vl. zur

steuer, 180°/« zur Einkommensteuer.
Erhaltung
des Thurmes.

Zu übertragen 165 880
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1 !! 3

Gemeinde

Nr. und Gegenstand, Charakter und Bedeutung.
Kreis.

25 Trier. Gutachten des Prouinzialkonservators, betreffend die Wieder¬
herstellung des Portals der Liebfrauenkirche in Trier.

26 Saarbrücken. Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstel¬
lung der Figuren auf der evangelischen Ludwigskirche in
Saarbrücken.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachtendes Provinzial-
konfervators.

27 Siegburg,
Kreis Sieg.

Gutachten, betreffend die Wiederherstellung der Neliquien-
fchreine in Siegburg.

28 Niedermander-
scheid,

Kreis Wittlich.

Gutachten, betreffend die Bewilligung einer weiteren Bei¬
hülfe zur Erhaltung der Burgruine Niedermanderfcheid.

29 St. Mathias,
LandkreisTrier,

Gutachten des Provinzialkonfervators, betreffend die Be¬
willigung weiterer Mittel zur Sicherung der frühchrist¬
lichen Grabkammern auf dem KirchhofeSt. Mathias.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 40. 481

Vermögens Verhältnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder fonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger.

!.

Ver¬
anschlagte
Gesammt

tosten.

Bean¬

tragte

Beihülfe.

Vorschlag

des

Provinz«!

ansschnsses.

Be¬

merkungen.

Uebertrag

Seelenzahl 9 200, welche im Jahre 1898/99 an direkten
Stlllltsstmern 13? 055 M. aufbrachten. Kirchensteuern
wurden 25 250 M. --- 18,45 °/» der Swatssteuern er¬
hoben.

Kirchenvermögen.
Kapital: 47 325 M. mit 1893 M. Iahresertrag.
Schulden: 45 490 M.

7 000 3 500

10 000
Gesammt«

tosten.

Summe V,
Hierzu Summe ^.

Zusammen

165 880
1200

4 000

1000

1 174

173 254
23 000

196 254

Der 38. und
der 40. Pro-
uinziaNand
tag haben zu¬

sammen
13 850 M.
als Beihülfen
bewilligt.

Der Antrag
geht ans Rück¬
stellung bis
zur nächsten
Landtagsto-
gnng.

l>»w M, sind
bereits vom
38. Provm¬
ziallandtag
bewilligt wor¬
den.

Der Proum-
zialausschuß
bewilligte in
der Sitzung
vom 31. Mai
1899 als Bei
hülfe2NNNM.

Der 41. Rhei¬
nische Pro-
uiuzilllland
tag hatte be¬
reits 4UUUM.
bewilligt.

61
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Gutachtliche Aeußerungen
des

Provinzialkonservators der Nheinvrovinz

zu den

Beihülfeantriigen gegen den Dispositionsfonds des Provinziallandtags.
(Stündefonds.)

Zu ^ Nr. 1 der Zusammenstellung.

Teutsch-nationale «unstansstellung, Düsseldorf 1902.

Euer Hochwohlgeborenbeehrt sich der ehrerbietigstunterzeichnete,die gesammte Düssel¬
dorfer Künstlerschaftvertretende Ausschuh ganz ergebenstdas Folgende vorzutragen.

Bei Gelegenheit der großen Düsseldorfer Ausstellung, zu der sich die Provinzen Rhein¬
land und Westfalen rüsten, ist in enger Verbindung mit der deutsch-nationalen Kunstausstellung
als selbständigeGruppe eine kunsthistorische Abtheilung beabsichtigt,die die geschichtlicheEntwicke¬
lung der westdeutschenKunst in ihren wichtigstenPerioden und ihren vornehmsten Denkmälern
vorfühlen soll. Eine Ausstellung von kunstgewerblichenAlterthümern, zumal von Werken der
Kleinkunst, Ausstattungsgegenständen in Edelmetall u. s. w., wie sie im Jahre 1880 die letzte
große Düsseldorfer Ausstellung begleitete, wie sie vorher in München (1879), in Köln (1876)
und in Bonn (1868) in ähnlicher Gestalt gezeigt worden war, würde heute — darüber herrscht bei
allen Interessenten, bei den rheinischen und westfälischen Archäologen und Kunstfreundensowohl,
wie bei den Museumsdirektorenund Sammlern, Einigkeit — nicht mehr die wissenschaftliche und
künstlerische Bedeutung haben, wie damals. Diese Art retrospectiver Ausstellungen haben ihre
Mission zum größten Theil erfüllt; was jetzt noch von wenig bekannten, unzugänglichen Schöpft
ungen der Kleinkunst in den beiden Provinzen vorhanden ist, das wird zumeist durch die fort¬
schreitende Denkmälerstatistikans Licht gezogen. Das kirchlicheKunstgewerbehat seine wichtigsten
Anregungen durch die historischeKunst längst erhalten, das profane Kunsthandwerk hat ganz
andere Bahnen eingeschlagenund findet die nöthigen Unterlagen in den seit jenen Jahren M
Westen rasch emporgewachsencngrößeren und kleinerenMuseen, die zum Theil dauernd bieten,
was eine Ausstellung nur vorübergehend schaffen könnte.

Es besteht deshalb die Absicht, auf die bisher übliche Zusammenstellung einer große«
Fülle von chronologisch und systematisch geordneten Werken der Kleinkunst ganz zu verzichten und
dafür den Versuch zu machen, aus diesen ganzen Gebieten nur einige Hauptstücke zusammen
zu bringen. Vorbesprechungenmit einzelnen Archäologenund einzelnen kirchlichen Behörden haben
die Aussicht eröffnet, daß es wohl gelingen werde, eine Reihe der vornehmsten Schöpfungen der
rheinischenGoldschmiedelunst,die grüßten und monumentalsten Werke, die sie überhaupt hervor-
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gebracht hat und die ihren Hauptruhm ausmachen,hier zu vereinigen, in erster Linie die großen
Goldschmiedeschreine, die in der ganzen deutschen Kunst und auch in Frankreichund Italien ohne
Parallele sind. Es ist zu hoffen, daß, wenn auch der Kölner Dom und das AachenerMünster
ihre Schätze nicht hergeben, doch aus den übrigen Kölner Kirchen,dann aus Siegburg, Deutz,
Kaiserswerth, Beckum u. s. w. diese großen Tumben zur Stelle geschafft werden können, dazu
eine Auswahl der hervorragendstenVortragekreuzeund Tragaltäre aus Aachen,Siegburg, Trier,
Paderborn, Xanten, Fritzlar, Essen, Köln u. s. w. Aber auch hier soll der Nachdruck auf die
bedeutendenund auch kunstgeschichtlichwichtigenStücke gelegt werden, sowie besonders auch darauf,
daß manche von ihnen in der Vereinigung gezeigt werden, in welche die geschichtliche Entwickelung
einzelner Kirchenschätzesie gebracht hat.

Weiterhin ist beabsichtigt,die rheinischenund westfälischen Sammler zu veranlassen,ihre
Schätze in Düsseldorf auszustellen,wobei jedem ein besondererPlatz oder besondererRaum an¬
zuweisen wäre, den er dann nach seinem individuellen Geschmack mit den erlesenstenStücken
seines Besitzes ausschmücken könnte. Auf diefe Weife würde von der Eigenart der einzelnen Samm¬
lungen der beste Begriff zu geben fein; zugleich würde die Gruppe dieser kleinen Einzelausstellungen
die umfassendste Nebersicht über die in Westdeutschland im Priuatbesitz befindlichen Schätze bieten.

Die großen Goldschmiedewerke und die einzelnenPrivatsammlungen würden aber doch
nur einen engen Ausschnitt aus der Geschichte der älteren westdeutschen Kunst illustrieren, freilich
eines der edelsten Gebiete und in Bezug auf das Material das kostbarste. Eine solche beschränkte
retrospektiveAusstellung müßte einseitig sein und nicht im Stande, ihren vollen Zweck zu erfüllen,
weil die Schöpfungen der Monumentalkunstfehlten.

Gerade in Anbetracht der hervorragenden Bedeutung, die der DüsseldorferAusstellung
schon jetzt gesichert ist, mit Rücksichtauf das zu erwartende Zusammenströmenvon Millionen
der Bevölkerung und vor allem auf die Absicht der Ausstellungsleitung,der DüsseldorferAus¬
stellung eine ernste erziehliche Bedeutung zu wahren und sie nicht zum großen Iahrmarktsfest
Herabdrücken zu lassen, erscheint es richtig und nothwendig, bei dieser einzigartigenGelegenheit den
versuch zu machen, ein vollständigesund geschlossenesBild von der westdeutschen älteren Kunst
^ geben und damit zugleich eine großartige Darlegung der hohen Bedeutung und charakter¬
vollen Größe mittelalterlicher Kunst am Nheine und in Westfalen zu bieten.

Einen Gesammtüberblicküber die architektonischen Monumente würden am besten große
Aufnahmen, Zeichnungen und Photographien geben. Es würden hier zunächst einige mustergül»
tige Aufnahmen der wichtigstenDenkmäler der in Betracht kommenden Provinzen zur Ausstellung
W bringen fein — die bei Gelegenheit der großen Wiederherstellungsarbeitgemacht worden
sind — etwa des Domes zu Trier, der Rathhäuser zu Aachen und Dortmund, der Willibrordi-
k«che zu Wesel u. a. - und sonstige charakteristische, zugleich in der Wiedergabewirkungsvolle
Natter aus den Denkmälerarchiven der beiden Provinzen. Sodann würde eine große Reihe
von Großbildern ausgestellt werden können, die in der Mehbildanstalt des Kultusministeriums
durch den Geheimen Baurath Dr. Meydenbauer anzufertigen wären. Wenn so die kirchlichen
und profanen Denkmäler der beiden Provinzen in etwa 80-100 Grohphotographien, in dem
atzten, zuletzt von der Mehbildanstalt gewählten Maßstabe von 1,10 m Höhe, zur Stelle
wären, so würde das schon eine stattliche Reihe darstellen. Dank dem besonderenEntgegen¬
kommen des zuständigen Ministeriums, ist mit diesen Aufnahmen fchon in diesem Sommer, und
War auf Kosten des Staates begonnen worden. Sodann mühte die rheinische Provinzial-
kommission für die Denkmalpflegedie kostbare Sammlung von farbigen Aufnahmender rheinischen

ei"
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mittelalterlichenWandmalereien, die sie seit 4 Jahren durch die Maler Erich, Döringcr, Vorlän¬
der, Schoofs, Winkels, Olbers, Batzem, Bardenhewer hat anfertigen lassen, zur Ausstellung bringen,
darunter Aufnahmen von malerischen Denkmälern allerersten Ranges, die noch vollständig
unbekannt sind, in auserlesenen Blättern. Das Aufsehen, das die Ausstellung eines kleinen
Theiles dieser Kopien in Verbindung mit anderen Objekten vor drei Jahren im Kunst-Gewerbe-
Museum in Verlin hervorrief, beweist zur Genüge, welcherWerth den Originalen, welche Bedeu¬
tung den Aufnahmen beizulegenist. Zumal das Bild der romanischenKunst in Westdeutschland
ist ohne eine Vorstellung von der farbigen Dccoration, die die Innenräume schmückte,nur ein
dürres und trockenes. Mit diesen Aufnahmen würde die provinzialeDenkmalpflegegewissermaßen
selbst als Ausstellerin auftreten, fo wie zuletzt in Paris und in Chicago die Unterrichtsverwal-
tungen mit ihren einzelnenAbtheilungen. Es dürfte hier vor allem auch auf das Vorgehen der
Oominiggiaii ck«8 luunumLiit» ililjtoric^uL» in Frankreich hinzuweisen sein, die schon im Jahre
1889 eine solche selbständigeGruppe schuf und in diesem Jahre gelegentlich der Weltausstellung
ihre Kopien von Glas- und Wandmalereien im Westflügel des l'i-oolläero in geschlossenenReihen
zur Ausstellung brachte.

Bloße Abbildungen auch im größten Maßstabe sind aber immer nur ein Nothbehelfgegen¬
über den Originalen. Besuchern der Ausstellung muß ein noch volleres, runderes und lebendigeres
Bild von den Kunstschätzen der Heimath gegeben werden.

Bei der Pariser Weltausstellung im Jahre 1889 lag die Hanptanziehungskraft der
retrospektivenAusstellung im 1'ruo»ü«ru in der Verbindung der Werke der Kleinkunst mit riesigen
getönten Abgüssen von den besten Werken der französischen Plastik, das 6. bis 18. Jahrhundert
umfassend; der Ostflügel des Iraoackoro war schon damals vollständig gefüllt, bei der Ausstellung
von 1900 war auch der Weststügeldurchwegmit großen Abgüssenbesetzt.

Frankreich ist mit der Herstellung solcher Riesenabgüssenicht vorangegangen. Schon auf
der ersten Londoner Weltausstellungim Jahre 1851 waren die ersten großen Schaustücke vertreten,
dann hatten die Engländer für die Ausstellung von 1871 und 1874 eine Fülle von einzelnen
Denkmälern auf dem Continent formen lassen. Die Sammlungen von Abgüssen im Krystall-
Palast in Sydenham und im South Kensington Museum, deren Anfänge fchon in die Jahre
1854 und 185? zurückgehen, wurden damals rasch vergrößert. Erst nach 187? sind die Franzosen
zum planmäßigen Abformen übergegangen. Heute schon birgt der IroLackero gegen 40 große
Portale, eine Fülle von Einzelfiguren, von Grab- und Denkmälern, Kaminen, Lettnern, Chor¬
stühlen, endlich die ausgedehnteste Sammlung architektonischerDetails. Der außerordentliche
Erfolg, den die erste Ausstellung dieser Abgüsse gehabt hat, ihr dauernder Lehrwerth brauchen
nicht erst hervorgehobenzu werden. Was Frankreich hier im ^rocaäer« begonnen, hat Belgien
im Nu»6« ck'art monumental ot incku»tri«1 in Brüssel fortgesetzt.

Für die deutsche Kunstgeschichte und die deutsche Denkmalpflege ist eine solche Abguß¬
sammlung schon längst ein dringendes Bedürfniß. Im germanischen Nationalmuseum befindet
sich nur eine ganz beschrankteAbguhsammlung. Gewicht gelegt ist nur auf eine zusammen¬
hängende Reihe von Grabdenkmälern.

Für die Nheinlande und Westfalen bietet aber gerade die Ausstellung 1902 den ersten
Anlaß und auch den besten Ansporn, die ersten Schritte zur Beschaffungeiner solchen Sammlung
zu unternehmen. Der Schwerpunkt der deutschen Stilform liegt ja freilich für die erste Blüte¬
zeit, das 13. Jahrhundert, nicht im Westen, sondern in Obersachsenund Franken, dafür aber
besitzen die beiden Provinzen zumal an archaischen Werken vom 11. und 12. Jahrhundert einen
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fast noch unbekannten Schatz von auch Monographisch höchst merkwürdigenDenkmälern, aus dem
13. Jahrhundert wenigstens einige ganz erleseneund vornehme große Portale, aus der gothischen
Zeit die schönstenund bedeutendstenGrabdenkmäler und aus der Renaissanceperiodewieder die
wirkungsvollstenSculpturen.

Für die vrouinziale Denkmalpflege ist die Abformung der meisten Werke schon lange
eine unabweisbare Forderung. Bei der rasch fortschreitendenVerwitterung ist es nothwendig
jetzt eine völlig genaue Kopie zu nehmen, um die wichtigsten Monumente in ihrem jetzigen
Zustande festzulegen und eventuell später einmal ihre Erneuerung zu ermöglichen. Die Portale
zu Remagen, zu Andernach etwa, hätten schon langst abgeformt werden müsseu. Von allen
deutschen Monumenten ist nur das Straßburger Münster in seinen wichtigsten plastifcheu Theilen
in einer den Forderungen der Denkmalpflegeentsprechenden Weise abgeformt. Die Abgüsse füllen
jetzt die Sammluug des Frauenhauses. Dann aber würbe für die Vertiefung des Interesses an
der heimischen älteren Kunst die Vereinigung des Besten, was die beiden Provinzen bieten, nicht
hoch genug einzuschätzen sein. Eine solche Zusammenstellungmüßte eine ganz neue Offenbarung
von der Größe namentlichder romanischenund gothischen Kunst bringen. Der Central-Gewerbe-
verein für Rheinland und Westfalen hat längst den Plan der Schöpfung einer solchenSammlung
erwogen und mit der Abformung begonnen; nur die erheblichen Kosten haben die Durchführung
verhindert. Bei einer gefchicktenAuswahl könnte hier auf verhältnihmähig engem Raum em
vollständigesBild der architektonischen Dekoration und der Plastik vom 11. bis zum 17. Jahr¬
hundert gegebenweiden. . ^ „ . „,., ^.

Man würde sich natürlich zunächst auf einzelne Hauptstückebeschrankenmüssen; tue
große Holzthüre aus St. Maria im Capitol zu Köln ist zum Glück schon im Besitz des Central-
Gewerbevereins im Abguß und mit den Formen vorhanden. Sie würde den Reigen eroffnen;
dann würden aus dem Rheinland? von früheren Sculpturen daran anzufchließe»fem das merk¬
würdige Doppelportal am Pfarrhaufe zu Remagen, der Grabstein der Plectrudis aus St. Man«
im Capitol zu Köln, die Chorschrankenreliefsvon Gustorf, das Südportal von Andernach, aus
Westfalen etwa einige der Tympana, besonders das Tympanon mit dem Brustbild Christi vom
Dom in Soest, von der Kirche zu Erwitte, ferner die Taufsteiue in Freckenhorstund Bochum,
dann »us dem 13. Jahrhundert, »ls die Hauptstückedas südliche '"
Münster mit seinen 13 kolossalenFiguren und das Hauptportal von der Lrebfmuenknche zu
Trier Dree b^ Stücke 2 durchaus die höchste Leistung der Plastik der beiden Provinzen
darstellen,würden zugleich die Hauptstücke dieser ganzen Ausstellung
als Zwischen- oder Eiugangswände eingelassen, durch sie erhielten zugleich tue Wände ihr Haupt¬
gepräge Iuen wären etwa noch anzuschließen aus Westfalen: die Portale "°m Dom zu Pader-
b°r/vo^ °°n ^sfeld; aus den Rheinlanden: die Portale aus

'" ^"^schm "malern würden sich anschließen die werthvollenChorstuhlwangen
aus St. G eon un us dem Dom zu Köln, die jetzt im Berliner Kunstgewerbe-Musenmbefind¬
lichen ChortWe «us Al enberg, von frühgothifchenfigürlichen Seulp uren das Epi aph mit den
beiden St^ dMen aus Ca penberg, die Grabmäler in Sann und Laach, °« EMphren m
Enger und ^o d die ^ Südportal der Wiesenkirche in Soest, vom Westportal des

l ger und Hoerde, die Figuren ""' ^ ^laezeit des gothi chen Sti s, die Grab-
Mmdener Doms die Madonna von Wetzlar, aus oer Mgezen "'"«"'' ^. ^ «
denkmäler Kölner Dom, das Hochgrabdes Trierer Erzbischofs Bruno von Fa ken-
stem in St Castor zu Coblenz^ Für das 15. Jahrhundert wären emzelne der hervorragendsten
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Kölner Sculpturen abzuformen, das St. Petrus-Portal des Kölner Doms, die Verkündigung aus
St. Cunibert, der große Ehristophorus aus dem Dom, endlich aus dem 16. und 1?. Jahrhundert
Altare oder Theile von Altären aus Calcar, Köln, Dortmund u. s. w. und Grabdenkmäler aus
Trier, Simmern, Voppard, St. Arnual, Münster, Köln u. s. w., vor allem aber noch die Kamine
aus dem Schloß Horst im Kreise Necklinghausen,der Erker vom Schloß in Nurgsteinfurt. Dann
würden auch einige große Ausstattungsstückezu formen sein, wie der siebenarmigeLeuchter im
Münster zu Essen. Auch hier ist bereits Verschiedenesvorhanden, so die prachtvolle Nennaissence-
orgel in Kempen, durch den Central-Gewerbevereinabgeformt. Die Abgüsse müssen natürlich
sämmtlich entsprechend getönt, bezw. gefärbt werden, die Bronzewerkeim Bronzeton, die Holzwerte
im Holzton, Man würde geschlosseneBilder der einzelnenPerioden zu geben sich bemühen, auch
durch Verwendung von Abgüssenarchitektonischer Details. Es kann sich natürlich nicht um eine
kleinliche Nachahmungdessen handeln, was die Franzosen im Jahre 1900 geschaffenhaben: die
erdrückende und ermüdende Häufung der Abgüsse soll gerade vermieden werden.

Ohne die Aufwendung sehr erheblicher Mittel würde natürlich ein folcher Plan nie durch»
geführt werden tonnen. Es würde dafür aber hier etwas geschaffen,das nicht nur wahrend der
flüchtigenMonate der Ausstellung eine starte Anziehungskraft ausüben foll, sondern dauernd den
beiden Provinzen, der westdeutschenund der ganzen deutschen Kunstforschung zu Gute kommen würde.

Der Plan einer solchen Abgußsammlung ist von den künstlerischen und archäologischen
Kreisen mit Freude und wirklicherGenugthuung aufgenommenworden; sie haben sich einmüthig
für die Durchführung ausgesprochen, auch die staatlichen Behörden haben dein Gedanken ihr
Interesse zugewandt. Bei der großen Liberalität, mit der die beiden Prouinzialuerwaltungen von
Rheinland und Westfalenfür die Provinzialmufeen, die Denkmälerinventarisation und die Denkmal¬
pflege eingetreten sind, hoffen wir zuversichtlich, daß die beiden Provinziallandtage der Frage des
Abformens eine nachdrückliche Unterstützung zu Theil werden lassen und größere Beträge dafür
einsetzen. Die Formen würden Eigenthum der betreffendenProvinzen bleiben und dadurch der
längst erwünschte Grundstock zu Abgußsammlungenhier geschaffen werden, der ohne solchen Anlaß,
wie ihn die Ausstellung 1902 giebt, schwerlich so rasch und in solchem Umfange gebildet werden
dürfte, da auch die KöniglicheStaatsregierung ihrerseits bis dahin voraussichtlicheine Reihe von
Formen auf ihre Nechuung in Auftrag geben wird, deren Abgüsse dann 1902 mit zur Aus¬
stellung gelangen.

Ein Theil der Kosten für die großen Portale, die einen integrierenden Bestandtheil des
Nusstellungsgebäudesbilden werden, mutz dabei von dem Baufond« der Ausstellung übernommen
werden, soweit dadurch die Kosten einer weiteren dekorativen Ausschmückung gespart werden.

Bei dem neueinzurichtendenPrvinzialmuseum in Münster kann man jetzt noch auf die
spätere Einreihung solcher AbgüsseBedacht nehmen. Bei dem Provinzialmuseum in Bonn würde
sich die Reihe der Abgüsse an die schon durch das Denkmälerarchivgeschaffene Sammlung an
Nachbildungenangliedern und hier einem längst geäußerten Wunsche und einem dringenden Be¬
dürfniß entgegenkommen. Der Central-Gewerbevereinhat zugesagt, sich im Verhältniß der zur Ver¬
fügung stehendenMittel bei der Beschaffungeiner derartigen Sammlung zu beteiligen. Wenn
man sich rechtzeitig mit der Verwaltung des South KensingtonMuseums in London, des Nusöo äs
»oulpwr« oaiup2.i>6e im Iraoackero zu Paris, des Nu»6« ä'art monuineutn,! «t iuäustriol in
Brüssel, des GermanischenNationalmuseums in Nürnberg in Verbindung setzte, so dürften bei
einer großen Anzahl von Abgüssenweitere Abnehmer zu finden fein. Auf diese Weise ermäßigten
sich die Kosten für die Herstellungder Abgüsse natürlich bedeutend. Dazu kommt noch, daß eine
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Reihe von Kunstwerken bereits geformt ist, die Formen befinden sich zum Theil bei der General-
verwaltung der KöniglichenMuseen in Berlin, zum Theil in der Leers'schenSammlung, die der
Central-Gewerbevereinerworben hat, endlich in der Haas'schen Formerei in Cleve. Die Formerei
des Düsseldorfer Kunstgewerbe-Museumsdürfte auch die beste Centralstelle zur Durchführung
des Abgießens sein, ebenso zum einstweiligenAufbewahren der Formen.

Es dürfte hier um so mehr Veranlassugvorliegen, den vorstehenden Plan zur Ausführung
zu bringen, weil eine solche Abguhsammlungvon einer Bedeutung wäre, die weit über die Grenzen
der beiden Provinzen das Interesse wachrufen würde; sie wäre von dauerndem Werthe, nicht
nur für die westdeutsche,sondern für die ganze deutsche Kunstgeschichtssorschung,ihre erstmalige
Zusammenstellung würde die ganze Vorstellung von der Höhe der älteren nationalen Kunst neu
beleben und von ihrer Bedeutung ein umfassendesBild geben, die ganze historische Abtheilung
würde dadurch einen außerodentlichen volkserziehlichen Werth erhalten, ganz abgesehen von dem
direkten und dauernden praktischenEinfluß, den diese Gruppe auf die Architekten und alle in
historischen Stilen arbeitenden Künstler und Handwerker ausüben mutz.

Auf Grund dieser Darlegungen und mit Rücksichtauf die mannigfaltige allgemeine
Bedeutung einer solchen Sammlung, bei der die eigenartigekünstlerischeEntwickelung in den beiden
von der Natur so herrlich begabten Provinzen eine Auserstehungfeiern foll, beehrt sich der unter¬
zeichnete Ausschuß Euer Hochwohlgeboren die ergebensteBitte zu unterbreiten, zur Durchführung
dieses Planes die Mittel bei dem Provinziallandlage erwirken zu wollen. Die zur Kunstpflege in
der Provinz eingesetzte Kommissionwird gewiß in der Lage sein, über die Höhe der aufzuwendenden
Summe Vorfchlägezu machen, für die Art der Durchführung wichtigeGesichtspunkte anzugeben
und wird gewiß gerne dabei ihrerseits helfend und fördernd mitwirken.

Wir gestatten uns noch, darauf hinzuweifen, daß die Zeit bis zur Ausstellung für dies
Unternehmen sehr kurz ist und alle Kräfte aufgeboten werden müssen,die erforderliche Anzahlvon
Formen für ein künstlerisches Gesammtbild zu beschaffen, und richten deshalb an Euer Hochwohl-
geboren die dringende Bitte, eine Beschlußfassungmöglichst bald geneigtest herbeiführenzu wollen.

Hochachtungsvoll!

Deutsch-nationale Kunstausstellung Düsseldorf 1902.
gez.: Fr. Noeber, Vorsitzender.

An den Landeshauptmann der Rheinvrovinz,
Herrn Geheimen Oberregierungsrath Dr. Klein

Hochwohlgeboren
Düsseldorf.

Zu ^ Nr. 2 der Zusammenstellung.

Auf Veranlassung der Provinzialkommissionfür die Denkmalpflegesind seit nunmehr
5 Jahren systematisch die älteren Wandmalereiender Nheinlandeaufgenommenworden. Es handelte
sich darum, einmal den augenblicklichen Zustand dieser lunstgeschichtlichnoch gar nicht hinreichend
gewürdigten, werthvollen Schöpfungen in sorgfältigen Aufnahmen festzulegen und damit auch bei
spater noch' nothwendig werdenden Ergänzungen oder Wiederherstellungeneine urkundlichsichere
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Grundlage zu schaffen und sodann die Vorbilder für eine genaue wissenschaftliche Publikation
zusammenzustellen.

Es sind auf diese Weise in den letzten Jahren, vor allem die Wandmalereien in Essen,
Werden, Emmerich, Boppard, Nacharach, Niedermendig, Nideggen aufgenommen worden, sowie
die Dekorationen aus einer großen Anzahl der Kölnischen Kirchen, aus St. Gereon, St. Maria
im Kapital, St. Cunibert und St. Maria-Lyskirchen.

Die Maler Ehrich, Döringer, Vorländer, Olbers, Bardenhewer, Batzem, Winkel, Schoofs,
Stummel sind hierfür hintereinander thätig gewesen. Die romanischenWandmalereien sind zur
Zeit fast vollständig aufgenommen, es liegt eine Reihe von gegen hundert großen, zumeist farbigen
Blättern vor, die die Gesammtkompositionen und wichtige Details in hinreichender Größe wiedergeben.

Die Kopien bilden eine der wichtigstenAbtheilungen des rheinischenDenkmälerarchivsund
werden am fleißigstenvon Archäologenund Künstlern konsultirt und benutzt.

Eine große umfassendePublikation dieser romanischenWandmalereien der Rheinlande,
die seit 2 Jahren schon vorbereitet ist, wird noch im Laufe des Jahres 1901 erscheinen.

Die Veröffentlichungselbst ist vor allem durch die liberale Unterstützungeines rheinischen
Mäcens ermöglichtworden, die Gesellschaft für rheinischeGeschichtskundehat das Werk in die
Reihe ihrer Publikationen aufgenommen.

Es handelt sich nunmehr darum, mit Benutzung der erworbenen Erfahrungen auch die
weiteren Wandmalereien der Rheinlande aufnehmen zu lassen. Der Abtheilung der romanifchen
Wandmalereien würde eine kleinere Abtheiluug der gothischen Wanddekorationenentsprechen.

Es kommen hier insbesonderedie wichtigen Malereien in Trier, Köln, Vrauweiler, Xanten,
Oberwesel, Bonn in Betracht. Vor allem würde es sich darum handeln, die kostbarenWand¬
malereien auf den Chorschränken des Kölner Domes, die wichtigsten Denkmäler der monumentalen
Wandmalereien des 14. Jahrhunderts in den Rheinlanden überhaupt, sorgfältig aufnehmen
zu lassen.

Es erscheintdringlicherwünscht,diese Arbeitennicht für eine spätere Zeit hinauszuschieben,
da einmal jetzt glücklicherweise mit ziemlicher Mühe geschulte künstlerische Kräfte zur Verfügung
stehen und weil bei Gelegenheit der großen kunsthistorischen Ausstellung des Jahres 1902 die
Ausstellung eines Theiles dieser Aufnahmen beabsichtigt ist. Diese der Oochgothik ungehörigen
Dekorationen stellen so wesentliche und bedeutendekünstlerische Schöpfungen dar, daß auf sie bei
einer Vorführung der ganzen malerifchenEntwickelungdes Rheinlandes nicht gut verzichtet werden
kann. Die Kosten der jetzt zunächst bevorstehenden Aufnahmen würden sich auf 3000 Mark belaufen.

Ich beehre mich, die Bewilligung dieser Summe mit Rücksicht auf den eminenten, kunst¬
geschichtlichenWerth dieser Malereien und auf die hohe wissenschaftliche Bedeutung dieser Auf¬
nahmen dringlich und warm zu befürworten. Clemen.

Zu « Nr. 1 der Zusammenstellung.
Die Stlldtbefestigung von Neuß ist nächst der von Köln die älteste unter allen rheinischen

und damit auch unter allen städtischen Ummauerungen, die sich überhaupt in Deutschland bis auf
unfere Zeit erhalten haben. Sie ist durch den Erzbischof Eonrad von Hochstaden um das Jahr 1245
angelegt, in denselbenJahren, in denen auch die jetzt bis auf einen dürftigen Nest verschwundene
Stadtbefestigung von Bonn entstanden ist. Außer einer Reihe von kleinerenMaucrrcsten, Nund-
thürmen und Halbthürmen, die zum Theil von den städtischen Anlagen umgeben sind, steht noch
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das Oberthor aufrecht, als der stolzeste Theil der ganzen Stadtbefestigung, im ganzen Hauptbau
noch vollkommen unversehrt erhalten, so daß hier noch ein voller Eindruckvon der monumentalen
Große der Neußer Stadtbefestigung gewonnenwerden kann. Der Mauerring von Neuß hat für
die Stadt Neuß und hat für die ganzen Rheinland« eine befonderehistorische Bedeutung. Hier
scheiterte der Austurm der burgundischenTruppen uuter Karl dem Kühnen; nicht weniger als
56 Angriffe des gewaltigsten Heerführers feiner Zeit hat das Oberthor mit feinen Nachbarndamals
abgehalten. Der Thorbau zeigt die für die rheinischen und westdeutschen Thore typische Anlage,
einen viereckigen Mittelbau, der nach der Feldseite von zwei gewaltigenRundthürmeu flankirt ist.
Das Material ist wechselnd Vasalt mit zwei oder drei Reihen von Tuffziegeln, dazwifchen große
horizontale Bänder von «nächtigen Tuffsteinen, in der Höhe Tuff ohne Bafalt, vereinzelt finden
sich auch römische Ziegelbroöen vor. Die Anlage gleicht den wenig älteren Kölner Stadtthoren,
dem Eigelstcinthor und dein Hahnenthor, sowie dem jetzt leider verschwundenen Bonner Sternthor,
das eine vollständigeParallele zu diesem darstellte. Die Gesammtmaße — die Länge der Front
beträgt 22 iu — nähern sich denen der Kölner Stadtthore. Der Thorbau war wahrscheinlich
bei einem der großen Neuher Stadtbrände im 18. Jahrhundert seines Daches beraubt worden,
bei der Wiederherstellungverzichtete man auf die Ergänzung des Zinnenkranzes, trug diesen ganz
ab und vermittelte den Uebergang zu dem fo geschaffenen neuen Dachgesimsdurch Aufschieblinge.
Aus den alten Stadtbildern, vor allem der großen Hogenbergschen Stadtansicht vom Jahre 1596
und den hiernach gefertigten Ansichten bei Bertius, bei Aitsinger und Baudart van Dennse ergiebt
sich, daß dieser Zinnenkranz ursprünglich um das ganze Thor herumgeführt war, und wahr¬
scheinlich auch der vorgekragt«: Vogenfries, der sich unter dem Zinnenkranz hinzieht.

Schon im Jahre 1896 hatte die Stadtverwaltung von Neuß den Plan gefaßt, das Thor
in der alten Gestalt wiederherzustellenund die hierbei nothwendigenSicherungsarbeiten ausführen
zu lassen. Zunächst ist durch den Stadtbaumeister Thoma eine eingehendeBestandsaufnahmedes
Thores angefertigt worden, die den überliefertenZustand in allen Einzelheitenfestlegt. Auf Grund
dieser Aufnahme haben dann im Jahre 1898 die ArchitektenVufch und Moritz ein durch¬
gearbeitetes Nestaurationsprojekt für das Thor aufgestellt, das im Wesentlicheneiner Wieder-
herstellungzu Grunde gelegt werden kann. Für die Form der Zinnen bieten dabei die Kolner
Thorburgen die besten Vorbilder, insbesondereder Zinnenkranzam Cunibertsthürmchen;die Zinnen
«n der Burg in Zons zeigen die gleiche Ausbildung, An der Stadtseite hat die bisherigeUnter¬
suchunggroße Mauerblenden festgestellt, ähnlich wie solche an dem in den Anlagen erhaltenen
Halbthurm der Neußer Stadtbefestigung zu sehen sind. Mit voller Sicherheit wird sich die alte
Anlage wohl erst feststellen lassen, wenn der Putz durchwegabgeschlagen und später emgefugtes
Mauerwerk entfernt ist, wie ja auch die hochinteressante und wichtige Grundnßanlage des Bonner
Sternthores sich erst bei den letzten Untersuchungenund Freilegungen vollständigermitteln Keß.
V°m Standpunkte der Denkmalpflege ist es erwünscht, daß die Wiederherstellungsich auf das
absolut nothwendige Maß beschränkt,und daß Ergänzungen nur insoweit ausgeführt werden, a s
^ geeignet sind, den alten Charakter des Bauwerks wiederherzustellen und soweit, als sie als
ursprünglichnachweisbar sind. Auch Zuthateu aus späterer Zeit als der der Erbauung wurden
hierbei zu belassen sein, wenn sie das Bauwerk nicht direkt entstellen. Es wurde noch emer beson¬
deren Untersuchungbedürfen, ob der Vogenfries und der Zinnenkranz auch an den Seüenmauern
d°r Stadtfr nt ursprüngl ch gestaudenhaben. Läßt sich das nicht nachweise», so ist am besten auf
die Durchführung dieses Abschlussesan dieser Stelle ganz zu verzrch em Auf Mu Fall durfte
°uf den Ausbau des Treppenthurmes in der Gestalt, wie ihn die alte stadtische Ansichtzeigt, zu
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verzichten sein. Der Treppenthurm schließt jetzt um ein Stockwerktiefer mit einer an sich sehr
malerischen welschen Haube ab. Es liegt durchaus kein Bedürfniß vor, diese geschweifte und
interessante Dachlinie zu verändern und das Thürmchen höher hinaufzuführen. Das Aufführen
eines neuen Mauerbogens an der Westfeite, wie dies in einem Projekt vorgesehenist, würde
allerdings sehr instruktiv und interessant sein und zumal die Bogenstellungan der Innenseite des
Thores erst ganz verständlich zu machen geeignet sein. Immerhin liegt aber die Neuaufführung
eines solchen Bogens, von dem keine Nefte mehr vorhanden sind, nicht im Sinne der Denkmal¬
pflege. Es ist zu befürchten, daß trotz der gewissenhaftesten Studien das fo zu fchaffende Modell
doch nach der einen oder der anderen Seite hin die archäoligische Nichtigkeitvermissenläßt, und
die wenig glücklichen Versuche,die an anderen Stellen in den Rheinlanden in den letzten Jahren
mit solchen Neconstruktionengemacht worden sind, lassen hier den Verzicht auf folche Zuthaten
wünfchenswertherscheinen.

Die ganze Frage der Instandsetzung des Thores ist in hohem Grade brennend geworden
dadurch, daß in der Nacht vom 17. und 18. Juni 1900 die an die Oftseite des Oberthors
angebaute fünfstöckigeMühle von Müller und Inhoffen abgebrannt ist. Das häßliche große
Fabrikgebäude fchädigte den Anblick des Thores von der Feldfeite in der ärgerlichstenWeife,
zumal dadurch, daß die Dachanlage über den Zinnenkranz des Thores hinweggeführt war und
diesen zum Theil verdeckte. Es liegt jetzt die Möglichkeitvor, das Thor auf dieser Seite von
den störendenAnbauten ganz frei zu machen und auf diefe Weise die ganze Anlage erst zur vollen
(Geltung kommen zu lassen; da das Dach bei diesem Brande vollständig zerstört ist, ist jetzt die
baldige Neuaufführung des Daches und damit in Verbindung die Wiederherstellungdes oberen
Abschlusses eine dringende Nothwendigkeitgeworden.

Schon vor sechs Jahren handelte es sich zugleichauch um die Frage, in welcherWeise
dem an dieser Stelle jährlich wachsendenVerkehr neue Wege geschaffen werden follten. Da eine
Verbreiterung der Durchfahrt natürlich ganz ausgefchlosscn war, blieb nur noch der Gedanke einer
Freilegung übrig, und es ist damals die Freilegung des Thores auf der Westfeite beschlossen
worden. Bei der Uebergabe der bisherigen Provinzialstrahen an die städtische Verwaltung ist
schon damals für diefe Freilegung und die Wiederherstellungdes Thores aus provinzialen Mitteln
eine größere Unterstützung in Aussicht gestellt worden. Es besteht jetzt die Hoffnung und die
Aussicht, daß diese Freilegung nicht auf der Westfeite, fordern auf der Ostseite zunächsterfolgen
kann, und daß hierdurchein nochmaliges Zubauen des Thores durch störende Fabrikgebäudedauernd
verhindert werden kann. Durch diese Verschiebung der Freilegung erhöhen sich allerdings die
Kosten allein für den Erwerb der in Frage kommendenGrundstücke schon von 35 000 Mark
auf 55 000 Mark. Für die Instandsetzung des Thores selbst war vor dem Brande die Summe
von 30 000 Mark vorgesehen; es wird jetzt ein Betrag von etwa 45000 Mark erforderlichfein.
Mit Rücksichtauf den hohen archäologischen Werth der ganzen Anlage und auf die historische
Bedeutung, die das Oberthor für die ganze Nheinvrovinz besitzt, würde auch vom Standpunkte
der Denkmalpflege aus die Bewilligung des früher schon in Aussicht gestellten Zuschusses von
30 000 Mark in zwei Raten aus dem Stündefonds warm zu befürworten sein.

Clemen.
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Zu L Nr. 2 der Zusammenstellung.

Nachdem im Jahre 189? durch den Staat, die Provinz und die Stadt die nöthigen Mittel
für die Instandsetzung des Berliner Thores in Wesel bewilligt worden waren (Staat und Provinz
je 25 000 Mark, Stadt 10 500 Mark), ist noch in demselben Jahre unter der Leitung des
Sladtbauraths Schulze mit den ersten Sicherungsarbeitenbegonnen worden, die im verflossenen Herbst
einen vorläufigen Abschlußerreicht haben. Die Hauptarbeit erforderte die Restauration der Außen-
fayade, die an, meisten bei der Vernachlässigung dieses Jahrhunderts gelitten hatte. Die marmorne
Attika mit der langen Weiheinschrift, die auf den alten Abbildungen noch sichtbarwar, tue von
zwei Viktorien bewachte Trophäe, die ursprünglich den ganzen Aufbau krönte, find Mm echtem
Material wiederhergestellt,wie sie bei Gelegenheit der AnwesenheitSr. Majestät des Kaisers in
Wesel in Holz, Gvps und Masse provisorisch angefügt worden waren. Das Ausziehen und
Versetzen der bis zu 80 Centner schweren Werkblöcke der Figurengruppe erfolgte mit Hülfe emes
noch um 6 ,n über die Thorhöhe aufgeführten verstärkten Gerüstes und eines Laufkrahns. Die
Ueberarbeitung der in der ganzen Epidermis total zerstörten dekorativenGruppe an der Stadtseite
und der sonstigen,den Bau schmückendenSkulpturen hielt Monate lang auf. Die ornamentalen
Theile mußten sämmtlich ziemlich stark abgearbeitet werden; zum Theil war aber der Kern des
Steins so tief hinein zerstört, daß ein weiteres Abarbeiten nicht möglich war - es mußte,, hier
größere Vierungen angesetzt werden. . , ^ f« ^n^.««,»..

Die im Jahre 1851 vorgenommenenWiederherstellungsarbeitenerwiesen sich als vollkommen
ungenügend und gradezu schädlich: die Ergänzungen waren nur in Eement angetragen, spater war
das Ganze mit weißer Oelfarbe wiederholt überstrichen, sodaß die Erneuerungen erst zu kontrol-
liren waren, nachdemder Ueberzugentfernt werden konnte.

Weiterhin erwies sich auch das Hauptgesims als weit bröckeliger und starker verwittert
°I« ursprünglich angenommenwerden konnte. Stücke des großen reichverziertenGest'nses d v n
unten gesehen ziemlich intakt schienen, erwiesensich bei näherer Untersuchung als m dem eingebun¬
denen The l durchgebrochenund geborsten. Da dieser Zustand eine dauern Gefahr auch fu
Paterhin bei dem wiederhergestelltenDenkmal darstellen würde, mußten die sämmtlichenGesims,
und Architravstücke hier durchgesehen und dabei über die Hälfte erneuert werden

Vor allem aber stellte es sich bei der Durchführung d°r Mederh st llung ^ B ckste n-
Materials an dem aamen Bau heraus, daß hier einmal von Anfang an schon nicht m t der
n°GM und insbesondere,daß bei den beiden Restaurationen w das

Thorin 3 Mildes Jahrhunderts erduldet hat mit einem ganz ^er^

gearbeitet worden war. .^e P"
7n'd^?^ ^ulät" slt ie t^ berührt wurden, einfach herunter,von der Große eines Quadratmeters, ivulnu ,^ . , ^>^s >><.» <-ioil<>nfrnnten in,M<>n

«« »'!°m«!° „ Liftne», all. «»ntm d« «!».d..!.m.. «„ «Mr Thn d.r S'«»^ muht.,
I» »Mimdi« «u<rt ,«d.n, Endlich «>°« s>ch »uch d»« «l°. dn Rü«ft»»t l>ch»dl>ch«

der nun all noch nothwendigenArbeiten umfaßt, eine Summe von 25000 Mark als zur Fertig,
stellungder ganzen N^ nothig erschien. Der Anschlag ist wiederholt durch die Königliche
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Regierung, durch die Organe der provinzialcn und staatlichenDenkmalpflegeim Einzelnen geprüft
worden — die Positionen muhten dabei durchweg als richtig anerkannt werden.

Es erschien als Nächstliegendes Auskunftsmittcl, zur Deckung dieser Überschreitung und
zur Beschaffungder noch nöthigen Mittel, den gleichen Vertheilungsmodus eintreten zu lassen, wie
im Jahre 1897. Bei einer im Frühjahr 1899 unter dem Vorsitz des jetzigen Herrn Staats-
ministcrs, Freiherrn von Rhcinbaben, in Wesel abgehaltenenKonferenzwurde dann auch in Aussicht,
genommen, an Staat und Provinz mit der Bitte um je 10000 Mark heranzugehen,während die
Stadt 5000 Mark aufbringen wollte. Auf den sofort an die Königliche Staatsrcgierung gerich¬
teten Antrag erfolgte aber im Sommer d. I. der Bescheid, daß der Staat nicht über 5000 Mark
beitragenwerde. Im November1899 wurde danu aber doch noch mit dem Herrn Finanzministcr ein
Linverständniß dahin erzielt, daß der Netrag von 8200 Mark aus staatliche!,Fonds in Aussicht
gestellt werden sollte in dem Falle, daß der Fehlbetrag von Provinz und Stadt übernommen
werden würde. Die Stadt hat daraufhin sofort unter dem 1. December d. I, ihr Drittel bewilligt.

Nachdem einmal die Arbeiten soweit geführt worden sind, kann an einen Abbruch oder
auch nur an eine wesentliche Einschränkungder Nestaurationsarbeiten nicht mehr gedacht werden.
Die weiteren Ausgaben sind jetzt nöthig, schon um das bisher mit Hülfe des Staates und der
Provinz Geschaffene zu sichern und gegen den Verfall zu schütze». Für die Vcmverwaltungliegt
aber ein doppelter Zwang vor, ohne Unterbrechung die Arbeiten weiter zu führen, - nicht nur,
weil bei dem Stehenlassendes Bauwerkes in dem jetzigen Zustande ohne Vollendungder Abdeckungen
ein Verfall unausbleiblichist, vor allem auch, weil, wenn jetzt die Bauhütte aufgelöst,das Gerüst
abgebrochen werden müßte, bei einer späterenWiederaufnahmeder Arbeiten, nur crueute Mehrkosten
entstehenwürden. Die Bewilligung des Nestes von 8200 Mark für die Fertigstellung der Nestau¬
rationsarbeiten am Berliner Thor aus provinziellen Fonds möchte ich auf das Dringlichste und
Wärmste befürworten.

Clemen.

Zu L Nr. 3 der Zusammenstellung.

Die Hohenstllufenpfalzzu Klliserswerthgehört zu den ehrwürdigsten und wichtigsten geschicht¬
lichen Denkmälern der gesummten Rheinlande. In dem Gebiet der heutigen Rheinprovinz ist
Kaiserswerth außer dem Kaiserpalcist zu Aachen, der im jetzigen Aachener Rathhaus erhalten ist,
die einzige Kaiserpfalz,die auf uns gekommen ist. Auf der von zwei Rheinarmcn eingeschlossenen
Insel lag schon zu den Zeiten Pipins und der karolingischcnHerrscherein Königshof, im elften
Jahrhundert war er der Wohnsitz der sächsischenKaiser, Heinrich III. vergrößerte und verstärkte
den KöniglichenHof; von hier wurde HeinrichIV. 1062 als Knabe durch den Kölner Grzbischof
Anno entführt.

Am Ende des 12. Jahrhunderts erfolgte dann unter den Hohenstaufeneine fast vollständige
Erneuerung. Der Prachtbau, der jetzt aufgeführt wird, ist mit dem Namen der glänzendsten
Gestalt aus dem Hohenstaufcngeschlecht verknüpft, mit Friedrich Barbarossa. Im Jahr 1184
wurde die neue Pfalz begonnen -^ wahrend der ganzen Lebensdauer des Kaisers wurde an ihr
gearbeitet und erst sein Sohn Heinrich VI, konnte den Bau zu Ende führen. Zehn deutsche
Kaiser und Könige haben in der Burg residirt. Die Pfalz sollte ein Stützpunkt der königlichen
Macht am Niederrhein gegenüberden mächtig aufwachsenden Territorialherren und auch gegenüber
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der gefährlichen,anschwellenden Macht der Bischöfe sein. Zumal für das am meisten bedrohte
Erzstift Köln wurde damit Kaiserswerth aber auch ein Stein des Anstoßes. Schon im Jahre
1215 wird die Burg zum ersten Male durch den Grafen Adolf von Berg belagert nnd erobert
- seitdem steht Kaiserswerth im Mittelpunkt der Streitigkeiten am Niederrhcin. Vom Ende
des 13. Jahrhunderts ab ist es ein stetes Pfandobjekt — es wird abwechselnd an Köln, an Iülich,
an Eleve verpfändet. Erst seit der Mitte des 15. Jahrhunderts bleibt die Pfalz dauernd bei
Köln. Der Erzbischof Salentin bant noch im 16. Jahrhundert das Schloß aus — damals wurde
wahrscheinlich auch der Renciissanceaufsatz auf deu großen Vergfrid gesetzt. — Das Jahr 1702
brachte dann den eigentlichen Untergang der Burg. Die Frcmzosen waren Herren der Stadt und
wurden hier vou deu kaiserlichenHülfsoölkern eingeschlossen.Bei dem Bombardement ging die
Burg iu Flamme» auf — nach der Eroberung wurde sie gesprengt, die Befestigungen wurden
abgetragen, der große Vergfrid wurde erst untergraben und dann iu die Luft gesprengt. Iu den
folgenden beiden Iahrhuuderteu diente dann die Ruine als Steinbruch uud uoch 1848 wurden
große Theile der Mauern abgetragen, das Steiumaterial fand bei dem Bau der Quaimauern
Verwendung. ^, ^

Die Kaiserswerthcr Pfalz ist die geschlossenste Pfalz-Anlage, die wir m Deutschland
besitzen. Sind ihr auch die Pfalzen zu Gcluhausen, Scligenstadt und Münzenberg durch die noch
vorhandenen feinen Architckturformcn überlegen, so übertrifft doch Kaiserswerth ste alle durch die
Großartigkeit der Aulage, die imponierendeMassigkeitder Mauern und durch die verschwenderische
Verwendung des kostbarsten Materials. Die seit dem Herbst 1899 vorgenommenenAusgrabungen
haben zu archäologisch außerordentlichwichtigen Resultaten geführt - - die ganze der Stadt zu¬
gekehrte Ostseitc der Aulage ist aufgedeckt worden, daneben die uach Nordeu zu gelegene Vorburg
mit einer Reihe von späteren Einbauten. In der Geschichte der romanische«Profanarchitektur
steht Kaiserswerth cm hervorragenderStelle. Es ist vor allem auch in Bezug auf die Grundriß-
disposttion eine der merkwürdigsten Anlagen. Ganz einzigartig ist die Anordnung des Bcrgfllds
um deu die übrigeu Haupträume eng gruppirt stud uud der so vollständig umbaut ist. Das Denkmal
der alten Kaiserlichen Herrlichkeitsteht am Niederrhein, was seine historische Bedeutung betrifft,
mindestens auf der gleichen Stufe mit den jülich'schen,clevischen, bergischen Residenzschlossern zu
Nideggen, Eleve, Burg an der Wupper. Es kommt hinzu, daß Kaiserswerthheute Mitten zwischen
gewaltig cmfstrebendeuvolksreichenIndustriestädten liegt, die nicht durch eme Ueberzahl von
geschichtlichen Denkmälern ausgezeichnetsind. Gerade auch mit Rücksichtaus du e bevorzugte
Lage verdient es die Hohenstaufenpfalz,mehr als irgend ein anderes Denkmal, wieder zu Ehren

°^ Schon w' Jahre 1899 hat sich deshalb unter dem Vorsitz des jetzigen Herrn Staatsministers
Freiherrn von Rheinbaien ein Konnte gebildet das die Erhaltnng der Rmne m ^ Hand nchm
Die Provinzialverwaltung (1300 Mary, die Staatsregierung (600 Mary, der Kreis Dus eldors

Düsseldorf (2000 Mary, Krefeld (1000 Mary Km er werth
(600 Mark Uerdiuaen (500 Mary haben Mächst die Summe von 7000 Mark aufgebracht,
aus der ^ siud, eben jene Aufgrabuugeu, Blosleguugen uud Anfuahmeu,
die einmal erst den ganzen Umfang der Anlage haben erkennen lassen nnd die dann die Unterlagen

^ ^ Sicheruugs- und Erhaltungsarbeiten

°n dem Pa^em^ einer Front von 50 . aufstehenden Haupttheil der ^ Bei der
Kostspieligkeit des Mattrials - Vasaltsäuleu von ganz anßerordentlicherStarke, TuMme uud
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Feldbrandziegel von einem besonderengroßen, dem römischen verwandten Format — werden hier
alle Reparaturen, selbst das bloße Ausflickender Breschen, Ausmauern der Lücken, Schließen der
den Einsturz drohenden Bogen, sofort ziemlich theuer. Bei einzelnen Theilen, so bei der hoch¬
interessanten,mittleren Wendeltreppe ist ein baldiges Eingreifen unbedingt erforderlich.

Die im Ganzen nothwendigenArbeiten sind auf 18000 Mark berechnet worden. Für die
Aufnahmen und deren Vervielfältigung würde besonders noch die Summe von 2000 Mark anzusetzen
sein. Es ist selbstverständlich, daß hier, wo es sich um die Sicherung eines Denkmals der König¬
lichen Gewalt und der Kaiserlichen Herrlichkeitam Niederrhein handelt, auch von der Staats-
regicrung ein besondererZuschuß erbeten werden soll, obwohl die wiederholten Sicherungsarbeiten
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts schon ganz ausschließlichaus Staatsfonds bestritten worden
sind. Der Herr Kultusminister hat auch bereits seine Geneigtheit erklärt, einen einmaligen größeren
Betrag zu erwirken.

Für die von der Provinzialverwaltung erbetene Subvention sollen ausschließlich Arbeite»
ausgeführt werden, die im Interesse der Denkmalpflege liegen und zur Erhaltung der Substanz
des Palas beitragen. Auf eine Wiederherstellungoder auf einen Ausbau des Palas wird verzichtet
werden müssen. Die im Wesentlichenauf zwei alte Originalanfnahmen von Meißner und Merlan
zurückgehendenGruppeu älterer Abbildungen feit dem l?. Jahrhundert geben hierzu viel zu wenig
Anhaltspunkte an die Hand — bezüglich der Ausbildung des oberen Rittersaales im Palas, des
Aufsatzesauf dem Bergfried und vor allem der Ausbildung der ganzen Rückfront tappen wir
vollständig im Dunkeln, An lediglichphantastischenRekonstruktionenhat weder die Denkmalpflege
noch die Geschichtswissenschaftirgend ein Interesse. Der eminent malerische Reiz der Ruine würde
dadurch vollständig aufgehobeuwerden.

Dagegen wird beabsichtigt,den außerhalb des Palas gelegenen, aber mit diesem durch
einen Bogen und einen Gang in Verbindung stehendenElevischen Thurm wieder auszubauen —
in der Höhe und Gestalt, die er auf der Meriau'fchen Aufnahme besitzt. Die ganze Gruppe
bekäme hierdurcheinen weithin sichtbarenund wirkungsvollenMittelpunkt, ohne daß der Charakter
der Ruine dadurch zerstört würde. Später würde dann auch das jetzt zum Theil in die Palas-
anlage eingebaute moderne Haus zu beseitigen sein.

Für die gesummtenArbeiten, die auf dem Programm des KaiserswertherKomites stehen,
würde ein Aufwand von etwa 120000 Mark erforderlich sein. Es wird beabsichtigt,hierfür
Beiträge von den umliegenden großen Städten, von Privaten und von den betheiligtenTransport¬
gesellschaften zu erbitten. An den Provinziallandtag ergeht nur der Antrag, für die eigentliche
Sicherung einzutreten. Da vom Staat ein Beitrag in der Höhe von 6000 Mark erbeten werden
soll, würde noch eine Summe von 12 000 Mark aufzubringen sein. Die Bewilligung dieses
Betrages in zwei Raten zur Sicherung dieses einzigartigen Denkmals würde auf das Lebhafteste
zu befürworten sein.

Clemen.

Zu II Nr. 4 der Zusammenstellung.

Auf der Stätte des römischen Kastells Rigomagus, dessen Ummauerungen im letzten
Jahre auf eine große Strecke hin freigelegt worden sind, erhebt sich die jetzige katholische Pfarr¬
kirche zu Renmgen, den ApostelfürstenPeter und Paul geweiht, eine der ältesten kirchlichen
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Gründungen am Rhein zwischen Bonn und Coblenz, schon 1003 genannt. Die jetzige Kirche ist
eine aus den verschiedensten Bauzeiten stammendeAnlage, die die ganze wechscluulle Bcmgeschichte
vorführt. Das Langhaus gehört einer um 1100 entstandenen flachgedeckten romanischen Pfeilcr-
basilita von schwerenund wuchtigen Formen an. Die derben Pfeiler erscheinenheute noch
massiger, weil ihr Sockel um einen halben Meter in der Erde steckt. Der Chor ist dann eines
der letzten Werke des rheinischen Uebergangsstiles, von hoher kunstgeschichtlicherBedeutung, weil
hier die Ornamentik des Uebergangsstiles— ähnlich wie in Offenbach,Dann, Münstermaifeld —
bereits mit den naturalistischenFormen der Frühgothik abwechselt. Die Innenarchitektur ist von
dem größten Reichthum: an Chorabschlußund am Triumphbogen Dicustbündel mit reichprofilirtcn
Schaftringen, Die Gewölbe des Chores sind im 15. Jahrhundert erneut, der Thurm nach dem
Brande von 1632 im Jahre 1674 neu aufgebaut, wobei hochinteressante,spätromanische Fries¬
stücke als Umrahmungen der Fenster und als Gesimse Verwendung gefundenhaben. Cndllchsind
gleichzeitig die Seitenschiffe nach Westen verlängertund dort mit großen Voluten abgeschlossenworden.

Die Pfarrkirche ist für die in den letzten Jahren immer mehr angewachsene Gemeinde,
die heute 2500 Seelen zahlt, längst zu klein. Ein Neubau war seit Jahren schon eiu dringliches
Bedürfniß Da der zur Verfügung stehende Bauplatz aber außerordentlichbeschränkt ist, war die
alte Kirche selbst in ihrem Bestand gefährdet Auf der anderen Seite war es dringend erwünscht,
daß die wichtigsten Theile der alten Anlage erhalten blieben. Und hierzu gehört nicht nur das
Mittelschiff mit dem Thurm und dem kunstgeschichtlichso außerordentlichbedeutenden Chor, sondern
auch die den Kirchplatz umziehende mittelalterlicheKastcllmauer und vor Allem das berühmte,
romanische Kirchhofsportal, mit feinen symbolischen Skulpturen, die seit Hundeshageu und Braun
in der archäologischen Litteratur eine große Rolle spielen und noch in den letzten Jahren durch
Goldschmidtund Beissel aufs Neue eine Interpretation erfahren haben. Der Architekt Pickel hat
deshalb im Anschlußan den alten Van einen mächtigen Erweiterungsban nach Norden zu geplant,
das alte Langhllns bleibt dabei als eine Art Vorhalle bestehen. , , ^ „,

Durch die Beibehaltung und die Einbeziehung dieser alten Theile hat der Kostenanschlag
eine nicht unwesentliche Erhöhungerfahren. Für die Instandsetzungder alten Theile sind insbesondere
29 000 Mark vorgeschen. Der Anschlag für den Nenban schließt mit 182 000« a . Auf den
Wunsch der bischöflichn Behörde hin sind romanische Formen gegenüber den wi ersten ProM
gewä iten spät t ischen angewandt worden - das ist der Lnrus, der auch für den Aiischlag e

Neubaues ine Erhöhung von über 30 000 Mark mit sich gebracht hat. Die Beibehaltung des
alten freilich nicht ausschließlichim Interesse der Denkmalpflege sondern
entsprichtmale H wesentlichen praktischen Bedürfnissen - es ist vor Allem zu berücksichtigen daß

Glockmthurmnnd daß der Chor als Taufkapelle Verwendnng ftnden
soll ?mm^n .^dürfte hier eine wesentliche Unterstützung aiis öffentlichen Fonds für die
Mwltu?^ Platze eiu. Es dürfte dabei noch besonders die Bedingnng
"s e3 d 7ew^ bes Kastells bis znm Anschluß an den Neubau

ha en b e nVdchlod ^ Kirchhofsportal in der ursprünglichenForm
wich« l^ Schutzdach überbant werde. Die Bewillignng emer Subvention
von 10 000 Mark würde warm zu befürwortensem. ^^
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Zu II Nr. 5 der Zusammenstellung.

Die ehemalige Stiftskirche zu Wllssenberg ist eine hochinteressante, frühromanische
Pfeilerbasilika aus der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts, die den strengen Typus dieser Aulagen
noch fast unversehrt zeigt, zudem einer der größten Vasilikabauten am ganzen Niederrhein. Sie ist
im Jahre 1118 durch den Grafen Gerhard von Geldein und Zuitphen auf seinem Allod Waffen-
berg unmittelbar neben dem noch in Trümmern erhaltenen Kastell zu Ehren der Jungfrau Maria
und des heiligen Georg erbaut. Die Kirche ward vom Bischof Othbert von Lüttich geweiht und
sofort einem Konvent von Stiftsherren übergeben.

Der Bau blieb drei Jahrhunderte hindurch im Wesentlichen unverändert; erst im 15. Jahr¬
hundert ward an Stelle des alten Nestbaues — wahrscheinlich einer von zwei Thürmen flankirten
Vorhalle - ein neuer spätgothischer Vacksteinthurmaufgeführt; gleichzeitig ward das im Mcmtel
beschädigte Langhaus auch äußerlich allenthalben mit Backsteinen gestickt. Eine letzte Umwaudlung
des Inneren und Aeußeren erfolgte dann am Ende des 18. Jahrhunderts. — Das Tuffstein-
mcmcrwerk, dessen Epidermis stark angegriffenwar, wurde durchwegverputzt, gleichzeitig wurde das
Innere in den mageren Formen des ausgehenden Rokoko neu ausgestattet und dekorirt.

Im Jahre 1891 ist die Kirche durch Brand schwer beschädigt worden, der die Npsis zum
Theil zerstörte. Im folgenden Jahre wurde durch den Architekten Heinrich Wiethase von Köln ein
generellerRestaurationsplcm ausgearbeitet und ein Kostenanschlag aufgestellt, der mit der Summe
von 56 850 Mark abschloß. Aber nur die Ehorpartie selbst wurde noch uuter Leitung von Wiethase
in ziemlich radikaler Weise hergestellt, wobei auch der wunderliche spätgothischc Einbau in der
romanischeuApsis — ein von einem Wimperg überragtes Maßwerkfcnster — eine genaue Er¬
neuerung gefunden hat.

Seitdem haben die Arbeiten geruht und die Gemeinde beabsichtigt erst jetzt, auch das
Langhaus in Stand zu setzen und zumal die längst nöthigen Sichelungsarbeiten im Aeußeren
vorzunehmen.

Die interessanteGliederung der Seitenschiffwändemit den Lisenen und Rundbogen bedarf
dringend einer Wiederherstellung,ebenso der ganz einfach behandelte Obergaden. Der Sockel an
den Seitenschiffen mit seiner einfachen Schräge ist fast durchweg verstümmeltund nicht mehr erkennbar,
es ist hier größtenteils in späterer Zeit ein abgeschrägterSockel aus Backsteinvorgesetzt. Gegen
eine Erneuerung des Sockels in dem alten Profil in gutem Sandstein (gegenüber der ursprüng¬
lichen Ausführung iu Tuffstein) im Interesse der größeren Haltbarkeit dürfte kein Bedenkenvorliegen.
Die zum Theil stark verwitterten, zum Theil mit Ziegel ausgeflickte Tuffverkleiduug würde mit
thunlichsterSorgfalt in Tuff zu ergänzen sein; gegen ein Abscharriren um '/« bis 1 cm dürfte
nichts einzuwendensein; nur die Steine sind zu ersetzeil, die in der Substanz durchaus zerstört
sind und bei denen man auch durch das Abscharrireueiuc gesunde Oberflächenicht erzielen würde
Die Eckquader der Lisenen sind nur dort zu ersetzen, wo sich Zerdrückuug oder vollständige
Zerstörung zeigt; auch von den in Trachyt ausgeführten Gesimsender Lisenen sind diejenigen, die
nur Bestoßungeudes Wulstprofiles zeige», beizubehalten. Für die Wiederherstellungder Fenster,
die nach dem Withase'schenEntwurf mit einem zu großen und zu regelmäßigen Steinschnitt
projektnt ist, kann ein in dem Westende des südlichen Seitenschiffes anscheinend schon früh
vermauertes Fenster den Anhalt gegeben; dasselbe würde zum Zweck des genauerenDetailentwurfs
aufzudecken sein und könnte auch späterhin geöffnet bleiben. Die noch in der ursprünglichenForm
erhaltenen Fenster der Sakristei würden entgegendem vorliegendenKostenanschlagunverändert zu
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erhalten sein, dagegen dürfte gegen die Ergänzung von schadhaften Kalksteinquadernan der Sakristei
durch Tuff kein Bedenkenuorliegcn, da der Bau schon ursprünglich iu Tuff uud Kalk ausgeführtwar.

Gegen die Ergänzung der Gesimse in einfachen,romanischenFormen an Haupt- uud
Seitenschiffen ist nichts zu erwähnen. Am Mittelschiff wird voraussichtlich das Dachgesims etwas
höher anzulegen fein, als es von Wiethafe am Ostgiebcl angegeben ist. An der Westseite der
Seitenschiffe ist das Dachgesims nicht herauszuführen,sonderneinfach zu verkröpfen und abzuschneiden.

Wesentliche Bedenkenliegen jedoch vom Standpunkt der Denkmalpflegevor gegen die
Entfernung des großen Rokokoportals am Thurm mit dem hübschen Oberlicht, Wcun sich die
Nernmnernng der spitzbogigcn Nische darüber als neuerer Ursprung erweist, würde gegen die
Ocffnung und Einfügung eines spätgothischcn, auf dem Oberlichtfensteraufsitzenden Maßwerkfensters
kein Einwand zu erhebensein Auch die im Lauf des 19. Jahrhunderts eingefügte einfache Thür
des südlichen Seitenschiffeswürde belassen werden können, damit dieselbe sich ohne Weiteres als
neuere Zuthat präsentirt. Bei der Bestellung des neuen Tuffmaterials würde von vornherein
der grüßte Werth darauf zu legen sein, daß die Tuffziegel die alte (durchgehendsgeringere)
Schichtenhühcerhalten. Der grobporöseTuff würde dem feinkörnigenvorzuziehen sein. Cement
ist bei der Ausfugung etc. durchaus zu ^crmeideu.

Für das Innere erscheint die Anbringung einer Kassettendeckenach dem vorliegenden Ent¬
wurf bedenklich; die Behandlung würde gegeu das sehr schlichte Innere der Kirche leicht kontrastiren
und zu kleinlich erscheinen, überdies fehlt es vollkommen an alten Vorbildern hierfür. Es dürfte
deshalb angebrachtsein, eine einfache Verschalungmit weit auseinander liegendenUnterzügen zn
wählen; für die Seitenschiffevielleicht nur eine Verschalungohne sichtbare Balken.

Die jetzt noch ausstehendenArbeiten würden insgesammt einen Kostenaufwandvon etwa
38 000 Mark bedingen. Davon entfallen ans Sicherungsarbeiten,soweit sie im Interesse der Denk¬
malpflege liegen, rund 20 000 Mark. Die Gemeinde hat sich bereit erklärt, zunächst 20 000 Mark
für die gesnmmteInstandsetzungaufzunehmen. In Anbetracht des historischen uud archäologischen
Werthes der wichtigenAnlage würde ein Zuschußvon 10 000 Mark entsprechendder Hälfte der
durch die Erhaltung entstehenden Kosten warm zu befürworten sein.

Clemen.

Zu II Nr. 6 der Zusammenstellung.
Bereits der 40. Rheinische Provinziallandtag hat im Jahre 189? für die St. NikolllUs-

tilche zu Kreuznach eine Beihülfe in der Höhe von 20 000 Mark bewilligt D.e Grundlage für
die Vewilliguug bildete der damals vorgelegte, durch deu Landbau.nspek or Arntz aufgestellte
Kostenanschlag in der Höhe von 81 000 Mark - von dieser Summe entfielen41 200 Mark auf
die eigeutlicheu Wiederher telluugsarbeiten im Sinne der Denkmalpflege Der Zustand des Bau¬
werkes hat sich auch hier wieder als weit schlimmererwiesen, als ursprunglichvor Beginn der
Arbeiten uud vor erfolgter Einrüstuug vomusgeseheuwerden konnte. Obwohl - entgegen dem
Awtz'schen Projekte - auf die Aufführung von Strebebögen und Strebepfeilern verMet uud
dafür uur eiue nnere Verankeruuggewählt wurde, habeu die Kvsten doch wett den Anschlag über¬
schritten. Die Südseite der Kirche erwies sich vor allem als so schadhaft,daß hier die ganzen
Mauern über dem Seitenschiffabgetragen und neu aufgeführt werden mußten. Die Gesmnmt-

auß und imere Instandsetznngder Kirche belaufen sich , Z. auf 112 000 Mark.
^ stehen dabei die Arbeite.: im Aeußeren des nördlichenSeitenschiffes und am Chor noch ganz
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aus. Der letzte Kostenanschlag des Architekten Becker sieht hierfür die Summe von 1? 500 Mark
noch vor. Mit Einschluß dieser Kosten würde also die gestimmte Wiederherstellung die Summe
von 129 500 Mark verlangen. Es ist für diese Summe freilich auch der Unterbau des Thurmes
mit ausgeführt—für dessen Weiterbau noch besondere37 000 Mark nöthig sind. Wenn auch der
Thurm selbst an der Südwesteckeder Kirche ein ganz günstiges Widerlager sowohl für die
gefährdeteEcke der Westfacade,wie für das Seitenschiffdarstellt, so kann doch diese ganze Aus¬
führung streng genommen nicht zur Wiederherstellungder Kirche hinzugerechnet werden. Eine
bloße Sicherung wäre hier auch auf einfachere Weise zu erzielen gewesen. Immerhin aber werden
die Kosten für die Wiederherstellung auf etwa l 15 000 Mark zu berechnen sein — gegenüber
81 000 Mark im ersten Anschlage.

Die Vermögensverhältnisseder Gemeinde haben sich seit dem Jahre 189? durch den Bau
der Heiligkreuzkirche und die hierfür nöthige Anleihe von 250 000 Mark wesentlichverschlechtert.
Die nach der letzten Beurtheilung des Antrages durch den vorigen Provinziallandtag zu Grunde
gelegten Ziffern — den Aufstellungen des Kirchenvorstandesselbst entsprechend — treffen heute
nicht mehr zu. Die durch den Architekten Ludwig Becker von Mainz erfolgte Restauration selbst
darf in allen Punkten als einwandfreiund wohlgelungenbezeichnet werden. Es muß zugestanden
werden, daß die Gemeinde durch die schwierige Wiederherstellungder Nikolaikirche z. Zt. außer¬
ordentlich schwer belastet ist. Es ist bei der Königlichen Staatsregierung, die ja zunächst die
Anregung zu der Erhaltung der dem Untergang geweihten Kirche gegeben hat, ein Gnadengeschenk
aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds beantragt worden. Es dürfte aber zur Entlastuug der
Gemeinde auch eine weitere Subvention aus Provinzialwnds angemessen erscheinen. Die Be¬
willigung einer weiteren angemessenenBeihülfe von 8000 Mark würde nur zu empfehlen und
zu befürworten sein.

Clemen.

Zu N Nr. ? der Zusammenstellung.

Die äußere Wiederherstellungder Abteitilche zu Biauweiler ist in den Jahren 1866 -"
1876 und 1885 - 189? mit einem Aufwand von etwa 200 000 Mark durchgeführt worden,
zuerst unter der Leitung des Baumeisters Heinrich Wiethase, seit 1895 unter der Leitung des
DiüusanbllumeistersHeinrich Renard. Aus den Mitteln der Civilgemcinde, der Kirchenkasse und
aus freiwilligenBeitragen sind dabei gegen 130 000 Mark aufgewendet worden: die kleine Ge¬
meinde ist damit aber auch bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeitgegangen.

Die Gemeinde hat seit langer Zeit schon den dringlichenWunsch, auch das Innere ent¬
sprechend auszuschmücken und an Stelle des schmutzigen grauweihen Anstrichsdes 18 Jahrhunderts,
der selbst noch die Wände im Langhaus bedeckt, eine dem Charakter des Mauerwerles ensprechende,
einfache, farbige Dekoration treten zu lassen. Es war hier zunächst festzustellenob noch weitere
alte, vor allem figürlicheReste unter der Tünche vorhanden seien, ehe ein Plan für die Aus¬
malung aufgestelltwerden konnte. Die alte aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammende
Ausmalung des Chores ist schon vor 30 Jahren durch den Maler Gisbert Münster von Köln
restaurirt, dabei aber auch zum Theil gänzlich verändert worden. Die große, kunstgeschichtlich
bedeutende, frühgothische Darstellung in der Concha, den thronenden Scilvator mit den Evangelisten-
symbolenzwischen Heiligen zeigend, ist dabei total übermalt worden.
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Im Lcmghlluse war schon durch Wiethcise in den Seitenschiffen die alte Polychromie aus
der Zeit um 1220 aufgefunden worden, der Wechselvon Roth uud Grau an den Gurten uud
Pfeilern und eine einfache, aber sehr wirkungsvolleDekoration der Rippen.

Im Mittelschiffsind dann auf meine Veranlassung im Jahre 1898 Nachforschungen nach
dem alten System der Ausmalung angestellt worden. Die Fuude waren nicht sehr umfangreich.
An dem spätgothischen Gewölbe des Mittelschiffessind nur die reichen, krautigen, an den Zwickeln
hervorschießenden Ranken, die schon vorher sichtbarwaren, weiter aufgedeckt worden, in ganz ähn¬
licher Form wie in St. Castor zu Cublenz, in der Saeristei des Xantcner Domes, außerdem an
den Pfeilern die ganz dürftigen Reste von gothischen Einzelfiguren von Heiligen, die hier wie in
St. Eäcilia in Köln oder in Laach direkt auf den Stein aufgemalt waren. Die übrige Dekoration
war nur gauz einfach in dunkelrothemTon gehalten, der die Architekturgliederüberall heraushob,
die Pfeiler mit rother und grauer Quaderung.

Auf Grund der vorgefundenenReste würde eine Ausmalung des Langhauses durchgeführt
wcrdcu können, die in der rein ornamentalen uud dekorativen Behandlung sich streng an die alten
Neste anschlösse. Die Figurcuspureu auf den Pfeilern sind zu gering, als daß hier von einer
eigentlichen Ergänzung und Erneuerung die Rede sein könnte. Auf neue Zuthaten würde hier am
Besten ganz zu verzichten sein. Das bereits im Frühjahr 1900 einmal durch den Kirchenvurstand
vorgelegte Fischer'scheProjekt für die Ausmalung wurde von der Provinzialkommifsionals un-
nunehmbnr bezeichnet. Auf reiche Teppichmuster in den Seitenschiffenund auf die Einfügung
neuer Horizuutalabthcilungen im Mittelschiffe - wie sie dies Projekt vorsah — würde ganz zu
verzichten sein.

Zwischen dem Prouinzialausschuß uud dem Kirchenvorstandvon Brauweilcr ist am
21. März 1900 ein Vertrag geschlossenworden, der der Prouinzial-Arbeitsanstaltdie Mitbenntzuug
der Kirche zu Vrauwciler für die Dauer vou 40 Jahren zuspricht, wofür die Provinzialverwaltnng
nußer einer jährlich zn zahlenden Summe die „stilgerechte Ausmalung der Kirche im Innern nach
den Plänen, die von der Prouiuzial-Deukmalpflegekommissionfestgestellt weiden", übernimmt
(s 3 des Vertrags).

Es hat sich bei der hierauf vorgcuommeueuUutersuchung der Kirche ergeben, daß die
Gewölbe im Mittelschiffund im Querhaus theilweisc sehr schadhaftund daß die Risse nur ober¬
flächlich von oben mit Cement cmsgcgossen sind. Es ist zu befürchte!,, daß hier noch umfängliche
Ergänzungsarbcitcu an der Substanz des Mauerwerkcs bevorstehen,ehe zur Ausmalung selbst
geschritten werden kaun. Der Umfang der Arbeiten läßt sich aber erst nach Abschlagen des Putzes
beurtheilen. Es läßt sich infolgedessen ein detmllirter Kostenanschlag noch gar nicht vorlegen.

Ich möchte deshalb empfehlen, zunächstdie Summe von 10000 Mark als Kredit aus¬
zuwerfen. Eine spätere Erhöhung des Betrages muß vorbehalten bleiben.

Clemen.

Zu N Nr. 8 der Zusammenstellung.
Für die Wicderhcrstelluugder Stlldttirche zu Souernheim hatte bereits der 41. Rheinische

Provinziallnndtaq die Summe von 10000 Mark bewilligt. Es lag damals ein von dem Architekteu
Ludwig Hofmann ausgearbeitetes Projekt vor, der Kostenanschlagschloß mit einer Summe von
41500 Mark ab. Die zur eigentlichen Restauration der Kirche mit Einschluß des Nordthnrmcs
^ für dessen Wiederaufführuug die Provinzialkommissiuusich aussprach — erforderliche Summe
betrug 17225 Mark. ^.
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Nach der Inangriffnahme der Arbeiten stellte es sich heraus, daß der Zustand des
Mauerwerks weit schlechter war, als dies vor Abschlagen des Putzes konstatirt werden konnte,
und daß vor allem auch in den Hauptsteiugesimseneine größere Zahl von Stücken, die durchaus
bröckelig waren, erneuert weiden mußten. Vor allem bedürfte auch ein großer Theil der steinernen
Gllllene am Thurm der vollständigenErneuerung. Ein ganz neues Moment kam aber in das
Projekt hinein dadurch, daß auf Grund der alten Abbildungen seit Merian der Nachweis geführt
werden konnte, daß bis zu dem großen Stadtbrande des Jahres 1689 über den Seitenschiffen
nicht Zeltdächer, sondern steinerne Giebel bestanden haben. Diese steinernenGiebel sind dann auch
nach Analogie der verschiedenenin der Rheinpruvinz sonst erhaltenen Vorbilder mit erheblichem
Kostenaufwand wieder aufgeführt worden. Das äußere Bild des ganzen Bauwerkes hat hierdurch
außerordentlichgewonnen.

Der gesammte Aufwand beträgt jetzt 68000 Mark, gegenüber 41500 Mark im Voranschlag,
die Ausgaben im Interesse der Denkmalpflegebetragen rund 25000 Mark gegenüber17225 Mark
im Voranschlag.

Unter diesen Umständen dürfte in Anbetracht der hervorragenden Stellung, die die Kirche
von Sobernheim unter den Baudenkmälern des Nahethales einnimmt, und mit Rücksicht auf die
Durchführung der Wiederherstellungsarbeiteneine Erhöhung der Beihülfe zu empfehlensein, und
zwar in dem schon von dem letzten Provinziallandtage in diesem Einzelfalleals Norm angesehenen
Prozentsätzevon rund einem Viertel der entstandenen Gesammtkusten. Eine weitere Beihülfe von
5000 Mark würde unter diesen Umständen wohl gerechtfertigtsein.

Elemen.

Zu « Nr. 9 der Zusammenstellung.
Die Nicollli-Pfarrtirche zu Calcar ist die ausgedehntestealler niederrheinischen Hallen¬

kirchen und eine der bedeutendstenSchöpfungen des Eleve'schen Nacksteinbaues,au Größe noch der
Stiftskirche zu Eleve und der katholischen Pfarrkirche zu Goch überlegen. Gegenüber der in der
Außeuarchitcktur reicheren Kirche zu Kranenburg fällt sie auf durch die überwiegend vertikale
Gliederung, die im Aeußeren ganz cunsequent durchgeführtist, übertrifft jene aber noch durch die
klaren und großartigen Verhältnissedes Iunenraumes.

Der Bau ist nach dem Brande von 1409 begonnen und 1450 von dem Kölner Weih¬
bischof Johannes eingeweihtworden, Am Ende des Jahrhunderts wurden dann an den Hauptbau
nach Westen hin die beiden an den ursprünglichfreistehendenWestthurm angelehnten Joche an¬
gefügt, beide vom Meister Johann von Huerten errichtet. Wenige Jahre später wurde durch
Meister Johann van Münster das südliche Liebfrauenchürleinangefügt, und endlich wurde um 15^
der Thurm um ein Drittel erhöht. Erst 1501 schloß mit der Aufsetzung des Thurmhelmes diese
Bauperiode ab.

Der mächtige Bau wirkt in der Außenarchitekturzunächstkolossal und massig und wie eine
Vergrößerungdes üblichen niederrheinischen Schemas. Erst im Innern entfaltet er seine volle Wirkung»

Die große kunstgeschichtlicheBedeutung liegt aber weit mehr als in der Ausbildung des
Bauwerks selbst in den reichen Schätzen, denen es als Schale und Aufbewahrungsort dient. DU
Calcarer Bildschnitzschule steht jetzt in der eisten Linie der großen Holzbildhauerschulenvom Ende
des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts. Zumal am Rhein überwiegt iu dieser Periode ihre
Fruchtbarkeitselbst die der altberühmten Kölner Bildschnitzschule.Die Gruppe der Meister, die uns
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durch Wolfs Forschungen dem Namen nach fast sämmtlichbekannt sind, stellt m dieser Zeit die
Vermittelung zwischenniederländischerund kölnischer Kunst dar. Die ältesten Meister die den
Georgsaltar, den Marienaltar geschaffen haben, und vor allem der MeisterLudwig oder Loedenng
der Schöpfer des riesigen Hochaltars, zeigen noch ganz den niedercheimschen Typus: Hemnch
Douvermann, die letzte Künstlerpersönlichkeit, die nicht nur hier in Calcar, sondernauch m Xanten
und Eleve gearbeitet hat, ist schon ein ganzer Niederländer. ^.«^ m,»^

Neben der Fülle der geschnitzten Altäre, die an Zahl und an kunstgeschichtlichemWerth
die Xantener noch übertreffen, birgt die Kirche auch noch eine ganze Neihe von Emzelftgurenund
weiter von hochinteressanten Werkender niederrheinischen,westfälischenund niederländischen Malerei.

Das Bauwerk befindet sich seit Jahrzehnten schon in
Kirche hat im Aeuheren in diesem Jahrhundert keine durchgreifende erfahren
Das Vackstein-Mauerwerkist infolgedessen,zumal an der Wetterseite «ollstanbig ausgewaschen
und eine ganze Neihe der kleinen rothen Feldbrandziegel sind hier mürbe "'d verfault. An d n
beiden interessantenVorhallen, zumal an der südlichen,^ d'e LaustemgKeder der übereck ge tellt n
Strebepfeiler vollkommenverwittert, fodah sie durchwegersetzt werden muffen, und benso ist das
Dachgesimse gänzlichzerstört. Es wird hier wohl eine sehr weitgehende Ergänzung nothwendig se.m

Das he Westportal mit dem darüber gelegenen Westfenster hat schon sehr durch
Setzung des Mauerwerkes elbst gelitten, die wahrscheinlich bei ^hung ^ ^

2». n°M>ch. V»ch°»° !°>«! »« ^ '»'" "'^i, ,,>!d.l°, «»„ «nd h... °u, dl.

^ed^ü^s^^ " ^ ^ ^
Obergeschoßstehen und der

Die Gemeinde hat m Matt durch die Prooinzial-
Innenausstattung aufgewendet, wobei eme l2umme
Verwaltungübernommen worden war ^ ^^ ^^ <zg ^st „st

Für die Auhenrestauratwn l«gen erhebliche MUM zur ^
w diefem Jahre begonnen worden, einen Baufo d zu °^n der ^ ^ ^^^^
w. ErheblicheZ«Msse 'nzelner S i^en , ,2 ^ ^wzialverwaltungsich auch dieses

der Provinz darstellt, annähmeund

d>° R.ft»„r»N»„««bn!<„b.r »»chü» 3°h« '„"" 2u„». « I»»»«» M«il im «°„,.n

°°l, N»„ diel.», «.!»>,. wl,ld»„ .!»» ^»»»" «n

».ndftw,« m>».!°hm«°'b'u l"-^ P„„„„wl»«»l.u„» würd. dl. I,.°„,nf!„«,„< d°r

ochste befürwortet. Clemen.
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Zu L Nr. 10 der Zusammenstellung.

Der große romanischeWestbau der ehemaligen Augustinertirchein Ravengiersburg bei
Simmern ist die südlichste Anlage dieses Typus in der Nheinpruuinz; von den großen zwei-
thürmigen Wcstfacadenin Boppard, Loblenz, Schönstatt, Andernachund Merten a, d. Sieg sind
die beiden letztgenanntenBauten am engsten mit Ravengiersburg verwandt. Das Charakteristische
der Anlage in Ravengiersburg sind die den ganzen Westbau einnehmenden,dreitheiligcn, großen
Hallen im Erdgeschoßund im Obergeschoß,die sich ebenso in Merten wiederholenund in Ander¬
nach wenigstens in dem Obergeschoß durchgeführt sind. Von allen diesen Anlagen ist Raven¬
giersburg wohl die imposanteste und wuchtigste; über dem mächtigen, über 22 m breiten Erd¬
geschoß, das keine Vertikalglicderungzeigt, erheben sich die schweren durch Bogenfriescnund Lisenen
reich gegliedertenThürme, die mit Steingiebeln und Rhombendächernabschließen. Während die
Gründung einer Klosterniederlassungschon im Jahre 1072 bezeugt ist, geht der Westbau der
Kirche erst auf die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts zurück; die Bauzeit ist wahrscheinlich sehr
lange gewesen, da der noch in strengeren romanischenFormen durchgeführteSüdthurm um 1200
vollendet war, der Nordthurm dagegen in gleicher Anordnung die lebendigeLinienführung des
eigentlichenUebergangsstilesaus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zeigt. Die Einzelmotive
der Facade weichen von dem sonst üblichen Formenkanon des rheinischenUebcrgangsstilesvielfach
ab; besonders eigenartig ist die offene Gallerie zwischen den beiden Thürmen, ganz ohne Parallele
in der Rheinprovinz die Anbringung großer Steinreliefs unabhängig von dem architektonifchen
Aufbau der Facade, fo das große Relief mit dem segnendenHeiland am Mittelbau uuter der
offenen Gallerie und die ganz bekleidete Figur eines Cruzifixus am Südthurm. Dieser Facaden-
fchmuck erinnert mehr an die romanischenBauten des Elsaß und der Pfalz. Von dem großen,
spätgothischen,dreischiffigenLanghaus des 15. Jahrhunderts hat man nach einer Zerstörung des
17. Jahrhunderts beide Seitenschiffeabgerissenund das Mittelschiffwesentlichverändert; bei dem
damaligen Aufbau der Klostergebiiudc ist jedoch der interessante spätgothischeKreuzgang fast ganz
erhalten geblieben.

In dem ganzen Gebiet des Hunsrück ist der Westbau der Kirche in Ravengiersburg
zweifellos das bedeutendsteDenkmal der romanischen Baukunst, auch ausgezeichnetdurch feine
wunderbare landschaftliche Lage auf einer kleinen Kuppe, die sich frei aus der Thalfohle erhebt.

Die eminente tunstgeschichtlicheBedeutung des Bauwerkes ist schon sehr frül, anerkannt
worden; schon im Jahre 1846 ist mit einem AllerhöchstenGnadengeschenkder Dachstuhl des
Nordthurmes ganz erneuert, der des Südthurmes restaurirt worden; damals wurden auch einzelne
Hausteintheileersetzt. Im Jahre 1863 und 1865 folgten weitere Gnadengeschenke. Die Gesammt-
summe dieser Gnadengeschenke betrug über 17000 Mark.

Die ganzen Sicherungsarbeiten waren nicht umfassendgenug, um den dauernden Bestand
des werthvollenBaudenkmals zu garantircn. Die ganze Westfacade hat sich gelöst und vornüber
geneigt, und sie ist, wie sich aus Beobachtungenmittels Glasröhrcheu, Papicrstreifen u. s. w.
ergiebt, die in den Jahren 1894 bis 1896 angestellt wurden, zum Theil noch in Bewegung.
Die Verwendung der früheren Staatsbeihülfen war theilweise so unverständig, daß das Bauwerk
davon sogar Schaden gelitten hat. Bei der Restauration im Jahre 1865 hatte man nicht nur
die vorgeschlagene Eisenuerankerungnicht ausgeführt, sondern auch noch drei im 18. Jahrhundert
der Westseite vorgelegteStrebepfeiler beseitigt Da sich infolgedessen eine Bewegung der Mauer-



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 40. 503

Massen zeigte, hat der Provinzialausschuh in den Jahren 1894 und 1895 die Kosten der Wieder¬
aufführung diefer Strebepfeiler im Betrage von über 1700 Mark bewilligt.

Auf Verfügung des Kultusministeriums hat dann im Sommer 1898 eine eingehende
Besichtigungdes Bauwerks durch den WirklichenGeheimen Oberbaurath Adler, und den Geheimen
Oberregierungsrath Steinhaufen, den staatlichen Konservator der Kunstdenkmäler,den Hochbau-
technischen Dezernenten der KöniglichenRegierung, den Kreisbaninspcktorund durch mich stattge¬
funden. Diese Kommission hat sich gleichmäßig dahin ausgesprochen,daß eine Abwendung der
großen, dem Bauwerk drohenden Gefahr nur von einer gründlichen Verankerung und Aus-
Mauerung weiterer Theile im Innern zu erwarten fei. Die im Anschluß an die Besichtigung
von dem Königlichen Krcisbauinspektor ausgearbeiteten Gutachten und Kostenanschlagsind von
dem WirklichenGeheimen Oberbaurath Adler, dem staatlichenKonservatorund dem hochbautech¬
nischen Dezernenten der KöniglichenRegierung eingehendgeprüft und im Wesentlichen anerkannt
worden. Mit Rücksicht auf die bei einer Verankerung unvermeidlicheEntstellung des Bauwerks,
dürfte vielleicht nochmals eingehendzu prüfen fein, ob die Anbringung von Ankern aus Flach
eisen in dieser Gestalt unumgänglich ist und ob durch die Qucranker nicht im Gegentheil auch
schädlicheSchubwirkungen herbeigeführt werden können. Die Entstellung des Bauwerks durch
die geplante Verankerung mit den schweren Gurteisen und den großen Gußeisenplatten ist so
erheblich, daß im Interesse der Denkmalpflege die sorgfältigste Untersuchung erwünscht wäre, ob
sich nicht die gleiche technische Wirkung durch die Anbringung einer größeren Anzahl kleinererund
damit weniger auffälliger Anker erreichen ließe. Die Gefammtkostcneinschließlich der im Interesse
der Denkmalpflegedringend erwünschtenSicherung des Krenzgcmges betragen nach dem Anschlag
V°M Jahre 1898 24500 Mark. Die Gemeinde selbst ist so gut wie vollkommen leistungs¬
unfähig; sie hat die Summe von 900 Mark zur Verfügung gestellt, damit dürfte ihre Leistungs¬
fähigkeit aber auch erschöpftfein. Bei dem hervorragenden Denkmalwerth, der von staatlicher
Seite durch die Bewilligungen von Staatsmitteln in den Jahren 1846, 1863 und 1865 aus¬
drücklich anerkannt ist, wird sich die KöniglicheStaatsregierung schwerlich einer Betheiligung an
den Kosten der nothwendigenArbeiten entziehen können. Die Königliche Regierung beabsichtigt
bei dem Herrn Minister die Hälfte der erforderlichenKosten aus Staatsfonds zu beantragen,
wenn seitens der Provinz die andere Hälfte zur Verfügung gestellt werden kann. Mit Rücksicht
"uf den aufs AeutzerstcgefährdetenZustand des hochwichtigenDenkmals und in Erwägung der
Dringlichkeitder Rcstcmrationsarbeiten möchte ich die Uebernahme der Hälfte der Kosten in der
Höhe von 11800 Mark auf die Fonds der Provinzialverwaltung lebhaft befürworten.

Clemen.

Zu L Nr. 11 der Zusammenstellung.

Die alten Theile der katholischen Pfarrkirche in Lonnig, das Chorhaus und der eine der
Flankirungsthürme gehören zu deu edelsten Erzeugnissen des rheinischen Uebergmigsstils des
13- Jahrhunderts. Der Bau bietet die nächste Analogie zu der katholischen Pfarrkirche in Andernach.
überraschend ist die Uebereinstimmungin der Gliederung des Chores, unten eine krustige Lisenen-
stellung mit Rundbugenfrics, darüber die Fcnsterreihc in einer Reihe von Rundbogenblcndcn, die
burch schlankeSäulen getragen sind; als Abschluß genau wie in Andernacheine reiche Zwerggalleric
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von gekuppeltenSäulchen über dem für den Uebergangsstil am Niedcrrhein so charakteristischen
Plattcnfries. Der schlanke nördliche Flankirungsthurm zeigt in 5 Geschossen eine nach oben hin
sich immer leichtergestaltendeBlendengliedcrung; er schließt mit einem steilen Rhombendach.

Als Bauzeit sind die Jahre 1212—1240 überliefert; nach seinen ganzen Formen dürfte
der Bau dem Ende dieser Periode näher stehen als dem Anfang. Als rein künstlerische Leistung
verdient Lonnig vielleicht noch den Vorzug vor Andernachund dürfte als die reifere und spatere
Arbeit desselben Architekten anzusehen sein; denn in Lonnig war der Künstler nicht durch das
Einbezieheneines alteren Thurmes gebunden, wie in Andernach. und konnte deshalb die Flanki-
rungsthürme wesentlich schlanker und eleganter ausbilden. Einen wesentlichen farbigen Reiz verleiht
dem Lonniger Chor auch der ziemlich konsequentdurchgeführteWechsel des Steinmaterials, Tuff,
grauweißem Sandstein und OchtendungerBasaltlava.

Infolge der wechselvollenGeschichte des Lonniger Nonnenklosters hat der Bau schon,
frühzeitigmannigfacheGeschickeerdulden müssen. Im Jahre 1752 bestand das Kloster nicht mehr
und die Kirche wurde Pfarrkirche. Im Jahre 1836 hat dann Bcminspektor Lassaulx ein kurzes
Langhaus dem Ehor angefügt und den Stumpf des Südthurmes bis auf das Erdgeschoß nieder¬
gelegt; ob dieser Thurm je vollkommen bestanden hat, wieweit überhaupt der Uebergangsbcmaus¬
geführt war, wissen wir nicht.

Damals (1836) bestand westlich noch ein kleiner Vorbau einer älteren Kirchenanlage
daran anstoßend Spuren eines merkwürdigen Eentralbaucs mit Emporen, dessen Alter heute
schwerlich zu bestimmensein wird, da diese sämmtlichenUcberreste heute ganz verschwunden sind
(Anfnahme von Lassaulx im Dentmälerarchiv der Rheinprovinz).

Der heutige Zustand des Bauwerks kann nicht als befriedigend angesehen werden und
birgt namentlicheine direkte Gefahr gerade für den reizvollstenTheil, die Zwerggallerie, in sich.
Dank der sehr soliden Ausführung liegen Gefahren statischer Art nicht vor, abgesehen von
einer nicht sehr umfangreichenVcrdrückungeiner Ecke des Thurmes. Auch die Wandflächen sind
zum größten Theil gut erhalten; dagegen bedarf es dringend der Erneuerung einzelner Lisenen
und eines durchgängigenAusbessernsund Verputzens des Mauerwerks zwischenden Lisenen. Be¬
sonders schlecht erhalten sind die sämmtlichen aus Tuff hergestelltenAbWässerungenund Gesimse;
hier sind große Theile derart in der Substanz zerstört und mürbe, daß sie vollkommen ersetzt
werden müssen. Den größten Theil der Baukosten wird aber die Instandsetzung der Zwerggallerie
in Anspruchnehmen; hier sind namentlich die Rahmen des Plattenfrieses so vielfach beschädigt,
daß große Theile neu herzustellen sind. An der Gallerte selbst sind eine größere Anzahl von
Säulen und einige Kapitale und Basen ganz neu anzufertigen.

Im Auftrage der KöniglichenRegierung hat der bei der Kreisbauinspektion Andernach
beschäftigte RegierungsbauführerMeyer die Kirche in einer mustergültigenWeise aufgenommen.Der
Kostenanschlag schließt mit der Summe von 8200 Mark ab. Die kleine Kirchengemeinde Lonnig ist
nicht in der Lage, die für die Instandsctzuugsarbeitcn erforderlichenMittel allein aufzubringen.
Im Hinblick auf den hohen kuustgeschichtlichenWerth des reizvollenBauwerkes beehre ich mich die
Eröffnung eines Kredits bis zu 5000 Mark aus provinzialen Fonds für die nöthigen Sichcrungs-
arbeiten angelegentlichzn befürworten.

Elemen.
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Zu L Nr. 12 der Zusammenstellung.

In der Geschichte der romanischenBaukunst der R heinlande nehmen eine Anzahl der
spezifischrheinischen Emporenkirchenaus der eisten Hälfte des 13. Jahrhunderts eine hervorragende
Sonderstellung ein, indem sie nach der konstruktiven Seite hin — gleichzeitig mit der Durchbildung
des gothischen Konstruktionsprinzips in Frankreich — selbstständige Versuche nach demselben Ziel
machen. Die Mehrzahl dieser Bauten, die Kirchen in Einzig, Werden, Bacharach, Gerresheim,
Güls, Hilden, Heisterbach, Limburg zeigen als Charakteristik«,«unter den Seitenschiffdüchern ver¬
deckte Strebemauern; zwei kleine Bautcu der Coblenzer Gegend gehen mit eigenartigenVersuchen
darüber hinaus: die Kirche in Güls zeigt elliptische, ansteigende Gurtbögen in dem Emporcngcschoß,
diejenigein Oberbreisig überwölbt das eine Seitenschiff mit überaus reizvollenHalbkuppcln, die
den Schnb der Mittelschiffgcwölbeaufnehmensollen. Nicht allein diese konstruktive Eigenart, durch
die die Kirche in der ganzen rheinischen Architektur allein steht, sondern auch die übrige Aus¬
gestaltung sichert der Kirche in Oberbreisig eine hervorragendeStellung in der Baukunst des Ueber-
gangsstils. Das Innere ist mit den Emporen des einen Seitenschiffes mit den Halbkuppcln des
anderen und mit dem schlanken, spätromanischenChor von äußerst malerischer Wirkung. Die
Detailausbildung der Kapitale, Gewölbe u. s. w. hält den Vergleichmit den besten rheinischen
Uebergangsbautenaus. Im Acußeren kommt die eigenartigeThurmbildung hinzu; es ist einer der
wenigen romanischenThürme von oblonger Grundform wie in Wintersdorf und Gdingcn, die die
Rhcinprovinz auszuweisen hat, mit reicher Lisenengliederuugund hohem starken Satteldach.

Der bauliche Zustcmd der ganzen Kirche ist im Allgemeinenein schlechter.Im nördlichen
Seitenschiffist schon früh das Emporcngewölbczufammcngcstürztund die stark ausgcwichcnc Mauer
durch Strebepfeiler gestützt. Namentlich aber zeigt der Thurm, der sich sehr wirkungsvoll auf
einer hohen Ausmauerung über der Dorfstraße erhebt, bedenkliche Schäden, die z. Z. wohl auf
ungenügender Fuudamentirung beruhen. Schon im 17. Jahrhundert scheint man deshalb die
Gewölbe in der Thurmhalle beseitigtzu haben. Der Thurm zeigt ciue vollkommene Ausbauchung.
Eine Anzahl Nisse gehen ganz durch, die Eckquaderusiud vielfach verdrückt, der Putz ist fast ganz
abgefallen; auch ein großer Theil der Gesimseist verwittert. Eine Sicherung des Thurmes erscheint
zunächst dringend nothwendig schon im Interesse der Dorfstraße und der gegenüberliegenden Häuser.
Der auf Vcrcmlassungder KöniglichenRegierung aufgestellteKostenanschlagfür die Arbeiten am
Thurm schließt mit 7000 Mark ab, ein großer Theil dieser Summe ist allein erforderlich für die
vorgesehene Anbringung von 5 Ringcmkcrnund einer Anzahl Iuganker. Dann soll bei der Er¬
neuerung des Putzes auch die alte schlichte Färbung der einzelnenBauglieder, von der stch m
Oberbreisig sehr interessanteReste erhalten haben, wieder durchgefühltwerden.

Die Leistungsfähigkeitder Gemeinde Oberbreisig ist sehr beschränkt;wenn Gemeinde¬
vertretung und Kirchenvorstand sich bereit erklärt haben, 3000 Mark für die Sicherung des Thurmes
aufzubringen, fo dürften sie damit ihr Möglichstes gethan haben. Mit Rücksichtauf die große
kunstgeschichtlicheBedeutung der Kirche uud auf die für den Bestand des Thurmes vorliegende
Gefahr würde ich die Bewilligung des Restbetrages von 4000 Mark auf das Lebhafteste befür¬
worten können.

Clemen.

64
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Zu « Nr. 13 der Zusammenstellung.

Unter den wenigen größeren Bauwerken, die das im Mittelalter außerordentlichdünn
besiedelte, obcrbergische Land auszuweisen hat, nimmt die Kirche in Gummersbach eine der ersten
Stellen ein, ein streng romanischerBruchsteinbauvon den einfachsten Formen, die der Mangel an
den vurnehmern Baumatcrialieu des Rhcinthales eingab. Eine der ältesten kirchlichen Gründungen
im Oberbergischcn,ist Gummersbach die Muttertirche einer Anzahl umliegender Kirchen geworden,
der Kirchen zu Nünderoth, Müllenbach, Wildenest, Lieberhausen,die auch in architektonischerHinsicht
der älteren Gründung nachgebildetsind und gleich ihr im späteren Mittelalter sämmtlichdurch die
Anlage größerer gothischer Querhausanlagen ihrem Erweiterungsbedürfniß gefolgt sind. Der im¬
posante Westthurm und das Langhaus der Gummersbacher Kirche entstammen im Wesentlichen
noch der Mitte des 12. Jahrhunderts, etwa 300 Jahre später erfolgte der Anbau des großen
spätgothischcu Querhauses mit dem Chor.

Seit der Einführung der Reformation scheint für die bauliche Unterhaltung nur das
Nothwendigstegeschehen zu sein; im Innern trug man den veränderten Bedürfnissenund der zu¬
nehmendenSeclcnzcchldurch den Ginban großer Emporen Rechnung. In den letzten Jahren nun
wurden die laufenden Unterhaltungskostenso hoch und es stellte sich gleichzeitig die Nothwendigkeit
eines inneren Umbaues sowie der Anlage von Emporentreppen ein, daß diesen Uebclständennur
durch eine durchgreifendeWiederherstellungabgeholfen werden konnte.

Herr Architekt Lndwig Hofmann, der mit den Arbeiten betraut wurde, stellte im Jahre
1898 einen ersten Kostenanschlag auf, der mit der Gesammtsumme von 56 500 Mark abschloß.
Bei der an Ort und Stelle unter Mitwirkung des Provinzialkonservators vorgenommenen Prüfung
des Projektes mußte eine größere Anzahl von Aenderungen im Interesse der Denkmalpflegevor¬
geschlagen werden. Der auf Grund dieser Verhandlungen wesentlich veränderte Entwurf wurde
von der KöniglichenRegierung und dem Konsistoriumgenehmigt; da während der Bauausführung
die Kirche unbenutzbar war, so wurde mit thunlichsterBeschleunigungim Frühjahr 1899 mit der
Ausführung der Arbeiten begonnen.

Bei der äußeren Wiederherstellunghandelte es sich zunächstdarum, das an der Nordseite
hoch angeschüttete Terrain abzugraben und so den Bau vor der aufsteigendenGrundfeuchtigkeit
zu schützen,die das Material zum Theil schon zerstört hatte, dann aber war auch eine durch¬
gängige Reparatur des Mauerwerks erforderlich. An den beiden Seiten des Chores, wie auch
an der Südseite des Thurmes wurden Treppenthürme für die Emporen angebaut. Dem Wunsche
einer reicheren Ausgestaltung der als Schauseite frei liegenden Südfront kam man durch Anlage
eines reicherenPortals, sowie durch die Anlage einer reicherenDachausbildung über dem Seiten¬
schiff entgegen, ebenso wurde über dem Absatz der verschiedenen Firsthöhen von Langhaus und
Chor ein schlanker Dachreiter errichtet.

Diese Arbeiten im Aeußeren haben schon eine wesentlicheUcberschreitungdes ersten
Kostenanschlages herbeigeführt; die Mehrkostenhaben zum größten Theil in dem wider Erwarten
schlechtenZustand des Mauerwcrks ihren Grund. Schon bei dem Abgraben der Erdauffchüttung
an der Nordscite der Kirche stellte sich die Nothwendigkeit weitgehenderUntersangungen heraus;
namentlichaber zeigte das Thurmmauerwerk bei Inangriffnahme der Arbeiten so bedenkliche Risse,
daß, um ein seitliches Ausweichen der Süd- und Nordmauer zu verhindern, tief fundamentirte
und bis zum ersten Obergeschoß reichende Stützpfeiler vorgemauert werden mußten. Die Sicherung
des Thurmes einschließlich des UmHängens der Glocken erforderte allein die Summe von über
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10 000 Mark. Auch im Inneren stellte sich die Nothwendigkeitumfassenderer Aenderungen heraus,
als ursprünglichvorgesehenwar. Durch eine Reihe weiterer Bauausführungen im Innern, die
lediglich praktischen Interessen dienten, durch die Ausmalung des Kirchenraumes (4000 Mark),
die Beschaffung eines vollkommenneuen Gestühles (6000 M.) und umfänglicheHeiz- und Be°
lcuchtuugsanlagenwurden neue Aufwendungenbedingt, so daß die Gesammkosten100 000 Mark
überstiegen haben. Die große Kostenvermehrungist freilich in erster Linie durch diese Neuan¬
schaffungenund neue Aulagen im Innern der Kirche herbeigeführt. Wahrend im ältesten Kosten¬
anschlag vom Jahre 1898 die im Interesse der Denkmalpflege erforderlichen Kosten mit etwa
20 000 Mark eingesetzt waren, würden jetzt die Koste» für die im Interesse der Erhaltung des
Banwerks nöthigen Arbeiten mit 30 000 bis 35 000 Mark anzusetzen sein.

Die Ausführung der Arbeiten kann im Allgemeinenals befriedigendgelten, nur bei der
Detailirung hat zum Theil eine bedauerliche Freiheit gewaltet, so insbesondere bei dem romanischen
Thurmportal. Auch die neue Verglasuug der Kirche entspricht wenig den Grundsätzen der Denk¬
malpflege. Einzelne Mißstände der äußeren Wiederherstellung,wie die Cementabdccknngcnder
Stützpfeiler am Thurm und des kleinen Treppenthurmes, der Ziuncnkranz über dem Heizkcller
sind zum Theil schon beseitigt,oder sollen noch beseitigtwerden.

WenngleichGummersbach durchaus «icht zu den armen Gemeinden zu zählen ist, so
dürfte doch mit Rücksichtauf die Bedeutung des Bauwerks wie auf den thatsächlichen Umfang
der Wiederherstellungskosteneine Bewilligung in der Höhe von 6000 Mark von meiner Seite zu
befürwortensein. Clcmen.

Zu ll Nr. 14 der Zusammenstellung.

Die mächtigen Trümmer der Burg Neuland, die sich auf hohen Untermauerungen in
dominirenderLage über dem kleinen Eifelörtcheu Neuland erheben, gehören zu deu wenigen großen
Burganlageu, die uus heute noch ein Bild von der historischen Bedeutung der Westeifel im Mittel-
alter geben können.

Neben der Burg iu Montjoie ist Reuland die einzige große Bnrganlagc, die der West-
streifen des hohen Eifelplatcaus überhaupt aufzuwcifenhat; im Kreis Malmedy überhaupt das
einzigegrößere profane Bauwerk; au die mittelalterlichenHcrrschaftsucrlMnisseim Kreise Malmedy
erinnert sonst nur noch die dürftige Ruine Reinardstein im Thal der Warche.

Als eine feste Grenzwehr hart an der Luxemburgischen Grenze gelegen, war Reuland der
Sitz eines mächtigen Dyuasteugeschlcchtes gleichen Namens, von dem wir zuerst in eiuer Urkunde
Friedrich Barbarossas vom Jahre 1173 bestimmteKunde erhalten. Die Wittwe des letzten Herrn
v°n Reuland veräußerte die Herrschaftim Anfang des 14. Jahrhunderts an König Johann von
Böhmen; König Wenccslaus als Herzog von Luxemburg verlieh sie dann un Jahre 1381 an
Edmund von Engelsdorf Erbkämmerervon Luxemburg, der im Jahre 1388 auch mit der Eifel-
hcrrschaft Wildenburq belehnt wurde. Als desfeu Enkelin Alveradis im Jahre 1401 beide Herr¬
schaften dem Werner von Pallaut zubrachte, erlangte dieses Iülicher Geschlecht auf Iahrhuuderte
eme bedeutendeMachtstellung in der Eifel. Die mächtigeAusgestaltung der Burg Neuland ist
ein Werk der Herren von Pallant. Schon während der Raubkriege unter Ludwig XIV. erfuhr
Reuland die erste Zerstörung. Am Ende des 1?. Jahrhunderts fiel die Herrschaft an die Grafen
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Bcrghes, die bis um die Wende des 1«. Jahrhunderts im Besitz gebliebensind. Nach dem Zu-
sammenbrnchder Herrschaft infolge der französischenRevolution folgte bald die endgültige Zer¬
störung der Burg; die Ruinen gingen in den Besitz der Familie Mayeres über.

Die Burg stellt eine mächtige,fast quadratischeAnlage von rund 60 w Seitenlange dar,
die, von einem Bergrückenan der Nordseite ursprünglich durch einen künstlichen Graben getrennt,
nach den drei anderen Seiten sich ans hohen Untermauerungen erhebt. An der Südwesteckeragt
als der älteste Theil der Anlage der schlanke Bergfrid empor; die drei freiliegendenSeiten sind
mit schweren halbrunden Bastionen bewehrt, die zum Theil aus verschiedenen gewölbten Geschossen
bestehen. Die Umfassungsmauernsind noch in beträchtlicher Höhe erhalten, während die im Burg-
bcring gelegenenBaulichkeitenbis auf genüge Reste verschwunden sind.

Der bauliche Zustand der Nuiue ist derart, daß ein rapider Verfall unabwendbar ist,
wenn nicht rechtzeitigeingeschritten wird. Namentlich an den Umfassungsmauernsind große Theile
des Mantels abgestürzt, so besonders an der niedrigen Nordmauer und an der Westmauer. Bei
großen Theilen des meist aus sehr kleinen Bruchsteinen hergestelltenMauerwerks sind die Fugen
so ausgewaschen, daß ein Absturz des Mantels in nächsterZeit zu befürchten ist, dann auch be¬
dürfen große Partien der Umfassungsmauerneiner Sicherung der oberen Steinschichtcn.

Während die Westbastion ziemlich gut erhalte» ist, läßt die Südbastion den Absturz
größerer, nur noch lose zusammenhängenderMauertheile befürchten; an der Ostbastion ist der ganze
innere Mantel abgestürzt. Relativ am besten ist der Bergfrid an der Südwesteckeerhalten; er
bedarf nur ganz geringer Ausbesserungen; jedoch ist es erwünscht, den Thurm zugänglich zn
machen.

Die vor einigen Jahren in Anregung gebrachte Sicherung der Ruine hat schon von
verschiedenen Seiten eine warme Unterstützung erfahren. Der bisherige Besitzer, Herr Mayeres
hat die Burg in hochherziger Weise der Gemeinde Reuland zum Geschenk gemacht. Wenn sich
die Gemeinde zur dauernden Unterhaltung verpflichtet hat, so dürfte das als eine hinreichende
Leistung für ein so kleines und wenig begütertes Gemeinwesen angeschen weiden können. Auch
der Kreis Malmedy hat durch die Bewilligung einer Beihülfe von 500 Mark sein lebhaftes
Interesse an der Erhaltung dieses größten profanen Denkmals des Kreises bekundet. Der Eifel-
verein hat, obwohl seine Mittel augenblicklichdurch die Erwerbung und Sicherung der Burg
Niedermanderscheidstark belastet sind, doch durch eine Bewilligung von 100 Mark auch sein
Interesse bezeugen wollen.

Nachdem bereits im Sommer 1899 eine Besichtigung der Ruine stattgefunden, hatte
Herr KicisbmünspcktorMarcusc einen Kostenanschlagüber die nothwendigstenArbeiten aufgestellt,
der mit der Summe von 3600 Mark abschloß. Bei der in diesem Frühjahr vorgenommenen
eingehenden Besichtigung durch die Vertreter der Königlichen Regierung und der Provinzial-
verwaltnng erschien eine etwas weitere Ausdehnung der Arbeiten erwünscht; der Kostenanschlag
erhöhte sich dadurch auf 5000 Mark.

In Anbetracht der großen historischenBedeutung und der landschaftlichenSchönheit
dieser mächtigenRuine möchte ich es auf das Wärmste empfehlen, den noch zu deckenden Betrag
der Anschlagssumme in der Höhe von 4400 Mark auf Proviuzialfonds zu übernehmen, zumal da
tue nächsten Interessenten, Kreis und Gemeinde, ein für ihre Verhältnisse so weitgehendesIn¬
teresse bekundethaben. v " >

Clemen.
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Zu L Nr. 15 der Zusammenstellung.

Die alte katholischePfarrkirche in Lobberich ist cm ursprünglich einschiffiger Ziegelbau
mit Querhaus aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, der im Jahre 1819 durch Anbau vou
zwei deu Thurm umfassenden Seitenschiffen in eine Hallenkircheverwandelt wurde. Die alte
Grundrißdisposition ist eine der merkwürdigstenund interessantestenunter den Kirchen des Nicder-
rheius. Die ursprünglicheAnlage mit dem nur ein Joch umfasseudcu Langhaus bildete ein regel¬
mäßiges Kreuz. Wie alle niederrheinischcnBackstcinbauteudieser Epoche zeichnet die Kirche sich
weniger durch reichen Schmuck, als durch die klaren und vornehmen Verhältnisse aus. Namentlich
der schlanke Thurm mit seiner großen Blendengliederungkann zu den schönstenseiner Art gezählt
werden. Der Chor ist im Gegensatz zu den übrigen Theilen der Kirche in Tuffuerblcndnugaus¬
geführt. Im 18. Jahrhundert hat dann der Bau einige Veränderungen im Innern erfahren;
namentlich wurden das Maßwerk aus deu Fenstern gebrochen und die Gewölbe im Chor beseitigt.

Infolge des industriellen Aufschwunges der Gegend stellte sich die Kirche schon seit etwa
1870 als zu klein heraus. Nach lcmgcu Erwägungen, ob eine hinreichendeErweiterung der auf
einem beschränkten Platz in dem alten Theil von Lobberich gelegenenund von dem Markt durch
eine Häuserreihe getrennten Kirche möglich sei, entschloß mau sich zu einem vollständigenNeubau
an anderer Stelle, außerhalb des alten Lobberich; der Neubau wurde im Jahre 1898 eingeweiht.

Nachdem die alte Kirche anfangs noch verschiedentlich benutzt worden war, wurde sie
dann dem Verfall überlassen. Als der Zustand, namentlich der Dächer, anfing, bedenklich zu
weiden und eine polizeiliche Sperrung des Kirchplatzesnothwendig wnrde, faßte der Kirchen-
Vorstand im Jahre 1896 den Beschluß, die Kirche abzubrechen. Nach mannigfachenBemühungen
der Behörden der Denkmalpflege, die Gemeinde zur Erhaltung der Kirche zu bewege», wurde
der Abbruch der Kirche mit Ausnahme des Thurmes geuehmigt.

Iu diesem Moment der äußersten Gefahr für das Bauwerk schlössen sich eine Anzahl
von Einwohnern Lobberichszu eiuem Verein zusammen, der sich die Erhaltung und Benutzung
der alten Kirche zur Aufgabe stellte. Dem energischen, überaus dankcnswerthen Vorgehen des
Vereins allein ist die Erhaltung des ehrwürdigen Denkmals zu verdanken;in einer im April 1898
an Ort und Stelle unter dem Vorsitz des Herrn RegieruugspräsidenteuFreihcrru von Rhcinbabcn
gepflogenenUnterhandlung wurde dcmn die Einigung zwischen dem Kirchcnuorstandund dem neuen
Verein herbeigeführt. ^ ^ ^ ....

Der Verein der die Wiederherstcllungsarbeitcnsofort mit Gifer aufnahm, hat bis ictzt
eine vollkommene Neubedachungdes Thurmes uud des Langhauses, die Ausbesserungder äußeren
Mauerflächeu mit Ausuahme derjenige» des Chores durchgeführt; die Fensteröffnungen find mit
neuem Maßwerk uach dem Vorbild der Maßwerkblcndcnam Thurm versehe» worden, ^m Innern
mußte der Verein sich auf die nothweudigstenArbeiten beschränken, das Abschlagendes uutercu
Putzes zum Austrocknen des Mauerwerks, Ausbesscrudes Putzes und einen neuen Kalkanstrich.
Der Verein hat für diese Arbeiten bis jetzt die Summe von 13 670 Mark verausgabt; damit
sind seine Mittel vor der Hand nicht allein erschöpft,sondern es stehen auch noch Schulden in
der Höhe von 2500 Mark aus. Es liegt jedoch durchaus im Iuteresse des Bauwerks selbst, baß
die Arbeite», wenigstes im Aeußer», °h»e UMerbrechuugzu Eude geführt werden können. Die
Wiederherstellung des vielfach mit Ziegeln ausgeflicktenTuffmauerwerks an C °r uud Saknsw
wird nach eiuem Kostenanschlagdes Herrn BaugewerksmeistersFeldges ruud 4500 Mark bean-
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spruchen, außerdem erscheint die Erneuerung der Verzinsung, die auf rund 1600 Mark zu veran¬
schlagen ist, dringend nothwendig.

Mit Rücksicht auf die Bedeutung des Bauwerks uud auf die von dem Verein bewiesene
seltene Opferwilligkcitfür die Aufgaben der Denkmalpflege möchte ich den Antrag des Vereins
auf das Angelegentlichste empfehlen. Eine Beihülfe aus öffentlichen Funds dürfte auch geeignet
sein, die Bereitwilligkeit zu weiteren Opfern in Lvbberich selbst wieder zu steigern. Es dürfte
augemessen sein, die ganze Summe für die äußere Instandsetzung des Ehores in der Höhe von
4500 Mark auf Provinzialmittel zu übernehmen.

Clemen._________

Zu L Nr. 16 der Zusammenstellung.

Die evangelische Kirche zn Kircheili stellt den einfachsten und frühestenTypus der drei-
schiffigenromanischen Pfeilerbasiliten dar; noch früher als die Kirchen iu Flammersfeld und
Virnbnch, zeigt sie ohne durchgreifende spätere Veränderungen, nur vielfach verstümmelt, die Form
der flachgedeckten Basilika vom Ausgang des 11. Iahrhuudcrts. Der mächtige, dem Langhaus
vortretende Thurm ist gnuz schlicht,mir im oberen Geschoß mit einfachen ruudbogigcn Feusteru
versehe»; Chor und Apsis zeigcu die übliche Gliederung durch Rnndbogcnfries uud Lifencn. Die
Kirche gehört zu der vom belgischenHinterland durch den Wcstcrwald bis ins Nassauische sich
hinab erstreckenden Gruppe gnuz ähnlicher Denkmäler, steht aber unter diesen durch ihr Alter iu
der vorderstenLinie.

Die Kirche ist schon seit langer Zeit baufällig, der gänzlich zerrissene und zerdrückte Thurm
in Folge dessen durch breite vorgelagerte Strebepfeiler gestützt. Durch die Vernachlässigungender
letzten Jahrzehnte ist der bauliche Zustaud immer schlechter geworden, so daß vor einigen Jahren
die Kirche wegen des drohendenEinsturzes der Holzdeckeu polizeilichhat geschlossenwerdcu müssen.
Der Gottesdienst wird seitdem in einem gemiethetenSaal gehalten.

Die kleine evangelische Gemeinde steht vor der Frage einer durchgreifendenErneuerung
und Instandsetzung der Kirche. Der auf Veranlassung der Königlichen Regierung in Eoblcnz
durch deu Architekten Ludwig Hofmanu aufgestellteAnschlagschließt mit der Summe von 14 800
Mark ab. Es siud hierbei zu trennen die Arbeiten, die nur die Instcmdsetzuugund die weitere
Nutzbarmachung des Bauwerkes anstreben und diejenigen, die die Wiederherstellungdes alten
uachwcisbareuZustandes bezwecken. Als solche würden vor allem zu nennen sein: die Höher-
sührung der gekürzte»Schcidemauern und die Wiederherstellungder kleinen rundbogigen Fenster
in diesen, sowie die Wiederherstellungder ursprünglichenFenster iu den Außenmauern der Seiten¬
schiffe. Bei der Unterfuchung der Kirche, die am 19. Mai 1899 durch die Herren Geheimer
Baurath Launer, Landesrath Klausencr und den Prouinzialkonservator stattfand, ergab es sich,
daß in der Apsis unter der Tünche die romanische Ausmalung noch in Resten erhalten war; die
Bloßlegung dieser Malereien ist noch vorbehalten.

Es muß betont werden, daß eine Gefahr für den Bestand des Bauwerkes nicht vorliegt;
an einen Abbruchkaun hier gar nicht gedacht werden. Ein Neubau würde der Gemeinde unter
allen Umständen mehr kosten, als die 14 800 Mark, die für die vollstäudigc Instandsetzung vor¬
gesehen sind. Die Gemeinde hat also selbst an der Erhaltung des Bauwerks ein sehr wesent¬
liches Interesse. Auf der anderen Seite ist aber auch die Denkmalpflege bei der Erhaltung des
Bauwerks interessirt; die oben genannten Arbeiten würden über das Maß der bloßen Instand-
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setzung hinausgehen. Aus dem Anschlag würden für eigentliche Arbeiten an dem Bauwerk selbst
herauszuziehen sein 9900 Mark, die übrigen Positionen des Kostenanschlagsbeziehen sich auf
Klempner-, Tischler-, Schmiede-, Glaser-, Anstreicherarbeitenu. s. w.

Der Provinzialausschuß hat bereits für die dringlichstenArbeiten in seiner Sitzung vom
31. Mai v. I. die Summe vou 1000 Mari zur Verfügung gestelltmit der Bedingung, daß die
gleiche Summe von der Gemeinde bereit gestelltwürde. Aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds
soll ein Gnadengeschenkdurch die Königliche Negierung erbeten werden. Mit Rücksicht auf die
Dürftigkeit der Gemeinde würde auch eine angemesseneweitere Beihülfe (4000 Mark) aus
provinziellenFonds zu befürworten sein.

Clcmen.

Zu L Nr. 17 der Zusammenstellung.

Kaltenborn, ein abgelegenes, kleines Eifeldorf am Fuße der hohen Acht, besitzt in dem
Thurm der katholischen Pfarrkirche ein kleines, aber höchst reizvolles und feines Werk des rheinischen
Uebergangsstils aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Der Thurm zeigt in seinen drei
Geschossen die übliche Anordnung des Ucbergcmgsstilsmit Ecklisenen, Nnndbogcnfriesen lc., einfachen
Schlitzfensternin den unteren Geschossen;in der Glockcnstnbe und in den Giebeln des Rhomben-
daches große, zweitheilige, romanische Fenster, die zum größten Theil jetzt vermauert sind. Die
Fensteranordnung ist dadurch besonders interessant, daß, ebenso wie z. B. am Kapitelshaus in
Carden an der Mosel, in jedem Geschoß die rundbogige und die Kleeblattbogcnformder Fenster¬
umrahmungen regelmäßig wechseln, Bei aller Bescheidenheit der verwendeten Materialien,
verputztem Bruchsteinmauerwerkmit sparsamer Verwendung von Haustein, ist doch durch ein
überaus geschicktesAbwägen der Massen und die sorgfältige Detaillirung ein sehr harmonischer
Eindruck erzielt. Der älteste Bau des Langhauses war schon in spätgothischer Zeit durch einen
zweischiffigen Neubau ersetzt worden; dieser Bau wiederum wurde im Jahre 1833 niedergelegt
und an seiner Stelle der jetzige Ziegelbau errichtet in der Absicht, denselbenspäter mit einem
neuen Thurm zu versehen.

Der Umstand, daß der alte Thurm seitdem ganz frei neben der Kirche steht und seiner
Stütze beraubt ist, hat in erster Linie den schlechten baulichen Zustand herbeigeführt. Das Mauer
werk hat sich gesetzt und die Ecken des Thurmes konuteu jetzt ausweichen;daher rühreil die starke»
Verdrückungcn der Eckquadern an verschiedenenStellen, Besonders schadhaft sind auch große
Theile der Gesimse; es ist hier eine weitgehendeErneuerung nothwendig. Der Verputz ist an
vielen Stellen abgefallen, an anderen liegt er hohl, an der Süd- und Westseitemuß er fast ganz
erneuert werden. Weiterhin bedarf das Dach einer vollkommenenneuen Holzverschaluugund
Beschwerung; die Dachkonstruktion selbst ist noch in gutem Zustand. Die Fenster müßten sämmtlich
wieder geöffnetwerden.

Als die Gemeinde sich im Jahre 189? mit dem Gedanken eines Abbruchs des Thurmes
trug, hat der Herr Ober-Präsident die Gemeinde auf den hohen Deulmalwerth des Thurmes auf¬
merksamgemacht. Das Projekt eines völligenAbbruchs wurde damit beseitigt. Seitdem hat dann
Herr Architekt L, von Fisenne einen Kostenanschlagaufgestellt, nach dem für die reine Wieder¬
herstellung des Thurmes die Summe von 3800 Mark erforderlich ist. Die dauerude, statische
Sicherheit des Thurmes, der nur 1,65 m von dem Langhaus der Kirche entfernt steht, würde
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aber auch wesentlich davon abhängen, hier einen Verbindungen« zu schaffen, der an Stelle des
ursprünglichenLanghauses dem Thurm eine Stütze gewahrt. Dieser Verbindungsbau ist zusammen
mit der nach Lage gegebenenkleinen Erweiterung der Sakristei auf 2100 Mark veranschlagt.

Wenn auch einerseits die überaus ärmlichen Verhältnisse der Gemeinde Kaltenborn in
Betracht gezogen werden müssen, und wenn die Gemeinde sich eben erst mit einem Pfarrhaus-
ueubau belasten mußte, da die Pfarrstelle — z. Z. infolge der schlechten alten Pfarrwohnung —
seit längerer Zeit nicht besetzt ist, so darf andererseits der praktische Werth des Glockenthnrmes
für die Gemeinde nicht außer Acht bleiben, die sich auf die Dauer uicht ohne einen Thurm würde
behelfenkönnen. Doch ist die Gemeinde augenblicklich nicht im Stande, erhebliche Mittel für die
nöthigen Arbeiten aufzubringen. Es dürfte sich deshalb empfehlen, die Kosten für die Instand¬
setzung des Thurmes in der Höhe vou 3.800 Mark ganz auf die provinziellenFonds zu übernehmen,
wogegen die Gemeinde für die Aufführung der zwischen dem Thurm uud dem Laughaus gelegenen
Theile zu sorgen haben würde. Die Bereitstellung eines Kredits von 3800 Mark für die Instand¬
setzung des Thurmes beehre ich mich mit Rücksicht auf die kuustgeschichtlichcBedeutung des schönen
Thurmes angelegentlichzn befürworten.

Clemen.

Zu ll Nr. 18 der Zusammenstellung.

Die evangelischeKirche zu Olierdiclmch, im Laufe des 15. Jahrhunderts errichtet,der
Chortheil im Anfang des Jahrhunderts, der Westbau erst zwischen 1455 und 1482, ist schon im
Jahre 18U6 unter der Leitung des Geheimen Bauraths Cuno, durch den Architekten Ludwig
Hofmann mit einer Unterstützung des 38. Rheinischen Prouinziallandtags in der Höhe von
10 000 Mark wiederhergestelltworden. Die Restauration, über die im eisten Jahresbericht der
Provinzialkonimissionfür die Denkmalpflege eingehendBericht erstattet worden ist, mußte leider
bei dem Iuneren Halt machen. Es konnte in der Hauptsache nur das sehr schadhafteAeußere
iu Stand gesetzt werden. Im Innern mußte man sich darauf beschränken,die schöne schmiede¬
eiserne spätgothische Kanzel wieder im Chor aufzustellen, das geschnitzteChorgestühl, das in der
ganzen Kirche verstreut war, wieder zusammenzufügenund die Pfeiler und Gewölbe in etwas zu
reinigen. Alle weiteren Arbeiten im Inneren, auch die Erneuerung des Putzes, die Wiederher¬
stellung der schönen steinernen Orgelbrüstung, Aufstelleu der alten Grabsteine, Erneuerung des
Bodenbelags mußten wegen der fehlendenMittel ganz hintenan gestellt bleiben.

Oberdicbach, das mit Bacharach, Steeg und Mannbach zu den vier sogenannten Thal-
orten gehörte, die in den späten Iahrhnnderten des Mittelalters durch ihren Weinbau am Mittel¬
rhein eine nicht unwichtige Rolle spielten, ist jetzt so verarmt, daß es die erforderlichenMittel
auch hierfür nicht aufbringen kann. Es ist deshalb auch ein Allerhöchstes Gnadengeschenk in der
Höhe von 2400 Mark nach eingehender Prüfung der Verhältnisse gewährt worden. Es bleibt aber
noch immer zur Ausführung der nothwendigenArbeiten die Summe von 1140 Mark aufzubringen.
Mit Rücksichtauf die große Bedürftigkeit der Gemeinde beehre ich mich, die Bewilligung dieser
letzten Nachtragsrate für Oberdiebachwarm zu befürworten.

Clemen.
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Zu L Nr. 19 der Zusammenstellung.
Für die Erhaltung der alten Vauthcile der katholischen Pfarrkirche zu Peterslahr (Kreis

Altcnkirchen)hat der Provinzialausschuß in der Sitzung .vom 21. März 1900 beschlossen, einen
Zuschuß von 3500 Mark zu gewahren. Es ist dabei der Wunsch ausgesprochenworden, daß
gleichzeitig die Neste zweier alten, nur archäologisch interessanten romanischenGlasfcnster, die sich
in der Pfarrkirche in leider schon stark lestamirtem Zustande befanden, ins Provinzialmnsenm
nach Bonn übergeführt würden; und daß dafür an Ort und Stelle eine sorgfältige und ganz genaue
Kopie angebracht würde. Die Herausuahme dieser Scheiben ist bereits erfolgt Bei näherer
Untersuchunghaben sie sich als noch schadhafter und noch stärker ergänzt enuiefcn, als ursprüng¬
lich angenommenwurde, so daß vermuthlich bei einer nochmaligen Restauration für die Zwecke
der Aufstellung in der Kirche auch die letzten noch vorhandenen alten Scheiben hätten aus¬
gewechselt werden müssen, so daß eben auch in diesem Falle nicht viel mehr als eine Copie an Ort
und Stelle gekommen wäre. Bei der Inangriffnahme der Arbeiten an den interessanten alten
Nantheilen, dem Thurm mit seiner merkwürdigen, ganz einzigartigen Säulenstellung nach dem
Mittelschiff hin und dem quadratischenEhor mit dem östlichen Vierpaßfenstcr, erwiesen sich aber
die baulichen Zustände als viel schlechter, als ursprünglichangenommenworden war, zumal nach¬
dem bchnfs Freilegung des alten Sockels der Boden abgetragen worden war. Der Jahrhunderte
lang in der Erde versteckte Sockel ist so stark verwittert und angegriffen, daß hier starke Gr-
gänzuugcu nothwendig sind. Bei der Wciterführung der Arbeiten stürzte dann die ganze Snd-
westeckedes Ehores ein, und der Triumphbogen brach bei dieser Gelegenheitvollständigzusammen.
Das Mauerwerk war hier so schadhaft,daß es gar keinen Halt in sich besaß, so daß die ganze
Ecke mit dein Triumphbogen um ausgemauert werden mußte. Die Kosten für die Erhaltung der
alten Theile sind dadurch erheblich höher geworden, als ursprünglich angenommen werden konnte.
Die durch den Neubau a» sich schwer belastete Gemeinde, die den Wünschen der Denkmalpflege
in Bezug auf Erhaltung und Einbcziehuegder alten Theile willig entgegengekommenist, dürfte
mit Rückfichtanf diese veränderten Verhältnisse eine weitere Subvcutiou wohl verdiene». Ich
möchte deshalb die Bewillillgung einer weiteren Beihülfe in der Höhe von 1500 Mark warm
befürworten. „..------------- — Clemen.

Zu II Nr. 20 der Zusammenstellung.
Die evangelische Pfarrkirche in Dicrdorf ist ein einfacher großer romanifcher Ban aus

der Zeit um 1200 der aber verschiedentlich umgebaut wordcu ist; der quadratische,mit einem
KreuzgewölbeüberdeckteEhor sowie der Thurm sind noch am Besten in ihrer ursprünglichen
Gestaltung erhalten Auch der kräftige Thurm mit seiueu hohen Giebeln und dem Rhombcndach,
eines der wirknngsvollsten Exemplare dieser über den ganzen Wcsterwald verbreiteten Gattung,
hat allerlei entstellende Umbauten erfahren, die großen Fenster der Glockenstubestnd fast ganz
vermauert, die Hausteiugesimse großentheils zerstört und die Spitzen der Giebel abgebrochen. Die
wesentlichstenVeränderungen haben Langhaus uud Querschiff im Laufe der Zeit erfahren d,e
ursprünglichenSeitenschiffesind hier abgebrochen,die Fenster durchweg später vergrößert wordeu.
Das Langhaus ist derartig baufällig, daß sciue polizeiliche Schließung bereits m Aussicht genommen
war. Trotz aller dieser Entstellungen kann die Kirche mit ihren: stattlichenThurm noch zu den
bedeutenderenromanischenKirchenanlagender rechtsrheinischen Hälfte des RegierungsbezirksCoblenz
gezahlt weiden.

L5
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Bei dem durchaus schlechten und ungenügenden Zustand des Langhauses ist ein Neubau
und zugleich ein Erweiterungsbau dringliches Bedürfniß. Das verstümmelte und vielfach ver¬
änderte Langhaus und der baufälligeChor besitzen so geringenDenkmalwerth, daß sie ohne Weiteres
geopfert werden können. Dafür würde aber auf jeden Fall der Thurm erhalten bleiben müssen,
nicht nur im Interesse der Denkmalpflege, sondern in vorderster Linie auch im Interesse der
Gemeinde.

Ein Projekt zu einem Neubau unter Beibehaltung des Thurmes ist von dem Regierungs-
baumeister Siebold ausgearbeitet worden; von dem Anschlag in der Höhe von 85000 Mark
sind 44000 Mark durch den vorhandenen Baufonds gedeckt, 20000 Mark will die Gemeinde
noch aufnehmen. Die Königliche Regierung hat außerdem zugesagt, ein AllerhöchstesGnaden¬
geschenk zu befürworten.

Es muß jedoch ausdrücklichdarauf hingewiesen werden, daß das vorgelegteProjekt für
das Langhaus in seiner jetzigen Gestaltung in ganz modern romanischen Formen, sowohl vom
künstlerischen,wie vom konservatorischenStandpunkte durchaus unannehmbar erscheint. Der
Architekt scheint nach dem Erläuterungsbericht von der irrigen Auffassung ausgegangen zu sein,
daß im Interesse der Denkmalpflege nun auch das Langhaus in romanischen Formen zu
bauen sei. Ein solcher Gesichtspunkt ist bekanntlich längst aufgegeben und hier ganz besonders
unangebracht.

Der Kompromiß zwischendem Streben nach größter Leichtigkeitund nach einer dem
Bedürfniß des evangelischen Kultus entsprechenden Saalanlage auf der einen Seite und romanischen
Bauformen auf der anderen hat hier denn auch einen Plan gezeitigt, der wohl in Einzelformen,
aber nicht in seinem Charakter als romanisch bezeichnetwerden könnte. Es steht dem gar lein
Hinderniß entgegen, daß das neue Langhaus in den schmiegsamen Formen der Spätgothik oder
im engen Anschluß an die im Oberbergischenheimischenspäteren Formen durchgefühlt werde.
Damit würde der jetzt bedenklich hohe Kostenanschlagschon von selbst reduzirt weiden.

Der Antrag, eine Beihülfe von 4000 Mark zu dem „Neubau der Kirche" zu ge¬
währen, dürfte im Prinzip von vornherein abzuweisensein. Die Denkmalpflegehat ein unmittel¬
bares Interesse lediglich an der Erhaltung des Thurmes; die Kosten für die Instandsetzung des
Thurmes sind aber im Kostenanschlagohne nähere Detaillirung nur auf 3500 Mark angegeben.

Mit Rücksichtauf den erheblichen Denkmalwerth des Thurmes und in Anbetracht der
geringen Leistungsfähigkeitder Gemeinde würde die Bewilligung dieser Summe von 3500 Mark
zur „Herstellung des Thurmes" lebhaft befürwortet weiden können.

Elemen.

Zu L Nr. 21 der Zusammenstellung.
Die evangelische Pfarrkirche zu Steeg, ursprünglich ein einschiffiger gothischer Bau des

14. Jahrhunderts mit nördlich vorgelagertem Thurm, im 15. Jahrhundert nach der Nordseite
erweitert durch den Anbau eines Seitenschiffes, in das der Thurm eingezogenwurde, noch später
auch nach Süden hin durch einen ganz schmalenSeitengang vergrößert, gehört zu den interessanten
zweischiffigen Kirchenbauten am Mittelrhein und ist gerade durch die nachträgliche Einfügung
und Einpassung von ursprünglich nicht beabsichtigtenBautheilen von besondererarchitektonisch«
Wirkung.
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Von außen ist die mitten im Thalkessel gelegene Kirche mit ihrer wunderlichenDach-
gruppirung, überragt von dem Thurm mit dem geschiefcrten Aufsatz und den flcmkirenden 4 Eck-
thürmcheuvon größtem malerischenReiz.

Die Kirche ist in ihrer Unterhaltung seit langen Jahren schwer vernachlässigt,zumal
das Hauptbuch mit seinen verschiedenen Zugängen befindet sich in einem dermaßen schlechten Zu¬
stande, daß hier eine durchgreifendeReparatur ganz unabweisbar ist.

Das Innere ist durch die Anpassung des Raumes für die Bedürfnisse des evangelischen
Kultus naturgemäß in seiner Raumwirkung geschädigt. Man hat hier im 17. Jahrhundert in
das Hauptschiffeine Art Predigtkircheeingebaut, indem sowohl im Langhaus wie im Chor amphi-
theatralisch aufsteigendeSitze aufgestellt und die Nordfeite vollständig mit 2 Reihen von über»
einander liegenden Emporen verbaut wurde.

Das von dem Architekten Ludwig Hofmann angefertigteRestaurations-Projckt sieht ein¬
mal eine gründlicheReparatur des Aeußeru, sodann eine Umänderung des Innern vor, um diese
Unzuträglichkeitenzu beseitigen. Dabei ist der Architekt auch von der Anschauung ausgegangen,
es handle sich darum, durch allerlei äußere Zuthateil dem Bauwerk selbst nach außen eine reichere
Silhouette und eine größere Wirkung zu geben. Vom Standpunkt der Denkmalpflegesind diese
neuen und ungerechtfertigtenZuthaten, zumal der neue Giebel auf der Südseite durchaus zu
verwerfen. Die Gruppiruug der Dächer ist jetzt eine so malerische und wirkungsvolle, daß hier
jeder Eingriff bedenklich erscheinen würde. Es gehört durchaus nicht zu deu Aufgaben einer solchen
Reparatur, den alten Bau äußerlich verschönernund aufputzen zu wollen. — Auch die großen
kahlen Dachflächen bestimmen in der jetzigen Gestalt gerade den Eindruck des Bauwerks. Es
liegt gar kciu Grund vor, sie zu verändern und hier mehr Dachlukenaufzusetzen,als zur Lüftung
und Erhellnng des Dachstuhles unbedingt nothwendig sind. Ebenso würde das alte Uhrhäuschen
am Nordthürmcheneinfach zu belassensein.

Was die innere Einrichtung betrifft, so muß zugestandenwerden, daß die amphitheatra-
lischc Anordnung der Sitze, zumal im Ehor, und die dichte Stellung der Emporen naturgemäß
den Eindruck des Innenraumes schädigt. Auf der anderen Seite aber ist diese Anlage der Bänke
und insbesondere der Emporen auch wieder ein nicht uninteressantes Beispiel für die Art, wie
solche an sich wenig glückliche und günstige Räume den Bedürfnissen des evangelischenKultus
«"gepaßt worden sind. Die Freilegung des Ehores würde in jedem Falle als wünschenswcth
zu bezeichnen sei», die Emporen würden aber ruhig beibehalten werden können. Vor Allem kann
eine durchgängige'Veränderung des Gestühls hier nicht als eine direkte Aufgabe der Denkmal¬
pflege angefehenwerden, sondern die Denkmalpflege ist nur insoweit betheiligt, als es sich hier
um eine eventuelle Freilassung des Chores handelt; die Kanzel dürfte dabei aber ruhig an der
alten Stelle verbleiben.

Der Hofmann'sche Entwurf bringt an Stelle der geschildertenEmporenembautcn eine
andere Störung für den architektonischen Eindruckdes Innern mit: es ist im Seitenchörchender
Einbau einer Sakristei vorgesehen und ebenso zwischen den die beiden Schiffe trennenden Pfeilern
die Einsetzungvon steinernemMaßwerk und die völlige Verglasung der Ocffnungcn! Der ganze
Raum würde hierdurch zerschnittenwerden — ebenso wie in Sobernheim, würde gegen einen
solchen Einbau vom Standpunkt der Denkmalpflegeauf das Entschiedenste zu protestiren sein.

Die Ausgaben soweit sie eine Instandsetzung der Kirche im konservatorischen Interesse
vorsehen vermindern sich gegenüberdem ursprünglichenKostenanschlage daher sehr wesentlich. Für
d« Instandsetzung des Acußern würden rund 7000 Mail einzusetzensein, für die Veränderungen
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im Innern, soweit sie im Interesse der Denkmalpflegeliegen, 3000 Mark, so daß insgesammtnur
10 000 Mark für eigentliche Nestaurationsarbeiten erforderlich wären. Die Königliche Regierung
beabsichtigt, die Summe von 3000 Mark aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds für diese Arbeiten
zu beantragen. Mit Rücksicht auf die Dringlichkeitder Arbeiten zur Sicherung des schwer ucruach-
lässigten Acußern würde auch seitens der Provinzialuerwaltung die Gewährung eines Zuschusses
in Höhe von 3000 Mark zu empfehlensein.

Clemcn.

Zu ll Nr. 22 der Zusammenstellung.
Die jetzige katholische Pfarrkirche zu Tholey ist die Kirche der ehemaligen Benediktiner'

abtei Tholey, eine der ältesten kirchlichen Gründungen der Rheinlnnde, deren Stiftung noch auf
den dem merowingischenKönigshanse entstammendenEdle» Grimu zurückgeführt wird; im Jahre
633 schenkte Grimo in seinem Testament Tholey der Marienkirche zu Verdun.

Die heute noch bestehende Klosterkirche ist eine Schöpfung des l3. Jahrhunderts — sie
ist um 1230 begonnen und gegen 1270 vollendet, der Hauptchor erst um 1300. Im ganze»
RegierungsbezirkTrier ist der Bau die bcdeulcudste Leistung der Frühgothik nächst der Licbfrauen-
tirche zu Trier. Künstlerisch ist Tholey durchaus abhängig von der Liebfrauentirchc; zumal das
Portal zeigt die allernächsteVerwandtschaft. Doch spielen weiterhin auch französische Beziehungen
hinein — die Abhängigkeit von Verdun wirkt nach, das herzogliche Haus vou Lothringen
besaß die Schirmvogtci über die Abtei. So ist der mächtige Ban auch für die Geschichteder
Reccption der Guthik in den Rheinlanden und in Deutschland eines der wichtigsten Dokumente.

Die Kirche ist eine ausgedehnte, dreischiffigeAnlage mit kräftigen, von je vier mit
Diensten besetzten Säule», alle drei Schisse zeigen polygonalen Abschluß. Das Mittelschiffweist
noch fast rundbugige Wölbungen auf; als Schlußsteine dienen mächtigeherabhängende Birnen, —
wie sie im Uebergangsstileüblich sind, deren Schwere wohl auch die Verdrückungder Mittelschiff¬
gewölbe mit herbeigeführt hat. Der kolossale Westthurm trägt über dem gothischen Obergeschoß
jetzt eine reichgegliedertewelsche Haube mit zwei offenen Laternen und vier geschiefertenEck-
thürmchen — der Abschlußist wohl in der Mitte des 1?. Iahrhuuderts aufgefetzt,nachdem das
Schloß Schaumberg und der Ort Tholey gleichzeitig im Jahre 1631 zerstört worden waren.
Das wesentlichsteSchmuckstück der Kirche aber ist das Nordportal, das einzige frühgothifche Fi¬
gurenportal, das die Rheinprovinz außer dem an der Trierer Liebfrauentirchc überhaupt besitzt.
Es schließt sich auch an jenes an, uud ist wohl durch Trierer Stciumctzen ausgeführt. Dieselbe
auffällige, rundbugige Form, dieselbeBehandlung der merkwürdig großen Blätter. In den fünf
Gewänden der Rundung wechseln kleine Figürchen mit Streifen von Laubwerk, die Figuren, die
ursprünglichzur Seite standen, fehlen ganz. Das Tympcmon zeigt eine ikouographischseltsame,
ziemlich derbe Darstellung der Auferstehung. Zu beide» Seite» erhebe» sich zwei schlanke, von
Fialen gekrönte Flcmkirungspfeiler. Nur der östliche ist uoch erhalte,,: uuter einem reichen Bal¬
dachin steht hier auf einem mit einem menschlichen Kopf geschmückten Kragstein eine überlebens¬
große weibliche Figur, leicht ausgebogen, in reich aufgeraffter Gewandung, tüustlerisch den orna¬
mentalen Arbeiten am Portal weit überlegen, und in der Gewcmdbehandluugbedeutender als die
meisten Trierer Figuren — wohl einer Verkündigungsgruppeursprünglichangehörig.

Die Kirche befindet sich in einem außerordentlich gefährdeten Zustande. Das vou dem
nahen Schaumbcrg unterirdischherabfließcnde Wasser hat offenbar die Fundamente stark ausge-
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waschen und zerstört, so daß hier schon frühzeitig Verdrücknngenund Verschicbungeneingetreten
sind. Durch das von dem Berge herabgcschwcmmteErdreich ist der Boden vor der Kirche so
wesentlich erhöht, daß der Fußboden der Kirche jetzt eine ganze Reihe von Stufen tiefer liegt —
es wird hierdurch vor allem der Sockel des Portals ganz verdeckt: eine Trockenlegung der Kirche
ist aber außerdem dadurch ganz besonders schwierig geworden.

Außerdem aber sind von Anfang an die Strebepfeiler nicht in genügenderStarke ange¬
legt. Wie so oft bei den frühgothischcnBauten ist die Stärke des Gcwülbcschubesnicht hin¬
reichend berücksichtigt worden. Die jahrzehntelange andauernde Vernachlässigungam Ende des 18.
und am Anfang des 19. Jahrhunderts — die Kirche diente erst zum Heumagazin, dann zum
Pterdestall, die Fenster waren zertrümmert, das Dach ganz undicht und schadhaft — hat das
Ihrige dazu beigetragen, den ganzen Ban immer mehr zu gefährden.

Seit den sechziger Jahren sind allerlei Sichcrungsarbeiten vorgenommen worden. Das
Mittelschiff ist verankert, die Schlußsteine sind noch besonders mit Gisenankernaufgehängt. Die
zerdrückten,verschollenenund geborstenen Rippen sind aber zunächst noch belassenworden. Da
die ganze Nordseite nach außen ausgewichenwar, sind hier im Jahre 185? in ganz geschickter
Weise Strebepfeiler vorgesetztworden, die die Bewegung aufgehoben hnbcu. Ebenso sind am
Hochchor Sichcrungsarbeiten und durchgängigeVerankerungenvorgenommenworden.

Die ganze Westseite ist aber zur Zeit dermaßen verdrückt, daß hier die größte Gefahr
für den Bestand des Thurmes selbst vorliegt: die Ausmauerung des Portals und des großen
durchgehendenWestfcnstcrs hat diese Gefahr nicht aufhebenkönnen. Das Treppenthürmchenist so
stark zerklüftet,daß hier in dem Quadcrvcrbcmdsich Fugen gebildet haben, durch die man mit der
Hand durchfahrcnkann.

Das kostbarePortal endlich befindet sich in einem so desolaten Zustande, daß es kaum
mehr zu retten ist. Der Znstand ist hier derselbe, wie bei den Skulpturen von der Südseite des
Wetzlarer Domes. Die änßerc Silikatschicht ist von dem Stein durchweg abgefallen und der
Kern ist so mehlig nnd mürbe, daß er sich mit der Hand zerreiben läßt. Auch ein Tränken mit
Fluatcn, ein Uebcrstreichen mit Wasserglas würde hier nichts mehr helfen. Die ornamentalen, wie
die figürlichenTheile werden daher zum größten Theil sorgfältig abgedrückt und kopiert werden
»lüsscn. Mit diesen Arbeiten darf nicht mehr gezögertwerden, da der Verwitterungsprozeßhier
rapide vorschreibt. Die Sichcrungsarbeiten am Thurm erfordern aber vor allem das Abfangen
und Ableiten der vom Schaumberg herunterfließendenGewässer, das Abgraben des Bodens nnd
sodann eine Verstärkung der Strebepfeiler an der Westseite bis zur Höhe des zweiten Geschosses.
Erst nach der Vorsetzung dieser stärkerenStrebepfeiler wird eine Untcrfangung und Verstärkung
der ausgcwafchenenund geschwächten Fundamente eintreten können. Zuletzt wird die Wieder¬
herstellung des Gewölbes im Inneren einzutretenhaben.

Die durchgängigeSicherung des ganzen Bauwerks erfordert sehr wesentliche Mittel. Der
Kosteuanschlagschließt mit 115 000 Mark ab — hiervon würden mindestens 92 000 Mark auf
reine Sichcrungsarbeiten entfallen.

Die kleine Gemeinde Tholey hat in den letzten 25 Jahren über 58 000 Mark für die
Kirche aufgewendet; die Sicherungsarbeiten im Jahre 185? find mit Unterstützung der Staats-
"gierung ausgeführt worden. Auch jetzt steht ein wesentlicher Zuschuß aus Staatsfonds zu erwarten.
Die schwer belastete Gemeinde will weitere 20 000 Mark aufnehmen,um den Beginn der Arbeiten
überhaupt zu ermöglichen. Ohne eine wesentliche Unterstützung der Provinzialverwaltung würde
aber die ganze Instandsetzung nicht durchzuführensein. Es handelt sich hier um eine der wichtigsten



518 42. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 40.

Aufgaben, die der provinziellen Denkmalpflege in den letzten Jahren gestellt worden sind. Gin
Zuschuß könnte sich ja eventuell auf verschiedene Jahre vertheilen.

Jedenfalls werden die Arbeiten an der Kirche eine größere Reihe von Jahren in Anspruch
nehmen. Mit Rücksichtauf den außerordentlich hohen kunstgeschichtlichcnWerth des gefährdeten
Denkmals, auf die höchste Dringlichkeitder Erhaltungsarbeiten und auf die Armuth der Gemeinde
möchte ich zunächst die Bewilligung eines Zuschusses in der Höhe von 20 000 Mark in zwei Raten
auf das Wärmste empfehlen.

Clcmcn.

Zu li Nr. 23 der Zusammenstellung.
Der Tom zu tauten, das größte, vornehmste und reichste Denkmal am ganzen Niederrhcin

nördlich von Köln, ist in den Jahren 185? bis 1808 einer dnrchgreifendenRestauration unter¬
zogen worden, die insgesammt die Summe von 316 074 Mark verschlungenhat. Der größte
Theil dieser Kosten wurde von der KöniglichenStaatsregierung getragen, der Nest durch Kollekten
in der Nhcinprovinz und in Westfalen, aus Beiträgen der Kirchenfabril, Xnntencr Hauskollekten
Beiträgen des Dombauvcreins erzielt. Die Restauration umfaßte indessen nur die schadhaften
äußeren Theile — im Inneren beschränkteman sich auf die thcilweiseErncueruug des Verputzes
und die gänzlicheErneuerung des Anstriches. Auch die in unmittelbarer Verbindung mit dem
Dom stehendenBaulichkeiten,die interessante romanische Dionysiustapelle, die in gänzlich verwahr¬
lostem Zustand daliegt, sowie die Michaelskapelle, die als Rumpelkammer dient, harren noch der
Wiederherstellung.

Die Ausstattung des Domes mit den erlesensten Kunstwerken aller Art ist eine so reiche,
wie sie überhaupt keine andere Kirche in ganz Deutschland aufzuweisen hat — nur die großen
Kirchen der Ostseestädte können sich in eine Reihe mit Xanten stellen. Diese ganze Ausstattung,
die 22 Altäre, die Chorstühle, die Fülle der Einzelskulpturcnund Tafelbilder, der Glasmalereien,
die Kanzel, das Gestühl, Gitter, Leuchter,Tapisserien, Paramente — im Stande zu halten, blieb
Aufgabe der Kirchengemeinde. Die Glasmalereien die zum Theil zerstückelt und willkürlich
zusammengesetzt, in loser Verblciung, allmählicher Zerstörung ausgesetzt, in den Fenstern des Mittel¬
schiffes und im Chorpolygon sich befanden, werden seit 5 Jahren mit Hülfe einer Unterstützung
der Provinzialverwaltung wiederhergestellt. Aber auch noch weitere Ausstattungsgegcnständeerfordern
dringlich ein rasches Eingreifen und sofortigeSicherung.

Das hochinteressante Nenaissanceportal an der Südseite des Chores, das die Inschrift
»,ä »Äuoto«inart^rsn trägt, mit den fein skulptirten Figürchen des heiligen Viktor und seiner
Genossengeht rettungslos der Zerstörung entgegen; der Bamberger Sandstein ist hier schon ganz
mehlig geworden,die Formen sind schon halbverwischt.Aber noch ein anderes wichtigeres Denkmal
ist auf das Aeußerste gefährdet — das Hllchtreuz, das sich iu der Mitte des Kreuzgangs befindet.
Es ist eins der reizvollsten Werke der Steinplastik aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, schlank
und anmuthig in den Formen, die Ausführung der Figuren ein wenig handwerksmäßig, aber der
ganze Entwurf von der höchsten Feinheit. Das Denkmal erinnert an die in der Mitte der Kreuz-
gange gern angebrachtenTodtenleuchten an dem Xantener ist aber keinerlei Platz für eine
Laterne oder ein Lichtchen gelassen. Der Unterbau ist völlig leer, die beiden oberen Stockwerke
sind dagegen mit Bildwerken in sehr hohem Relief verziert: die Figuren sind fast frei gearbeitet
und nur mit dem Rücken noch an den Kern angeheftet. Das erste Geschoß zeigt in Stabwerk-
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Umrahmung auf Blattkonsolen die Figuren der heiligen Michael, Helena, Viktor, Christophcrus.
Im Obergeschoß an allen vier Seiten je eine Kreuzigungsgruppe. Der reich gegliederteAufsatz
zeigte ursprünglich vier freistehendeStrebesystcme, an den Seiten des Mittelpfeilers mustzirendc
Engclsfigürchen. Der Mittelpfosten endete wahrscheinlich in eine steile Fiale, vielleicht wie bei dem
Bonuer Hochkrcuz mit einem einfachen schmicdcisernen Kreuz geschmückt.

Die obere Silikatschicht des Steines ist fast durchweg zerstört und die Substanz durch
die fortdauernde Verwitterung überall zerstört. Die Oberfläche, zumal an den hervorragenden
Theilen, den Kanten, Gesimsen,hat sich in großen Stücken abgelöst und ist heruntergestürzt,andere
Stücke sind zersplittert und fallen bei der leisesten Berührung nach. Von den vier Strebepfeilern
des Aufsatzes ist einer ganz verschwunden, einer geborsten,die beiden letzten verdrückt — der ganze
Aufsatz kann jeden Tag zusammenbrechen.

An eine Restauration an Ort und Stelle ist nicht gut zu denken. Bei dem Auswechseln
der schadhaftenTheile müßten wohl sämmtlicheStücke erneuert werden — das ganze Denkmal
würde die Ausstemmarbeiten nicht aushalten. Bei einer Mitte Oktober abgehaltenen Besichtigung
durch die Herren Landcsrath Klausener, Domkapitular Schnütgen und mich erwies sich der Zustand
als so bedenklich,daß der sofortige Abbruch des Hochkrcuzes zu seiner eigenen Sicherheit angeregt
werden mutzte, da die größte Gefahr vorlag, daß der Oberbau des Denkmals den Winterstürmen
nicht mehr würde Trotz bieten können.

Das hochwichtige Monument läßt sich nur erhalten, wenn es durch eine vollständige Kopie
in wetterbeständigem Material ersetzt wird. Was von dem Original noch übrig bleibt — es
werden voraussichtlichnur Bruchstücke sein, die zusammengesetzt werden müssen, — wird dann in
einem Museum unterzubringen sein. Der Bildhauer A. Mormann aus Wiedenbrück ist beauftragt,
die ersten Sicherungsarbeiten uorzuuehmeu. Die Kosten sind auf 10 000 Mark berechnet worden.

Bei der Beurtheilung der Prästationsfähigkeit der Gemeinde dürfte in Erwägung zu ziehen
sein, daß die Unterhaltung des Gebäudes jährlich sehr bedeutende Summen verschlingt. Unter
dem Titel Bau- und Unterhaltungskosten sind in den Etat jährlich durchschnittlich5200 Mark
eingesetzt — eine Summe, die aber seit mehrerenJahren regelmäßig überschritten worden ist. Eine
Unterstützung dürfte hier am besten in die Form zu kleiden sein, daß die Provinzmlverwaltung
die Instandsetzungeinzelner Ausstattungsstücke vollständigübernähme. Mit Rücksicht auf die absolute
Dringlichkeitder Erhaltungsarbeiten und im Hinblickauf den hohen kunstgeschichtlichenWerth des
gefährdetenDenkmals beehre ich mich, die Bereitstellung der ganzen erforderlichenSumme von
10 000 Mark angelegentlichzu empfehlen.

Clemen.

Zu « Nr. 24 der Zusammenstellung.

In der katholischen Pfarrkirche zu Wintersdorf ist eine kunstgeschichtlichsehr wichtigeund
interessanteAnlage vom Anfang des 12. Jahrhunderts erhalten. Der auf einem rechteckigen
Grundriß in mächtigen Rothsandsteinquadern aufgeführte Thurm ist eines der merkwürdigsten
Denkmäler der Bauschule des Trierer Domes, die sich im 11. und 12. Jahrhundert an der
Mosel, der Saar nnd der Sauer und bis ins Luxemburgische hinein verbreitet, der unter Anderen
"uch der auf Kosten der Prouinzialverwaltung wiederherzustellende Kirchthurmzu Edingen angehört.
In der Gliederung der großen dreitheiligen Fenster zeigt sich deutlich das Nachlebendes unter
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Grzbifchof Poppo errichtetenWestbaues des Trierer Domes. Besonders auffallend ist noch in
Wintcrsdorf der Abschlußdurch ein Satteldach und zwei einfache Steingiebcl.

An den Thurm lehnen sich nach Süden und Norden zwei kapcllenartigc rechteckigeAn¬
bauten an, gleichfallsnoch der ältesten romanische«Anlage angehörend, mit Satteldächern ge¬
schmückt,der südliche zwei Jahrhunderte später mit einem großen, zweiteiligen, gothischen Fenster
versehen. Die Thurmhalle öffnet sich nach diesen Anbauten hin in großen Rundbogen.

Was Wintersdorf noch besonders interessant macht, ist, daß es sich hier um eine so¬
genannte umgekehrte Kirche hcmdelt — wie in Ober- und Nicderdollendorf, in Küdinghoucnu. a.
— eine Kirche, deren Thurm zugleich als Chor dient.

Das alte, wie die Ansätze an den Thurmbau zeigen, ursprünglich drcischiffigangelegte
Langhaus ist im dreißigjährigen Krieg verschwundenund 1630 durch einen ganz einfachen,
fchcunenartigen,viereckigen Nothbau mit flacher Decke ersetzt worden.

Dieser Anbau ist im Laufe der Zeit so baufällig geworden, daß jetzt der Einsturz
droht. Die Decke ist durch eine Reihe von Stützen unterfangen; die Unterzüge sind zum Theil
an den Köpfen abgefault, Gin weiterer Nothstand liegt darin, daß das Erdreich an der Außenseite
des an dem Bergabhang hingebauten Thurmes bis zur Höhe von 4 in aufgeschüttet ist. Das
ganze Maucrwerk ist dadurch dermaßen feucht geworden und in der Substanz angegriffen,daß
an den Innenwänden ständig Wassertropfen stehen. Dazu kommt noch, daß direkt hinter dem
Thurm in mäßiger Tiefe eine Quelle liegt, die unter dem Kirchenschiff hinweg ihren Wasserlauf
schickt, so daß hierdurchdie aufsteigendeGrundfeuchtigkeitnur noch vermehrt wird.

Bereits seit dem Jahre 1895 beabsichtigtdie Gemeinde einen Neubau. Die Königliche
Regierung hat wiederholt mit Schließung der baufälligen und ganz unhygienischcn Kirche gedroht

^ auch ein Erweiterungsbau ist ein dringendes Bedürfniß. Ein früher vorgelegtes Projekt, das
einen Erweiterungsbau zur Seite vorsah, unter Beseitigung der beiden Nebcnkapellcn, mußte
verworfenwerden.

Als einzige Form für einen Neubau, bei dem die ganze drcitheilige alte Anlage erhalten
blieb, erschien ein Langhaus auf der alten Stelle.

Der Dombaumeister Schmitz in Trier hat demnach ein Projekt zu dem Neubau eines
drcischiffigen romanischen Baues an der alten Stelle ausgearbeitet, nach der Thalseite hin aber
noch eine Apsis mit kräftigemUnterbau hiuzugefügt. Es geht hierdurch zwar der alte historische
Charakter der Ostanlage, als Thurm und Chor zugleich zu dienen, verloren, aber es sprechen so
gewichtige praktischeund liturgische Gesichtspunkte — die dauernde Feuchtigkeitdes Raumes, die
geringen Dimensionen des Chores, die keinen vorschriftsmäßigenAltar gestatten, keinen Umgang
gewähren — für die Verlegung des Chores von Osten nach Westen, daß die im Anfang gegen
dieses Projekt erhobenen Bedenken fallen gelassenwurden sind. Die Thurmhalle soll zu einem
Nebcnchor umgestaltet, die alte Stciumcnse iu ihm belassen werden: so bleibt wenigstens der
Charakter gewahrt.

Die Kosten für den Neubau stellen sich schon als sehr erhebliche heraus; sie werden im
ganzen gegen 5000 Mark betragen. Dabei ist für die Instandsetzung des schadhaften Thurmes,
dessen Gesimsedurchwegstark verwittert, dessen untere Fenster völlig vermauert siud, die Summe
von 5000 Mark erforderlich.

Als dringliche Vorarbeit hierfür, anch im Interesse der Denkmalpflege als erste Maß¬
regel zur Sicherung des Thurmes erscheint das Abgraben der Erde um den Ostbau und die Auf'
fuhrung von Boschungsmauern. Hierfür ist im Ganzeil eine Summe von 6000 Mark erforderlich.
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Die Hälfte dieser Kosten würde mindestens zu den Arbeiten zur Erhaltung der Ostanlage hinzu¬
zurechnensein, die sich darnach auf mindestens 8000 Mark belaufe» würden.

Die Gemeinde hat nur eine ganz geringe Leistungsfähigkeit, Auch die bewilligte Kirchen-
kollckte und die noch in Aussicht gestellte Hauskollektewerden die erforderlichenMittel für den
Neubau, für den die Gemeinde selbst nur 10 000 Mark aufzunehmen vermag, noch längst nicht
aufbringen. Für die nothwendigeErhaltung des ehrwürdigenOstbaues einzutreten,ist die Gemeinde
unter diesen Umstanden nicht in der Lage. Es dürfte deshalb zu empfehlen sein, diese Kosten
in der Höhe von 8000 Mark ganz auf die Fonds der Provinzialvcrwaltung zu übernehmen.
Der Herr Ober-Präsident und der Herr Regierungspräsidenthaben die Bewilligung aufs lebhafteste
befürwortet.

Nachdem der Provinzialcmsschußbereits am 21. Oktober 1896 einen Kredit von 2000 Mark
«öffnet hat, würden jetzt noch 6000 Mark erforderlich sein.

Ich möchte die Bewilligung dieser Summe aus dem Ständefonds auf das Wärmste
empfehlen.

Elcmen.

Zu L Nr. 25 der Zusammenstellung.

Für die Restanration des Portals der Liebfrauenlirchczu Trier hatte der 38. Provinzial-
landwg im Jahre 1894 einen Betrag von 10 000 Mark in zwei Raten bewilligt. Der 40, Rheinische
Provinziallandtag hatte dann nochmals die Summe von 3850 Mark zur Verfügung gestellt. Die
Reparaturarbeiten an dem Sockel, an den Blendarkaden und an den Gewänden des Portals waren
schon im Laufe des Jahres 1895 zu Ende geführt worden. Der bis zur Unkenntlichkeit ver¬
stümmelteSockel, vou dem der Unterbau durch die aufgeschüttete Straße ganz verdeckt war, mußte
vollständig erneuert werden. Die drei alten allein noch in den Gewänden erhaltenen Figuren der
Ecclesia,der Synagoge und des heiligen Johannes waren so stark verwittert nnd in der Epidermis
angegriffen,daß ihre Belastung an der alten Stelle Bedenkenerregte. Nach den sorgfältigen Unter¬
suchungen und Erwägungen und nach verschiedenen an dem gleichen Material gemachten Versuchen,
durch Tränken mit Finalen einen dauernden Schutz herbeizuführen,entschloß sich die zur Bcaufstch-
t'gung der Arbeite» an dem Portal eingesetzte Subkommission, die gefährdetenund start verwitterten
Figuren an Ort und Stelle durch eine durchaus getreue Kopie zu ersetzen,die Figuren selbst aber
im Innern der Kirche an geschützter Stelle aufstellen zu lassen. Für die drei modernen Figuren,
die neben diesen drei alten standeu, waren ein Ersatz durch drei neu anzufertigende, m strenger
Funncngcbuna gehaltene frühgothische Figuren vorgesehen.

Es gelang, hierfür den ausgezeichneten Bildhauer Dujardin aus Metz zu gewinnen emen
geborenenFranzosen, der dort seit Jahren uuter Tornow's Lcituug mit den plastischen Arbeiten
a» der Metzer Kathedrale beschäftigtist. Die ersten Versuche, die nach dieser Richtung gemacht
wurden mismlückten leider und der Bildhauer erklärte sich in höchst entgegenkommender Weise
auf die ihm ausgesprochenenBedenkenhin sofort bereit, die beanstandetenFiguren zurückzunehmen
und ohne jede Entschädigungneue anzufertigen. Für die neu anzufertigendenliegen d.e Modelle
bereits vor für eine derselben konnte eine RambouxscheZeichnung Verwendung finden, die noch
«ne weitere jetzt verschwundeneFigur am Portal der Liebfraiienkircheaufweist. Im "brigen
wurden die Vorbilder vor allem dem plastischen Schmuck der Schule von Lcwn und Soissons
entnommen, ans der ja die Bildhauer der Trierer Liebfrauenkirchehervorgegangen smd. Es
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ergab sich aber hierbei die Nothwendigkeit, an Stelle des im Anfang des 19. Jahrhunderts ein¬
gefügten Sockelstücks der Figuren die alten einzelnen Sockel der sechs Figuren wiederherzustellen,
die, wie dies eine ganze Reihe Parallelen an französischen Kathedralen zeigen, wohl in einfachen,
polygonalen Untcrsätzenbestanden, die ganz dezent mit Laubwerk verziert waren. Für diese Sockel
und für die Aufstellungder drei alten Figuren im Innern der Kirche waren Kosten in dem im
Jahre 189? vorgelegtenAnschlage nicht vorgesehen. Da die Restauration des Portals ausschließlich
auf Kosten der Provinzialverwaltung erfolgte, so dürfte es angemessensein, daß auch diese Ueber-
schreitung jetzt noch auf provinzielle Fonds übernommen werde. Ich beehre mich, ganz ergebenst
auf das Dringlichstezu empfehlen, den Fehlbetrag von 1200 Mark als letzte Rate noch für die
Wiederherstellungdes Portals bewilligen zu wollen.

Clemen.

Zu It Nr. 26 der Zusammenstellung.
Die Ludwigslirchezu Saarbrücken ist der größte und künstlerisch bedeutendsteKirchenbau

des Rokoko in der ganzen Nheinprovinz. Der Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken
legte am 4. Juni 1762 den Grundstein, die Einweihung fand aber erst unter seinem Nachfolger
und Sohn, dem Fürsten Ludwig, am 25. August 1775 statt. Die Kirche spielt vor allem auch
in der Geschichte des evangelischen Kirchenbaueseine wichtigeRolle — sie stellt einen der inte¬
ressantestenVersuche dar, den besonderenKultusbedürfnisscndes Protestantismus durch die Anlage
eines centralen Predigtraumes mit rund herumgeführten Emporen zu entsprechen. Die ganze
Außenarchitektur ist sorgfältig in Hausteinverblcndung durchgeführt. Das beste Material der
Gegend ist hier zur Verwendung gekommen,am Sockel Schwarzenberger und SchafbrückerStein,
sonst Material aus den Brüchen vom Iungenwald, von Weißenfels und von Güdingen. Die
Außenmauern sind durch Pilasterstellungen auf hoheu Sockelu gegliedert, über den im gebrochenen
Flachbogen geschlossenenFenstern sind noch ovale und Rundfenster mit geschweiftenGewänden und
mit Cartonchen und Rahmen im Rocaillestil, aufs Reichsteverziert, angeordnet.

Der ganze Aufbau und die Zeichnung der Facaden sind spezifisch französisch.
An den abgeschrägtenEcken der Kreuzflügel sind in Nischen steinerne Apostelfigurenin

fast doppelter Lebensgröße aufgestellt. Ein weiterer Kranz von Figuren steht dann auf den
Pfeilern der den ganzen Vau abschließendensteinernen Balustrade. Hier wechseln mit großen
Vasen und Trophäen mächtige, starkbewegte Gestalten des alten und neuen Testaments ab, die
einen vollständigenKranz um die ganze Kirche bilden, ihre Silhouette bestimmen und eigentlich
ihren wesentlichsten Schmuckdarstellen. In den Rechnungen, die heute noch im Stiftsarchiv zu
St. Arnual vorhanden sind, werden als die Künstler genannt die Bildhauer Adam, Unger, Franz,
Bing und Gunnin.

Die Figuren weisen heute einen sehr verschiedenen Grad der Erhaltung auf. Die meisten
Skulpturen sind schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts mit großen Eisenstäben rückwärts
befestigt und verankert worden. Durch den Einfluß der Witteruug ist aber der Stein mehr oder
weniger angegriffen, verschiedene der Figuren sind ganz geborsten und werden nur durch starke,
später um sie hcrumgclegte eiserne Bänder zusammengehalten. Weiter sind verschiedene Arme,
Attribute, Gcwandzipfel abgebröckelt und abgestürzt, die zum Theil noch hinter der Nallustrade
liegen, oder drohen abzustürzen. Der Zustand muß im Allgemeinen als ein so gefahrdrohender
auch im Interesse der öffentlichen Sicherheit bezeichnet werden, daß hier dringlich Abhülfe nöthig ist.
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Ich habe schon im Jahre 1898 das Presbyterium auf den bedenklichenZustand des ganzen
plastischen Schmuckesaufmerksam gemacht. Der Bildhauer Karl Wüst aus Stuttgart, der mit
dem bestcu Erfolg schon die Grabdenkmäler in Meisenheim, Simmern, St. Gocir, Saarbrücken
wiederhergestellthat, hat auf meine Veranlassung eine technischeUntersuchungder Figuren vor¬
genommenund die nöthigen Reparaturen auf 7000 Mark berechnet.

Die evangelische Gemeinde gehört zwar nicht zu den direkt Bedürftigen; es dürfte aber
zu erwägen sein, daß die Figuren doch nicht als ein integrirender Bestandtheil des eigentlichen
Kirchengebäudcsangesehen weiden können und daß an der Erhaltung dieses öffentlichen Schmuckes
gerade auch die Oeffentlichkeitein wesentliches Interesse haben dürfte. Mit Rücksicht hierauf und
in Anbetracht des kunstgeschichtlichenWerthes des plastischenSchmuckes der Ludwigskirchewürde
eine Subvention in der Höhe von 3000 Mark warm zu empfehlensein.

Clcmen.

Zu II Nr. 27 der Zusammenstellung.
Die jetzige katholische Pfarrkirche zu Siegburg enthalt in den aus dem ehemaligenBcne-

diktinerkloster stammendenSchreinen und Reliquiaren einen Schatz, der in solchemReichthum in
ganz Deutschland nicht seines Gleichen findet. Es sind nicht weniger als fünf große kostbare
Schreine, drei Tragaltäre, drei kleinere Reliquiare, dazu eine Anzahl sonstiger Kunstgegenständc,

Unter den Schreinen steht der des h. Anno in der vorderstenLinie. Im Jahre 1183
durch den Eustos Henricus vollendet, steht er dem Schrein der h. drei Könige im Dom zu Köln am
nächsten. Der zweite und der dritte Schrein, der eine mit den Gebeinen des h. Benignus, der
andere mit denen des h. Mauritius und Innoncentius, gehören der gleichen Periode, dem Ende
des 12. Jahrhunderts an, während der vierte mit den Gebeinen des h. Honoratus aus dem
Anfang des 12, Jahrhunderts, der fünfte eine Arbeit des Meisters Hermann von Aldendorp, erst
aus dem Jahre 1446 stammt.

Alle Schreine sind über einem Holzkern mit vergoldeten Rothkupfcrplcütenüberzogen
und auf das Reichstemit gepreßten Goldblechstrcifen,gegossenen und ciselirten Broncccinrahmungen
und kostbaren Emails verziert. An den drei eisten der höchsten Blüthe der rhcunschcn Gold-
schmiedcknnst angehörenden Tumben sind die Schäfte der Säulen durchwegemaillirt, hier treten
außerdem die sorgfältigsten Filigranarbeiten und große Edelsteine und Gemmen m Eabochon-
fassung hinzu.

Von dem Wiedererwachendes Interesses für die frühmittelalterlichen Kunstschöpfungen
an haben sich die vielbewundertenSchreine der besonderenAufmerksamkeit der Kunsthistoriker und
ArchäologenDeutschlands, Frankreichsund Englands zu erfreuen gehabt, besondersseit der großen
Publikation in den Knnstdenkmälerndes christlichen Mittelalters in den Rheinlanden von cms'm
Weerth, und sind noch im Jahre 1893 von Franz Xaver Kraus ausführlich beschrieben worden.

Im Jahre 1812 sind die Schreine geplündert und der getriebenen Goldblcchstatncttcn
und Reliefs die wie an den Aachener und Kölner Arbeiten die Flächen verkleideten,beraubt
worden. Rohe Schaumgoldmalereienauf Glas sind an ihre Stelle getreten. Die Verzierungen
s"d zum großen Theil verbogen,die Emailplatten sitzen lose, die Filigrane und Edelsteine drohen
abzufallen der ganze Bestand uud die Erhaltung der unersetzbaren Kostbarkeiten erscheinen gefährdet.
Die Schreine werden seit 5 Jahren in einer an das südlicheSeitenschiff anstoßenden Kapelle
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unter mangelhaftem Verschluß aufbewahrt. Die Traualtäre, Rcliauiare, Elfenbeinarbciten und
die gesnmmte»losen Emailplattcn liegen in eiuer einzige« großen Kiste.

Es erscheint als eine dringliche Forderung, daß so bald wie möglich eine Sicherung
dieser kostbaren Werke eintritt, Es handelt sich zunächst um reine Erhaltungsarbeiten, Jede
einzelneTmnbc muß auf das Sorgfältigste durchgesehen werden, der Holzkcrn ist, wo nöthig, zn
erneuern oder durch Einsetzen von Vierungen oder Anlaschen einzelner Stücke zu ergänzen. Die
nur lose sitzenden Email- und Filigranplättchcn und Streifen sind neu zu befestigen, die ganze
«erdrückte Mctallbekleiduugneu zu montiren.

In Verbindung damit ist eine gründlicheReinigung der einzelnen Theile vorzunehmen.
In zweiter Linie handelt es sich dann um die Ergänzung der fehlenden Plättchcn und

Streifen in der Bekleidung der Rahmen, die genau nach den alten Mustern auszuführen sein
würden. Die im Anfang des 19. Jahrhunderts an einzelnen Schreinen hinzugefügten rohen und
steifen Festons, Vergitterungen und Friese sind zu cutfcrnen und durch den erhaltenen alten
Stücken nachgebildeteKämme ?c. zu ersetzen; die geringen Zuthaten aus den späteren mittelalter¬
lichen Jahrhunderten, die technisch und künstlerischgut durchgeführtsind, könneil belassen werden.

Die fehlenden Theile können durchweg den alten erhaltenen nachgebildet werden. Für
die fehlenden Friesstrcifen sind nach den erhaltenen Stücken neue Stanzen herzustellen. Für die
wenigen gänzlichfehlendenEmailthcile sind die alte» Muster getreu zu kopircn; von der Erfindung
neuer Muster, oder der Entlehnung solcher Muster von den verwandten, aber doch nicht ganz
übereinstimmendenSchreinen in Köln, Deutz, Kaiserswerth :c. ist besser abzusehen. Es ist Werth
darauf zu legen, daß alle Arbeiten einen definitiven Charakter tragen. Die Schanmgoldmalereien
würden dabei am besten auch sofort durch Nothkupferplatten zu ersetzen sein, wie solche an den
meisten Schreinen den Hintergrund für die Figuren gebildet haben, etwa mit einer Musterung in
6mail Ki-un oder dnrch gestcmzte Silberblcchplattcn.

Es ist der größte Nachdruck darauf zu legen, daß die Durchsicht, Reinigung nnd Ergänzung
der Schreine unter sorgfältiger, sachverständigerUeberwachung nach vorhergegangener genauer
Aufnahme und Inventarisirung der Schreineund ihrer Theile erfolgt uud nur durch die zuverlässigsten
Goldschmiede,die dnrch die Einrichtung ihrer Ateliers und durch die eigeuen persönlichausgeübten
Fertigkeiten die besten Garantien bieten.

Die Denkmalpflege ist aber nur insoweit an diesen Arbeiten intcressirt, als es sich um
die reine Sicherung und Erhaltung des Uebcrlieferten und um die Ergänzung des ornamentalen
Rahmens handelt, der zur Herstellung der Gcsammtform nothwendig ist. Die Erneuerung von
Figuren und figürlichen Reliefs steht hiermit in keinem Znsammenhang. Es würde von vorn¬
herein hier eine scharfe Scheidung nothwendig sein. Auch die Direktoren des Mnsenms für Kunst
und Gewerbe in Hamburg uud des Kunstgewerbemuseumsin Berlin, die Herren Brinkmann und
Lrssinghaben sich in ansführlichcn Gutachten ganz in diesem Sinne ausgesprochen.

Für die Instandsetzung der Schreine hatte bereits der 38. Provinziallandtag im Jahr 1894
die Summe von 600N Mark bewilligt. Bei der Ausdehnung der Arbeiten auf alle zu dein
Schatz gehörigenKunstgegenständewürde eine Summe von rund 10000 Mark erforderlich fei»,
da jetzt nach jahrelangen, vergeblichen Verhandlungen endlich die Juangriffuahmc der Arbeiten
gesicherterscheint, so würde mit Rücksichtauf den ganz einzigartigen, archäologischen Werth der
Objekte und auf die Dringlichkeitder Arbeiten die Bewillignng eines Nachtredits von 4000 Mark
aus den provinziellenFonds auf das Wärmste zu empfehlensein.

Elemen.
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Zu L Nr. 28 der Zusammenstellung.
Für die Erhaltung der ausgedehnten Vurgrninc von Nicdermanderschcid hatte der Proviuzial-

ausschuß bereits in seiner Sitzung vom 31. Mai 1899 die Summe von 2000 Mark in zwei
Raten bewilligt. Die Vnrg ist im Jahre 1899 in den Besitz des Eifelvercins übergegangen, die
Sicheruugsarbeitcn haben uuch im Summer d. I. begonnen. Es mußten ihnen umfangreiche Auf-
räumuugs- und Bloslegungsarbeitcu vorausgehen, da die meisten Gänge und Höfe durch deu
Einsturz größerer Theile durchaus verschüttet waren. Es ist jetzt die Anlage des Hochschlosscsiu
ihrem ganze» Umfange aufgedeckt und in allen einzelnenTheilen festgestellt worden.

Die Erhaltungsarbeiten mußten sich dann zunächst auf das Hochschloß beschränke». Der
Bcrgfrid war noch im Wesentliche!:gesund, an dem Palas waren aber umfangreiche Arbeite»
nothwendig. Es ergab sich, daß durch deu Einsturz der eine» Läugsmaucr des Palas das obere
Gewölbe der noch im Ucbrigc» wohl erhaltene» Anlage so start gelitten hatte, daß die Mauer
nachgegebenund ein ganzer Theil des Gewölbes sich gesetzt hat. Es wäre» hier umfangreiche
Untcrmaiierungen nothwendig. Dann erforderte die Seite nach der Licser zu, die verschiedene große
Breschen aufwies, ciue sorgfältigeAusmauerung. Endlich aber erwies der Fuß der gesammtcn
Umfassnngs«und Aöschungsmaucrn,der Jahrhunderte laug durch Erdreich verdeckt war, sich als so
faul und so stark unterhöhlt und ausgewaschen,daß hier umfangreicheErgänzungen am Platze
waren. Die für die Erhaltung der Ruiue insgesammt zur Verfügung stehende Summe von
3900 Mark ist damit im Wesentlichenaufgebraucht.

Da es dringend erwünschterscheint, die Arbeiten zn einem Abschluß zu briugeu und auch
noch die Vorburg neben der „Unteren Wacht" und die äußere Umfassungsmauerzu sichern, so
dürfte eine nochmaligeUnterstützung durchaus zu befürworten sein. Ich beehre mich deshalb zur
Bollenduug der Arbeiten die Bewilligung einer weiteren Beihülfe vu» 1000 Mark dringend
M empfehlen.

Clemen.

r

.e

Zn lt Nr. 29 der Znsammenstellung.
Die Arbeiten zur Sicherung der auf dem Kirchhof von St. Mathias bei Trier gelegenen

frühchristlichenGraolllmmern, für die der 41. Rheinische Provinziallandtag die Summe von
4600 Mark zur Verfügung gestellt hatte, habe» ein über Erwarten günstiges und archäologisch
h°chwichtigesResultat ergeben. Für die Erhaltung der beiden, schon früher bekannte» Grab-
tmnmcr» war eine Summe von ül)00 Mark veranschlagtwurden, die jedoch bei der Ausführung
nicht erreicht wurden ist Vei den weiteren Untersnchnugeu,für die eine Summe von 1000 Mark
bei der Bewilligung vurgeseheuwar, faud sich eiue dritte große Grabtammer, die - nuch
umfangreicherals die beiden bis jetzt bekanntenGrabkammern auch für die geschichtlicheFest¬
stellung dieser ganzen Anlagen von größter Bedeutung ist; namentlichder Rest von Wandmalereien
"> dieser Krvpta läßt eine genaue zeitliche Festsetzungder Entstehung dieser bis jetzt nicht genau
M datireudeu Anlagen zu. Es fand sich hier ein vollständigerOberbau der Krypta vor, wodurch
d'e ganze Aulage erst erklärbar geworde» ist. Von dem mit der örtlichen Leitung betrauten
MuseumsdirektorProfessor Hcttuer wird eine ausführliche Publikation der Grablammern vorbereitet;
«» kürzerer Bericht hat in dem 5. Jahresbericht der Provinzialkommisstonfür die Denkmalpflege
Aufnahme gcfuuden.
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Abgesehen davon, daß die Aufdeckung eiuer weiteren, für die ganze Gattung so bedeut¬
same» Grabkammer nicht vorausgesehenwerden konute, haben auch die nothwendigen Sichernngs-
arbeiten, die im Herbst 1899 begonnen wurden, einen zuerst nicht erwarteten Kostenaufwand
herbeigeführt; namentlich wurden zur Herstellung dieser Krypten sehr weitgehendeErdbewegungen
nothwendig, auch die Maurerarbeiten, Herstellung der Treppe, Ausmauern eines Lichtschachtes,
Sicherung des Wandgemäldes durch eine Glasplatte verursachtenerhebliche,nicht zu vermeidende
Kosten. Die einheitliche Durchführung der Arbeiten im vergangenenWinter erschien jedoch dringend
geboten, wenn nicht eine ganz erhebliche Schädigung des Bestandes der neu aufgedeckten Grab-
kammer eintreten sollte.

Die Kostenüberschreitung,die lediglich durch die neu aufgedeckteGrabkammer bedingt
wurde, beträgt 1173 Mark 6? Pf.; mit Rücksicht auf die hervorragende archäologische Bedeutung
der Arbeiten möchte ich die Bewilligung dieser Summe auf das Wärmste befürworte«.

Clemen.

Anlasse 40».

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungenaus dem Dispositionsfonds des Provinziallandwgs (Ständefonds).

Zur Erhaltung der KlostertircheimiineSchönstlldt, Kreis Coblenz, hat der 41. Pruvinzial-
landtag in der Sitzung vom 3, Februar 1899 zu den auf 15100 Mark veranschlagtenKosten
eine Beihülfe von 8000 Mark bewilligt

„unter der Bedingung, daß die Königliche Staatsregierung den Restbetrag von
7100 Mark zur Verfügung stellt."

Der Herr Minister der geistlichen,Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheilenhat die
Gewährung eines Beitrages aus Staatsmitteln abgelehnt und die Aufstellung eines neuen Kosten¬
anschlages veranlaßt, nach welchemes möglich ist, die dringlichstenSicheiungsarbeiten zu dem mit
8000 Mai! vom Prouinziallandtage bereitgestelltenNetrage auszuführen.

Im Uebrigen wird auf die Ausführungen in dem beigefügtenGutachten des Provinzial-
tonseiuators Bezug geuommen.

Der Provinzialausschuß hat in der Sitzung vom 15./16. Januar 1901 dem Antrage
des Königlichen Regierungs-Präsidenten in Coblcnz entsprechend,die vom 41. Provinzinllandtage
bewilligte Beihülfe zur Erhaltung der Klosterruine Schönstadt (8000 Mark) bedingungslos zur
Verfügung zu stellen, beschlossen, dem Proviuziallaudtage vorzuschlagen,die Bedingung, daß die
Königliche Staatsregierung einen Beitrag von 7100 Mark zur Verfügung stelle, fallen zu lassen.
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Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Provinziallanotag wolle die vom 41. Provinziallandtage zur Erhaltung der
Klosterkirchenruine Schönstadt bewilligteBeihülfe von 8000 Mark bedingungslos bereit¬
stellen."

Düsseldorf, den 2. Februar 1901.

Der Provinzmlllusschuß:

O. Graf Beissel von Ghmnich, Dr. Klein,
stellvertretender Vorsitzender. Landeshauptmann,

Gutachten des Provinzialtonservators.

Der 41. Rheinische Provinziallanotag hatte im Jahre 1899 zur Restauration der
KlosterkilchenrnineSchönstadt eine Beihülfe von 8000 Mark bewilligt, jedoch uuter der Bedingung,
baß der Restbetrag von 7100 Mark von der KöniglichenNegierung zur Verfügung gestelltwerde.
Es war jener Bewilligung ein Kostenanschlag des Architekten Ludwig Hofmmm zu Grunde gelegt
worden, der die vollständige Grucuerung der im Anfang des 19. Jahrhunderts abgebrochenen
Thurmdächer, die Wiederherstellungdes Dachgesimses mit dem Rundbogenfrics und gleichzeitig die
durchgängigeReparatur und Instandsetzung des ganzen Wcstbaus, auch des Mitteltraktes, ins
Auge faßte. Der ganze Bau, der allein von der schönen uud reicheu in den feinsten Formen des
Uebergangsstiles aufgeführten Augustincriimcnklosterkirche noch übrig war, sollte dadurch in wür¬
digen Stand gesetzt werden.

Leider ist es nicht möglich gewesen, die beantragten 7100 Mark aus Staatsfonds zur
Verfügung zu stellen, und der Herr Minister der geistlichen :c. Angelegenheitenhat daraufhin die
Reduktion des ganzen Anschlagsangeordnet. Nach sorgfältiger Prüfung des Projekts und nach
Aufstellungeines neuen Anschlagswürde es nun doch möglich sein, die dauernde Sicherung der
beiden Thürme, wenn auch in anderer Weise, lediglichmit Hülfe der durch den Provinziallanotag
zur Verfügung gestellten8000 Mark durchzuführen. Es würden hierbei zunächst die Dächer als
der wichtigste Theil der Sichcrungsarbeiten zur Ausführung kommen, das Dachgesims würde
durch Weglassung der Platte zu vereinfachen sein, die Inneneinrichtung fiele weg, die Erneuerung
d« Gesimse könnte von Innen erfolgen, wodurchdie Gerüste zu ersparen wären — endlich würde
der Mittelbau ganz aus dem Spiel gelassen.

Da das Bauwerk in den letzten zwei Jahren erheblich gelitten hat, würde ein weiteres
Hinausschiebender Arbeiten nur die später aufzubringendenKosten zu erhöhen geeignet sein. Ich
Möchte deshalb den Antrag der KöniglichenNegierung, der hohe Prouinziallandtag wolle auf die
s- Z- bei der Bewilligung gestellte Bedinguug verzichten,angelegentlichbefürworten.

Clemen.
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Anlage 41.

Die Unterzeichnetenbeantragen:
„Den, die Canalvorlage betreffenden,bei dem Provinziallandtag eingebrachtenAntrag
»ud I dahin abzuändern:

den Provinzialcmsschußzu beauftragen:
I. der Königlichen Stcmtsrcgierung und dem Landtag der Monarchie mitzutheilen,

daß nach der Meinung des Rhcinifchen Provinziallcmdtages die Interessen der
Nhcinprovinz es dringend erwünschterscheinen lassen, daß über die dem Abgeord¬
netenhaus« vorliegende wasserwirthschaftlicheVorlage eine Verständigung zwischen
der Königlichen Staatsrcgierung und deu Häusern des Landtags der Monarchie
erfolgt und daß insbesonderedie Verbindung des Dortmund-Ems°Kanals mit dem
Nheine vorab am richtigstendurch die Erbauung der Emscherthalliniehergestellt wird.

Düsseldorf, den 11. Februar 1901.

Frhr. von Schorlemer,
I. Destrse,
Merrem,
Dr. von Beckerath,
von Kruse,
Kaufmann,
Lekebufch,
F. Robinfon,
Oi. A. von Nett,
Frhr. F, von Diergardt,
P. Andreae,
Eug. Graf von und zu

Hoensbroech,

vou Nell,
Graf und Marquis von und

zu Hoensbroech,
Frhr. von Dalwigt,
Th. Melchers,
Huthmacher,
Blum,
Tilm. Vönniger,
Ioh. Dingelstad,
Fr. van Veers,
Iac. i5aspers,
Meising,
Vrüuing.
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Anlag^42.

icht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Ausführung des Beschlusses des 40. Provinziallandtags in Bezug auf die
künstlerische Ausschmückuug des Sitzungssaales.

Auf einen seitens mehrerer Mitglieder au den 40. Provinziallandtag gerichteten,die Aus¬
schmückungdes Sitzungssaales betreffendenAntrag, beschloßderselbe den Antrag dem Provinziell-
ausschusse mit dem Auftrage zu überweisen, nach Feststellung und Ausführung der durch die
mangelhafte Akustik des Sitzungssaales gebotenen Vorkehrungen geeignete Vorschläge auf Herbei¬
führung einer künstlerischen Ausschmückung des Sitzungssaales des Provinziallandtags zu machen,
sobald die nicht aus Prouinzialumlageu zu beschaffenden Mittel hierzu verfügbar seien.

In Ausführung dieses Beschlussesist der Provinzialausschuß zunächst der Frage der
Verbesserung der Akustik näher getreten und hat nach Anhörung des Gutachtens von Sachver¬
ständigen die Langscitendes Saales mit Wollstoffenbehängen, um auf diese Weise dem Wieder¬
hallen des Tones entgegenzuwirken. Während des hierauf folgenden 41. Provinziallandtags habe»
M) jedoch diese Vorkehrungennicht als ausreichenderwiesen. Der Provinzialausschuß trat nun¬
mehr wiederum mit Sachverständigenin Verbindung und wurden auf ihren Rath hin nach ver¬
geblichen anderweitigen Versuchen Netze in verticalcr und horizontaler Richtung im Luftraum
"es Saales angebracht, welche anscheinend eine Verbcssernngder Akustik zur Folge gehabt haben.

Der Provinzialausschuß ist jedoch der Ansicht,daß der weiteren Frage der Ausschmückung
bes Saales erst dann näher zu treten sein dürfte, wenn der Provinziallandtag sowohl die zur
Hebung der Akustik getroffenenVorkehrungen für hinreichend als auch dieselben nicht für sturend
erachtet bei Besichtigungder eventuell auszumalendenLaugseiten-Flächendes Saales.

Der Provizilllausschußbeantragt daher:
„Der Provinziallandtag wolle nach Prüfung der angeregten Fragen den Provinzial¬
ausschuß beauftrage!,,ihm bis zur nächsten Tagung Vorschläge zur Ausschmückung des
Saales zu unterbreiten."

Düsseldorf, den 16. Januar 1901.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
stellvertretender VursiiMder. Landeshauptmann.

,!7
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Anlage 43^

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Petition des Rheinischen Städtebundes, des Vereins der Bürgermeister der nicht
im Städtetage vertretenen Städte und der Landgemeinden in der Rheinprovinz
sowie der Kreisausschüsse mehrerer Eifeltreise um Bewilligung von Zuschüssenzu den

Einquartierungslasten seitens der Provinz an die Gemeinden.

Der Rheinische Provinziallandtag hat sich wiederholt mit der Frage der Ausgleichung
der Einquartierungslast im Frieden beschäftigt.

Der 34. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 20. Juni 1888 (Seite
19 der Protokolle) auf eine an ihn gerichtete Petition mehrerer Gutsbesitzerund Bewohner im
Siegkreiseund Kreise Mülheim a. Rh. den Beschluß gefaßt:

„Der Landtag spricht aus, daß die regelmäßig wiederkehrendeEinquartierungs¬
last in einzelnenTheilen der Provinz als eine ungleich drückende und unerträgliche
empfunden wird, daß die Abhülfe dieses Nothstandes als eine Verpflichtung der
Reichsmilitarverwaltung zu bezeichnenist, und beauftragt den Provinzialausschuß,
diesen Beschluß in geeigneter Weise an der zuständigen Stelle zum Ausdruck zu
bringen."

Dem 36. Rheinischen Provinziallandtag wurde in einem Berichte des Provinzialaus-
schusses vom 10. April 1890 (Seite 76-80 der Verhandlungen) von der Ausführung des vor¬
stehenden BeschlussesKenntniß gegeben. Das Ergebniß der Vorstellung bei der Königlichen
Staatsregierung war ein Erlaß des Herrn Ministers des Innern vom 14. März 1890, nach welchem

der Herr Reichskanzler es im Allgemeinen,mindestens zur Zeit, nicht für thunlich
erachte, eine Ausgleichung der Einquartierungslast von Reichswegen herbeizuführen,
nachdem erst durch das Gesetz vom 21. Juni 188? die früheren Bestimmungenüber
die Quartierleistungen und Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden
in einer die Interessen der Quartiergeber nach Möglichkeit berücksichtigenden Weise
abgeändert und ergänzt worden seien.

Der Herr Minister wies bei dieser Gelegenheit ferner darauf hin, daß der § 3?
der Provinzialordnung für die Rheinprovinz der Provinzialvertretung die Befugniß
gebe, über die im Interesse der Provinz erforderlichenAusgaben, und zu dem Ende
über die Ausschreibung von Provinzialabgaben zu beschließenund somit auch durch
eine mit den übrigen Provinzialumlagen zu erhebendeProvinzialabgabe die nöthigen
Mittel zu beschaffen,um die für erforderlicherachteteAusgleichung der Einquartie-
lungslasten innerhalb der Provinz herbeizuführen.
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Der Provinzialausschuß glaubte sich der Stellung von Anträgen enthalten zu sollen,
indem derselbe der Ansicht war, daß der von dem Herrn Minister vorgeschlagene Weg der Aus¬
gleichung der Einquartierungslast auf Grund des § 37 der Provinzialordnung zu viele Unzutmg-
lichkciten nach sich ziehen würde und deshalb ungangbar erscheine.

In der Plenarsitzung vom 3. Dezember 1890 (Seite 22 der Protokolle und Seite
427—432 der stenographischen Verhandlungen) wurde vom 36. Rheinischen Provinzicillandtage
auf Antrag des AbgeordnetenFreiherrn Felix von Loö beschlossen:

„Den Proviuzialausschuß zu beauftragen, an die Königliche Stacitsregierung in
einer erneuten Eingabe und im Anschlüsse an die früheren Beschlüsse des Prouinzial-
landtags die Bitte zu richten, einen Ausgleichder Verthcilung der Einquartierungs-
last im Frieden möglichst bald herbeizuführen."

Es ist dabei der Staudpunkt zum Ausdruck gebracht worden, daß die Ausgabe zu dieser
Ausgleichungvon den: dazu Verpflichtetenund zwar dem Reiche zu leisten sei.

Der Prouinzilllausschuß hat zufolge Berichts vom 18. Mai 1894 (Verhandlungen des
38. Landtags, Seite 233—238) zuuächst Ermittelungen über die Höhe der Einquarticrungslast
w den Jahren 1889 und 1890 sowie darüber anstellen lassen, in welcher Weise ein Ausgleich
dieser Last innerhalb der Provinz bewerkstelligt werden könne. Das Ergebniß dieser Ermittelungen
wurde dem 38. RheinischenProvinziallcmdtagein vorerwähntemBerichte mitgetheilt. Nach diesem
Ergebnisse würde (vcrgl. Seite 235/236 des Berichts), falls der Provinzialverband dazu über¬
gehen wollte, den betreffendenGemeinden oder Quartiergebern in irgend einer Weise Zuschüsse zu
gewahren, dies bei Gewährung eines Beitrages von nur 35 Pf. pro Kopf uud Tag — ohne
Aussicht darauf, ob die Einquartierung mit oder ohne Verpflegung erfolgt — für das Jahr 1889
bei einer Einquartierung von zusammen 671811 Mann eine Belastung der Provinz von
235133 Mark 85 Pf. und für das Jahr 1890 bei einer Einquartierung von zusammeu
1258 358 Maun sogar eine solche von 440 425 Mark 30 Pf. ergeben.

Der Pruvinzialausschußkonnte sich nach eingehender Prüfung der Verhältnisse nicht der
Ausicht verschließen, daß der Weg, die Deckung der für so erhebliche Zuschüsse erforderlichen Mittel
burch eine mit den übrigen Prouinzialabgabcn zu erhebendeProvinzialumlage oder in ähnlicher
^>se herbeizuführen,zunächst nicht empfohlenwerden könne, da es sich nicht um eine Verpflichtung
°er Provinz, sondern nm eine Neichslast handele, welche auch seitens des Reiches getragen werden
"üsse. Aus diesem Grunde hatte der Proviuzialausschußauch uur dem ihm vom 36. Provinzial-
landtage ertheilten Auftrage entsprochen und durch Vermittelung des Herru Ober-Präsidenten erneut
"n die KöniglicheStaatsregierung die Bitte gerichtet,einen Ausgleichder Einquartieruugslast im
Mieden möglichst bald herbeizuführen und dadurch besondersdie ärmeren Gegenden der Provinz
^ entlasten.

In der Sitzung der Budgetkommissiondes Reichstags im März 1894 hatte inzwischen
der H^r KriegsministerMittheilungen gemacht, welche erkennen ließen, daß das Reich der in Rede
gehendenAngelegenheit näher treten und eventuell höhere Mittel dafür bereit stellen wolle, und
War sollte versuchsweise die Verpflegung durch die Quaitierwirthc erfolgen und dann eine etwas
Miere Bezahlung als bisher, ungefähr in der Höhe der Marschverpflegung,den Quartiergebern
bezahlt werden. In dieser Hinsichtsollten zunächst bei zwei Armeekorps Versuche gemachtweiden.

Die Frage bildete sodann wieder Gegenstand eingehender Berathung im Proviuzialcms-
'Huh und wurde einstimmigbeschlossen, zu beantragen, daß erwähnte Versuche im Bereichedes

07'
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7. und 8. Armeekorps stattfinden möchten. Was die Herbeiführung eines Ausgleichs der Ein-
quartierungslast durch die Provinz anbelangt, so war die Mehrheit des Proviuzinlausschussesder
Ansicht, daß es zur Zeit nicht angezeigt erscheine,dem Prouinziallandtage eine solche Regelung
der Angelegenheit vorzuschlagen,weil vor Inanspruchnahme provinzieller Mittel jedenfalls ab¬
gewartet werden müsse, ob die zunächst verpflichteteReichsmilitärverwaltung das Bedürfniß aus¬
reichend befriedigenwerde oder nicht. Die Minderheit fprach sich jedoch mit Rücksicht darauf, daß
namentlich die ärmeren Kreise der Provinz (Eifel, Hunsrück) fast jedes Jahr, dagegen andere
Bezirke, besonders die größeren Städte gar nicht oder doch selten Einqartierung erhielten, dafür
aus, dem Provinziallandtage vorzuschlagen,einen Ausgleich innerhalb der Provinz vorzunehmen.

Nach Ansichtder Mehrheit bedürfe es, falls der Ausgleich beschlossenwerden sollte, noch
eingehenderErwägungen, in welcher Weise uud nach welchem Maßstabe die etwa erforderlichen
Summen auf die Kreise der Provinz zu vertheile» sciu würden, insbesondere,ob etwa die Grund-
und Gebäudesteuer bei der als Reallast zu betrachtendenEinquartierungslast im Voraus heran¬
zuziehenund ob nicht die ganze Leistung der Provinz als solcher sür diese Zwecke eventuell auf
einen Höchstbetragzu beschränken sein würde.

Bei den Verhandlungen auf dem 38. Provinziallaudtag (Steuogr. Bericht, Seite 1?6
bis 194) machte Seine Excellenz der Herr Ober-Präsident Mittheilung von einem Erlasse des
Herrn Ministers des Innern, nach welchem die Militärverwaltung bestrebt sei, der Eiuilbevölkerung
die Lasten, welche mit den für die Ausbildung der Armee unentbehrlichengrößeren Truppen¬
übungen verbunden sind, soviel als möglichzu erleichtern. Diesem Zweckesollten folgende Maß¬
nahmen dienen:

1. die Truppen sollten während der eigentlichen Manöver öfter als bisher Biwaks be¬
ziehen. Naturalquartier würde dann nur uoch für die Ruhetage und jeden einem
solchen voraufgehendenUebungstag in Anfpruch genommenwerde»;

2. die Regiments- und Brigadeer.erciticnsollten fortan möglichst in der Nähe der Gar¬
nisonen sowie auf den in den einzelnen Korpsbezirkeneinzurichtendengroßen Ucbungs-
plätzen (8 Armeekorps:Platz Elsenborn) abgehalten werden;

3. da die Einquartierung der Truppeu ohne Verpflegung vielfach von den Quartier¬
gebern als eine besonders schwere, mit noch größeren Opfern verbundene Last
empfundenwerde als die Einquartierung mit Verpflegung, so beabsichtige die Militär¬
verwaltung, von der Anwendung der Magazinuerpflegung künftig in allen Falle«
abzusehen, in denen die Verpflegung der einzuquartierendenTruppen von den Quartier-
gebern gegen die dafür zustehende Vergütung freiwillig übernommen werde. D"
Erhöhung dieser Vergütung, welche sich nur auf 50 bis 60 Pf. belief, auf die für
die Marschverpflegungzuständigen Sätze werde seitens der Militärverwaltung an¬
gestrebt.

Der 38. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 2. Juni 1894 (Seite
38—40 der Protokolle) beschlossen:

„Der Provinziallandtag nimmt mit Dank Kenntniß von der Absicht der Reichs¬
militärverwaltung, während der Manöver die Soldaten möglichst nur mit Verpflegung
einzuquartieren, und beauftragt wiederholt den Provinzialausschuß, bei dem He"«
Reichskanzler dahin vorstellig zu weiden, daß die Entschädigung der Quartierträger
für die Verpflegung den Selbstkosten entfprechenderhöht wird oder in anderer Weise
ein Ausgleichder Einquartierungslast von Reichswegenherbeigeführtwild."
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Auf die desfallsige durch Vermittelung des Herrn Ober-Präsidenten erfolgte Vorstellung
wurde von Letzterem unterm 10. April 1895 (Seite 241 der Verhandlungen des 39. Provinzinl-
landtcigs) mitgetheilt, daß nach einem Erlasse des Herrn Ministers des Innern, seit den im Früh¬
jahr 1894 seitens der Militärverwaltung getroffenen Maßnahmen, von welchen in der Sitzung
vom 2. Juni 1894 (vergl. oben) Mittheilung gemacht sei, eine weitere Erörterung der Ein-
quartierungsfrage innerhalb der Reichsverwaltung nicht stattgefunden habe. Von dem Herrn
Minister sei aber erneut darauf hingewiesen worden, daß gelegentlich der bevorstehenden allgemeinen
Revision des Seivistarifs zum Zwecke der Erleichterung der Einquartieruugslast eine Erhöhung
der jetzt geltenden Vergütungssätzcfür die Gewährung von Ncitumlquartier in Erwägung gezogen
werden solle.

Der 39. Provinziallandtag hat daraufhin in der Sitzung vom ?. Mai 1895 (Seite
40/41 der Protokolle) beschlossen:

„I. zunächst die weiteren Maßnahmen der Staatsrcgierung und die Entwickelungder sich
daraus ergebendenVerhältnisse abzuwarten,

2. statistischeErmittelungen darüber anstellen zu lassen, ob und inwieweit die gemäß
Mittheilung des Herrn Ober-Präsidenten in der Sitzung des Provinziallandtags vom
2. Juni 1894 zur Erleichterung der Einquartierungslast angestrebten Maßnahmen
thatsächlich zu einer Entlastung geführthaben."

Das Ergebniß dieser statistischen Erhebungen ist dem 40. Rheinischen Prouinziallandtagc
w dem Berichte vom 20. Oktober 1896 (Seite 392/398 der Verhandlungen des 40. Rheinischen
Provinziallandtags) vorgelegt worden. Aus diesem Material erhellte, daß in Folge der Maß-
Nahmen der Reichsmilitärverwaltung eine nicht unwesentliche Erleichterung der Einquartierungslast
eingetretenist und daß noch weitere Entlastungen in Folge Erhöhung der vom Reiche zu zahlenden
"unitiergelder und durch Benutzung des Lagers zu Elsenborn zu erwarten sind.

Der 40. Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 15. März 189? (Seite 32 der
Protokolle) in Uebereinstimmungmit der Ansicht des Prouinzialnusschusses,daß es bei dieser
Sachlage nicht angezeigt erscheine, zur Zeit Vorschläge zur Ausgleichung der Einquartierungslast
seitens der Provinz zu machen,beschlossen:

„den Beschlußvom ?. Mai 1895, zunächstdie weiteren Maßnahmen der Königlichen
Staatsrcgierung und die Entwickelungder sich daraus ergebenden Verhältnisse ab¬
zuwarten, aufrecht zu erhalten,"

Seit dieser Zeit hat der Provinziallandtag zur Frage der Ausgleichung der Lin-
yullrtierungslastnicht mehr Stellung genommen.

Die weiteren Maßnahmen der Staatsregierung finden sich
1. in dem Gesetz, betreffend den Servistarif und die Klasseneintheilungder Orte, vom

26. Juli 189? (R.-G.-Bl. S. 619);
2. in dem Gesetz, enthaltend Abänderungen des Gesetzesüber die Naturalleistungen für

die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Februar 18?5 und des Gesetzesvom
21. Juni 1887. Vom 24. Mai 1898 (R.-G.-Bl. S. 35?);

3. in der Verordnung zur Ausführung des Gesetzesüber die Naturalleistungen für die
bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Juli 1898 (R.-G.-Bl. S. 922).

In der Begründung zu dem unter 1 aufgeführten Gesetze ist zum Ausdruck
gebracht daß unverkennbar bei der vorübergehendenQuartiergewährung an Unter¬
offiziere'und Gemeine, für Gewährung von Stallung für Dienstpferde:c. ein Mißver-
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hältniß zwischen der Leistung und Entschädigung bestehe. Beispielsweise betrage
gegenwärtig während der Sommermonate, auf welche die Einquartierung vorzugsweise
entfalle, der tägliche Servis in:

Klasse V Klasse IV Klasse III

für Gemeine . , . 6 Pf. 6 Pf. 8 Pf.
„ Unteroffiziere. . 13 „ 13 „ 15
„ Vicefeldwebel. . 1? ,. 20 „ 22
„ Feldwebel ... 25 „ 29 ,, 34

Demgemäß wolle der Entwurf — der in den Servissätzenmit dem Gesetz, welchesnur
bei der Klasse V noch eine Erhöhung für Feldwebel vorgenommen hat, im Allgemeinenüberein¬
stimmt — die geltenden Servissätze:

») für das Quartier der Unteroffiziereum 25"/«,
d) für das Quartier der Gemeinen um rund 33'/»«/<>,
c) für Stallung von Dienstpferdenum rund 50°/«

erhöhen.
Während weiterhin das bis dahin geltende Reichsgesetz vom 3. August 1878 für die

auf Grund des § 2 Ziffer 1 und 2 des Quartierleistungsgesetzesvom 25. Juni 1868 in Anspruch
zu nehmende Quartierleistung einen einheitlichen Servisbctrag für die einzelnen Chargen vor'
gesehen hatte, sind in dem neuen Tarif für die Chargen vom Feldwebel abwärts an Stelle der
bisher geltenden einheitlichen Sätze zwei verschiedeneSätze eingestellt,von denen der eine (niedrigere)
bei Einquartierung in der Garnison und bei Kantonierungen, deren Dauer von vornherein auf
einen 6 Monate übersteigendenZeitraum festgesetzt ist, der andere (höhere) bei vorübergehender
Einquartierung zahlbar ist.

Durch das unter 2 oben aufgeführteGesetz, enthaltend Abänderungen des Gesetzes über
die Naturalleistungen für die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875 und vom
21. Juni 188? sind weitere Verbesserungenhinsichtlichder Vergütung von Vorspanndienstenund
von Fouragelieferung sowie durch die Vorschrift entstanden, daß für Mannschaften und untere
Militärbcamten auf Märschen und bei Uebungen grundsätzlichQuartier mit Verpflegung in
Anspruchzu nehmen ist, so daß die früher besonders beklagte Einquartierung ohne Verpflegung
im Wesentlichen fortfallen wird. In der Begründung zum letztaufgeführteuGesetze ist angeführt,
daß die Zusammenziehungmehrerer Armeekorps zu gemeinsamenUebungen eine besondersstarke
Belastung der betroffenen Landestheilc bedinge. Zur Verringerung dieser Lasten sei bereits
während der Kaisermanöver 1895 und 1897 versucht worden, den für diese Zeit erforderlichen
Effekten- und Verpftcgungsvorspann unter Gewährung höherer Sätze als der Bundesrathssätze
durch Ermiethuug sicherzustellen.Diese Versuche seien gelungen und hätten die Möglichkeitgeboten,
auch die Einquartierungslasten zu erleichtern.

Die im Abdruck beigefügtenPetitionen des Städtebundes und des Vereins der Bürger¬
meister der nicht im Städtctagc vertretenen Städte und der Landgemeindenin der Rheinprovinz

die durch diese gesetzgeberischen Maßnahmen eingeführten Verbesserungen für nicht
erklären.

ausreichend, wenn die Seruisentschädigungauch um ein Geringes (für Mannschaften im Sommer
um täglich 2 Pf.) erhöht sei, so sei doch der Verpflegungssatzderselbe und unzureichendgeblieben,
was bei der Steigerung der Preise aller Lebensbedürfnisseum so mehr empfunden werden müsse.
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Bei den noch bestehenden unzureichenden Vergütungssätzenmüsse ober ein Ausgleichder
Einquarticrungslast für nothwendig gehalten werden, weil die einzelnen Kreise und Gemeinden von
der sie bedrückenden Last so ungleich betroffen werden. Eine wirksame Abhülfe sei nur dann
möglich, wenn die Provinz zur Bewilligung von Zuschüssenin der Höhe von etwa 40 Pfennig
für jeden mit Verpflegung einquartierten Soldaten vom Feldwebel abwärts für den Kopf und Tag
sich entschließe. Eine merkliche Erhöhung der Provinzialabgabe würde dadurch nicht herbeigeführt
werden.

Wie hoch sich der Provinzialzuschußbei dem vorgeschlagenen Ausgleichssatz von 40 Pfennig
Pro Kopf und Tag zur Zeit stellen würde, läßt sich nicht angeben, da die Stärke der Ginquar»
tierung in den letzten Jahren nicht bekannt ist. Nach den früher stattgehabtenstatistischenErhebungen
würde er sich aber gestellthaben:

im Jahre 1889 bei einer Einquartierung von
» » I8»!1 „ „ „ „
« ,< 1v»I „ „ „ ,,
» ,< 189^ „ „ ,, „
" » 189O „ „ „ „

" <! ^c>»5 „ „ ., „

Auf die einzelnenRegierungsbezirkeder Provinz würde sich der auf diese Weise berechnete
Provinzialzuschußmit 40 Pfennig pro Kopf und Tag, wie folgt, vertheilt haben:

671811 !NllN! l - 268 724,40 Mark
258 358 „ -503 343,20 „
831232 « -332 492,80 „
766 456 „ -306 582,40 „
600 454 « -240181,60 „
890 018 » -356 007,20 „
645 462 -258 184.80 „

In den Negierungöbezirken:
im

Jahre Aachen Düsseldorf Köln Coblenz Trier
M. M. M. M. M.

1889 6012 61371 34 269 110 364 56 708
1890 75 568 151 746 47 250 139 936 88 842
1891 54 730 59 969 26 026 44 788 146 980
1892 56 67? 44014 39 732 70 532 95 62?
1893 8 214 28 969 28 225 61041 113 732
1894 69 050 119074 28 873 90 431 48 580
1895 7172 54 302 90 979 41418 64 313

Die Kreisausschüsseder Kreise Adenau, Bitburg, Cochem, Dann, Mayen, Malmedy,
Prüm, Schleiden, Wittlich, Trier und Zell haben ihrerseits in der anliegend abgedruckten Petition
v°m 21. Januar 1901 ebenfalls die Bewilligung provinzieller Zuschüssezur Ausgleichung der A„^
Nnquartieruugslast im Frieden beantragt, da das Reich seiner in den Verhandlungen des Reichs¬
tags stets betonten Verpflichtung zur Erhöhung der Naturalvcrpflegungssätze nicht in der
gewünschten Weise nachgekommen und nach den gemachtenErfahrungen nicht zu erwarten sei, daß
" absehbarer Zeit die gewünschteAusgleichung durch Maßnahmen der Reichsregierung herbei¬
geführt werde. Es bedürfe aber keines Nachweises, daß bei den gegenwärtigen Theuerungs¬
verhältnissen der höchste Verpflegungssatz von 80 Pf. als ein durchaus ungenügender anzusehen
s". Die Errichtung eines Truppenübungsplatzes bei Elsenborn habe die gewünschte Erleichterung
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nicht in genügenderWeise gebracht, vielmehrhätten die dem Nothstandsgebietder Eifel angehörenden
Kreise bezw, Gemeinden in den letzten 5 Jahren noch erheblicheZuschüssean die Quartier-
geber leisten müssen.

Da nicht gewartet und erwartet werden könne, daß das Reich seinen gesetzlichen Ver¬
pflichtungenin hinreichendemMaße nachkommen werde, so sei eine Vertagung der Angelegenheit
ungerechtfertigt, weil es sich um Beseitigung eines thatsächlichen Nothstandes handle, unter der
nicht nur die Eifel, sondern die ganze Provinz leide. Letztere sei daher auch berufen, alle zur
Beseitigung der UngleichheitzweckdienlichenMaßnahmen zu treffen.

Was die Höhe der Beihülfe angehe, so werbe diese zweckmäßig der späteren Berathung
anheimgestellt,schon jetzt sei aber hervorzuheben,daß ein Zuschuß von mindestens 35—40 Pfg.
für jeden mit Verpflegung einquartierten Soldaten vom Feldwebel abwärts erforderlich erscheine,
um als angemessenerAusgleich angesehen werden zu können.

Die bezeichneten Kreisausschüssestellen demgemäß den Antrag:
Der Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuß beauftragen, unter Bereitstellung
ausreichenderMittel dem Landtage eine Vorlage zu unterbreiten, nach welcher aus
provinziellen Mitteln Beihülfen zur Ausgleichung der bestehenden Ungleichheit bei
Vertheilung der Einquartierungslast im Frieden in Gestalt von Zuschüssen zu den
Naturalverpflegungsentschädigungcnan die mit der Einquartierung bedachten Gemeinden
bewilligt werden.

Für die Beurtheilung der Frage, ob, in welchem Umfange und in welcher Weife eine
Ausgleichungder Einquartierungslast im Frieden innerhalb der Provinz aus deren Mitteln ein¬
zutretenhaben möchte, reicht das vorliegende statistische Material nicht aus, da dasselbenur bis einschl.
zum Jahre 1895 reicht, aus ihm also die Wirkung der Maßnahmen, welche seitens des Reiches
durch Aenderung der Gesetzgebung und anderweiteRegelung der Einquartierung getroffen worden
sind, um die Lasten der letzteren soviel als möglichzu erleichtern,für den Umfang der Provinz
nicht ersichtlich sind. In einem zuverlässigen statistischen Material über die Gestaltung der Ein¬
quartierung in den Jahren 1896 bis zur Gegenwart kann aber nur eine ausreichendeGrundlage
für die Entscheidungder angeregten Frage gefunden werden.

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

den Provinzialausschuß zu beauftragen, die erforderlichenstatistischen Erhebungen über
die Höhe der Einquartierungslast anzustellen und auf Grund derselben nochmals bei
der KöniglichenStaatsregierung in dieser Angelegenheitbehufs zureichenderErhöhung
der Einquartierungsentschädigungenvorstellig zu werden und dem nächsten Provinzial¬
landtag zur endgültigen Regelung der Frage eine Vorlage zu machen."

Düsseldorf, den 2. Februar 1901.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, vr. Klein,
stellvertretender Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Der Vorstand des RheinischenStädtebundes. Anlage ^.

Vierfen, den 31. Dezember 1900.

Antrag auf Bewilligungvon Zuschüssenzu den Einquartierungslasten
seitens der Provinz an die Gemeinden.

Auf Grund des Beschlusses des RheinischenStädtebundes vom 22. ds. Ms. und unter
- Ucberreichungeiner Denkschrift wird der Antrag gestellt, der Provinziallandtag der Nheinprovinz

möge beschließen:
„zur Bewilligung von Zuschüssenzu den Einquartierungslasten von täglich 40 Pfg.
für jeden mit Verpflegung einquartierten Soldaten vom Feldwebel abwärts die
erforderlichen Mittel bereitzustellenund, so lange nicht seitens des Reiches eine
den wirklichen Ausgaben entsprechende Vergütung gezahlt wird, diese Zuschüsse bei
einer Einquartierung von kürzerer als sechsmonatiger Dauer den mit einer Einquartierung
bedachtenGemeinden zahlen zu lassen."

Die ungleichmäßigeBelastung der einzelnenGemeinden durch die Einquartierung ist so
allgemein anerkannt, daß es dieserhalb eines besonderenNachweises nicht mehr bedarf. Wenn
auch keine rechtliche Verpflichtungzur Gewährung von Zuschüssen seitens der Provinz neben der
vom Reiche gewährten Entschädigung vorliegt, so entspricht die Bewilligung solcher doch der
Billigkeit und bedeutet einen gerechten Ausgleichder ohne Beeinflussungder Gemeinden hervor¬
gerufenen ungerechtenBelastung. Um diese, soweit sie sich innerhalb der Gemeinde geltend macht,
auszugleichen, haben die Gemeinden fast ohne Ausnahme bisher ihren mit Einquartierung
bedachten Bürgern besondere Vergütung neben der vom Reiche gewährten bewilligt - wozu eme
rechtlicheVerpflichtungnicht vorliegt - und es ist daher nur eine Forderung der ausgleichenden
Gerechtigkeit, wenn beantragt wird, daß diese seitens der Gemeinden gewährten befonderen
Zuschüsse unter Zugrundelegung des einheitlichenSatzes von täglich 40 Pfg. für den Mann von
der Provinz übernommen werden.

Stern-Viersen, Vorsitzender.
Steinkopf, von Bock. Dr. Neff. Fifcher.

An

den Provinziallandtag der Rheinprovinz,

zu Händen des Herrn Landeshauptmannes

zu
Düsseldorf.
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Anlage L.

Denkschrift
betreffend die Einquartiern«Masten in der Rheinprovinz.

Die ungleichmäßige Verkeilung der Einquartierungslasten hat schon seit vielen Jahren
Anlaß zu lebhaften Klagen seitens der betreffendenGemeinden gegeben. In neuerer Zeit macht
sich diese ungleichmäßigeVertheilung immer mehr zum Nachtheile der von der Einquartierung
vorzugsweiseund häufiger betroffenen Gemeinden fühlbar, weil bei dem Steigen der Wohnungs¬
und Lcbensmittelpreiseder Untcrfchiedzwischen den durch die Quartierleistung entstehendenKosten
und der für dieselbe gezahlten Entschädigungimmer größer wird.

Die Seivissätze betragen für Warschquartier und für Kcmtonnementsquartiervon kürzerer
als 6monatiger Dauer (um folche Quartiere handelt es sich) für Mannschaften

in der Servisklasse H. im Sommer 1? Pf., im Winter 23 Pf.
I « „ 14 „ „ „ 19

II „ „ 12 „ „ „ 17
III „ „ 11 „ „ !! 16
IV „ „ 8 „ „ „ 12
V 8 » 12

Es giebt wohl keine Gemeinde in der Rheinprovinz, in der die Kosten der Quartier¬
leistung, welche nicht nur in der Hergabe der Räumlichkeiten, sondern auch in der Hergabe von
Mobilar, Wäsche, Kochgeräthenusw. besteht, durch die oben erwähnten Vergütungssätze gedeckt
werden. Einzelne Gemeinden begnügen sich gleichwohl damit, den Quartiergebern lediglich die
von der Militärverwaltung gezahlten Servissätze zu vergüten, während wohl die Mehrzahl in
der richtigen Erwägung, daß die Untervertheilungder Nntural-Quartierleistung innerhalb der
Gemeinden nach der Leistungsfähigkeit der Einwohner in der Regel nicht erfolgen kann, daß viel¬
mehr meist auf die vorhandenen RäumlichkeitenRücksicht genommenwerden muß,

den Quartiergebern einen angemessenen Zuschuß gewährt, welcherwenigstens innerhalb
der Gemeinde die Einquartierungslast ausgleicht, da die Zuschüssedurch Kommunal-
steuern aufgebrachtwerden.

Die Zuschüsse sind in den einzelnen Gemeinden je nach den örtlichen Verhältnissen ver¬
schieden; sie schwankenbei Einquartierung ohne Verpflegung zwischen 20 Pf. und 80 Pf, M
den Tag und Kopf und betragen bei Einquartierung mit Verpflegung bis zu 2 Mark für deu Tag
und Kopf. Die von der Militärverwaltung für die Verpflegung von Mannschaften gezahlte Ver¬
gütung beträgt bei voller Tagcskost 80 Pf., welcher Betrag wohl in allen Gemeinden zur Be¬
streitung der Kosten der Beköstigung nicht ausreicht, weshalb denn auch die Zuschüsse der Ge¬
meinden bei Einquartierung mit Verpflegungwesentlich höher sind als bei solcher ohne Verpflegung
Da indessenelfahrungsqcmäßdie Qucirtierträger den ohne Verpflegung einquartierten Mannschaften
sehr häufig Verpflegung gewähren, so sind die den Gemeinde-Eingesessenen zufallenden Lasten
bei der Einquartierung ohne Verpflegung am größten.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 43. _______________ 539

Wie verschieden die Belastung der einzelnenStädte in den letzten 3 Jahren gewesen ist,
crgicbt sich daraus, daß von 68 Städten, welche auf eine diesbezügliche Umfrage Auskunft
gegeben haben,

15 Städte von Einquartierunggänzlich verschont blieben; 18 Städte nur m emem
der 3 letzten Jahre; 6 in 2 Jahren und 29 in allen 3 Jahren mit Einquartierung
belegt gewesen sind,

und ferner daraus, daß von 53 Städten, welche über die Zahl der einquartierten Mannschaften
Mittheilung gemacht haben, in den letzten 3 Jahren (auf einen Tag berechnet) erhielten

I. 18 Städte weniger als 1000 Mann, und zwar:
8 Städte unter 5000 Einwohner,
8 Städte von 5000—10000 Einwohner,
1 Stadt von 12000 Einwohner,
1 Stadt von 30000 Einwohner.

II. 24 Städte zwischen 1000 und 5000 Mann, und zwar:
12 Städte unter 5000 Einwohner,
5 Städte von 5000—10 000 Einwohner,
2 Städte von 10000—20000 Einwohner,
2 Städte von 20000—30000 Einwohner,
2 Städte von 30000—40000 Einwohner,
1 Stadt von 40 000 Einwohner.

III. 4 Städte zwischen 5000 und 10 000 Mann und zwar:
2 Städte von 5000—10 000 Einwohner,
2 Städte von 10000-20 000 Einwohner.

IV 6 Städte zwischen 10 000—40000 Mann, und zwar:
2 Städte von 5000—10 000 Einwohner,
2 Städte von 10 000 Einwohner,
1 Stadt von 39 000 Einwohner,
1 Stadt von 44 000 Einwohner.

V 1 Stadt von 22 000 Einwohnernüber 40W0 Mann, und zwar 78 071 Mann.

zählenden rheinischen Stadt be. e.ner 2 Mark f ' den ^ag m , ^ ^, ^
aus der Stadtkasse 50°/« «" ^ ^ ner^ ^ ^ ^ ^anderen, 6 WO Einwohnerzahlenden Staot n °" ^l > v z

3u,ch,„, ,„ «,.,°.,,.m„«. °'> «^73"3 , - "p.»»m,<» ,M»nsi«,,d>'ch
Uc «MM«.»»»»,'» >° ' ° ^ ".«,„ »l« 0« »,,w< °<l»si°' wird, I»,,d.n,

mch' d»r<m, ««sich, „chme,, " « « 7 ,„M»ri!ch,„I,,"re,st»,
si. MM sich lcii,I'ch "»ch d<» T '"'"'"M'M " ' > 1 ^ Mzglnch,,,,, d« «i„.

Der 1 ch.-«»«.'. »« »u, dem 8«, «,d <«,

^213. :ch335u,,^»2»,,m «d«, ','! d»ß d'c «.sw.„ w ^.'nd... '.,
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der Nheinprovinz mit Einquartierung eine sehr verschiedene,durchaus ungerechte und namentlich
die wenig leistungsfähigenGemeinden treffende ist, kann solches nirgend geschehen. Hier soll nur
noch hervorgehoben weiden, daß in der Sitzung des Provinziallandtages vom 15. März 1897
der Berichterstatter der I. Fachkommissionwiderspruchslos darauf hingewiesenhat, daß die
Zuschüsse aus Privatmitteln zwischen1 Mark 38 Pf. bis 1 Mark 41 Pf. pro Mann und Tag
betragen, während nur 80 Pf. als höchster Verpflegungssatzerstattet werden. Trotzdem ist seitens
des RheinischenProvinziallandtages die Gewährung eines Zuschusses zu den Einquartierungskostcn
stets abgelehnt worden, weil eine Verpflichtungder Provinz nicht vorliege und das Reich eintreten
müsse. Die Nichtigkeitdieser Begründung ist anzuerkennen. Leider ist aber nach den seitherigen
Erfahrungen nicht anzunehmen, daß das Reich seiner Pflicht nachkommen und in absehbarer Zeit
eine wirklich ausreichendeVergütung für die Quartierleistung zahlen wird. Der neue Servistarif
vom 26. Juli 189? hat zwar die Seivisentschädigung in den bei der Einquartierung zumeist
in Frage kommenden Orten der IV. und V. Seivisklasse um täglich 2 Pf. im Sommer uud 3 Pf.
im Winter erhöht, der Verpflegungssatz von 80 Pf. ist aber der seitherigegeblieben,so daß
die unbedeutende Serviserhöhung als eine Ausgleichung der Einquartierungslast nicht angesehen
werden kann. Bei der Beschlußfassungdes 39. und 40. RheinischenProvinziallandtages ist nach
den stenographischenBerichten namentlich davon ausgegangen worden, daß die Frage wegen
Erhöhung der Entschädigungfür das zu gewährende Naturalquartier gelegentlich der im Jahre 189?
stattfindenden Revision des Servistarifes ihre Erledigung finden solle. In welcher Weise dieses
geschehen, ist vorstehendnäher dargelegt worden. Es muß zwar zugegebenwerden, daß die Ein¬
quartierung mit Verpflegung in den letzten Jahren vielfach an die Stelle der Einquartierung
ohne Verpflegung getreten ist, aber trotzdem bleiben die Zuschüsse,die auch jetzt noch gezahlt
werden müssen, so unverlMnißmähig hoch, daß eine Regelung der Angelegenheit nunmehr
unbedingt erfolgen muß. Die akademische Erörterung der Frage, wer der zur Tragung der
Kosten eigentlich Verpflichtete ist, dürfte endlich aufhören; den schwer leidenden und ungerecht
belasteten Gemeinden, denen irgend welche wirthschaftliche Vortheile, die als Aequivalent für die
Belastung angesehen werden könnten— abgesehen von Garnisonorten - aus den Einquartierungen
nicht erwachsen, wird dadurch nicht geholfen. Die Beseitigung der Ungleichheitmuß aber herbei¬
geführt weiden! Als ein Mittel hierzu empfiehlt sich die Gewährung von Zuschüssenseitens
der größeren Kommunalverbände. Die Kreise dieserhalb anzugehen, erscheint nicht rathsam, da,
selbst wenn sämmtliche Kreisvertretungen der Provinz sich dazu entschließensollten, ihren mit
Einquartierungen belegten GemeindenZuschüsse zu bewilligen, dadurch noch lein Ausgleich geschaffen
würde; denn in denjenigenKreisen, welche mehr als andere mit Einquartierungen belastet werden,
würde zwar die Verschiedenheit der Belastung der Gemeinden innerhalb des Kreisesausgeglichen,
die ungleiche Belastung der Kreise aber bestehen bleiben. Eine wirksame Abhülfe ist nur dann
möglich, wenn die Provinz zur Bewilligung von Zuschüssen in der Höhe von etwa 40 Pf. für den
Kopf und Tag sich entschließt.

Eine merkliche Erhöhung der Provinzialabgaben würde dadurch nicht herbeigeführt
werden, wohl aber die Nefeitigung eines Uebelstandes, der oft von den nachtheiligstenFolgen für
den Haushalt einzelner Gemeinden begleitet ist.

Dem RheinischenStädtebund wird die Einreichung eines dementsprechenden Antrages an
die Provinzialvertretung empfohlen.

gez. Craemer-Mörs, Kirschbaum-Wülfrath, Schmidt-Nurscheid.
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Verein der Bürgermeister der nicht im -------V^_^
Städtetage vertretenen Städte und der Landgemeinden

der Rheinprovinz.

Haaren v. Aachen, 14. Januar 1901.

Antrag auf Bewilligung vou Zuschüssen zu deu Eiuquartieruugslasteu seitens der
Provinz an die Gemeinden.

Gleich wie der Städtetag der Rheinprovinz dahin vorstellig gewordenist:
„der Provinziallandtag der Rheinprouinz möge beschließen,daß künftighinZuschüsse
zu den Einquartierungslasten von täglich 40 Pfennig für jeden mit Verpflegung
einquartierten Soldaten vom Feldwebel abwärts von der Provinzialuerwalttmg an
die Gemeinden bei einer Einquartierung vou kürzererals sechsmonatiger Dauer gezahlt
weiden sollen,"

stelle ich hiermit den gleichen Antrag im Namen des Vereins der Rheinischen Landbürgermeister.
Durch die von dem Städtetage eingereichteDenkschriftist der Sachverhalt umfafsend

dargestellt worden und gestatte ich mir, hierauf ausdrücklich Bezug zu nehmen.
Die ungleichmäßigeBelastung der Gemeinden durch die Einquartierung ist so allgemein

anerkannt, daß es dieserhalb keines weiteren Nachweises bedürfen wird.
Um einen Ausgleich den Quartiergebern gegenüber zu bewirken, haben die meisten

Gemeinden bisher besondere Vergütuugen, neben der vom Reiche gewährten, bewilligt — wozu
eine rechtliche Verpflichtung nicht vorliegt — und es ist daher nur eine Forderung der aus¬
gleichenden Gerechtigkeit,wenn beantragt wird, daß diese, seitens der Gemeinden gewährten be¬
sonderen Zuschüsse unter Zugrundelegung des einheitlichen Satzes von 40 Pfennig für den Mann
von der Provinz übernommenwerden.

Hochachtungsvoll

Philippy,
Vorsitzender des Vereins der Rheinischen Landbürgermeister.

An

den Landeshauptmann der Rheinprovinz
Herrn Dr. Klein,

Hochwohlgeboren
Düsseldorf.
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Anlage I).

Trier, den 21. Januar 1901.

Die Vertheilung der Einquartierungslast im Frieden und deren gerechte Ausgleichunghat
den RheinischenProvinziallandtag bereits seit einer langen Reihe von Jahren beschäftigt.

Der 34. RheinischeProvinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 20. Juni 1888 (S. 19
der Protokolle) den Beschluß gefaßt:

„Der Landtag spricht aus, daß die regelmäßig wiederkehrendeEinquartierungslast
in einzelnen Theilen der Provinz als eine ungleich druckende und unerträgliche
empfunden wird, daß die Abhülfe dieses Nothstandesals eine Verpflichtung der Reichs-
Militärverwaltung zu bezeichnenist, und beauftragt den Provinzialausschuß, diesen
Beschluß in geeigneter Weise an der zuständigen Stelle zum Ausdruck zu bringen."

Der 36. Rheinische Provinziallandtag hat sodann am 3. Dezember 1890 beschlossen,
den Provinzialausschuß zu beauftragen, an die KöniglicheStaatsregierung im Anschlüsse an die
früheren Beschlüssedes Landtages die Bitte zu richten, einen Ausgleich der Vertheilung jener
Last möglichst bald herbeizuführen. Dem 38. RheinischenProvinziallandtage hat der Provin¬
zialausschußausführlichenBericht über die Angelegenheiterstattet (vergl. Verhandlung S. 233 u. s. f.),
worauf diefer u. A. den Beschluß faßte, bei dem Herrn Reichskanzlerdahin vorstellig zu werden,
daß die Entschädigung der Quarticrgeber für die Verpflegung den Selbstkostenentsprechenderhöht
oder in anderer Weise ein Ausgleich der Quartierlast herbeigeführt werde.

Auf den Bescheid des Herrn Ministers des Innern vom 2. April 1895, daß für 1897
eine allgemeine Revision des Servistarifs bevorsteheund zum Zwecke der Erleichterung der Ein¬
quartierungslast eine Erhöhung der damals geltenden Vergütungssätze für die Gewährung von
Naturalquartier in Erwägung gezogen werde, faßte der 39. NheinifcheProvinziallandtag am
?. Mai 1895 den Beschluß, zunächstdie weiteren Maßnahmen der Staatsregierung abzuwarten,
und im Uebrigen statistische Ermittelungen darüber anstellen zu lassen, ob und inwieweit die
gemäß der Mittheilung des Herrn Ober-Präsidenten vom 2. Juni 1894 angestrebten Mahnahmen
zur Erleichterung der Einquartierungslast thatfiichlich zu einer Entlastung geführt hätten.

Die Ergebnisse dieser Ermittelungen sind im Bericht des Provinzialausschusses vom
20. Oktober 1896 niedergelegt. In diesem Beschluß ist unter Nr. 5 ausgeführt, daß durch die
beabsichtigte intensive Benutzung des Lagers Elsenborn eine weitere Entlastung der Provinz von
Einquartierungslasten eintreten werde. Der 40. Provinziallandtag hat sich sodann wiederum mit
der Angelegenheit beschäftigtund wiederholt beschlossen, zunächst die weiteren Maßnahmen der
Staatsregierung und die Entwickelungder sich daraus ergebenden Verhältnisse abzuwarten.

Die in Aussicht gestellte Revision des Servistarifs ist nun zwar durch das Gesetz vom
26. Juli 1897 (R.-G -Vl. S. 619) insofern erfolgt, als die Servisentschädigungen, insbesondere
bei den zumeist in Frage kommendenOrten der 4. und 5. Servisklasfe bei Mannschaften täglich
2 Pfg. im Sommer und 3 Pf, im Winter, d. h. von 6 bezw. 9 Pf. auf 8 bezw. 12 Pf-
erhöht worden sind.

Gegenüber dieser Erhöhung der Servisentschiidigung ist aber der Satz für die Natural»
verpflegungsvergütungin dem weiter ergangenen Gesetze über die bewaffnete Macht im Frieden
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vom 24. Mai 1898 (R.-G.-BI. S. 301) nicht verändert, sondern mit 80 Pf., bezw. 65 Pf.
für die volle Tageskost für Mann und Tag beibehalten worden. Es geht aus dem dargelegten
Gange der Reichsgesetzgebung hervor, daß das Reich seiner in den Verhandlungen des Landtages
stets betonten Verpflichtung zur Erhöhung der Naturalverpflegungssätzenicht in der gewünschten
Weise nachgekommen ist, wenngleichanerkannt werden mag, daß eine wesentliche Vermehrung der
Einquartierung mit Verpflegung an Stelle einer solchen ohne Verpflegung in den letzten Jahren
eingetreten ist. Es ist aber auch nach den bisherigen Erfahrungen nicht zu erwarten, daß in
absehbarer Zeit die erwünschteAusgleichungdurch Mahnahmen der Neichsregierungherbeigeführt
werden wird. Eine erneute Erörterung der Angelegenheit erscheint somit durchaus erforderlich
und gerechtfertigt. Es kann darauf verzichtet werden, den besonderen Nachweis dafür zu erbringen,
daß bei den gegenwärtigen Theucrungsverhältmssender höchste Verpflegungssatzvon 80 Pf. als
ein durchaus ungenügender anzusehenist. Bereits in den früheren Verhandlungen des Provin-
ziallandtages ist ohne Widerspruch.angenommen worden, daß die Zuschüsseaus Mitteln der
Gemeinden, Kreise und der Privaten zwischen 1,38 und 1,41 M. pro Mann und Tag betragen,
die sich inzwischeneher gesteigert als vermindert haben werden.

Die unterzeichneten Kreisausschüsse,deren Kreise ganz oder doch zum allergrößten Theile
in das aus Mitteln des Staates und der Provinz subventionirte Eifelnothstandsgebiet fallen,
glauben nun durch die Einquartierungslast ganz besonders hart betroffen zu werden. Es bedarf
keiner Erwähnung, daß die Eifel, welche sich aus militärischen Gründen und wegen der geringeren
Flurentschädigung zum Manöuerterrain besonders eignet, mehr als andere Theile der Provinz
mit Einquartierung belastet ist. Die eingangs erwähnte Errichtung des Lagers Elsenborn hat die
gewünschteErleichterung nicht in genügender Weise erbracht, zumal sich herausgestellthat, baß
der Platz zu Uebungen für sämmtliche Truppe,, nicht ausreicht, vielmehr zwei Brigaden alljährlich
ihre Uebungen im Gelände vornehmen müssen. So hat der Gesammtbeitrag von Gemeindenund
Quartiergebern z. B. in den Kreisen Daun und Prüm sich gegen die Resultate der Jahre
1891—1895 nur folgendermaßenerniedrigt:
N 1891 1892 1893 1894 1895

51 006 M. 3431 M. 1409 M. 5623 M. 616 M.________________
1891—1895 Se. 61469 M.

1«W 189? 1898 1899 1900
22 54? M. 1699,20 M. 2336 M. 2243 M.^20^0?^

1896—1900 Se. 49 132 M

Daaeaen ist z B. der Beitrag des Kreises Prüm, bei einer Gesammtsteuerkraft von
'8156,80 M swa!!! Einkommensteuer,wie sich aus nachstehenden Zahlen ergebt, sogar um fast
?000 M. erhöht worden.

1«,, 1892 1893 1894 1895
^" ^«"u ^^ 2?038M. „7M, ^405^-----------------^

,«o« 189? 1898 1899 1900

19?34M. 8^4 M 6319 M. 26?8 M.^81̂896-1900 Se^5V873 M.
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Die Errichtung des Lagers Elfenborn hat zudem die nachtheiligeFolge gehabt, daß
einzelne Kreise bezw. Theile derselbendurch an- und rückmarschierendeTruppen regelmäßigjährlich
mit großer Einquartierung bedacht werden.

Für den Kreis Trier hat z. B. die durch An- und Rückmärsche zum und von: Lager
Elsenborn verursachteEinquartierung betragen au Mann bzw. Pferden 1896: 0, 1897: 127
bzw. 73, 1898: 2624 bezw. 2214, 1899: 1352 bezw. 1036, 1900: 5411 bezw. 2427.

Für den Kreis Malmedy haben die lediglich durch das Lager Elsenborn herbeigeführten
jährlichen Oinquartierungen an Mann und Pferden (immer ohne Rücksichtauf mit oder ohne
Verpflegung)betragen:

1896 189? 1898 1899 1900
6934,2350. 1556,883. 4949,3871. 3136,1580. 2958,1122.

Die dem Vernehmen nach beabsichtigte Errichtung eines besonderen Kavallerie-Uebungs-
platzes im Kreise Bitburg wird einzelneTheile der Eifel in der Folge noch weiter belasten. Zu
den durch das Lager Elsenborn betroffenenKreisen gehören u. A. diejenigen von Bitburg, Malmedy,
Muntjoie, Prüm, Trier und Schlcidcn.

Aus einer für einzelneKreise nämlichAoenau, Bitburg, Cochem, Daun, Mayen, Malmedy,
Prüm, Schleiden, Trier, Wittlich und Zell aufgestelltenZusammenstellunggeht hervor, daß diese
dcin Nothstandsgebiet der Eifel angehörendenKreise in den letzten 5 Jahren einen von den
Gemeinden zugelegtenBetrag von 27 591 Mark 41 Pf., einen annähernd berechneten Betrag des
Mehraufwandesder Quartiergcber in gleicher Zeit von 359353 Mark 88 Pf., also eine Gesammt-
leistung von Gemeinden und Quartiergebern von 386 945 Mark 29 Pf, aufzuweisenhaben,
denen staatlicheLeistungenvon 656 543 Mark und 60 Pf. gegenüberstehen.

Indem wir auf die diesbezüglichen in der dem Provinziallandtage vorliegenden Denkschrift
des rheinischen Städtebundes vom 31. Dezember v. Is, für 53 Städte der Provinz gemachten
Angaben und die Leistungender nicht kreisfreienStadtgemeinden Bezug nehmen, haben wir ledig¬
lich noch in kurzen Worten die Rechtsfrage zu berühren.

Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, daß eine gesetzlicheVerpflichtunglediglichauf
Seiten des Reichesund nicht etwa eine solche seitens der Gemeinden, Kreise oder der Provinz
hinsichtlich der Gewährung der Naturalverpflegung vorliegt.

Die diesseits beantragte Ausgleichungder Lasten durch Bewilligung näher zu normirender
Zuschüsse pro Kopf und Tag trägt daher den Charakter der Freiwilligkeitund Billigkeit, welche
zu der Beseitigung der bestehenden Ungleichheit beizutragen bestimmt ist. Es wird sich fragen,
welche Körperschaftzur Beseitigung dieser Ungleichheit zweckmäßigberufen ist. In dieser Be¬
ziehung sei zunächst hervorgehoben,daß durch Zuschüsseder Einzelgemeindeneine Beseitigungder
bestehenden Mißstände nicht herbeigeführt werden kann, weil dies zumal in den ärmeren Theilen der
Provinz zu einer ungebührlichenBelastung der Gemeindeetats führen müßte. Da sich auch die
Leistungsfähigkeitder einzelnen Gemeinden innerhalb der Kreise vielfach durchaus verschieden
gestaltet, so wird die Verschiedenheitder Entschädigungssätzeleicht zur Unzufriedenheit in den
Kreisen führen. Was die Heranziehung der Kreise selbst angeht, so ist in den Verhandlungen
bereits überzeugend darauf hingewiesenworden, daß diese Verbände umsoweniger in der Lage
sind, eine Ausgleichungaus ihren Mitteln herbeizuführen,als die Einquartierungslast hauptsächlich
die armen Kreise der Gebirgsgegendentrifft und diese vielfach gar nicht einmal in der Lage sind,
Zuschüsse aus eigenen Mitteln aufzubringen. Im Uebrigen würde aber auch bei einer Heran¬
ziehung der Kreisverbände, wie in der vorerwähnten Denkschriftzutreffend hervorgehobenworden
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ist, die ungleiche Belastung der Kreise wegen der Verschiedenheitder Einquartierungslasten in den
einzelnenGebieten der Provinz bestehen bleiben, wenn zwar ein Ausgleich in der Belastung der
Gemeinden innerhalb des Kreises selbst Platz greifen würde. Aus diesen Gründen wird u. E. trotz
bestehender Bedenken lediglich der Provinzialverband zur Gewährung der beantragten Zuschüsse
geeignetsein.

Es wird nicht verkannt, daß dies u. D. eine beträchtliche Belastung des Provinzialetats
herbeiführenwird. In den eingangs erwähnten Verhandlungen ist die Höhe dieser Belastung bei
einem Zuschüsse vou nur 35 Pf. pro Mann und Tag ohne Rücksichtauf Einquartierung mit
oder ohne Verpflegung für das Jahr 1889 auf rund 235 000 Mark und für das Jahr 1890
sogar auf rund 440 000 Mark berechnet worden. Die Beträge würden sich für die Jahre 1891—1895
folgendermaßengestaltet haben:

1891 ...... 28004? M. 95 Pf.
1892 ...... 258306 „ 45 ..
1893 ......201599 „ 65 „
1894 ...... 327 465 „ 25 „
1895 ......219 002 „ 35 „

im Mittel alfo rund 250 000 Mark.
Für die vorbezeichneten I I Gifelkreife würde es sich in der Zeit von 1896—1900 einschl.

bei 753 019 Offizierenund Mannschaften(mit und ohne Verpflegung) um einen Zuschuß in der
Höhe von 263 556 Mark 65 Pf., im Durchschnitte also um einen Iahreszuschuß von über
50 000 Mark an Provinzialbeiträgen gehandelt haben. Welche besondere uud unberechtigte Be¬
lastung aber diese Kreise bei den bestehenden Sätzen zu erleiden haben, geht aus den oben ange
führten Gesammtlcistungenhervor, welche sich auch bei einem Zuschüssevon 35 Pf. pro Mann
und Tag immer noch bei den 11 Eifelkreisenauf insgesammt 122 291 Mark 54 Pf. in den
Jahren 1895—1900 belaufen haben würden.

Die angeführten Zahlen dürften einerseitsergeben,daß es sich bei einer Aufbringung der
Beihülfen durch die ganze Provinz nicht um unerschwingliche Opfer handelt, während unter den
gegebenen Verhältnissen eine ungerechtfertigte Inanspruchnahme der ärmsten Theile der Provinz
vorliegt. Vergleiche der von Gemeindenund Quartiergcbcrn gezahltenBeiträge mit den Bewilli¬
gungen des Provinzialeifelfonds lassen erkennen, daß beispielsweisegegenüberden Beihülfen
dieses Fonds pro 1899/1900 im Betrage von 56 831 Mark an Quartierleistungsbeiträgen im
Jahre 1899 seitens der Gemeinden der mehrcrwahnten 11 Kreise 2138 Mark 93 Pf. seitens der
Quartiergeber 16 295 Mark 80 Pf., insgesammt also 18434 Mark 73 Pf., dagegen im Jahre
1900 entfprcchend 2073 Mark 80 Pf., bezw. 121279 Mark 70 Pf., insgesammt 123 353 Mark
50 Pf. gezahlt worden sind, wobei zu berücksichtigen bleibt, daß jene Beihülfen sich auf das
Gesammtgebietder Eifel, nicht allein auf die angegebenen11 Kreife beziehen. Die Wirkungendes
Nothstandsfonds werden ohne Zweifel zu einem beträchtlichen Theile durch die Opfer ausgewogen,
welche den Bewohnern dieses Gebietes alljährlich durch Einquartierung auferlegt werden und. wie
aus Vorstehendemersichtlich, in einzelnenJahren die doppelte Höhe des Eifelzufchusses betragen.

Wenn die unterzeichneten Kreisausschüssenun die Bewilligung provinziellerZuschüsse
beantragen, so verkennen sie durchaus nicht, daß es sich selbst bei einer nur versuchsweisen Be¬
willigung, wie eine solche s. Zt. erwogen worden ist, um eine folgenschwere Entscheidunghandelt.
Diese wird voraussichtlich entweder zu einer bleibendenBelastung des Provinzialetats und dem-
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entsprechender Erhöhung der Umlagen führen oder im Falle einer negativen späteren Entscheidung
zu großer Unzufriedenheit führen. Nichts destowenigerdürfte eine weitere Vertagung der An¬
gelegenheitungerechtfertigterscheinen,da nicht abgewartet und erwartet werden kann, daß das
Reich seinen gesetzlichenVerpflichtungen in hinreichendem Maße nachkommenwird. Es handelt
sich um Beseitigung eines Nothstandes und Mißverhältnisses, unter welchem uicht nur das Eifel-
gebiet, sundern, wie in den Verhandlungen allgemein anerkannt worden ist, die gesammteProvinz
leidet. Diese ist daher auch berufen, alle zur Beseitigung der Ungleichheit zweckdienlichenMaß¬
nahme» zu treffen.

Was die Hohe der Beihülfe angeht, fo wird diese zweckmäßigder späteren Berathung
anheimgestellt. Schon jetzt aber sei hervorgehoben,daß u, E. eiu Zuschuß vou mindestens 35 bis
40 Pf, für jeden mit Verpflegung einquartierten Soldaten vom Feldwebel abwärts erforderlich
erscheint, um als annähernder Ausgleich angesehenzu werden.

Wir stellen den Antrag:
„Der Provinzillllandtag wolle den Provinzialausschuß beauftragen, unter Bereitstellung
ausreichenderMittel dem Landtage eine Vorlage zu unterbreiten, nach welcher aus
provinziellenMitteln Beihülfen zur Ausgleichungder bestehendenUngleichheit bei Ver-
thcilnng der Einqunrtieruugslnst im Frieden in Gestalt von Zuschüssen zu deu Natural-
vcrpflegungsentschädigungenan die mit der Einquartierung bedachten Gemeinden
bewilligt werden."

Die Vorsitzenden der Kreisausschüsse der Kreise:

Adenau Bitburg Cochem Dauu Mayen
gez. Scherer. gez. von Kesseler. gez. Gerbaulet. gez. von Ehrenberg. gez. Kesseltaul.

Malmedy Prüm Schleiden Wittlich
gez. Kaufmann, gez. Graf Galen, gez. v. Schlechtendal. gez. Mannkopff.

Trier Zell
gez. Frhr. von Troschke. gez. König.

An

den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz
zu

Düsseldorf.
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Zusammenstellung
der in den Jahren 1896—1900 einquartiert gewesenen Offiziere,

Mannschaften und Pferde.
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Adenau .........

Bitburg .........

Cochem .........

Dllun ..........

Manen .........

Malmedy .........

Prüm ..........

Schleiden.........

Wittlich .........
(Es fehlen die Angaben aus der Bürger¬

meistereiManderscheid.)
Trier..........

Zell ..........

Summe

Es waren einquar

im Jahre 1896

mit Verpflegung
Offi¬
ziere

173

1??0

119

1224

29

118

445

1559

219

1 163

16

6 835

Mann-
schllften

9 827

67 988

2 083

29 564

3 358

6 100

28 097

46 921

6172

30 915

273

231 288

Pferde

1394

13 086

1566

8 609

2120

614

5 300

16 438

3 641

9 645

189

d.
ohne Verpflegung

Offi¬
ziere

Mann¬
schaften

239

1422

4

15?

125

200

830

1039

53

231

62 602 4 300

3 718

180

516

753

6 404

11571

Pferde

1909

5 461

106

934

1736

5 018

1937

753

86

17 940

im Jahre 189?

mit Verpflegung
Offi.
ziere

Mann¬
schaften

7?

107

860

78

1899

25

13

105

29

66

165

2 851

2 412

22 154

2 294

101660

1471

1718

2 786

1536

3 635

4 714

Pferde

974

1718

8 091

1432

19 822

278

147

1706

1447

2 066

1592

3 424 147 231 38 275

hne Verpfleg""^
Offi-
ziere

45

33

96

2?

216?

60

73

60

49

130

Mann¬
schaften

2 740

274

5^

?l5

12 B

S<)5

15'

durchschnittlich auf einen Tag gerechnet:

mit

im Jahre 1898 im Jahr« 1899 im Jahre 1900

2.

Verpflegung n ohne Verpflegung niit Verpflegung ohne Verpflegung mit Verpflegung ohne Verpflegung

Offi¬
ziere

Mann¬
schaften Pferde Offi¬

ziere ^

Mann- „, .

schllften^^

Offi¬
ziere

Mann¬
schaften

Pferde Offi- ^Mann-jziere schaften
Offi¬
ziere ^

Mann¬
schaften

Pferde Offi¬
ziere

Mllnw
fchaftenPferde

32 1800 667 25 _ 255 30 2 244 514 54 — 738 220 7 026 2 406 111 — 535

843 6 262 5 50? 143 — 298 140 3 673 2 505 76 — 264 2 439 69 674 28 015 1021 936 2 84?

~-
16 3 9 — 14 74 1211 807 8 — 8 200 3 655 2 002 26 — 135

152 2 681 1793 50 100 473 141 3918 1799 49 — 67? 1140 29 898 7 291 210 449 1535

53 2 540 1287 59 — — 72 2 623 1736 49 — — 59 3 709 2 573 205 — —

125 4 661 1537 163 — 2 334 64 2 969 822 103 — 758 70 2 801 1039 87 — 983

154 9 861 4 881 338 — 3 095 64 4 904 1250 179 — 1873 617 46 623 7118 1679 3 392 8 704

933 30 746 17 175 929 5 337 532 109 3 225 1933 51 — — 365 8871 6 035 43 — —

58 1186 1293 — 11 — 3? 1025 723 1? — — 388 11761 6 373 259 — —

251 6 961 5 729 157 __ 112 4183 2 319 144 — 333 1409 39 851 12 629 470 902 876

^ — — 24 — 8 319 144 — — — 12 253 124 — — —

2601 66 714 39 872 1873 5 472 7 001 85l!30 294 15 552 730 — 4 651 6919224 122 75 605 4111 5 679 15 615
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Anlage 44.

Vorbericht
zu dem

Haupt-Haushaltsplane der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz
sowie

zu den zu demselben gehörenden Haushaltsplänen der einzeluen Verwaltungszweisse
und Anstalten

für die Rechnungsjahre

vom I. April 1901 bis 31. März 1902 und vom 1. April 1902 bis 31. März 1903.

Der Voranschlagzu dem Haupt-Haushaltsplan über die direkten Ein¬
nahmen und Ausgaben der Provinzialverwaltung für die Rechnungsjahre 1901
und 1902 schließtab mit.................11188000 M,
gegen ........................ 9 969000 „
in den Rechnungsjahren 1899 und 1900, also mit mehr....... 1 21 9 000 M.

Dieser Mehrbetrag besteht:

^,. Bei den Einnahmen in folgenden Posten:

1. bei Titel II „Provinzialabgaben" sollen mehr erhoben werden:
l»,) Bei Nr. 1«. und d für Verkehrscmlagenbezw. zur Unterhaltung

der früheren Bezirksstraßen ............ 441 850 M.
d) bei Nr. 2 zur Deckungder Kosten des Landarmenwesens . . 250 000 „
o) bei Nr, 3 zur Deckung der Kosten der erweiterten Armenpflege 50 000 „
ä) bei Nr. 4 zur Ergänzung der allgemeinenDotcitionsrcntc bezw.

für allgemeineZwecke der Provinzialverwaltung ..... 388 150 „
2. Bei Titel IV:

a) bei Nr. 1 als Antheil an den Zinsübelschüssender Landesbank
mehr eingestellt ............... 86 000 „

d) bei Nr. 2 an Zinsgewinn des RheinischenMeliorationsfonds . 1 200 ..
3. Bei Titel V Nr. 1 an Zinsen von vorübergehendrcntbar angelegten

Beständen ................... 1 800 „

zusammen I 219 000 M.
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1. Die Nothwendigkeitzur Einstellung der erhöhten Proviuzialabgabcu bei a, 1>, c uild
ä um zusammen 1130 000 M. wird bei den Ausgaben näher erläutert;

2. ebenso zu Titel IV Nr. 1, die Einstellung eines Mehrbetrages von 86 000 M. aus
dem Zinsgcwinne der Landesbank, während die Mehr-Einnahme bei Titel IV Nr. 2 sich aus
den Zinseinnnhmen des Meliorationsfonds rechnungsmäßigergiebt.

Die Mindereinnahme bei Titel V Nr. 2 ist zur Abrundung eingestellt.

L. Bei den Ausgaben sind höher eingestellt:
1. Bei Titel I H. Nr. 2 die „Rente au die katholischenArmen in Werden"

um den Betrag von ................. 150,— M.
Diese Rente wird nach den Martini-Durchschnitts-Marktprcisenberechnet;
die Ausgaben in den Rechnungsjahren1898 und l899 begründen deu
vorgesehenen Betrag.

2. Bei Titel II Nr. 1 der Zuschuß an den Haushaltsplan des Provinzial-
landtags, des Provinzialnusschussesund der Centralvcrwaltungsbehürde
um den Betrag von ................ 30 000,— „
Es war mehr vorzusehen sür den Provinziallaudtag mit Rücksicht dar¬
auf, daß uuranssichtlich in die Geltungsdauer des Haushaltsplans zwei
Landtage fallen werden, 20 000 M, für Besoldungder oberen Beamten,
hauptsächlichin Folge des Eintritts eines Landesbauraihs 7090 M,
für Subaltern- und Untcrbeamtc 7379 M., au anderen persönlichen
Ausgabe» (für Hülfsarbeiter «.) 6050 M., und au sächlichen Kosten
1100 M, wogegendie eigenen Einnahmen um 9730 M. gestiegen sind.

3. Bei Titel II Nr. 2 der Zuschuß an den Haushaltsplan zur Zahlung
von Pensionen, Wittwen- und Waifcngeldcrn um den Betrag von. . 15 761,42 „
Wie in den Vorjahren ist der Zuschuß mit 15"/« der Durchschnitts¬
einkommen der Beamten berechnet. Es ist in diesem Haushaltsplan
jedoch das Durchschnittseinkommender Beamten nach dem vom
41. Rheinischen Provinziallcmdtag genehmigten Besoldungsplan der
Berechnung des Zuschusseszum ersten Male zu Grunde gelegt und
dadurch im Weseutlichcn die Erhöhung desselbenherbeigeführtworden.

4. Der Zuschuß für Provinzial-Taubstununen-Anstaltcnbei Titel II Nr. 7
um den Netrag von .................34 030,— „
Zur Durchführung der vom 41. RheinischenPruvinziallandtag in der
Plenarsitzung vom 3. Februar 1899 genehmigtenBcsulduugsvorlagcist
für die Besoldung der Direktoren und Lehrer an diesen Anstalten eine
Mehrausgabe gegen den jetzigen Etat von , . . . 5 335,— M.
nothwendig, während sich die am 1. April 1901 fällig
werdenden Gehaltsverbcsserungender Bezeichnetenauf . 7 682,-
belaufen werden. Durch die Einführung des acht¬
jährigen Lehrganges für die Taubstummenzöglingc«.
ist die Vermehrung der Klasse!,, die Anstellnng weiterer
Lehrkräfteund damit eine weitere Ausgabe von . . - 8 196 ,

Zu übertragen 21213— M 79 941,42 M.
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Uebertrag 21213— M. 79 941,42 M.
erforderlich geworden. Mit Rücksicht auf den acht¬
jährigen Lehrgang ist auch auf die Verpflegung einer
größeren Zahl von Zöglingen gerechnet worden und,
da die Pflegekostensätze in der jetzigen Etatsperiode mit
Rücksicht auf die gestiegenen Preise aller Lebensbedürf¬
nisse haben erhöht werden müssen, eine Mehrausgabevon 9 800,— „
für Beköstigung vorgesehenworden. Der Zuschuß an
die Vereins-Taubstummenanstaltin Köln aus der Wilhelm-
Augusta-Stiftung hat um .......... 1375,— „
erhöht uud um denselben die Provinzial-Taubstummen-
cmstalten weiter auf Zuschuß aus Provinzialmitteln an¬
gewiesen werden müssen. An kleinerenMehrausgaben
bei anderen Titeln ist ein Mehrbettag vorzusehenvon 95?,— „ ,
während bei den eigenenGinnahmen der Taubstummen-
Anstalten nach der diesem Berichte beigefügten Nach¬
weisung ein Ausfall von .......... 685 ,— „
sich ergiebt, so daß ein Mehrzuschußvon ..... 34030,— M,
erforderlich wird,

5. Der Zuschußfür das Nlindcnwesenbei Titel II Nr. 8 um den Betrag von 19 240,— „
und zwar bei der Provinzial-Blindenunterrichtsanstalt zu

Düren (Elisabeth-Stiftung) um . . 8 790 M.
Neuwicd (Auguste Viktoria-Haus) um 10 450 „ .

Dadurch, daß an der Dürener Anstalt ein Lehrer mit
dem Höchstgehalt und zwei Wärterinnen in den Ruhe¬
stand getreten sind, deren Stellen nicht mehr besetzt
weiden, crgiebt sich eine Minderausgabe an Besoldungen
von ................. 3285— M.
und eine solche bei den persönlichen Ausgaben von. . 140,— „
In Folge der Uebcrgabe der Wirthschaftsführung bei
der Anstalt in Düren an die Cellitinnen war für Be¬
schaffung von Utensilien,Mobilien, Kirchen-und Schul-
bcdürfnissenein Betrag von ......... 200,— „
weniger vorzusehen, während für Beköstigung,Lagerung,
Bettzeug, Tischwäscheund Bekleidung bei beiden An¬
stalten ............ 21 600 M.
mehr eingestellt werden mußten, wovon
11700 M. auf die Anstalt zu Düren und
9900 M. auf die Anstalt zu Neuwied ent¬
fallen. Der Mehrbetrag beruht im Wesent¬
lichen darauf, daß die Sätze für die Bekösti¬
gung, Unterhaltung der Utensilien u. s. w,
in beiden Anstalten erhöht werden mußten.

Zu übertrage» 21 600 M. 3 625,— M. 99 181,42 M.
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^

Uebertlllg 21 600 M, 3 625,— M. 99 181,42 M.
Für Beleuchtung,Heizung :c. sind für die

Düren'er Anstalt .........1000 M.
wegen der höheren Kohlenpreiseund des ver¬
mehrten Wasserverbrauchsder Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt, und für Instruktions¬
leisen, Unterhaltung der Gebäude und un¬
vorhergesehene Ausgaben in beiden Anstalten 85k
für Beschaffung von Rohmaterialien zu
Handarbeiten und Antheil der Zöglinge am
Arbeitsverdienstwegen verstärkten Arbeits- "
betriebes in der Neuwied'er Anstalt ... 1 650 „
mehr vorgesehen.

An Mehr-Einnahmen werden beide An¬
stalten beziehen .........___________ 2 240,— „
so daß sich der Mehrzuschußauf. . . . 25 105 M.
weniger ............ 5 865,— M.

also auf ^19240— M
berechnet.

6. Bei Titel II Nr. 9 der Zuschuß für das
Hebammenwesen, einschließlich derProvinzial-
Hebammenlehranstaltin Köln, um den Ne¬
trag von ....................1120,— M.
Die Beköstigung erfordert nämlich unter
Zugrundelegung der im Jahr 1899 ver¬
pflegten Personen ........7 000 M.
die Reinigung, Beleuchtung, Unterhaltung
der Gebäude ..........1250 „
mehr, für Schreibhülfe und an Lohn für
das Dienstpersonal sind ...... 1040 „
im Ganzen also ......... 9290— M.
mehr vorgesehen. Dagegen konnten wegen
Stellenwechselsan Besoldungen .... 850 M.
ferner bei den Ausgabenfür das anatomische
Kabinet, Steuern und Abgaben .... 500 „
und bei dem Titel „Insgemein" haupt¬
sächlich an Miethe für das angekaufte Haus 2 690 „
abgesetzt werden, so daß sich abzüglich dieser
Minderausgaben und der im Haushaltsplan
vorgesehenen Mehreinnahmen (4 197,46 —
67,46 durchlaufendenPosten) ..... 4130 „ 8170— „
der Mehrzuschuß,wie angegeben,auf . . 1120,— M.

beziffert. Zu übertragen 100 301,42 M.
70
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Uebcrtrag 100 301,42 M.
7. Bei Titel II Nr. 12 der Zuschuß für die Provinziell-

Heil- und Pflcgeanstalten um den Betrag von ........ 42 300,— „
Die Erhöhung ist erforderlichgeworden durch Gehalts
anfbessernngenan die Beamten dieser Anstalten, durch
die Einstellung der Gehälter:c, für die an den An¬
stalten Andernach, Bonn und Galkhausen neu vor¬
gesehenen Stellen der III. Aerzte (zu vergl. die besondere
Vorlage, Drucksacheu. Nr, 1?) mit im Ganzen 15 192 M.,
sowie die normalmäsiigeBesoldung der Beamten bei der
neuen Anstalt zu Galkhausen mit 6 562,50 M. Es
ergicbt sich hiernachan Besoldungenein Mehrbetrag von 21 754,50 M.

Die anderen persönlichenAusgaben haben in den
6 Heil- und Pflegcanstalten um ........ 76281,— „
erhöht werden müssen und zwar für die
Vergütung der Assistenz- u, Volontärärzte um 4 225 M.

„ „ Geistlichenfür Seclsurge „ 2 000 „
„ „ Büreaugchülfen „ 3 830 „

des Pflegepersonals „ 46 625 „
„ Dienstpersonals „ 19 601 „

Die erheblichere Steigeruug bei den beiden letzten Posten
ist insbesondereans die bestimmungsmäßige Aufbesserung
der Löhne und die fällig gewordene Zahlung von Prämien
an das Pflegepersonal und die Vermehrung des letzteren
und des Dienstpersonalsin der Anstalt Galkhausen zurück¬
zuführen, Entsprechendder stärkeren Belegung der An¬
stalten haben cmch die sächlichen Ausgaben insbesondere
aber für Betustignug (64 250 M,) und für Heizung
(50 450 M,) um ............. 140 3 14,50 „

zusammenum 238 350,—M.
erhöht werden müssen, welchen aber eigene Mehrein¬
nahmen der Anstalten im Betrage von ...... 196 050,— ,,
gegenüberstehen,so daß sich der obenerwähnte Mehr- ____
zuschuß von .............. 42 300,—M.
berechnet.

8, Der Zuschuß für das Landarmcnwcsen bei Titel II Nr. 13 um den
Betrag vou ................... 250 000,- „

Die Ausgabe für die Pflege landarmer Personen hat im Jahre 1899
rund 1245 900 M. betragen, während im Haushaltspläne für die
Jahre 1899 und 1900 nnr 1 148 036 M. vorgesehenwaren, so daß
sich dem Haushaltsplan gegenüber eine Mehrausgabe von 97 864 M.
ergab. Gegen das Rechnungsjahr l 898 hat die Vermehrungder Ausgabe
nicht weniger als 74 411,06 M, betragen. Die Steigerung vertheilt sich auf: ________

Zu übertragen 392 601,42 M.
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Uebertiag 392 601,42 M.
Uebernahmenaus dem ReichslandElsaß-Lothringen

mit .............. 28 000—M.
aus dem Ausland mit ......... 5 ONO,— „
Mehraufwendungenfür Geisteskranke mit . . . 20 000,— „
Aufwendungenauf Gruud der Novelle zum Gesetz

über den Unterstützungswohnsitz(Herabsetzung
des Alters zum Verlust des Untcrstützuugs-
wohnsitzes auf 18 Jahre) mit ......___ 15 000,— „

zusammen 68 000,— M.
Hierzu Mehrpflegekosten durch Anwachsen der Zahl

landarmer Personen ......... 6 411,06 „
zusammenwie oben 74 411,06 M.

Auf eine ucrhältnißmäßig gleiche Steigerung ist nach den Erfahrungen
der letzten Jahre auch in deu kommenden Jahren zu rechnen, doch darf
angenommenwerden, daß der zwischen Preußen und Elsaß'Lothringen
am 18. November 1899 abgeschlosseneVertrag wenigstens die Kosten
für neue Uebernahmenvon Hülfsbednrftigenaus dem Rcichslandc zum
größeren Theile wird vermeidenlassen, so daß statt mit einer Erhöhung
von 74 400 M. mit einer solchen von etwa 53 000 M. für das Jahr
zu rechnen ist. Hiernach erschien erforderlich:

a) für das Jahr 1900 , . .1 245 900— M.
zuzüglich 53 000,— „

rund 1 298 000,- M.
K) für das Jahr 1901 mehr . 53 0 00,- „

zusammen 1 351 000,— M
o) für das Jahr 1902 mehr . 53 000,— „

zusammen 1 404 000,— M.
Für die Jahre 1901 und 1902 ist hiernach erforderlich1 351 000,— M.

und^l 404 000,— „
zusammen 2 755 0^0,^ M.

oder im Durchschnitt ......... 137? 500,— „
Für die Jahre 1899 und 1900 waren in den

Etat eingestellt .......... ^114 8 036- „ ,
so daß für die Jahre 1901 und 1902 mehr vor¬

zusehen waren ........... 229 464,—M,
welche zur Abrunduug des Haushaltsplaucs für

das Lcmdarmenwcsen in diesen mit ... . 225379,25 „
eingestellt sind.

Hierzu treten noch
a) eine Erhöhung der zur Gewährung von Bei¬

hülfen an unvermögende Ortsarmciwerbände____________________________
Zu übertragen 225 379,25 M. 392 601,42 M.
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Uebertrag 225 379,25 M. 392 601,42 M.
auf Grund des Gesetzes vom 8 März 1871
seither ausgeworfenenSumme von 30 000 M.
auf den doppelten Betrag, also um ... . 30000,— „

d) Zur Verzinsungund Tilgung des für die Ar¬
beiterkolonie Urft gewahrten Darlehens ein
Mehrbetrag von .......... 1 000,— „

e) und die Zinsen eines von der Regierung in
Köln übernommenenFonds für Irreuzweckezu
Gunsten BergischerGemeinden ..... 120,7 5 „

so daß sich die Mehrausgabe auf ......256500— M.
belauft, welcher indessenaus der
Erstattung von Pflege- und Prozeh¬
kosten und der Pacht der Anstalt
Urft eine Mehreinnahme von . . 6 379,25 M.
sowie der vor unter o erwähnte
Nebenfonds zu Gunsten Bergischer
Gemeinden des Regierungsbezirks
Köln mit........ 120,75 „
zusammeneine Mehreinnahme von ...... 6500,— „
gegenübersteht, so daß sich das veranschlagteMehr- ________
erforderniß von ............250000,— M.
ergicbt.

9. Bei Titel II Nr. 15 der Zuschuß für die erweiterte Armenpflegenach
dem Gesetze vom l l. Juli 1891 um den Betrag von..... 50 000,—
Dieser Mehrzuschuh ist im Wesentlichen durch die Vermehrung der
pflegebedürftigenPersonen erforderlichgeworden.

Die Zahl dieser Personen stellte sich am
1. April 1898 auf 7156
1. „ 1899 „ 7424 und
1. „ 1900 „ 7756,

so daß dieselbe seither durchschnittlich jährlich um etwa 300 Personen
gestiegen ist.

10. Bei Titel II Nr. 16 der Zuschuß für die Arbeitsanstalt zu Nrauweiler
um den Betrag von.................17200,—

Die Durchführung der vom 41. Rheinifchen Pro¬
vinziallandtag bezüglich der Besoldungender Provinzial-
beamten gefaßten Beschlüsse erfordert an sich schon eine
Mehrausgabe gegen die bisherige Haushaltssumme von 3 265,— M.

Vom 1. April 1901 ab treten an besoldungs-
planmähigen Gehaltsverbesserungen.......7 690,^ „

Zu übertragen 10 955 — M. 459 801,42 M.
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Uebertrag 10 955,— M. 459 801,42 M
hinzu. An anderen persönlichen Ausgaben tritt ein
Mehr von ............... 9 705^ „
hauptsächlich für Löhne an Hülfsaufseher und Dienst¬
personal, insbesondere aber für Schreibhülfe in den
verschiedenen Bureaus hinzu, da es mit Rücksicht auf
die Disziplin nicht mehr angängig erfcheint,Häuslinge
mit Schreibarbeiten zu beschäftigen. Bei den fachlichen
Ausgaben muhte die einzustellende Summe um. . . 31 640 —
erhöht werden,wovon Beköstigungwegen der angenom¬
menen höheren Kopfzahl und des gestiegenen Verpfle¬
gungssatzes, Bekleidung, Lagerung, Heizung (höhere
Kohlenpreise),Unterhaltung der Gebäude den Haupt¬
theil in Anspruch nehmen. Die Gesammt-Mehraus-___
gäbe beträgt demnach ........... 52 300,— M^
während der Betrag der eigenen Einnahmen
bei den Pflegekostender Land- und Orts¬
armen :c. um .......... 22 570 M.
aus der Land- und Viehwirthschaftum . 4 300 „
aus dem Arbeitsbetriebe um ..... 10 360 „

im Ganzen um 37 230 M.
höher, aus dem Mühlenbetriebum 1000 M.
und an sonstigenEinnahmen um 1130 „

um im Ganzen 2130 „
niedriger angenommen werden mußte, so daß sich die
Mehrausgabe um den Betrag der eigenen Mehrein¬
nahmen von .............. 35 100,— „
also auf ............... 17200,— M.
verringert.

11. Bei Titel II Nr. 18 der Zuschuß an den Haushaltsplan über die
Kosten der Leitung und Beaufsichtigungder baulichenUnterhaltungs-
arbeiten in den Provinzialanstalten um .......... 890,—
weil für die Beaufsichtigungder Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt in
Merzig nach der Einziehung des dortigenBauamts und der Provinzml-
Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg wegen der geschäftlichenBelastung
des Ober-Bauinspektors anderweit zu sorgen ist. Es sind hierfür
1000 M. vorgesehen, während die bisherigeVergütung für die Anstalt
Mllriaberg fortgefallen ist.

12. Bei Titel II Nr. 19 der Zuschuß für die Verwaltung und Unter¬
haltung der Provinzialstraßen um den Betrag von ....... 441 850,—

Wegen diefes Mehrerfordemisfesist zu erwähnen:
Die Durchführung der von dem 41. Rheinischen Prooinzillllcmdtage

in der Plenarsitzung vom 6, Februar 1899 genehmigtenVorlage über _________
Zu übertragen902541,42 M

»/
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Uebertrag902541,42'
die cmderweite Regelung der Besoldungsverhaltnisfe
der Provinzialbeamten erfordert hinsichtlich der Beamten
der Straßenverwaltuug gegen den zur Zeit geltenden
Haushaltsplan eine Mehrausgabe von ...... 18740,— M.
welcher noch die den Beamten dieser Verwaltung am
1 April I90l zu gewährendenbcfoldungsplanmäßigen
GelMsverbesserungen mit .......... 16 960,— „
hinzutreten. Die seitherigenMiethseutschädigungender
Straßenllufsichtsbemntenhaben sich den verändertenVer¬
hältnissen nicht mehr entsprechendgezeigt. Die unter
Zuhülfenahme der Ortsbehörden uorgenommene Revision
derselbenhat ein Mehrbedürfniß von ...... 5600,— „
ergeben. Für Kosten der auswärtigen Uebernachtungen:c.
der Straßennufsichtsbeamten hat in Folge der durch
große Neubauten, Pflasterungen :c. gesteigertenThätig-
keit dieser Beamten ein Mehrbetrag von ..... 2 000,— „
vorgesehen werden müssen. Wegen der wünschenswerthen
intensiven Aufsicht bei den Neubauten, Pflasterungen le.
ist auch zur Ausbildung einer größeren Anzahl von
Straßenmeisteranwärtern ein Mehrbetrag von . . . 8 000,— „
und, da es angezeigt erscheint, diese Anwärter im Interesse
einer guten Aufsicht ebenfalls mit Fahrrädern auszu¬
rüsten, zur Beschaffungvon Dicnstfahrradcrn ein weiterer
Betrag von .............. 500,— „
in den Haushaltsplan eingestellt worden. Wegen Ver¬
sicherungder Straßenaussichtsbeamtengegen Unfälle ist
im Jahre 1900 mit einer Versicherungsgesellschaftein Ver¬
trag abgeschlossen und von der Provinzialverwaltung
zwei Drittel der an die Gesellschaft zu zahlenden
Prämien übernommen. Zur Bestreitung dieser Prämien
haben ................ 1100,— „
vorgesehen werden müssen.

Den größten Posten der Mehrbedürfnisse für die
Straßenverwaltung nehmen die Mittel für die mate¬
rielle Unterhaltung der Provinzialstraßen in Anspruch.
Es sind dafür nicht weniger als ....... 270000,— „
mehr als in der laufenden Haushaltsperiode in den
Haushaltsplan aufgenommen worden. Diefe Mehr¬
forderung beruht auf einer umfassenden Ermittelung
über den derzeitigen Zustand der Piovinzialstraßen
und einer sorgfältigen Veranschlagungdes Bedürfnisses
für eine ordnungsmäßige Unterhaltung diefer Straßen

Zu übertragen322 900 —M. 902 541,42 M.
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Uebcrtmg 322 900,- M. 902 541,42 M,
und ist neben den für größere Bauausführungen, Groß¬
vflaster und Klcinpflnster :c. im Wege der Anleihe zu
beschaffenden Mitteln von den technischen Oberbcamtc»
der Straßenverwaltung für gedachten Zweck als unent¬
behrlich bezeichnet.

Ferner ist für die an Stadtgemeinden :c. zur Ver¬
waltung und Unterhaltung von 478,2 2 Kni Provinzial-
straßen — im seitherigen Haushaltsplan waren es
432,? e Kru. — gegen die seitherige Summe ein Be¬
trag von...............42822,14 „
»lehr zu zahlen. Sodann ist der Betrag znr Unterstütz¬
ung von Strahenwärtern und Straßenarbeitern in Krank¬
heitsfällen entsprechenddem seitherigenBedürfniß um 400,- „
erhöht und auf Grund der dem Prouinziallandtag in
Druckfachen.Nr. 23 gemachtenbesonderenVorlage für
die Invaliden- und Hinterbliebenen-Fürsorgeder Straßen-
wärter ein Betrag von........... 4 000, — „
in dem Haushaltsplan mehr vorgesehenworden.

Einige sächlicheAlisgaben, wie Porto, Bücherbe-
schaffung,Insgemein, sind um ........ 2 445,02 „
dein Bedürfniß einsprechend höher zu bemessen gewesen,
während zu den Kosten der Förderung der geologisch-
agronomischenArbeiten in der Rheinprovinz durch das
Königl. Ministerium für iiandwirthschaft.....5 400,- „
vorgesehensind. Wegen dieser Ausgabe wird auf die
dem Provinziallandtage in der Drucksachen. Nr. 24 ge¬
machte besondereVorlage Bezug genommen.

Für die Verzinsung und Tilgung der vom 41.
Rheinischen Provinn'allandtag in der Plenarsitzungvom
3. Februar 1899 genehmigtenAnleihen hat:

u,) zur Ausführung von Kleinpflasterauf den Prom'n-
zialstraßen — Anleihen aufgenommen in den Jahren
1899 und 1900 bezw. noch aufzunehmen im Jahre
1901 — unter Titel IV Nr. 1b der Betrag von 29113,— „

K) zur Ausführung von Großpflaster, Brücken und
anderen Baulichkeitenauf den Provinzialstraßen,
welche Anleihen in den Jahren 1899, 1900 auf¬
genommen sind bezw, 1901 noch aufgenommen
werden, hat unter L, außerordentlicheAusgaben,
Titel IV Nr. 1 ä eine Summe von .... 58 820,— „

und o) zur Verzinsung und Tilgung einer weiteren An¬
leihe, deren Aufnahme zu Ausführungen gleicher Art_______________________

Zu übertragen 4 65 900,16 M. 902 541,42 M.
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Uebertrag465 900,16 M. 902 541,42 M.
durch eine besondere Vorlage, Drucksachen. Nr. 21
bei dem Provinziallandtagebeantragt wird, unter L,
autzerordentlicheAusgaben, Titel I Nr. 1u eine
Summe von ............ 8250,— „

im Haushaltsplan aufgemacht werden müssen, so daß sich die_____
gesummten Mehrausgaben der Straßenverwaltung auf 474150,16 M.
stellen, welchen indessenfolgende Minderausgaben ent¬
gegenstehen :

Der Zuschuß anden Eisenbahnfonds hat um 10 000, ^ M.
verringert werden können, da bei dem Be¬
stand des Fonds nach den gemachten Er¬
fahrungen ein Zuschuß von 50 000 M. in
der neuen Haushaltspeiiode ohne Zweifel
genügen wird.

Zur Ausbildung von Anwärtern für den
Äüreaudienst auf den Landesbcmämternund
zur Vertretung von Bcmamtssekretärenwird
der Betrag von 1500 M. genügen, so daß
aus dem Haushaltsplan ...... 1500,^M.
ausfallen können.

Nachdem die Straßenaufsichtsbeamtenzum
weitaus größeren Theil in der Aanmzucht
ausgebildet sind, kann die Einstellung des
Betrages von .......... 1 000,— „
für die Abhaltung von Lehrkursenin der
Baumzuchtentbehrt werden. Auch kann die
Summe zur Deckung der Reisekostendes
ObstbautechnikersProfessor Arnold in Bit°
bürg erfahrungsgemäßum ...... 250,- „
ermäßigt werden. Nach dem Ergebniß
der letzten Jahre wird zur Bestreitung der
Beiträge zur gesetzlichen Invaliditiits- und
Altersversicherung der Straßenwärter und
Arbeiter lc. eine Summe von 7000 M.
genügen, so daß ......... 2200,— „
im neuen Haushaltsplan fortfallen können.

Für die Bestreitung der Kosten des Zahl-
geschästs der Straßenverwaltung sind . . 500,- „
weniger eingestelltworden und, nachdem die
Eintragung der Provinzialstraßen in das
Grundbuch im Wesentlichen durchgeführtist, ______

Zu übertragen15450,-M. 474 150,1« M. 902 541,42 M.
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Uebertrag 15450-M, 474 150,16 M. 902 541,42 M.
kann der seither für diese Arbeiten unter dem
Abschnitt L, außerordentlicheAusgaben,vor¬
gesehene Betrag von ....... 10000,— „
ausfallen.

Die im Haushaltsplan für die Verwaltung
und Unterhaltung der Provinzialstraßen für
die Rechnungsjahre 1901 und 1902 ent- . ^ _____
haltenen MiuderauBgabenbetragen demnach 25 450,—M.

Außerdem steht dem vorstehend berechneten
Mehrbcdürfnisseuoch eine höhere Einnahme
aus Straßeunutzuugen gegenüber und zwar:

an Miethen und Pachten von
Grundstücken ...... 200—M

an Abgaben für die Anlage
von Straßenbahnen, Gas- und
Wasserleitungen..... 4 700,— „

an Erlös für Chausseeab-
raum und Grabenerde :c. . 3 000,— „

zusammen 7 900,—M,,
von welchen die Minderein- .
nahmen an Beiträgen von
Privaten zur Unterhaltung der
Straßen und an sonstigen Ein¬
nahmen mit ...... 1 049,84 „
wieder abgehen, so daß im Ganzen also . 6850,16 „
Mehreinnahmen in Rechnung zu zieheu sind uud sich
unter Berücksichtigung der aufgeführtenMinderansgaben
und Mehreinnahmen von .......... 32 300,16 „
das Mehrcrforderniß für die Straßenverwaltnng an Pru-
vinzialabgabenauf die Eiugangs angegebene Summe von 441 850,— M.
stellt.

13. Der Zuschuß au den Haushaltsplan für die Verwaltung der land-
wirthschaftlichen Angelegenheiten bei Titel II Nr. 20 um den Betrag von 63 000,—

Der Herr Minister für Landwirthschaft«. hat sich bereit erklärt,
an Stelle des aufgehobenen staatlichen Eifelfonds (200 000 M.) zur
Verstärkung des Westfonds weitere 150 000 M. (seither 70 000 M.)
für Meliorationen in den Gebirgsgegendender Rheinprovinzim Staats¬
haushaltsplane zu beantragen, wenn die Provinz sich mit einem gleichen
Betrage betheilige. Es wird demgemäß vorgeschlagen, zur Aufbesse¬
rung der landwirtschaftlichen Verhältnisse in den Gebirgsgegenden
und den landwirthschaftlichzurückgebliebenen Theilen der Provinz einen ^^^

Zu übertragen 965 541,42 M.
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Uebertrag 965 541,42 M.
gleichen Betrag wie der Staat, also 70 000 -^
150 000 M. ----............220000 M.
zu bewilligen. Seither waren zu diesem Zwecke . 100 000 „
aus den Zinsüberschüssen der Landesbank entnommen,
so daß also mehr erforderlich sind ......120000 M.

Hiervon können aus den Zinsüberschüssender
Landesbank entnommen werden ....... 57 000 „
so daß also noch ............ 63 000 M
aus den Provinzialllbgaben mehr zu entnehmen bleiben.

14. Bei Titel IV. Nr. 1 ein Mehrzuschußvon........ 6 400,— „
für die Förderung von Kunst und Wissenschaftwegen der durch
die Herausgabe der DenkmälerstatistikentstehendenMehrkosten.

15. Der Zuschuß für die Verwaltung der Provinzialmuseen in Bonn
und Trier bei Titel IV Nr. 2 wegen einer Einkommensverbesserung
für einen Museumsdirektor um den Betrag von ...... 600,— „

16. Bei TitellVNr. 3 der Zuschuß für gewerblicheZwecke um den Betrag von 22 000,— „
wegen der neu eingestelltenZufchüfse an die Tcxtil-Fachfchulc in
Barmen, die Bandwirterfchule in Nonsdorf und das Musit-Konfer-
vatorium in Köln,

Die Mehrzuschüssebei Nr. 14, 15 und 16 im Gefammt-
betrage von 27 000 M. sollen ebenfalls aus dem Zinsgewinne der
Landesbank entnommenwerden, fo daß der Zuschußder Landesbank
an den Haupt-Haushaltsplan im Ganzen um 86 000 M. erhöht wird.

17. Bei Titel IV Nr. 4 ist die unter ^ Nr. 2 der Einnahmen schon
erwähnte Mehreinnahme von ............. 1 200,— „
aus dem Zinsgewinn wieder in Ausgabe gestellt zur Abführung
an den Haushaltsplan für die landwirthschaftlichenAngelegenheiten.

18. Der vor unter Nr. 13 erwähnte Mehrzufchuß von..... 57000,— „
ist bei Titel IV Nr. 5 zur Abführung an den Haushaltsplan für
die landwirthfchaftlichenAngelegenheitenvorgesehen.

19. Bei Titel V Nr. 2 zur Verzinsung und Tilgung der zur Deckung
der vorläufigen Kosten der von dem 39., 40. und 41. Provinzial-
landtag beschlossenen Bauten:c. aufzunehmendenAnleihe von 6^/2
Millionen Mark — vergl. die befondere Vorlage. Drucksachen.
Nr. 1? — und zwar 8^/2 "/« zur Verzinsung, 1^/2 "/» zur Til¬
gung, der Betrag von...............325 000,— „

Die aufgeführten Mehrausgaben beziffern sich auf ..... 1 377 741,42 M.
Denselben stehen die nachfolgendenMinderausgaben gegenüber:

20. Der Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung Minder¬
jähriger weist gegenüberdem seitherigen Etat über die Unterbringung
verwahrloster Kinder einen um .......6320,—M. _____

Zu übertragen 6 320- M^ 37? 741,42 M.
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Uebeltrag 6 320 — M. 1 37? 741,42 M.
verminderten Provinzialzuschutznach, da der Staat
nicht mehr wie früher die Hälfte der durch die Er¬
ziehung :c. erwachsendenKosten, sondern nach 8 15
des Gesetzes über die Fürsorgeerziehungvom 2. Juli
1900 nunmehr zwei Drittel der Kosten zu tragen
hat. Die Kosten selbst haben mit Rücksichtauf das be¬
zogene Gesetz nicht unwesentlich erhöht werden müssen.

21. Nachdemzufolge 2 Nr. 19 für die Verzinsung und
Tilgung der aufzunehmenden6'/- Millionen-Anleihe
325 000 M. im Haushaltsplan vorgesehen worden
sind, bedarf es des bei Titel V Nr. 2 bisher aus¬
geworfenenBetrages von .........150 000,— „
zur Verzinsung der vorschußweisezu verrechnenden
Kosten für die Errichtung und Erweiterung von
Provinzialanstalten nicht mehr, da die in der Gel¬
tungsdauer des Haushaltsplanes in dieser Hinsicht
noch entstehenden Kosten im Wesentlichen in den
Anleihebctrag aufgenommen sind und etwaige weiter
entstehende Ausgaben an Zinsen für Vorschüsse aus
dein bei dem Etatstitel V Nr. 2 Ende 1900 ver¬
bleibendenBestände bestritten werden können.

22. Endlich ist die Ausgabe bei Titel V Nr. 4 zu un¬
vorhergesehenenAusgaben und zur Abrundung um 2 421,42 „
ermäßigt worden.

Die Gesammtminderausgabebeträgt demnach ...... 15 8 74 1,42 „
sooaß eine Gesammtmehrausgabe von........1219000,—M.
bleibt, welche ihre Deckung in den oben unter ^, bei den Einnahmen angegebenen
Mehreinnahmen findet.

Der Haushaltsplan schließt, wie Eingangs bemerkt, an direkten
Einnahmen ab mit ..................11188 000— M.

Die eigenen Einnahmen der einzelnenVerwaltungszweige und
Anstalten betragen .................. 8 497 603,02 „

mithin die Gesammt-Einnahme 19 685 603,02 M.
welcher eine Gesammt-Ausgabe von ............19685603,02 M.
gegenübersteht. Die Gesammt-Einnahme und -Ausgabe nach dein Haus¬
haltsplan für die Rechnungsjahre 1899 und 1900 beträgt. . . . . 17 198 444,76 „
nach dem neuen Haushaltsplan für die Rechnungsjahre 1901 und 1902
mithin mehr .................... 2487 158,26 M.

Hiervon sind zunächst die vor erläuterten Mehr-Einnahmen bezw.
-Ausgaben bei dem Haupt-Haushaltsplan mit ......... 1219 000,— „
abzuziehen, so daß ein Mehr bei den eigenen Einnahmen der einzelnen____________^^___

. Verwaltungszweigeund Anstalten von ............ 1268158,26 M.
verbleibt, welches in der anliegenden Nachweisungnäher erläutert ist.

?i*
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III

Der 41. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Plenarsitzung vom 9. Februar 1899
beschlossen,die am Schlüsse des Etatjahres 1898 übrig bleibendeSumme von den über den Etat
erhobenenProvinzialabgaben weiter zu seiner Verfügung zu halten. Ebenso sollen zufolge der
Bemerkung zu Titel II der Einnahme des Hauptetats für die Rechnungsjahre 1899 und 1900
die über die Summe von 5 250 000 M, hinausgehendenMehreinnahmen zur Beifügung des Pro-
vinzillllandtags bleiben.

Nach dem dem 41. Prouinziallandtag am 29. November 1898 erstatteten Bericht (Pro-
vinziallcmdtags-Verhandl.S, 94) sind am Schlüsse des Rechnungsjahres 1897 zur Verfüguug
des Provinzillllandtags aus den Einnahmen an Provinzialabgaben verblieben . 341 160,02 M.,
wovon zur Verstärkung der Mittel für die Unterhaltung der Provinzialstraßen auf
Grund Beschlusses des 40. Rheinischen Provinzillllandtags vom 15. März 189?
im Rechnungsjahre 189? .................. 100 000,— „
zu verwendenwaren, so daß nur noch .............241 160,02 M.
erübrigten.

Im Rechnungsjahre 1898 hat die Ginnahme aus
den Provinzialabgaben ............. 5 482 266,46 M.
betragen, während etatsmäßig auf eine Ginnahme von . . .4 ?30 000,— „
gerechnetwar. Die Mehreinnahme hat sich für dieses Jahr
demnachauf ..........'.....752 266,46 M.
belaufen. Aus dieser Summe waren auf Grund Beschlüsse
des Provinzillllandtags folgende Ausgaben zu bestreiten:

1. Gemäß Beschlussesdes 40. Rheinischen
Prouinziallllndtags vom 15 März 189?
zur Verstärkung des Straßenunterhal«
tungsfonds im Jahre 1898 .... 100 000 M.

2. Gemäß der Beschlüssedes 40. Rheinischen
Provinziallandtags vom 18. März 1897
bezw. des 41. RheinischenProvinzilll¬
landtags vom 9. Februar 1899 zur
Deckung der für die Regulirung der Sieg
und des Kittelbaches bewilligtenKredite 105 000 „

3. Gemäß Beschlussesdes 41. Rheinischen
Provinzillllandtags vom 9. Februar 1899
zur Deckung von Kosten der Errichtung
des Kaiser - Wilhelm - Denkmals am
deutschen Eck in Coblenz ..... 335 000 „
und endlich

4. Gemäß Beschlussesdes 41. Rheinischen
Provinzillllandtags vom 6. Februar 1899
zur Durchführungder Besoldungsvorlage
für die Provinzialbellmten insbesondere

Zu übertragen 540 000 M 752266,46 M. 241160,02 Vt.
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Uebertrag 540 000 M. 752 266,46 M. 241160,02 M.
zur Deckungder für diese Beamten be¬
willigten Gehaltszahlungenfür das Rech¬
nungsjahr 1898........ 84 310 „

Nach Abzug dieser Zahlungen von insgesammt . . 624 3 10,—M.
blieben aus den Mehreinnahmen der Provinzialabgabe des
Rechnungsjahres1898 noch ........... 12? 956,46 „

Im Rechnungsjahre 1899 hat die Provinzial¬
abgabe eine Einnahme von ...........5633671,78 M.
ergeben. In dem Haushaltsplan dieses Jahres war ein Er-
forderniß an Provinzialabgaben von ........5250000,— „
veranschlagt,so daß sich die Mehreinnahme auf .....383671,78 M.
belaufen hat.

Aus dieser Einnahme haben zunächst
diejenigen Betrage bestritten werden müssen,
welche zufolge der vom 41. RheinischenPro-
vinziallandtage genehmigtenBesoldungsvorlage
über den Etat hinaus bewilligt worden sind, mit 26 031,58 M

Der Haushalt der Provinzialuerwal-
tung hat im Rechnungsjahre 1898 mit einem
Fehlbetrage von ..........89163,93 „
und im Rechnungsjahre1899 mit einem solchen
von ..............103 197,33 „
abgeschlossen, welche Fehlbeträge auf das An¬
wachsen der Lanbarmenkosten zurückzuführen
sind — die Etatsüberschreitungenbei der Land-
armenverwaltung haben nämlich im Rechnungs¬
jahre 1898 ......88 476,47 M.
'899........ 122 526,48 „
betragen.— Da zur Deckung dieser Fehlbeträge
etatsmäßige Mittel nicht vorhanden waren, so
ist diese Deckung einstweilen aus den Mehr¬
einnahmen der Provinzialabgaben erfolgt, wozu
die nachträglicheGenehmigung des Provinzial-
landtags erbeten wird. Es bleiben alsdann
nach der Bestreitung der aufgezählten Aus- ____________
gaben von ............ 218392,84
noch .............. 165278,94
zur Verfügung des Prouinziallandtags.

Die Summe der aus den Rechnungsjahren 1897, 1898 und 1899
hiernach zur Verfügung stehendenMehreinnahmen aus den Provinzialabgaben
beläuft sich somit auf ................... 534395,42 M.

Zu übertragen 534 395,42 M.
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Uebertrag 534 395,42 M.
Wie hoch sich die Einnahme aus den Provinzialabgaben im Rechnungs¬

jahre 1900 belaufen wird, steht zur Zeit noch nicht fest, da die definitive Vcr-
theilung dieser Abgaben erst im Monat März kommendenJahres auf Grund
des Istaufkommens an direkten Staatssteuern im Jahre 1900 bewirkt werden
kann. Nach den bei den KöniglichenNegierungen der Provinz geschehenen Er¬
mittelungen beläuft sich das Veranlagungssoll an direkten Staatssteuern für
dieses Jahr auf rund 58 475 000 M. Nimmt man auch an, daß sich das
Isteinkommen an Steuern in Folge von Reklamationen «. auf den Betrag von
58 000 000 M, ermäßigen wird, so würde sich für das Rechnungsjahr 1900
die Provinzialabgabe bei dem vom Prouinziallandtag genehmigten Satze von
10^°/° auf................6090000 M.
berechnenund, da etatsmäßig nur eine Einnahme von . . . 5 250 000 „
vorgesehen ist, zur Verfügung des Provinziallandtags eine Summe von . . . 840 000,— „
bezw. aus den beiden letzten Etatsperioden 1897/98 und 1890/1900 die Ge- __________
sammtsummcvon ..................... 1374395,42 M.
verbleiben.

Aus dieser Summe wird zunächst wieder die nicht zu umgehendeMehrausgabe gegen
den Haushaltsplan bei der Verwaltung des Landarmenwesens für das Jahr 1900, welche im
Jahre 1899 schon 122 526,48 M. betragen hat, mit etwa 174 000 M. Deckung finden müssen,
weil andere Deckungsmittclnicht vorhanden sind.

Sollte der Provinziallandtag aus der Summe noch weitere Bewilligungen beschließen
oder noch weitere Ausfälle an dem Veranlagungssoll sich ergeben, so wird immerhin bei dem
Schlüsse des Rechnungsjahres 1900 über 1 Million Mark zur Verfügung des Provinziallandtags
bleiben.

Nach der Ansichtdes Provinzialcmsschussesempfiehlt es sich, diesen Betrag fernerhin zur
Verfügung des Provinziallandtags zu behalten, um ihn im Falle stärkerenRückschlagsin der ge¬
werblichen Thätigkeit in der Provinz und damit verbundenen erheblicheren Rückgangs in den
Staatssteuern behufs Vermeidung einer alsdann besonders fühlbaren Erhöhung des Prozentsatzes
der Provinzialabgaben zur Einstellung in den Haushaltsplau benutzen zu können.

IV.

An Provinzialabgaben sind nach dem vorliegenden Haupt-Haushalts»
plan für die Rechnungsjahre 1901 und 1902........... 6 380 000 M
vorzusehen, gegen .............-....... 5 25 0000 ^
in den Rechnungsjahren 1899 und 1900, also mehr ......... 1130000 M.

Die Ursache zu diesem Mchr-Crfoidcrniß an Provinzialabgaben ist vorstehendunter I L
der Ausgaben näher erläutert.

Zur Aufbringungder Summe von 6 380 000 M. reichen die bisher erhobenen 10'/ü"/»
des berichtigtenSolls an direkten Staatssteuern nicht aus. Nach den von den KöniglichenRe¬
gierungen der Provinz eingezogenenErkundigungen beträgt nämlich das Veranlagungssoll an
direkten Staatssteuern für das laufende Rechnungsjahr 1900 rund 58 475 000 M., fo daß auf
ein berichtigtes Soll von etwa 58 000 000 M. zu rechnen ist. Bei den augenblicklichenVer-



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 44. 567

Hältnissen darf auf ein weiteres Anwachsen der Staatssteuern sür die nächstenzwei Jahre wohl
nicht gerechnet werden, wenn auch andererseits ein erheblicher Rückgangin den Staatssteuern wegen
der Annahme des dreijährigen Durchschnitts bei der Veranlagnng der Einkommensteuerfür die
Rechnungsjahre 1901 und 1902 voraussichtlich nicht in Erscheinung treten wird. Es kann
deshalb ein berichtigtesSollauftommeu von 58 000 000 M. wohl ohne Bedenken-u Grund gelegt
werden. Die bisherige Umlage von 10 l/« "/, ergiebt hierbei die Summe von 6 090 000 M.
Da die aufzubringende Summe der Provinzinlabgabe sich auf 6 380 000 M beläuft, fo fehlen
290 000 M, Insofern der Prouinziallandtag nicht beschließen sollte, diese Snmme aus den
angesammeltenUeberschüssen der Provinzialabgaben aus den Vorjahren in den Rechnungsjahren
1901 und 1902 zu entnehmen, würden an Provinzialabgaben ^2 «/» mehr, also 11 «/» zu
erhebe» sein.

Der Prouinzialausschuh beehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Prouinziallandtag wolle

1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den Haushaltsplänen für die einzelnen Verwaltungs-
zweigc und Anstalten festsetzen,ferner

2. genehmigen,daß zur Bestreitung der Ausgaben 11°/» des berichtigtenSolls an Staats¬
steuern des betreffendenJahres als Provinzinlabgabeerhoben werden oder die bisherige
Umlage von 10 > «/<> beibehalten und der an der Summe von 6 380 000 M. an
eingehenden Provinzialabgaben fehlende Betrag aus den angesammeltenUeberschüsfcn
aus den Vorjahren in den Rechnungsjahren 190 l und 1902 entnommenwird,

3. sodann beschließen, daß nach dem festgesetztenHaupt-Haushaltsplan und den zu dem¬
selben gehörenden Haushaltplänen der einzelnen Verwaltungszweigc und Anstalten
auch nach dem 1. Januar 1903 bezw. 1. April 1903 die Verwaltung solange weiter¬
geführt und die vorstehendzu 2 genehmigteProvinzinlabgabe erhoben werde, bis der
Provinziallandtag wieder zusammengetretenund neue Haushaltspläne festgestellt haben
wird, endlich

4. genehmigen,daß die Deckungdes Fehlbetrags im Rechnungsjahre
1898 mit ................... 89 163.93 M.
und des Fehlbetrags im Rechnungsjahre1899 mit ...... 103 197,33 „
sowie der im Rechnungsjahre1900 bei den Landarmenkostensich ergebende Fehlbetrag
aus den Mehr-Einnahmen an Provinzialabgaben erfolgen,und die nach Tilgung dieser
Fehlbeträge verbleibende Summe an Mehr-Einnahmen aus Provinzialabgaben weiter
zur Verfügung des Provinziallandtages gehalten werden soll."

Düsseldorf, den 12. Dezember 1900.

Der Provinzilllllusschuh:

O. Graf Beiffel von Gymnich, Dr. Klein,
stellvertretenderVorsitzender. Landeshauptmann.
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Nr,

l«,

!!

Bezeichnungder Aausyaltspläne.

Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Prouinzial-
ausschusses und der Crntralvcrwaltungsbehörde , .

Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen :c. an
Provinzialbeamte und von Wittwen- und Waisen-
geldernsowie Unterstützungenan derenHinterbliebene

Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen per¬
sönlichenAusgabenfür die bei derLandcsvcrsicherungs-
anstalt„Nheinprouinz"beschäftigtenProvinzialbemnten

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossen¬
schaftsvorstandesder Rheinischenlundwirthschaftlichen
Berufsgenossenschllft.........

Haushaltsplanüber die Verwaltungskostender Rheinischen
Provinzial-Feucr-Societät . ...

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landes¬
bank der Nheinprovinz ......

Anlage
Seite

I. 23

Betrag der
eigenen Ein

»ahmen in den
Kechnungs-

jähren
19»1 u. 1902.

^ <5

II. 43

Haushaltspläne der
Zusammenstellung ...........

Haushaltsplan der Prouinzial-NIindenunterrichtsanstalt
zu Dürcn (Elisabeth-Stiftung) ....

Haushaltsplan der Provinzial-Vlindeuunterrichtsanstnlt
zu Neuwied (AugusteVittoria-Haus) .....

Haushaltsplan über den Unterstützungsfondsfür ent¬
lassene Blinde ...........

Haushaltsplan für das Hebammenwescneinschl. der
Provinzilll-Hebammenlehranstaltzu Köln . . . .

Zu übertragen

III. 5?

IV. 69

V. 79

VI. 91

VII.
105

VIII, ^.
165

VIII, L
181

VIII, 0
18?

IX
191

177 730

187 938 5,«

250 200

110 900

331000

211800

17 885

20 000

8 600

7 700

Mesetuen
haben t»e-

tragen in den
Kechnungs-

jähren
1899 u. 1900.

1 391 508 58

168 000

161 200

191300

105 450

313 850

180 850

18 570

19 690

6 670

63 55?

1229 187
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Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

9 730

^6 738

58 900

5 450

17 150

30 950

685

310-

1930

7 700

<0

01 685

Mit Rücksicht darauf, daß in die Geltungsdauerdes Haushaltsplansvoraussichtlich
2 Provinziallandtagefallen, hat der Erlös aus dem Verlaufvon Landtags-
Verhandlungen um 1500 M. hoherangenommenwerdenkönnen; der Verwal-
tungslostenbeitragaus den Polizeistrafgelder-und den Viehentfchädigungsfonds
hat sich um 1390,60M. hoherberechnetund aus der Pensionstasseder Land-
bürgermeistereien :c., der zu errichtendenRuhegehaltslasseder Kleiskommunal-
beamten und städtischenBeamten wie der Wittwen- und Waisenuersorgungsanstalt
der Kommunalbeamtenist ein Zuschuß in Hohe der Kosten der büreaumähigen
Erledigungder Angelegenheiten dieser Kassen mit 7000 W. vorgesehen.

Es sind mehr eingestelltdie Zinsen uon dem zinsbar angelegten Vaarbestnnde,Beitrüge
für die Lehrpersonen an der Vereinsanstaltzu Huttropbei Essen, für die oberen
Beamtender Genossenschaftfür die Meliorationder Erftniederung,vor allen«
aber sind die Einnahmenerhöht durch die Mehrzuschüsse der Landes-Versicherungs-
anstlllt, Feuer-Societät,Landesbant«,, da zum ersten mal die 15°/» von den
Durchschnittseinkommender Prouinzialbeamtennach dem vom 4t. Rheinischen
Prouinziallllndtaggenehmigten Nesoldungsplanberechnetsind.

Die erhöhteEinnahme dient zur Deckung der in Folge Vermehrungder Stellen
bei der Landes-Versicherungsanstaltund der durch den Nesoldungsvlan bedingten
Gehllltsuerbesserungen entstehenden Mehrausgaben.

Auch hier ist durch Vermehrungder Stellen und die dem Nesoldungsvlanent¬
sprechendenGehllltsuerbesserungeneine Mehrausgabeerforderlichgeworden,
zu deren Deckungdie erhöhteEinnahmedient.

Die Erhöhungist im Wesentlichen auf die Gehaltsverbesserungennach dem Nesol¬
dungsvlanund auf den erhöhten Zufchuß an den Haushaltsplan zur Zahlung
von Pensionen:c. zurückzuführen.

Vermehrungder Stellen, Aufbesserungder Gehälterauf Grund des Besoldungs¬
planes und insbesondere die Einrichtunguon Agenturenuud Zahlstellenhaben
Mehrausgabenhervorgerufen,zu deren Deckungdie erhöhteEinnahmeerfor¬
derlich ist.

Entsprechenddem Ergebnisse der Rechnungsjahre189« und 1899 hat bei einzelnen
Taubstummenanstaltendie Einnahme aus den Beiträgenzu den Pflegelosteu
der Zöglingegeringerangenommenwerden müssen, wie auch bei den einzelnen
Titeln für sonstige Einnahmen.

An Einnahmenaus den Kleiderkostenbeiträgender Zöglingeund aus dem Verlauf
von Handarbeitenkonnten2100 M. mehr vorgesehenwerden, während die
Einnahmen aus dem Grundeigenthmn,nachdemdie Gartemvirthschaftder
Genossenschaftder Cellitinnenübertragenist, um 1143 M. und die sonstigen
Einnahmenum 647 M. verringertwerdenmußten.

Die Einnahmenaus den Kleider- und Wäschelosten-Veiträgender Zöglingekonnten
um 700 M., der Erlös aus dem Verlauf von Handarbeitenum 1650 M.
höher eingestellt werden, dagegen mußtendie Einnahmenaus den Pensions-
beiträgender Zöglingeum 100 M. und die sonstigen Einnahmenum 320 M.
ermäßigtwerden.

An eingehenden Kapitalien ist hier den Erfahrungen entsprechendauf 3000 M.
gerechnet, während die Zinsenaus dem Kapitalvermögenmit nahe 4700 M,
im Haushaltsplanvorgesehen sind.

Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichenaus den von Schülerinnenund Wärterinnen
zu zahlenden Pensionstostenund aus den von Schwangerenund Wöchnerinnen
zu entrichtenden Pflegelostenbeiträgenzu erwarten.

7^
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Nr, Bezeichnung der «Haushaltspläne.
Anlage
Seite

Betrag der
eigenen Gin

nalMtN in den
Uechmmgs-

jähren
1901 u. 1902.

^ 4

Dieselben
hllbtn l>e-

tragen in den
Uechnungs-

jähren
1899 u. 1900.

1^

13

II

15

16

l?

18

IN

20

Uebertrag
Haushaltsplan Über die Kosten der Fürsorgeerziehung

Minderjähriger in Gemäßheit des Gesetzesvom 2.
Juli 1900..............

Haushaltsplan über die UnterstützungmilderStiftungen
und Wohlthätigkeitsanstaltensowie über die Kosten
der Unterbringungund des Unterhaltsvon Epileptikern,
Idioten und Blinden...........

Haushaltspläneder Provinzial-Heil-und Pflegeanstalten,
Zusammenstellung............

Provinzial-Irrenanstalt zu Aachen .....-
Haushaltsplan für die Verwaltungdes Landarmenwesens

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfondsund des Ehren-
breitsteiner allgemeinen Armenfonds (Stcmtsnebenfonds)

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf Grund
des Gesetzes vom 11, Juli 1891 ......

Haushaltsplander Provinzial'Arbeitsanstaltin Brauweiler

Haushaltsplan des Landarmenhauseszu Trier , . .

Haushaltsplan über die Kostender Leitung und Beauf¬
sichtigung der baulichenUnterhaltungsarbeitenin den
Provinzialanstalten ...........

Zu übertragen

X. 203

1 391508

201 230

XI,
213

XII.
21?

XIII.
349

XIV.
355

XV.
37?

XVI.
381

XVII.
425

XVIII
443

1100

2 245 700

44 500

284 883

2 544 000

254100

.« 1 229 13?

10? 050

54

600

2 049 650

203 000
38 000

148 000

7115 021 5«

256 283

2 360 000

219 000

146 300

6 609 020 54
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Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

163 056

94 180

04

500

196 050

6 500

28 600

184 000

35100

1700

?09 686,04

685

203 000

203 685

Das am 1. April 1901 in Kraft tretende Gesetz, betreffend die Fürsorgeerziehung
Minderjähriger, vom 2. Juli l90N wird die Zahl der zur Uebcrweisunggelan¬
genden Minderjährigen vermehren und die für sie jährlich aufzuwendenden
Kosten steigern. Von diefen von den Kommunalnerbänden zu tragenden Kosten
wird nach 8 15 des Gesetzes aus der Staatskasse ein Zuschuß in Hohe von
zwei Dritteln — seither betrug der Stantszuschuß nur die Hälfte der Kosten
der Zwangserziehung — gezahlt. Es hat mit Rücksichthierauf in den Haus»
haltsplan ein höherer Staatszuschuß eingestellt werden müssen, so daß sich
hieraus das nebenstehendeMehr an eigenen Einnahmen ergiebt.

Während einerseits die Zinsen einer zur Unterstützungvon Idioten lc. zugefallenen
Erbschaft (Grohmann) mit 820 M. mehr eingestellt werden konnte», mußte
andererseits die ans Beiträgen zu den Pstegekosten für Epileptiker lc, zu
erwartende Einnahme mit einem geringeren Betrage vorgefehen werden.

Die Haushaltspläne sehen eine um 2U0 Köpfe vermehrte Belegung der Anstalten
vor. Es haben die Einnahmen an Pflegekosten um l78 M) M,,
die Erträge aus der Land-und Niehwirthschaftum 15620 M. und die fonstigen
Einnahme» höher in die Haushaltspläne eingestellt werden können.

Die Provinzial-Irrenanstalt zu Aacheu(Mariaberg)ist am! 5. März 190Ugeränmtworde».
Nach den Ergebnissen der beiden letzten abgeschlossenenNechnuugsjnhrc hat die

aus der Erstattung von Pflege- und Prozehkostenbezw. aus der Pacht für die
Anstalt Urft zn erwartende Mehreinnahme auf einen Netrag von 6378,25 M.
angenommen werden können; außerdem sind hier die Zinsen (120,75 M.)
eines von der KöniglichenRegierung in Köln übernommenen Nebenfonds für
Irrenzwecke zu Gunsten Belgischer Gemeinden des Regierungsbezirks Köln in
den Haushaltsplan eingestellt worden.

Nach dem Durchschnitte der Einnahmen in den Rechnungsjahren 1898 und 1899
haben die Erträge aus den Strafgeldern um 28600 M. höher angenommen
werden dürfen.

Entfprechend den Ergebnissen des Nechnuugsjahres 1899 hat die an Beiträgen aus
dem Vermögen der Kranken le. zu erwartende Einnahme um 20 000 M. höher
und mit Rücksicht auf die vermehrte Zahl der in die direkte Fürsorge des
Landarmenverbandes übernommenen Kranken an Beiträgen der Kreise und
Gemeinden zu den Pstegekosten eine Mehreinnahme von 164 000 M. in den
Haushaltsplan eingestellt werden können.

Die Einnahmen aus Pstegekostenkonnten mit Rücksicht auf die gesteigerteAufnahme
von Land- und Ortsarmen in die Anstalt um 22 570 M, höher im Haushalts¬
plan vorgesehen werden. Aus der Land- und Viehwirthschaft ist eine Mehr¬
einnahme von 4300 M, und aus dein Arbeitsbetriebevon 10 860 M, zu erwarten,
während bei dem Wühlenbetriebe und der Bäckereiund bei dem Titel „Ins¬
gemein" auf gleich hohe Einnahmen wie in den uerflosfeucn Rechnungsjahren
nach dem Ergebniß dieser letzteren nicht gerechnetwerden darf.

Ans der Land- und Viehwirthschaftsowie aus dem Arbeitsbetriebe hat eine höhere
Einnahme in den Haushaltsplan eingestelltwerden können.

7'!'
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne.

Uebertrag
21 ! Haushaltsplan für die Verwaltung und Unterhaltung

der Provinzialstraßen ..........

Anlagen^, ü und 6 zum Haushaltsplan für die
Strahenverwaltung (Seiten 485, 489, 493) .

22 I Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirthschaft-
lichenAngelegenheiten ..........

Anlage ^, Voranschlagfür die Wein- und Obst¬
bauschulezu Trier (Seite 50?).....

Anlage L, Voranschlagfür die Wein- und Obst¬
bauschulezu Kreuznach(Seite 51?) . . . .

23 I Haushaltsplan für die Verwaltung der Fonds zur Ge»
Währung von Viehentschädigungen:

a) für Pferde :c...........

d) für Rindvieh..........

24 I Haushaltsplan für die Prouinzialmufeenin Bonn und
Trier...............

Summe

Anlage
Seite

XIX.
44?

XX.
49?

XXI.
525

XXIII
535

Hetrag der
eigenen Ein-

nahmen in den
Uechnungs-

jähren
1901 u. 1902.

7115 021

979 66?

13 250

9105

13 020

5 878

59 953

285 90?

15 800

8 497 603

58

12

02

Dieselben
haben be-

tragen in den
Uechnungs-

jähren
1899 u, 190«.

6 609 020

231667

16 000

8 53?

12190

55 771

28165?

14 600

7 229 444

54

92

74

56

76
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Mithin jetzt

mehr

709 686

748 000

01!

830

5 878

4182

4 250

1200

20!

N2l

1 474 593I26Ü206435

203 685

wemger Bemerkungen.

2 750

1 268 158>26!

In den eigenen Einnahmen sind 741149,84 M. enthalten, welcheim Wege der
Anleihe fllr die Herstellung von Groß- nnd Kleinpflaster, Brückenund anderen
Baulichkeiten auf den Provinzialstraßen aufgenommen werden sollen. Nach
Abzug dieser Posten bleiben an eigenen Einnahmen noch 238 517,16 M. oder
6850,16 M, mehr als in dem jetzt geltenden Haushaltsplan. Dieses Mehr
entsteht im Wesentlichenbei den Abgaben für Anlage von Straßenbahnen auf
Provinzialstraßen und bei dem Erlös aus Chausseeabraum, Grabenerde ?c.

Bei dem Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen (Anlage H.) muß der bei der
Landesbanl hinterlegte Netrag zwecksBestreitung fälliger Ausgaben zurückge-
zogenwerden, sodaß 4250 M. Zinsen weniger erwartet werden dürfen, wahrend
andererseits bei dem Fonds für die Unterstützung des Gemeinde- und Kreis-
Wegebaues (Anlage L) 1500 M. Zinsen mehr wegen geänderten Zinsfußes
eingestellt werden lünnen.

Die Mehreinnahme sind die Zinsen aus den behufs späterer Errichtung einer Acker¬
bauschule angesammelten Ueberschüssenaus dem Rittergute Desdorf. Der
Betrag ist im Haushaltsplan zur Erhaltung des Guts ,c. wieder in Ausgabe
gestellt.

Mehrerträgnisse aus der Viehzucht und erhöhter Staatszuschuß.

Die Schule ist im Oktober 1900 eröffnet worden.

Höhere Zinsen der Reservefonds und die Abgaben von einem größeren Viehbestande
verursachen die Mehreinnahme.

Aus Eintrittsgeldern und Erlösen »us den. Verlaufe von Führern, Doubletten,c.
kann die größere Einnahme erwartet werdeil.
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Anlage 45.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die nachträgliche Genehmigung des Ankaufs des Hauses Iacobstraße 35 in Köln
nebst Zubehör.

Im Januar 1895 wurde zwischendem Provinzialverbande der Rheinprovinz einerseits
und dem Direktor der Provinzial-Hebammenlehranstalt in Köln Dr. Frank, in seiner Eigenschaft
als Eigenthümerdes Hauses Iacobstraße 35, andererseitsein Mietsvertrag abgeschlossen,laut welchem
Dr. Frank das erwähnte Haus zur Benutzung für Zwecke der Hebammcnlehrcmstaltauf 5 Jahre
zu dem Preise von 3000 Mark jährlich vermicthete. Dieser Miethvertrag war dementsprechend
im Januar 1900 abgelaufen. In demselben war u. a. folgende Vereinbarung getroffen worden:
„Dem Miether steht das Vorkaufsrecht zum Preise von 54000 Mark zu, vou dem er in jedem
Falle des Verkaufs bis zum Ablauf der Miethsdauer Gebrauch machenkann. Von diesem Vor¬
kaufsrecht glaubte der Provinzialausschuß bei Ablauf der Miethzeit vorbehaltlichder Genehmigung
des Provinziallandtags Gebrauch machen zu müssen. Die Gründe hierfür beruhten vor Allem
in dem Umstände, daß das unmittelbar an das Anstaltsgelandc anstoßende fragliche Haus für
die Zwecke der Anstalt, selbst nach Eröffnung der neu zu errichtendenAnstalt in Elberfeld, nicht
entbehrt weiden könne. Ferner wurde erwogen, daß der vereinbarte Preis bereits vor 5 Jahren
als ein den örtlichen Verhältnissen nach dem Urtheil von Sachverständigenentsprechender bezeichnet
worden sei und heute bei der allgemeinenSteigerung der Wohnungs- und Häuserpreisczweifellos
als ein durchaus mäßiger erachtet werden müßte. Endlich kam in Betracht, daß ein zwischen dem
fraglichenHause und dem Anstaltsgebiete gelegeneskleineres Dreieck,welches dem Anstaltsdirektor
gehört, von letzteremzu dem Preise von 1000 Mark der Provinzialverwaltung für den Fall an¬
geboten wurde, daß dieselbe auch sein mehrerwähntes Haus käuflich erwerbe. Der Anstaltsdirektor
hatte mündlich und schriftlich seiner Absicht mehrfachAusdruckgegeben, dieses Dreieck behufs Ver¬
größerung seines Hauses auszubauen, um auf diese Weise den Werth seines eigenen Hausesbedeuteud
zu erhöhen, wodurch der Erwerb desselben für die Provinzialverwaltung sich kostspieliger gestaltet
haben würde. Baupolizeilichstand diesem Ausbau nichts entgegen.

Aus all' diesen Erwägungen glaubte der Provinzialausschuß das Haus im Interesse des
Provinzialverbandes erwerben zu müssen. Am 29. März 1900 wurde der Kaufvertrag getlMigt.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher, dem Provinziallandtagc den Antrag auf nach¬
trägliche Genehmigungdes Ankaufs des Hauses Iacobstraße 35 in Köln hiermit zu unterbreiten.

Düsseldorf, den 16. Oktober 1900.

Der Provinzialausschuß:
Ianßen, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 46 .

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung einer Provinzial-Hebammen-Lehranstalt in Elberfeld.

Dei 41. Rheinische Provinziallandtag beschloß in seiner Sitzung vom 8. Februar 1899
die Errichtung einer zweiten Provinzial-Hebammen-Lehranstalt in der Nheinprovinz, ermächtigte
den Provinzialausschuß, die dieserhalb erforderlichenVereinbarungenzu treffen, Plane und Kosten¬
anschläge für den Nau dieser Anstalt ausarbeiten zu lassen und dem nächsten Provinziallandtage
vorzulegen,und bestimmteendlich als Sitz dieser Anstalt die Stadt Elberfeld.

Der Provinzialausschuß hat sich dieses Auftrages eutledigt und beehrt sich, unter Vor¬
lage des bezüglichen Planes und Kostenanschlages den Antrag zustellen:

„Der Provinziallandtllg wolle den vorgelegtenPlan und Kostenanschlagfür die Er¬
richtung einer zweiten Rheinischen Provinzial-Hebmnmen-Lehranstalt in der Stadt
Elberfeld zur Ausführung genehmigen."

Düsseldorf, den 16. Januar 1901.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
stellvertretender Vorfitzender. Landeshauptmann.

Anlage 47 .

Antrag.
Der Provinziallandtag wolle beschließen:

In Erwägung,
1. daß der Proviuziallandtag der Nheinprovinz bereits zweimal, in der Sitzung des

38. Provinziallandtages vom 2. Juni 1894 und in der Sitzung des 41. Piovinzial-
landtagcs vom 1. Februar 1899, seine Zustimmung zu Verbindungen des Dortmund-
Gms-Kanals mit dem Rhein durch einen im Znge des Emscherflusses und einen zweiten
im Zuge des Lippe-Flusses zu erbauenden SchifffalManal ausgesprochen hat.

In fernerer Erwägung,
2. daß nach der Auffassungdes Provinziallandtages die Interessen des rheinischen Theiles

des Ruhrkohlenbezirkesund der in demselben belegenen großen Kohlen- und Eisen¬
industrie am wirksamsten durch die Erbauung des Emscherkanals gewahrt weiden,
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3. daß wegen der fortschreitendenBebauung des für diesen Kanal in Frage kommenden
Gebietes die Ausführung eines Emscherkancils nicht weiter hinausgeschoben werden darf.

In fernerer Erwägung,
4. daß die Erbauung der Verbindung des Dortmund-Ems-Knnals mit dem Rhein durch

die Kcmaüsirungder Lippe schon jetzt wünschenswert!) erscheint und demnächst mit Rück^
ficht auf den für den Emscher-Kcinal zu erwartenden höchst umfangreichenVerkehr sich
als unumgänglichnothwendig erweisen wird,

5. daß die Erbauung des Lippeka nals aber im Gegensatz zur Emscher auch in späterer
Zeit noch möglich ist.

In fernerer Erwägung,
6. daß für die linksrheinischen Theile der Rheinpruuinz und den niederrheinisch» west¬

fälischen Industriebezirk die Erbauung eines Mosel- und Saarkanals dringend
geboten ist.

In endlicherErwägung,
?. daß nach der Erklärung des Herrn Reichskanzlersder Landwirthschaftbei den bevor¬

stehendenZulluertingsvcrhandlungen ein ausreichender Zollschutz gewährt werden soll,
daß diese Erklärung des Herrn Reichskanzlersdie uugethcilte Zustimmung sowohl der
rheinischen Industrie als auch des rheinischenLandtages findet, und daß daher ange¬
nommen weiden kann, daß bei Gewährung eines ausreichendenIollschutzesdie von
landwirthschaftlicherSeite gegen den Kanal geltend gemachten Bedenken als behoben
zu betrachtensind,

erklärt der Piuuinziallandtag:
I. Bei Annahme der dem Landtage der Monarchie vorliegendenwasserwirthschaftlichen

Vorlage erfolgt die Verbindung des Durtmund-Ems-Kanals mit dem Rheine vorab
am richtigsten durch die Erbauung der Emscherthallinie;

II, Der Ausbau des Mosel- und Saarkanals sowie des Lippekanals ist in gleicher
Weise geboten, wie der Ausbau der in der Vorlage der Königlichen Staatsregierung
vorgeschlagenen Kanäle.

Der Pruvinzialausschuß wird beauftragt, von diesem Beschlusse sowohl der Königlichen
Staatsregierung wie den beiden Häusern des Landtags in entsprechenderWeise Mittheilung
zu machen.

Düsseldorf, den 13. Februar 1901.

Die Antragsteller:

C. Lueg. Frhr. von Schorlemer. Graf und Marquis von und zu Hoensbroech.
Lieven. Zweigert. Freiherr von Hövel. Kaufmann. Kaufen. Gustav Michels.
Th. Melchers. I. Destr6e. Huthmachcr. Eugen Graf vou uud zu Hoeusbroech.

Rintelen. Bönniger. Esser. von Kruse.
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